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Die Rechtsmaterie des E-Government ist im Fluss und insbesondere schnellen 

legistischen Weiterentwicklungen unterworfen. Dies zeigt sich vor allem 

beim elektronischen Rechtsverkehr, wo beispielsweise die Neuordnung des 

elektronischen Rechtsverkehrs mit dem Grundbuch zum 01.01.2009 in Kraft 

trat. Die Habilitation wird nach einer Überarbeitung auch als Druckwerk 

veröffentlicht werden, wenn wenigstens die wichtigsten Entwicklungen im 

Recht des E-Government einen vorläufigen Abschluss gefunden haben. 
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I. E-Government: Begriff in Bewegung 
 

 

1. „Quod non est in actis, non est in mundo“ 
 

Wo Menschen zusammenleben, kommunizieren sie miteinander. Die Kommunikation 

erfolgt vor allem über die Sprache. Das gesprochene Wort haftet im Gedächt-

nis der Menschen. Das Gedächtnis ist allerdings unverlässlich. Manches wird 

vergessen, das Gedächtnis überdauert den Tod des Menschen nicht.  

 

Der Einsatz von Technik protokolliert und speichert den Inhalt der gespro-

chenen Worte unabhängig vom menschlichen Gedächtnis, Technik kann den In-

halt der gesprochenen Worte präzise, unveränderlich und auf Dauer festhal-

ten. Dieses vom Menschen unabhängige technische Gedächtnis ist Vorausset-

zung für Verwaltung. Verwaltung sammelt präzise, unveränderlich und auf 

Dauer Daten und Informationen, auf die Menschen Überlegungen und Schluss-

folgerungen stützen können. Die Möglichkeit zu verwalten, erlaubt der Ge-

sellschaft wirksame und höhere Organisationsformen. Quod non est in actis, 

non est in mundo. 

 

Um Worte technologiefähig zu machen, entwickelten die Menschen Bilder, Zei-

chen, Schriften. Die für das Protokollieren und Speichern erfundenen Tech-

niken kennzeichnen ganze Zeitalter der menschlichen Entwicklung und Zeiten-

wenden. Es begann mit dem Einkerben in Holz, Stein und Ton.1 Das Verwalten 

durchdrang alle Lebensbereiche, die Wirtschaft, den Staat, die Gesetzge-

bung, das Private. Die Erfindung von Papyrus, Pergament und Papier revolu-

tionierten das Verwalten, Vervielfältigung und Druck ermöglichten die mo-

derne Gesellschaft. 

 

Der „Akt“ ist die Grundlage der staatlichen Verwaltung. Die präzisen, un-

veränderlich und auf Dauer festgehaltenen Informationen und Daten sind auf 

Papier geschrieben, in Akten gebunden und organisiert. Damit ist das be-

schriebene Papier die Grundlage der staatlichen Verwaltung, für sie gilt 

ganz besonders: Quod non est in actis, non est in mundo.  

 

 

2. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien 
 

                         
1 Vgl zur Entwicklung der Schrift Kaufmann, Die Ahnen des Computers; und Hie-

bel, Kleine Medienchronik 13 ff, 42 ff. Zur Entstehungsgeschichte von Papy-
rus, Pergament und Papier vgl The New Encyclopædia Britannica. 
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Das beschriebene Papier war über Jahrhunderte für das Verwalten und für die 

staatliche Bürokratie unverzichtbar. Es ist – war – nicht vorstellbar, dass 

eine Verwaltung ohne beschriebenem Papier auskommen könnte. Dieses Empfin-

den ist so verfestigt, dass der Vorstellung, das beschriebene Papier könnte 

in der Verwaltung durch eine andere Technik des Protokollierens und des 

Speicherns von Schrift, Zeichen und Bild ersetzt werden, massive Vorurteile 

und Bedenken entgegenschlagen. 

 

Die Vorstellung, das beschriebene Papier könnte durch eine andere Technik 

des Protokollierens und des Speicherns von Schrift, Zeichen und Bild er-

setzt werden, gründet auf der Technologie der „neuen Medien“, die nach Mei-

nung vieler die Zeitenwende der Industriegesellschaft2 zur Informationsge-

sellschaft3 einläuteten.4  

 

Die neuen Medien umfassen zwei Bereiche: 

 

– Kernbereich ist das elektronische papierlose Protokollieren, Speichern 

und Bearbeiten von Schrift, Zeichen und Bild, herkömmlich mit den Begrif-

fen „Rechner“, „Computer“ und „elektronische Datenverarbeitung (EDV)“ be-

schrieben. Für die Aufbereitung und das Abrufen von Informationen wird 

der Begriff „Datenbank“ verwendet.5 

                         
2 Die ersten Überlegungen betreffend eine Veränderung der Industriegesell-

schaft stammen aus den 60er Jahren. So publizierte Touraine (La societé 
post-industrielle) seine Idee einer „postindustriellen Gesellschaft“ 1969, 
Bell (Post-Industrial Society) erkannte 1973, dass sich die Bedeutung des 
Produktionssektors zugunsten des Dienstleistungssektors und der „Wissensar-
beit“ verschieben würde. Vgl dazu Bernhardt/Ruhmann, Revolution, in Tauss 
114. 

3 Tauss/Kollbeck/Mönikes (Informationsgesellschaft, in Tauss 16) führen aus, 
dass unter Informationsgesellschaft üblicherweise „die sich in ihrer Gesamt-
heit gravierend verändernden gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse“ ver-
standen werden, wobei die wirtschaftlichen und technologischen Innovationen 
betont werden. Sie heben allerdings hervor, dass die Umwandlung der Indust-
rie- in eine Informationsgesellschaft weder was die Ursachen anlangt noch im 
Hinblick auf die Folgen auf technologische und ökonomische Aspekte be-
schränkt werden kann. 

4 Vgl etwa Klaus, Informationsmanagement, in Bundeskanzleramt (Hrsg) 9: „Im 
derzeitigen Stadium entwickelt sich die Industriegesellschaft zur Informati-
onsgesellschaft, eine für uns alle neue Situation. … Der Einzug der modernen 
Technologie in Wirtschaft und Verwaltung ist … unvermeidlich.“ Klaus erkennt 
auch den Stellenwert der „Information“ als eine „Ressource“ und einen „Pro-
duktionsfaktor“ wie Kapital und Arbeit. Vgl diesbezüglich etwa die National 
Information Infrastructure – Agenda for Action der Vereinigten Staaten (II. 
Kapitel 1.a.), den OECD-Bericht „Global Information Infrastructure – Global 
Information Society (FN 110) und das Grünbuch der Europäischen Kommission 
über die Informationen des öffentlichen Sektors in der Informationsgesell-
schaft (II. Kapitel 2. FN 189). 

5 Die Erläuterungen zur Datenschutzkonvention des Europarates (BGBl 1988/317) 
verstehen unter Datenbank die „Zusammenstellung von Daten, die mehreren Be-
nutzern zugänglich ist“ (<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/ 
108.htm>). Nach Art 1 Abs 2 Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken, 
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ABl L 077/20 vom 27.03.1996, bezeichnet der Ausdruck Datenbank eine „Samm-
lung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die systematisch 
oder methodisch angeordnet und einzeln mit elektronischen Mitteln oder auf 
andere Weise zugänglich sind.“ 
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– Eingebettet ist die Computer- und EDV-Technologie in neue Kommunikations-

technologien, die die Weitergabe von Daten mit extremer Geschwindigkeit, 

mit nahezu unbeschränkter Menge und mit weltweiter Verbreitung erlauben. 

Die Verbreitung erfolgt über Draht, über Funk und vor allem über das Te-

lefonnetz. Das am Telefonnetz orientierte, aber über das Telefonnetz hi-

nausgehende „Internet“ wurde zum Standard moderner elektronischer Kommu-

nikation. Die Instrumente der neuen Kommunikationstechnologien, wie 

E-Mail (Electronic Mail)6, DSL (Digital Subscriber Line),7 SMS (Short 

Message Service),8 WAP (Wireless Application Protocol),9 werden mit jedem 

technologischen Fortschritt mehr. 

 

Im Hinblick auf diese beiden Bereiche werden die neuen Medien vielfach mit 

„neue Informations- und Kommunikationstechnologien“ (IKT, information and 

communication technologies – ICT)“ beschrieben, vereinfacht spricht man 

auch nur von „neue Informationstechnologien (IT; information technologies – 

IT)“. Die OECD definiert die Informations- und Kommunikationstechnologie 

wie folgt: „Information and communications technology (ICT) refers to both 

computer and communication technology. IT (or information technology) is 

defined as any equipment or interconnected system (subsystem) of equipment 

that includes all forms of technology used to create, store, manipulate, 

manage, move, display, switch, interchange, transmit or receive information 

in its various forms. Information can be in the form of: business data; 

voice conversations; still images; motion pictures; multimedia presenta-

tions and other forms including those not yet conceived. The meaning of 

communication refers to a system of shared symbols and meanings that binds 

people together into a group, a community, or a culture. The word communi-

cation was added to IT so as to make a network of the usage of Information 

Technology.”10 

 

                         
6 Die E-Mail, die „elektronische Post“, ermöglicht das elektronische Versenden 

von Text-, Bild-, Video- oder Tondaten an andere Benutzer über das Internet. 
Der E-Mail-Dienst wurde 1972 von Ray Tomlinson geschaffen, der mit dem Auf-
bau des ARPAnet, dem Vorgänger des Internet, beschäftigt war. Zur eindeuti-
gen Adressierung verwendete schon er das @-Zeichen, das den jeweiligen Be-
nutzernamen vom Namen des benutzten Netzwerk-Servers trennt. 

7 DSL bezeichnet ein Verfahren, das die Datenübertragungsraten in herkömmli-
chen Kupferleitungen, also in normalen Telefonleitungen, durch digitale 
Übertragung beträchtlich steigert. Im Wesentlichen sind zwei Arten zu unter-
scheiden, ADSL und SDSL. Bei ADSL – „Asymmetric Digital Subscriber Line“ 
sind Up- bzw Download unterschiedlich schnell sind, also asynchron, bei SDSL 
hingegen synchron, die Kapazität ist also in beide Richtungen gleich hoch. 

8 SMS erlaubt Kurzmitteilungen über Mobiltelefone. 
9 Das WAP ermöglicht den Abruf von Internetseiten über Mobiltelefone. 
10 Glossar des e-Government Projekts: <http://webdomino1.oecd.org/COMNET/PUM/-

egovproweb.nsf>). 
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Rund um die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien entstand im 

Anschluss an die „Informatik“11 im Jahr 197012 als neue Disziplin die 

„Rechtsinformatik“,13 die sich einerseits mit dem Einsatz neuer Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung rechtlicher Entschei-

dungen14 und anderseits mit den Auswirkungen des Einsatzes neuer Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien auf das Recht auseinandersetzt.15 Auch 

die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften, die politischen Wissenschaf-

ten sowie die Staats- und politischen Wissenschaften16 befassen sich mit den 

Phänomenen der neuen Medien. In der Verwaltungslehre17 und in den Verwal-

tungswissenschaften wurden die neuen Informations- und Kommunikationstech-

nologien zu einem Schwerpunkt.18 

 

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelten sich 

zunächst in der Wirtschaft. Es begann mit dem Einsatz von Computern in 

Wirtschaftsbetrieben,19 in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erober-

te der Personal Computer auch private Haushalte.20 Die Vereinigten Staaten 

von Amerika, Korea und Kanada sind bei der Verwendung von Computern und bei 

den Internetzugängen führend. Europa ist bei den Mobiltelefonen stark. Im 

                         
11 Informatik kann als „Wissenschaft von der systematischen und automatischen 

Verarbeitung von Informationen“ definiert werden. 
12 Traunmüller, Rechtsinformatik, in Schriftenreihe Verwaltungsinformatik Band 

17, 3: „Nicht oft kann ein Jahr als Geburtsjahr einer Disziplin angegeben 
werden. Der Rechtsinformatik kann jedoch aufgrund mehrerer bedeutender Er-
eignisse das Jahr 1970 als Geburtsjahr zugesprochen werden.“ Vgl zur Ent-
wicklung der Rechtsinformatik auch Fiedler, Rechtsinformatik als Integrati-
onsdisziplin, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 33, 35; und Jah-
nel/Mader, Rechtsinformatik I, 10. 

13 Bund, Rechtsinformatik 11, definiert „Rechtsinformatik“ als „Wissenschaft 
von der Anwendung informatischer Methoden auf Informations- und Entschei-
dungsstrukturen im Rechtssystem und in der Rechtswissenschaft.“ 

14 Vgl Traunmüller, Rechtsinformatik, in Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 
Band 17, 6. Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I, 9, sprechen von den „Einsatz-
möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung für juristische Tätigkei-
ten aller Art“. 

15 Vgl Traunmüller, Rechtsinformatik, in Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 
Band 17, 6. Vgl auch Fiedler, Rechtsinformatik, in Welzel-FS 173. 

16 Vgl etwa Schoch, Informationsordnung, VVDStRL 57, 160. 
17 Vgl Oberndorfer, Verwaltung, in Holzinger/Oberndorfer/Raschauer, Verwal-

tungslehre 86. 
18 So wurde im Rahmen der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und 

der Gesellschaft für Informatik e.V. 1988 eine „Schriftenreihe Verwaltungs-
informatik“ initiiert, die sich speziell diesen Fragen widmete.  

19 Im Jahr 1960 waren weltweit etwa 7.000 Computer im Einsatz. Der erste Mikro-
prozessor (dh der erste „Computer auf einem Chip“), die Grundlage für die 
Mikro- und Personalcomputer, stammt aus dem Jahr 1971. Vgl Hiebel, Medien-
chronik 243. 

20 Die Personal Computer als „Heimcomputer für jedermann“, kamen 1981 auf den 
Markt, den Durchbruch schafften die ab 1983 verfügbaren Geräte. Die ersten 
Computer für Private waren 1975 – noch als Baukasten und ohne Tastatur, Dis-
play oder Software – auf den Markt gekommen. Zur Chronik des Computers vgl 
Hiebel, Medienchronik 240. Vgl Zemanek, Informationstechnik, ÖGZ 2/2002, 39; 
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Jahr 2001 verfügten in den Vereinigten Staaten von Amerika 62 von 100 Ein-

wohnern über einen Personal Computer, in der Europäischen Union hingegen 

nur 31 von 100 Einwohnern, in Österreich hatten 30 Prozent der Einwohner 

einen Computer.21 Anders verhält es sich mit den Mobiltelefonen. In der Eu-

ropäischen Union (EU-15)22 nutzten im Jahr 2002 78 Prozent diese Technolo-

gie23, in Japan 64 Prozent und in den Vereinigten Staaten nur 49 Prozent.  

 

Nach den Erhebungen der Statistik Austria waren 45 Prozent der österreichi-

schen Haushalte im Juni 2002 und 49 Prozent im März 2003 mit einem Computer 

(einschließlich Notebook) ausgestattet.24 Damit standen im März 2003 in 1,6 

Millionen österreichischen Haushalten ein Personal Computer bzw ein Note-

book zur Verfügung, wobei Vorarlberg mit 55 Prozent der Haushalte den 

höchsten und Kärnten mit 42,9 Prozent den niedrigsten Anteil an Computern 

aufwies.25 74,7 Prozent der österreichischen Haushalte verfügten im März 

2003 über ein Mobiltelefon (69 Prozent im Juni 2002), die höchste Dichte an 

Mobiltelefonen erreichte die Steiermark mit 76,5 Prozent. Die Verbreitung 

internetfähiger Mobiltelefone war (im März 2003) noch gering, nur 16 Pro-

zent der österreichischen Haushalte waren mit einem derartigen Gerät aus-

gestattet und nur 3 Prozent der Haushalte nutzten ein solches auch tatsäch-

lich für den Zugang zum Internet.26 

 

Die Verbreitung und Nutzung des Internet nimmt (immer noch) rasch zu. Wäh-

rend es im Juli 2000 in den 30 OECD-Staaten 19 Millionen Websites gab, wa-

ren es im Juli 2002 36 Millionen.27 In den OECD-Mitgliedstaaten betrug die 

jährliche Wachstumsrate der Websites (im Zeitraum Juli 2000 bis Juli 2002) 

35,2 Prozent, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nahm die Zahl 

jährlich um 73,6 Prozent zu, damit waren im Juli 2002 im EU-Durchschnitt 39 

Websites pro 1.000 Einwohner online.28 In den OECD-Mitgliedstaaten betrug 

Ende 2001 die Gesamtzahl der Festnetzanschlüsse und Mobilfunkteilnehmer zu-

sammen 1,2 Milliarden, was eine Zunahme von 8,7 Prozent gegenüber dem Jahr 

2000 bedeutet. Ende 2001 gab es in den OECD-Ländern etwa 213 Millionen 

                                                                             

„Der Computer, am Beginn ein exotisches Monster, ist heute zum überall he-
rumstehenden Gebrauchsgegenstand geworden.“ 

21 Europäische Kommission, Fakten und Zahlen 25.  
22 In den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor der Erweiterung im Jahr 

2004. 
23 Im Jahr 1999 nutzte in der Europäischen Union eine von hundert Personen ein 

Mobiltelefon, 2003 waren es schon 80 Prozent (vgl Europäische Kommission, 
Fakten und Zahlen 25). In Luxemburg gab es (im Jahr 2002) 106 Mobiltelefon-
verträge pro 100 Einwohner, in Österreich 79. 

24 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 22.  
25 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 23. 
26 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 22. 
27 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003, 80. 
28 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003, 81. 
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Haushalte mit einem Festnetz-Internetanschluss, wobei die Breitbandan-

schlüsse rasant zunehmen; Ende 2002 nutzten über 50 Millionen Teilnehmer 

Breitbandverbindungen.29 In immer mehr Staaten bestehen DSL-Verbindungen 

(digital subscriber lines) zum Internet und mehr als 30 Prozent der Inter-

netverbindungen in Unternehmen der OECD-Staaten sind bereits ISDN-

Verbindungen (integrated services digital network). In Österreich verfügten 

im Jahr 2002 schon mehr als die Hälfte der Unternehmen über eine ISDN-

Verbindung.30 Nach dem Science and Technology Statistical Compendium 2004 

der OECD lagen im März 2003 Korea, Kanada, Island, Dänemark, Belgien, 

Schweden, die Niederlande, die Vereinigten Staaten von Amerika, die 

Schweiz, Japan, Österreich und Finnland hinsichtlich der Verbreitung von 

Breitbandanschlüssen an der Spitze der 30 OECD-Staaten und damit sowohl ü-

ber dem OECD-Durchschnitt als auch über der (geringeren) durchschnittlichen 

Breitbandpenetration in den EU-Mitgliedstaaten.31 

 

Nach dem eEurope Benchmarking-Bericht32 (2002) der Europäischen Kommission, 

der umfangreiche Daten betreffend die Internetverbreitung, die Geschwindig-

keit und Kosten der Internetnutzung in der Europäischen Union enthält, ist 

der EU-Durchschnitt der Internetpenetration in den Haushalten von 18 Pro-

zent im März 2000 auf 40 Prozent im Juni 200233 gestiegen, wobei die Inter-

netpenetration in den einzelnen Mitgliedstaaten allerdings beachtlich di-

vergiert. So verfügten im Juni 2002 in den Niederlanden, in Dänemark und in 

Schweden über 60 Prozent der Haushalte über einen Internetanschluss; in Lu-

xemburg, Finnland, Österreich34 und Irland lag der Anteil deutlich über dem 

EU-Durchschnitt von 40 Prozent; in Großbritannien, Deutschland und Belgien 

bewegte sich der Prozentsatz der Internetanschlüsse um den Durchschnitts-

wert; in Frankreich, Italien, Portugal und Spanien lag der Wert deutlich 

unter dem EU-Durchschnitt; und in Griechenland schließlich verfügten nur 

9,2 Prozent der Haushalte über einen Zugang zum Internet. Der Zugang zum 

Internet über Fernsehgeräte und mobile Geräte spielte in allen Mitglied-

staaten eine (noch) unbedeutende Rolle.35 

                         
29 OECD Communications Outlook 2003 (Kurzfassung) 3. 
30 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003, 81. 
31 OECD, Science and Technology Statistical Compendium 2004, 47. 
32 KOM/2002/0062 endg; vgl VI. Kapitel. 
33 URL: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/benchmarking/list/ 

2002/index_en.htm>. 
34 Nach der Statistik des Eurobarometers (FN 929) der Europäischen Kommission 

zur Internetpenetration in den EU-Haushalten hatte Österreich im März 2000 
eine Internetpenetration von 16,9, im Juni 2001 von 46,2 und im Juni 2002 
von 49,1 Prozent der Haushalte. Wenngleich diese Daten (wegen der unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden) erheblich von denen der Statistik Austria 
(FN 40) abweichen, verdeutlichen sie doch das Tempo der Zunahme der Inter-
net-Verbreitung. 

35 eEurope Benchmarking-Bericht, KOM/2002/0062 endg, 5. 
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Die Verfügbarkeit und Verbreitung von Breitbandanschlüssen in der Europäi-

schen Union36 ist von 10,6 Millionen Anschlüssen im Oktober 2002 auf 19,5 

Millionen Breitbandanschlüsse Ende Oktober 2003 gestiegen, wobei 72,5 Pro-

zent DSL-Anschlüsse und der Rest vor allem Kabelmodemanschlüsse waren.37 

Ende 2003 gab es in den 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereits 

22,8 Millionen Breitbandanschlüsse.38 Fünf EU-Mitgliedstaaten (Dänemark, 

Belgien, Niederlande, Schweden und Finnland) wiesen im Jänner 2004 eine 

höhere Breitbandpenetration als die Vereinigten Staaten von Amerika auf, 

sie lagen damit aber weiterhin hinter Südkorea und Kanada.39 

 

In Österreich haben im März 2003 1,2 Millionen Haushalte Zugang zum Inter-

net, das sind 36,2 Prozent der österreichischen Haushalte, im Juni 2002 wa-

ren es 31 Prozent gewesen. Bemerkenswert ist, dass bereits 27 Prozent der 

österreichischen Haushalte mit Internetzugang eine Breitbandverbindung ha-

ben.40 Beim Zugang zum Internet und bei der verwendeten Verbindungstechnik 

bestehen regional enorme Unterschiede. In Vorarlberg etwa können 41,3 Pro-

zent der Haushalte ins Internet einsteigen, in Salzburg 40,8 Prozent, in 

Kärnten jedoch nur 30,1 Prozent.41 In Wien verfügen 46,5 Prozent der Haus-

halte mit Internetzugang über einen breitbandigen Zugang, in Tirol 36,8 

Prozent, in Salzburg 36,3 Prozent, in Vorarlberg 31,8 Prozent, in der Stei-

ermark 20,2 Prozent, in Oberösterreich 19,2 Prozent, in Niederösterreich 

14,9 Prozent, im Burgenland haben 9,7 Prozent der Haushalte mit Zugang zum 

Internet eine Breitbandverbindung und in Kärnten nur 5,9 Prozent.42 

 

 

3. E- … und E-Government 
 

Die „E“-World erfasst alle Lebensbereiche. Den Einsatz der neuen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien in der Wirtschaft allgemein beschreiben 

insbesondere die Begriffe E-Business, E-Commerce und E-Economy. Aber auch 

außerhalb der Wirtschaft wird „e“ in vielfältigen Begriffskombinationen 

verwendet, wie E-Banking, E-Bill, E-Book, E-Cash, E-Citizen, E-Community, 

                         
36 Die Daten der OECD sind mit jenen der Europäischen Union nur bedingt ver-

gleichbar, da beide von unterschiedlichen Definitionen des Begriffs „Breit-
band“ ausgehen; vgl Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen 
für Europa, KOM/2004/369 endgültig, FN 8. 

37 Europäische Kommission, eEurope 2005 – Halbzeitbilanz, KOM/2004/108 endg, 7. 
38 Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa, KOM/2004/ 

369 endgültig, 17. 
39 Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa, KOM/2004/ 

369 endgültig, 18. 
40 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 15. 
41 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 41. 
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eContent,43 E-Democracy,44 E-Envoy, eEurope, E-Geld,45 E-Inclusion,46 

E-Fingerprint, E-Form, E-Learning, E-Mail, E-Payment, E-Purse, E-Recht, E–

Shopping, E-Signatur, E-Voucher, E-Zahlungsbestätigung usw. 

 

Die E-Begriffe sind jung, ständig tauchen neue Begriffe auf. Sie entstammen 

den Disziplinen und den Fachsprachen der Techniker, der Wirtschafter, der 

Soziologen, der Politiker und auch der Juristen. Entsprechend unscharf sind 

die Begriffsinhalte. Um den Begriff „E-Government“, den die Sprache der Po-

litik in den Vereinigten Staaten kreierte,47 bemühen sich in Europa beson-

ders die Verwaltungswissenschaften. Lucke/Reinermann erarbeiteten 2000 eine 

häufig zitierte Speyerer Definition48, auch das „Memorandum Electronic Go-

vernment“49 fand Verbreitung. In die Gesetzessprache fand der Begriff im 

Titel des „E-Government-Gesetzes“, BGBl I 2004/10, Eingang, wobei der Ge-

setzestext eine verbale Umschreibung des Begriffes allerdings unterlässt.50 

 

Der Begriff „E-Government“ (Electronic Government) beschreibt den Gebrauch 

moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im staatlichen Be-

reich, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. E-Government bedeutet 

Einsatz von elektronischen Datenbanken (das ist die elektronische Aufberei-

tung und die elektronische Abrufbarkeit von Informationen bei Behörden und 

Ämtern) und Einrichtung von elektronischem Rechtsverkehr (das ist der pa-

pierlose elektronische Verkehr mit Behörden und Ämtern, vor allem auf der 

Grundlage der Verfahrensgesetze) in Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Gesetz-

gebung.51 

                                                                             
42 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 43. 
43 eContent – European digital content on global networks: <http://europa.eu.int/ 

ISPO/econtent/i_Welcome.html>. 
44 Vgl VIII. Kapitel. 
45 Vgl Bundesgesetz über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätig-

keit von E-Geld-Instituten (E-Geldgesetz), BGBl I 2002/45. 
46 Unter dem Begriff „E-Inclusion“ (digitale Integration) sucht die Europäische 

Union Maßnahmen gegen den Digital Divide (vgl II. Kapitel 1.b.), die digita-
len Spaltung der Gesellschaft. 

47 Der Begriff „E-Government“ entstammt der Clinton-Administration (Mehlich, 
Electronic Government 1); vgl etwa das „Electronic government program Access 
America” (vgl II. Kapitel 1.a.). 

48 Lucke/Reinermann, Speyerer Definition. 
49 Fachausschuss Verwaltungsinformatik, Memorandum Electronic Government. (vgl 

zum Memorandum „Electronic Government“ Klumpp, Websites, in Traunmüller/Lenk 
(Hrsg), Electronic Government 21). Vgl auch Lenk/Traunmüller, Electronic Go-
vernment, Computer kommunikativ 4/2001, 15. 

50 Das Studienrecht kennt den akademischen Grad „Master of Advanced Studies 
(E-government)“, BGBl II 2003/121 idF 2003/539. 

51 Vgl dazu die weite Beschreibung des E-Government von Schedler (in Gis-
ler/Spahni [Hrsg], eGovernment 35): „Gemeint ist die Summe der neuen Mög-
lichkeiten, die sich staatlichen Institutionen bieten, sich mit anderen auf 
elektronischem Weg auszutauschen. Über Internet oder Extranets können unter-
schiedliche Formen der Entscheidungsfindung, der Geschäftsabwicklung oder 
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einfach der Kommunikation stattfinden, die das Leben in der und mit der Ver-
waltung entscheidend verändern.“  
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Wissenschaft, Literatur und Politik verwenden – wie oben ausgeführt – un-

terschiedliche Definitionen für E-Government.52 Die Verwaltungswissenschaft 

versteht darunter etwa „alle Prozesse und Angebote, bei denen der öffentli-

che Sektor als Anwender der Informations- und Kommunikationstechnologien 

auftritt“;53 „die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit 

Regieren und Verwalten mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstech-

niken über elektronische Medien“;54 „die Durchführung von Prozessen der öf-

fentlichen Willensbildung, der Entscheidung und der Leistungserstellung in 

Politik, Staat und Verwaltung unter sehr intensiver Nutzung der Informati-

onstechnik“;55 oder „eine Organisationsform des Staates, welche die Interak-

tionen und Wechselbeziehungen zwischen dem Staat und den Bürgern, privaten 

Unternehmungen, Kunden und öffentlichen Institutionen durch den Einsatz von 

modernen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) integriert“56. 

Die Europäische Kommission definiert E-Government als „Einsatz der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien in öffentlichen Verwaltungen in Ver-

bindung mit organisatorischen Änderungen und neuen Fähigkeiten, um öffent-

liche Dienste und demokratische Prozesse zu verbessern und die Gestaltung 

und Durchführung staatlicher Politik zu erleichtern“57. Die OECD versteht 

unter E-Government: „The use of information and communication technologies, 

and particularly the Internet, as a tool to achieve better government.“58 

Die Vereinten Nationen beschreiben das E-Government wie folgt: „We put ‘e’ 

in front of ‘government’ to recognize that a public administration is in 

the process of transforming its internal and external relationships with 

                         
52 Vgl etwa Schedler, in Gisler/Spahni (Hrsg), eGovernment 35: „Der Begriff des 

Electronic Government wird in verschiedensten Publikationen auf sehr unter-
schiedliche Weise definiert. Die geradezu explodierende Menge an Publikatio-
nen zum Thema eGovernment wird es mit sich bringen, dass auch die Anzahl der 
Definitionen unüberschaubar wird.“ 

53 Friedrichs/Hart/Schmidt, E-Government 285. Neben der internen Organisation 
schließt dieses Begriffsverständnis auch Beschaffungsprozesse (E-Procurement), 
die Interaktion mit den verschiedenen Anspruchsgruppen (Bürger, Wirtschaft, 
Verwaltung) und die Prozesse der elektronischen Willensbildung (E-Democracy) 
und Entscheidungsfindung mit ein.  

54 Lucke/Reinermann, Speyerer Definition 1. Diese Definition umfasst den gesam-
ten öffentlichen Sektor, bestehend aus Legislative, Exekutive und Jurisdik-
tion sowie öffentlichen Unternehmen. 

55 Fachausschuss Verwaltungsinformatik, Memorandum Electronic Government 5. 
56 Schedler, in Gisler/Spahni (Hrsg), eGovernment 35; und Sched-

ler/Summermatter/ Schmidt, Electronic Government 6. 
57 Die Rolle elektronischer Behördendienste (E-Government) für die Zukunft Eu-

ropas (26.09.2003), KOM/2003/567 endg. Schon im Grünbuch über die Informati-
onen des öffentlichen Sektors in der Informationsgesellschaft, KOM/98/585 
endg., hatte sich die Europäische Kommission mit der Bedeutung des „Electro-
nic Government“ auseinander gesetzt, den Begriff mit „elektronischen Verwal-
tungsdienstleistungen“ gleichgesetzt und diese in Informationsdienste, Kom-
munikationsdienste und Transaktionsdienste gegliedert. Vgl auch Aichholzer/ 
Schmutzer, E-Government 12. 

58 The E-Government Imperative 12. 
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the use of modern information and communication technology (ICT).”59 Und die 

Weltbank, die sich intensiv mit Fragen des E-Government auseinandersetzt 

und eine eigene E-Government-Website unterhält, führt dazu aus: „E-Govern-

ment” refers to the use by government agencies of information technologies 

(such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have 

the ability to transform relations with citizens, businesses, and other 

arms of government.”60 

 

„E-Governance“ (Electronic Governance) wird von E-Government unterschieden. 

„Government“ meint staatliches Handeln. „Governance“, was allgemein „Füh-

rung“ bedeutet, für jede Organisation gilt61 und nicht auf den staatlichen 

Bereich beschränkt ist, überlagert Government. Governance im öffentlichen 

Sektor wird „Public Governance“, Governance im privaten Sektor „Corporate 

Governance“ (Unternehmensführung und -kontrolle)62 genannt.63 Verschiedene 

Ausformungen des Public Governance, wie „Schlanker Staat“, „Funktionaler 

Staat“, „Aktivierender Staat“ oder „New Public Management“ haben – mit un-

terschiedlichen Schwerpunkten – „mehr Bürgermitwirkung und -verantwortung, 

eine deutlichere Klienten- und Kundenorientierung der Behörden, ihre stär-

ker strategische und zielbezogene Ausrichtung, mehr Ergebnisverantwortung 

und Ressourcenbewusstsein sowie eine intensivere Zusammenarbeit aller je-

weils beteiligten Institutionen“64 zum Inhalt.65 Im Rahmen der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unterstützt vor 

allem das – in der Abteilung „Public Governance and Territorial Development 

Directorate (GOV)“ eingerichtete – OECD-Public Governance Committee (PGC) 

                         
59 United Nations, World Public Sector Report: E-Government at the Crossroads 

(2003) 1. 
60 URL: <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov>. 
61 Hill, Merkmale von Good Governance, VerwaltungInnov@tiv Juni 2002, 8, gibt 

einen Überblick über Ursprung (1989 in der Weltbank) und Entwicklung des 
Begriffs „Governance“. 

62 Die OECD etwa beschäftigt sich intensiv mit der Corporate Governance. Die 
OECD-Grundsätze der Corporate Governance (URL: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/ 50/13/19820911.pdf>) stellen die erste Initi-
ative einer zwischenstaatlichen Organisation zur Definition der Kernelemente 
eines guten Corporate Governance-Systems dar. Der Grundgedanke des Corporate 
Governance liegt darin, dass gute Unternehmenssteuerungsstrukturen (Unter-
nehmensführung und –kontrollsysteme) mitverantwortlich dafür sind, dass die 
Unternehmen das ihnen zur Verfügung stehende Kapital effizient einsetzen.  

63 Reinermann/von Lucke (Speyerer Definition von Electronic Governance2, 3) 
nennen neben diesen beiden Bereichen den „Dritten Sektor“ (Nicht-Regierungs-
Bereich, wie Verbände, Vereine, Kirchen, Kammern, Gewerkschaften, Parteien), 
der ebenfalls Gegenstand des Governance ist. 

64 Reinermann/von Lucke, Speyerer Definition von Electronic Governance 5. 
65 Vgl auch Feik, Transparenz, Governance und „gutes Regieren“, in Schriften-

reihe Rechtsinformatik Band 7, 126, der sich mit den unterschiedlichen Beg-
riffsdefinitionen auseinandersetzt. 
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die Staaten bei der Anpassung ihres Public Governance an die sich ändernden 

gesellschaftlichen Anforderungen.66  

 

E-Governance ist jener Teilbereich des Governance, der den Herausforderun-

gen der modernen Informationstechnologie gewidmet ist.67 Das Thema des 

E-Governance ist nach Reinermann/von Lucke68 sohin „Governance im Zeichen 

der ‚digitalen Revolution’ sowie der Informationsgesellschaft.“ Public 

E-Governance betrifft den öffentlichen Sektor, also E-Governance durch 

Staat und Verwaltung. Dabei stehen die „Bürgerbeteiligung unter Einsatz der 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien“, die E-Partizipation 

und die E-Konsultation im Mittelpunkt der Betrachtung.69 Der Europarat ver-

steht E-Governance wie folgt: „Electronic governance covers the use of 

electronic technologies in three areas of public action: relations between 

the public authorities and civil society; functioning of public authorities 

at all stages of the democratic process; the provision of public ser-

vices.”70 Die „E-Government-Strategie für Österreich“71 will „E-Governance 

Angebote, die den Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Beteiligung an demo-

kratischen Entscheidungsprozessen ermöglichen, schrittweise entwickeln. Die 

Umsetzung von Diskussionsplattformen aber auch die Entwicklung elektroni-

scher Verfahren für Bürgerbeteiligungsverfahren, bis hin zu den Mechanismen 

der direkten Demokratie soll forciert werden.“ Die OECD erfasst die Tools 

des E-Governance wie folgt:72 Democratic activity (electronic voting using 

digital signatures, for example on smart cards, to control the electoral 

process; web and email-based petitioning using digital signatures; on-line 

consultation through websites, email, etc; email surveys of public or con-

sumers on trust, satisfaction, other attitudes, etc; email complaints); Po-

litical activity (email listserv networks of activists; email contact and 

video-conferencing for communication between policy makers; chat rooms for 

policy makers to offer contact to members of the public; searching out po-

litical opponents and critics in Usenet or listserv networks, combating or 

infiltrating them); Policy activity (problem-structuring tools such as 

                         
66 Zu den Arbeitsschwerpunkten des OECD-Public Governance Committee der Jahre 

2005 bis 2009 vgl Dearing, News from the PGC, VerwaltungInnov@tiv Juni/2004, 
9. 

67 Reinermann/von Lucke, Speyerer Definition von Electronic Governance 4. 
68 Speyerer Definition von Electronic Governance 4. 
69 Vgl Bundeskanzleramt (Hrsg), e-Government 64, wo als Instrumente zur Umset-

zung von E-Governance die „E-Parizipation“ und die „E-Konsultation“ genannt 
sind. 

70 URL: <http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/E-voting/definition.asp>. Auf 
diesem Verständnis von E-Governance beruhen auch die E-Governance-Empfehlun-
gen des Europarates (vgl FN 174 und VIII. Kapitel). 

71 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, Ministerratsvortrag 
(13.05.2003) 89. 

72 Governance in the 21st Century 98. 



I. E-Government: Begriff in Bewegung 
 
 

 14 

electronic whiteboards; intranets and extranets to share banks of policy-

relevant information between networks of policy makers; graphical front-

ends for database interrogation, as in the very widespread investment by 

governments in geographical information systems [GIS]; digital agents as 

detectors and selectors for a wide range of purposes; content analysis 

software for managing policy-relevant information; simulation and modelling 

of problems and impacts of policy tools, assessing risks and opportunities, 

estimating some conditional probabilities, and developing scenarios – some 

using classical rule-based inference engines [such as the simpler economic 

and land use planning models], some using neural nets, some using hybrid 

‘artificial life’ technologies [for example, in public health epidemiology 

policy work]; expert systems and neural nets to provide analysis of deci-

sion values, goals and principles, and to allow changed relative weightings 

of principles while showing inconsistencies, especially in political ethics 

or for other discretionary activity; Programme activity (on-line submission 

and reporting; “push” system selection for policy makers of key information 

from submissions and reports; eventually, real-time updating of 

“dashboards” of selected key income and expenditure, balance sheet, activ-

ity, performance and outcome information for policy makers; video-

conferencing for scrutiny commissions to interrogate executive members). 

Und die Europäische Union verwendet den Begriff „Governance“ in ihrem Weiß-

buch “Europäisches Regieren“73 für die „„Regeln, Verfahren und Verhaltens-

weisen, die die Art und Weise, wie auf europäischer Ebene Befugnisse ausge-

übt werden, kennzeichnen, und zwar insbesondere in Bezug auf Offenheit, 

Partizipation, Verantwortlichkeit, Wirksamkeit und Kohärenz.“74 

 

Gefestigt sind die E-... Begriffe, auch die Begriffe E-Governance und 

E-Government nicht, sieht man davon ab, dass E-Government im Titel des 

E-Government-Gesetzes zum Rechtsbegriff wurde. Mit zunehmender Bedeutung 

der drahtlosen und mobilen elektronischen Kommunikation werden neuerdings 

„M(Mobile)-... Begriffe verwendet, etwa M-Government75, M-Commerce76, 

M-Business77, M-Payment78 ua.  

                         
73 ABl C 287/1 vom 12.10.2001. 
74 Weißbuch „Europäisches Regieren“ 10. 
75 Von 28.-30.10.2004 fand in Budapest die “First International Conference on 

M-Government” statt. Zum Begriff vgl insbesondere Thome, M-Government, in 
Schildhauer (Hrsg), Lexikon 212. 

76 So schlägt etwa die Europäische Kommission in der Aktualisierung des Akti-
onsplans eEurope 2005 (Mitteilung 17.05.2004, KOM/2004/380 endgültig) die 
Erarbeitung von Rahmenbedingungen für den Geschäftsverkehr per Mobilfunk 
(M-Commerce) vor. 

77 Vgl etwa Fallenböck, Mobile Business, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 7, 429; Lehner, M-Business, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon 208; und 
Steinmassl, M-Business. 

78 Vgl etwa Krassnigg, M-Payment, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 586. 



I. E-Government: Begriff in Bewegung 
 
 

 15 

 



I. E-Government: Begriff in Bewegung 
 
 

 16 

Reinermann79 stellt die Abgrenzung der Begriffe E-Government und 

E-Governance grafisch dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Reinermann 

 
 

                         
79 E-Governance, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon 110. 

Gestaltung von Lebensbereichen 

Governance im Zeichen  
der Informationsgesellschaft 
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öffentlichen Sektor 

E-Government 
Elektronische Abwicklung von  

Geschäftsprozessen im Bereich  
Regieren und Verwalten  

mit Hilfe moderner IT

Public E-Governance 

  E-Governance 

  Governance 
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II. Politische Ziele des E-Government 
 

Ende der achtziger Jahre begann die Politik, sich intensiv mit den neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien zu beschäftigen und Programme 

für ihre Förderung in Wirtschaft und Gesellschaft zu erarbeiten.80 Ausgehend 

von allgemeinen Überlegungen zur Informationsgesellschaft zielten die Pro-

gramme darauf ab, „die erwarteten Vorteile vor allem in der Wirtschaft zu 

nutzen. Man erkannte die Möglichkeit, das Wirtschaftswachstum zu fördern.  

 

Politische Bemühungen, die Effizienz und Chancen der neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien nutzbar zu machen, gibt es bis heute in gro-

ßer Zahl sowohl auf internationaler und europäischer als auch auf nationa-

ler Ebene. Den Programmen der Clinton-Administration in den Vereinigten 

Staaten von Amerika folgte die Europäische Union mit ihrer eEurope Initia-

tive. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) betreibt Projekte, der Europarat erarbeitete etwa Konventionen zum 

Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener 

Daten und betreffend die Cyberkriminalität, um den Schutz der Menschenrech-

te auch beim Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zu 

gewährleisten.  

 

Ab dem Jahr 1993 entwickelte die Politik – beginnend in den Vereinigten 

Staaten von Amerika81 – spezielle Programme für den Einsatz von elektroni-

schen Datenbanken und die Einrichtung von elektronischem Rechtsverkehr in 

Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung, weil man nach und nach die 

Bedeutung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auch für 

den Staat erkannte. Eine scharfe Abgrenzung der Programme zwischen dem Ein-

satz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft 

und Gesellschaft einerseits, im E-Government andererseits findet, vor allem 

auf internationaler Ebene, in der Regel nicht statt. Die Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) betreibt ein 

E-Government-Projekt, die Vereinten Nationen organisierten einen Public 

Sector Report über den Fortgang des Einsatzes der neuen Informationstechno-

                         
80 Erste Überlegungen zur sich entwickelnden Informationsgesellschaft gab es in 

Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika schon in den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des In-
formationssektors für das Wirtschaftssystem (vgl Tauss et al, Informations-
gesellschaft, in Tauss 19). 

81 Zuvor bestanden schon konkrete Programme in Asien. Der „Information Techno-
logy (IT) 2000 Plan – The Intelligent Island“ aus Singapur (1991) etwa will 
den Einsatz der Informationstechnologien in den wichtigsten elf Wirtschafts-
bereichen, auch in der öffentlichen Verwaltung, zur Förderung der Wirtschaft 
und Verbesserung der Lebensqualität forcieren. Schon 1995 gab es in Singapur 
etwa eine Bestimmung zur Regelung der Beweiskraft von digitalen Daten (Evi-
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logen in den öffentlichen Verwaltungen aller Mitgliedstaaten. In Österreich 

verschrieben sich insbesondere die Regierungsprogramme 2000 und 2003 den 

Themen des E-Government. 

 

Die Politik sieht in der Einführung der neuen Informations- und Kommunika-

tionstechnologien in Staat und öffentlicher Verwaltung vor allem die Chan-

cen auf Effizienz, auf Einsparungen im Staatshaushalt und mittelbar auf 

Steigerung des Wirtschaftswachstums. Von Gefahren und Problemen ist selten 

die Rede. Sie zeigen sich erst in der konkreten Umsetzung der politischen 

Ziele und bestehen in der Störung staatlicher Machtbalancen, in unkontrol-

liertem Machtzuwachs für staatliche Institutionen im Verhältnis zum Bürger, 

in der Aushöhlung rechtsstaatlicher Grundsätze und in administrativen Prob-

lemen einer notwendig langjährigen Übergangsphase.  

 

 

1. eGlobal 
 

Die politische Diskussion um das E-Government begann in der Clinton-

Administration der Vereinigten Staaten von Amerika in den 90er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts. Die Clinton-Administration verwendete auch als 

erste den Begriff E-Government. Weitere Staaten folgten, die Europäische 

Union entwarf 1999 die eEurope Initiative. Die OECD beschäftigte sich schon 

1995 mit den globalen Auswirkungen und Herausforderungen der neuen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien. Die Vereinten Nationen widmen sich 

insbesondere Fragen des Datenschutzes und der Beobachtung des E-Government 

in den Mitgliedstaaten. Der Europarat befasst sich mit den Auswirkungen und 

möglichen Gefahren des Einsatzes der modernen Informations- und Kommunika-

tionstechnologien für die Menschenrechte.  

 

a. Vereinigte Staaten von Amerika 
 
Von den großen Volkswirtschaften und Gesellschaften der Welt sahen sich als 
erste die Vereinigten Staaten von Amerika veranlasst, politische Vorgaben für 
die Entwicklung der neuen Medien und des E-Government zu formulieren. Es be-
gann 1993 mit der National Information Infrastructure – Agenda for Action: 
Die US Regierung stellte fest, dass etwa zwei Drittel der US-amerikanischen 
Arbeitnehmer in informationsrelevanten Berufen beschäftigt sind, der Rest in 
Industrien, die wesentlich von Informationen abhängen, dass die „Information“ 
daher eine der bedeutendsten wirtschaftlichen Ressourcen darstellt. Die US 
Regierung erkannte, dass den Technologien zur Erzeugung, Handhabung, Verwal-
tung und Nutzung von Information – gerade in einem Zeitalter der globalen 

                                                                             

dence Act) und 1993 Regelungen gegen Formen der digitalen Kriminalität (Com-
puter Misuse Act). Vgl Chun Wei Choo, IT 2000. 
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Märkte und des globalen Wettbewerbs – strategische Bedeutung für die Verei-
nigten Staaten zukommt. Deshalb arbeitete die Regierung die National Informa-
tion Infrastructure Initiative aus und versprach eine Revolution im Umgang 
mit Informationen, die das Leben, die Arbeit und die Kommunikation der Men-
schen nachhaltig verändern würde. Verwaltungen, Unternehmungen und andere 
Einrichtungen sollten Informationen elektronisch austauschen und damit die 
Aktenberge verringern und ihre Dienstleistungen verbessern.82 Die Begriffe 
„Datenautobahn“ bzw „Infohighway“, die im Zusammenhang mit der Informations-
gesellschaft weltweit Verwendung gefunden haben, sind auf diese US-Initiative 
zurückzuführen.83 
 
Nur ein halbes Jahr später stellte der damalige Vizepräsident Al Gore bei der 
ersten „World Telecommunication Development Conference (WTDC)84 in Buenos Ai-
res den Ausbau der National Information Infrastructure zu einer „Global In-
formation Infrastructure – GII“ mit den Worten vor: „Let us build a global 
community in which the people of neighbouring countries view each other not 
as potential enemies, but as potential partners, as members of the same fam-
ily in the vast, increasingly interconnected human family. Let us work to 
link the people of the world. Let us create this new path as we walk it to-
gether.”85 Er forderte die Staaten auf, sich – unter Berücksichtigung der 
folgenden fünf Prinzipien – aktiv am Aufbau einer Globalen Informationsinfra-
struktur zu beteiligen: Förderung privater Investitionen, Förderung des Wett-
bewerbs, Sicherstellung eines offenen Netzzugangs für alle Provider, Schaf-
fung eines flexiblen rechtlichen Rahmens, der mit raschen technologischen 
Veränderungen und Änderungen des Marktes Schritt halten kann; und schließlich 
die Sicherstellung universeller Dienste, welche die Globale Informationsinf-
rastruktur allen Mitgliedern der Gesellschaft zugänglich macht. Noch im sel-
ben Jahr erkannte auch die Europäische Union die Bedeutung der Entwicklung 
einer Informationsinfrastruktur86 und die G 7 Staaten (Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die Vereinigten Staaten von 
Amerika) begannen sich intensiv mit den Fragen einer Globalen Informations-
infrastruktur und der Globalen Informationsgesellschaft auseinanderzusetzen, 
was in eine erste G 7 Ministerkonferenz über die Informationsgesellschaft87 
im Jahr 1995 mündete, auf der die Implementierung einer offenen, wettbewerbs-

                         
82 Vgl dazu Lenk/Traunmüller, Electronic Government, in Traunmüller/Lenk 

(Hrsg), Electronic Government 1. 
83 Vgl auch Gore, Remarks on the National Information Infrastructure (21.12. 

1993), der die „National Information Infrastructure“ sehr anschaulich als 
Netz von Highways beschreibt, die statt Menschen oder Waren Informationen 
befördern. Wie die Straßen würden auch die Datenbahnen aus unterschiedlichen 
Materialien (etwa Glasfaser oder drahtlos) bestehen und jedenfalls Gegenver-
kehrsstraßen sein müssen. 

84 An der ersten „World Telecommunication Development Conference” in Buenos 
Aires vom 21.-29.03.1994 nahmen Delegationen aus 133 Mitgliedsländern der 
„International Communication Union – ITU“ teil.  

85 Gore, Remarks prepared for delivery, World Telecommunication Development 
Conference. 

86 Vgl FN 187. 
87 G 7 Information Society Conference (25.-26.02.1995, Brüssel); URL: <http:// 

europa.eu.int/ISPO/intcoop/g8/i_g8conference.html>. 
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fähigen und weltweiten Informationsinfrastruktur diskutiert wurde.88 Die kon-
kreten Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Globalen Infrastruktur 
in den Vereinigten Staaten von Amerika wurden – in Anknüpfung an die „Natio-
nal Information Infrastructure – Agenda for Action“ vom September 1993 – in 
„The Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation”89 dargelegt.  
 
Das Electronic government program „Access America – Reengineering Through 
Information Technology” aus dem Jahr 1997 strebte den Einsatz von Informati-
onstechnologie mit dem Ziel an, den Amerikanern umfassende elektronische Ver-
waltungsleistungen zu bieten und die Leistungsfähigkeit der Verwaltung erheb-
lich zu steigern. Der „Government Paperwork Elimination Act – GPEA“ (1998)90 
erlaubte den Bürgern die Verwendung elektronischer Technologien bei der Kom-
munikation mit der Bundesverwaltung. Das Gesetz verpflichtete die US Bundes-
behörden, den allgemeinen Zugang zu den Verwaltungsleistungen und 
-informationen bis 2003 zu ermöglichen, wobei insbesondere die elektronische 
Einbringung von Verwaltungsformularen möglich sein sollte. Ergänzend zur Ge-
setzgebung erließ der damalige US Präsident Richtlinien, nach denen die Lei-
ter der Abteilungen und Dienststellen tätig werden sollten: Memorandum on 
Electronic Government91 (1999). Die Formulare der 500 meist verwendeten Ver-
waltungsleistungen sollten danach bis Dezember 2000 online verfügbar sein;92 
eine allgemeine E-Mail-Adresse, über welche die Bürger die Dienststellen mit 
Fragen, Kommentaren oder Anliegen kontaktieren können, sollte geschaffen wer-
den und den Bürgern einen besseren Zugang zu den Beamten ermöglichen; zahl-
reiche Dienstleistungen sollten über das Internet elektronisch verfügbar ge-
macht werden und der Gebrauch einer gemeinsamen Technologie zu einer sicheren 
und wirkungsvollen Kommunikation der Dienststellen mit der Öffentlichkeit 
führen. 
 
Der Bericht „Transforming Access to Government through Information Technolo-
gy“93 des President’s Information Technology Advisory Committee (PITAC) aus 
dem Jahr 2000 beschreibt die Bedeutung der Informationstechnologie für die 
Entwicklung der US-Bundesverwaltung, bezeichnet die wichtigsten technischen 
Herausforderungen und entwickelt eine langfristige technologiegestützte Stra-
tegie für den Zugang zu Informationen des Bundes und für die Vereinfachung 
der Verwaltungstätigkeiten. Die wichtigsten Informationen und Dienstleistun-
                         
88 Vgl FN 118. 
89 Gore/Brown, The Global Information Infrastructure. 
90 Vgl auch Office of Management and Budget (OMB), Achieving Electronic Govern-

ment: Instruction for Plans to Implement Government Paperwork Elimination 
Act (<http://www.whitehouse.gov/omb/fedreg/gpea2.html>); und Office of Man-
agement and Budget (OMB), Progress Report on Implementing the Government Pa-
perwork Elimination Act (GPEA). 

91 Clinton, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on 
Electronic Government. 

92 Nach dem „Government Paperwork Elimination Act“ sollten möglichst alle 
Transaktionen mit der Bundesverwaltung bis Oktober 2003 online zur Verfügung 
stehen. 

93 Dieser Bericht ist der erste einer Reihe, der im Anschluss an den PITAC Re-
port vom Februar 1999 „Information Technology Research: Investing in Our Fu-
ture” Empfehlungen zum Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien in der US Bundesverwaltung enthält. 
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gen der Verwaltung sollen für die Bürger leichter zugänglich werden, unabhän-
gig davon, in welchen geografischen Gebieten sie wohnen, unabhängig von ihrer 
körperlichen Verfassung und unabhängig von ihrem technischen Wissen.  
 
Im September 2000 wurde das US Government Portal <www.first.gov> eingerich-
tet. Als erste US Government Website ermöglicht sie einen One-Stop-Zugang zu 
allen Online-Informationsdienstleistungen, Eingaben und Formularen der Bun-
desverwaltung. Die Website verbindet auch die staatlichen Verwaltungen und 
die Kommunalverwaltungen und überwindet damit herkömmliche Verwaltungsgren-
zen. Das Access Certificates for Electronic Services Programm (ACES)94 er-
leichtert den Bürgern den sicheren Online-Zugang zu Verwaltungsinformationen 
und Dienstleistungen. Das Programm richtet zur Unterstützung des umfassenden 
Gebrauchs von digitalen Signaturen95 in der Kommunikation mit der Öffentlich-
keit eine Infrastruktur ein und stellt sicher, dass digitale Signaturen über-
all in der Verwaltung sachgemäß und sicher verwendet werden. 
 
Der Grundgedanke des Plans „E-Government – The Next American Revolution” 
(Council for Excellence in Government, 2001) ist „E-the-people“ durch 
E-Government. Dieser Plan für das künftige E-Government beschreibt die Ziele, 
Grundsätze und Maßnahmen, welche die Verwaltung auf allen Ebenen an die Be-
dürfnisse der Menschen heranführen und welche die Geschwindigkeit und Quali-
tät der elektronischen Kommunikation erhöhen sollen. Dazu werden sieben Prin-
zipien aufgestellt: E-Government soll einfach zu nutzen sein (Verbindung der 
Menschen mit den Verwaltungen des Bundes, der Bundesstaaten, der Gemeinden, 
der lokalen und internationalen Einrichtungen nach ihren jeweiligen Bedürf-
nissen); E-Government soll für jedermann verfügbar sein (zu Hause, am Ar-
beitsplatz, in Schulen, in Bibliotheken und an anderen geeigneten Orten); 
E-Government soll Daten schützen und sicher sein (Standards für den Daten-
schutz, die Sicherheit und die Authentifizierung); E-Government soll innova-
tiv und ergebnisorientiert sein (auf Geschwindigkeit und den neuesten Stand 
der Technik bedacht); E-Government soll alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
nutzen (gemeinsame Lösungen öffentlicher, privater und wissenschaftlicher 
Einrichtungen); E-Government soll kostengünstig sein (nachhaltige Wirtschaft-
lichkeit und langfristige Einsparungen durch strategische Investitionen); und 
schließlich soll E-Government verändernd wirken (bestehende Arbeitsabläufe 
sollen nicht bloß automatisiert werden, sondern die Nutzung der Technologie 

                         
94 US General Services Administration, Access Certificates for Electronic Ser-

vices. Die US General Services Administration – GSA (<http://www.gsa.gov/>) 
ist eine der zentralen Managementdienststellen der US Bundesverwaltung. Im 
Jahr 2002 wurden alle bürgerbezogenen Belange des GSA dem Office of Citizen 
Services and Communications (OCSC) überantwortet. Das OCSC betreut nun auch 
die FirstGov Webseite. 

95 Der Government Paperwork Elimination Act erlaubt den Bürgern, elektronische 
Technologien im Datenverkehr mit der Bundesverwaltung einzusetzen; der 
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act 2000 – „E-Sign“ 
(<http://www.ftc.gov/os/2001/06/esigntest.htm>) erlaubt Onlineverträge, wel-
che die gleiche Rechtsverbindlichkeit haben wie Verträge auf Papier. Office 
of Management and Budget (OMB), Memorandum for the Heads of Executive De-
partments and Agencies: Guidance on Implementing the Electronic Signatures 
in Global and National Commerce Act („E-Sign“), September 2000. 
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soll eine Änderung der Arbeitsabläufe in den Verwaltungen bewirken).96

                         
96 Dieser Entwurf eines neuen E-Government beruht auf den Ergebnissen von Stu-

dien, die im Auftrag des Council for Excellence in Government von 
Hart/Teeter im August 2000 und im Jänner 2001 durchgeführt wurden. Die Un-
tersuchung von Hart/Teeter aus 2003 „The New E-Government Equation: Ease, 
Engagement, Privacy and Protection“ zeigt neben den USA auch das Internet-
Nutzungsverhalten in Australien, Großbritannien, Kanada, Singapur und Spa-
nien. 
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Auch die Budgetvorlage von US Präsident Bush „Blueprint For New Beginnings: A 
Responsible Budget for America’s Priorities” (2001) befasst sich in ihrem IX. 
Kapitel mit der Verwaltungsreform, zu deren Prioritäten die Abflachung der 
Hierarchie in der Bundesverwaltung zählt, weil der Bürger im Mittelpunkt der 
Verwaltung stehen soll97 und nicht die Bürokratie. Dementsprechend sind In-
formationen und Dienstleistungen der Verwaltung im Internet, damit die Bürger 
mit der Verwaltung online verbunden sind und mit ihr kommunizieren können, 
entsprechend den Anforderungen der Bürger und nicht in den Grenzen der Behör-
denzuständigkeiten bereitzuhalten. Weiters soll die Verwaltung ergebnis-, 
nicht verfahrensorientiert arbeiten. Um die öffentliche Verwaltung in diesem 
Sinn ins neue elektronische Zeitalter zu führen, wurde im Mai 2001 der 
E-Government Act of 200198 im Senat eingebracht.  
 
Als Teil einer umfassenden Verwaltungsreform (The President’s Management 
Agenda – PMA) beschloss die US Regierung im Jahr 2002 eine Ausweitung des 
E-Government („Expanding E-Government“): E-Government Strategie – Implemen-
ting the President’s Management Agenda for E-Government (Executive Office of 
the President). Ausgangspunkt dieses Aktionsplans der US Regierung waren fol-
gende Fakten: Die Gesellschaft ist zunehmend eine „verbundene“, in der das 
Internet enorme Verbesserungen für die Effektivität und das Kundenservice 
gebracht hat und die Menschen das Telefon und das Internet nutzen, um 24 
Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche, Dienste in Anspruch zu nehmen. Be-
reits 60 Prozent aller Internetnutzer kommunizieren über das Internet mit 
Regierung und Verwaltung. E-Government spart Steuergelder und führt zu posi-
tiven Erfahrungen der Bürger im Umgang mit Regierung und Verwaltung und zu 
einer besseren Befriedigung der Bürgeranliegen. Entsprechend den Vorgaben der 
„Management Agenda“ sind die drei vorrangigen Ziele der E-Government-
Strategie die Vereinfachung des Zugangs zu Diensten und der Kommunikation mit 
der öffentlichen Verwaltung; die Verbesserung der Effektivität und Leistungs-
fähigkeit der öffentlichen Verwaltung; und die Verbesserung der Erreichbar-
keit der öffentlichen Verwaltung für die Bürger.  
 
Die 24 einzelnen E-Government-Initiativen99 der E-Government-Strategie lassen 
sich nach ihrem Fokus vier verschiedenen Gruppen zuordnen: Die „Government to 
Citizen (G2C) Initiativen“100 haben vor allem den One-Stop-Shop und den Onli-
ne-Zugang zum Inhalt. Die „Government to Business (G2B) Initiativen“101 wollen 
die Belastungen für Unternehmen durch Einführung von Prozessen reduzieren, 

                         
97 Vgl Office of Management and Budget (OMB), Citizen-Centered E-Government. 
98 Der als „E-Government Act of 2001“ (<http://www.senate.gov/~gov_affairs/ 

050101_press.htm>) eingebrachte Gesetzesvorschlag wurde schließlich im De-
zember 2002 als „E-Government Act of 2002“ beschlossen (vgl FN 105). 

99 Vgl Office of Management and Budget, US E-Government Experience. 
100 G2C Initiativen sind: USA Services (<http://www.gsa.gov/>), Govbenefits.gov 

<http://www.govbenefits.gov>), Recreation One-Stop (<http://www.recreation. 
gov>), IRS free filing (<http://www.irs.gov>), Online Access for Loans. 

101 G2B Initiativen sind: E-Rulemaking (<http://www.regulations.gov>), Expanding 
Electronic Tax Products for Businesses, Federal Asset Sales (<http://www.first. 
gov.gov>), International Trade Process Streamlining (<http://www.export. 
gov>), One-Stop Business Compliance (<http://www.businesslaw.gov>), Consoli-
dated Health Informatics. 
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welche überflüssige Datensammlungen verringern, One-Stop-Zugänge für Unter-
nehmen anbieten und die digitale Kommunikation in der Sprache des 
E-Business – XML102 – ermöglichen. Die „Government to Government (G2G) Initia-
tiven“103 versuchen eine gemeinsame Nutzung und Integration von Daten der Bun-
desverwaltung, der Verwaltungen der Bundesstaaten und der lokalen Verwaltun-
gen, um Investitionen in IT-Systeme besser zu nutzen. Die „Internal Efficien-
cy and Effectiveness (IEE) Initiativen“104 übertragen die besten wirtschaftli-
chen Verfahren auf Hauptverfahren der Verwaltungen.  
 
Der E-Government Act of 2002105 versucht eine Steigerung der E-Government-
Dienstleistungen und -prozesse durch die Einrichtung eines „Federal Chief 
Information Officers“106 im „Office of Management and Budget“ und durch das 
Festlegen eines weitgesteckten Rahmens von Maßnahmen, die auf internetbasier-
ter Informationstechnologie beruhen und den Zugang der Bürger zur öffentli-
chen Verwaltung verbessern.107 Die im Jahr 2002 als Teil der „Management Agen-
da“ beschlossene Ausweitung des E-Government wird in der E-Government-
Strategie 2003 analysiert. „E-Government Strategy – Implementing the Presi-
dent’s Management Agenda for E-Government (2003) beschreibt die Fortschritte 
und Errungenschaften seit Februar 2002108 und die Herausforderungen, denen die 
E-Government-Führungskräfte in den Jahren 2003 und 2004 gegenüber stehen.  
 
 

b. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung – OECD 

 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
beteiligte sich schon früh an den politischen Debatten über Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT), Electronic Commerce und das Internet, eben-
so wie an der Entwicklung einer globalen Informationsinfrastruktur und der 
Entwicklung zu einer globalen Informationsgesellschaft. 1995 forderte der 
Ministerrat der OECD das Komitee für Information, Computer und Kommunikati-
onspolitik109 auf, Strategien auszuarbeiten, um die Errungenschaften des tech-
                         
102 XML – eXtensible Markup Language. Vgl FN 956. 
103 G2G Initiativen sind: Geospatial Information One-Stop, Disaster Management 

(<http://www.disasterhelp.gov>), SAFECOM, e-Vital, e-Grants (<http://www. 
grants.gov>). 

104 IEE Initiativen sind: e-Training (<http://www.golearn.gov>), Recruitment 
One-Stop (<http://www.usajobs.opm.gov>), Enterprise HR Integration, 
e-clearance, e-Payroll, e-Travel, Integrated Acquisition Environment, 
e-Records Management. 

105 URL: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:H.R.2458:>. 
106 Auch in Österreich wurde ein eigener „Chief Information Officer“ des Bundes, 

der gemeinsam mit einem Exekutivsekretär die Stabstelle IKT-Strategie des 
Bundes leitet, eingerichtet (vgl FN 398). 

107 Konkrete Anleitungen zur Umsetzung der vom E-Government-Gesetz 2002 gefor-
derten Maßnahmen enthält der „Implementation Guidance for the E-Government 
Act of 2002“ des Office of Management and Budget (OMB) aus dem Jahr 2003. 

108 Die E-Government Strategy – Implementing the President’s Management Agenda 
for E-Government stammt vom Feburar 2002. 

109 Das „Committee for Information, Computer and Communications Policy (ICCP)” 
ist Teil des „Directorate for Science, Technology and Industry” der OECD. 
Die Stabstelle IKT-Strategie des Bundes koordiniert auf österreichischer 
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nischen Fortschritts im Zusammenhang mit der globalen Informationsinfrastruk-
tur und der globalen Informationsgesellschaft (GII-GIS) voll ausschöpfen zu 
können.  
 
Der 1997 fertig gestellte Bericht Global Information Infrastructure – Global 
Information Society (GII-GIS)110 gibt einen Überblick der Global Information 
Infrastructure – Global Information Society und stellt deren Entwicklung dar. 
Mit der Präsentation der US-amerikanischen Vorstellung von einer „Global In-
formation Infrastructure – GII“111 bei der ersten „World Telecommunication 
Development Conference“112 im März 1994 kam auch die internationale Diskussion 
zum Aufbau einer Globalen Informationsinfrastruktur in Gang.113 Der „Bange-
mann-Report“ 114 vom Mai 1994 enthielt bereits die Idee einer Europäischen 
Informationsinfrastruktur. Ebenfalls 1994 stellten die führenden westlichen 
Industrie-Nationen, die G 7, erste Überlegungen zur Koordinierung einzel-
staatlicher Initiativen zum Ausbau einer Informationsinfrastruktur an. Die 
erste G 7 Information Society Conference115 im Februar 1995 stand im Zeichen 
der Globalen Informationsinfrastruktur und der Globalen Informationsgesell-
schaft116: „Most countries around the world have shaped their own national 
political visions of the information society. As they become a reality, they 
must ensure that the network of networks is transformed into a global infor-
mation infrastructure. This task will require unprecedented international 
cooperation.“117 In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes der G 7 Information 
Society Conference heißt es: „Eine neue Revolution trägt die Menschheit ins 
Informationszeitalter. Der reibungslose und erfolgreiche Übergang zur Infor-
mationsgesellschaft ist eine der wichtigsten Aufgaben, die im letzten Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts in Angriff genommen werden sollte. Das Ergebnis 
dieser Konferenz zeigt, dass die G 7 Partnerländer sich zum Ziel gesetzt ha-
ben, beim Aufbau der Globalen Informationsgesellschaft eine führende Rolle zu 
spielen.“118 Die G 7 Empfehlungen stellen in diesem Sinn die „Bausteine“ für 

                                                                             

Ebene die Aktivitäten des ICCP und der Working Party on Telecommunication 
and Information Services Policies (WPISP). 

110 Global Information Infrastructure – Global Information Society (GII-GIS): 
Policy requirements; Global Information Infrastructure – Global Information 
Society (GII-GIS): Policy Recommendations for action.  

111 Vgl FN 85 und FN 89. 
112 Vgl FN 84. 
113 Dass die internationale Staatengemeinschaft unmittelbar auf die US-

amerikanischen Ideen von einer „Global Information Infrastructure – GII“ re-
agierte, ist nicht weiter verwunderlich. Sind doch die Vereinigten Staaten 
von Amerika, aber auch Japan, das sich wie die Vereinigten Staaten schon 
seit den 60er Jahren Gedanken über den Wandel der Industriegesellschaft zu 
einer Informationsgesellschaft machte, G 7 Staaten und Mitglieder der OECD. 
Und auf der anderen Seite waren und sind alle Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (zum Stand 01.01.2004) auch Mitgliedstaaten der OECD.  

114 Vgl FN 187. 
115 Vgl FN 87. 
116 Zu den Hintergründen der Konferenz vgl Mann, Europa und die Informationsge-

sellschaft, in Tauss 828. 
117 The Information Society Conference – Theme Paper.  
118 Schlussfolgerungen des G7-Gipfels „Konferenz über die Informationsgesell-

schaft“. 
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eine reibungslose Entwicklung einer Globalen Informationsgesellschaft zur 
Verfügung.119 
 
Der OECD-Bericht „Global Information Infrastructure – Global Information So-
ciety“ versucht, neben der Darstellung der Entwicklung der GII-GIS, auch ei-
nen Überblick der Vorteile und Herausforderungen dieser Entwicklung zu geben. 
Er hebt – aufgrund der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft und der Tat-
sache, dass die neuen Kommunikationstechnologien an nationalen Grenzen nicht 
Halt machen – die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit hervor. Anders 
als bisherige technische Veränderungen beeinflussen die neuen Kommunikations- 
und Informationstechnologien und die Entstehung von interaktiven Multimedia-
Anwendungen alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche. Das Kon-
zept einer Globalen Informationsinfrastruktur und einer Globalen Informati-
onsgesellschaft umfasst die Entwicklung und die Integration von Hochgeschwin-
digkeitsnetzen zu weltweit durchgängigen Netzen, die ihre Leistungen nahtlos 
erbringen. Solche Netze bieten einen vollständig interaktiven Zugang zu netz-
basierten Diensten innerhalb eines Staates ebenso wie über staatliche Grenzen 
hinweg. Die Leistungen reichen von herkömmlichen Sprachanwendungen, Daten, 
Videoservices usw bis zu hoch entwickelten Multimedia-Anwendungen für Unter-
nehmen, den öffentlichen Sektor oder für den privaten Bereich. Das GII-GIS-
Konzept ist dabei nicht auf eine bestimmte Technologie beschränkt, sondern 
geht gerade von der Verbindung und Interoperabilität einer Reihe verschiede-
ner und sich ergänzender Infrastrukturen aus.  
 
Der Bericht betont weiters, dass in einer derart vernetzten Wirtschaft nicht 
natürliche Ressourcen oder körperliche Waren der Motor des Wirtschaftswachs-
tums und der Entwicklung sind, sondern Informationen. Dem öffentlichen Sektor 
kommt dabei einerseits die Aufgabe zu, für die optimalen Bedingungen zu sor-
gen. Anderseits fungiert der öffentliche Sektor aber auch als „Beschleuniger“ 
für eine raschere Entwicklung der Informationsgesellschaft. Der öffentliche 
Sektor kann einerseits Investitionen durch den privaten Sektor fördern, als 
großer Nutzer der Informations- und Kommunikationstechnologien kann er aber 
anderseits die Entwicklung der Globalen Informationsgesellschaft auch durch 
eigene Investitionen in neue Informationsinfrastrukturen forcieren.120  
 
In dem Bericht „The Hidden Threat to E-Government – Avoiding large government 
IT failures“ (2001)121 setzt sich das Public Management Committee der OECD122 
mit den Schwierigkeiten der Regierungen bei der Umsetzung großer IT-Projekte 
auseinander. Das veranschlagte Budget wird überzogen, Stichtage können nicht 

                         
119 Beim G8 Gipfeltreffen in Okinawa im Jahr 2000 erließen die Repräsentanten 

der acht wichtigsten industrialisierten Demokratien und der Präsident der 
Europäischen Kommission die „G8 Charta von Okinawa über die Globale Informa-
tionsgesellschaft“. 

120 Derartige Überlegungen finden sich auch in der „Lissabonner Strategie“ der 
Europäischen Union (vgl FN 244). 

121 Vgl dazu etwa Lenk/Traunmüller, Electronic Government, in Traunmüller/Lenk 
(Hrsg), Electronic Government 8. 

122 Das PUblic MAnagement Committee (PUMA) ist ein Expertenkomitee der OECD, das 
sich mit Fragen moderner Verwaltungsführung in den OECD-Staaten beschäftigt.  
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eingehalten werden und häufig bleibt auch die Qualität neu eingeführter Sys-
teme hinter den Erwartungen zurück. Der private Sektor hat bei der Einführung 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zwar ähnliche Schwie-
rigkeiten wie der öffentliche Sektor, die Organisationen des öffentlichen 
Sektors funktionieren aber grundlegend verschieden. So wirken sich Fehler bei 
der Umsetzung großer IT-Projekte im öffentlichen Sektor auch politisch aus, 
die Regierungen werden für Mängel und die Vergeudung von Steuergeldern poli-
tisch verantwortlich gemacht. Im Anschluss an die Fehleranalyse gibt das Pub-
lic Management Committee Empfehlungen für die Vermeidung von Fehlern bei der 
Implementierung von IT-Projekten, so etwa: Schaffung passender Verwaltungs-
strukturen, Bevorzugung kleinerer IT-Projekte, Verwendung bekannter Technolo-
gien, Erkennen und Bewältigen von Risiken, Bestimmung verantwortlicher Perso-
nen, Einstellung fähiger Mitarbeiter, Herstellen eines Klimas des Vertrauens 
mit dem privaten Sektor und Einbeziehung der Endnutzer.  
 
Der Information Technology Outlook 2002 stellt fest, dass die Informations- 
und Kommunikationstechnologie nach wie vor einen der Hauptmotoren der Wirt-
schaft darstellt. Neben einer ausführlichen Beschreibung der Globalisierung 
des Informations- und Kommunikationstechnologiesektors analysiert der Outlook 
2002 den „digital divide“ zwischen Personen, Haushalten und Unternehmen und 
gibt einen Überblick über die IT-Strategien der OECD Länder, im Besonderen 
über jene, die das Angebot und den Gebrauch der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zu erweitern und den digital divide zu überwinden suchen.  
 
Im Anschluss an das Dritte Global Forum „Fostering democracy and development 
through e-government“ in Neapel im Jahr 2001123 bekräftigten die Minister der 
OECD-Staaten den Stellenwert des E-Government, insbesondere auch das Potenti-
al des Internet, Strukturen und Arbeitsabläufe der Verwaltungen zu verändern 
und die Notwendigkeit, die Herausforderungen und Chancen des E-Government 
weiter zu erforschen. Dementsprechend hat die OECD ein – alle Mitgliedstaaten 
umfassendes – E-Government-Projekt, das „Project on the Impact of E-Govern-
ment“124, initiiert, welches die längerfristigen Auswirkungen von E-Government 
auf die Struktur, die Abläufe und die Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltungen in verschiedenen Bereichen untersucht. Insbesondere wurde Fra-
gen, wie „Wie können die Regierungen zukünftigen Anforderungen gerecht wer-
den ?“, „Was können wir aus den bisherigen Erfahrungen lernen ?“ oder „Wel-
ches sind die längerfristigen Zukunftsaussichten und wie können diese er-
reicht werden ?“ nachgegangen. Und schließlich wird der Einsatz der Informa-

                         
123 Beim Dritten Global Forum „Fostering democracy and development through 

e-government“ in Neapel (15.-17.03.2001) diskutierten 122 Delegationen aus 
40 Ländern über das Regieren im Zeitalter des E-Government. Die United Nati-
ons Global Forums on Reinventing Government stehen unter der Schirmherr-
schaft der Vereinten Nationen (<http://www.unpan.org/globalforums.asp>) und 
werden in Zusammenarbeit mit der Weltbank und der OECD (seit 1999) jährlich 
abgehalten.  

124 Am 01.09.2002 wurden das „Public Management Service (PUMA)“ und das „Terri-
torial Development Service (TDS)” zu einer neuen Abteilung zusammengefasst: 
„Public Governance and Territorial Development Directorate (GOV)”, die nun 
das E-Government-Projekt der OECD (<http://webdomino1.oecd.org/COMNET/PUM/ 
egovproweb.nsf>) betreut. Vgl FN 66. 
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tions- und Kommunikationstechnologien in den öffentlichen Verwaltungen der 
OECD-Staaten zur Erreichung politischer Ziele unter sich ändernden sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Umständen und als Mittel zur Modernisierung 
der öffentlichen Verwaltungen untersucht.  
 
Im Rahmen des E-Government-Projekts organisierte die E-Government Arbeits-
gruppe der OECD125 im Jahr 2002 drei internationale E-Government-Seminare126 
und ein Expertentreffen über Methoden der Messung und Beurteilung des 
E-Government, deren Ergebnisse in den 2003 veröffentlichten Bericht „The 
E-Government Imperative“ einflossen. Der Bericht gibt einen umfassenden Über-
blick über die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des E-Government und benennt 
zehn Regeln für ein erfolgreiches E-Government:127 „Führung und Verbindlich-
keit“ sind entscheidende Faktoren für jede Veränderung, sowohl auf politi-
scher als auch auf Verwaltungsebene. Der Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien allein bedeutet noch keine Reform, E-Government ermög-
licht aber die Umsetzung von Reformen, es muss daher in umfassende Verwal-
tungsreformen eingebunden werden („Integration“). Der Sicherstellung der In-
teroperabilität und Effektivität und der Vermeidung doppelter Arbeitsgänge 
dient die – durch entsprechende Anreize zu fördernde – Zusammenarbeit über 
Dienststellen hinweg („Zusammenarbeit zwischen Dienststellen“). Die „Finan-
zierung“ ist als Investition zu betrachten, zukünftige Finanzierungen des 
E-Government müssen gesichert sein, um den Projekten die nötige Nachhaltig-
keit zu verschaffen, zentrale Finanzierungspläne können Innovationen fördern. 
Der „Zugang“ zu Online-Dienstleistungen muss verbessert werden, wobei andere 
Möglichkeiten der Kommunikation mit der Verwaltung nicht eingeschränkt werden 
dürfen, dem Bürger muss die „Wahl“ bleiben, welchen Zugang zur Verwaltung er 
in Anspruch nimmt. Informationen und Dienstleistungen sollten von guter Qua-
lität sein und den Bürger am politischen Prozess beteiligen („Bürgerbeteili-
gung“). E-Government-Anwendungen müssen den etablierten Schutz der Privat-
sphäre beachten („Datenschutz“). Die „Verantwortung“ für die einzelnen Pro-
jekte und Initiativen muss eindeutig feststehen. Und schließlich ist die ge-
naue Identifizierung der Anforderungen, der Kosten, des Nutzens und der Aus-
wirkungen des Einsatzes moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
eine entscheidende Voraussetzung eines erfolgreichen E-Government („Monito-
ring und Evaluierung“). 
 
Im Zusammenhang mit dem E-Government-Projekt der OECD wurden in den Jahren 
2003 und 2004 vier Tagungen für E-Government-Führungskräfte128 abgehalten, um 
die Prioritäten des E-Government auszumachen und zu diskutieren. Die Ergeb-
                         
125 Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern folgender Mitgliedstaaten: Austra-

lien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, 
Korea, Mexiko, Niederlande und Vereinigte Staaten von Amerika.  

126 „E-Government Vision, Context and Responsiveness” (Paris, März 2002); „Stra-
tegic Implementation of E-Government” (Paris, Juni 2002) und „E-Government 
and Public Management Reform” (Paris, September 2002). 

127 The e-Government Imperative (2003) 153. 
128 Die Themen der Tagungen waren: „From Theory to Practice: Prioritising 

E-Government Action” (Washington, Juni 2003); „Organising for Integration” 
(Lissabon, September 2003); „Common Business Processes” (Cancun, März 2004); 
und „Making Change Happen” (September 2004). 
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nisse der Erörterungen (der drei letzten Tagungen) werden in einer OECD-
Publikation mit dem Titel „Solutions for Seamless Government Services: a Gui-
de to Good Practice“, die für Ende 2004 geplant ist, veröffentlicht. Infolge 
des OECD-Berichts „The E-Government Imperative“ und des ersten Symposiums für 
E-Government-Führungskräfte129 wurde eine Checklist for e-Government Leaders 
(OECD, 2003) verfasst. Darin werden die Probleme und Aufgaben der Führungs-
kräfte für das E-Government anhand der aktuellen Erfahrungen in den OECD-
Staaten beschrieben und jene Bereiche bestimmt, in denen der Führung für eine 
erfolgreiche Implementierung von E-Government-Initiativen besonderes Gewicht 
zukommt. So können politische Absichten, gemeinsame Rahmenbedingungen und 
Zusammenarbeit, Bürgerorientierung und internationale Zusammenarbeit ohne 
entsprechenden Einsatz der Führungskräfte nicht wirksam umgesetzt werden. 
Ebenso erfordern die Koordinierung verschiedener IT-Strategien unterschiedli-
cher Dienststellen und die Förderung der Interoperabilität einzelner 
E-Government-Anwendungen einen entsprechenden Einsatz der E-Government-
Führungskräfte, nur so kann die Effektivität gesteigert und die Doppelglei-
sigkeit von Arbeitsabläufen vermieden werden. 
 
Die OECD befasst sich nicht nur mit Fragen einer bestmöglichen Implementie-
rung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in den öffentli-
chen Verwaltungen, sondern beschäftigt sich eingehend mit allen Themen, die 
mit dem Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zusam-
menhängen bzw die diesen Einsatz erst ermöglichen. So insbesondere auch mit 
Thematiken wie digital divide, Breitband, SPAM130, elektronische Signaturen,131 
Biometrik,132 Sicherheit und Datenschutz.  
 
Die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien erlauben den öf-
fentlichen Verwaltungen auf allen Ebenen, mehr Daten133 ihrer Bürger als je 
zuvor zu speichern, auszuwerten und zu verknüpften. Die bestehenden Regelun-
gen betreffend den Datenschutz erwiesen sich als nicht mehr ausreichend, sie 

                         
129 OECD Symposium for senior e-government officials „From Theory to Practice: 

Prioritising E-Government Action”, Washingthon (09.06.2003).  
130 Vgl etwa OECD, Background Paper for the OECD Workshop on Spam. Der von der 

Europäischen Kommission veranstaltete „OECD Workshop on Spam“ fand von 02.-
03.02.2004 in Brüssel statt, der zweite Workshop on Spam fand von 08.-
09.09.2004 in Korea statt und war insbesondere auf die Erarbeitung von wirk-
samen Mitteln gegen Spam („OECD Anti-spam Toolkit“) gerichtet. Eine eigene 
Spam Task Force wurde eingerichtet. 

131 Der OECD-Bericht „Summary of Responses to the Survey of Legal and Policy 
Frameworks for Electronic Authentication Services and E-Signatures in OECD 
Member Countries“ aus 2004 soll veranschaulichen, ob und welche rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen es für Formen elektronischer Authentifi-
zierung und elektronische Signaturen in den Mitgliedstaaten der OECD gibt. 
Dadurch sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten des rechtlichen Rahmens für 
elektronische Signaturen aufgezeigt werden. 

132 Der OECD-Bericht „Biometric-based Technologies“ (2004) stellt die biometri-
schen Technologien allgemein dar und erörtert die Einsatzmöglichkeiten, aber 
auch die Grenzen der Biometrie und nimmt zu verschiedenen diesbezüglichen 
Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Privatsphäre und der Informationssi-
cherheit, Stellung.  

133 Die OECD Kryptographiepolitik-Leitlinien 12, verstehen unter „Daten“ die 
„Darstellung von Informationen auf eine zu Kommunikations-, Interpretations-
, Speicherungs- und Verarbeitungszwecken angemessene Art und Weise.“ 
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waren den Bedingungen der modernen Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien anzupassen. Bereits 1980 erkannten die OECD-Mitgliedstaaten die Notwen-
digkeit des Schutzes der Privatsphäre in Bezug auf persönliche Daten infolge 
der Entwicklung der automatischen Datenverarbeitung, welche die Übertragung 
sehr großer Datenmengen – innerhalb von Sekunden über nationale Grenzen und 
sogar über Kontinente hinweg – ermöglicht. Der Ministerrat der OECD erließ 
daher 1980 die OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data (OECD-Datenschutzrichtlinien), die von der Beachtung 
der drei folgenden Grundsätze ausgehen: pluralistische Demokratie, Achtung 
der Menschenrechte und freie Marktwirtschaft. Die OECD-Datenschutzrichtlinien 
sollen auch zu einer Harmonisierung der staatlichen Gesetzgebungen im Bereich 
des Datenschutzes beitragen. Die OECD war damit die erste zwischenstaatliche 
Organisation, die Richtlinien für internationale Maßnahmen betreffend den 
Datenschutz in elektronischen Datenverarbeitungsprozessen erließ. Die Decla-
ration on Transborder Data Flows wurde von den OECD-Mitgliedstaaten 1985 an-
genommen, sie sollte klar zum Ausdruck bringen, wie die OECD-Mitgliedstaaten 
den mit den grenzüberschreitenden Datenflüssen verbundenen Problemen gegenü-
bertreten. Die Ministerial Declaration on the Protection of Privacy on Global 
Networks (1998) wurde von den OECD-Ministern auf der Konferenz „A Borderless 
World: Realising the Potential of Global Electronic Commerce”134 verab-
schiedet. Bei dieser Konferenz bekräftigten die OECD-Minister nochmals ihr 
Engagement für den Datenschutz in globalen Netzwerken.  
 
Die Publikation Privacy Online – OECD Guidance on Policy and Practice (2003) 
richtet sich an die OECD-Mitgliedsländer, ebenso wie an Unternehmen, die In-
dustrie und die einzelnen Nutzer. Der erste Teil der Arbeit gibt einen Über-
blick über die Tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes von 1998 bis zum Jahr 
2002, der zweite Teil zielt auf die Implementierung der OECD-
Datenschutzrichtlinien135 ab und bietet Vorschläge zu ihrer Umsetzung und der 
dritte Teil der Publikation schließlich gibt die bisherigen Dokumente der 
OECD im Bereich des Datenschutzes wieder. 
 
Die OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: 
Towards a Culture of Security (2002) wenden sich an alle Teilnehmer der In-
formationsgesellschaft und wollen Bewusstsein und Verständnis für die Sicher-
heitsanliegen der neuen Informationsgesellschaft erhöhen.136 Auch wenn die 
Richtlinien für die Sicherheit von Informationssystemen und -netzen nicht 
rechtsverbindlich sind, finden sie doch – sowohl national137 als auch interna-
tional138 – als wesentliche Grundlage für die Entwicklung eines Sicherheits-
                         
134 Oktober 1998, Ottawa (Kanada). 
135 Vgl die OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows 

of Personal Data. 
136 Das „OECD Global Forum on Information Systems and Network Securuity: Towards 

a Global Culture of Security” vom 13.-14.10.2003 in Oslo diente der Erörte-
rung der seit der Einführung der Richtlinie für die Sicherheit von Informa-
tionen gemachten Fortschritte.  

137 So finden sich die Richtlinien auch auf der Website der Stabstelle IKT-
Strategie des Bundes (<http://www.cio.gv.at/securenetworks/oecd>). 

138 In seiner Entschließung vom 18.02.2003 zu einem europäischen Ansatz für eine 
Sicherheitskultur im Bereich der Netz- und Informationssicherheit (ABl C 
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verständnisses („Sicherheitskultur“) in allen gesellschaftlichen Bereichen 
Beachtung. Die aufgestellten neun Grundsätze (Bewusstsein betreffend die Not-
wendigkeit der Sicherheit von Informationssystemen und –netzen; Verantwortung 
aller Beteiligten für die Sicherheit von Informationssystemen und –netzen; 
rechtzeitige und kooperative Reaktion auf Sicherheitsmängel; Achtung berech-
tigter Interessen anderer; Vereinbarkeit der Sicherheit von Informationssys-
temen und -netzen mit den wesentlichen Werten einer demokratischen Demokra-
tie; Durchführung von Risikoeinschätzungen durch die Beteiligten; Sicher-
heitsgestaltung und –umsetzung; Erarbeitung von Sicherheitsmanagement-
Konzepten; kontinuierliche Überprüfung der Sicherheit von Informationssyste-
men und -netzen und entsprechende Anpassung bzw Neufestlegung der Sicher-
heitsstrategien) sollen zur Verbesserung der Sicherheit von Informationssys-
temen und -netzen beitragen und mit den Werten einer demokratischen Gesell-
schaft vereinbar sein, insbesondere mit der Notwendigkeit eines offenen und 
freien Informationsflusses und mit der Achtung der Privatsphäre.139 Der Be-
richt der OECD „Summary of Responses to the Survey on the Implementation of 
the OECD Guidelines für the Security of Information Systems and Networks: 
Towards a Culture of Security“ vom Juni 2004 soll zu einem Verständnis der 
verschiedenen Umsetzungsmaßnahmen der Security Guidelines in den Mitglied-
staaten der OECD beitragen.  
 
Die OECD hatte die Bedeutung des Datenschutzes und der Sicherheit der Infor-
mationssysteme als eine der Herausforderungen der Informationsgesellschaft 
früh erkannt. Kryptographische Verfahren140 können die Datensicherheit und die 
Vertraulichkeit von Daten in Informations- und Kommunikationssystemen gewähr-
leisten. Die OECD initiierte daher 1996 ein Projekt betreffend die Kryptogra-
phiepolitik und verabschiedete 1997 Leitlinien für die Kryptographiepolitik: 
Cryptography Policy – The Guidelines and the Issues (Kryptographiepolitik – 
Leitlinien und aktuelle Problematik). Zur Förderung des Einsatzes kryp-
tographischer Verfahren enthalten die OECD-Leitlinien folgende acht Grundsät-
ze: „Vertrauen in kryptographische Verfahren“, „Wahl“, „marktbestimmte Ent-
wicklung“ und „Standards kryptographischer Verfahren“, „Schutz der Privat-
sphäre und personenbezogener Daten“, „rechtmäßiger Zugriff“, „Haftung der 
Krypto-Dienstleister“ und „internationale Zusammenarbeit“. 
 

                                                                             

48/1 vom 28.02.2003) betrachtete der Rat der Europäischen Union die OECD-
Richtlinien für die Sicherheit von Informationssystemen und –netzen aus-
drücklich „als ein wertvolles Muster für die Entwicklung von Strategien, mit 
denen eine Sicherheitskultur geschaffen und zugleich den demokratischen Wer-
ten und der Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten Rechnung getragen 
werden kann“. 

139 In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die OECD Richtlinien bezüglich 
des Schutzes der Privatsphäre und des grenzüberschreitenden Flusses perso-
nenbezogener Daten von 1980 und die OECD Richtlinien für Kryptographiepoli-
tik von 1997 hingewiesen. 

140 Die „Kryptographie“ ist eine Disziplin, die sich mit Ver- und Entschlüsse-
lung von Informationen beschäftigt, konkret mit Grundsätzen, Mitteln und 
Verfahren der Datentransformation, die darauf ausgerichtet sind, den Infor-
mationsinhalt von Daten zu verbergen, die Authentizität der Daten nachzuwei-
sen, unbemerkte Datenveränderungen und eine unbefugte Nutzung von Daten zu 
verhindern. 
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Der Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien in der öffentli-
chen Verwaltung kann freilich nur von jenen genutzt werden, die auch über die 
entsprechende Technologie verfügen und das zur Verwendung entsprechende Know-
how besitzen. Der Einsatz der modernen Informations- und Kommunikationstech-
nologien führt daher zwangläufig zu einer Spaltung der Gesellschaft (digital 
divide). Bei einer in diesem Sinne gespaltenen Gesellschaft stehen auf der 
einen Seite jene, die über die modernen Technologien verfügen und diese zu 
nutzen imstande sind und auf der anderen Seite jene, denen die modernen Tech-
nologien – aus verschiedensten Gründen – nicht zur Verfügung stehen bzw die 
diese nicht nutzen können. Die OECD beschäftigt sich auch mit den daraus re-
sultierenden Problemen. „The Digital Divide: Enhancing Access to ICT’s“ aus 
dem Jahr 2000 untersucht den Zugang zum Internet und die Preisentwicklung in 
Relation zur digitalen Spaltung in den OECD-Staaten. Insbesondere wird den 
folgenden Fragestellungen nachgegangen: Welches Ausmaß hat die digitale Spal-
tung in den OECD-Staaten insgesamt und welches in den einzelnen Staaten ? Wie 
groß ist die Spaltung, wie rasch ändert sie sich und in welche Richtungen ? 
Wie stark wirken sich soziale, kulturelle, betriebswirtschaftliche und geo-
grafische Verhältnisse aus ? In welchem Umfang verringern oder ändern neue 
Technologien die Art der digitalen Spaltung ? Wie reagieren Regierungen, Un-
ternehmen, Arbeitnehmer und Privatpersonen auf die durch die Spaltung verur-
sachten Probleme ? Wie können die allgemeinen Informationen über die digitale 
Spaltung der Gesellschaft verbessert werden ? 
 
„Understanding the Digital Divide“ (2001) setzt sich eingehend mit dem Beg-
riff „digital divide“ („digitale Spaltung“) auseinander. Digital divide meint 
die Diskrepanz zwischen Privatpersonen, Haushalten, Unternehmen und geografi-
schen Gebieten verschiedener sozioökonomischer Ebenen im Hinblick auf ihre 
Möglichkeit, Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien zu bekom-
men und das Internet zu nutzen. „Understanding the Digital Divide“ enthält 
umfangreiche Daten zur Messung und Bewertung der digitalen Spaltung in den 
OECD-Staaten und schlägt Maßnahmen zu ihrer Überwindung vor. 
 
Das Komitee für Information, Computer und Kommunikationspolitik (ICCP) stellt 
in „Bridging the ‚Digital Divide’: Issues and Policies in OECD Countries“ 
(2001) fest, dass die meisten der von der digitalen Spaltung betroffenen 
OECD-Staaten, politische Maßnahmen getroffen haben, um deren Auswirkungen zu 
reduzieren, so vor allem durch Belebung des Wettbewerbs im Bereich der Netz-
werk-Infrastrukturen. In machen Staaten sind die eingesetzten Strategien 
freilich nicht über ganz allgemeine Aussagen zu einem Universalzugang hinaus-
gekommen. Das Dokument beleuchtet die digitale Spaltung innerhalb der einzel-
nen OECD-Staaten, nicht jedoch die digitale Diskrepanz zwischen den OECD-
Staaten. Es beschreibt die Probleme und politischen Initiativen, nicht die 
quantitativen Daten zum digital divide. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem zum 
Schließen des „divide“ erforderlichen Umfang der Infrastruktur. Die Voraus-
setzungen werden untersucht, unter denen der freie Markt in verschiedenen 
geografischen Gegenden (städtische, regionale, landwirtschaftliche oder ent-
legene) und bestimmten sozio-demografischen Gruppen (Einkommen, Bildung, Al-
ter, Geschlecht, Rasse, Behinderung usw) einen Breitband-Internetzugang zur 
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Verfügung stellt. Auch unter diesem Gesichtspunkt widmet sich die OECD ver-
stärkt der Breitbandtechnologie.141 Die Informations- und Kommunikationstech-
nologie einschließlich der Breitbandtechnologie ist ein bewährter Motor für 
das Wirtschaftswachstum, die OECD untersucht daher, wie der Nutzen von Breit-
band-Internetdiensten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung noch 
verstärkt werden kann.142 Der Ausschuss für Information, Computer und Kommuni-
kationspolitik (ICCP) betont diesbezüglich vor allem die Notwendigkeit von 
mehr Wettbewerb auf den Kommunikationsmärkten143 und zwischen den sich rasch 
entwickelnde Technologien einschließlich DSL, Kabel und Satellit. Hingewiesen 
wird auch auf die Bedeutung des Vertrauens der Nutzer in das Breitband und in 
die Gewährleistung der Sicherheit von Netzwerken und Informationen.144 
 
 

c. Die Vereinten Nationen 
 

1990 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen Leitlinien 
über elektronisch gespeicherte personenbezogene Daten (United Nations Guide-
lines concerning computerized personal data files). Darin werden sechs Prin-
zipien bezüglich Mindestgarantien definiert, die durch die nationalen Gesetz-
gebungen gewährleistet werden sollen, nämlich: Der Grundsatz der Gesetzmäßig-
keit und Gerechtigkeit, der Grundsatz der Richtigkeit, der Grundsatz der 
Zweckbestimmung, der Grundsatz der Möglichkeit der Betroffenen zur Einsicht-
nahme, der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der Grundsatz der Sicher-
heit. 
 
Das UNCITRAL145 Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 
2001146 soll zu mehr Rechtssicherheit beim Gebrauch elektronischer Signaturen 
führen. Aufbauend auf der flexiblen Grundregel des Artikel 7 des UNCITRAL 
Mustergesetzes betreffend den E-Commerce (UNCITRAL Model Law on Electronic 
Commerce with Guide to Enactment 1996147)148 geht das Mustergesetz von der An-
nahme aus, dass die elektronische Signatur, dort wo sie bestimmten Kriterien 
der technischen Verlässlichkeit entspricht, als Äquivalent zur handschriftli-
chen Unterschrift behandelt werden soll. Dabei folgt das Mustergesetz einem 
technologieneutralen Ansatz und vermeidet es, den Gebrauch eines bestimmten 

                         
141 Vgl OECD, Maximising Broadband to Boost Economic and Social Development. 
142 Vgl den OECD-Bericht „The Development of Broadband Access” (Mai 2004). 
143 Vgl OECD, Benchmarking Broadband Prices in the OECD (2004). 
144 Vgl auch das OECD Broadband Update aus 2003. 
145 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 
146 Auch in den Erläuterungen zum Signaturgesetz (RV 1999 BlgNR 20. GP 16) wird 

das UNCITRAL Modellgesetz für elektronische Signaturen erwähnt. 
147 Vgl dazu Podovsovnik/Neubauer/Toch, Vertragsabschluss im Internet, in Lat-

tenmayer/Behm 88. 
148 Article 7 Abs 1 (Signature) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce: 

„Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in 
relation to a data message if: a. a method is used to identify that person 
and to indicate that person's approval of the information contained in the 
data message; and b. that method is as reliable as was appropriate for the 
purpose for which the data message was generated or communicated, in the 
light of all the circumstances, including any relevant agreement.” 
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technischen Produktes zu bevorzugen. Zusätzlich stellt das Mustergesetz über 
elektronische Signaturen Grundregeln auf, die als Richtlinien für die Festle-
gung möglicher Verantwortlichkeiten und einer Haftung der am elektronischen 
Signaturverfahren Beteiligten (der Unterzeichner, die auf die Signatur ver-
trauende Partei und verlässliche Dritte, die in das Signaturverfahren ein-
greifen konnten) herangezogen werden können. 
 
Am Fünften „Global Forum on Reinventing Government“ im November 2003 in Mexi-
ko City wurde der World Public Sector Report: E-Government at the Crossroads 
der Vereinten Nationen veröffentlicht. Der Bericht analysiert den weltweiten 
Stand des E-Government und hält fest, dass die Einführung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien, und im Besonderen das E-Government149, Be-
standteil der politischen Programme zahlreicher Staaten geworden ist. Die 
Kernaussage des Berichts ist, dass die Entwicklung und der Einsatz von 
E-Government-Anwendungen nicht notwendigerweise die Lebensqualität in einem 
Staat widerspiegeln. 91 Prozent der UN Mitgliedsstaaten haben Internet-
Dienstleistungen eingeführt, das „Online Government“ wirft allerdings die 
Frage nach der Wirtschaftlichkeit in entwickelten bzw in Entwicklungsländern 
auf. Wegen des – sowohl in entwickelten als auch in Entwicklungsländern – 
hohen Prozentsatzes von Misserfolgen bei einzelnen E-Government-Projekten, 
müssen nicht-virtuelle Dienstleistungen jedenfalls beibehalten werden, auch 
wenn die digitalen Anwendungen zunehmen. Sicherheits- und Datenschutzangele-
genheiten schrecken mögliche Nutzer ab, benachteiligten Gruppen, wie den Ar-
men – und in manchen Fällen Frauen – fehlt der Zugang zu Computern. Nach der 
Studie nehmen von den Personen mit Internetzugang nur etwa 20 Prozent die 
Online-Kommunikation mit einer Verwaltung in Anspruch. Der World Public Sec-
tor Report der Vereinten Nationen übernimmt die „UN Millennium Declaration“150 
als Rahmen der Untersuchung und legt den „UN Global E-Government Survey 
2003“151 mit einem Ranking der UN Mitgliedstaaten dar.152  
 
Der Weltgipfel der Vereinten Nationen über die Informationsgesellschaft 
(World Summit on the Information Society – WSIS153) soll strategische Ziele 
für die globale Informationsgesellschaft beschließen. Im Jänner 2002 bekräf-
tigte und konkretisierte die Generalversammlung der Vereinten Nationen das 
Ziel des Gipfels „zu einer gemeinsamen Vision und Wertvorstellung der Infor-
mationsgesellschaft zu gelangen und einen strategischen Aktionsplan auszuar-
beiten, um diese Vision konzertiert zu verwirklichen.“ Der erste Teil des 
Weltgipfels fand von 10. bis 12. Dezember 2003 in Genf statt, eine zweite 
Sitzungsperiode wird im November 2005 in Tunis abgehalten. Die Grundsatzer-

                         
149 Vgl World Public Sector Report 1: „We put ‘e’ in front of ‘government’ to 

recognize that a public administration is in the process of transforming its 
internal and external relationships with the use of modern information and 
communication technology (ICT).” 

150 FN 154. 
151 World Public Sector Report 13 ff. 
152 Zu den Rankings des UN Global E-Government Survey 2003 vgl VI. Kapitel. 
153 URL: <http://www.itu.int/wsis/>. 
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klärung154 und ein Aktionsplan155 wurden als Ergebnis der ersten Sitzungsperio-
de in Genf beschlossen.  
 
Im Rahmen des UN-Weltgipfels über die Informationsgesellschaft wurden 40 her-
ausragende Projekte in den Kategorien E-Learning, E-Culture, E-Science, 
E-Government, E-Health, E-Business, E-Entertainment und E-Inclusion156 vorge-
stellt und in jeder Kategorie fünf Gewinner mit dem World Summit Award ausge-
zeichnet. Den World Summit Award 2003 in der Kategorie „E-Government“ erhiel-
ten folgende Projekte: Qatar e-Government157, der Rumänische E-Government Ga-
teway158, die „Brazil Secretariat of Federal Revenues Website“159, die Inter-
netseite des Handelsministeriums von Bahrain160 und „Easy Procedures“ aus Chi-
le161. 
 

d. Europarat 
 

Der Europarat ist insbesondere darum bemüht, den Schutz der Menschenrechte, 
vor allem den Datenschutz, auch beim Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu gewährleisten. In diesem Sinne will die Europa-
ratskonvention zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Council of Europe Convention for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data)162 aus dem 
Jahr 1981 sicherstellen, dass die Rechte und Grundfreiheiten, insbesondere 
das Recht auf Privatsphäre jedes Menschen – ungeachtet seiner Staatsangehö-

                         
154 World Summit on the Information Society, Declaration of Principles: Building 

the Information Society – A global challenge in the new Millennium (2003). 
155 World Summit on the Information Society, Plan of Action (2003). 
156 Vgl die Aktualisierung des Aktionsplans eEurope 2005 aus dem Jahr 2004 

(KOM/2004/380 endgültig), in der die E-Inclusion zu den Bereichen mit dem 
(noch) größten Handlungsbedarf bei der Umsetzung des Aktionsplans gezählt 
wurde.  

157 „Qatar e-Government“ (<https://www.e.gov.qa>) bietet Bürgern und Unternehmen 
ebenso wie Touristen ein umfassendes Angebot an Online-Dienstleistungen. 
Über ein einheitliches regierungsweites Portal werden Informationen angebo-
ten und Transaktionen ermöglicht.  

158 Der rumänische „e-Government Gateway“ (<http://www.e-guvernare.ro>) ist ein 
einfach zu nutzendes Portal zu Online-Informationen und elektronischen 
Dienstleistungen, das eine große Anzahl von elektronischen Transaktionen 
zwischen Bürgern, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung ermöglicht. 

159 Die Internetseite des „Secretaria da Receita Federal“ (<http://www.receita. 
fazenda.gov.br/>) nutzt das Internet als Instrument der Integration zwischen 
Steuerbehörden und Steuerzahlern mit beachtlichem Erfolg bereits seit 1997. 
90 Prozent der Steuerzahler Brasiliens verwenden die Webseite zur Erstellung 
und Einreichung ihrer Steuererklärungen. 

160 Das Handelsministerium betreibt ein Portal für alle Unternehmen in Bahrain 
(<http://www.commerce.gov.bh>). Es bietet neben umfassenden elektronischen 
Dienstleistungen für Unternehmen umfangreiche Informationsdienste, wie Wirt-
schaftsnachrichten, Reportagen und Umfragen. 

161 „Easy Procedures – Tramite fácil“ (<http://www.tramitefacil.cl>) ist ein 
umfassender E-Government-Dienst, der sämtliche relevanten Informationen, 
Formulare und Online-Verfahren auf einer einzigen zentralen Website anbietet 
und so die Behördenkontakte vereinfacht. 

162 SEV (ETS) Nr 108. Die Konvention des Europarates Nr 108 ist für Österreich 
am 01.07.1988 in Kraft getreten, BGBl 1988/317. Vgl dazu Wittmann, Daten-
schutzkonvention, EDVuR 1989, 96. 
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rigkeit oder seines Wohnortes – bei der automatischen Verarbeitung personen-
bezogener Daten geschützt werden. Die Konvention stellt das erste rechtsver-
bindliche internationale Instrument im Bereich des Datenschutzes dar. Die 
Datenschutz-Konvention wurde bereits von 30 Staaten ratifiziert. 
 
Im Jahr 2001 wurde das Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Da-
ten bezüglich Kontrollstellen und grenzüberschreitendem Datenverkehr („Addi-
tional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with re-
gard to Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authori-
ties and transborder data flows“)163 verabschiedet. Es trat am 01.07.2004 in 
Kraft und will den Schutz der persönlichen Daten und der Privatsphäre gegen-
über der Europaratskonvention von 1981 in zwei Bereichen verbessern. Erstens 
sieht das Zusatzprotokoll die Einrichtung nationaler Aufsichtsbehörden vor, 
die für die Einhaltung der in Ausführung der Konvention ergangenen Rechtsvor-
schriften betreffend den Datenschutz und die grenzüberschreitenden Datenflüs-
se verantwortlich sind. Und zweitens dürfen Daten in Drittländer nur übertra-
gen werden, wenn der empfangende Staat oder die internationale Organisation 
einen ausreichenden Datenschutz gewährleistet. 
 
Die Europäische Gemeinschaft strebt eine Zusammenarbeit mit dem Europarat an, 
um ein stärkeres internationales Forum des Datenschutzes zu bilden, und beab-
sichtigt der Europaratskonvention Nr 108 beizutreten. Da der Europaratskon-
vention in ihrer ursprünglichen Fassung aber nur Staaten beitreten konnten, 
musste sie entsprechend angepasst werden. Die Änderungen der Europaratskon-
vention 108, die den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft ermöglichen 
(„Amendements to Convention 108 allowing the European Communities to accede“) 
und die am 15.06.1999 vom Ministerkomitee angenommen wurden, treten in Kraft, 
sobald alle Unterzeichnerstaaten den Änderungen zugestimmt haben.164 
 
Der Empfehlung des Europarates betreffend den Datenschutz im Internet165 
(1999) sind die „Guidelines for the protection of individuals with regard to 
the collection and processing of personal data on information highways which 
may be incorporated in or annexed to codes of conduct” (Datenschutzrichtli-
nien) angeschlossen, die für Nutzer und Internet Service Provider grundle-
gende Regelungen betreffend die Achtung der Privatsphäre und den Datenschutz 
enthalten.  
 
Die Convention on Information and Legal Co-operation concerning „Information 
Society Services“ (2001)166 wurde gemeinsam von Europarat und Europäischer 

                         
163 SEV (ETS) Nr 181. 
164 Zum 24.02.2004 fehlten noch die Zustimmungen von Bulgarien, Italien, Luxem-

burg, Malta, Rumänien, Slowenien und Spanien. 
165 Recommendation No. R (99) 5 of the Committee of Ministers to member states 

for the protection of privacy on the Internet. 
166 SEV (ETS) Nr 180. Die Europaratskonvention tritt nach Ratifizierung durch 

fünf Unterzeichnerstaaten, wobei zumindest einer ein Nichtmitglied des euro-
päischen Wirtschaftsraumes sein muss. Bislang hat erst ein einziger Staat 
die Konvention ratifiziert. 
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Kommission ausgearbeitet und soll den Anwendungsbereich der Notifikations-
richtlinie der Europäischen Gemeinschaft167 über die Europäische Union hinaus 
auf ganz Europa erstrecken. Im März 2004 ist die Europäische Gemeinschaft der 
Konvention beigetreten, die auf ein funktionierendes internationales System 
von rechtlicher Information (Vorabnotifikation) und Zusammenarbeit im Bereich 
der Dienstleistungen der Informationsgesellschaft abzielt. Geplante rechtli-
che Regelungen bezüglich „Information Society Services“168 sind vor der natio-
nalen Beschlussfassung dem Europarat als Clearingstelle bekanntzugeben, jede 
Vertragspartei der Konvention kann sich dann zu diesen Vorhaben äußern. Diese 
Notifikationsverfahren sollen auf internationaler Ebene zu mehr Transparenz 
und Zusammenarbeit, langfristig auch zu einer Angleichung des Rechtsrahmens 
im Bereich der „Dienste der Informationsgesellschaft“ in ganz Europa führen.  
 
Die 2001 beschlossene Cybercrime-Konvention (Convention on Cybercrime)169 trat 
am 01.07.2004 in Kraft. Sie ist das erste internationale Übereinkommen 
betreffend Verbrechen, die über das Internet und andere Rechnernetze begangen 
werden. Der Europarat arbeitete seit 1997 an der Ausarbeitung der Konvention 
über die Cyberkriminalität.170 Die Konvention ist auf eine gemeinsame, den 
Schutz der Gesellschaft vor Cyberkriminalität betreffende Strafrechtspolitik 
gerichtet, die in erster Linie durch Verabschiedung geeigneter Gesetze und 
durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit erreicht werden 
soll.171 Die Konvention befasst sich insbesondere mit Urheberrechtsverletzun-
gen, Betrug mittels Computer, Kinderpornografie und Verletzungen der Netzsi-
cherheit. Das Zusatzprotokoll zur Cybercrime-Konvention („Additional Protocol 
to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a 
racist and xenophobic nature committed through computer systems“)172 aus 2003 
ergänzt die Konvention hinsichtlich durch Computersysteme begangener Verbre-
chen rassistischer und fremdenfeindlicher Natur. 
 
Angesichts der Tatsache, dass der Einsatz der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien Auswirkungen auf alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche hat, 
ob auf den Arbeitsplatz, das Wirtschaftswachstum, die Industrielandschaft, 

                         
167 Vgl FN 524. 
168 Vgl Art 2 lit a Konvention Nr 180: „’Information Society Services’ means any 

service, normally provided for remuneration, at a distance, by electronic 
means and at the individual request of a recipient of services.” In den Er-
läuterungen der Konvention wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese 
Begriffsdefinition der „Information Society Services“ (Dienste der Informa-
tionsgesellschaft) der Definition der Dienste in der „Richtlinie des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über ein Informationsverfahren auf dem Ge-
biet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft (Notifikationsrichtlinie) entspricht. 

169 SEV (ETS) Nr 185. 
170 An der Erarbeitung der Konvention waren auch die Vereinigten Staaten, Kana-

da, Japan und Südafrika maßgeblich beteiligt.  
171 Vgl Sonntag, Cyber-Crime-Konvention, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 

Band 7, 437. 
172 SEV (ETS) Nr 189. Das Zusatzprotokoll tritt in Kraft, sobald fünf Unter-

zeichnerstaaten das Protokoll ratifiziert haben.  
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die Ausbildung, die Wissenschaft oder das Recht, widmet sich der Europarat173 
nun vermehrt auch Fragen der E-Democracy und des E-Governance. 
 
Der Europarat erarbeitete E-Governance-Empfehlungen: „Draft Recommendation of 
the Committee of Ministers to member states on electronic governance“ 
(2004).174 Darin empfiehlt das Ministerkomitee den Mitgliedstaaten gemeinsam 
mit Beteiligten auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene und unter 
Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen ein E-Governance mit folgenden 
drei Zielrichtungen zu entwickeln. Erstens sollten die demokratischen Ein-
richtungen aller Ebenen offener, transparenter und verantwortlicher werden. 
Zweitens soll die verstärkte Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen 
zu einer dynamischeren umfassenderen Demokratie beitragen. Und drittens soll-
te eine Verbesserung der öffentlichen Verwaltung und der Verwaltungsdienst-
leistungen angestrebt werden, indem die Verwaltung leichter erreichbar, bür-
gerorientierter, effizienter und wirtschaftlicher wird. 
 
Neben den „E-Governance-Empfehlungen” arbeitete der Europarat Empfehlungen 
betreffend „electronic voting” aus, die gemeinsame Standards und internatio-
nale rechtliche Rahmenbedingungen darlegen, um die Einhaltung demokratischer 
Grundsätze auch bei elektronischen Wahlen zu gewährleisten. Die E-Voting-
Empfehlungen Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to mem-
ber states on legal, operational and technical standards for e-voting wurden 
am 30.09.2004 vom Ministerrat angenommen.175 
 

e. International Council for Information Technology 
in Government Administration – ICA 

 
Das 1968 gegründete International Council for Information Technology in Go-
vernment Administration – ICA (Internationaler Rat für Informationstechnolo-
gie in der öffentlichen Verwaltung) ist eine gemeinnützige internationale 
Vereinigung mit Mitgliedern aus 25 Staaten176. Es fördert den formlosen Aus-
tausch von Ideen, Wissen und Erfahrungen im Bereich des Management, organisa-
torischer Einflüsse und des Einsatzes von Informationstechnologie im öffent-
lichen Sektor. Das ICA bietet den Regierungen durch jährliche Konferenzen177, 

                         
173 Die Publikation „Highway to democr@cy – The Council of Europe and the infor-

mation society“ (2003) gibt einen Überblick über die Aktivitäten des Europa-
rates im Zusammenhang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien 
und zeigt, dass der Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien 
in so gut wie allen Gesellschaftsbereichen eine Rolle spielt. 

174 Die letzte Fassung des Entwurfs wurde am 10.09.2004 von der „Ad Hoc Inter-
sectoral Group of Specialists on e-Governance” des Europarates in Straßburg 
angenommen. 

175 Vgl VI. Kapitel. 
176 Australien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Großbritannien, Ir-

land, Israel, Japan, Kanada, Korea, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Un-
garn, die Vereinigten Staaten von Amerika und Zypern; Neuseeland beabsich-
tigt einen Beitritt. 

177 Vgl die ICA-Konferenzen „Electronic Government in the Information Society” 
(Budapest 1996), „Integrated Service Delivery – Changing the Role of Govern-
ment” (Sydney 1997), „At the Gates of the Millennium: Taking Stock” (Hel-
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Arbeitsgruppen, regelmäßige Publikationen und häufige Kontakte zwischen den 
ICA-Mitgliedern178 eine Plattform für die Diskussion der Kernthemen der Ein-
führung,179 der Entwicklung und der Implementierung von Informationstechnolo-
gie im öffentlichen Sektor. Es ist somit ein internationales Forum, das der 
Unterstützung der Regierungen bei der Erarbeitung von IT-Strategien zur Ver-
besserung der Effizienz und der Effektivität der öffentlichen Verwaltung 
dient.  
 
Der Bericht „Information and Communications Technologies (ICT) and the Struc-
tures of ICA Member National Governments”180 etwa macht einheitliche Trends 
und gemeinsame Themen des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstech-
nologie im öffentlichen Sektor aus.181 Eine gesonderte Finanzierung einzelner 
Teilbereiche des öffentlichen Sektors verursacht Schwierigkeiten, wenn umfas-
sende – über Organisationsgrenzen reichende – Leistungen der Informations- 
und Kommunikationstechnologien erbracht werden sollen. Viele Regierungen be-
ginnen daher, die Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechno-
logien zu zentralisieren, um die einzelnen Anstrengungen verschiedener Orga-
nisationseinheiten zu koordinieren und eine einheitliche Finanzierungsgrund-
lage zu schaffen. Das Hauptziel des abschließenden Berichts der Arbeitsgruppe 
Sicherheit des ICA „Security-Policy, Technological and Operational Aspects“182 
(2003) ist es, Erfahrungen über Erfolge und Fehlschläge elektronischer 
Dienstleistungen auszutauschen.183 Als signifikant wurde hervorgehoben, dass 
nun allgemein in den Staaten ein Schwerpunkt auf Initiativen betreffend Si-
cherheitsfragen gelegt wird. Die Einführung von Public Key Infrastrukturen 
(PKI) ist aber auf einem niedrigen Niveau geblieben, die Kosten einer PKI 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ähnlich verhält es sich mit der Ver-
wendung von Chipkarten. Biometrische Verfahren184 wurden inzwischen von eini-

                                                                             

sinki 1998), „Opportunities for Government in the Information Society” 
(Preßburg 1999), „Electronic Government in the Information Society” (Ottawa 
2000), „Government in the ‚E‘ World – To ‚E‘ or not to ‚E‘“ (Berlin 2001), 
„Innovating and Transforming Government through Information Technology” 
(Singapur 2002), „Real-time Government: Collaboration at the next level” 
(Tallinn 2003), „E-Gov FAQ: The Search for the Right Answers“ (Limassol 
2004); die 39. ICA-Konferenz wird im Jahr 2005 in Salzburg stattfinden.  

178 Das ICA unterhält darüber hinaus laufende Beziehungen mit anderen internati-
onalen Einrichtungen mit Aktivitäten im IT-Bereich, etwa mit der Europäi-
schen Kommission, dem Commonwealth Network of Information Technology for De-
velopment (COMNET-IT), dem Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung 
(EIPA), dem Internationalen Institut für Verwaltungswissenschaften (IIAS) 
und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). 

179 Vgl Rupp, E-Government in Austria, ICA Information No 82 (2004). 
180 ICA, Information and Communications Technologies (ICT) and the Structures of 

ICA Member National Governments (2001). 
181 In die Untersuchung waren Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Ja-

pan, Kanada, Malta, Portugal, Singapur, Ungarn und die Vereinigten Staaten 
von Amerika einbezogen. 

182 Caffrey (ed), Security-Policy, Technological and Operational Aspects (2003). 
183 Einbezogen wurden folgende ICA-Mitglieder: Australien, Dänemark, Deutsch-

land, Estland, Finnland, Großbritannien, Irland, Israel, Japan, Kanada, Ös-
terreich, Malta, Schweden und Singapur.  

184 Zu Fragen des Einsatzes biometrischer Verfahren wurde eine ICA-Arbeitsgruppe 
installiert: Uzy Berlinsky, Biometric in Governments – Present and Future. 
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gen Staaten geprüft, aber noch nicht umgesetzt. Ein erhebliches Wachstum bio-
metrischer Verfahren könnte die Einführung biometrischer Verfahren in Reise-
pässen nach sich ziehen, konstatiert der Bericht.185 Nach wie vor als Heraus-
forderungen eines sicheren Einsatzes der Informationstechnologien wurden die 
Organisationsstrukturen der Verwaltungen, die Kultur, die gesetzgebenden Maß-
nahmen und die Technologie bezeichnet.  
 

 

2. eEurope 
 

Die Europäische Union beantwortete den Aktionsplan der US Regierung „National 
Information Infrastructure: Agenda for Action“ aus dem Jahr 1993 mit dem Ak-
tionsplan „Europas Weg in die Informationsgesellschaft“186 (1994). Dieser Ak-
tionsplan der Europäischen Kommission basiert auf dem Bericht des Kommissars 
Dr. Martin Bangemann „Europa und die globale Informationsgesellschaft“ 
(1994)187, der erstmals die umfassende Bedeutung der globalen Informationsge-
sellschaft für Europa betonte.188 
 
Das Grünbuch über die Informationen des öffentlichen Sektors in der Informa-
tionsgesellschaft der Europäischen Kommission (1998)189 setzt sich eingehend 
mit der Bedeutung von Informationen des öffentlichen Sektors und mit den Aus-
wirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bezüglich 
Aufbereitung und Zugänglichkeit von Information auseinander und erörtert all-
gemein Fragen des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnologien 
im öffentlichen Sektor. Mit dem Wandel der Gesellschaft von einer Industrie- 
in eine Informationsgesellschaft190 war die „Information“ zu einem Produkti-
onsfaktor, zu einer bedeutenden Wirtschaftsressource avanciert. Die Vereinig-
ten Staaten von Amerika hatten dies früh erkannt und in ihrer „National In-
formation Infrastructure – Agenda for Action“191 deutlich gemacht. Das Grün-
buch über die Informationen des öffentlichen Sektors in der Informationsge-
sellschaft192 hebt die Bedeutung möglichst benutzerfreundlich aufbereiteter 

                         
185 Im Rahmen der Europäischen Union ist geplant, alle neuen EU-Pässe bis Ende 

2005 mit einem Chip auszustatten, auf dem ein digitalisiertes Lichtbild des 
Inhabers abgespeichert ist. Ob darüber hinaus auch ein zweiter biometrischer 
Identifikator freiwillig oder verpflichtend gespeichert werden soll, ist 
noch strittig. 

186 Europäische Kommission, Europe’s Way to the Information Society – An Action 
Plan, COM/94/347 final; und Europe’s Way to the Information Society; Update 
of the Action Plan (1996). 

187 Bangemann et al, Europe and the global information society. 
188 Zur Entstehungsgeschichte des „Bangemann-Reports“ vgl Mann, Europa und die 

Informationsgesellschaft, in Tauss 826. 
189 Europäische Kommission, Green Paper on Public Sector Information in the In-

formation Society. 
190 Vgl FN 2. 
191 Vgl II. Kapitel 1.a.  
192 Das auf Vorschlag des für die Informationsgesellschaft zuständigen Kommis-

sars Bangemann erarbeitete Grünbuch basiert auf einem im Juni 1996 eingelei-
teten Konsultationsprozess, in dem die Frage der bestmöglichen Nutzung der 
Informationen des öffentlichen Sektors mit Mitgliedstaaten, Bürger- und Nut-
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Daten des öffentlichen Sektors, der aufgrund seiner Größe und der Breite sei-
nes Tätigkeitsspektrums mehr Informationen als jeder andere „Informationspro-
duzent“ erzeugt, hervor. Bürger (Arbeitnehmer, Studierende oder Unternehmer) 
und Behörden sind gleichermaßen auf Informationen des öffentlichen Sektors 
angewiesen. 
 
Das Grünbuch legt in der Folge Beispiele dar, wie die Europäische Union für 
Bürger, Unternehmen und Behörden Informationen auf gesamteuropäischer Ebene 
bereit stellt.193 Zur Förderung der Mobilität von Arbeitnehmern in der Europä-
ischen Union wurde beispielsweise das „EURopean Employment Services“ – EU-
RES194, das Europäische Portal zu beruflicher Mobilität, entwickelt. Das EU-
RES-Netz195 bietet Bürgern Informations-, Beratungs- und Vermittlungsdienste, 
die EURES-Datenbank enthält die Stellenangebote der teilnehmenden europäi-
schen Länder. Arbeitsuchende können somit europaweit nach Stellenangeboten 
suchen, Unternehmen finden – in einer einzigen Datenbank – Informationen über 
qualifizierte Arbeitnehmer in Europa. 
 
Bezüglich der Bereitstellung von unternehmensrelevanten Daten196 nennt das 
Grünbuch das Projekt European Business Register, das Statistische Amt der 
Europäischen Union und das Esp@cenet der Europäischen Patentorganisation. Das 
European Business Register (EBR)197 ist ein Datenverbund der nationalen Fir-
menregister. Es seit 1998 in Betrieb ist und umfasst aktuell die Daten von 
über 18 Millionen europäischen Unternehmen der am EBR teilnehmenden Staa-
ten.198 Das Statistische Amt der Europäischen Union – Eurostat199 stellt zuver-
lässige und miteinander vergleichbare Statistiken auf EU-Ebene bereit.200 Im 
Europäischen Statistischen System (ESS) – bestehend aus Eurostat und den sta-
tistischen Ämtern der EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen und Liechten-
stein – werden die Daten in den genannten Mitgliedstaaten erhoben und die 
Statistiken erstellt und anschließend von Eurostat harmonisiert. Damit wird 

                                                                             

zergruppen, der Privatwirtschaft und der Informationsindustrie erörtert wor-
den war. 

193 PLOTEUS, das europäische Portal für Lernangebote, etwa bietet Informationen 
über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in ganz Europa (<http://europa.eu. 
int/ploteus>). 

194 URL: <http://europa.eu.int/eures>. 
195 Das EURES-Netz setzt sich aus der Europäischen Kommission, den öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums und der 
Schweiz zusammen. 

196 Voraussetzung unternehmerischer Dispositionen sind neben Verwaltungsinforma-
tionen – das Grünbuch versteht unter „Verwaltungsinformationen“ Informatio-
nen über die Arbeitsweise von Staat und Verwaltung – auch statistische Da-
ten, Wirtschafts- und Finanzdaten, aber auch Geoinformation, Verkehrs- und 
Wetterdaten.  

197 URL: <http://www.ebr.org>. Vgl VI. Kapitel 7.b. 
198 Zurzeit umfasst das European Business Register die nationalen Firmenregister 

von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Norwegen, Österreich, Rumä-
nien (Sonderstatus), Schweden und Spanien. 

199 URL: <http://europa.eu.int/comm/eurostat>. 
200 Statistische Informationen, etwa über Entwicklungen des Marktes und der 

Wirtschaft in Europa, sind nicht nur für die Unternehmen wesentlich, sondern 
auch für die Entscheidungsfindung der Europäischen Gremien unerlässlich. 
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eine europaweite Vergleichbarkeit von statistischem Datenmaterial möglich, 
einzelstaatliche statistische Datensammlungen sind aufgrund der divergieren-
den nationalen Erhebungsmethoden häufig nicht miteinander vergleichbar und 
daher wenig aussagekräftig. Die Europäische Kommission und die Europäische 
Patentorganisation haben ein europäisches Netz von Patentdatenbanken aufge-
baut, das Esp@cenet.201 Esp@cenet gewährt über das Internet kostenlosen Zugang 
zu 45 Millionen Patentdokumenten202 der Mitgliedstaaten der Europäischen Pa-
tentorganisation.203 
 
Das Grünbuch betont einerseits die Bedeutung der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien für eine effizientere Aufbereitung von Informationen 
und einen einfacheren Zugang zu den Datenbeständen des öffentlichen Sektors – 
das Grünbuch spricht von der „electronic revolution“204, es erkennt anderseits 
aber die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft.205 Die Bereitstellung von 
Daten im Internet oder auf anderen „elektronischen“ Wegen bedeutet (noch) 
nicht, dass die Daten damit den Bürgern tatsächlich zur Verfügung stehen, 
weil beträchtliche Unterschiede beim Zugang zu den technischen Einrichtungen, 
aber auch hinsichtlich der Fähigkeit, mit den neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien umzugehen,206 bestehen.207  
 
Das Grünbuch verwendet bereits den Begriff „Electronic Government“ und ver-
steht darunter „die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien im öffentlichen Sektor, und zwar sowohl intern als auch im Verkehr mit 
dem Bürger.“208 Es übernimmt die Einteilung der elektronischen Verwaltungs-

                         
201 URL: <http://www.espacenet.com>. 
202 Das Grünbuch verweist darauf, dass Schätzungen zufolge – mangels entspre-

chender Informationen – jedes Jahr über 18 Milliarden Euro für Forschungsar-
beiten ausgegeben werden, die schon einmal durchgeführt wurden. 

203 Mitglieder der Europäischen Patentorganisation sind Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbri-
tannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Zypern. 

204 Europäische Kommission, Green Paper 9. 
205 Zu einer „Spaltung“ der Gesellschaft („digital divide“) kann einerseits man-

gelndes Wissen um den Umgang mit den neuen Informations- und Kommunikations-
technologien führen, anderseits aber auch die mangelnde Verfügbarkeit der 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Vgl dazu insbesondere 
die Studien im Rahmen der OECD (vgl II. Kapitel 1.b.). Dieses Phänomen des 
„digital divide“ der Gesellschaft beim Einsatz neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien bereitet nach wie vor Probleme. Die Europäische Uni-
on sucht Maßnahmen, die diesem Phänomen entgegenwirken, unter dem Titel der 
„E-Inclusion“ und durch Einrichtung eines Digital Divide Forum (vgl bei FN 
243). 

206 Mit dem Projekt European Schoolnet – EUN (<http://www.eun.org>) etwa wurde 
ein europäisches Informationsnetz eingerichtet, um die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien im Bildungsbereich voranzutreiben und so die 
Kompetenz im Umgang mit neuen Informationstechnologien zu schaffen. 

207 Europäische Kommission, Green Paper 10: „Substantial differences exist in 
access to the tools of the Information Society (computers/modems etc.) and 
the ability to use them.“ 

208 Europäische Kommission, Green Paper 8: „’Electronic Government’ covers both 
the internal and external application of Information and Communication Tech-
nologies (ICT) in the public sector.“ 
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dienstleistungen in „Informationsdienste“, bei denen thematisch geordnete und 
klassifizierte Informationen abgerufen werden können (etwa Internetseiten), 
„Kommunikationsdienste“, für die eine Interaktion mit Personen (etwa per 
E-Mail) vorausgesetzt ist, und in „Transaktionsdienste“ für den Online-Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen oder die Übermittlung von Daten (etwa die 
Einreichung amtlicher Formulare oder die Stimmabgabe bei Wahlen).209 Die Um-
gestaltung herkömmlicher Verwaltungsdienstleistungen zu elektronischen Ver-
waltungsdienstleistungen wird „unter Umständen beträchtliche staatliche In-
vestitionen auf allen Ebenen und eine Änderung der Verwaltungskultur“ erfor-
dern, der Aufwand wird sich aber lohnen, denn das Ergebnis der Einführung des 
Electronic Government wird eine leistungsfähigere, bürgernähere öffentliche 
Verwaltung“ sein.210 
 
Mit der Initiative eEurope – Eine Informationsgesellschaft für alle211 aus dem 
Jahr 1999 verfolgte die Europäische Kommission drei grundsätzliche Zielrich-
tungen. Erstens sollten alle Bürger, Haushalte, Schulen, Unternehmen und Ver-
waltungen ans Netz geführt werden. Zweitens sollte die Initiative ein digital 
mündiges Europa mit einer Unternehmenskultur schaffen, die zu Finanzierung 
und Entwicklung neuer Ideen bereit ist. Und drittens sollten die Entwicklun-
gen der Informationsgesellschaft alle gesellschaftlichen Schichten erfassen, 
eine Informationsgesellschaft ohne soziale Ausgrenzung sollte gewährleistet 
sein. Zur Erreichung dieser Ziele schlug die Europäische Kommission die fol-
genden zehn Maßnahmenkataloge vor: „Europas Jugend ins Digitalzeitalter“; 
„Billigerer Internetzugang“ (insbesondere durch Verstärkung des Wettbewerbs 
im Bereich der Infrastrukturmärkte und der Telekommunikationsdienstleistun-
gen); „Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs“ (einschließlich der 
Schaffung eines Rechtsrahmens für den elektronischen Geschäftsverkehr); 
„Schnelles Internet für Wissenschaftler und Studenten“; „Sicherer elektroni-
scher Zugang durch den Einsatz von Chipkarten“; „Kapital für Technologie-
Unternehmen“; „eTeilnahme für Behinderte“; „Gesundheitsfürsorge über das 
Netz“ („Gesundheits-Chipkarte“); „Intelligenter Verkehr“; und „Regierung on-
line“ (Verbesserung und Erleichterung des Zugangs zu Informationen öffentli-
cher Stellen für Bürger und Unternehmen durch den Einsatz des Internet, 
Schaffung eines direkten Zugangs zu Informationen, Dienstleistungen und Ent-
scheidungsprozessen der Verwaltungen für die Bürger und Einrichtung eines 
interaktiven elektronischen Zugangs für grundlegende Dienstleistungen der 
Verwaltung bis Ende 2000). 
 

                         
209 Diese Typologie elektronischer Verwaltungsdienstleistungen ist Aichhol-

zer/Schmutzer, Bringing Administration Closer, Paper to the Conference of 
the Information Society Forum „Bringing Administration Closer to the Citi-
zens“ (November 1998) entnommen (vgl FN 327). Zu den Interaktionsstufen von 
E-Government vgl auch Wimmer, Dynamische Verwaltungslehre 362. 

210 Vgl Europäische Kommission, Green Paper 9: „Reengineering public services 
may require substantial investments by government bodies at all levels as 
well as a change in culture. However the results are worth it. ‘Electronic 
government’ leads to a public service that performs better and is closer to 
the citizens.“ 

211 KOM/99/0687 endg. 
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Der Europäische Rat begrüßte die eEurope Initiative der Europäischen Kommis-
sion auf seinem Gipfel in Lissabon im März 2000 und beauftragte Europäische 
Kommission und Rat, einen umfassenden eEurope Aktionsplan auszuarbeiten. Auf 
seiner Tagung in Feira im Juni 2000 nahm der Europäische Rat den ausgearbei-
teten Aktionsplan eEurope 2002212 an. Der Aktionsplan eEurope 2002 nennt – 
entsprechend der „Lissabonner Strategie“213 des Europäischen Rates gegenüber 
der eEurope Initiative214 modifizierte und konkretisierte – Maßnahmenkataloge 
und legt konkret fest, wer (Gemeinschaftsorgane oder Mitgliedstaaten) die 
Maßnahmen bis wann zu setzen hat, damit sämtliche Ziele des Aktionsplans bis 
spätestens Ende 2002 zu erreichen sind. Im Zentrum des Aktionsplans eEurope 
2002 stehen ein „billigeres, schnelleres und sicheres Internet“ (billigerer 
und schnellerer Internetzugang; schnelleres Internet für Forscher und Studen-
ten; sichere Netze und Chipkarten); „Investitionen in Menschen und Fertigkei-
ten“ (Europas Jugend ins Digitalzeitalter; Arbeiten in der wissensgestützten 
Wirtschaft; Teilnahme aller an der wissensgestützten Wirtschaft); und die 
„Förderung der Nutzung des Internet“ (Förderung des elektronischen Geschäfts-
verkehrs; Regierung online: elektronischer Zugang zu öffentlichen Diensten; 
Gesundheitsvorsorge über das Netz; digitaler Inhalt für globale Netze; intel-
ligente Verkehrssysteme). „Regierung online“ wurde – im Vergleich zur eEurope 
Initiative – insbesondere durch die folgenden beiden Maßnahmen ergänzt:215 Bis 
Ende 2002 sollten die Mitgliedstaaten die Online-Verfahren für Unternehmen 
(etwa Firmengründungen) vereinfachen und bis Ende 2001 den Gebrauch von 
elektronischen Unterschriften im öffentlichen Sektor fördern. Der Aktionsplan 
eEurope 2002 hält vor allem auch fest, dass die Verwaltungen der Mitglied-
staaten, die Potentiale der modernen Informations- und Kommunikationstechno-
logien noch nicht (zumindest nicht im möglichen und wünschenswerten Umfang) 
ausgeschöpft haben.  
 
Am Gipfel des Europäischen Rates von Nizza im Dezember 2000 präsentierte die 
Europäische Kommission einen Bericht über den Stand der Fortschritte bei Ver-
wirklichung der Ziele des eEurope 2002 Aktionsplanes: eEurope 2002 – Aktuel-
ler Stand (2000)216. Der Bericht zählt es zu den wichtigsten Auswirkungen der 
eEurope Initiative, dass (im Jahr 2000) in allen Mitgliedstaaten eInitiativen 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten existieren und nicht nur der öffentliche, 
sondern auch der private Sektor bereit ist, etwa in elektronische Behörden-
dienste oder Chipkarten zu investieren. Hervorgehoben wird im Bericht aber 
auch, dass die Informationsgesellschaft, insbesondere der Einsatz des Inter-
net, eine Fülle neuer ungelöster Rechtsfragen (etwa Fragen des Datenschutzes 
oder der Sicherheit der Informationen) aufwirft, die durch einheitliche ge-
                         
212 eEurope 2002 – Eine Informationsgesellschaft für alle, KOM/2000/0330 endg. 
213 Vgl FN 244. 
214 Vgl FN 211. 
215 Der Europäische Rat von Lissabon (24.03.2000) hatte ausdrücklich gefordert 

(Schlussfolgerungen des Vorsitzes <http://ue.eu.int/de/info/eurocouncil/>): 
„Die öffentlichen Verwaltungen aller Ebenen müssen echte Anstrengungen un-
ternehmen, um die neuen Technologien für den größtmöglichen Zugang zu Infor-
mationen zu nutzen. Der Europäische Rat ersucht insbesondere die Mitglied-
staaten, einen allgemeinen elektronischen Zugang zu den wichtigsten grundle-
genden öffentlichen Diensten bis 2003 sicherzustellen.“  

216 KOM/2000/0783 endg. 



II. Politische Ziele des E-Government 
 
 

 45 

samteuropäische Rechtsvorschriften möglichst rasch gelöst werden müssen.217 
Schwierigkeiten wurden unter anderem bei der Forcierung der Verwendung von 
Chipkarten festgestellt, es konnten keine gemeinsamen Spezifizierungen für 
deren Interoperabilität und Sicherheit gefunden werden.  
 
Um den Zielen des Aktionsplanes eEurope 2002 den notwendigen Nachdruck zu 
verleihen, aber auch um den Mitgliedstaaten zu zeigen, wie weit sie – im Ver-
gleich zu den anderen Mitgliedstaaten – auf dem Weg zu eEurope sind, werden 
die Fortschritte und Entwicklungen in ausgewählten Bereichen regelmäßig über-
prüft (Benchmarking eEurope). Diese Leistungsvergleiche sollen auch Best 
Practice Lösungen und den künftigen Handlungsbedarf der einzelnen Mitglied-
staaten aufzeigen. In ihrem Bericht eEurope 2002 – Auswirkungen und Prioritä-
ten (2001)218 schlägt die Europäische Kommission Indikatoren für das Benchmar-
king im Bereich der elektronischen Behördendienste vor und wählt 20 öffentli-
che Dienste219 für die Bewertung nach einem vierstufigen Schema aus. Eine Ka-
tegorisierung der Verwaltungsdienstleistungen kannten bereits das Grünbuch 
über die Informationen des öffentlichen Sektors in der Informationsgesell-
schaft220 bzw Aichholzer/Schmutzer221, sie findet sich auch im Bericht 
„E-Government – Elektronische Informationsdienste auf Bundesebene in Öster-
reich“.222 Während das Grünbuch die elektronischen Verwaltungsdienstleistungen 
in drei Kategorien, in „Informationsdienste“, „Kommunikationsdienste“ und 
„Transaktionsdienste“ einteilt, werden die „Kommunikationsdienste“ beim 
Benchmarking im Sinne von eEurope nochmals auf zwei Stufen (einseitige Inter-
aktion und beidseitige Interaktion) aufgesplittet,223 sodass die Bewertung 
nach einem vierstufigen Modell224 erfolgt.  
 

                         
217 Betreffend den elektronischen Geschäftsverkehr war bereits eine Richtlinie 

(2000/31/EG) beschlossen worden, ABl L 178/16 vom 17.07.2000. 
218 KOM/2001/0140 endg. 
219 Vgl FN 932 und FN 933. 
220 Europäische Kommission, Green Paper on Public Sector Information in the In-

formation Society. Vgl FN 209. 
221 Bringing Administration Closer 3; Aichholzer/Schmutzer, E-Government, Wi-

PolBl 1999, 456; und Aichholzer/Schmutzer, E-Government in Österreich, in 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1, 80. 

222 FN 324. 
223 Die Vereinten Nationen (United Nations Online Network in Public Administra-

tion and Finance – UNPAN) differenzieren sogar fünf Entwicklungsstufen von 
E-Government (<http://www.unpan.org/e-government/stages.htm>): Stufe 1 
„Emerging web presence“ (gewisse Informationen des öffentlichen Sektors ste-
hen online zur Verfügung), Stufe 2 „Enhanced web presence“ (Download von Do-
kumenten ist möglich), Stufe 3 „Interactive web presence“ (zB Verlinkung zu 
öffentlichen Stellen, Suchfunktionen in besonderen Datenbanken, Download und 
Online-Einbringung von Formularen, Online-Terminvereinbarung), Stufe 4 
„Transactional web presence“ (vollständige Online-Abwicklung von Verwal-
tungsdienstleistungen, wie Ausstellung von Urkunden; Zugang zu den Verwal-
tungsdienstleistungen über ein Single-Portal; Online-Bezahlung von Gebühren) 
und Stufe 5 „Seamless or fully integrated web presence“ (alle Dienstleistun-
gen des öffentlichen Sektors werden über ein einziges Portal angeboten und 
können auch online abgewickelt werden). 

224 Vgl dazu VI. Kapitel (bei FN 935). 

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv
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Der eEurope Benchmarking-Bericht225 (2002) der Europäischen Kommission zeigt 
die Fortschritte bei der Umsetzung des eEurope Aktionsplans auf und enthält 
eine umfassende Analyse der zu eEurope 2002 erhobenen Daten, insbesondere 
betreffend die Internetverbreitung, die Geschwindigkeit und die Kosten der 
Internetnutzung.226 
 
Beim Gipfel des Europäischen Rates von Sevilla im Juni 2002 legte die Europä-
ische Kommission einen neuen, den geänderten Anforderungen der Informations-
gesellschaft angepassten, Aktionsplan eEurope 2005 – Eine Informationsgesell-
schaft für alle vor. Der Europäische Rat von Barcelona hatte die Europäische 
Kommission im März 2002 aufgefordert,227 einen umfassenden Aktionsplan eEurope 
2005 mit den Schwerpunkten „weitverbreitete Verfügbarkeit und Nutzung von 
Breitbandnetzen (bis 2005)“228, „verstärkte Anwendung des Internet-Protokolls 
IPv6“, „Sicherheit der Netze und der Information“, „E-Government“229, 
„E-Learning“230, „E-Health“231 und „E-Business“ auszuarbeiten. Während der eEu-
rope 2002 Aktionsplan vor allem die Steigerung der Internetpenetration zum 
Ziel hatte, liegt das Augenmerk des eEurope 2005 Aktionsplans auf der Verbes-
serung der Qualität der Internetanschlüsse, und zwar durch Forcierung der – 
sich durch hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und permanenten Zugang zum In-
ternet auszeichnenden – Breitbandanschlüsse. Zur Schaffung einer möglichst 
umfassenden und sicheren Breitbandinfrastruktur im Bereich der elektronischen 
Behördendienste (E-Government) enthält eEurope 2005 folgende konkrete Ziel-
vorgaben:  
 
Bis 2005 sollen alle öffentlichen Verwaltungen Breitbandanschlüsse232 besit-
zen; bis Ende 2003 sollte die Europäische Kommission einen Rahmen für die 

                         
225 KOM/2002/0062 endg.  
226 Vgl FN 225 und VI. Kapitel. 
227 Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Barcelona. 
228 Vgl diesbezüglich die österreichische Breitbandinitiative 2003 (FN 360). 
229 Vgl die österreichische E-Government-Offensive 2003 (FN 371). 
230 In Österreich ist im Bereich des „E-Learning“ vor allem die eFit-Strategie 

des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (<http://www. 
efit-austria.at>) zu nennen. eFit Austria schließt die Bereiche eEducation 
(Integration neuer Medien in das Bildungswesen zur Qualitätssteigerung und 
der Verbessserung des Zuganges zur Bildung), eScience (IT-Einsatz in der 
Lehre, im Lernen und Forschen im wissenschaftlichen Bereich), eTraining 
(Entwicklung moderner Lern- und Kommunikationstechniken für das lebensbe-
gleitende Lernen), eCulture (Einsatz moderner Informationstechnologien zur 
Erschließung und Bewahrung des Kultur- und Wissenserbe Österreichs), eAdmi-
nistration (effiziente und serviceorientierte Gestaltung der Bildungsverwal-
tung), Infrastruktur (Schaffung der technisch-organisatorischen Vorausset-
zungen zur Durchführung der vorgenannten Aktionsbereiche und Aufgaben) und 
das eLearning Portal (zentraler Zugang zu bildungs- wissenschafts-, und kul-
turrelevanter Information) ein. 

231 Die Entwicklung einer „Elektronischen Gesundheitsakte“, die Errichtung einer 
flächendeckenden Infrastruktur für den elektronischen Datenverkehr in und 
zwischen den Einrichtungen des Gesundheitswesens (elektronisches Verwal-
tungssystem „ELSY“ gem § 31a Abs 1 erster Satz ASVG idgF) und die Einführung 
der E-Card sind die Kernpunkte von E-Health in Österreich.  

232 Zu den unterschiedlichen Definitionen des Begriffs „Breitband“ vgl Europäi-
sche Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa, KOM/2004/369 
endgültig, FN 8. 
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Interoperabilität bekannt geben, um die Bereitstellung europaweiter elektro-
nischer Behördendienste für Bürger und Unternehmen zu fördern. Bis Ende 2004 
sollen alle grundlegenden öffentlichen Dienste, bei denen dies zweckmäßig 
ist, interaktiv und allen zugänglich sein, wobei sowohl die Potentiale der 
Breitbandnetze als auch jener von Multi-Plattform-Zugängen ausgeschöpft wer-
den sollen (Telefon, Fernsehgerät, PC usw). Die meisten öffentlichen Beschaf-
fungsmaßnahmen sollen bis Ende 2005 elektronisch durchgeführt werden. Und 
schließlich sollen alle Bürger in ihren Gemeinden einfach zu bedienende öf-
fentliche Internetzugänge – vorzugsweise mit Breitbandverbindungen – nutzen 
können. Möglichkeiten zur Schaffung einer sicheren Infrastruktur für den Aus-
tausch vertraulicher Daten zwischen Behörden und Ämtern sind bis Ende 2003 zu 
erarbeiten. In der Mitteilung „Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa: 
Nationale Breitbandstrategien“ (2004)233 gibt die Europäische Kommission einen 
Überblick über die Breitbandentwicklung und die nationalen Breitbandstrate-
gien in den (bisherigen) 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Anders 
als die ITU (International Communication Union) und die OECD, die Breitband 
ausschließlich über die Übertragungskapazitäten definieren,234 versteht die 
Europäische Kommission unter Breitband „eine Vielzahl von Technologien, die 
zur Unterstützung der Bereitstellung innovativer interaktiver Dienste mit 
permanenter Funktionalität entwickelt wurden und eine Breitbandkapazität 
bieten, die sich mit der Zeit weiterentwickelt und die gleichzeitige Nutzung 
von Sprach- und Datendiensten gestattet.“235 
 
Wie der eEurope 2002 Aktionsplan sieht auch der eEurope 2005 Aktionsplan vor, 
dass die Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen und vergli-
chen werden. Die für eEurope 2002 verwendeten Benchmarking-Indikatoren236 wur-
den – entsprechend den geänderten Zielen – neu festgelegt, die schon für das 
Benchmarking des eEurope 2002 Aktionsplans ausgewählten 20 öffentlichen 
Dienstleistungen blieben unverändert.237 Zusätzlich wurden fünf statistische 
Indikatoren für den Leistungsvergleich des E-Government festgelegt: Der Pro-
zentsatz der Personen und jener der Unternehmen, die über das Internet mit 
öffentlichen Stellen kommunizieren, jeweils aufgeschlüsselt nach dem Zweck 
der Kommunikation (Einholung von Auskünften, Beschaffung von Formularen, 
Rückübermittlung ausgefüllter Formulare). Weiters regelmäßig erhoben werden 
die Anzahl der grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen mit integrierten 
Back-Office-Verfahren sowie der prozentuale Anteil der vollständig online 
abgewickelten öffentlichen Auftragsverfahren. Und schließlich werden die Pro-

                         
233 KOM/2004/369 endgültig. Vgl auch Europäische Kommission, Hochgeschwindig-

keitsverbindungen für Europa: Neue Entwicklungen, KOM/2004/61 endgültig. 
234 Vgl dazu Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Euro-

pa, KOM/2004/369 endgültig, FN 8. 
235 Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa, KOM/2004/ 

369 endgültig, 5 f. 
236 Vgl Rat der Europäischen Union, Liste von eEurope Benchmarking-Indikatoren 

(2000). 
237 eEurope 2005: Indikatoren für den Leistungsvergleich, KOM/2002/655 endg; vgl 

IV. Kapitel. 
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zentsätze der Open-Source-Software verwendenden öffentlichen Stellen in den 
Mitgliedstaaten miteinander verglichen.238 
 
Die zentrale Stellung des E-Government im Aktionsplan eEurope verdeutlicht 
auch der Bericht der Europäischen Kommission „Die Rolle elektronischer Behör-
dendienste (E-Government) für die Zukunft Europas“ (2003),239 der die drei 
Problembereiche aufzeigt, denen die öffentlichen Verwaltungen bei der Einfüh-
rung und beim Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
gegenüber stehen. Finanzielle, organisationsinterne und externe Herausforde-
rungen sind zu unterscheiden. Erstens: Die in allen europäischen Staaten er-
forderlichen Haushaltskonsolidierungen verlangen auch und gerade vom öffent-
lichen Sektor massive Einsparungen. Die öffentlichen Verwaltungen sind somit 
gezwungen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern, um ihre Aufgaben mit 
geringeren Haushaltsmitteln erfüllen zu können. Informations- und Kommunika-
tionstechnologien unterstützen die öffentlichen Verwaltungen dabei, Verwal-
tungsabläufe können unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-
technologien über Abteilungsgrenzen und territoriale Verwaltungsgliederungen 
hinweg zeit- und kostensparend – und für den Bürger transparent – gestaltet 
werden. Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
erfordert vorerst jedoch umfangreiche Investitionen, der öffentliche Haushalt 
wird kurzfristig somit zusätzlich belastet, die durch den Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien möglichen Einsparungen kommen 
erst langfristig zum Tragen. Zweitens: E-Government bedeutet nicht, bestehen-
de Arbeitsabläufe und Verfahren elektronisch abzuwickeln, E-Government ist 
keine bloße „Automation“ der bestehenden Verwaltungsabläufe. Ein effizienter 
Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zwingt zu Ände-
rungen der Verwaltungsorganisationen und der Verfahrensabläufe. Die Verwal-
tung, die traditionell nicht auf die Informations- und Kommunikationstechno-
logien aus- und eingerichtet ist, muss sich den neuen Technologien durch tief 
greifende Veränderungen der Organisation und der internen Verwaltungsabläufe 
anpassen. Derartige Veränderungen der Verwaltungsorganisationen und der – 
teilweise über Jahre und Jahrzehnte verfestigten – Arbeitsabläufe stoßen auf 
Widerstände der Mitarbeiter der betreffenden Organisationen. Den notwendigen 
Änderungen der Rechtsordnung gehen daher mitunter langwierige politische Ent-
scheidungsprozesse voraus. Und drittens fehlt es oft an der nötigen Akzeptanz 
des E-Government durch die Bürger. Elektronischen Behördendiensten wird von 
einem Teil der Bürger wenig Vertrauen entgegengebracht, viele Bürger be-
schreiten lieber die ihnen bekannten und bewährten herkömmlichen Behördenwege 
als neue moderne, ihnen unbekannte elektronische Behördenwege zu nutzen. Die-
se Ablehnung des E-Government liegt vielfach am Fehlen eines (privaten) In-
ternetanschlusses, an den zu hohen Kosten der Internetnutzung,240 an der zu 
niedrigen Geschwindigkeit der Internetverbindung, am Fehlen einfach zu bedie-
nender öffentlicher Internetzugangsstellen und an den fehlenden oder mangel-

                         
238 Die im Rahmen des Aktionsplans eEurope 2005 gesetzten einzelstaatlichen Ini-

tiativen werden durch das Programm MODINIS (vgl FN 257) bewertet.  
239 KOM/2003/567 endg. Vgl dazu Riener-Hofer, E-Government, ecolex 2003, 963. 
240 Vgl dazu etwa den Bericht der OECD „Benchmarking Broadband Prices in the  

OECD” aus dem Jahr 2004 (FN 143). 
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haften Kenntnissen im Umgang mit dem Internet. Ein anderer Teil der Bürger, 
und insbesondere auch Unternehmen, stellen hingegen stetig steigende Anforde-
rungen an die elektronischen Behördendienste. Die immer rascheren Reaktionen, 
die immer höhere Qualität der Dienstleistungen im privaten Sektor, welche der 
Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen, 
werden zunehmend auch vom öffentlichen Sektor erwartet. Die öffentlichen Ver-
waltungen Europas stehen sohin vor der Herausforderung, trotz massiver Ein-
sparungen moderne Informations- und Kommunikationstechnologien einzusetzen, 
festgefahrene bürokratische Arbeitsabläufe abzubauen und eine effizientere, 
leicht zugängliche und nutzerfreundliche öffentliche Verwaltung zu schaffen, 
die so erheblich zum Wirtschaftswachstum beitragen kann.  
 
In der Mitteilung Aktionsplan eEurope 2005: Aktualisierung241 vom Mai 2004 
schlägt die Europäische Kommission zur Beschleunigung der Umsetzung des Akti-
onsplans eEurope 2005 neue Maßnahmen vor. Die Europäische Kommission knüpft 
darin an die eEurope 2005 – Halbzeitbilanz242 an und greift insbesondere die 
noch nicht ausreichend umgesetzten Bereiche auf. So wird etwa die Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten zur Erarbeitung nationaler Breitbandstrategien auf 
alle (nunmehr 25) Mitgliedstaaten erstreckt. Ein „Digital Divide Forum“, das 
sich der Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandanschlüssen, insbesondere in 
abgelegenen und ländlichen Gebieten widmet, wurde 2004 eingerichtet. Im Be-
reich der damit in Zusammenhang stehenden E-Inclusion (digitale Integrati-
on)243 sollen zur Vermeidung der digitalen Spaltung der Gesellschaft konkret 
realisierbare Ziele formuliert werden, damit die Informationsgesellschaft für 
„alle“ tatsächlich allen zugute kommt. Bezüglich der Online-Dienste des öf-
fentlichen Sektors (sowohl in den Bereichen E-Government, als auch E-Health 
and E-Learning) sollen Maßnahmen zur Förderung der Interoperabilität und der 
internationalen Zusammenarbeit ergriffen werden. Hinsichtlich des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs schlägt die Kommission die Ermittlung der Auswirkun-
gen der Signaturrichtlinie und die Ausarbeitung eines Entwurfs betreffend 
Rahmenbedingungen für den Geschäftsverkehr per Mobilfunk (M-Commerce) vor. 
Und schließlich empfiehlt die Europäische Kommission, den Beitrag von eEurope 
zur Lissabonner Strategie zu ermitteln und zu bewerten. 
 
Von Beginn an war die eEurope Initiative eingebettet in einen umfassenden 
wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmenkatalog der Europäischen Union, 
in die so genannte „Lissabonner Strategie“244. Die Union sah sich den – durch 
die Globalisierung rasant fortschreitenden – Veränderungen der Informations-
gesellschaft gegenüber, die sich in allen Lebensbereichen auswirkten und die 
eine grundlegende Umgestaltung – auch der europäischen – Wirtschaft erforder-
ten. Die neuen Technologien der Informations- und Wissensgesellschaft wurden 
als wesentliche Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachs-

                         
241 KOM/2004/380 endg. 
242 KOM/2004/108 endg. 
243 Vgl den UN Weltgipfel über die Informationsgesellschaft, bei dem unter ande-

rem in der Kategorie „E-Inclusion“ die weltweit besten Projekte vorgestellt 
wurden. 

244 Europäischer Gipfel von Lissabon am 23. und 24. März 2000. 
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tum erkannt. Ein Vergleich, insbesondere zu den USA, zeigte, dass die Europä-
ische Union bei Investitionen in die Entwicklung und Einführung neuer Techno-
logien deutlich zurücklag. Mit Hilfe der Lissabonner Strategie sucht die Eu-
ropäische Union innerhalb von zehn Jahren weltweit zur dynamischsten und 
wettbewerbsfähigsten Wirtschaft zu werden. Unter dem Schlagwort der eEurope 
Initiative „jeder Bürger, jede Schule, jedes Unternehmen und jede Verwaltung 
ans Netz“245 sollte ein möglichst umfassender und nutzbringender Einsatz der 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien erreicht werden, der 
neben der Verbesserung der Lebensqualität der Unionsbürger auch zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft führen sollte.246 Erreicht sollte 
dieses Ziel durch die Schaffung einer Unternehmensstruktur werden, die zu 
Investitionen in die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien 
bereit ist. Die Verwaltungen der Mitgliedstaaten der Union wurden hiebei als 
ein entscheidender Motor in dem Sinn angesehen, dass die europäischen Unter-
nehmen und Bürger eher in Finanzierung und Entwicklung neuer Technologien 
investieren, die Entwicklungen und Errungenschaften der modernen Informati-
onsgesellschaft eher annehmen und nutzen würden, wenn der öffentliche Sektor 
beim Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien eine Vor-
reiterrolle innehätte. Dem öffentlichen Sektor kommt somit bei der Förderung 
des Wirtschaftswachstums und allgemein bei Verwirklichung der wirtschafts- 
und sozialpolitischen Ziele der Lissabonner Strategie eine herausragende 
Stellung zu. Das E-Government, das ursprünglich unter dem Begriff „Regierung 
online“, später unter dem Schlagwort „elektronische Behördendienste“ forciert 
wurde, war daher von Beginn an einer der Schwerpunkte der eEurope Initiati-
ve.247 
 
Das Programm IDA – Interchange of Data between Administrations (Datenaus-
tausch zwischen Verwaltungen)248 beruht auf einem Beschluss des Rates der Eu-
ropäischen Union von 1995. Das IDA-Programm diente der Entwicklung von trans-
europäischen Netzen für den elektronischen Datenaustausch zwischen Europäi-
schen Verwaltungen und der Neugestaltung der Arbeitsabläufe der europäischen 
Verwaltungen durch den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien.249 Die zweite Phase des IDA-Programmes wurde im Juli 1999 beschlossen 
und läuft bis zum Jahr 2004.250 Für IDA II steht die Verbesserung der Intero-

                         
245 Vgl die Initiative eEurope – Eine Informationsgesellschaft für alle. 
246 Gerade in dieser Betonung des wirtschaftlichen Faktors sieht Lenk (Electro-

nic Government, in Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 20, 124) die Proble-
me bei Einführung des E-Government: „Die technische Entwicklung wird von 
Kräften getrieben, denen es zunächst nicht in erster Linie um eine Verbesse-
rung des Regierens und Verwaltens geht.“ 

247 Der Rat der Europäischen Union betonte bei seiner Tagung in Brüssel 
(Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Brüssel, 
16./17.10.2003) erneut die Schlüsselrolle des E-Government und forderte ra-
sche Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplanes eEurope. 

248 Beschluss 95/468/EG des Rates vom 6. November 1995 betreffend den Gemein-
schaftsbeitrag für den Informationsverbund für den Datenaustausch zwischen 
Verwaltungen in der Gemeinschaft (IDA), ABl L 269/23 vom 11.11.1995. 

249 Vgl etwa Trost/Hummer, IDA, VerwaltungHeute 44/2001, 11. 
250 Entscheidung 1719/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Juli 1999 (idF der Entscheidung 2046/2002/EG vom 21.10.2002) über Leitlinien 
einschließlich der Festlegung von Projekten von gemeinsamem Interesse für 
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perabilität der Netzwerke im Vordergrund. Möglichst niedrige Kosten und eine 
größtmögliche Flexibilität des Datenaustausches zwischen den europäischen 
Verwaltungen sollen zu effizienteren Online-Diensten der Verwaltungen führen. 
Änderungen im Jahr 2002251 rückten das E-Government des eEurope Aktionsplanes 
weiter ins Zentrum.252  
 
Das Programm IDA II endete 2004. Um die Kontinuität der laufenden IDA-
Projekte sicherzustellen, hat die Europäische Kommission ein Folgeprogramm 
für die Jahre 2005 bis 2009 vorgeschlagen, das IDABC (Interoperable Delivery 
of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses 
and Citizens) – Interoperabilität europaweiter elektronischer Behördendienste 
(e-Government-Dienste) für öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bür-
ger.253 Der Aktionsplan eEurope 2005 hob die Bedeutung des Programms IDA bei 
der Förderung der Einrichtung europaweiter E-Government-Dienste254 zur Unter-
stützung grenzüberschreitender Tätigkeiten hervor, wodurch nationale, regio-
nale und lokale E-Government-Initiativen ergänzt wurden und einen gemeinsamen 
Rahmen erhielten. Das IDABC soll gewährleisten, dass die seit der eEurope 
Initiative in allen europäischen Staaten entwickelten E-Government-
Anwendungen keine „Insellösungen“ sind oder werden. Das Programm IDABC ver-
steht sich als E-Government-Programm, das den Einsatz transeuropäischer Tele-
matiknetze255 als Mittel zur Schaffung interoperabler Informations- und inter-
aktiver E-Government-Dienste auf europäischer Ebene sieht. Wesentliche Vor-
aussetzung dafür ist aus technischer wie aus wirtschaftlicher Sicht die Inte-

                                                                             

transeuropäische Netze zum elektronischen Datenaustausch zwischen Verwaltun-
gen (IDA), ABl L 203/1 vom 03.08.1999. Beschluss 1720/1999/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 1999 (idF des Beschlusses 
2045/2002/EG vom 21.10.2002) über Aktionen und Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Interoperabilität transeuropäischer Netze für den elektronischen Daten-
austausch zwischen Verwaltungen und des Zugangs zu diesen Netzen (IDA), ABl 
L 203/9 vom 03.08.1999. 

251 Entscheidung 2046/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21.10.2002 zur Änderung der Entscheidung 1719/1999/EG , ABl L 316/4 vom 
20.11.2002; Beschluss 2045/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21.10.2002 zur Änderung des Beschlusses 1720/1999/EG, ABl L 316/1 vom 
20.11.2002. 

252 „IDA and the EU’s e-government policy“ (IDA Report No. 20, Dezember 2003) 
beschreibt die verschiedenen (einander ergänzenden) E-Government Programme 
und Aktivitäten als Teile der Gesamtstrategie der Europäischen Union. 

253 Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Interoperabilität europaweiter elektronischer Behördendienste (eGovern-
ment-Dienste) für öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger – IDABC 
(2003); KOM/2003/406 endgültig. 

254 „Europaweite E-Government-Dienste” werden in dem Vorschlag der Europäischen 
Kommission (KOM/2003/406 endg; vgl FN 253) als „Informations- und interakti-
ve Dienste des öffentlichen Sektors von öffentlichen Verwaltungen für öf-
fentliche Verwaltungen, Unternehmen, einschließlich Unternehmensverbänden 
und Bürger, einschließlich ihrer Vereinigungen durch interoperable transeu-
ropäische Telematiknetze“ definiert.  

255 Unter „Telematiknetz“ versteht die Europäische Kommission in ihrem Vorschlag 
(KOM/2003/406 endg; vgl FN 253) „ein weitgespanntes Kommunikationssystem, 
das nicht nur die physische Infrastruktur und die Verbindungen, sondern auch 
die entsprechende Dienst- und Anwendungsschicht umfasst und so den elektro-
nischen Informationsaustausch zwischen und innerhalb von öffentlichen Ver-
waltungen sowie zwischen öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen bzw. Bür-
gern ermöglicht.“ 
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roperabilität von Systemen, Informationen und Verfahren auf europäischer Ebe-
ne. In diesem Sinne ist Gegenstand des IDABC einerseits die Erhebung des 
Standes europaweiter E-Government-Dienste für öffentliche Verwaltungen, Un-
ternehmen und Bürger sowie der diesen zugrunde liegenden Telematiknetze. Und 
anderseits soll der Aufbau und Ausbau transeuropäischer Telematiknetze unter-
stützt und gefördert werden.256 
 
Das Programm MODINIS (Programme for the monitoring of the eEurope 2005 action 
plan, dissemination of good practices and the improvement of network and in-
formation security)257, das für die Jahre 2003 bis 2005 angelegt ist, dient 
vor allem der Beobachtung und Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Um-
setzung der einzelnen Maßnahmen des eEurope 2005 Aktionsplanes. Durch Samm-
lung und Analyse einzelstaatlicher Daten sollen empfehlenswerte Verfahren zur 
erfolgreichen Umsetzung auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene aufge-
zeigt werden. Darüber hinaus stellt das Programm MODINIS auch ein Instrument 
zur Verbesserung der Netz- und Informationssicherheit in der Europäischen 
Union dar.258 
 
Neben zahlreichen Maßnahmen zur Schaffung einer sichereren Informationsge-
sellschaft durch Verbesserung der Sicherheit von Informationsinfrastrukturen 
und durch Bekämpfung der Computerkriminalität259 wurde für Fragen der Netz- 
und Informationssicherheit auf europäischer Ebene eine eigene Behörde einge-
richtet, die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit (Euro-
pean Network and Information Security Agency – ENISA).260 
 

 

3. eAustria 
 

                         
256 Vgl zum vorgeschlagenen Programm IDABC die Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates 
(12.01.2004), KOM/2004/13 endgültig. 

257 Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 2256/2003/EG vom 
17. November 2003 zur Annahme eines Mehrjahresprogramms (2003-2005) zur Ver-
folgung der Umsetzung des Aktionsplans eEurope 2005, zur Verbreitung empfeh-
lenswerter Verfahren und zur Verbesserung der Netz- und Informationssicher-
heit – MODINIS (2003), ABl L 336/1 vom 23.12.2003. 

258 Vgl Verordnung (EG) Nr 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2004 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Netz- und In-
formationssicherheit, ABl L 077/1 vom 13.03.2004. 

259 Vgl etwa Europäische Kommission, Schaffung einer sichereren Informationsge-
sellschaft, KOM/2000/890 endg; Europäische Kommission, Vorschlag für einen 
Rahmenbeschluss über Angriffe auf Informationssysteme, KOM/2002/173 endg; 
Entscheidung 276/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Januar 1999 über die Annahme eines mehrjährigen Aktionsplans der Gemein-
schaft zur Förderung der sicheren Nutzung des Internet durch die Bekämpfung 
illegaler und schädlicher Inhalte in globalen Netzen (Safer Internet Action 
Plan – IAP), ABl L 033/1 vom 06.02.1999 (idF ABl L 162/1 vom 01.07.2003).  

260 Verordnung (EG) Nr 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. März 2004 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Netz- und Informa-
tionssicherheit, ABl L 077/1 vom 13.03.2004. Die Europäische Agentur für 
Netz- und Informationssicherheit (<http://www.enisa.eu.int>) hat ihren Sitz 
in Griechenland (ABl L 29/15 vom 03.02.2004). 
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Die Politik in Österreich fand auf zwei Wegen zum E-Government. Am Anfang 
zwangen Budgetnöte nachzudenken, ob und welche Einsparungen der Einsatz der 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in Staat, Gerichtsbarkeit 
und Verwaltung den öffentlichen Haushalten bringen könnte. Unabhängig von 
Budgetfragen stellte sich an Hand der technischen Möglichkeiten die Frage, ob 
der Staat im Sinne von Staats- und Verwaltungsreform261 durch Einsatz der neu-
en Informations- und Kommunikationstechnologien in Organisation und Abläufen 
nicht wesentlich verbessert, insbesondere der Umgang des Bürgers mit der Bü-
rokratie erleichtert werden könnte.262 
 
Heute sind die politischen Anliegen des E-Government von beiden Ansätzen be-
stimmt. Die Budgetnöte sind die Triebkraft, die Anliegen der Staats- und Ver-
waltungsreform „mitnimmt“. Die Vorhaben sind in mehreren nachstehend be-
schriebenen Programmen der Bundesregierung niedergelegt und bringen sich in 
die Initiativen zur Gestaltung und Förderung der Informationsgesellschaft263 
der Europäischen Union ein.264 
 
− Das Projekt „Verwaltungsmanagement“ 1989 
 
Die budgetären Probleme veranlassten den Bund265 schon Ende der 80er Jahre266 
des vergangenen Jahrhunderts, Überlegungen bezüglich Einsparungen und Ratio-
nalisierungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung anzustellen.267 Das Pro-

                         
261 Zu Begriff und Themen der „Verwaltungsreform“ vgl etwa Adamovich, Was bedeu-

tet Verwaltungsreform ? in Bundeskanzleramt (Hrsg), 11; Bußjäger, Verwal-
tungsreform, 1; Holzinger, Leitlinien, ZfV 1982, 126. Vgl auch Wimmer, Ein-
maleins der Verwaltungsreform, passim.  

262 Vgl Wind, Technisierte Behörden 146: „Wenn alle Welt über Computernetze er-
reichbar ist, muss dies erst recht für die steuerfinanzierte Verwaltung gel-
ten.“ Lenk, Electronic Government, in Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 
20, 125, bemerkt dazu, dass es „allzu verlockend war …, die Bewegung der 
Bits mit Lichtgeschwindigkeit im Netz der Langsamkeit von Verwaltungsverfah-
ren gegenüberzustellen; tief verwurzelte Vorurteile konnten damit zur Erzeu-
gung von Druck eingespannt werden.“ 

263 Vgl dazu insbesondere Lenk, Electronic Government, in Schriftenreihe Verwal-
tungsinformatik 20, 124, der hervorhebt, dass die Förderung der Informati-
onsgesellschaft „primär von wirtschaftlichen Motiven getrieben (ist)“ und 
„nationale und globale Vernetzung“ daher – „zulasten einer Gesamtsicht der 
informationstechnischen Möglichkeiten“ im Sinne neuer Formen des Regierens 
und Verwaltens – „unangemessen im Vordergrund stehen“. 

264 So insbesondere: Europas Weg in die Informationsgesellschaft (1994), Initia-
tive eEurope – Eine Informationsgesellschaft für alle (1999), Aktionsplan 
eEurope 2002 und Aktionsplan eEurope 2005. 

265 Zu Verwaltungsreformbestrebungen der Länder vgl etwa Thanner, Ansätze des 
NPM, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 456, 472; zum aktuellen Stand der Re-
formen in den Bundesländern vgl Biwald, Verwaltungsreform. 

266 Zu früheren Verwaltungsreformüberlegungen vgl etwa Bundeskanzleramt (Hrsg), 
Verwaltungsreformbericht 1980; Holzinger, Leitlinien, ZfV 1982, 125; Brock-
hausen, Verwaltungsreform (1916) passim; Redlich, Reform (1911) passim. 

267 Dass die Idee einer Verwaltungsreform keineswegs eine Neue ist, sondern im 
Laufe des 20. Jahrhunderts „von nahezu jeder Bundesregierung aufs Neue An-
strengungen zur Reform der öffentlichen Verwaltung unternommen“ wurden, ge-
steht auch der Projektbericht 1994 zu (Bundeskanzleramt [Hrsg], Projektbe-
richt, A). 
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jekt „Verwaltungsmanagement“ (1989 - 1994)268 sollte die Verwaltung zweckmäßi-
ger, wirtschaftlicher und bürgernäher269 machen und die Produktivität in der 
Verwaltung270 (trotz Aufrechterhaltung der Kernleistungen der Verwaltung) in 
vier Jahren um 20 Prozent steigern. Zur Erreichung dieses Gesamtziels setzte 
sich das Projekt die „Straffung der Aufgaben- und Führungsstruktur der öf-
fentlichen Verwaltung“271, die „Steigerung der Arbeitsproduktivität innerhalb 
der Verwaltung um 20 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre“272, die „Sen-
kung der Kosten des Verwaltungshandelns“, die „Konzentration auf Führungsauf-
gaben“, eine „ausgewogene Arbeitsverteilung für die Mitarbeiter in der öf-
fentlichen Verwaltung“, eine „vermehrte Bürgerorientierung der Verwaltung“ 
und die „Wahrung der Ressorthoheit“ zum Ziel.273 Zur Erreichung seiner Ziele 
sah das Projekt „Verwaltungsmanagement“ drei Phasen vor. Die erste Projekt-
phase diente einer Verwaltungsanalyse der Bundesministerien, der in einer 
zweiten Phase entsprechende Rationalisierungsvorschläge folgen sollten, die 
schließlich in der dritten Projektphase in konkreten Umsetzungsmaßnahmen mün-
deten.  
 
In der ersten Phase des Projekts „Verwaltungsmanagement“ (1989) wurden in 
einer Grobanalyse Problemfelder in den einzelnen Bundesministerium aufge-
zeigt, Lösungsvorschläge präsentiert bzw – nach Auswertung der Ergebnisse der 
Verwaltungsanalyse – für komplexere Probleme ressortinterne und –übergreifen-
de Projektgruppen installiert. Die zweite Projektphase (1989/90) war einge-
henden Untersuchungen der ausgemachten Problemfelder in den ressortinternen 
und ressortübergreifenden Projektgruppen gewidmet. Ressortübergreifende Pro-
jektgruppen waren zu folgenden Themenbereichen eingerichtet: Abbau kompetenz-
mäßiger Überschneidungen, Führung und Personalwesen, Haushaltswesen und Cont-
rolling, Informatikleitkonzept, Raumkonzept für die Bundeszentralverwaltung, 
                         
268 Mit Beschluss des Ministerrates vom 13.04.1988 wurde das Projekt „Verwal-

tungsmanagement“ initiiert, der Endbericht (Bundeskanzleramt [Hrsg], Pro-
jektbericht) des Projekts wurde im Jahr 1994 veröffentlicht. Vgl dazu Dea-
ring, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 437; Neisser, New 
Public Management, in Mitterlehner/Kyrer, 195; Strehl, Administrative Re-
forms, in Kickert 101; und Strehl, Verwaltungsmanagement, in International 
Encyclopedia, Vol. 4/1997, 330. 

269 Zur bürgernahen Verwaltung schon Oberndorfer, in Fröhler-FS 183; vgl auch 
Pichler, Bürgernähe, in Oberndorfer (Hrsg) 186; Holzinger, Bürgernähe, in 
Bundeskanzleramt (Hrsg) 22; Holzinger, Leitlinien, ZfV 1982, 127. 

270 Das Projekt „Verwaltungsmanagement“ bezog sich auf sämtliche Bundesministe-
rien sowie auf die Schnittstellen zu anderen Ressorts, nachgeordneten Berei-
chen und zu Empfängern von Transferzahlungen.  

271 Die Aufgabenerfüllung durch die öffentliche Verwaltung sollte auf die Kern-
aufgaben beschränkt, alle anderen Aufgaben unter diesem Gesichtspunkt ausge-
gliedert, reduziert oder gegebenenfalls auch ersatzlos abgebaut werden. Vgl 
FN 290. Zur Rückführung des Staates auf seine Kernaufgaben vgl Wimmer, Dyna-
mische Verwaltungslehre 86 f. 

272 Eine Verbesserung der Relation zwischen den aufgewendeten Finanz- und Perso-
nalmitteln einerseits und den Leistungen der Verwaltung anderseits sollte 
entweder durch Steigerung der Leistung bei gleichem Aufwand oder aber durch 
Reduzierung des Aufwandes bei gleich bleibender Leistung erreicht werden. 

273 Das Projekt „Aufgabenreform in der Landesverwaltung“ der oberösterreichi-
schen Landesregierung (Beschluss vom 01.03.1993) erstreckte sich auf die ge-
samte Verwaltung des Landes (Amt der Landesregierung, Bezirkshauptmannschaf-
ten, Agrarbezirksbehörden, Außenstellen der Landesbaudirektion); vgl dazu 
Pesendorfer, Bezirksverwaltungsbehörde. 



II. Politische Ziele des E-Government 
 
 

 55 

Kanzleiwesen, technische Kommunikation und Dokumentation, Öffentlichkeitsar-
beit, Beschaffungswesen274 und Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen. Im 
Themenbereich „Abbau kompetenzmäßiger Überschneidungen“ waren – zu beträcht-
lichen Effizienz- und Effektivitätsverlusten führende – Mehrfachzuständigkei-
ten in der obersten Bundesverwaltung erkannt worden.275 Als Ergebnis der Pro-
jektgruppe „Führung und Personalwesen“ wurde ein umfassendes Personalentwick-
lungskonzept für die Bundesverwaltung, ein Führungskräfteentwicklungskonzept 
(betreffend Schulung, Entwicklung und Auswahl), eine Jobbörse, eine Reform 
der Grundausbildung (mit einem Hauptaugenmerk auf einer bedarfsgerechten Aus-
bildung), eine Arbeitsplatzbeschreibung und -bewertung sowie eine Reduzierung 
der Mitwirkungsrechte des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für 
Finanzen im Personalbereich beschlossen.276 Als konkret umzusetzende Maßnahme 
wurde die „Optimierung von Verwaltungsabläufen im Kanzleiwesen“ im (damali-
gen) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie durch Einführung eines 
elektronischen Kanzleiinformationssystems definiert.277 Die direkte Zuteilung 
von Aufgaben zu den einzelnen Sachbearbeitern, eine (bloß) einmalige Datener-
fassung und eine einfach zu bedienende und damit benutzerfreundliche Gestal-
tung der technischen Rahmenbedingungen wurden als Voraussetzungen für eine 
möglichst effiziente Abwicklung der Geschäftsfälle erkannt. Die Projektgruppe 
„Haushaltswesen und Controlling“278 erarbeitete das Handbuch „Was kostet ein 
Gesetz ?“, das die finanziellen Auswirkungen von Rechtsvorschriften abschät-
zen helfen soll.279  
 
Die Bundesverwaltung war „gefordert, mit der dynamischen Entwicklung der In-
formationstechnik Schritt zu halten und eine bundesweite Informatikstrategie 
für die zukünftige Entwicklung festzulegen“.280 Die Projektgruppe „Informatik-
leitkonzept“ befasste sich in diesem Sinn erstens mit den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen für den Einsatz von Informationstechnik, zweitens mit den 
betriebswirtschaftlichen Aspekten des IT-Einsatzes und drittens mit Fragen 
der technischen Infrastruktur. Zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
führte die Projektgruppe aus, dass die Erwartungshaltung der Bürger gegenüber 
dem Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung durchaus 
eine unterschiedliche ist. Während ein Teil der Bürger, insbesondere jener 
mit häufigen Behördenkontakten, an raschen und effektiven Erledigungen inte-
ressiert ist und dafür unter Umständen auch zusätzliche Kosten für ADV-

                         
274 Von den genannten neun geplanten ressortübergreifenden Studien der einzelnen 

Projektgruppen wurden jene zu den Themen „Beschaffungswesen“ und „Öffent-
lichkeitsarbeit“ mangels ausreichender finanzieller Mittel nicht durchge-
führt. 

275 Dies führte schließlich zur Bereinigung von Überschneidungen in den Wir-
kungsbereichen der Bundesministerien durch Erlassung des Kompetenzbereini-
gungsgesetzes 1992, BGBl 1993/256. 

276 Beschluss des Ministerrates vom 21.05.1991. 
277 Vgl Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 24. 
278 Vgl Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 27. 
279 Seither widmet sich auch die Literatur verstärkt den Gesetzesfolgekosten. 

Vgl etwa Binder et al, Folgekosten; Böhret/Konzendorf, Handbuch; Böhret, Ge-
setzesfolgenabschätzung; Hörtenhuber/Steiner, Normsetzung, JRP 2002, 7; 
Lettmayr, Gesetzesfolgenabschätzung; Wordelmann, Gesetzesfolgenabschätzung. 

280 Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 35. 



II. Politische Ziele des E-Government 
 
 

 56 

Verfahren hinnimmt, bestehen bei einem anderen Teil der Bürger gegenüber der 
Informationstechnik Vorbehalte und Unbehagen. Für diesen Teil der – von der 
Projektgruppe als „Durchschnittsbürger“ bezeichneten – Bürger sei bei Ausges-
taltung von automationsunterstützten Datenverarbeitungsverfahren auf „Ver-
ständlichkeit, Billigkeit und Bürgerfreundlichkeit“281 besonderes Gewicht zu 
legen. Zum Datenschutz bemerkt der Projektbericht, dass ein „Dilemma zwischen 
hohem Schutzbedürfnis und größtmöglichem Komfort“ besteht, das weder durch 
technische noch durch organisatorische Maßnahmen zu bewältigen sei. Die Ein-
führung eines allgemeinen Personenkennzeichens282 bezeichnet die Projektgruppe 
als „sozial unverträglich“283. Zum IT-Einsatz in Regierung und Parlament hält 
der Bericht fest, dass die durch die Ausstattung mit Informationstechnik be-
dingte Veränderung der Entscheidungsprozesse auch auf die Entscheidungsinhal-
te Einfluss haben kann. „Gut funktionierende Kommunikationslinien zwischen 
und innerhalb der Staatsorgane wie Regierung und Parlament“284 könnten in die-
sem Sinne das politische System verbessern.  
 
Zu den betriebswirtschaftlichen Aspekten des IT-Einsatzes stellte der Bericht 
fest, dass die Bundesverwaltung diesbezüglich noch vom EDV-Konzept aus dem 
Jahr 1971 geprägt ist. Die Anfang der 80er Jahre mit dem Aufbau flächende-
ckender Netzwerke einsetzende Dezentralisierung285 sowie der später hinzutre-
tende Trend zu vermehrtem Einsatz von Personal Computern hatte in der Bundes-
verwaltung kaum Niederschlag gefunden. Dringender Handlungsbedarf schien da-
her geboten. Die Bundesregierung beschloss am 28.01.1992 ein „Informatikleit-
konzept“ mit einer starken betriebswirtschaftlichen Ausrichtung, um diese 
Defizite möglichst rasch und effizient auszugleichen. 
 
Das Informatikleitkonzept der Bundesregierung war wesentlicher Bestandteil 
des gesamten Projekts „Verwaltungsmanagement“ und hatte insbesondere auch auf 
die Projektgruppe „Kanzleiwesen, technische Kommunikation und Dokumentation“ 
Auswirkungen. In diesem Themenbereich wurden als Problemfelder insbesondere 
der unterschiedliche technische Entwicklungsstand in den einzelnen Bundesmi-
nisterien und die „unverhältnismäßig lange Dauer“ der Erledigung von Ge-
schäftsfällen erkannt.286 Die Ausarbeitung einer neuen Kanzleiordnung, die 
Implementierung des Pilotprojekts „Elektronischer Akt“ (ELAK), die Einführung 
einer ressortübergreifenden Aktenübermittlung (EDI-Akt)287 und die Verfassung 

                         
281 Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 36. 
282 Vgl das Personenkennzeichen in § 9 E-Government-Gesetz.  
283 Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 36. 
284 Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 36. 
285 In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Automatisierung von 

Massenverarbeitungen mit zentraler Verarbeitung im Vordergrund gestanden. 
Darauf stellte auch das EDV-Konzept für die Bundesverwaltung aus dem Jahr 
1971 ab.  

286 Vgl Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 50: „Es wirkt fast wie ein Hohn, 
von Aktenlauf zu sprechen, wenn Akten von einem Stock zum anderen zwei Tage 
brauchen, wenn Transport und Liegezeit beinahe 80 % der Gesamtbearbeitungs-
zeit in Anspruch nehmen.“ 

287 EDI (Electronic Data Interchange) dient dem elektronischen Datenaustausch 
zwischen verschiedenen EDV-Systemen, wie sie in den einzelnen Bundesministe-
rien im Einsatz waren.  
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eines Handbuchs für die Kanzlei- und Büroorganisation in der Bundesverwal-
tung, das einer raschen, ergebnisorientierten Geschäftsfallbearbeitung dient 
und Hilfestellungen vom Status quo bis zur Umsetzung des elektronischen Aktes 
enthält, sollten Abhilfe schaffen. Mit der neuen (seit 01.01.1993 geltenden) 
Kanzleiordnung 1992 wurde die Ablauforganisation bei der Bearbeitung von Ge-
schäftsfällen in den Bundesministerien den neuen Technologien angepasst. So 
wurden etwa Erledigungen per Telefax oder auch durch Übermittlung auf ein 
Empfangsgerät des Adressaten für zulässig erklärt. Das Bundeskanzleramt, das 
Bundesministerium für Landesverteidigung und das Bundesministerium für Unter-
richt und Kunst führten in einem Pilotversuch den „Elektronischen Akt“ (ELAK) 
ein.288 Der elektronische Akt wurde als „automationsunterstützte und vollin-
tegrierte Erledigung eines Geschäftsstückes ohne Medienbruch“289 bis zur Spei-
cherung in einem elektronischen Archiv definiert. Um auch eine elektronische 
Bearbeitung der nicht-elektronisch einlangenden Schriftstücke zu ermöglichen, 
sollten diese eingelesen (gescannt) werden. Der elektronische Akt bildete das 
Original des Geschäftsstückes, Ausdrucke oder ursprünglich etwa per Post ein-
langende Schriftstücke waren bloße Kopien. Auch die Approbation sollte nach 
dem Projekt ELAK elektronisch – durch Verwendung von Passwörtern – erfolgen.  
 
Das Projekt Verwaltungsmanagement kann mit seinem Informatikleitkonzept und 
den ersten Versuchen zum elektronischen Akt durchaus als wichtiger Schritt 
auf dem Weg zum E-Government in Österreich gesehen werden. Hauptanliegen des 
Verwaltungsmangement-Projekts, wie Steigerung der Produktivität der Verwal-
tung und eine tiefgreifende Aufgabenreform der öffentlichen Verwaltung blie-
ben jedoch unerreicht.290 Naschold291 bemerkt zu den österreichischen Reformab-
sichten: „Die Reform des öffentlichen Sektors in Österreich stellt eine be-
wusste Stabilisierung der bestehenden Grundstrukturen und deren öffentlich-
keitswirksame Überformung durch symbolische Politaktionen dar. Reforminitia-
tiven des öffentlichen Sektors sind in vier Bereichen bekannt: Einführung 
vereinzelter Marktmechanismen; Durchführung einiger Privatisierungen; Reorga-
nisation öffentlicher Unternehmen; Entwicklung von verselbständigten Verwal-
tungseinheiten. Alle diese Maßnahmen sind jedoch Vorhaben ohne strategische 
Konzeption einer Verbreiterung und Vertiefung der Reform und finden mehr im 
Stile des ’Muddling through’, denn in Form einer mobilisierenden Kampagne 
statt. … Weder die Tradition noch ein akuter ökonomischer und finanzwirt-
schaftlicher Druck oder endogene Mobilisierungen im System der politischen 
Parteien und der Sozialpartner sind Anlass bzw Anstoß für die Thematisierung, 
geschweige denn Durchsetzung alternativer Regulierungsmuster im öffentlichen 
Sektor.“ Die gescheiterte Verwaltungsreform war freilich kein österreichi-
                         
288 Vgl VI. Kapitel 1. 
289 Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 52. 
290 Neisser, Rahmenbedingungen, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg) 304, stellt fest, 

dass die Bereinigung der Aufgabenstruktur trotz aller „programmatischen An-
kündigungen“ nicht verwirklicht wurde. Auch das „progagierte Ziel der 
‚Straffung der Aufgaben- und Führungsstrukturen’ der öffentlichen Verwaltung 
durch ‚Konzentration der Leistungen auf die Kernaufgaben’ wurde nicht er-
reicht.“ Vgl auch Dearing, Projekt „Verwaltungsmanagement“, VOP 5/1994, 316; 
Dearing, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 441; und 
Strehl/Promberger, Verwaltungsreform, VOP 6/1991, 347. 

291 Ergebnissteuerung 68. 
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sches Spezifikum, die meisten europäischen Staaten hatten ähnliche Probleme. 
Reinermann292 setzt sich eingehend damit auseinander, warum die „hohen Erwar-
tungen an informations- und kommunikationstechnisch induzierte Verwaltungsre-
formen, die schon seit geraumer Zeit formuliert werden, (…) auch mit den wei-
teren Technologiesprüngen nicht erfüllt“293 wurden. 
 
− Die Informationsgesellschaft 1995 
 
Zur Vorbereitung eines Aktionsplans über die Informationsgesellschaft richte-
te die österreichische Bundesregierung im Jahr 1995 zehn Arbeitskreise294 ein, 
„Österreich in der Informationsgesellschaft“ ist auch Thema der Regierungser-
klärung vom 13. März 1996295. Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitskreise und 
die daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen für Österreichs Weg in die Infor-
mationsgesellschaft legt der Bericht der österreichischen Bundesregierung 
„Informationsgesellschaft“296 – das österreichische „Weißbuch der Informati-
onsgesellschaft“ – aus dem Jahr 1997 dar. Der sprunghafte Anstieg des Einsat-
zes von Informations- und Kommunikationstechnologien bei der Gewinnung, Spei-
cherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Informationen 
ließ die Bundesregierung die Dringlichkeit erkennen, einerseits die Chancen 
und Gefahren der Informationsgesellschaft zu identifizieren und anderseits 
die Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung der Informationsgesellschaft durch 
politische Weichenstellungen zu nutzen.297 Im Bericht macht die Bundesregie-
rung die grundlegenden Ziele und Maßnahmen zur Gestaltung des österreichi-
schen Weges in die Informationsgesellschaft in acht Bereichen298 fest, im Be-
reich der öffentlichen Verwaltung zählt die Bundesregierung den „verstärkten 
Einsatz in der Bundesverwaltung zur effizienteren Abwicklung administrativer 
Aufgaben“, den „Aufbau und Ausbau einer österreichweit verfügbaren Telekommu-
nikationsplattform für die Verwaltung“ sowie die „Nutzung neuer Medien für 
Information und Interaktion zwischen Verwaltung und Privaten“299 zu den vor-
                         
292 Verwaltungsreform, in Kubicek et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung 13 ff. 
293 Reinermann, Verwaltungsreform, in Kubicek et al (Hrsg), Multime-

dia@Verwaltung 12. 
294 Die folgenden zehn Arbeitskreise wurden installiert: „Informationsgesell-

schaft und Recht“, „Telekommunikation“, „IKT und wirtschaftliche Standort-
entwicklung“, „IKT und Wirtschaft“, „Forschung und Wissenschaft“, „Informa-
tionsgesellschaft und Sozialpolitik“, „Neue Medien“, Aus- und Weiterbil-
dung“, „Informationsgesellschaft und Gesundheitswesen“, „Anwendungen in der 
Bundesverwaltung“ und „Kommunikation mit dem Bürger“.  

295 Regierungserklärung (Franz Vranitzky) vom 13.03.1996 (24): „Eine der wich-
tigsten Fragen für unser Land ist die, wie wir mit der weiteren Entwicklung 
der Informationsgesellschaft umgehen. Diese Frage … entscheidet ebenso über 
die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich, wie über die weitere 
Entwicklung unserer Medien oder die zukünftige Fähigkeit, junge Menschen 
adäquat für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auszubilden.“ 

296 Bundeskanzleramt, Informationsgesellschaft. 
297 Bundeskanzleramt, Informationsgesellschaft 7. 
298 Die acht Bereiche, denen sich das Weißbuch der Informationsgesellschaft wid-

met, sind: „Wirtschaftsstandort und soziale Sicherheit“, „Telekommunikation 
– Eckpfeiler der Informationsgesellschaft“, „Wissenschaftliche Forschung und 
Universitäten“, „Innovation und Technologie“, „Aus- und Weiterbildung“, „Öf-
fentliche Verwaltung“, „Gesundheit und öffentliche soziale Dienstleistungen“ 
und „Recht und (multimediale) Netze“.  

299 Bundeskanzleramt, Informationsgesellschaft 11. 
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rangigen Zielen. Der Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien 
wird – vor dem Hintergrund der notwendigen Budgetkonsolidierung der öffentli-
chen Haushalte – als Schlüssel zu einer effizienten und effektiven Leistungs-
erstellung durch die öffentliche Verwaltung angesehen. Als Mittel zur Effi-
zienzsteigerung der öffentlichen Verwaltung werden Büroinformations- und Bü-
rokommunikationssysteme, wie Systeme zur Schriftguterstellung, Kanzleiinfor-
mationssysteme (KIS),300 elektronische Aktensysteme (ELAK) und der verstärkte 
Einsatz interner wie externer elektronischer E-Mail-Systeme genannt. Der Be-
richt betont aber auch, dass eine bloße Steigerung des Einsatzes von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien zu keiner Steigerung der Produktivität, 
sondern eher zu sinkendem Output führt und daher der Technologieeinsatz von 
Maßnahmen zur „Reorganisation der Arbeitsabläufe“ und zur „Neudefinition von 
Arbeitsinhalten“ begleitet werden muss. Der Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien in der öffentlichen Verwaltung führt nur dann zu 
einer modernen, wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung, wenn er mit ent-
sprechenden Maßnahmen der Verwaltungsreform einhergeht, wenn insbesondere die 
Arbeitsabläufe stärker ergebnisorientiert und weniger verfahrensorientiert 
gestaltet werden.301  
 
Neben der Bedeutung des IKT-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung in Ver-
bindung mit einer Verwaltungsreform für eine produktivere und somit „haus-
haltsschonendere“ Verwaltung, gibt der Bericht auch einen Überblick über IT-
Anwendungen in der Justiz und über Formen „elektronisch vermittelter“ Demo-
kratie. Öffentliche Bücher, wie das Grundbuch oder das Firmenbuch waren 1997 
bereits auf moderne Datenbanksysteme umgestellt (ADV-Grundbuch302, ADV-
Firmenbuch303). Im Bereich der Verfahrensautomation war ein automationsunter-
stütztes gerichtliches Mahnverfahren304 entwickelt worden, das zu einer Ver-
fahrens- und Geschäftsstellenautomation weiterentwickelt wurde. Der elektro-
nische Rechtsverkehr305 ermöglichte seit 1990 die papierlose Kommunikation 
zwischen Parteien und den ordentlichen Gerichten. Das automationsunterstützte 
Abbuchungs- und Einziehungsverfahren (ADV-Gebühreneinhebung) ermöglichte 
durch Anbringen eines Vermerks auf einer Eingabe den Einzug der Gerichtsge-
bühren vom angegebenen Bankkonto. Auch das Geschäftsregister der Grundbuchs-
abteilung, das Tagebuch, wurde bereits automationsunterstützt geführt (ADV-
Tagebuch). Zur einfacheren Erstellung von Massenerledigungen wurde 1991 bun-
desweit ein Textbausteinsystem – der JUTEXT – eingeführt, zu Beginn war nur 
das Verfahren außer Streitsachen einbezogen, später folgten das Exekutions- 
und Insolvenzverfahren sowie die Arbeitsbereiche der Gerichtsvollzieher, der 
Bezirksanwälte und der Einbringungsstellen bei den Oberlandesgerichten.  

                         
300 Schon Zeleny, Büroautomation, in Bundeskanzleramt (Hrsg) 13, hielt es für 

„denkbar“, dass „in Zukunft“ nicht (mehr) „jeder Aktenlauf physisch durchge-
führt werden muss“, da „mittels des so genannten ‚Electronic Mailing’ eine 
Übermittlung von Bildschirm zu Bildschirm“ möglich sei und die „Tendenz der 
Büroautomation (..) sicherlich in Richtung ‚papierarmes Büro’ geht.“ 

301 Bundeskanzleramt, Informationsgesellschaft 60. 
302 Vgl VI. Kapitel 7.a. 
303 Vgl VI. Kapitel 7.b. 
304 Vgl VI. Kapitel 3. 
305 Vgl VI. Kapitel 3. 
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Zur „elektronisch vermittelten“ Demokratie führt der Bericht aus, dass der 
Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien in politischen Mei-
nungsbildungsprozessen eine zunehmend größere Rolle spielen und die Möglich-
keiten der Bürgerbeteiligung verbessern wird. Das Hauptaugenmerk liegt frei-
lich noch auf der Verbesserung des Zugangs des Bürgers zu politisch relevan-
ter Information und auf der Verbesserung der Transparenz politischer Mei-
nungsbildung (etwa durch das Projekt PARLINKOM der Parlamentsdirektion) und 
Entscheidungsfindung. Die Chancen einer Umsetzung von elektronischen Befra-
gungen und Abstimmungen (electronic voting) werden wegen der Gefahr von Mani-
pulationen und der Verletzung des Wahlgeheimnisses im Bericht als gering an-
gesehen.  
 
Der verstärkte Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien er-
fordert die Schaffung rechtlicher Grundlagen bzw die Änderung und Anpassung 
des Rechtsrahmens. Die Bundesregierung hält drei bezügliche Ziele fest: Ers-
tens die Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Zugang 
zu Informationen bzw für die Nutzung von Informationen (Schaffung eines 
Rechtsrahmens etwa zu Äquivalenten eines Schriftstücks, einer Unterschrift, 
eines Originals; zur Zulässigkeit und zum Beweiswert von Datenbeständen in 
behördlichen Verfahren; zur Risikoverteilung bei Übermittlungsfehlern; zur 
Bedeutung einer elektronischen Empfangsbestätigung; zu Datenschutz und Daten-
sicherheit usw). Zweitens die Wahrung des bestehenden Ausgleichs der Interes-
sen auch bei Nutzung neuer Formen der Kommunikation (insbesondere Verbrau-
cherschutz und Rechtssicherheit für alle Beteiligten) und drittens die wei-
testgehende Sicherung der Rechtsdurchsetzung auch für grenzüberschreitende 
Kommunikationen (etwa bezüglich der Verbreitung strafrechtswidriger Informa-
tionsinhalte, der Verletzung des Datenschutzes oder des Urheberrechts).  
 
− Die Informationstechnik-Offensive „Electronic Government“ – Schlanker 

Staat und Innovation im Dienste des Bürgers 1998 
 
Wie schon in der Regierungserklärung vom März 1996, ist Österreichs „Weg in 
die Informationsgesellschaft“ auch Gegenstand der Regierungserklärung vom 29. 
Jänner 1997.306 Das „Weißbuch der Informationsgesellschaft“307 hatte in acht 
Bereichen grundlegende Ziele und Maßnahmen zur Gestaltung des österreichi-
schen Weges in die Informationsgesellschaft festgeschrieben. Zu jedem der 
Bereiche wurde im Bundeskanzleramt ein Aktionsplan erstellt, die konkrete 
Umsetzung der Maßnahmen wurde gesonderten Konzepten überlassen. Im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung mündeten die Zielvorstellungen insbesondere in 
die Informationstechnik-Offensive „Electronic Government“ – Schlanker Staat 
und Innovation im Dienste des Bürgers vom März 1998308. Das Konzept enthält 
die politischen und strategischen Überlegungen, wie die Verwaltung durch die 

                         
306 In der Regierungserklärung (Viktor Klima) vom 29. Jänner 1997 (32) heißt es: 

„Wir müssen Entwicklungen zulassen, Pilotprojekte fördern, neue Technologien 
‚leben’, das heißt aber auch ‚wagen’.“ 

307 Vgl FN 296. 
308 Beilage 1 Ministerratsvortrag (Viktor Klima) vom 03.03.1998. 
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Verwendung neuer Informationstechnologien für Electronic Government-
Anwendungen genutzt werden und dadurch einen wesentlichen Beitrag zu einem 
erfolgreichen „Weg in die Informationsgesellschaft“ leisten kann. Betont wer-
den dabei insbesondere die positiven Einflussmöglichkeiten der Verwaltung als 
„Pionieranwender“ neuer Technologien und größter nationaler „IT-Nachfrager“ 
auf die Wirtschaft.309 Die politische Zielvorgabe der Informationstechnik-
Offensive ist der Einsatz der neuen Informationstechnologien in der öffentli-
chen Verwaltung für ein verbessertes Bürgerservice, für eine gezielte Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft und für einen schlanken Staat.  
 
Diesen politischen Vorgaben entsprechend wurde eine IT-Strategie des Bundes 
nach den folgenden vier Grundsätzen entwickelt:310 „IT zur Unterstützung des 
Service für den Bürger“ will die Qualität der Verwaltungsleistungen für den 
Bürger und die Wirtschaft erhöhen. IT-Einsatz soll nicht (mehr) eine bloße 
Automation interner Verfahrensabläufe sein, sondern dem Bürger und der Wirt-
schaft mehr Informationen über die Verwaltung und über Verwaltungsabläufe zur 
Verfügung stellen und orts- und zeitunabhängige elektronische Behördenwege 
bieten. „IT als ein Mittel zum Abbau von Bürokratie“ will einen „Informatio-
nen-Highway der Verwaltung“ als Voraussetzung einer modernen und effizienten 
Kommunikation der einzelnen Verwaltungseinheiten untereinander aber auch mit 
den Bürgern und der Wirtschaft schaffen. Der dadurch ermöglichte verstärkte 
Einsatz elektronischer Kommunikationsformen (etwa E-Mail) über die Grenzen 
von Verwaltungsorganisationen hinweg, Elektronische Aktensysteme (Workflow) 
und die Neustrukturierung von Verwaltungsprozessen und Verwaltungsorganisati-
onen werden als Schlüsselfaktoren für den Abbau der Bürokratie angesehen. „IT 
als Impulsgeber für die Wirtschaft“ will die Macht der Verwaltung am IT-Markt 
bewusst einsetzen um der Wirtschaft einerseits durch den Einsatz innovativer 
öffentlichkeitswirksamer IT-Anwendungen und der Schaffung, dem Betrieb und 
der Erhaltung einer umfassenden IT-Infrastruktur und anderseits als größter 
Abnehmer an IT-Produkten und IT-Leistungen gezielt Anreize zu geben. „Opti-
mierung des IT-Einsatzes innerhalb der öffentlichen Verwaltung“ sieht – be-
dingt durch die Vernetzung und den Technologiewandel – den Dienst im leis-
tungsfähigen Netz als den Erfolgsfaktor schlechthin an, wobei der Berücksich-
tigung der raschen technologischen Entwicklungen der IT-Anwendungen und einer 
bundesweiten Koordination von IT-Vorhaben besonderes Gewicht beigemessen 
wird.  
 
Die Informationstechnik-Offensive der Bundesregierung sah, um ihre politi-
schen Ziele verwirklichen zu können, eine Notwendigkeit zu informationstech-
nischen und organisatorischen Veränderungen der einzelnen Verwaltungseinhei-
ten. Eine umfassende Versorgung der einzelnen Verwaltungseinheiten mit IT-
Infrastruktur, die Basis für einen IT-Einsatz in der Verwaltung, sollte her-

                         
309 Diese Überlegungen finden sich schon 1997 im OECD-Bericht „Global Informati-

on Infrastructure – Global Information Society (GII-GIS)“ (FN 110) und 2000 
in der Lissabonner Strategie (vgl FN 244). 

310 Die Informationstechnik-Offensive „Electronic Government“ stellt die – gemäß 
den politischen Vorgaben für den österreichischen Weg in die Informationsge-
sellschaft – Neufassung der im Informatikleitkonzept 1992 festgelegten IT-
Strategie des Bundes dar.  
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gestellt werden, etwa um eine flächendeckende Nutzung von elektronischer Post 
(E-Mail) zu ermöglichen oder Bürgern und der Wirtschaft Informationen im In-
ternet zur Verfügung stellen zu können. Elektronische Verfahrensabläufe mit 
Bürgern und der Wirtschaft sollten – mit einem Hauptaugenmerk auf das Bürger-
service und den elektronischen Datenaustausch – gemeinsam mit der Wirtschaft 
konzipiert werden. Insgesamt sollte die Nutzung neuer Informationstechnolo-
gien der Rationalisierung der öffentlichen Verwaltung dienen. Die Notwendig-
keit der im Rahmen der IT-Koordination des Bundeskanzleramtes festgelegten 
einheitlichen Vorgaben wurde betont, um entsprechende Rationalisierungseffek-
te tatsächlich erreichen zu können und Unvereinbarkeiten und Doppelgleisig-
keiten zu vermeiden. An diese Überlegungen schließt die „IT-Kooperation zwi-
schen Bund und Ländern“ vom Juni 1998311 an. Das Konzept will die Zusammenar-
beit312 und den gegenseitigen Informationsaustausch zwischen den öffentlichen 
Verwaltungen intensivieren und konkreter gestalten, indem für die Entwicklung 
verwaltungs- bzw gebietskörperschaftsübergreifender Strategien und IT-
Anwendungen Grundsätze aufgestellt und Konsultationsmechanismen geschaffen 
werden. Die Notwendigkeit zu einer verstärkten Kooperation im Bereich des 
Einsatzes der Informationstechnologien in der Verwaltung wurde sowohl von 
Bundesseite als auch von Seiten der Länder erkannt, um den Anforderungen an 
einen harmonisierten europaweiten Informationsaustausch innerhalb und zwi-
schen öffentlichen Verwaltungen gerecht werden, aber auch um den Bürgern und 
der Wirtschaft gegenüber einheitlich auftreten zu können. Die Schaffung einer 
behördenübergreifenden, standardisierten Kommunikationsstruktur als Basis für 
zukünftige IT-Anwendungen, der Aufbau eines einheitlichen Intranet der öf-
fentlichen Verwaltung als Trägermedium für verschiedenste Anwendungen 
(E-Mail, Web-Anwendungen, FTP313 usw) und die Verwendung der Web-Technologie 
bei der Entwicklung übergreifender IT-Projekte wurden diesbezüglich besonders 
hervorgehoben. 
 
− Das VerwaltungsInnovationsProgramm 1998 
 
Das VerwaltungsInnovationsProgramm – V.I.P. (1998 - 1999)314 wurde durch Be-
schluss des Ministerrates vom 03.12.1997 eingeleitet. Der „Umbau vom Ord-
nungs- zum Dienstleistungsstaat“ sollte die öffentliche Verwaltung den Wün-
schen und Bedürfnissen der Bürger als „Kunden“ öffnen,315 eine Produktivitäts-
steigerung der Verwaltung wurde angestrebt. Projekte betreffend Prozesskritik 

                         
311 Beilage 1 Ministerratsvortrag (Viktor Klima) vom 18.08.1998. 
312 Bereits 1993 war mit Beschluss der Bundesregierung (Ministerratsvortrag vom 

29.04.1993 GZ 410.500/0-IV/10/93) beim Bundeskanzleramt ein IT-Forum Bund/ 
Länder mit der Aufgabenstellung „Informationsaustausch auf dem Gebiet des 
IT-Einsatzes und Kooperation bei IT-Projekten, die Bund und Länder betref-
fen, unter Berücksichtigung der Zuständigkeit der einzelnen Bundesministe-
rien und ihrer gesetzlichen Verpflichtungen“ eingerichtet worden. 

313 Das File Transfer Protocol (FTP) ist ein Übertragungsprotokoll für Dateien 
im Internet. 

314 Vgl dazu etwa Dearing, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 
443; Dearing, Verwaltungs-Innovations-Programm, Verwaltung Heute 12/1998, 
15; und Obermair, New Public Sector Management, wifo 3/1999, 218. 

315 Das Bürgerinformationssystem Help.gv.at (<http://www.help.gv.at>) wurde den 
Anliegen der Bürger entsprechend – nach Lebenssachverhalten – gestaltet. 
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und Aufgabenreform316 und die Modernisierung der Verwaltung317 stehen im Zent-
rum des VerwaltungsInnovationsProgramms. Das VerwaltungsInnovationsProgramm 
orientiert sich an den Überlegungen zum New Public Management,318 es vermeidet 
aber den englischen Begriff des NPM und wählt stattdessen – in Anlehnung an 
die Schweiz319 – den Begriff der „wirkungsorientierten Verwaltungsführung“.320 
Durch eine Steuerung über Ziele und Leistungsaufträge, die Entwicklung von 
Produktkatalogen, eine Kosten- und Leistungstransparenz und eine schrittweise 
Dezentralisierung der Ressourcenverantwortlichkeiten321 bzw die Umgestaltung 
von Verwaltungseinheiten zu Dienstleistungszentren („agencies“) soll die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung322 umgesetzt werden. Ein effizientes Per-
sonalmanagement soll ein neues Führungsverständnis in der öffentlichen Ver-
waltung bewirken, kundenorientiertes Denken, Mut und Kompetenz zu eigenver-
antwortlichem Handeln sollen zu optimaler Zielerreichung führen.323  
 
– E-Government – Elektronische Informationsdienste auf Bundesebene in Öster-

reich 1999 
 

                         
316 Ein zu entwickelndes Ausgliederungshandbuch sollte die Aufgabenreform er-

leichtern. Zwei „Musterämter“ – das Bezirkspolizeikommissariat Wien 23 und 
das Bundesamt für Wasserwirtschaft – sollten als One-stop-Shops geführt wer-
den, um die durch den verstärkten Einsatz moderner Informationstechnologien 
bedingte Einsparung von Verfahrensschritten und Verkürzung der Bearbeitungs-
zeit verifizieren zu können. 

317 Vgl etwa Schedler, Verwaltung Heute 37/2000, 3: „Bei der Modernisierung des 
Staates gilt: Alles ist denkbar, vieles ist machbar. Die wirklichen Hinder-
nisse in der Verwaltungsreform liegen meist nicht in fehlenden gangbaren 
Konzepten, sondern im mangelnden Willen der Verantwortlichen zur Verände-
rung.“ 

318 Dearing, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 447, nennt das 
VerwaltungsInnovationsProgramm eine „österreichische Variante des New Public 
Management“. Allgemein zur Verwaltungsreform durch New Public Management vgl 
Wimmer, Dynamische Verwaltungslehre 244. 

319 Dearing, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 453, spricht 
davon, dass die Schweiz mit der Wahl des Begriffs „wirkungsorientierte Ver-
waltungsführung“ bereits mit gutem Beispiel vorangegangen sei. Vgl dazu Jäg-
gi: New Public Management, Weltwoche 51/1996: „Inzwischen laufen bereits in 
einem Dutzend Kantonen und unzähligen Gemeinden NPM-Pilotprojekte, die auf 
die eine oder andere Art mit Versatzstücken dieser Verwaltungsideologie ex-
perimentieren. Die Behörden benennen ihre diversen Projekte mit allerlei 
Wortkürzeln: von ‚NeF’ (neue Verwaltungsführung; Kanton Bern) über ‚WoV’ 
(Wirkungsorientierte Verwaltung; Kanton Luzern) bis ‚WiF!’ (Wirkungsorien-
tierte Führung; Kanton Zürich).“ 

320 Auch die oberösterreichische Landesverwaltung lehnte sich am Schweizer Mo-
dell des New Public Management und seiner Begriffswelt an. Das Projekt „Auf-
gabenreform“ aus dem Jahr 1993 (FN 273) mündete in ein „langfristiges Mana-
gement- und Unternehmenskonzept des Landes Oberösterreich für eine wirkungs-
orientierte Landesverwaltung (WOV 2015)“, die am 10.03.2003 von der oberös-
terreichischen Landesregierung beschlossen wurde. Vgl dazu Pesendorfer, 
„Wirkungsorientierte Verwaltung“; und Pesendorfer/Gruber, Wirkungsorientier-
te Verwaltung, VerwaltungInnov@tiv 10/2003. 

321 Dearing, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 448. 
322 Zur wirkungsorientierten Verwaltung allgemein vgl Strehl, New Public Manage-

ment, in Hochgatterer-FS 39. 
323 Dearing, Verwaltungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), 450. 



II. Politische Ziele des E-Government 
 
 

 64 

Die Studie „E-Government – Elektronische Informationsdienste auf Bundesebene 
in Österreich“324 vom Juli 1999 sucht – neben einem Überblick über internatio-
nale E-Government-Entwicklungen – den Status quo elektronischer Informations-
angebote auf Bundesebene darzustellen und vorgeschlagene Pilotprojekte zu 
prüfen. „E-Government“ wird als „Einsatz von Informations- und Kommunikati-
onstechnologien im Bereich Regierung und öffentliche Verwaltung“325 definiert, 
wobei der verstärkte Einsatz elektronischer Medien im Verkehr zwischen Bür-
gern und „Einrichtungen des politischen Systems“ (wie öffentliche Verwaltung, 
Regierung und Parlament) als hauptsächlicher Aspekt angesehen wird. Der Be-
richt unterscheidet – wie auch das Grünbuch der Europäischen Kommission über 
die Informationen des öffentlichen Sektors in der Informationsgesellschaft326 
– drei Kategorien elektronischer Dienste, nämlich die Informationsdienste, 
die Kommunikationsdienste und die Transaktionsdienste, welche wiederum je-
weils in drei verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommen können, im „All-
tag“, bei „Behördenkontakten“ und im Bereich „politischer Partizipation“.327 
 
„Elektronische Informationsdienste“ sind „digital verfügbare Informationsbe-
stände, die in bestimmter Form (Datenbankabfrage, Download von Informationen, 
HTML-Dokumente) für bestimmte Nutzer (Bürger, Berufsgruppen, Unternehmen, 
Mitarbeiter der Verwaltung) zugänglich gemacht werden.“328. Wesentlich ist 
dabei eine klassifizierte und systematische Aufbereitung der Daten. Kommuni-
kationsdienste dienen dem Nachrichtenaustausch zwischen Einzelpersonen, Un-
ternehmen oder der Verwaltung (zB per E-Mail) und Transaktionsdienste lösen 
„Prozesse der Güterbewegung oder der Erbringung von Dienstleistungen“329 (zB 
durch elektronische Übermittlung eines Formulars) aus. 
 
Der Entwicklungsstand des E-Government zeigt zum Untersuchungszeitpunkt so-
wohl in Österreich als auch international ein deutliches Überwiegen der In-
formationsdienste, während Kommunikations- und Transaktionsdienste generell 
noch kaum verfügbar sind. Der Grund dafür liegt im unterschiedlichen Grad an 
Komplexität der drei Kategorien elektronischer Verwaltungsdienstleistungen. 
Elektronische Informationsdienste können ohne Änderung der internen Abläufe 
zur Verfügung gestellt werden, besondere technische Anforderungen sind nicht 
(zwingend) vorausgesetzt. Stellt etwa die Verwaltung ein Verzeichnis des öf-
fentlichen Dienstes oder einen allgemeinen Leitfaden betreffend Verwaltungs-
verfahren auf eine Internet-Seite, dann bleiben die internen Verfahrensabläu-
fe der Verwaltung davon unberührt, weder organisatorisch noch technisch sind 
Adaptierungen notwendig. Auch für die Nutzung der elektronischen Informati-
onsdienste bedarf es, abgesehen von einem Internetzugang, keiner besonderen 
Voraussetzungen.  
 

                         
324 Aichholzer/Schmutzer. 
325 Aichholzer/Schmutzer 1. 
326 Green Paper on Public Sector Information in the Information Society; 

COM/98/585 final. Vgl FN 189. 
327 So schon Aichholzer/Schmutzer, Bringing Administration Closer 3. 
328 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 33. 
329 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 12. 
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Der Bericht konstatiert Österreich– auch im internationalen Vergleich – ein 
durchaus beachtliches Angebot an elektronischen Informationsdiensten auf Bun-
desebene (Bundeskanzleramt und Bundesministerien samt nachgeordneten Dienst-
stellen und zugehörigen Einrichtungen).330  
 
Elektronische Kommunikationsdienste sind komplexer. Will die Verwaltung mit 
dem Bürger elektronisch kommunizieren, sind sowohl auf Seiten der Verwaltung 
als auch auf Seiten des Bürgers die entsprechenden technischen Einrichtungen 
vorausgesetzt. Ohne technische Adaptierungen ist die Einrichtung elektronsi-
cher Kommunikationsdienste also nicht machbar, dementsprechend geringer war 
die Verbreitung dieser Kategorie elektronischer Verwaltungsdienstleistungen 
im Untersuchungszeitpunkt. Selbst einfache elektronische Kommunikationsdiens-
te zwischen Verwaltung und Bürgern, wie der E-Mail-Verkehr, wurden bei weitem 
noch nicht flächendeckend eingesetzt. Formen elektronischer Bürgerbeteiligung 
waren über einzelne Versuche nicht hinausgekommen, die tatsächliche Beteilung 
an Sachentscheidungen der zuständigen Organe war ungelöst.  
 
Die elektronischen Transaktionsdienste schließlich waren noch am wenigsten 
verbreitet, obgleich sie jene elektronischen Dienste sind, mit denen die 
größten „Flexibilitätsgewinne“ und am meisten Zeitersparnis verbunden sind. 
Diese Dienste sind es allerdings auch, die bei der Entwicklung und Implemen-
tierung den größten Aufwand verursachen. Nicht nur die „technisch-
organisatorische Einbettung auf Seiten der Anbieter sei zu beachten, sondern 
auch die „soziokulturelle Einbettung neuer Dienste bei den Nutzern“.331 Als 
elektronische Transaktionsdienste im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
kommt vor allem die elektronische Einbringung von Anträgen und Formularen in 
Betracht. Transaktionsdienste gelten „allgemein als die Zukunft des Electro-
nic Government, da Formularen bei allen Verwaltungsabläufen eine Schlüssel-
rolle zufällt.“332 Im Bericht werden aber auch die besonderen Probleme der 
Transaktionsdienste aufgezeigt. So kann das Problem der „Unterfertigung“ ei-
nes elektronisch eingebrachten Schriftstücks zwar durch elektronische Signa-
turen gelöst werden, setzt aber besondere technische und rechtliche Rahmenbe-
dingungen voraus.  
 
Ob der aufgezeigten Komplexität der Transaktionsdienste beschränkten sich die 
angebotenen Dienste 1999 auf den Download von Formularen, die Einbringung 
selbst bleibt meist (noch) den herkömmlichen Wegen vorbehalten. Über den 
@mtshelfer online333 konnten etwa die Antragsformulare für die Ausstellung 
eines Reisepasses, eines Personalausweises oder einer Strafregisterbescheini-
gung sowie eine Zivildiensterklärung herunter geladen werden.334 Das One-stop-
Service, das es den Bürgern erlaubt, ein bestimmtes Anliegen, auch wenn meh-

                         
330 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 33 ff. 
331 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 12. 
332 Europäische Kommission, Green Paper on Public Sector Information in the In-

formation Society; COM/98/585 final. 
333 URL: <http://www.help.gv.at>. Vgl VI. Kapitel 9.b. 
334 Der steirische Verwaltungsserver (<http://www.land.steiermark.at/>) etwa bot 

ebenfalls bereits eine Reihe von Verwaltungsformularen zum Download an.  
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rere verschiedene Behörden, sogar Behörden unterschiedlicher Verwaltungsorga-
nisationen, dafür zuständig sind, bei einer einzigen „Anlaufstelle“ abzuwi-
ckeln, wird im Bericht besonders hervorgehoben und dessen Auf- und Ausbau 
empfohlen. Zum Untersuchungszeitpunkt freilich war in Österreich noch kein 
(elektronisches) One-stop-Service im Einsatz, der Bericht schlägt ein solches 
für Betriebsanlagengenehmigungen vor.  
 
Abschließend legt der Bericht „E-Government“ die für eine erfolgreiche Ent-
wicklung, Implementierung und Inanspruchnahme von elektronischen Verwaltungs-
dienstleistungen wesentlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dar, wo-
bei seitens der Bürger durchaus eine „Nachfrage“ nach elektronischen Verwal-
tungsdienstleistungen, insbesondere bezüglich aktuellen Informationen und 
Transaktionsmöglichkeiten zur Erleichterung von Behördenwegen, festgestellt 
wird. Zu den grundlegenden Prinzipien zählen eine breitestmögliche Zugäng-
lichkeit, das Einräumen einer Wahlmöglichkeit zwischen herkömmlichen und 
elektronischen Verwaltungsdienstleistungen, die Sicherstellung von Vertrauen 
in die Qualität der elektronischen Dienste einschließlich geeigneter Maßnah-
men zur Verhinderung von Missbräuchen sowie die Neugestaltung und Rationali-
sierung der Verfahrensabläufe in der Verwaltung. Die entsprechenden Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches E-Government müssen auf drei Ebenen geschaf-
fen werden, auf der technischen Ebene, auf der organisatorischen und auf der 
rechtlichen Ebene.  
 
Bei Schaffung der technischen Rahmenbedingungen für E-Government ist ein 
Hauptaugenmerk auf Flexibilität und Ausbaufähigkeit und eine adäquate Sicher-
heitsinfrastruktur zu legen, Insellösungen sind möglichst zu vermeiden. Tat-
sächlich waren sehr viele der ersten E-Government-Anwendungen Einzellösungen, 
meist auf Ebene der Länder oder auf Gemeindeebene, die auf lokaler Ebene zwar 
durchaus erfolgreich im Einsatz waren, sich aber mangels Standardsoftware 
oder Interoperabilität nicht österreichweit durchsetzen konnten. Auf der Nut-
zerseite werden die Notwendigkeit zum Ausbau öffentlicher Zugangsmöglichkei-
ten (Public Access Points) und Maßnahmen zum Abbau sozio-kultureller Barrie-
ren beim Umgang mit den neuen Informationstechnologien als für ein erfolgrei-
ches E-Government wesentlich angesehen. Die Verfügbarkeit von entsprechenden 
Lesegeräten wird beim Einsatz von Smart Cards für das elektronische Unter-
schreiben bei Transaktionsdiensten als ein wichtiger „Diffusionsfaktor“ ge-
nannt. Tatsächlich scheiterten – nach euphorischen Ankündigungen – die ersten 
Versuche der Verbreitung von Smart Cards – nicht zuletzt an den Lesegeräten 
und der überdies notwendigen spezifischen Software, von der Sinnhaftigkeit 
derartiger Anschaffungen waren die Bürger nicht zu überzeugen gewesen.  
 
Auf der organisatorischen Ebene bedarf die erfolgreiche Implementierung von 
E-Government einer Reorganisation des öffentlichen Sektors. Die Überlegungen 
zu Aufgabenreform, Strukturreform und Binnenmodernisierung im Sinne der 
Grundsätze des „New Public Management“335 waren – zumindest teilweise – schon 

                         
335 Vgl Aichholzer/Schmutzer, E-Government 2 f: „Die organisatorischen Rahmenbe-

dingungen für E-Government sind international durch eine Reorganisation des 
öffentlichen Sektors nach Grundsätzen des ‚New Public Management’ bestimmt 
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Inhalt des Projekts „Verwaltungsmanagement“.336 Zu Recht hervorgehoben wird im 
Bericht die herausragende Bedeutung der Koordinierung beider Innovationspro-
jekte, der Verwaltungsreform einerseits und der E-Government-Projekte ander-
seits, der Erfolg beider hängt entscheidend von der Koordinierung ab.337 Auf-
einander abgestimmt müssen in diesem Sinn die organisatorische mit der tech-
nikbezogenen Reform werden, die verwaltungsinternen Veränderungen mit der 
Gestaltung der externen Dienstleistungsbeziehungen sowie die technischen In-
vestitions- und Gestaltungsentscheidungen bei der Entwicklung und Implemen-
tierung von E-Government in den verschiedenen Organisationsebenen der Verwal-
tung.  
 
Und letztlich bedarf ein erfolgreiches E-Government auch eines entsprechenden 
rechtlichen Rahmens. Ausreichende Rechtsgrundlagen sind nicht nur zur Formu-
lierung der Informationspolitik (Zugang und Nutzung von elektronischen 
Dienstleistungen durch Bürger und Unternehmen, Nutzungsgebühren) nötig, son-
dern etwa auch für den Einsatz digitaler Signaturen und die Sicherheitsinfra-
strukturen von E-Government-Anwendungen. 
 
− eAustria in eEurope 2000 
 
Auf den Zielen der eEurope Initiative338 aufbauend und als „Follow up“ zum 
Europäischen Rat in Lissabon vom März 2000, beschloss die österreichische 
Bundesregierung im April 2000 ein umfassendes  Informations- und Kommunikati-
onstechnologie-Paket unter dem Titel „eAustria in eEurope“.339 Das Projekt 
eAustria beschreibt die in Österreich bereits umgesetzten Aktivitäten und die 
geplanten Vorhaben der gesamten Bundesregierung in den nächsten Jahren. Das 
Projekt umfasst die Bereiche E-Learning, E-Government, E-Business, Tourismus, 
den ländlichen Raum, Soziales, Justiz, Kunst und Medien, Technologie und For-
schung, Finanzen, Landesverteidigung, Innere und Auswärtige Angelegenheiten. 
Für die Umsetzung des Projektes „eAustria in eEurope“, insbesondere zur Erar-
beitung eines Aktionsplans, wurde beim (damals zuständigen) Bundesministerium 
für öffentliche Leistung und Sport die „Task Force eAustria“ eingerichtet.340 

                                                                             

(Aufgabenreform, Strukturreform und Binnenmodernisierung zur Effizienzstei-
gerung und Kontrolle über die Ausgabenentwicklung). Zu vermeiden ist ein un-
verbundenes Nebeneinander von Verwaltungsreform und Aufbau von E-Government; 
erforderlich ist vielmehr eine engere Verknüpfung zwischen beiden Innovati-
onsprojekten.“ 

336 Vgl FN 268. 
337 Lenk/Traunmüller, Electronic Government, Computer kommunikativ 4/2001, 16, 

weisen auf die oft verkürzte Sicht von E-Government einerseits sowie auf die 
häufig nur halbherzig beachteten Grundsätze des New Public Management bei 
der Verwaltungsmodernisierung anderseits hin. „Die Kombination der Sichten 
zweier Einäugiger – verengtes E-Government und verengtes New Public Manage-
ment“ ergebe aber noch keine Perspektive. 

338 Vgl FN 211. 
339 Vgl Trost, „e-Austria in e-Europe“, ÖGZ 11/2000, 13. 
340 Vgl Trost, „e-Austria in e-Europe“, ÖGZ 11/2000, 14. Die „Task Force 

eAustria“ setzte sich aus einer relativ kleinen Gruppe von externen Experten 
und Vertretern insbesondere aus dem Bundesministerium für öffentliche Leis-
tungen und Sport zusammen, worin sicher einer der Gründe für die fehlende 
Akzeptanz des Konzepts eAustria zu sehen ist.  
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Das Konzept „eAustria“ erlangte allerdings mangels Akzeptanz341 „nie den Sta-
tus eines offiziellen Dokuments des Ministeriums bzw der Bundesregierung.“342 
Im Juli 2001 wurden zum Maßnahmenkatalog des eEurope Aktionsplans 2002 die 
bezüglichen österreichischen Vorhaben dargestellt.343  
 
− Das VerwaltungsInnovationsProgramm − VIP 2001 
 
In Fortführung der Reformvorhaben344 beschloss der Ministerrat am 02.10.2001 
erneut ein VerwaltungsInnovationsProgramm (VIP 2001). Neben der Produktivi-
tätssteigerung und der Qualitätsverbesserung der öffentlichen Verwatung, 
zählt die Bürgerorientierung der Verwaltung zu den Kernelementen des VIP 
2001. Der Dienstleistungscharakter der Leistungs- und Hoheitsverwaltung soll 
verstärkt und so deren Bürgernähe spürbar machen.345 Die – teilweise schon aus 
dem VIP 1997 bekannten – Arbeitsschwerpunkte des VIP 2001346 sind die Aufga-
benreform347 und die Straffung von Verfahrensabläufen, eine leistungsorien-
tierte Verwaltungsführung, Bürgerorientierung und Qualitätsmanagement, Perso-
nalentwicklung und -management.348 Die verstärkte Bürgerorientierung der Ver-
waltung war vor allem im Regierungsprogramm349 zum Ausdruck gekommen, sie 
sollte durch folgende fünf Maßnahmen erreicht werden: Verbesserung der Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Verwaltungen über elektronische Medien, wobei bis 
2005 schrittweise alle Verwaltungswege elektronisch abzuwickeln sein sollen; 
Vereinfachung der Verwaltungswege und Verwaltungsverfahren sowie eine bürger-
nahe Umgestaltung der Verwaltungswege und –verfahren; Reduktion der Amtswege 
durch Anwendung des One-stop-Prinzips,350 Vernetzung von Datenregistern, um 
eine ortsungebundene Erledigung von Behördenwegen zu ermöglichen; und die 
Errichtung einer Informationsagentur der Bundesregierung zur verbesserten 
Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. 

                         
341 Vgl Schindler et al, Governance 19: „Die Hauptkritikpunkte bestanden in der 

geringen Ankopplung an bereits laufende Aktivitäten und Konzepte“ und „im 
Zurückbleiben gegenüber schon erreichtem Wissens- und Diskussionsstand.“ Die 
Arbeit der Task Force und die Erstellung des eAustria Konzepts „blockierte 
offenbar andere Aktivitäten“. E-Government-Entwicklungen anderer Bundesmi-
nisterien „mussten ausgesetzt und die Ergebnisse von eAustria abgewartet wer-
den.“ 

342 Schindler et al, Governance 19. 
343 Österreichische Bundesregierung, Aktionsplan zu eEurope 2002. 
344 Die Weiterführung der Verwaltungsreform ist Inhalt des Regierungsprogramms 

vom 04.02.2000. Dearing, Verwaltungsinnovation, VerwaltungInnov@tiv 1/2002, 
5, stellt fest, dass Verwaltungsreform vor allem eines braucht: „Kontinuität“. 

345 Die Umsetzung einer leistungsorientierten Verwaltungsführung, eine Rechtsre-
form (Reduktion des Rechtsbestands und verständlichere Rechtstexte) sowie 
die Beschränkung des Ausgabenwachstums für das Erbringen öffentlicher Leis-
tungen sind weitere Zielsetzungen des VIP 2001. 

346 Eines der etwa 80 Projekte des VIP ist die Einführung des Elektronischen 
Aktes (ELAK). 

347 Zur Aufgabenreform und den Strukturproblemen der öffentlichen Verwaltung vgl 
etwa Bußjäger, Verwaltungsreform 3; und Raschauer, Aufgabenrevision 15. 

348 Dearing, Verwaltungsinnovation, VerwaltungInnov@tiv 1/2002, 5. 
349 Regierungsprogramm für die XXI. Gesetzgebungsperiode (04.02.2000) 77. 
350 Durch das Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl I 2002/65, wurden etwa die Be-

zirksverwaltungsbehörden zu einer ersten Anlaufstelle für behördliche Ver-
fahren, Instanzenzüge verkürzt und ein „One-Stop-Shop“-Prinzip durch Schaf-
fung einer echten Verfahrenskonzentration verwirklicht. 
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− Das VerwaltungsInnovationsProgramm – VIP 2003 
 
Das Regierungsprogramm vom 28.02.2003 bezeichnet die Qualität der österrei-
chischen Verwaltung als einen „wesentlichen Standortvorteil“ für Österreich. 
„Gemeinsam mit den Ländern, Gemeinden und Städten sowie den öffentlich Be-
diensteten wird das Verwaltungshandeln noch bürger- und wirtschaftsfreundli-
cher und effizienter gemacht.“351 In Umsetzung des Regierungsprogramms 2003 
beschloss die Bundesregierung352 eine umfassende Verwaltungsreform, das Ver-
waltungsInnovationsProgramm – VIP (2003 – 2006). Das VIP hat drei grundlegen-
de Zielsetzungen: Das Verwaltungshandeln wird bürgerfreundlicher, wirt-
schaftsfreundlicher und effizienter; die Standortvorteile für Österreich sind 
durch qualitätsverbessernde Maßnahmen zu sichern; und jährlich steigende Ein-
sparungen in der Bundesverwaltung. Zu seinen inhaltlichen Schwerpunkten zählt 
das VerwaltungsInnovationsProgramm die Zusammenführung von Ergebnis- und Res-
sourcenverantwortung, die E-Government-Offensive, Organisationsreformen, das 
Qualitätsmanagement (etwa Qualitätstests von Behörden353). Zu den mehr als 80 
(jeweils mit geplantem Umsetzungszeitpunkt) konkret benannten Maßnahmen des 
VerwaltungsInnovationsProgramms gehören etwa der Österreich-Konvent, dem die 
Erarbeitung einer umfassenden Staats- und Verfassungsreform obliegt (geplante 
Umsetzung Ende 2004),354 die Kundmachungsreform,355 der bundesweite Einsatz des 
ELAK (Ende 2004), die elektronische Abgabenerklärung (Anfang 2004) und die 
elektronische Dienstkarte (Ende 2004). 
 
− Der Österreich-Konvent 2003 
 
Zu den Aufgaben des Österreich-Konvents zählt die Ausarbeitung von Vorschlä-
gen „für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform (...), die auch Vor-
aussetzungen für eine effizientere Verwaltung schaffen soll. Die künftige 
Verfassung soll eine zukunftsorientierte, kostengünstige, transparente und 
bürgernahe Erfüllung der Staatsaufgaben ermöglichen.“356 Dabei soll auch die 
„Struktur der staatlichen Institutionen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
des effizienten Mitteleinsatzes, der Bürgernähe sowie der Entwicklungen des 
E-Government“357 beraten werden. Der Ausschuss VI des Österreich-Konvents (Re-
form der Verwaltung)358 hat zur Forcierung des E-Government einheitliche Rege-
lungen für ganz Österreich gefordert. E-Government sollte daher eine aus-

                         
351 Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzgebungsperiode (28.02.2003) 35. 
352 Vortrag an den Ministerrat vom 08.07.2003. 
353 „Mystery Shopping“; URL: 

<http://193.170.251.81/verwaltungsreform/innov/mystery-shopping.htm>. Vgl dazu 
Ehrenberger/Görtz, Mystery Shopping, VerwaltungInnov@tiv 2/2004, 1; und 
Schnedl, Anonyme Qualitätstests, VerwaltungHeute 22/1999, 5. 

354 URL: <http://www.konvent.gv.at>. 
355 Vgl IV. Kapitel 3. 
356 Zu den bisherigen Ergebnissen insbesondere aus Sicht der Länder vgl Pesen-

dorfer, Änderung der Bundesverfassung, VerwaltungInnov@tiv 6/2004, 1. 
357 Österreich-Konvent (Gründungskomitee), Die Grundsätze des Österreich-

Konvents zur Staatsreform 1. 
358 Zu Ausschuss VI des Konvents vgl Wutscher, Stand der Arbeit, VerwaltungIn-

nov@tiv 6/2004, 3. 
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schließliche Bundeskompetenz werden, die Länder sollten dafür an Beratungen 
betreffend E-Government-Maßnahmen beteiligt werden.359 
 
− Die Breitbandinitiative 2003 
 
Die Breitbandinitiative 2003360 will insbesondere durch verschiedene Förder-
maßnahmen die Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen (vor allem außerhalb der 
Ballungszentren) erhöhen und bis Ende 2007 eine flächendeckende Breitbandver-
fügbarkeit realisieren. Ein reibungsloser und rascher Transport der enormen 
Datenmengen der Informationsgesellschaft setzt eine „breitbandige“ Infra-
struktur voraus. Auch die E-Government-Anwendungen können nur auf Grundlage 
einer möglichst hohen Versorgung der Bevölkerung mit Breitband-
Internetanschlüssen erfolgreich implementiert werden. Es wäre ein Paradoxon 
einerseits die elektronische Abwicklung aller Amtswege zu propagieren, ohne 
anderseits die erforderliche moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 
In der Breitbandstrategie wird der Konnex zur E-Government Offensive auch 
betont.361 Nach der Studie der Statistik Austria362 haben – zum Erhebungszeit-
punkt März 2003 – bereits 49 Prozent der Haushalte einen Computer und 36 Pro-
zent der österreichischen Haushalte verfügen über einen Internetzugang. Eine 
Breitbandverbindung findet sich in 27 Prozent der österreichischen Haushalte, 
wobei die regionalen Unterschiede allerdings enorm sind. Während etwa in Wien 
fast jeder zweite „Internethaushalt“ einen Breitbandzugang hat, ist im Bur-
genland nur einer von zehn Internetanschlüssen eine Breitbandverbindung und 
in Kärnten verfügen nur 6 Prozent der Haushalte mit Internet über einen 
Breitbandanschluss.363 Nach einer Untersuchung der Breitbandanschlüsse in den 
Mitgliedstaaten der OECD vom Dezember 2003 liegt Österreich an 13. Stelle von 
30 untersuchten Staaten. 7,7 Prozent der Einwohner Österreichs verfügen da-
nach über eine Breitbandverbindung, im OECD-Durchschnitt sind es 7,3 Prozent 
der Bewohner und in Korea, das den ersten Platz einnimmt, haben 23,2 Prozent 
der Einwohner einen Breitbandanschluss:364  
 

                         
359 Österreich-Konvent, Modernisierung der Behörden. 
360 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Die österreichi-

sche Breitbandstrategie. Die Verbesserung der Infrastruktur durch Förderung 
von Breitbandverbindungen findet sich unter den Schwerpunkten der E-Govern-
ment-Offensive 2003. 

361 Vgl Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Vortrag an 
den Ministerrat (07.04.2004): „Obwohl die Nutzung der modernen öffentlichen 
online Dienste grundsätzlich keine breitbandige Anbindung beim einzelnen 
Bürger voraussetzt, ist eine benutzfreundliche und damit auch realistische 
Nutzung nur mittels Breitband tatsächlich vorstellbar.“ 

362 Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 22 f. 
363 Vgl I. Kapitel 2. 
364 URL: <http://www.oecd.org/document/4/0,2340,en_2649_34225_32248324_1_1_1_1,00. 

html>. 
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− Die E-Government-Offensive 2003 

 
Die Erlassung des Aktionsplans eEurope 2005 (im Mai 2002) führte auch in Ös-
terreich zu einer neuen strategischen Ausrichtung von eAustria in eEurope, 
die schließlich in der E-Government-Offensive 2003 mündete. Die Neuorientie-
rung in diesem Bereich war freilich nicht nur auf den geänderten Aktionsplan 
der Europäischen Union zurückzuführen, sondern auch auf die Innenpolitik. 
Nach dem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode im Jahr 2002,365 wurde 2003 
das Bundesministeriengesetz 1986 novelliert,366 das bis dahin vornehmlich für 
E-Government zuständige Bundesministerium für öffentliche Leistung und 
Sport367 war nicht mehr vorgesehen, die bezüglichen Zuständigkeiten wurden in 
das Bundeskanzleramt verlagert.368 Dem Bundeskanzleramt steht nun ein umfas-

                         
365 Bundesgesetz, mit dem die XXI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vor-

zeitig beendet wird, BGBl I 2002/154. 
366 Bundesministeriengesetz-Novelle 2003, BGBl I 17, in Kraft mit 01.05.2003. 
367 Zum Kompetenzbereich des Bundesministeriums für öffentliche Leistung und 

Sport zählten (Teil 2 lit I Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986 idF 
BGBl I 2000/16) „allgemeine Angelegenheiten der Sicherung einer bürgernahen, 
wirtschaftlichen, sparsamen und zweckmäßigen Verwaltungsorganisation“, „Be-
reitstellung eines ressortübergreifenden elektronischen Bürgerinformations-
systems“, „allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung hinsicht-
lich der automationsunterstützten Datenverarbeitung“, „Koordination in Ange-
legenheiten der elektronischen Informationsübermittlung“. 

368 Vgl AB 30 BlgNR 22. GP 1 (Bundesministeriengesetz-Novelle 2003): „Im Zusam-
menhang mit der eben erfolgten Neubildung der Bundesregierung sollen einige 
Änderungen in der Verteilung der Ministerialkompetenzen vorgenommen werden. 
Die bedeutsamsten der vorgeschlagenen Änderungen sind: Das Bundesministerium 
für öffentliche Leistung und Sport wird mit dem Bundeskanzleramt vereinigt.“ 
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sender Kompetenzkatalog hinsichtlich Verwaltungsreform und E-Government zu: 
„Allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung, soweit sie nicht in 
den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Finanzen fallen“, „allgemeine 
Angelegenheiten der Organisation und des Verfahrens der Verwaltungsbehörden 
…“, „allgemeine Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements“ (dazu zählen etwa 
„allgemeine Angelegenheiten der Sicherung einer bürgernahen, wirtschaftli-
chen, sparsamen und zweckmäßigen Verwaltungsorganisation“ oder die „Bereit-
stellung eines ressortübergreifenden elektronischen Bürgerinformationssys-
tems“), sowie „allgemeine Angelegenheiten der staatlichen Verwaltung hin-
sichtlich der automationsunterstützten Datenverarbeitung“ (insbesondere „all-
gemeine Angelegenheiten einschließlich der Koordination, der Planung und des 
Einsatzes der automationsunterstützten Datenverarbeitung sowie der Beurtei-
lung von Anwendungen der automationsunterstützten Datenverarbeitung unter 
Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie 
der Verwaltungsreform und des Datenschutzes“ und die „Koordination in Angele-
genheiten der elektronischen Informationsübermittlung“)369 sind nun Kompeten-
zen des Bundeskanzleramtes. 
 
Die neue Bundesregierung nennt als ihr „Prinzip für ein zeitgemäßes Staats-
verständnis“ „dem Bürger dienen – moderne Dienstleistung erbringen. Aufgaben 
kritisch hinterfragen, Prozesse vereinfachen und beschleunigen, moderne Tech-
nologien einsetzen: das müssen Selbstverständlichkeiten werden.“370 Zu ihren 
bezüglichen Reformprojekten führt die Bundesregierung aus: „Die neuen Infor-
mationstechnologien sind wichtige Instrumente für ein bürgernahes, modernes 
Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Mit einer E-Government-Offensive werden 
wir neue Maßstäbe setzen: Steuererklärung, Inskription, Gewerbeanmeldung und 
elektronische Signatur – all das kann künftig über ein Bürgerportal per In-
ternet durchgeführt werden. Der Behördenantrag ohne Anmeldung und Wegzeit 
wird Wirklichkeit. Sozialversicherungskarte und Bürgerkarte werden in dieser 
Legislaturperiode eingeführt. Dazu kommen Vergabewesen, Förderabwicklung, 
Akteneinsicht und Dokumentenregister auf elektronischer Basis. Das erspart 
dem Bürger künftig das Beibringen von amtlichen Dokumenten wie Geburtsurkun-
de, Meldezettel oder Staatsbürgerschaftsnachweis. Infos zur Gesundheitsvor-
sorge online, sicherer elektronischer Geschäftsverkehr, Konferenzen und Ver-
handlungen im Internet werden mit E-Government für den Bürger ebenso möglich 
wie Lernen im Netz. Kurz gesagt: Wir machen Internet für alle.“371 
 
Im Regierungsprogramm werden im Zusammenhang mit der E-Government-Offensive 
die „klare Kompetenzzuordnung“ von E-Government372, der Abschluss laufender 

                         
369 Teil 2 lit A Z 5 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986, BGBl 76 idgF. 
370 Regierungserklärung vom 06.03.2003. 
371 Regierungserklärung vom 06.03.2003. 
372 Vgl dazu etwa Schindler et al, Governance 19: „Ein weiterer Grund für die 

mangelnde Akzeptanz des (eAustria) Konzepts lag auch in einer gewissen Unsi-
cherheit und Unklarheit über die politische Zuständigkeit für Angelegenhei-
ten der Informationsgesellschaft.“ Das Bundesministerium für öffentliche 
Leistung und Sport war zwar für E-Government zuständig, „versuchte aber mit 
diesem Projekt die gesamte Zuständigkeit für das Thema Informationsgesell-
schaft zu arrogieren.“ Vgl FN 367. 
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Projekte (zB ELAK im Bund), die Entwicklung neuer Initiativen (Portalverbund, 
Urkundenregister beim ZMR, elektronisches Vergabe- und Förderwesen, elektro-
nische Akteneinsicht, etc) und die Schaffung eines E-Government-Gesetzes ge-
nannt.373 Im Bereich der Justiz werden als Maßnahmen zur Verfahrensbeschleuni-
gung der „Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs, insbesondere im Grund-
buch- und Firmenbuchbereich“, die „weitere Verstärkung des IT-Einsatzes“ und 
eine „Studie über die Zeitgemäßheit von Formalerfordernissen in allen Rechts-
bereichen (Anwaltsvergleich, Beglaubigungen, Amtssignaturen)“ angeführt.374 
 
Gemäß den Vorgaben des Regierungsprogramms wurde die E-Government-Offensive 
2003 am 13.05.2003 vom Ministerrat beschlossen.375 Hauptthemen der 
E-Government-Offensive 2003 sind die Erreichung eines Spitzenplatzes in Euro-
pa, die Bürgerkarte, die Ausarbeitung und Beschlussfassung betreffend ein 
E-Government-Gesetz, die Verbesserung der Infrastruktur, E-Democracy und eine 
Neustrukturierung der E-Government-Organisation.  
 
Im Zentrum des Vortrages an den Ministerrat steht die Aussage „Österreich 
soll im E-Government zu den fünf Besten Europas gehören !“ Bei der im Auftrag 
der Europäischen Kommission gemäß dem Aktionsplan eEurope durchgeführten Un-
tersuchung des elektronischen Service-Angebots des öffentlichen Sektors in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom Oktober 2002 belegte Öster-
reich nur Rang 11376 von 18377 Plätzen. Trotz aller Anstrengungen, E-Govern-
ment-Projekte und einer neu errichteten Task Force eAustria378, welche die 
E-Government-Aktivitäten forcieren sollte,379 konnte Österreich seine schlech-
te Position in Europa bei den elektronischen Verwaltungsdienstleistungen ge-
genüber der Untersuchung vom April 2002 (13. Platz)380 nur geringfügig verbes-
sern. Die Politik war geschockt, zumal die Auffassung bestand, dass Öster-
reich im Bereich des E-Government im internationalen Vergleich durchaus ein 
hohes Niveau aufweist und bei manchen E-Government-Anwendungen sogar im in-
ternationalen Spitzenfeld liegt.381 Durch das schlechte Abschneiden Öster-
reichs in der genannten Benchmarking-Studie geriet das Bild von „funktionie-
render Politik im Bereich E-Government“382 ins Wanken, eine Neuorientierung in 
den Bereichen „Informationsgesellschaft“, „Verwaltungsreform“ und E-Govern-
ment im Besonderen, war gefordert. Auch personelle Veränderungen und eine 

                         
373 Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzgebungsperiode (28.02.2003) 36. 
374 Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzgebungsperiode (28.02.2003) 10. 
375 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, Ministerratsvortrag 

(13.05.2003) 85. 
376 Cap Gemini Ernst & Young, Webbasierte Untersuchung (Oktober 2002) 7. 
377 Island, Norwegen und die Schweiz waren in die Untersuchung einbezogen worden 

(vgl FN 938). 
378 Vgl FN 342. 
379 Ein Erfolg der Aktivitäten der eAustria Task Force wurde im Nachhinein ange-

zweifelt bzw dem eAustria-Konzept überhaupt abgesprochen (vgl FN 340); und 
Schindler et al, Governance 19 FN 20: „Zitat eines Interviewpartners: ‚Erst 
mit dem Ende bzw. dem Versagen von e-Austria konnte mit der e-Government 
Strategie fortgesetzt werden.’“ 

380 Cap Gemini Ernst & Young, Webbasierte Untersuchung (April 2002) 6. 
381 Vgl Schindler et al, Governance 8. 
382 Vgl Schindler et al, Governance 8. 
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grundlegende organisatorische Umstrukturierung der zuständigen Gremien383 
schienen notwendig, sie wurden durch die Neubildung der Bundesregierung384 
zudem begünstigt. 
 
Die E-Government-Offensive der Bundesregierung setzte nun gezielt bei den im 
Rahmen von eEurope regelmäßig auf ihre Fortschritte überprüften 20 Verwal-
tungsdienstleistungen385 an und stellt die in den betreffenden Bereichen in 
Österreich vorhandenen elektronischen Verwaltungsdienstleistungen386 detail-
liert nach Status quo (der bereits erreichten Umsetzungsstufe387), der maximal 
erreichbaren Umsetzungsstufe, Zuständigkeit und Zeitpunkt des „Vollausbaus“ 
(dh Zeitpunkt, zu dem die maximal erreichbare Umsetzungsstufe realisiert sein 
wird bzw soll) dar. Diese Verwaltungsdienstleistungen sollten nach der 
E-Government-Strategie bis Ende 2003 – zumindest großteils – Stufe 3 und bis 
Mitte 2004 die jeweils maximal zu erreichende Umsetzungsstufe erreicht haben. 
Das schlechte Abschneiden Österreichs beim genannten Benchmark wurde vor al-
lem auch darauf zurückgeführt, dass die im Rahmen von eEurope durchgeführten 
Benchmarks stark auf Front-Office-Services abstellen, den Back-Office-Bereich 
hingegen nur wenig berücksichtigen. Die E-Government-Strategie verlangte da-
her die Sichtbarmachung der „österreichweiten Umsetzung der 20 ausgewählten 
EU-E-Government Services“388 über das Informations- und Transaktionsportal 
help.gv.at. Alle zur Verfügung stehenden Online-Dienste der öffentlichen Ver-
waltung sollten über dieses Portal erreichbar sein,389 indem etwa durch Ver-
linkung Verfahren in help.gv.at integriert wurden oder für Verfahren, die 
über help.gv.at online abgewickelt werden konnten, Vereinheitlichungen etwa 
bezüglich elektronischer Formulare390 oder Zahlungsbestätigungen vorgesehen 
wurden. Das Streben der Bundesregierung nach einem Spitzenplatz in Europa in 

                         
383 Vgl FN 375. 
384 Vgl FN 365. 
385 Einkommensteuer, Arbeitssuchdienste, Sozialleistungen, Personaldokumente, 

Kfz-Zulassung, Beantragung von Baugenehmigungen, Erklärungen gegenüber der 
Polizei, öffentliche Bibliotheken, Geburts- und Heiratsurkunden, Immatriku-
lation an Hochschulen, Adressänderungen, Gesundheitsdienste, Sozialbeiträge 
für Arbeitnehmer, Körperschaftssteuer, Mehrwertsteuer, Gewerbeanmeldung, Da-
tenübermittlung an statistische Ämter, Zollerklärungen, Umweltgenehmigungen 
und öffentliches Beschaffungswesen. Vgl auch FN 932 und FN 933. 

386 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, Ministerratsvortrag 
(13.05.2003) 91. 

387 Im Zuge der nach dem eEurope Aktionsplan durchgeführten Untersuchungen wer-
den die elektronischen Verwaltungsdienstleistungen nach einem vierstufigen 
Schema (Stufe 1: Informationen im Internet; Stufe 2: einseitige Interaktion; 
Stufe 3: beidseitige Interaktion; Stufe 4: vollständige sichere Transaktion) 
bewertet. Vgl eEurope 2002 – Auswirkungen und Prioritäten 22 (FN 218). 

388 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, Ministerratsvortrag 
(13.05.2003) 87. 

389 Um dem Bürger alle Online-Verfahren der öffentlichen Verwaltung – über 
help.gv.at – nach einheitlichen Themenbereichen bzw Lebenssituationen anbie-
ten zu können, musste ein Verbund der verschiedensten bestehenden Informati-
ons- und Transaktionsportale der Ländern und Gemeinden aufgebaut werden. 

390 Nach der E-Government-Strategie ist etwa die Anwendung des Formular-
Styleguides in der jeweils geltenden Form für alle elektronischen Formulare 
verpflichtend (vgl Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, 
Ministerratsvortrag [13.05.2003] 87). 
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den Benchmarks führte nicht nur zum gewünschten Ergebnis,391 sondern brachte 
tatsächlich eine deutliche Verbesserung der Online-Dienste der öffentlichen 
Verwaltung im Sinne einer einfacheren Nutzung für Bürger und die Wirtschaft. 
Die Möglichkeit der Abwicklung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen 
über ein einziges Portal, ohne jedwede Kenntnis betreffend Verwaltungsorgani-
sationen und Behördenzuständigkeiten, muss das Ziel einer bürgerorientierten 
Verwaltung sein.  
 
Zudem sieht die E-Government-Offensive 2003 eine zentrale Bereitstellung der 
für E-Government-Anwendungen erforderlichen Basisdienste und Strukturen vor, 
und zwar für Konzepte betreffend einheitliche Formularrichtlinien, die elekt-
ronische Zahlungsbestätigung, Spezifikationen und Module für sichere Online-
Anwendungen, Verzeichnisdienste, Methoden der automatischen Übernahme von 
Daten in elektronische Verfahren, Verfahren zum Erstellen elektronischer Be-
scheide mit Signatur, elektronische Zustelldienste, das zentrale Melderegis-
ter als E-Government Basisregister, Methoden zur Vermeidung von Beilagen 
durch Einbinden der wichtigsten Dokumente in das ZMR und E-Government taugli-
che Organisationsregister (wie Firmenbuch und Vereinsregister).392 Neben der 
Verrechtlichung des E-Government durch das E-Government-Gesetz bilden diese 
Maßnahmen der Vereinheitlichung der Basisdienste und der Nutzung von 
help.gv.at als zentrales Portal für Bürger und Wirtschaft Grundvoraussetzun-
gen eines nachhaltig erfolgreichen E-Governments, und zwar nicht nur hin-
sichtlich der Positionierung Österreichs bei internationalen E-Government-
Rankings, sondern vor allem hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung von 
E-Government-Anwendungen durch Bürger und Wirtschaft.  
 
Das Konzept Bürgerkarte, dem in den bisherigen Bemühungen Österreichs wenig 
Erfolg beschieden war, sollte wieder belebt und auf eine breitere Basis ge-
stellt werden. Dazu sollte ein eigenes Umsetzungskonzept erarbeitet werden, 
das unterschiedliche Ansätze, wie den Einsatz der E-Card, der Bankomatkarte 
oder von Mobiltelefonen zu berücksichtigen hatte. Der Personalausweis als 
Chipkarte und der elektronische Führerschein wurden als längerfristige Pro-
jekte erwähnt. 
 
„Damit das Potenzial der Möglichkeiten von E-Government voll ausgeschöpft 
werden kann“,393 war die Erlassung eines E-Government-Gesetzes394 vorgesehen, 
das zumindest folgenden Bereiche rechtlich regeln sollte: Eindeutige elektro-
nische Identifikation, elektronische Standarddokumente, Datenschutz im 
E-Government, Bürgerkarten und Verwaltungssignatur, Portalverbundsysteme, 
Verzeichnisse und Register, elektronische Zustellung und E-Governance und 
Bürgerbeteiligung.395 

                         
391 Österreich liegt in der jüngsten Untersuchung (Cap Gemini Ernst & Young, 

Webbasierte Untersuchung des elektronischen Service-Angebots der Öffentli-
chen Hand, Oktober 2003) an vierter Stelle der 18 untersuchten Staaten. 

392 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 86. 
393 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 88. 
394 BGBl I 2004/10. 
395 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 88. 
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Die Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere in den Gemeinden des ländli-
chen Raumes, ist ebenfalls Thema der E-Government-Offensive 2003. Eine Stei-
gerung der vorhandenen Netzzugänge sollte durch Förderungen von Infrastruk-
turmaßnahmen im Bereich von Breitbandverbindungen (etwa durch die Möglich-
keit, die Grundgebühren für Breitbandzugänge steuerlich als Sonderausgaben 
geltend zu machen),396 aber auch von Drahtlosverbindungen erreicht werden. 
Darüber hinaus ist die Bereitstellung von Internetzugängen in öffentlichen 
Gebäuden (Public Internet Access Points – PIAPs), auch über Funknetze (WLAN) 
angesprochen.  
 
Im Bereich „E-Government und Demokratie“ geht die E-Government-Offensive 2003 
davon aus, dass „modernes Regieren (…) E-Government und den Einsatz neuer 
Technologien als erklärtes Ziel mit ein (schließt).“397 E-Governance Angebote, 
die den Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Beteiligung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen ermöglichen, seien daher zu entwickeln. Die 
E-Government-Offensive nennt die Entwicklung von Diskussionsplattformen und 
elektronischen Bürgerbeteiligungsverfahren „bis hin zu den Mechanismen der 
direkten Demokratie“. 
 
Und schließlich ist eine organisatorische Umstrukturierung der zuständigen 
Gremien Gegenstand der E-Government-Offensive 2003. Entsprechend dem Minis-
tervortrag vom 06.06.2001 betreffend „Neustrukturierung der IT-Strategie des 
Bundes“ war schon im Juli 2001 zur Koordinierung der E-Government-Aktivitäten 
(zwischen den Bundesministerien) beim Bundesministerium für öffentliche Leis-
tung und Sport das IKT-Board eingerichtet worden, wobei grundsätzlich von 
jedem Ressort je ein Mitglied in das IKT-Board („Chief Information Officers“) 
zu nominieren war. Der Stabstelle IKT-Strategie des Bundes (Informations- und 
Kommunikations-Technik Strategie), die ebenfalls schon im Juli 2001 (beim 
Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport) eingerichtet worden 
war, obliegt die Geschäftsführung des IKT-Board, nunmehr leitet der Chief 
Information Officer das IKT-Board. 
 
Seit dem Ministerratsvortrag vom 13.05.2003 leiten die Stabstelle der „Chief 
Information Officer“ (CIO-Bund) des Bundes398, o.Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. 
Reinhard Posch und der „Exekutivsekretär E-Government“ des Bundes, Christian 
Rupp, gemeinsam. Neben der Führungsebene (Chief Information Officer und Exe-
kutivsekretär) besteht die Stabstelle IKT-Strategie des Bundes aus den drei 
Leistungsbereichen „Administration und Öffentlichkeitsarbeit“, „Technik und 
Standards“ und „Projektorganisation und Internationales“. Folgende vier Be-
reiche fallen in die Zuständigkeit der Stabstelle: „Allgemeine Angelegenhei-
ten einschließlich der Koordination, der Planung und des Einsatzes der auto-
mationsunterstützten Datenverarbeitung sowie der Beurteilung von Anwendungen 
der automationsunterstützten Datenverarbeitung unter Gesichtspunkten der 

                         
396 Vgl die Breitbandinitiative 2003 (FN 360). 
397 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, Ministerratsvortrag 

(13.05.2003) 89. 
398 Vgl das US-amerikanische E-Government-Gesetz („E-Government Act of 2002”), 

das sich durch die Einrichtung eines „Federal Chief Information Officers” 
ebenfalls Verbesserungen bei der Umsetzung des E-Government erwartet. 
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Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie der Verwaltungsre-
form und des Datenschutzes; Koordination in Angelegenheiten der elektroni-
schen Informationsübermittlung; Abstimmung der Gesamtstrategie mit eEurope 
Initiativen der Europäischen Kommission und Aktionen der Informationsgesell-
schaft; strategische Planung der Ausrichtung des Informations- und Transakti-
onsportals des Bundes.“399 
 
Das Ziel der E-Government-Offensive, Österreich bezüglich der elektronischen 
Verwaltungsdienstleistungen innerhalb kürzester Zeit eine Spitzenposition in 
Europa zu verschaffen, erforderte – wie erwähnt – nach Auffassung der Bundes-
regierung auch tiefgreifende organisatorische Veränderungen. Neben der Um-
strukturierung der Stabstelle wurde eine E-Government-Plattform unter Vorsitz 
des Bundeskanzlers installiert, der der Vizekanzler, die Bundesminister für 
Justiz, für Inneres und für Finanzen, der Staatssekretär für Kunst und Me-
dien, die Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, die Präsidenten von 
Städte- und Gemeindebund, des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, 
der Wirtschaftskammer Österreich, des Komitees der Freien Berufe, der Vorsit-
zende des IKT-Boards (CIO des Bundes), die Leiter der rechtlichen und techni-
schen E-Government Arbeitsgruppe der Länder, externe Experten und der Exeku-
tivsekretär E-Government des Bundes angehören. Denn der bis Mitte 2004 anvi-
sierte Platz unter den ersten fünf in Europa konnte nur „im Einvernehmen und 
in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit Ländern, Städten, Gemeinden und den 
übrigen öffentlichen und privaten Anbietern von E-Government“400 erreicht wer-
den. Aufgaben der E-Government-Plattform sind die Erarbeitung einer Zielset-
zung und die Gesamtkoordination der E-Government-Aktivitäten, die Ausarbei-
tung und Beschlussfassung einer „E-Government-Roadmap“, die den Projektrahmen 
bis Ende 2005 festlegt, sowie die Überwachung der Fortschritte bei Umsetzung 
der Offensive. 
 
Die Mitglieder der E-Government-Plattform haben nach dem Ministerratsvortrag 
wiederum ein E-Cooperation-Board zu benennen.401 Dieses Board „legt die Ver-
antwortungen für die Ausarbeitung von Umsetzungsplänen in den verschiedenen 
E-Government-Bereichen fest, koordiniert und führt die Umsetzungspläne der 
Organisationen (IKT-Board, E-Government Arbeitsgruppen der Länder bzw der 
IKT-Träger der öffentlichen Verwaltung) zusammen. Auf dieser Grundlage und 
unter Berücksichtigung der strategischen Zielvorgaben der E-Government-
Plattform erstellt das E-Cooperation-Board einen akkordierten Entwurf einer 
Roadmap.“402 In der E-Government Roadmap sind sämtliche E-Government-Projekte 
jeweils mit einem konkreten Zeitplan für ihre Umsetzung (dh ihre Verfügbar-
keit gemäß den vier Stufen der EU-Benchmarks403) enthalten, die Roadmap ist 
also nichts anderes als ein „Umsetzungsfahrplan“ für die einzelnen Projek-
te.404 

                         
399 URL: <http://www.cio.gv.at/aboutus>. 
400 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 86. 
401 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 90. 
402 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 90. 
403 Vgl FN 387. 
404 Vgl Rupp, Status und Ziel von E-Government, RFG 2004/27. 
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Dass bei der Zahl von Boards, Stabstellen und Plattformen (darunter zwei 

bereichsübergreifende Koordinationsgremien) noch ein Überblick405 über die 

konkreten Kompetenzen und tatsächlich eine Koordinierung möglich ist, mag 

an den Personalunionen liegen. Dem Chief Information Officer (CIO Bund) ob-

liegt auch die Leitung des IKT-Board, er ist überdies in der E-Government-

Plattform vertreten.406 Das zweite Führungsorgan der Stabstelle, der Exekutiv-

sekretär E-Government, leitet das E-Cooperation-Board. Anderseits sind so-

wohl die Stabstelle IKT (sie ist organisatorisch dem Bundeskanzleramt zuge-

ordnet) als auch die E-Government Plattform (der Bundeskanzler ist ihr Vor-

sitzender) „hierarchisch hoch – beim Bundeskanzler – angesiedelt“407, dem 

seit der Bundesministeriengesetz-Novelle 2003 weitreichende Kompetenzen im 

Bereich des E-Government zukommen.408 Nachstehende Grafik zeigt die 

E-Government-Organisation.409 

 

                         
405 Zu Aufbau- und Ablauforganisation der E-Government-Offensive vgl Rupp, Sta-

tus und Ziel von E-Government, RFG 2004/27. 
406 Der Chief Information Officer, o.Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Reinhard Posch, 

ist darüber hinaus auch Vorstandsmitglied des Vereins „Zentrum für sichere 
Informationstechnologie – Austria (A-SIT)“, der Bestätigungsstelle nach dem 
Signaturgesetz (vgl FN 899), ihm obliegt die wissenschaftliche Gesamtleitung 
bei A-SIT. 

407 Schindler et al, Governance 5. 
408 Vgl Teil 2 lit A Z 5 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986, BGBl 76 

idgF, und FN 368, 369. 
409 Bundeskanzleramt (Stabstelle IKT-Strategie des Bundes), Behörden im Netz 22. 
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Quelle: Bundeskanzleramt 
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III. E-Government-Gesetzgebung 
 

 

1. Technologiefreiheit 
 

In einem Gemeinwesen, dem die Trennung von Staat und Gesellschaft zugrunde 

liegt, sind die Informations- und Kommunikationstechnologien ein Phänomen 

der freien Gesellschaft. Für die freie Gesellschaft und für die freie Wirt-

schaft gilt „Technologiefreiheit“. Es ist jedem einzelnen überlassen zu 

entscheiden, welche Kommunikationsmittel er seinem freien Handeln, insbe-

sondere im Rechts- und Geschäftsverkehr mit anderen, zugrunde legt. Was 

technisch verfügbar ist, kann auch eingesetzt werden. Beschriebenes Papier, 

Telefon, Fernschreiber in gleicher Weise wie die neuen Medien Telefax, 

E-Mail, SMS, Voice-mail und andere Internet-Dienste.  

 

Die Technologiefreiheit ist grundrechtlich gesichert.410 Die bürgerliche Ge-

setzgebung des Staates bestimmt die rechtliche Bedeutung und Folge der Ver-

wendung einer bestimmten Technologie in der Gesellschaft und in der Wirt-

schaft. Inwieweit der Einsatz einzelner Informations- und Kommunikations-

technologien im Staat und im Rechtsverkehr des Staates mit den Bürgern 

durch Gesetze zu regeln ist, bestimmt das Gesetzmäßigkeitsgebot411 der Ver-

fassung. In diesem Sinn sind die neuen Informations- und Kommunikations-

technologien über das bürgerliche Recht hinaus Gegenstand der staatlichen 

Gesetzgebung. 

 

 

2. Kompetenzwirrwarr 
 

Im Bundesstaat sind die Zuständigkeiten der Gesetzgebung auf Bund und Län-

der aufgeteilt. Die Bundesverfassung verteilt die Kompetenzen nach einem 

festen System enumerativ aufgezählter Materien, die Judikatur des Verfas-

sungsgerichtshofes, der die im Verfassungstext genannten Materien nach den 

einfachgesetzlich zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Kompetenzordnung 

am 01.10.1925 bestehenden Rechtsvorschriften „versteinernd“ auslegt,412 ver-

festigt die Starrheit. Lediglich vereinzelte Bedarfskompetenzen, die die 

                         
410 Vgl VII. Kapitel 1. 
411 Art 18 B-VG. Vgl dazu etwa Mayer, B-VG 117; Öhlinger, Verfassungsrecht 

Rz 579; Rill, Gliedstaatsverträge 285; Rill, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bun-
desverfassungsrecht, Art 18 B-VG.  

412 Die Kompetenzverteilung trat zum 01.10.1925 in ihren wesentlichen Teilen in 
Kraft (BGBl 1925/268). Nach dem Versteinerungsprinzip werden insbesondere 
die verfassungsgesetzlichen Kompetenzbegriffe durch den Inhalt des (ein-
fach-)gesetzlichen historischen Rechtsbestandes (zum 01.10.1925) bestimmt. 
Vgl Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht I Rz 19.090. 
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Bundesverfassung dem Bund einräumt, wie die Verfahrenskompetenz nach Art 11 

Abs 2 B-VG, erlauben Beweglichkeit.  

 

Die neuen Medien sind eine technische Entwicklung des ausgehenden zwanzigs-

ten Jahrhunderts. Sie waren 1925 bei In-Kraft-Treten der Kompetenzordnung 

der Bundesverfassung unbekannt. Als „neue Materie“ müssen sie in eine Kom-

petenzordnung eingeordnet werden, die sie nicht bedacht hat und auch nicht 

bedenken konnte. Der Verfassungsgerichtshof ordnet neue Materien grundsätz-

lich in „intrasystematischer“ Fortentwicklung413 ähnlichen schon bekannt ge-

wesenen Rechtsmaterien zu.414 Er ordnete beispielsweise die neu auftretenden 

Fragen der Atomhaftpflicht den bürgerlichen Haftungsregeln nach Art 10 

Abs 1 Z 6 B-VG,415 die neu geschaffene Sozialversicherungspflicht für Ar-

beitgeber dem Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG („Sozialversicherungswesen“),416 die 

Verpflichtung zum Einbau von Hausbrieffachanlagen in Wohnhausneubauten dem 

Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG („Postwesen“),417 die Regelung des Rechtes zum freien 

Betreten des Waldes dem Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Forstwesen“),418 die Rege-

lung betrieblicher Vorkehrungen für Diskotheken dem Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG 

(„Angelegenheiten des Gewerbes“)419 zu.  

 

                         
413 Zur intrasystematischen Einordnung von Kompetenzen vgl: 3393/1958, 3670/1960, 

4117/1961, 4883/1964, 5679/1968, 5748/1968, 6137/1970, 9337/1982, 10.292/1984, 
10.831/1986, 11.777/1988, 11.864/1988, 12.996/1992, 13.237/1992, 14.187/1995, 
14.266/1995, 15.552/1999, 16.474/2002, VfGH 10.03.2004, G 140/03. 

414 Die intrasystematische Entwicklung der Kompetenztatbestände erlaubt eine 
Weiterentwicklung der einzelnen Rechtsgebiete über den historischen Bestand 
hinaus. Vgl Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht I Rz 19.094. 

415 VfSlg 4204/1962: „Das Schadenersatzrecht gehörte am 1. Oktober 1925 dem 
Zeitpunkt, in dem der Kompetenztatbestand ‚Zivilrechtswesen’ wirksam wurde, 
offenkundig zum bürgerlichen Recht und damit zum Zivilrecht.“ 

416 VfSlg 3670/1960: „Der Inhalt der Kompetenzartikel des B-VG ist nach dem 
Stande der einfachen Gesetzgebung im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kompe-
tenzverteilung zu ermitteln. Das bedeutet aber nicht, dass sich der Inhalt 
des Kompetenzartikels in der Gesamtheit der am Tage seines Wirksamwerdens 
geltenden Gesetze erschöpft, denn es sind auch Neuregelungen zulässig, so-
fern sie nur nach ihrem Inhalt systematisch dem Kompetenzgrund angehören. 
Das Wesen der Sozialversicherung besteht darin, in einer bestimmten, von an-
deren Maßnahmen der Sozialpolitik unterschiedenen Form die mannigfachen Ge-
fahren, die die wirtschaftliche Existenz bedrohen, auszuschalten oder doch 
zu mildern. Der Kompetenzbereich ist damit nicht auf wirtschaftliche Gefah-
ren eingeschränkt, denen bestimmte Schichten der Bevölkerung ausgesetzt 
sind.“ 

417 VfSlg 6137/1970: „Notwendigerweise gehört nicht nur die Technik der Beförde-
rung der Sendungen, sondern auch die Technik (Verfahren) der Entgegennahme 
der Sendungen zur Beförderung (Aufgabe) und der Abgabe der beförderten Sen-
dungen an die Adressaten zum Wesen der Post. Auch diesbezügliche Regelungen, 
die selbst in völliger Abkehr von den früheren Vorschriften den jeweiligen 
Erfordernissen und Möglichkeiten entsprechen und neue Techniken zum Gegens-
tand haben, gehören zum ‚Postwesen’.“ 

418 VfSlg 10.292/1984. 
419 12.996/1992: „Es entspricht durchaus einer intra-systematischen Weiterent-

wicklung des in Rede stehenden Kompetenztatbestandes, dass er die Ermächti-
gung gibt, auch für sich neu entwickelnde Betriebsformen entsprechende Rege-
lungen vorzusehen.“ 
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Intrasystematisch lassen sich allerdings nur Teilaspekte der neuen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien bestehenden Kompetenztatbeständen zu-

ordnen. Eine Zuordnung der Materie „neue Medien“ in ihrer Gesamtheit zu ei-

nem bestehenden Kompetenztatbestand ist nicht möglich. Betrachtet man die 

mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sich stellenden 

Gesetzgebungsfragen unter dem umfassenden Begriff der „neuen Medien“, so 

liegt eine „Querschnittsmaterie“ vor,420 deren Regelung nach den bestehenden 

Kompetenztatbeständen teils dem Bund und teils dem Land zufällt. Vergleich-

bare Fragen der kompetenzrechtlichen Einordnung stellten sich der Judikatur 

des Verfassungsgerichtshofes und der Rechtswissenschaft etwa für die „Raum-

ordnung“421 und für den „Umweltschutz“422.  

 

Die Zuordnung einer Querschnittsmaterie zu bestehenden Kompetenztatbestän-

den ergibt zufällige, zumindest unter dem Gesichtspunkt der neuen Materie 

politisch nicht durchdachte Ergebnisse. Darin besteht das Hauptproblem für 

eine umfassende und systembildende Gesetzgebung zum E-Government. Der Bun-

desgesetzgeber ist zwar für einen weiten Bereich des E-Government zustän-

dig, seine Kompetenz ist in wichtigen Punkten von Landeskompetenzen durch-

setzt. Verständlicherweise wird über eine sinnvolle Neuordnung der Kompe-

tenzen zwischen Bund und Ländern im Bereich des E-Government nachgedacht.423  

 

Bis zu einer bundesverfassungsgesetzlichen Neuordnung oder für den Fall, 

dass eine solche Neuordnung ausbleibt, ist freiwillig paktiertes Vorgehen 

zwischen Bund und Ländern gefragt. Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern 

nach Art 15a B-VG könnten gemeinsame Lösungen verrechtlichen. Das vom Ver-

fassungsgerichtshof insbesondere in der Querschnittsmaterie der Raumordnung 

formulierte „Berücksichtigungsgebot“424 muss wohl auch für Regelungen des 

E-Government gelten.425 Keine Gebietskörperschaft darf von ihren verfas-

                         
420 Vgl etwa Kind/Menzel (Hrsg), Rechtsinformatik 3, die von den Querschnittsma-

terien „Rechtsinformatik“ und „Informationstechnologie“ sprechen.  
421 VfSlg 2674/1954. Vgl dazu insbesondere Fröhler/Oberndorfer, Raumordnungs-

recht I, 59; und Pernthaler, Raumordnung I, 94. 
422 VfSlg 7792/1976. Vgl Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht I 

Rz 19.103. 
423 Vgl den Stand der Beratungen im Verfassungskonvent (<http://www.konvent.gv. 

at>); und schon Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht I 
Rz 19.108. 

424 VfSlg 9543/1982, 12.465/1990, 13.322/1992. 
425 Das Berücksichtigungsgebot der Bundesverfassung (vgl etwa VfSlg 2447/1952, 

3163/1957, 4231/1962, 4486/1963, 7138/1973, VfSlg 8831/1980), das im Sinne 
einer „Berechtigung“ des Bundes- und Landesgesetzgebers verstanden wurde, 
die Interessen des jeweils anderen Gesetzgebers bei Erlassung der eigenen 
Regelung mit zu berücksichtigen, wird seit dem Erkenntnis Slg 10.292/1984 
verstärkt im Sinne einer „Verpflichtung“ zur Rücksichtnahme verstanden (vgl 
etwa VfSlg 13.052/1992, 14.403/1996, 15.281/1998, 15.552/1999). Vgl dazu et-
wa Adamovich/Funk/Holzinger, Staatsrecht I, Rz 19.083; Bußjäger, Natur-
schutzrecht, RdU 2000, 87; Davy, Rücksichtnahmegebot, ÖJZ 1986, 298; Funk, 
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sungsgemäßen Kompetenzen in einer Weise Gebrauch machen, die die verfas-

sungsgemäßen Zuständigkeiten der anderen Gebietskörperschaft vereitelt.426 

Die berechtigte Kritik an der unzureichenden, im Detail verhafteten, wenig 

systembildenden Gesetzgebung des Bundes zum E-Government sollte die schwie-

rige Kompetenzlage in Betracht ziehen, freilich sind nicht alle Mängel mit 

der unzureichenden Kompetenzlage zu rechtfertigen.  

 

 

3. Gesetzmäßigkeitsgebot und innere Organisation 
 

Gemäß Art 18 Abs 1 B-VG darf die gesamte staatliche Verwaltung nur aufgrund 

der Gesetze ausgeübt werden. Beschriebenes Papier in der Staatsorganisation 

und im staatlichen Handeln zu verwenden, bedarf keiner ausdrücklichen ge-

setzlichen Grundlage, die Verwendung ist – wie unten noch ausgeführt wird – 

der Bundesverfassung vorausgesetzt. Der Rechtsstaat erlaubt, das beschrie-

bene Papier durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zu 

ersetzen, wenn und soweit sie nach Bestandsicherheit, Authentizität und Zu-

greifbarkeit gleichwertig sind.427 Darf im Sinne des Legalitätsprinzips die 

Entscheidung, das beschriebene Papier durch die neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien teilweise oder zur Gänze zu ersetzen, nur der 

Gesetzgeber treffen, oder steht die Entscheidung der Verwaltung auch ohne 

besondere gesetzliche Grundlage zu ? 

 

Art 18 Abs 1 B-VG bedeutet nicht, dass in bestimmten Bereichen die Verwal-

tung keine Freiräume hätte, eine Entscheidung unter Berücksichtigung des 

Gesetzesvorrangs selbst ohne gesetzliche Grundlage zu treffen, wo die Ge-

setzgebung Gegenteiliges nicht anordnet. So muss die Gesetzgebung im Sinne 

des Legalitätsprinzips zwar die Organisation der Verwaltung und insbesonde-

re ihre Zuständigkeiten bestimmen, sie darf diese Regelungen nicht den Ver-

waltungsbehörden überlassen. Im Rahmen der „inneren Behördenorganisation“ 

gilt dieses Erfordernis aus dem Legalitätsprinzip jedoch nicht,428 hier ist 

                                                                             

Kompetenzverteilung, JBl 1976, 451; Funk, System 51; krit Mayer, Kompetenz-
interpretation, ÖJZ 1986, 513; Mayer, Rechtsstaat, JRP 2000, 250, 252; Mor-
scher, Rücksichtnahmepflicht, JBl 1985, 479; Pernthaler, ÖZW 1985, 95; 
Pernthaler, Kompetenzverteilung 57, 122; Raschauer (ÖZW 1988, 30), der statt 
des Begriffs „Rücksichtnahmepflicht“ den Ausdruck „Torpedierungsverbot“ vor-
schlägt; und Schäffer, Kompetenzverteilung, ZfV 1985, 359, 365. 

426 Vgl VfSlg 10.292/1984: „Diese ... der Bundesverfassung innewohnende Rück-
sichtnahmepflicht verbietet sohin dem Gesetzgeber der einen Gebietskörper-
schaft, die vom Gesetzgeber der anderen Gebietskörperschaft wahrgenommenen 
Interessen zu negieren und dessen gesetzliche Regelungen damit zu unterlau-
fen.“ Vgl auch VfSlg 15.552/1999. Vgl IV. Kapitel 2. 

427 Vgl IV. Kapitel 1.a. 
428 Vgl etwa Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht 329; Rill, Glied-

staatsverträge 287 f. VfSlg 2650/1954: „Die innere Einrichtung der Behör-
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die Verwaltung in ihrer Entscheidung frei, solange sie sich im rechtsstaat-

lich vorgegebenen Rahmen hält und einfache Gesetze nichts Gegenteiliges 

bestimmen.429 Eine eigene Zuständigkeit der Verwaltung, die dem Gesetzgeber 

verwehren würde, im Bereich der inneren Behördenorganisation Gesetze zu er-

lassen, gewährt die Bundesverfassung nicht. 

 

Der Verfassungsgerichtshof bestätigt diesen Grundsatz: „Jede von einer Ver-

waltungseinheit zu besorgende Aufgabe bedarf zu ihrer Bewältigung inneror-

ganisatorischer Vorkehrungen und Einrichtungen, darunter auch solche büro-

technischer Art (etwa Schreibgeräte, Registraturen und Karteien). Sofern 

das Gesetz nicht ausdrücklich anderes verfügt, steht es den Organen des 

Staates und – in gleicher Weise – jenen von Selbstverwaltungskörpern frei, 

ihre innere Organisation nach Belieben zu gestalten, und zwar gleichgültig, 

ob diese organisatorischen Maßnahmen (auch solche auf bürotechnischem Ge-

biet) der Besorgung privatwirtschaftlicher oder hoheitlicher Angelegenhei-

ten dienen. Um eine solche bloß innere Angelegenheit handelt es sich dann, 

wenn keine Rechte begründet werden (vgl hiezu die ständige Judikatur des 

VfGH, zB VfSlg 2650/1954, 2709/1954, 3993/1961, 4890/1964). Eine (verfas-

sungs-)gesetzliche Bindung ergibt sich jedenfalls aus dem Sachlichkeitsge-

bot (Art 7 B-VG) und aus den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlich-

keit und Zweckmäßigkeit (Art 126b Abs 5 und Art 127a Abs 1 B-VG).“430 

 

Die Frage, wie und mit welcher Technologie Verwaltungsakten geführt und wie 

und mit welcher Technologie Verwaltungsabläufe gestaltet werden, stellt ei-

ne Angelegenheit der inneren Behördenorganisation431 dar.432 Eine besondere 

gesetzliche Grundlage ist nur erforderlich, wo die Verwaltungsorganisation 

und das Verwaltungshandeln über den Bereich der inneren Behördenorganisati-

on hinauswirken,433 wo etwa Rechte und Pflichten von Personen allgemein, 

Rechte und Pflichten von Personen im Verwaltungsverfahren im Besonderen be-

rührt werden.434 Zuständig für die Entscheidung der inneren Verwaltungsorga-

nisation sind somit die Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder und der 

                                                                             

den … ist eine Angelegenheit der Verwaltung, die durch interne Verwaltungs-
maßnahmen geregelt werden kann. Sie bedarf keines Gesetzes.“ 

429 Vgl Pesendorfer, Der innere Dienstbetrieb 29. 
430 VfSlg 8844/1980. 
431 Vgl zur Abgrenzung der Regelungen des äußeren Organisationsrechts von sol-

chen des inneren Organisationsrechts Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwal-
tungsrecht 329; Martschin, Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 747. 

432 Vgl Martschin, Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 749, der festhält, 
dass es unbestritten ist, dass die Erlassung einer Aktenordnung, zu der auch 
die Frage der Form der Führung der Verwaltungsakten zählt, … dem inneren 
Dienstbetrieb zuzurechnen ist und keiner gesetzlichen Regelung bedarf.“ 

433 Vgl Martschin, Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 748. 
434 Vgl etwa VfSlg 4890/1964: „Durch eine Regelung der inneren Einrichtung kön-

nen niemals subjektive Rechte begründet (gestaltet) werden.“ 
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Gemeinden – auch die Organe der Selbstverwaltungskörper435 – für ihren je-

weiligen Wirkungsbereich unter Beachtung der hierarchischen Gegebenheiten. 

Das Festschreiben der Entscheidung in Verwaltungsverordnungen, etwa in Bü-

ro- oder Kanzleiordnungen, ist im Interesse der Einheitlichkeit des Verwal-

tungshandelns zweckmäßig, manchmal auch gesetzlich vorgesehen.436 Der Ge-

setzgebung bleibt unbenommen, diese Entscheidung anstelle der Verwaltungs-

behörden durch Bundes- oder Landesgesetz zu treffen und die Verwaltungsbe-

hörden gesetzlich zu binden.437 

 

Für die ordentlichen Gerichte ist die Frage der inneren Organisation eine 

Angelegenheit der Justizverwaltung. Die Einführung neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien bei den ordentlichen Gerichten durch Justizver-

waltungsbehörden ist im Hinblick auf gerichtsspezifische Verfassungsbestim-

mungen unbedenklich. Sie verletzt, weil es sich um eine Verwaltungsangele-

genheit handelt, insbesondere den Grundsatz der Gewaltentrennung der Bun-

desverfassung nicht.438 Das Bundesministeriengesetz weist die Justizverwal-

tung in letzter Instanz dem Bundesminister für Justiz zu,439 andere – even-

tuell punktuelle – gesetzliche Zuweisungen sind denkbar.  

 

Für die Justizverwaltung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist in 

oberster Instanz der Bundeskanzler zuständig.440 Soweit die Bundesverfassung 

und das Verfassungsgerichtshofgesetz441 und das Verwaltungsgerichtshofge-

setz442 Angelegenheiten der Justizverwaltung der kollektiven Beschlussfas-

sung der Richter vorbehalten,443 regeln die Gerichtshöfe im Sinne des Art 87 

Abs 2 B-VG diese Angelegenheiten unabhängig und weisungsfrei. 

                         
435 VfSlg 8844/1980: „Sofern das Gesetz nicht ausdrücklich anderes verfügt, 

steht es den Organen des Staates und – in gleicher Weise – jenen von Selbst-
verwaltungskörpern frei, ihre innere Organisation nach Belieben zu gestal-
ten, und zwar gleichgültig, ob diese organisatorischen Maßnahmen (auch sol-
che auf bürotechnischem Gebiet) der Besorgung privatwirtschaftlicher oder 
hoheitlicher Angelegenheiten dienen.“ 

436 § 12 Bundesministeriengesetz, BGBl 1986/76 idgF (Kanzleiordnung für die Bun-
desministerien); Art 1 Abs 3 Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofs, 
BGBl 1965/45; § 46 Abs 1 und 2 Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofs, 
BGBl 1946/202; § 13 Sicherheitspolizeigesetz, BGBl 1991/566 idgF (Kanzlei-
ordnung für die Sicherheitsdirektionen, Bundespolizeidirektionen und die 
Bundesgendarmerie). 

437 So auch Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht 329; Pesendorfer, Der 
innere Dienstbetrieb 29. 

438 VfSlg 8844/1980. 
439 Teil 2 lit G Z 9 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz (Justizverwaltung 

hinsichtlich der Zivil- und Strafgerichte). 
440 Teil 2 lit A Z 3 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz. 
441 So sehen Art 148 B-VG und § 14 Abs 1 erster Satz VfGG den Erlass einer Ge-

schäftsordnung durch den Verfassungsgerichtshof vor. 
442 Art 136 B-VG und § 19 erster Satz VwGG sprechen von einer von der Vollver-

sammlung zu beschließenden Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofs. 
443 Sowohl die Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofs als auch jene des 

Verwaltungsgerichtshofs sind keine Verordnungen, sondern generelle Rechts-
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Den Verhältnissen bei den Gerichten vergleichbar sind die Regelungen für 

die Unabhängigen Verwaltungssenate, die Unabhängigen Finanzsenate und die 

sonstigen weisungsfreien Verwaltungsbehörden. Diese Verwaltungsbehörden re-

geln auf der Grundlage besonderer gesetzlicher Bestimmungen ihre innere Or-

ganisation selbst.444 

 

Eine eigenständige und herausgehobene Position im Rahmen der Verwaltung 

nimmt der Bundespräsident ein. Auch für ihn gilt der Grundsatz, dass er 

seine von der Bundesverfassung zugewiesenen Aufgaben auf der Grundlage des 

beschriebenen Papiers wahrnimmt. Die Entscheidung, davon ganz oder teilwei-

se abzuweichen und neue Informations- und Kommunikationstechnologien zu 

verwenden, trifft der Bundespräsident selbst. Eine förmliche Allgemeine 

Entschließung darüber ist verfassungsgesetzlich wegen des internen Charak-

ters der Entscheidung nicht erforderlich, im Hinblick auf die politische 

Bedeutung der Aufgaben des Bundespräsidenten und das damit verbundene öf-

fentliche Interesse für sein Handeln zweckmäßig. Eine bundesgesetzliche 

Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des Bundespräsidenten in der Tech-

nologiefrage seiner inneren Organisation445 wäre verfassungsrechtlich unzu-

lässig, weil Grundlage des Handelns des Bundespräsidenten die Bundesverfas-

sung ist.446 Nähere bundesgesetzliche Regelungen sind nur dort möglich, wo 

die Bundesverfassung selbst den Bundesgesetzgeber dazu ermächtigt.447 Wenn 

also beispielsweise Art 47 Abs 1 B-VG idF BGBl I 2003/100 die Beurkundung 

des verfassungsmäßigen Zustandekommens der Bundesgesetze durch den Bundes-

präsidenten vorsieht, steht dem Bundespräsidenten die Wahlfreiheit zu, dies 

durch Unterschrift auf Papier oder durch elektronische Signatur zu tun. Die 

                                                                             

normen sui generis (vgl etwa Mayer, B-VG, 410, 458), sie sind gemäß § 4 Abs 3 
Z 5 BGBlG im (elektronischen) Bundesgesetzblatt im Internet kundzumachen. 

444 Vgl etwa § 13 Oö Verwaltungssenatsgesetz 1990, LGBl 1990/90 idgF, wonach die 
Geschäftsordnung durch Verordnung der Vollversammlung zu erlassen ist; § 12 
Bundesgesetz über den unabhängigen Finanzsenat, BGBl I 2002/97; § 11 Bundes-
gesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBl I 1997/77 idgF. 

445 Es besteht insbesondere auch kein Organisationsgesetz betreffend die Präsi-
dentschaftskanzlei des Bundespräsidenten, weil die Kompetenzen des Bundes-
präsidenten „und damit des Amtes“ in der Bundesverfassung selbst beschrieben 
sind (Berchtold, Bundespräsident 162). 

446 Vgl etwa Welan, Staatsoberhaupt 25: „Während die … Zuständigkeiten der ande-
ren obersten Organe der Vollziehung weitgehend durch einfache Gesetze fest-
gelegt sind, sind seine Zuständigkeiten durch die Bundesverfassung geregelt. 
… Nur dort, wo das B-VG dies ausdrücklich vorsieht, können Zuständigkeiten 
durch Gesetz begründet und damit erweitert werden.“ Auch Berchtold, Bundes-
präsident 65 FN 16, betont, dass „die Kompetenzen des Bundespräsidenten … 
taxativ im B-VG aufgezählt (sind). Ohne verfassungsgesetzliche Ermächtigung 
können ihm Kompetenzen nur durch BVG eingeräumt werden.“ Vgl Welan, Bundes-
präsident 41. 

447 Vgl Art 65 Abs 3 B-VG („Inwieweit dem Bundespräsidenten außerdem noch Befug-
nisse hinsichtlich Gewährung von Ehrenrechten, außerordentlichen Zuwendun-
gen, Zulagen und Versorgungsgenüssen, Ernennungs- oder Bestätigungsrechten 
und sonstigen Befugnissen in Personalangelegenheiten zustehen, bestimmen be-
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B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 wollte die Möglichkeit der elektronischen Sig-

natur des Bundespräsidenten als Alternative zur herkömmlichen Unterschrift 

auf beschriebenem Papier ermöglichen, nicht aber verbindlich vorgeben448. 

 

Die innere Organisation der Parlamente ist von Verfassungs wegen den Parla-

menten selbst überlassen.449 Ob und inwieweit der Nationalrat in seiner Tä-

tigkeit neue Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzt, ent-

scheiden der Nationalrat und der Bundesrat auf der Grundlage des Art 30 

Abs 2 B-VG in seinem Geschäftsordnungsgesetz450, der Bundesrat auf der 

Grundlage des Art 37 Abs 2 B-VG in seiner Geschäftsordnung451, die Landtage 

auf der Grundlage ihrer Landesverfassungen in ihren Geschäftsordnungen452. 

 

 

4. Bundes- und Landeskompetenzen 
 

a. Kompetenz „neue Medien“ 
 

Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“, „Strafrechtswesen“) 

 

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind im Bereich der 

Gesellschaft und der Wirtschaft entstanden und können von jedermann im Sin-

ne der Technologiefreiheit für die Kommunikation mit anderen, insbesondere 

im privaten Rechtsverkehr, verwendet werden. Soweit die Gesetzgebung dafür 

besondere Regelungen für zweckmäßig hält, ist nach dem Kompetenztatbestand 

des Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“) die Bundesgesetzgebung zu-

                                                                             

sondere Gesetze.“) und Art 80 Abs 2 B-VG („Soweit nicht nach dem Wehrgesetz 
der Bundespräsident über das Heer verfügt, ...“). 

448 Gegenstand der Beurkundung nach Art 47 B-VG durch den Bundespräsidenten kann 
nach den Erläuterungen (RV 93 BlgNR 22. GP 4) „auch“ ein elektronisches Ob-
jekt sein, die „Beurkundung“ durch den Bundespräsidenten kann daher „auch in 
elektronischer Form (durch elektronische Signatur) erfolgen“. 

449 Zur Unterstützung der parlamentarischen Aufgaben und zur Besorgung der Ver-
waltungsangelegenheiten im Bereich der Organe der Gesetzgebung des Bundes 
sieht Art 30 Abs 3 B-VG die Parlamentsdirektion vor. Für den Bereich des 
Bundesrates ist die innere Organisation der Parlamentsdirektion im Einver-
nehmen mit dem Vorsitzenden des Bundesrates zu regeln. Vgl dazu etwa Mayer, 
B-VG 183.  

450 Das Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 über die Geschäftsordnung des Nationalra-
tes (Geschäftsordnungsgesetz 1975), BGBl 410 idgF, kennt in § 31b Abs 2 etwa 
eine Verteilung von Vorlagen, Dokumenten, Berichten etc an die Klubs auf 
„elektronischem Weg“. Und in § 66 Abs 2 „elektronische Abstimmungen“. 

451 Der Geschäftsordnung des Bundesrates, BGBl 1988/361, kommt nach Art 37 Abs 2 
B-VG die Wirkung eines Bundesgesetzes zu. Art 37 Abs 2 letzter Satz B-VG 
ordnet ausdrücklich die Kundmachung im – nunmehr elektronischen – Bundesge-
setzblatt an. 

452 Vgl zB die aufgrund Art 25 Abs 1 Oö. Landes-Verfassungsgesetz, LGBl 1991/122 
idgF, ergangene Oö. Landtagsgeschäftsordnung, LGBl 1991/125 idgF. 
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ständig. Das E-Commerce-Gesetz, BGBl 2001/152,453 stützt sich auf diese Kom-

petenz, soweit seine Regelungen den Einsatz der neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien im Geschäftsverkehr betreffen. Gleiches gilt für 

das Signaturgesetz, BGBl I 1999/190 idgF454, soweit es die Rechtswirkungen 

anstelle einer herkömmlichen Unterschrift im privaten Rechts- und Ge-

schäftsverkehr regelt.  

 

Wenn der Gesetzgeber im Bereich der neuen Medien strafgesetzliche Verant-

wortungen vor ordentlichen Gerichten normiert, ist dafür der Bundesgesetz-

geber nach dem Kompetenztatbestand des Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Strafrechts-

wesen“) zuständig. Justizstraftatbestände finden sich beispielsweise in 

§ 108 Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl I 70 („Verletzung von Rechten der 

Benützer“). 

 

Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG („Post- und Fernmeldewesen“),  
Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Notare … und verwandte Berufe“) 

 

Im Umfeld der neuen Medien sind neue Berufe entstanden, so die Telekommuni-

kationsdienste nach dem Telekommunikationsgesetz 2003,455 wie etwa Internet-

Provider456; Zertifizierungsdiensteanbieter für elektronische Signaturen 

nach dem Signaturgesetz457, BGBl I 1999/190 idgF; die elektronischen Zu-

stelldienste458 für Zustellungen nach dem Zustellgesetz, BGBl 1982/200 idgF.  

 

Wie für andere Berufe regelt die Gesetzgebung für diese neuen Berufe Fragen 

des Berufsantritts, der Berufsausübung, des Anlagenrechts ua. Zuständig für 

die Regelung des Berufsrechts ist der Bundesgesetzgeber. Die kompetenz-

rechtliche Begründung dafür ist kompliziert.  

 

Für die Telekommunikationsdienste und die elektronischen Zustelldienste für 

behördliche Zustellungen stützt sich der Bundesgesetzgeber – auch in intra-

systematischer Fortentwicklung – auf das „Post- und Fernmeldewesen“ nach 

                         
453 Vgl V. Kapitel 1. 
454 Vgl V. Kapitel 2.a. 
455 Zum Marktzugang sowie den Rechten und Pflichten der Telekommunikationsdiens-

te nach dem Telekommunikationsgesetz 2003 vgl eingehend Ruhle/Freund/Kroneg-
ger/Schwarz, Österreichisches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 291. 

456 Der Verband der österreichischen Internet-Anbieter (Internet Service Provi-
ders Austria – ISPA <http://www.ispa.at>) unterscheidet Access-, Backbone-, 
Content-, Hosting-, Service- und Wireless-Provider. Zur rechtlichen Einord-
nung der unterschiedlichen Internet-Provider vgl Ruhle/Freund/Kronegger/ 
Schwarz, Österreichisches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 551. 

457 Vgl V. Kapitel 2.a. 
458 §§ 28 ff Zustellgesetz. 
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Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG.459 Der Verfassungsgerichtshof führte dazu aus: „Das 

Wort Post umschreibt einen objektiv bestimmten Inhalt. Alles, was der 

‚Post’ wesentlich ist, gehört zum ‚Postwesen’. Im Bereiche der österreichi-

schen Rechtsordnung fällt u.a. jedenfalls die Beförderung von Briefen durch 

die Postanstalt des Staates unter den Begriff ‚Postwesen’. Dieses Axiom hat 

seine Wurzeln im Postregal. … Notwendigerweise gehört nicht nur die Technik 

der Beförderung der Sendungen, sondern auch die Technik (Verfahren) der 

Entgegennahme der Sendungen zur Beförderung (Aufgabe) und der Abgabe der 

beförderten Sendungen an die Adressaten zum Wesen der Post. Auch diesbezüg-

liche Regelungen, die selbst in völliger Abkehr von den früheren Vorschrif-

ten den jeweiligen Erfordernissen und Möglichkeiten entsprechen und neue 

Techniken zum Gegenstand haben, gehören zum ‚Postwesen’ (vgl. die Recht-

sprechung, gemäß der Neuregelungen von Angelegenheiten innerhalb eines Kom-

petenztatbestandes sind, sofern sie nur die systematischen Grenzen der Ma-

terie nicht überschreiten; z. B. Slg. 3670/1960, 4883/1964, 5748/1968).“460 

 

Für die Zertifizierungsdiensteanbieter nach dem Signaturgesetz behaupten 

die Erläuterungen ohne nähere Begründung, dass sich die Gesetzgebung des 

Bundes auf Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG („Gewerbe“) stützt.461 Aus den Anmerkungen 

zu den Zertifizierungsdiensteanbietern462 lässt sich entnehmen, dass die Tä-

tigkeit der Zertifizierungsdiensteanbieter der Tätigkeit der „Datenverar-

beiter“ (EDV-dienstleistungen) zuzuordnen wäre. Dies ist nicht nachvoll-

ziehbar. Bei den Zertifizierungsdiensteanbietern kommt es nicht darauf an, 

dass diese für einen Auftraggeber Daten elektronisch verarbeiten, sondern 

dass sie eine Authentifizierung für den Rechts- und Geschäftsverkehr, auch 

für den elektronischen Rechtsverkehr mit den Behörden, herstellen. Dieses 

Berufsbild der Authentifizierung einer virtuellen Unterschrift für den 

Rechts- und Geschäftsverkehr hat mit dem gewerblichen Datenverarbeiter 

nichts zu tun. Herkömmlich befassten sich damit Notare463, in eingeschränk-

                         
459 So die RV 252 BlgNR 22. GP 16 zu den elektronischen Zustelldiensten (Zu-

stellgesetz-Novelle BGBl I 2004/10): „Die kompetenzrechtliche Grundlage für 
diese Lösung wird in einer intrasystematischen Fortentwicklung des Begriffes 
‚Post- und Fernmeldewesen’ (Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG) gesehen, da die Zustel-
lung behördlicher Schriftstücke wesensgemäß gleichartig ist, unabhängig da-
von ob sie auf traditionellen Transportwegen oder auf dem neuen Kommunikati-
onsweg des Internet vorgenommen wird.“ 

460 Vgl 6137/1970. 
461 RV 1999 BlgNR 20. GP 17: „Der Zugang zur Tätigkeit als Zertifizierungsdienste-

anbieter zählt zu den Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie.“ 
462 RV 1999 BlgNR 20. GP 28: „Zertifizierungsdiensteanbieter werden in der Regel 

als Datenverarbeiter zu qualifizieren sein. Diese Tätigkeit ist als freies 
Gewerbe nach der Gewerbeordnung 1994 anmeldungspflichtig.“ 

463 Schon nach § 76 Notariatsordnung, RGBl 1871/75 (in der Stammfassung), war der 
Notar ua berufen, „die Übereinstimmung von Abschriften mit Urkunden (Vidi-
mirung)“ oder „die Echtheit von Unterschriften (Legalisirung)“ zu beurkunden.  



III. E-Government-Gesetzgebung 
 
 

 91 

tem Umfang in Tirol und Vorarlberg auch die Legalisatoren464. Kompetenz-

grundlage der bezüglichen Berufsgesetze ist Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG (Angele-

genheiten der Notare, Rechtsanwälte und verwandter Berufe“). Eine intra-

systematische Fortentwicklung lässt die Zertifizierungsdienste nach dem 

Signaturgesetz als dem Notar „verwandten Beruf“ dem Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG 

zuordnen. Wie die Zertifizierungsdiensteanbieter einem 1925 von der Gewer-

beordnung 1859465 erfassten Beruf zugeordnet werden könnte, ist nicht zu er-

kennen. Die rechtlich verbindliche „Beglaubigung“ von Unterschriften war 

auch damals den Notaren und Legalisatoren vorbehalten. Einen gewerblichen 

Beruf, der nur annähernd eine solche Tätigkeit anbot, gab es nicht. „Freie 

Berufe“, die Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG im Auge hat, setzen zwar grundsätzlich 

eine akademische Ausbildung des Unternehmers voraus, doch gab es unter den 

freien Berufen schon immer auch Berufe, die ohne akademische Ausbildung 

wahrgenommen werden durften, wie die Beispiele der Steuerberater und der Den-

tisten zeigen.  

 

Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG („unlauterer Wettbewerb“) 

 
Mit den neuen Berufen der Informations- und Kommunikationstechnologien 

stellen sich auch neue berufsspezifische Fragen im Zusammenhang mit dem 

fairen Wettbewerb. Die neuen Berufe unterliegen im geschäftlichen Verkehr 

den allgemeinen Regelungen des Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

1984 – UWG, BGBl 448 idF 2001/136. Vereinzelt nehmen neu entstandene Be-

rufsgesetze des Bundes berufsspezifisch auf gesetzliche Regelungen gegen 

den unlauteren Wettbewerb Bezug, beispielsweise in § 6 E-Commerce-Gesetz466 

und § 8 E-Commerce-Gesetz467. Diese Sonderbestimmungen stützen sich auf 

Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG („unlauterer Wettbewerb“).468  

 

§ 2 Datenschutzgesetz 2000 („Schutz personenbezogener 
Daten im automationsunterstützten Datenverkehr“) 

                         
464 Der gerichtlichen oder notariellen Legalisierung der Unterschriften von Pri-

vaturkunden ist nach § 1 Tiroler Grundbuchsanlegungsreichsgesetz, RGBl 1897/ 
77 idgF bzw § 1 Vorarlberger Grundbuchsanlegungsreichsgesetz, RGBl 1900/44 
idgF, die Beglaubigung der Unterschriften durch Vertrauensmänner, so genann-
te „Legalisatoren“ in Grundbuchssachen, gleichzuhalten. 

465 Kaiserliches Patent vom 20. Dezember 1859, womit eine Gewerbeordnung erlas-
sen wird, RGBl 1859/227. 

466 § 6 Abs 2 E-Commerce-Gesetz erklärt die allgemeinen Rechtsvorschriften (auch 
die Wettbewerbsregeln) für die nicht-elektronische Dienstleistungen für an-
wendbar: „Sonstige Informationspflichten für kommerzielle Kommunikation so-
wie Rechtsvorschriften über die Zulässigkeit von Angeboten zur Absatzförde-
rung und von Preisausschreiben und Gewinnspielen bleiben unberührt.“ 

467 § 8 Abs 1 E-Commerce-Gesetz lässt zwar für Diensteanbieter, die berufsrecht-
lichen Vorschriften unterliegen, eine kommerzielle Kommunikation zu, nach 
§ 8 Abs 2 bleiben dabei aber ua die dem fairen und lauteren Wettbewerb die-
nenden Bestimmungen anwendbar. 

468 Vgl Hauer, E-Commerce-Gesetz, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Inter-
net-Recht 328. 
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Der Datenschutz hat besondere Bedeutung zum Schutz vor Gefahren, die mit 

der Anwendung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ver-

bunden sein können. Nach § 2 Abs 1 DSG 2000 ist „die Gesetzgebung in Ange-

legenheiten des Schutzes personenbezogener Daten im automationsunterstütz-

ten Datenverkehr“469 Bundessache. Diese besondere Kompetenz des Bundes im 

Bereich des automationsunterstützten Datenverkehrs war schon im Daten-

schutzgesetz, BGBl 1978/565, im Zusammenhang mit der Schaffung eines Grund-

rechts auf Datenschutz normiert worden.470 Es sollte ein einheitlicher 

Schutz personenbezogener Daten gewährleistet werden, unabhängig davon, wo 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, ob in Behörden oder sonstigen 

Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder anderer Selbstver-

waltungskörper.471 Da sich die Sonderkompetenznorm des § 2 Abs 1 DSG 2000 

nur auf den „automationsunterstützten Datenverkehr“ bezieht, sind für Da-

tenschutzmaßnahmen außerhalb des automationsunterstützten Datenverkehrs ma-

terienbezogen der Bundesgesetzgeber oder die Landesgesetzgeber nach der 

Kompetenzverteilung der Art 10 bis 15 B-VG zuständig.472  

 

Der Gesetzgeber schuf bisher kaum neue Schutzvorschriften, die über die Re-

gelungen des Datenschutzgesetzes, BGBl I 1999/165 idgF, hinausgehen. Spezi-

fische Regelungen finden sich nun aber im E-Government-Gesetz.473 Das Gesetz 

enthält Regelungen über die Zugriffsrechte auf personenbezogene Daten im 

elektronischen Verkehr mit Auftraggebern des öffentlichen Bereichs und von 

Datenanwendungen (§§ 3 und 8 E-GovG), Regelungen über bereichsspezifische 

Personenkennzeichen in den verschiedenen Verwaltungen (§§ 9 ff E-GovG), Re-

gelungen zum Schutz der Stammzahlen und der Personenkennzeichen (§§ 12 f 

und 15 E-GovG) sowie Regelungen über die Identifikation natürlicher Perso-

nen im elektronischen Verkehr mit einem Auftraggeber des privaten Bereichs 

(§ 14 E-GovG). Diese Rechtsvorschriften des Bundes stützen sich auf die Da-

tenschutzkompetenz des § 2 DSG 2000.  

 

                         
469 Unter „Datenverkehr“ ist die Verwendung von Daten“ im Sinne des § 4 Z 8 DSG 

2000 zu verstehen. Vgl Dohr et al, Datenschutzgesetz § 2 Rz 3. 
470 Der Entwurf zu einem Bundes-Datenschutzgesetz war von Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG 

(„Organisation der Bundesbehörden“) als Kompetenzgrundlage ausgegangen. Im 
Zuge des Begutachtungsverfahrens wurden dagegen wegen der Versteinerungsthe-
orie des Verfassungsgerichtshofs allerdings Bedenken erhoben, weil „Daten-
schutz“ im Versteinerungszeitpunkt nicht bekannt war (vgl Duschanek, Daten-
schutzgesetz 101). 

471 Vgl AB 72 BlgNR 14. GP. 
472 Vgl Duschanek/Rosenmayr-Klemenz, Datenschutzgesetz 17, die darauf hinweisen, 

dass „die Kompetenzbestimmung des § 2 DSG 2000 ebenso wie jene des DSG 1978 
nur den automationsunterstützten Datenverkehr erfasst“ und „Datenschutz so-
mit im übrigen eine sog Annexmaterie bleibt“.  

473 Vgl VII. Kapitel 2. 
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Auffallend ist die Tendenz des Bundesgesetzgebers, fragliche Kompetenzen im 

Bereich der Gesetzgebung zu den neuen Informations- und Kommunikationstech-

nologien mit dem Hinweis auf die Datenschutzkompetenz des § 2 DSG 2000 zu 

begründen. Das E-Government-Gesetz beispielsweise will insgesamt einheitli-

che Regelungen für den Einsatz elektronischer Datenbanken und für den 

elektronischen Rechtsverkehr der Behörden schaffen. Die Erläuterungen zum 

E-Government-Gesetz474 führen dazu ohne nähere Präzisierung aus, dass sich 

das Gesetz in kompetenzrechtlicher Hinsicht „großteils auf den Kompetenz-

tatbestand ‚Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener Daten im automa-

tionsunterstützten Datenverkehr’ gemäß § 2 des Datenschutzgesetzes 2000“ 

gründet. Thienel475 kritisiert zu Recht, dass sich diese Bundeskompetenz 

„sicher nicht auf alle Regelungen, die sich auf EDV-Anwendungen in der öf-

fentlichen Verwaltung beziehen“ erstreckt. In diesem Sinn hatte der Aus-

schuss476 bei Schaffung der Kompetenzgrundlage ausdrücklich betont, dass die 

Zuständigkeit der Länder zur Regelung der Erhebung und Verarbeitung von Da-

ten dadurch nicht geschmälert wird. Die Bundeskompetenz habe „lediglich den 

Schutz dieser Daten zum Inhalt“. Wo das E-Government-Gesetz mit seinen Re-

gelungen über den „Schutz“ personenbezogener Daten im automationsunter-

stützten Datenverkehr hinausgeht, benötigt es aus den Materien der Art 10 

bis 14 B-VG eine andere verfassungsgesetzliche Kompetenzgrundlage.  

 

Der Einsatz der „Bürgerkarte“ im elektronischen Rechtsverkehr (§ 4 ff 

E-GovG) stützt sich in diesem Sinn auf die Verfahrenskompetenzen des Bun-

des.477 Die Einrichtung und Führung eines Stammzahlenregisters (§ 12 

E-GovG)478 beruhen, soweit Daten des Zentralen Melderegisters bearbeitet 

werden, auf Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG („Meldewesen“), soweit Daten aus dem Fir-

menbuch verwendet werden, auf Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen ein-

schließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens“), soweit Daten aus dem 

Zentralen Vereinsregister herangezogen werden, auf Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG 

(„Vereinsrecht“). Die Einrichtung und Führung eines Ergänzungsregisters 

(§ 6 Abs 4 E-GovG)479 können sich auch auf die genannten Bundesmaterien 

stützen, weil dadurch nur die Reichweite der Erfassung der genannten Regis-

terdaten erweitert wird.  

 

Die Überlegungen zur Reichweite des Kompetenztatbestandes „Datenschutz“ 

nach § 2 DSG 2000 sind ohne praktische Bedeutung, soweit sich gesetzliche 

Regelungen des E-Government außerhalb dieser Materie ohnedies auf andere 

                         
474 RV 252 BlgNR 22. GP 4. 
475 4/SN-69/ME 22. GP, Stellungnahme zum Entwurf eines E-Government-Gesetzes. 
476 Vgl AB 72 BlgNR 14. GP (zum Datenschutzgesetz BGBl 1978/565). 
477 Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG, Art 11 Abs 2 B-VG. 
478 Vgl V. Kapitel 2.g. 
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Materien des Bundes stützen können. Die Abgrenzung „Datenschutz“ zu den an-

deren Materien des Bundes ist nur in der Theorie von Interesse. Die Abgren-

zung zu den Gesetzgebungsmaterien der Länder hingegen hat dogmatische Be-

deutung.480 Alle über den „Datenschutz“ nach § 2 DSG 2000 – und das „Verwal-

tungsverfahren“ nach Art 11 Abs 2 B-VG – hinausgehenden Regelungen darf der 

Bundesgesetzgeber für die Landesmaterien nicht verbindlich festlegen. Die 

Einsicht in Flächenwidmungspläne der Gemeinden und die in den Raumordnungs-

gesetzen dazu vorgesehenen „Einwendungen“ interessierter Betroffener ist 

Teil eines Verordnungsverfahrens und damit nicht „Verwaltungsverfahren“ im 

herkömmlichen Sinn des Art 11 Abs 2 B-VG. Sollte in diesem Zusammenhang die 

Bürgerkarte Verwendung finden, so muss dies der Landesgesetzgeber anordnen. 

Das E-Government-Gesetz des Bundes kann dies – mit bindender Wirkung – 

nicht tun. Das E-Government-Gesetz will das auch nicht. Nach § 4 Abs 1 

E-GovG findet die Bürgerkarte nur Verwendung, wo die Landesverwaltung oder 

die Gemeindeverwaltung – vom E-Government-Gesetz dazu nicht verpflichtet – 

„eine für den Einsatz der Bürgerkarte taugliche technische Umgebung einge-

richtet hat.“ Zudem ist § 4 Abs 1 E-GovG in verfassungs-(kompetenz-

)konformer Interpretation so zu verstehen, dass die Bürgerkarte ohnedies 

nur für die elektronischen Verfahren im herkömmlichen Sinn des individuel-

len Gerichts- und Verwaltungsverfahrens eingerichtet ist.481 Die kompetenz-

rechtliche Lage der „Bürgerkarte“ und der „Stammzahl“ des E-Government-

Gesetzes erweist sich als reichlich kompliziert, eine Verfassungswidrigkeit 

lässt sich nicht erkennen. 

 

Die Vollziehung von bundesgesetzlichen Regelungen betreffend den Schutz 

personenbezogener Daten im automationsunterstützten Datenverkehr ist nach 

§ 2 Abs 2 DSG 2000 – sofern keine Zuständigkeit der Datenschutzkommission, 

des Datenschutzrats oder Gerichte besteht – zwischen Bund und Ländern ge-

teilt. Die Länder sind zur Vollziehung dann zuständig, wenn automationsun-

terstützt verarbeitete personenbezogene Daten „von einem Land, im Auftrag 

eines Landes, von oder im Auftrag von juristischen Personen, die durch Ge-

setz eingerichtet sind und deren Einrichtung hinsichtlich der Vollziehung 

in die Zuständigkeit der Länder fällt, verwendet werden“, ansonsten obliegt 

die Vollzugskompetenz dem Bund.482 

 

                                                                             
479 Vgl V. Kapitel 2.g. 
480 Wenn etwa unter „Besonderheiten elektronischer Aktenführung“ in § 19 

E-Government-Gesetz die Amtssignatur geregelt ist, stellt sich die Frage, ob 
damit nicht (auch) eine Angelegenheit der inneren Organisation damit auch 
Gesetzgebungskompetenzen der Länder betroffen sind. Vgl VI. Kapitel 5.a. (FN 
1405). 

481 Vgl V. Kapitel 2.f. 
482 Vgl Drobesch/Grosinger, Datenschutzgesetz 104. 
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Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG („Einrichtung der Bundesbehörden und 
sonstigen Bundesämter“), Art 15 Abs 1 B-VG (Landesbehörden) 

 
Soweit der Gesetzgeber im Zusammenhang mit den neuen Medien Verwaltungsbe-

hörden neu einrichtet, stützt sich der Bundesgesetzgeber auf die Kompetenz 

nach Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG („Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen 

Bundesämter“), der Landesgesetzgeber auf den korrespondierenden Tatbestand 

des Art 15 Abs 1 B-VG. Die Landesgesetzgeber richteten bisher im Zusammen-

hang mit den neuen Medien keine neuen Verwaltungsbehörden oder Ämter ein. Der 

Bundesgesetzgeber richtete in § 1 Abs 1 KommAustria-Gesetz die KommAustria,483 

in § 116 Abs 1 Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) die Telekom-

Control-Kommission484 ein und stellte ihr als administrative Einrichtung in 

§ 5 Abs 1 KommAustria-Gesetz485 die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 

(RTR-GmbH) zur Seite.486 § 5 Abs 1 KommAustria-Gesetz ist Sonder-

gesellschaftsrecht des Bundes, das sich auf Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivil-

rechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesen“) stützt, 

die Gründung selbst folgt in Privatwirtschaftsverwaltung im Sinne des 

Art 17 B-VG den Regeln des privaten Gesellschaftsrechts.  

 

Die Aufgaben der Verwaltungsbehörden legen die Materiengesetzgeber fest.487 

Das Signaturgesetz beispielsweise betraute in § 13 Abs 1 die Telekom-

Control-Kommission mit der Aufsicht über die Zertifizierungsdiensteanbie-

ter.488 

 

b. Kompetenz „E-Government“ 
 

Die Darlegungen zu den Kompetenztatbeständen der Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG 

(„Zivilrechtswesen“, „Strafrechtswesen“, „Angelegenheiten der Notare … und 

                         
483 § 1 Abs 1 Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde 

Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-
Gesetz – KOG), BGBl I 2001/32 idgF: „Zur Verwaltungsführung in Angelegenhei-
ten der Rundfunkregulierung wird die Kommunikationsbehörde Austria (‚Komm-
Austria’) eingerichtet.“ Vgl Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Österreichi-
sches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 253. 

484 § 116 Abs 1 TKG 2003, BGBl I 70: „Zur Erfüllung der im § 117 genannten Auf-
gaben ist die Telekom-Control-Kommission  eingerichtet.“ Vgl Ruhle/Freund/ 
Kronegger/Schwarz, Österreichisches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 249. 

485 § 5 Abs 1 Komm-Austria-Gesetz: „Zur administrativen Unterstützung der Komm-
Austria und der Telekom-Control-Kommission  wird eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung gegründet. ... Die Gesellschaft führt die Firma ‚Rundfunk 
und Telekom Regulierungs-GmbH’ (RTR-GmbH).“  

486 Vgl § 116 Abs 2 zweiter Satz Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003): „Die 
Geschäftsführung der Telekom-Control-Kommission obliegt der Rundfunk und Te-
lekom Regulierungs-GmbH.“ Vgl Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Österreichi-
sches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 262. 

487 VfSlg 8466/1978: „Der Begriff der Organisation der Verwaltung (ist) in einem 
die Regelung der Zuständigkeiten nicht umfassenden Sinn zu verstehen.“ 
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verwandter Berufe“), Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („unlauterer Wettbewerb“), 

Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG („Post- und Fernmeldewesen“) und § 2 Datenschutzge-

setz 2000 („Schutz personenbezogener Daten im automationsunterstützten Da-

tenverkehr“) beziehen sich nicht spezifisch auf E-Government, sondern um-

fassen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien allgemein. 

Beim E-Government geht es nicht um den Einsatz der neuen Medien in der Ge-

sellschaft und in der Wirtschaft allgemein, sondern konkret um den Einsatz 

elektronischer Datenbanken und um den elektronischen Rechtsverkehr in Ver-

waltung, Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung. Dafür kennt die bundesverfas-

sungsgesetzliche Kompetenzverteilung zwischen den Gebietskörperschaften 

Bund, Länder und Gemeinden folgende Regeln:  

 

– Der verwaltungsinterne Einsatz der neuen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien ist Teil der inneren Organisation einer Gebietskörper-

schaft. Kernbereich der inneren Organisation im Zusammenhang mit 

E-Government ist die Frage, ob und inwieweit die Kanzleiorganisation auf 

herkömmliche Aktenführung verzichtet und elektronische Datenbanken dafür 

einsetzt (elektronischer Akt – ELAK489). Für die „innere Organisation“ ei-

ner Gebietskörperschaft – so für die Büroorganisation – ist im Hinblick 

auf die oben zitierte Judikatur des Verfassungsgerichtshofs490 die jewei-

lige Verwaltungsorganisation selbst zuständig.491 Die Bundesverwaltungsbe-

hörden entscheiden als Frage der inneren Organisation über den verwal-

tungsinternen Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 

in der Bundesverwaltung, eingeschlossen die Justizverwaltung. Die Landes-

verwaltungsbehörden entscheiden als Frage der inneren Organisation über 

den verwaltungsinternen Einsatz neuer Informations- und Kommunikations-

technologien in ihrer jeweiligen Landesverwaltung. Die Gemeindeverwal-

tungsbehörden entscheiden als Frage der inneren Organisation über den 

verwaltungsinternen Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechno-

logien in ihrer jeweiligen Gemeindeverwaltung. In der inneren Organisati-

on ist die Unterscheidung zwischen hoheitlicher und nichthoheitlicher 

Verwaltung nicht notwendig, weil die innere Organisation Hoheitsverwal-

tung und Privatwirtschaftsverwaltung in gleicher Weise umfasst.492  

 

– Die Zuständigkeit, Fragen der inneren Organisation auch ohne besondere 

Grundlagen der Gesetzgebung zu entscheiden, ist den Verwaltungen gegen-

                                                                             
488 Vgl V. Kapitel 3.a; und Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Österreichisches Tele-

kommunikations- und Rundfunkrecht 252. 
489 Vgl VI. Kapitel 1. 
490 Vgl FN 428 und FN 435. 
491 Vgl Martschin, Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 749; Pesendorfer, 

Der innere Dienstbetrieb 61. 
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über ihren Gesetzgebungen verfassungsgesetzlich nicht garantiert.493 Der 

Bundesgesetzgeber kann – muss aber nicht – die Bundesverwaltungsbehörden 

bei ihrer Entscheidung über die Einführung und den Einsatz neuer Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien binden. Er stützt seine Gesetzge-

bung dabei auf den Kompetenztatbestand des Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG („Ein-

richtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter“). Der Landesge-

setzgeber kann – muss aber nicht – die Landesverwaltungsbehörden und die 

Gemeindebehörden seines Landes bei ihrer Entscheidung über die Einführung 

und den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien bin-

den. Er stützt seine Gesetzgebung dabei auf den Kompetenztatbestand des 

Art 15 Abs 1 B-VG. Den einheitlichen Einsatz der neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien in allen Gebietskörperschaften kann der einfa-

che Gesetzgeber aus Kompetenzgründen nicht anordnen. Dazu wäre ein Bun-

desverfassungsgesetz notwendig. Denkbar wäre eine Vereinbarung zwischen 

Bund und Ländern nach Art 15a B-VG,494 welche die Einheitlichkeit recht-

lich einwandfrei durch Übereinkunft herstellt. 

 

– Geht es nicht nur um den verwaltungsinternen Einsatz neuer Informations- 

und Kommunikationstechnologien, sondern berühren „nach außen wirkende“ 

Maßnahmen – etwa die Regelung von Zuständigkeiten, die Einsicht in Regis-

ter, Rechtsverhältnisse Dritter, insbesondere subjektive Rechte der Bür-

ger, gilt – wie oben ausgeführt495 – das Gesetzmäßigkeitsgebot des Art 18 

Abs 1 B-VG. So bedarf der elektronische Rechtsverkehr der Verwaltungsbe-

hörden und der Gerichte im Rahmen behördlicher Verfahren der gesetzlichen 

Regelung.496 Der elektronische Rechtsverkehr ist Gegenstand der Verfah-

rensgesetze. Die Kompetenztatbestände für „Verfahren“ liegen ausschließ-

lich beim Bund: 

 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit und die Gerichtsbarkeit des öffentlichen 

Rechts, insbesondere die gesamte Justizverwaltung, sind ohnedies nach 

Art 82 B-VG Bundessache. Die Kompetenz des Bundes zur Regelung des Ver-

fahrens in der ordentlichen Gerichtsbarkeit stützt sich auf Art 10 Abs 1 

Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“, „Strafrechtswesen“), zur Regelung des Ver-

fahrens vor dem Verfassungsgerichtshof auf Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG („Ver-

fassungsgerichtsbarkeit“)497 und jene zur Regelung des Verfahrens vor dem 

                                                                             
492 VfSlg 8844/1980. 
493 Vgl III. Kapitel 3. 
494 § 4 Abs 3 Z 7 BGBlG ordnet die Kundmachung der Vereinbarungen zwischen dem 

Bund und den Ländern oder zwischen dem Bund und einzelnen Ländern im (elekt-
ronischen) Bundesgesetzblatt im Internet an.  

495 Vgl III. Kapitel 3. 
496 In diesem Sinn Martschin, Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 748, 750. 
497 Vgl VfSlg 10.598/1985. 
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Verwaltungsgerichtshof auf Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Verwaltungsgerichts-

barkeit“)498. Der Bundesgesetzgeber führte den elektronischen Rechtsver-

kehr für die ordentlichen Gerichte in den §§ 89a Gerichtsorganisationsge-

setz, RGBl 1896/217 idgF, ein.  

 

Das „Verwaltungsverfahren“ (eingeschlossen das Verwaltungsstrafverfahren, 

das Verwaltungsvollstreckungsverfahren und das Abgabenverfahren) ist eine 

„Bedarfs“kompetenz des Bundes nach Art 11 Abs 2 B-VG. Der Bundesgesetzge-

ber hat von seiner Bedarfskompetenz insbesondere im Allgemeinen Verwal-

tungsverfahrensgesetz (AVG) und im Verwaltungsstrafgesetz (VStG) Gebrauch 

gemacht und den Ländern damit ihre bezüglichen Kompetenzen entzogen. Le-

diglich im Bereich des Abgabenverfahrens beließ der Bundesgesetzgeber dem 

Landesgesetzgeber die Kompetenz, die der Landesgesetzgeber durch Landes-

Abgabenordnungen wahrnimmt, die der Bundesgesetzgeber aber jederzeit 

durch Bundesgesetze ganz oder teilweise entziehen kann.  

 

Für die Einrichtung des elektronischen Rechtsverkehrs mit Verwaltungsbe-

hörden und Gerichten im Rahmen behördlicher Verfahren ist damit jeden-

falls der Bundesgesetzgeber zuständig. Nach Art 11 Abs 2 zweiter Halbsatz 

B-VG könnte der Landesgesetzgeber von einer einheitlichen vom Bund fest-

gesetzten Verfahrensregel im Bereich des Verwaltungsverfahrens dennoch 

abweichen, wenn dies im sachlichen Zusammenhang mit den Landesmaterien 

„erforderlich“ ist499. 

 

– Der nach außen wirkende Einsatz neuer Informations- und Kommunikations-

technologien in der Hoheitsverwaltung der Gebietskörperschaften außerhalb 

der Verwaltungsverfahren folgt kompetenzrechtlich den Materien der Art 10 

bis 15 B-VG. Im sachlichen Zusammenhang mit diesen Materien ist entweder 

der Bundesgesetzgeber oder der Landesgesetzgeber zuständig, den Einsatz 

neuer Informations- und Kommunikationsregelungen zu regeln. Die bestehen-

den Regelungen sind vielfältig.500  

                         
498 Vgl VfSlg 10.937/1986: „Vorschriften über prozessrelevante Akte im verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren, wie die Darlegung des Prozessstandpunktes in 
einer Gegenschrift … unterliegen … kompetenzmäßig dem Zuständigkeitstatbe-
stand ‚Verwaltungsgerichtsbarkeit’ (Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG).“ 

499 „Zur Regelung des Gegenstandes erforderlich“ (Art 11 Abs 2 zweiter Halbsatz 
B-VG) ist eine – von einer einheitlichen Verfahrensregel – abweichende Rege-
lung im Sinne der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs nur dann, wenn sie 
„schlechthin unerlässlich ist“, also „im Regelungszusammenhang mit den mate-
riellen Vorschriften ein unerlässliches Abweichen“ von den einheitlichen Be-
stimmungen vorliegt (VfSlg 8945/1980, 11.564/1987, 13.831/1994, 14.381/1995, 
15.351/1998 und 15.218/1998, 15.369/1998, 16.460/2002). 

500 Die Gewerbebehörden zum Beispiel dürfen gemäß § 365d GewO 1994 sowohl die 
dezentralen Gewerberegister nach § 365 GewO 1994 als auch das Zentrale Ge-
werberegister nach § 365c GewO 1994 automationsunterstützt führen (vgl VI. 
Kapitel 8.c.). 



III. E-Government-Gesetzgebung 
 
 

 99 

 

– Der nach außen wirkende Einsatz neuer Informations- und Kommunikations-

technologien in der nichthoheitlichen Verwaltung der Gebietskörperschaf-

ten ist von der Kompetenzverteilung der Bundesverfassung nicht berührt, 

weil nach Art 17 B-VG die Kompetenzverteilung für den Bund, die Länder – 

auch die Gemeinden501 – als Träger von Privatrechten nicht gilt. Soweit 

neue Informations- und Kommunikationstechnologien nach außen wirkend in 

nichthoheitlicher Verwaltung Einsatz finden, entscheiden auf der Grundla-

ge des bürgerlichen Rechts etwa „Allgemeine Geschäftsbedingungen“502 die 

vertretungsbefugten Bundesorgane für die Bundesverwaltung, die vertre-

tungsbefugten Landesorgane für ihre Landesverwaltung und die vertretungs-

befugten Gemeindeorgane für ihre Gemeindeverwaltung. Gestützt auf den 

Kompetenztatbestand des Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“) kann 

der Bundesgesetzgeber dafür zivilgesetzliche Regeln bilden.  

 

– Den Landesgesetzgebern ist im Hinblick auf Art 15 Abs 6 B-VG („Zivil-

rechtswesen“, „Strafrechtswesen“) grundsätzlich versagt, an landesgesetz-

liche Bestimmungen zum E-Government besondere zivilrechtliche Folgen zu 

knüpfen, oder die Einhaltung solcher Bestimmungen durch besondere Vor-

schriften des Justizstrafrechts zu sichern. Die Ausnahme wäre eine zivil- 

oder strafrechtliche Regelung des Landesgesetzgebers im Sinne des Art 15 

Abs 9 B-VG, die im Zusammenhang mit ihrer Regelung „erforderlich“ ist.  

 

– Soweit E-Government in Hoheitsverwaltung erfolgt, unterliegt es der Amts-

haftung. Der Bundesgesetzgeber ist nach Art 23 Abs 4 B-VG zuständig, die 

Haftung für Schäden, die beim Einsatz von E-Government in Hoheitsverwal-

tung und Gerichtsbarkeit rechtswidrig wem immer entstehen, im Rahmen der 

Amtshaftung, etwa als Sonderbestimmungen zum Amtshaftungsgesetz, BGBl 

1949/20 idgF, zu regeln. Solche Bestimmungen finden sich beispielsweise 

in § 89e Gerichtsorganisationsgesetz503 („Haftung für IT-Einsatz“).504  

                         
501 Die Gemeinde ist nach Art 116 Abs 2 B-VG selbständiger Wirtschaftskörper.  
502 Vgl etwa die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die E-Government-Services 

des Landes Oberösterreich: URL: <http://www.ooe.gv.at/e-gov>.  
503 § 89e GOG idF der Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl I 2004/128, tritt mit 

01.01.2005 in Kraft. Vgl IV. Kapitel 5. 
504 Bis 31.12.2004 (bis zum In-Kraft-Treten der Zivilverfahrens-Novelle 2004) 

bestanden besondere Haftungsregelungen in: § 27 Grundbuchsumstellungsgesetz, 
BGBl 1980/550 idF BGBl I 2003/94; § 37 Firmenbuchgesetz, BGBl 1991/10 idF 
BGBl I 2004/67; § 18 Abs 2 Z 3 Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962, BGBl 
288 idF BGBl I 2001/131; § 89e Abs 2 und § 89j Abs 5 Gerichtsorganisations-
gesetz, RGBl 1896/217 idF BGBl I 2004/15; und § 251 Z 5 Zivilprozessordnung, 
RGBl 1895/113 idF BGBl I 2003/114; § 15 Abs 6 OGH-Gesetz, BGBl 1968/328 idF 
BGBl I 2001/95; und § 3b Abs 2 Bundesgesetz über die allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher (SDG), BGBl 
1975/137 idF BGBl I 2003/115. 
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Die Haftungsfragen in der nichthoheitlichen Verwaltung folgen dem Kompe-

tenztatbestand „Zivilrechtswesen“ nach Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG (Bund) und 

nach Art 15 Abs 9 B-VG (Land). 

 

Die dargelegte Kompetenzrechtslage zeigt, dass eine umfassende und einheit-

liche Regelung des E-Government allein durch den einfachen Bundesgesetzge-

ber nicht möglich ist. Der Schwerpunkt der Kompetenzen liegt zwar beim 

Bund, die Länder haben jedoch in drei Bereichen Zuständigkeiten: 

 

− Die Entscheidung über den verwaltungsinternen Einsatz neuer Informations- 

und Kommunikationstechnologien („innere Verwaltungsorganisation“) in Län-

dern und Gemeinden ist nach Art 15 Abs 1 B-VG in Gesetzgebung und Voll-

ziehung der Landesgesetzgebung und der Landesverwaltung vorbehalten. 

 

− Gleichfalls der Landesgesetzgebung und der Landesverwaltung vorbehalten 

ist der nach außen wirkende Einsatz neuer Informations- und Kommunikati-

onstechnologien in den Materien des Landes („äußere Verwaltungsorganisa-

tion“), soweit es sich nicht um das Verwaltungsverfahren (eingeschlossen 

das Verwaltungsstrafverfahren, das Verwaltungsvollstreckungsverfahren und 

das Abgabenverfahren) handelt.505 Zu den im Verwaltungsverfahren vom Bun-

desgesetzgeber vorgegebenen einheitlichen Regelungen des Verwaltungsver-

fahrens wären „erforderliche“ Abweichungen des Landesgesetzgebers im Sin-

ne des Art 11 Abs 2 zweiter Halbsatz B-VG denkbar.  

 

− Die Landesverwaltung und die Gemeindeverwaltung oder der Landesgesetzge-

ber bestimmen den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien in der nichthoheitlichen Verwaltung des Landes und seiner Gemeinden 

auf der Grundlage des bürgerlichen Rechts.  

 

Soweit der Bundesgesetzgeber von seiner Bedarfskompetenz nach Art 11 Abs 2 

B-VG Gebrauch gemacht und den elektronischen Rechtsverkehr einheitlich ge-

regelt hat, bleibt es der Landesverwaltung nach Art 11 Abs 4 B-VG unbenom-

men, im Anwendungsbereich der Landesmaterien Durchführungsverordnungen zu 

den Bundesgesetzen zu erlassen.506 

 

c. Bundesrecht 
 

                         
505 So kann zum Beispiel die Agrarbehörde nach § 6 Oö Alm- und Kulturflächen-

schutzgesetz, LGBl 1999/79, das Almbuch, das ist ein Verzeichnis der Almen, 
mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung führen. 

506 Vgl Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 28 Rz 9. 



III. E-Government-Gesetzgebung 
 
 

 101 

Die gesetzgebende Tätigkeit des Bundes zum E-Government begann 1969 mit ei-

ner Novelle zur Bundesabgabenordnung und erreichte mit dem „Bundesgesetz 

über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentli-

chen Stellen (E-Government-Gesetz – E-GovG)“, das mit 01.03.2004 in Kraft 

trat, einen vorläufigen Höhepunkt. Speziell mit Rechtsfragen zum E-Govern-

ment befassen sich zwischenzeitlich mehrere Gesetze und Verordnungen im 

Bundesrecht. Andere Rechtsmaterien, so das Gebührengesetz, das Meldegesetz 

und das Vereinsgesetz passte der Bundesgesetzgeber den Erfordernissen des 

E-Government an. Auch das Zustellgesetz erhielt 2004 eine neue Fassung. 

 

Zum Stand 01.10.2004 gelten – in chronologischer Reihenfolge – insbesondere 

folgende für E-Government bedeutsame Rechtsvorschriften des Bundes: 

 

– [Novelle BGBl 1969/134 ua]. Bundesgesetz vom 28. Juni 1961, betreffend 
allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden 
des Bundes verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung – BAO), BGBl 1961/194 
idF BGBl I  2004/57. 

– [Novelle BGBl 1980/480 ua].Bundesgesetz vom 3. Juli 1968 über die Landes-
vermessung und den Grenzkataster (Vermessungsgesetz - VermG), BGBl 
1968/306 idF BGBl I 2004/9. 

– [BGBl 1980/550]. Bundesgesetz vom 27. November 1980 über die Umstellung 
des Grundbuchs auf automationsunterstützte Datenverarbeitung und die Ände-
rung des Grundbuchsgesetzes und des Gerichtskommissärsgesetzes (Grund-
buchsumstellungsgesetz – GUG), BGBl 1980/550 idF BGBl I 2004/128 (in Kraft 
mit 01.01.2005). 

– [BGBl 1981/81]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 9. Feber 
1981 gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1981/81. 

– [BGBl 1981/82]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 9. Feber 
1981 gemäß § 12 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1981/82. 

– [BGBl 1982/537]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 2. November 
1982 gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1982/537. 

– [Novelle BGBl 1982/199 ua]. Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – 
AVG, BGBl 1991/51 idF BGBl I 2004/10. 

– [Novelle 1983/135 ua]. Bundesgesetz vom 27. November 1984 über die Ge-
richts- und Justizverwaltungsgebühren (Gerichtsgebührengesetz – GGG), BGBl 
1984/501 idF BGBl I 2004/128 (in Kraft mit 01.12.04 bzw 01.01.2005. 

– [Novelle 1983/135 ua]. Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962, BGBl 288 idF 
BGBl I 2004/128 (in Kraft mit 01.12.2004). 

– [Novelle BGBl 1983/135 ua]. Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtli-
che Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung), 
RGBl 1895/113 idF BGBl I 2004/128 (in Kraft mit 01.01.2005). 

– [Novelle BGBl 1983/176 ua]. Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl 
1991/52 idF BGBl I 2002/117. 

– [BGBl 1984/3]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 14. Dezember 
1983 gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1984/3. 

– [Novelle 1984/531 ua]. Gebührengesetz 1957, BGBl 267 idF BGBl I 2004/72. 

– [BGBl 1985/159]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 12. April 
1985 gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1985/159. 

– [Novelle BGBl 1985/560 ua]. Gesetz vom 27. November 1896, womit Vorschrif-
ten über die Besetzung, innere Einrichtung und Geschäftsordnung der Ge-
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richte erlassen werden (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), RGBl 1896/217 
BGBl I 2004/128 (in Kraft mit 01.01.2005). 

– [BGBl 1986/286]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 14. Mai 
1986 gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1986/286. 

– [BGBl 1989/599]. Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 4. Dezember 
1989 über die Abbuchung und Einziehung der Gerichtsgebühren (Abbuchungs- 
und Einziehungs-Verordnung – AEV), BGBl 1989/599 idF BGBl II 2000/162. 

– [Novelle BGBl 1990/357 ua]. Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher 
Dokumente (Zustellgesetz – ZustG), BGBl 1982/200 idF BGBl I 2004/10. 

– [BGBl 1991/10]. Firmenbuchgesetz (FBG), BGBl 1991/10 idF BGBl I 2004/128 
(in Kraft mit 01.01.2005). 

– [BGBl 1991/494]. Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Zu-
lassung von Telekopierern zur Einreichung von Anbringen an das Bundesmi-
nisterium für Finanzen, an den unabhängigen Finanzsenat, an die Finanzlan-
desdirektionen sowie an die Finanzämter und Zollämter, BGBl 1991/494 idF 
BGBl II 2002/395. 

– [Novelle BGBl 1991/628 ua]. Gesetz vom 27. Mai 1896, über das Exekutions- 
und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung), RGBl 1896/79 idF BGBl I 
2004/128 (in Kraft mit 01.01.2005). 

– [BGBl 1992/9]. Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 
1991 – MeldeG), BGBl 1992/9 idF BGBl I 2004/72. 

– [BGBl 1993/29]. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl 194 idF BGBl I 
2004/118.  

– [BGBl 1993/137]. Verordnung des Bundesministers für Justiz gemäß § 1 
Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1993/137 (Eisenbahnbücher). 

– [Novelle BGBl 1993/526 ua]. Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl 1975/631 
idF BGBl I 2004/15. 

– [BGBl 1995/559]. Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Elekt-
ronischen Rechtsverkehr (ERV 1995), BGBl 1995/559 idF BGBl II 2002/331. 

– [BGBl 1996/498]. Verordnung des Bundesministers für Justiz über die elekt-
ronische Einsicht in Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens, 
BGBl 1996/498 idF BGBl II 2003/590. 

– [BGBl 1996/757]. Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ 
GmbH), BGBl 1996/757 idF BGBl I 2003/71. 

– [Novelle BGBl I 1997/114 ua]. Ausgleichsordnung (AO), BGBl II 1934/221 idF 
BGBl I 2003/92. 

– [Novelle BGBl I 1997/114 ua]. Insolvenzrechtseinführungsgesetz – IEG, RGBl 
1914/337 idF 2003/36. 

– [Novelle BGBl I 1997/114 ua]. Konkursordnung (KO), RGBl 1914/337 idF 
BGBl I 2003/92; 

– [BGBl I 1999/165]. Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000), BGBl I 1999/165 idF 2001/136. 

– [BGBl I 1999/190]. Bundesgesetz über elektronische Signaturen (Signaturge-
setz – SigG), BGBl I 1999/190 idF 2001/152.  

– [BGBl II 1999/177]. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche An-
gelegenheiten über die Gebühren der Grundbuchsabfrage und der unmittelba-
ren Einsichtnahme in den Grenzkataster (Grundstücksdatenbankverordnung 
1999 – GDBV), BGBl II 1999/177 idF 2002/48. 

– [BGBl II 1999/240]. Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ge-
bühren der Firmenbuchabfrage (Firmenbuchdatenbankverordnung), BGBl II 
1999/240 idF 2003/325; 

– [BGBl II 2000/30]. Verordnung des Bundeskanzlers über elektronische Signa-
turen (Signaturverordnung – SigV), BGBl II 2000/30. 
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– [BGBl II 2000/31]. Verordnung des Bundeskanzlers über die Feststellung der 
Eignung des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria 
(A-SIT)“ als Bestätigungsstelle, BGBl II 2000/31. 

– [Novelle BGBl I 2001/95]. Bundesgesetz vom 19. Juni 1968 über den Obersten 
Gerichtshof, BGBl 1968/328 idF BGBl I 2001/95. 

– [BGBl I 2001/152]. Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des 
elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden (E-Commerce-
Gesetz – ECG), BGBl I 2001/152. 

– [BGBl I 2002/66]. Bundesgesetz über Vereine (Vereinsgesetz 2002 – VerG), 
BGBl I 66 idF 2004/10. 

– [BGBl II 2002/24]. Verordnung des Bundeskanzlers über das bei der Daten-
schutzkommission eingerichtete Datenverarbeitungsregister (Datenverarbei-
tungsregister-Verordnung 2002 – DVRV 2002), BGBl II 2002/24. 

– [BGBl II 2002/46]. FinanzOnline-Verordnung 2002, BGBl II 46 idF 2003/592. 

– [BGBl II 2002/66]. Verordnung des Bundesministers für Inneres über die 
Durchführung des Meldegesetzes (Meldegesetz-Durchführungsverordnung – Mel-
deV), BGBl II 2002/66 idF 2004/247.  

– [BGBl II 2002/299]. Verordnung des Bundeskanzlers über die Eignung von 
Bestätigungsstellen (Bestätigungsstellenverordnung – BestV), BGBl II 
2002/299. 

– [BGBl II 2002/317]. Verordnung des Bundesministers für Justiz, mit der die 
Bundesrechenzentrum GmbH mit den Aufgaben einer Übermittlungs- und Ver-
rechnungsstelle für elektronische Abfragen von Gebietskörperschaften aus 
der Grundbuchs- und Firmenbuchdatenbank betraut wird, BGBl II 2002/317. 

– [BGBl II 2002/510]. Verordnung des Bundesministers für Justiz über Former-
fordernisse in mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung durch-
geführten gerichtlichen Verfahren sowie Erstellung von Erledigungen in ge-
kürzter Form (ADV-Form Verordnung 2002 – AFV 2002), BGBl II 2002/510 idF 
2003/506. 

– [BGBl I 2003/115]. Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gericht-
lich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher (SDG), BGBl 1975/137 
idF BGBl I 2003/115. 

– [BGBl II 2003/532]. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über zulässige Übermittlungsarten 
von Anbringen und Erledigungen, BGBl II 2003/532. 

– [BGBl I 2004/10]. Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des e-
lektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz – 
E-GovG), BGBl I 2004/10. 

– [BGBl II 2004/159]. Verordnung des Bundeskanzlers, mit der die sicher-
heitstechnischen und organisationsrelevanten Voraussetzungen für Verwal-
tungssignaturen geregelt werden (VerwSigV) BGBl II 2004/159. 

– [BGBl II 2004/192]. Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die 
elektronische Übermittlung von Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuer-
erklärungen, BGBl II 2004/192.  

– [BGBl II 2004/289]. Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatliche Tä-
tigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-
Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government-Bereichsabgrenzungsver-
ordnung – E-Gov-BerAbgrV), BGBl II 2004/289. 

– [BGBl II 2004/312]. Verordnung des Bundeskanzlers über Standard- und Mus-
teranwendungen nach dem Datenschutzgesetz 2000 (Standard- und Muster-
Verordnung 2004 – StMV 2004), BGBl II 2004/312. 

– [BGBl II 2005/60]. Verordnung der Bundesministerin für Inneres über die 
Durchführung des Vereinsgesetzes (Vereinsgesetz-Durchführungsverordnung – 
VerGV), BGBl II 2005/60 
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d. Landesrecht 
 

Neben dem Bund bemühten und bemühen sich auch die Länder um E-Government in 

ihren Verwaltungen.507 Bußjäger508 stellt dazu fest, dass E-Government in Ös-

terreich durch eine „stark dezentralisierte Vorgehensweise“ geprägt ist bzw 

„an einer solchen leidet“. Das Fehlen einer zentralen Steuerung führe zu 

einer „asynchronen Einführung und Entwicklung von E-Government in den je-

weiligen Organisationen“. Dieser Prozess werde „zum einen durch die Rasanz 

der technologischen Entwicklungen, zum anderen auch durch den Wettbewerb, 

in dem sich die Gebietskörperschaften untereinander befinden, gefördert.“509 

 

Die Kompetenzlage der Bundesverfassung lässt für gesetzliche Regelungen 

nicht viel Raum.510 Weil der Bundesgesetzgeber seine Bedarfskompetenz für 

das Verwaltungsverfahren nach Art 11 Abs 2 B-VG im Bereich des Abgabenver-

fahrens nicht ausschöpft, regeln die Landesgesetzgeber das Verfahren in 

Landesabgabensachen in eigenen Landesabgabenordnungen. In diese Landesge-

setze fügten die Landesgesetzgeber Regelungen über den elektronischen 

Rechtsverkehr mit den Landesabgabenbehörden ein, die sich inhaltlich an die 

Bundesabgabenordnung anlehnen. Verwiesen sei auf die §§ 63a, 67a, 74, 125 

Abs 4 Bgld Landesabgabenordnung (LGBl 1963/2 idgF), §§ 66, 76, 123 Abs 3a 

Kärntner Landesabgabenordnung 1991 (LGBl 128 idgF), §§ 64, 74, 122 Abs 4 

Oö. Landesabgabenordnung 1996 (LGBl 107 idgF), §§ 63a, 73, 125 Abs 4 NÖ Ab-

gabenordnung 1977 (LGBl 3400-0 idgF), §§ 59, 61, 64, 69, 70 Salzburger Lan-

desabgabenordnung (LGBl 1963/58 idgF), § 73 Steiermärkische Landesabgaben-

ordnung (LGBl 1963/158 idgF), §§ 65, 75, 76 Tiroler Landesabgabenordnung 

(LGBl 1984/34 idgF), §§ 19, 25 Vlbg Abgabenverfahrensgesetz (LGBl 1984/23 

idgF) und die §§ 59, 70 Wiener Abgabenordnung (LGBl 1962/21 idgF).  

 

Die Landesverwaltung kann elektronische Datenbanken in ihrer inneren Orga-

nisation ohne Außenwirkung einsetzen. Landesgesetzliche Regelungen sind – 

wie oben ausgeführt511 – dafür möglich. Der Einsatz elektronischer Datenban-

ken in der Landesorganisation (und in der Gemeindeorganisation) mit Außen-

wirkung ist in Landesgesetzen zu regeln, insbesondere in den Materiengeset-

zen des Landes, soweit der Einsatz der Datenbank mit der Materie in Zusam-

menhang steht.  

                         
507 Vgl etwa Inquart, „Modulares Verfahren“, bbl 2000, 222, zur Einrichtung des 

Linzer Bauamtes als kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb.  
508 E-Government in Vorarlberg, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 51. 
509 Bußjäger, E-Government in Vorarlberg, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 

Band 6, 51. 
510 Vgl III. Kapitel 4.a. und 4.b. 
511 Vgl III. Kapitel 4.a. und 4.b. 
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Ausschließlich in die Zuständigkeit der Länder fällt ihre Privatwirt-

schaftsverwaltung.512 Die Länder bieten hier elektronische Dienstleistungen 

an, etwa die Möglichkeit, Anträge, Formulare, Bewerbungsschreiben und Aus-

schreibungen kostenlos herunterzuladen oder am Bildschirm auszufüllen; 

Stellungnahmen zu Bürgerbegutachtungen auf elektronischem Weg, den elektro-

nischen Zugang zu Publikationen des Landes usw. Gesetzliche Regelungen sind 

möglich, aber nur vereinzelt vorhanden. Ansonsten sind Rechtsgrundlage für 

die nichthoheitliche Betätigung der Länder die allgemeinen bürgerlichen Ge-

setze und vom Land erlassene allgemeine Geschäftsbedingungen, etwa die 

„Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ des Landes Oberösterreich.513  

 

Die Kurztitelliste des Rechtsinformationssystems des Bundes weist über 700 

landesrechtliche Dokumente aller Bundesländer auf, in denen der elektroni-

sche Rechtsverkehr oder der Einsatz elektronischer Datenbanken thematisiert 

ist. Die Rechtsvorschriften des Landes Oberösterreich sind beispielsweise 

aufgezählt: 

 

– § 6 Oö. Alm- und Kulturflächenschutzgesetz, LGBl 1999/79 (ADV-Almbuch; 
elektronischer Datenaustausch zwischen Agrarbehörde und Landwirtschafts-
kammer für Oberösterreich);  

– § 5 Oö. Archivgesetz, LGBl 2003/83 (Verpflichtung zu fachgerecht gesicher-
ter Datenspeicherung hinsichtlich elektronisch verarbeiteter Aufzeichnun-
gen);  

– § 61n Oö. Bautechnikgesetz, LGBl 1994/67 idgF (Kundmachung von Daten in 
einem von der Landesregierung betriebenen elektronischen allgemein zugäng-
lichen Medium [Internet]);  

– § 18 Oö. Bürgerinnen- und Bürgerrechtegesetz, LGBl 2002/5 (automationsun-
terstützte Herstellung der Stimmlisten);  

– § 74 Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2001, LGBl 88 
idgF (automationsunterstützter Datenverkehr); 

– § 62 Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2001, LGBl 88 
idgF (Verpflichtung der Betreiber von Kleinwasserkraftwerksanlagen zu e-
lektronischem Datenaustausch); 

– §§ 63 f Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2001, LGBl 
88 idgF (elektronischer Datenabruf);  

– § 2 Oö. Fangverordnung, LGBl 2003/140 (elektronische Kehrbücher);  

– § 4 Oö. Feuerwehrgesetz, LGBl 1996/111 idgF (Führung des Feuerwehrbuches 
mittels elektronischer Datenverarbeitungsanlagen);  

– § 4 Oö. Fleischuntersuchungsgebührengesetz 1997, LGBl 1996/79 idgF (auto-
mationsunterstützte Übermittlung der Aufzeichnungen der Fleischuntersu-
chungsorgane);  

– § 7 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, LGBl 52 idgF (e-
lektronische Übermittlung von Daten an die Aufsichtsbehörde);  

                         
512 Vgl III. Kapitel 4.b. 
513 URL: <http://www.ooe.gv.at/e-gov>. 
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– § 54 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91 idgF (elektronische Übermittlung 
von Verhandlungsschriften betreffend Gemeinderatssitzungen);  

– § 76 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91 idgF (elektronische Übermittlung 
von Gemeindevoranschlagsentwürfen); 

– § 92 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91 idgF (elektronische Übermittlung 
von Gemeinderechnungsabschlüssen);  

– § 94 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91 idgF (elektronische Übermittlung 
von Gemeindeverordnungen an die Fraktionsobmänner); 

– § 102 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91 idgF (elektronische Einbringung 
von Vorstellungen an die Gemeindeaufsichtsbehörde);  

– § 21 Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung, LGBl 2002/69 
idgF (elektronische Annahme- und Auszahlungsanweisungen bei Verwendung ei-
ner digitalen Signatur); 

– § 46 Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung, LGBl 2002/69 
idgF (Elektronischer Zahlungsverkehr); 

– §§ 55, 61, 67 Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung, LGBl 
2002/69 idgF (EDV-Buchhaltung; „elektronisches Zeitbuch – Journal“; Spei-
cherung der Bücher); 

– § 11 Oö. Gemeinde-Personalvertretungsgesetz, LGBl 1991/86 idgF (Mitwirkung 
des Zentralpersonalausschusses bei Einführung von automationsunterstützter 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Bediensteten);  

– § 15 Oö. Gemeinde-Personalvertretungsgesetz, LGBl 1991/86 idgF (Einsicht 
in elektronischen Personalakt);  

– § 1 Oö. Gemeinde-Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente-Verordnung, 
LGBl 2003/47 (automationsunterstützte Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumentation);  

– § 1 Oö. Gemeindevertretungsdaten-Verordnung, LGBl 2003/97 (elektronische 
Übermittlung von Wahlvorschlägen); 

– § 31 Oö. Kindergarten- und Hortgesetz, LGBl 1973/1 idgF (elektronische 
Übermittlung von Auskünften der Kindergarten(Hort)erhalter an die Landes-
regierung);  

– §§ 18a, 20, 22 Oö. Kommunalwahlordnung, LGBl 1996/81 idgF (Einspruch gegen 
die Unionsbürger-Wählerevidenz bzw das Wählerverzeichnis und Berufung); 

– § 48 Oö. Kommunalwahlordnung, LGBl 1996/81 idgF (elektronische Beantragung 
einer Wahlkarte);  

– § 21 Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 LGBl 132 idgF (elektronische Verwah-
rung der Krankengeschichten ua); 

– § 21 Oö. Krankenanstaltengesetz 1997, LGBl 132 idgF (automationsunter-
stützte Speicherung von Krankengeschichten durch die Rechtsträger der 
Krankenanstalten);  

– § 67 Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 LGBl 132 idgF (elektronische Ein-
sichts- und Informationsrechtsrechte der Versicherungsträger); 

– § 3 Oö. Kundmachungsgesetz, LGBl 1998/55 (zusätzliche Bekanntmachung der 
im LGBl erscheinenden Kundmachungen in elektronischer Form); 

– § 64 Oö. Landesabgabenordnung 1996, LGBl 107 idgF (elektronische Einbrin-
gung von Anbringen);  

– § 74 Oö. Landesabgabenordnung 1996, LGBl 107 idgF (automationsunterstützte 
Ausfertigungen);  

– § 122 Oö. Landesabgabenordnung 1996, LGBl 107 idgF (elektronische Einsicht 
in Grundbuch und Firmenbuch durch Landesabgabenbehörden);  

– §§ 152, 215 Oö. Landesabgabenordnung 1996, LGBl 107 idgF (automationsun-
terstützte Bescheiderlassung);  
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– § 199 Oö. Landarbeitsordnung 1989, LGBl 25 idgF (Mitteilungspflicht des 
Betriebsinhabers an den Betriebsrat betreffend automationsunterstützte 
Verarbeitung personenbezogener Dienstnehmerdaten);  

– § 205 Oö. Landarbeitsordnung 1989, LGBl 25 idgF (Rechte des Betriebsrates 
bei Einführung von Systemen zur automationsunterstützten Verarbeitung per-
sonenbezogener Dienstnehmerdaten);  

– § 1a Oö. Landesbeamten-Pensionsgesetz, LGBl 1966/22 idgF (automationsun-
terstützte Übermittlung personenbezogener Daten);  

– § 6 Oö. Landesrechnungshofgesetz, LGBl 1999/38 idgF (Zugriff auf automati-
onsunterstützt gespeicherte Daten); 

– § 37 Oö. Landes-Reisegebührenvorschrift, LGBl 1994/47 (Entfall der Unter-
schrift bei elektronischen Reiserechnungen);  

– § 44 Oö. Landtagswahlordnung, LGBl 1997/48 idgF (elektronische Beantragung 
einer Wahlkarte); 

– §§ 23, 25 Oö. Landtagswahlordnung, LGBl 1997/48 idgF (Einspruch bzw Beru-
fung gegen das Wählerverzeichnis);  

– § 28 Gesetz über die Oö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge, LGBl 1983/66 
idgF (automationsunterstützter Datenverkehr bei der Rechts- und Verwal-
tungshilfe der LKUF); 

– § 39 Gesetz über die Oö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge, LGBl 1983/66 
idgF (elektronische Ausfertigungen);  

– § 27 Oö. Pflegegeldgesetz, LGBl 1993/64 idgF (Verarbeitung und Übermitt-
lung von Daten);  

– § 43 Oö. Tourismus-Gesetz 1990, LGBl 1989/81 idgF (elektronische Abfrage 
der Gewerberegister durch Beitragsbehörden); 

– § 16 Oö. Umweltschutzgesetz 1996, LGBl 84 idgF (Mitteilungspflicht betref-
fend auf elektronischen, visuellen oder akustischen Datenträgern gespei-
cherten Umweltdaten);  

– Art 16 Vereinbarung über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und 
der Krankenanstaltenfinanzierung, LGBl 2002/37 (Auskunftserteilung an 
Krankenanstaltenträger durch den Hauptverband auf automationsunterstütztem 
Weg (im Online- oder Stapelverfahren);  

– Art 4 Vereinbarung über einen gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst, 
LGBl 1987/84 (automationsunterstützte Aufzeichnungen über Flug- und tech-
nischen Betrieb);  

– §§ 3 f Oö. Vergabenachprüfungsgesetz, LGBl 2002/153 (elektronische Ver-
ständigung von der Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens);  

– § 19 Verordnung Leistungsbeurteilung an Landwirtschaftlichen Fach- und Be-
rufsschulen, LGBl 1981/69 idgF (automationsunterstützte Ausfertigungen an-
stelle von Zeugnisformularen); 

– § 32 Oö. Wohnbauförderungsgesetz 1993, LGBl 6 idgF (automationsunterstütz-
te Verarbeitung von Daten zur Feststellung der Förderungswürdigkeit);  

 

 

5. Gemeinschaftsrecht 
 

Die Bundesgesetze und die Landesgesetze zum E-Government bewegen sich in 

einem gemeinschaftsrechtlichen Rahmen. Von ihren politischen Initiativen 

und Vorhaben abgesehen, schuf die Europäische Gemeinschaft im Zusammenhang 

mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien verbindliches 

Gemeinschaftsrecht. Es handelt sich vor allem um Richtlinien in den Berei-
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chen des Datenschutzes, der elektronischen Signatur, des E-Commerce, der 

Telekommunikationsdienste und um Notifikationspflichten. Die Regelungen 

stützen sich auf Art 43 EGV, Art 44 Abs 2 lit g, Art 47 Abs 2 und Art 55 

EGV (Niederlassungsrecht) und auf Art 95 EGV (Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten im Interesse des Binnenmark-

tes), auf Art 284 EGV (Auskunfts- und Nachprüfungsrecht), auf Art 286 EGV 

(Schutz der Gemeinschaftsorgane bei der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten). 

 

Die Richtlinien der Gemeinschaft zielen auf die Verwendung der neuen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Spezifische Regelungen, die sich nur auf Themen des E-Government beziehen, 

gibt es im Zusammenhang damit nur am Rande. Beispielsweise sieht die „Pub-

lizitätsrichtlinie“514 in der mit 04.09.2003 in Kraft getretenen und bis zum 

31.12.2006 umzusetzenden Fassung vor, dass Gesellschaften die erforderli-

chen Urkunden und Angaben zur Eintragung in das „Gesellschaftsregister“ 

künftig wahlweise auf Papier oder in elektronischer Form einreichen und 

auch Kopien aus dem „Gesellschaftsregister“ in der einen oder anderen Form 

erhalten können.515 Nach Art 22 Abs 4 lit a der Sechsten Richtlinie 

77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehr-

wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage, ABl L 

145/1 vom 13.06.1977 idgF, etwa legen die Mitgliedstaaten fest, unter wel-

chen Bedingungen der Steuerpflichtige diese Steuererklärungen auf elektro-

nischem Wege abgeben darf, wobei sie die Übermittlung auf elektronischem 

Wege auch verpflichtend anordnen können. Gleiches gilt nach Art 22 Abs 1 

lit a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG, ABl L 145/1 vom 13.06.1977 idgF, 

für Erklärungen betreffend die Aufnahme, den Wechsel und die Beendigung der 

Tätigkeit als Steuerpflichtiger. Und Art 3 Richtlinie 2003/98/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterver-

wendung von Informationen des öffentlichen Sektors stellt den allgemeinen 

Grundsatz auf, dass in den Fällen, in denen die Weiterverwendung von Doku-

menten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, erlaubt ist, diese Doku-

                         
514 Erste Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung der 

Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne 
des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der Gesellschafter sowie 
Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestal-
ten, ABl L 65/8 vom 14.03.1968, idF der Richtlinie 2003/58/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 zur Änderung der Richtlinie 
68/151/EWG des Rates in Bezug auf die Offenlegungspflichten von Gesellschaf-
ten bestimmter Rechtsformen, ABl L 221/13 vom 04.09.2003. 

515 Vgl VI. Kapitel 7.b.  
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mente, „soweit möglich, in elektronischer Form zur Verfügung gestellt“ wer-

den.516 

 

Für Regelungen des E-Government der Mitgliedstaaten ohne Bezug zu Wirt-

schaft und Gesellschaft fehlt der Gemeinschaft im Sinne des Art 5 EGV517 die 

Kompetenz. 

 

Insbesondere folgende gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen befassen sich 

mit Themen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien: 

 
Datenschutz 

 

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Okto-

ber 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten518 und zum freien Datenverkehr (Datenschutzrichtlinie),519 die 

sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 95 EGV bezieht. 
 

Verordnung (EG) 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 

zum freien Datenverkehr,520 die sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf 

Art 286 EGV bezieht. 
 

Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. No-

vember 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 

Sektors,521 die sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 95 EGV be-

zieht. 
 

Elektronische Signaturen 
 

Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. De-

zember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Sig-

                         
516 Die Richtlinie ist nach ihrem Art 12 spätestens bis zum 01.07.2005 umzusetzen. 
517 Art 5 Abs 1 EGV: „Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in 

diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig.“ Zuleeg, 
in Groeben/Schwarze (Hrsg), EU-/EG-Vertrag, Art 5 EGV Rz 2, weist darauf 
hin, dass nach diesem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung „die grund-
sätzliche Allzuständigkeit bei den einzelnen Mitgliedstaaten (verbleibt),“ 
was sich auch daraus ergebe, dass der Europäischen Gemeinschaft die Qualität 
als Staat fehlt (Zuleeg, in Groeben/Schwarze [Hrsg], EU-/EG-Vertrag, Art 1 
EGV Rz 2). Allgemeine Kompetenzzuweisungen, wie in Art 94, 95 EGV zum Zweck 
der Rechtsangleichung oder in Art 308 EGV zum Zweck der Ergänzung, erlauben 
eine scharfe Grenzziehungen zwischen den Kompetenzen der Gemeinschaft und 
den einzelnen Mitgliedstaaten freilich nicht immer.  

518 Dem „Schutz personenbezogener Daten“ widmet sich auch die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (ABl C 364/1 vom 18.12.2000) in Art 8. 

519 ABl L 281/31 vom 23.11.1995. 
520 ABl L 008/1 vom 12.01.2001 (in Kraft mit 01.02.2001). 
521 ABl L 345/90 vom 31.12.2003. 
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naturen (Signaturrichtlinie),522 insbesondere auf Art 47 Abs 2, Art 55 und 

95 EGV gestützt. 
 

E-Commerce 
 

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesell-

schaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 

(Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr),523 die sich nach ih-

rem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 47 Abs 2, 55 und 95 EGV bezieht. 
 

                         
522 ABl L 013/12 vom 19.01.2000. Zur Entstehungsgeschichte der Signaturrichtli-

nie vgl Mayer-Schönberger/Pilz/Reiser/Schmölzer, Signaturgesetz 22 f. 
523 ABl L 178/1 vom 17.07.2000. 
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Notifikation 
 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Informations-

verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 

Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (Notifikations-

richtlinie),524 die sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 95, 284 

und 43 EGV bezieht. 

Publizität 
 

Richtlinie 2003/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Ju-

li 2003 zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des Rates in Bezug auf die 

Offenlegungspflichten von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (Publizi-

tätsrichtlinie),525 die sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 44 

Abs 2 lit g EGV stützt. 
 

Telekommunikation 
 

Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 

2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikations-

netze und -dienste (Rahmenrichtlinie),526 die sich nach ihrem Wortlaut „ins-

besondere“ auf Art 95 EGV bezieht.527 
 

Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 

2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste 

(Genehmigungsrichtlinie),528 die sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf 

Art 95 EGV bezieht. 
 

Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 

2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen 

Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie),529 die sich 

nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 95 EGV bezieht. 
 

Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 

2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommuni-

kationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie),530 die sich nach 

ihrem Wortlaut „insbesondere“ auf Art 95 EGV bezieht. 
 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Ju-

li 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
                         
524 Richtlinie 98/34/EG (ABl L 204/37 vom 21.07.1998) idF der Richtlinie 

98/48/EG (ABl L 217/18 vom 05.08.1998). 
525 ABl L 221/13 vom 04.09.2003. Die „Publizitätsrichtlinie“ ist am 04.09.2003 

in Kraft getreten und bis zum 31.12.2006 umzusetzen. 
526 ABl L 108/33 vom 24.04.2002. 
527 Vgl zum „Richtlinienpaket 2002“ eingehend Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, 

Österreichisches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 111. 
528 ABl L 108/21 vom 24.04.2002. 
529 ABl L 108/7 vom 24.04.2002. 
530 ABl L 108/51 vom 24.04.2002. 
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Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation),531 die sich nach ihrem Wortlaut „insbesondere“ 

auf Art 95 EGV bezieht. 

 
 

 

                         
531 ABl L 201/37 vom 31.07.2002. 

IV. E-Government und Rechtsstaat 
 

1. Rechtsstaat ohne Papier ? 
 

a. Grundsatz der Technologiefreiheit 
 

Das beschriebene Papier ist die Grundlage der staatlichen Organisation und 

des staatlichen Handelns. Der Rechtsstaat ist ein Gesetzesstaat, Recht ist 

nur, was in einem öffentlich kundgemachten geschriebenen Gesetz oder in ei-

ner öffentlich kundgemachten geschriebenen Verordnung steht. Die staatliche 

Vollziehung ist im Sinne des staatlichen Gesetzmäßigkeitsgebots gebunden, 

ihr Handeln beruht auf geschriebenen Akten. Der Rechtsstaat ist ein Rechts-

schutzstaat, die Verfahren der Verwaltung und der Gerichte schlagen sich in 

Schriftsätzen und geschriebenen Akten nieder, Bescheide und Urteile sind 

Schriftstücke. Der im B-VG festgelegte Rechtsstaat setzt unzweifelhaft das 

beschriebene Papier als Grundlage der Staatsorganisation und des staatli-

chen Handelns voraus.  

 

Allerdings steht im Verfassungstext nirgends ausdrücklich, dass nur be-

schriebenes Papier die Grundlage für die Staatsorganisation und das staat-

liche Handeln sein darf. Daher stellt sich die Verfassungsfrage, ob im Sin-

ne des B-VG der Rechtsstaat anstelle von beschriebenem Papier auch auf an-

dere Technologien des Protokollierens und Speicherns von Schrift, Zeichen 

und Bild gestützt werden darf, ob das Papier durch die neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien ersetzt werden darf. 

 



IV. E-Government und Rechtsstaat 
 
 

 113 

Weil das beschriebene Papier nicht Teil des Rechtsstaats, sondern seine – 

technische – Voraussetzung ist, ist der Ersatz des Papiers durch die neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien verfassungsrechtlich zulässig, 

sofern die neue Technik einen dem Papier gleichwertigen Voraussetzungsstan-

dard bieten kann. Der Voraussetzungsstandard des Papiers lässt sich nach 

drei Kriterien beschreiben. Die neuen Informations- und Kommunikationstech-

nologien, die das beschriebene Papier ersetzen sollen, müssen dem Papier in 

Bestandsicherheit, Authentizität und Zugreifbarkeit gleichwertig sein.532 

 

− [Bestandsicherheit]. Was auf Papier geschrieben ist, hat bei entsprechen-

der Archivierung auf Dauer Bestand. Jeder, der Zugriff zu dem beschriebe-

nen Papier hat, kann es abschreiben und kopieren und weitere Archive an-

legen. Der Bestand des beschriebenen Papiers ist zeitlich unbegrenzt. 

 

 Die Bestandsicherheit des beschriebenen Papiers ist sohin sehr hoch, aber 

nicht absolut. Papier kann auch zerstört werden. Durch Brand, Naturka-

tastrophen, durch Schreddern. Insbesondere durch Archivieren an verschie-

denen Orten und bei verschiedenen Verantwortlichen kann das Risiko einer 

unwiederbringlichen Zerstörung von Papier klein gehalten werden.  

 

− [Authentizität]. Das beschriebene Papier lässt bei entsprechender Gestal-

tung des Inhalts mit hoher Bestandsicherheit erkennen, wer es beschrieben 

hat und welcher Person oder welcher Organisation das beschriebene Papier 

zuzurechnen ist. Das beschriebene Papier ermöglicht damit eine hohe Au-

thentizität. Die Unterschrift ist ein formalisiertes Merkmal der Authen-

tizität. Die Authentizität bei Papier ist wie die Bestandsicherheit hoch, 

aber nicht absolut. Durch Fälschung und Manipulation kann der auf Papier 

festgehaltene Inhalt verändert werden, insbesonders verändert weitergege-

ben werden. Insbesondere durch Archivierung an verschiedenen Orten kann 

die Manipulierbarkeit von beschriebenem Papier gering gehalten werden.  

 

− [Zugreifbarkeit]. Grundsätzlich jeder kann beschriebenes Papier in die 

Hand nehmen, abschreiben, kopieren und archivieren. Das beschriebene Pa-

pier hat eine hohe Zugreifbarkeit. Die breite Zugreifbarkeit setzt die 

Alphabetisierung der Menschen voraus. Das grundsätzlich jedermann zugäng-

liche beschriebene Papier schließt Geheimhaltungen nicht aus. Durch Ver-

                         
532 Menzel, Zusätzliche Normen für e-Government ? in Schriftenreihe Rechtsinfor-

matik Band 7, 104, nimmt die Zulässigkeit des Einsatzes technischer Verfah-
ren an, wenn und soweit die eingesetzten Techniken „im Sinne einer ‚verfas-
sungsverträglichen Technikgestaltung’ an die Anforderungen traditioneller 
Rechtsinstitute – wie etwa Schriftform, Nichtabstreitbarkeit von Willenser-
klärungen oder Datenschutz gebunden werden.“ 
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schluss von Archiven und Verschwiegenheitspflichten kann die Zugreifbar-

keit eingeschränkt werden.  

 

Ob die neuen Informationstechnologien den Standard des Papiers im Hinblick 

auf Bestandsicherheit, Authentizität und Zugreifbarkeit gleichwertig sind, 

erfordert einen technischen Befund, den diese Arbeit nicht leisten kann. 

Die Diskussion der Rechtswissenschaften mit der Informatik geht davon aus, 

dass bei entsprechender Ausgestaltung und bei sorgfältigem Einsatz der neu-

en Informations- und Kommunikationstechnologien die Gleichwertigkeit grund-

sätzlich, wenn auch gelegentlich mit hohem Aufwand, möglich ist. 

 

Eine offene Problematik zeigt der „Digital Divide“533 der Gesellschaft. Die 

Zugreifbarkeit von beschriebenem Papier ist jedermann offen, weil man davon 

ausgeht, dass eine durchgehende Alphabetisierung der Bevölkerung es jedem 

erlaubt, beschriebenes Papier zu lesen, abzuschreiben, zu kopieren und bei 

sich aufzubewahren. Bei den neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien sind Fähigkeiten der Handhabung erforderlich, über die – zumindest 

derzeit – nur ein Teil der Bevölkerung verfügt.534 Zudem reichen die Fähig-

keiten allein nicht aus. Wer zugreifen will, muss zu entsprechender Hard-

ware und Software Zugang haben, die er sich selbst nur mit hohem finanziel-

lem Aufwand beschaffen kann. Durch nicht hinreichende Fähigkeiten der Men-

schen und die nicht allgemein zugängliche Hard- und Software kommt es zur 

Teilung der Bevölkerung in digital und nicht-digital handlungsfähige Perso-

nen. Das Problem mag der Frage der Alphabetisierung im Zusammenhang mit be-

schriebenem Papier ähnlich sein, doch ist ein Teil der Bevölkerung digital 

nicht – vielleicht noch nicht – handlungsfähig.  

 

Aus diesen Überlegungen folgen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an 

einen Austausch von beschriebenem Papier durch die neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien in der Staatsorganisation und im staatlichen 

                         
533 Die OECD beschäftigte sich in mehreren Publikationen („The Digital Divide: 

Enhancing Access to ICT’s“, „Understanding the Digital Divide“ und „Bridging 
the Digital Divide“ mit der „digitalen Spaltung“ der Gesellschaft (vgl II. 
Kapitel 1.b. und FN 205). 

534 Vgl Klaushofer, Verordnungskundmachung im Internet, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7, 246: „Statistische Zahlen belegen, dass der heutige 
Verbreitungsgrad von PC-Anwenderkennntnissen mit den damaligen Lese- und 
Schreibkenntnissen bei weitem nicht Schritt halten kann.“ Die Erläuterungen 
(RV 624 BlgNR 21. GP 17) bei Einführung der Internet-Kundmachung im Bereich 
der Sozialversicherung (BGBl I 2001/99) gingen hingegen von anderen Annahmen 
aus: „Die Vermittlung von Grundkenntnissen im Bereich der Informatik ist 
Teil der schulischen Ausbildung; schon auf Volksschulebene werden Kinder mit 
den Grundbegriffen der Computerbedienung vertraut gemacht. Es kann daher 
vorausgesetzt werden, dass Internet-Abfragekenntnisse weit verbreitet sind. 
Abgesehen davon war auch für den Zugang zu Gesetzblättern schon bisher ein 
gewisses Spezialwissen für deren Beschaffung und den Umgang mit Registern 
und Katalogen notwendig.“ 
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Handeln: Der Austausch ist zulässig, wenn die neuen Informations- und Kom-

munikationstechnologien den Standards von beschriebenem Papier in Bestand-

sicherheit, Authentizität und Zugreifbarkeit gleichwertig sind. Soweit 

Gleichwertigkeit nur – vielleicht erst – in Teilbereichen gegeben ist, darf 

der Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien nur 

teilweise in solchen Bereichen erfolgen.  

 

Die Antwort der Bundesverfassung auf die neuen Informations- und Kommunika-

tionstechnologien ist damit der oben dargestellte auch für den Staat gel-

tende Grundsatz der Technologiefreiheit: Grundsätzlich sind weder der Staat 

noch die Bürger im öffentlichen oder im privaten Bereich gebunden, irgend-

eine bestimmte Technologie der Information und der Kommunikation für ihre 

Zwecke zu verwenden. Vorteile und Risiken wägen sie selbst ab. Alle vorhan-

denen Technologien stehen ihnen offen, soweit die einfache Gesetzgebung 

nicht Regelungen und Einschränkungen trifft.  

 

Für den Staat im öffentlichen Bereich zieht die Bundesverfassung aus Grün-

den des Rechtsstaats die Grenze, dass jede eingesetzte Informations- und 

Kommunikationstechnologie dem beschriebenen Papier an Bestandssicherheit, 

Authentizität und Zugreifbarkeit gleichwertig sein muss. Eine Grenze, die 

im konkreten Anwendungsfall ein Dialog der Rechtswissenschaft mit der In-

formatik finden muss. Solange ein erheblicher digital divide in der Bevöl-

kerung besteht, ist darüber hinaus erforderlich, dass jeder Einsatz der 

neuen Technologien auf Wunsch und bei Bedarf dem Bürger die Möglichkeit, 

die Inhalte durch Schrift, Zeichen und Bild auf Papier auszudrucken, ge-

währleistet.  

 

Allgemeine bundesverfassungsgesetzliche Bindungen der Technologieentschei-

dung des Staates ergeben sich zudem aus dem Sachlichkeitsgebot (Art 7 B-VG) 

und aus den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-

keit (Art 126b Abs 5 und Art 127a Abs 1 B-VG).535 

 

b. B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 
 

Die verfassungsrechtliche Aussage, dass die einfache Gesetzgebung das be-

schriebene Papier in der Staatsorganisation und im staatlichen Handeln 

durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ersetzen darf, 

soweit die neuen Technologien dem Standard des beschriebenen Papiers an Be-

standsicherheit, Authentizität und Zugreifbarkeit entsprechen, bestätigte 

der Verfassungsgesetzgeber in der B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 selbst.  

                         
535 VfSlg 8844/1980. 
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Dass der Rechtsstaat der Staatsorganisation und dem staatlichen Handeln das 

beschriebene Papier grundsätzlich voraussetzt, der Verfassungstext konkret 

von dieser Voraussetzung wegen Selbstverständlichkeit nirgends ausdrücklich 

spricht, die Bundesverfassung aber der einfachen Gesetzgebung und Verwal-

tung Freiraum bei der Technologieentscheidung lässt, wurde oben ausgeführt. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz fand sich in Art 47 Abs 1 B-VG: „Das 

verfassungsmäßige Zustandekommen der Bundesgesetze wird durch die Unter-

schrift des Bundespräsidenten beurkundet.“ „Unterschrift“ ist ein Begriff, 

der nur für beschriebenes Papier Geltung hat und Schrift im herkömmlichen 

Sinn voraussetzt. Dem Ersatz des beschriebenen Papiers durch die neuen In-

formations- und Kommunikationstechnologien im Gesetzgebungsverfahren des 

Bundes536 auch bei gleichwertigem Standard in Bestandsicherheit, Authentizi-

tät und Zugreifbarkeit stand der ausdrückliche Verfassungstext des Art 47 

Abs 1 mit seinem Begriff „Unterschrift“ entgegen. Der Bundesverfassungsge-

setzgeber wollte auch das Gesetzgebungsverfahren ohne Einschränkung den 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien öffnen und beseitigte 

das verfassungsgesetzliche Hindernis. In der B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 

formulierte er den Art 47 Abs 1 wie folgt um: „Das verfassungsmäßige Zu-

standekommen der Bundesgesetze wird durch den Bundespräsidenten beurkundet.“ 

 

Die Erläuterungen zur B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 führen dazu aus: „Gemäß 

Art 47 Abs 1 B-VG wird das verfassungsmäßige Zustandekommen der Bundesge-

setze durch die Unterschrift des Bundespräsidenten beurkundet. Die Beurkun-

dung hat in der Weise zu erfolgen, dass der Gesetzesbeschluss vom Bundes-

präsidenten (eigenhändig) unterschrieben wird (siehe näher Korinek, Art 47 

B-VG, Rz 15). Art 47 Abs 1 B-VG setzt damit nicht nur die herkömmliche Pa-

pierform des Bundesgesetzblattes voraus, er dürfte wohl auch eine Beurkun-

dung durch elektronische Signatur ausschließen (arg. ‚Unterschrift’). Durch 

den vorgeschlagenen Entfall der ausdrücklichen Bezugnahme auf das Wort ‚Un-

terschrift’ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Gegenstand der ‚Beur-

kundung’ durch den Bundespräsidenten auch ein elektronisches Objekt sein 

und dass die ‚Beurkundung’ durch den Bundespräsidenten ebenso wie die ‚Ge-

                         
536 Ziel des Projekts „E-Recht“ (Ministerratsbeschluss vom 06.06.2001) war, den 

gesamten Rechtserzeugungsprozess im Bereich des Bundes – beginnend mit den 
ersten Ministerialentwürfen bis zur elektronischen Kundmachung im Bundesge-
setzblatt - elektronisch abzuwickeln. Dazu mussten alle am Normerzeugungs-
prozess beteiligten Stellen, wie Bundesministerien (Ministerialentwürfe), 
Bundesregierung (Ministerratsbeschlüsse), Nationalrat und Bundesrat, Bundes-
kanzler (Vorlage und Gegenzeichnung nach Art 47 Abs 2 und 3 B-VG und Kundma-
chung nach Art 49 Abs 1 B-VG), Bundespräsident (Beurkundung nach Art 47 
Abs 1 B-VG), in ein gemeinsames „Workflow-System“ eingebunden werden. Vgl 
dazu etwa Bachmann, e-Legislation ? JRP 2003, 69; Sander, eRecht, JRP 2003, 
73; und Weichsel, e-Recht, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 191. 
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genzeichnung’ durch den Bundeskanzler auch in elektronischer Form (durch 

elektronische Signatur) erfolgen kann.“537 

 

Die B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 zeigt, dass der Bundesverfassungs-

gesetzgeber die Bundesverfassung allgemein dahin versteht, dass der einfa-

che Gesetzgeber das beschriebene Papier in der Staatsorganisation und im 

staatlichen Handeln durch die neuen Informations- und Kommunikationstechno-

logien ersetzen darf. Die aus dem Rechtsstaat sich ergebende Folgerung, 

dass die neuen Informationstechnologien nur dort und soweit eingesetzt wer-

den dürfen, als sie dem beschriebenen Papier an Bestandsicherheit, Authen-

tizität und Zugreifbarkeit gleichwertig sind, hat der einfache Gesetzgeber 

dabei zu beachten.  

                         
537 RV 93 BlgNR 22. GP 4. 
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2. Technologiebrüche und Berücksichtigungsgebot 
 

Das beschriebene Papier war bis ins ausgehende zwanzigste Jahrhundert für 

alle Verwaltungen und Gerichte die einheitliche und einzige technische 

Grundlage ihrer Tätigkeiten, weil es nur das beschriebene Papier und keine 

Alternativen gab. Über den Einsatz von beschriebenem Papier brauchte man 

nicht zu entscheiden. Mit den neuen Informations- und Kommunikationstechno-

logien ist das nun anders. Es ist zu entscheiden, ob und inwieweit das be-

schriebene Papier durch neue Medien ersetzt wird. Nach der dargestellten 

Kompetenzverteilung der Bundesverfassung sind weder der Bund noch das Land 

allein in der Lage, alle Verwaltungen umfassende einheitliche Regelungen 

der Einführung und des Einsatzes der neuen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien zu erlassen.538 Im Sinne des Grundsatzes der Technologie-

freiheit kann jede Verwaltung ihre eigenen Wege gehen, sodass sich in der 

Gesamtbetrachtung der Staatsorganisation Technologiebrüche ergeben können. 

Und zwar zwischen Verwaltungen, die beschriebenes Papier verwenden, und 

Verwaltungen, die elektronische Medien einsetzen; oder zwischen Verwaltun-

gen, die zwar elektronische Medien einsetzen, die eingesetzten elektroni-

schen Medien untereinander aber nicht kompatibel sind. Die Folge der Tech-

nologiebrüche ist, dass die betroffenen Verwaltungen nicht oder nicht rei-

bungslos miteinander kommunizieren können. 

 

Solange die Verwaltungen unabhängig voneinander für sich tätig sind, mag 

das angehen. Im elektronischen Rechtsverkehr ergeben sich vielleicht für 

den Bürger, der mit allen Verwaltungen umgehen muss, daraus Probleme. Ver-

waltungen im Staat existieren aber nie allein für sich, sie sind in viel-

fältiger Weise miteinander verbunden und arbeiten etwa auf Bundes- und auf 

Landesebene im Sinne des „kooperativen Bundesstaates“ zusammen. Konkret sei 

auf die Amtshilfe, auf den Aktenlauf in der mittelbaren Bundesverwaltung, 

auf die Aktenvorlagen an die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern, 

auf die Aktenvorlagen an die ordentlichen Gerichte und an die Gerichtshöfe 

des öffentlichen Rechts und auf die verwaltungsbezogenen Tätigkeiten des 

Bundespräsidenten verwiesen. Im Gesetzgebungsverfahren, das zwar die Parla-

mente führen, an denen aber die Verwaltungen beteiligt sind, zeigen sich 

weitere Technologiebrüche. 

 

Das Problem der Technologiebrüche stellt sich auf Verfassungsebene, weil 

die Bundesverfassung die Kompetenz „Neue Medien“ als Querschnittsmaterie539 

auf die Gebietskörperschaften aufteilt, zugleich den Gebietskörperschaften 

aber Technologiefreiheit gewährt. Für andere Querschnittsmaterien, etwa für 

                         
538 Vgl III. Kapitel 4.a. und 4.b. 
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die Raumordnung, entnahm der Verfassungsgerichtshof der bundesstaatlichen 

Kompetenzverteilung ein wechselseitiges „Berücksichtigungsgebot“540, nach 

dem jede Gebietskörperschaft auf die andere Gebietskörperschaft bei der 

Ausübung ihrer Kompetenzen Rücksicht nehmen muss. Keine Gebietskörperschaft 

darf von ihrer Kompetenz so Gebrauch machen, dass sie die Wahrnehmung der 

Zuständigkeit der anderen Gebietskörperschaft vereitelt541. Für die Quer-

schnittsmaterie „Neue Medien“ muss das auch gelten. 

 

Legt man dem Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

durch die Gebietskörperschaften im Rahmen der bundesverfassungsgesetzlichen 

Kompetenzordnung ein „Berücksichtigungsgebot“ zugrunde, so verlangt die 

Verfassung von dem Kompetenzträger, der die neue Technologie für sich ein-

geführt hat, die Berücksichtigung des technologischen Standards der anderen 

Kompetenzträger. Das gilt für den Gesetzgeber wie für die im Rahmen der 

„inneren Organisation“ ohne besondere gesetzliche Grundlage tätige Verwal-

tung in gleicher Weise. Wer zur Vorlage eines Verwaltungsaktes verpflichtet 

ist oder einen Verwaltungsakt vorlegt, hat sich dem technologischen Stan-

dard seines Kommunikationspartners anzupassen.  

 

Diese den Vorleger treffende „Pflicht der Berücksichtigung des technologi-

schen Standards des anderen“ verlangt konkret zweierlei: 

 

– Soweit die Verwaltungseinheit einer Gebietskörperschaft in ihrem Bereich 

in relevantem Umfang eine gebräuchliche Informations- und Kommunikations-

technologie einführt, muss die Technologie in der Lage sein, zumindest 

für die Kommunikation nach außen ein gängiges Standardformat bereitzu-

stellen. 

 

– Soweit die Verwaltungseinheit dieser Gebietskörperschaft mit einer Ver-

waltungseinheit einer anderen Gebietskörperschaft kommuniziert, die tech-

nisch nicht in der Lage ist, das Standardformat zu lesen, muss diese Ge-

bietskörperschaft einen als echt beglaubigten vollständigen und flüssig 

lesbaren Ausdruck auf Papier bereitstellen. Diese Verpflichtung ist obso-

let, wenn die Einführung und der Einsatz neuer Informations- und Kommuni-

kationstechnologien in den Verwaltungen so weit fortgeschritten sind, 

dass alle Verwaltungseinheiten technologisch in der Lage sind, gängige 

Standardformate zu lesen. 

 

                                                                             
539 Vgl III. Kapitel 2. FN 420. 
540 Vgl FN 424. 
541 Vgl FN 426. 
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Diese Pflicht der Berücksichtigung des technologischen Standards des ande-

ren trifft Verwaltungseinheiten wohl auch im Verkehr mit den Parlamenten 

und jedenfalls mit dem Bundespräsidenten. 

 

Das E-Government-Gesetz geht davon aus, dass bereits alle Verwaltungsein-

heiten der Gebietskörperschaften technologisch in der Lage sind, gängige 

Standardformate zu lesen. Es schreibt in § 21 Abs 1 unter dem Titel „Vorla-

ge elektronischer Akten“ die Verpflichtung zum „Standardformat“ fest: „So-

weit von einer Behörde Akten an eine andere Behörde vorgelegt werden müs-

sen, und diese Akten elektronisch erzeugt und genehmigt wurden, bezieht 

sich die Vorlagepflicht auf dieses elektronische Original… Die Vorlage muss 

in einem Standardformat erfolgen“. § 21 Abs 2 versteht unter „Standardfor-

mate“: ... jene elektronischen Formate, die die Lesbarkeit eines Dokuments 

auch für Dritte während der voraussichtlichen Aufbewahrungsdauer nach dem 

Stand der Technik jeweils bestmöglich gewährleisten“. 

 

§ 21 E-GovG entspricht der verfassungsgesetzlichen „Pflicht der Berücksich-

tigung des technologischen Standards des anderen“, wenn man davon ausgeht, 

dass tatsächlich bereits alle Verwaltungseinheiten der Gebietskörperschaf-

ten technologisch in der Lage sind, Standardformate der neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien zu lesen. § 21 E-GovG hat unter dieser Vor-

aussetzung keinen über die Verfassungspflicht hinausgehenden normativen In-

halt, sodass die Frage der kompetenzmäßigen Deckung dieser Rechtsvorschrift 

ohne Bedeutung ist.  

 

Kompetenzrechtlich wäre § 21 E-GovG für die Vorlagen der Bundesverwaltungs-

behörden, für die Vorlagen an die ordentlichen Gerichte und an die Ge-

richtshöfe des öffentlichen Rechts gedeckt. Für die Vorlagen innerhalb der 

Landesverwaltungsbehörden, innerhalb der Gemeindeverwaltungsbehörden und 

für die Vorlagen der Gemeindeverwaltungsbehörden an die Landesbehörden 

fehlte dem einfachen Bundesgesetzgeber wohl die Kompetenz. 
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3. Kundmachung von Gesetzen und Verordnungen 
 

Der Rechtsstaat ist ein Gesetzesstaat. Er verlangt für die Ausübung der 

Staatsgewalt allgemein gültige Rechtsnormen, an die die Vollziehung gebun-

den ist, und die für den Normunterworfenen die Ausübung der Staatsgewalt 

vorhersehbar und berechenbar machen. Rechtsnormen können ihre rechtsstaat-

liche Funktion nur erfüllen, wenn die Normunterworfenen die Möglichkeit ha-

ben, von den Rechtsnormen Kenntnis zu nehmen.542 Die Kundmachungspflicht für 

generelle Rechtsnormen folgt unmittelbar aus dem Rechtsstaatsgebot der Bun-

desverfassung,543 die Kundmachung stellt die Publizität für die Allgemein-

heit und damit den Zugang zum Recht544 her.545  

 

Während die Bundesverfassung für Bundesverfassungsgesetze, einfache Bundes-

gesetze und nach Art 50 B-VG genehmigte Staatsverträge des Bundes die Kund-

machung im Bundesgesetzblatt (Art 49 Abs 1 und 2 B-VG) sowie für Landesver-

fassungsgesetze und einfache Landesgesetze die Kundmachung im Landesgesetz-

blatt (Art 97 Abs 1 B-VG) festschreibt, fehlen Kundmachungsbestimmungen für 

Verordnungen des Bundes und der Länder in der Bundesverfassung. Die Rege-

lung der Einzelheiten der Kundmachung von Bundesgesetzen und nach Art 50 

B-VG genehmigten Staatsverträgen des Bundes obliegt der einfachen Bundesge-

setzgebung,546 die Regelung der Einzelheiten der Kundmachung von Landesge-

setzen der Landesgesetzgebung547. Die Regelung der Kundmachung nicht nach 

Art 50 B-VG genehmigter Staatsverträge des Bundes und von Verordnungen des 

Bundes trifft die einfache Bundesgesetzgebung nach den Vorgaben des rechts-

staatlichen Gebots der Bundesverfassung, die Regelung der Kundmachung von 

                         
542 Vgl Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht 145. 
543 VfSlg 3130/1956, 4546/1963, 4865/1965, 12.293/1990, 13.740/1994. Im Erkennt-

nis Slg 4320/1962 spricht der Verfassungsgerichtshof etwa aus, dass eine 
rechtsstaatliche Ordnung „niemals“ durch „Rechtsvorschriften hergestellt 
werden (kann), die nicht publiziert sind;“ in VfSlg 4546/1963 spricht er 
ausdrücklich vom „rechtsstaatlichen Erfordernis der Publizität genereller 
Normen“. Vgl Jahnel, Möglichkeiten der Publikation, in ASVG 255; Lienbacher, 
Kundmachung, in Jahnel (Hrsg), Zugang 47; Thienel, in Korinek/Holoubek, Bun-
desverfassungsrecht, Art 48, 49 B-VG Rz 5. Ringhofer, Bundesverfassung 156, 
formuliert, dass „ausnahmslos jede Norm demjenigen zur Kenntnis gebracht 
werden (muss), dem sie Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt.“ Vgl Anto-
niolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht 145, ergibt sich das Kundmachungs-
erfordernis „an sich für alle Rechtsvorschriften aus § 3 ABGB.“ Vgl auch 
Klecatsky, Kundmachung von Gesetzen, in FS „Das österreichische Recht“ 9, 
der eine Kundmachungspflicht für alle Rechtsnormen aus Art 1 B-VG ableitet.  

544 Lienbacher, Kundmachung, in Jahnel (Hrsg), Zugang 49. 
545 Holzinger, Kundmachung, in Schäffer (Hrsg), Rechtssetzung 313, unterscheidet 

die „Informationsfunktion der Kundmachung“ (die Information der Normadressa-
ten über den Inhalt der Rechtsvorschriften) von der „Dokumentationsfunktion 
der Kundmachung“, das ist die „schriftliche, öffentliche, authentische Doku-
mentation des Wortlauts der Rechtsvorschrift“, welche die „Voraussetzung für 
deren rechtliche Verbindlichkeit“ darstellt. 

546 Die näheren Bestimmungen über die Kundmachung im Bundesgesetzblatt sind nach 
Art 49 Abs 4 B-VG durch Bundesgesetz zu treffen.“ 
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Staatsverträgen der Länder und von Verordnungen der Länder trifft die Lan-

des(verfassungs-)gesetzgebung gemäß dem Rechtsstaatsprinzip der Bundesver-

fassung.  

 

Dass es Gesetzblätter für die Kundmachung von Gesetzen gibt, ist in der 

Bundesverfassung in Art 49 für die Bundesgesetze und in Art 97 Abs 1 für 

die Landesgesetze festgelegt. Die Einzelheiten der Gesetzblätter regeln die 

einfache Bundesgesetzgebung und die einfache Landesgesetzgebung. Weil die 

Rechtsstaatlichkeit der Bundesverfassung – wie oben ausgeführt – beschrie-

benes Papier voraussetzt, war nie zweifelhaft, dass es sich beim Bundesge-

setzblatt um ein gedrucktes und hinreichend verbreitetes Printmedium han-

delt und handeln muss.548 Mit den neuen Informations- und Kommunikations-

technologien wurde das Gesetz„blatt“ auch als jedermann zugängliche elekt-

ronische Datenbank denkbar.549 

 

Gegen eine solche elektronische Variante hätte der Verfassungsbegriff 

„Blatt“ sprechen können, dem bedrucktes Papier immanent sein könnte.550 Der 

Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis VfSlg 6460/1971 ausgesprochen, 

dass die Gesetzgebung von der Verfassung „zur Gestaltung der Kundmachungs-

form (...) Vollmacht erhalten“ hat und „für die Erstarrung eines techni-

schen Vorganges der Kundmachung“ kein Anhaltspunkt besteht. Die genannten 

Aussagen des Verfassungsgerichtshofs sind zur Kundmachung des niederöster-

reichischen Landesgesetzblatts als Loseblattsammlung getroffen worden. Die 

Frage, ob das auf Papier gedruckte niederösterreichische Landesgesetzblatt 

ein Gesetz„blatt“ ist oder nicht, stellte sich dem Gerichtshof nicht. Aus 

den Aussagen des Gerichtshofs, dass der „technische Vorgang der Kundma-

chung“ nicht „erstarrt“ sei, lässt sich daher für die Frage, ob neben den 

herkömmlichen Formen der Kundmachung auf Papier auch Formen elektronischer 

Kundmachung als Gesetz„blatt“ gelten können, nur mittelbar das Argument ge-

                                                                             
547 Art 97 Abs 1 iVm Art 99 Abs 1 B-VG. 
548 Aus dem Wortlaut des Art 49 B-VG („Gesetzblatt“) wurde in der Lehre der 

Schluss gezogen, dass die Drucklegung des Bundesgesetzblattes auf Papier 
verfassungsrechtlich geboten ist (Thienel, in Korinek/Holoubek, Bundesver-
fassungsrecht, Art 48, 49 B-VG Rz 37). 

549 Vgl dazu etwa die Überlegungen Souhradas, www.avsv.at, SozSi 2002, 6, FN 29. 
Wiederin, Kundmachung im Internet ? in Gruber (Hrsg), Internet 41, ging 
(schon 2001) davon aus, dass das Internet als Kundmachungsmedium die Anfor-
derungen an ein Publikationsmedium besser zu erfüllen vermag als das papie-
rene Gesetz„blatt“. 

550 In diesem Sinn Thienel, in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht II/1, 
Art 48, 49 B-VG Rz 37, der das verfassungsgesetzliche Gebot der Drucklegung 
auf Papier auch daraus ableitet, dass „das In-Kraft-Treten an Herausgabe und 
Versendung des BGBl anknüpft, womit auf die herkömmliche Form der Verbrei-
tung von Druckwerken abgestellt wird.“ Ebenso Jahnel, Möglichkeiten der Pub-
likation, in ASVG 256. AA (schon vor der B-VG-Novelle BGBl I 2003/100) für 
die Kundmachung von Landesgesetzen Pesendorfer, in Rill/Schäffer (Hrsg), 
Bundesverfassungsrecht Art 97 B-VG Rz 9. 
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winnen, dass die Verfassung kein statistisches Begriffsverständnis von 

„Blatt“ hat.  

 

Bereits oben wurde der Grundsatz definiert, dass die Bundesverfassung als 

Voraussetzung des Rechtsstaats von beschriebenem Papier ausgeht, diese 

Technologie aber durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien 

ersetzt werden darf, soweit die neue Technologie dem beschriebenen Papier 

an Bestandsicherheit, Authentizität und Zugreifbarkeit gleichwertig ist.551 

Liegen diese Voraussetzungen vor, so erfüllt die elektronische Variante die 

Verfassungsvoraussetzungen und damit nach Sinn und Zweck auch den Begriff 

„Blatt“ in Art 49 und 97 B-VG. Der Bundesverfassungsgesetzgeber bestätigte 

dieses Begriffsverständnis, indem er in der B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 

insbesondere durch Anpassung des Verfassungstextes in Art 47 Abs 1 B-VG 

(Unterschrift des Bundespräsidenten) den Weg für ein elektronisches Bundes-

gesetzblatt freimachte.552 Die Erläuterungen zur B-VG-Novelle bemerken, dass 

auf eine Änderung des Begriffes „Blatt“ im Verfassungstext verzichtet wur-

de, weil im Hinblick auf die vielfachen Verweisungen in der Rechtsordnung 

auf diesen Begriff ein erheblicher sprachlicher Anpassungsaufwand in den 

Gesetzestexten entstanden wäre. Auch das Medienrecht integrierte im Übrigen 

die neuen elektronischen Varianten – etwa „Internet-Zeitung“ – in die her-

kömmlichen Begriffe, ohne dass es textlicher Veränderungen bedurfte.553 

 

a. Bundesgesetze 
 

Die Neufassung des Art 49 Abs 1 B-VG durch die Novelle BGBl I 2003/100 lau-

tet: „Die Bundesgesetze sind vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt kundzu-

machen. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, treten sie mit Ab-

lauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft und gelten für das gesamte Bun-

desgebiet.“ Der Text der Bundesverfassung stand seit der Novelle BGBl I 

2003/100 einer elektronischen Variante des Bundesgesetzblattes anstelle ei-

nes herkömmlichen Printmediums nicht mehr im Wege. Die Beurteilung der ver-

fassungsgesetzlichen Zulässigkeit eines elektronischen Bundesgesetzblattes 

erfordert jedoch auch die Prüfung, ob die vom einfachen Gesetzgeber gewähl-

te elektronische Variante dem beschriebenen Papier an Bestandsicherheit, 

Authentizität und Zugreifbarkeit gleichwertig ist. Das kommt insbesondere 

                         
551 Vgl dazu auch Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung, in Plöckinger/Duursma/ 

Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht 302. 
552 Vgl IV. Kapitel 1.b. und das Projekt „E-Recht“ (vgl FN 536). 
553 Mediengesetz, BGBl 1981/314 idF BGBl I 2001/136. Vgl etwa OLG Wien 

26.11.1997, 24 Bs 291/97, MR 1998, 44; und Höhne/Rami/Zöchbauer, Medienge-
setz-Novelle, MR 2004, 227, die betonen, dass das Mediengesetz wegen seiner 
„Technikneutralität“ in der Lage ist, „die Sachverhalte, denen wir im Inter-
net begegnen, zu bewältigen.“ 
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im neu gefassten Art 49 Abs 3 B-VG zum Ausdruck, der lautet: „Verlautbarun-

gen im Bundesgesetzblatt und gemäß Abs 2 zweiter Satz müssen allgemein zu-

gänglich sein und in ihrer kundgemachten Form vollständig und auf Dauer er-

mittelt werden können.“554 Die allgemeine Zugänglichkeit zu den kundgemach-

ten Rechtsvorschriften bedeutet nach den Erläuterungen der Regierungsvorla-

ge555 nicht, „dass diese Zugänglichkeit ununterbrochen gewährleistet sein 

muss; eine ununterbrochene Verbindung eines Verlautbarungsservers mit dem 

Internet wäre nämlich schon aus technischen Gründen nicht möglich.“ Die Er-

läuterungen zitieren überdies Souhrada556, der betont, dass das Internet 

rund um die Uhr zur Verfügung steht und „selbst die notwendigen Wartungs-

pausen (...) wesentlich kürzer (sind) als die Zeit der Nichtverfügbarkeit 

gedruckter Verlautbarungen infolge der Ladenschlusszeiten der Verkaufsloka-

le oder der Bibliotheksschließzeiten.“ 

 

Der Bundesgesetzgeber machte von der ihm verfassungsgesetzlich eröffneten 

Möglichkeit der Einführung einer elektronischen Variante des Bundesgesetz-

blattes mit einem zum 01.01.2004 in Kraft tretenden Gesetz über das Bundes-

gesetzblatt (BGBlG), BGBl I 2003/100, Gebrauch. Es hält den verfassungsge-

setzlichen Anforderungen an Bestandsicherheit, Authentizität und Zugreif-

barkeit stand:  

 

– Der Bestand der Rechtsdatenbank „Bundesgesetzblatt“ ist auf Dauer gesi-

chert. § 8 Abs 3 BGBlG ordnet dazu an: „Von jedem Dokument sind mindes-

tens drei Sicherungskopien und vier beglaubigte Ausdrucke zu erstellen. 

Je eine Sicherungskopie und je ein beglaubigter Ausdruck sind an das Ös-

terreichische Staatsarchiv und an die Österreichische Nationalbibliothek 

abzuliefern und von diesen zu archivieren. Ein beglaubigter Ausdruck ist 

der Parlamentsbibliothek zu übermitteln.“ § 8 Abs 2 BGBlG ergänzt: „Die 

Dokumente dürfen nach Erstellung der Signatur nicht mehr geändert und, 

sobald sie zur Abfrage freigegeben worden sind, auch nicht mehr gelöscht 

werden.“ 

 

– Auch für die Authentizität sorgt das Gesetz ausreichend. § 8 Abs 1 zwei-

ter Satz BGBlG verlangt: Die Dokumente „müssen in einem zuverlässigen 

                         
554 Vgl RV 93 BlgNR 22. GP 4: „Die vorgeschlagene Formulierung des Art 49 Abs 3, 

wonach Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt allgemein zugänglich sein und in 
ihrer kundgemachten Form vollständig und auf Dauer ermittelt werden können 
müssen, orientiert sich an § 31 Abs 9 Z 1 und 2 ASVG.“ Vgl FN 587. 

555 RV 93 BlgNR 22. GP 4. 
556 Souhrada, www.avsv.at, SozSi 2002, 18. 
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Prozess erzeugt worden und mit einer elektronischen Signatur557 versehen 

sein.“  

 

– Auch eine dem gedruckten Bundesgesetzblatt vergleichbare Zugänglichkeit 

zum Bundesgesetzblatt muss gewahrt sein.558 Bisher konnte jedermann eine 

öffentliche Bibliothek aufsuchen, unentgeltlich Einsicht nehmen und auf 

eigene Kosten Kopien anfertigen.559 Er konnte das Bundesgesetzblatt im 

Einzelnen oder im Abonnement entgeltlich beziehen. Eine gewisse Mühewal-

tung für das Auffinden von Rechtsvorschriften wurde dem Bürger aber zuge-

mutet.560 Diesen Gegebenheiten muss die elektronische Variante gleichwer-

tig sein. Im Hinblick auf den Digital Divide561 muss jedenfalls auch die 

Zugänglichkeit ausgedruckter Texte gewährleistet sein. Das BGBlG ent-

spricht diesen Anforderungen. § 6 ordnet an, dass das Bundesgesetzblatt 

im Rahmen der vom Bundeskanzler betriebenen elektronischen Datenbank 

„Rechtsinformationssystems des Bundes (RIS)“ verlautbart wird. Die Daten-

bank ist für jedermann im Internet unter der Adresse <www.ris.bka.gv.at> 

frei zugänglich (§ 7 BGBlG).562 Die Dokumente müssen aufwärtskompatibel, 

also auch in Zukunft lesbar sein.563 § 9 Abs 1 BGBlG ordnet an: „Die Ver-

                         
557 Vgl V. Kapitel 2.b. 
558 Die bundesverfassungsgesetzliche Verpflichtung zur Kundmachung von Gesetzen 

bedeutet, dass die „Möglichkeit zur Kenntnisnahme der Gesetze zu eröffnen 
ist“ (VfSlg 6460/1971). 

559 Die Beschaffung der gedruckten Bundesgesetzblätter aus Bibliotheken setzt 
freilich auch bestimmte „Kenntnisse“ voraus, um sich in Bibliothekskatalogen 
und Registern zurechtzufinden. Die Erläuterungen (RV 624 BlgNR 21. GP 17) im 
Zusammenhang mit der Einführung der Internet-Kundmachung im Bereich der So-
zialversicherung (BGBl I 2001/99), weisen darauf hin, dass Internet-
Kenntnisse ohnehin auch bei der Recherche in Bibliotheken erforderlich sind 
und nennen den Bibliothekskatalog der Österreichischen Nationalbibliothek, 
der nur noch elektronisch geführt wird. Vgl Klaushofer, Verordnungskundma-
chung im Internet, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 246 f; und 
Klaushofer, Verordnungskundmachung im Internet, JRP 2003, 246. 

560 Thienel, in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, Art 48, 49 B-VG Rz 5; 
und Souhrada, www.avsv.at, SozSi 2002, 6 FN 66. Holzinger, Kundmachung, in 
Schäffer (Hrsg), Rechtssetzung 315, hält es für zumutbar, wenn „ein gewisses 
Mindestmaß an intellektueller Anstrengung erforderlich“ ist, um sich Zugang 
zu den kundgemachten Rechtsvorschriften zu verschaffen. Auch wenn dem Bürger 
eine „gewisse Mühewaltung für das Auffinden von Rechtsvorschriften“ abver-
langt werden kann, so sollte die Internetseite <www.ris.bka.gv.at> doch „auf 
ersten Zugriff so gestaltet sein, dass die Teilung in BGBl und sonstiges 
Rechtsinformationssystem erkennbar ist“ (Laurer, Neues vom Bundesgesetz-
blatt, ÖJZ 2004, 531). Dies ist derzeit nicht der Fall.  

561 Vgl Klaushofer, Verordnungskundmachung im Internet, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7, 244: „Einzig der (mangelnde) Verbreitungsgrad an 
PC-Anwenderkenntnissen ergibt sich als Nachteil im Vergleich zu traditionel-
len Kundmachungsformen.“ Dabei stellt sich die Frage, „ob diese Manko gra-
vierend genug ist, um das rechtsstaatliche Prinzip verletzen zu können.“ 

562 Als Vorbild dieser Bestimmung nennen die Erläuterungen (RV 93 BlgNR 22. GP 
11) ausdrücklich § 1 der Sozialversicherungs-Internetkundmachungsverordnung, 
SoSi Nr 2001/198 (vgl FN 598). 

563 Der Verfassungsausschuss (AB 243 BlgNR 22. GP 3) hält fest, dass durch die 
Festlegung eines aufwärtskompatiblen Formats der – eine zu verlautbarende 
Rechtsvorschrift enthaltenden – Dokumente „ sicher gestellt werden (soll), 
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lautbarungen im Bundesgesetzblatt müssen jederzeit ohne Identitätsnach-

weis und unentgeltlich zugänglich sein.“ Und § 9 Abs 2 erster Satz BGBlG 

lautet: „Die Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt können von jedermann 

unentgeltlich ausgedruckt werden.“ Wer ausgedruckte Exemplare der Geset-

zestexte haben will, kann diese wie bisher entgeltlich bekommen. § 9 

Abs 2 zweiter und dritter Satz BGBlG regeln dazu: „Darüber hinaus hat der 

Bundeskanzler dafür Sorge zu tragen, dass jedermann gegen angemessenes 

Entgelt Ausdrucke der Verlautbarungen … erhalten kann. Der Bundeskanzler 

hat die Stellen, bei denen diese Ausdrucke und Kopien bezogen werden kön-

nen, … im ‚Amtsblatt zur Wiener Zeitung’ kundzumachen.“564 Auch für den 

Fall des technischen Zusammenbruchs des Internet sorgt das Gesetz vor. 

§ 7 Abs 3 BGBlG verlangt: „Wenn und solange die Bereitstellung oder Be-

reithaltung der im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechtsvorschrif-

ten zur Abfrage im Internet nicht bloß vorübergehend nicht möglich ist, 

hat deren Verlautbarung in anderer dem Art 49 Abs 3 B-VG entsprechender 

Weise zu erfolgen.“ 

 

Unter der Voraussetzung, dass die vom BGBlG an das elektronische Bundesge-

setzblatt gestellten gesetzlichen Anforderungen technisch möglich und tat-

sächlich erfüllt sind, ist die Ablöse des herkömmlichen Bundesgesetzblattes 

als Printmedium durch das Bundesgesetzblatt als elektronische Datenbank 

verfassungskonform. Ob die technischen Anforderungen möglich und tatsäch-

lich erfüllt sind, bedarf freilich einer fachtechnischen Begutachtung.  

 

Nach Art 49 B-VG treten die Bundesgesetzblätter „mit Ablauf des Tages ihrer 

Kundmachung“ in Kraft. § 11 Abs 1 BGBlG definiert den Tag der Kundmachung 

als „Tag der Freigabe zur Abfrage“, den „jede Nummer des Bundesgesetzblat-

tes (…) zu enthalten“ hat. Die Praxis verwendet nach wie vor den Begriff 

„Ausgegeben am …“. Dies schadet rechtlich wohl nicht, doch wäre ein Text 

mit „Freigegeben am …“ angebracht. 

 

Neben der „Verlautbarung“ der Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates enthält 

das elektronische Bundesgesetzblatt I nach § 3 BGBlG die gemeinsamen Kund-

                                                                             

dass der Text des Dokuments ungeachtet der durch den technischen Fortschritt 
bedingten Weiterentwicklungen von Hard- und Software auch in Zukunft noch 
gelesen werden kann.“ 

564 Vgl RV 93 BlgNR 22. GP 11: „Der Bund hat mit der Wiener Zeitung Digitale 
Publikationen GmBH eine Kooperations-Vereinbarung abgeschlossen, der zufolge 
die GmbH mit dem Druck sowie dem Vertrieb der im Internet kundgemachten 
Rechtsvorschriften beauftragt wird. Diese Vereinbarung umfasst auch die Ver-
pflichtung zur Bereithaltung und zum Vertrieb der – bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2003 – in Papierform verlautbarten Rechtsvorschriften. Da eine zu-
künftige Beauftragung anderer Unternehmen möglich ist, soll die Stelle, von 
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machungen des Bundeskanzlers und der zuständigen Bundesminister über die 

Wiederverlautbarung eines Bundesgesetzes (Z 2), die Kundmachungen des Bun-

deskanzlers über die Aufhebung eines Bundesgesetzes durch den Verfassungs-

gerichtshof und über den Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, dass ein 

Bundesgesetz verfassungswidrig war (Z 3), die gemeinsamen Kundmachungen des 

Bundeskanzlers und der zuständigen Bundesminister über die Aufhebung einer 

Kundmachung über die Wiederverlautbarung eines Bundesgesetzes durch den 

Verfassungsgerichtshof und über den Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, 

dass eine solche Kundmachung gesetzwidrig war (Z 4),565 die Kundmachungen 

des Bundeskanzlers über das Außer-Kraft-Treten eines Ausführungsgesetzes 

des Bundes infolge des In-Kraft-Tretens von Ausführungsgesetzen der Länder 

oder über das Außer-Kraft-Treten eines Bundesgesetzes infolge des In-Kraft-

Tretens von Landesgesetzen oder Verordnungen einer Landesbehörde (Z 5), die 

Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern oder zwischen dem Bund und 

einzelnen Ländern, die mit Genehmigung des Nationalrates abgeschlossen wor-

den sind, und der Vereinbarungen zwischen dem Bund, den Ländern und den Ge-

meinden nach Art 1 Abs 1 BVG, BGBl I 1998/61 (Z 6) und Kundmachungen über 

das In-Kraft-Treten oder das Außer-Kraft-Treten eines Bundesgesetzes oder 

einer in § 5 Abs 1 Z 1 oder Z 5 genannten Rechtsvorschrift, soweit an deren 

In-Kraft-Treten oder Außer-Kraft-Treten in den im Bundesgesetzblatt I zu 

verlautbarenden Rechtsvorschriften Rechtsfolgen geknüpft sind (Z 7).566 

 

Im BGBlG, BGBl 1996/660, fanden die neuen Informations- und Kommunikations-

technologien erstmals Berücksichtigung.567 Bei Herstellung, Vertrieb und La-

gerung der Bundesgesetzblätter in der Österreichischen Staatsdruckerei 

sollten die elektronischen Möglichkeiten genutzt werden.568  

                                                                             

der der Einzelne Ausdrucke beziehen kann, nicht im Gesetz selbst genannt 
werden, sondern im ‚Amtsblatt zur Wiener Zeitung’ kundgemacht werden.“ 

565 Vgl Laurer, Neues vom Bundesgesetzblatt, ÖJZ 2004, 524 f, der in Bezug auf 
§ 3 Z 4 BGBlG Verfassungsbedenken hegt. 

566 Zu den einzelnen im BGBl I enthaltenen Kundmachungsgegenständen (§ 3 Z 1 bis 
7 BGBlG) im Detail vgl Laurer, Neues vom Bundesgesetzblatt, ÖJZ 2004, 524. 

567 Vgl dazu Jahnel, Möglichkeiten der Publikation, in ASVG 256; und Kolono-
vits/Zeleny, Reform des Bundesgesetzblattes, ÖJZ 1997, 730. 

568 Vgl AB 365 BlgNR 20. GP 29. § 5 Abs 1 BGBlG bestimmte, dass „nachträgliche 
Ausdrucke bereits erschienener Bundesgesetzblätter (...) als ‚Nachdruck’ zu 
bezeichnen“ und „mittlerweile erfolgte Berichtigungen (...) zu berücksichti-
gen (sind).“ Der Begriff „Ausdruck“ in § 5 Abs 1 BGBlG statt des Begriffs 
„Vervielfältigungen“, der in § 5 Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 
1985 (§ 5 erster Satz BGBlG 1985, BGBl 200: „Nachträgliche Vervielfältigun-
gen der bereits erschienenen Stücke des Bundesgesetzblattes sind in augen-
fälliger Weise als solche zu bezeichnen.“) enthalten war, sollte das „Desk-
top-Publishing“ ermöglichen und die Kosten der Lagerhaltung bei der Öster-
reichischen Staatsdruckerei senken. Der Verfassungsausschuss stellt dazu 
fest, dass diese Kosten dadurch vermindert werden können, „dass nicht die 
ausgedruckten Bundesgesetzblätter gelagert, sondern die nunmehr auch elekt-
ronisch erstellten drucktechnischen Grundlagen für den Ausdruck im Falle ei-
nes Bedarfes geschaffen werden. Wird ein bestimmtes Bundesgesetzblatt ver-
langt, so hat die Österreichische Staatsdruckerei die Möglichkeit, die 
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Zu der Bestimmung (§ 7 Abs 1 BGBlG), dass „die im Bundesgesetzblatt er-

scheinenden Verlautbarungen erforderlichenfalls außerdem noch in anderer 

geeigneter Weise – so insbesondere auch durch Abdruck im ‚Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung’ – zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden (können)“, die 

schon § 7 Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1985 gekannt hatte, trat 

§ 7 Abs 2 BGBlG: „Die für das Bundesgesetzblatt erstellten Daten sind nach 

Maßgabe der technischen und dokumentalistischen Möglichkeiten dem Rechtsin-

formationssystem des Bundes zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zur 

Kundmachung im Bundesgesetzblatt enthält das Rechtsinformationssystem des 

Bundes keine authentischen Daten.“569 

 

Die Novelle BGBl I 1998/158 entwickelte den Einsatz der neuen Medien weiter 

und verpflichtete erstmals zu einer – kostenfreien – Online-Bereitstellung 

von konsolidiertem Bundesrecht und einer – kostenfreien – Online-

Bereitstellung der Bundesgesetzblätter.570 

 

b. Landesgesetze 
 

Bisher machte nur der Bundesgesetzgeber von der verfassungsgesetzlich gebo-

tenen Möglichkeit Gebrauch, seine Gesetze elektronisch kundzumachen. Für 

Landesgesetze regelt Art 97 Abs 1 B-VG die Kundmachung: „Zu einem Landesge-

setz sind der Beschluss des Landtages, die Beurkundung und Gegenzeichnung 

nach den Bestimmungen der Landesverfassung und die Kundmachung durch den 

Landeshauptmann im Landesgesetzblatt erforderlich.“ Art 97 Abs 1 B-VG wurde 

durch das Kundmachungsreformgesetz – wortgleich – neu erlassen.571 Die Er-

läuterungen572 führen dazu aus, dass bei Zugrundelegung des herkömmlichen 

Begriffsverständnisses von „Blatt“ für das „Landesgesetzblatt“ in Art 97 

Abs 1 B-VG „der Einführung einer elektronischen Kundmachung der Landesge-

setze (des Landesrechts) bundesverfassungsrechtliche Schranken entgegen 

stehen (Art 99 Abs 1 B-VG).“ Die wortgleiche Neuerlassung des Art 97 Abs 1 

                                                                             

betreffende Nummer sofort auszudrucken und diese zur Verfügung zu stellen. 
Da für diesen Ausdruck dieselbe drucktechnische Grundlage verwendet wird, 
wie sie für die Produktion des Bundesgesetzblattes selbst verwendet wurde, 
besteht keine Gefahr, dass in diesem neuerlichen Ausdruck ein abweichender 
Text enthalten wäre“ (AB 365 BlgNR 20. GP 2). Die Abs 2 und 3 des § 5 BGBlG 
enthielten – entsprechend der technischen Entwicklung – eine Ermächtigung, 
die Bundesgesetzblätter „auch auf andere technische Art zur Verfügung zu 
stellen.“ Die Erläuterungen (RV 93 BlgNR 20. GP 6) führen als Beispiele Bun-
desgesetzblätter „über Fax, Datennetze, CD-ROM“ an. 

569 Vgl VI. Kapitel 9.a. dazu Jahnel, Möglichkeiten der Publikation, in ASVG 
257; und Kolonovits/Zeleny, Reform des Bundesgesetzblattes, ÖJZ 1997, 730. 

570 Vgl dazu Jahnel, Möglichkeiten der Publikation, in ASVG 258; zur Bedeutung 
dieser Bestimmung für das Rechtsinformationssystem des Bundes insgesamt vgl 
VI. Kapitel 9.a. 

571 Vgl Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer 
(Hrsg), Internet-Recht 305. 
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B-VG sollte historisierende Auslegungen ausschließen und den Landesgesetz-

gebern zweifelsfrei573 auch den Weg zu Formen elektronischer Kundmachung der 

Landesgesetze öffnen.574 Dadurch sollte „klar gestellt werden, dass eine 

Drucklegung des ‚Landesgesetzblattes’ bundesverfassungsrechtlich nicht ge-

boten ist und die Form seiner Kundmachung im Rahmen der Verfassungsautono-

mie der Länder frei geregelt werden kann.“575 

 

Die Kundmachung von Landesgesetzen ist Aufgabe des Landes und nicht des 

Bundes. Aus kompetenzrechtlichen Gründen müssen die Verlautbarungen inhalt-

lich und technisch in der vollen Verantwortung der Landesverwaltung stehen. 

Eine Integration der (rechtsverbindlichen) Kundmachung von Landesgesetzen 

in die Adresse <www.ris.bka.gv.at> ist denkbar, wenn die volle technische 

und inhaltliche Verantwortung der Landesverwaltung gewahrt ist, der Bund in 

Privatwirtschaftsverwaltung – vergleichbar einem Printmedium – nur das e-

lektronische Kommunikationsmedium bereit stellt.576 

 

c. Verordnungen 
 

Der Text der Bundesverfassung sagt zur Kundmachungspflicht von Verordnungen 

nichts aus.577 Lehre und Rechtssprechung578 folgern unmittelbar aus dem 

Rechtsstaatsgebot der Bundesverfassung, dass auch Verordnungen kundzumachen 

sind. Die Gesetzgebung kann die Form der Kundmachung regeln.579 Fehlen ge-

                                                                             
572 RV 93 BlgNR 22. GP 6 f. 
573 Aufgrund der Neuregelung der Kundmachung insbesondere von Bundesgesetzen 

liegt der Bundesverfassung ein neues oder doch klargestelltes Verständnis 
des Begriffs „Blatt“ zugrunde, das nicht zwingend auf eine Drucklegung auf 
Papier abstellt. Dieses neue Begriffsverständnis hätte sich wohl auch auf 
die Landesverfassungsautonomie der Länder dahingehend ausgewirkt, dass die 
Landesverfassungsgesetzgeber Formen elektronischer Kundmachung von Landesge-
setzen hätten normieren dürfen.  

574 Pesendorfer, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht Art 97 B-VG Rz 9, 
ging schon vor der B-VG-Novelle BGBl I 2003/100 von der bundesverfassungsge-
setzlichen Zulässigkeit elektronischer Kundmachungen aus, „sofern die Zu-
gänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten gewährleistet ist“. 

575 RV 93 BlgNR 22. GP 7. 
576 Vgl VI. Kapitel 10.a. 
577 Vgl etwa VfSlg 4546/1963 (ebenso VfSlg 10.911/1986): „Die Verfassung enthält 

keine Vorschriften darüber, wie Verordnungen publiziert werden müssen (von 
Verfassungs wegen ist allerdings erforderlich, dass sie kundgemacht wer-
den).“ 

578 Vgl etwa VfSlg 5722/1968: „Das in der Verfassung verankerte Rechtsstaats-
prinzip gebietet, dass Verordnungen kundgemacht sein müssen.“ Oder VfSlg 
7375/1974 (ebenso VfSlg 7086/1973 und 7281/1974, 8997/1980): „Aus dem 
rechtsstaatlichen Prinzip erfließt das Gebot, dass Verordnungen, damit sie 
überhaupt als Bestandteil der Rechtsordnung existent werden, behördlich 
kundgemacht werden müssen“. Vgl etwa Aichlreiter, Verordnungsrecht 157; und 
Walter, Bundesverfassungsrecht 422. 

579 VfSlg 4865/1964: „Das in der Verfassung verankerte Rechtsstaatsprinzip ge-
bietet lediglich, dass Verordnungen ausreichend kundgemacht werden müssen. 
Eine bestimmte Form der Kundmachung von Verordnungen wird durch die Verfas-
sung nicht vorgeschrieben.“ 
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setzliche Bestimmungen, so hat die Kundmachung nach den Erfordernissen des 

Rechtsstaates „gehörig“ und „ortsüblich“ zu erfolgen.580 Die Gesetzgebung 

kann auch eine elektronische Kundmachung von Verordnungen anordnen.581 Im 

oben beschriebenen Sinn muss die vom Gesetzgeber angeordnete elektronische 

Kundmachungsform an Bestandsicherheit, Authentizität und Zugreifbarkeit dem 

beschriebenen Papier gleichwertig sein.582 

 

Soweit das BGBlG idF BGBl I 2003/100 Verordnungen umfasst, werden Verord-

nungen des Bundes elektronisch kundgemacht. Auch sie entspricht den rechts-

staatlichen Anforderungen. Es handelt sich nach § 4 Abs 1 BGBlG um Allge-

meine Entschließungen des Bundespräsidenten sowie – jeweils mit Ausnahme 

der an unterstellte Verwaltungsorgane gerichteten allgemeinen Weisungen 

(Verwaltungsverordnungen) – um Verordnungen der Bundesregierung und der 

Bundesminister, des Präsidenten des Nationalrates, des Präsidenten des 

Rechnungshofes, des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, des Präsiden-

ten des Verfassungsgerichtshofes und des Vorsitzenden der Volksanwalt-

schaft. Dementsprechend erfolgen auch die Kundmachungen der Bundesregierung 

oder der zuständigen Bundesminister über das Außer-Kraft-Treten einer im 

Bundesgesetzblatt kundgemachten Verordnung infolge des In-Kraft-Tretens von 

Landesgesetzen oder Verordnungen einer Landesbehörde583 sowie die Kundma-

chungen der Bundesregierung oder der zuständigen Bundesminister über die 

Aufhebung einer Verordnung durch den Verfassungsgerichtshof bzw über den 

Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, dass eine Verordnung gesetzwidrig 

war, im Bundesgesetzblatt (§ 4 Abs 1 Z 3 und 4 BGBlG).584 Der Bundeskanzler 

kann durch Verordnung (im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesminister) 

                         
580 VfSlg 3714/1960, 4865/1964, 6843/1972, 12.346/1990, 15.948; VfSlg 

15.697/1999: „Soweit das Gesetz konkrete Kundmachungsvorschriften für eine 
Verordnung enthält, sind diese einzuhalten. Lediglich bei Fehlen besonderer 
Kundmachungsvorschriften ist ein Rückgriff auf – letztendlich rechtsstaatli-
che – Kriterien, wie jenes der Ortsüblichkeit, notwendig.“  

581 Vgl Klaushofer, Verordnungskundmachung im Internet, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7, 244, nach dem „keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken“ gegen die Publikation von Verordnungen im Internet bestehen … und dem 
„einfachen Gesetzgeber … der Weg für die verbindliche Kundmachung von Ver-
ordnungen im Internet eröffnet (ist).“ Klaushofer, Verordnungskundmachung im 
Internet, JRP 2003, 239. 

582 Vgl IV. Kapitel 1.a. 
583 Vgl Art 16 Abs 4 B-VG und Art 23d Abs 5 B-VG. 
584 Nach § 4 Abs 1 BGBlG werden ebenfalls im BGBl II im Internet kundgemacht: 

die „Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofes und die Geschäftsordnung 
des Verfassungsgerichtshofes (Z 5), die Geschäftsordnung und die Geschäfts-
verteilung der Volksanwaltschaft (Z 6), Vereinbarungen zwischen dem Bund und 
den Ländern oder zwischen dem Bund und einzelnen Ländern, soweit sie nicht 
nach § 3 Z 6 BGBlG im BGBl I kundzumachen sind (Z 7) und in bestimmten Fäl-
len Kundmachungen über das In-Kraft-Treten oder das Außer-Kraft-Treten einer 
in § 5 Abs 1 Z 1 oder Z 5 genannten Rechtsvorschrift, soweit an deren In-
Kraft-Treten oder Außer-Kraft-Treten in den im Bundesgesetzblatt II zu ver-
lautbarenden Rechtsvorschriften Rechtsfolgen geknüpft sind (Z 8). Zu den 
einzelnen Kundmachungsgegenständen des BGBl II vgl Laurer, Neues vom Bundes-
gesetzblatt, ÖJZ 2004, 527. 
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nach § 4 Abs 3 BGBlG darüber hinaus die Verlautbarung der Verordnungen auch 

anderer Bundesbehörden im Bundesgesetzblatt anordnen, „wenn dies im Inte-

resse der erleichterten Zugänglichkeit gelegen ist“.585 

Die vom BGBlG nicht erfassten Verordnungen586 werden auf herkömmliche Weise 

veröffentlicht, sofern es nicht sondergesetzliche Regelungen für deren 

elektronische Kundmachung gibt. In den Landesrechten fehlen solche sonder-

gesetzlichen Regelungen betreffend Formen elektronischer Kundmachung.  

 

Im Bundesrecht werden gemäß § 31 Abs 9 ASVG die zu den Sozialversicherungs-

gesetzen zu erlassenden Durchführungsvorschriften von den Sozialversiche-

rungsträgern und vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-

träger – seit Jänner 2002 – als „Amtliche Verlautbarungen der österreichi-

schen Sozialversicherung“ rechtsverbindlich unter der Internetadresse 

<http://www.avsv.at>587 kundgemacht.588 Die zur näheren Bestimmung der Orga-

nisation sowie des Leistungs- und Beitragsrechts zu erlassenden Durchfüh-

rungsbestimmungen, wie Satzungen, Krankenordnungen, Feststellungen, Fest-

setzungen, Richtlinien ua stellen Rechtsverordnungen dar, die ursprünglich 

in den amtlichen Landeszeitungen (etwa in der Wiener Zeitung, Linzer Zei-

tung ua), seit 1971 in der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit“ kundgemacht 

wurden.589  

 

                         
585 Die sonstigen Kundmachungen der in einer derartigen Verordnung des Bundes-

kanzlers genannten Bundesbehörden können dann im elektronischen Bundesge-
setzblatt verlautbart werden, „wenn sie verbindliche Kraft haben oder wenn 
ihre Verlautbarung im Bundesgesetzblatt in anderen Rechtsvorschriften ange-
ordnet ist.“ 

586 Sondergesetzliche Kundmachungsregeln enthalten etwa: § 57 ElWOG, BGBl I 
1998/143 idgF (Rundfunk); § 2 Abs 4 Energielenkungsgesetz 1982, BGBl 545 
idgF (Kundmachung durch Rundfunk oder sonstige akustische Mittel); § 65 Gas-
wirtschaftsgesetz, BGBl I 2000/121 idF (Kundmachung durch Rundfunk oder In-
ternet); § 15a Abs 2 Ozongesetz, BGBl 1992/210 idgF (Rundfunk); § 36 Abs 4 
Sicherheitspolizeigesetz, BGBl 1991/566 idgF (Megafon); § 38 Abs 3 Strahlen-
schutzgesetz, BGBl 227/1969/227 idgF (Rundfunk und Fernsehen); § 56 Wehrge-
setz 2001, BGBl I 146 idgF (Rundfunk oder andere akustische Mittel); § 21a 
Zivildienstgesetz 1986, BGBl 679 idgF (Rundfunk oder andere akustische Mit-
tel). 

587 Die amtlichen Verlautbarungen der österreichischen Sozialversicherung sind 
auch über die Internet-Adresse <http://www.amtliche-Verlautbarungen.at> zu 
erreichen. § 31 Abs 4 Z 6 ASVG verpflichtet den Hauptverband zur „Schaffung 
der technischen Voraussetzungen für die Kundmachung von Rechtsvorschriften 
im Internet.“ Und § 31 Abs 9a letzter Satz ASVG: „Die technische Einrichtung 
der Verlautbarung im Internet gehört zu den Aufgaben des Hauptverbandes nach 
Abs 4 Z 6.“ 

588 Vgl dazu insbesondere Souhrada, www.avsv.at, SozSi 2002, 6 und 18. 
589 Diese Form der Kundmachung war mehrfach Gegenstand verfassungsgerichtlicher 

Verfahren. Vgl etwa VfSlg 15.697/1999; 15.907/2000: „Der Gerichtshof kann 
nicht erkennen, dass gegen diese Kundmachungsvorschrift verfassungsrechtli-
che Bedenken, insbesondere aus dem Blickwinkel des Rechtsstaatsprinzips, ob-
walten, zumal das ASVG jenes Publikationsorgan … ausdrücklich bezeichnet und 
auch in ausreichendem Maße sicherstellt, dass dieses Publikationsorgan jedem 
Interessierten zur freien Einsicht offen steht.“ Vgl FN 604. 
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Da die Herstellung der amtlichen Verlautbarungen die Sozialversicherung ei-

nerseits budgetär belastete und anderseits kaum Interesse von Bürgern am 

Bezug der amtlichen Verlautbarungen bestand, wurde nach alternativen Kund-

machungsformen gesucht.590 Die Novelle BGBl I 2001/99591 zum Allgemeinen Sozi-

alversicherungsgesetz592 ordnete – anstelle der bisherigen Kundmachung in 

der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit“593 – die Verlautbarung im Internet 

an.594 Damit war erstmals eine Rechtsgrundlage für die rechtsverbindliche 

Kundmachung einer Rechtsvorschrift im Internet erlassen,595 wobei die Erläu-

terungen596 ausdrücklich betonen, dass für diese „elektronische Kundmachung 

von Durchführungsvorschriften auf Verordnungsebene“ keine Änderung der Bun-

desverfassung erforderlich ist. Auf eine Legaldefinition des Begriffs „In-

ternet“ wurde verzichtet, weil auch das Wort „Gesetzblatt“ im bisherigen 

Gesetzestext nicht definiert war und davon ausgegangen wurde, dass der Beg-

riff „Internet“ „mittlerweile zum allgemeinen Wortschatz gehört“597. § 1 

Abs 1 Verordnung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger über die Kundmachung amtlicher Verlautbarungen der österreichi-

schen Sozialversicherung im Internet (Sozialversicherungs-Internetkund-

machungsverordnung – SV-InternetKV)598 bestimmt, dass „die von den Sozial-

versicherungsträgern und dem Hauptverband nach den Sozialversicherungsge-

setzen im Internet zu verlautbarenden Rechtsvorschriften und anderen Veröf-

fentlichungen (…) unter der Internetadresse www.avsv.at zur Abfrage bereit 

zu halten (sind).“ Diese Internet-Adresse ist gemäß § 1 Abs 2 SV-InternetKV 

„im Kopf jeder amtlichen Verlautbarung außerhalb des rechtsverbindlichen 

Textes zu nennen.“ Die genannte Verordnung ist mit 01.01.2002 in Kraft ge-

treten.  

 

Nach § 31 Abs 9a ASVG beginnt die rechtsverbindliche Kraft von Verlautba-

rungen im Internet grundsätzlich „nach Ablauf des fünften Kalendertages ab 

dem Zeitpunkt der Freigabe der Verlautbarung zur Abfrage. Tag und Uhrzeit 

der Freigabe sind bei jeder Verlautbarung anzugeben.“ Schreibfehler in In-

                         
590 Vgl dazu eingehend Jahnel, Möglichkeiten der Publikation, in ASVG 254; und 

Jabloner, Rechtstechnische Reform, in ASVG 23. 
591 58. ASVG-Novelle, BGBl I 2001/99. 
592 Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung 

(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG), BGBl 1955/189. 
593 §§ 31 Abs 4 Z 6, 31 Abs 8, § 31b Abs 4, 49 Abs 4, 213a Abs 4, 319a Abs 2, 

455 Abs 1, 456a Abs 3 ASVG idF BGBl I 2001/99. 
594 Mit der 59. ASVG-Novelle, BGBl I 2002/1, wurde die Internet-Verlautbarung 

für weitere Bestimmungen (etwa Erfolgsrechungen) normiert.  
595 Vgl dazu eingehend Souhrada, Rechtsverbindliche Kundmachung im Internet, in 

Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 175. Vgl auch Zach, Elektronische 
Kundmachung, in Forgó/Feldner/Witzmann/Dieplinger (Hrsg), Probleme des In-
formationsrechts 470. 

596 RV 624 BlgNR 21. GP 16. 
597 RV 624 BlgNR 21. GP 17. 
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ternet-Verlautbarungen, falsche Nummerierungen, unrichtige technische Ver-

weisungen oder die Angabe eines unrichtigen Freigabetages berichtigt der 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger durch Kundmachung. Die in § 31 

Abs 9a ASVG angeordnete Legisvakanz von fünf Tagen ab der Freigabe zur Ab-

frage im Internet, soll den Zugang zum Recht erleichtern, weil „keine täg-

liche Abfrage notwendig“ ist und „die Gefahr (vermeiden), dass es durch 

kurzfristige Computerausfälle, Leitungsstörungen usw nicht möglich wird, 

von Verlautbarungen vor ihrer Wirksamkeit Kenntnis zu haben.“599 

 

Nach § 593 Abs 3 ASVG treten „alle vor Beginn des Jahres 2002 in der Fach-

zeitschrift ‚Soziale Sicherheit’ vorgenommenen Verlautbarungen, denen ihrem 

Inhalt nach rechtsverbindliche Kraft zukommt, (...) spätestens mit Ablauf 

des 31. Dezember 2005 außer Kraft, sofern sie nicht nach § 31 Abs 9 im In-

ternet wiederverlautbart wurden.“ Ab 01.01.2005 sind somit im Interesse der 

Rechtssicherheit nur noch jene Rechtsvorschriften anwendbar, die im Inter-

net publiziert sind.  

 

Die rechtsverbindlichen „Amtlichen Verlautbarungen der österreichischen So-

zialversicherung“ unter der Adresse <http://www.avsv.at> betreffen – zumin-

dest vorerst – nur Stammfassungen bzw Novellen von Rechtsvorschriften der 

Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes. Konsolidierte Fassungen 

von Rechtsvorschriften, die unter der Adresse <http//www.sozdok.at> angebo-

ten werden,600 sind rechtlich (noch) unverbindlich. 

 

Ob die in § 31 Abs 9 ASVG vorgesehene Kundmachung von Verordnungen im In-

ternet den verfassungsgesetzlichen Anforderungen an Bestandsicherheit, Au-

thentizität und Zugreifbarkeit entspricht, ist fraglich, doch lassen sich 

die vom Gesetz offen gelassenen Probleme interpretativ bereinigen:  

 

– Nach § 31 Abs 9 Z 2 ASVG müssen die nach den Sozialversicherungsgesetzen 

im Internet zu verlautbarenden Rechtsvorschriften und deren Änderungen 

„ab 1. Jänner 2002 in ihrer verlautbarten Form vollständig und auf Dauer 

ermittelt werden können.“ Die dauernde Sicherheit der im Internet kundge-

machten Verordnungen der Sozialversicherungsträger wird „durch die Her-

stellung unveränderbarer Kopien (optische Speicherung usw)“ hergestellt. 

Die Erläuterungen stellen fest, dass das heute für rechtsverbindliche 

                                                                             
598 SozSi 2001/198. 
599 RV 624 BlgNR 21. GP 18. 
600 § 31 Abs 4 Z 4 iVm Abs 10 ASVG verpflichtet den Hauptverband der österrei-

chischen Sozialversicherungsträger zum Aufbau und Führung einer Dokumentati-
on des österreichischen Sozialversicherungsrechtes mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung (SOZDOK). Vgl Souhrada, SOZDOK NEU, in Schriftenrei-
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Texte allgemein akzeptierte Sicherheitsniveau (…) durch Datensicherung 

auf unveränderbaren (optischen) Speicherplatten (vgl nicht wiederbe-

schreibbare CD-ROM in mehrfacher Ausfertigung und weit auseinander lie-

genden Aufbewahrungsorten) leicht erreicht und sogar deutlich erhöht wer-

den (kann).“601 Souhrada602 betont, dass auch für die gedruckten Bundesge-

setzblätter nichts über die Beschaffenheit des „Datenträgers Papier“ nor-

miert war. Es gab insbesondere keine Regelungen, welche die Verwendung 

eines besonders lange haltbaren Papiers vorgeschrieben hätten.603  

 

– Nach § 31 Abs 9 Z 1 ASVG sind die nach den Sozialversicherungsgesetzen im 

Internet zu verlautbarenden Rechtsvorschriften und deren Änderungen „je-

derzeit ohne Identitätsnachweis und sondergebührenfrei zugänglich“. Vor 

der Novelle BGBl I 2001/99 war der Zugang zu den in der Fachzeitschrift 

„Soziale Sicherheit“ kundgemachten Normen nur über den Bezug dieser Zeit-

schrift bzw über die Einsichtnahme in die Zeitschrift bei den Sozialver-

sicherungsträgern604 möglich. Tatsächlich wurden sowohl der Bezug der 

Zeitschrift mit den Verlautbarungen als auch das kostenlose Einsichts-

recht von Bürgern einschließlich Dienstgebern kaum wahrgenommen. Die 

weltweite kostenfreie Abrufbarkeit der Rechtsvorschriften der Sozialver-

sicherungsträger – sei es von privaten oder öffentlichen Internetzugängen 

aus –bedeutet eine gegenüber der bisherigen Form der Kundmachung verbes-

serte Zugreifbarkeit. Die Erläuterungen setzen sich eingehend mit der 

Frage des Digital Divide auseinander: „Die Vermittlung von Grundkenntnis-

sen im Bereich der Informatik ist Teil der schulischen Ausbildung; schon 

auf Volksschulebene werden Kinder mit den Grundbegriffen der Computerbe-

dienung vertraut gemacht. Es kann daher vorausgesetzt werden, dass Inter-

net-Abfragekenntnisse (insbesondere beim hier in Frage kommenden Kreis 

von Normadressaten) weit verbreitet sind.“605 Dass die Bürger bereit sind, 

                                                                             

he Rechtsinformatik Band 3, 131; Zinner, SOZDOK, EDVuR 2/1988, 54; Zinner, 
Dokumentation, in Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung 19. 

601 RV 624 BlgNR 21. GP 17. Die Erläuterungen halten fest, dass „absolute Fäl-
schungssicherheit (…) weder geboten noch erreichbar (erscheint)“, und weisen 
auf entsprechend „unsichere“ Praktiken bei der Kundmachung auf Papier hin: 
„Selbst Verfassungsgesetze der Republik Österreich werden noch heute auf 
einfachem Druckpapier ohne erkennbare Sicherheitsmerkmale verlautbart. Man-
che Amtsblätter wurden zumindest in der Vergangenheit gar nur als Kopien aus 
Vervielfältigungsgeräten herausgegeben.“ 

602 Authentische Kundmachung im Internet, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 7, 225. 

603 In diesem Zusammenhang weist Souhrada, Authentische Kundmachung im Internet, 
in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 225, darauf hin, dass die RGBl 
und die StGBl der Jahre 1918 bzw 1945 wegen der chemischen Eigenschaften des 
damals verwendeten Papiers massiv vom Zerfall bedroht sind. 

604 Nach § 31 Abs 9 ASVG (idF BGBl I 2000/101) musste die Zeitschrift „Soziale 
Sicherheit“ bei allen Sozialversicherungsträgern (beim Hauptverband) während 
der Dienststunden zur unentgeltlichen öffentlichen Einsicht aufliegen. 

605 RV 624 BlgNR 21. GP 17. 
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Verlautbarungen auf elektronischem Weg, insbesondere über das Internet, 

zu akzeptieren, zeige im Übrigen auch die Ediktsdatei nach § 89j Abs 1 

Gerichtsorganisationsgesetz, in der gerichtliche Bekanntmachungen ver-

bindlich im Internet öffentlich gemacht werden.606 

 

§ 31 Abs 9 ASVG enthält keine ausdrückliche Anordnung, dass und wo Siche-

rungskopien verwahrt werden müssen. Unmittelbar aus dem Rechtsstaatsgebot 

der Verfassung trifft den Hauptverband der Sozialversicherungsträger die 

Verpflichtung, für einen angemessenen Sicherheitsstandard zu sorgen. Richt-

linie kann der im BGBlG formulierte Sicherheitsstandard607 sein. Ohne in der 

Praxis tatsächlich gehandhabte Sicherheiten wäre jede auf der Grundlage des 

§ 31 Abs 9 ASVG vorgenommene Kundmachung des Hauptverbandes gesetzwidrig.  

 

Die Bundesverfassung verlangt im Hinblick auf den Digital Divide von einer 

elektronischen Kundmachung weiters, dass jeder auch ohne Zugang zum Inter-

net die Kundmachung in herkömmlicher Form ausgedruckt auf Papier erhalten 

können muss. Daraus ergibt sich unmittelbar aus dem Rechtsstaatsgebot der 

Verfassung die Pflicht für den Hauptverband, auf Wunsch jedem Interessenten 

einen Ausdruck der kundgemachten Texte zu übergeben oder zu übersenden. Ei-

ne angemessene Gebühr darf dafür eingehoben werden. 

 

d. Staatsverträge 
 

Wie für Bundesgesetze schreibt die Bundesverfassung auch für die nach 

Art 50 B-VG genehmigten Staatsverträge des Bundes608 in Art 49 Abs 2 die 

Kundmachung im Bundesgesetzblatt vor. Mit Einführung des elektronischen 

Bundesgesetzblattes zum 01.01.2004 sind auch die genannten Staatsverträge 

des Bundes im Internet unter der Adresse <http://www.ris.bka.gv.at> kundzu-

machen. § 5 Abs 1 Z 1 BGBlG bestimmt – über die bundesverfassungsgesetzli-

che Verpflichtung zur Kundmachung im Bundesgesetzblatt hinaus – grundsätz-

lich für alle Staatsverträge des Bundes einschließlich ihrer Übersetzung in 

die deutsche Sprache und der Erklärungen des Beitritts zu solchen Staats-

verträgen die Kundmachung im (elektronischen) Bundesgesetzblatt. Außerdem 

                         
606 Vgl VI. Kapitel 7c. 
607 § 8 Abs 3 BGBlG. 
608 Mit der Neufassung des Art 49 B-VG durch die Novelle BGBl I 2003/100 wurde 

auch die missverständliche Formulierung des Art 49 Abs 1 B-VG beseitigt, wo-
nach „die im Art 50 bezeichneten Staatsverträge“ einer Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt bedurften. Thienel, in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungs-
recht, Art 48, 49 B-VG Rz 27, hatte darauf hingewiesen, dass die Kundma-
chungspflicht nicht davon abhängt, ob ein Staatsvertrag „wegen seines In-
halts einer Genehmigung nach Art 50 B-VG bedarf, sondern davon, ob er tat-
sächlich vom Nationalrat genehmigt wurde.“ 
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sind ein Beschluss des Nationalrates nach Art 49 Abs 2 B-VG,609 ein Be-

schluss des Nationalrates über einen Erfüllungsvorbehalt (Art 50 Abs 2 

B-VG) bzw die Anordnung eines Erfüllungsvorbehalts durch den Bundespräsi-

denten (Art 65 Abs 1 zweiter Satz B-VG) im Bundesgesetzblatt elektronisch 

kundzumachen. Auch die Kundmachung einer Wiederverlautbarung eines im Bun-

desgesetzblatt kundgemachten Staatsvertrages (Art 49a Abs 1 B-VG), die 

Kundmachung der Feststellung der Gesetzwidrigkeit bzw der Verfassungswid-

rigkeit eines Staatsvertrages durch den Verfassungsgerichtshof, die Kundma-

chung der Aufhebung einer Kundmachung über die Wiederverlautbarung eines 

Staatsvertrages durch den Verfassungsgerichtshof bzw der Ausspruch des Ver-

fassungsgerichtshofs, dass eine solche Kundmachung gesetzwidrig war, sind 

im Internet kundzumachen (§ 5 Abs 1 Z 2 bis 4 BGBlG).610 

 

Die Kundmachung der Staatsverträge der Länder erfolgt nach den landesrecht-

lichen Vorschriften. Elektronische Kundmachungen finden bislang nicht 

statt.  

 

e. Sonstige „Publikationen“ 
 

Von den rechtsverbindlichen Kundmachungen von Rechtsvorschriften, wie sie 

in den Gesetzblättern erfolgen, sind Formen nicht-rechtsverbindlicher Kund-

machungen, von manchen im Gegensatz zum Begriff „Kundmachung“ als „Publika-

tion“611 bezeichnet, zu unterscheiden. Diese Publikationen dienen der 

Verbreitung der Regelungsinhalte für die Allgemeinheit, ohne dass davon ih-

                         
609 Nach Art 49 Abs 2 zweiter Satz B-VG kann der Nationalrat anlässlich der Ge-

nehmigung eines Staatsvertrages nach Art 50 B-VG beschließen, „auf welche 
andere Weise die Kundmachung des Staatsvertrages oder einzelner genau zu be-
zeichnender Teile desselben zu erfolgen hat.“ Derartige Beschlüsse des Nati-
onalrates müssen nach Art 49 Abs 2 zweiter Satz B-VG vom Bundeskanzler im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht werden. 

610 Zu den einzelnen Kundmachungsgegenständen des BGBl III (§ 5 Abs 1 Z 1 bis 6 
BGBlG) vgl Laurer, Neues vom Bundesgesetzblatt, ÖJZ 2004, 528. 

611 Vgl etwa Thiele, Publikation, RZ 1999, 215, der den Begriff „Publikation“ 
als „bloße Veröffentlichung“ in dem Sinn versteht, dass damit noch nichts 
über die Verbindlichkeit der veröffentlichten Texte ausgesagt wird;“ und 
„Kundmachung“ als „(amtliche) Bekanntmachung ... authentischer und als sol-
che verbindlicher Texte in einem rechtlich bestimmten Verfahren durch von 
Rechts wegen ausdrücklich hiezu berufene Organe.“ In der Judikatur des Ver-
fassungsgerichtshofs werden die Begriffe „Publikation“ und „Kundmachung“ je-
doch als Synonym verwendet. Vgl etwa VfSlg 3130/1956: „Den Vorschriften der 
Art 49 und 97 B-VG über die Publikation der Gesetze liegt der rechtsstaatli-
che Gedanke der Publizität des Gesetzesinhaltes zugrunde.“ Oder VfSlg 
12.293/1990: „Nach Art 49 B-VG sind Gesetze – entsprechend ihrer rechts-
staatlichen Funktion – stets in einem für die Publikation von Gesetzen ver-
fassungsrechtlich vorgesehenen Publikationsorgan der Allgemeinheit kundzuma-
chen.“ Im Erkenntnis VfGH 13.03.2003, G 368/02, V 81/02 sprach der Gerichts-
hof von einem „Verstoß gegen das Gebot der vollständigen Publikation eines 
Gesetzesbeschlusses im Bundesgesetzblatt.“ Und VfGH 25.02.2004, V 121/03: 
„Der als Verordnung wirkende Verwaltungsakt wäre ... im Bundesgesetzblatt II 
kundzumachen gewesen. Da diese Publikation unterblieben ist, erweist sich 
der Verwaltungsakt als gesetzwidrig kundgemacht.“  
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re Verbindlichkeit abhinge. Solche „Publikationen“ in elektronischer Form 

kennen sowohl das Bundesrecht als auch die Landesrechte.  

 

Soweit die Kundmachung von Rechtsvorschriften in der Bundesverfassung vor-

gesehen ist, also für die Bundesgesetze und die Landesgesetze, findet die 

die Rechtsverbindlichkeit bewirkende Kundmachung nur ein Mal im Bundesge-

setzblatt oder im Landesgesetzblatt statt. Soweit die Kundmachung von 

Rechtsvorschriften nicht durch die Bundesverfassung vorgesehen ist, steht 

es der Gesetzgebung des Bundes und der Länder grundsätzlich frei, die Ver-

bindlichkeit einer Rechtsvorschrift an die Kundmachung in mehreren Kundma-

chungsorganen zu binden. In der Regel begnügen sich die Gesetze allerdings 

für die Rechtsverbindlichkeit einer Rechtsnorm mit der Kundmachung in einem 

Kundmachungsorgan. Häufig sehen sie jedoch die Möglichkeit oder die Notwen-

digkeit vor, für eine bessere Bekanntmachung der Rechtsvorschrift in der 

Öffentlichkeit durch weitere „Publikationen“ zu sorgen. § 7 Abs 2 BGBlG 

beispielsweise bestimmt, dass die im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden 

Rechtsvorschriften „erforderlichenfalls“ darüber hinaus „noch in anderer 

geeigneter Weise – insbesondere im Intranet der Behörden, im „Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung“ oder im Amtsblatt des zuständigen Bundesministeriums – be-

kannt gemacht werden“ können. § 3 Abs 1 Oö Kundmachungsgesetz, LGBl 

1998/55, normiert, dass die Kundmachungen des (in Papierform erscheinenden) 

Landesgesetzblatts zusätzlich noch „in elektronischer Form zur allgemeinen 

Kenntnis gebracht“ werden können.612 Und nach § 3 Abs 2 Oö Kundmachungsge-

setz ist es zulässig, Landesgesetzblätter „auch auf andere Art als in ge-

druckter Form“ zur Verfügung zu stellen. § 12 Steiermärkisches Kundma-

chungsgesetz, LGBl 1999/25 idF 1999/49, verpflichtet den Landeshauptmann, 

alle Landesgesetze und die Verordnungen der Landesregierung sowohl den Be-

diensteten des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung als auch der „Öf-

fentlichkeit (Internet)“ in der jeweils geltenden Fassung „EDV-mäßig“ im 

Volltext zur Verfügung zu stellen. § 3 Tiroler Landes-Verlautbarungsgesetz, 

LGBl 1982/8 idF 1989/53, erlaubt die im Landesgesetzblatt enthaltenen Ver-

lautbarungen „erforderlichenfalls auch noch in anderer geeigneter Weise zur 

allgemeinen Kenntnis“ zu bringen. In Übereinstimmung mit Art 97 Abs 1 B-VG 

kommen als (zusätzliche) Verlautbarungen „in anderer geeigneter Weise“ auch 

elektronische Kundmachungsformen in Betracht. Das Vorarlberger Gesetz über 

die Kundmachung von Rechtsvorschriften der Organe des Landes, LBGl 1989/35 

idF 2002/65, verpflichtet in § 8 Abs 2 zur (nicht-rechtsverbindlichen) Be-

reitstellung des Vorarlberger Landesgesetzblattes auf der Homepage der Vor-

arlberger Landesregierung. Und gemäß § 138 Abs 8 Wiener Stadtverfassung, 

                         
612 Der Ausschuss für Verfassung und Verwaltung nennt in seinem Bericht (AB 178 

BlgLT 25. GP) als Beispiele für elektronische Formen einer Kundmachung „Da-
tenbanken“, „Datenträger“ und das „Internet“. 
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LGBl 1968/28 idF 2003/22, können sowohl konsolidierte Fassungen des Landes-

rechts als auch der Inhalt des Landesgesetzblattes im „Internet bereitge-

stellt werden“. § 138 Abs 8 zweiter Satz Wiener Stadtverfassung stellt 

diesbezüglich klar, dass der im Internet bereitgestellte Inhalt landes-

rechtlicher Vorschriften und des Landesgesetzblattes „keine authentischen 

Daten“ enthält. Solche Bekanntmachungen haben auf die Verbindlichkeit einer 

kundgemachten Rechtsvorschrift keinen Einfluss. 
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f. Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
 

Bei der Kundmachung und Publikation von Rechtsvorschriften hat die Wiener 

Zeitung besondere Bedeutung. Von der mit 01.01.1997 in eine Aktiengesell-

schaft umgewandelten ,,Österreichischen Staatsdruckerei“613 wurde mit 

01.01.1998 eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung – die ,,Wiener Zei-

tung GmbH“ – abgespalten, welche „die Herstellung und den Verlag der Wiener 

Zeitung“ wahrnimmt (§ 2 Abs 2 Z 4 ). Für die „Angelegenheiten der Wiener 

Zeitung GmbH“ ist gemäß Teil 2 lit A Z 2 Anlage zu § 2 Bundesministerienge-

setz 1986 der Bundeskanzler zuständig, ihm obliegt die Verwaltung der An-

teilsrechte des Bundes an der Wiener Zeitung GmbH.614 „Herausgeber der Wie-

ner Zeitung ist der Bund. Eigentümer und Verleger ist die Gesellschaft“ 

(§ 5 Abs 1 Staatsdruckereigesetz 1996). Die Wiener Zeitung enthält neben 

einem redaktionellen Teil einen amtlichen Teil, das „Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung“. Die Tarife für Veröffentlichungen im „Amtsblatt zur Wiener Zei-

tung“ und den Bezugspreis der Wiener Zeitung legt gemäß § 7 Abs 2 Staats-

druckereigesetz 1996 der Bundeskanzler „nach kaufmännischen Grundsätzen und 

unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen“ fest. 

 

In der „Wiener Zeitung“ können nach § 1 Abs 1 Verlautbarungsgesetz 1985615 

„alle Bekanntmachungen, für die in Rechtsvorschriften eine öffentliche Ver-

lautbarung vorgesehen ist, mit der in diesen Vorschriften vorgesehenen Wir-

kung veröffentlicht werden.“ Dies gilt dann nicht, wenn für eine bestimmte 

öffentliche Verlautbarung ein besonderes „Verkündungsblatt“ vorgesehen 

ist616 und nicht durch Verordnung dennoch die Bekanntmachung in der „Wiener 

Zeitung“ angeordnet wurde (§ 2 Abs 1 Verlautbarungsgesetz 1985). Der Inhalt 

des „Amtsblattes zur Wiener Zeitung“ ist nach dem durch die Novelle BGBl I 

1998/158 eingefügten § 2a Verlautbarungsgesetz 1985 „unentgeltlich im In-

ternet bereitzustellen“ (<http://www.wienerzeitung.at/amtsblatt.htm>).617 

 

Die elektronische Version des Amtblatts der Republik Österreich beinhaltet 

öffentliche Kundmachungen in den Kategorien „Amtliches“ (Auszeichnungen, 

Beglaubigungen, Gratulationen, Kondolenzen), „Ankündigungen“ (amtliche An-

kündigungen und die Titel jener Bundesgesetzblätter, die in den letzten 

                         
613 Die Aktiengesellschaft führt nach § 1 Abs 2 Staatsdruckereigesetz 1996, 

BGBl I 1997/1 idgF, die Firma ,,Print Media Austria AG“. 
614 § 1 Abs 6 Staatsdruckereigesetz 1996. 
615 Bundesgesetz über Verlautbarungen in der „Wiener Zeitung“ (Verlautbarungsge-

setz 1985 – VerlautbG), BGBl 1985/201 idF BGBl I 2003/100. 
616 Wenn und solange die im ein besonderes Verkündungsblatt allerdings nicht 

erscheint, können die Verlautbarungen gemäß § 2 Abs 2 Verlautbarungsgesetz 
1985 in der „Wiener Zeitung“ veröffentlicht werden. 

617 Vgl Wiederin, Kundmachung im Internet ? in Gruber (Hrsg), Internet 27. 
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sieben Tagen in der Wiener Zeitung veröffentlicht wurden), „Ausschreibun-

gen“ (europaweite Ausschreibungen), „Aufgebote“ (Bestellung von Kuratoren, 

Testamentseröffnungen, Todeserklärungen, Verlassenschaften, verlorene Wert-

papiere), „Bekanntmachungen“ (amtswegige Löschungen, Standortverzeichnisse, 

Tarife, Ziehungslisten, Zwangsmaßnahmen), „Bilanzen“; „Feilbietungen“ (ge-

richtlich angeordnete Versteigerungen), „Firmeninfo“ (offizielle Informati-

onen über österreichische Firmen, wie Gläubigeraufrufe, Personalia, Spal-

tungen, Zusammenschlüsse), „Jobs“ (Bundesdienst, Universitäten und EU), 

„Firmenbuch“ (Änderungen und Zusätze nach Bundesländern geordnet), „Kundma-

chungen“ (öffentliche Einsicht, Kollektivverträge, Liste der Rechtsanwälte, 

Liste der Notariate, Tragen des Staatswappens, Errichtung von Stiftungen), 

„Konkurse“ (Ausgleichsverfahren, Konkurse, Schuldenregulierungsverfah-

ren)618, Wirtschaftsinfo“ (Anleger-Informationen, Dividenden, Hauptversamm-

lungen, Zwischenberichte; Bilanzen) und „Etcetera“ (Vereinsauflösungen, Li-

teraturpreise und Diverses). 

 

 

4. E-Government und Verwaltungsorganisation 
 

Dass die Verwaltung in Verwaltungssprengeln organisiert und regional ge-

gliedert ist, entwickelte sich historisch nach den örtlichen Gegebenheiten. 

Die Zentralgewalt konnte nicht überall präsent sein, sie musste „vor Ort“ 

Verwaltungseinheiten einrichten, um regional schnell und wirksam handeln zu 

können. Schon die im vergangenen Jahrhundert sich merklich verbessernden 

Infrastruktur- und Verkehrsverhältnisse haben immer wieder Diskussionen um 

die Vergrößerung von Verwaltungs- oder Gerichtssprengeln und die damit 

meist verbundene Verringerung der Zahl staatlicher Organisationseinheiten 

„vor Ort“ bewirkt619. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

erlauben den Umgang mit der Verwaltung überall an jedem Ort mit gleicher 

Intensität und Qualität, die räumliche Gliederung der Verwaltung aus Grün-

den der Infrastruktur und der örtlichen Kommunikation in Verwaltungsspren-

geln erübrigt sich weitgehend. Eine in bloß einer Instanz organisierte 

„flache“ Verwaltung wird vorstellbar.  

 

Die Politik denkt nicht in diese Richtung. Die Gesetzgebung bemühte sich 

zwar im Verwaltungsreformgesetz 2001620 um Maßnahmen der Verfahrenskonzent-

                         
618 Diese Daten werden trotz Bestehens der Insolvenzdatenbank beim Bundesminis-

terium für Justiz nach wie vor auch in der Wiener Zeitung publiziert. 
619 Vgl Bundesministerium für Justiz (Hrsg), Gesamtreform der Justiz 24 ff; Kle-

catsky, Gerichtsorganisation, ÖJZ 1968, 435; Klecatsky, in Schima-FS 30; und 
Mayr, Reform, in Jelinek-FS 174. 

620 BGBl I 2002/65. Vgl RV 772 BlgNR 21 GP. 38: „Alle für ein Vorhaben erforder-
lichen behördlichen Genehmigungen sollen in einem gemeinsamen Verfahren be-
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ration, die ein One-Stop-Shop-Prinzip erleichtern,621 organisatorische Ände-

rungen fanden bisher nicht statt. Die Auflösung bestehender Organisations-

einheiten ist wegen der vielfachen Widerstände der Region und des Personals 

nur schwer durchsetzbar, politisch wegen der Stärkung zentralistischer Ten-

denzen, die die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ohnedies 

auslösen, vielleicht auch nicht erwünscht.622 Die Optimierung der Vorteile 

einer „flachen“ Verwaltung stößt auch auf strukturelle Grenzen der Verfas-

sung, weil Bundesstaat und Gemeindeverfassung jedenfalls eine Bundesverwal-

tung, eine Landesverwaltung und eine Gemeindeverwaltung623 nebeneinander er-

fordern. Die Politik zeigt daher die Tendenz, die Verwaltungsorganisation 

im Wesentlichen bestehen, aber – aus der Sicht des Bürgers – in den Hinter-

grund treten zu lassen.624 Der Bürger kann sich mit verschiedenen Anliegen, 

für deren Erledigung unterschiedliche Ämter und Behörden zuständig sein 

können, an ein (einziges) „front office“ wenden. Die Erledigung der Anlie-

gen erfolgt – im Hintergrund – von den jeweils zuständigen Stellen, den 

„back offices“.625 In einem „One-Stop-Shop“626 sollen dem Bürger die Kommuni-

                                                                             

handelt und in einem Bescheid zusammengefasst werden (Verfahrenskonzentrati-
on, ‚One-Stop-Shop’-Prinzip).“ 

621 Durch das Verwaltungsreformgesetz 2001 wurde etwa § 39 Abs 2a in das AVG 
eingefügt und im gewerblichen Betriebsanlagenrecht „im Sinne … des ‚one-
stop-shop-Prinzips’ … die … Konzentrationsregelungen auf alle genehmigungs-
pflichtigen Betriebsanlagen erstreckt“ (RV 772 BlgNR 21 GP. 62). Zu den aus 
der Konzentration der erstinstanzlichen Zuständigkeiten bei den Bezirksver-
waltungsbehörden im gewerblichen Betriebsanlagenrecht sich ergebenden Prob-
lemen vgl Thienel, „One-stop-shop“, wbl 2002, 249. 

622 Lenk/Traunmüller, Electronic Government, Computer kommunikativ 4/2001, 18, 
nehmen an, dass „der Zwang zur Integration aller in einer bestimmten Ge-
schäftsbeziehung bzw Lebenslage nachgefragten Verwaltungskontakte (…) zur 
heilsamen Folgewirkung (hat), dass man an einem radikalen Umdenken nicht 
mehr vorbeikommt. An dessen Ende wird die Frage stehen, ob die gegenwärtige 
Aufsplitterung von Diensten, Datenbeständen und Handlungskompetenzen auf ei-
ne gewachsene und heterogene Landschaft von Behörden und Verwaltungsträgern 
unter Bedingungen internetgestützter Arbeit überhaupt noch sinnvoll ist.“ 

623 Vgl etwa VfSlg 16.320/2001 (Aufhebung einer Bestimmung, die in Angelegenhei-
ten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde eine Sachentscheidung durch 
eine staatliche Behörde zuließ). 

624 Vgl Lenk/Traunmüller, Electronic Government, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), 
Electronic Government 3 f: „A ‚virtual administration’ is more and more tak-
ing shape. Public administrations will … appear no longer as a set of inde-
pendent agencies which have to be approached separately, but as a collective 
unit with which contact can be made via one and the same ‚portal’, or ‚win-
dow’. Such a common access structure will reduce neither their intrinsic 
complexity nor the required precision of their work. No institutional reform 
is required to make this happen.“ 

625 Vgl Oberndorfer, Verwaltung, in Holzinger/Oberndorfer/Raschauer, Verwal-
tungslehre 87; und Hattenberger, Virtueller Behördenweg, DuD 2001, 541. Win-
ter, Informationsgrundrechte und e-government, in Österreichische Juristen-
kommission (Hrsg), Grundrechte 207, beschreibt das folgendermaßen: „Dieses 
‚One-Stop’-Prinzip bedeutet, dass der Bürger rechtsgültig bei einer Stelle 
elektronisch seinen Antrag einbringt und verschiedene Stellen im Hintergrund 
in … den Geschäftsprozess einbezogen werden.“ 

626 Zum Begriff vgl Kubicek/Hagen, One-Stop-Government, in Hagen/Kubicek (Hrsg), 
One-Stop-Government 7; Thome, One-Stop Government, in Schildhauer (Hrsg), 
Lexikon 225. Der Auf- und Ausbau eines One-stop-Service wurde schon von 
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kation mit allen Verwaltungen und mit allen Anliegen 24 Stunden, sieben Ta-

ge die Woche,627 möglich sein, ohne die Vielzahl und organisatorische Zer-

splitterung der Verwaltungen beachten oder auch nur begreifen zu müssen.628 

 

Das Konzept eines One-Stop-Shop geht davon aus, dass der Bürger den gesam-

ten Verkehr mit Bundes-, Landes- und Gemeindebehörden an einer einzigen 

Stelle abwickeln kann.629 Diese eine „Stelle“ kann ein „physischer Ort“ 

sein, also ein „Dienstleistungsbüro“ oder „Bürgerbüro“,630 das an einem 

leicht erreichbaren Ort, etwa in Banken, Postämtern oder Ämtern eingerich-

tet ist; diese eine „Stelle“ kann ein „virtueller Ort“, also eine Website 

sein, wie etwa das Bürgerinformationssystem HELP631; diese eine „Stelle“ 

kann auch in Form eines „Kiosk“ als Selbstbedienungs-Terminal zur Verfügung 

stehen; und diese eine „Stelle“ kann schließlich ein „Call-Center“ sein, 

das die telefonische Erledigung unterschiedlicher Verwaltungsangelegenhei-

ten erlaubt.632 

 

Ein solches One-Stop-Shop-Konzept muss sich in die Strukturen der Bundes-

verfassung einfügen.633 Die Vorgaben der Bundesverfassung sind im Hinblick 

auf die Organisation und die Aufgaben zu bedenken. Bezüglich der Organisa-

tion ist festzuhalten: 

 

                                                                             

Aichholzer/Schmutzer (E-Government 22) empfohlen (vgl auch Aichhol-
zer/Schmutzer, E-Government in Österreich, in Schriftenreihe Rechtsinforma-
tik Band 1, 83).  

627 Vgl Lenk/Traunmüller, Electronic Government, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), 
Electronic Government 2: „Online access ‚24 hours, 7 days a week’ would meet 
the prime concern of most citizens when they have to approach a public or-
ganisation for services delivery or other reasons.“ 

628 Zum EU-Projekt „An Integrated Platform for Realizing Online One-Stop Govern-
ment“ vgl Krabina, EU-Projekt eGOV, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
7, 207; Krenner, One-Stop Government Project, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), 
Electronic Government 124; und Wimmer, Online Services für one-stop Govern-
ment, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 57. 

629 Kubicek/Hagen, One Stop Government 4: „One Stop Government bedeutet Erledi-
gung aller in einer bestimmten Situation anfallenden Verwaltungsangelegen-
heiten an und mit einer Stelle.“  

630 Das Konzept von „Bürgerbüros“ und „Dienstleistungsläden“ wurde vor allem in 
der deutschen Literatur eingehend erörtert. Vgl etwa Klee-Kruse/Lenk, Bür-
gerBüros, passim; Lenk, Fenster zu allen Verwaltungs- und Dienstleistungen, 
in Gora/Bauer (Hrsg), Virtuelle Organisationen 349; und Lenk, Multifunktio-
nale Serviceläden, Verwaltung und Management 6/1997, 330. 

631 Vgl VI. Kapitel 9.b. 
632 Kubicek/Hagen, One Stop Government 15. Vgl auch Jacumeit, Administration 

2000, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), Electronic Government 157, zur „Verwaltung 
2000“ in Schleswig-Holstein, die sowohl einen virtuellen Zugang zum One-Stop 
Government über das Internet als auch physische Zugänge in Form von Bürge-
rämtern anbietet.  

633 Nach Traunmüller, e-Government, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 
80, bedeutet One-Stop Government „eine radikale Neugestaltung der Verwaltung 
im Sinne einer Verbesserung der Kommunikation zum Bürger und einer Dienst-
leistungsorientierung.“ 
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− Die Bundesverfassung kennt eine Bundesverwaltung, eine Landesverwaltung 

und eine Gemeindeverwaltung. Eine Verwaltungseinheit im Rahmen der staat-

lichen Organisation kann immer nur Teil der Bundesverwaltungsorganisati-

on, Teil der Landesverwaltungsorganisation oder Teil der Gemeindeverwal-

tungsorganisation sein. Gemeinsames Handeln von Gebietskörperschaften ist 

denkbar, wie das Bürgerinformationssystem HELP634 zeigt, ein organisati-

onsrechtlich „gemeinsamer“ One-Stop-Shop ist verfassungsrechtlich aber 

nicht möglich. 

 

− Bund, Länder und Gemeinden können jedoch als „Träger von Privatrechten“ 

privatrechtlich Gesellschaften – etwa Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung nach dem GmbHG – gründen und sich die organisatorischen Verant-

wortlichkeiten nach dem Stammkapital und dem Satzungsrecht teilen. Solche 

Gesellschaften existieren dann außerhalb der staatlichen und kommunalen 

Verwaltungen. 

 

Damit Verwaltungseinheiten des Bundes, des Landes oder einer Gemeinde oder 

eine von den Gebietskörperschaften beherrschte Gesellschaft dann die Aufga-

ben eines One-Stop-Shop wahrnehmen kann, bedarf es einer Übertragung der 

gemeinsam wahrzunehmenden Bundes-, Landes- oder Gemeindeaufgaben. Was aber 

sind die Aufgaben, die ein One-Stop-Shop wahrzunehmen hat ? Der One-Stop-

Shop soll den Bürger beraten, anleiten und bei der Handhabung seiner 

Rechtshandlungen unterstützen. Diese Tätigkeiten sind Teil der Behördenauf-

gaben und -zuständigkeiten. Im Bereich der Hoheitsverwaltung, insbesondere 

im Zusammenhang mit der Manuduktionspflicht des Verwaltungsverfahrens, sind 

sie hoheitlicher Natur. Im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung sind sie 

nichthoheitlicher Natur. Soll eine Verwaltungseinheit einer Gemeinde die 

hoheitlichen und nichthoheitlichen Aufgaben des One-Stop-Shop übernehmen, 

müssten ein (einfaches) Bundesgesetz und ein (einfaches) Landesgesetz zu-

mindest die hoheitlichen Aufgaben im Bereich der Beratung, Anleitung und 

Unterstützung nach Art 119 Abs 1 B-VG der Gemeinde übertragen, für die 

nichthoheitlichen Aufgaben reicht auch eine vertragliche Übertragung. Eine 

Verwaltungseinheit des Landes könnte die Aufgaben des One-Stop-Shop nicht 

voll erfüllen, weil die Bundesverfassung die Mitwirkung des Landes zumin-

dest an den hoheitlichen Aufgaben der unmittelbaren Bundesverwaltung nicht 

erlaubt635.  

 

Wegen der komplizierten Organisations- und Kompetenzfragen sind die Überle-

gungen und Bemühungen zur Einrichtung von One-Stop-Shops nicht weit gedie-

                         
634 Vgl VI. Kapitel 9.b. 
635 Art 102 Abs 1 B-VG. 
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hen. Innerhalb einer Gebietskörperschaft auf kommunaler Ebene gibt es Bei-

spiele.636 Das E-Government-Gesetz unternimmt den Versuch, Inhabern der 

„Bürgerkarte“ die Beratung, Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit 

Anbringen im Sinne eines One-Stop-Shops zu ermöglichen.  

 

Gemäß § 5 Abs 3 E-GovG637 können Gemeinden oder Bezirksverwaltungsbehörden 

die „Dienstleistung“ einrichten, „unabhängig von ihrer sachlichen und orga-

nisatorischen Zuständigkeit … für Betroffene auf deren Verlangen Anträge in 

bürgerkartentauglichen Verfahren zu stellen.“638 § 5 Abs 3 E-GovG stützt 

sich kompetenzrechtlich auf die Verfahrenskompetenzen des Bundes (Art 10 

Abs 1 Z 6 und Art 11 Abs 2 B-VG) und auf behördliche Verfahren beschränkt. 

Die Erläuterungen sehen darin eine besondere Form der „Stellvertretung“ in 

Verfahren.639 Daraus folgt, dass die Tätigkeit solcher Verfahrenshelfer nach 

§ 5 Abs 3 E-GovG nichthoheitlicher Natur ist. Den Beruf eines „Verwaltungs-

agenten“ gab es schon einmal640. Kotschy641 betont, dass diese Regelung dem 

Digital Divide entgegen wirken soll. 

 

                         
636 Die Linzer Stadtverwaltung etwa hat ein Bürgerservice Center im Rathaus 

(<http://www.linz.at/Service/service_14025.asp>) eingerichtet, das als Ser-
vice-, Beratungs- und Informationsstelle die Leistungen verschiedener – zu-
sammengefasst – Dienststellen anbietet. 

637 § 5 Abs 3 E-GovG: „Soweit bei Gemeinden oder Bezirksverwaltungsbehörden die-
se Dienstleistung eingerichtet ist, können bei diesen Behörden unabhängig 
von ihrer sachlichen und organisatorischen Zuständigkeit hiezu eigens er-
mächtigte Organwalter für Betroffene auf deren Verlangen Anträge in bürger-
kartentauglichen Verfahren stellen. Der Antrag wird mit Hilfe der Bürgerkar-
te des Organwalters gefertigt, die elektronische Identifikation des Betrof-
fenen im Antrag erfolgt gemäß § 10 Abs. 2. Die generelle Befugnis des Organ-
walters zur Antragstellung für Betroffene muss aus dem Signaturzertifikat 
seiner Bürgerkarte hervorgehen; der konkrete Auftrag seitens des Betroffenen 
ist durch die Beurkundung der bei der Behörde aufzubewahrenden Kopie des An-
trags als Niederschrift gemäß § 14 AVG zu dokumentieren.“ 

638 Huber, Reglement für den elektronischen Verkehr, RFG 2004/20, bezeichnet die 
Regelung des § 5 Abs 3 E-GovG „bemerkenswert, wenn auch bei näherer Betrach-
tung mit zahlreichen offenen Fragen verbunden.“ 

639 AB 382 BlgNR 22. GP 5: „Im Zusammenhang mit dem vertretungsweisen Handeln in 
Verfahren, die bürgerkartentauglich eingerichtet sind, scheint es zielfüh-
rend, neben den Fällen echter Stellvertretung auch ein bloß unterstützendes 
elektronisches Tätigwerden jener Behörden für den Bürger zuzulassen, die für 
ihn am leichtesten erreichbar sind, nämlich Gemeinden und Bezirksverwal-
tungsbehörden, und zwar nicht beschränkt auf ihre sachliche oder örtliche 
Zuständigkeit. Hiedurch sollen elektronische Verfahren sowohl für Bürger zu-
gänglich werden, die keine Bürgerkarte besitzen, als auch für Bürger, die 
aus technischen oder sonstigen Gründen zeitweilig ihre Bürgerkarte nicht 
gebrauchen können. Mit dem erhofften edukativen Effekt, dass EGovernment-
skeptische Bürger für diese neue Kommunikationsform gewonnen werden könnten, 
ist für die Verwaltung der zusätzliche Vorteil verbunden, da sie ab sofort 
in verstärktem Maße aus dem Rationalisirungseffekt elektronischer Verfah-
rensabwicklung Nutzen ziehen kann.“ 

640 Hofkanzleidekret (HfKD) vom 16.04.1833, Zl. 8732, Politische Gesetzessamm-
lung (PGS) Band 61, Nr 59. Das Hofkanzleidekret wurde gemäß Art VI Abs 2 lit 
b Z 1 Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, BGBl 1985/556, mit 01.01.1986 aufgehoben. 
Vgl VwSlg 8877 A/1975; OGH 08.11.1994, 4 Ob 122/94. 
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641 E-Government-Gesetz, ÖGZ 2004, 8. 
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5. Amtshaftung 
 

Menschen, die arbeiten, machen auch Fehler. In Rechtsbeziehungen wirft das 

Haftungsfragen auf. Auch die Gebietskörperschaften haften. Während die Ge-

setzgebung grundsätzlich haftungsfrei ist,642 unterliegt die hoheitliche 

Vollziehung der Gesetze (hoheitliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit)643 der 

Amtshaftung nach Art 23 Abs 1 B-VG: „Der Bund, die Länder, die Gemeinden 

und die sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts haf-

ten für den Schaden, den die als ihre Organe handelnden Personen in Voll-

ziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten wem immer schuldhaft 

zugefügt haben.“ Für die nichthoheitliche Verwaltung gelten die allgemeinen 

Haftungsregeln des bürgerlichen Rechts.644 

 

Sowohl die Amtshaftung als auch das bürgerliche Schadenersatzrecht gehen 

davon aus, dass Menschen Fehler machen. In den neuen Informations- und Kom-

munikationstechnologien bekommen Technik und Maschinen einen hohen eigen-

ständigen Stellenwert. Nicht nur Menschen machen Fehler, auch Maschinen. 

Zwar sind Maschinen und ihr Einsatz immer irgendwie auf Menschen zurückzu-

führen, doch ist bei dem hohen eigenständigen Stellenwert der neuen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien die Rückführung vielfach nicht mög-

lich und in den Kriterien des Verschuldens nicht vollständig zu erfassen. 

Beim Gesetzgeber setzte sich die Ansicht durch, dass die herkömmliche Ver-

schuldenshaftung der Amtshaftung und des bürgerlichen Schadenersatzrechts 

dem Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien den Ver-

antwortlichkeiten gegenüber Dritten nicht gerecht wird. Vielmehr sind Ähn-

lichkeiten mit der – verschuldensfreien – Gefährdungshaftung gegeben. Die 

ursprüngliche Idee der Gefährdungshaftung, deren legistische Grundlagen im 

Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz645 liegen, geht davon aus, 

dass gefährliche Anlagen oder Einrichtungen auch ohne Verschulden des 

Betreibers haftungsrelevante Schäden an Leben, Gesundheit oder Vermögen be-

wirken können.646 In diesen Fällen haftet der Schädiger auch ohne Verschul-

den, wobei die Rechtsprechung die Grundsätze der Gefährdungshaftung über 

                         
642 Vgl Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht I Rz 17.083. 
643 In diesem Sinn etwa Binder, Staat 322 f; Koziol, Haftpflichtrecht II 379; 

Rebhahn, Staatshaftung 88; Spanner, Haftung 505 ff, 516; Vrba/Zechner, Amts-
haftungsrecht 49 ff. OGH 12.04.1978, 1 Ob 29/77 SZ 51/45; OGH 11.01.1978, 
1 Ob 30/77 SZ 51/2 (= EvBl 1978/101). 

644 §§ 1295 ff ABGB. 
645 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz – EKHG, BGBl 1959/48 idgF. 
646 Vgl etwa Apathy, EKHG, JBl 1993, 69 f: „Die Gefährdungshaftung nach dem EKHG 

setzt … kein rechtswidriges und schuldhaftes menschliches Verhalten voraus.“ 
Die Gefährdungshaftung des EKHG knüpft „nicht so sehr an bestimmte Gefahren, 
sondern an bestimmte gefährliche Sachen – eben die Eisenbahnen und die Kfz – 
an.“  
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den Anwendungsbereich des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz 

ausdehnt. Gefahr für Leben und Gesundheit besteht beim Einsatz der neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien zwar in der Regel nicht, wohl 

aber Gefahr für das Vermögen. Unter diesem Gesichtspunkt sieht der Gesetz-

geber selbst die Anwendung einer verschuldensunabhängigen Haftung auf die 

neuen Informations- und Kommunikationstechnologien für gerechtfertigt, weil 

vor allem der Nachweis der Kausalität eines menschlichen Handelns kaum mög-

lich ist. Die Erläuterungen zu den nachstehend angeführten spezialgesetzli-

chen Regelungen führen aus (etwa zu § 89j Abs 5 GOG idF BGBl I 1997/114): 

„Der Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung macht jedoch 

eine besondere Haftungsregelung erforderlich, die über das Amtshaftungsge-

setz hinausgeht. Grund hiefür ist jedenfalls nicht die Annahme, dass die 

automationsunterstützte Datenverarbeitung die Gefahr von unverschuldeten 

Fehlern – insbesondere auf Grund technischer Mängel – mit sich bringen 

könnte, der Bund sich also eines gefährlichen Mittels bediene. Zwar sind 

Datenverarbeitungsgeräte, wie alle technischen Geräte, Störungen unterwor-

fen. Diese würden jedoch nicht zu falschen Eintragungen oder Auskünften 

über Eintragungen führen, sondern bloß zu einem Ausfall des Systems oder 

eines Teiles davon. Auch – an sich mögliche – Übertragungsfehler im Rahmen 

der Datenfernverarbeitung führen zu Fehlermeldungen durch das System. Die 

Erfahrung zeigt, dass in der automationsunterstützten Datenverarbeitung 

tatsächlich auftretende Fehler letztlich immer auf menschliches Versagen 

zurückzuführen sind, wie Eingabe-, Bedienungs- oder Programmierfehler. Im 

Vordergrund steht vielmehr die Überlegung, dass durch den Einsatz der auto-

mationsunterstützten Datenverarbeitung der Ablauf, der zu einem Fehler 

führt, für den Außenstehenden undurchschaubar ist und sich für ihn dadurch 

die Unmöglichkeit ergeben kann, das Verschulden nachzuweisen. Dies umso 

mehr, als die Fehlerursache oft selbst für die in der automationsunter-

stützten Datenverarbeitung Beschäftigten nicht oder nur schwer erkennbar 

ist. Die Bestimmung dehnt daher die im Amtshaftungsgesetz normierte Ver-

schuldenshaftung auf eine den neuen Sonderhaftpflichtgesetzen angeglichene 

Gefährdungshaftung aus. Durch den verwendeten Begriff ‚Mittel’ werden nur 

technische Funktionen, nicht aber menschliche Tätigkeiten erfasst. Von den 

übrigen Regeln des Amtshaftungsgesetzes abzugehen, besteht kein Anlass. Die 

Ausdehnung der Haftung ist jedoch nur für den Bereich der ‚besonderen Ge-

fahr’, also für Fehler gerechtfertigt, die durch den Einsatz der automati-

onsunterstützten Datenverarbeitung verursacht werden.“647 

 

Soweit für E-Government, insbesondere für den elektronischen Rechtsverkehr 

neue Informations- und Kommunikationstechnologien auf gesetzlicher Grundla-

                         
647 RV 734 BlgNR 20. GP 71. 
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ge eingesetzt werden, sah sich die Gesetzgebung daher veranlasst, Sonderre-

geln zum Amtshaftungsgesetz im Sinne der Gefährdungshaftung zu normieren. 

Die erste Bestimmung dieser Art war § 27 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 

1980/550, der unter dem Titel „Haftung des Bundes“ anordnete: „Der Bund 

haftet für durch den Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung 

verursachte Schäden aus Fehlern bei der Grundbuchsführung. Die Haftung ist 

ausgeschlossen, wenn der Schaden durch ein unabwendbares Ereignis verur-

sacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem 

Versagen der Mittel der automationsunterstützten Datenverarbeitung beruht. 

Im Übrigen ist das Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, anzuwenden.“ 

Gleichlautende Bestimmungen648 folgten in  

 

– § 453a Z 6 ZPO idF BGBl 1983/135 (Haftung für durch den Einsatz der auto-
mationsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern 
bei der Durchführung des Mahnverfahrens); 

– § 18 Abs 2 Z 3 Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962 idF BGBl 1984/501 
(Haftung für durch den Einsatz der automationsunterstützten Datenverar-
beitung verursachte Schäden aus Fehlern bei der Durchführung der Einbrin-
gungsverfahren); 

– § 89e Abs 2 GOG idF BGBl 1989/343 (Haftung für durch den Einsatz der au-
tomationsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern 
bei der elektronischen Übermittlung von Eingaben und Erledigungen); 

– § 37 Firmenbuchgesetz BGBl 1991/10 (Haftung für durch den Einsatz der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Feh-
lern bei der Führung des Firmenbuchs); 

– § 54a Abs 3 Z 4 EO (Haftung für durch den Einsatz der automationsunter-
stützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern bei der Durch-
führung des Exekutionsverfahrens); 

– § 15 Abs 6 OGH-Gesetz idF BGBl I 2001/95 (Haftung für durch den Einsatz 
der automationsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus 
Fehlern bei der Führung der Entscheidungsdokumentation Justiz); 

– § 89j Abs 5 GOG idF BGBl I 1997/114 (Haftung für die durch den Einsatz 
der automationsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus 
Fehlern bei der Führung der Ediktsdatei); 

– § 15 Abs 4 Insolvenzrechtseinführungsgesetz idF BGBl I 2002/75 (Haftung 
für durch den Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung ver-
ursachte Schäden aus Fehlern bei der Führung der Insolvenzverwalterlis-
te);  

– § 251 Z 5 ZPO idF BGBl I 2002/76 (Haftung für durch den Einsatz der auto-
mationsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern 
bei der Durchführung des Mahnverfahrens);649 und  

– § 3b Abs 2 Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zer-
tifizierten Sachverständigen und Dolmetscher (SDG) idF BGBl I 2003/115 
(Haftung für die durch den Einsatz der automationsunterstützten Datenver-
arbeitung verursachten Schäden aus Fehlern bei der Führung der Gerichts-
sachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste). 

                         
648 Die Erläuterungen zur Gerichtsorganisatonsgesetz-Novelle BGBl I 1997/114 (RV 

734 BlgNR 20. GP 71) betonen, dass § 89j Abs 5 Gerichtsorganisationsgesetz 
„den §§ 27 GUG, 89e Abs 2 GOG, § 453a Z 6 ZPO und § 37 FBG (entspricht).“ 

649 § 453a ZPO wurde mit der Novelle BGBl I 2002/76 behoben.  
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Mit der Zivilverfahrens-Novelle BGBl I 2004/128650 wurden die in den einzel-

nen Gesetzen „enthaltenen – wortgleichen – Haftungsbestimmungen … aus die-

sen herausgelöst und zentral verankert … Erfasst werden sämtliche durch 

ADV-Einsatz verursachte Schäden im Bereich der Gerichtsbarkeit.“651 Der mit 

01.01.2005 in Kraft tretende § 89e Gerichtsorganisationsgesetz („Haftung 

für IT-Einsatz“) lautet: „(1) Für die durch den Einsatz der Informations- 

und Kommunikationstechnik verursachten Schäden aus Fehlern bei der Führung 

gerichtlicher Geschäfte einschließlich der Justizverwaltungsgeschäfte sowie 

der dafür notwendigen Register und sonstigen Geschäftsbehelfe und der öf-

fentlichen Register haftet der Bund. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn 

der Schaden durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf 

einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Mittel der 

automationsunterstützten Datenverarbeitung beruht. Im Übrigen ist das Amts-

haftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, anzuwenden. (2) Bei der elektronischen 

Übermittlung von Eingaben und Erledigungen haftet der Bund nach Abs. 1, so-

fern der Fehler entstanden ist 1. bei Daten, die an das Gericht übermittelt 

worden sind, ab ihrem Einlangen bei der Bundesrechenzentrum GmbH; 2. bei 

Daten, die vom Gericht zu übermitteln sind, bis zu ihrem Einlangen im Ver-

fügungsbereich des Empfängers.“ Diese neue Regelung derogiert die oben ge-

nannten zehn Sonderregelungen (§ 27 Grundbuchsumstellungsgesetz, § 18 Abs 2 

Z 3 Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962, § 89e Abs 2 GOG, § 37 Firmen-

buchgesetz, § 54a Abs 3 Z 4 EO, § 15 Abs 6 OGH-Gesetz, § 89j Abs 5 GOG, 

§ 15 Abs 4 Insolvenzrechtseinführungsgesetz, § 251 Z 5 ZPO und § 3b Abs 2 

SDG), auch wenn im Gesetzestext die förmliche Aufhebung für das § 15 Abs 4 

Insolvenzrechtseinführungsgesetz652, das OGH-Gesetz (BGBl 1968/328 idF 

BGBl I 2001/95) und das SDG (BGBl 1975/137 idF BGBl I 2003/115) fehlt. 

 

Mit der Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl I 128, schuf der Gesetzgeber zu-

mindest für den Bereich der Gerichtsbarkeit eine einheitliche Haftungsregel 

für den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, zu ei-

ner einheitlichen Haftungsregelung für den Einsatz neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien der Gebietskörperschaften oder insgesamt aller 

Anwender653 fand die Gesetzgebung bisher aber nicht. 

                         
650 Die Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl I 128, tritt zum überwiegenden Teil 

mit 01.01.2005 in Kraft. 
651 RV 613 BlgNR 22. GP 20. 
652 § 15 Abs 4 Insolvenzrechtseinführungsgesetz (RGBl 1914/337 idF BGBl I 

2002/75), verweist auf die Haftungsregelung des § 89j Abs 5 GOG (idF BGBl I 
1997/114), die mit 01.01.2005 ausdrücklich aufgehoben ist.  

653 Im Zusammenhang mit den Haftungsregeln für Zertifizierungsdiensteanbieter 
nach dem Signaturgesetz war ebenfalls an eine Gefährdungshaftung gedacht 
worden. Der Gesetzgeber entschied sich schließlich aber für eine Verschul-
denshaftung mit Beweislastumkehr. Vgl V. Kapitel 3.a. und Stomper, Signatur-
gesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen 148 f. 
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Die Haftung der Gebietskörperschaften ist im E-Government damit zersplit-

tert. Das E-Government unterliegt vier verschiedenen gesetzlichen Haftungs-

regelungen: 

 

– Für die Anwendungsbereiche der Gerichtsbarkeit, wie der Grundbuchsfüh-

rung, der Durchführung gerichtlicher Einbringungsverfahren, elektroni-

scher Übermittlungen von Eingaben und Erledigungen, der Führung des Fir-

menbuchs, der Führung der Entscheidungsdokumentation Justiz, der Führung 

der Ediktsdatei, der Führung der Insolvenzverwalterliste, der Durchfüh-

rung von Mahnverfahren oder der Führung der Gerichtssachverständigen- und 

Gerichtsdolmetscherliste gilt die dargestellte gesetzliche Regelung des 

§ 89e Gerichtsorganisationsgesetz, die eine spezielle verschuldensfreie 

Gefährdungshaftung vorsieht.  

 

– Außerhalb der Gerichtsbarkeit gelten für den Einsatz der neuen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien in der Hoheitsverwaltung die Bestim-

mungen der Verschuldenshaftung des Amtshaftungsgesetzes.  

 

– Für den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in 

der entgeltlichen und dem E-Commerce-Gesetz unterliegenden nichthoheitli-

chen Verwaltung gelten die Regeln der Verschuldenshaftung des bürgerli-

chen Rechts mit ausdrücklichem gesetzlichen Ausschluss der Verantwort-

lichkeit für Durchleitung (§ 13 ECG), bei Suchmaschinen (§ 14 ECG), bei 

Zwischenspeicherungen – Caching (§ 15 ECG), bei Speicherung fremder In-

halte – Hosting (§ 16 ECG), bei Links (§ 17 ECG) und der Überwachung und 

Überprüfung von gespeicherten, übermittelten oder zugänglich gemachten 

Informationen (§ 18 ECG).654 

 

– Für den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in 

der untentgeltlichen und auch sonst dem E-Commerce-Gesetz nicht unterlie-

genden nichthoheitlichen Verwaltung gelten die Regeln der Verschuldens-

haftung des bürgerlichen Rechts. Weil die oben genannten §§ 13 bis 18 

E-Commerce-Gesetz nicht Ausnahmen zum allgemeinen bürgerlichen Haftungs-

recht normieren, sondern die Anwendung des bürgerlichen Haftungsrechts 

auf die besonderen Sachlagen der neuen Informations- und Kommunikations-

technologien bloß klarstellen, finden sie auch bei unentgeltlichen Tätig-

keiten Anwendung, die dem E-Commerce-Gesetz wegen der Unentgeltlichkeit 

nicht unterliegen.  

                         
654 Vgl dazu etwa Gruber, Haftung, in Studiengesellschaft für Wirtschaft und 

Recht (Hrsg), Internet und Recht 154; und Hackl, Verantwortlichkeit nach dem 
E-Commerce-Gesetz, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht 
90. 
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Der Grund für diese Zersplitterung im Haftungsrecht des E-Goverment liegt 

in der kasuistisch verfangenen Legistik, die zu Systembildungen noch nicht 

gefunden hat, § 89e Gerichtsorganisationsgesetz ist immerhin ein Anfang. 

Von der Sache her sind die Unterschiede nicht zu erklären. Welcher sachli-

che Grund könnte rechtfertigen, dass eine Partei, der in einem Abgabenver-

fahren nach der Bundesabgabenordnung durch einen Technologiefehler ein nach 

allgemeinem Amtshaftungsrecht zu beurteilender Vermögensschaden entsteht, 

bei der Durchsetzung ihrer Ersatzansprüche eine schlechtere Rechtsposition 

hat als eine Partei, der durch gleiche Vorgänge beispielsweise im Mahnver-

fahren ein nach dem speziellen Amtshaftungsrecht des § 89e Gerichtsorgani-

sationsgesetz idF BGBl I 2004/128 zu beurteilender gleicher Vermögensscha-

den entstanden ist ? Unter Bezug auf den Gleichheitssatz des Art 7 Abs 1 

B-VG und des Art 2 StGG müsste in verfassungskonformer Interpretation die 

verschuldensfreie Gefährdungshaftung aus dem IT-Einsatz auch nach dem Amts-

haftungsgesetz für die Hoheitsverwaltungen gelten.655 

 

Dabei ist zu bedenken, dass die Judikatur die gesetzlichen Haftungsregeln 

für Gefährdungshaftungen ohnedies über die vom Gesetz genannten Anwendungs-

bereiche hinaus durch Analogie ausdehnt. Die Gefährdungshaftung als ver-

schuldensfreie Haftungsregel und als Ausnahme zum verschuldensabhängigen 

allgemeinen Schadenersatzrecht beruht im bürgerlichen Recht auf den Bestim-

mungen des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes. Das Gesetz ist 

auf Eisenbahnen und Kraftfahrzeuge beschränkt. Die Judikatur nimmt aller-

dings die Gefährdungshaftung über den Anwendungsbereich des EKHG hinausge-

hend auch in Fällen an, in denen durch Einsatz von technischen Anlagen eine 

dem Eisen- oder Kraftfahrzeugbetrieb vergleichbare Gefährdung besteht.656 

Die Judikatur begründet ihre Entscheidungen mit der analogen Weiterführung 

der gesetzlichen Regelungen657 vor allem des EKHG,658 wenn die „Gleichheit 

                         
655 Vgl Koziol, Haftpflichtrecht II, 580: „Solange nicht an alle gefährlichen 

Sachen eine verschuldensunabhängige Haftung geknüpft wird, bleibt eine sach-
lich durch nichts zu rechtfertigende Differenzierung bestehen. Die Gleich-
heit der Interessenlage fordert vielmehr eine weitgehend analoge Anwendung 
der Gefährdungshaftungsnormen.“ 

656 So nahm der OGH etwa die Gefährlichkeit eines Betriebes und damit eine ana-
loge Anwendung der Bestimmungen über die Gefährdungshaftung beim Betrieb ei-
nes Sesselliftes (OGH 18.03.1953, 2 Ob 972/52 SZ 26/75), einer Munitionsfab-
rik (OGH 02.04.1952, 2 Ob 255/52 SZ 25/84), einem schädliche Abgase verbrei-
tenden Industriewerk (OGH 20.02.1958, 7 Ob 13/58 SZ 31/26), herabhängender 
Hochspannungsleitungen (OGH 10.09.1947, 1 Ob 500/47 SZ 21/46), einer Indust-
riebahn (OGH 05.03.1958, 2 Ob 540/57 = JBl 1958, 550 = ZVR 1959/111: „Fab-
rikbahnen sind Eisenbahnen im Sinne des § 1 RHG, wenn ihr Betrieb gleichar-
tige Gefahren mit sich bringt wie der Betrieb der dem allgemeinen Verkehr 
dienenden Eisenbahnen.“) oder einem Feuerwerk (OGH 28.03.1973, 5 Ob 50/73 SZ 
46/36 = EvBl 1973/175 S 395 = RZ 1973/150 = JBl 1974, 199) an.  

657 Vgl Koziol, Haftpflichtrecht II, 580, der für eine „großzügige Lösung des 
Analogieproblems“ eintritt, auch wenn diese in den einzelnen Gefährdungshaf-
tungsbestimmungen „nur geringeren Halt“ findet, aber nur sie biete „ein ge-
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des Rechtsgrundes“ und des „Schutzbedürfnisses“ gegeben sind.659 Gerade im 

Hinblick auf die vom Gesetzgeber selbst gegebene Begründung der spezialge-

setzlichen Einführung der Gefährdungshaftung in einzelnen Bereichen zeigt, 

dass die analoge Weiterführung der Gedanken der Gefährdungshaftung auf den 

Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im bürgerli-

chen Schadenersatzrecht gerechtfertigt ist.660 Der Gesetzgeber zog selbst 

die Parallele zu den Gefährdungshaftungen. 661  

                                                                             

schlossenes System“ und nur sie könne die Grundgedanken der Gefährdungshaf-
tung umfassend verwirklichen. Die Gleichheit der Interessenlage lasse daher 
eine Rechtsanalogie zwingend erscheinen. 

658 OGH 28.03.1973, 5 Ob 50/73 SZ 46/36: „Nach der Rechtsprechung ist … die vom 
Gesetzgeber in einzelnen Fällen (RHG, EKHG, LuftVerkG usw) besonders ausge-
sprochene erweiterte Haftung des Unternehmers für die spezifische Betriebs-
gefahr grundsätzlich analog auf alle gefährlichen Betriebe auszudehnen; wer 
ein solches Unternehmen betreibt, kann die Gefahr einer aus der Art des Be-
triebes entspringenden Verursachung von Schäden an Leib, Leben und Vermögen 
anderer nicht auf die Öffentlichkeit abwälzen, sondern er muss für sie auch 
dann aufkommen, wenn ihm … ein Verschulden nicht nachgewiesen werden kann.“ 

659 Reischauer in Rummel, ABGB II § 1306 Rz 2. Vgl auch OGH 28.03.1973, 5 Ob 
50/73 SZ 46/36: „Es muss sich … um Betriebe handeln, bei denen nicht bloß 
infolge zufälliger konkreter Umstände, sondern infolge ihrer allgemeinen Be-
schaffenheit die Interessen Dritter schon dadurch in einer das normale Maß 
der im modernen Leben stets bestehenden Gefährdung wesentlich übersteigenden 
Art gefährdet werden, dass der Betrieb zur Erreichung seines Zwecks über-
haupt im Gang ist; Gleichheit des Rechtsgrundes und des Schutzbedürfnisses 
sind dabei stets unerlässliche Voraussetzungen.“ 

660 Vgl Koziol, Haftpflichtrecht II, 580. 
661 Vgl etwa die Erläuterungen RV 334 BlgNR 15. GP 20 (zu § 27 Grundbuchsumstel-

lungsgesetz): „§ 27 dehnt … die im Amtshaftungsgesetz normierte Verschul-
denshaftung auf eine den neuen Sonderhaftpflichtgesetzen (zB § 9 EKHG, § 53 
ForstG 1975, § 187 BergG 1975) angeglichene Gefährdungshaftung aus. … … Die 
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Haftung ist jedoch nur für den Bereich der ‚besonderen Gefahr’, also für 
Fehler, die durch den Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung 
verursacht werden, gerechtfertigt.“ 
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V. Neue Medien in Wirtschaft und Gesellschaft 
 

Wirtschaft und Gesellschaft machten schnell von den neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien im Rechts- und Geschäftsverkehr Gebrauch. Dabei 

zeigte sich, dass der Einsatz der neuen Informations- und Kommunikations-

technologien mit Risiken, insbesondere im Hinblick auf Authentizität (Echt-

heit) und Integrität (Unverfälschtheit) verbunden sind. Diese Risiken ste-

hen der vollen Nutzung der wirtschaftlichen und technischen Vorteile der 

neuen Medien entgegen. Schon bald stand die Rechtsordnung vor der Heraus-

forderung, durch neue Rechtsvorschriften die Authentizität und Integrität 

der elektronischen Kommunikation zu verbessern und die rechtliche Gleich-

wertigkeit des elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehrs auf Papier si-

cherzustellen. Aufbauend auf dem Grundsatz der Technologiefreiheit, der je-

dem einzelnen die freie Auswahl der eingesetzten Technologien lässt, musste 

die Rechtsordnung die aus dem Einsatz der neuen Informations- und Kommuni-

kationstechnologien sich ergebenden Probleme durch neue Vorschriften re-

geln, was sich insbesondere im E-Commerce, das sind die Sonderregelungen 

des privaten Wirtschaftsrechts, und in der elektronischen Signatur, das ist 

die elektronische Unterschrift, zeigt. Durch den Einsatz der neuen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und Gesellschaft ent-

standen auch neue Berufe, was zu neuen spezifischen Berufsrechten für Zer-

tifizierungsdienstanbieter, Bestätigungsstellen, elektronische Zustell-

dienste und Telekommunikationsdienste führte. 

 

Den Anstoß für diese neuen gesetzlichen Regelungen gab die Europäische Ge-

meinschaft. Das Gemeinschaftsrecht anerkannte unter dem Titel „E-Commerce“ 

mit der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informations-

gesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnen-

markt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) die neuen Medien 

als vollwertige schriftliche Kommunikationsmittel der Wirtschaft. Es regel-

te unter dem Titel „elektronische Signaturen“ mit der Richtlinie 1999/93/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über ge-

meinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, das der ei-

genhändigen Unterschrift gleichwertige Signieren elektronischer Dateien in 

Wirtschaft und Gesellschaft.662 Und es ergänzte die bereits bestehenden Re-

gelungen der Verordnung (EG) 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-

beitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Ge-

meinschaft und zum freien Datenverkehr unter dem Titel „Schutz der Privat-

                         
662 Vgl V. Kapitel 2. 
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sphäre in der elektronischen Kommunikation“ mit der Richtlinie 2002/58/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verar-

beitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 

elektronischen Kommunikation.663 Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts führ-

te auch in Österreich zu wesentlichen Änderungen und Ergänzungen in der 

Rechtsordnung, vor allem in der Privatrechtsordnung. 

 

Diese Änderungen und Ergänzungen der Rechtsordnung betreffen die neuen Me-

dien allgemein und sind kein spezifisches Thema des E-Government. Die ge-

schaffenen Regelungen und rechtlichen Kategorien haben aber auch für den 

Einsatz elektronischer Datenbanken und für den elektronischen Rechtsverkehr 

in Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung Bedeutung, weil der Gesetz-

geber sie häufig auch für das E-Government übernimmt oder eigene Regelungen 

darauf aufbaut. Deshalb seien die in der Regel nicht spezifisch für das 

E-Government geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum E-Commerce, zur elekt-

ronischen Signatur und zu den neuen Berufen in diesem Kapitel im Überblick 

dargestellt. 

 

 

1. E-Commerce 
 

Auf der Grundlage der E-Commerce-Richtlinie664 erging als erster nationaler 

Gesetzgebungsakt, der versucht, Rechtsfragen des Einsatzes der neuen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien in der Wirtschaft zusammenhängend 

zu erfassen und zu regeln, das Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche 

Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt werden 

(E-Commerce-Gesetz – ECG), BGBl I 2001/152. Es stützt sich auf die Gesetz-

gebungskompetenz des Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“)665 und re-

gelt nach seinem § 1 Abs 1 „einen rechtlichen Rahmen für bestimmte Aspekte 

des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs. Es behandelt die Zulas-

sung von Diensteanbietern666, deren Informationspflichten, den Abschluss von 

Verträgen, die Verantwortlichkeit von Diensteanbietern, das Herkunftsland-

prinzip und die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten im elektroni-

schen Geschäfts- und Rechtsverkehr.“  

 

                         
663 Vgl VII. Kapitel 2. 
664 Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, ABl L 178/1 vom 

17.07.2000. 
665 Vgl III. Kapitel 4.a. 
666 „Diensteanbieter“ definiert das E-Commerce-Gesetz in § 3 Z 2 als „eine na-

türliche oder juristische Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung, die 
einen Dienst der Informationsgesellschaft bereitstellt“. 
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Sowohl die E-Commerce-Richtlinie als auch das E-Commerce-Gesetz beziehen 

sich auf Geschäfte zwischen Unternehmen („Business to Business – B2B“), auf 

Geschäfte zwischen Unternehmen und Verbrauchern („Business to Citizen – 

B2C“) und teilweise „(etwa einzelne Bestimmungen über den Abschluss elekt-

ronischer Verträge) auch auf Rechtsgeschäfte zwischen Privaten“667.668 Vom 

Anwendungsbereich ausdrücklich ausgenommen sind Angelegenheiten des Abga-

benwesens, des Datenschutzes und des Kartellrechts (§ 2 ECG),669 ansonsten 

gilt der im E-Commerce-Gesetz statuierte Rechtsrahmen für alle – privat- 

und öffentlich-rechtlichen – Rechtsbereiche.670  

 

Eine Rechtsgrundlage bietet das E-Commerce-Gesetz insbesondere für die 

„Dienste der Informationsgesellschaft“, worunter das Gesetz (§ 3 Z 1 ECG671) 

„in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf individuellen 

Abruf des Empfängers bereitgestellte Dienste“ versteht.672 Der Online-

Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die 

Online-Werbung, elektronische Suchmaschinen und Datenabfragemöglichkeiten 

sowie Dienste, die Informationen über ein elektronisches Netz übermitteln, 

die den Zugang zu einem solchen vermitteln oder die Informationen eines 

Nutzers speichern, werden als Beispiele genannt.  

Damit elektronische Dienste in den Anwendungsbereich des E-Commerce-

Gesetzes fallen, müssen sie „in der Regel gegen Entgelt“ bereitgestellt 

werden, dh es muss sich grundsätzlich um kommerzielle elektronische Dienste 

handeln, um Dienste, die in Ertragsabsicht erbracht werden, ohne dass damit 

                         
667 RV 817 BlgNR 21. GP 15. Burgstaller/Minichmayr, E-Commerce-Gesetz 24 und 99, 

nehmen an, dass tatsächlich aber nur § 12 E-Commerce-Gesetz zwischen Privat-
personen Geltung hat. 

668 Der österreichische Gesetzgeber hat dies durch die Beifügung des „elektroni-
schen Rechtsverkehrs“ im Titel des ECG sowie in dessen § 1 Abs 1 zum Aus-
druck gebracht (vgl dazu RV 817 BlgNR 21. GP 15). 

669 RV 817 BlgNR 21. GP 25: „Den Intentionen der Richtlinie entspricht es, diese 
Rechtsgebiete ‚unberührt’ zu lassen. Dies bedeutet, dass die Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes 2000, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
Telekommunikationsgesetzes und die kartellrechtlichen Bestimmungen des Kar-
tellgesetzes 1988 auch im elektronischen Geschäftsverkehr voll anwendbar 
sind. Vor allem ist in diesen Rechtsgebieten nicht das Herkunftslandprinzip 
anzuwenden.“ Zum Herkunftslandprinzip vgl Hauer, E-Commerce-Gesetz, in Plö-
ckinger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht 331. 

670 Vgl Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 49. 
671 § 3 Z 1 E-Commerce-Gesetz verweist hinsichtlich der Definition auf das „Bun-

desgesetz zur Durchführung eines Informationsverfahrens auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften, der Vorschriften für die Dienste der Informations-
gesellschaft und der Normen (Notifikationsgesetz 1999 – NotifG 1999), BGBl I 
183, das in Umsetzung der „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und techni-
schen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft“ (ABl L 204/37 vom 21.07.1998 idF ABl L 217/18 vom 05.08.1998) 
ergangen ist. Vgl FN 524. 

672 Vgl die Definition in Art 1 Z 2 E-Commerce-Richtlinie. 
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irgendeine Form des „elektronischen Handels“ verbunden sein müsste673. An 

dieser Voraussetzung fehlt es nach den Erläuternden Bemerkungen der Regie-

rungsvorlage674 „bei Tätigkeiten, die die öffentliche Hand ohne wirtschaft-

liche Gegenleistung im Rahmen ihrer Aufgaben, vor allem in den Bereichen 

Soziales, Kultur, Bildung und Justiz, ausübt“. Das Entgelt muss nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die wirtschaftliche Gegenleis-

tung für die bereitgestellte Leistung darstellen.675 Das Gesetz spricht nur 

von einem Entgelt „in der Regel“. Keine Voraussetzung der „Entgeltlichkeit“ 

ist damit, „dass ein Nutzer für jede einzelne Dienstleistung ein Entgelt 

entrichtet. Vielmehr liegt auch dann ein Dienst der Informationsgesell-

schaft vor, wenn eine einzelne Leistung unentgeltlich abgerufen werden 

kann, diesem Abruf aber eine – entgeltliche – Rahmenbeziehung zugrunde 

liegt.“676 Entscheidend für die Entgeltlichkeit ist sohin eine kommerzielle 

Absicht des Unternehmers, also eine Ertragsabsicht, wie sie auch der Gewer-

bebegriff nach der Gewerbeordnung 1994 voraussetzt.677 

 

Nach Art 9 Abs 1 E-Commerce-Richtlinie müssen die Rechtssysteme der Mit-

gliedstaaten den Abschluss elektronischer Verträge ermöglichen. Die für den 

Vertragsabschluss geltenden Rechtsvorschriften dürfen weder Hindernisse für 

die Verwendung elektronischer Verträge bilden noch dazu führen, dass solche 

Verträge unwirksam oder ungültig sind.678 Eine entsprechende – ausdrückliche 

– Bestimmung findet sich im E-Commerce-Gesetz nicht. Die Erläuterungen679 

führen dazu aus, dass Art 9 E-Commerce-Richtlinie „keiner weiteren Umset-

zung in das österreichische Recht“ bedarf, weil nach dem im Zivilrecht gel-

tenden Grundsatz der Formfreiheit (§ 883 ABGB) privatrechtliche Rechtsge-

schäfte an keine besondere Form gebunden sind und daher grundsätzlich auch 

elektronisch abgeschlossen werden dürfen, „sei es im Weg der elektronischen 

Post, sei es über die Website eines Anbieters, sei es sowohl über eine Web-

site als auch per E-Mail, sei es elektronisch auf anderen Wegen (etwa in 

                         
673 Vgl Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 48. 
674 RV 817 BlgNR 21. GP 18. 
675 EuGH 07.12.1993, Rs C-109/92-Wirth, Slg 1993, I-6447). Vgl dazu La-

ga/Sehrschön, E-Commerce-Gesetz 21. 
676 RV 817 BlgNR 21. GP 18. 
677 § 1 Abs 2 GewO 1994: „Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie 

selbständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder 
sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für welche Zwe-
cke dieser bestimmt ist; …“ 

678 Art 9 Abs 1 E-Commerce-Richtlinie: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ihr Rechtssystem den Abschluss von Verträgen auf elektronischem Wege ermög-
licht. Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass ihre für den 
Vertragsabschluß geltenden Rechtsvorschriften weder Hindernisse für die Ver-
wendung elektronischer Verträge bilden noch dazu führen, dass diese Verträge 
aufgrund des Umstandes, dass sie auf elektronischem Wege zustande gekommen 
sind, keine rechtliche Wirksamkeit oder Gültigkeit haben.“ 

679 RV 817 BlgNR 21. GP 27. 
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einem Chat-Forum).“680 Zankl681 hingegen nimmt an, dass die Richtlinie dies-

bezüglich „nicht zur Gänze umgesetzt wurde“, weil zwar elektronische Ver-

träge zivilrechtlich möglich sind, die E-Commerce-Richtlinie (Art 9 Abs 1 

zweiter Satz) aber außerdem die Beseitigung von „Hindernissen für die Ver-

wendung elektronischer Verträge“ verlangt, was eine gesetzgeberische Akti-

vität erfordert hätte.682 Nach den Erläuterungen stellen die für den Ver-

tragsabschluss maßgeblichen Rechtsvorschriften „kein Hindernis für die Ver-

wendung elektronischer Verträge“683 dar. Die Regelungen des Internationalen 

Privatrechts sind beim grenzüberschreitenden Geschäfts- und Rechtsverkehr 

jedenfalls zu beachten.684 

 

In § 12 enthält das E-Commerce-Gesetz eine – der allgemeinen zivilrechtli-

chen Regel über den Zugang von Erklärungen685 entsprechende – Regelung für 

den „Zugang elektronischer Erklärungen“: „Elektronische Vertragserklärun-

gen, andere rechtlich erhebliche elektronische Erklärungen und elektroni-

sche Empfangsbestätigungen gelten als zugegangen, wenn sie die Partei, für 

die sie bestimmt sind, unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Diese Re-

gelung kann nicht zum Nachteil von Verbrauchern abbedungen werden.“ Anders 

als die E-Commerce-Richtlinie (Art 11 Abs 1)686, gilt die in § 12 ECG nor-

mierte Zugangsregel nicht nur für „elektronische Vertragserklärungen“ und 

„elektronische Empfangsbestätigungen“, sondern auch für „andere rechtlich 

erhebliche elektronische Erklärungen“.687 Die Bestimmung des § 12 ECG ist 

auch dann anzuwenden, wenn kein Dienst der Informationsgesellschaft im Sinn 

des § 3 Z 1 ECG vorliegt, so bei „einem bloßen Austausch von E-Mail-

                         
680 RV 817 BlgNR 21. GP 27. 
681 E-Commerce-Gesetz Rz 126. Vgl auch Zankl, Umsetzung, NZ 2001, 289 f und 

Zankl, E-Commerce-Gesetz, AnwBl 2001, 459. 
682 Zankl (E-Commerce-Gesetz Rz 126) nennt die Realverträge, die nicht auf 

elektronischem Weg zustande kommen können.  
683 RV 817 BlgNR 21. GP 27. 
684 Vgl 817 BlgNR 21. GP 42: „Auf die – überaus umstrittene – Frage, welche Aus-

wirkungen das Herkunftslandprinzip auf das internationale Privatrecht hat, 
gehen Art 1 Abs 4 und der Erwägungsgrund 23 der Richtlinie ein. Demnach 
schafft diese keine zwar zusätzlichen Regeln des internationalen Privat-
rechts; allerdings dürfen – so der Erwägungsgrund – „Vorschriften des an-
wendbaren Rechts, die durch Regeln des Internationalen Privatrechts bestimmt 
sind, die Freiheit zur Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft 
nicht einschränken“. 

685 Vgl FN 1459. 
686 Art 11 Abs 1 E-Commerce-Richtlinie (Abgabe einer Bestellung): „Die Mitglied-

staaten stellen sicher, dass … im Fall einer Bestellung durch einen Nutzer 
auf elektronischem Wege folgende Grundsätze gelten: – Der Diensteanbieter 
hat den Eingang der Bestellung des Nutzers unverzüglich auf elektronischem 
Wege zu bestätigen; – Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als einge-
gangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie abrufen können.“ 

687 Vgl RV 817 BlgNR 21. GP 31; und Mader, Willenserklärung, in Studiengesell-
schaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), Internet und Recht 183. 
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Erklärungen“688 zwischen Unternehmen689, zwischen Unternehmen und Privaten 

oder zwischen Privaten690. Keine Anwendung findet die Bestimmung auf den 

Austausch elektronischer Erklärungen mit Behörden691 im hoheitlichen Be-

reich.692 Damit von einer „elektronischen Erklärung“ im Sinne des 

E-Commerce-Gesetzes693 gesprochen werden kann, muss sowohl das Gerät zur 

Übermittlung der Nachricht als auch das Gerät zum Empfang der Nachricht 

elektronische Verarbeitungen einschließlich digitaler Kompression und die 

Speicherung von Daten ermöglichen.694 Blume/Hammerl695 nennen Personal Compu-

ter, mobile Endgeräte wie Notebooks aber auch Mobiltelefone, die GSM696, 

GPRS697 oder WAP698 unterstützen, und UMTS-Geräte699 als diesen Anforderungen 

entsprechende Geräte.700 Die Übermittlung einer Erklärung vom Rechner des 

                         
688 RV 817 BlgNR 21. GP 31. 
689 RV 817 BlgNR 21. GP 17: „Wenn etwa ein Unternehmer nur mittels der elektro-

nischen Post kommuniziert, ohne dass er weitere elektronische Mittel verwen-
det, stellt dieser Einsatz der elektronischen Post noch keinen Dienst der 
Informationsgesellschaft dar.“ Gleichwohl ist die Zugangsregel des § 12 
E-Commerce-Gesetz anzuwenden. 

690 Vgl Burgstaller/Minichmayr, E-Commerce-Gesetz 99. 
691 Vgl Blume/Hammerl, E-Commerce-Gesetz 105. 
692 Dafür bestehen gesonderte Bestimmungen in Gerichts- und Verwaltungsverfah-

rensgesetzen und im Besonderen im Zustellgesetz. Vgl VI. Kapitel 6.a. 
693 Den Ausgangspunkt der Abgrenzung „elektronischer“ von „nichtelektronischen“ 

Erklärungen ist der Begriff „Dienste der Informationsgesellschaft“ in § 3 
Z 1 ECG. § 3 Z 1 ECG verweist auf die Definition des Notifikationsgesetzes 
1999. Nach § 1 Abs 1 Z 2 lit b Notifikationsgesetz 1999 wird eine Dienst-
leistung „elektronisch“ erbracht, wenn sie „mittels Geräten für die elektro-
nische Verarbeitung, einschließlich digitaler Kompression, und Speicherung 
von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen und vollstän-
dig über Draht, über Funk, auf optischem oder anderem elektromagnetischem 
Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen wird.“ 

694 Vgl die RV 1898 BlgNR 20. GP 12 zu § 1 Abs 1 Z 2 lit b Notifikationsgesetz 
1999: „Elektronisch gemäß lit b bedeutet, dass die Dienstleistung über ein 
elektronisches Verarbeitungs- und Speicherungssystem erbracht wird, indem 
sowohl beim Sender als auch beim Empfänger eine elektronische Verarbeitung 
und Speicherung erfolgt.“ 

695 E-Commerce-Gesetz 106. 
696 „Global Standard for Mobile Communications“ ist ein Protokoll zur Übertra-

gung digitalisierter Informationen in Mobiltelefonen. 
697 Das „General Paket Radio Service“ wird als die nächste Generation von Date-

nübertragungs-Systemen bezeichnet. Im Unterschied zu herkömmlichen Systemen 
erfolgt dabei die Abrechnung nicht nach der aufgewendeten Zeit, sondern ent-
sprechend der Downloadmenge. 

698 Das „Wireless Application Protocol” macht – speziell aufbereitete – Inter-
net-Seiten per Handy abrufbar. Zur Darstellung auf dem Handy-Display wurde 
eine eigene Programmiersprache, die WML (Wireless Markup Language), entwi-
ckelt. 

699 „Universal Mobile Telecommunication System“ ist ein Mobilfunksystem, das den 
GSM-Standard ablösen soll. Mit einer Datenübertragungsrate von zwei Megabits 
pro Sekunde sind damit Multimedia-Anwendungen wie Videokonferenzen per Handy 
möglich. 

700 RV 817 BlgNR 21. GP 19: „Allerdings unterliegen nur reine Sprachtelefonie-
Dienste nicht dem E-Commerce-Gesetz. SMS-Dienste, WAP-Dienste und UTMS-
Dienste, die über Mobiltelefone bereitgestellt und abgerufen werden, sind 
dagegen Dienste der Informationsgesellschaft. Gleiches gilt für Mehrwert-
dienste, die über das Internet im Wege so genannter „Dialer-Programme“ in 



V. Neue Medien in Wirtschaft und Gesellschaft 
 
 

 160 

Absenders über ein Kommunikationsnetz zum Rechner des Empfängers, wo die 

Nachricht gespeichert wird, wird den klassischen Fall einer elektronischen 

Erklärung darstellen.701 Für Übermittlungen von Erklärungen mittels Telefax 

oder Telex ist die Bestimmung des § 12 ECG nicht anzuwenden.702 

 

Um dem Standard des ABGB703 zu entsprechen, fügte der Gesetzgeber die Worte 

„unter den gewöhnlichen Umständen“704 in § 12 ECG ein,705 die sich im Text 

der Richtlinie706 nicht finden.707 Eine elektronische Erklärung gilt daher 

nicht in jedem Fall bereits mit dem Zeitpunkt der faktischen Abrufbarkeit 

als zugegangen, sondern sie geht – beim Einlagen während der Nachtstunden 

oder am Wochenende – erst am Morgen des nächsten Werktages bzw mit Beginn 

der Geschäftszeiten zu.708 Trotz der Formulierung der „Abrufbarkeit unter 

gewöhnlichen Umständen“ nimmt Brenn709 an, dass rechtserhebliche Erklärungen 

per E-Mail (oder auf anderen elektronischen Wegen) rund um die Uhr – unab-

hängig von Geschäfts- oder Nachtzeiten – unmittelbar mit dem Einlangen und 

der Speicherung in der Mailbox zugehen, weil derartige Kommunikationskanäle 

eben ständig verfügbar sind und es auch der „praktischen Erfahrung ent-

spricht, dass E-Mails – auch von Privatpersonen, die sich dieses Mediums 

                                                                             

Anspruch genommen werden.“ Vgl dazu Burgstaller/Minichmayr, E-Commerce-
Gesetz 38 f.  

701 Blume/Hammerl, E-Commerce-Gesetz 106, nennen neben den Textdateien, die als 
„elektronische Nachrichten“ übermittelt werden können, „sound files“ und 
„voice mails“, welche eine akustische Wiedergabe der übermittelten Nachricht 
erlauben. 

702 Anlage 1 Notifikationsgesetz 1999 zählt beispielhaft Dienste auf, die nicht 
elektronisch erbracht werden. Vgl dazu die RV 1898 BlgNR 20. GP 12: „Nicht 
elektronisch erbracht werden … alle Dienste, die nicht über elektronische 
Verarbeitungs- und Speicherungssysteme erbracht werden, zB auf herkömmlichem 
Weg (in Echtzeit) erbrachte Sprachtelefon-, Telefax- und Telexdienste und 
alle über diese Medien abgewickelten Beratungsdienste.“ 

703 Vgl VI. Kapitel 6.b. 
704 Auch der deutsche Gesetzgeber stellt auf die Abrufbarkeit „unter gewöhnli-

chen Umständen“ ab. Vgl § 312e Abs 1 letzter Satz BGB („Pflichten im elekt-
ronischen Geschäftsverkehr“): „Bestellung und Empfangsbestätigung … gelten 
als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter ge-
wöhnlichen Umständen abrufen können.“ 

705 RV 817 BlgNR 21. GP 31: „Damit können die für den Zugang von Erklärungen auf 
der Grundlage der §§ 861 ff ABGB von der Rechtsprechung und der Lehre entwi-
ckelten Rechtssätze zum Zugang von Erklärungen auch auf elektronische Erklä-
rungen angewendet werden.“ 

706 Vgl FN 686. 
707 Der „Ministerialentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem bestimmte 

rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt 
werden (E-Commerce-Gesetz – ECG)“, 232/ME 21. GP 7, war noch davon ausgegan-
gen, dass eine elektronisch übermittelte Erklärung als zugegangen gilt, 
„wenn sie die Partei, für die sie bestimmt ist, abrufen kann“ (§ 13 Abs 2). 

708 So ausdrücklich RV 817 BlgNR 21. GP 31 f. In diesem Sinne auch Blu-
me/Hammerl, E-Commerce-Gesetz 107; Burgstaller/Minichmayr, E-Commerce-Gesetz 
100; Laga/Sehrschön, E-Commerce-Gesetz 58; Mottl, Electronic Commerce, in 
Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatikrecht 62; Mottl, Vertragsab-
schluss im Internet, in Gruber/Mader 18; Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 175; 
und Zankl, Rechtsqualität, ecolex 2001, 344.  

709 in Brenn, E-Commerce-Gesetz 20. 
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tatsächlich bedienen – mehrmals täglich, auch an Wochenenden, abgerufen 

werden.“710 Eine richtlinienkonforme Interpretation lasse keine andere Aus-

legung des § 12 ECG zu.711 Die Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorla-

ge712 begründen die Abweichung von der Richtlinie713 damit, dass – mangels 

gegenteiliger Aussagen in der E-Commerce-Richtlinie und ihren Erwägungs-

gründen – davon ausgegangen werden kann, dass die „Richtlinie die jeweili-

gen nationalen Regelungen nur ergänzen will“ und daher die „für den Zugang 

von Erklärungen auf der Grundlage der §§ 861 ff ABGB … entwickelten Rechts-

sätze … auch auf elektronische Erklärungen angewendet werden können“.714 Die 

Auffassung Brenns ist auch aus Gründen der Rechtssicherheit abzulehnen. Die 

Zugangsregeln für per Post oder Telefax einerseits und für per E-Mail an-

derseits übermittelte Erklärungen wären jeweils andere. Der Richtlinie kann 

wohl nicht unterstellt werden, eine Zustellung auch „unter außergewöhnli-

chen Umständen“ gewollt zu haben.715 Hinzu kommt, dass das E-Commerce-Gesetz 

über den Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie hinausgeht.716 Eine 

richtlinienkonforme Interpretation des § 12 ECG, wie Brenn717 sie vor-

schlägt, könnte daher nur soweit greifen, als auch die Zugangsregel der 

Richtlinie reicht, nämlich nur für elektronische Bestellungen und Empfangs-

bestätigungen. Der Zugang von elektronischen Erklärungen im Sinne des § 12 

ECG ist daher – wie auch der Zugang von per Post oder Telefax übermittelter 

Erklärungen – nach der zivilrechtlichen Empfangstheorie zu beurteilen.718 

                         
710 Brenn in Brenn, E-Commerce-Gesetz 19 f. So schon Brenn, Rahmenbedingungen 

ÖJZ 1997, 641. 
711 Brenn (in Brenn, E-Commerce-Gesetz 19) weist darauf hin, dass die Frage, ob 

elektronische Erklärungen nur während der Geschäftszeiten oder rund um die 
Uhr zugehen können, von der österreichischen Delegation bei den Verhandlun-
gen zur E-Commerce-Richtlinie ausdrücklich aufgeworfen wurde. „Die Arbeits-
gruppe verständigte sich darauf, dass es zumutbar sei, die Mailbox mehrmals 
täglich zu überprüfen. Daher wurde ausdrücklich keine Regelung in Bezug auf 
Geschäftzeiten aufgenommen.“  

712 RV 817 BlgNR 21. GP 31. 
713 Vgl Blume/Hammerl, E-Commerce-Gesetz 107, die feststellen, dass „nicht der 

von der Richtlinie vorgegebenen Zeitpunkt der Abrufbarkeit die Fiktion des 
Zuganges auslöst.“ 

714 RV 817 BlgNR 21. GP 31. 
715 Vgl auch Dörner, Rechtsgeschäfte, AcP 202, 365, zu Art 11 Abs 1 E-Commerce-

Richtlinie, der betont, dass diese Bestimmung „zu keiner [von der allgemei-
nen zivilrechtlichen Zugangsregel] abweichenden Beurteilung nötigt. … Dass 
ein Zugang insbesondere bei einem Verbraucher bereits dann anzunehmen sein 
soll, wenn der Abruf auch nur technisch möglich ist – also z.B. nach Spei-
cherung mitten in der Nacht – kann angesichts des verbraucherschützenden Im-
petus dieser Bestimmung nicht angenommen werden.“ 

716 Vgl FN 686. 
717 Vgl FN 709. 
718 Galla, E-Mail-Verkehr, in IT-LAW.AT, 36; Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 169, 

171. Vgl auch Dörner, Rechtsgeschäfte, AcP 202, 365, zu Art 11 Abs 1 
E-Commerce-Richtlinie, der betont, dass diese Bestimmung „zu keiner [von der 
allgemeinen zivilrechtlichen Zugangsregel] abweichenden Beurteilung nö-
tigt. … Dass ein Zugang insbesondere bei einem Verbraucher bereits dann an-
zunehmen sein soll, wenn der Abruf auch nur technisch möglich ist – also 
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2. Elektronische Signatur 
 

Für das beschriebene Papier ist wichtig, wer es beschrieben hat und von wem 

der geschriebene Text stammt. Dies wird durch die „Unterschrift“ klarge-

stellt. Die Unterschrift hat im schriftlichen Verkehr auf Papier herausra-

gende rechtliche Bedeutung. Echtheit und Richtigkeit der Unterschrift ste-

hen gegen Fälschung und Missbrauch auch unter strafrechtlichem Schutz.719  

 

Ersetzen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien das be-

schriebene Papier, so stellt sich die Frage, inwieweit sich eine der Unter-

schrift vergleichbare Authentizität und Integrität herstellen lässt. Der 

Wirtschaftsverkehr verzichtet praktisch weitgehend auf eine Authentizitäts-

prüfung und behandelt etwa E-Mails wie geschriebene und unterschriebene 

Briefe. In Fällen, in denen es auf die Authentizität wirklich ankommt, wird 

regelmäßig dann doch auf beschriebenes und unterschriebenes Papier zurück-

gegriffen.720 Bei Verwendung von E-Mails etwa können beliebige Absenderad-

ressen angegeben werden,721 die Authentizität ist keineswegs gewährleistet. 

Überdies werden Daten im Internet – anders als bei einem Telefongespräch, 

bei dem eine direkte und feste Verbindung zwischen den Kommunikationspart-

nern besteht – über verschiedene, nicht beeinflussbare Netzknoten übertra-

gen und dort zwischengespeichert. Bei jeder dieser Zwischenspeicherungen 

sind die übertragenen Daten Angriffen ausgesetzt. Geheime Daten können aus-

spioniert werden, Daten können aber auch verändert werden, ohne dass dies 

für den Empfänger erkennbar wäre. Auch die Sicherstellung der Integrität 

der Daten bereitet Probleme.722 Kommt es im elektronischen Rechtsverkehr zu-

dem auf das Absenden oder das Einlangen von Daten zu einem bestimmten Datum 

oder Zeitpunkt an, ergeben sich weitere Schwierigkeiten. Datums- und Zeit-

einstellungen an Computern lassen sich beliebig verändern, Sende- oder Emp-

                                                                             

z.B. nach Speicherung mitten in der Nacht – kann angesichts des verbraucher-
schützenden Impetus dieser Bestimmung nicht angenommen werden.“ 

719 §§ 223 ff StGB, BGBl 1975/60 idF BGBl I 2004/15, stellen die Urkundenfäl-
schung unter Strafe: „Wer eine falsche Urkunde … herstellt oder eine echte 
Urkunde … verfälscht“ oder „eine falsche oder verfälschte Urkunde im Rechts-
verkehr zum Beweis eines Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder einer Tat-
sache gebraucht“, ist mit Freiheitsstrafe bedroht (§ 223 StGB). 

720 In diesem Sinne etwa auch Bieser, Signaturgesetz, in Reinermann (Hrsg), Re-
gieren 218: „Wer … bei der Übermittlung oder Archivierung beweiserheblicher 
Daten auf der sicheren Seite sein will, wählt die herkömmliche papiergebun-
dene Schriftform.“ Zum Bedarf nach rechtsverbindlicher Kommunikation im In-
ternet vgl auch Menzel, Elektronische Signaturen, JAP 2000/2001, 181. 

721 Vgl Bitzer/Brisch, Digitale Signatur 2, die veranschaulichen, dass eine 
E-Mail mit der Adresse president@white-house.gov keineswegs tatsächlich vom 
US-Präsidenten stammen muss. 

722 Vgl Bitzer/Brisch, Digitale Signatur 4. 
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fangsbestätigungen geben daher nicht zwingend die tatsächliche Zeit des Ab-

sendens bzw des Empfangs wieder. All dies setzt dem Einsatz der neuen In-

formations- und Kommunikationstechnologien Grenzen.  

 

Das Signaturgesetz will durch „elektronische Signaturen“ – auch von „digi-

talen Signaturen“723 ist die Rede – Abhilfe schaffen. Die Erläuterungen zum 

Signaturgesetz724 halten fest: „Eine unerlässliche Voraussetzung des Einsat-

zes und des weiteren Erfolges elektronischer Medien im Rechts- und Ge-

schäftsverkehrs bildet das Vertrauen der beteiligten Akteure, also der An-

bieter und Kunden ebenso wie der öffentlichen Hand …, in die elektronischen 

Informations-, Kommunikations- und Lieferkanäle. Grundlage dieses Vertrau-

ens in die elektronischen Netze und Instrumente ist zunächst die Sicher-

stellung der Identität der an den Kommunikationsabläufen … beteiligten Kom-

munikations- oder Geschäftspartner. … Weiters müssen sie sich darauf ver-

lassen können, dass die elektronischen Daten auf dem Weg von und zu ihnen 

nicht verändert und verfälscht werden. Geeignete Technologien zur Gewähr-

leistung der Authentizität (Echtheit) und der Integrität (Unverfälschtheit) 

elektronischer Daten stehen mit den elektronischen Signaturen zur Verfü-

gung.“ 

 

a. Signaturgesetz 
 

                         
723 Vor allem auf internationaler Ebene wird der Begriff der „digitalen Signa-

tur“ verwendet. Auch das deutsche Signaturgesetz 1997 kannte ausschließlich 
diesen Begriff. Vgl Forgó, Was sind digitale Signaturen ? ecolex 1999, 235. 
(Zur Entstehung des Begriffs vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 
Jahre Signaturgesetz 11.) Während der Begriff der „elektronischen Signatur“ 
unabhängig von bestimmten technischen Konzepten sämtliche „elektronischen 
Alternativen für eigenhändige Unterschriften“ (Langenbach/Ulrich, Elektroni-
sche Signaturen 12) umfasst, handelt es sich bei der „digitalen Signatur“ um 
eine „Technik, die versucht, die Authentizität und Integrität elektronischer 
Daten sicher- und richtigzustellen“ (Langenbach/Ulrich, Elektronische Signa-
turen 11), häufig wird darunter ausschließlich ein auf asymmetrischer Ver-
schlüsselung basierendes technisches Verfahren verstanden (so etwa Bit-
zer/Brisch, Digitale Signatur 132; Buczolich, Persönliche Identifikations-
systeme, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen 165; Fallen-
böck/Schwab, Elektronische Signaturen, MR 1999, 370; Menzel, Elektronische 
Signaturen, JAP 2000/2001, 181, FN 7; Öhlberger, Elektronische Signatur, in 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3, 382; das deutsche Signaturgesetz 
1997; und die Erläuterungen zum Signaturgesetz, RV 1999 BlgNR 20. GP 14). 
Nach Bertsch, Digitale Signaturen 14, handelt es sich bei beiden Begriffen 
um Synonyme.  

724 RV 1999 BlgNR 20. GP 13. 
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Auf der Grundlage der Signaturrichtlinie725 erging das Bundesgesetz über 

elektronische Signaturen (Signaturgesetz – SigG).726 Es stützt sich auf die 

Gesetzgebungskompetenz des Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“),727 

bezüglich der Tätigkeit als Zertifizierungsdiensteanbieter auf Art 10 Abs 1 

Z 6 B-VG („Angelegenheiten der Notare … und verwandter Berufe“)728. Während 

die Signaturrichtlinie mangels Zuständigkeit der europäischen Institutionen 

den staatlichen Bereich nicht berührt, dehnt das Signaturgesetz seinen An-

wendungsbereich auch auf den elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und 

Verwaltungsbehörden aus.729 Es nimmt dafür die Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes für das gerichtliche und das verwaltungsbehördliche Verfahren nach 

Art 82 B-VG („Gerichtsbarkeit“), Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“) 

sowie nach Art 11 Abs 2 B-VG (Verwaltungsverfahren) in Anspruch.730 

 

Auf der Grundlage des Signaturgesetzes ergingen die Verordnung des Bundes-

kanzlers über elektronische Signaturen (Signaturverordnung – SigV), BGBl II 

2000/30731; die Verordnung des Bundeskanzlers über die Feststellung der Eig-

nung des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (A-

SIT)“ als Bestätigungsstelle, BGBl II 2000/31; die Verordnung des Bundes-

kanzlers über die Eignung von Bestätigungsstellen (Bestätigungsstellenver-

ordnung – BestV), BGBl II 2002/299; und die Verordnung des Bundeskanzlers, 

mit der die sicherheitstechnischen und organisationsrechtlichen Vorausset-

zungen für Verwaltungssignaturen geregelt werden (VerwSigV), BGBl II 

2004/159. 

 

Das Signaturgesetz regelt nach seinem § 1 Abs 1 die „Erstellung und Verwen-

dung elektronischer Signaturen“ sowie die „Erbringung von Signatur- und 

Zertifizierungsdiensten“. Der Anwendungsbereich des Signaturgesetzes er-

                         
725 Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. De-

zember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Sig-
naturen, ABl L 013/12 vom 19.01.2000. Zur Entstehungsgeschichte der Signa-
turrichtlinie vgl Mayer-Schönberger et al, Signaturgesetz 22 f. Zum Rege-
lungsinhalt der Richtlinie vgl etwa Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 587; 
Schlechter, Elektronische Signaturen, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 1, 37. 

726 BGBl I 1999/190 (idF 2000/137, 2001/32, 2001/152). Das Signaturgesetz trat 
am 01.01.2000 – noch vor dem In-Kraft-Treten der Signaturrichtlinie am 
19.01.2000 – in Kraft. Zur Entstehungsgeschichte des Signaturgesetzes vgl 
Mayer-Schönberger et al, Signaturgesetz 27 ff. 

727 Vgl III. Kapitel 4.a. 
728 Vgl III. Kapitel 4.a. 
729 Der Justizausschuss (AB 2065 BlgNR 20. GP 6) spricht ausdrücklich von einer 

Anwendung sicherer elektronischer Signaturverfahren nach dem Signaturgesetz 
auch „im öffentlichen Bereich, dh im Kommunikationsverkehr unter und mit den 
Behörden und Gerichten“. 

730 Vgl III. Kapitel 4. 
731 Vgl dazu eingehend Brenn/Posch, Signaturverordnung, passim. Eine umfangrei-

che Änderung der Signaturverordnung ist für Ende 2004 geplant. 
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streckt sich grundsätzlich auch auf den offenen elektronischen Verkehr mit 

Gerichten und Behörden und kann durch Vereinbarung auf geschlossene Syste-

me732 ausgedehnt werden.733 Das Signaturgesetz gilt somit grundsätzlich auch 

„für die elektronische Kommunikation in und mit der Verwaltung“734, wobei 

der Einsatz elektronischer Signaturen im öffentlichen Bereich nach der Sig-

naturrichtlinie (Art 3 Abs 7) zusätzlichen Anforderungen unterworfen werden 

kann. Der Justizausschuss735 vertrat dazu die Auffassung, „dass die Anforde-

rungen des Signaturgesetzes an sichere elektronische Signaturverfahren 

grundsätzlich auch für die Verwendung im öffentlichen Bereich, dh im Kommu-

nikationsverkehr unter und mit den Behörden und Gerichten, ausreichen.“736 

Dennoch verbesserte das E-Government-Gesetz, das mit 01.03.2004 in Kraft 

trat, die Identifizierung der Kommunikationspartner durch Einführung der 

Bürgerkarte.737 

 

                         
732 Geschlossene Systeme sind solche, die nur einem eingeschränkten Personen-

kreis zugänglich sind. Vgl Stomper, Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm 
(Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen 131. 

733 § 1 Abs 2 Signaturgesetz: „Dieses Bundesgesetz ist auch anzuwenden in ge-
schlossenen Systemen, sofern deren Teilnehmer dies vereinbart haben, sowie 
im offenen elektronischen Verkehr mit Gerichten und anderen Behörden, sofern 
durch Gesetz nicht anderes bestimmt ist.“ 

734 RV 1999 BlgNR 20. GP 20. 
735 AB 2065 BlgNR 20. GP 6. 
736 Vgl Brenn, Signaturgesetz, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1, 45. 
737 Vgl V. Kapitel 2.f. 
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b. (einfache) Signaturen und sichere Signaturen 
 

Das Gesetz kennt eine (einfache) „elektronische Signatur“ und eine „sichere 

elektronische Signatur“738. § 2 Z 1 SigG definiert „elektronische Signatur“ 

als „elektronische Daten, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder 

mit diesen logisch verknüpft werden und die der Authentifizierung, also der 

Feststellung der Identität des Signators, dienen.“739 Jede elektronische 

Signatur dient als Beweismittel (§ 3 Abs 2 SigG).740 Jedem ist überlassen zu 

entscheiden, welche Signaturverfahren mit welchen Sicherheitsstufen und mit 

welchen Zertifikatsklassen er im Rechts- und Geschäftsverkehr einsetzt (§ 3 

Abs 1 SigG).741 Behörden haben im Rahmen der Beweiswürdigung zu beurteilen, 

welche Sicherheit eine (einfache) elektronische Signatur bei der Feststel-

lung der Identität des Signators bietet.742 Wie eine herkömmliche Unter-

schrift nur von einer natürlichen Person geleistet werden kann, ist auch 

die elektronische Signatur – mit Ausnahme der Zertifikate für Zertifizie-

rungsdiensteanbieter743 – natürlichen Personen vorbehalten (§ 2 Z 2 

SigG744).745 

                         
738 Die Signaturrichtlinie hingegen verwendet neben der „elektronischen Signa-

tur“ den Begriff der „fortgeschrittenen elektronischen Signatur“. 
739 Vgl die Definition der „elektronischen Signatur“ in der Signaturrichtlinie 

(Art 2 Z 1): „Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten 
beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizie-
rung dienen.“ 

740 Vgl RV 1999 BlgNR 20. GP 23: „Elektronisch signierte Dokumente dürfen von 
einem Gericht nicht allein deshalb als rechtlich unbeachtlich qualifiziert 
werden, weil sie in elektronischer Form vorliegen. Zudem müssen elektronisch 
signierte Dokumente sowohl im gerichtlichen als auch im behördlichen Verfah-
ren als Beweismittel verwendet werden können.“ Vgl Mayer-Schönberger et al, 
Signaturgesetz 68, die festhalten, dass „aufgrund des im österreichischen 
Prozessrecht geltenden Prinzips der ‚freien Beweiswürdigung’ (…) jede Form 
einer elektronischen Unterschrift oder sonst dem Erklärenden zurechenbaren 
Handlung als Beweismittel im Prozess gebraucht werden (kann)“. 

741 Vgl die „Nichtdiskriminierungsklausel“ in Art 5 Abs 2 Signaturrichtlinie. 
Danach darf einer elektronischen Signatur darf nicht allein deshalb die 
Rechtsgültigkeit abgesprochen wird, weil sie nur in elektronischer Form vor-
liegt oder nicht auf einem qualifizierten oder nicht auf einem von einem 
akkreditierten Diensteanbieter ausgestellten Zertifikat beruht oder nicht 
von einer sicheren Signaturerstellungseinheit erstellt wurde. Vgl dazu die 
RV 1999 BlgNR 20. GP 14: „Dieser Grundsatz der ‚Nichtdiskriminierung’ (Art 5 
Abs 2) gilt für alle elektronischen Signaturen, auch für solche, die nicht 
auf einem Zertifikat eines Zertifizierungsdiensteanbieters beruhen oder die 
die besonders hohen Anforderungen der Anhänge I, II und III nicht erfüllen.“ 

742 Vgl Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), 
Internet-Recht, 152. 

743 RV 1999 BlgNR 20. GP 20: „Aus Gründen der Praktikabilität werden bei ‚Zerti-
fikaten für Zertifizierungsdiensteanbieter’ ausnahmsweise auch juristische 
Personen – oder andere Rechtsträger, wie etwa Personenhandelsgesellschaften 
– als Signatoren zugelassen. Ein solches Zertifikat darf nur zum Signieren 
von Anwender-Zertifikaten oder zur Erbringung anderer Zertifizierungsdienste 
verwendet werden (vgl § 6 Abs 7). Dadurch wird verhindert, dass der Bestand 
eines Zertifikats für Zertifizierungsdiensteanbieter vom aufrechten Organ-
schafts- oder Vollmachtsverhältnis der handlungsbefugten Person abhängt.“ 

744 Nach § 2 Z 2 SigG ist ein Signator „eine natürliche Person, der Signaturer-
stellungsdaten und die entsprechenden Signaturprüfdaten zugeordnet sind und 
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Eine „sichere elektronische Signatur“ erfüllt ex lege grundsätzlich746 die 

Erfordernisse der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB und der eigenhän-

digen Unterschrift (§ 4 Abs 1 SigG).747 Sie ist unter folgenden fünf Voraus-

setzungen „sicher“:748 Sie muss erstens „ausschließlich dem Signator zuge-

ordnet“ sein; zweitens die „Identifizierung des Signators ermöglichen“; 

drittens „mit Mitteln erstellt werden, die der Signator unter seiner allei-

nigen Kontrollehalten kann“; viertens „mit den Daten, auf die sie sich be-

zieht, so verknüpft sein, dass jede nachträgliche Veränderung der Daten 

festgestellt werden kann“ und fünftens „auf einem qualifizierten Zertifikat 

beruhen und unter Verwendung von technischen Komponenten und Verfahren, die 

den Sicherheitsanforderungen des Signaturgesetzes und der auf seiner Grund-

lage ergangenen Verordnungen entsprechen, erstellt werden“ (§ 2 Z 3 

SigG).749 Dokumente mit sicherer elektronischer Signatur haben wie unter-

schriebene Privaturkunden die Vermutung der Echtheit für sich (§ 4 Abs 3 

SigG iVm § 294 ZPO). 

                                                                             

die entweder im eigenen oder im fremden Namen eine elektronische Signatur 
erstellt, oder ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der Zertifikate für die 
Erbringung von Zertifizierungsdiensten verwendet.“ 

745 RV 1999 BlgNR 20. GP 20: „Die Richtlinie überlässt es den Mitgliedstaaten, 
ob sie – entsprechend der innerstaatlichen Rechtssystematik – Signaturer-
stellungsdaten nur natürlichen Personen oder auch juristischen Personen zu-
ordnen. Der Entwurf sieht vor, dass Signaturdaten (Signaturschlüssel) nur 
natürlichen Personen zugeordnet werden können, zumal auch die Vertretungs-
macht für juristische Personen letztlich an natürliche Personen gebunden 
ist.“ Vgl Brenn, Signaturgesetz 57; Sonntag, Elektronische Signaturen, in 
Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht, 148; kritisch Mayer-
Schönberger et al, Signaturgesetz 64; und Stomper, Signaturgesetz, in Lat-
tenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen 132. 

746 Die sichere elektronische Signatur erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen 
nach § 4 Abs 2 SigG nicht bei „1. Rechtsgeschäften des Familien- und Erb-
rechts, die an die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis gebunden 
sind, 2. anderen Willenserklärungen oder Rechtsgeschäften, die zu ihrer 
Wirksamkeit an die Form einer öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtlichen 
oder notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts gebunden sind, 3. Wil-
lenserklärungen, Rechtsgeschäften oder Eingaben, die zu ihrer Eintragung in 
das Grundbuch, das Firmenbuch oder ein anderes öffentliches Register einer 
öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtlichen oder notariellen Beurkundung 
oder eines Notariatsakts bedürfen, und 4. einer Bürgschaftserklärung (§ 1346 
Abs 2 ABGB), die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeit abgegeben wird.“ Zu diesen Ausnahmetatbeständen 
vgl Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 591; Menzel/Schweighofer, Signaturge-
setz, DuD 23 (1999) 505; und Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckin-
ger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht, 151. 

747 Öhlberger, Elektronische Signatur, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
3, 388; Stomper, Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle 
Rechtsfragen 136. 

748 Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 27. 
749 Eine „fortgeschrittene elektronische Signatur“ nach der Signaturrichtlinie 

(Art 2 Z 2) ist „eine elektronische Signatur, die folgende Anforderungen er-
füllt: Sie ist ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet; sie ermöglicht 
die Identifizierung des Unterzeichners; sie wird mit Mitteln erstellt, die 
der Unterzeichner unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann; sie ist so 
mit den Daten, auf die sie sich bezieht, verknüpft, dass eine nachträgliche 
Veränderung der Daten erkannt werden kann.“ 
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Mit dem „Zertifikat“ werden die Zuordnung der Signaturprüfdaten zu einer 

Person und die Identität dieser Person elektronisch bescheinigt.750 Bieser751 

spricht davon, dass mit Ausstellung des ersten Zertifikats zur Erzeugung 

einer elektronischen Signatur die „Nach-Gutenberg-Ära“ begonnen habe. Das 

Zertifikat kann neben dem Mindestinhalt jeden Zertifikats (öffentlichen 

Schlüssel, Daten betreffend Identität des Schlüsselinhaber und elektroni-

sche Signatur der Zertifizierungsstelle) noch weitere Informationen über 

den Sender einer Nachricht enthalten (§ 5 Abs 2 SigG), etwa Geburtsdatum,752 

Sozialversicherungsnummer oder Angaben über die Vertretungsmacht des Signa-

tors und dessen Beruf.753  

 

§ 5 Abs 1 Z 1 bis 9 SigG legt den Mindesteinhalt eines qualifizierten Zer-

tifikates fest:754 Den Hinweis darauf, dass es sich um ein qualifiziertes 

Zertifikat handelt (Z 1), den unverwechselbaren Namen des Zertifizierungs-

diensteanbieters und den Staat seiner Niederlassung (Z 2), den Namen des 

Signators oder ein Pseudonym, das als solches bezeichnet sein muss (Z 3), 

gegebenenfalls auf Verlangen des Zertifikatswerbers Angaben über eine Ver-

tretungsmacht oder eine andere rechtlich erhebliche Eigenschaft des Signa-

tors (Z4), die dem Signator zugeordneten Signaturprüfdaten (Z 5), Beginn 

und Ende der Gültigkeit des Zertifikats (Z 6), die eindeutige Kennung des 

Zertifikats (Z 7), gegebenenfalls eine Einschränkung des Anwendungsbereichs 

des Zertifikats (Z 8) und gegebenenfalls eine Begrenzung des Transaktions-

werts, auf den das Zertifikat ausgestellt ist (Z 9). 

Die „sichere elektronische Signatur“ ist somit eine „fortgeschrittene 

elektronische Signatur“ im Sinne der Signaturrichtlinie, die auf einem qua-

lifizierten Zertifikat beruht und unter Verwendung einer sicheren Signatur-

                         
750 § 2 Z 8 SigG und Art 2 Z 9 Signaturrichtlinie. Vgl Sonntag, Elektronische 

Signaturen, in Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht, 148. 
751 Signaturgesetz, in Reinermann (Hrsg), Regieren 223. 
752 Der Justizausschuss (AB 2065 BlgNR 20. GP 6) beschloss zu § 5 Signaturgesetz 

folgende Feststellung: „Der Umstand der Minderjährigkeit, allenfalls auch 
einer Sachwalterbestellung, kann auch in das Zertifikat aufgenommen werden 
(...). Die verpflichtende Aufnahme des Geburtsdatums in das qualifizierte 
Zertifikat ist in Anhang I zur Signaturrichtlinie nicht vorgesehen. Inländi-
sche Zertifikate sollen gegenüber ausländischen nicht schlechter gestellt 
werden.” 

753 Menzel, Elektronische Signaturen, JAP 2000/2001, 181. 
754 Vgl Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), 

Internet-Recht, 149; und Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre 
Signaturgesetz 28: „Aus rechtlicher Sicht muss ein qualifiziertes Zertifikat 
nicht zwangsläufig in Kombination mit einer sicheren Signaturerstellungsein-
heit verwendet werden. Es könnte auch qualifizierte Zertifikate geben, die 
für die einfache elektronische Signatur verwendet werden. In der Praxis 
kommt dies jedoch kaum vor.“  
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erstellungseinheit erstellt wurde.755 Diese zusätzlichen (in § 2 Z 3 lit e 

SigG normierten) Anforderungen sind in der Signaturrichtlinie in Art 5 

Abs 1756 vorgesehen. Das Gesetz vereint sohin im Begriff der „sicheren 

elektronischen Signatur“ die Anforderungen an die „fortgeschrittene elekt-

ronische Signatur“ mit den Anforderungen des Art 5 Abs 1 Signaturrichtli-

nie. 

 

Die Erstellung und Zuweisung von elektronischen Signaturen erfolgt durch 

einen Zertifizierungsdiensteanbieter, dessen Aufgabe die Ausstellung von 

Zertifikaten und die Erbringung anderer Signatur- und Zertifizierungsdiens-

te ist und der unter den neuen Berufen unten näher darzustellen ist.757 

 

c. Ausländische Signaturen 
 

Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer 

elektronischer Signaturen fest, was wegen des grenzüberschreitenden Charak-

ters der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien unerlässlich 

ist.758 Die (einfachen) Zertifikate aller EU- und EWR-Zertifizierungs-

diensteanbieter, „deren Gültigkeit vom Inland aus überprüft werden kann“, 

sind inländischen Zertifikaten gemäß § 24 Abs 1 SigG „gleichgestellt“.759 

Die qualifizierten Zertifikate von EU- und EWR-Zertifizierungsdienste-

anbietern entfalten dieselben Rechtswirkungen wie inländische qualifizierte 

Zertifikate, dh, dass die besonderen Rechtswirkungen (§ 4 SigG) nur dann 

nicht eintreten, wenn die Sicherheitsanforderungen des Signaturgesetzes und 

                         
755 Fortgeschrittene elektronische Signaturen im Sinne der Signaturrichtlinie, 

die (überdies) auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und unter Verwen-
dung einer sicheren Signaturerstellungseinheit erstellt wurden, erfüllen 
nach der Signaturrichtlinie (Art 5 Abs 1) „die rechtlichen Anforderungen an 
eine Unterschrift in Bezug auf in elektronischer Form vorliegende Daten in 
gleicher Weise (…) wie handschriftliche Unterschriften in Bezug auf Daten, 
die auf Papier vorliegen, und in Gerichtsverfahren als Beweismittel zugelas-
sen sind“. Vgl Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 589; Menzel/Schweighofer, 
Signaturgesetz, DuD 23 (1999) 504. 

756 Nach Art 5 Abs 1 Signaturrichtlinie treten die besonderen Rechtswirkungen 
elektronischer Signaturen nur bei Vorliegen einer „fortgeschrittenen elekt-
ronischen Signatur“, die „auf einem qualifizierten Zertifikat beruht“ und 
die „von einer sicheren Signaturerstellungseinheit erstellt“ wurde, ein. 

757 Vgl V. Kapitel 3.a. 
758 Die grenzüberschreitende Etablierung des elektronischen Verkehrs als voll-

wertige Alternative zum beschriebenen Papier war auch Anliegen der Signatur-
richtlinie.  

759 Dass die Überprüfung der Signatur von inländischen Empfängern ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann, bedeutet nach den Erläuterungen (RV 1999 BlgNR 20. 
GP 44) nur, „dass die Verzeichnis- und Widerrufsdienste – sofern sie geführt 
werden (siehe § 6 Abs 6) – auch von Österreich aus zugänglich sein müssen.“ 
Vgl etwa Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 593. 
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der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen nicht eingehalten wur-

den.760 

 

Von Drittstaaten-Zertifizierungsdiensteanbietern ausgestellte (einfache) 

Zertifikate, „deren Gültigkeit vom Inland aus überprüft werden kann“, wer-

den nach gemäß § 24 Abs 2 erster Satz SigG in Österreich „anerkannt“. Ihnen 

kommen somit die Rechtwirkungen des § 3 Abs 2 SigG zu, wonach die rechtli-

che Wirksamkeit einer elektronischen Signatur und deren Verwendung als Be-

weismittel nicht allein deshalb ausgeschlossen werden kann, weil die elekt-

ronische Signatur nur in elektronischer Form vorliegt, weil sie nicht auf 

einem qualifizierten Zertifikat oder nicht auf einem von einem akkreditier-

ten Zertifizierungsdiensteanbieter ausgestellten qualifizierten Zertifikat 

beruht oder weil zu ihrer Erstellung nicht die technischen Komponenten und 

Verfahren im Sinne des § 18 SigG verwendet wurden. Zur rechtlichen Gleich-

stellung qualifizierter Zertifikate von Drittstaaten-Zertifizierungs-

diensteanbietern mit inländischen qualifizierten Zertifikaten sieht § 24 

Abs 2 zweiter Satz SigG drei alternative Wege vor. Ein qualifiziertes Zer-

tifikat eines Drittstaaten-Zertifizierungsdiensteanbieters ist mit inländi-

schen qualifizierten Zertifikaten rechtlich gleichgestellt, wenn 

 

– der Zertifizierungsdiensteanbieter die Anforderungen nach § 7 SigG er-

füllt und unter einem freiwilligen Akkreditierungssystem eines Mitglied-

staates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftraums akk-

reditiert ist (§ 24 Abs 2 Z 1 SigG); 

 

– ein EU- oder EWR-Zertifizierungsdiensteanbieter, der die Anforderungen 

nach § 7 SigG erfüllt, die Haftung für das Zertifikat übernommen hat 

(§ 24 Abs 2 Z 2 SigG);  

 

 Die Einhaltung entsprechender Anforderungen an qualifizierte Zertifi-

kate ist im Bereich der Europäischen Union durch das Aufsichtssystem nach 

Art 3 Abs 3 Signaturrichtlinie761 sichergestellt, bei Drittstaaten kann 

dies nicht gewährleistet werden. Der Gesetzgeber geht in § 24 Abs 2 Z 2 

SigG davon aus, dass der die Haftung übernehmende EU-Zertifizierungs-

diensteanbieter die Einhaltung dieser Anforderungen an qualifizierte Zer-

tifikate durch den Drittstaaten-Zertifizierungsdiensteanbieter überprüfen 

                         
760 Vgl Stomper, Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfra-

gen 158. 
761 Art 3 Abs 3 Signaturrichtlinie: „Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 

dass ein geeignetes System zur Überwachung der in ihrem Hoheitsgebiet nie-
dergelassenen Zertifizierungsdiensteanbieter, die öffentlich qualifizierte 
Zertifikate ausstellen, eingerichtet wird.“ 
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und nur bei Einhaltung die Haftung nach dem Signaturgesetz (§ 23) für ihn 

übernehmen wird. Die Aufsichtsstelle hat in dem von ihr geführten elekt-

ronischen Verzeichnis der Zertifizierungsdiensteanbieter nach § 13 Abs 3 

zweiter Satz SigG die Drittstaaten-Zertifizierungsdiensteanbieter, für 

deren Zertifikate ein inländischer Zertifizierungsdiensteanbieter die 

Haftung übernommen hat, auszuweisen. 

 

– im Rahmen einer bilateralen oder multilateralen Vereinbarung zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft einerseits und Drittstaaten oder internationa-

len Organisationen andererseits das Zertifikat als qualifiziertes Zerti-

fikat oder der Zertifizierungsdiensteanbieter als Aussteller qualifizier-

ter Zertifikate anerkannt ist (§ 24 Abs 2 Z 3 SigG).762 

 

Die Bescheinigungen über die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für 

die Erzeugung sicherer elektronischer Signaturen der in einem Drittstaat 

zum Nachweis der Sicherheitsanforderungen für sichere elektronische Signa-

turen eingerichteten staatlich anerkannten Stellen („Drittstaaten-

Bestätigungsstellen“) werden gemäß § 24 Abs 3 SigG den Bescheinigungen der 

Bestätigungsstelle763 (§ 19 SigG) gleichgehalten, „soweit die Aufsichtsstel-

le feststellt, dass die den Beurteilungen dieser Stellen zugrunde liegenden 

technischen Anforderungen, Prüfungen und Prüfverfahren jenen der Bestäti-

gungsstelle gleichwertig sind.“764 Die Gleichstellung der Bescheinigung ei-

ner bestimmten Drittstaaten-Bestätigungsstelle mit Bescheinigungen einer 

inländischen Bestätigungsstelle setzt also die Feststellung der qualitati-

ven Gleichwertigkeit insbesondere der (technischen) Sicherheitsanforderun-

gen durch die Aufsichtsstelle voraus. 

 

                         
762 Die Erläuterungen (RV 1999 BlgNR 20. GP 44) betonen, dass „in entsprechenden 

internationalen Vereinbarungen (…) auch sicherzustellen sein (wird), dass 
Haftungstitel gegen Drittstaaten-Zertifizierungsdiensteanbieter auch im Aus-
land zwangsweise (gerichtlich) vollstreckt werden können.“ 

763 Vgl V. Kapitel 3.b. 
764 Die Erläuterungen (RV 1999 BlgNR 20. GP 44 f) halten fest, dass die Gleich-

stellung der Bescheinigung einer „Drittstaaten-Bestätigungsstelle” mit Be-
scheinigungen einer inländischen Bestätigungsstelle über sicherheitsgeprüfte 
technische Komponenten voraussetzt, „dass die technischen Anforderungen, 
insbesondere Sicherheitsanforderungen, sowie die zugrunde liegenden Prüfver-
fahren den inländischen qualitativ gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen durch eine bestimmte ‚Drittstaaten-Bestätigungsstelle’ muss 
zuvor von der Aufsichtsstelle festgestellt werden.“ 
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d. Technik 
 

Das Signaturgesetz legt kein bestimmtes technisches Verfahren fest, sondern 

formuliert die elektronische Signatur „technologieneutral“,765 die elektro-

nische Signatur bleibt künftigen neuen Signaturverfahren offen.766 Die tech-

nischen Einzelheiten legt die Verordnung des Bundeskanzlers über elektroni-

sche Signaturen (Signaturverordnung – SigV), BGBl II 2000/30, fest.  

 

Derzeit kommt nur ein technisch ausgereiftes Konzept zum praktischen Ein-

satz.767 Die elektronische Signatur wird dabei unter Anwendung asymmetri-

scher kryptografischer Methoden erzeugt („public key encryption“ oder „a-

symmetrische Verschlüsselung“).768 Bei der asymmetrischen Verschlüsselung 

verwenden die Kommunikationspartner nicht – wie bei der „symmetrischen Ver-

schlüsselung“ („private key encryption“)769 – einen gemeinsamen Schlüssel, 

sondern jeder Kommunikationspartner besitzt ein eigenes Schlüsselpaar, be-

stehend aus einem privaten und einem dazu passenden, mit diesem mathema-

tisch verknüpften öffentlichen Schlüssel.770 Zu den bekanntesten asymmetri-

schen Verfahren zählen RSA (benannt nach Rivest, Shamir und Adleman) und 

DSA (Digital Signature Algorithm).771 Diese Verschlüsselungsverfahren kommen 

                         
765 § 2 Z 1 SigG versteht unter „elektronischer Signatur“ „elektronische Daten, 

die anderen elektronischen Daten beigefügt oder mit diesen logisch verknüpft 
werden und die der Authentifizierung, also der Feststellung der Identität 
des Signators, dienen.“ 

766 Vgl Menzel, Elektronische Signaturen, JAP 2000/2001, 181; und RV 1999 BlgNR 
20. GP 20: „Um den Geltungsbereich der Regelungen nicht auf eine bestimmte 
Signaturmethode einzuschränken, wird allgemein von elektronischen Signaturen 
gesprochen. Die Definition einer elektronischen Signatur wird dabei sehr 
weit gefasst. Darunter ist jedes technische Verfahren zur Authentifizierung 
elektronischer Daten, also der Feststellung der Identität des Ausstellers 
einer Nachricht (Echtheit), zu verstehen. Mit dem Begriff ‚elektronische 
Signatur’ werden jedoch noch keine konkreten technischen Leistungs- bzw. 
Qualitätsmerkmale verknüpft.“ 

767 Menzel, Elektronische Signaturen, JAP 2000/2001, 181. 
768 Vgl dazu etwa Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 

12. 
769 Bei der symmetrischen Verschlüsselung sind die den gleichen Schlüssel ver-

wendenden Kommunikationspartner daher auf die Geheimhaltung des Schlüssels 
angewiesen, was die entscheidende Schwachstelle dieser Art der Verschlüsse-
lung darstellt. Vgl Mayer-Schönberger et al, Signaturgesetz 4 f. 

770 Zu den bekanntesten asymmetrischen Verfahren zählen RSA (benannt nach Ri-
vest, Shamir und Adleman) und DSA (Digital Signature Algorithm); vgl Rund-
funk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 14. Diese Ver-
schlüsselungsverfahren kommen nach der Signaturverordnung (Anhang 1 Z 2) als 
„Signaturerstellungsdaten für sichere elektronische Signaturen“ in Frage, 
wobei die Schlüssellänge bei RSA-Verfahren mindestens 1023 Bit, bei DSA-
Verfahren 1023 Bit und bei DSA-Varianten, die auf elliptischen Kurven basie-
ren, mindestens 160 Bit betragen muss. Der Verordnungsgeber geht davon aus, 
dass die genannten Schlüssellängen der Signaturerstellungsdaten unter Ver-
wendung der genannten Algorithmen zumindest bis Ende 2005 als sicher gelten 
(Anhang 1 Z 4 Signaturverordnung). Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 19.  

771 Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 14. 
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auch nach der Signaturverordnung (Anhang 1 Z 2) als „Signaturerstellungsda-

ten für sichere elektronische Signaturen“ in Frage.772 Der private Schlüs-

sel, das Signaturgesetz spricht von „Signaturerstellungsdaten“ (§ 2 Z 4 

SigG), muss geheim bleiben. Der öffentliche Schlüssel, das Signaturgesetz 

spricht von „Signaturprüfdaten“ (§ 2 Z 6 SigG), wird veröffentlicht. Bei 

der auf der Public-Key-Verschlüsselung beruhenden elektronischen Signatur 

wird daher – vereinfacht gesagt – mit dem privaten Schlüssel unterschrie-

ben, und mit dem öffentlichen Schlüssel wird die Unterschrift auf ihre 

Echtheit überprüft. Bei elektronischer Übermittlung einer Datei verschlüs-

selt nun der Sender die Datei mit seinem privaten Schlüssel. Der Empfänger, 

und jeder, der den öffentlichen Schlüssel des Senders kennt, kann damit die 

Nachricht entschlüsseln. Da die Entschlüsselung ausschließlich mit dem – 

zum einzigartigen privaten Schlüssel des Senders passenden – öffentlichen 

Schlüssel des Senders möglich ist, ist die Authentizität der Nachricht si-

chergestellt.  

 

Durch den Einsatz asymmetrischer kryptografischer Verfahren kann zwar die 

Integrität einer Nachricht gewährleistet werden, vertrauenswürdige Angaben 

über den Sender der Nachricht (etwa auch über seinen öffentlichen Schlüs-

sel) sind den Signaturdaten aber nicht zu entnehmen. Das Funktionieren der 

„public key encryption“ setzt also zudem eine technisch-organisatorische 

Infrastruktur („public key infrastructure“) von vertrauenswürdigen Stellen 

(Zertifizierungsstellen773) voraus, denen die Verteilung der öffentlichen 

Schlüssel obliegt und die die Echtheit von Daten des Signators durch ein 

„Zertifikat“ bestätigen. Ein Zertifikat ist eine elektronische Bescheini-

gung der Zuordnung eines öffentlichen Schlüssel zu einer bestimmten Person 

(§ 2 Z 8 SigG). Es hat daher jedenfalls Daten über den öffentlichen Schlüs-

sel, Daten betreffend die Identifizierung des Schlüsselinhabers (zB den Na-

men) und eine elektronische Signatur der Zertifizierungsstelle.774 Würde ein 

der gesendeten Nachricht beigegebenes Zertifikat vom Sender selbst ausge-

                         
772 Wobei die Schlüssellänge bei RSA-Verfahren mindestens 1023 Bit, bei DSA-

Verfahren 1023 Bit und bei DSA-Varianten, die auf elliptischen Kurven basie-
ren, mindestens 160 Bit betragen muss. Der Verordnungsgeber geht davon aus, 
dass die genannten Schlüssellängen der Signaturerstellungsdaten unter Ver-
wendung der genannten Algorithmen zumindest bis Ende 2005 als sicher gelten 
(Anhang 1 Z 4 Signaturverordnung). Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 19. AA Lenstra/Verheul, Cryptographic Key, DuD 
2000, 166; und Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckinger/Duursma/Helm 
(Hrsg), Internet-Recht 160, der eine Festlegung auf eine Schlüssellänge von 
2048 Bit vorschlägt. Für den Fall, dass die verwendeten Schlüssellängen un-
sicher werden, sehen das Signaturgesetz (§ 20 Abs 3, 25 Z 7) und die Signa-
turverordnung (§ 17) ein „Nachsignieren“ vor. Vgl auch Schneider, Neusigna-
tur, DuD 2003, 91. 

773 Vgl V. Kapitel 3.a. 
774 Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 17. 
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stellt, könnte nicht sichergestellt werden, dass die darin enthaltenen An-

gaben auch stimmen.775  

 

Zur Erzeugung einer elektronischen Signatur wird nicht der gesamte übermit-

telte Text einer Nachricht verschlüsselt, sondern ein so genannter „Hash-

wert“776, eine mathematische „Prüfsumme“,777 der zu übermittelnden Nachricht 

gebildet, der mit dem privaten Schlüssel des Senders verschlüsselt und zu-

sammen mit der unverschlüsselten Nachricht übermittelt wird. Der Empfänger 

der Nachricht entschlüsselt (mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders) 

den Hashwert und bildet von den übermittelten Daten (mit derselben Hash-

funktion) ebenfalls den Hashwert. Bei identen Hashwerten ist die Integrität 

der übermittelten Nachricht garantiert.778 Die Identität des Senders eines 

elektronisch signierten Dokuments wird durch ein von einem Zertifizierungs-

diensteanbieter ausgestelltes Zertifikat bestätigt.779 

 

Neben den Funktionen vertrauenswürdiger Stellen (Zertifizierungsstellen) 

kommt der Geheimhaltung des privaten Schlüssels (Signaturerstellungsdaten) 

essentielle Bedeutung zu. Nur wenn die (privaten) Schlüsseldateien (auch 

technisch) vor fremdem Zugriff geschützt sind,780 kann das System asymmetri-

scher Verschlüsselung reibungslos und sicher funktionieren. Eine Speiche-

rung von Signaturerstellungsdaten auf einem herkömmlichen Datenträger 

scheidet daher von vornherein aus, zu einfach können Unbefugte darauf 

zugreifen. Zur Geheimhaltung des privaten Schlüssels dienen etwa das Erfor-

dernis einer Passworteingabe, biometrische Verfahren zur Feststellung der 

Zugriffsberechtigung oder die ausschließliche Speicherung des privaten 

                         
775 Es muss aber zuverlässig festgestellt werden können, welcher Person etwa ein 

bestimmter öffentlicher Schlüssel tatsächlich zuzuordnen ist. 
776 Vgl § 6 Abs 2 Signaturverordnung: „Zur Erstellung sicherer elektronischer 

Signaturen sind Hashverfahren ... einzusetzen.“ Dieser Hashwert muss so ges-
taltet sein, dass es unmöglich ist, ein Dokument zu ändern, ohne dabei die 
Freigabefunktion (Hashwert) ebenfalls zu verändern. Vgl Buczolich, Persönli-
che Identifikationssysteme, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfra-
gen 166. 

777 Eine Hashfunktion komprimiert Daten beliebiger Länge zu einem Wert fester 
Länge, wobei die Hashfunktion die Einwegeigenschaft besitzen muss, also eine 
(mathematische) Funktion, die einfach zu berechnen sein muss, deren Inverses 
zu berechnen jedoch extrem schwierig ist.  

778 Menzel, Elektronische Signaturen, JAP 2000/2001, 181: Diese Berechnungen 
werden von gängigen E-Mail-Programmen unterstützt, so dass „Erzeugen und 
Prüfen der Signatur per Mouse-Click funktioniert.“ „Einfache“ elektronische 
Signaturen können also mit entsprechenden E-Mail-Programmen erzeugt werden. 

779 Vgl § 2 Z 8 SigG. Vgl Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 588. 
780 Vgl § 21 SigG: „Der Signator hat die Signaturerstellungsdaten sorgfältig zu 

verwahren, soweit zumutbar Zugriffe auf Signaturerstellungsdaten zu verhin-
dern und deren Weitergabe zu unterlassen. Er hat den Widerruf des Zertifi-
kats zu verlangen, wenn die Signaturerstellungsdaten abhanden kommen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Kompromittierung der Signaturerstellungsdaten beste-
hen oder wenn sich die im Zertifikat bescheinigten Umstände geändert haben.“ 
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Schlüssels auf einer Chipkarte.781 Heute kommen für sichere Signaturerstel-

lungseinheiten ausschließlich Chipkarten (Signaturkarte) zum Einsatz, künf-

tige technische Alternativen sind nicht ausgeschlossen (etwa der USB-

Stick782). Die auf der Karte gespeicherten Daten werden dabei zusätzlich 

durch eine Passworteingabe geschützt, die im günstigsten (weil sichersten) 

Fall nicht über die Tastatur des Personal Computers, sondern über eine ei-

gene Tastatur des Kartenlesegerätes eingegeben wird. Nur dadurch kann si-

chergestellt werden, dass das Passwort oder die Signaturerstellungsdaten 

der Chipkarte nicht in das Betriebssystem des Computers gelangen.783 

 

e. Praxis 
 

Auf der Grundlage des Signaturgesetzes gibt es die (einfache) „elektroni-

sche Signatur“ mit verschiedensten Sicherheitsstandards und die „sichere 

elektronische Signatur“: 

 

– Wer elektronisch mit „qualifiziertem Zertifikat“784 „sicher signieren“ 

will, wendet sich an einen Zertifizierungsdiensteanbieter. Die Rundfunk 

und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) führt ein Verzeichnis der Zerti-

fizierungsdiensteanbieter.785 Die A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssys-

teme im elektronischen Datenverkehr GmbH786 ist derzeit der einzige akkre-

ditierte787 (österreichische)788 Zertifizierungsdiensteanbieter, der ein 

qualifiziertes Zertifikat ausstellt. Will man eine Signaturkarte der A-

Trust GmbH, sucht man online (in seiner räumlichen Umgebung) eine „Re-

gistrierungsstelle“,789 wählt online die gewünschte Signaturkarte aus und 

                         
781 Vgl Menzel, Elektronische Signaturen, JAP 2000/2001, 181. 
782 Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 21. 
783 Vgl Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz 21. 
784 Vgl § 2 Z 3 Signaturgesetz. 
785 URL: <http://www.signatur.rtr.at/de/providers/index.html>. 
786 URL: <http://www.a-trust.at>. 
787 Zertifizierungsdiensteanbieter, die sichere elektronische Signaturverfahren 

bereitstellen und der Aufsichtsstelle vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit als 
akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter die Einhaltung der Anforderun-
gen dieses Bundesgesetzes und der bezüglichen Verordnungen nachweisen, sind 
auf Antrag nach § 17 Abs 1 Signaturgesetz von der Aufsichtsstelle zu akkre-
ditieren. Im Zusammenhang mit Signatur- und Zertifizierungsdiensten sowie 
mit Signaturprodukten dürfen diese die Bezeichnung „akkreditierte Zertifi-
zierungsdiensteanbieter“ im Geschäftsverkehr verwenden, sofern und soweit sie 
die besonderen Sicherheitsanforderungen nach § 18 Signaturgesetz erfüllen. 

788 Zertifizierungsdienste – allerdings nicht für Endkunden, sondern für PKI-
Betreiber (zur Förderung der Interoperabilität) – bietet auch die TeleTrust 
Deutschland e.V. an, die den Zertifizierungsdienst European Bridge-CA be-
treibt (<http://www.bridge-ca.de>). Sie unterliegt – als ausländischer Zer-
tifizierungsdienst – nicht der Aufsicht der Aufsichtsstelle nach dem Signa-
turgesetz. 

789 Registrierungsstellen, die mit den Zertifizierungsdiensteanbieter (jeden-
falls mit der A-Trust GmbH) zusammenarbeiten, sind etwa die BAWAG, die Ös-
terreichische Postsparkasse AG, die Österreichische Volksbanken AG, die 
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bestellt mittels des zur Verfügung stehenden Online-Formulars das An-

tragsformular, das dann per E-Mail übermittelt wird und mit dem die Sig-

naturkarte bestellt werden kann. Ausgehändigt wird die Karte samt dem PIN 

in der ausgewählten Registrierungsstelle unter Überprüfung der Identität, 

die Karte ist daher persönlich abzuholen und kann insbesondere nicht pos-

talisch übermittelt werden.790 Zur Verwendung der Signaturkarte sind ein 

mit dem Computer verbundenes Kartenlesegerät und die entsprechende Signa-

tur-Software erforderlich. Nur mit einer entsprechenden Signatur-Software 

kann eine Signaturkarte verwendet werden.791 

 

− Wer sich mit einer (einfachen) elektronischen Signatur begnügt, hat eine 

größere Auswahl. Er wendet sich an einen Zertifizierungsdiensteanbieter, 

der für die Ausstellung qualifizierter Zertifikate nicht berechtigt sein 

muss. Mit 16.04.2004 hat die „mobilkom austria AG & Co KG“ den Betrieb 

als solcher Zertifizierungsdiensteanbieter aufgenommen und ermöglicht ei-

ne „Handysignatur“, also eine elektronische Signatur mittels Mobiltele-

fon. Die A1 Handysignatur ist keine sichere elektronische Signatur im 

Sinne des Signaturgesetzes,792 sie erfüllt aber die Anforderungen der Bür-

gerkartenfunktion und ist damit eine „Verwaltungssignatur“ nach dem 

E-Government-Gesetz (§ 25).793 

 

                                                                             

Oberbank AG, die Raiffeisenlandesbank OÖ, die Wirtschaftskammern, die Öster-
reichische Computer Gesellschaft und einzelne Notariate. 

790 Für eine „bürgerkartentaugliche“ Signaturkarte der A-Trust sind € 30,- für 
die Karte (ohne Zertifikat), € 12,- für die Registrierung und die Zertifi-
katserstellung und jährlich € 18,- für das qualifizierte Zertifikat aufzu-
wenden. 

791 Vgl auch Posch/Payer, Automatische Authentifizierung, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 6, 33. 

792 Ob die genannte Handysignatur die Anforderungen an eine „fortgeschrittene 
elektronische Signatur“ im Sinne der Signaturrichtlinie erfüllt, wird der-
zeit von der RTR-GmbH geprüft.  

793 Damit liegt eine „Bürgerkarte light“ (Posch, E-Government Konferenz 2003) 
vor. 
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f. Bürgerkarte 
 

„Funktion Bürgerkarte“ 

 
Das E-Government-Gesetz führt eine „Bürgerkarte“ ein.794 Die Bürgerkarte ist 

wie jede elektronische Signatur natürlichen Personen vorbehalten. „Die Bür-

gerkarte dient dem Nachweis der eindeutigen Identität eines Einschreiters 

und der Authentizität des elektronisch gestellten Anbringens in Verfahren, 

für die ein Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine für den Einsatz der 

Bürgerkarte taugliche technische Umgebung eingerichtet hat“ (§ 4 Abs 1 

E-GovG). Sie ist eine „unabhängig von der Umsetzung auf unterschiedlichen 

technischen Komponenten gebildete logische Einheit, die eine elektronische 

Signatur mit einer Personenbindung und den zugehörigen Sicherheitsdaten und 

–funktionen sowie mit allenfalls vorhandenen Vollmachtsdaten verbindet“ 

(§ 2 Z 10 E-GovG). 

 

Das Gesetz versucht – auf einer schwierigen kompetenzrechtlichen Grundla-

ge795 – die im Signaturgesetz festgelegte elektronische Signatur mit der 

„Funktion Bürgerkarte“ durch Gewährleistung einer „eindeutigen Identität“ 

zu verbessern, das ist „die Bezeichnung der Nämlichkeit eines Betroffenen 

durch ein oder mehrere Merkmale, wodurch die unverwechselbare Unterschei-

dung von allen anderen bewirkt wird“ (§ 2 Z 2 E-GovG). Die elektronische 

Signatur nach dem Signaturgesetz vermag zwar die Authentizität (Echtheit) 

und die Integrität (Unverfälschtheit) elektronischer Daten zu gewährleis-

ten. Eine „eindeutige Identität“ im Sinne einer „unverwechselbaren Unter-

scheidung von allen anderen“ kann damit aber nicht erreicht werden.796 

Selbst wenn das Zertifikat einer elektronischen Signatur den öffentlichen 

Schlüssel einem bestimmten Namen zuordnet, ist damit nicht ausgeschlossen, 

dass es mehrere Personen mit demselben Namen, auch mit demselben Geburtsda-

tum, gibt. Soweit es daher im elektronischen Rechtsverkehr auf die eindeu-

tige Identität einer Person ankommt, bedarf es zusätzlicher Maßnahmen, wel-

che die handelnden Personen eindeutig von allen anderen unterscheidbar ma-

chen.797 

                         
794 RV 252 BlgNR 22. GP 2.  
795 Vgl III. Kapitel 4. 
796 Vgl dazu Roßnagel, Der elektronische Ausweis, DuD 26 (2002) 282. 
797 Das „Konzept Bürgerkarte“ wurde von der österreichischen Bundesregierung am 

21.11.2000 initiiert. Gemäß dem „Weißbuch Bürgerkarte“ (Bundesministerium 
für öffentliche Leistungen und Sport, Weißbuch Bürgerkarte 4) ist die Bür-
gerkarte „jenes Werkzeug, das es dem Bürger und der Verwaltung ermöglicht, 
an E-Government sicher und authentisch teilzunehmen. ... In einem möglichst 
offenen und daher für die weiteren Entwicklungen des hoch dynamischen Berei-
ches der e-Technologien geeigneten System ermöglicht ein dem Konzept Bürger-
karte entsprechender Token die notwendige Identifikation der Betroffenen. 
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Die Bürger„karte“ ist an kein bestimmtes Trägermedium gebunden, das heißt 

es gibt nicht eine einheitliche von einer einzigen Stelle ausgegebene Bür-

gerkarte.798 Als Bürgerkarte kommen nicht nur unterschiedliche – von ver-

schiedenen Stellen ausgegebene – Smart Cards799 in Betracht,800 die Bürger-

karte muss überhaupt keine „Karte“ sein.801 Jedes Trägermedium, das für eine 

sichere elektronische Signatur in Frage kommt, kann grundsätzlich auch die 

Funktionalität der Bürgerkarte erfüllen. Deshalb spricht das Gesetz von der 

„Funktion“ Bürgerkarte (Überschrift zu § 4 E-GovG). Die Erläuterungen zum 

E-Government-Gesetz weisen insbesondere auf die Bedeutung der Mobiltelefone 

hin, „da das Verfahren ihrer Anmeldung und ihre technische Funktionsweise 

genügend Parallelen zur Verfahrensweise bei Erwerb einer Signatur auf Chip-

karte aufweisen, um nutzbar gemacht werden zu können.“802 Außerdem halten 

die Erläuterungen auch fest, „dass eine Umsetzung der Bürgerkartenfunktion 

in technisch zusammenhängender Form (auf ein- und demselben Trägermedium) 

nicht erforderlich ist.“803 Sofern ein sicherer logischer Zusammenhang zwi-

schen den Funktionen der elektronischen Signatur und den Bürgerkartenfunk-

tionen gegeben ist, können also beide Funktionalitäten auch auf verschiede-

nen Trägermedien aufgebracht sein. 

 

Bürgerkarte und Stellvertretung 

 
Parteien in behördlichen Verfahren treten häufig nicht persönlich auf, son-

dern werden vertreten, gegebenenfalls durch berufsmäßige Parteienvertreter. 

Das E-Government-Gesetz öffnet die Bürgerkarte gerade für vertretungsweise 

Anbringen in behördlichen Verfahren. Die Bürgerkarte des Vertreters muss 

                                                                             

Transaktionen, die bislang nur durch persönliches Erscheinen oder mit kon-
ventionellen Mitteln (unterfertigte Formulare) möglich waren, können damit 
online durchgeführt werden.“ „Token“ (= Chip) ist ein Datenträger, auf dem 
Schlüssel zur Signierung und Chieffrierung von Daten, die dazugehörigen Zer-
tifikate sowie weitere vertrauliche Informationen gespeichert sind. 

798 So schon Posch, eGovernment, ÖGZ 2/2002, 29; Posch, IKT-Stabsstelle, Verwal-
tungInnov@tiv 2/2002, 12. 

799 Smart Cards enthalten einen Mikrochip, sie können Daten nicht nur speichern, 
sondern auch Operationen ausführen. Zur Funktion der Smart Cards für die 
Schlüsselgenerierung vgl Buczolich, Persönliche Identifikationssysteme, in 
Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen 168. 

800 Vgl Menzel/Reichstädter, Bürgerkarten, in Wimmer (Hrsg), Impulse für 
e-Government 139; und Menzel/Reichstädter, Citizen Cards, in Traunmül-
ler/Lenk, Electronic Government 447.  

801 Vgl IKT-Stabstelle des Bundes, Anforderungen an die Bürgerkarten-Umgebung 3: 
„Den Kern des Konzepts Bürgerkarte bildet der Bürgerkarten-Token. Er ist ein 
abgeschlossenes System, das die Berechnung kryptografischer Funktionen er-
laubt und einen Datenspeicher zur Verfügung stellt. Nach heutigem Stand der 
Technik kann das beispielsweise eine Chipkarte oder ein USB-Token sein.“ 

802 RV 252 BlgNR 22. GP 7. 
803 RV 252 BlgNR 22. GP 7. 
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einen „Hinweis auf die Zulässigkeit der Vertretung enthalten.“ Das ge-

schieht nach § 5 Abs 1 E-GovG dadurch, dass die Stammzahlenregisterbehörde804 

– „bei Nachweis eines aufrechten Vollmachtsverhältnisses bzw Vorliegen ge-

setzlicher Stellvertretung auf Antrag des Vertreters die Stammzahl des 

Vertretenen und das Bestehen eines Vollmachtsverhältnisses mit allfälli-

gen inhaltlichen und zeitlichen Beschränkungen auf der Bürgerkarte des 

Vertreters einträgt oder  

 

– in den Fällen berufsmäßiger Parteienvertretung, in welchen ein besonderer 

Vollmachtsnachweis nicht erforderlich ist, auf der Bürgerkarte des Ver-

treters die Berechtigung zur berufsmäßigen Parteienvertretung elektro-

nisch nachprüfbar anmerkt.“ 

 

Die Stammzahlenregisterbehörde führt ein Register der „Online-Vollmachten“, 

in das jeder, demgegenüber das Bestehen eines Vertretungsverhältnisses im 

Rahmen des Gebrauchs einer Bürgerkarte behauptet wird, elektronisch einse-

hen kann.805 

 

g. Stammzahl 
 

Personenbindung 

 
Die Bürgerkarte stellt die eindeutige Identifikation einer elektronisch 

signierenden natürlichen Person durch die Personenbindung806 her. Das Zerti-

fikat der elektronischen Signatur wird an ein bestimmtes Personenkennzei-

chen gebunden. Dieses Personenkennzeichen ist die „Stammzahl“.807 Das 

E-Government-Gesetz definiert sie als „eine zur Identifikation von natürli-

chen und juristischen Personen und sonstigen Betroffenen herangezogene 

Zahl, die demjenigen, der identifiziert werden soll, eindeutig zugeordnet 

ist und hinsichtlich natürlicher Personen auch als Ausgangspunkt für die 

Ableitung von (wirtschafts)bereichsspezifischen Personenkennzeichen benützt 

wird“ (§ 2 Z 8 E-GovG). 

Die Personenbindung der Bürgerkarte wird dadurch hergestellt, dass die 

Stammzahlenregisterbehörde „elektronisch signiert bestätigt, dass der in 

der Bürgerkarte als Inhaberin bezeichneten natürlichen Person eine bestimm-

                         
804 Vgl FN 834. 
805 § 22 Abs 2 (Entwurf der) Stammzahlenregisterverordnung. 
806 Vgl Kotschy, Vertrauen durch Bürgerkarte, VerwaltungInnov@tiv 2/2004, 11. 
807 Vgl Kotschy, Vertrauen durch Bürgerkarte, VerwaltungInnov@tiv 2/2004, 11: 

Die eindeutige Identifikation durch die Personenbindung „ist die elektro-
nisch nachprüfbare behördliche Bestätigung, dass der mit Namen und Geburts-
datum in der Bürgerkarte bezeichnete Karteninhaber ein bestimmtes Personen-
kennzeichen (‚Stammzahl’) besitzt.“ 
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te Stammzahl zur eindeutigen Identifikation zugeordnet ist“ (§ 4 Abs 2 

zweiter Satz E-GovG). Grundsätzlich trägt die Stammzahlenregisterbehörde 

die Personenbindung (Stammzahl) in der Bürgerkarte ein. Die Stammzahl ist 

auf der Bürgerkarte nicht frei zugänglich ist, sondern „nur unter gewissen 

technisch abgesicherten Voraussetzungen elektronisch lesbar in der Bürger-

karte enthalten“808 ist. Die Behörde kann „andere Behörden oder sonstige ge-

eignete Stellen“ beauftragen, als „Bürgerkarten-Registrierungsstellen“ die 

Eintragungen vorzunehmen. Die Behörde hat im Internet eine Liste der Bür-

gerkarten-Registrierungsstellen zu veröffentlichen.809  

 

Wer sich im elektronischen Verkehr mit öffentlichen Stellen durch eine Bür-

gerkarte ausweisen will, wendet sich mit seiner – technisch – „bürgerkar-

tenfähigen“810 Signaturkarte an eine Bürgerkarten-Registrierungsstelle. Die 

Bürgerkarten-Registrierungsstelle lässt sich die Personenbindung „von der 

zuständigen Behörde elektronisch signiert über das Internet schicken“.811 

Die Eintragung der Personenbindung (Stammzahl) auf der „Karte“ kann dann 

die Bürgerkarten-Registrierungsstelle vornehmen oder aber dem Betroffenen 

selbst online ermöglichen. Er verfügt damit über eine funktionsfähige Bür-

gerkarte.812 

 

Wer eine nicht-bürgerkartenfähige Signaturkarte besitzt, welche die notwen-

digen technischen Voraussetzungen für die Bürgerkartenfunktion nicht auf-

weist; oder wer noch über keine Signaturkarte verfügt, wendet sich an einen 

Zertifizierungsdiensteanbieter, damit dieser ihm eine Signaturkarte mit 

Bürgerkartenfunktion ausstellt. Als Bürgerkarte kann auch die Sozialversi-

cherungs-Chipkarte813 E-Card814 Verwendung finden,815 die an alle Versicherten 

                         
808 Vgl Kotschy, Vertrauen durch Bürgerkarte, VerwaltungInnov@tiv 2/2004, 11. 
809 Gemäß § 4 Abs 1 (Entwurf der) Stammzahlenregisterverordnung kann die Funkti-

on einer Bürgerkarten-Registrierungsstelle ausgeübt werden durch: „Zertifi-
zierungsdiensteanbieter“, „mit öffentlichem Glauben ausgestattete Personen, 
zu deren Geschäftsbereich die Bestätigung der Identität von Personen zählt“, 
„Gemeinden und Bezirksverwaltungsbehörden“, „österreichische Vertretungsbe-
hörden im Ausland“, „Evidenzstellen von Universitäten für die an dieser Uni-
versität zugelassenen Studierenden“, „Haupt- sowie Außenstellen der Sozial-
versicherungsträger für die bei ihnen versicherten Personen“, und „Dienstbe-
hörden“ für ihre Bediensteten. 

810 Bürgerkartentauglich sind sichere Signaturen im Sinne des § 2 Z 3 Signatur-
gesetz und – gemäß § 25 Abs 1 E-GovG bis 31.12.2007 – Verwaltungssignaturen. 

811 Vgl Kotschy, Vertrauen durch Bürgerkarte, VerwaltungInnov@tiv 2/2004, 11. 
812 Die ersten – im Rahmen eines Pilotprojekts – in Österreich ausgegebenen Sig-

naturkarten mit „Bürgerkarten-Funktionalität“ waren die Mitgliedskarten der 
Österreichischen Computer Gesellschaft. 

813 Ursprünglich sollte ausschließlich die Sozialversicherungskarte als Bürger-
karte Verwendung finden (vgl dazu Posch, Bürgerkarte, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 3, 25). Erst nachdem die für Anfang 2002 geplante Ein-
führung der Sozialversicherungskarte nicht zustandegekommen war, wurde nach 
alternativen Wegen gesucht. 
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und deren Angehörige ausgegeben wird,816 und auf die die Bürgerkartenfunkti-

onen aufgebracht werden kann.817 Ende 2004 wurde begonnen, alle neuen Banko-

matkarten (maestro) standardmäßig signaturfähig zu machen und mit einer 

„schlummernden“ Bürgerkartenfunktion auszustatten.818 

 

Als technische Alternative zur herkömmlichen Signatur„karte“ kommt derzeit 

nur das Mobiltelefon in Betracht. Alternativen mittels USB-Stick befinden 

sich in einem Entwicklungsstadium, sie sind technisch aber noch nicht aus-

gereift. Aktuell bietet nur die „mobilkom austria AG & Co KG“ eine „Handy-

signatur“ mit Bürgerkartenfunktion an. Diese A1 Handysignatur erfüllt zwar 

nicht sämtliche Anforderungen der sicheren elektronischen Signatur im Sinne 

des Signaturgesetzes, aber jene der Verwaltungssignatur819, sie ist daher 

eine so genannte „Bürgerkarte light“820. Voraussetzungen für diese Handysig-

natur sind die Erreichung des 18. Lebensjahres, eine SIM-Karte eines öster-

reichischen Netzbetreibers (auch die SIM-Karte eines anderen Mobilfunknetz-

betreibers als der mobilkom kann verwendet werden), ein A1.net Benutzername 

und ein A1.net Passwort (die über eine Online-Registrierung zu erhalten 

sind), uU eine Anmeldung zur Abrechnung der anfallenden Gebühren per Last-

schriftverfahren oder Kreditkarte821 und eine Online-Anmeldung zur Signatur. 

Die erforderliche Identifikation erfolgt unter Vorlage eines Reisepasses 

                                                                             
814 <www.chipkarte.at>. Vgl den Ausschuss für Arbeit und Soziales (AB 401 BlgNR 

22. GP 1) zu BGBl I 2004/18: „Um zukünftige Entwicklungen, in welchen Syner-
gien zwischen Chipkartenlösungen im Sozialversicherungsbereich und im Be-
reich der Umsetzung der Bürgerkarte genutzt werden könnten, zu ermöglichen, 
müssen beide Bereiche aufeinander abgestimmt sein. Das Konzept der ELSY-
Chipkarten (im Folgenden e-card genannt) soll daher auch das Bürgerkarten-
konzept berücksichtigen und es soll die Bürgerkarte für – korrespondierende 
– Funktionen des e-card-Konzepts verwendet werden können.“ 

815 Die Harmonisierung der IT-Systeme der Sozialversicherungsträger und die Ein-
führung der E-Card sind ausdrücklich auch im Regierungsprogramm für die 22. 
Gesetzgebungsperiode vom 28.02.2003 (21) genannt. 

816 Die Ausgabe der „E-Card“ wird nach Adaptierungen des ASVG durch die Novelle 
BGBl I 2004/18 (vgl Souhrada, E-Government, SozSi 2004, 129) nun für das 
Jahr 2005 in Aussicht gestellt. Da in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union mit 01.06.2004 bzw nach einer Fristerstreckung bis Ende 2005 die Euro-
päische Krankenversicherungskarte (EKVK), eine computerlesbare elektronische 
Chipkarte, eingeführt sein soll (KOM/2003/73 endg), und Österreich diese auf 
der E-Card aufbringen will, besteht akuter Handlungsbedarf. 

817 Vgl § 31a Abs 2 vorletzter und letzter Satz ASVG idgF: „Wird die Bürgerkarte 
auf einer innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarte aufgebracht, so dür-
fen die für die Bürgerkartenfunktion notwendigen Daten, insbesondere die 
Stammzahl des Karteninhabers (der Karteninhaberin), auf dieser Karte gespei-
chert werden. Die Anwendung einer innerhalb des ELSY zu verwendenden Chip-
karte für die Bürgerkartenfunktion ist ein mit dem ELSY vereinbarer Zweck im 
Sinne des Abs 4.“ Vgl dazu Posch, Bürgerkarte, in Österreichische Juristen-
kommission (Hrsg), Grundrechte 213; und Souhrada-Kirchmayer, Bürgerkarte, in 
Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte 218.  

818 Rauchenschwandtner, E-Government, ÖGZ 3/2004, 18. 
819 Vgl Connert, „E-Government-Gesetz“, ÖGZ 3/2004, 12; und V. Kapitel 2.j. 
820 Posch, E-Government Konferenz 2003. 
821 Für A1 Privatkunden mit nur einer Rufnummer ist dies nicht notwendig. 
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oder Personalausweises in einem A1 Shop. Die Daten für die Personenbindung 

der Bürgerkartenfunktion erhält die mobilkom austria durch Abfrage beim 

Zentralen Melderegister. Der entsprechende Datensatz bestehend aus Stamm-

zahl, Namen, Geburtsdatum und Hauptwohnsitz wird vom Bundesminister für In-

neres signiert übermittelt und bei der mobilkom austria verschlüsselt ge-

speichert. Bei Signaturen mittels Mobiltelefon fallen die Anschaffungskos-

ten für Software und Kartenlesegerät weg. Zudem weist Österreich eine hohe 

Verbreitung von Mobiltelefonen auf.822 Eine „sichere“ elektronische Signatur 

im Sinne des Signaturgesetzes ist mit dem Mobiltelefon technisch (derzeit) 

jedoch nicht umsetzbar. 

 

Eine weite Verbreitung von Signaturkarten in der Bevölkerung und selbst in 

der Wirtschaft scheiterte bislang. Gründe mögen im zu geringen823 oder zu-

mindest nicht nach außen transportierten Nutzen der Signaturkarte, in den 

erforderlichen Zusatzanschaffungen für Signatur-Software und Kartenlesege-

rät, aber auch im Scheitern der Einführung der elektronischen Sozialversi-

cherungskarte,824 die diese Funktionen hätte übernehmen sollen, gelegen 

sein.825 

                         
822 Im März 2003 verfügten 74,7 Prozent der österreichischen Haushalte über ein 

Mobiltelefon (Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten 22). 
823 Die zur Verfügung stehenden E-Government-Anwendungen der öffentlichen Ver-

waltung begnügten sich bei der Kommunikation mit dem Bürger häufig mit einer 
Identifizierung durch Passwörter und PIN. 

824 Schon mit Entschließung vom 29.11.1996 (E 33-NR 20. GP) hatte der National-
rat die Einführung eines Chipkartensystems in der Sozialversicherung gefor-
dert. Die ASVG-Novelle BGBl I 1999/172 ordnete in § 31a Abs 1 erster Satz 
ASVG die Einführung eines flächendeckenden elektronischen Verwaltungssystems 
(ELSY) für den gesamten Vollzugsbereich der Sozialversicherung an (vgl 
Mandl, SV-Chipkarte, in Österreichische Juristenkommission [Hrsg], Grund-
rechte 211; und Mikus, SV-Chipkarte, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
3, 35). Die Verwaltungsabläufe sind im ELSY „so zu gestalten, dass die von 
den Sozialversicherungsträgern zu vollziehenden Gesetze weitgehend ohne pa-
pierschriftliche Unterlagen vollzogen werden können“ (§ 31a Abs 1 zweiter 
Satz ASVG). Einen wesentlichen Bestandteil des ELSY stellt nach § 31c Abs 1 
erster Satz ASVG die Sozialversicherungs-Chipkarte, die „alle Arten des 
Krankenscheins“ ersetzt, dar. Die Krankenscheine sollten spätestens zweiein-
halb Jahre nach In-Kraft-Treten der ASVG-Novelle BGBl I 1999/172 am 
20.08.1999 durch die Sozialversicherungs-Chipkarten ersetzt sein (so aus-
drücklich RV 1776 BlgNR 20. GP). Auch im Hinblick auf die Verabschiedung der 
Smart Card Charta der Europäischen Union im März 2000 (Smart Card Charter: 
<http://www.eeurope-smartcards.org>) wurde die „Bereitstellung kostengünsti-
ger Chipkartenlösungen für sichere elektronische Transaktionen“ angestrebt. 
Die Sozialversicherungs-Chipkarte sollte jedenfalls bis Ende 2002 flächende-
ckend zur Verfügung stehen (Österreichische Bundesregierung, Aktionsplan zu 
eEurope 2002, 21).  

825 Zur Förderung der elektronischen Signatur und der Bürgerkarte hat die Stabs-
stelle IKT-Strategie des Bundes eine Generallizenz einer Bürgerkartensoft-
ware erworben und im Internet für jedermann zum freien Download bereitge-
stellt. „Mit diesem Schritt ist die Grundlage für unterschiedliche Bürger-
karten, zB auf Basis der Bankkarte (Maestro) mit Signatur, der Sozialversi-
cherungs-Chipkarte E-Card oder auf Basis anderer Chipkarten und Umgebungen 
geschaffen. … Die Bürgerkartenumgebung ist das Bindeglied zwischen dem Internet 
und der Bürgerkarte. Identifikation und Signatur werden dadurch unabhängig 
von der eingesetzten Plattform möglich“ (<http://www.cio.gv.at/identity/bku>). 
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Stammzahl 

 
Die Stammzahlenregisterbehörde leitet die Stammzahl vom Zentralen Meldere-

gister, vom Firmenbuch, vom Zentralen Vereinsregister und vom „Ergänzungs-

register“ ab: 

– Für natürliche Personen, die nach dem Meldegesetz 1991 im Zentralen Mel-

deregister („ZMR“) eingetragenen sind, wird die Stammzahl „durch eine mit 

starker Verschlüsselung gesicherte Ableitung“ aus ihrer ZMR-Zahl826 gebil-

det (§ 6 Abs 2 E-GovG). 

 

– Für sonstige „Betroffene“, die keine natürlichen Personen sind, die aber 

nach dem Firmenbuchgesetz im Firmenbuch oder nach dem Vereinsgesetz 2002 

im Zentralen Vereinsregister eingetragen sind, wird als Stammzahl – ohne 

Ableitung – die Firmenbuchnummer (FN)827 bzw die Nummer im Zentralen Ver-

einsregister (ZVR-Zahl)828 verwendet (§ 6 Abs 3 E-GovG). „Betroffener“ ist 

„jede natürliche Person, juristische Person sowie sonstige Personenmehr-

heit oder Einrichtung, der bei ihrer Teilnahme am Rechts- oder Wirt-

schaftsverkehr eine eigene Identität zukommt“ (§ 2 Z 7 E-GovG). Das Ge-

setz wählt mit „Betroffener“ einen offenen Begriff, weil auch Personen 

für eine Stammzahl in Frage kommen, deren Rechts- und Handlungsfähigkeit 

nach den Regeln des Internationalen Privatrechts zu beurteilen ist, und 

die sich in die österreichischen Kategorien des Personenrechts nicht ein-

reihen lassen.829 

 

– Für alle sonstigen natürlichen Personen und Betroffenen vergibt die 

Stammzahlenregisterbehörde eine eigene „Ordnungsnummer“ und hält sie in 

einem „Ergänzungsregister“ fest. Für natürliche Personen wird die Stamm-

zahl aus der Ordnungsnummer abgeleitet, für alle anderen Betroffenen wird 

die Ordnungsnummer unmittelbar als Stammzahl verwendet (§ 6 Abs 4 

E-GovG).830 

                         
826 Zur Sicherung der Unverwechselbarkeit der An- und Abgemeldeten wird nach 

§ 16 Abs 4 Meldegesetz 1991 (BGBl 1992/9 idgF) jedem Gesamtdatensatz im 
Zentralen Melderegister (vgl VI. Kapitel 8.a) eine Melderegisterzahl (ZMR-
Zahl) beigegeben. 

827 § 3 Z 1 Firmenbuchgesetz. Nach § 30 Firmenbuchgesetz (BGBl 1991/10 idgF) ist 
jeder im Firmenbuch eingetragene Rechtsträger unter einer fortlaufenden Num-
mer zu führen. 

828 Nach § 18 Abs 3 Vereinsgesetz 2002 (BGBl I 66 idgF) ist jedem Verein im 
Zentralen Vereinsregister (ZVR) eine fortlaufende Vereinsregisterzahl (ZVR-
Zahl) beigegeben. Vgl VI. Kapitel 8.b. 

829 Nicht sehr klar sind die Erläuterungen (RV 252 BlgNR 22. GP 8), die zu den 
„sonstigen Betroffene, die keine natürlichen Personen sind“, „Unternehmen, 
Vereine und sonstige juristische Personen“ zählen. 

830 Im Ergänzungsregister eingetragen werden auf ihren Antrag (In den Fällen des 
§ 10 Abs 2 E-GovG erfolgt die Eintragung in das Ergänzungsregister auf An-
trag des Auftraggebers der Datenanwendung.) natürliche Personen, welche die 
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Für die Ableitung der Stammzahl der natürlichen Personen aus dem Zentralen 

Melderegister und aus dem Ergänzungsregister sowie eventueller Ersatz-

Stammzahlen831 bestimmt die Stammzahlenregisterbehörde die dafür zu verwen-

denden mathematischen Verfahren zur „starken Verschlüsselung“. Sie veröf-

fentlicht diese Verfahren – mit Ausnahme der kryptografischen Schlüssel – 

im Internet (§ 6 Abs 6 E-GovG).  

 

Stammzahlenregister 

 
Die Stammzahlenregisterbehörde führt das „Stammzahlenregister“ (§ 2 Z 9 

E-GovG). Darin sind die Stammzahlen und die technischen Komponenten zur Ab-

leitung von Stammzahlen eingetragen. Das Stammzahlenregister ist hinsicht-

lich natürlicher Personen nur ein „virtuelles Register“832, dessen Einträge 

im Bedarfsfall zum Zweck der Berechnung erzeugt und dann wieder gelöscht 

werden.833 Hinsichtlich anderer Betroffener ist das Stammzahlenregister auf 

Dauer eingerichtet, weil bei diesem Personenkreis keine Ableitungen durch 

mathematische Berechnungen vorgenommen werden. Das Firmenbuch, das Zentrale 

Vereinsregister und das Ergänzungsregister, soweit nicht natürliche Perso-

nen eingetragen sind, bestehen auf Dauer. 

 

„Stammzahlenregisterbehörde“ ist die Datenschutzkommission834 (§ 7 Abs 1 

E-GovG). Sie bedient sich bei Führung des Ergänzungsregisters sowie bei der 

Errechnung von Stammzahlen des Bundesministeriums für Inneres als 

Dienstleister835 soweit natürliche Personen Betroffene sind, und des Bundes-

                                                                             

Identitätsdaten im Sinne des § 1 Abs 5a Meldegesetz 1991 nachweisen, und an-
dere „Betroffene“, welche ihren rechtlichen Bestand einschließlich einer 
rechtsgültigen Bezeichnung nachweisen. Das Ergänzungsregister wird nach na-
türlichen Personen und sonstigen Betroffenen getrennt geführt. Bei welchen 
Stellen der Nachweis von Daten für die Eintragung in das Ergänzungsregister 
nach § 6 Abs 4 E-GovG im Inland und im Ausland erbracht werden kann, ist ei-
ner Verordnung des Bundeskanzlers überlassen. 

831 Nach § 6 Abs 5 E-GovG kann „zum bloßen Nachweis der Wiederholungsidentität“ 
auf Antrag von der Stammzahlenregisterbehörde eine Ersatz-Stammzahl ermit-
telt werden. Diese ist aufgrund von Daten des Betroffenen zu bilden, die in 
ihrer Summe eine hinreichende Unterscheidbarkeit erwarten lassen und muss 
als solche erkennbar sein. Die Ersatz-Stammzahl wird durch Ermittlung des 
Hashwertes aus den Daten des Betroffenen – bei natürlichen Personen zusätz-
lich durch starke Verschlüsselung – gebildet. 

832 RV 252 BlgNR 22. GP 9. 
833 Vgl § 12 Abs 1 Z 2 E-GovG: „Im Stammzahlenregister werden Stammzahlen natür-

licher Personen nur im Bedarfsfall erzeugt, aber nicht dauernd gespeichert.“ 
834 § 35 DSG 2000. 
835 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 8: „Die Durchführung der Berechnungsvorgänge wird 

für natürliche Personen vom Zentralen Melderegister vorgenommen werden: Das 
für den Betrieb des ZMR zuständige Bundesministerium für Inneres ist hin-
sichtlich der meisten für das Bürgerkartenkonzept notwendigen Datenverarbei-
tungsvorgänge Dienstleister der Stammzahlenregisterbehörde.“ 
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ministeriums für Finanzen hinsichtlich aller anderen Betroffenen (§ 7 Abs 2 

E-GovG).  
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h. Bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) 
 

Die Stammzahl stellt die Personenbindung der Bürgerkarte her. Wollte man 

die Stammzahl im elektronischen Rechtsverkehr in einem behördlichen Verfah-

ren zur Identifizierung einer natürlichen Person als Partei unmittelbar 

verwenden, wäre die Stammzahl im Akt gespeichert, was datenschutzmäßig als 

bedenklich gilt. Der Gesetzgeber führte daher für natürliche Personen „be-

reichsspezifische Personenkennzeichen“836 ein (§§ 9 ff E-GovG), die ver-

schlüsselt aus der Stammzahl abgeleitet werden837 und die eine Art Verfah-

rensnummer darstellen. „Die zur Bildung des bPK eingesetzten mathematischen 

Verfahren (Hash-Verfahren über die Stammzahl und die Bereichskennung) wer-

den von der Stammzahlenregisterbehörde festgelegt und – mit Ausnahme der 

verwendeten kryptographischen Schlüssel – im Internet veröffentlicht“ (§ 9 

Abs 3 E-GovG). Dieses bereichsspezifische Personenkennzeichen ermöglicht es 

der Behörde, ohne Festhalten der Stammzahl ein konkretes Verfahren einer 

bestimmten Person zuzuordnen. Es gewährleistet verwaltungsintern, dass je-

weils nur Berechtigte Zugang zu Daten eines bestimmten Verwaltungsvorgangs 

erhalten.838 Steiner839 betont, dass diese Bestimmungen „einen erheblichen 

bürokratischen Aufwand (erfordern), der in seinem Umfang nicht abgeschätzt 

werden kann.“ 

 

Wird die Bürgerkarte nicht im elektronischen Verkehr mit der Behörde einge-

setzt, sondern im E-Commerce verwendet, muss aus den gleichen Datenschutz-

gründen aus der Stammzahl des Betroffenen und aus der Stammzahl des Auf-

traggebers das „wirtschaftsbereichsspezifische Personenkennzeichen“ 

(wbPK)840 gebildet werden (§ 14 E-GovG).841  

                         
836 Thienel nennt in seiner Stellungnahme zum Entwurf des E-GovG (4/SN-69/ME, 

22. GP) die „bereichsspezifisch abgeleitete Personenkennzeichnung“, wie der 
Begriff ursprünglich lautete, ein „Begriffsungetüm“, dessen Sinn fraglich 
sei.  

837 Bezüglich juristischer Personen kann auf die Bildung von Ableitungen aus der 
Stammzahl verzichtet werden, weil die Firmenbuchnummer bzw die Nummer des 
Zentralen Vereinsregisters ohnehin im Geschäftsverkehr geführt werden muss 
und eine Geheimhaltung daher von vornherein ausscheidet. 

838 § 9 Abs 1 zweiter Satz E-GovG. 
839 E-Government-Gesetz, in Wimmer (Hrsg), e-Gov Days 163. 
840 Nach § 14 Abs 1 E-GovG dient das „wirtschaftsbereichsspezifische Personen-

kennzeichen“ (wbPK) der Identifikation von natürlichen Personen im elektro-
nischen Verkehr mit einem Auftraggeber des privaten Bereichs und wird – un-
ter Verwendung der Bürgerkarte – durch eine spezifische Ableitung aus dem 
Hashwert gebildet, der aus der Stammzahl des Betroffenen und der Stammzahl 
des Auftraggebers erzeugt wird. 

841 Vgl Huber, Reglement für den elektronischen Verkehr, RFG 2004/20: „Die Bür-
gerkarte ist auch im E-Commerce einsetzbar, wo die sichere Erkennbarkeit der 
Identität des Internet-Kunden zunehmend Gewicht bekommt. Für die Identifika-
tion natürlicher Personen im elektronischen Verkehr kann durch Einsatz der 
Bürgerkarte ein aus der Stammzahl des Betroffenen (Kunden) mit der Stammzahl 
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§ 9 Abs 1 erster und zweiter Satz E-GovG legt fest: „Das bereichsspezifi-

sche Personenkennzeichen wird durch eine Ableitung aus der Stammzahl der 

betroffenen natürlichen Person gebildet. Die Identifikationsfunktion dieser 

Ableitung ist auf jenen staatlichen Tätigkeitsbereich beschränkt, dem die 

Datenanwendung zuzurechnen ist, in der das Personenkennzeichen verwendet 

werden soll (bereichsspezifisches Personenkennzeichen, bPK).“ Die Zurech-

nung der jeweiligen Datenanwendung zu einem bestimmten staatlichen Tätig-

keitsbereich ergibt sich – „aus ihrer Registrierung im Datenverarbeitungs-

register oder aus der Standard- und Musterverordnung“ (§ 9 Abs 1 letzter 

Satz E-GovG). § 2 Abs 1 E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung bestimmt 

in diesem Sinn, dass die Zuordnung einer Datenanwendung zu einem staatli-

chen Tätigkeitsbereich „bei der Registrierung dieser Datenanwendung im Da-

tenverarbeitungsregister“ festzulegen ist,842 die Zuordnung für Standard- 

und Musteranwendungen ergibt sich aus der Standard- und Muster-

Verordnung 2004843. „Die Abgrenzung der staatlichen Tätigkeitsbereiche ist 

für Zwecke der Bildung von bereichsspezifischen Personenkennzeichen so vor-

zunehmen, dass zusammengehörige Lebenssachverhalte in ein- und demselben 

Bereich zusammengefasst werden und miteinander unvereinbare Datenverwendun-

gen (§ 6 Abs 1 Z 2 DSG 2000) innerhalb desselben Bereichs nicht vorgesehen 

sind“ (§ 9 Abs 2 erster Satz E-GovG).  

 

Die Festlegung der „Bezeichnung und Abgrenzung dieser Bereiche“ überlässt 

das E-Government-Gesetz der Verordnung des Bundeskanzlers, mit der staatli-

che Tätigkeitsbereiche für Zwecke der Identifikation in E-Government-

Kommunikationen abgegrenzt werden (E-Government-Bereichsabgrenzungsver-

ordnung – E-Gov-BerAbgrV), BGBl II 2004/289. Die E-Government-Bereichsab-

grenzungsverordnung nennt in Teil 1 der Anlage 26 staatliche Tätigkeitsbe-

reiche samt den dazugehörigen „Bereichskennungen“844 für die Bildung der be-

                                                                             

des Auftraggebers (Unternehmen) abgeleitetes wirtschaftsbereichspezifisches 
Personenkennzeichen (wbPK) gebildet werden.“ 

842 Die Erläuterungen zur E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung halten 
fest, dass die Datenschutzkommission eine „Registrierung letztendlich mit 
Bescheid abzulehnen“ hätte, „wenn der Auftraggeber in seiner Meldung auf ei-
ner Zuordnung besteht“, welche sie nicht für richtig hält, „wogegen der Auf-
traggeber (– und zwar auch ein solcher des öffentlichen Bereichs ! –) Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben kann (§ 20 Abs 6 DSG 2000).“ 

843 BGBl II 312. Vgl VI. Kapitel 8.d. 
844 Die unterschiedenen staatlichen Tätigkeitsbereiche sind: „Arbeit“ AR (Ar-

beitnehmerschutz, Arbeitsmarktverwaltung), „Amtliche Statistik“ AS, „Bildung 
und Forschung“ BF (Schulen, Universitäten, Berufsschulen, sonstige Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen, Stipendien, Nostrifikation, Bibliotheken und 
Archive, „Bauen und Wohnen“ BW (Bauverfahren, Wohnraumsanierung, Wohnungs-
vergabe, Schlichtungsstellen nach MRG, Wohnbauförderung, Energiesparförde-
rung, Kanalanschluss, Raumplanung, Grundverkehr, Wasserversorgung), „EU und 
Auswärtige Angelegenheiten“ EA (Konsularwesen, Auslandsösterreicher), „Ein- 
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reichsspezifischen Personenkennzeichen. In Teil 2 der Anlage nennt die 

E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung zusätzlich neun staatliche Tä-

tigkeitsbereiche samt den dazugehörigen „Bereichskennungen“845 für bereichs-

übergreifende Datenanwendungen. 

 

Wenn und soweit es „das Verbot, miteinander unvereinbare Datenverwendungen 

im gleichen Tätigkeitsbereich zu führen, verlangt, sind einzelne Datenan-

wendungen oder Kategorien von Datenanwendungen“ nach § 3 Abs 3 

E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung „in weiterer Untergliederung … 

einem eigenen Tätigkeitsbereich zuzuordnen und somit mit einer eigenen be-

reichsspezifischen Personenkennzeichnung zu versehen.“ Als Beispiel für die 

Notwendigkeit der Führung einer Datenanwendung mit eigener bereichsspezifi-

                                                                             

und Ausfuhr“ EF (Ein- und Ausfuhrbewilligungen, Zollwesen), „Gesundheit“ GH 
(Krankenpflege, Gesundheitswesen, Gesundheitsausbildung, Impfwesen, Überwa-
chung des Giftverkehrs, Überwachung übertragbarer Krankheiten, Überwachung 
und Bekämpfung von Drogenmissbrauch, Bestattungswesen), „Gesellschaft und 
Soziales“ GS (Förderung einzelner gesellschaftlicher Gruppen, wie beispiels-
weise Volksgruppen, Frauen, Familien, Menschen mit Behinderungen, Generatio-
nen, Konsumentenschutz, Kinderbetreuungseinrichtungen, Allgemeine Fürsorge, 
soziale Notrufdienste, soziale Hilfe (soweit nicht gesundheitliche Betreu-
ung), Verwaltung gemeinnütziger Stiftungen), „Restitution“ GS-RE (Restituti-
onsangelegenheiten), „Justiz/Zivilrechtswesen“ JR (Zivilgerichtsbarkeit, 
Exekutionswesen, Angelegenheiten der Notare und Rechtsanwälte einschließlich 
der Verteidiger in Strafsachen, Grundbuch, Firmenbuch), „Kultus“ KL (Kir-
chen, Religionsgemeinschaften), „Kunst und Kultur“ KU (Kunstförderung, Denk-
malpflege), „Land- und Forstwirtschaft“ LF (Agrarmarktförderungen, Tierzucht 
und Tierhaltung, Jagd und Fischerei), „Landesverteidigung“ LV (Wehrdienst, 
Heeresgebühren, Mobilmachung, Zivildienst), „Rundfunk und sonstige Medien 
sowie Telekommunikation“ RT (Rundfunkgebühren, Medienförderung, Telekom-
Regulator, Aufsicht nach dem Signaturgesetz), „Steuern und Abgaben“ SA Steu-
ern, Gebühren (z.B. für kommunale Versorgungsleistungen), „Sport und Frei-
zeit“ SF, „Sicherheit und Ordnung“ SO (Sicherheitspolizei, Waffenrecht, Ver-
anstaltungsrecht, Fundwesen, Katastrophenschutz, Krisenmanagement, Versamm-
lungs- und Vereinsrecht), „Vereinsregister“ SO-VR, „Strafregister“ SR-RG, 
„Sozialversicherung“ SV (Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Un-
fallversicherung, Pensionsversicherung), „Umwelt“ UW (Wasserrecht, Abfall-
wirtschaft, Luftreinhaltung, Natur- und Landschaftsschutz), „Verkehr und 
Technik“ VT (Straßenpolizei, Kraftfahrwesen, Führerscheinwesen, technische 
Dienste), „Vermögensverwaltung“ VV (Vermögensverwaltung des Auftraggebers, 
Beschaffung, Vergabe, Amtswirtschaft, Fuhrpark), „Wirtschaft“ WT (Gewerbe, 
Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen, Tourismus, Industrie, Energiewirt-
schaft), „Personenidentität und Bürgerrechte (zur Person)“ ZP (Staatsbürger-
schaft, Personenstand, Religionsaustritte, Meldewesen, Fremdenwesen, Passwe-
sen, Wahlen). 

845 Die staatlichen Tätigkeitsbereiche für bereichsübergreifende Datenanwendun-
gen sind: „Bereichsübergreifender Rechtsschutz“ BR (Gerichtshöfe des öffent-
lichen Rechts, allgemeine Aufsichtstätigkeiten wie Gemeindeaufsicht, Kon-
trolltätigkeiten wie Rechnungshof, Volksanwaltschaft), „Zentrales Rechnungs-
wesen“ HR (zentrale Verrechnungsstellen für z.B. Gebühren und Verwaltungsab-
gaben, aber auch für privatwirtschaftliche Leistungen an den Auftraggeber 
oder durch den Auftraggeber), „Auftraggeberinterne allgemeine Kanzleiindi-
zes“ KI (bereichsübergreifende elektronische Aktenverwaltungssysteme), „Öf-
fentlichkeitsarbeit“ OI (Bürgeranliegen, Präsentation des Auftraggebers in 
den Medien, Call center), „Personalverwaltung“ PV, „Zentraler Rechtsdienst“ 
RD, „Zentrale Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren“ VS, „Zentrales 
Verwaltungsstrafregister“ VS-RG und „Zustellungen“ ZU. 
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scher Personenkennung nennt § 3 Abs 3 E-Government-Bereichsabgrenzungsver-

ordnung die „Sensibilität des Inhalts oder des Zwecks der Datenanwendung“.  

Ob ein bereichsspezifische Personenkennzeichen eines Betroffenen gebildet 

wird, entscheidet die Behörde dadurch, dass sie eine bürgerkartentaugliche 

Umgebung technisch eingerichtet hat (§ 10 Abs 1 E-GovG). Ohne Einsatz der 

Bürgerkarte ist die Bildung bereichsspezifischen Personenkennzeichen nur 

der Stammzahlenregisterbehörde erlaubt „falls eine eindeutige Identifikati-

on mit Hilfe des bPK im Rahmen von Datenanwendungen von Auftraggebern des 

öffentlichen Bereichs notwendig ist, weil personenbezogene Daten in einer 

dem DSG 2000 entsprechenden Art und Weise verarbeitet oder übermittelt wer-

den sollen. Solche Fälle sind insbesondere auch die Amtshilfe, die Datener-

mittlung im Auftrag des Betroffenen oder das Einschreiten eines berufsmäßi-

gen Parteienvertreters vor einer Behörde. Bei der Anforderung von bPKs aus 

einem Bereich, in dem der Anfordernde nicht zur Vollziehung berufen ist 

(Fremd-bPKs), dürfen nur Personenkennzeichen zur Verfügung gestellt werden, 

die … verschlüsselt sind“ (§ 10 Abs 2 E-GovG).  

Das bereichsspezifische Personenkennzeichen ist eine verwaltungsinterne 

Verfahrensnummer. Bereichsspezifische Personenkennzeichen dürfen in Mittei-

lungen an den Betroffenen oder an Dritte nicht angeführt werden. Nach außen 

scheint bloß eine Geschäftszahl auf (§ 11 E-GovG). Aus Datenschutzgründen 

legen die §§ 12 f E-GovG Regelungen zum Schutz der Stammzahlen natürlicher 

Personen und Garantien zum Schutz der Personenkennzeichen fest.846 

 

i. Wirtschaftsbereichsspezifische Personenkennzeichen 
(wbPK) 

 

Die Bürgerkarte soll auch im privaten Rechts- und Geschäftsverkehr, insbe-

sondere beim E-Commerce Verwendung finden. Dafür sieht § 14 Abs 1 erster 

Satz E-GovG „wirtschaftsbereichsspezifische Personenkennzeichen (wbPK)“ 

vor. „Für die Identifikation von natürlichen Personen im elektronischen 

Verkehr mit einem Auftraggeber des privaten Bereichs … kann durch Einsatz 

der Bürgerkarte eine spezifische Ableitung aus dem Hashwert gebildet wer-

den, der aus der Stammzahl des Betroffenen und der Stammzahl des Auftragge-

bers als Bereichskennung erzeugt wird (wirtschaftsbereichsspezifisches Per-

sonenkennzeichen, wbPK).“ 

 

Der Einsatz der Bürgerkarte im privaten Rechts- und Geschäftsverkehr ist 

allerdings nur möglich, wenn die Privaten eine für den Einsatz der Bürger-

karte taugliche technische Umgebung eingerichtet haben, in der die Stamm-

zahl als Bereichskennung zur Verfügung gestellt wird. Wirtschaftsspezifi-

                         
846 Vgl VII. Kapitel 2. 
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sche Personenkennzeichen, die nicht mit Hilfe der eigenen Stammzahl als Be-

reichskennung gebildet wurden, dürfen weder gespeichert noch benützt werden 

(§ 14 Abs 2 E-GovG). 

 

j. Verwaltungssignatur 
 

Die bisherigen Schwierigkeiten, die Signatur- und Bürgerkarten zu verbrei-

ten, veranlassten den Gesetzgeber, mit technischen und administrativen Er-

leichterungen eine „Bürgerkarte light“ zum Anreiz und zum Eingewöhnen für 

eine Übergangszeit bis 31.12.2007 einzuführen.847 Diese „Bürgerkarte light“ 

soll nicht allgemein sondern nur im Verkehr mit öffentlichen Stellen und 

hier vor allem im Rahmen der Hoheitsverwaltung im Verkehr mit Behörden als 

„sichere“848 Signatur Verwendung finden (§ 25 Abs 1 und 2 E-GovG). Die Er-

läuterungen führen dazu aus: „Ohne Einführung der kostengünstigen Verwal-

tungssignatur würden die herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

dazu zwingen, E-Government-Lösungen ohne Signaturen umzusetzen. Der derzei-

tige Verbreitungsgrad der sicheren Signatur ist nicht ermutigend. Die – er-

schwingliche – Verwaltungssignatur wird in vielen Bereichen, in welchen 

bisher keine Signaturen eingesetzt wurden, Bedarf nach diesem elektroni-

schen Verfahren wecken und dadurch helfen, den Markt für die sichere elekt-

ronische Signatur so aufzubereiten, dass am Ende der Übergangsfrist (31. 

Dezember 2007) mit ihrem weitverbreiteten Einsatz gerechnet werden darf.“849 

 

Der Gesetzgeber nennt diese „Bürgerkarte light“ „Verwaltungssignatur“. Er 

definiert sie als „Signaturen, die im zulässigen Bereich ihrer Verwendung 

hinreichende Sicherheit bieten, auch wenn sie nicht notwendigerweise allen 

Bedingungen der Erzeugung und Speicherung von Signaturerstellungsdaten der 

sicheren Signatur genügen und nicht notwendigerweise auf einem qualifizier-

ten Zertifikat beruhen (§ 25 Abs 1 E-GovG)“850 Die Verordnung des Bundes-

kanzlers, mit der die sicherheitstechnischen und organisationsrelevanten 

Voraussetzungen für Verwaltungssignaturen geregelt werden (VerwSigV), 

BGBl II 2004/159, bestimmt insbesondere, dass die Signaturerstellungsdaten 

                         
847 Die Erläuterungen (RV 252 BlgNR 22. GP 7) begründen die Einführung der Ver-

waltungssignatur damit, dass „es derzeit auf dem Markt noch keine ausrei-
chende Anzahl von Anbietern für sichere elektronische Signaturen gibt.“ Das 
Problem liegt freilich mehr in der fehlenden Nachfrage des Marktes als im 
fehlenden Angebot. 

848 § 25 Abs 1 E-GovG spricht von der „Gleichstellung“ der Verwaltungssignatur 
mit der sicheren Signatur. 

849 RV 252 BlgNR 22. GP 11. 
850 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 7: Bei Verwaltungssignaturen „handelt es sich um 

Signaturen, deren Signaturerstellungsdaten der sicheren Signatur weitgehend 
entsprechen, die jedoch kein qualifiziertes Zertifikat (§ 2 Z 9 SigG) zur 
Grundlage haben müssen.“ Vgl Connert, „E-Government-Gesetz“, ÖGZ 3/2004, 12; 
und Forgó, Verwaltungssignatur, RFG 3/2004 111. 
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der Verwaltungssignatur hinsichtlich ihrer Schlüssellänge und ihrer Ver-

wendbarkeit in Algorithmen den Signaturerstellungsdaten der sicheren Signa-

tur im Sinne des § 2 Z 3 SigG entsprechen müssen.  

 

 

3. Neue Berufe 
 

Mit der Verbreitung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

sind auch neue Berufe entstanden, für die der Bundesgesetzgeber – auf teils 

komplizierter kompetenzrechtlicher Grundlage851 und verstreut auf verschie-

dene Gesetze – entsprechende in der Regel strenge berufsrechtliche Vor-

schriften erlassen hat. Unmittelbar in behördlichen Verfahren und damit un-

mittelbar im E-Government sind die „elektronischen Zustelldienste“ tätig, 

die zum 01.03.2004 mit dem neuen Zustellgesetz, BGBl I 2004/10, eingeführt 

wurden. Die „Zertifizierungsdienstanbieter“ und die „Bestätigungsstellen“ 

richtete der Bundesgesetzgeber zum 01.01.2000 mit dem Signaturgesetz, BGBl 

1999/190, ein. Das E-Government-Gesetz, BGBl I 2004/10, sieht seit 

01.03.2004 „Bürgerkarten-Registrierungsstellen“ vor, die ein neuer Beruf 

sein könnten, von der Stammzahlenregisterverordnung852 aber so eng gefasst 

wurden, dass nur öffentliche Stellen und Notare für diese Tätigkeit in Be-

tracht kommen.853 Im Bereich der Telekommunikation entstanden, auch beglei-

tet von der Privatisierung der Fernmeldehoheit des Bundes, neue bedeutende 

Geschäftsbereiche und Unternehmen.854 

 

a. Zertifizierungsdiensteanbieter 
 

Berufsbild und Anmeldung 

 

                         
851 III. Kapitel 3. 
852 Die Verordnung des Bundeskanzlers, mit der die Tätigkeiten der Stammzahlen-

registerbehörde nach dem E-Government-Gesetz näher geregelt werden (Stamm-
zahlenregisterverordnung – StZRegV) liegt bislang bloß als Entwurf vor, die 
Begutachtungsfrist endete am 19.11.2004. 

853 Vgl FN 809. 
854 Vgl etwa Lehofer, Das e-Tüpfelchen auf dem Imperium ? in Studiengesellschaft 

für Wirtschaft und Recht (Hrsg), Internet und Recht 27. § 3 Z 9 TKG 2003 
versteht unter „Kommunikationsdienst“ „eine gewerbliche Dienstleistung, die 
ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über Kommunikations-
netze besteht, einschließlich Telekommunikations- und Übertragungsdienste in 
Rundfunknetzen, jedoch ausgenommen Dienste, die Inhalte über Kommunikations-
netze und -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kontrolle über sie aus-
üben. Ausgenommen davon sind Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne 
von § 1 Abs 1 Z 2 des Notifikationsgesetzes, BGBl I Nr. 183/1999, die nicht 
ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über Kommunikations-
netze bestehen.“ Für das „Anbieten von Kommunikationsdiensten“ und das 
„Betreiben von Kommunikationsnetzen“ schließt das Telekommunikationsgesetz 
2003 die Anwendung der Gewerbeordnung 1994 ausdrücklich (§ 2 Abs 3 TKG 2003) 
aus. 
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Zertifizierungsdiensteanbieter erbringen als „freier Beruf“ Leistungen im 

Zusammenhang mit den elektronischen Signaturen gegen ein marktgerechtes 

Entgelt. „Zertifizierungsdiensteanbieter“ ist „eine natürliche oder juris-

tische Person oder eine sonstige rechtsfähige Einrichtung, die Zertifikate 

ausstellt oder andere Signatur- und Zertifizierungsdienste erbringt“ (§ 2 

Z 10 SigG). Ein Zertifikat ist „eine elektronische Bescheinigung, mit der 

Signaturprüfdaten einer bestimmten Person zugeordnet werden und deren Iden-

tität bestätigt wird“ (§ 2 Z 8 SigG). „Signatur- und Zertifizierungsdiens-

te“ ist die „Bereitstellung von Signaturprodukten855 und -verfahren, die 

Ausstellung, Erneuerung und Verwaltung von Zertifikaten, Verzeichnis-, Wi-

derrufs-, Registrierungs- und Zeitstempeldienste856 sowie Rechner- und Bera-

tungsdienste im Zusammenhang mit elektronischen Signaturen“ (§ 2 Z 11 

SigG). 

 

Das Berufsrecht der Zertifizierungsdiensteanbieter ist Bundeskompetenz und 

stützt sich auf Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Notare … und verwandte Berufe“). 

Das Berufsrecht ist im 3. Abschnitt (§§ 6 bis 12) des Signaturgesetzes ge-

regelt. Gestützt auf die Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG hätte der Bundesgesetzgeber 

das Berufsrecht der Zertifizierungsdiensteanbieter auch in die Gewerbeord-

nung des Bundes einbauen können, auch wenn diese Tätigkeit von der Gewerbe-

kompetenz nach Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG857 nicht erfasst ist. Der Bundesgesetz-

geber hat dies allerdings nicht getan. Dagegen lässt sich nicht einwenden, 

dass der Beruf des Zertifizierungsdiensteanbieters abstrakt die Gewerbede-

finition in § 1 Gewerbeordnung 1994 erfüllt, in den §§ 2 bis 4 Gewerbeord-

nung 1994 aber nicht ausdrücklich ausgenommen ist. Denn § 2 Abs 1 Gewerbe-

ordnung 1994 verweist auf bundesgesetzlich besonders geregelte Fälle. Die 

§§ 6 bis 12 SigG stellen eine solche Sonderregelung dar. Die Zertifizie-

rungsdiensteanbieter trifft demnach – entgegen den Ausführungen in den Er-

läuterungen858 – keineswegs die Pflicht, neben der Erfüllung der gesetzli-

chen Voraussetzungen des Signaturgesetzes auch noch die Gewerbeberechtigung 

für ein freies Gewerbe nach der Gewerbeordnung 1994 durch Anmeldung zu er-

langen.  

 

                         
855 „Zeitstempeldienst“ definiert § 2 Z 12 SigG als „elektronisch signierte Be-

scheinigung eines Zertifizierungsdiensteanbieters, dass bestimmte elektroni-
sche Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen sind.“ 

856 „Signaturprodukt“ beschreibt § 2 Z 13 SigG als „Hard- oder Software bzw de-
ren spezifische Komponenten, die für die Erstellung und Überprüfung elektro-
nischer Signaturen oder von einem Zertifizierungsdiensteanbieter für die Be-
reitstellung von Signatur- oder Zertifizierungsdiensten verwendet werden.“ 

857 Vgl III. Kapitel  
858 RV 1999 BlgNR 20. GP 28: „Zertifizierungsdiensteanbieter werden in der Regel 

als Datenverarbeiter zu qualifizieren sein. Diese Tätigkeit ist als freies 
Gewerbe nach der Gewerbeordnung 1994 anmeldungspflichtig.“ 
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Die Berufsberechtigung eines Zertifizierungsdiensteanbieters entsteht mit 

der Anmeldung (§ 6 Abs 2 SigG) der beabsichtigten Tätigkeit bei der „Auf-

sichtsstelle“. Aufsichtsstelle und damit Berufsbehörde ist die Telekom-

Control-Kommission (§ 13 Abs 1 SigG).859 Die Tätigkeit der Zertifizierungs-

diensteanbieter setzt keinen Konzessions- oder Bewilligungserwerb voraus, 

schon die Signaturrichtlinie untersagt es den Mitgliedstaaten, den Berufs-

zugang als Zertifizierungsdiensteanbieter einem behördlichen Konzessions- 

bzw Genehmigungsverfahren zu unterwerfen.860 

 

Der Unternehmer muss mit der Anmeldung der Aufsichtsstelle ein Sicherheits-

konzept sowie ein Zertifizierungskonzept für jeden angebotenen Signatur- 

und Zertifizierungsdienst samt den verwendeten technischen Komponenten und 

Verfahren vorlegen.861 Zertifizierungsdiensteanbieter, die sichere elektro-

nische Signaturverfahren bereitstellen, haben nach § 6 Abs 3 SigG in ihrem 

Sicherheitskonzept die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen des Signa-

turgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen darzule-

gen.862 Zertifizierungsdiensteanbieter, welche Zertifikate ausstellen, haben 

nach § 6 Abs 6 SigG im Sicherheitskonzept darzulegen, ob und gegebenenfalls 

in welcher Form sie Verzeichnis- und Widerrufsdienste führen.863 Alle Um-

stände, die „eine ordnungsgemäße und dem Sicherheits- sowie dem Zertifizie-

rungskonzept entsprechende Tätigkeit nicht mehr ermöglichen“, hat der Zer-

tifizierungsdiensteanbieter – unter Verwaltungsstrafdrohung (§ 26 Abs 3 Z 2 

SigG) – „unverzüglich der Aufsichtsstelle anzuzeigen“ (§ 6 Abs 5 SigG). 

 

Strenger sind die Voraussetzungen für jene Zertifizierungsdiensteanbieter, 

die qualifizierte Zertifikate ausstellen wollen.864 Nach § 7 Abs 1 SigG865 

                         
859 Vgl FN 484; und Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Österreichisches Telekommu-

nikations- und Rundfunkrecht 252. 
860 Art 3 Abs 1 Signaturrichtlinie: „Die Mitgliedstaaten machen die Bereitstel-

lung von Zertifizierungsdiensten nicht von einer vorherigen Genehmigung ab-
hängig.“ 

861 Der Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung (Geld-
strafe bis zu 16.000 Euro) nach § 26 Abs 3 Z 1 SigG, wenn er die Aufnahme 
seiner Tätigkeit nicht anzeigt oder das Sicherheitskonzept oder das Zertifi-
zierungskonzept nicht vorlegt. 

862 Die Erläuterungen (RV 1999 BlgNR 20. GP 29) begründen diese mit den besonde-
ren Rechtswirkungen der sicheren elektronischen Signaturen. Daher komme „der 
Einhaltung der normierten Sicherheitsanforderungen besondere Bedeutung zu.“ 

863 Dass nur Anbietern von qualifizierten Zertifikaten das Führen eines Ver-
zeichnis- und eines Widerrufsdienstes zwingend vorgeschrieben ist (§ 7 Abs 1 
Z 2 SigG), nennt Stomper, Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktu-
elle Rechtsfragen 143, eine „unhaltbare Rechtsunsicherheit“. 

864 Vgl etwa Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 592. 
865 § 7 Abs 1 SigG entspricht den Anforderungen nach Anhang II lit h bis j Sig-

naturrichtlinie. 
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müssen diese die „erforderliche Zuverlässigkeit“ aufweisen (Z 1),866 den 

„Betrieb eines schnellen und sicheren Verzeichnisdienstes“ sowie eines „un-

verzüglichen und sicheren Widerrufsdienstes“ sicherstellen (Z 2),867 „in 

qualifizierten Zertifikaten sowie für Verzeichnis- und Widerrufsdienste 

qualitätsgesicherte Zeitangaben (zB sichere Zeitstempel)“868 verwenden und 

sicherstellen, dass „der Zeitpunkt der Ausstellung und des Widerrufs eines 

qualifizierten Zertifikats bestimmt werden kann“ (Z 3),869 „anhand eines 

amtlichen Lichtbildausweises die Identität“ und „gegebenenfalls besondere 

rechtlich erhebliche Eigenschaften der Person, für die sie ein qualifizier-

tes Zertifikat“ ausstellen, „zuverlässig überprüfen“ (Z 4), „zuverlässiges 

Personal mit den für die bereitgestellten Dienste erforderlichen Fachkennt-

nissen, Erfahrungen und Qualifikationen“ beschäftigen (Z 5),870 „über aus-

reichende Finanzmittel … verfügen“ (Z 6),871 „alle maßgeblichen Umstände 

über ein qualifiziertes Zertifikat während eines für den Verwendungszweck 

angemessenen Zeitraums – gegebenenfalls auch elektronisch –“ aufzeichnen 

(Z 7),872 sowie „Vorkehrungen … treffen, dass die Signaturerstellungsdaten 

                         
866 „Erforderliche Zuverlässigkeit” bedeutet, „dass Gewähr für die Einhaltung 

der maßgeblichen Rechtsvorschriften bestehen muss“ (RV 1999 BlgNR 20. GP 
30). 

867 Der Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung (Geld-
strafe bis zu 16.000 Euro) nach § 26 Abs 3 Z 3 SigG, wenn er keinen geeigne-
ten Widerrufsdienst oder keinen geeigneten Verzeichnisdienst führt. 

868 Ein „Zeitstempeldienst“ ist nach § 2 Z 12 SigG „eine elektronisch signierte 
Bescheinigung eines Zertifizierungsdiensteanbieters, dass bestimmte elektro-
nische Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen sind.“ 

869 Zertifizierungsdiensteanbieter müssen keine Zeitstempeldienste anbieten, 
diese Dienste können von anderen Einrichtungen erbracht werden. Sind aller-
dings „in qualifizierten Zertifikaten oder in Zertifikatsverzeichnissen oder 
Widerrufslisten Zeitangaben enthalten, so müssen diese qualitätsgesichert 
sein, das heißt den Sicherheitsanforderungen des § 18 entsprechen“ (RV 1999 
BlgNR 20. GP 30).  

870 Vgl RV 1999 BlgNR 20. GP 30 f: „Die Maßnahmen, die getroffen werden, um ge-
eignetes Personal mit den erforderlichen technischen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Fähigkeiten einzusetzen, sind in der Policy darzulegen. Be-
schrieben werden müssen etwa die Ausbildungserfordernisse der Bediensteten 
sowie bestehende Schulungsmaßnahmen.“ Sonntag, Elektronische Signaturen, in 
Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht, 155, und Forgo, Sicher ist 
sicher ? ecolex 1999, 609, haben wegen der unbestimmten Formulierung dieser 
Voraussetzung Bedenken. 

871 Nach § 2 Abs 1 und 2 Signaturverordnung, BGBl II 2000/30, müssen Zertifizie-
rungsdiensteanbieter, die qualifizierte Zertifikate ausstellen, über ein 
Mindestkapital von 300.000 Euro verfügen und eine Haftpflichtversicherung 
mit einer Mindestversicherungssumme von 1.000.000 Euro je Versicherungsfall 
abschließen. 

872 Vgl RV 1999 BlgNR 20. GP 31: „Die Protokollierung der ein qualifiziertes 
Zertifikat betreffenden Umstände (zB Ausstellung, Widerruf) ist für mögliche 
Streitfälle notwendig. Die Aufzeichnungsdauer ist dabei vom Verwendungszweck 
des Zertifikats abhängig. Für zivilrechtliche Rechtsgeschäfte wird mit Rück-
sicht auf die Verjährungsbestimmungen eine zumindest 30jährige (zuzüglich der 
Gültigkeitsdauer des Zertifikats) Protokollierungsdauer erforderlich sein. 
Bei Dauerschuldverhältnissen wird sie entsprechend länger sein müssen. Der 
Verfügbarkeitszeitraum muss im Zertifizierungskonzept festgehalten werden.“ 
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der Signatoren weder vom Zertifizierungsdiensteanbieter noch von Dritten 

gespeichert oder kopiert werden können“ (Z 8).873 

Neben den genannten (§ 7 Abs 1 SigG) persönlichen und organisatorischen An-

forderungen, müssen Zertifizierungsdiensteanbieter, welche qualifizierte 

Zertifikate ausstellen, nach § 7 Abs 2 und Abs 3 SigG874 technische Sicher-

heitsanforderungen erfüllen. § 7 Abs 2 SigG verpflichtet sie zur Verwendung 

„vertrauenswürdiger Systeme, Produkte und Verfahren, die vor Veränderungen 

geschützt sind und für die technische und kryptographische Sicherheit sor-

gen.“ Insbesondere die Geheimhaltung der Signaturerstellungsdaten (private 

Schlüssel) und die Un(ver)fälschbarkeit qualifizierter Zertifikate muss 

durch „geeignete Vorkehrungen“ sichergestellt sein. Nach § 7 Abs 3 SigG ha-

ben die Zertifizierungsdiensteanbieter die Signaturerstellungsdaten „vor 

unbefugtem Zugriff“ zu sichern.875 Der Zertifizierungsdiensteanbieter ist 

verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich (§ 26 SigG). 

 
Aufsichtsstelle (Telekom-Control-Kommission) 

 
Die Telekom-Control-Kommission führt über die Zertifizierungsdiensteanbie-

ter eine umfassende staatliche Aufsicht.876 Ihr obliegt nach § 13 Abs 1 SigG 

als Aufsichtstelle die „laufende Aufsicht über die Einhaltung der Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Ver-

ordnungen.“ Die Aufsichtsstelle überprüft gemäß § 13 Abs 2 SigG insbesonde-

re die „Umsetzung der Angaben im Sicherheits- und im Zertifizierungskon-

zept“, sie überwacht die „Verwendung geeigneter technischer Komponenten und 

Verfahren (§ 18 SigG)“877 in Bezug auf sichere elektronische Signaturen, sie 

akkreditiert die Zertifizierungsdiensteanbieter (§ 17 SigG) und sie führt 

die „organisatorische Aufsicht“ über die Bestätigungsstellen (§ 19 SigG)878. 

Die Mitglieder der Aufsichtsstelle sind bei Ausübung ihres Amtes weisungs-

                         
873 Der Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung (Geld-

strafe bis zu 16.000 Euro) nach § 26 Abs 3 Z 4 SigG, wenn er keine geeigne-
ten Vorkehrungen dafür trifft, dass die Signaturerstellungsdaten der Signa-
toren weder vom Zertifizierungsdiensteanbieter noch von Dritten gespeichert 
oder kopiert werden können. 

874 § 7 Abs 2 und 3 SigG entspricht den Anforderungen nach Anhang II lit f, g 
und l Signaturrichtlinie. 

875 Gemäß den Erläuterungen (RV 1999 BlgNR 20. GP 31) ist nicht ausreichend, 
„dass der private Signaturschlüssel des Zertifizierungsdiensteanbieters ge-
heim gehalten wird, vielmehr müssen auch geeignete physikalische Sicher-
heitsmaßnahmen (zB geeignete Behältnisse bzw Tresore, Brandschutzmaßnahmen) 
getroffen werden.“ 

876 Vgl etwa Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 592. 
877 Der Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung (Geld-

strafe bis zu 16.000 Euro) nach § 26 Abs 3 Z 5 SigG, wenn er entgegen § 18 
keine geeigneten technischen Komponenten und Verfahren für sichere elektro-
nische Signaturen verwendet, bereitstellt oder bezeichnet. 

878 Vgl V. Kapitel 3.b. 
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frei.879 Die Aufsichtsstelle entscheidet in oberster Instanz und wendet das 

AVG an. Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofs ist zulässig (§ 13 Abs 6 

SigG).  

Die Telekom-Control-Kommission kann sich nach § 15 Abs 1 SigG „bei der 

Durchführung der Aufsicht“ der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-

GmbH)880 bedienen. Die Aufgaben der RTR-GmBH in diesem Zusammenhang be-

schreibt § 15 Abs 2 SigG. Der RTR-GmbH obliegt etwa die Führung „elektro-

nisch jederzeit allgemein zugänglicher Verzeichnisse“ (§ 15 Abs 2 Z 3 

SigG), und zwar über die „Zertifikate für Zertifizierungsdiensteanbieter“ 

einschließlich der gesperrten und der widerrufenen Zertifikate (§ 13 Abs 3 

erster Satz SigG); über die „im Inland niedergelassenen Zertifizierungs-

diensteanbieter“, über die „akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter“, 

über die „Drittstaatenzertifizierungsdiensteanbieter“, für deren Zertifika-

te ein im Inland niedergelassener Zertifizierungsdiensteanbieter nach § 24 

Abs 2 Z 2 SigG einsteht (§ 13 Abs 3 zweiter Satz SigG); sowie – auf deren 

Antrag – über „andere im Ausland niedergelassene Zertifizierungsdienstean-

bieter“ (§ 13 Abs 3 dritter Satz SigG). Die Regelungen betreffend die für 

die Leistungen der Aufsichtsstelle, der RTR-GmbH und der Bestätigungsstel-

len von den Zertifizierungsdiensteanbietern zu entrichtenden Gebühren 

trifft § 1 Signaturverordnung.881 

 

Die Aufsichtsstelle kann Aufsichtsmaßnahmen setzen, die bis zur Untersagung 

der Berufstätigkeit reichen. Die Aufsichtsstelle hat den Zertifizierungs-

diensteanbietern „Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Pflichten 

aus diesem Bundesgesetz und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnun-

gen vorzuschreiben“ (§ 14 Abs 1 erster Satz SigG). Sie ist befugt, einem 

Zertifizierungsdiensteanbieter die Verwendung ungeeigneter technischer Kom-

ponenten und Verfahren oder die Ausübung der Tätigkeit ganz oder teilweise 

zu untersagen882 und Zertifikate zu widerrufen bzw den Widerruf der Zertifi-

kate durch den Zertifizierungsdiensteanbieter anzuordnen (§ 14 Abs 1 zwei-

ter und dritter Satz SigG). 

 

Die Untersagungsgründe, die für alle Zertifizierungsdiensteanbieter glei-

chermaßen, also auch für solche, die keine qualifizierten Zertifikate aus-

                         
879 Vgl § 116 Abs 3 TKG 2003 und Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Österreichi-

sches Telekommunikations- und Rundfunkrecht 250. 
880 Vgl § 5 Abs 1 KommAustria-Gesetz – KOG, BGBl I 2001/32 idgF (vgl FN 485 und 

FN 486). 
881 BGBl II 2000/30. Vgl dazu Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre 

Signaturgesetz 33. 
882 Der Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung (Geld-

strafe bis zu 16.000 Euro) nach § 26 Abs 3 Z 6 SigG, wenn er die ihm unter-
sagte Tätigkeit weiterhin ausübt. 
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stellen, gelten, sind nach § 14 Abs 2 SigG der Mangel der „für die bereit-

gestellten Signatur- oder Zertifizierungsdienste erforderlichen Zuverläs-

sigkeit“ des Zertifizierungsdiensteanbieters oder seines Personals (Z 1), 

der Mangel an „erforderlichen Fachkenntnissen“ beim Zertifizierungs-

diensteanbieter oder seinem Personal (Z 2),883 das Fehlen „ausreichender Fi-

nanzmittel“ des Zertifizierungsdiensteanbieters (Z 3), die Nichteinhaltung 

der „im Sicherheits- oder im Zertifizierungskonzept dargelegten Angaben“ 

bei Ausübung seiner Tätigkeit (Z 4), das Fehlen (ordnungsgemäßer) „vorge-

schriebener Verzeichnis- oder Widerrufsdienste“, die Verletzung der „Sperr- 

oder Widerrufspflicht“ nach § 9 SigG (Z 5) und das Fehlen der Anmeldung 

(Z 6). 

 

Zudem sind einem Zertifizierungsdiensteanbieter, der qualifizierte Zertifi-

kate ausstellt, die Ausübung ganz oder teilweise zu untersagen, wenn er 

„die übrigen für die Ausübung einer solchen Tätigkeit erforderlichen Vor-

aussetzungen nach diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage ergan-

genen Verordnungen nicht erfüllt“ (§ 14 Abs 3 SigG); einem Zertifizierungs-

diensteanbieter, der sichere elektronische Signaturverfahren bereitstellt, 

ist die Ausübung seiner Tätigkeit, ganz oder teilweise zu untersagen, wenn 

„die verwendeten technischen Komponenten und Verfahren nicht die Sicher-

heitsanforderungen nach § 18 SigG erfüllen“ (§ 14 Abs 4 SigG). 

 

Im Fall der Untersagung der Tätigkeit eines Zertifizierungsdiensteanbieters 

hat die Aufsichtsstelle nach § 14 Abs 5 SigG für den Widerruf der Zertifi-

kate zu sorgen oder die Übernahme der erbrachten Signatur- und Zertifizie-

rungsdienste oder zumindest seiner Verzeichnis- und Widerrufsdienste durch 

einen anderen Zertifizierungsdiensteanbieter zu veranlassen, sofern die be-

teiligten Zertifizierungsdiensteanbieter der Übernahme zustimmen. Auch im 

Fall des Widerrufs der Zertifikate hat der Zertifizierungsdiensteanbieter 

sicherzustellen, dass die Widerrufsdienste weitergeführt werden. Kommt er 

dieser Verpflichtung nicht nach, veranlasst die Aufsichtsstelle die Weiter-

führung der Widerrufsdienste auf Kosten des Zertifizierungsdiensteanbie-

ters. 

 

Freiwillige Akkreditierung 

 
§ 17 SigG kennt auch „akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter“. Die 

Akkreditierung als Qualitätsnachweis erfolgt freiwillig. „Zertifizierungs-

                         
883 Vgl RV 1999 20. GP 36: „Die geforderte Fachkunde (Z 2) erstreckt sich auf 

den rechtlichen sowie den technisch-administrativen Bereich und soll eine 
vollständige und wirksame Umsetzung der gesetzliche Vorgaben gewährleisten.“ 
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diensteanbieter, die sichere elektronische Signaturverfahren bereitstellen 

und der Aufsichtsstelle vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit als akkreditierte 

Zertifizierungsdiensteanbieter die Einhaltung der Anforderungen dieses Bun-

desgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen nachwei-

sen, sind auf Antrag von der Aufsichtsstelle zu akkreditieren. Akkreditier-

te Zertifizierungsdiensteanbieter dürfen sich mit Zustimmung der Aufsichts-

stelle im Geschäftsverkehr als solche bezeichnen. Im Zusammenhang mit Sig-

natur- und Zertifizierungsdiensten sowie mit Signaturprodukten darf diese 

Bezeichnung nur verwendet werden, wenn die Sicherheitsanforderungen … er-

füllt werden. Die Aufsichtsstelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die akk-

reditierten Zertifizierungsdiensteanbieter in ein elektronisch jederzeit 

allgemein zugängliches Verzeichnis aufgenommen werden“ (§ 17 Abs 1 SigG). 

 

Haftung 

 
Das Signaturgesetz normiert eine Haftung des Zertifizierungsdiensteanbie-

ters für qualifizierte Zertifikate.884 Die Anwendbarkeit der Haftungsbestim-

mung des § 23 SigG setzt also die Ausstellung eines qualifizierten Zertifi-

kats885 bzw die Haftungsübernahme für ein qualifiziertes Zertifikat eines 

Drittstaaten-Zertifizierungsdiensteanbieters (§ 24 Abs 2 Z 2 SigG)886 vor-

aus.887 Der Zertifizierungsdiensteanbieter haftet „gegenüber jeder Person, 

die auf das Zertifikat vertraut“, insbesondere auch gegenüber einem „Ge-

schäftspartner des vermeintlichen Signators, der sich auf das Zertifikat 

verlassen hat und diesem gutgläubig gegenübersteht.“888 

 

Der Zertifizierungsdiensteanbieter haftet nach § 23 Abs 1 Z 1 bis 5 SigG 

dafür, dass „alle Angaben im qualifizierten Zertifikat im Zeitpunkt seiner 

Ausstellung richtig sind und das Zertifikat alle für ein qualifiziertes 

Zertifikat vorgeschriebenen Angaben enthält“, „der im qualifizierten Zerti-

fikat angegebene Signator im Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats im 

Besitz jener Signaturerstellungsdaten ist, die den im Zertifikat angegebe-

nen Signaturprüfdaten entsprechen“889, „die Signaturerstellungsdaten und die 

                         
884 Vgl etwa Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 593. 
885 § 5 Abs 1 Z 1 SigG verpflichtet den Zertifizierungsdiensteanbieter zur aus-

drücklichen Bezeichnung eines qualifizierten Zertifikats. 
886 Vgl V. Kapitel 2.a. 
887 Vgl RV 1999 BlgNR 20. GP 42: „Die Anwendbarkeit der Haftungsbestimmungen – 

sowie sämtlicher zivilrechtlicher Regelungen – richtet sich nach dem Inter-
nationalen Privatrecht. Dessen Vorschriften über das anwendbare Recht bleiben 
ebenso wie die Vorschriften über die Zuständigkeit der Gerichte unberührt.“ 

888 RV 1999 BlgNR 20. GP 42. Vgl Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckin-
ger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht 157. 

889 Der Zertifizierungsdiensteanbieter haftet danach insbesondere für die Über-
prüfung der Person, der das Zertifikat ausgestellt wurde. Vgl Sonntag, 
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ihnen zugeordneten Signaturprüfdaten einander bei Verwendung der von ihm 

bereitgestellten oder als geeignet bezeichneten Produkte und Verfahren in 

komplementärer Weise entsprechen“, „das Zertifikat bei Vorliegen der Vor-

aussetzungen unverzüglich890 widerrufen wird und die Widerrufsdienste ver-

fügbar sind“ sowie „die Anforderungen des § 7 erfüllt und für die Erzeugung 

und Speicherung von Signaturerstellungsdaten sowie für die Erstellung und 

Speicherung von qualifizierten Zertifikaten technische Komponenten und Ver-

fahren nach § 18 verwendet werden.“ Weitere Einzelheiten regelt § 23 Abs 2 

bis 4 SigG.891 

 

Die Haftung des Zertifizierungsdiensteanbieters ist eine Verschuldenshaf-

tung, keine Gefährdungshaftung.892 Seine Haftung kann im Vorhinein weder 

ausgeschlossen noch beschränkt werden (§ 23 Abs 5 SigG). 

 

b. Bestätigungsstellen 
 

Den Anforderungen an die Sicherheit kommt bei Erzeugung und Speicherung von 

Signaturerstellungsdaten sowie bei der Erstellung sicherer elektronischer 

Signaturen besondere Bedeutung zu. Nur solche technische Komponenten und 

Verfahren sollen zum Einsatz kommen, welche eine Fälschung von Signaturen 

sowie die Verfälschung signierter Daten zuverlässig erkennbar machen, und 

die unbefugte Verwendung von Signaturerstellungsdaten verlässlich verhin-

dern. Dazu bedarf es einer hinreichenden und regelmäßigen Überprüfung nach 

dem Stand der Technik (§ 18 Abs 5 SigG),893 da die Sicherheitsanforderungen 

laufend der technischen Entwicklung anzupassen sind. Das Gesetz überantwor-

tet diese Aufgabe der laufenden Überprüfung nicht der Aufsichtsstelle, son-

                                                                             

Elektronische Signaturen, in Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht 
158. 

890 § 13 Abs 4 SigV bestimmt dazu, dass „die Aktualisierung der Widerrufsdienste 
(…) während der Geschäftszeiten spätestens innerhalb von drei Stunden ab Be-
kanntwerden des Widerrufsgrundes erfolgen (muss).“ Außerhalb der Geschäfts-
zeiten hat der Zertifizierungsdiensteanbieter jedenfalls dafür Sorge zu tra-
gen, dass ein Verlangen auf Widerruf eines qualifizierten Zertifikats jeder-
zeit automatisiert entgegengenommen wird und die Sperre auslöst“ (§ 13 Abs 4 
letzter Satz SigV). Zu den sich aus einer automatisch ausgelösten Sperre er-
gebenden Problemen vgl Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckin-
ger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht 158 FN 43. 

891 Vgl Stomper, Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfra-
gen 150. 

892 Zu den Überlegungen, die Haftung der Zertifizierungsdiensteanbieter als Ge-
fährdungshaftung zu konstruieren, vgl IV. Kapitel 5. (FN 653) und Stomper, 
Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen 148 f. 

893 Die Einhaltung der im Signaturgesetz und den bezüglichen Verordnungen nor-
mierten Sicherheitsanforderungen „muss durch eine vertrauenswürdige, objek-
tive und über das erforderliche technische Know-how verfügende Stelle“ (RV 
1999 BlgNR 20. GP 40) nachgewiesen werden.  
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dern eigenen „Bestätigungsstellen“ (§ 19 SigG).894 Die Bestätigungsstellen 

überprüfen sohin die technischen Komponenten der Signaturerzeugung laufend 

auf ihre Sicherheit und begutachten vor allem auch die von den Zertifizie-

rungsdiensteanbietern vorgelegten Sicherheitskonzepte. Die Aufsichtsstelle, 

die Telekom-Control-Kommission, und die Rundfunk und Telekom Regulierungs-

GmbH können sich zur Beratung der Bestätigungsstellen bedienen (§§ 13 

Abs 5, 15 Abs 3 zweiter Satz SigG). Die organisatorische Aufsicht über die 

Bestätigungsstellen führt die Telekom-Control-Kommission (§ 13 Abs 2 Z 4 

SigG). 

 

Bestätigungsstellen sind private Unternehmen, die mit den hoheitlichen 

Prüfaufgaben beliehen895 sind. Die Beleihung erfolgt durch eine Verordnung, 

die der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz er-

lässt. Die Verordnung ergeht auf Antrag896 der betroffenen Einrichtung, wenn 

die antragstellende Einrichtung die „erforderliche Zuverlässigkeit“ auf-

weist, „zuverlässiges Personal mit den … erforderlichen Fachkenntnissen, 

Erfahrungen und Qualifikationen“ beschäftigt, wobei Kenntnisse über elekt-

ronische Signaturen, angemessene Sicherheitsverfahren, Kryptographie, Kom-

munikations- und Chipkartentechnologien sowie die technische Begutachtung 

solcher Komponenten besonders hervorgehoben werden, über „ausreichende 

technische Einrichtungen und Mittel“ sowie eine „ausreichende wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit“ verfügt und die „erforderliche Unabhängigkeit, Un-

parteilichkeit und Unbefangenheit“ sicherstellt (§ 19 Abs 2 SigG). 

 

Für die Eignung einer Bestätigungsstelle sind darüber hinaus die von der 

Europäischen Kommission nach Art 3 Abs 4 der Signaturrichtlinie897 bzw dem 

„Ausschuss für elektronische Signaturen“898 „festgelegten Mindestkriterien 

                         
894 Die „Übereinstimmung sicherer Signaturerstellungseinheiten mit den Anforde-

rungen nach Anhang III“ der Signaturrichtlinie wird „von geeigneten öffent-
lichen oder privaten Stellen festgestellt“ (Art 3 Abs 4 Signaturrichtlinie). 
Diese „Bestätigungsstellen” müssen der Europäischen Kommission notifiziert 
werden. Feststellungen einer solchen Bestätigungsstelle betreffend die Über-
einstimmung mit den Anforderungen an sichere Signaturerstellungseinheiten 
nach Anhang III der Signaturrichtlinie müssen von allen EU-Mitgliedstaaten 
anerkannt werden (Art 3 Abs 4 Signaturrichtlinie). 

895 Zu Fragen der Beleihung vgl etwa Binder, Wirtschaftsrecht Rz 874. 
896 Vgl Stomper, Signaturgesetz, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfra-

gen 157. 
897 Nach Art 3 Abs 4 Signaturrichtlinie haben geeignete – von den Mitgliedstaa-

ten benannte – öffentliche oder private Stellen die Übereinstimmung sicherer 
Signaturerstellungseinheiten mit den Anforderungen nach Anhang III („Anfor-
derungen an sichere Signaturerstellungseinheiten“) festzustellen. Für die 
Bestimmung der geeigneten Stellen (nach dem Signaturgesetz die „Bestäti-
gungsstellen“) legt die Kommission mit Unterstützung des „Ausschusses für 
elektronische Signaturen“ Eignungskriterien fest. 

898 Art 9 Abs 1 Signaturrichtlinie: „Die Kommission wird von einem ‚Ausschuss 
für elektronische Signaturen’ (im folgenden ‚Ausschuss’ genannt) unter-
stützt.“ 
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für die Benennung von Bestätigungsstellen maßgeblich“ (§ 19 Abs 3 SigG). 

Diese zusätzlichen Eignungskriterien wurden – im Einvernehmen mit dem Bun-

desminister für Justiz – mit Verordnung des Bundeskanzlers über die Eignung 

von Bestätigungsstellen (Bestätigungsstellenverordnung – BestV)899 kundge-

macht. 

Die Verordnung stellt die Eignung der antragstellenden Einrichtung als Bes-

tätigungsstelle fest. „Die Eignung kann nur festgestellt werden, wenn die 

Einrichtung nach ihren Statuten oder Satzungen oder nach ihrem Gesell-

schaftsvertrag, nach ihrer Organisation und nach ihrem Sicherheits- und Fi-

nanzierungskonzept die … Anforderungen erfüllt“ (§ 19 Abs 4 letzter Satz 

SigG). Mit Verordnung des Bundeskanzlers über die Feststellung der Eignung 

des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (A-SIT)“ 

als Bestätigungsstelle, BGBl II 2000/31, wurde die Eignung des Vereins 

„Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria (A-SIT)“900, die Auf-

gaben einer Bestätigungsstelle nach dem Signaturgesetz und den auf seiner 

Grundlage ergangenen Verordnungen wahrzunehmen, festgestellt.901 Weitere 

Bestätigungsstellen gibt es bislang nicht. Die Erläuterungen902 betonen, 

dass „dem A-SIT (…) keine ‚Monopolstellung’ eingeräumt werden (soll)“,903 

was insbesondere die Verordnungsermächtigung in § 19 Abs 4 SigG zeige, 

„derzufolge auch andere Institutionen mit der Funktion als Bestätigungs-

stelle betraut werden können, soweit sie insbesondere über entsprechende 

Fachkunde und technische Mittel verfügen sowie Unabhängigkeit und Objekti-

vität gewährleisten.“904 

                         
899 BGBl II 2002/299. Die Bestätigungsstellen müssen danach etwa „von den betei-

ligten Parteien unabhängig sein“, es dürfen insbesondere keine Zertifizie-
rungsdiensteanbieter dem Personal angehören (Art 3); die Bestätigungsstellen 
und ihr Personal müssen die Übereinstimmung sicherer Signaturerstellungsein-
heiten mit den Anforderungen der Signaturrichtlinie „mit einem hohen Maß an 
beruflicher Integrität, Zuverlässigkeit und ausreichender technischer Kompe-
tenz“ feststellen können (Art 4). 

900 Vgl Posch/Holzbach, 5 Jahre A-SIT, VerwaltungInnov@tiv Juni/2004, 8. 
901 Vgl RV 1999 BlgNR 20. GP 18: „Als ‚Bestätigungsstellen’ sollen … geeignete … 

Einrichtungen fungieren. ... Die öffentliche Hand (muss) dafür Sorge tragen, 
dass eine vertrauenswürdige und fachlich kompetente Stelle auch im Inland 
zur Wahrnehmung der sensiblen Aufgaben einer ‚Bestätigungsstelle’ zur Verfü-
gung steht. Daher wurde ein Verein ‚Zentrum für sichere Informationstechno-
logie – Austria (A-SIT)’ eingerichtet, der ua aus dem Bundeshaushalt finan-
ziert wird. … Als Mitglieder dieses Vereins fungieren derzeit das Bundesmi-
nisterium für Finanzen, die Österreichische Nationalbank und die Technische 
Universität Graz.“ 

902 RV 1999 BlgNR 20. GP 40. 
903 Mayer-Schönberger et al, Signaturgesetz 33, weisen darauf hin, dass ur-

sprünglich von Gesetzes wegen nur eine Bestätigungsstelle, der Verein A-SIT, 
hätte vorgesehen werden sollen. „Dies wurde im Gesetzgebungsverfahren auch 
deshalb heftig kritisiert, weil der technische Berater des BMJ für das SigG 
selbst an der TU Graz [vgl FN 901] beschäftigt ist. Da die Tätigkeit der 
Bestätigungsstellen entgeltlich ist, konnte dadurch der Anschein erweckt 
werden, man wolle den Experten für seine Mitarbeit durch eine monopolartige 
Stellung ‚belohnen’.“ 

904 RV 1999 BlgNR 20. GP 40. 
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c. Elektronische Zustelldienste 
 

Berufsbild und Bewilligung 

 

Das Zustellgesetz, BGBl 1982/200 idF BGBl I 2004/10,905 standardisierte die 

elektronische Zustellung behördlicher Dokumente und sieht die elektronische 

Zustellung durch einen „elektronischen Zustelldienst“ – eine Art „elektro-

nische Post“ – vor.906 Ein elektronischer Zustelldienst übermittelt Dokumen-

te gleich welcher Behörde und welcher Art an jeden Empfänger, der sich bei 

ihm als Kunde angemeldet hat. Gegenstand des neuen Berufs ist die „Zustell-

leistung“, das ist die elektronische „Zustellung von Dokumenten … an die 

eigenen Kunden“ (§ 30 Abs 2 Z 1 ZustG).907 Den „Beruf“ des „elektronischen 

Zustelldienstes kann jedermann unter den gesetzlichen Voraussetzungen des 

Zustellgesetzes ausüben. Kompetenzgrundlage für die berufsspezifischen Re-

gelungen des Zustellgesetzes ist das Post- und Fernmeldewesen nach Art 10 

Abs 1 Z 9 B-VG.908  

 

Die Aufgaben, die jeder elektronische Zustelldienst erbringen muss, sind: 

„1. die „Führung eines Verzeichnisses jener Personen, die mit dem Zustell-

dienst vertraglich vereinbart haben, dass er an sie … behördliche Dokumente 

zustellt“; 2. das „Betreiben einer technischen Einrichtung für die sichere 

elektronische Bereithaltung der zuzustellenden Dokumente“; 3. die „Ersicht-

lichmachung von länger dauernden Zeiten der Unerreichbarkeit an einer dem 

Zustelldienst gemeldeten elektronischen Adresse oder der Abwesenheit von 

der … angegebenen Abgabestelle über Ersuchen des Betroffenen“; 4. die 

„Versendung der Verständigung an den Empfänger, dass für ihn auf der tech-

nischen Einrichtung ein Dokument zur Abholung bereit liegt“; 5. die „ver-

schlüsselte Aufbewahrung und Versendung des zuzustellenden Dokuments, wenn 

der Empfänger die hiefür notwendigen Angaben gemacht hat“; 6. die „Bereit-

stellung eines Verfahrens zur identifizierten und authentifizierten Abho-

lung der bereit gehaltenen Dokumente“; 7. die „Führung von Aufzeichnungen 

über den Zeitpunkt der Absendung von Verständigungen und der Abholung“; 8. 

                         
905 Vgl VI. Kapitel 6. 
906 Vgl VI. Kapitel 6. 
907 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 17: „Bürger und Unternehmer, die grundsätzlich immer 

elektronisch zugestellt haben wollen, dokumentieren dies durch Anmeldung bei 
einem Zustelldienst. Er ist sodann zuständig für die Zustellung sämtlicher 
behördlicher Dokumente, die unter der Geltung des Zustellgesetzes zuzustel-
len sind.“ Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung, in Plöckinger/Duursma/ 
Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht 316, erwägen, ob die Anmeldung bei einem 
elektronischen Zustelldienst - auf bestimmte Kategorien von Zustellungen 
eingeschränkt – vorgenommen werden kann. 

908 Vgl III. Kapitel 4. 
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die „Vorlage des Zustellnachweises an die Behörde“; 9. „Beratung des Emp-

fängers, um rasche Abhilfe bei technischen Problemen bei der Abholung von 

Dokumenten von der technischen Einrichtung zu schaffen; 10. „gegen Ersatz 

der Kosten auf Verlangen des Empfängers Kopien des zuzustellenden Dokuments 

auf Papier oder gängigen elektronischen Speichermedien herzustellen und in 

geeigneter Form zu übermitteln“ (§ 28 Abs 1 ZustG).  

 

Dienstleistungen, die über den zwingenden Aufgabenkreis des § 28 Abs 1 

ZustG hinausgehen, „wie insbesondere die nachweisbare Zusendung von Doku-

menten im Auftrag von Privaten“, können elektronische Zustelldienste „in 

den Geschäftsbedingungen als fakultativer Vertragsinhalt“ anbieten.909 „Für 

die nachweisbare Zusendung von Dokumenten im Auftrag von Privaten darf die 

Verteilerleistung … zu denselben Bedingungen wie für die Verteilung von be-

hördlichen Dokumenten in Anspruch genommen werden“ (§ 28 Abs 2 ZustG). 

 

Berufsbehörde ist der Bundeskanzler (§ 29 Abs 1 ZustG). Die Berechtigung 

als elektronischer Zustelldienst erwirbt eine natürliche oder eine juristi-

sche Person mit der Zulassung. Die Zulassung erfolgt durch Bescheid des 

Bundeskanzlers. „Falls erforderlich können zur Gewährleistung der Aufrecht-

erhaltung der Zulassungsvoraussetzungen im Bescheid Bedingungen und Aufla-

gen erteilt werden“ (§ 29 Abs 1 zweiter Satz ZustG). Die Zulassung ist an 

den Nachweis der „notwendigen technischen und organisatorischen Leistungs-

fähigkeit“ und der „rechtlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen Ver-

lässlichkeit im Hinblick auf die ordnungsgemäße Erfüllung der … zu erbrin-

genden Leistungen“ gebunden (§ 29 Abs 1 erster Satz ZustG).910  

Den Gebietskörperschaften steht es frei, im Rahmen ihrer Privatwirtschafts-

verwaltung (Art 17 B-VG und Art 116 Abs 2 B-VG) unter denselben auch für 

die privaten elektronischen Zustelldienste geltenden Anforderungen die Tä-

tigkeit eines elektronischen Zustelldienstes mit Zulassung des Bundeskanz-

lers auszuüben.911 In diesem Fall nimmt die Gebietskörperschaft als Unter-

nehmer den gesamten Aufgabenkreis eines elektronischen Zustelldienstes nach 

                         
909 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 17: „Die Eröffnung der Möglichkeit, über Zustell-

dienste auch im Auftrag Privater nachweislich Dokumente zuzustellen, ent-
spricht einem vielfach geäußerten Wunsch.“ 

910 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 16: „Nicht-behördliche Zustelldienste bedürfen einer 
Zulassung durch Bescheid, um ihre Verlässlichkeit im Hinblick auf die sen-
sible Aufgabe der Zustellung behördlicher Dokumente möglichst zu gewährleis-
ten. Dem selben Zweck dient die Genehmigung der Geschäftsbedingungen eines 
Zustelldienstes und die Einrichtung der staatlichen Aufsicht, die durch den 
Bundeskanzler ausgeübt werden soll.“ 

911 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 14: „Im Hinblick auf die Liberalisierung der Dienst-
leistungen war der Begriff des ‚elektronischen Zustelldienstes’ so zu fas-
sen, dass jede geeignete - öffentliche oder private - Institution bei Erfül-
lung der … genannten Voraussetzungen mit dieser Funktion betraut werden 
kann.“ 
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§ 28 Abs 1 ZustG für Zustellungen jeder Art und jeder Behörde wahr. Davon 

ist zu unterscheiden, wenn die Behörde ihre eigenen Dokumente selbst den 

Empfängern elektronisch zustellt, was das Gesetz als „behördlichen Zustell-

dienst“ bezeichnet, und was eine entsprechende Bekanntgabe an den Bundes-

kanzler voraussetzt.912 

 

Der Bundeskanzler veröffentlicht „im Internet eine Liste der zugelassenen 

Zustelldienste einschließlich der bei der Zulassung gemachten Auflagen und 

Bedingungen“ (§ 29 Abs 1 letzter Satz ZustG). Eine Veröffentlichung der – 

dem Bundeskanzler von den Behörden bekannt gegebenen - behördlichen Zu-

stelldienste ist nicht vorgesehen.  

 

Die Zulassung ist durch Bescheid des Bundeskanzlers zu widerrufen, wenn 

„eine der für die Erteilung der Zulassung erforderlichen Voraussetzungen 

nicht mehr erbracht wird“ (Z 1), „ein ursprünglicher oder noch fortdauern-

der Mangel nachträglich hervorgekommen ist, der der Zulassung entgegenge-

standen wäre, und nicht behoben werden kann oder innerhalb gesetzter Frist 

nicht behoben wurde“ (Z 2), „sonstige Mängel trotz Aufforderung durch den 

Bundeskanzler innerhalb angemessener Frist nicht behoben wurden“ (Z 3), 

„ein nicht behebbarer Mangel vorliegt“ (Z 4) oder der „Betrieb des Zustell-

dienstes nicht innerhalb eines Jahres nach rechtskräftiger Zulassung aufge-

nommen“ oder die „Ausübung für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 

eingestellt“ wird (Z 5) (§ 29 Abs 2 ZustG). 

 

Jeder Zustelldienst hat eigene „Kunden“. Das sind natürliche oder juristi-

sche Personen, die sich freiwillig bei einem elektronischen Zustelldienst 

für elektronische Zustellungen – abstrakt ohne Bezug auf einen konkreten 

Zustellfall – angemeldet haben. Der elektronische Zustelldienst muss für 

jeden Angemeldeten die folgenden Daten erfassen: 1. „Name bzw Bezeichnung“, 

2. „das zu seiner eindeutigen Identifikation im Bereich „Zustellwesen“ not-

wendige bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK) bzw für nicht-

natürliche Personen ihre Stammzahl“, 3. „die zur inhaltlichen Verschlüsse-

lung von zuzustellenden Dokumenten notwendigen Angaben, wenn sie vom Anmel-

der zur Verfügung gestellt werden“913 und 4. „die vom Angemeldeten benannten 

                         
912 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 14: „Der Begriff des ‚elektronischen Zustelldiens-

tes’ (war) so zu fassen, dass jede geeignete … Institution … mit dieser 
Funktion betraut werden kann, freilich unter - auch terminologischer - Be-
rücksichtigung des Umstandes, dass nach wie vor die Behörde selbst für die 
Zustellung ihrer Schriftstücke Sorge tragen kann, wenn sie sich dafür ent-
scheidet.“ 

913 Die elektronischen Zustelldienste sind verpflichtet (§ 28 Abs 1 Z 5 ZustG), 
ihren Kunden die verschlüsselte Aufbewahrung und Versendung der zuzustellen-
den Dokumente zu ermöglichen. Wünscht der Kunde, dass der Inhalt der zuzu-
stellenden Dokumente tatsächlich nur der Behörde und ihm selbst bekannt 



V. Neue Medien in Wirtschaft und Gesellschaft 
 
 

 205 

Zustelladressen, wobei neben der elektronischen Adresse auch jene Abgabe-

stelle bezeichnet sein muss, an welche der Angemeldete eine allfällige 

nichtelektronische Verständigung … zugesandt erhalten will. Mehrere elekt-

ronische Zustelladressen oder Abgabestellen sind zu verzeichnen, wenn als 

Zusatzleistung … vertraglich vereinbart wurde, die Verständigung … an meh-

rere oder alle diese Adressen zu versenden“ (§ 32 Abs 1 ZustG). Die Anmel-

dung ist mit der Bürgerkarte möglich (§ 32 Abs 1 erster Satz ZustG). Die 

Anmeldung unter Verwendung der Bürgerkarte erlaubt dem elektronischen Zu-

stelldienst, die in Form der Personenbindung auf der Bürgerkarte enthaltene 

eindeutige Identifikation des Kunden in den „Kundendatensatz“ beim Zustell-

dienst zu übernehmen. Die für den Bereich „Zustellung“914 geltenden be-

reichsspezifischen Personenkennzeichen bei natürlichen Personen bzw die 

Stammzahl bei allen anderen Betroffenen stellen die Zustellung von Dokumen-

ten an den jeweils richtigen Empfänger sicher. 

 

Elektronischer Zustelldienst mit Verteilerleistung 

 
Jeder Zustelldienst erbringt die „Zustellleistung“, das ist die elektroni-

sche „Zustellung von Dokumenten … an die eigenen Kunden“ (§ 30 Abs 2 Z 1 

ZustG). Die Behörde, die über einen elektronischen Zustelldienst elektro-

nisch zustellen will, muss allerdings wissen, ob und gegebenenfalls bei 

welchem Zustelldienst der Empfänger eines behördlichen Dokuments Kunde ist. 

Weiß das die Behörde nicht, so fragt sie bei dem Zustelldienst an, der 

zentral für alle Zustelldienste die „Verteilerleistung“ erbringt. Der 

elektronische Zustelldienst ermittelt die elektronischen Zustelladressen 

des Empfängers, die bei ihm oder anderen elektronischen Zustelldiensten an-

gemeldet sind. Bei entsprechender Zustellverfügung der Behörde gibt der 

elektronische Zustelldienst mit Verteilerleistung das ihm zu übermittelnde 

behördliche Dokument dann an jenen Zustelldienst weiter, bei dem der Emp-

fänger Kunde ist (§ 33 Abs 1 ZustG). Die Verteilerleistung hat die „Weiter-

leitung zuzustellender Dokumente an andere zugelassene Zustelldienste zum 

Zweck der Zustellung an deren Kunden zum Gegenstand“ (§ 30 Abs 2 Z 2 

ZustG). Welcher der elektronischen Zustelldienste mit der Verteilerleistung 

betraut ist, hängt vom privatrechtlichen „Zuschlag“ dieser Sonderleistung 

durch den Bund (Bundeskanzler) ab. Der Zuschlag erfolgt im Rahmen und nach 

Durchführung eines Vergabeverfahrens gemäß den Bestimmungen des Bundesver-

gabegesetzes 2002, BGBl I 99 (§ 30 Abs 1 ZustG). 

 

                                                                             

wird, hat er die „zur inhaltlichen Verschlüsselung notwendigen Angaben“ zu 
machen. Zuzustellende Dokumente werden dann bereits bei der Behörde ver-
schlüsselt und verschlüsselt dem elektronischen Zustelldienst übergeben. 



V. Neue Medien in Wirtschaft und Gesellschaft 
 
 

 206 

„Aus Gründen der Entwicklung eines Marktes für Zustelldienste“ kann der 

Bundeskanzler durch Verordnung festlegen, dass die für Verteilerleistun-

gen915 vorgesehene Ausschreibung bis längstens 01.03.2007 „verschoben und 

die Funktion der Zustelldienste während dieses Zeitraums von einem behörd-

lichen Zustelldienst wahrgenommen wird. In der Verordnung ist jene Stelle 

zu bezeichnen, die den Zustelldienst wahrnimmt; weiters sind die Bedingun-

gen der Leistungserbringung … näher zu regeln“ (§ 40 Abs 6 ZustG).916 

Die Behörde, die das elektronische Dokument dem Zustelldienst mit Vertei-

lerleistung übermittelt, bezahlt das Zustellentgelt diesem Zustelldienst. 

Der Zustelldienst mit Verteilerleistung gibt das Entgelt an jenen Zustell-

dienst weiter, der die Zustellung an den Kunden vornimmt. Die Verteiler-

leistung eines Zustelldienstes ist damit immer mit der „Verrechnungsleis-

tung“ verbunden. Sie umfasst die „Weiterleitung des von der Behörde für ei-

ne Zustellung bezahlten Entgelts an andere zugelassene Zustelldienste, so-

fern diese an einen ihrer Kunden zugestellt haben, und die Verrechnung der 

weitergegebenen Entgelte mit den Auftrag gebenden Behörden“ (§ 30 Abs 2 Z 3 

ZustG). 

 

Besondere Vorschriften für elektronische Zustelldienste 

 
Für die Tätigkeit des elektronischen Zustelldienstes gelten besondere Re-

geln: 

 

1. „Zustelldienste dürfen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen Ein-

schränkungen dahingehend vorsehen, dass sie Zustellungen nur an bestimmte 

Personengruppen anbieten. Angehörige einer solchen Personengruppe dürfen 

bei Einhaltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen vom Abschluss eines 

Vertrages über die Teilnahme an den … angebotenen Dienstleistungen nicht 

ausgeschlossen werden. Die Geschäftsbedingungen dürfen keine Einschränkun-

gen hinsichtlich der Herkunft der zuzustellenden behördlichen Dokumente 

enthalten. Die Geschäftsbedingungen des Zustelldienstes sind mit dem Antrag 

auf Zulassung vorzulegen und bei Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

aussetzungen und Eignung zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen und siche-

                                                                             
914 Der Tätigkeitsbereich „Zustellungen“ (ZU) ist in Teil 2 der Anlage zur 

E-Government-Bereichsabgrenzungsverordnung genannt (vgl FN 845). 
915 Vgl VI. Kapitel 6a. 
916 Der Verfassungsausschuss (AB 382 BlgNR 22. GP 5) nimmt an, dass es, da „die 

Serviceleistungen eines Zustelldienstes ein völlig neues Angebot (sind), 
dessen Marktakzeptanz noch unbekannt ist, voraussichtlich notwendig sein 
(wird), diese Serviceleistung zunächst durch die öffentliche Hand zu erbrin-
gen.“ 
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ren Erbringung der Zustellleistung im Zulassungsbescheid zu genehmigen“ 

(§ 30 Abs 4 ZustG).917 

 

2. „Die Zustelldienste sind hinsichtlich der von ihnen für die Besorgung 

der Aufgaben … verwendeten Daten Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 DSG 

2000. Sie haben alle ihnen über ihre Kunden zur Kenntnis gelangenden Daten 

ausschließlich für Zwecke der Zustellung zu verwenden, soweit keine beson-

deren vertraglichen Vereinbarungen mit ihren Kunden bestehen. Diese Verein-

barungen dürfen keine Weitergabe von Daten über Herkunft und Inhalt zuzu-

stellender Dokumente vorsehen. Der Abschluss eines Vertrages über die Zu-

stellleistung darf nicht von der Zustimmung zur Weitergabe von Daten an 

Dritte abhängig gemacht oder inhaltlich beeinflusst werden“ (§ 30 Abs 3 

ZustG). 

 

3. „Die von einem Zustelldienst … zu erbringenden Zustellleistungen sind so 

zu gestalten, dass nach dem jeweiligen Stand der Technik der barrierefreie 

Zugang zu diesen Dienstleistungen für behinderte Menschen gewährleistet 

ist“ (§ 30 Abs 5 ZustG).918 

 

4. Die Verantwortung für die Richtigkeit der aus der Anmeldung entnommenen 

Daten des Kunden „trägt der Anmeldende insofern, als es seine Aufgabe ist, 

Änderungen dem Zustelldienst bekannt zu geben; der Zustelldienst ist dafür 

verantwortlich, dass Änderungsmeldungen umgehend in seinen Aufzeichnungen 

Berücksichtigung finden“ (§ 32 Abs 2 ZustG). 

 

Aufsicht 

 
Die zugelassenen elektronischen Zustelldienste unterliegen der behördlichen 

Aufsicht durch den Bundeskanzler (§ 31 Abs 1 ZustG). Der Bundeskanzler als 

Aufsichtsbehörde ist berechtigt, „im Falle von Beschwerden oder sonst her-

vorgekommenen Bedenken alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere 

Auskünfte einzuholen und sonstige Ermittlungen zu führen, um zu prüfen, ob 

Zustelldienste den für ihre Tätigkeit maßgeblichen rechtlichen Vorschriften 

genügen“ (§ 31 Abs 2 ZustG). „Wurden aufgrund eines aufsichtsbehördlichen 

Verfahrens Mängel festgestellt, ist ihre Behebung binnen angemessener Frist 

aufzutragen. Der Bundeskanzler kann auch zusätzliche Auflagen und Bedingun-

                         
917 Die Erläuterungen (RV 252 BlgNR 22. GP 16) begründen die Genehmigungspflicht 

der Geschäftsbedingungen eines Zustelldienstes mit der Gewährleistung der 
„Verlässlichkeit im Hinblick auf die sensible Aufgabe der Zustellung behörd-
licher Dokumente“. 

918 Vgl AB 382 BlgNR 22. GP 5: „Die elektronische Zustellung soll auch und gera-
de für behinderte Menschen eine bequeme und rasche Alternative zur postali-



V. Neue Medien in Wirtschaft und Gesellschaft 
 
 

 208 

gen mit Bescheid vorschreiben, wenn anders die Einhaltung der von einem Zu-

stelldienst vorzusorgenden technischen und organisatorischen Leistungsfä-

higkeit und rechtlichen Verlässlichkeit im Hinblick auf die ordnungsgemäße 

Erfüllung der von ihm angebotenen Leistungen … nicht gewährleistet ist. 

Wird den Anordnungen der Aufsichtsbehörde nicht fristgerecht entsprochen, 

ist die Zulassung als Zustelldienst mit Bescheid zu widerrufen“ (§ 31 Abs 3 

ZustG).919 

 

                                                                             

schen Zustellung sein. Dazu ist der barrierefreie Gebrauch dieses Zustellwe-
ges zu ermöglichen.“ 

919 Vgl dazu die Überlegungen Thienels (FN 1434). 
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VI. Verwirklichtes E-Government 
 

E-Government bedeutet Einsatz von elektronischen Datenbanken (das ist die 

elektronische Aufbereitung und die elektronische Abrufbarkeit von Informa-

tionen bei Behörden und Ämtern) und Einrichtung von elektronischem Rechts-

verkehr (das ist der papierlose elektronische Verkehr mit Behörden und Äm-

tern, vor allem auf der Grundlage der Verfahrensgesetze) in Verwaltung, Ge-

richtsbarkeit und Gesetzgebung. 

 
Die Einführung von E-Government in die österreichische Rechtsordnung begann 

1969 im Verwaltungsverfahren der Bundesabgabenordnung mit automationsunter-

stützten Bescheidausfertigungen. Die Organisation des Grundbuchs als Daten-

bank der Justiz folgte 1981, des Firmenbuchs 1991. Das automationsunter-

stützte Mahnverfahren der Justiz wurde 1983 eingeführt, 1989 der „Elektro-

nische Rechtsverkehr“ der Justiz, die Schaffung einer Ediktsdatei wurde 

1997 beschlossen. 1978920 beschloss der Bundesgesetzgeber den Aufbau eines 

Datenverarbeitungsregisters, 1985921 eines Zentralen Melderegisters, 1996922 

eines Zentralen Gewerberegisters und 2002 eines Zentralen Vereinsregisters 

als Datenbanken. Mit der Adresse <http://www.help.gv.at> existiert seit 

1997 ein Online-Bürgerinformationssystem, mit der Adresse <http://www.ris. 

gv.at> seit 1997 ein amtliches Online-Rechtsinformationssystem, das nicht 

nur über Bundes- und Landesgesetze sowie über die Judikatur der Gerichte 

informiert, sondern seit 2004 auch als authentisches elektronisches Bundes-

gesetzblatt die Bundesgesetze kundmacht.  

 

Die politischen Programme zielen auf den umfassenden und selbstverständli-

chen Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Das 

ist noch nicht erreicht. Die Gesetzgebung ist punktuell und kasuistisch, 

systembildende legistische Entwürfe fehlen weitgehend. Der Einsatz der neu-

en Medien in Justiz und Verwaltung bleibt auf Teilbereiche beschränkt. Es 

wird noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, bis das E-Government voll-

ständig verwirklicht ist. Immerhin ist die Umsetzung insbesondere mit dem 

E-Government-Gesetz und den in den Verfahrensgesetzen verankerten Möglich-

keiten des elektronischen Rechtsverkehrs ein gutes Stück vorangekommen. In-

ternationale Vergleiche zeigen – bei aller Problematik von Benchmarks auf 

diesem Gebiet –, dass Österreich dabei nicht schlecht liegt:  

                         
920 Das Datenschutzgesetz, BGBl 1978/565, trat – von zahlreichen Ausnahmen abge-

sehen – am 01.01.1980 in Kraft. 
921 Die ersten – gescheiterten – Versuche zum Aufbau eines Zentralen Melderegis-

ters gab es mit der mit 01.06.1987 in Kraft getretenen Novelle BGBl 
1985/427.  
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UN Global E-Government Survey 2003 

 
Der 2003 veröffentlichte World Public Sector Report „E-Government at the 

Crossroads“ der Vereinten Nationen untersucht die Einführung und den Ein-

satz der Informations- und Kommunikationstechnologien in den UN-

Mitgliedstaaten923 und gibt im UN Global E-Government Survey 2003924 den 

Stand des E-Government in den 191 UN-Mitgliedstaaten wieder. Im Jahr 2003 

haben bereits 91 Prozent oder 173 der 191 UN-Mitgliedstaaten Internet-

Dienstleistungen eingerichtet, nur 18 Staaten sind noch nicht online. Die 

Studie hebt zwei Aspekte des E-Government hervor: Der eine ist die allge-

meine Fähigkeit bzw Eignung des öffentlichen Sektors, Informations- und 

Kommunikationstechnologien einzusetzen, um öffentliche Dienstleistungen be-

reitzustellen und hochwertige Informationen und effektive Kommunikations-

mittel zu entwickeln. Die Studie nennt diesen Aspekt „readiness for 

e-government“. Der andere Aspekt ist die Bereitschaft, hochwertige Informa-

tionen und effektive Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen, um den 

Menschen die Teilnahme an Beratungen und Entscheidungsprozessen zu ermögli-

chen. Diesen Aspekt des E-Government bezeichnet die Studie als „e-parti-

cipation“. Viele Regierungen wenden sich internetbasierten Dienstleistungen 

zu, um die Papiermassen zu vermeiden oder die digitale Infrastruktur zu 

verbreiten. Viel seltener wird das Internet aber als Mittel zur Verbesse-

rung von Transparenz und Demokratie in der öffentlichen Verwaltung einge-

setzt, die E-Partizipation liegt gegenüber der E-Readiness deutlich zurück. 

Entsprechend den beiden genannten Aspekten des E-Government enthält der „UN 

Global E-Government Survey 2003“ ein Ranking der 191 UN Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der „readiness for e-government“ (E-Government Readiness In-

dex925) und ein Ranking in Bezug auf die „E-Partizipation“ (E-Participation 

Index).  

 

Die Top 25 des Global E-Government Readiness Rankings 2003 sind: Die Verei-

nigten Staaten von Amerika, Schweden, Australien, Dänemark, Großbritannien, 

Kanada, Norwegen, die Schweiz, Deutschland, Finnland, die Niederlande, Sin-

gapur, Korea, Neuseeland, Island, Estland, Irland, Japan, Frankreich, Ita-

lien, Österreich, Chile, Belgien, Israel und Luxemburg. Die Top 20 des 

                                                                             
922 Die bezügliche Gewerberechtsnovelle 1992, BGBl 1993/29, welche erstmals die 

Errichtung eines Zentralen Gewerberegisters anordnete, trat am 01.02.1996 in 
Kraft. 

923 Vgl II. Kapitel 1.c. 
924 World Public Sector Report 13 ff. 
925 Der E-Government Readiness Index setzt sich aus dem „Web Measure Index“, dem 

„Telecommunication Infrastructure Index“ und aus dem „Human Capital Index“ 
zusammen. In dieser Kategorie werden neben der Online-Bereitstellung von öf-
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E-Participation Index 2003 sind Großbritannien, gefolgt von den Vereinigten 

Staaten von Amerika, Kanada und Chile, Estland, Neuseeland, den Philippi-

nen, Frankreich und den Niederlanden, Australien, Mexiko und Argentinien, 

Irland und Schweden, Deutschland, Korea, Italien, Singapur und die Schweiz 

und Dänemark.  

 

Während die Studie zum elektronischen Service-Angebot der Öffentlichen 

Hand926 aus dem Jahr 2004 (Untersuchungszeitpunkt Oktober 2003) Österreich 

an vierter Stelle (der 18 untersuchten Staaten) ausweist, nimmt Österreich 

im E-Government Survey 2003 der Vereinten Nationen unter den „Top 25 des 

Global E-Government Readiness Rankings 2003” den 21. Platz ein; im 

„E-Government Readiness Index Europe“, der nur die europäischen UN Mitglie-

der einbezieht, liegt Österreich an 14. Stelle.927 Was die Beteiligung der 

Bürger durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien anlangt, so findet sich Österreich überhaupt nicht unter den „Top 20 

des E-Participation Index 2003“. Es liegt weit abgeschlagen – zusammen mit 

Bulgarien, Kambodscha, Marokko, Nepal und Peru – an 29. Stelle (tatsächlich 

liegen 60 der 191 UN Mitgliedstaaten hinsichtlich der E-Partizipation vor 

Österreich, da sich häufig mehrere Staaten einen einzigen „Rang“ teilen). 

 

Benchmarking eEurope 

 
Der eEurope Benchmarking-Bericht928 (2002) der Europäischen Kommission 

stellte hinsichtlich der Bereitstellung elektronischer Behördendienste – 

trotz beachtlicher Fortschritte – in den meisten Mitgliedstaaten noch einen 

beträchtlichen Nachholbedarf fest. Vor allem beschränkten sich die Websei-

ten der Behörden vielfach noch auf die Bereitstellung von Information und 

Download-Formularen. Interaktive elektronische Dienste waren die Ausnahme. 

Immerhin 48 Prozent der europäischen Internetnutzer besuchten (im Juni 

2002)929 – vor allem auf der Suche nach Informationen – bereits Webseiten 

der Regierungen und Behörden. Das unterschiedliche Nutzungsverhalten der 

Internetnutzer in den einzelnen Mitgliedstaaten ist von einer Reihe von 

Faktoren abhängig. Zu den wichtigsten zählen der Umfang, aber auch die Qua-

lität der online bereitgestellten öffentlichen Dienste, die Internetpenet-

ration (in Haushalten, Unternehmen und Schulen) einschließlich Kosten und 

Geschwindigkeit des Internetanschlusses und die Anzahl der verfügbaren öf-

                                                                             

fentlichen Dienstleistungen auch der Umfang der Telekommunikationsinfra-
struktur und das Bildungswesen in die Betrachtung miteinbezogen. 

926 Vgl FN 941. 
927 Vgl Gassner, E-Readiness, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 145, 

der die Ergebnisse einiger anderer einschlägiger Benchmarks darlegt. 
928 KOM/2002/0062 endg. 
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fentlichen Internetzugangsstellen. Durch öffentliche Zugangsstellen zum In-

ternet (Public Internet Access Points – PIAP) sollte eine flächendeckende 

Versorgung erreicht und eine digitale Spaltung der Gesellschaft vermieden 

oder zumindest verringert werden, damit allen – auch den sozial schwächeren 

– EU-Bürgern ein Zugang zum Internet zur Verfügung steht. Tatsächlich nutz-

ten (im Oktober 2000) im EU-Durchschnitt nur 2,9 Prozent der Bevölkerung 

öffentliche Internetzugangsstellen, allerdings musste eine einzige öffent-

liche Internetzugangsstelle oft für mehr als 10.000 Einwohner reichen930; 

6 Prozent der Internetnutzer griffen auch über öffentliche Zugangsstellen 

auf das Internet zu.931  

 

Die Fortschritte und Entwicklungen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union bei der Umsetzung des Aktionsplanes eEurope werden – in ausgewählten 

Bereichen – regelmäßig überprüft (Benchmarking eEurope). Als Indikatoren 

für das Benchmarking (des eEurope 2002 Aktionsplans) im Bereich der elekt-

ronischen Behördendienste wurden der „Anteil der online verfügbaren grund-

legenden öffentlichen Dienste“ und die „Nutzung der online verfügbaren öf-

fentlichen Dienste durch die Öffentlichkeit“ festgelegt und 20 öffentliche 

Dienste – zwölf für die Bürger932, acht für die Unternehmen933 – ausgewählt, 

deren Fortschritte regelmäßig überprüft und anhand eines vierstufigen Sche-

mas934 bewertet werden sollten.935 Stufe 1 bildet die bloße Online-

Veröffentlichung von Informationen, Stufe 2 erlaubt eine einseitige Inter-

aktion (etwa den Download von Formularen), Stufe 3 ermöglicht eine beidsei-

tige Interaktion (etwa vollständige Online-Bearbeitung von Formularen ein-

schließlich Authentifizierung oder elektronische Kommunikation mit der Be-

                                                                             
929 URL: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/benchmarking/list/ 

2002/index_en.htm>. 
930 Europäische Kommission, Benchmarking-Bericht – Follow-up, SEK 2001/222, 21. 
931 Europäische Kommission, eEurope 2002 Benchmarking-Bericht 14. 
932 Die zu bewertenden öffentlichen Dienste für die Bürger sind: Einkommensteuer 

(Erklärung und Prüfbescheid); Arbeitssuchdienste der Arbeitsämter; Sozial-
leistungen (Leistungen der Arbeitslosigkeit, Familienzulagen, medizinische 
Behandlungskosten [Rückerstattung oder Direktabrechnung], Stipendien); Per-
sonaldokumente (Reisepass, Führerschein); Autozulassung (Neu-, Gebraucht- 
und Importfahrzeuge); Beantragung von Baugenehmigungen; Anzeigen bei der Po-
lizei; öffentliche Bibliotheken (Kataloge, Suchfunktionen), Urkunden (Bean-
tragung und Übermittlung [Geburt, Heirat]); Immatrikulation an Hochschulen 
und Universitäten; Meldung von Adressänderungen; Gesundheitsdienste (zB in-
teraktive Beratung über die Verfügbarkeit von Dienstleistungen in verschie-
denen Krankenhäusern). 

933 Die zu bewertenden öffentlichen Dienste für die Unternehmen sind: Sozialbei-
träge für Arbeitnehmer; Körperschaftssteuer (Erklärung, Steuerbescheid); 
Mehrwertsteuer (Erklärung, Steuerbescheid); Anmeldung eines neuen Unterneh-
mens; Datenübermittlung an statistische Ämter; Zollerklärungen; Umweltgeneh-
migungen; öffentliches Beschaffungswesen. 

934 Vgl zu diesen „Stufen des E-Government“ FN 220 und FN 223. 
935 Europäische Kommission, eEurope 2002 – Auswirkungen und Prioritäten, 

KOM/2001/0140 endg, 22. 
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hörde per E-Mail) und auf Stufe 4 findet eine vollständige sichere Transak-

tion (also etwa die vollständige Abwicklung eines Amtsweges einschließlich 

der Erledigung durch die Behörde) statt. Für das Benchmarking des eEurope 

2005 Aktionsplans wurden die Indikatoren neu festgelegt,936 nun wird die 

„Zahl der vollständig online zugänglichen grundlegenden öffentlichen 

Dienstleistungen“ 1-mal jährlich erhoben. Die 20 zu bewertenden „grundle-

gende öffentlichen Dienstleistungen“ blieben unverändert.937  

 

Die (nach dem Aktionsplan eEurope 2002) halbjährlichen bzw (seit dem Akti-

onsplan eEurope 2005) jährlichen Untersuchungen der 20 grundlegenden öf-

fentlichen Dienste in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in 

Island, Norwegen938 und der Schweiz939 werden im Auftrag der Europäischen 

Kommission von „Capgemini“ durchgeführt.940 Die jüngste diesbezügliche Stu-

die „Webbasierte Untersuchung des elektronischen Service-Angebots der Öf-

fentlichen Hand“941 misst den Prozentsatz der Online-Verfügbarkeit der 

grundlegenden öffentlichen Dienste (gemäß dem eEurope Aktionsplan 2002) so-

wie den Prozentanteil der öffentlichen Dienste, die vollständig online aus-

geübt werden können (gemäß dem Aktionsplan eEurope 2005) zum Stand vom Ok-

tober 2003. Die Ergebnisse bieten einen Vergleich der untersuchten 20 

Dienstleistungen in den untersuchten Staaten und zeigen insbesondere auch 

die jeweiligen Fortschritte der einzelnen Staaten. Die Ergebnisse der Un-

tersuchungen und die daraus abgeleiteten Rankings der 18 untersuchten Staa-

ten geben aber nicht den tatsächlichen Stand des E-Government in den Staa-

ten wieder. Erstens zeigen die Untersuchungen kein vollständiges Bild der 

öffentlichen Dienstleistungen, weil jeweils nur ein Ausschnitt, nämlich die 

20 ausgewählten öffentlichen Dienstleistungen in die Betrachtung miteinbe-

zogen wird.942 Zweitens finden nur jene Dienstleistungen Berücksichtigung, 

                         
936 eEurope 2005: Indikatoren für den Leistungsvergleich, KOM/2002/655 endg. Die 

Benchmarking-Indikatoren für den Aktionsplan eEurope 2005 sind auch in der 
Entschließung des Rates vom 18. Februar 2003 über die Umsetzung des Aktions-
plans eEurope 2005 (ABl C 48/02 vom 28.02.2003) enthalten. 

937 eEurope 2005: Indikatoren für den Leistungsvergleich, KOM/2002/655 endg, 7. 
938 Island und Norwegen wurden miteinbezogen, weil die Untersuchungen im Rahmen 

des PROMISE Programms finanziert werden und beide Staaten daran beteiligt 
sind. 

939 Die Teilnahme der Schweiz beruht auf einer Sondervereinbarung. Die in der 
Folge angeführten Prozentpunkte der Online-Verfügbarkeit öffentlicher Diens-
te wurden allerdings jeweils ohne Einbeziehung der Schweiz ermittelt. 

940 Die erste Untersuchung der Online-Verfügbarkeit des öffentlichen Dienstes 
stammt vom Oktober 2001 (<http://www.de.cgey.com/servlet/PB/show/1002171/e-
government.pdf>), die zweite vom April 2002 (<http://www.de.cgey.com/ serv-
let/PB/show/1004586/eGovernment.pdf>) und die dritte vom Oktober 2002 
(<http://www.de.cgey.com/servlet/PB/show/1005708/eEurope.pdf>). 

941 Capgemini, Webbasierte Untersuchung des elektronischen Service-Angebots der 
Öffentlichen Hand. 

942 Zu einer gewissen Verzerrung des Gesamtbildes mag auch der Umstand beitra-
gen, dass die Staaten dem Ranking große Bedeutung beimessen (vgl den Minis-
terratsvortrag vom 13.05.2003 [FN 375], in dem ausdrücklich auf das schlech-
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die über das Internet angeboten werden, andere Varianten des E-Government 

bleiben unberücksichtigt. Drittens stellen diese Benchmarks stark auf 

Front-Office-Services ab, der Back-Office-Bereich wird kaum berücksichtigt. 

Und viertens stellt die Untersuchung offenbar bloß darauf ab, ob ein be-

stimmter öffentlicher Dienst prinzipiell online verfügbar ist, ohne der 

Frage nachzugehen, ob der betreffende Dienst tatsächlich flächendeckend 

(bei jeder örtlich zuständigen Behörde) eingesetzt werden kann. 

 

Obgleich der öffentliche Dienst die Möglichkeiten der modernen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien noch bei weitem nicht ausschöpft, sind 

die – in relativ kurzer Zeit – gemachten Fortschritte doch beachtlich. So 

hat sich der Anteil der über das Internet verfügbaren öffentlichen Dienste 

in nur einem Jahr um 15 Prozent, und zwar von 45 Prozent im Oktober 2001 

auf 60 Prozent im Oktober 2002 erhöht; bis Oktober 2003 ist der Prozentsatz 

um weitere sieben Prozent auf nunmehr 67 Prozent gestiegen. Eine ähnliche 

Tendenz weist auch der Anteil der öffentlichen Dienste auf, die vollständig 

online abgewickelt werden können. Lag er im Oktober 2001 bei 20 Prozent, so 

ist er bis Oktober 2002 auf 35 Prozent gestiegen und hält nun bei 45 Pro-

zent, der Anteil der vollständig online-verfügbaren Dienste hat sich somit 

in nur zwei Jahren mehr als verdoppelt.  

 

Signifikant ist, dass in fast allen Mitgliedstaaten die öffentlichen Diens-

te für die Unternehmen häufiger online verfügbar sind als jene für die Bür-

ger. Im Durchschnitt der untersuchten Staaten liegt der Prozentsatz der On-

line-Verfügbarkeit der an Unternehmen gerichteten öffentlichen Dienste (Go-

vernment to Business) 21 Prozent über dem Prozentsatz der Bürgerdienste 

(Government to Citizen). Noch deutlicher fällt die Differenz bei den Diens-

ten aus, die vollständig online abgewickelt werden können. Hier liegt der 

durchschnittliche Prozentsatz der die Unternehmen betreffenden Dienste bei 

63 Prozent während die Bürgerdienste nur zu 32 Prozent vollständig online 

abgewickelt werden können. Dienste von Zentralstellen mit einfachen Verfah-

rensabläufen (etwa die Arbeitsplatzsuche, die Umsatz- und Einkommensteuer) 

erreichen grundsätzlich einen höheren Grad an Online-Verfügbarkeit als öf-

fentliche Dienste von lokalen Stellen mit komplexeren Verfahrensabläufen 

(etwa Umweltgenehmigungen oder Baugenehmigungsanträge).  

 

                                                                             

te Abschneiden Österreichs beim Benchmarking Bezug genommen wird) und eine 
gute Placierung als politischer Erfolg verwertbar ist. Die Online-
Verfügbarkeit der in die Untersuchungen einbezogenen öffentlichen Dienst-
leistungen wird daher möglicherweise stärker forciert als es hinsichtlich 
öffentlicher Dienstleistungen der Fall ist, die keine Auswirkung auf die 
Placierung in derartigen Rankings haben.  



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 215 

Die Prozentsätze der online verfügbaren öffentlichen Dienste schwanken (im 

Oktober 2003) in den einzelnen Staaten von 87 Prozent in Schweden, 86 Pro-

zent in Dänemark und Irland, 83 Prozent in Österreich, 80 Prozent in Finn-

land, 75 Prozent in Norwegen bis 47 Prozent in Luxemburg, das damit den 

letzten Platz unter den 18 untersuchten Staaten einnimmt. Österreich liegt 

mit seinen 83 Prozentpunkten der Online-Verfügbarkeit der ausgewählten 

Dienste nun an vierter Stelle, nur ein Jahr zuvor rangierte es mit 56 Pro-

zentpunkten noch an elfter Stelle der 18 untersuchten Staaten.943 Immerhin 

13 der 20 untersuchten öffentlichen Dienstleistungen weisen in Österreich 

einen Online-Umsetzungsgrad von 100 Prozent auf, und zwar die Einkommens-

teuer, die Arbeitsplatzvermittlung und -suche, öffentliche Bibliotheken, 

Geburts- und Heiratsurkunden, Immatrikulation an Hochschulen und Universi-

täten, die Meldung einer Adressänderung, Sozialbeiträge für Arbeitnehmer, 

die Körperschaftssteuer, die Umsatzsteuer, die Gewerbeanmeldung, Datenüber-

mittlungen an statistische Ämter, Zollerklärungen und das öffentliche Be-

schaffungswesen. Vollständig elektronisch können öffentliche Dienste in Dä-

nemark zu 72 Prozent, in Österreich zu 68 Prozent, in Schweden zu 67 Pro-

zent und in Finnland zu 61 Prozent abgewickelt werden. Zu den Staaten mit 

der größten Zuwachsrate seit Oktober 2001 zählt – neben Belgien und Luxem-

burg – Österreich. Die Studie zeigt, dass E-Government in Österreich gut 

vorankommt. 

 

Die größte Internetrepräsentanz (92 Prozent) weisen jene öffentlichen 

Dienste auf, die dem Staat „Einnahmen bringen“, so die Einkommensteuer, die 

Umsatzsteuer, Sozialbeiträge für Arbeitnehmer, die Körperschaftssteuer und 

Zollerklärungen. Die Umsatzsteuererklärung erreicht dabei im Durchschnitt 

der 17 (ohne Schweiz) untersuchten Staaten 97 Prozent, in einigen Staaten 

sind alle der fünf genannten öffentlichen Dienste bereits zu 100 Prozent 

online. Bei den „Registrierungsdiensten“ (Datenübermittlung an statistische 

Ämter, Anmeldung eines neuen Unternehmens, Meldung betreffend Adressände-

rung, Geburts- und Heiratsurkunden und Kfz-Zulassung) liegt der Durch-

schnittswert bei 61 Prozent. Die Datenübermittlung an statistische Ämter 

liegt in dieser Gruppe mit 79 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Anmel-

dung neuer Unternehmen mit 70 Prozent und der Meldung einer Adressänderung 

mit 55 Prozent, die Geburts- und Heiratsurkunden sind zu 54 Prozent online 

verfügbar. Die Internetrepräsentanz der dritten Gruppe von öffentlichen 

Diensten, den „Leistungen für Bürger und Unternehmen“ (Arbeitsplatzsuche, 

öffentliche Bibliotheken, öffentliches Beschaffungswesen, Sozialleistungen, 

Erklärungen gegenüber der Polizei und Gesundheitsdienste), liegt bei 62 

Prozent. Eine herausragende Position in dieser Gruppe nimmt die Arbeits-

                         
943 Vgl FN 940. 
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platzsuche mit 95 Prozent ein. In der Kategorie „Genehmigungen“ (Immatriku-

lation an Hochschulen und Universitäten, Umweltgenehmigungen, Personaldoku-

mente und Baugenehmigungsanträge) liegt der Durchschnittswert bei nur 49 

Prozent.  
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1. Der Elektronische Akt (ELAK) 
 

Für ein „durchgehend elektronisch geführtes Aktenbearbeitungs- und 

-verwaltungssystem“ ist der Begriff „elektronischer Akt (ELAK)“ gebräuch-

lich. Nach den dargestellten Kompetenzen der Bundesverfassung944 entscheidet 

die Verwaltung einer jeden Gebietskörperschaft für sich, ob und inwieweit 

sie das beschriebene Papier945 durch die neuen Informations- und Kommunika-

tionstechnologien ergänzen oder ersetzen will.946 Die bundesverfassungsge-

setzlichen Erfordernisse der Gleichwertigkeit an Bestandsicherheit, Authen-

tizität und Zugreifbarkeit einerseits, der Sachlichkeit, der Zweckmäßig-

keit, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit anderseits, sind dabei zu 

beachten.947 

 

Das E-Government-Gesetz kennt den Begriff des „durchgehend elektronisch ge-

führten Aktenbearbeitungs- und -verwaltungssystems“ in § 21 Abs 1 im Zusam-

menhang mit der „Vorlage elektronischer Akten“. Das Zustellgesetz verwendet 

den Begriff „elektronisches Aktensystem“ in § 4 Abs 2.948  

 

Die Einführung des ELAK in allen Verwaltungen der Gebietskörperschaften 

kann das E-Government-Gesetz aus Kompetenzgründen nicht anordnen. Nach der 

Bundesverfassung ist jede Gebietskörperschaft für sich für Angelegenheiten 

der „inneren Organisation“ zuständig.949 In der Regel werden Verwaltungsver-

ordnungen die Rechtsgrundlage für die Einführung des ELAK sein. § 12 erster 

Satz Bundesministeriengesetz gibt dafür eine gesetzliche Grundlage: „Die 

formale Behandlung der von den Bundesministerien zu besorgenden Geschäfte 

ist von der Bundesregierung in einer für alle Bundesministerien einheitli-

chen Kanzleiordnung festzulegen.“ 

 

                         
944 Vgl III. Kapitel 3.a. und 3.b. 
945 Vgl etwa Roßnagel, Digitale Signatur, in Kubicek et al (Hrsg), Multime-

dia@Verwaltung 160: „Noch immer leben wir in einer DINA4-Welt. Die öffentli-
che Verwaltung ist nahezu vollständig am Informationsträger Papier orien-
tiert. Auch das Verwaltungsrecht bezieht sich in vielen Regelungen auf die-
sen Informationsträger oder setzt ihn stillschweigend voraus.“ 

946 Vgl Roßnagel, Digitale Signatur, in Kubicek et al (Hrsg), Multime-
dia@Verwaltung 162: „Ebenso wie die Papierakte vermag die elektronische Ak-
te, das kollektive Wissen der Verwaltung zu sammeln und zur Verfügung zu 
stellen.“ 

947 Vgl IV. Kapitel 1.a. 
948 § 2 Z 7 ZustG definiert den Begriff „elektronisches Aktensystem“ als „durch-

gehend elektronisch geführtes Aktenbearbeitungs- und -verwaltungssystem ei-
ner Behörde.“ Die Erläuterungen zum E-Government-Gesetz (RV 252 BlgNR 22. GP 
11) sprechen davon, dass der so genannte „elektronische Akt“ im Zustellge-
setz als „elektronisches Aktensystem“ bezeichnet wird. 

949 VfSlg 8844/1980. Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 111; Kot-
schy, E-Government-Gesetz, ÖGZ 3/2004, 6; Pesendorfer, Der innere Dienstbe-
trieb 61, 64; und III. Kapitel 3. 
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Die Bundesverwaltung will den ELAK umfassend bis zum 31.12.2004 in den 

Zentralstellen verwirklichen. Der „ELAK im Bund“950 beruht auf folgenden 

Grundprinzipien: Erstens ist der elektronische Akt (digitale Dokumente und 

Informationen, die zu einem Verfahren gehören) das Original; zweitens neh-

men alle Verwaltungseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ELAK-

System teil. Und drittens sollen Medienbrüche (Ausdrucken und Einscannen) 

vermieden werden.951 Rechtsgrundlage der Einführung des ELAK ist die auf 

Grundlage des § 12 Bundesministeriengesetz erlassene Büroordnung 2004 der 

Bundesregierung.952 Der ELAK ist Teil der E-Government-Strategie, allgemei-

nes Ziel ist eine Verbesserung der Serviceleistungen in der Bundesverwal-

tung. Die vollständig elektronische Abwicklung von Geschäftsfällen des ELAK 

ermöglicht eine zeit- und ortsunabhängige Bearbeitung – auch durch ver-

schiedene Ressorts – der Geschäftsfälle bei gleichzeitiger lückenloser Do-

kumentation und Nachvollziehbarkeit der Amtsvorgänge. Der Elektronische Akt 

erlaubt sohin einen schnelleren Zugriff auf Akten und effizientere Recher-

chen, er verkürzt die behördeninternen Wege und führt zu rascheren Erledi-

gungen und Auskunftserteilungen.953 

 

Konkret bedeutet die Einführung des Elektronischen Aktes, dass alle Auf-

zeichnungen zu Geschäftsfällen – unabhängig davon wie sie bei einem Bundes-

ministerium einlangen (etwa per Post, Fax, E-Mail oder über das Internet954) 

–, aber auch Erledigungen und Formulare samt Beilagen, von der Registrie-

rung bis zur Ablage im ELAK-System, also elektronisch erfolgen. Papieraus-

drucke gelten (nur noch) als Kopien, das Original ist der elektronische 

Akt. Die interne Weiterleitung und Verarbeitung von Eingangsstücken erfolgt 

elektronisch, die elektronische Akteneinsicht wird möglich. Der Elektroni-

sche Akt wird – statt durch eine handschriftliche Unterschrift – durch eine 

persönliche Identifikation, so durch die Eingabe eines Kennwortes, durch 

Verwendung einer Chipkarte oder einer digitalen Signatur, abgezeichnet. Im 

Fall der Genehmigung von Akten durch Genehmigungsbefugte ist neben der Fer-

tigungsklausel und dem Namen des Genehmigenden der Hinweis anzufügen, dass 

                         
950 ELAK im Bund: <http://www.elakimbund.at/>. Vgl dazu Ledinger, ELAK, Verwal-

tungInnov@tiv 10/2003, 10 f. 
951 Bundeskanzleramt, Behörden im Netz 84. 
952 Büroordnung 2004; URL: <http://www.elakimbund.at/download/bo04iv.pdf>. 
953 Roßnagel, Digitale Signatur, in Kubicek et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung 

162 fasst die Vorteile wie folgt zusammen: „Die elektronische Akte können 
viele Mitarbeiter von unterschiedlichen Orten aus gleichzeitig bearbeiten. 
Informationen können ohne Ortsbindung und Zeitverlust dort zur Verfügung ge-
stellt werden, wo sie gebraucht werden. … Der Informationsaustausch zwischen 
Bürgern und Verwaltung kann ohne Medienbrüche stattfinden, mit geringerem 
Erfassungsaufwand, weniger Erfassungs- und Abschreibfehlern, höherer Trans-
parenz und ohne physischen Transport von Informationsträgern.“ 

954 Standardisierte Internet-Formulare auf XML-Basis an Behörden können leicht 
in den internen Bearbeitungsprozess integriert werden. Vgl FN 956. 
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„elektronisch gefertigt“ wurde.955 Als Standard wurde der internationale 

Standard XML (Extensible Markup Language)956 gewählt, der auch elektronische 

Signaturen ermöglicht. Im Fall einer elektronischen Zustellung957 werden die 

Erledigungen aus dem ELAK-System automatisch an den Zustelldienst geleitet. 

 

Der elektronische Akt wurde im Zuge des Projekts Verwaltungsmanagement 1997 

vorerst versuchsweise im Bundeskanzleramt, im Bundesministerium für Landes-

verteidigung und im Bundesministerium für Unterricht und Kunst einge-

führt,958 und als „automationsunterstützte und vollintegrierte Erledigung 

eines Geschäftsstückes ohne Medienbruch“ definiert. Das Regierungsprogramm 

2000 sah vor, den Papierakt bis zum Jahr 2003 in allen Zentralstellen des 

Bundes durch den Elektronischen Akt zu ersetzen.959 In einem Vortrag an den 

Ministerrat vom 08.03.2002960 wird die Einführung und Umsetzung des Elektro-

nischen Aktes als „Ansatz für die flächendeckende E-Government Anbindung 

und Weiterführung der Verfahren vom Bürger durch die Verwaltung“ bezeich-

net. Das Projekt „ELAK im Bund“961 ist ein „äußerst ambitioniert geführtes 

Projekt“, das „derzeit als eines der größten E-Government-Projekte in der 

EU (gilt). Die Einführung und Umsetzung des ELAK ist von allen Ressorts ge-

schlossen und einheitlich zu übernehmen.“962 Tatsächlich erfolgte Ende 2003 

eine vollelektronische Abwicklung der Geschäftsfälle im Bundeskanzleramt, 

in dem es seit April 2001 nur noch elektronische Akten gibt, und im Bundes-

ministerium für auswärtige Angelegenheiten. Das Bundesministerium für Lan-

desverteidigung und das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft hatten Ende 2003 den ELAK in Teilbereichen um-

gesetzt. Nach dem Regierungsprogramms 2003963 soll das Projekt „ELAK im 

                         
955 Vgl die Büroordnung 2004 (<http://www.elakimbund.at/download/bo04iv.pdf>). 
956 XML – eXtensible Markup Language – ist eine Weiterentwicklung der derzeiti-

gen Hypertext Markup Language. XML erleichtert vor allem die Datenverwaltung 
im Netz und den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Plattformen. Seit 
Februar 1998 ist XML ein W3C-Standard. Vgl zur Bedeutung des XML-
Speicherformats anschaulich Schefbeck, E-Recht, in Schriftenreihe Rechtsin-
formatik Band 7, 236; und Menzel, E-Government, JAP 2001/2002, 250 f. 

957 Vgl § 4 Abs 2 ZustG, der normiert, dass bei der Zustellung von behördlichen 
Erledigungen aus einem elektronischen Aktensystem der elektronischen Zustel-
lung der Vorzug zu geben ist. Vgl VI. Kapitel 6. 

958 Vgl II. Kapitel 3.a. (FN 289); und Bundeskanzleramt (Hrsg), Projektbericht 
52. Die ersten elektronischen Kanzleiinformationssysteme waren 1985 einge-
führt worden. 

959 Österreichische Bundesregierung, Regierungsprogramm für die XXI. Gesetzge-
bungsperiode (04.02.2000) 78. 

960 Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, Umsetzungsbericht eGo-
vernment in Österreich; Vortrag an den Ministerrat (08.03.2002). 

961 Das Projekt „ELAK im Bund“ befand sich Anfang 2002 – nach Abschluss des Pi-
lotprojektes – in der Ausschreibungsphase. Die Zuschlagserteilung erfolgte 
Anfang 2003.  

962 Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, Umsetzungsbericht eGo-
vernment in Österreich; Vortrag an den Ministerrat (08.03.2002). 

963 Österreichische Bundesregierung, Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzge-
bungsperiode (28.02.2003) 36. 
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Bund“ abgeschlossen werden, die Umsetzung in allen Zentralstellen der Bun-

desverwaltung soll bis zum 31.12.2004 abgeschlossen sein.964 

 

Auch in den Landesverwaltungen gibt es Überlegungen, „durchgehende elektro-

nisch geführte Aktenbearbeitungs- und -verwaltungssysteme“ einzuführen.965 

Für die ordentlichen Gerichte hat die Justizverwaltung Pläne.966  

 

 

2. Der elektronische Rechtsverkehr der Verwaltung 
 

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen der Kommu-

nikation zwischen Bürger und Verwaltung viele neue Perspektiven. Dass Bür-

ger und Verwaltung miteinander kommunizieren, setzt die Rechtsordnung vor-

aus. Die Verfassungsordnung geht dabei vom Grundsatz der Technologiefrei-

heit aus.967 Bürger und Verwaltung entscheiden jeder für sich im Einzelfall, 

ob sie miteinander kommunizieren, in welcher Form – etwa schriftlich oder 

mündlich – sie miteinander kommunizieren und welche technische Hilfsmittel 

– wie Telefon, Telefax, E-Mail oder Webformular – sie dabei verwenden. Alle 

zugänglichen Technologien sind erlaubt. Das gilt in gleicher Weise für die 

hoheitliche wie für die nichthoheitliche Verwaltung.  

 

Der der Rechtsordnung vorausgesetzte Grundsatz der Technologiefreiheit kann 

durch die Gesetzgebung eingeschränkt werden. Besondere gesetzliche Regelun-

gen, welche die freie Kommunikation regeln, setzen dort an, wo von Erklä-

rungen rechtliche Konsequenzen abhängen, also ein „Rechts“verkehr vorliegt. 

In diesem weiten Sinn versteht etwa das E-Commerce-Gesetz den Begriff „(Ge-

schäfts- und) Rechtsverkehr“. 

 

Ein Rechtsverkehr findet auch zwischen Bürger und Verwaltung statt. Der Ge-

setzgeber verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff „Elektronischer 

Rechtsverkehr“ – anders als im Zusammenhang mit dem Rechtsverkehr zwischen 

Bürger und Gerichten968 – allerdings nicht.  

 

                         
964 Vgl Ledinger, ELAK, VerwaltungInnov@tiv 10/2003, 10. 
965 Zum Elektronischen Akt der Vorarlberger Landesverwaltung „VOKIS“ vgl Bußjä-

ger, E-Government in Vorarlberg, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 
53, 55; zum „Akt2000“ des Magistrats der Stadt Salzburg vgl Rauchenschwandt-
ner, ÖGZ 11/2000, 20. 

966 Die „elektronische Justizverwaltung“. Vgl auch die „Verfahrensautomation 
Justiz“ (§ 80 Abs 2 GOG idF der Zivilverfahrens-Novelle BGBl I 2004/128). 

967 Vgl IV. Kapitel 1.a. 
968 Vgl VI. Kapitel 3. 
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a. Die Bundesabgabenordnung – BAO 
 

In der Hoheitsverwaltung legen vor allem die Verfahrensgesetze für bestimm-

te Rechtshandlungen der Bürger oder der Behörden Form- und Technologievor-

schriften fest. Der Grundsatz der Form- und Technologiefreiheit gilt in der 

Hoheitsverwaltung eingeschränkt nur noch für die Kommunikation, an die sich 

keine Rechtsfolgen knüpfen, wo also kein „Rechts“verkehr vorliegt. Den An-

fang bei der Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 

machte die Novelle BGBl 1969/134 zum Bundesgesetz vom 28. Juni 1961, 

betreffend allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abga-

benbehörden des Bundes verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung – BAO).969 

 

Bescheide ohne Unterschrift (§ 96 BAO) 

 
Bescheide der Abgabenbehörden des Bundes970 bedürfen nach § 92 Abs 2 BAO 

grundsätzlich der Schriftform. § 96 BAO idF BGBl 1987/312 lautet: „Alle 

schriftlichen Ausfertigungen der Abgabenbehörden müssen die Bezeichnung der 

Behörde enthalten sowie mit Datum und mit der Unterschrift dessen versehen 

sein, der die Erledigung genehmigt hat. An die Stelle der Unterschrift des 

Genehmigenden kann, soweit nicht in Abgabenvorschriften die eigenhändige 

Unterfertigung angeordnet ist, die Beglaubigung treten, dass die Ausferti-

gung mit der genehmigten Erledigung des betreffenden Geschäftsstückes über-

einstimmt und das Geschäftsstück die eigenhändig beigesetzte Genehmigung 

aufweist. Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverar-

beitung erstellt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Be-

glaubigung und gelten, wenn sie weder eine Unterschrift noch eine Beglaubi-

gung aufweisen, als durch den Leiter der auf der Ausfertigung bezeichneten 

Abgabenbehörde genehmigt.“ 

 

Der Gesetzgeber beseitigte mit dieser Formulierung die aufgrund der Judika-

tur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts bestehende Unklarheit betref-

fend die Genehmigung mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung er-

stellter Erledigungen.971 Die Erläuterungen972 halten dazu fest, dass ohne 

die Klarstellung in § 96 BAO nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes 

alle „im Bereich der Abgabenverwaltung des Bundes (…) vom Bundesrechenamt 

                         
969 BGBl 1961/194. 
970 Erledigungen einer Abgabenbehörde sind nach § 92 Abs 1 BAO als Bescheide zu 

erlassen, wenn sie für einzelne Personen „Rechte oder Pflichten begründen, 
abändern oder aufheben“, „abgabenrechtlich bedeutsame Tatsachen feststellen“ 
oder „über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abspre-
chen“. 

971 Vgl RV 108 BlgNR 17. GP 29; und Ritz, Bundesabgabenordnung § 96 Rz 6 und 10. 
972 RV 108 BlgNR 17. GP 41. 
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zentral erstellten und ausgefertigten Bescheide, denen keine genehmigte Ur-

schrift zugrunde liegt, zwecks Unterfertigung den einzelnen Abgabenbehör-

den, in deren Namen sie ergehen, zugeleitet werden (müssten).“ Dies aber 

würde dem Zweck der Regelung973 zuwiderlaufen und „im Zeitalter der elektro-

nischen Datenverarbeitung insbesondere im Hinblick auf die durch die Abga-

benbehörden des Bundes durchzuführenden Massenverfahren zweifellos einen 

gewaltigen Rückschritt bedeuten.“974 

 

Die Umsetzung von elektronischem Rechtsverkehr hatte in Österreich im Ver-

waltungsverfahren mit der Novelle BGBl 1969/134975 begonnen, die einen neu 

gefassten § 96 letzter Satz in die BAO einfügte: „Ausfertigungen, die in 

Lochkartentechnik oder in einem ähnlichen Verfahren hergestellt werden, be-

dürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ Grundlage der No-

velle war die Errichtung einer zentralen behördeneigenen elektronischen Da-

tenverarbeitungsanlage.976 In einer „ersten Automationsphase“ sollten „Be-

scheide über Beiträge und Abgaben von land- und forstwirtschaftlichen Be-

trieben sowie Bescheide über Nebengebühren zentral erstellt und ausgefer-

tigt werden.“ Nach § 96 erster Satz BAO idF 1991/194 mussten alle schrift-

lichen Ausfertigungen der Abgabenbehörden die Bezeichnung der Behörde ent-

halten sowie mit der Unterschrift dessen versehen sein, der die Erledigung 

genehmigt hat.977 Die zentral und „automatisch“ hergestellten Bescheidaus-

fertigen hätten somit zur „Beisetzung der Unterschrift des Zeichnungsbe-

rechtigten den einzelnen zuständigen Finanzämtern“978 übermittelt werden 

müssen. Der Zweck der „automatischen“ Erstellung schriftlicher Ausfertigun-

gen – Verwaltungsvereinfachung und Einsparungen in der Verwaltung – wäre 

wegen dieses Unterschriftserfordernisses verfehlt worden, sodass § 96 BAO 

dahingehend adaptiert wurde, dass in Lochkartentechnik oder in ähnlichen 

Verfahren hergestellte behördliche Ausfertigungen weder einer Unterschrift 

noch einer Beglaubigung bedürfen979. Gegen die neue gesetzliche Regelung gab 

                         
973 Vgl FN 981. 
974 RV 108 BlgNR 17. GP 41. 
975 Bundesgesetz vom 6. März 1969, mit dem die Bundesabgabenordnung neuerlich 

abgeändert wird, BGBl 1969/134, in Kraft mit 09.05.1969. 
976 Die Erläuterungen (RV 860 BlgNR 11. GP 5) weisen darauf hin, dass mit der 

Einfügung des § 96 letzter Satz BAO – im Interesse der Verwaltungsvereinfa-
chung und Sparsamkeit der Verwaltung – ein erster Schritt zur Automatisie-
rung des Verfahrens vor den Abgabenbehörden des Bundes gesetzt wurde. 

977 Sofern in Abgabenvorschriften nicht eine eigenhändige Unterfertigung ange-
ordnet ist, kann nach § 96 zweiter Satz BAO idF 1991/194 an die Stelle der 
Unterschrift des Genehmigenden die Beglaubigung treten, dass die Ausferti-
gung mit der genehmigten Erledigung des betreffenden Geschäftsstücks über-
einstimmt und das Geschäftsstück die eigenhändig beigesetzte Genehmigung 
aufweist.  

978 RV 860 BlgNR 11. GP 3. 
979 VfSlg 7254/1974. Vgl FN 1106. 
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es große Verfassungsbedenken, die der Verwaltungsgerichtshof, nicht aber 

der Verfassungsgerichtshof teilte.980 

Der Verwaltungsgerichtshof interpretierte die genannte Bestimmung981 da-

hin,982 dass „auch bei Erledigungen für deren Ausfertigung § 96 letzter Satz 

BAO gilt (Erstellung in Lochkartentechnik oder in einem ähnlichen Verfah-

ren), (…) das aus den ersten beiden Sätzen … ableitbare Unterschriftserfor-

dernis auf der Urschrift … essentiell (ist).“983 An diesem Grundsatz habe 

auch die BAO-Novelle BGBl 1969/134 nichts geändert, weil „sich diese nur 

auf verschiedene Fälle der formalen Bescheidausfertigung bezieht.“984 In 

Übereinstimmung mit den Intentionen des Gesetzgebers erkannte der Verfas-

sungsgerichtshof985, dass es „mit dem Zweck dieser Ausfertigungsform jeden-

falls … unvereinbar“ ist, „mittels automationsunterstützter Datenverarbei-

tung erstellte Ausfertigungen an das Erfordernis einer unterfertigten ‚Ur-

schrift’ zu binden.“986  

 

Übermittlung behördlicher Erledigungen (§ 97 Abs 3 BAO) 

 
Die Zustellung behördlicher Dokumente der Abgabenbehörden des Bundes er-

folgt grundsätzlich nach den Regeln des Zustellgesetzes (§ 98 BAO). § 97 

Abs 3 BAO idF BGBl I 2002/132 enthält für die Übermittlung behördlicher Er-

ledigungen der Abgabenbehörden des Bundes eine Sonderregelung: „An Stelle 

der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung einer behördlichen Erledigung 

                         
980 Im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz findet sich eine derartige Be-

stimmung, dass nämlich Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung erstellt werden, weder einer Unterschrift noch einer Be-
glaubigung bedürfen, erst ab dem Jahr 1982 (§ 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 
idF BGBl 1982/199). 

981 Der Gesetzgeber hatte nicht nur für das Verfahren vor den Abgabenbehörden 
des Bundes (§ 96 letzter Satz BAO idF BGBl 1969/134), sondern auch für das 
Allgemeine Verwaltungsverfahren (§ 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 
1982/199) und für das Verwaltungsstrafverfahren (§ 47 Abs 2 letzter Satz 
VStG 1950 idF BGBl 1983/176) mittels automationsunterstützter Datenverarbei-
tung erstellte Ausfertigungen vorgesehen, die weder einer Unterschrift noch 
einer Beglaubigung bedürfen. Das Motiv lag in allen Fällen in dem – mit der 
automationsunterstützten Erstellung von Ausfertigungen verbundenen – Einspa-
rungspotential, das aber im Falle eines Festhaltens am Unterschriftserfor-
dernis nicht genutzt hätte werden können. Die Erläuterungen wiesen auf die-
sen Aspekt auch ausdrücklich hin: Zu § 96 BAO idF 1969/134: RV 860 BlgNR 11. 
GP 3 (vgl FN 978); zu § 18 Abs 4 idF BGBl 1982/99: RV 160 BlgNR 15. GP 8 
(vgl FN 1101); zu § 47 Abs 2 VStG idF BGBl 1983/176: RV 161 BlgNR 15. GP 
14 f (vgl FN 1244). 

982 Zu den Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes zu § 18 Abs 4 AVG 1950 
vgl FN 1108 f. 

983 VwSlg 6115 F/1986. In diesem Sinn auch VwSlg 12.190 A/1986; VwGH 25.02.1988, 
87/08/0252; VwGH 09.06.1988, 88/08/0066; VwGH 20.06.1986, 85/17/0075 (zu 
§ 73 Abs 2 NÖ Landesabgabenordnung 1977). 

984 VwSlg 12.190 A/1986. Ebenso (zu § 18 Abs 4 AVG 1950) VwGH 06.12.1985, 
85/18/0029 (vgl FN 1107). 

985 VfSlg 11.590/1987. Vgl zur Darlegung des Erkenntnisses FN 1110 bis 1112. 
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kann deren Inhalt auch telegraphisch oder fernschriftlich mitgeteilt wer-

den. Darüber hinaus kann durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen 

die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen auch im Wege automationsunter-

stützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 

vorgesehen werden, wobei zugelassen werden kann, dass sich die Behörde ei-

ner bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Ü-

bermittlungsstelle bedienen darf. … Die Mitteilung des Inhalts von Erledi-

gungen in der durch Verordnung vorgesehenen Weise ist überdies nur zuläs-

sig, wenn ihr der Empfänger ausdrücklich zugestimmt hat. Mit der Zustimmung 

übernimmt der Empfänger auch die Verantwortung für die Datensicherheit des 

mitgeteilten Inhalts der Erledigung im Sinne des Datenschutzgesetzes. ...“ 

Die Einzelheiten der elektronischen Übermittlung behördlicher Erledigungen 

regelt die FinanzOnline-Verordnung 2002.987 

 

Mit der Novelle BGBl I 2002/132988 entfielen die Voraussetzungen der 

Schriftlichkeit der Zustimmung989 und der Mitteilung an das vom Empfänger 

benannte Empfangsgerät. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass künftig in Fi-

nanzOnline die Zustellung elektronischer Erledigungen dadurch erfolgt, 

„dass die Erledigung in ein ausschließlich dem Teilnehmer zugängliches 

elektronisches ‚Postfach’ übertragen wird.“990 Einen Rechtsanspruch auf tat-

sächlichen Einsatz der zulässigen Übermittlungsarten oder einer bestimmten 

Übermittlungsform gewährt § 97 Abs 3 BAO nicht.991 

 

Die automationsunterstützte Übermittlung behördlicher Erledigungen hatte 

die Novelle BGBl 1994/680 eingeführt.992 Durch sie konnte der Inhalt 

schriftlicher Erledigungen der Abgabenbehörden – bei Vorliegen einer ent-

sprechenden Verordnung des Bundesministers für Finanzen – auch im Wege au-

tomationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 

                                                                             
986 VfSlg 11.590/1987. Vgl auch das Erkenntnis VfSlg 7254/1974, in dem der Ge-

richtshof keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Bestimmung des 
§ 96 BAO hegte.  

987 Vgl Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 120. 
988 Artikel VIII (Änderung der Bundesabgabenordnung) des 2. Abgabenänderungsge-

setzes 2002, BGBl I 132, ist am 14.08.2002 in Kraft getreten.  
989 „Dass nunmehr in der Neufassung des § 97 Abs 3 BAO von ‚schriftlich’ nicht 

mehr die Rede ist, ändert“ nach Ritz, BAO-Handbuch 65, „diesbezüglich nichts 
an der Rechtslage.“ Vgl dazu RV 1175 BlgNR 21. GP 26: „Weiterhin erforder-
lich soll die ausdrückliche Zustimmung zu einer derartigen Zustellung sein, 
wobei die Zustimmungserklärung in der Regel in FinanzOnline selbst erfolgen 
wird.“ 

990 RV 1175 BlgNR 21. GP 26. 
991 So ausdrücklich RV 1624 18. GP 12. 
992 Mit der Novelle BGBl 1990/357 (FN 1115) war eine entsprechende Regelung im 

AVG 1950 (§ 18 Abs 3) getroffen worden (vgl FN 1118). 
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möglichen Weise mitgeteilt werden.993 Die Mitteilung des Inhalts einer be-

hördlichen Erledigung im Wege automationsunterstützter Datenübertragung 

oder in jeder anderen technisch möglichen Weise setzte die ausdrückliche 

und schriftliche Zustimmung des Empfängers für das Verfahren, in dem die 

Erledigung ergeht, voraus und hatte an das vom Empfänger bekannt gegebene 

Empfangsgerät zu erfolgen (§ 97 Abs 3 vierter Satz BAO994).995 

 

Anbringen (§ 86a BAO) 

 
Die Bundesabgabenordnung erlaubt Anbringen in elektronischer Form. § 86a 

BAO idF BGBl 1994/681 lautet: „(1) Anbringen, für die Abgabenvorschriften 

Schriftlichkeit vorsehen oder gestatten, können auch telegraphisch, fern-

schriftlich oder, soweit es durch Verordnung des Bundesministers für Finan-

zen zugelassen wird, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder 

in jeder anderen technisch möglichen Weise eingereicht werden. Durch Ver-

ordnung des Bundesministers für Finanzen kann zugelassen werden, dass sich 

der Einschreiter einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder 

privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf. Die für schriftliche 

Anbringen geltenden Bestimmungen sind auch in diesen Fällen mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass das Fehlen einer Unterschrift keinen Mangel darstellt. Die 

Abgabenbehörde kann jedoch, wenn es die Wichtigkeit des Anbringens zweckmä-

ßig erscheinen lässt, dem Einschreiter die unterschriebene Bestätigung des 

Anbringens mit dem Hinweis auftragen, dass dieses nach fruchtlosem Ablauf 

einer gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als zurückgenommen 

gilt.996 (2) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung im Sinn 

des Abs. 1 erster Satz bestimmen, a) unter welchen Voraussetzungen welche 

Arten der Datenübertragung an Abgabenbehörden zugelassen sind, b) dass für 

bestimmte Arten von Anbringen bestimmte Arten der Datenübertragung ausge-

                         
993 Die Änderung des § 97 Abs 3 BAO war notwendig, um die Zustellvarianten des 

durch die Novelle BGBl 1990/357 eingefügten § 1a ZustG nutzen zu können. § 
1a ZustG idF BGBl 1990/357 lautete: „Wenn die Mitteilung behördlicher Erle-
digungen telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in einer anderen technisch möglichen Weise an den Emp-
fänger erfolgt, so gilt dies als Zustellung.“  

994 Ebenso nach § 18 Abs 3 fünfter Satz AVG 1950 idF BGBl 1990/357. 
995 Die mit 09.03.1998 in Kraft getretene FinanzOnline-Verordnung – FonV, 

BGBl II 1998/71, sah die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen im Wege au-
tomationsunterstützter Datenübertragung nur für mit Anträgen auf Aktenein-
sicht nach § 90a BAO zusammenhängenden Erledigungen (solche mit der elektro-
nischen Akteneinsicht „zusammenhängende Erledigung“ sind insbesondere Be-
scheide betreffend die Bewilligung der elektronischen Datenabfrage) vor. In 
allen anderen Fällen blieben elektronische Formen der Übermittlung des In-
halts behördlicher Erledigungen daher ausgeschlossen, bloß telegraphische 
oder fernschriftliche Mitteilungen waren zulässig. Vgl Weninger, FinanzOnli-
ne im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 163. 

996 Vgl Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 119. 
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schlossen sind und c) welche Unterlagen wie lange vom Einschreiter im Zu-

sammenhang mit bestimmten Arten der Datenübertragung aufzubewahren sind.“ 

 

§ 86a BAO sieht die Einreichung schriftlicher Anbringen grundsätzlich auch 

„im Wege automationsunterstützter Datenübertragung“ oder in „jeder anderen 

technisch möglichen Weise“ vor, die konkrete Normierung der Zulässigkeit 

bestimmter Arten elektronischer Anbringen bleibt allerdings einer Verord-

nung des Bundesministers für Finanzen überlassen. Der Bundesminister für 

Finanzen hat aufgrund § 86a Abs 2 BAO und § 56 Abs 2 Finanzstrafgesetz997 

die Verordnung über die Zulassung von Telekopierern zur Einreichung von An-

bringen an das Bundesministerium für Finanzen, an den unabhängigen Finanz-

senat, an die Finanzlandesdirektionen sowie an die Finanzämter und Zolläm-

ter, BGBl 1991/494 idF BGBl II 2002/395, erlassen. Die Verordnung lässt 

ausschließlich die Einreichung von Anbringen im Sinne von § 86a Abs 1 ers-

ter Satz BAO in Abgaben-, Monopol- oder Finanzstrafangelegenheiten mittels 

Telefax zu,998 für bestimmte Anbringen an die Abgabenbehörden des Bundes je-

doch, so insbesondere Abgabenerklärungen, schließt die bezeichnete Verord-

nung die Verwendung eines Telefaxgerätes aus. Die Einreichung von Anbringen 

mittels anderer Formen automationsunterstützter Datenübertragung, etwa An-

bringen per E-Mail oder über Internet-Applikationen ist somit nach der ge-

nannten Verordnung ausgeschlossen. Im Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens wa-

ren diese Technologien wohl noch nicht im notwendigen Umfang vorhanden,999 

eine Anpassung an den technischen Standard erfolgte nicht, weil für den 

Rechtsverkehr mit den Abgabenbehörden des Bundes als einzige Internet-

Applikation „FinanzOnline“ Verwendung finden soll. 

 

Neben der genannten Verordnung (BGBl 1991/494) enthält auch die FinanzOnli-

ne-Verordnung 20021000 Regelungen betreffend die Zulässigkeit elektronischer 

Anbringen. Die automationsunterstützte Datenübertragung in FinanzOnline 

findet ausschließlich über das Internet statt, eine Einreichung von Anbrin-

gen über die Applikation „FinanzOnline“ ist in jenen Fällen zulässig, die 

dem jeweiligen Teilnehmer in FinanzOnline (<https://finanzonline.bmf.gv. 

at>) zur Verfügung stehen,1001 der konkrete Umfang der Anbringen, die über 

die FinanzOnline-Applikation eingereicht werden dürfen, ist also nicht un-

                         
997 § 56 Abs 2 Finanzstrafgesetz, BGBl 1958/129: „Für Anbringen, Niederschrif-

ten, Aktenvermerke, Vorladungen, Erledigungen, Fristen sowie Zwangs- und 
Ordnungsstrafen gelten, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, 
die Bestimmungen des 3. Abschnittes der Bundesabgabenordnung [§§ 85 ff] 
sinngemäß.“ 

998 Vgl dazu Ritz, Bundesabgabenordnung § 86a Rz 5 – 10; und Weninger, FinanzOn-
line im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 162. 

999 Vgl FN 1008. 
1000 Vgl FN 1066.  
1001 Vgl FN 1167. 
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mittelbar aus der FinanzOnline-Verordnung 2002 abzuleiten, sondern muss ü-

ber das Internet eruiert werden. 

 

Das Gesetz ermöglichte erstmals mit der Novelle BGBl 1989/6601002 auch den 

Parteien den Einsatz von automationsunterstützter Datenübertragung bei der 

Einreichung von Anbringen. Der dem Gesetz hinzugefügte § 86a Abs 1 BAO lau-

tete: „Anbringen, für die Abgabenvorschriften Schriftlichkeit vorsehen oder 

gestatten, können auch telegraphisch, fernschriftlich oder, soweit es durch 

Verordnung des Bundesministers für Finanzen zugelassen wird, im Wege auto-

mationsunterstützter Datenübertragung eingereicht werden. …“1003 Die Novelle 

stellte damit die telegraphischen, fernschriftlichen und – unter Verord-

nungsvorbehalt – die automationsunterstützt eingebrachten Anbringen den 

schriftlichen Anbringen gleich.1004 Dass die Einbringung im Weg automations-

unterstützter Datenübertragung nur aufgrund einer entsprechenden Verordnung 

des Bundesministers für Finanzen zulässig ist, begründet der Finanzaus-

schuss1005 damit, dass dadurch „je nach der Fortentwicklung der Technik und 

nach der technischen Ausstattung der Abgabenbehörde rasch und flexibel“ re-

agiert werden kann. Einen Rechtsanspruch der Parteien, dass bestimmte tech-

nische Wege zur Einreichung von Anbringen bei der jeweiligen Verwaltungsbe-

hörde auch tatsächlich zur Verfügung stehen, gewährt § 86a BAO1006 ebenso 

wenig wie § 13 Abs 1 zweiter Satz AVG 1950 idF der Novelle BGBl 1990/357. 

 

Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 29. Jänner 1990 über 

die Zulassung von Telekopierern zur Einreichung von Anbringen an das Bun-

desministerium für Finanzen und an die Finanzlandesdirektionen, BGBl 

1990/102, gestattete die Verwendung eines Telekopierers (Telefaxgerätes) 

für alle beim Bundesministerium für Finanzen oder einer Finanzlandesdirek-

tion einzureichenden Anbringen im Sinn des § 86a Abs 1 erster Satz BAO in 

Abgaben-, Monopol- oder Finanzstrafangelegenheiten. Sie stand nicht lange 

                         
1002 § 87 Abs 6 BAO trat am 30.12.1989; § 85 Abs 1 und § 86a BAO traten gemäß 

Abschnitt VII Artikel II Z 1 Abgabenänderungsgesetz 1989 (BGBl 660) mit 
01.01.1990 in Kraft. 

1003 Die näheren Regelungen für elektronische Anbringen überließ der Gesetzgeber 
allerdings in § 86a Abs 2 BAO einer Verordnung des Bundesministers für Fi-
nanzen. 

1004 Nach § 85 Abs 1 BAO idF BGBl 1961/194 konnten Anbringen auf drei alternati-
ven Wegen eingereicht werden: schriftlich, telegraphisch oder per Fern-
schreiben. Wenn und soweit daher andere abgabenrechtliche Bestimmungen die 
Schriftform verlangten, war eine telegrafische und eine fernschriftliche 
Einbringung ausgeschlossen. Die Novelle BGBl 1989/660 stellte die genannten 
Einbringungsformen und – soweit dies durch eine Verordnung des Bundesminis-
ters für Finanzen zulässig ist – überdies die Einbringung im Wege automati-
onsunterstützter Datenübertragung der Schriftform gleich (§ 86a erster Satz 
BAO idF BGBl 1989/660). 

1005 AB 1162 17. GP 12. 
1006 Der Finanzausschuss (AB 1162 17. GP 12) weist ausdrücklich darauf hin, dass 

den Parteien kein bezüglicher Rechtsanspruch zukommt. 
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in Kraft. Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Zulas-

sung von Telekopierern zur Einreichung von Anbringen an das Bundesministe-

rium für Finanzen, an den unabhängigen Finanzsenat, an die Finanzlandesdi-

rektionen sowie an die Finanzämter und Zollämter, BGBl 1991/494, die mit 

12.09.1991 in Kraft trat, erweiterte den Anwendungsbereich auf alle Anbrin-

gen im Sinn des § 86a Abs 1 erster Satz BAO in Abgaben-, Monopol- oder Fi-

nanzstrafangelegenheiten an das Bundesministerium für Finanzen, an den un-

abhängigen Finanzsenat, an eine Finanzlandesdirektion, an ein Finanzamt 

oder an ein Zollamt.1007 Obwohl sich die Verordnungsermächtigung des § 86a 

BAO idF BGBl 1989/660 allgemein darauf erstreckte, die Einbringung von An-

bringen „im Wege automationsunterstützter Datenübertragung“ zuzulassen, so-

hin etwa auch eine Einreichung per E-Mail oder über eine Internet-

Applikation ermöglicht hätte, beschränkte sich der Verordnungsgeber 1991 

darauf, Anbringen per Telefax zuzulassen. Dass die genannte Verordnung BGBl 

1991/494 Anbringen über das Internet nicht zugelassen hat, „ist nur histo-

risch erklärbar, da das Internet zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser 

Verordnung praktisch noch nicht vorhanden war.“1008 

 

Die Novelle BGBl 1994/6811009 näherte § 86a Abs 1 BAO der Bestimmung des 

§ 13 Abs 1 AVG an, zur Möglichkeit, Anbringen mittels automationsunter-

stützter Datenübertragung einzureichen, trat die Möglichkeit der Einrei-

chung von Anbringen „in jeder anderen technisch möglichen Weise“ (§ 86a 

Abs 1 erster Satz BAO). Überdies ermächtigte die Novelle BGBl 1994/681 den 

Verordnungsgeber (Bundesministers für Finanzen), die Einreichung von An-

bringen mittels „geeigneter öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 

Übermittlungsstellen“ zuzulassen (§ 86a Abs 1 zweiter Satz BAO).1010 Der 

Einsatz von geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Über-

mittlungsstellen im Zusammenhang mit der automationsunterstützten Daten-

übertragung war den Abgabenbehörden schon mit der Novelle BGBl 1994/680 er-

laubt worden. Nach § 90a Abs 3 BAO idF BGBl 1994/680 durfte der Verord-

nungsgeber vorsehen, dass sich die Abgabenbehörden bei der elektronischen 

Akteneinsicht von Parteien einer solchen Übermittlungsstelle bedienen dür-

fen. Und nach § 97 Abs 3 BAO idF BGBl 1994/680 konnte der Bundesminister 

für Finanzen durch Verordnung festlegen, dass die Abgabenbehörden bei der 

                         
1007 Vgl FN 998. 
1008 Rombold, Anbringen via Internet, SWK 2000, S 326. Vgl die FinanzOnline-

Verordnung aus dem Jahr 1998, welche das Internet ebenfalls (noch) unberück-
sichtigt ließ (vgl FN 1018). Vgl zur Entstehung des Internet und insbesonde-
re des World Wide Web Jahnel/Mader, Rechtsinformatik II, 10. 

1009 Das Bundesgesetz, mit dem ... die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwal-
tungsorganisationsgesetz sowie das Finanzstrafgesetz geändert werden, BGBl 
1994/681, trat (bezüglich der erörterten Bestimmungen) mit 27.08.1994 in 
Kraft.  
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Mitteilung des Inhalts von Erledigungen mittels automationsunterstützter 

Datenübertragung eine bestimmte geeignete öffentlich-rechtliche oder pri-

vatrechtliche Übermittlungsstelle nutzen dürfen. Mit § 86a Abs 1 zweiter 

Satz BAO idF BGBl 1994/681 durften nun nicht mehr nur die Abgabenbehörden 

in den genannten Fällen „Übermittlungsstellen“ einsetzen, sondern war es, 

sofern der Bundesminister für Finanzen von der Verordnungsermächtigung 

Gebrauch machte – auch „Einschreitern“ erlaubt, ihre Anbringen mittels ei-

ner solchen Übermittlungsstelle der Abgabenbehörde übermitteln zu lassen.  

 

                                                                             
1010 Vgl zu § 86a BAO idF BGBl 1994/681 etwa Weninger, FinanzOnline im Echtbe-

trieb, ÖStZ 1998, 162. 
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Akteneinsicht (§ 90a BAO) 

 
Die Bundesabgabenordnung erlaubt die elektronische Akteneinsicht. § 90a BAO 

idF BGBl I 2003/71 lautet: „(1) Soweit durch Verordnung zugelassen, kann 

die Abgabenbehörde Akteneinsicht ...  auch in automationsunterstützter Form 

gestatten. Diese Akteneinsicht ist so zu ermöglichen, dass die Partei sowie 

die … Vertreter auf Antrag der Partei berechtigt werden, Daten dieser Par-

tei im Wege einer automationsunterstützten Datenübertragung mit einem Da-

tenendgerät abzufragen und auszugeben. (2) Die Bewilligung zur Abfrage darf 

nur unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden und kann mit Bedingungen 

und Auflagen, die der Datensicherheit dienen, verbunden werden. … (3) Der 

technische und organisatorische Ablauf des dabei anzuwendenden Verfahrens 

ist durch Verordnung zu bestimmen. In der Verordnung kann vorgesehen wer-

den, dass sich die Abgabenbehörde einer bestimmten geeigneten öffentlich-

rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen kann. 

(4) …“ 

 

§ 90a BAO idgF erlaubt die bescheidmäßige Bewilligung1011 einer elektroni-

schen Akteneinsicht, soweit diese durch Verordnung zugelassen wird. Bewil-

ligt werden kann die elektronische Akteneinsicht Parteien und den in „§§ 80 

ff bezeichneten Vertretern“, also etwa Notaren, Rechtsanwälten, Wirt-

schaftstreuhändern, Selbständigen Buchhaltern oder Immobilientreuhändern1012 

hinsichtlich der Daten der betreffenden Partei. Die Einzelheiten der elekt-

ronischen Akteneinsicht regelt die FinanzOnline-Verordnung 2002.1013 Seit 

der Novelle BGBl II 2003/312a zur FinanzOnline-Verordnung 2002 ist die au-

tomationsunterstützte Akteneinsicht kostenfrei. 

 

§ 90a BAO idF der Novelle BGBl 1994/680 ermöglichte erstmals eine elektro-

nische („in automationsunterstützter Form“) Einsichtnahme in Akten der Ab-

gabenbehörden des Bundes,1014 sofern eine entsprechende Verordnung dies vor-

                         
1011 Vgl FN 1016.  
1012 Durch die Novelle BGBl I 2003/71 wurde die Wortfolge „der von der Partei 

bevollmächtigte Notar, Rechtsanwalt oder Wirtschaftstreuhänder“ durch die 
Wortfolge „die in den §§ 80 ff bezeichneten Vertreter“ ersetzt. Die Erläute-
rungen (RV 59 BlgNR 22. GP 295) führen dazu aus, dass „derzeit nur Notare, 
Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder, nicht jedoch beispielsweise Selb-
ständige Buchhalter und Immobilientreuhänder“ zur elektronischen Aktenein-
sicht berechtigt sind. Die Änderung des § 90a BAO soll „auch anderen in den 
§§ 80ff BAO genannten Vertretern diesen Weg der Akteneinsicht“ ermöglichen. 

1013 Vgl FN 1066. 
1014 Vgl die Erläuterungen zu § 90a BAO idF BGBl 1994/680 (RV 1624 18. GP 11): 

„Die Neuregelung soll der Partei oder ihrem berufsmäßigen Parteienvertreter 
vor allem die Möglichkeit einräumen, im Wege einer automationsunterstützten 
Datenübertragung Daten aus dem Abgabenkonto, wie etwa die Höhe des aktuellen 
Rückstandes, abzufragen.“ 
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sieht und die konkrete Abgabenbehörde es zulässt.1015 Die Abgabenbehörden 

konnten eine Partei bzw den von ihr bevollmächtigten Notar, Rechtsanwalt 

oder Wirtschaftstreuhänder auf Antrag und gegen Kostenersatz bescheidmä-

ßig1016 zur elektronischen Akteneinsicht berechtigen, wobei die Abfragemög-

lichkeit auf die Dateien der betreffenden Partei beschränkt ist.1017 § 90a 

BAO betreffend die elektronische Akteneinsicht kam allerdings erst im Jahr 

1998 zur Anwendung, da eine bezügliche Verordnung, die FinanzOnline-

Verordnung – FonV,1018 erst mit 09.03.1998 in Kraft trat.1019 

 

Die elektronische Akteneinsicht war gebührenpflichtig. Die Novelle BGBl I 

1999/28 strich den Kostenersatz aus § 90a Abs 1 und Abs 3 erster Satz Bun-

desabgabenordnung. An seiner Stelle enthielt seit 19.06.19981020 das Bundes-

gesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH)1021 in § 5 Abs 31022 eine 

Regelung über den Kostenersatz für die elektronische Akteneinsicht.1023 Die 

Höhe des Kostenersatzes war in der FinanzOnline-Verordnung1024 bzw in der 

FinanzOnline-Verordnung 20021025 geregelt, seit 01.07.2003 ist die automati-

onsunterstützte Akteneinsicht nicht mehr kostenpflichtig. Die Novelle BGBl 

II 2003/312a zur FinanzOnline-Verordnung 2002 stellte die automationsunter-

stützte Akteneinsicht kostenfrei.1026 

 

                         
1015 Vgl Weninger, FinanzOnline im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 162. 
1016 Vgl RV 1624 18. GP 11: „Die Bewilligung zur Datenabfrage wird von der Abga-

benbehörde in Bescheidform erteilt; sie kann aus den im zweiten Absatz ge-
nannten Gründen widerrufen werden.“ 

1017 Vgl Ritz, Bundesabgabenordnung § 90a Rz 1 ff. 
1018 BGBl II 1998/71. Vgl FN 1088. 
1019 Bis zum Zeitpunkt der Erlassung einer bezüglichen Verordnung, der FinanzOn-

line-Verordnung, BGBl II 1998/71 (FN 995) im Jahr 1998 war § 90a BAO betref-
fend die elektronische Akteneinsicht nicht anwendbar. Vgl Weninger, Finanz-
Online im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 162, der davon spricht, dass mit der Fi-
nanzOnline-Verordnung „im Bereich der Abgabenverwaltung völliges Neuland be-
schritten“ wird.  

1020 Am 19.06.1998 trat das Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Bun-
desrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH) geändert wird (Artikel XIX Budgetbegleitge-
setz 1998, BGBl I 79) in Kraft. 

1021 BGBl 1996/757 idF BGBl I 1998/79. 
1022 § 5 Abs 3 Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH), BGBl 

1996/757 idF BGBl I 1998/79 lautet: „Die Akteneinsicht in automationsunter-
stützter Form (§ 90a BAO) ist nur gegen Kostenersatz zu ermöglichen. Die Hö-
he dieses Kostenersatzes wird durch Verordnung des Bundesministers für Fi-
nanzen festgesetzt.“ 

1023 Vgl RV 1471 20. GP 30 (zum Abgabenänderungsgesetz 1998): „Als Folge des § 5 
Abs 3 des BG über die Bundesrechenzentrum GmbH (idF BGBl. I Nr. 79/1998) 
über den Kostenersatz für Akteneinsicht in automationsunterstützter Form er-
scheint eine Kostenregelung im § 90a BAO entbehrlich.“ 

1024 BGBl II 1998/71 idF 2000/159, 2001/137, 2002/46 (außer Kraft mit 
31.01.2002). 

1025 BGBl II 2002/46 idF 2002/448. 
1026 Die FinanzOnline-Verordnung 2002 idF der Novelle BGBl II 2003/312a bestimmt, 

dass § 8 betreffend den Kostenersatz letztmalig auf die am 30. Juni 2003 er-
folgte automationsunterstützte Akteneinsicht anzuwenden ist. 
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Einsicht der Abgabenbehörden in öffentliche Bücher (§ 158 Abs 4 BAO) 

 
Die Bundesabgabenordnung gestattet den Abgabenbehörden, elektronisch in öf-

fentliche Bücher Einsicht zu nehmen. § 158 Abs 4 BAO idgF lautet: „Für Zwe-

cke der Abgabenerhebung sind die Abgabenbehörden berechtigt, auf automati-

onsunterstütztem Weg Einsicht in das automationsunterstützt geführte Grund-

buch, in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch, in das automati-

onsunterstützt geführte zentrale Melderegister, in das automationsunter-

stützt geführte zentrale Gewerberegister, in das automationsunterstützt ge-

führte zentrale Vereinsregister, und in das automationsunterstützt geführte 

zentrale Zulassungsregister für Kraftfahrzeuge … zu nehmen. Die Berechti-

gung zur Einsicht in das Grundbuch umfasst auch die Einsichtnahme in das 

Personenverzeichnis des Grundbuchs. Die Berechtigung zur Einsicht in das 

Firmenbuch umfasst auch die bundesweite Suche nach im Zusammenhang mit den 

Rechtsträgern gespeicherten Personen. Die Berechtigung zur Einsicht in das 

Zentrale Melderegister umfasst auch Verknüpfungsabfragen …“ 

 

Die Novelle BGBl 1993/818 ermächtigte die Abgabenbehörden des Bundes durch 

Novellierung des § 158 Abs 4 BAO erstmals zu einer automationsunterstützten 

Einsicht in das automationsunterstützt geführte Grundbuch (samt Personen-

verzeichnis) und in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch. Begrün-

det wurde diese Ermächtigung mit dem Interesse einer „gezielteren“ und „ef-

fizienteren“ Aufgabenerfüllung durch die Abgabenbehörden des Bundes,1027 die 

Abfragemöglichkeiten sollten „in erheblichem Ausmaß zu einer Beschleunigung 

abgabenbehördlicher Verfahren“1028 führen, was wiederum den Abgabepflichti-

gen zugute käme. Die Berechtigung wurde mit BGBl 1996/2011029 auf das auto-

mationsunterstützt geführte Zentrale Melderegister1030 und auf das automati-

onsunterstützt geführte Zentrale Gewerberegister1031, mit BGBl I 2003/71 auf 

das automationsunterstützt geführte zentrale Zulassungsregister für Kraft-

fahrzeuge1032 und schließlich mit BGBl I 2003/71 auf das automationsunter-

                         
1027 Vgl RV 1237 BlgNR 18. GP 82. 
1028 RV 1237 BlgNR 18. GP 83. 
1029 Nach den Erläuterungen (RV 72 BlgNR 20. GP 290) zur Änderung des § 158 Abs 4 

BAO ermöglicht diese „Erweiterung des Umfanges der Abfragebefugnisse (…) den 
Abgabenbehörden des Bundes, den ihnen … übertragenen Aufgaben gezielter und 
effizienter gerecht zu werden.“ 

1030 § 16 Meldegesetz 1991, BGBl 1992/9 idF BGBl I 2004/10. 
1031 Nach § 365c Gewerbeordnung 1994, BGBl 194 idF BGBl I 2004/53, ist beim Bun-

desministerium für Wirtschaft und Arbeit ein zentrales Gewerberegister ein-
zurichten. 

1032 Der Bundesminister für Inneres führt nach § 47 Abs 4 Kraftfahrgesetz 1967, 
BGBl 267 idF BGBl I 2004/29, eine zentrale Zulassungsevidenz. 
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stützt geführte zentrale Vereinsregister1033 erweitert und die Berechtigung 

zur Einsicht in das Zentrale Melderegister auch auf Verknüpfungsabfragen 

nach § 16a Abs 3 Meldegesetz 19911034 erstreckt.1035 

 

Lohnzettel (§ 84 Abs 1 Einkommensteuergesetz 1988) 

 
Das Einkommensteuergesetz idF BGBl I 2004/571036 erlaubt den Arbeitgebern, 

dem Finanzamt die Lohnzettel der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer e-

lektronisch zu übermitteln. § 84 Abs 1 Z 2 zweiter und dritter Satz EStG 

lautet: „Die Übermittlung der Lohnzettel hat elektronisch … zu erfolgen. 

Ist dem Arbeitgeber bzw der auszahlenden Stelle die elektronische Übermitt-

lung der Lohnzettel mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die 

Übermittlung der Lohnzettel auf dem amtlichen Vordruck … zu erfolgen.“ § 84 

Abs 1 Z 4 EStG ermächtigt den Bundesminister für Finanzen, den Inhalt und 

das Verfahren der elektronischen Lohnzettelübermittlung im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumenten-

schutz mit Verordnung festzulegen. Der Bundesminister für Finanzen kann in 

dieser Verordnung bestimmen, dass sich der Arbeitgeber einer bestimmten ge-

eigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle 

zu bedienen hat. Die mit 02.09.2004 in Kraft getretene Verordnung des Bun-

desministers für Finanzen betreffend die elektronische Übermittlung von Da-

ten der Lohnzettel gemäß § 84 Abs 1 EStG 1988 sowie der Meldungen gemäß 

§§ 3 Abs 2 und 109a EStG 1988, BGBl II 2004/345, legt fest, dass die elekt-

ronische Lohnzettelübermittlung „grundsätzlich1037 über Übermittlungsstellen 

zu erfolgen“ hat.1038 Als Übermittlungsstellen bestimmt die Verordnung 

BGBl II 2004/345 in § 2 Abs 1 die Statistik Austria für „jene Gebietskör-

                         
1033 Der Bundesminister für Inneres hat nach § 18 Abs 1 Vereinsgesetz 2002, 

BGBl I 66, ein automationsunterstütztes Zentrales Vereinsregister (ZVR) als 
Informationsverbundsystem im Sinne des § 4 Z 13 DSG 2000 zu führen. 

1034 § 16a Abs 3 Meldegesetz 1991, BGBl 1992/9 idF BGBl I 2004/10: „Für Zwecke 
der Sicherheitspolizei, Strafrechtspflege oder, soweit dies gesetzlich vor-
gesehen ist, kann die Auswählbarkeit aus der gesamten Menge aller im Zentra-
len Melderegister verarbeiteten Daten auch nach anderen als in Abs 2 genann-
ten Kriterien vorgesehen werden (Verknüpfungsanfrage).“ 

1035 Die Erläuterungen (RV 59 BlgNR 22. GP 296) stellen zu den Änderungen des § 
158 Abs 4 BAO bezüglich der Einsichtnahme auf automationsunterstütztem Weg 
bloß fest, dass diese dem „sich aus Art 126b Abs 5 B-VG ergebenden Ziel der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Vollziehung“ dienen.  

1036 Steuerreformgesetz 2005 – StReformG 2005. § 84 idF BGBl I 2004/57 ist erst-
malig auf Lohnzettel für das Kalenderjahr 2005 anzuwenden (§ 124b Z 104 
EStG). 

1037 Die elektronische Übermittlung von Daten durch den Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger als Dienstleister für Arbeitgeber, 
Auftraggeber, bezugs- oder pensionsauszahlende Stellen oder Dienstleister im 
Sinne des Datenschutzgesetzes, durch die Bundesbesoldung und das Arbeits-
marktservice kann nach § 1 Abs 2 BGBl II 2004/345 ohne Übermittlungsstellen 
erfolgen. 
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perschaften und Sozialversicherungsträger, die mit der Statistik Austria 

über eine Datenleitung verbunden sind, sowie für Körperschaften des öffent-

lichen Rechts und andere Arbeitgeber, Auftraggeber, bezugs- oder pensions-

auszahlende Stellen oder Dienstleister im Sinne des Datenschutzgesetzes, 

die über die Art der Übermittlung eine gesonderte Vereinbarung mit der Sta-

tistik Austria treffen“ und für alle anderen Leistungsträger (ab 

01.01.2003) das Datensammelsystem ELDA (Elektronischer Datenaustausch mit 

den Österreichischen Sozialversicherungsträgern). 

 

Erstmals hatte die Novelle BGBl 1994/680 die Verpflichtung der Arbeitgeber 

zur Lohnzettelübermittlung an das Finanzamt durch die Neuformulierung des 

§ 84 Abs 1 EStG 1988 auf eine „technische Grundlage“ gestellt. „Es werden 

damit zwei Dinge ermöglicht, und zwar erstens, dass die Datenübermittlung 

‚On-Line’ vor sich gehen kann, und zweitens, dass sich die Abgabenverwal-

tung für den Datenverkehr einer eigenen Übermittlungsstelle bedienen 

kann.“1039 Der Bundesminister für Finanzen bestimmte mit Verordnung betref-

fend die automationsunterstützte Übermittlung von Daten der Lohnzettel ge-

mäß § 84 Abs 1 EStG 19881040 für die elektronische Lohnzettelübermittlung, 

dass die Übermittlung der Daten der Lohnzettel mittels Datenleitung über 

Übermittlungsstellen zu erfolgen hat,1041 und zwar über das österreichische 

Statistische Zentralamt (insbesondere für Arbeitgeber aus dem „öffentli-

chen“ Bereich) bzw die Radio-Austria AG1042 (für Arbeitgeber aus dem priva-

ten Bereich).1043 

 

FinanzOnline 

 
Der Bundesminister für Finanzen erhielt im Zusammenhang mit dem 

E-Government mehrere Verordnungsermächtigungen, zunächst in der Bundesabga-

benordnung, dann auch in materiellen Abgabengesetzen. Die zum 09.03.1998 in 

Kraft getretene Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Ein-

reichung von Anbringen, die Akteneinsicht und die Zustellung von Erledigun-

gen in automationsunterstützter Form (FinanzOnline-Verordnung – FOnV), 

BGBl II 1998/71, versuchte eine gewisse Vereinheitlichung und Systematisie-

rung, indem sie die Regelungen auf der Grundlage des § 86a (Anbringen), des 

                                                                             
1038 Gleiches gilt nach der genannten Verordnung für Meldungen gemäß § 3 Abs 2 

EStG 1988 und Mitteilungen gemäß § 109a EStG 1988. 
1039 RV 1624 BlgNR 18. GP 10. 
1040 BGBl 1994/824. 
1041 Vgl § 84 Abs 1 letzter Satz EStG 1988 idF BGBl 1994/680: „In der Verordnung 

kann vorgesehen werden, dass sich der Arbeitgeber einer bestimmten geeigne-
ten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu be-
dienen hat.“  

1042 Vgl FN 1279. 
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§ 97 Abs 3 BAO (Erledigungen) und § 90a BAO (Akteneinsicht) im selben Ver-

ordnungswerk erließ. Inhaltlich blieb die Verordnung hinter den gesetzli-

chen Möglichkeiten weit zurück. Sie ließ die automationsunterstützte Daten-

übertragung nur für Anträge auf Akteneinsicht nach § 90a BAO1044 und die da-

mit zusammenhängenden Erledigungen1045 und für Anbringen betreffend Voll-

machten zu, und begrenzte zudem den Teilnehmerkreis „aufgrund der (damali-

gen) technisch-administrativen Erfordernisse“1046 im Wesentlichen auf Wirt-

schaftstreuhänder. Die Einreichung schriftlicher Anbringen via Internet war 

nicht vorgesehen1047, weil das Internet selbst im Jahr 1998 „noch nicht den 

Stellenwert (hatte), den es heute einnimmt“1048. Rombold1049 betonte, dass die 

Finanzverwaltung, „wenn sie die die modernste Verwaltung Österreichs blei-

ben (will), mittelfristig nicht umhinkönnen (wird), Anbringen via Internet 

jenen gleichzustellen, die unter Verwendung eines Telekopierers (Telefaxge-

rätes) eingebracht werden.“ Er nimmt an, dass Anbringen, die via Internet 

eingebracht werden, als „rechtliches Nichts“ zu betrachten sind. Die Abga-

benbehörde wäre „somit nicht einmal verpflichtet, auf derartige Anbringen 

zu reagieren.“1050 Auch Ellinger et al1051 nehmen an, dass Anbringen, die der 

Abgabenbehörde „auf einem für sie nicht zugelassenen Weg“ zugeleitet wer-

den, als „nicht eingebracht“ gelten.1052 

 

Die Verordnungsermächtigung des § 97 Abs 3 BAO idF BGBl 1994/680 hätte un-

ter anderem auch die Übermittlung des Inhalts schriftlicher Erledigungen 

                                                                             
1043 Vgl zur elektronischen Lohnzettelübermittlung (EDI-LOHN) Bezdicek, Automati-

onsunterstützte Übermittlung, EDVuR 1994, 188. 
1044 Vgl Weninger, FinanzOnline im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 164, der hervorhebt, 

dass „sich diese Form der Akteneinsicht nur auf jene Aktenteile (Daten) be-
ziehen kann, die in elektronischer Form vorhanden sind.“ 

1045 Eine mit der elektronischen Akteneinsicht „zusammenhängende Erledigung“ ist 
insbesondere der Bescheid betreffend die Bewilligung einer elektronischen 
Datenabfrage. 

1046 Rombold, Anbringen via Internet, SWK 2000, S 326. 
1047 Vgl FN 1008. 
1048 Rombold, Anbringen via Internet, SWK 2000, S 326. 
1049 Anbringen via Internet, SWK 2000, S 326. 
1050 Rombold, Anbringen via Internet, SWK 2000, S 325. Vgl aber VwGH 23.03.1998, 

97/17/0164 (zu § 63a Bgld LAO idF LGBl 1995/47, wonach Anbringen, soweit 
durch Verordnung zugelassen, im Wege automationsunterstützter Datenübertra-
gung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eingereicht werden kön-
nen; eine derartige Verordnung war nicht ergangen): „Daraus kann jedoch 
nicht der Schluss gezogen werden, dass eine allenfalls doch im Wege der Te-
lekopie eingebrachte Berufung unbeachtlich sei. Bis zur Erlassung einer der-
artigen Verordnung sind vielmehr auf Anbringen, die im Wege der Telekopie 
eingebracht werden, die Vorschriften … über schriftliche Eingaben und die 
Behebung ihrer Formgebrechen … anzuwenden.“ Dies bedeutet allerdings, „dass 
bis zur Verbesserung des ... Formgebrechens kein Antrag vorliegt“. 

1051 Bundesabgabenordnung I § 86a Rz 9. 
1052 In diesem Sinn auch das Bundesministerium für Finanzen (SWK 1991, T 56): 

Werden Eingaben, die nicht mittels Telekopierer eingebracht werden dürfen, 
„trotzdem mit Telekopierer übermittelt, dann werden sie von der Behörde als 
nicht eingebracht angesehen.“ 
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der Abgabenbehörden per Telefax erlaubt, da die FinanzOnline-Verordnung 

dies aber nicht vorsah, blieben Zustellungen per Telefax im Geltungsbereich 

der Bundesabgabenordnung unzulässig. Im Falle einer dennoch gefaxten Über-

mittlung des Inhalts einer abgabenbehördlichen Erledigung liegt ein absolut 

nichtiger Verwaltungsakt vor.1053 Eine elektronische Zustellung sieht die 

FinanzOnline-Verordnung nur für den Bewilligungsbescheid (§ 92 BAO) betref-

fend eine elektronische Akteneinsicht vor.1054 Die FinanzOnline-Verordnung 

idF der Novelle BGBl II 2000/159 erweiterte insbesondere den Teilnehmer-

kreis auf Notare und überließ die Festlegung jener Anbringen und Erledigun-

gen, die elektronisch abgewickelt werden durften, „Richtlinien“ des Bundes-

ministers für Finanzen, die im Amtsblatt der österreichischen Finanzverwal-

tung oder in anderer geeigneter Form zu veröffentlichen waren.1055 

Eine Neufassung der FinanzOnline-Verordnung stand an, als der Gesetzgeber 

durch die Novelle BGBl I 2002/132 in § 133 Abs 2 BAO automationsunterstütz-

te Abgabenerklärungen ermöglichte.1056 § 133 Abs 2 BAO idF BGBl I 2002/132 

lautet: „Sind amtliche Vordrucke für Abgabenerklärungen aufgelegt, so sind 

die Abgabenerklärungen unter Verwendung dieser Vordrucke abzugeben. Soweit 

Abgabenerklärungen, für die die Einreichung im Wege automationsunterstütz-

ter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise zuge-

lassen ist, in einer solchen Weise eingereicht werden, entfällt die Ver-

pflichtung zur Verwendung der amtlichen Vordrucke. Die Versicherungsnummer 

(§ 31 Abs 4 Z 1 ASVG), die Firmenbuchnummer (§ 30 Firmenbuchgesetz) und die 

Melderegisterzahl (§ 16 Meldegesetz 1991), sofern diese bekannt ist, sind 

anzugeben, wenn dies für die Abgabenerklärungen vorgesehen ist.“ Der neu 

gefasste § 133 Abs 2 BAO ermöglichte die „elektronische Abgabenerklärung“, 

dadurch konnte FinanzOnline dem Internet geöffnet werden. Die Erläuterungen 

führen dazu aus: „Die österreichische Bundes-Finanzverwaltung verfügt mit 

dem System ‚FinanzOnline’ über ein erfolgreich eingesetztes Verfahren zur 

elektronischen Kommunikation. Allerdings ist diese Kommunikation derzeit im 

Wesentlichen auf den Verkehr mit Wirtschaftstreuhändern, Notaren und 

Rechtsanwälten eingeschränkt. Die moderne Kommunikationstechnik (Internet) 

würde es erlauben, ‚FinanzOnline’ für alle Abgabepflichtigen zugänglich zu 

machen und damit eine moderne E-Government-Anwendung zu ermöglichen.“1057  

                         
1053 In diesem Sinn Ritz, Bundesabgabenordnung § 97 Rz 7; und Weninger, FinanzOn-

line im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 163. 
1054 Vgl § 5 erster Satz FinanzOnline-Verordnung: „Anträge auf Akteneinsicht nach 

§ 90a BAO sowie die damit zusammenhängenden Erledigungen sind ausschließlich 
im Weg der automationsunterstützten Datenübertragung abzuwickeln.“ Vgl dazu 
Ritz, Bundesabgabenordnung § 97 Rz 11; und Weninger, FinanzOnline im Echtbe-
trieb, ÖStZ 1998, 164. 

1055 Vgl zur Novelle BGBl II 2000/159 eingehend Weninger, FinanzOnline in der 
zweiten Ausbaustufe, ÖStZ 2000, 337. 

1056 Vgl Ritz, BAO-Handbuch 88. 
1057 RV 1175 BlgNR 21. GP 19. 
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In den abgabenrechtlichen Bestimmungen finden sich gesetzliche Verpflich-

tungen zur elektronischen Übermittlung von Abgabenerklärungen. So hat etwa 

der Unternehmer die Umsatzsteuervoranmeldung1058 und die Umsatzsteuererklä-

rung den Abgabenbehörden grundsätzlich elektronisch zu übermitteln.1059 

Ebenso hat die Übermittlung der Einkommensteuererklärung nach § 42 Abs 1 

Einkommensteuergesetz 19881060 elektronisch zu erfolgen. Nur wenn dem Steu-

erpflichtigen die elektronische Übermittlung der Steuererklärung mangels 

technischer Voraussetzungen unzumutbar ist, darf er die Steuererklärung un-

ter Verwendung des amtlichen Vordrucks einreichen. Auch die Körperschafts-

teuererklärung ist nach § 24 Abs 3 Z 1 Körperschaftsteuergesetz 19881061 

grundsätzlich elektronisch zu übermitteln,1062 eine Einbringung der Körper-

schaftsteuererklärung ist nur bei Unzumutbarkeit einer elektronischen Über-

mittlung mangels technischer Voraussetzungen zulässig. Besteht eine derar-

tige gesetzliche Verpflichtung zu einer elektronischen Einbringung einer 

Abgabenerklärung, kann die Abgabebehörde eine elektronische Übermittlung 

nach § 111 Abs 1 BAO mit Zwangsstrafe erzwingen.1063 

 

Zur Zumutbarkeit einer elektronischen Übermittlung einer Steuererklärung 

normiert die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die elektro-

nische Übermittlung von Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuererklärun-

gen1064, dass ein Steuerpflichtiger – oder sein Vertreter –, der eine Steu-

                         
1058 § 21 Abs 1 Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl I 663. Nur für den Fall, dass dem 

Unternehmer die elektronische Übermittlung der Voranmeldung mangels techni-
scher Voraussetzungen unzumutbar ist, darf er seine Umsatzsteuervoranmeldun-
gen auf dem amtlichen Vordruck übermitteln. Nach Art 22 Abs 4 lit a der 
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemein-
sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundla-
ge, ABl L 145/1 vom 13.06.1977 idgF, legen die Mitgliedstaaten fest, unter 
welchen Bedingungen der Steuerpflichtige diese Steuererklärungen auf elekt-
ronischem Wege abgeben darf, und können die Übermittlung auf elektronischem 
Wege auch vorschreiben. Vgl diesbezüglich Bundesministerium für Finanzen, 
Übermittlung von Voranmeldungen, SWK 2003, S 477. 

1059 Vgl zur Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend die elektro-
nische Übermittlung von Voranmeldungen, BGBl II 2003/226, die erstmals auf 
die Übermittlung von Voranmeldungen für den Zeitraum April 2003 anzuwenden 
war (§ 5), Kolacny, Elektronische Übermittlung von Voranmeldungen, SWK 2003, 
S 376; und FN 1064. 

1060 BGBl 400 idgF. 
1061 BGBl 401 idgF. 
1062 Dies gilt gemäß § 24 Abs 3 Z 1 Körperschaftsteuergesetz 1988 für unter § 7 

Abs 3 fallende unbeschränkt Steuerpflichtige und für unter § 7 Abs 3 Körper-
schaftsteuergesetz 1988 fallende Privatstiftungen. 

1063 § 111 Abs 1 BAO: „Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die Befolgung ihrer 
auf Grund gesetzlicher Befugnisse getroffenen Anordnungen zur Erbringung von 
Leistungen … durch Verhängung einer Zwangsstrafe zu erzwingen. Zu solchen 
Leistungen gehört auch die elektronische Übermittlung von Anbringen und Un-
terlagen, wenn eine diesbezügliche Verpflichtung besteht.“ 

1064 BGBl II 2004/192. Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung am 05.05.2004 ist 
die Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend die elektronische 
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ererklärung einreicht, diese elektronisch übermitteln muss, wenn er – oder 

sein Vertreter – über einen Internetanschluss verfügt und er wegen Über-

schreitens der Umsatzgrenze zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen ver-

pflichtet ist. Die Verordnung BGBl II 2004/192 erlaubt in § 1 die Einrei-

chung von elektronischen Abgabenerklärungen nur nach den Regeln der Finanz-

Online-Verordnung 2002, andere elektronische Übermittlungsformen sind unzu-

lässig: „Die elektronische Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung, der 

Zusammenfassenden Meldung, sowie der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatz-

steuererklärung hat nach der FinanzOnline-Verordnung 2002 im Verfahren Fi-

nanzOnline (https://finanzonline.bmf.gv.at) zu erfolgen.“1065 

 

Auf der Grundlage der Novelle BGBl I 2002/132 zu § 133 Abs 2 BAO versucht 

die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Einreichung von 

Anbringen, die Akteneinsicht und die Zustellung von Erledigungen in automa-

tionsunterstützter Form, die FinanzOnline-Verordnung 2002 – FOnV 2002,1066 

die elektronischen Möglichkeiten im Abgabenrecht des Bundes weiter zu sys-

tematisieren und zu vereinheitlichen. In der Regierungsvorlage zur BAO-

Novelle BGBl I 2002/132 wurde ausgeführt, dass „in der auf der Grundlage 

der §§ 86a und 97 Abs 4 BAO zu erlassenden Verordnung (…) die näheren Rege-

lungen, insbesondere hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung, des Zugangs 

und des gesamten Ablaufs getroffen (werden). Dort ist auch festzulegen, 

welche Abgabenerklärungen elektronisch eingereicht werden dürfen.“1067 Die 

FinanzOnline-Verordnung 2002 stützt sich nicht wie bisher nur auf die 

§§ 86a (Anbringen), 97 Abs 3 (Erledigungen) und 90a BAO (Akteneinsicht), 

sondern auch auf die §§ 23a Abs 4, 24 Abs 2 Erbschafts- und Schenkungssteu-

ergesetz 1955, auf die §§ 10 Abs 2, § 13 Abs 1 Grunderwerbsteuergesetz 

1987, auf die §§ 10 Abs 2, § 10a Abs 4 Kapitalverkehrsteuergesetz, auf die 

§§ 108a Abs 4, 108g Abs 4 Einkommensteuergesetz 1988, auf § 21 Abs 1 Um-

satzsteuergesetz 1994 und auf § 40 Abs 2 Z 2 Investmentfondsgesetz 1993.1068 

 

§ 1 Abs 2 FinanzOnline-Verordnung 2002 bestimmt, dass die automationsunter-

stützte Datenübertragung für jene Funktionen zulässig ist, die dem jewei-

ligen Teilnehmer in FinanzOnline (<https://finanzonline.bmf.gv.at>) zur 

                                                                             

Übermittlung von Voranmeldungen, BGBl II 2003/226 (vgl FN 1059) außer Kraft 
getreten. 

1065 Vgl VII. Kapitel 1.c. 
1066 BGBl II 46 idF BGBl II 2002/448, 2003/312a, 2003/592. Vgl dazu etwa Silber, 

Projekt e-Government, VWT 2003 H 2, 20; zu FinanzOnline (vor Erlassung der 
FinanzOnline-Verordnung 2002) Steiger, Finanzverwaltung goes Online, FJ 
1997, 251; und zur Handhabung von FinanzOnline Waldecker, Klarstellungen zur 
elektronischen Übermittlung, SWK 2003, S 393. 

1067 RV 1175 BlgNR 21. GP 19. 
1068 Vgl Makolm, Best Practice in e-Government, in Schriftenreihe Rechtsinforma-

tik Band 7, 159, 163. 
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Verfügung stehen. Die an FinanzOnline teilnehmenden Parteien und deren 

Vertreter erhalten von den Abgabenbehörden nach § 1 Abs 3 FinanzOnline-

Verordnung 2002 eine Teilnehmeridentifikation, eine Benutzeridentifikati-

on und ein persönliches Passwort („personal identification number“ – 

PIN). Ein unter einer bestimmten Teilnehmeridentifikation gestelltes An-

bringen gilt grundsätzlich als Anbringen desjenigen, auf den diese Teil-

nehmeridentifikation ausgestellt worden ist, und zwar unabhängig davon, 

wer die Übermittlung tatsächlich durchführt.1069 In der Regierungsvorlage 

zur BAO-Novelle BGBl I 2002/132 wird bezüglich der zu erlassenden Finanz-

Online-Verordnung ausgeführt, dass darin auch klarzustellen ist, „dass 

bei elektronischen Anbringen (zB Abgabenerklärungen) auch ohne Unter-

schrift (und ohne die gemäß § 4 Signaturgesetz das rechtliche Erfordernis 

einer eigenhändigen Unterschrift erfüllende sichere elektronische Signa-

tur) die Vermutung dafür spricht, dass es derjenige gestellt hat, unter 

dessen Identitätsbezeichnung es übermittelt wurde.“1070 In der FinanzOnli-

ne-Verordnung – so die Regierungsvorlage – sei auch „klarzustellen, dass 

eine von einem hiezu Bevollmächtigten, zB einem Wirtschaftstreuhänder, 

elektronisch eingereichte Abgabenerklärung des Vollmachtgebers, zB des 

Klienten, die dann keine eigenhändige Unterschrift des Vollmachtgebers 

selbst trägt, nicht als vom übermittelnden Bevollmächtigten unterschrie-

ben anzusehen ist.“1071 In diesem Sinn normiert § 1 Abs 5 FinanzOnline-

Verordnung 2002, dass ein von einem hiezu Bevollmächtigten elektronisch 

eingereichtes Anbringen des Vollmachtgebers nicht als vom übermittelnden 

Bevollmächtigten unterschrieben anzusehen ist.1072 

 

Bei den automationsunterstützten Datenübertragungen nach § 2 FinanzOnline-

Verordnung 2002 bedienen sich die Abgabenbehörden des Bundes als Über-

mittlungsstelle und Dienstleister im Sinne des § 10 Datenschutzgesetz 

2000 der Bundesrechenzentrum GmbH1073. Die Bundesrechenzentrum GmbH hat 

bei jeder automationsunterstützten Datenübertragung die Teilnehmer, den 

Zeitpunkt der automationsunterstützten Datenübertragung und die Art der 

automationsunterstützten Datenübertragung zu protokollieren (§ 6 Finanz-

Online-Verordnung 2002). Die automationsunterstützten Datenübertragungen 

                         
1069 Außer dem Teilnehmer gelingt die Glaubhaftmachung, dass das Anbringen trotz 

Einhaltung seiner Sorgfaltspflichten unter missbräuchlicher Verwendung sei-
ner Teilnehmeridentifikation durch einen Dritten gestellt wurde (§ 1 Abs 4 
FinanzOnline-Verordnung 2002). 

1070 RV 1175 BlgNR 21. GP 19. 
1071 RV 1175 BlgNR 21. GP 19. 
1072 Die Parteienvertreter sollten bei der Übermittlung einer elektronischen 

Steuererklärung nicht so behandelt werden als ob sie diese unterschrieben 
hätten, weil dies zu einer erhöhten finanzstrafrechtlichen Verantwortung der 
Parteienvertreter geführt hätte. Vgl Keppert, Aktuelles, SWK 2002, T 193. 

1073 Vgl das Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH), BGBl 
1996/757 idF BGBl I 2003/71. 
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in FinanzOnline finden ausschließlich über das Internet1074 statt. Die Ü-

bermittlung von Dateien, auch wenn diese signiert sind, per E-Mail ist 

ausgeschlossen, die aufgrund § 86a BAO ergangene Verordnung des Bundesmi-

nisters für Finanzen BGBl 1991/4941075 erlaubt bloß eine Einbringung be-

stimmter Anbringen mittels Telefax, nicht jedoch eine Einreichung von An-

bringen per E-Mail. Anderseits ist auch die Zustellung abgabenbehördli-

cher Erledigungen per Telefax oder E-Mail nicht zugelassen, die einzig 

zulässige Form einer Zustellung mittels automationsunterstützter Daten-

übertragung ist jene über das Internet und die Applikation „FinanzOnli-

ne“.  

 

– Für Anträge auf Akteneinsicht nach § 90a BAO sowie die damit zusammenhän-

genden Erledigungen bestimmt § 5 FinanzOnline-Verordnung 2002, dass diese 

ausschließlich im Weg der automationsunterstützten Datenübertragung abzu-

wickeln sind,1076 weil nicht nur die Akteneinsicht selbst, sondern das ge-

samte Procedere der Akteneinsicht elektronisch – sohin ohne Papier – ab-

gewickelt werden soll.1077 

 

– Der Kreis der Teilnehmer an der automationsunterstützten Datenübertragung 

war „auf Grund der technisch-administrativen Erfordernisse“ auf Wirt-

schaftstreuhänder, Notare und Rechtsanwälte begrenzt gewesen (§ 3 Finanz-

Online-Verordnung 2002). Seit der Änderung der FinanzOnline-Verordnung 

2002 durch die Novelle BGBl II 2002/4481078 erstreckt sich der Kreis der 

an FinanzOnline teilnehmenden Personen auf die Steuerpflichtigen selbst, 

also auf Bürger und Unternehmer (§§ 16 bis 19 FinanzOnline-Verordnung 

2002). Konkret sind Abgabepflichtige mit Wohnsitz, Sitz oder Geschäfts-

leitung im Inland sowie beschränkt einkommensteuerpflichtige oder be-

schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen mit Betriebsstätte im In-

land berechtigt, an FinanzOnline teilzunehmen. Die Anmeldung dieses Per-

sonenkreises zur automationsunterstützten Datenübertragung hat – zum 

Zweck der eindeutigen Identifizierung der Teilnehmer – grundsätzlich 

                         
1074 Die Abwicklung der automationsunterstützten Datenübertragungen in FinanzOn-

line erfolgt seit der Novelle BGBl II 2002/448 über das Internet, damit wur-
de der Zugang „über das bisher geschlossene System hinaus geöffnet“ ( , Fi-
nanzOnline im Internet, SWK 2003, T 11).  

1075 Vgl FN 998 und FN 1008. 
1076 Nur die Ablehnung des Antrages auf Akteneinsicht nach § 90a BAO sowie der 

Widerruf der Bewilligung der Akteneinsicht nach § 90a BAO sind nicht automa-
tionsunterstützt abzuwickeln. 

1077 Dies hatte auch schon die FinanzOnline-Verordnung BGBl II 1998/71 in ihrem 
§ 5 vorgesehen; vgl dazu Weninger, FinanzOnline im Echtbetrieb, ÖStZ 1998, 
164. 

1078 Zu den durch die Novelle BGBl II 2002/448 bewirkten Erweiterungen des Fi-
nanzOnline-Verfahrens vgl eingehend Weninger, FinanzOnline im Internet, SWK 
2003, T 11. 
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durch persönliche Vorsprache beim Finanzamt zu erfolgen, für Bürger1079 

(nicht für Unternehmern1080) reicht ein vereinfachtes Anmelde- und Identi-

fikationsprocedere, sie können sich auch elektronisch oder schriftlich 

(etwa per Telefax oder postalisch) zur automationsunterstützten Daten-

übertragung im Sinne der FinanzOnline-Verordnung anmelden. Der Zugang zu 

FinanzOnline mittels Bürgerkarten, ist – für Bürger – ebenfalls möglich, 

eine gesonderte Anmeldung zu FinanzOnline ist diesfalls nicht mehr erfor-

derlich. Mitte 2004 standen dafür zwei Bürgerkartenfunktionen zur Verfü-

gung, eine herkömmliche Bürger„karte“, die eine funktionsfähige Bürger-

kartensoftware und einen passenden Kartenleser voraussetzt, sowie die 

Bürgerkartenfunktion eines Mobilfunkbetreibers1081, für die der Teilnehmer 

weder eine eigene Software noch einen Kartenleser, sondern nur die SIM-

Karte eines österreichischen Netzbetreibers benötigt. 

 

– Wurde ein Anbringen elektronisch eingebracht und in FinanzOnline die – 

nach § 97 Abs 3 vierter Satz BAO erforderliche – Zustimmung zur elektro-

nischen Zustellung gegeben, erhält der Einschreiter die schriftliche be-

hördliche Erledigung durch Abspeicherung in der DataBox von FinanzOnline 

zugestellt. Mit dem Einlangen in der Databox, dem elektronischen Brief-

kasten von FinanzOnline, ist das Schriftstück zugestellt.1082  

 

FinanzOnline begann als Pilotprojekt des Bundesministeriums für Finanzen, 

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und 129 Steuerberatern, der Echtbe-

trieb wurde am 09.03.1998 aufgenommen.1083 Vorerst konnten nur Steuerberater 

Abgabenerklärungen elektronisch übermitteln und auf die Daten ihrer Klien-

ten zugreifen. Mit Erlassung der FinanzOnline-Verordnung 1998 umfassten die 

FinanzOnline-Funktionen die Akteneinsicht nach § 90a BAO (Lohnzetteldaten, 

Vollmachtsverhältnisse, ua), Anbringen nach § 86a BAO sowie Erledigungen 

nach § 97 Abs 3 BAO (Bescheid über die Bewilligung der elektronischen Ak-

teneinsicht). Die automationsunterstützten Datenübertragungen über Finanz-

                         
1079 Ein „Bürger“ im Sinne der FinanzOnline-Verordnung 2002 (§ 18) ist ein teil-

nahmeberechtigter Abgabepflichtiger (§ 16 Abs 1 zweier Satz FinanzOnline-
Verordnung 2002), bei dem die Voraussetzungen für die Ausstellung einer Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer (Art 28 Abs 1 UStG 1994) nicht vorliegen 
und der er auch nicht abfuhrpflichtig im Sinne des § 79 EStG 1988 ist. 

1080 Unter einem „Unternehmer“ versteht die FinanzOnline-Verordnung 2002 in § 18 
zweiter Satz einen teilnahmeberechtigten Abgabepflichtigen, dem nach Art 28 
Abs 1 UStG 1994 eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auszustellen oder 
der nach § 79 EStG 1988 abfuhrpflichtig ist.  

1081 A1 Signatur der mobilkom austria AG & Co KG. 
1082 Nach § 26a ZustG idF BGBl I 1998/158 galten im Wege automationsunterstützter 

Datenübertragung oder in einer anderen technisch möglichen Weise übermittel-
te Sendungen als zugestellt, sobald ihre Daten in den elektronischen Verfü-
gungsbereich des Empfängers gelangt sind. Vgl dazu Waldecker, Klarstellungen 
zur elektronischen Übermittlung, SWK 2003, S 395. 

1083 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 107.  
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Online erfolgten (noch) nicht über das Internet. 1999 hatte FinanzOnline 

etwa 1.400 Teilnehmer.1084 FinanzOnline war als Transaktionssystem für pro-

fessionelle Anwender entwickelt worden. Nach und nach wurden die Funktiona-

litäten aber – den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechend – ausgewei-

tet.1085 

 

Der Ministerratsvortrag vom 08.03.20021086 nennt die Möglichkeit der Ein-

bringung der Lohn-, und Einkommensteuererklärung ab dem 1. Quartal 2003 

durch FinanzOnline einen „weiteren Meilenstein der Verfahrensvereinfachung 

für die Bürger/innen“. „Mit FinanzOnline konnten vorerst nur Parteienver-

treter (Wirtschafttreuhänder, Notare und Rechtsanwälte) direkt auf die Da-

ten ihrer Klienten zugreifen. Neben der Abfrage der Abgabenkonten ihrer 

Klienten ist es möglich, Akteneinsicht zu nehmen, bestimmte Anträge (zB 

Rückzahlungs- und Umbuchungsanträge) und Abgabenerklärungen online einzu-

bringen und bestimmte Erledigungen der Finanzbehörde elektronisch zu emp-

fangen. Mit 1. Quartal 2003 öffnet sich nun FinanzOnline für alle Steuer-

pflichtigen.“1087 

 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und  
Wasserwirtschaft – Agrarmarkt Austria 

 

Aufgrund § 29 Abs 4 AMA-Gesetz 19921088 iVm §§ 86a und 97Abs 3 BAO wurde die 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft über zulässige Übermittlungsarten von Anbringen und Erle-

digungen1089 erlassen. Danach können in Verfahren, in denen die Bundesabga-

benordnung anzuwenden ist, alle beim Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft oder bei der Agrarmarkt Austria 

(AMA) einzureichenden Anbringen in jeder technisch möglichen Weise einge-

reicht werden (§ 1). Auch ermächtigt die bezeichnete Verordnung die Agrar-

markt Austria, ihre Erledigungen in Verfahren, in denen die Bundesabgaben-

ordnung anzuwenden ist, in jeder technisch möglichen Weise zu erlassen, so-

fern der Empfänger dieser Übermittlungsart ausdrücklich zugestimmt hat oder 

er Anbringen in der selben Weise eingebracht und dieser Übermittlungsart 

nicht ausdrücklich widersprochen hat (§ 4).  

 

                         
1084 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 107.  
1085 Vgl Makolm, Best Practice in e-Government, in Schriftenreihe Rechtsinforma-

tik Band 7, 161. 
1086 Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, Umsetzungsbericht eGo-

vernment in Österreich; Vortrag an den Ministerrat (08.03.2002). 
1087 Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, Umsetzungsbericht eGo-

vernment in Österreich; Vortrag an den Ministerrat (08.03.2002). 
1088 BGBl 376 idgF. 
1089 BGBl II 2003/532. 
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b. Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG 
 

Im AVG findet der elektronische Rechtsverkehr in fünf Bereichen Nieder-

schlag. Die aktuellen Gesetzesbestimmungen wurden zeitgleich mit dem 

E-Government-Gesetz mit BGBl I 2004/10 unter Aufhebung früherer Versuche1090 

erlassen:  

 
– Bescheid ohne Unterschrift (§§ 58 Abs 3, 18 Abs 4 AVG) 

– Anbringen (§ 13 Abs 1, Abs 4 und Abs 5 AVG) 

– Akteneinsicht (§ 17 Abs 1 AVG) 

– Niederschrift (§ 14 Abs 5 AVG) 

– Aktenvermerk (§§ 16 Abs 2 und 18 Abs 2 AVG) 

 

Bescheide ohne Unterschrift (§§ 58 Abs 3, 18 Abs 4 AVG) 

 
Bescheide sind nach § 58 Abs 3 AVG nach den Regeln des § 18 Abs 4 AVG zu 

erlassen. § 18 Abs 4 AVG idF BGBl I 2004/10 lautet: „… Die Ausfertigung der 

Erledigung hat die Bezeichnung der Behörde1091, das Datum der Genehmigung 

und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Sie kann ferner entweder vom 

Genehmigenden eigenhändig unterzeichnet oder als von der Kanzlei beglaubig-

te Ausfertigung ergehen. Die Verwendung einer Amtssignatur (§ 19 E-GovG) 

entfaltet jedenfalls die Wirkung einer Beglaubigung durch die Kanzlei.“ 

 

Der Bescheid ist von der Verwaltungsbehörde selbst oder einer approbations-

befugten Person zu erlassen. Der Name des oder der Erledigenden ist wesent-

licher Bestandteil des Bescheides.1092 Der Erlass des Bescheides erfolgt 

herkömmlich durch eigenhändige Unterschrift des oder der Erledigenden unter 

das Original des Bescheides und die Übermittlung einer Ausfertigung des Be-

scheides, die entweder von der bescheiderlassenden Person eigenhändig un-

terschrieben oder von der Kanzlei beglaubigt wird, an den Bescheidadressa-

ten.1093 Im elektronisch geführten Akt erfolgt der Erlass des Bescheides 

nicht durch eigenhändige Unterschrift sondern durch die elektronische Sig-

natur des oder der Erledigenden. Ein elektronisch übermittelter elektro-

nisch signierter Bescheid ist ein Original und keine „Ausfertigung“ im Sin-

ne des Gesetzes.  

 

Der oder die Erledigende kann – muss aber nicht – im elektronisch geführten 

Akt anstelle der elektronischen Signatur auch eine „Amtssignatur“ nach § 19 

                         
1090 Vgl unten die historische Entwicklung der Rechtsvorschriften. 
1091 Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensgesetz I § 18 Rz 15. 
1092 Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensgesetz I § 18 Rz 19. 
1093 Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensgesetz I § 18 Rz 23 f. 
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E-GovG verwenden.1094 Eine mit der Amtssignatur versehene Ausfertigung des 

Bescheides gilt immer als durch die Kanzlei beglaubigt. Dies hat praktische 

Bedeutung nur dort, wo der Bescheid nicht mit elektronischer Signatur oder 

mit Amtssignatur erlassen wurde.  

 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis 

alle Verwaltungsbehörden in der Lage sind, elektronische Bescheide durch 

elektronische Signaturen oder durch Amtssignaturen zu fertigen. Er gewährt 

ihnen daher in § 82 Abs 14 zweiter Satz AVG bis zum 31.12.2007 den erleich-

terten Erlass elektronischer auch ohne förmlicher elektronischer Signatur 

oder Amtssignatur: „Bis zum 31. Dezember 2007 bedürfen Ausfertigungen 

schriftlicher Erledigungen, die mittels automationsunterstützter Datenver-

arbeitung erstellt,1095 aber nicht elektronisch signiert worden sind, und 

Ausfertigungen, die telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege 

automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 

möglichen Weise übermittelt werden, weder einer Unterschrift noch einer Be-

glaubigung; bei vervielfältigten schriftlichen Erledigungen bedarf nur das 

Original der Unterschrift oder der Beglaubigung.“ Der Name des oder der Er-

ledigenden und die entsprechende Zurechnung des Bescheids bleibt auch in 

der Übergangszeit konstitutives Bescheidmerkmal. Eine Verletzung der Be-

stimmungen der §§ 58 Abs 3 und 18 Abs 4 AVG macht den Bescheid nichtig und 

ungültig.  

 

Nach § 18 Abs 3 AVG idF BGBl I 2004/10 sind „Mitteilungen an Beteiligte 

über den Inhalt interner Erledigungen (externe Erledigungen) …, soweit kei-

ne besonderen Formvorschriften hiefür bestehen, in jener Form vorzunehmen, 

die der Behörde und den Beteiligen unter Wahrung ihrer Rechtsschutzinteres-

sen den voraussichtlich geringsten Aufwand verursacht und in der sie nach 

den der Behörde zur Verfügung stehenden Informationen von den Beteiligten 

empfangen werden können.“ § 18 Abs 4 AVG erlaubt eine formlose elektroni-

sche Übermittlung von Dokumenten. Bei der Auswahl der Kommunikationsform 

(etwa Telefax, Computerfax, E-Mail, SMS ua) kommt der Behörde Ermessen1096 

zu. Ausgeschlossen ist diese Form der „Mitteilung einer Erledigung“ aber 

jedenfalls für jene Fälle, in denen eine förmliche Zustellung erforderlich 

ist (§ 18 Abs 4 erster Satz AVG). 

                         
1094 Vgl VI. Kapitel 5.a. 
1095 „Schreib- und Rechenfehler oder diesen gleichzuhaltende, offenbar auf einem 

Versehen oder offenbar ausschließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb ei-
ner automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende Unrichtig-
keiten in Bescheiden kann die Behörde jederzeit von Amts wegen berichtigen“ 
(§ 62 Abs 4 AVG). Vgl dazu Hattenberger, e-government, in Potacs (Hrsg), Re-
form 145 f. 

1096 Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensgesetz I § 18 Rz 30. 
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Der Bundesgesetzgeber hatte – wie oben dargestellt1097 – schon 1969 in der 

Bundesabgabenordnung die elektronische Ausfertigung von Bescheiden ohne 

förmliche Unterschrift gestattet und damit den Einzug der modernen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien in das Verwaltungsverfahren ermög-

licht. 1982 übernahm das AVG den Standard der BAO und experimentierte dann 

in Novellen 1990, 1995, 1998 und 2001 weiter, bis die derzeit gültige Fas-

sung in BGBl I 2004/10 erreicht wurde. 

 

Die Novelle BGBl 1982/1991098 formulierte § 18 Abs 4 AVG 19501099 wie folgt: 

„… An die Stelle der Unterschrift des Genehmigenden kann die Beglaubigung 

der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung mit der Erledigung des betreffen-

den Geschäftsstückes übereinstimmt und das Geschäftsstück die eigenhändig 

beigesetzte Genehmigung aufweist. Das Nähere wird durch Verordnung gere-

gelt. Bei telegraphischen, fernschriftlichen oder vervielfältigten Ausfer-

tigungen genügt die Beisetzung des Namens des Genehmigenden; eine Beglaubi-

gung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich. Ausfertigungen, die mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen weder 

einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“1100 Die Erläuterungen führen zu 

der durch die genannte Novelle eingeführten Möglichkeit von mittels automa-

tionsunterstützter Datenverarbeitung erstellten Ausfertigungen ohne Unter-

schrift und ohne Beglaubigung durch die Kanzlei aus: „Die im letzten Satz 

vorgeschlagene Ergänzung des § 18 Abs 4 AVG 1950 ist im Hinblick auf die 

zunehmende Verwendung automationsunterstützter Datenverarbeitungsanlagen 

auch im Verwaltungsverfahren bei der Erlassung von Bescheiden notwendig, 

weil andernfalls der verwaltungsökonomische Effekt der Automatisierung die-

ser Verfahren beeinträchtigt wäre, würden auch derartige Ausfertigungen ei-

ner Unterschrift bedürfen.“1101 

 

Auf Antrag des Verwaltungsgerichtshofs1102 setzte sich der Verfassungsge-

richtshof mit § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 1982/199 auseinan-

                         
1097 VI. Kapitel 2.a. 
1098 Bundesgesetz vom 1. April 1982, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfah-

rensgesetz 1950 und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden, BGBl 
1982/199. Die Novelle trat mit 01.03.1983 in Kraft. 

1099 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG. 1950, BGBl 172 idF BGBl 
1964/275, 1968/45, 1973/569. 

1100 Zur Entwicklung des „Computerbescheides“ vgl Oberndorfer, Handlungsformen 
der Verwaltung, in Ress (Hrsg), Entwicklungstendenzen 39 (41 f). 

1101 RV 160 BlgNR 15. GP 7 f. Vgl zu § 18 Abs 4 AVG 1950 idF BGBl 1982/199 auch 
Duschel, Computerstrafverfügungen, ZVR 1986, 289; und Szymanski, Computer-
strafverfügungen, ZVR 1986, 361. 

1102 Der Verwaltungsgerichtshof hatte (Anlassverfahren VwGH 06.12.1985, 85/18/ 
0029) gemäß Art 140 Abs 1 B-VG beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf 
Aufhebung des § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 1982/199 gestellt.  
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der. Der Verwaltungsgerichtshof hatte Verfassungsbedenken, weil § 18 Abs 3 

letzter Satz AVG 1950 nicht erkennten lässt, unter welchen rechtlichen Vor-

aussetzungen die Verwendung automationsunterstützter Datenverarbeitung zu-

lässig ist.1103 Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs sprach 

der Gerichtshof1104 aus, dass § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 

1982/199 dem verfassungsgesetzlichen Bestimmtheitsgebot des Art 18 B-VG 

entspricht.1105 § 18 Abs 4 AVG 1950 kenne vier – rechtlich gleichwertige – 

Fälle behördlicher Ausfertigungen, die sich nur in der äußeren Form unter-

scheiden: „Die eigenhändig unterschriebene Ausfertigung, die durch die 

Kanzlei beglaubigte, ferner die telegraphische, fernschriftliche oder ver-

vielfältigte Ausfertigung und die mittels automationsunterstützter Daten-

verarbeitung erstellte.“ Es liege im Ermessen der Behörde, „sich der einen 

oder anderen Form der Ausfertigung von Erledigungen zu bedienen.“1106 

 

Im Anlassfall zum genannten Erkenntnis kam der Verwaltungsgerichtshof dann 

zu dem Ergebnis, dass „ungeachtet der Form der Bescheidausfertigung im Sin-

ne des § 18 Abs 4 AVG 1950 die Urschrift (Konzept, Entwurf, Referatsbogen 

etc.) wesentlich mit der Unterschrift versehen sein muss.“1107 Eine Rechts-

ansicht, wonach für mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung er-

stellte Bescheidausfertigungen iSd § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 die Be-

stimmung des § 18 Abs 4 erster Satz AVG 1950 nicht zu beachten sei, „lässt 

sich weder aus dem Gesetz, … noch aus dem oben zitierten Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofes (Slg 10.484/1985) ableiten.“1108 Der Verwaltungsge-

                         
1103 Auch Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht4 Rz 195, hatten verfassungs-

rechtliche und rechtspolitische Bedenken in diese Richtung: „Das Gesetz 
lässt es nämlich völlig offen, in welchen Fällen diese Form gewählt werden 
darf (entgegen Art 18 Abs 1 B-VG) und erniedrigt die Bürger – wegen des 
‚verwaltungsökonomischen Effekts’ (…) – zu Befehlsempfängern von (…) Maschi-
nen.“ 

1104 VfSlg 10.484/1985. Vgl zum genannten Erkenntnis Holzinger, Computerbescheid 
197. 

1105 Die Prüfkompetenz des Verfassungsgerichtshofs war im gegenständlichen Ver-
fahren auf die im Gesetzesprüfungsantrag des Verwaltungsgerichtshofs aufge-
worfenen Bedenken im Hinblick auf Art 18 B-VG beschränkt. 

1106 VfSlg 10.484/1985. Vgl auch das Erkenntnis Slg 7254/1974, in dem sich der 
Verfassungsgerichtshof mit § 96 Bundesabgabenordnung befasst hatte. § 96 
letzter Satz BAO idF BGBl 1969/134: „Ausfertigungen, die in Lochkartentech-
nik oder in einem ähnlichen Verfahren hergestellt werden, bedürfen weder ei-
ner Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ Der Gerichtshof hegte ausdrück-
lich keine „verfassungsrechtlichen Bedenken“ gegen die genannte Bestimmung. 

1107 VwGH 06.12.1985, 85/18/0029; vgl zum Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs 
Holzinger, Computerbescheid 199, 202. An diesem Grundsatz, so der Verwal-
tungsgerichtshof, hätte auch die AVG-Novelle BGBl 1982/199 nichts geändert, 
„weil diese sich nur auf verschiedene Fälle der formalen Bescheidausferti-
gungen bezieht.“ Ebenso (zu § 96 BAO idF BGBl 1969/134) VwSlg 12.190 A/1986 
(vgl FN 984; vgl auch VwSlg 10.491 A/1981 (vgl FN 1247) und VwSlg 12.333 
A/1986 zur Computerstrafverfügung (FN 1249). 

1108 VwGH 06.12.1985, 85/18/0029: „Müssten behördliche Erledigungen von niemandem 
mehr unterschrieben und genehmigt werden, so wäre nicht mehr erkennbar, ob 
und allenfalls welche auf Zeit gewählten oder ernannten berufsmäßigen Organe 
die Verwaltung führen.“ 
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richtshof nahm daher an, dass die Urschrift eines Bescheides jedenfalls mit 

der Unterschrift des Genehmigenden versehen sein muss, andernfalls fehle 

einer Erledigung die Bescheidqualität.1109 Der Verfassungsgerichtshof stimm-

te dem Verwaltungsgerichtshof nicht zu. Im Erkenntnis Slg 11.590/1987 führ-

te er aus, dass es dem „Wortlaut des Gesetzes nicht zu entnehmen“ ist, ob 

in den Fällen des § 18 Abs 4 dritter (telegraphische, fernschriftliche oder 

vervielfältigte Ausfertigungen) und vierter Satz (mittels automationsunter-

stützter Datenverarbeitung erstellte Ausfertigungen) AVG, die keiner Be-

glaubigung bedürfen, die Unterfertigung einer Urschrift1110 erforderlich 

ist. Der Gerichtshof hielt das Erfordernis einer unterfertigten Urschrift 

bezüglich der mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellten 

Ausfertigungen1111 „mit dem Zweck dieser Ausfertigungsform jedenfalls für 

unvereinbar“. Auch hinsichtlich der Frage, ob automationsunterstützt er-

zeugten Bescheiden der Name des Genehmigenden beigesetzt werden muss, ent-

hält das AVG keine ausdrückliche Anordnung. Diesbezüglich vertrat der Ver-

fassungsgerichtshof die Auffassung, dass der Zusammenhang des vierten mit 

dem dritten Satz des § 18 Abs 4 AVG 1950 erkennen lasse, „dass sich auch 

die Beisetzung des Namens des Genehmigenden erübrigen soll“.1112 Der Verwal-

tungsgerichtshof blieb dennoch bei seiner im Erkenntnis 06.12.1985, 

85/18/0029 zum Ausdruck gebrachten Ansicht zu § 18 Abs 4 AVG 1950 und be-

kräftigte seine Auffassung mit Erkenntnis 25.04.1988, 87/18/0124.1113 Die 

Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs im Erkenntnis Slg 11.590/1987 hät-

ten es nicht vermocht, die die Erwägungen des Verwaltungsgerichtshofs über 

das Verständnis des § 18 Abs 4 AVG 1950 als unrichtig zu erweisen.1114  

                         
1109 VwGH 06.12.1985, 85/18/0029; VwGH 23.04.1990, 89/10/0241; VwGH 22.03.1991, 

86/18/0213; VwGH 28.06.1991, 91/18/0172; VwGH 06.05.1996, 91/10/0060; VwGH 
06.05.1996, 91/10/0009; VwGH 06.05.1996, 91/10/0060. In diesem Sinn auch 
Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht4 Rz 195. 

1110 Zur „Urschrift“ führte der Gerichtshof im Erkenntnis Slg 11.590/1987 aus, 
dass von einer „– im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehenen – Urschrift (…) 
nur dort die Rede sein (kann), wo die Kanzlei zu beglaubigen hat, dass eine 
Ausfertigung mit der – wie immer erfolgten – Erledigung übereinstimmt und 
das Geschäftsstück die eigenhändig beigesetzte Genehmigung aufweist (§ 18 
Abs 4 zweiter Satz AVG)“. Dieses Geschäftsstück stelle dann eine „Urschrift“ 
dar, wobei der Gerichtshof festhielt, dass „nicht jede schriftliche Ausfer-
tigung (…) auf einer Urschrift beruht“. 

1111 Ob das AVG für die Fälle des § 18 Abs 4 dritter Satz AVG 1950 eine Urschrift 
fordert, blieb im Verfahren mangels Präjudizialität unerörtert. 

1112 VfSlg 11.590/1987: „Schreibt der Gesetzgeber nämlich für telegraphische, 
fernschriftliche oder vervielfältigte Ausfertigungen bloß die Beisetzung des 
Namens vor, so kann der im folgenden Satz ohne den Hinweis auf die Notwen-
digkeit der Beisetzung des Namens ausgesprochene Verzicht auf Unterschrift 
und Beglaubigung nur dahin verstanden werden, dass auch die Beisetzung des 
Namens unterbleiben kann.“ Vgl Holzinger, Computerbescheid 203. 

1113 Der Verwaltungsgerichtshof ließ es in der Folge aber dahingestellt, „ob der 
Bescheidbegriff der Bundesverfassung (…) einen Bescheid ohne Urschrift und 
ohne Unterschrift des genehmigenden Organs zulässt.“ 

1114 Vgl dazu ausführlich Holzinger, Computerbescheid 208. 
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Der Verfassungsgerichtshof führte in Slg 11.590/1987 aus, dass „die Unter-

fertigung nur eine der möglichen Formen der Genehmigung darstellt“. Die No-

velle BGBl 1990/3571115 wollte dies auch im Gesetzestext klarstellen.1116 § 18 

Abs 2 bis 4 AVG 1950 lautete: „(2) Die Genehmigung einer Erledigung erfolgt 

durch die Unterschrift des Genehmigenden. Davon kann jedoch abgesehen wer-

den, wenn sichergestellt ist, dass derjenige, der die Genehmigung erteilt 

hat, auf andere Weise festgestellt werden kann. (3) … An Stelle einer 

schriftlichen Ausfertigung kann der Inhalt der Erledigung auch telegra-

phisch oder fernschriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus kann die Mit-

teilung des Inhalts von Erledigungen durch Verordnung auch im Wege automa-

tionsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch mögli-

chen Weise vorgesehen werden. In der Verordnung sind technische oder orga-

nisatorische Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, dass die Mitteilung 

in einer dem Stand der Technik entsprechenden sicheren und nachprüfbaren 

Weise erfolgt und den Erfordernissen des Datenschutzes genügt. Die Mittei-

lung des Inhalts von Erledigungen in der in der Verordnung festgesetzten 

Weise ist überdies nur zulässig, wenn ihr der Empfänger für das Verfahren, 

in dem die Erledigung ergeht, ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat; 

sie hat an das vom Empfänger bekanntgegebene Empfangsgerät zu erfolgen; mit 

der Zustimmung übernimmt der Empfänger auch die Verantwortung für die Da-

tensicherheit des mitgeteilten Inhalts der Erledigung im Sinne des Daten-

schutzgesetzes. (4) Alle schriftlichen Ausfertigungen müssen die Bezeich-

nung der Behörde enthalten sowie mit Datum und mit der unter leserlicher 

Beifügung des Namens abgegebenen Unterschrift dessen versehen sein, der die 

Erledigung genehmigt hat. An die Stelle der Unterschrift des Genehmigenden 

kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung mit der Er-

ledigung des betreffenden Geschäftsstückes übereinstimmt und das Geschäfts-

stück die eigenhändig beigesetzte Genehmigung aufweist. Das Nähere wird 

durch Verordnung geregelt. Bei Mitteilungen gemäß Abs 3 zweiter und dritter 

Satz und bei Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter Datenver-

arbeitung erstellt werden, genügt die Beisetzung des Namens des Genehmigen-

den; eine Beglaubigung durch die Kanzlei ist nicht erforderlich. Bei ver-

vielfältigten Ausfertigungen oder in Fällen, in denen der Inhalt einer Er-

ledigung in einer solchen technischen Weise mitgeteilt wird, die eine ge-

                         
1115 Das Bundesgesetz vom 6. Juni 1990, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfah-

rensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz und das Zustellgesetz geändert wer-
den, BGBl 1990/357, trat mit 01.01.1991 in Kraft. 

1116 Der neu formulierte § 18 Abs 2 AVG 1950 sollte – im Sinne des Erkenntnisses 
VfSlg 11.590/1987 – klarstellen, dass „die behördeninterne Genehmigung einer 
Entscheidung nicht in jedem Fall dadurch erfolgen muss, dass eine ‚Ur-
schrift’ des auszufertigenden Bescheids von dem Genehmigenden unterschrieben 
wird, sondern auch auf andere Weise erfolgen kann, vorausgesetzt, dass auch 
späterhin die erfolgte Genehmigung und die Person des Genehmigenden festge-
stellt werden können“ (RV 1089 BlgNR 17. GP 10).  
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naue Wiedergabe des Originals ermöglicht, ist die Unterschrift oder deren 

Beglaubigung auf der zu vervielfältigenden Ausfertigung oder auf dem Origi-

nal anzubringen.“ 

 

Die genannte AVG-Novelle führte neben der Einbringung von Anbringen im Wege 

automationsunterstützter Datenübertragung bei der Behörde auch die Möglich-

keit ein, den Inhalt behördlicher Erledigungen unter bestimmten, durch den 

Verordnungsgeber1117 festzulegenden Bedingungen, dem Empfänger im Wege auto-

mationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch mög-

lichen Weise mitzuteilen (§ 18 Abs 3 AVG 1950).1118 Eine durch Verordnung 

vorgesehene Mitteilung des Inhalts von Erledigungen im Wege automationsun-

terstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Wei-

se war nach § 18 Abs 3 fünfter Satz AVG 1950 idF BGBl 1990/357 aber nur un-

ter der Voraussetzung zulässig, dass ihr der Empfänger für das Verfahren, 

in dem die Erledigung ergeht, ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat, 

und zwar an das vom Empfänger bekannt gegebene Empfangsgerät. 

 

Gestützt auf § 18 Abs 3 AVG erließ die Bundesregierung die Verordnung über 

die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen im Wege der Telekopie (Teleko-

pie-Verordnung), BGBl 1991/110. Diese ordnete an, dass der Inhalt von Erle-

digungen auch im Wege der Telekopie mitgeteilt werden kann (§ 1), sofern 

der Empfänger dieser Übertragungsart ausdrücklich und schriftlich zuge-

stimmt hat (§ 2). Die Telekopie-Verordnung ist mit 31.12.1998 außer Kraft 

getreten (§ 82 Abs 6 AVG idF BGBl I 1998/158). 

 

Die Novelle BGBl 1995/4711119 zum nunmehrigen „Allgemeinen Verwaltungsver-

fahrensgesetz 1991 – AVG“1120 änderte § 18 Abs 3 fünfter bis neunter Satz 

AVG erneut ab: „Die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen in der in der 

Verordnung festgesetzten Weise ist überdies nur zulässig, wenn ihr der Emp-

fänger für das Verfahren, in dem die Erledigung ergeht, ausdrücklich und 

                         
1117 Telekopie-Verordnung, BGBl 1991/110. 
1118 Der Fernschreiber und die Möglichkeit der Herstellung von Ausfertigungen 

mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung (§ 18 Abs 4 AVG 1950) 
hatten schon 1982 Eingang in die das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 
gefunden (Bundesgesetz vom 1. April 1982, mit dem das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1950 und … geändert werden, BGBl 1982/199). Vgl Con-
nert/Schwamberger, Verfahrensrecht, EDVuR 1991, 184. 

1119 Das Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
geändert wird, BGBl 1995/471, trat mit 01.07.1995 in Kraft (§ 82 Abs 2 AVG 
idgF). 

1120 Das geltende Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl 1991/51 
(idF BGBl I 2004/10) stellt die Wiederverlautbarung des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes – AVG 1950, BGBl 172, dar. Mit der bezeichneten 
Kundmachung BGBl 1950/172 war das Bundesgesetz vom 21. Juli 1925, BGBl 274, 
über das allgemeine Verwaltungsverfahren als „Allgemeines Verwaltungsverfah-
rensgesetz – AVG 1950“ wiederverlautbart worden. 
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schriftlich zugestimmt hat. Die Zustellung hat an das vom Empfänger be-

kanntgegebene Empfangsgerät zu erfolgen. Eine Zustimmung ist nicht erfor-

derlich, wenn die Übermittlung an eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung 

befugte Person in deren Kanzlei in einer Angelegenheit erfolgt, in der die-

se als Parteienvertreter eingeschritten ist, sofern nicht zuvor der Empfän-

ger gegenüber der Behörde dieser Übermittlungsart ausdrücklich widerspro-

chen hat. Eine Zustimmung ist weiters nicht erforderlich, wenn die Über-

mittlung an Verwaltungsbehörden erfolgt. Die Verantwortung für die Datensi-

cherheit des mitgeteilten Inhalts der Erledigung gemäß §§ 10 und 21 des Da-

tenschutzgesetzes liegt beim Empfänger der Erledigung.“ § 18 Abs 4 zweiter 

Satz idF der Novelle BGBl 1995/471 lautet: „An die Stelle der Unterschrift 

des Genehmigenden kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Aus-

fertigung mit der nach Abs 2 genehmigten Erledigung des betreffenden Ge-

schäftsstückes übereinstimmt.“ 

 

Seit der Novelle BGBl 1990/357 ermächtigte § 18 Abs 3 dritter Satz AVG 1950 

den Verordnungsgeber, die Übermittlung behördlicher Erledigungen „auch im 

Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen tech-

nisch möglichen Weise“ vorzusehen. Der Verordnungsgeber hatte von dieser 

Ermächtigung Gebrauch gemacht und 1991 die Telekopie-Verordnung erlas-

sen.1121 Die Zulässigkeit der Mitteilung behördlicher Erledigungen im Wege 

automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 

möglichen Weise war an die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des 

Empfängers gebunden und hatte an das vom Empfänger bekannt gegebene Emp-

fangsgerät zu erfolgen (§ 18 Abs 3 fünfter Satz AVG 1950 idF BGBl 

1990/357).1122 Insoweit ist die Bestimmung unverändert geblieben, § 18 Abs 3 

fünfter Satz AVG 1950 idF BGBl 1990/357 entspricht § 18 Abs 3 fünfter und 

sechster Satz AVG idF BGBl 1995/471. Mit der Novelle BGBl 1990/357 entfällt 

nun aber das Erfordernis der Zustimmung, wenn die Übermittlung an Verwal-

tungsbehörden1123 (§ 18 Abs 3 achter Satz AVG idF BGBl 1995/471) oder an zur 

berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Personen in einer Angelegenheit, 

in der diese als Parteienvertreter eingeschritten sind, sofern sich das 

                         
1121 Vgl FN 1117. 
1122 Vgl dazu die Erläuterungen RV 130 BlgNR 19. GP 7 (zu BGBl 1995/471): „Hin-

tergrund dieser Regelung ist, dass in § 18 AVG nicht zwingend vorgesehen 
ist, dass das Empfangsgerät in der Einflusssphäre des Empfängers stehen 
muss. Es ist auch der Fall denkbar, dass jemand durch Übereinkunft mit einem 
Dritten die Zustellung von Erledigungen mittels Telekopie an ihn dadurch er-
möglicht, dass ihm die an das Empfangsgerät des Dritten übermittelten, für 
ihn bestimmten Erledigungen ausgefolgt werden.“ 

1123 Walter/Thienel (Verwaltungsverfahrensnovellen 1995, 4) gehen von einem orga-
nisatorischen Verständnis des Begriffs „Verwaltungsbehörden“ aus. „Da die 
Bestimmung auf eine Erleichterung des Zustellwesens abzielt, wird man nicht 
annehmen dürfen, dass der als Empfänger in Betracht kommenden Verwaltungsbe-
hörde ausschließlich in ihrer behördlichen Funktion ohne Zustimmung übermit-
telt werden darf.“ 
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Empfangsgerät in deren Kanzlei befindet (§ 18 Abs 3 siebter Satz AVG).1124 

Übernahm nach § 18 Abs 3 letzter Satz AVG idF BGBl 1990/357 der Empfänger 

mit seiner Zustimmung „die Verantwortung für die Datensicherheit des mitge-

teilten Inhalts der Erledigung“, so bestimmt § 18 Abs 3 letzter Satz AVG 

idF BGBl 1995/471,1125 dass „die Verantwortung für die Datensicherheit des 

mitgeteilten Inhalts der Erledigung gemäß §§ 10 und 21 des Datenschutzge-

setzes (…) beim Empfänger“ liegt. Es liegt daher nun am Empfänger sicherzu-

stellen, dass die Verwendung der Daten ordnungsgemäß erfolgt und die Daten 

Unbefugten nicht zur Kenntnis gelangen, der Empfänger ist es auch, der die 

„erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen“ zu treffen hat.1126 

 

Die Möglichkeit der Beglaubigung durch die Kanzlei wurde durch § 18 Abs 4 

zweiter Satz idF der Novelle BGBl 1995/471 auf die durch die Novelle BGBl 

1990/357 eingeführte Genehmigung ohne Unterschrift, sofern der Genehmigende 

auf andere Weise feststellbar ist1127 ausgedehnt. Eine Beglaubigung ist nach 

der Neufassung des § 18 Abs 4 zweiter Satz AVG somit in jedem Fall einer 

nach Abs 2 zulässigen Genehmigung möglich. Die Erläuterungen führen für die 

Ausdehnung der Beglaubigung den Fall einer elektronischen Genehmigung an. 

Wird die Genehmigung etwa durch „Eingabe eines bestimmten Kennworts oder 

Codes, die für die Kanzlei klarstellen, dass der in einem Dokument enthal-

tene Text vom zuständigen Organwalter approbiert wurde“, so wäre nach der 

derzeitigen Rechtslage eine Beglaubigung nach Abs 4 bei wörtlicher Ausle-

                         
1124 RV 130 BlgNR 19. GP 8: „Im Hinblick auf datenschutzrechtliche Erwägungen, 

die im Zusammenhang mit derartigen Übermittlungen anzustellen sind, wird für 
die Übermittlung an berufsmäßige Parteienvertreter vorgesehen, dass eine 
Übermittlung ohne Zustimmung nur erfolgen kann, wenn die Übermittlung an ein 
Empfangsgerät erfolgt, welches sich in der Kanzlei des Parteienvertreters 
befindet. Weiters kommt die Ausnahmeregelung (Absehen von der ausdrücklichen 
Zustimmung) nur in Betracht, wenn das Schriftstück eine Angelegenheit be-
trifft, in welcher der Betreffende als Parteienvertreter eingeschritten ist. 
Diese Einschränkungen bedeuten nicht, dass einem Parteienvertreter nun nicht 
mehr an ein außerhalb seiner Kanzlei befindliches Empfangsgerät die Erledi-
gung übermittelt werden könnte. In diesem Fall bedarf es aber der ausdrück-
lichen Zustimmung für das Verfahren, in dem die Zustellung erfolgt.“  

1125 Vgl zur bezüglichen Änderung des § 18 Abs 3 letzter Satz AVG: Wal-
ter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1995, 4. 

1126 § 10 Abs 1 Datenschutzgesetz, BGBl 1978/565 (das Datenschutzgesetz ist mit 
In-Kraft-Treten des Datenschutzgesetzes 2000 am 01.01.2000 außer Kraft ge-
treten) lautete: „Für alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder 
Dienstleisters, die Daten verwenden, sind Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit zu treffen. Dabei ist je nach der Art der verwendeten Daten, 
nach Umfang und Zweck der Verwendung und unter Bedachtnahme auf den Stand 
der technischen Möglichkeiten sowie auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit 
sicherzustellen, dass die Verwendung der Daten ordnungsgemäß erfolgt und 
dass die Daten Unbefugten nicht zur Kenntnis gelangen.“  

1127 § 18 Abs 2 AVG: „Die Genehmigung einer Erledigung erfolgt durch die Unter-
schrift des Genehmigenden. Davon kann jedoch abgesehen werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass derjenige, der die Genehmigung erteilt hat, auf andere 
Weise festgestellt werden kann.“ 
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gung nicht möglich, da nicht bestätigt werden kann, dass eine unterschrie-

bene Erledigung im Akt einliegt.“1128 

 

Die Novelle BGBl I 1998/1581129 änderte § 18 Abs 3 und 4 AVG wieder: „(3) … 

Im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 

technisch möglichen Weise können schriftliche Erledigungen dann übermittelt 

werden, wenn die Partei Anbringen in derselben Weise eingebracht und dieser 

Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde ausdrücklich widersprochen 

hat. (4) Jede schriftliche Erledigung hat die Bezeichnung der Behörde, das 

Datum und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Soweit im folgenden 

nicht anderes bestimmt ist, haben schriftliche Erledigungen auch die Unter-

schrift des Genehmigenden zu enthalten. An die Stelle dieser Unterschrift 

kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Erledigung mit dem Erle-

digungstext des betreffenden Geschäftsstückes übereinstimmt und das Ge-

schäftsstück die Genehmigung im Sinne des Abs 2 aufweist; das Nähere wird 

durch Verordnung geregelt. Werden schriftliche Erledigungen vervielfältigt, 

so bedarf nur das Original der Unterschrift oder der Beglaubigung. Schrift-

liche Erledigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung 

erstellt worden sind oder die telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, 

im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 

technisch möglichen Weise übermittelt werden, bedürfen weder einer Unter-

schrift noch einer Beglaubigung.“ 

 

Auch bezüglich der Übermittlung schriftlicher Erledigungen nannte die No-

velle BGBl I 1998/158 das Telefax in § 18 Abs 3 zweiter Satz AVG erstmals 

ausdrücklich und stellte es der telegraphischen und fernschriftlichen Über-

mittlung schriftlicher Erledigungen gleich.1130 Mit der Gleichstellung der 

Übermittlung per Telefax mit der telegraphischen und fernschriftlichen 

Übermittlung behördlicher Erledigungen entfiel für die Empfänger behördli-

cher Schriftstücke die Möglichkeit, einer Übermittlung per Telefax zu wi-

dersprechen. Der Verfassungsausschuss begründete dies folgendermaßen: „Für 

die Beseitigung des Widerspruchsrechts des Empfängers gegen die Datenüber-

mittlung im Telefaxverkehr war die Überlegung maßgebend, dass das Telefax 

Telegramm und Fernschreiben als Telekommunikationsmittel weitgehend ersetzt 

hat und im Vergleich zu diesen – schon bisher ohne weiteres zulässigen – 

Telekommunikationsmitteln auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

keine Besonderheiten aufweist.“1131 Auch andere technisch mögliche Übermitt-

                         
1128 RV 130 BlgNR 19. GP 8. Vgl dazu Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovel-

len 1995, 4 f. 
1129 Vgl FN 1158. 
1130 Vgl dazu Demmelbauer, Neuerungen, OÖGZ 1998, 300. 
1131 AB 1167 BlgNR 20. GP 29. 
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lungswege wurden von Gesetzes wegen für zulässig erklärt,1132 allerdings nur 

unter den Voraussetzungen, dass die Partei selbst im verfahrensgegenständ-

lichen Verfahren diesen Kommunikationsweg gewählt und einer Übermittlung 

behördlicher Erledigungen auf diesem Kommunikationsweg nicht ausdrücklich 

widersprochen1133 hat.1134 

 

§ 18 Abs 4 letzter Satz AVG sah für mittels automationsunterstützter Daten-

verarbeitung erstellte schriftliche Erledigungen und für telegraphisch, 

fernschriftlich, per Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenüber-

tragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelte 

schriftliche Erledigungen den Verzicht auf eine Unterschrift und eine Be-

glaubigung vor. Auch die Originale gefaxter Erledigungen bedurften somit 

seit der Novelle BGBl I 1998/158 weder einer Unterschrift noch einer Be-

glaubigung. Für den Empfänger eines behördlichen Faxes ergebe sich „bereits 

aus der Kennung und der Adresse der versendenden Stelle mit hinreichender 

Deutlichkeit, ob die Erledigung tatsächlich von der betreffenden Behörde 

herrührt (‚authentisch’ ist)“1135 oder nicht. 

 

Die Verwaltungsverfahrensnovelle 2001 BGBl I 1371136 fasste § 18 Abs 3 AVG 

wieder neu: „Im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in je-

der anderen technisch möglichen Weise können schriftliche Erledigungen dann 

übermittelt werden, wenn die Partei dieser Übermittlungsart ausdrücklich 

zugestimmt hat oder wenn sie Anbringen in derselben Weise eingebracht und 

dieser Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde ausdrücklich widerspro-

chen hat.“ 

 

Die Verwaltungsverfahrensnovelle 2001 erweiterte die Möglichkeiten der Ü-

bermittlung schriftlicher Erledigungen im Wege automationsunterstützter Da-

tenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise um den Fall 

der ausdrücklichen Zustimmung durch die Partei. § 18 Abs 3 letzter Satz AVG 

idF BGBl I 2001/1371137 erlaubt einer Partei, unabhängig davon in welcher 

Form sie selbst ein etwaiges Anbringen eingebracht hat, einer von der Pa-

pierform abweichenden Form der Übermittlung einer schriftlichen Erledigung 

                         
1132 Vgl § 18 Abs 3 idF BGBl 1990/357. 
1133 Die Möglichkeit bestimmte Kommunikationswege im Verkehr mit der Behörde aus-

zuschließen, sollte der Partei eines Verwaltungsverfahrens erlauben, „die 
Nachteile, die für sie mit der Nutzung eines bestimmten Telekommunikations-
mittels allenfalls verbunden sein könnten, jedenfalls aus(zu)schließen“ (AB 
1167 BlgNR 20. GP 29). 

1134 Vgl zur Neufassung des § 18 Abs 3 AVG Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrens-
novellen 1998, 16. 

1135 AB 1167 BlgNR 20. GP 29. 
1136 Vgl FN 1179. 
1137 Vgl dazu Steiner, Elektronische Verfahrensführung, in Schriftenreihe Rechts-

informatik Band 7, 100; Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 15 f. 
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zuzustimmen.1138 Eine Verpflichtung der Behörde, eine Erledigung tatsächlich 

in der von der Partei „gewünschten“ Form zu übermitteln, kann aus § 18 

Abs 3 letzter Satz AVG nicht abgeleitet werden.1139 

 

Anbringen (§ 13 Abs 1, Abs 4 und Abs 5, 42 Abs 1 zweiter Satz AVG) 

 
Im elektronischen Rechtsverkehr mit der Verwaltung darf nach AVG nicht nur 

die Behörde elektronische Bescheide erlassen, auch den Parteien sind elekt-

ronische Anbringen seit 1990 erlaubt. In Novellen 1998, 2001 und 2002 än-

derte der Gesetzgeber die Regelungen immer wieder, bis in der Novelle 

BGBl I 2004/10 der geltende Stand erreicht wurde.  

 

§ 13 Abs 1 AVG lautet: „Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden oder sons-

tige Mitteilungen können, sofern in den Verwaltungsvorschriften nicht ande-

res bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der Natur der 

Sache nach tunlich erscheint, mündlich eingebracht werden. Dies kann in je-

der technischen Form geschehen, die die Behörde zu empfangen in der Lage 

ist. Einem mündlichen Anbringen ist unabhängig von der technischen Einbrin-

gungsform jedes Anbringen gleichzuhalten, dessen Inhalt nicht zumindest in 

Kopie zum Akt genommen werden kann. Als Kopie gilt jede inhaltlich unver-

fälschte Wiedergabe des Originals. Die Behörde hat die Adressen sowie die 

allenfalls bestehenden besonderen technischen Voraussetzungen, unter wel-

chen Anbringen rechtswirksam eingebracht werden können, durch Anschlag an 

der Amtstafel und im Internet kundzumachen. Langt ein Anbringen an einer 

nicht kundgemachten Adresse der Behörde ein, so ist es auf Gefahr des 

Einschreiters an eine kundgemachte Adresse weiterzuleiten.“ 

 

Der Einschreiter kann Anbringen an die Verwaltungsbehörde „in jeder techni-

schen Form, die die Behörde zu empfangen in der Lage ist“, tätigen. Er hat 

einen Rechtsanspruch auf freie Wahl der Technologie.1140 Die Möglichkeiten 

reichen von der herkömmlichen Abgabe in der Einlaufstelle oder der Übersen-

dung mit der Post bis zu allen Formen der neuen Informations- und Kommuni-

kationstechnologien. Der Einschreiter hat freie Wahl, er trägt jedoch das 

                         
1138 Zur Frage, ob die Partei eine derartige Zustimmung zur elektronischen Über-

mittlung widerrufen kann vgl Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 
15. 

1139 Vgl das Durchführungsrundschreiben zur Verwaltungsverfahrensnovelle 2001, GZ 
600.127/009-V/2/2002: „Durch die Neufassung sollte nichts an der grundsätz-
lichen Regelung geändert werden, wonach § 18 Abs 3 die Behörde zur Übermitt-
lung im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise zwar ermächtigt, nicht jedoch verpflichtet.“ 

1140 Vgl Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 102: „Soweit die Behörde … die 
technischen Voraussetzungen geschaffen hat, besteht … ein Anspruch, Anbrin-
gen auch auf diesen Wegen einbringen zu können.“ 
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Risiko zu beurteilen, ob die Behörde in der Lage ist,1141 die gewählte Form 

des Anbringens zu empfangen, er muss sorgfältig recherchieren1142 und gege-

benenfalls die technische Fähigkeit der Behörde beweisen. Vor allem bei 

fristgebundenen Anbringen ist Vorsicht geboten.  

 

Um das Risiko des Einschreiters zu vermindern, verpflichtet § 13 Abs 1 AVG 

jede Verwaltungsbehörde zu einer entsprechenden Information an der Amtsta-

fel und im Internet.1143 Dort muss sie die Adressen, unter welchen Anbringen 

rechtswirksam eingebracht werden können, sowie die allenfalls besonderen 

technischen Voraussetzungen „kundmachen“. Das Wort „kundmachen“ im Geset-

zestext wirft die Frage auf, ob die Bekanntgabe der Adressen eine Rechts-

verordnung sein könnte. Die Frage ist zu verneinen. Sinn des Gesetzes ist, 

Einschreiter über die bestehenden Möglichkeiten zu informieren. Zudem ist 

das normative Festlegen von technischen Möglichkeiten eine Angelegenheit 

des äußeren Organisationsrechts und keine Angelegenheit des Verwaltungsver-

fahrens. Soweit Anbringen in Landessachen an Landesverwaltungsbehörden er-

folgen, wäre der Bundesgesetzgeber gestützt auf seine Bedarfskompetenz nach 

Art 11 Abs 2 B-VG gar nicht befugt, entsprechende Regelungen zu erlassen. 

Weiters würde eine Verordnung den Einschreiter mit der Frage der Gesetzmä-

ßigkeit der Verordnung und der gehörigen Kundmachung der Verordnung in sei-

nen Interessen eher gefährden als schützen. § 13 Abs 1 AVG normiert nur ei-

ne allgemeine Informationspflicht und keine Ermächtigung und Verpflichtung 

zum Erlass einer Verordnung.1144, steht die Judikatur des Verwaltungsge-

richtshofs nicht entgegen. In einem vereinzelten Erkenntnis aus dem Jahre 

1982 meinte allerdings der Verwaltungsgerichtshof in einem nicht näher be-

gründeten obiter dictum, dass es sich bei der Festsetzung der Amtsstunden 

nach dem AVG, die „durch Anschlag, der den Charakter einer Verordnung 

hat“,1145 kundzumachen sind, um eine Verordnung handelt. 

 

§ 13 Abs 1 AVG verlangt also von jeder Verwaltungsbehörde, durch Anschlag 

an der Amtstafel und im Internet öffentlich über ihre tatsächlichen gegebe-

nen technischen Möglichkeiten – ohne normative Gestaltung – zu informieren. 

Die Informationen müssen auf die konkrete Verwaltungsbehörde bezogen sein 

und alle Möglichkeiten des Einbringens von Anbringen mit jener Detailliert-

                         
1141 Vgl Steiner, Elektronische Verfahrensführung, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer 

(Hrsg), Internet-Recht 281 FN 19. 
1142 VwGH 24.08.1995, 94/04/0013. Vgl dazu Steiner, Elektronische Verfahrensfüh-

rung, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht 283 (FN 27). 
1143 Die Erläuterungen (RV 252 BlgNR 22. GP 12) sprechen von der statuierten 

„Pflicht der Behörde zur Präzisierung der Adressen, unter welchen sie kon-
taktierbar ist.“ 

1144 AA Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensgesetz I § 13 Rz 32, 35; und 
Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 102. 

1145 VwGH 20.01.1982, 81/01/0291. 
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heit, die dem Einschreiter eine eindeutige Beurteilung erlaubt, umfassen. 

Angegeben werden müssen Adresse und Öffnungszeiten der Einlaufstelle, die 

Postadresse, Ort und Amtsstunden für mündliche Anbringen, die Telefonnum-

mern, die Faxnummern, die E-Mail-Adressen, Adressen weiterer Internet-

Applikationen ua.1146 Angegeben sein müssen auch die allenfalls bestehenden 

besonderen technischen Voraussetzungen für die Verwendung besonderer Tech-

nologien. Die kundgemachte Information sichert den Einschreiter. Erreicht 

das Anbringen entgegen der kundgemachten Information ihr Ziel nicht, so 

liegt jedenfalls ein Wiedereinsetzungsgrund nach § 71 AVG vor. Für mate-

rielle Schäden aufgrund einer falschen kundgemachten Information haftet die 

Gebietskörperschaft nach den Regeln der Amtshaftung. Gleiches gilt, wenn 

die Behörde die erforderlichen Informationen nicht oder nicht vollständig 

kundmacht. Von der Kundmachung im Internet ist zu verlangen, dass sie vom 

Einschreiter mit der Bezeichnung der Verwaltungsbehörde als Suchwort mit 

einer gängigen Suchmaschine aufgefunden werden kann.  

 

Erreicht das Anbringen die richtige Stelle der Verwaltungsbehörde trotz 

Fehler in den vom Einschreiter verwendeten Adressen oder Technologien, so 

ist das Anbringen richtig eingegangen und rechtzeitig eingebracht. Enthält 

die Kundmachung nach Sachgebieten differenziert mehrere Adressen innerhalb 

einer Verwaltungsbehörde, so ist ein bei einer von der Kundmachung abwei-

chenden Adresse falsch einlangendes Anbringen auf Gefahr des Einschreiters 

an die kundgemachte Adresse gemäß § 13 Abs 1 letzter Satz AVG weiterzulei-

ten. Langt es bei der Adresse einer überhaupt anderen Verwaltungsbehörde 

ein, so ist es nach § 6 Abs 1 AVG gleichfalls auf Gefahr des Einschreiters 

an die zuständige Stelle mit der kundgemachten Adresse weiterzuleiten.  

 

Langt bei der Verwaltungsbehörde ein Anbringen wirksam ein, ist es aber aus 

technischen Gründen unvollständig, so hat die Verwaltungsbehörde dem 

Einschreiter die Wiederholung seines Anbringens gem § 13 Abs 4 zweiter Satz 

AVG aufzutragen. Die Frist ist jedenfalls gewahrt. § 13 Abs 4 zweiter Satz 

AVG lautet: „Die Wiederholung eines Anbringens ist aufzutragen, wenn dessen 

Inhalt aus technischen Gründen nicht vollständig erkennbar ist.“ 

 

Der Einschreiter ist nicht verpflichtet, für sein Anbringen eine elektroni-

sche Signatur zu verwenden. § 13 Abs 4 dritter Satz AVG legt dazu fest: 

„Verlangt der Gegenstand eines Anbringens den Nachweis der Nämlichkeit des 

                         
1146 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 12: „Angesichts der steigenden Anzahl unterschiedli-

cher Kommunikationsformen ist die Statuierung einer Pflicht der Behörde zur 
Präzisierung der Adressen, unter welchen sie kontaktierbar ist, geboten. Der 
Begriff „Adresse“ schließt hiebei die jeweils notwendigen Hinweise auf die 
Kommunikationsform ein (also zB eine bloße e-mail Adresse, aber auch den Zu-
satz ‚(Tele)Fax‘ zu einer Telefonnummer.)“ 
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Einschreiters und der Echtheit des Anbringens, so hat die Behörde, wenn 

diesbezügliche Zweifel bestehen, die Erbringung des Nachweises aufzutra-

gen.“1147 Zum „Gegenstand des Anbringens“ führen die Erläuterungen aus: „Die 

nunmehr vorgeschlagene Formulierung weist jedoch auch darauf hin, dass die 

Notwendigkeit eines Nachweises der Nämlichkeit und der Echtheit nicht immer 

gegeben ist: Viele Arten von Anbringen, wie z.B. Auskunftsersuchen, die 

keine personenbezogenen Daten betreffen, werden überhaupt keinen derartigen 

Nachweis erfordern – werden unter Umständen sogar das Verlangen nach einem 

derartigen Nachweis verbieten, da die Ermittlung personenbezogener Daten an 

die Erforderlichkeit in einer konkreten Situation gebunden ist (vgl § 6 

Abs 1 Z 3 DSG 2000). Andere Anbringen wiederum könnten sogar einen beson-

ders qualifizierten Nachweis der Identität, nämlich den Nachweis einer ein-

deutigen Identität erfordern, wenn es etwa um den Eingriff in Rechte Drit-

ter geht. Die Bezugnahme im Text auf den Gegenstand des Anbringens soll 

diesen Beurteilungsspielraum entsprechend zum Ausdruck bringen.“1148 Die ge-

setzliche Regelung ist unglücklich. Es ist nicht nur unklar, in welchen 

Fällen „der Gegenstand des Anbringens“ den Nachweis der Nämlichkeit des 

Einschreiters und1149 der Echtheit des Anbringens verlangt, der behördliche 

Auftrag zum Nachweis hängt zudem davon ab, dass „diesbezügliche Zweifel be-

stehen“. Sowohl die Notwendigkeit aus dem Gegenstand des Anbringens als 

auch das Bestehen von Zweifeln sind Gesetzmäßigkeitsvoraussetzungen des be-

hördlichen Auftrags zum Nachweis. Im Rechtsweg kann die Partei um diese 

Voraussetzungen in einem Zwischenverfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof 

streiten, im Mehrparteienverfahren eines Anlageverfahrens etwa eine prozes-

sual vielschichtige Perspektive. Es hätte ausgereicht, der Verwaltungsbe-

hörde ohne nähere Voraussetzungen ins Ermessen zu stellen, weil schutzwür-

dige Interessen des Einschreiters, dass seine Nämlichkeit und die Echtheit 

seines Anbringens der Behörde nicht nachgewiesen werden, nicht erkennbar 

sind. Die diesbezüglichen Ausführungen in den zitierten Erläuterungen sind 

nicht nachvollziehbar.  

 

Der Auftrag der Verwaltungsbehörde an den Einschreiter, „den Nachweis der 

Nämlichkeit des Einschreiters und der Echtheit des Anbringens“ zu erbrin-

                         
1147 Zur bisherigen Regelung des § 13 Abs 4 AVG, wonach bei schriftlichen Anbrin-

gen ohne eigenhändige und urschriftliche Unterschrift eine Bestätigung durch 
ein schriftliches Anbringen mit eigenhändiger und urschriftlicher Unter-
schrift aufgetragen werden konnte, vgl Bußjäger, Digitaler Schriftverkehr, 
ÖGZ 2/2002, 22; Eberhard, Gerüstet für E-Government ? Computer kommunikativ 
3/2001, 29; und Feik, EDV/ADV und Verwaltungsrecht, in Jahnel/Schramm/ Stau-
degger (Hrsg), Informatikrecht 230. 

1148 RV 252 BlgNR 22. GP 12. Vgl Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensge-
setz I § 13 Rz 23. 

1149 Vgl Steiner, Elektronische Verfahrensführung, in Plöckinger/Duursma/ Mayrho-
fer (Hrsg), Internet-Recht 284 (FN 30), der festhält, dass das „und“ als 
„oder“ verstanden werden muss.  

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 259 

gen, muss so bestimmt formuliert sein, dass der Einschreiter mit Sicherheit 

weiß, wie er dem Auftrag nachkommen kann. Die Vorlage eines eigenhändig un-

terschriebenen schriftlichen Anbringens im Original muss in jedem Fall aus-

reichen. Dazu kann die Verwaltungsbehörde dem Einschreiter die Alternative 

eröffnen, durch elektronische Signatur den aufgetragenen Nachweis zu 

erbringen. Liegt ein ordnungsgemäß eigenhändig unterschriebenes oder elekt-

ronisch signiertes Anbringen vor, und hat die Behörde Bedenken, dass das 

Anbringen tatsächlich vom unterschriebenen oder signierten Einschreiter 

stammt, so liegt für das Begehren des Einschreiters eine Zulässigkeitsfrage 

vor, die die Behörde mit den Mitteln des ordentlichen Ermittlungsverfahrens 

und nicht mit einem besonderen Auftrag nach § 13 Abs 4 letzter Satz AVG zu 

klären hat.  

 
Für fristgebundene Anbringen bestimmt § 13 Abs 5 AVG: „Zur Entgegennahme 

mündlicher Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr im Verzug, nur wäh-

rend der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, zur Entge-

gennahme schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden. … Die Amts-

stunden und die für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten sind von der Be-

hörde durch Anschlag an der Amtstafel sowie im Internet kundzumachen.“ 

 

Die Amtsstunden sind eine Frage des äußeren Organisationsrechts und durch 

die Organisationsgesetzgeber zu regeln. § 13 Abs 5 letzter Satz AVG ver-

pflichtet die Verwaltungsbehörde, eine gesonderte Information über die 

Amtsstunden für Einschreiter „an der Amtstafel sowie im Internet“ kundzuma-

chen. Die rechtlichen Voraussetzungen und die rechtlichen Folgen – eventu-

ell auch fehlerhafter – öffentlicher Informationen sind den Regelungen nach 

§ 13 Abs 1 AVG über die Informationspflicht bezüglich Adressen und techni-

sche Voraussetzungen für Anbringen gleich.1150  

 

Ist ein Anbringen fristgebunden, so muss es bei schriftlichen Anbringen in 

der Einlaufstelle der Verwaltungsbehörde durch Überreichung, bei mündlichen 

Anbringen bei der zuständigen Stelle der Verwaltungsbehörde in offener 

Frist „während der Amtsstunden“ eingebracht werden. Wählt der Einschreiter 

den Postweg, so ist das Einlangen des Anbringens bei der Behörde für die 

Beurteilung der Frist ohne Bedeutung. Entscheidend ist das Datum der Über-

gabe an die Post (Datum des Poststempels). Denn nach § 33 Abs 3 erster Satz 

AVG werden „die Tage des Postenlaufes … in die Frist nicht eingerechnet“. 

Wird ein Anbringen elektronisch über einen elektronischen Zustelldienst 

nach Zustellgesetz1151 eingebracht, so muss Gleiches gelten. § 33 Abs 3 

zweiter und dritter Satz AVG ergänzen daher die Regelung, dass die Tage des 

                         
1150 Vgl FN 1144. 
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Postenlaufes in die Frist nicht eingerechnet werden, entsprechend: „Wird 

einem elektronischen Zustelldienst, der eine diesbezügliche vertragliche 

Verpflichtung übernommen hat, ein Dokument zur nachweisbaren elektronischen 

Übersendung an eine Behörde übergeben, so ist der Zeitraum zwischen dem 

Einlangen des Dokuments beim Zustelldienst und dem tatsächlichen Einlangen 

des Dokuments bei der Behörde nicht in den Fristenlauf einzurechnen. Der 

Zeitpunkt des Einlangens des Dokuments beim Zustelldienst ist von diesem in 

einer zum Nachweis geeigneten Art festzuhalten.“ 

 

Anbringen werden mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

(zB E-Mail, Fax) allerdings in der Regel direkt an die Verwaltungsbehörde 

herangetragen werden, ohne dass ein elektronischer Zustelldienst nach Zu-

stellgesetz bemüht wird. Für derartige Anbringen gilt § 33 Abs 3 zweiter 

und dritter Satz AVG nicht. Diese Anbringen sind nicht an die Amtsstunden 

gebunden und können noch bis 24.00 Uhr der Tagesfrist bei der Verwaltungs-

behörde eingehen. § 13 Abs 5 zweiter Satz AVG regelt dazu: „Schriftliche 

Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer 

technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunkts 

des Einlangens ermöglicht, gelten als rechtzeitig eingebracht.“ Dieser Ge-

setzesbestimmung ist die Verpflichtung der Verwaltungsbehörden zu entneh-

men, elektronische Kommunikationstechnologien, die im Rechtsverkehr einge-

setzt werden ohne zeitliche Beschränkung rund um die Uhr in Betrieb zu hal-

ten. Eine Einschränkung der Betriebszeiten wäre gesetzwidrig. Die zur frü-

heren Rechtslage ergangene Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs, wonach 

elektronische Kommunikationstechnologien mit Ende der Amtsstunden abge-

schaltet werden dürfen, ist durch die Neufassung des Gesetzes hinfällig.1152 

Die Beurteilung, ob die gewählte Technologie bei der Verwaltungsbehörde die 

Feststellung des Zeitpunkts des Einlangens ermöglicht, obliegt dem 

Einschreiter, der dafür das Risiko trägt. Sein Risiko ist allerdings durch 

die an der Amtstafel und im Internet kundgemachte Information nach § 13 

Abs 1 AVG gemindert. Eine Technologie, die bei den Verwaltungsbehörden die 

Feststellung des Zeitpunkts eines Anbringens nicht erlaubt, ist für den 

fristgebundenen Rechtsverkehr ungeeignet, darf in die Kundmachung der Ver-

waltungsbehörde nach § 13 Abs 1 AVG nicht oder nur mit dem entsprechendem 

Zusatz aufgenommen werden. Die Beweislast für die Rechtzeitigkeit des An-

bringens trägt in jedem Fall der Einschreiter.1153  

                                                                             
1151 Vgl VI. Kapitel 6.a. 
1152 Vgl FN 1167 ff. 
1153 Vgl VwGH 03.09.2003, 2002/03/0139, wonach die Sendebestätigung einer E-Mail 

keinen zwingenden Schluss darauf zulässt, dass die übermittelten Daten tat-
sächlich bei der Behörde eingelangt sind. Und VwGH 17.09.1996, 96/14/0042 
zur Beweiskraft von Sendeberichten eines Telefaxgerätes: „Der Beschwerdefüh-
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Die Möglichkeit, durch elektronische Anbringen Fristen in der Zeitspanne 

nach Ende der Amtsstunden bis zum Ende des Tages 24.00 Uhr noch zu wahren, 

gilt nicht für Einwendungen von Parteien bei mündlichen Verhandlungen. § 42 

Abs 1 AVG normiert ausdrücklich: „§ 13 Abs 5 zweiter Satz ist nicht anwend-

bar.“  

 

Die Bindung des Einbringens an die Amtsstunden erlaubte der Verwaltungsbe-

hörde, gegebenenfalls noch am selben Tag notwendige Maßnahmen zu setzen. 

Bei elektronischen außerhalb der Amtsstunden ist dies in der Regel nicht 

mehr möglich. Das AVG spaltet im Hinblick darauf die Rechtzeitigkeit eines 

Anbringens und den Beginn behördlicher Entscheidungsfristen. Während ein 

Anbringen beim elektronischen Einlaufen bis 24.00 Uhr der Tagesfrist recht-

zeitig ist, beginnen nach § 13 Abs 5 dritter Satz AVG „behördliche Ent-

scheidungsfristen … jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu 

laufen.“  

 

Die Möglichkeit von Einschreitern, im elektronisch Rechtsverkehr mit der 

Verwaltung nach AVG Anbringen mit neuen Informations- und Kommunikations-

technologien bei der Verwaltungsbehörde einzubringen, begann mit der Novel-

le BGBl 1990/3571154, die § 13 Abs 1 zweiter Satz AVG 1950 wie folgt formu-

lierte: „Schriftliche Anbringen können nach Maßgabe der zur Verfügung ste-

henden technischen Mittel auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege au-

tomationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 

möglichen Weise eingebracht werden.“1155 Die Erläuterungen zur Regierungs-

vorlage halten fest, dass die Neufassung des § 13 Abs 1 AVG 1950 darauf ab-

zielt, die „zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten für die Ein-

bringungen von Schriftsätzen bei den Behörden zu nützen.“1156 Die Bestimmung 

soll Zweifel ausschließen, „dass auch moderne Formen der Kommunikation, et-

wa über öffentliche Kommunikationsdienste, wie zB Telefax oder Btx, aber 

                                                                             

rer hat nicht behauptet, dass Datum und Uhrzeit an dem von ihm verwendeten 
Telefaxgerät nicht frei eingestellt werden könnten und der ‚OK’-Vermerk auf 
dem Sendebericht des Absenders aus diesem Grunde ein Indiz auf den Zeitpunkt 
der Übersendung erbringen könnte“ oder „dass das von ihm verwendete Telefax-
gerät den ‚OK’-Vermerk dann nicht ausdrucke, wenn die Datenübertragung durch 
eine Störung im öffentlichen Netz missglückt ist.“ Vgl dazu Handstanger, 
Rechts- und Grundrechtsprobleme, in Österreichische Juristenkommission 
(Hrsg), Grundrechte 231; Hattenberger, e-government, in Potacs/Rondo-
Brovetto (Hrsg), Reform 138; Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensge-
setz I § 13 Rz 33; Parschalk, e-Mail, in IT-LAW.AT (Hrsg), e-Mail 172; Wie-
derin, E-Government, in Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 
Internet 53. 

1154 Das Bundesgesetz vom 6. Juni 1990, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfah-
rensgesetz, das Auskunftspflichtgesetz und das Zustellgesetz geändert wer-
den, BGBl 1990/357, trat mit 01.01.1991 in Kraft. 

1155 Der Fernschreiber war durch die Novelle BGBl 1982/199 in § 13 Abs 1 AVG 1950 
eingefügt worden. 

1156 RV 1089 BlgNR 17. GP 8 f.  
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auch allenfalls angebotene On-line-Verbindungen, zulässig sind.“1157 Mit der 

Formulierung „nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel“ 

in § 13 Abs 1 zweiter Satz AVG 1950 idF der Novelle BGBl 1990/357 wurde zum 

Ausdruck gebracht, dass ein Anbringen in einer bestimmten Art der automati-

onsunterstützten Datenübertragung nur dann bei einer Behörde eingebracht 

werden konnte, wenn die betreffende Behörde auch über die entsprechenden 

technischen Möglichkeiten verfügte. Einen Rechtsanspruch auf Einbringung 

eines Anbringens in einer bestimmten und frei wählbaren Art der automati-

onsunterstützten Datenübertragung gewährte der neu formulierte § 13 Abs 1 

AVG 1950 nicht.  

 

Die Novelle BGBl I 1998/1581158 änderte § 13 Abs 1 zweiter Satz und Abs 5 

AVG: „(1) … Schriftliche Anbringen können nach Maßgabe der vorhandenen 

technischen Möglichkeiten1159 auch telegraphisch, fernschriftlich, mit Tele-

fax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder ande-

ren technisch möglichen Weise eingebracht werden. (5) Zur Entgegennahme 

mündlicher oder telephonischer Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr 

im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur 

Entgegennahme schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden ver-

pflichtet. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit 

sind bei der Behörde durch Anschlag kundzumachen. Mit Telefax, im Wege au-

tomationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 

möglichen Weise eingebrachte Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden bei 

der Behörde einlangen, gelten erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden als 

bei ihr eingelangt.“ Ein Anbringen konnte schon seit der Novelle 1990/357 

„in jeder technisch möglichen Weise“ bei der Behörde eingebracht werden“, 

also auch durch Telefax. Die Novelle BGBl I 1998/158 hob die Einbringung 

von Anbringen mit Telefax durch ausdrückliche Verankerung in § 13 Abs 1 

zweiter Satz AVG bloß hervor. § 13 Abs 5 letzter Satz AVG idF BGBl I 

                         
1157 RV 1089 BlgNR 17. GP 9. Vgl Wiederin, E-Government, in Studiengesellschaft 

für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 47, der von einem „Weitblick“ des Verfah-
rensgesetzgebers spricht, weil die generalklauselartige Formulierung des § 
13 Abs 1 AVG idF BGBl 1990/357 geeignet ist, auch „noch nicht absehbare 
künftige technische Entwicklungen aufzufangen“.  

1158 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das 
Zustellgesetz, … geändert werden, BGBl I 1998/158. Die genannte Novelle 
trat mit 01.01.1999 in Kraft (§ 82 Abs 6 AVG idgF). 

1159 Vgl Steiner, Elektronische Verfahrensführung, in Plöckinger/Duursma/Helm 
(Hrsg), Internet-Recht 127, der betont, dass von einer Behörde, die „grund-
sätzlich elektronische Kommunikationsmöglichkeiten anbietet, erwartet werden 
kann, dass sie jedenfalls Standardprogramme zur Verfügung hat.“ Bußjäger, 
Digitaler Schriftverkehr, ÖGZ 2/2002, 22, betont, dass Anbringen mittels 
E-Mail bei einer Organisation, die keine E-Mail-Adresse zur Verfügung 
stellt, nicht rechtswirksam eingebracht werden können, und zwar auch dann 
nicht, wenn „einzelne Bedienstete der Organisation über E-Mail-Adressen ver-
fügen.“ 
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1998/158 bestimmte für die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 

Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise einge-

brachten Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlang-

ten, dass diese erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden als bei der Be-

hörde eingelangt gelten. Der Ausschussbericht bemerkte zu dieser Bestimmung 

nur, dass es sich dabei um die „Bereinigung von Redaktionsversehen“1160 han-

delt.  

 

Nach § 13 Abs 5 erster Satz AVG1161 war eine Behörde zur Entgegennahme 

schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden verpflichtet. Nahm die 

Behörde ein Anbringen dennoch – außerhalb der Amtsstunden – entgegen, war 

es rechtzeitig eingebracht. Eine reichhaltige Judikatur zur Frage, wann von 

einem solchen „Entgegennehmen“ außerhalb der Amtsstunden der Behörde auszu-

gehen ist, war die Folge. Das Eintreffen einer schriftlichen Anzeige (nach 

Vereinsgesetz) beim Journaldienst der Behörde außerhalb der Amtsstunden sah 

der Verwaltungsgerichtshof als „Entgegennahme“ an.1162 Ist bei einer Behörde 

ein Einlaufkasten angebracht,1163 so darf man nach Auffassung des Gerichts-

hofs annehmen, dass eine Eingabe „auch dann als bei der Behörde eingebracht 

gilt, wenn sie in den Einlaufkasten, dessen Zweck ja nur darin bestehen 

kann, die für die Behörde bestimmten Sendungen aufzunehmen, eingeworfen 

wird.“1164 Durch das Anbringen eines Einlaufkastens signalisiert die Behörde 

ihre Annahmebereitschaft, eine „körperliche Entgegennahme“ des Schrift-

stücks durch eine Person oder ein Versehen mit einem Eingangsstempel ist 

nicht erforderlich.1165 Gleiches nahm die Judikatur hinsichtlich elektroni-

scher Empfangsgeräte an, auch ein außerhalb der Amtsstunden in Betrieb ge-

haltenes Faxgerät oder eine aufnahmebereite Mailbox bringen die Bereit-

schaft der Behörde zur Entgegennahme von Anbringen zum Ausdruck. So signa-

lisiert ein Fernschreibgerät, das auch außerhalb der Amtsstunden in Betrieb 

ist, die Annahmebereitschaft der Behörde; fernschriftliche Anbringen, wel-

che außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlangen, werden daher von 

der Behörde – obwohl die Behörde nach § 13 Abs 5 erster Satz AVG nicht dazu 

verpflichtet ist – „tatsächlich entgegengenommen“.1166 Ein am letzten Tag 

                         
1160 AB 1167 BlgNR 20. GP 27. 
1161 Schon das AVG 1950, BGBl 172, hatte in § 13 Abs 2 eine gleich lautende 

Bestimmung enthalten. 
1162 VwGH 20.01.1982, 81/01/0291. 
1163 VwGH 29.09.1993, 93/02/0118: „Durch einen bei der Behörde angebrachten Ein-

laufkasten wird allerdings – sofern nicht Gegenteiliges ersichtlich ist – 
keineswegs zum Ausdruck gebracht, dass die Behörde außerhalb der Amtsstunden 
nicht bereit sei, das Anbringen auf diesem Wege entgegenzunehmen.“ 

1164 VwGH 29.09.1993, 93/02/0118. So schon VwSlg 5833 A/1962. 
1165 Mit Einwerfen des Rechtsmittels am letzten Tag der Frist nach dem Ende der 

Amtsstunden in den Briefschlitz beim Haupteingang der Behörde ist die 
Rechtsmittelfrist gewahrt (VwGH 29.09.1993, 93/02/0118). 

1166 VwSlg 13.733 A/1992. 
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der Rechtsmittelfrist nach dem Ende der Amtsstunden mittels Telefax einge-

brachtes Rechtsmittel „ist fristgerecht, wenn die Behörde ihr Telefaxgerät 

außerhalb der Amtsstunden betriebsbereit hält.“1167 Der Gesetzgeber reagier-

te auf diese Judikatur, die zu Problemen, insbesondere bei außerhalb der 

Amtsstunden eingebrachten Versammlungsanzeigen,1168 und zu Unsicherheiten 

hinsichtlich des Beginns behördlicher Entscheidungsfristen geführt hatte, 

und fügte dem § 13 Abs 5 AVG (§ 13 Abs 5 letzter Satz AVG idF BGBl I 

1998/1581169) eine Bestimmung an, wonach „mit Telefax, im Wege automations-

unterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen 

Weise eingebrachte Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde 

einlangen, erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden als bei ihr eingelangt 

gelten. Damit sollten die genannten Schwierigkeiten mit außerhalb der Amts-

stunden bei der Behörde einlangenden Anbringen ausgeräumt sein.1170 Der Ver-

waltungsgerichthof verstand § 13 Abs 5 letzter Satz AVG idF BGBl I 1998/158 

dahin, dass am letzten Tag der Berufungsfrist – nach dem Ende der Amtsstun-

den – mittels Telefax eingebrachte Berufungen „erst mit dem Wiederbeginn 

der Amtsstunden als bei der Behörde eingebracht gelten“1171 und daher als 

verspätet zurückzuweisen sind.1172 Unter Hinweis auf die ständige Rechtspre-

chung des Verwaltungsgerichtshofs, wonach ein am letzten Tag der Frist der 

Post zur Beförderung übergebenes schriftliches Rechtsmittel als rechtzeitig 

eingebracht gilt, trat der Verfassungsgerichtshof der Auffassung des Ver-

waltungsgerichtshofs entgegen. Wenn die Einbringung eines Rechtsmittels bei 

postalischer Übermittlung bis 24.00 Uhr des letzten Tages der Rechtsmittel-

frist zur Wahrung derselben ausreicht, müsse auch eine „bis zu diesem Zeit-

punkt mit Telefax – durch ‚erfolgreiches Übersenden’ des Telefax – der Be-

                         
1167 VwGH 20.12.1996, 96/02/0296. Ebenso VwGH 30.03.2001, 97/02/0211. 
1168 Vgl VwSlg 13.733 A/1992 und Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 6. 
1169 Vgl dazu etwa Demmelbauer, Neuerungen, OÖGZ 1998, 299; Handstanger, Neue 

Medien, in Pauger (Hrsg), 264; Höllinger, Telekommunikation, in Schwarzer 
(Hrsg), 129; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht 108; Walter/Thienel, Ver-
waltungsverfahrensnovellen 1998, 11; Wiederin, E-Government, in Studienge-
sellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 49. 

1170 Demmelbauer, Neuerungen, OÖGZ 1998, 299, bemerkt dazu, dass es „damit (…) 
nicht nötig sein (wird), ein über das Wochenende eingeschaltetes Faxgerät 
laufend zu beobachten.“ Vgl aber VfGH 13.03.2003, B 1329/02 und VfGH 
13.03.2003, B 1182/02 (zu § 2 Versammlungsgesetz 1953). 

1171 VwGH 05.08.1999, 99/03/0311. 
1172 Vgl zum Erkenntnis VwGH 05.08.1999, 99/03/0311 insbesondere Kneihs, Telefax 

ZfV 2000, 870; und Wessely, Technik, ÖJZ 2000, 704, die den Standpunkt des 
Verwaltungsgerichtshofs vehement ablehnen. Handstanger, Neue Medien, in Pau-
ger (Hrsg), 265 f, hingegen meint, dass „nicht nur der Wortlaut des § 13 
Abs 5 letzter Satz leg cit, sondern auch die Regelung des § 33 Abs 3 AVG“ 
für das Ergebnis des Verwaltungsgerichtshofs sprechen. Wiederin, 
E-Government, in Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 50 f, 
gibt dem Verwaltungsgerichtshof, „soweit es um die grundlegenden Prämissen 
geht“, recht; hält aber letztlich das vom Verfassungsgerichtshof (Slg 
15.858/2000) „erzielte Ergebnis für richtig“.  
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hörde übermittelte – schriftliche – Berufung rechtzeitig“1173 sein. Schon 

das Durchführungsrundschreiben zur „Verwaltungsverfahrensnovelle 1998“1174 

hatte ausgeführt, dass der in § 13 Abs 5 letzter Satz AVG genannte Zeit-

punkt „nur für jene Fälle (…) rechtserheblich ist, in denen es auf das Ein-

langen bei der Behörde ankommt“. In Fällen jedoch, in denen es „auf das 

Einbringen ankommt, ist die Zeit bis zum Wiederbeginn der Amtsstunden gemäß 

§ 33 Abs 3 nicht einzurechnen.“ Trotz der teilweise heftigen Kritik eines 

Teils der Lehre1175 und dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs1176 hielt 

der Verwaltungsgerichtshof an seiner Judikatur fest.1177 Die dargelegte 

kontroversielle Auslegung des § 13 Abs 5 letzter Satz AVG durch die beiden 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts1178 mündete schließlich in einer „klar-

stellenden Neuformulierung“ der Bestimmung des § 13 Abs 5 AVG durch den Ge-

setzgeber mit der Novelle 2001, BGBl I 1371179: „Zur Entgegennahme mündli-

cher oder telefonischer Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr im Ver-

zug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit, zur Entgegen-

nahme schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden verpflichtet. Die 

Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind bei der Be-

hörde durch Anschlag kundzumachen. Anbringen, die mit Telefax, im Wege au-

tomationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch 

möglichen Weise binnen offener Frist eingebracht werden und außerhalb der 

Amtsstunden bei der Behörde einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. 

                         
1173 VfSlg 15.858/2000. Im Sinne des Verfassungsgerichtshofes etwa auch Kneihs, 

Telefax ZfV 2000, 871; Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 6; und 
Wessely, Technik, ÖJZ 2000, 704. 

1174 Durchführungsrundschreiben zur „Verwaltungsverfahrensnovelle 1998“ GZ 
600.127/23-V/2/98. 

1175 Vgl insbesondere Kneihs, Telefax ZfV 2000, 870; und Wessely, Technik, ÖJZ 
2000, 704. 

1176 VfSlg 15.858/2000 (26.06.2000, B 460/00); vgl FN 1173. 
1177 VwGH 23.03.2000, 2000/20/0027 (Zurückweisung einer am letzten Tag der Be-

schwerdefrist nach dem Ende der Amtsstunden mit Telefax beim Verwaltungsge-
richtshof eingebrachten Beschwerde als verspätet) und die nach dem Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofs ergangenen Entscheidungen VwSlg 15.462 
A/2000 (05.07.2000, 2000/03/0152), VwGH 21.09.2000, 2000/20/0167; VwGH 
11.10.2000, 2000/03/0200; VwGH 18.12.2000, 2000/10/0127; VwGH 26.01.2001, 
99/02/0154; VwGH 15.03.2001, 2001/16/0144; VwGH 03.09.2003, 2002/03/0139. Im 
Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs Handstanger, Neue Medien, in 
Pauger (Hrsg), 265 f, der als Richter des Verwaltungsgerichtshofs dem erken-
nenden Senat des Ersterkenntnisses (05.08.1999, 99/03/0311) angehörte; und 
teilweise Wiederin, E-Government, in Studiengesellschaft für Wirtschaft und 
Recht (Hrsg), 51, der feststellt, dass „gute Gründe“ für die Auffassung des 
Verwaltungsgerichtshofs sprechen. 

1178 Vgl zur Darstellung der unterschiedlichen höchstgerichtlichen Standpunkte 
etwa Handstanger, Rechts- und Grundrechtsprobleme, in Österreichische Juris-
tenkommission (Hrsg), Grundrechte 228 f; Kneihs, Telefax ZfV 2000, 870; 
Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht 108; Wiederin, E-Government, in Studien-
gesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 50. 

1179 Verwaltungsverfahrensnovelle 2001, BGBl I 2001/137. Die das AVG betreffenden 
Änderungen traten mit 01.01.2002 in Kraft (§ 82 Abs 10 AVG idgF).  
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Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn 

der Amtsstunden zu laufen.“ 

 

Die Novelle 2001, BGBl I 137, ersetzte die Anordnung des § 13 Abs 5 dritter 

Satz AVG, dass Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 

Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise binnen of-

fener Frist eingebracht werden und außerhalb der Amtsstunden bei der Behör-

de einlangen „erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden als eingelangt gel-

ten“ durch die Anordnung, dass derartige außerhalb der Amtsstunden bei der 

Behörde einlangende Anbringen „als rechtzeitig eingebracht gelten“.1180 Wie-

derin1181 bemerkt dazu, dass damit der „Konflikt zwischen den Gerichtshöfen 

des öffentlichen Rechts (…) vom Gesetzgeber zugunsten der bürger- und 

rechtsschutzfreundlicheren Auffassung des VfGH entschieden“ ist. § 13 Abs 5 

AVG wurde zudem die Bestimmung angefügt, dass bei Einlangen eines Anbrin-

gens bei der Behörde außerhalb der Amtsstunden die behördliche Entschei-

dungsfrist – ohne Einfluss auf die rechtzeitige Einbringung – erst mit dem 

Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen beginnt.1182 Trotz der beabsichtigten 

„bloßen Klarstellung“ des § 13 Abs 5 dritter und vierter Satz AVG durch den 

Gesetzgeber,1183 warfen diese Bestimmungen neue Zweifelsfragen auf.1184 Nach 

der insoweit eindeutigen Formulierung des § 13 Abs 5 dritter Satz AVG gilt 

die Regelung nur für mit den bezeichneten technischen Mitteln eingebrachte 

Anbringen. Für schriftliche Anbringen hingegen, die auf herkömmliche Weise, 

etwa persönlich oder durch Boten, außerhalb der Amtsstunden am letzten Tag 

der Frist bei der Behörde eingebracht werden, bleibt es bei der bisherigen 

Rechtslage.1185 So betont auch das Durchführungsrundschreiben zur Verwal-

tungsverfahrensnovelle 2001,1186 dass die „Rechtslage betreffend die Recht-

                         
1180 Die Erläuterungen (RV 723 BlgNR 21. GP 8) begründen die bezügliche Gesetzes-

änderung ausdrücklich mit der Judikaturdivergenz der beiden Gerichtshöfe öf-
fentlichen Rechts zu § 13 Abs 5 AVG. Vgl FN 1127, FN 1171 und FN 1176. 

1181 E-Government, in Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 51. 
1182 Vgl die bezüglichen Erläuterungen der Regierungsvorlage RV 723 BlgNR 21. GP 

8: „Der dem neuen § 13 Abs 5 AVG angefügte letzte Satz dient lediglich der 
Klarstellung: Bereits nach der geltenden Rechtslage beginnt die behördliche 
Entscheidungsfrist mit dem Einlangen des Antrages bei der Behörde zu laufen 
(…). Entscheidungsfristen von wenigen Tagen, wie sie vor allem im Vergabe-
recht als auch im Asyl- und Fremdenrecht keine Seltenheit sind, können daher 
durch Anträge, die zB vor dem Wochenende nach den Amtsstunden bei der Behör-
de in den von § 13 Abs 5 aufgezählten Formen einlangen, nicht ‚verkürzt’ 
werden.“ 

1183 RV 723 BlgNR 21. GP 8: „Der dem neuen § 13 Abs 5 AVG angefügte letzte Satz 
dient lediglich der Klarstellung.“ 

1184 Vgl etwa Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 7; und Wiederin, 
E-Government, in Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 52. 

1185 VwSlg 5833 A/1962; VwGH 20.01.1982, 81/01/0291; VwGH 29.09.1993, 93/02/0118; 
VwSlg 13.733 A/1992; VwGH 20.12.1996, 96/02/0296; VwGH 30.03.2001, 
97/02/0211 (FN 1162 ff). Vgl etwa Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 
2001, 7; und Wiederin, E-Government, in Studiengesellschaft für Wirtschaft 
und Recht (Hrsg), 52. 

1186 GZ 600.127/009-V/2/2002. 
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zeitigkeit anderer als in § 13 Abs 5 aufgezählter Formen der Einbringung 

nach Ende der Amtsstunden (etwa persönliche Übergabe oder Einwurf in den 

Einlaufkasten)“ nicht geändert wurde. § 13 Abs 5 dritter Satz AVG stellt 

auf die Einbringung „binnen offener Frist“ ab, § 13 Abs 5 dritter Satz AVG 

findet daher nur auf fristgebundene Anbringen Anwendung.1187 Unklar ist in-

des die Anwendbarkeit des letzten Satzes des § 13 Abs 5 AVG auf nicht 

fristgebundene Anbringen. Der Zusammenhang zwischen dem dritten und dem 

vierten Satz des § 13 Abs 5 AVG spricht gegen eine Anwendung auf nicht 

fristgebundene Anbringen. Die Entstehungsgeschichte des § 13 Abs 5 AVG je-

doch spricht dafür:1188 Diese Bestimmung war einerseits gerade wegen der 

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit außerhalb der Amtsstunden eingebrachten 

Versammlungsanzeigen1189 durch die Novelle BGBl I 1998/158 abgeändert wor-

den. Und anderseits fügte der Gesetzgeber dem § 13 Abs 5 AVG den vierten 

Satz nur zur „Klarstellung“ an, die Rechtslage sollte – gegenüber der 

Rechtslage nach der Novelle BGBl I 1998/158 – nicht abgeändert werden. 

„Entscheidungsfristen von wenigen Tagen“ können nach der Erläuterungen 

„durch Anträge, die zB vor dem Wochenende nach den Amtsstunden bei der Be-

hörde in den von § 13 Abs 5 aufgezählten Formen einlangen, nicht ‚verkürzt’ 

werden.“1190 Der Begriff „Entscheidungsfrist“ ist – wie das Durchführungs-

rundschreiben zur Verwaltungsverfahrensnovelle 20011191 festhält – in einem 

weiten Sinn zu verstehen. Nicht nur Fristen, „denen ein Erledigungsanspruch 

einer Partei entspricht“, sondern alle Fristen, „bei denen der Behörde ein 

bestimmter Zeitraum zur Ergreifung der durch ein Anbringen allenfalls ver-

anlassten Maßnahmen eingeräumt ist“1192 (etwa in Anzeigeverfahren, in denen 

der Behörde eine Frist zur Untersagung des angezeigten Vorhabens offen 

steht1193), sind unter diesen Begriff zu subsumieren. Die Ausübung derarti-

                         
1187 Vgl Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 7. 
1188 Ausdrücklich in diesem Sinn das Durchführungsrundschreiben zur Verwaltungs-

verfahrensnovelle 2001, GZ 600.127/009-V/2/2002: „Bereits nach der Rechtsla-
ge nach der Verwaltungsverfahrensnovelle 1998 beginnt die behördliche Ent-
scheidungsfrist bei fristgebundenen Anbringen … sowie … bei nicht fristge-
bundenen Anbringen, die auf die in § 13 Abs 5 AVG angeführten Formen einge-
bracht werden, erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden nach Einlangen des 
Antrages bei der Behörde zu laufen.“ 

1189 Vgl FN 1168. 
1190 RV 723 BlgNR 21. GP 8. 
1191 GZ 600.127/009-V/2/2002. 
1192 Durchführungsrundschreiben zur Verwaltungsverfahrensnovelle 2001, GZ 

600.127/009-V/2/2002. 
1193 Gedacht war in diesem Zusammenhang insbesondere an die sehr kurze behördli-

che Entscheidungsfrist betreffend Anzeigen nach § 2 Versammlungsgesetz. etwa 
die 24-Stunden-Frist zur Untersagung einer Versammlung nach dem Versamm-
lungsgesetz 1953. Mit Erkenntnis vom 13.03.2003, B 1182/02 (ebenso VfGH 
13.03.2003, B 1329/02) sprach der Verfassungsgerichtshof jedoch aus, dass 
§ 2 Versammlungsgesetz 1953 die „speziellere Regelung gegenüber § 13 Abs 5 
AVG darstellt“ und „nicht die Einbringung innerhalb einer bestimmten Frist 
(regelt), wie das § 13 AVG vor Augen hat“. 
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ger behördlicher Befugnisse soll – so das Durchführungsrundschreiben1194 

ausdrücklich – „durch den vom dritten Satz des § 13 Abs 5 intendierten 

Schutz der Rechtsposition des Einschreiters nicht beeinträchtigt werden.“ 

Die Entstehung des § 13 Abs 5 AVG und die Absicht des Gesetzgebers zeigen, 

dass § 13 Abs 5 letzter Satz AVG sowohl für fristgebundene als auch für 

nicht fristgebundene Anbringen gilt.1195 

Die durch die Novelle BGBl I 2002/651196 im AVG vorgenommenen Änderungen 

dienten der Erleichterung der elektronischen Aktenführung. Die Bestimmungen 

sind zwischenzeitlich seit 01.03.2004 durch das E-Government-Gesetz abge-

löst. § 13 Abs 4a AVG lautete: „Zum Zweck der eindeutigen Identifikation 

von Verfahrensbeteiligten im elektronischen Verkehr mit der Behörde darf 

diese die ZMR-Zahl (§ 16 Abs 4 des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992) 

als Ausgangsbasis für eine verwaltungsbereichsspezifisch unterschiedliche, 

abgeleitete und verschlüsselte Personenkennzeichnung verwenden. Die ZMR-

Zahl darf auch auf den im elektronischen Verwaltungssystem für die Sozial-

versicherung (ELSY, § 31a Abs 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-

zes, BGBl. Nr. 189/1955) verwendeten Chipkarten als Ausgangszahl für die 

eindeutige Identifikation des Karteninhabers bei der Anwendung der elektro-

nischen Signatur und der Verschlüsselung gespeichert werden. Die ZMR-Zahl 

darf von der Behörde anlässlich der elektronischen Identifikation nicht 

aufgezeichnet werden.“ § 13 Abs 9 AVG lautete: „Die Behörde kann Anbringen 

und andere das Verfahren betreffende Unterlagen mit automationsunterstütz-

ter Datenverarbeitung erfassen. Diese Erfassung beeinträchtigt nicht die 

Beweiskraft, sofern sichergestellt ist, dass die so erfassten Unterlagen 

nachträglich nicht verändert werden können.“ 

 

Mit § 13 Abs 4a AVG idF BGBl I 2002/651197 wurde eine rechtliche Grundlage 

für die Identifikation von Verfahrensbeteiligten im elektronischen Verkehr 

mit der Behörde geschaffen. Den Ausgangspunkt der Identifizierbarkeit der 

Beteiligten sollten die – auf den für Zwecke der Sozialversicherung1198 ver-

                         
1194 Durchführungsrundschreiben zur Verwaltungsverfahrensnovelle 2001, GZ 

600.127/009-V/2/2002. 
1195 So etwa auch Hengstschläger/Leeb, AVG § 13 Rz 36; Thienel, Verwaltungsver-

fahrensnovellen 2001, 7; und Wiederin, E-Government, in Studiengesellschaft 
für Wirtschaft und Recht (Hrsg), 52. 

1196 Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl I 2002/65. Der das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz betreffende Teil des Verwaltungsreformgesetzes 2001 
trat am 20.04.2002 in Kraft (§ 82 Abs 11 AVG idgF). 

1197 Vgl dazu Steiner, Elektronische Verfahrensführung, in Schriftenreihe Rechts-
informatik Band 7, 99; und Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 4 f. 

1198 Nach § 31a Abs 1 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl 1955/189, hatte 
der Hauptverband ein elektronisches Verwaltungssystem (ELSY) flächendeckend 
einzuführen und dessen Betrieb sicherzustellen. 
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wendeten Chipkarten1199 aufgebrachten – Zentrale-Melderegister-Zahlen nach 

dem Meldegesetz1200 bilden.1201 Der Verfassungsausschuss1202 hält zur Einfüh-

rung der elektronischen Identifikation von Verfahrensbeteiligten fest: 

„Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion um E-Government-Anwendungen wird 

unter anderem von den Ländern vehement die Schaffung einer eindeutigen Per-

sonenidentifikation im elektronischen Verkehr zwischen Bürger und Behörde 

verlangt, wozu die Bürgerkarte – als virtuelles Konzept – einen wesent-

lichen Beitrag leisten könnte, wenn sie die Funktion der elektronischen 

Signatur mitumfasst und wenn bei der Identifikation die Zentrale-

Melderegister-Zahl (ZMR-Zahl) in abgeleiteter verschlüsselter Form verwen-

det werden darf.“ 

 

§ 13 Abs 9 erster Satz AVG idF BGBl I 2002/65 erlaubte der Behörde „Anbrin-

gen und andere das Verfahren betreffende Unterlagen“ mit automationsunter-

stützter Datenverarbeitung zu erfassen und ermöglichte damit erstmals eine 

papierlose elektronische Aktenführung.1203 Nach § 13 Abs 9 erster Satz AVG 

musste die Behörde elektronisch, etwa per E-Mail, eingebrachte Anbringen 

nicht mehr ausdrucken, um für den Akt ein „Papierexemplar“ des Anbringens 

zu erhalten, sondern es reichte die Speicherung des elektronischen Anbrin-

gens. Anbringen, die die Behörde auf herkömmlichen Wegen erreichten, etwa 

per Post oder Telefax, konnten nach der Neufassung des § 13 Abs 9 erster 

Satz AVG ebenfalls mit automationsunterstützter Datenverarbeitung erfasst 

werden, indem die Behörde die Schriftstücke einscannte und dann abspeicher-

te.1204 Durch das Einscannen eines Schriftstücks musste eine Kopie des Ori-

ginals hergestellt werden, ein bloßes Erfassen des Textes war (aus Beweis-

gründen) nicht ausreichend.1205 Eine Pflicht der Behörde zur elektronischen 

                         
1199 Vgl den Bericht des Verfassungsausschusses (AB 885 BlgNR 21. GP 3): „Als 

Trägermedium für die Signaturfunktion und die ZMR-Zahl bietet sich die Sozi-
alversicherungs-Chipkarte an, da diese bereits eine elektronische Signatur-
funktion enthält.“ 

1200 § 16 Abs 4 Meldegesetz 1991, BGBl 1992/9. 
1201 Vgl Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 112. 
1202 AB 885 BlgNR 21. GP 3. 
1203 Vgl dazu etwa Bußjäger, Digitaler Schriftverkehr, ÖGZ 2/2002, 25; Eberhard, 

e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 113; Heuberger/Steiner, 
E-Government, ZfV 2002, 12; Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 8. 

1204 Vgl die Erläuterungen der RV 772 BlgNR 21. GP 40: „Die Erfassung von Unter-
lagen mit automationsunterstützter Datenverarbeitung (Einscannen) ist Vor-
aussetzung für den vollelektronischen Akt, damit allen befassten Bearbeitern 
ohne weiteren Aktenlauf alle relevanten Akteninhalte zur Verfügung stehen. 
Zur Erleichterung der Verwaltungsarbeit ist es überdies erforderlich, dass 
die Unterlagen nach dem Scannen vernichtet bzw. Originaldokumente allenfalls 
zurückgeschickt werden können. Auch beim herkömmlichen Papierakt bleiben oft 
nur Kopien von Urkunden im Akt.“ 

1205 Vgl dazu Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 9. 
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Erfassung von Anbringen enthielt § 13 Abs 9 erster Satz AVG nicht.1206 Zur 

Beweiskraft elektronisch erfasster Anbringen und Unterlagen bestimmte § 13 

Abs 9 zweiter Satz AVG, dass diese nicht beeinträchtigt ist, wenn sicherge-

stellt ist, dass die Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können. 

Die Erläuterungen1207 führen dazu aus, dass der „unveränderbaren elektroni-

schen Kopie soll die gleiche Beweiskraft zukommen wie dem zugrunde liegen-

den Original.“1208 Da § 47 AVG hinsichtlich der Beweiskraft öffentlicher und 

privater Urkunden auf die Bestimmungen der Zivilprozessordnung1209 verweist 

und danach die besondere Beweiskraft insbesondere öffentlicher Urkunden nur 

den Originalurkunden bzw beglaubigten Abschriften, nicht jedoch einer 

„elektronischen Kopie“ zukommt, wurde mit § 13 Abs 9 zweiter Satz AVG eine 

lex specialis zu § 47 AVG geschaffen. 

 

Akteneinsicht (§ 17 AVG) 

 
Hat die Verwaltungsbehörde Akten oder Aktenteile elektronisch organisiert, 

so sollen die Parteien die Möglichkeit haben mit neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien Akteneinsicht zu nehmen. § 17 AVG Abs 1 zweiter 

Satz AVG lautet: „Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten 

kann Akteneinsicht auch im Wege des Zugriffs über das Internet auf die zur 

Einsicht bereitgestellten Akten oder Aktenteile gewährt werden, wenn die 

Identität (…) des Einsichtswerbers und die Authentizität (…) seines Begeh-

rens elektronisch nachgewiesen wurden.“ 

 

Die elektronische Akteneinsicht kann nur über das Internet erfolgen. Auf 

Seiten der Behörde müssen die technischen Möglichkeiten dafür gegeben sein. 

Die Akteneinsicht über das Internet ist unter dieser Voraussetzung ein 

Rechtsanspruch der Partei. Den Nachweis der Identität und die Authentizität 

des Begehrens kann die Partei mit der Bürgerkarte nach dem E-Government-

Gesetz erfüllen.  

 

Schon die Novelle BGBl I 2002/651210 versuchte, die elektronische Aktenein-

sicht zu regeln. § 17 Abs 1 zweiter Satz AVG lautete: „Nach Maßgabe der 

                         
1206 Für die Festlegung einer verpflichtenden elektronischen Erfassung von An-

bringen fehlt dem Bund als Verfahrensgesetzgeber die Kompetenz. Vgl III. Ka-
pitel 4. 

1207 RV 772 BlgNR 21. GP 40. 
1208 Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 10, weist darauf hin, dass dar-

aus nicht geschlossen werden darf, „dass alle Bestandteile eines elektroni-
schen Aktes – weil von einer Behörde stammend – automatisch die Beweiskraft 
öffentlicher Urkunden aufweisen.“ 

1209 Insbesondere der §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 Zivilprozessordnung, RGBl 
1895/113 idgF. 

1210 Vgl FN 1158.  
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vorhandenen technischen Möglichkeiten kann Akteneinsicht auch im Wege der 

automationsunterstützten Datenverarbeitung gestattet werden.“ Die Parteien 

waren berechtigt, sich an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder 

– nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten – Kopien anferti-

gen zu lassen. Die Novelle BGBl I 2002/65 fügte dem § 17 AVG den genannten 

zweiten Satz an. Unter „Akteneinsicht im Wege der automationsunterstützten 

Datenverarbeitung“ verstand der Gesetzgeber auch die „elektronische Fern-

einsicht“ über das Internet,1211 was im Wortlaut freilich nicht hinreichend 

deutlich zum Ausdruck kam.1212 „In Zukunft soll der Partei auch die Möglich-

keit eröffnet werden können, über das Internet in alle Teile des elektroni-

schen Aktes Einsicht zu nehmen.“1213 Die jeweils vorhandenen technischen 

Möglichkeiten bzw die konkreten Voraussetzungen einer elektronischen Akten-

einsicht, wie Benutzer-Identifikation oder Passwort, sollten den Parteien 

durch entsprechende Kundmachung (zB im Internet) zur Kenntnis gebracht wer-

den.1214 Eine Pflicht der Behörde zur vollelektronischen Führung von Akten 

bzw ein Recht der Partei zur elektronischen Akteneinsicht beinhaltete § 17 

zweiter Satz AVG nicht.1215 Lässt die Behörde jedoch bestimmte technische 

Möglichkeiten zur Akteneinsicht zu, so ist sie verpflichtet, allen Parteien 

auf deren Verlangen diese technischen Zugangsmöglichkeiten in gleichem Um-

fang einzuräumen.1216 

 

Niederschrift (§ 14 Abs 5 AVG) 

 
Über mündliche Anbringen und mündliche Verhandlungen sind nach § 14 AVG 

Niederschriften anzufertigen. Die eigenhändige Unterschrift der beigezoge-

nen Personen entfällt nach § 14 Abs 5 erster Satz AVG idF BGBl I 2004/10 

„wenn die Niederschrift elektronisch erstellt wurde und an Ort und Stelle 

nicht ausgedruckt werden kann“. Die beigezogenen Personen können bis zum 

Schluss der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der Übertragung 

verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupte-

ter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben (§ 14 

Abs 7 AVG).  

 

                         
1211 RV 772 BlgNR 21. GP 41. Vgl Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 

2002, 114; Heuberger/Steiner, E-Government, ZfV 2002, 13. 
1212 Hengstschläger/Leeb, AVG § 17 Rz 7, sprechen von einem „legistisch verun-

glückten Gesetzestext“. 
1213 RV 772 BlgNR 21. GP 40. 
1214 Vgl RV 772 BlgNR 21. GP 41. 
1215 Darauf weisen auch die Erläuterungen (RV 772 BlgNR 21. GP 41) ausdrücklich 

hin. 
1216 Die Erläuterungen (RV 772 BlgNR 21. GP 41) sprechen vom „Grundsatz der 

Gleichbehandlung“. Vgl auch Hengstschläger/Leeb, AVG § 17 Rz 7; und Thienel, 
Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 15. 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 272 

Die Neufassung des § 14 AVG durch die Novelle BGBl I 1998/158 beseitigte 

insbesondere die Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung moderner Tech-

nologien bei der Abfassung von Niederschriften. § 14 AVG idF BGBl 1982/199 

hatte den Einsatz moderner Technologien noch in zweifacher Hinsicht be-

schränkt: Einerseits waren nur „Schallträger“ zugelassen und zweitens durf-

ten diese nur unter der Voraussetzung zum Einsatz kommen, dass die beigezo-

genen Personen keinen Einwand dagegen vorbrachten. Zudem waren die Schall-

trägeraufnahmen in Vollschrift zu übertragen, weil die Niederschriften nach 

§ 14 Abs 3 AVG 1950 (idF BGBl 1982/199) den vernommenen oder sonst beigezo-

genen Personen – sofern diese nicht darauf verzichteten – vorzulesen und 

von diesen dann durch Beisetzung ihrer eigenhändigen Unterschrift bestätigt 

werden mussten.1217 Nach § 14 Abs 7 AVG idF BGBl I 1998/158 kann für die Ab-

fassung einer Niederschrift „jedes geeignete technische Hilfsmittel“ ver-

wendet werden, der Ausschussbericht erwähnt neben dem Schallträger „insbe-

sondere auch die Textverarbeitung (PC)“.1218 Ein Recht der beigezogenen Per-

sonen zur Erhebung von Einwänden gegen die Form der Abfassung der Nieder-

schrift unter Verwendung bestimmter technischer Hilfsmittel war nicht 

(mehr) vorgesehen. In Vollschrift musste nach § 14 Abs 7 zweiter Satz AVG – 

neben den Angaben nach Abs 21219 und der Feststellung, dass für die übrigen 

Teile der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwendet wird – nur 

die Tatsache der Verkündung eines mündlichen Bescheides, nicht mehr dessen 

Inhalt festgehalten werden.1220 Niederschriften waren nach § 14 Abs 3 erster 

Satz AVG (idF BGBl I 1998/158) den vernommenen oder sonst beigezogenen Per-

sonen, sofern diese nicht darauf verzichteten, grundsätzlich zur Durchsicht 

vorzulegen oder vorzulesen. Für Niederschriften jedoch, welche unter Ver-

wendung eines technischen Hilfsmittels aufgenommen wurden, bestimmte § 14 

Abs 3 erster Satz, zweiter Halbsatz AVG, dass deren Inhalt „auch auf andere 

Weise wiedergegeben“ werden kann. Von dieser Wiedergabe der Niederschrift 

durch „Vorlage“, „Vorlesen“ oder – bei einer mit technischen Hilfsmitteln 

aufgenommenen Niederschrift – „auf andere Weise“ konnte auch ohne Verzicht 

                         
1217 Im Bericht zur Novelle BGBl I 1998/158 bezeichnet der Verfassungsausschuss 

(AB 1167 BlgNR 20. GP 28) die Bestimmung des § 14 Abs 5 AVG, wonach sich die 
Behörde für die Abfassung der Niederschrift eines Schallträgers nur unter 
der Voraussetzung bedienen darf, dass kein Einwand erhoben wird, als „ebenso 
wenig zeitgemäß wie die Beschränkung auf Schallträger“. 

1218 AB 1167 BlgNR 20. GP 28. 
1219 Nach § 14 Abs 2 und 7 AVG idF BGBl I 1998/158 sind in Vollschrift festzuhal-

ten der Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung, die Bezeichnung der Be-
hörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst mitwirkenden 
amtlichen Organe, der anwesenden Beteiligten und ihrer Vertreter sowie der 
etwa vernommenen Zeugen und Sachverständigen und die eigenhändige Unter-
schrift des Leiters der Amtshandlung. 

1220 Der Verfassungsausschuss (AB 1167 BlgNR 20. GP 29) bemerkt diesbezüglich, 
dass „zum Ausgleich für diese Erleichterungen auf Behördenseite (…) den bei-
gezogenen Personen generell das Recht eingeräumt werden (soll), eine Ausfer-
tigung der Niederschrift ausgefolgt oder zugestellt zu erhalten (§ 14 
Abs 6).“ 
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der beigezogenen Personen abgesehen werden. Diesfalls durften die beigezo-

genen Personen aber bis zum Schluss der Amtshandlung die Zustellung einer 

Ausfertigung verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen 

wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift 

erheben (§ 14 Abs 3 zweiter Satz AVG).1221 

 

Die Neufassung des § 14 Abs 8 AVG durch die Novelle BGBl I 2002/651222 stand 

im Zeichen der elektronischen Aktenführung. § 14 Abs 8 AVG lautete: „Nie-

derschriften, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung, ins-

besondere unter Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen, erstellt worden 

sind, bedürfen nicht der Unterschrift des Leiters der Amtshandlung und der 

beigezogenen Personen, wenn sichergestellt ist, dass auf andere Weise fest-

gestellt werden kann, dass der Leiter der Amtshandlung den Inhalt der Nie-

derschrift bestätigt hat. Es gilt Abs 3 letzter Halbsatz.“ Die Regelung des 

§ 14 AVG vor der Novelle BGBl I 2002/65 stellte auf eine Niederschrift in 

Papierform ab. Auch „elektronisch hergestellte“ Niederschriften mussten da-

her ausgedruckt werden, um unterschrieben (§ 14 Abs 2 und 5 AVG) werden zu 

können. Einer angestrebten „Vereinfachung der Verwaltungsabläufe“ und einer 

elektronischen Aktenführung stand das entgegen.1223 Das Unterbleiben sowohl 

der Unterschrift des Leiters der Amtshandlung als auch der beigezogenen 

Personen bei einer mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung er-

stellten Niederschrift knüpfte der neu gefasste § 14 Abs 8 AVG an die Vor-

aussetzung, dass „sichergestellt ist“, dass „auf andere Weise“ (als durch 

die Unterschrift) festgestellt werden kann, dass der Leiter der Amtshand-

lung den Inhalt der Niederschrift bestätigt hat.1224 Im Sinne der zu § 18 

Abs 2 AVG1225 entwickelten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs1226 ist diese 

                         
1221 Vgl zur Neufassung des § 14 AVG durch die Novelle BGBl I 1998/158 Hengst-

schläger/Leeb, AVG § 14 Rz 8; Mayer/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 
1998, 13. 

1222 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Zustellgesetz … geändert … werden (Verwal-
tungsreformgesetz 2001), BGBl I 2002/65. Der das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz betreffende Teil des Verwaltungsreformgesetzes 2001 trat am 
20.04.2002 in Kraft (§ 82 Abs 11 AVG idgF). 

1223 RV 772 BlgNR 21. GP 40. 
1224 Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage (RV 772 BlgNR 21. GP 41) begründen 

dies mit der – Niederschriften nach § 15 AVG zukommenden – erhöhten Beweis-
kraft. „Es ist daher im Rahmen der automationsunterstützten Datenverarbei-
tung sicherzustellen, dass der Inhalt und der Zeitpunkt der Erstellung der 
Niederschrift sowie die Bestätigung ihres Inhalts durch den Leiter der Amts-
handlung feststellbar bleiben.“ 

1225 Gemäß § 18 Abs 2 AVG (idF der Novelle BGBl 1990/357) erfolgt die Genehmigung 
einer Erledigung durch die Unterschrift des Genehmigenden. Davon kann jedoch 
abgesehen werden, wenn sichergestellt ist, dass derjenige, der die Genehmi-
gung erteilt hat, auf andere Weise festgestellt werden kann. 

1226 VwGH 06.02.1996, 95/20/0019; VwSlg 15.000 A/1998; VwGH 11.12.2002, 
2002/12/0264. Vgl dazu etwa Hengstschläger/Leeb, AVG § 14 Rz 9; und Thienel, 
Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 13. 
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Voraussetzung erfüllt, wenn der Leiter der Amtshandlung einen Vorgang 

setzt, der ihm die bestätigte Niederschrift in der Zukunft jederzeit zure-

chenbar und den Inhalt der Niederschrift faktisch unabänderlich macht und 

der auch im Nachhinein keine Zweifel über den Bestätigungsvorgang entstehen 

lässt. Der Einsatz eines „einfachen Textverarbeitungsprogramms“ auf einem 

Notebook wird nach Connert1227 diesen Anforderungen jedenfalls nicht ge-

recht, wohl aber die „Remote-Version eines ELAK-Programms, die … die Daten 

in das zentrale ELAK-System übernimmt, wo auch gespeichert ist, welcher Be-

arbeiter die Niederschrift erstellt hat.“ In diesem Sinn auch Heuber-

ger/Steiner1228, die als eine andere Weise der Feststellung, dass der Leiter 

der Amtshandlung den Inhalt der Niederschrift bestätigt hat, die „Dokumen-

tation der Genehmigung in einem Workflow-System“ nennen. § 14 Abs 8 AVG 

galt für Niederschriften, die mittels automationsunterstützter Datenverar-

beitung, „insbesondere unter Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen“, er-

stellt worden sind. Damit war für das AVG1229 klargestellt, dass unter auto-

mationsunterstützter Datenverarbeitung auch der Einsatz reiner Textverar-

beitungsprogramme zu verstehen ist, was aufgrund der Judikatur der Ge-

richtshöfe des öffentlichen Rechts nicht zweifelsfrei angenommen werden 

konnte.1230 „Als Ausgleich für das Absehen von einer unterschriftlichen Be-

urkundung des Einverständnisses der beigezogenen Personen mit dem Inhalt 

der Niederschrift und unter Berücksichtigung der praktischen Schwierigkei-

ten bei der Durchsicht elektronischer Dokumente“1231 räumte die Novelle 

BGBl I 2002/65 den beigezogenen Personen das Recht ein, bis zum Schluss der 

Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der Niederschrift zu verlan-

gen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Un-

vollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift zu erheben (§ 14 Abs 8 

zweiter Satz iVm § 14 Abs 3 zweiter Satz AVG1232). 

                         
1227 eGovernment, ÖGZ 2/2002, 12. 
1228 E-Government, ZfV 2002, 13. 
1229 Vgl Heuberger/Steiner, E-Government, ZfV 2002, 13 FN 96: „Diese Klarstellung 

gilt wohl aus systematischen Gründen (…) für das AVG insgesamt, etwa auch 
für § 18 Abs 4 letzter Satz AVG.“ 

1230 Vgl dazu die RV 772 BlgNR 21. GP 41: „Mit der Klarstellung … sollen Zweifel 
vermieden werden, die durch die Judikatur zu § 18 Abs 4 AVG entstanden sein 
könnten. Während nämlich der Verwaltungsgerichtshof davon auszugehen 
scheint, dass dann ein mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung 
erstellter Bescheid vorliegt, wenn sich die Verwendung der automationsunter-
stützten Datenverarbeitung auf die Verwendung eines Textverarbeitungs-
programmes erstreckt (vgl. zB das Erkenntnis vom 14. November 1995, Zl. 
93/11/0222), lässt die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nicht 
eindeutig erkennen, ob ein solcher Bescheid schon bei bloßem Einsatz einer 
Textverarbeitung oder nur dann vorliegt, wenn ihm ein maschinell- und pro-
grammgesteuerter Vorgang zugrunde liegt (vgl. den Beschluss vom 
29. September 1997, B 2098/97 mwN, sowie das Erkenntnis vom 16. Dezember 
1987, G 110/87 ua.).“ 

1231 RV 772 BlgNR 21. GP 40 f. 
1232 Das Recht der beigezogenen Personen, die Zustellung einer Ausfertigung der 

Niederschrift zu verlangen und Einwendungen wegen behaupteter Unvollständig-
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Schon § 14 Abs 7 AVG idF BGBl I 1998/158 hatte die Abfassung einer Nieder-

schrift unter Verwendung eines „jeden geeigneten technischen Hilfsmittels“, 

somit auch unter Verwendung von Textverarbeitungsprogrammen, ermöglicht. 

Nach § 14 Abs 7 zweiter Satz AVG (idF BGBl I 1998/158) waren bestimmte 

Feststellungen jedenfalls in Vollschrift aufzunehmen,1233 etwa die Bezeich-

nung der Behörde, der Name und die eigenhändige Unterschrift des Leiters 

der Amtshandlung. Da der neu gefasste §14 Abs 8 AVG (idF BGBl I 2002/65) 

für mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellte (und schon 

nach § 14 Abs 7 AVG idF BGBl I 1998/158 zulässige) Niederschriften – § 14 

Abs 7 AVG teilweise widersprechende – Regelungen aufstellte, ist von einer 

teilweisen Derogation des § 14 Abs 7 AVG durch die jüngere Bestimmung des 

§ 14 Abs 8 AVG auszugehen.1234 Der Anwendungsbereich des § 14 Abs 7 AVG re-

duzierte sich damit auf Niederschriften, die mittels Kurzschrift oder 

Schallträger aufgenommen wurden und auf mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung erstellte Niederschriften, bei denen nicht sichergestellt 

war, dass die Bestätigung des Inhalts der Niederschrift durch den Leiter 

der Amtshandlung auf andere Weise festgestellt werden kann. § 14 Abs 8 AVG 

wurde durch die Novelle BGBl I 2004/10 aufgehoben.  

 

Aktenvermerk (§§ 16 Abs 2 und 18 Abs 2 AVG) 

 
Aktenvermerke sind interne Erledigungen der Verwaltungsbehörden, die vom 

Amtsorgan unter Beisetzung des Datums beurkundet werden. § 18 Abs 2 letzter 

Satz AVG legt fest, dass Aktenvermerke wie alle internen Erledigungen im 

Falle ihrer elektronischen Erstellung mit elektronischer Signatur zu beur-

kunden sind: „Die elektronische Beurkundung interner Erledigungen hat mit 

elektronischer Signatur zu erfolgen.“1235 

 

Weil die elektronische Signatur noch nicht vollständig zur Verfügung ste-

hen, setzt § 82 Abs 14 erster Satz AVG für die elektronischen Signaturen 

interner Erledigungen bis zum 31.12.2007 Erleichterungen: „Die elektroni-

sche Beurkundung interner Erledigungen darf bis zum 31. Dezember 2007 auch 

durch andere geeignete Verfahren als die elektronische Signatur geschehen, 

                                                                             

keit oder Unrichtigkeit der Niederschrift zu erheben, war schon durch die 
Novelle BGBl I 1998/158 für den Fall eingeführt worden, dass von der Wieder-
gabe der Niederschrift abgesehen wurde (§ 14 Abs 3 zweiter Satz AVG).  

1233 Vgl FN 1219. 
1234 Vgl Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 13: „Das aufgezeigte Span-

nungsverhältnis lässt sich nur durch die Annahme einer partiellen (materiel-
len) Derogation des § 14 Abs 7 AVG durch den – späteren und spezielleren – 
Abs 8 lösen.“ Ebenso Hengstschläger/Leeb, AVG § 14 Rz 9. 

1235 Vgl etwa Steiner, Elektronische Verfahrensführung, in Plöckinger/Duursma/ 
Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht 288. 
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wenn diese durch technische und organisatorische Maßnahmen mit hinlängli-

cher Sicherheit gewährleisten, dass die Nachweisbarkeit der eindeutigen 

Identität des Genehmigenden und der Authentizität des Genehmigungsvorgangs 

sowie die Unverfälschbarkeit des genehmigten Inhalts gegeben sind.“ 

 

Schon die Novelle 2001 BGBl I 1371236 hatte die elektronische Erstellung von 

Aktenvermerken erlaubt.1237 § 16 Abs 2 AVG letzter Satz lautete: „Vom Erfor-

dernis der Unterschrift kann jedoch abgesehen werden, wenn sichergestellt 

ist, dass das Amtsorgan auf andere Weise festgestellt werden kann.“ Die Er-

läuterungen1238 führen als alternative Möglichkeiten, die Identität des Amt-

sorgans „auf andere Weise festzustellen“, die „Eingabe von Passwörtern“ 

oder „andere Identifizierungsmethoden“ an.  

 

c. Das Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG 
 

Bei insgesamt in Österreich jährlich an die 2.000.000 Verwaltungsstrafver-

fahren kommt den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im 

elektronischen Rechtsverkehr der Verwaltungsstrafbehörden besondere Bedeu-

tung zu. Rechtsgrundlage für den elektronischen Rechtsverkehr ist das gemäß 

§ 24 VStG subsidiär geltende – oben dargestellte – AVG.1239 Einige spezifi-

sche Regelungen finden sich im Text des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

(VStG)1240 selbst, der nach Beginn erster legistischer Lösungen durch die 

Novelle BGBl I 2002/117 seine geltende Fassung erhielt, die auch im Zusam-

menhang mit dem E-Government-Gesetz 2004 nicht verändert wurde.  

 

Elektronische Strafverfügungen 

 
Gemäß § 47 Abs 2 VStG kann die Verwaltungsstrafbehörde durch Verordnung zur 

Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände von Verwaltungsstraftatbe-

ständen bestimmen, für die eine im Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 

300,- Euro gilt. Macht die Verwaltungsstrafbehörde von einer solcher Ver-

ordnung unter den gesetzlichen Voraussetzungen Gebrauch, dann muss sie die 

Strafverfügung gemäß § 47 Abs 2 VStG „unter Verwendung automationsunter-

stützter Datenverarbeitung“ erlassen. Die Verwaltungsstrafbehörde bzw die 

für sie approbationsbefugte Person unterzeichnet die Strafverfügung elekt-

                         
1236 Vgl FN 1179. 
1237 Vgl dazu etwa Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 14. 
1238 RV 723 BlgNR 21. GP 8. 
1239 VI. Kapitel 2.b. 
1240 Das heute in Geltung stehende Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl 

1991/52 idF BGBl I 2002/117, stellt die Wiederverlautbarung des Verwaltungs-
strafgesetzes – VStG 1950, BGBl 172, dar.  
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ronisch mit einer elektronischen Signatur Amtssignatur.1241 In der Über-

gangsfrist bis 31.12.2007 gemäß § 82 Abs 14 zweiter Satz AVG benötigen 

elektronische Strafverfügungen weder eine Unterschrift noch eine Beglaubi-

gung. 

 

Nachdem die erstmals mit der Novelle BGBl 1982/1991242 in das AVG eingeführ-

ten Rechtsgrundlagen der elektronischen Bescheiderlassung und der elektro-

nischen Bescheidausfertigung subsidiär über § 24 VStG auch im Verwaltungs-

strafverfahren galten, fügte die Novelle BGBl 1983/1761243 die neuen Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien erstmals auch in den Text des § 47 

Abs 2 VStG 1950 ein:1244 „Die Behörde kann durch Verordnung zur Verfahrens-

beschleunigung einzelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, 

für die sie unter Verwendung automationsunterstützter Datenverarbeitung 

durch Strafverarbeitung durch Strafverfügung eine unter Bedachtnahme auf 

§ 19 Abs 1 in der Verordnung im vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 

1.000 S verhängen darf. Derart ausgefertigte Strafverfügungen bedürfen we-

der einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ 

 

§ 47 Abs 2 VStG 1950 idF BGBl 1983/176 erklärte die Erlassung von Strafver-

fügungen mittels EDV für zulässig.1245 Ebenso wie mittels automationsunter-

stützter Datenverarbeitung nach § 18 Abs 4 AVG 1950 idF BGBl 1982/1991246 

erstellte Ausfertigungen, bedürfen seit der Novelle BGBl 1983/176 auch un-

ter Verwendung automationsunterstützter Datenverarbeitung ausgefertigte 

Strafverfügungen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung. Der Ver-

waltungsgerichtshof verstand diese Bestimmungen dahin, dass lediglich die 

Ausfertigung einer derart ausgefertigten Strafverfügung keiner Unterschrift 

oder Beglaubigung bedarf; „die Urschrift eines Bescheides“ aber „muss mit 

                         
1241 Vgl die Amtssignatur in § 19 E-GovG und VI. Kapitel 5.a. 
1242 Vgl § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 1982/199: „Ausfertigungen, die 

mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ 

1243 Das Bundesgesetz vom 2. März 1983, mit dem das Verwaltungsstrafgesetz – VStG 
1950 geändert wird, BGBl 1983/176, trat mit 01.04.1983 in Kraft. 

1244 Schon in einer Regierungsvorlage aus 1979 war vorgesehen, dem § 47 VStG ei-
nen Absatz 2 anzufügen und damit Strafverfügungen unter Verwendung automati-
onsunterstützter Datenverarbeitung zuzulassen. Dies wurde wie folgt begrün-
det (RV 161 BlgNR 15. GP 14 f): „Die Bestimmungen des Abs 2 enthalten einer-
seits eine Vereinfachung, andererseits die notwendige Regelung über die Aus-
fertigung von Strafverfügungen, um die Erlassung von Strafverfügungen unter 
Verwendung elektronischer Datenverarbeitung zu ermöglichen. Nur durch diese 
technischen Hilfsmittel können die so genannten ‚Massenstrafsachen’ bewäl-
tigt werden.“ Die Beschlussfassung des vorgeschlagenen § 47 Abs 2 VStG 1950 
erfolgte erst 1983 (Vgl dazu AB 1451 BlgNR 15. GP 1). 

1245 Vgl Duschel, Computerstrafverfügungen, ZVR 1986, 289; und Szymanski, Compu-
terstrafverfügungen, ZVR 1986, 361. 
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der Unterschrift des Genehmigenden versehen sein“, weil der Erledigung 

sonst „die Bescheidqualität fehlt“1247. „Auch bei Strafverfügungen, die mit-

tels ADV erstellt werden, muss die Urschrift wesentlich mit der Unter-

schrift des Genehmigenden versehen sein.“1248 Dem Gesetz lasse sich nicht 

entnehmen, dass bei – unter Verwendung automationsunterstützter Datenverar-

beitung ausgefertigten – Strafverfügungen die Bestimmung § 18 Abs 4 erster 

Satz AVG 1950 nicht anzuwenden sei.1249 

 

Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen 

 
Gemäß § 49a VStG darf die Verwaltungsstrafbehörde bei bestimmten durch Ver-

ordnung mit einer im Vorhinein festgesetzten Geldstrafe bis zu 220,- Euro 

unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Anonymverfügung erlassen. Sie 

hat die Wahl, diese Anomymverfügung gemäß § 18 Abs 4 AVG herkömmlich mit 

eigenhändiger Unterschrift oder elektronisch mit elektronischer Signatur zu 

erlassen, wobei die elektronische Signatur gemäß § 82 Abs 14 zweiter Satz 

AVG in der Übergangsfrist bis 31.12.2007 entfallen kann. Die Einzahlung 

muss in jedem Fall nach § 49a Abs 4 zweiter Satz VStG mittels eines von der 

Behörde beigegebenen Belegs erfolgen.  

 

Gleiches gilt für Organstrafverfügungen. Die Verwaltungsstrafbehörde kann 

die nach § 50 Abs 1 VStG zu Organstrafverfügungen ermächtigten Organe der 

öffentlichen Aufsicht nach § 50 Abs 2 VStG auch ermächtigen, einen zur pos-

talischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg zu übergeben oder 

am Tatort zu hinterlassen.  

 

§ 49a Abs 4 zweiter Satz VStG für Anonymverfügungen und § 50 Abs 2 zweiter 

Satz VStG für Organstrafverfügungen lauten gleich: „Der Beleg hat eine I-

dentifikationsnummer zu enthalten, die automationsunterstützt gelesen wer-

den kann.“ Als fristgerechte Einzahlung gilt für beide Strafkategorien nach 

§ 49a Abs 6 letzter Satz VStG und nach § 50 Abs 6 letzter Satz VStG auch 

„die Überweisung des Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn 

der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige 

                                                                             
1246 Vgl § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 1982/199: „Ausfertigungen, die 

mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ 

1247 VwGH 23.04.1990, 89/10/0241; VwGH 22.03.1991, 86/18/0213; VwGH 28.06.1991, 
91/18/0172; VwGH 06.05.1996, 91/10/0060. In diesem Sinn auch Walter/Mayer, 
Verwaltungsverfahrensrecht4 Rz 893. So schon VwSlg 10.491 A/1981 (vor der 
Novelle BGBl 1982/199): „Die Unterschrift des Genehmigenden muss nicht auf 
das Schriftstück, das die Erledigung trägt, selbst gesetzt werden; es ge-
nügt, wenn die Unterschrift auf einem Referatsbogen ‚beigesetzt’ wird.“  

1248 VwSlg 12.333 A/1986.  
1249 VwSlg 12.333 A/1986; vgl dazu Holzinger, Computerbescheid 201. Ebenso VwGH 

06.12.1985, 85/18/0029 zu § 18 Abs 4 AVG 1950. 
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und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag 

dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird.“  

 

Sowohl § 49a Abs 6 VStG 1950 (idF BGBl 1987/516) für die Anonymverfügung 

als auch § 50 Abs 6 VStG 1950 (idF BGBl 1971/275) für die Organstrafverfü-

gung stellten ausschließlich auf die Bezahlung des Strafbetrages mittels 

des (Original-)Erlagscheins ab, dh es musste unter Verwendung des zu diesem 

Zweck beigegebenen (bzw übergebenen oder zurückgelassenen) PSK-Erlagscheins 

der Strafbetrag bar einbezahlt werden, die Einzahlung des Strafbetrages mit 

einem anderen Zahlschein oder die Überweisung auf das auf dem Originalbeleg 

angegebene Konto wurden der Nicht-Bezahlung gleichgesetzt.1250 Der Verfas-

sungsgerichtshof erkannte die Regelung des § 50 Abs 6 VStG 1950 als gleich-

heitskonform.1251 In seinem Erkenntnis VfSlg 8895/1980 strich der Gerichts-

hof den Aspekt der Verwaltungsvereinfachung durch die Verwendung des Origi-

nalbelegs beim Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen hervor. 

Die Regelung liege daher im Interesse einer Verwaltungsökonomie. „Die im 

Hinblick auf die Erreichung des Zieles einer Verwaltungsvereinfachung vor-

genommene (sachlich gerechtfertigte) Regelung des § 50 Abs 6 VStG 1950 wird 

durch … geringfügige Härten aber nicht unsachlich.“1252 Die Novelle BGBl I 

1998/1581253 beseitigte diese starre Bindung an den PSK-Erlagschein. Sowohl 

§ 49a Abs 6 als auch § 50 Abs 6 VStG erlaubten – neben der Begleichung des 

Strafbetrages mittels des Erlagscheins – ausdrücklich die Überweisung des 

Strafbetrages, insbesondere auch über das Internet („netbanking“). Die 

Überweisung des Strafbetrages gilt nach den genannten Bestimmungen aller-

dings nur dann als fristgerechte Einzahlung, wenn der Überweisungsauftrag 

die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikati-

onsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des Überwei-

sungsempfängers tatsächlich fristgerecht gutgeschrieben ist.1254 Der Aus-

schuss1255 begründet diese zusätzlichen Erfordernisse für überwiesene Straf-

                         
1250 Vgl etwa VwGH 21.10.1992, 92/02/0200 (zur Anonymverfügung): „Der Gesetzgeber 

stellt die Fiktion auf, dass eine Einzahlung ohne den Beleg iSd § 50 Abs 2 
VStG der Unterlassung der Einzahlung gleichzusetzen ist.“ VwGH 24.05.1996, 
95/17/0466 (zur Organstrafverfügung): „Eine Einzahlung von Konto zu Konto 
und nicht ‚mittels Beleges’ ist daher so zu behandeln, als hätte der Bean-
standete den festgesetzten Strafbetrag nicht eingezahlt.“ Ebenso VwSlg 8522 
A/1974. 

1251 VfSlg 7126/1973 und 7303/1974. 
1252 VfSlg 8895/1980. Die Härte lag im Beschwerdefall darin, dass die Post die 

Entgegennahme des Original-Zahlscheines wegen Verschmutzung abgelehnt und 
der Beschwerdeführer daher einen Ersatz-Zahlschein verwendet hatte. 

1253 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das 
Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das 
Zustellgesetz, … geändert werden, BGBl I 1998/158. Die genannte Novelle trat 
mit 01.01.1999 in Kraft (§ 66b Abs 8 VStG idgF). 

1254 Vgl etwa Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1998, 165 und 168. 
1255 AB 1167 BlgNR 20. GP 42. 
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beträge damit, dass „die Geldstrafe eine ‚Bringschuld’ ist“ und daher 

„sämtliche mit der Einschaltung eines Dritten (des Kreditinstitutes) ver-

bundenen Risiken des Überweisungsverkehrs der Sphäre des Beanstandeten (und 

Auftraggebers der Überweisung) zuzurechnen“ sind. „Übermittlungsfehler, 

Irrtümer, Unterbrechungen, Auslassungen oder Störungen irgendwelcher Art“, 

die den Strafbetrag nicht fristgerecht auf dem Konto der Behörde einlangen 

lassen, gehen – verschuldensunabhängig – zu Lasten des Adressaten der Ano-

nymverfügung bzw Organstrafverfügung.1256  

 

Schutz der Anonymität bei Anonymverfügungen 

 
Bei der Anonymverfügung nach § 49a VStG wird eine Verwaltungsstrafe ver-

hängt, bei der der Täter unbekannt bleibt. Der Verwaltungsstrafbehörde ist 

aber der Adressat der Anonymverfügung und – automationsunterstützt gelesen 

– der Einzahler der Geldstrafe bekannt. Weil der Täter anonym bleibt, darf 

nach § 49a Abs 8 erster Satz VStG die Anonymverfügung weder in amtlichen 

Auskünften erwähnt noch bei der Strafbemessung im Verwaltungsstrafverfahren 

berücksichtigt werden. Folgerichtig verlangt § 49a Abs 8 zweiter Satz VStG: 

„Jede … Verknüpfung von Daten mit jenen einer Anonymverfügung im automati-

onsunterstützten Datenverkehr ist unzulässig.“  

Für die Organstrafverfügung fehlt ein entsprechender Anonymitätsschutz im 

Gesetz, weil die Verfügung von durch die elektronische Signatur des oder 

der Erledigenden von Vornherein nur an einen dem Organ bekannten Täter er-

geht, mag dieser namentlich in der Regel bei der Verwaltungsstrafbehörde 

nicht erfasst werden. Dass der elektronisch lesbare Einzahler einer Organ-

strafverfügung auch der Adressat der Organstrafverfügung wäre, kann nicht 

automatisch und in jedem Fall angenommen werden.  

 

Schon die Novelle BGBl 1987/516,1257 hatte in § 49a VStG 1950 die Anonymver-

fügung im Verwaltungsstrafverfahren eingeführt,1258 und den zitierten Wort-

laut zum Schutz der Anonymität formuliert. Auch die wegen „Überlastung der 

Verwaltungsstrafbehörden“ mit der Novelle BGBl 1987/516 eingeführte Anonym-

verfügung konnte mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung er-

stellt werden und bedarf diesfalls „weder einer Unterschrift noch einer Be-

                         
1256 Vgl AB 1167 BlgNR 20. GP 42: Wer „die mit der Überweisung allenfalls verbun-

denen Kosten“ und „Risiken nicht in Kauf nehmen will, dem steht es frei, 
sich weiterhin des ‚zur postalischen Einzahlung geeigneten Beleges’ (Erlag-
scheines) zu bedienen und den Strafbetrag bar einzuzahlen.“  

1257 Das Bundesgesetz vom 21. Oktober 1987, mit dem das Verwaltungsstrafgesetz 
geändert wird (Verwaltungsstrafgesetz-Novelle 1987), BGBl 1987/516, trat mit 
01.07.1988 in Kraft. 

1258 Vgl dazu insbesondere Messiner, Anonymverfügung, ZVR 1988, 15; und Walter, 
Verwaltungsstrafgesetznovelle 1987, ÖJZ 1988, 361. 
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glaubigung“1259 (§ 18 Abs 4 letzter Satz AVG iVm § 24 VStG). § 49a Abs 8 

VStG erklärt für unter Einsatz automationsunterstützter Datenverarbeitung 

erstellte Anonymverfügungen Datenverknüpfungen nur soweit für zulässig, als 

diese für die Zustellung und die fristgerechte Beazahlung des Strafbetrages 

erforderlich sind. Jede darüber hinausgehende Verknüpfung von Daten der A-

nonymverfügung mit anderen Daten, etwa mit Daten der Person, der die Ano-

nymverfügung zugestellt wurde, ist unzulässig. Dass die Daten einer Anonym-

verfügung bis zu sechs Monate ab dem Zeitpunkt, in dem sie gegenstandslos 

geworden bzw die Einzahlung des Strafbetrages erfolgt ist, gespeichert wer-

den dürfen und erst dann gelöscht werden müssen, begründen die Erläuterun-

gen einerseits mit der notwendigen Beweisführung der Behörde und anderseits 

mit der Korrekturmöglichkeit von Übermittlungsfehlern. Die gespeicherten 

Daten der Anonymverfügung sollen der Behörde eine Beweisführung dahingehend 

ermöglichen soll, dass erstens tatsächlich eine Anonymverfügung ausgefer-

tigt wurde und zweitens eine fristgerechte Bezahlung unterblieben ist.1260 

 

 

                         
1259 So ausdrücklich die RV 133 BlgNR 17. GP 11. 
1260 Vgl RV 133 BlgNR 17. GP 12. 
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3. Der elektronische Rechtsverkehr 
der ordentlichen Gerichte 

 

Mit der BAO-Novelle BGBl 1969/134 hatte die Einführung der neuen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien in die Verfahrensordnungen, und zwar in 

den Verwaltungsverfahrensgesetzen, begonnen. In den 70er Jahren des vergan-

genen Jahrhunderts erarbeitete das Bundesministerium für Justiz ein Konzept 

zur Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung im Justizbetrieb, das 

auch die elektronische Kommunikation mit den Parteien und der Bevölkerung 

vorsah und langfristig alle Verfahrensarten umfassen sollte. Nach Realisie-

rung des elektronischen Grundbuchs1261 wurde die Verfahrensautomation Justiz 

mit dem automationsunterstützten Mahnverfahren 1986 eingeleitet,1262 heute 

werden fast alle gerichtlichen Verfahrensarten automationsunterstützt ge-

führt. Trotz elektronischer Verfahrensabwicklungen im Mahn- und Exekutions-

verfahren umfasst das Konzept Verfahrensautomation Justiz bislang (noch) 

keinen elektronischen Akt.1263 1989 führte der Gesetzgeber den „Elektroni-

schen Rechtsverkehr (ERV)“ in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein, die 

größte Bedeutung kommt dem Elektronischen Rechtsverkehr im Mahnverfahren 

nach der Zivilprozessordnung und im Exekutionsverfahren nach der Exekuti-

onsordnung zu. 

 

Während im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesetzgeber den Begriff „e-

lektronischer Rechtsverkehr“ im Gesetzestext nicht verwendet, nennt das Ge-

richtsorganisationsgesetz in der Überschrift vor § 89a den Begriff „Elekt-

ronischen Rechtsverkehr“ und setzt ihn mit „Elektronische Eingaben und Er-

ledigungen“ gleich. Mit Oberhammer1264 kann der Elektronische Rechtsverkehr 

der Justiz als „Öffnung eines elektronischen Weges zwischen den Computeran-

lagen der Parteien(vertreter)1265 und den im Netzwerk Justiz arbeitenden Ge-

richten“ beschrieben werden. § 89a Gerichtsorganisationsgesetz und die dar-

auf gestützte Verordnung über den Elektronischen Rechtsverkehr (ERV 

1995)1266 lassen den Elektronischen Rechtsverkehr allerdings grundsätzlich 

nur über eine Telefonverbindung zur Telekom Austria AG zu. Ob diese Ein-

schränkung beim aktuellen Stand der technologischen Entwicklung dem Grund-

                         
1261 Mit dem am 01.01.1981 in Kraft getretenen Grundbuchsumstellungsgesetz war 

die rechtliche Grundlage für das automationsunterstützte Grundbuch gelegt, 
1992 waren schließlich alle Bezirksgerichte auf das automationsunterstützte 
Grundbuch umgestellt. 

1262 Ab dem Jahr 1989 wurde das automationsgestützt geführte gerichtliche Mahn-
verfahren bei allen Bezirksgerichten eingesetzt. 

1263 Starl/Lin, Elektronischer Rechtsverkehr, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 7, 288. 

1264 Firmenbuch, AnwBl 1995, 10. 
1265 Die Beschränkung der Teilnehmer am Elektronischen Rechtsverkehr auf Partei-

envertreter wurde im Jahr 2000 aufgehoben. 
1266 BGBl 1995/559 idgF. 
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recht der Technologiefreiheit gerecht wird, ist fraglich.1267 Auer1268 drückt 

das folgendermaßen aus: „Der derzeitige ERV ist zufolge seines Alters tech-

nisch überholt und benötigt ein Redesign.“1269 

 

Die österreichische Justiz hingegen bezeichnet sich (selbst) im Bereich des 

Elektronischen Rechtsverkehrs „als weltführend …, da bisher kein anderes 

Land bekannt ist, das einen elektronischen Rechtsverkehr in dieser Form 

eingerichtet hat. … Mittlerweile werden mehr als 85% der Klagen an die Be-

zirksgerichte und mehr als 60% der Exekutionsanträge, das sind zusammen mit 

den sonstigen Schriftsätzen insgesamt 1,9 Mio Eingaben pro Jahr, elektro-

nisch eingebracht.“1270 1999 wurde auch ein ERV-Rückverkehr, also eine 

elektronische Übermittlung aller Arten von Dokumenten vom Gericht zum Teil-

nehmer, eingerichtet. 2002 wurden bereits 3,9 Millionen elektronische Zu-

stellungen durchgeführt, womit mehr als 1,5 Millionen Euro allein an Post-

gebühren eingespart wurden. Insgesamt wurden in der Verfahrensautomation 

Justiz im Jahre 2003 mehr als acht Millionen Postsendungen automationsun-

terstützt abgefertigt. Mehr als sechs Millionen Dokumente wurden 2003 im 

Wege des Elektronischen Rechtsverkehrs von und zu den Gerichten übertra-

gen.1271 Die Beschränkung der Teilnehmer (auf Parteienvertreter) wurde im 

Jahr 2000 aufgehoben, sodass der Elektronische Rechtsverkehr nun jedermann 

offen steht.1272 

 

Rechtsvorschriften für den elektronischen Rechtsverkehr1273 der ordentlichen 

Gerichte sind insbesondere 

 
– das Gesetz vom 27. November 1896, womit Vorschriften über die Besetzung, 

innere Einrichtung und Geschäftsordnung der Gerichte erlassen werden (Ge-
richtsorganisationsgesetz – GOG), RGBl 1896/21 idF BGBl I 2004/128 
(§§ 79, 89a - 89k); 

                         
1267 Vgl VII. Kapitel 1. 
1268 Elektronisches Grundbuch und Firmenbuch, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 

Band 7, 299. 
1269 Überlegungen zu einer Abwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs über das 

Internet („Web ERV“) werden angestellt. Vgl auch Went, Österreichisches 
e-government 2002, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 109. 

1270 URL: <http://www.justiz.gv.at>. 
1271 URL: <http://www.justiz.gv.at>. Im Jahr 2001 wurde etwa 1,7 Millionen Einga-

ben und 2,7 Millionen Zustellungen über den Elektronischen Rechtsverkehr ab-
gewickelt. „Insgesamt überschritt die Zahl der den Gerichten im Elektroni-
schen Rechtsverkehr übermittelten Schriftsätze am 15. November 2001 bereits 
die Grenze von 10 Millionen“ (Bundesministerium für öffentliche Leistung und 
Sport, Umsetzungsbericht eGovernment in Österreich; Vortrag an den Minister-
rat (08.03.2002). 

1272 2001 wurde der Elektronische Rechtsverkehr von der Europäischen Kommission 
mit dem ‚eGovernment Label’ ausgezeichnet (Bundesministerium für öffentliche 
Leistung und Sport, Umsetzungsbericht eGovernment in Österreich; Vortrag an 
den Ministerrat [08.03.2002]). 

1273 „Elektronischer Rechtsverkehr“ ist hiebei nicht im Sinne des engen Begriffs-
verständnisses der §§ 89a ff GOG zu verstehen. 
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– die Verordnung der Bundesministerin für Justiz über den Elektronischen 
Rechtsverkehr (ERV 2006), BGBl II 2005/481; 

– Bundesgesetz vom 27. November 1984 über die Gerichts- und Justizverwal-
tungsgebühren (Gerichtsgebührengesetz – GGG), BGBl 1984/501 idF BGBl I 
2004/128 (§ 4); 

– die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 4. Dezember 1989 über 
die Abbuchung und Einziehung der Gerichtsgebühren (Abbuchungs- und Ein-
ziehungs-Verordnung – AEV), BGBl 1989/599 idF BGBl II 2000/162; 

– Gesetz vom 1. August 1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung), RGBl 1895/113 idF BGBl I 
2004/128 (§§ 244 ff, 448); 

– Gesetz vom 27. Mai 1896, über das Exekutions- und Sicherungsverfahren 
(Exekutionsordnung), RGBl 1896/79 idF BGBl I 2004/128 (§§ 54a – 54g, 73a, 
74a);  

– Verordnung des Bundesministers für Justiz über Formerfordernisse in mit 
Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung durchgeführten gericht-
lichen Verfahren sowie Erstellung von Erledigungen in gekürzter Form 
(ADV-Form Verordnung 2002 – AFV 2002), BGBl II 2002/510 idF 2003/506; 

– Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG, BGBl 1985/104 idF BGBl I 
2004/82 (§ 56); 

– Konkursordnung (KO), RGBl 1914/337 idF BGBl I 2003/92 (§ 104);  
– Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl 1975/631 idF BGBl I 2004/15 (§§ 77, 

79); 
– Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH), BGBl 1996/757 

idF BGBl I 2003/71 (§ 2 Abs 3 Z 2 und Z 3);  
– Bundesgesetz vom 26. Juni 1958, betreffend das Finanzstrafrecht und das 

Finanzstrafverfahrensrecht (Finanzstrafgesetz – FinStrG.), BGBl 1958/129 
idF BGBl I 2004/57 (§ 200a); 

– Firmenbuchgesetz (FBG), BGBl 1991/10 idF BGBl I 2004/128 (§ 35a);  
– Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, dRGBl 1897/219 idF BGBl I 2004/14 

(§§ 277 - 281); 
– Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Verwendung von Form-

blättern für die offenzulegende Bilanz und den offenzulegenden Anhang von 
kleinen Gesellschaften mit beschränkter Haftung (3. Formblatt-V), BGBl II 
2001/197. 

 

Die zentralen Bestimmungen über den Elektronischen Rechtsverkehr finden 

sich in den §§ 89a bis 89k Gerichtsorganisationsgesetz und der Verordnung 

über den Elektronischen Rechtsverkehr (ERV 1995). Besonderheiten für das 

Mahnverfahren enthalten die §§ 244 ff, 448 Zivilprozessordnung und die ADV-

Form Verordnung 2002, Besonderheiten für das vereinfachte Bewilligungsver-

fahren nach der Exekutionsordnung sind in den §§ 54b – 54g Exekutionsord-

nung und in der ADV-Form Verordnung 2002 geregelt.  

 

a. Elektronische Eingaben (§ 89a ff GOG) 
 

§ 89a Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz ermöglicht, Eingaben, „soweit dies 

durch eine Regelung nach § 89b vorgesehen ist,“ statt mittels eines 

Schriftstücks elektronisch anzubringen. Die Einzelheiten sind einer Verord-

nung des Bundesministers für Justiz vorbehalten. Dieser hat gemäß § 89b 

Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz „nach Maßgabe der technischen Möglichkei-



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 285 

ten sowie unter Bedachtnahme auf eine einfache und sparsame Verwaltung und 

eine Sicherung vor Missbrauch“ jene Eingaben zu bestimmen, die elektronisch 

angebracht werden dürfen. 

 

Seit 01.06.2000 (In-Kraft-Treten der Novelle BGBl I 2000/26) ist der Kreis 

der zur Teilnahme am Elektronischen Rechtsverkehr Berechtigten unbe-

schränkt, jede rechtsfähige Person kann am Elektronischen Rechtsverkehr 

teilnehmen.1274 Für Rechtsanwälte ist die Teilnahme am Elektronischen 

Rechtsverkehr grundsätzlich verpflichtend.1275 Nach der Verordnung des Bun-

desministers für Justiz über den Elektronischen Rechtsverkehr (ERV 1995), 

BGBl 1995/559 idF BGBl II 2002/331, darf eine Eingabe elektronisch bei Ge-

richt eingebracht werden, wenn 

 
es sich weder um ein Grundbuchsverfahren noch um ein Firmenbuchverfahren1276 

handelt, 

Umfang und Struktur der Eingabe dafür geeignet ist (§ 5)1277 und 

keine Beilagen anzuschließen sind, die im Original vorzulegen sind oder die 

nicht zeichenweise übertragen1278 werden können. 

 

§ 89b Abs 2 Gerichtsorganisationsgesetz behält die „nähere Vorgangsweise 

bei diesen elektronischen Übermittlungen“ einer Verordnung des Bundesminis-

ters für Justiz vor, in der die Einbringung mittels einer Übermittlungs-

stelle festgelegt werden kann. § 3 Abs 1 ERV 1995 bestimmt die Telekom 

Austria AG1279 zur Übermittlungsstelle im Sinne von § 89b Abs 2 Gerichtsor-

ganisationsgesetz. Die elektronischen Eingaben sind daher nicht direkt beim 

zuständigen Gericht, sondern grundsätzlich über die Telekom Austria AG ein-

                         
1274 Vgl Starl, Der elektronische Rechtsverkehr 20. 
1275 § 9 Abs 1a Rechtsanwaltsordnung, RGBl 1868/96 idF BGBl II 2003/93 : „Der 

Rechtsanwalt ist entsprechend den technischen und organisatorischen Möglich-
keiten und den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege nach Maßgabe von 
Richtlinien gemäß § 37 Z 6 verpflichtet, für die zur Wahrung, Verfolgung und 
Durchsetzung der ihm anvertrauten Interessen notwendigen Einrichtungen, ins-
besondere um sich im Verkehr mit Gerichten des elektronischen Rechtsverkehrs 
(§ 89a GOG) zu bedienen, Sorge zu tragen.“ 

1276 Elektronisch eingebracht werden dürfen in Firmenbuchsachen nur die Einrei-
chungen nach § 8a ERV 1995 (vgl (§§ 277 - 281 Handelsgesetzbuch). Auer, E-
lektronisches Grundbuch und Firmenbuch, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 7, 298, hält die Einbeziehung sowohl des Grundbuchs- als auch des Fir-
menbuchverfahrens für dringend geboten. 

1277 Nach § 5 ERV 1995 müssen etwa Klagen und Exekutionsanträge nach § 1 der ADV-
Form Verordnung, BGBl 560/1995/560, in ihrem Aufbau den Anlagen zu § 1 der 
ADV-Form Verordnung entsprechen. 

1278 Eine Übertragung von Beilagen etwa per Telefax ist im elektronischen Rechts-
verkehr nicht zulässig. 

1279 Ursprünglich war die Radio Austria AG die Übermittlungsstelle, die Datakom 
Austria GmbH als ihre Rechtsnachfolgerin übernahm diese Funktion. 2002 ist 
die Datakom Austria GmbH in der Telekom Austria AG aufgegangen (vgl Starl, 
Der elektronische Rechtsverkehr 28). 
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zubringen. Ausnahmsweise können Teilnehmer durch Bescheid des Bundesminis-

ters für Justiz verpflichtet werden, ihre elektronischen Eingaben unmittel-

bar bei der Bundesrechenzentrum GmbH anzubringen („Direktverkehr“).  

 

Die Besonderheit des Elektronischen Rechtsverkehrs der Justiz liegt sohin 

in der Art der Datenübermittlung. Sie erfolgt nicht über das Internet, son-

dern über die Telefonverbindung und ein Modem1280 und setzt eine besondere 

Software voraus. Über das Internet (<http://www.dataweb.at>)1281 können die 

erfolgten Übertragungen und Hinterlegungen aber überprüft werden, das heißt 

die Teilnehmer am Elektronischen Rechtsverkehr können über die genannte In-

ternetadresse nachvollziehen, ob etwa eine von ihnen eingebrachte Eingabe 

vom Gericht abgeholt wurde oder ob gerichtliche Erledigungen zur Abholung 

bereit stehen. Eine Abwicklung über das Internet wird überlegt. Eine solche 

wäre im Interesse einer Vereinheitlichung aller E-Government-Anwendungen 

der öffentlichen Verwaltung und der Gerichtsbarkeit auch zu begrüßen.  

 

Die Teilnahme am Elektronischen Rechtsverkehr setzt eine Anmeldung und die 

Erteilung einer Abbuchungsermächtigung für den gerichtlichen Gebührenein-

zug1282 voraus. Die Anmeldung kann über die Adresse <http://erv.telekom.at> 

mittels der dort verfügbaren Formulare durchgeführt werden. Rechtsanwälte, 

Notare und Wirtschaftstreuhänder haben ihr ausgefülltes Anmeldeformular an 

die jeweils zuständige Kammer, Sozialversicherungsträger an den Hauptver-

band der Sozialversicherungsträger zu richten, alle übrigen Teilnehmer ü-

bermitteln die Anmeldung direkt an die Telekom Austria AG. Für jeden Teil-

nehmer am Elektronischen Rechtsverkehr wird eine Zeichenfolge, ein 

Anschriftscode, erstellt, der Name und Anschrift sowie eine Kennung, dass 

und in welcher Art der jeweilige Teilnehmer am Elektronischen Rechtsverkehr 

teilnimmt und der in der Bundesrechenzentrum GmbH gespeichert wird. Jede 

                         
1280 Besonderheiten bestehen hinsichtlich der Datenübertragung im Sozialversiche-

rungsbereich. 
1281 Die Internet-Applikation der Telekom Austria AG „Dataweb“ ermöglicht den 

Zugang zu verschiedenen Wirtschafts- und Rechtsdatenbanken, so zum KSV-
Profil (Finanzinformationen heimischer Unternehmen Kreditschutzverbandes – 
KSV von 1870), zur Grundstücksdatenbank, zum Firmenbuch, zum Europäischen 
Firmenbuch, zum Zentralen Melderegister, zum Zentralen Gewerberegister, zur 
§ 73a EO-Abfrage (elektronische Einsicht in die Geschäftsbehelfe des Exeku-
tionsverfahrens), zum Insolvenzmonitor (Eintragungen in der Insolvenzdatei 
werden von der Telekom Austria abgefragt) und schließlich ist auch die 
elektronische Akteneinsicht (Abruf der elektronischen Geschäftsregister so-
wie Verfahrensdaten der österreichischen Gerichtsbarkeit in bestimmten Ver-
fahren) über das Dataweb möglich. 

1282 § 1 Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 4. Dezember 1989 über die 
Abbuchung und Einziehung der Gerichtsgebühren (Abbuchungs- und Einziehungs-
Verordnung – AEV), BGBl 1989/599 idF BGBl II 2000/162, bestimmt das Justiz-
konto, auf dem die durch Abbuchung und Einziehung entrichteten Gerichtsge-
bühren zugunsten des Bundes gutgeschrieben werden. Die Erteilung einer ein-
zigen Abbuchungsermächtigung ermöglicht die Einbringung elektronischer Ein-
gaben bei allen österreichischen Gerichten. 
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elektronisch angebrachte Eingabe hat den Anschriftcode des Einbringers zu 

enthalten, bei elektronischen Erledigungen wird der Empfänger durch den An-

schriftcode bezeichnet. Der Anschriftcode wird für Rechtsanwälte, Rechtsan-

waltsgemeinschaften, Notare und Wirtschaftstreuhänder von der jeweils zu-

ständigen Kammer vergeben, für sonstige Teilnehmer vom Bundesminister für 

Justiz (§ 7 Abs 2 ERV 1995). Überdies ist eine Meldung beim Datenschutzre-

gister nach § 17 DSG 2000 erforderlich (DVR-Nummer1283), bzw die DVR-Nummer 

bei der Anmeldung zum Elektronischen Rechtsverkehr anzugeben. 

 

Elektronische Eingaben bei Gericht bedürfen nach § 89c Abs 1 Gerichtsorga-

nisationsgesetz „weder einer Unterschrift, noch der Gleichschriften und 

Rubriken“. Benötigte Gleichschriften und Rubriken einer Eingabe hat das Ge-

richt selbst durch Ausdruck herzustellen. Elektronische Signaturen finden 

im Elektronischen Rechtsverkehr keine Verwendung, die Identifizierung der 

Teilnehmer erfolgt ausschließlich über deren Anschriftscode und eine Teil-

nehmernummer.  

 

§ 89d Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz bestimmt, dass elektronische Einga-

ben „als bei Gericht angebracht“ gelten, wenn ihre Daten zur Gänze „bei der 

Bundesrechenzentrum GmbH eingelangt“ sind. Für den Fall der elektronischen 

Einreichung von Eingaben über eine Übermittlungsstelle, bestimmt § 89d 

Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz, dass diese „als bei Gericht mit demjeni-

gen Zeitpunkt angebracht“ gelten, „an dem die Übermittlungsstelle dem Ein-

bringer rückgemeldet hatte, dass sie die Daten der Eingabe zur Weiterlei-

tung an die Bundesrechenzentrum GmbH übernommen hat“, sofern die Daten bei 

der Bundesrechenzentrum GmbH tatsächlich zur Gänze eingelangt sind. § 4 

Abs 1 ERV 1995 führt dazu näher aus, dass die Übermittlungsstelle die Über-

nahme der Eingabedaten zur Weiterleitung an die Bundesrechenzentrum GmbH 

dem Einbringer sofort mitzuteilen und den Zeitpunkt (Tag und Uhrzeit) die-

ser Rückmeldung zu protokollieren hat. Diese protokollierten Eingangsdaten 

sind zusammen mit dem elektronischen Anbringen der Bundesrechenzentrum GmbH 

zu übermitteln. Dies ermöglicht dem zuständigen Gericht die Beurteilung der 

Rechtzeitigkeit einer elektronischen Eingabe. Auch die Bundesrechenzentrum 

GmbH hat Tag und Uhrzeit des Einlangens einer elektronischen Eingabe bei 

ihr zu protokollieren und im Fall des Direktverkehrs diese mit den Eingabe-

daten weiterzuleiten. 

 

Nach § 89f Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz obliegt der Bundesrechenzent-

rum GmbH „nach Maßgabe ihrer maschinellen und personellen Ausstattung“ die 

Mitwirkung an der automationsunterstützten Führung von Gerichtsverfahren 

                         
1283 Vgl § 9 Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2002 – DVRV 2002, BGBl II 24. 
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als Dienstleister (§ 4 Z 5 DSG 2000), „soweit dies der Einfachheit, Zweck-

mäßigkeit und Kostenersparnis dient“. Elektronische Eingaben werden im E-

lektronischen Rechtsverkehr sohin an die Telekom Austria AG als Übermitt-

lungsstelle übertragen, welche die Daten an den Dienstleister, die Bundes-

rechenzentrum GmbH weiterleitet. Die Bundesrechenzentrum GmbH wiederum 

übermittelt die elektronischen Eingaben an das jeweils sachlich und örtlich 

zuständige Gericht. 

 

b. Elektronische Erledigungen (§ 89a ff GOG) 
 

Nach § 79 Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz werden die schriftlichen Aus-

fertigungen der Urteile und Beschlüsse unter dem Vermerk „für die Richtig-

keit der Ausfertigung“ unterschrieben. Nur in Justizverwaltungssachen kann 

auf den Ausfertigungen an die Stelle der Unterschrift dessen, der die Erle-

digung genehmigt hat, die Beglaubigung durch die Gerichtskanzlei treten. 

Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung er-

stellt werden, bedürfen nach § 79 Abs 1 letzter Satz Gerichtsorganisations-

gesetz weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.1284  

 

Gemäß § 89a Abs 2 Gerichtsorganisationsgesetz kann das Gericht anstelle 

schriftlicher Ausfertigungen gerichtlicher Erledigungen sowie anstelle von 

Gleichschriften und Rubriken von Eingaben, die elektronisch angebracht wor-

den sind, die darin enthaltenen Daten an Einschreiter, die Eingaben elekt-

ronisch anbringen, auch elektronisch übermitteln. Der Bundesminister für 

Justiz hat nach § 89b Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz „nach Maßgabe der 

technischen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf eine einfache und 

sparsame Verwaltung und eine Sicherung vor Missbrauch“ die gerichtlichen 

Erledigungen zu bestimmen, deren Inhalt anstatt in der Form schriftlicher 

Ausfertigungen elektronisch übermittelt werden darf.  

 

Elektronisch übermittelte gerichtliche Erledigungen bedürfen nach § 89c 

Abs 2 Gerichtsorganisationsgesetz weder einer Unterschrift noch einer Be-

glaubigung. Der Name des Richters oder Rechtspflegers, der die Entscheidung 

getroffen hat, ist aber anzuführen. 

 

Nach § 1 Abs 3 Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Elektro-

nischen Rechtsverkehr (ERV 1995), BGBl 1995/559 idgF, können grundsätzlich 

alle gerichtlichen Erledigungen an Einbringer, die Eingaben elektronisch 

                         
1284 Vgl § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 idF BGBl 1982/199: „Ausfertigungen, die 

mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ 
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anbringen, elektronisch zugestellt werden. Ohne Einfluss auf die Wirksam-

keit der elektronischen Zustellung sind elektronisch übermittelte Erledi-

gungen auf Antrag allerdings auch schriftlich auszufertigen. Ausdrücklich 

von einer elektronischen Zustellung ausgeschlossen sind gerichtliche Erle-

digungen, die zu eigenen Handen zuzustellen sind, sowie der Beschluss nach 

§ 54 GBG, mit dem eine Anmerkung der Rangordnung bewilligt wird (§ 1 Abs 5 

ERV 1995). 

 

Die Daten gerichtlicher Erledigungen sind nach § 2 Abs 2 ERV 1995 so zu 

übermitteln, dass sie der Empfänger grundsätzlich elektronisch weiterverar-

beiten kann. Die Übermittlung gerichtlicher Erledigungen erfolgt – wie auch 

die Übermittlung von Anbringen – im Wege der Bundesrechenzentrum GmbH und 

der Telekom Austria AG als Übermittlungsstelle bzw bei Personen, für die 

der Direktverkehr angeordnet wurde, nur im Wege der Bundesrechenzentrum 

GmbH (§ 3 Abs 4 ERV 1995). 

 

Konkret werden derzeit folgende gerichtliche Schriftstücke elektronisch zu-

gestellt:1285 Vollstreckbarer Zahlungsbefehl (an den Kläger), vollstreckba-

rer Zahlungsbefehl mit Kostenabweisung (an den Kläger), Exekutionsbewilli-

gung (an den Betreibenden), Exekutionsbewilligung mit Kostenabweisung oder 

sonstigen Beisätzen (an den Betreibenden), Ladungen, Noten (= beliebige Er-

ledigungen der Gerichte), die im Fensterkuvert zuzustellen sind, das sind 

zB Vollzugsberichte, Zustellanstände, Kostenbestimmungen und Noten, die mit 

RSb zugestellt werden. 

 

Elektronisch übermittelte gerichtliche Erledigungen und Eingaben gelten 

nach § 89d Abs 2 Gerichtsorganisationsgesetz als zugestellt, sobald ihre 

Daten in den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind. 

§ 4 Abs 3 ERV 1995 verpflichtet diesbezüglich die Übermittlungsstelle zur 

Protokollierung des Tages und der Uhrzeit der elektronischen Zustellung. 

Die Telekom Austria AG hat also festzuhalten, wann gerichtliche Erledigun-

gen in den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind und 

diese Daten der Bundesrechenzentrum GmbH zur Weiterleitung an das absenden-

de Gericht zu übermitteln. Tag und Uhrzeit der tatsächlichen Übernahme der 

Daten durch den Empfänger sind ebenfalls zu protokollieren und auf Anfrage 

dem Gericht bekannt zu geben. Im Fall des Direktverkehrs sind die genannte 

Protokollierung und Übermittlung von der Bundesrechenzentrum GmbH vorzuneh-

men (§ 4 Abs 4 ERV 1995). In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 06.00 Uhr so-

wie an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist eine elektroni-

sche Zustellung nach § 1 Abs 4 ERV 1995 ausdrücklich ausgeschlossen. 

                         
1285 Bundesministerium für Justiz, Elektronischer Rechtsverkehr (Jänner 2004). 
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c. Mahnverfahren (ZPO) und Exekutionsverfahren (EO) 
 

Das Mahnverfahren nach den §§ 244 ff ZPO dient einer raschen Erwirkung ei-

nes vollstreckbaren Titels. Gegenstand eines Mahnverfahrens können aus-

schließlich Geldforderungen bis zu 30.000 Euro sein. Die gerichtliche Ent-

scheidung, ein Zahlungsbefehl, ergeht in diesem – abgekürzten Verfahren – 

ohne vorhergehende mündliche Verhandlung und ohne Vernehmung des Beklagten. 

Mahnverfahren finden in bezirksgerichtlichen Verfahren1286, im Gerichtshof-

verfahren und in arbeitsgerichtlichen Verfahren1287 statt. Gegen einen Zah-

lungsbefehl steht nach § 248 ZPO binnen vier Wochen ab Zustellung der 

schriftlichen Ausfertigung des Zahlungsbefehls das Rechtsmittel des Ein-

spruchs zu. Mit der rechtzeitigen Erhebung des Einspruchs tritt der Zah-

lungsbefehl außer Kraft (§ 249 Abs 1 ZPO) und es wird die Streitverhandlung 

(§ 257 ZPO), also das ordentliche Verfahren mit einer mündlichen Verhand-

lung, eingeleitet.  

 

Das Mahnverfahren war die erste Verfahrensart, für die der Elektronische 

Rechtsverkehr, vorerst nur im bezirksgerichtlichenVerfahren, eingeführt 

wurde.1288 Da das automationsunterstützte Mahnverfahren zu „einer wesentli-

chen Verfahrensbeschleunigung und Rationalisierung des Gerichtsbetriebs“ 

beigetragen hatte,1289 wurde es mit der Novelle BGBl I 2002/761290 in das Ge-

richtshofverfahren übernommen.1291 Abgekürzte Verfahren wie das Mahnverfah-

ren bieten sich für eine Automationsunterstützung auch im Besonderen an. 

Auch im Verwaltungsstrafverfahren kam die automationsunterstützte Datenver-

                         
1286 Für das bezirksgerichtliche Mahnverfahren normiert § 448 ZPO Besonderheiten. 
1287 § 56 erster Satz Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG, BGBl 1985/104 idF 

BGBl I 2004/82: „Die Bestimmungen über das bezirksgerichtliche Mahnverfahren 
sind anzuwenden.“ Vgl dazu Starl, Der Elektronische Rechtsverkehr 60. 

1288 BGBl 1983/135. Vgl zum automationsunterstützten Mahnverfahren Benn-Ibler, 
Automationsunterstütztes Mahnverfahren, AnwBl 1985, 223; Kalmus, Mahnverfah-
ren, WR 1983 H 7, 8; Schneider et al, Elektronischer Rechtsverkehr 20; 
Schneider, ADV-Mahnverfahren, AnwBl 1986, 561; Starl, Der elektronische 
Rechtsverkehr 49; und Starl, Verfahrensautomation, in Jahnel/Schramm/ Stau-
degger (Hrsg), Informatikrecht 168. 

1289 RV 962 BlgNR 21. GP 18 (betreffend die Zivilverfahrens-Novelle 2002). 
1290 Das Bundesgesetz, mit dem das Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, die 

Zivilprozessordnung, das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, das Gerichtsor-
ganisationsgesetz, die Rechtsanwaltsordnung, die Notariatsordnung, das 
Grundbuchsgesetz, das Grundbuchsumstellungsgesetz und das Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 geändert werden (Zivilverfahrens-Novelle 
2002), BGBl I 76. 

1291 Vgl zu Stand und Erfahrungen mit dem ADV-Zivilverfahren bis 1995: Oberham-
mer, Firmenbuch, AnwBl 1995, 9: „Im Projektbereich ADV-Zivilverfahren vor 
den Bezirksgerichten verzeichnen wir seit langem günstige Ergebnisse. Über 
die Gestaltung eines automationsgestützten gerichtlichen Mahnverfahrens hin-
aus werde weitere Teile dieser Zivilverfahren automationsunterstützt ge-
führt. Seit Juli 1989 läuft das neue Verfahren bei allen Bezirksgerichten. 
Zahlungsbefehle im gestützten Verfahren sind schon millionenfach aus- und 
abgefertigt worden. Darüber hinaus laufen ebenso millionenfach weitere Zu-
stellvorgänge über die automatische Poststraße des Rechenzentrums.“ 
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arbeitung zuerst in den abgekürzten Verfahrensarten zum Einsatz.1292 Diesen 

Aspekt betonen auch die Erläuterungen zur Novelle BGBl 1995/519:1293 „Das 

Exekutionsverfahren bietet ideale Voraussetzungen für den ADV-Einsatz, weil 

es sich überwiegend aus systematischen Verfahrensschritten zusammensetzt 

und großteils schriftlich abgewickelt wird.“1294 

 

Im Exekutionsverfahren kommt dem Elektronischen Rechtsverkehr vor allem im 

„vereinfachten Bewilligungsverfahren“ nach den §§ 54b – 54g Exekutionsord-

nung1295 zu.1296 Ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren wird nach § 54b Abs 1 

EO durchgeführt, wenn die Exekution wegen Geldforderungen, nicht jedoch auf 

unbewegliches Vermögen beantragt wurde (Z 1), die Geldforderung 10.000 Euro 

nicht übersteigt (ohne Prozesskosten oder Nebengebühren) (Z 2), außer dem 

Exekutionstitel keine Urkunden vorzulegen sind (Z 3), ein inländischer oder 

rechtskräftig für vollstreckbar erklärter ausländischer Exekutionstitel 

vorliegt (Z 4) und vom betreibenden Gläubiger nicht bescheinigt wurde, dass 

ein vorhandenes Exekutionsobjekt durch Zustellung der Exekutionsbewilligung 

vor Vornahme der Pfändung der Exekution entzogen würde (Z 5). 

 

Dem Exekutionsantrag im vereinfachten Bewilligungsverfahren muss keine Aus-

fertigung des Exekutionstitels angeschlossen werden. Ein in Papierform vor-

liegender Exekutionstitel kann nicht vorgelegt werden, wenn der Exekutions-

antrag elektronisch im Wege des Elektronischen Rechtsverkehrs eingebracht 

wird, was „um einen merkbaren Rationalisierungseffekt zu erreichen (…) an-

zustreben (ist)“1297. Das Gericht entscheidet allein aufgrund der Angaben im 

Exekutionsantrag (§ 54b Abs 2 EO). Gegen die im vereinfachten Bewilligungs-

verfahren ergangene Exekutionsbewilligung kann binnen 14 Tagen ab Zustel-

lung der schriftlichen Ausfertigung des Bewilligungsbeschlusses Einspruch 

erhoben werden (§ 54c EO). Im Fall eines rechtzeitig erhobenen Einspruchs 

wird dem Gläubiger aufgetragen, eine Ausfertigung des im Exekutionsantrag 

genannten Exekutionstitels samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit vorzule-

gen (§ 54d EO). 

 

                         
1292 Vgl VI. Kapitel 2.c. 
1293 RV 195 BlgNR 19. GP 30 (Exekutionsordnungs-Novelle 1995). 
1294 Vgl Konecny, Automationsunterstützte Datenverarbeitung, in Bundesministerium 

für Justiz, ADV-Exekutionsverfahren 99, 109. 
1295 Das vereinfachte Bewilligungsverfahren wurde durch die Exekutionsordnungs-

Novelle 1995, BGBl 519, eingeführt. 
1296 Zum Elektronischen Rechtsverkehr im Exekutionsverfahren vgl eingehend Konec-

ny, Automationsunterstützte Datenverarbeitung, in Bundesministerium für Jus-
tiz, ADV-Exekutionsverfahren 84; Starl, Der Elektronische Rechtsverkehr 61; 
und Starl, Verfahrensautomation, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Infor-
matikrecht 169. Vgl auch Strejcek, Verfassungsrechtliche Aspekte, in Bundes-
ministerium für Justiz, ADV-Exekutionsverfahren 305. 

1297 RV 195 BlgNR 19. GP 30 (Exekutionsordnungs-Novelle 1995, BGBl 519). 
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§ 250 Abs 1 ZPO und § 54a Abs 1 EO normieren, dass das Mahnverfahren bzw 

das Exekutionsverfahren „mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbei-

tung durchgeführt werden“ kann. § 250 Abs 2 ZPO und § 54a Abs 2 EO ermäch-

tigen den Bundesminister für Justiz „zur Ermöglichung einer zweckmäßigen 

Behandlung der Eingaben“ im Mahn- bzw Exekutionsverfahren „mit Verordnung 

Formblätter einzuführen“, welche die Parteien für ihre Eingaben bei Gericht 

verwenden müssen. Diese Formblätter sind gemäß § 250 Abs 2 zweiter Satz ZPO 

und § 54a Abs 2 zweiter Satz EO so zu gestalten, dass sie die Parteien 

„leicht und sicher verwenden können“. 

 

Für das Mahnverfahren und das Exekutionsverfahren, das mit Hilfe automati-

onsunterstützter Datenverarbeitung durchgeführt wird, normieren die §§ 251 

ZPO und § 54a Abs 3 EO Besonderheiten. So können Mahnklagen, Exekutionsan-

träge1298 und andere Schriftsätze in einfacher Ausfertigung und ohne Bei-

bringung von Halbschriften überreicht werden. An Stelle der Zustellung der 

Klage tritt im Mahnverfahren in der Regel die Zustellung des Zahlungsbe-

fehls, Im Exekutionsverfahren entfällt die Zustellung von Ausfertigungen 

von Schriftsätzen an den Gegner, sofern der Inhalt des Schriftsatzes in der 

Erledigung des Gerichts vollständig wiedergegeben wird. Einem Verbesse-

rungsauftrag wegen Nichtverwendung des eingeführten Formblatts ist das ent-

sprechende Formblatt anzuschließen (§ 251 Z 3 ZPO, § 54a Abs 3 Z 3 EO). 

§ 251 Z 4 ZPO und § 54a Abs 3 Z 4 EO schlossen die Anwendung der §§ 26 

(Auskunftsrecht), 27 (Recht auf Richtigstellung oder Löschung) und 28 (Wi-

derspruchsrecht) des Datenschutzgesetzes 20001299 für automationsunterstützt 

geführte Mahn- und Exekutionsverfahren ausdrücklich aus. Die Zivilverfah-

rens-Novelle 2004, BGBl I 128, behob die genannten Bestimmungen und schuf 

in den §§ 83 bis 85 GOG einheitliche Bestimmungen für den Datenschutz in 

Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit.1300 

 

Für durch den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien ver-

ursachte Schäden aus Fehlern bei der Durchführung des Mahnverfahrens bzw 

Exekutionsverfahrens ist eine Gefährdungshaftung des Bundes normiert.1301 

Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Schaden durch ein unabwendbares 

Ereignis verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit 

noch auf einem Versagen der Mittel der automationsunterstützten Datenverar-

                         
1298 Nach § 74a EO brauchen betreibende Gläubiger im Exekutionsverfahren, die 

einen Antrag im Elektronischen Rechtsverkehr einbringen, Barauslagen bis zu 
30 Euro nur auf Aufforderung des Gerichts zu belegen. 

1299 Vgl dazu Konecny, Automationsunterstützte Datenverarbeitung, in Bundesminis-
terium für Justiz, ADV-Exekutionsverfahren 297. 

1300 Vgl VII. Kapitel 2.b. 
1301 Vgl IV. Kapitel 5. 
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beitung beruht, im Übrigen findet das Amtshaftungsgesetz Anwendung (§ 89e 

GOG1302).  

 

Die aufgrund der §§ 247 Abs 1 und 250 Abs 2 ZPO, § 79 Abs 5 Gerichtsorgani-

sationsgesetz1303 und § 54a Exekutionsordnung ergangene Verordnung des Bun-

desministers für Justiz über Formerfordernisse in mit Hilfe automationsun-

terstützter Datenverarbeitung durchgeführten gerichtlichen Verfahren sowie 

Erstellung von Erledigungen in gekürzter Form (ADV-Form Verordnung 2002 – 

AFV 2002), BGBl II 2002/510 idF BGBl II 2003/506, legt für die Mahnklage, 

die arbeitsrechtliche Mahnklage und den Exekutionsantrag „Formblätter“ 

fest. Diese müssen bei Eingaben bei Gerichten, die Verfahren mit Hilfe von 

automationsunterstützter Datenverarbeitung durchführen, verwenden.1304 Die 

genannten Formblätter sind nach § 1 Abs 2 ADV-Form Verordnung 2002 in der 

jeweils aktuellen Fassung im Internet auf der Website des Bundesministeri-

ums für Justiz (<www.justiz.gv.at>) abrufbar zu halten. 

 

Eine Mahnklage bei Bezirks- und Landesgerichten, eine arbeitsrechtliche 

Mahnklage und ein Antrag auf Exekutionsbewilligung muss jedenfalls – auch 

bei einer Einbringung des Schriftsatzes auf herkömmlichem Weg – entweder 

unter Verwendung des jeweiligen Formblattes eingebracht werden oder der 

Schriftsatz muss zumindest entsprechend dem Formblatt gestaltet sein (§ 2 

ADV-Form Verordnung 2002): „Die Schriftsätze nach § 1 dürfen auch ohne Ver-

wendung der Formblätter eingebracht werden, wenn sie den in den Formblät-

tern vorgedruckten Text sowie dieselben Überschriften zu den Schreibfeldern 

und Feldgruppen mit demselben Aufbau, derselben Nummerierung und derselben 

Abfolge enthalten; diese Bestandteile des Schriftsatzes müssen gedruckt, 

maschinschriftlich oder sonst maschinell erstellt sein.“ Diese „Formvor-

schriften“ sollen dem Gericht die automationsunterstützte Bearbeitung des 

Schriftstückes (§ 5 ADV-Form Verordnung 2002) und auch die automationsun-

terstützte Herstellung der Erledigung (§ 6 Abs 1 ADV-Form Verordnung 2002) 

ermöglichen bzw erleichtern.  

 

                         
1302 § 251 Z 5 ZPO und § 54a Abs 3 Z 4 EO, die eine entsprechende Haftungsregel 

enthalten hatten, wurden durch die Zivilverfahrens-Novelle 2004 (BGBl I 128) 
behoben. 

1303 § 79 Abs 5 erster Satz Gerichtsorganisationsgesetz: „In den Ausfertigungen 
der gerichtlichen Beschlüsse in bürgerlichen Rechtssachen der bedingten Zah-
lungsbefehle und der Zahlungsaufträge im Mandats- und Wechselverfahren kann 
die Bezeichnung der Rechtssache, der Parteien, des Streitgegenstandes, der 
Art und Zeit der Leistung und des Vollzuges durch Bezugnahme auf gleichzei-
tig mitgeteilte Protokolle, Schriftsätze und Rubriken ersetzt werden.“ 

1304 Vgl zu Fragen der Anwendung der ADV-Form Verordnung eingehend Starl, Der 
Elektronische Rechtsverkehr 58. 
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Die automationsunterstützte Datenverarbeitung fand mit der Novelle BGBl 

1983/1351305 Eingang in die Zivilprozessordnung. Vor dem Hintergrund knapper 

Ressourcen1306 zielte der Gesetzgeber auf eine Vereinfachung und Beschleuni-

gung des Verfahrens. Er weitete das Mahnverfahren aus und vereinfachte es. 

Der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 

Nationalrates1307 wurde ermächtigt,1308 „nach Maßgabe der technischen und per-

sonellen Möglichkeiten“ sowie „unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche 

Vertretbarkeit“, mit Verordnung festzulegen, welche Gerichte das Mahnver-

fahren tatsächlich mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung 

durchzuführen haben. Der bezügliche § 453 ZPO idF BGBl 1983/135 lautete: 

„(1) Das Mahnverfahren kann mit Hilfe automationsunterstützer Datenverar-

beitung durchgeführt werden. (2) Der Bundesminister für Justiz wird ermäch-

tigt, im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates nach Maßgabe 

der technischen und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit mit Verordnung diejenigen Gerichte zu 

bestimmen, bei denen das Mahnverfahren mit Hilfe automationsunterstützter 

Datenverarbeitung durchzuführen ist.1309 (3) Der Bundesminister für Justiz 

wird ferner ermächtigt, zur Ermöglichung einer zweckmäßigeren Behandlung 

der Eingaben (§ 74) im Mahnverfahren mit Verordnung Formblätter einzufüh-

ren, deren sich der Kläger bei solchen Eingaben an ein Gericht, das das 

Mahnverfahren mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung durch-

führt, zu bedienen hat; diese Formblätter sind so auszugestalten, dass sie 

der Kläger auch leicht und sicher verwenden kann.“ In § 453a ZPO legte die 

                         
1305 Das Bundesgesetz vom 2. Feber 1983, mit dem Vorschriften über das zivilge-

richtliche Verfahren geändert werden (Zivilverfahrens-Novelle 1983), BGBl 
1983/135, trat mit 01.05.1983 in Kraft; die §§ 448 bis 453a ZPO betreffend 
das Mahnverfahren bei vor dem 01.01.1986 eingebrachten Klagen allerdings nur 
dann, wenn der Kläger die Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehls bean-
tragte. 

1306 Vgl RV 669 BlgNR 15. GP 24: „Die Suche nach der Möglichkeit, die Gerichte 
vor allem durch den Abbau überflüssigen Arbeitsaufwandes zu entlasten, ist 
durch die Schere zwischen einer starken Vermehrung des Anfalls an zivilge-
richtlichen Verfahren einerseits und einer Knappheit des richterlichen und 
nichtrichterlichen Personals andererseits besonders dringend.“ 

1307 Die Bindung des Bundesministers für Justiz (bei Erlassung der in § 453 Abs 2 
ZPO idF BGBl 1983/135 vorgesehenen Verordnung) an das Einvernehmen des 
Hauptausschusses des Nationalrates soll „dem Nationalrat eine hinreichende 
Einflussnahme auf diesen wichtigen Vorgang“, nämlich die schrittweise Ein-
führung einer automationsunterstützten Durchführung des Mahnverfahrens, si-
chern (AB 1337 BlgNR 15. GP 16). 

1308 Vgl RV 669 BlgNR 15. GP 65: „In dieser Verordnungsermächtigung wird bereits 
auf den geplanten Einsatz automationsunterstützter Datenverarbeitung Bedacht 
genommen.“  

1309 Die Zivilverfahrens-Novelle 1986, BGBl 71, fügte § 453 Abs 2 ZPO folgenden 
Satz an: „Diese Verordnung wird für die einzelnen darin angeführten Gerichte 
mit demjenigen Zeitpunkt wirksam, in dem die technischen und personellen 
Voraussetzungen bei diesem Gericht erfüllt sind; dieser Zeitpunkt ist vom 
Gerichtsvorsteher durch Edikt festzustellen; dieses Edikt ist spätestens 14 
Tage vorher im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren und der zustän-
digen Rechtsanwaltskammer zuzustellen.“ 
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Novelle Besonderheiten für das mit Hilfe automationsunterstützter Datenver-

arbeitung durchgeführte Mahnverfahren fest, insbesondere waren der § 79 

Abs 1 erster Satz Gerichtsorganisationsgesetz (Ausfertigungsvermerk „Für 

die Richtigkeit der Ausfertigung“) und die §§ 11, 12 und 47 Abs 4 zweiter 

und dritter Satz Datenschutzgesetz 1978 nicht anzuwenden. In Abänderung des 

Amtshaftungsgesetzes haftete der Bund „für durch den Einsatz der automati-

onsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern bei der 

Durchführung des Mahnverfahrens; die Haftung ist ausgeschlossen, wenn der 

Schaden durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf ei-

nem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Mittel der au-

tomationsunterstützten Datenverarbeitung beruht.“1310 

 

– Die erste Verordnung gemäß § 453 Abs 2 ZPO, die Verordnung des Bundesmi-

nisters für Justiz vom 11. Dezember 1985 über die Anordnung der Führung 

des Mahnverfahrens mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung 

(1. Mahnverfahrens-Umstellungsverordnung)1311, trat mit 01.01.1986 in 

Kraft und verpflichtete das Bezirksgericht Innere Stadt Wien, Mahnverfah-

ren mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung durchzuführen. 

Es folgten die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 4. April 

1986 über die Anordnung der Führung des Mahnverfahrens mit Hilfe automa-

tionsunterstützter Datenverarbeitung (2. Mahnverfahrens-Umstellungsver-

ordnung)1312, die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 26. Sep-

tember 1986 über die Anordnung der Führung des Mahnverfahrens mit Hilfe 

automationsunterstützter Datenverarbeitung (3. Mahnverfahrens-Umstellungs-

verordnung)1313, die Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 17. Ju-

ni 1987 über die Anordnung der Führung des Mahnverfahrens mit Hilfe auto-

mationsunterstützter Datenverarbeitung (4. Mahnverfahrens-Umstellungsver-

ordnung)1314 und schließlich die Verordnung des Bundesministers für Justiz 

über die Anordnung der Führung des Mahnverfahrens mit Hilfe automations-

unterstützter Datenverarbeitung bei den mit Arbeitsrechtssachen betrauten 

Gerichten (5. Mahnverfahrens-Umstellungsverordnung)1315. 

 

– Aufgrund § 453 Abs 3 ZPO erging die Verordnung des Bundesministers für 

Justiz vom 10. Oktober 1985 über das mit Hilfe automationsunterstützter 

Datenverarbeitung durchgeführte gerichtliche Mahnverfahren sowie die Er-

                         
1310 Vgl Starl, Verfahrensautomation, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Infor-

matikrecht 174. 
1311 BGBl 1985/536. Vgl dazu Kalmus, Mahnverfahren, ÖJZ 1985, 705, insbesondere 

aus Sicht des Bezirksgerichts Innere Stadt Wien. 
1312 BGBl 1986/195. 
1313 BGBl 1986/526. 
1314 BGBl 1987/283. 
1315 BGBl 1995/783. 
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lassung und Ausfertigung von Zahlungsbefehlen in gekürzter Form (Mahn-

form-Verordnung), BGBl 1985/467. Sie trat mit 01.01.1986 in Kraft und mit 

31.12.1995 außer Kraft.1316 Sie legte für die Mahnverfahren vor den Be-

zirksgerichten ein für Eingaben zu verwendendes Formblatt fest und regel-

te gekürzte Urschriften und gekürzte Ausfertigungen von Zahlungsbefehlen. 

 

– Die auf der Grundlage der §§ 450 Abs 1, 453 Abs 3 ZPO, § 79 Abs 5 Ge-

richtsorganisationsgesetz und § 54a Exekutionsordnung erlassene Verord-

nung des Bundesministers für Justiz über Formerfordernisse in mit Hilfe 

automationsunterstützter Datenverarbeitung durchgeführten gerichtlichen 

Verfahren sowie Erstellung von Erledigungen in gekürzter Form (ADV-Form 

Verordnung – AFV), BGBl 1995/560, trat mit 01.10.1995 in Kraft.1317 Sie 

legte für Eingaben an bereits auf automationsunterstützte Datenverarbei-

tung umgestellte Gerichte betreffend Klagen bei Bezirksgerichten, über 

die ein bedingter Zahlungsbefehl zu erlassen ist, Klagen in Arbeits-

rechtssachen, über die ein bedingter Zahlungsbefehl zu erlassen ist und 

betreffend Anträge auf Exekutionsbewilligung die Verwendung bestimmter 

Formblätter (bzw die Verwendung von den Formblättern entsprechend forma-

tierten Schriftsätzen) fest. Die Gerichte hatten derartige Verfahren nach 

den Bestimmungen des „ADV-Handbuchs Justiz“ zu führen. Mit In-Kraft-

Treten der ADV-Form Verordnung 20021318 am 01.01.2003 ist die genannte 

ADV-Form Verordnung außer Kraft getreten. 

 

Die Novelle BGBl 1985/5601319 passte das Gerichtsorganisationsgesetz im In-

teresse der „allgemein angestrebten Verfahrensbeschleunigung“1320 an den 

Einsatz automationsunterstützter Datenverarbeitung an.1321 Mit der Bestim-

mung des § 79 Abs 1 letzter Satz Gerichtsorganisationsgesetz (idF BGBl 

1985/560) wurde die Sonderregelung des § 453a Z 3 ZPO (idF BGBl 

1983/135)1322, wonach automationsunterstützt hergestellte Ausfertigungen we-

der einer Unterschrift noch einer Beglaubigung bedürfen, „auf den gesamten 

                         
1316 § 7 Abs 2 ADV-Form Verordnung, BGBl 1995/560: „Die Mahnform-Verordnung, 

BGBl. Nr. 467/1985 wird mit dem Ablauf des 31. Dezember 1995 aufgehoben.“ 
1317 Die Mahnform-Verordnung, BGBl 1985/467, wurde mit Ablauf des 31.12.1995 auf-

gehoben (§ 7 ADV-Form Verordnung). 
1318 Vgl FN 1304. 
1319 Das Bundesgesetz vom 12. Dezember 1985 betreffend die Besorgung gerichtli-

cher Geschäfte durch Rechtspfleger (Rechtspflegergesetz – RpflG), BGBl 
1985/560, trat mit 01.01.1986 in Kraft. 

1320 RV 675 BlgNR 16. GP 22. 
1321 Vgl RV 675 BlgNR 16. GP 22: Eine Maßnahme zur „Modernisierung des Gerichts-

betriebs“ stellt „der verstärkte Einsatz von automationsunterstützter Daten-
verarbeitung dar. Deshalb hat zum Beispiel auch die Zivilverfahrens-Novelle 
1983 durch den neuen § 453 ZPO die Möglichkeit vorgesehen, das Mahnverfahren 
mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung durchzuführen.“ Vgl 
Roth/Schneider, Elektronischer Rechtsverkehr, in Wiener IT-Kongress 60. 

1322 Vgl bei FN 1284. 
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Justizbetrieb ausgedehnt“1323 und die Formulierung an jene des § 18 Abs 4 

letzter Satz AVG angepasst:1324 ,,Ausfertigungen, die mittels automationsun-

terstützter Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen weder einer Unter-

schrift noch einer Beglaubigung.“ 

 

Durch Einfügung des § 79a Gerichtsorganisationsgesetz wurde das Bundesre-

chenamt mit Aufgaben im automationsunterstützten Gerichtsbetrieb betraut. 

§ 79a Abs 1 Gerichtsorganisationsgesetz lautete: „Dem Bundesrechenamt ob-

liegt nach Maßgabe seiner maschinellen und personellen Ausstattung die Mit-

wirkung an der automationsunterstützten Führung von Gerichtsverfahren als 

Verarbeiter (§ 3 Z 4 DSG), soweit dies der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und 

Kostenersparnis dient.“ Zur Mitwirkung des Bundesrechenamtes an der automa-

tionsunterstützten Führung von Gerichtsverfahren heißt es in den Erläute-

rungen, dass aufgrund der „nach den Grundbuchsumstellungen gemachten guten 

Erfahrungen geplant (ist), auch das Mahnverfahren“ ab 01.01.19861325 automa-

tionsunterstützt abzuwickeln1326 und die Verarbeitung der Daten durch das 

Bundesrechenamt1327 daher „aus ökonomischen Gründen“ geboten sei.1328 § 79a 

GOG idF BGBl 1985/560 stellt somit die Rechtsgrundlage der Inanspruchnahme 

des Bundesrechenamtes zur Datenverarbeitung bei automationsunterstützt ge-

führten Gerichtsverfahren dar.1329 § 79a Abs 2 GOG idF BGBl 1985/560 stellt 

                         
1323 AB 797 BlgNR 16. GP 2. 
1324 Vgl § 18 Abs 4 letzter Satz AVG 1950 (idF BGBl 1982/199): „Ausfertigungen, 

die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, be-
dürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung.“ 

1325 Mit der Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 17. Juni 1987 über die 
Anordnung der Führung des Mahnverfahrens mit Hilfe automationsunterstützter 
Datenverarbeitung (4. Mahnverfahrens-Umstellungsverordnung), BGBl 1987/283, 
wurden auch die letzten Bezirksgerichte auf die automationsunterstützte Da-
tenverarbeitung im Mahnverfahren umgestellt (vgl FN 1314). 

1326 RV 675 BlgNR 16. GP 11. 
1327 Benn-Ibler, Automationsunterstütztes Mahnverfahren, AnwBl 1985, 225, wirft 

die Frage auf, ob die Verarbeitung von Justizdaten durch eine Dienststelle 
des Bundesministeriums für Finanzen (des Bundesrechenamtes) der verfassungs-
rechtlich angeordneten Trennung von Justiz und Verwaltung widersprechen 
könnte. So auch Urbanek, ADV-Mahnverfahren, AnwBl 1985, 22. Noch deutlicher 
in diese Richtung argumentiert Klötzl, Gesetz- und Verfassungswidrigkeiten, 
ÖJZ 1986, 433 (vgl FN 1329). 

1328 RV 675 BlgNR 16. GP 22. 
1329 Nach Klötzl, Gesetz- und Verfassungswidrigkeiten, ÖJZ 1986, 433, führt der 

neue § 79a GOG dazu, „dass zwei Teilfunktionen der Gerichtsbarkeit, nämlich 
die Ausfertigung und Abfertigung der Zahlungsbefehle, bei umgestellten Ge-
richten aus der Ablauforganisation des einzelnen Gerichtes ausgegliedert und 
dem Bundesrechenamt übertragen werden“, was gegen den Grundsatz der Trennung 
von Justiz und Verwaltung nach Art 94 B-VG verstoße. Die „Übertragung von 
Teilfunktionen der Gerichtsbarkeit (hier: der Aus- und Abfertigung der Zah-
lungsbefehle)“ könne „unter gewissen Voraussetzungen die Qualität einer 
‚Sprengeländerung’ gewinnen“ und widerspreche dann überdies § 8 Abs 5 lit d 
V-ÜG 1920. Vgl die Wiedergabe des Meinungsstandes bei Schneider et al, 
Elektronischer Rechtsverkehr 40, der in der Mitwirkung des Bundesrechenamtes 
(BRZ) schon allein deshalb keinen Verstoß gegen die Trennung von Justiz und 
Verwaltung sieht, weil die „technischen Hilfsfunktionen außerhalb der Ge-
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sicher, dass das Bundesrechenamt Daten an andere Rechtsträger nur aufgrund 

eines Auftrags eines Auftraggebers im Sinne des § 3 Z 3 DSG 1978 übermit-

teln darf.1330 

 

Die Novelle BGBl 1989/3431331 führte – nach ersten Versuchen im Mahnverfah-

ren – den Elektronischen Rechtsverkehr (ERV)1332 in der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit durch Einfügung der §§ 89a – 89g Zivilprozessordnung ein. 

§ 89a GOG lautete: „(1) Rechtsanwälte, Notare und Organe, die befugt sind, 

eine Gebietskörperschaft bei Gericht zu vertreten, können, soweit dies 

durch eine Regelung nach § 89 b vorgesehen ist, Eingaben statt mittels ei-

nes Schriftstücks elektronisch anbringen. (2) Anstelle schriftlicher Aus-

fertigungen gerichtlicher Erledigungen sowie anstelle von Gleichschriften 

und Rubriken von Eingaben, die elektronisch angebracht worden sind, kann 

das Gericht die darin enthaltenen Daten an Einschreiter, die Eingaben 

elektronisch anbringen (Abs. 1), auch elektronisch übermitteln, sofern 

nicht zuvor der Empfänger gegenüber einem Gericht dieser Übermittlungsart 

ausdrücklich widersprochen hat.“ Nach § 89 Abs 3 Gerichtsorganisationsge-

setz können schriftliche Eingaben an das Gericht auch im telegrafischen We-

ge erfolgen. Die näheren Vorschriften über die geschäftliche Behandlung 

solcher „Depeschen“ sind im Verordnungswege zu erlassen. Dass diese Bestim-

mung betreffend eine „längst überholte Technik“ bislang nicht an moderne 

Kommunikationstechnologien angepasst wurde – nicht einmal das Telefax fin-

det in der genannten Bestimmung Berücksichtigung1333 – findet Konecny1334 „un-

erklärlich“. „Fast ein Jahrhundert lang reagierte der Gesetzgeber auf Er-

findungen im Bereich der Kommunikationsmittel nicht. Erst spät … führte er 

mit dem elektronischen Rechtsverkehr eine neue Schriftsatztechnik ein.“1335 

Dadurch „soll die Grundlage für eine papierlose Kommunikation zwischen den 

Parteien und dem Gericht, und zwar in beiden Richtungen, geschaffen wer-

                                                                             

richtsbarkeit liegen und im Übrigen den durch die Post für den gesamten Ge-
richtsbetrieb vorzunehmenden Zustellungen gleichzuhalten sind.“ 

1330 § 79a Abs 2 GOG „sichert für automationsunterstützt durchgeführte Gerichts-
verfahren – neben dem DSG – nochmals ausdrücklich ab, dass die Kenntnis von 
in diesen Verfahren gespeicherten Daten nur nach den auch sonst geltenden 
Vorschriften erhalten werden kann“ (AB 797 16. GP 2). 

1331 Das Bundesgesetz vom 29. Juni 1989, mit dem Beträge und Wertgrenzen sowie 
damit zusammenhängende Regelungen des Zivilrechts und des Verfahrensrechts 
geändert werden (Erweiterte Wertgrenzen-Novelle 1989 – WGN 1989), BGBl 343, 
trat mit 01.08.1989 in Kraft.  

1332 Vgl dazu insbesondere Bundesministerium für Justiz, Erneuerung des Justizbe-
triebs, Band 71, 40; Göber, Der elektronische Rechtsverkehr (ERV), in Mayer-
Schönberger/Schneider-Manns-Au (Hrsg), Info-Highway 141; Konecny, Schrift-
satzrecht, in Sprung-FS 220; Roth/Schneider, Elektronischer Rechtsverkehr, 
in Wiener IT-Kongress, 62; Schneider et al, Elektronischer Rechtsverkehr. 

1333 Eingaben mittels Telefax werden aber in Analogie zu § 89 Abs 3 GOG als zu-
lässig angesehen (vgl Konecny, Schriftsatzrecht, in Sprung-FS 223). 

1334 Schriftsatzrecht, in Sprung-FS 220. 
1335 Konecny, Schriftsatzrecht, in Sprung-FS 220. 
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den.“1336 Zunächst waren nur Rechtsanwälte, Notare und Organe, die befugt 

sind, eine Gebietskörperschaft bei Gericht zu vertreten (insbesondere die 

Finanzprokuratur) berechtigt,1337 Eingaben bei Gericht – soweit in einer 

entsprechenden Verordnung des Bundesministers für Justiz zugelassen1338 – 

elektronisch anzubringen. Die Novelle BGBl 1989/343 bestimmte für den 

Elektronischen Rechtsverkehr ab 01.07.1994 einen erweiterten Teilnehmer-

kreis.1339 Neben Rechtsanwälten und Notaren sollten ab 01.07.1994 auch Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts1340 und Rechtsträger, welche einer be-

hördlichen Wirtschaftsaufsicht unterliegen1341, teilnehmen können.1342 Den 

berechtigten Teilnehmern am elektronischen Rechtsverkehr, die Eingaben bei 

Gericht tatsächlich elektronisch angebracht haben, konnten gerichtliche Er-

ledigungen und Parteianbringen – soweit in einer entsprechenden Verordnung 

des Bundesministers für Justiz zugelassen1343 – elektronisch übermittelt be-

kommen, sofern sie dem nicht widersprochen haben.1344 

 

Die „technische“ Abwicklung des Elektronischen Rechtsverkehrs oblag dem 

Bundesrechenamt,1345 das Bundesrechenamt sollte „die Funktion einer vorgela-

gerten Einlaufstelle des Gerichts erhalten.“1346 Elektronische Eingaben gal-

                         
1336 Schneider, Elektronischer Rechtsverkehr, AnwBl 1989, 452. 
1337 Die Erläuterungen (RV 888 BlgNR 17. GP 24) begründen den eingeschränkten 

Teilnehmerkreis damit, dass „mit den elektronischen Eingaben und Erledigun-
gen (…) Neuland beschritten (wird). Zunächst sollten daher nur Personen ein-
bezogen werden, die einer strengen öffentlich-rechtlichen disziplinären Ver-
antwortung unterliegen.“ 

1338 Vgl FN 1354. 
1339 Dass der Zeitpunkt der Erweiterung des Teilnehmerkreises am Elektronischen 

Rechtsverkehr schon bei Beschlussfassung der Novelle BGBl 1989/343 festge-
setzt wurde, begründete der Ausschuss (AB 991 BlgNR 17. GP 14) damit, dass 
„davon ausgegangen werden (kann), dass bis zum 1. Juli 1994 ein solcher Er-
fahrungsschatz gefunden werden konnte, der eine derartige Erweiterung zu-
lässt, ohne dass damit die Gefahr einer Beeinträchtigung des Rechtsschutzes 
des einzelnen verbunden wäre.“ Vgl FN 1342; und Schneider, Elektronischer 
Rechtsverkehr, AnwBl 1990, 539. 

1340 Der Begriff „Körperschaften des öffentlichen Rechts“ umfasst auch die ge-
setzlich anerkannten Religionsgesellschaften (vgl AB 991 BlgNR 17. GP 14). 

1341 „Rechtsträger, welche einer behördlichen Wirtschaftsaufsicht unterliegen“, 
sind „ausschließlich Versicherungsunternehmungen und Banken“ (AB 991 BlgNR 
17. GP 14). 

1342 § 89a Abs 1 GOG idF BGBl 1989/343 (Art XII Z 4) lautet ab 01.07.1994: 
„Rechtsanwälte, Notare, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Rechts-
träger, welche einer behördlichen Wirtschaftsaufsicht unterliegen, können, 
soweit dies durch eine Regelung nach § 89 b vorgesehen ist, Eingaben statt 
mittels eines Schriftstücks elektronisch anbringen.“ 

1343 Vgl FN 1354. 
1344 Vgl RV 888 BlgNR 17. GP 24: „Würden dem Einschreiter die Daten – trotz sei-

nes vorausgegangenen Widerspruchs – übermittelt, so wäre eine solche Zustel-
lung gesetzwidrig und damit rechtsunwirksam.“ 

1345 Schon die Novelle BGBl 1985/560 (vgl FN 1319) hatte das Bundesrechenamt zur 
Mitwirkung an der automationsunterstützten Datenverarbeitung in Mahnverfah-
ren herangezogen (§ 79a GOG idF BGBl 1985/560). 

1346 RV 888 BlgNR 17. GP 25. Vgl zu Kompetenzen des Bundesrechenamtes (nunmehr: 
Bundesrechenzentrum GmbH) bei der automationsunterstützten Führung von Ge-
richtsverfahren Schneider et al, Elektronischer Rechtsverkehr 39. 
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ten in diesem Sinn als bei Gericht abgebracht, wenn die Daten beim Bundes-

rechenamt eingelangt sind (§ 89d Abs 1 GOG idF BGBl 1989/343). Elektronisch 

übermittelte gerichtliche Erledigungen und Eingaben galten als zugestellt, 

sobald ihre Daten in den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers 

gelangt sind (§ 89d Abs 2 GOG).1347 Unter dem „elektronischen Verfügungsbe-

reich des Empfängers“ verstehen die Erläuterungen jenen Bereich, „in dem es 

dem Empfänger möglich ist, bestimmte Daten abzurufen bzw zu verarbei-

ten.“1348 Die Abwicklung der elektronischen Übermittlung von Eingaben und 

Erledigungen erfolgte über das Bundesrechenamt,1349 Gesetz- und Verordnungs-

geber1350 hielten es für erforderlich, der elektronischen Einbringung von 

Daten beim Bundesrechenamt – als Schnittstelle zum Bundesrechenamt – eine 

„Übermittlungsstelle“1351 vorzuschalten.1352 Nur ausnahmsweise – auf Antrag 

eines Einschreiters oder auf Antrag der Übermittlungsstelle – durften die 

elektronischen Eingaben unmittelbar beim Bundesrechenamt angebracht werden 

(Direktverkehr).1353 

 

§ 89a Abs 1 GOG („soweit dies durch eine Regelung nach § 89b vorgesehen 

ist“) und § 89b GOG überließen es dem Bundesminister für Justiz „nach Maß-

gabe der technischen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf eine einfa-

che und sparsame Verwaltung und eine Sicherung vor Missbrauch“ jene „Einga-

ben zu bestimmen, die elektronisch angebracht werden dürfen“ sowie „die ge-

                         
1347 Vgl § 26a ZustG idF BGBl I 1998/158, der bezüglich der Zustellung von im 

Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen tech-
nisch möglichen Weise übermittelte Sendungen ebenfalls auf das Einlangen der 
Daten im elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers abstellte. 

1348 RV 888 BlgNR 17. GP 26: „Dieser Bereich kann sich zum einen in der elektro-
nischen Datenverarbeitungsanlage des Empfängers befinden, zum anderen deckt 
die Bestimmung aber auch die Möglichkeit ab, dass der Empfänger bei der 
Übermittlungsstelle einen ‚Briefkasten’ eröffnet hat; damit wäre im letzten 
Fall die Übermittlungsstelle wiederum ‚Dienstleister’ des Empfängers.“ 

1349 Die durch die Novelle BGBl 1985/560 eingefügte Bestimmung des § 79a GOG wur-
de nahezu unverändert (das Wort ,,Verarbeiter“ durch jeweils durch 
,,Dienstleister“ ersetzt) zu § 89f GOG. 

1350 § 89b Abs 2 letzter Satz GOG idF BGBl 1989/343 ermächtigte den Verordnungs-
geber, die Einbringer bei der elektronischen Übermittlung von Eingaben zur 
Nutzung einer Übermittlungsstelle zu verpflichten. Der Bundesminister für 
Justiz legte als Übermittlungsstelle die Radio-Austria AG (nunmehr die Tele-
kom Austria AG) in Wien fest und bestimmte, dass sich der Einbringer einer 
elektronischen Klage grundsätzlich dieser Übermittlungsstelle bedienen muss 
(§ 3 Verordnung BGBl 1989/600). Zur Funktion der Radio-Austria AG im elekt-
ronischen Rechtsverkehr vgl Benn-Ibler, Automationsunterstützter Datenaus-
tausch, AnwBl 1989, 59. 

1351 Vgl zur Funktion der Übermittlungsstelle Schneider et al, Elektronischer 
Rechtsverkehr 33. 

1352 RV 888 BlgNR 17. GP 25: „Da die elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bei 
den Einbringern mannigfaltig sind, kann es notwendig sein, eine Übermitt-
lungsstelle einzubauen, damit die Einbringer mit dem Bundesrechenamt in Kon-
takt treten können. Diese Übermittlungsstelle hat auch die Funktion einer 
‚Pufferzone’, um so zu einer besseren (gleichmäßigeren) Auslastung der Kapa-
zitäten des Bundesrechenamtes beizutragen.“  

1353 § 3 Abs 2 Verordnung BGBl 1989/600. 
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richtlichen Erledigungen zu bestimmen, deren Inhalt anstatt in der Form 

schriftlicher Ausfertigungen elektronisch übermittelt werden darf.“ Und 

§ 89a Abs 2 GOG lautete: „Die nähere Vorgangsweise bei diesen elektroni-

schen Übermittlungen ist durch Verordnung des Bundesministers für Justiz zu 

regeln; dabei ist insbesondere auch festzulegen, auf welche Art und Weise 

nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten der elektronischen Übermittlung 

zu widersprechen ist (§ 89a Abs. 2). In der Regelung kann vorgeschrieben 

werden, dass sich der Einbringer einer Übermittlungsstelle zu bedienen 

hat.“ Die Festlegung, welche Eingaben konkret elektronisch angebracht und 

welche gerichtlichen Erledigungen elektronisch übermittelt werden durften 

sowie die Details der elektronischen Übermittlung erfolgte mit Verordnung 

des Bundesministers für Justiz vom 4. Dezember 1989 über den elektronischen 

Rechtsverkehr (ERV).1354 Sie erlaubt die elektronische Einbringung bezüglich 

„Klagen, über die ein bedingter Zahlungsbefehl zu erlassen ist“, also im 

Mahnverfahren, für das schon die Novelle BGBl 1983/135 den Einsatz automa-

tionsunterstützter Datenverarbeitung vorgesehen hatte,1355 eine elektroni-

sche Übermittlung gerichtlicher Erledigungen war aber (noch) nicht vorgese-

hen.1356 Die Einbringung derartiger Klagen auf anderen „elektronischen“ We-

gen, etwa durch Telefax, schloss die Verordnung ausdrücklich aus.1357 

 

In der Novelle BGBl 1991/6281358 fand die automationsunterstützte Datenver-

arbeitung mit § 54a Eingang in die Exekutionsordnung: „(1) Das Exekutions-

verfahren kann mit Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung durch-

geführt werden. (2) Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, zur Er-

möglichung einer zweckmäßigen Behandlung der Eingaben in den mit Hilfe au-

tomationsunterstützter Datenverarbeitung geführten Exekutionsverfahren mit 

Verordnung Formblätter einzuführen, die die Parteien für ihre Eingaben an 

das Gericht zu verwenden haben. Diese Formblätter sind so zu gestalten, daß 

sie die Parteien leicht und sicher verwenden können.“ Mit dieser Bestimmung 

wurde die „Grundlage für die Organisation und schrittweise Einführung einer 

                         
1354 Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr (ERV), BGBl 1989/600, 

trat am 01.01.1990 in Kraft und mit In-Kraft-Treten der Verordnung des Bun-
desministers für Justiz über den Elektronischen Rechtsverkehr (ERV 1995), 
BGBl 1995/559, am 01.10.1995 außer Kraft. 

1355 Vgl FN 1305. 
1356 Erst die Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Elektronischen 

Rechtsverkehr (ERV 1995), BGBl 1995/559 (vgl FN 1354), erlaubte eine elekt-
ronische Zustellung gerichtlicher Erledigungen an Einschreiter, die Eingaben 
elektronisch angebracht und die gegenüber einem Gericht dieser Übermitt-
lungsart zuvor nicht ausdrücklich widersprochen hatten. 

1357 Vgl Konecny, Schriftsatzrecht, in Sprung-FS 224, der durch den Ausschluss 
von Eingaben mittels Telefax im Bereich des Elektronischen Rechtsverkehrs 
implizit die grundsätzliche Zulässigkeit von Telefax-Eingaben im zivilge-
richtlichen Verfahren bestätigt sieht. 

1358 Die Exekutionsordnungs-Novelle 1991 – EO-Nov 1991, BGBl 628, trat mit 
01.03.1992 in Kraft. 
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automationsunterstützten Durchführung des Exekutionsverfahrens“1359 geschaf-

fen. Inhaltlich war sie den §§ 453, 453a ZPO (BGBl 1983/135) betreffend das 

Mahnverfahren nachgebildet.  

 

Die Novelle BGBl 1992/7561360 ermöglichte durch Einfügung des § 73a Exekuti-

onsordnung erstmals eine elektronische Einsicht in Geschäftsbehelfe des E-

xekutionsverfahrens: „(1) Der Bundesminister für Justiz hat nach Maßgabe 

der technischen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf eine einfache 

und sparsame Verwaltung und eine Sicherung vor Missbrauch die Geschäftsbe-

helfe des Exekutionsverfahrens, insbesondere die Namensverzeichnisse, die 

Register über Pfändungen und die Listen der Vermögensverzeichnisse, zu 

bestimmen, in die Rechtsanwälte, Notare und Körperschaften des öffentlichen 

Rechts mittels automationsunterstützter Datenübermittlung Einsicht nehmen 

dürfen. (2) Die Einsicht ist nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten für 

den Sprengel eines Bezirksgerichts oder eines Landesgerichts oder bundes-

weit zu ermöglichen. (3) Die nähere Vorgangsweise bei dieser elektronischen 

Einsicht ist durch Verordnung des Bundesministers für Justiz zu regeln.“ 

Die Einzelheiten regelt die Verordnung des Bundesministers für Justiz über 

die elektronische Einsicht in Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens, 

BGBl 1996/498.1361 Der Justizausschuss1362 hält dazu fest: „Das Exekutionsre-

gister wird derzeit auf ADV-Basis umgestellt. Zur Erleichterung der Exeku-

tionsführung soll … die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass 

betreibende Gläubiger Einsicht in die Geschäftsbehelfe des Exekutionsver-

fahrens … nehmen können.“ Aufgrund der technischen Möglichkeiten war vor-

erst nur eine Einsicht in die Listen der Vermögensverzeichnisse möglich.  

 

Die Novelle BGBl I 2000/261363 hatte die „Öffnung des elektronischen Rechts-

verkehrs zum Inhalt“ und „soll das Aufkommen an elektronischen Eingaben 

weiter steigern und damit Einsparungseffekte zum Tragen bringen.“1364 § 89a 

Abs 1 GOG idF BGBl 1989/3431365 hatte den Kreis der zur Teilnahme am Elekt-

ronischen Rechtsverkehr Berechtigten auf Rechtsanwälte, Notare, Körper-

schaften des öffentlichen Rechts und Rechtsträger, welche einer behördli-

chen Wirtschaftsaufsicht unterliegen, beschränkt. Wegen des „enormen Ratio-

                         
1359 RV 181 BlgNR 18. GP 22. 
1360 Die 3. Novelle zum Bezirksgerichts-Organisationsgesetz für Wien, BGBl 

1992/756, trat mit 01.01.1993 in Kraft. 
1361 IdF BGBl II 2003/590. 
1362 AB 780 BlgNR 18. GP 1. 
1363 Das Budgetbegleitgesetz 2000, BGBl I 26, trat hinsichtlich der Änderung des 

Gerichtsorganisationsgesetzes mit 01.06.2000 in Kraft. 
1364 RV 61 BlgNR 21. GP 5. 
1365 Vgl FN 1342. 
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nalisierungsgewinn im Gerichtsbetrieb“1366 wurde diese Beschränkung besei-

tigt, um „das Aufkommen an elektronischen Eingaben weiter (zu) steigern und 

damit Einsparungseffekte zum Tragen (zu) bringen.“1367 Der neu gefasste 89a 

Abs 1 GOG lautete: „Eingaben können, soweit dies durch eine Regelung nach 

§ 89b vorgesehen ist, statt mittels eines Schriftstücks elektronisch ange-

bracht werden.“ § 89a Abs 2 GOG (idF BGBl I 2000/26) erlaubt die elektroni-

sche Übermittlung gerichtlicher Erledigungen an den Einschreiter und die 

elektronische Übermittlung von Gleichschriften und Rubriken von Eingaben, 

die elektronisch angebracht wurden, wenn der Einschreiter Eingaben elektro-

nisch angebracht hat. Das Widerspruchsrecht betreffend elektronische Über-

mittlungen des § 89a Abs 1 GOG idF BGBl 1989/343 („sofern nicht zuvor der 

Empfänger gegenüber einem Gericht dieser Übermittlungsart ausdrücklich wi-

dersprochen hat“) wurde aufgehoben. Die Erläuterungen führen dazu aus, dass 

sich der Elektronische Rückverkehr (elektronische Zustellungen)1368, der 

seit Juni 1999 im Echtbetrieb ist, bewährt habe. Die Möglichkeit, „elektro-

nische Zustellungen uneingeschränkt an Personen, die sich am Elektronischen 

Rechtsverkehr beteiligen und damit technisch entsprechend ausgestattet sein 

müssen, vornehmen zu können, wird einen nicht unerheblichen Teil der Auf-

wendungen für den Postversand einsparen.“1369  

 

d. Elektronische Akteneinsicht (§ 89i Abs 2 GOG) 
 

Elektronische Geschäftsregister und Verfahrensdaten in Zivilrechtsverfahren 

bei den Bezirks- und Landesgerichten, in arbeitsgerichtlichen Verfahren, in 

sozialgerichtlichen Verfahren, in Exekutionsverfahren und in Verlassen-

schaftssachen können von berufsmäßigen Parteienvertretern elektronisch über 

das Internet eingesehen werden. Voraussetzung der kostenpflichtigen elekt-

ronischen Akteneinsicht beim Bundesministerium für Justiz ist die schrift-

liche Bekanntgabe des Anschriftencodes (= ERV-Code). Abfragen erfolgen mit-

tels der Aktenzahl des betreffenden Verfahrens. Die Abfrageergebnisse wer-

den als pdf-Dateien übermittelt und enthalten die einzelnen Verfahrens-

schritte dargestellt (etwa Einbringungsdaten, Ladungen, Verhandlungstermi-

ne, Erledigungen, Zustelldaten).  

 

                         
1366 RV 61 BlgNR 21. GP 5. Vgl auch Bundesministerium für Justiz, Erneuerung des 

Justizbetriebs 49. 
1367 RV 61 BlgNR 21. GP 5.  
1368 Zum Rückverkehr vgl Benn-Ibler, Änderungen im Elektronischen Rechtsverkehr, 

AnwBl 2000, 376. 
1369 RV 61 BlgNR 21. GP 5: „Die Postgebühren für Zustellungen über die automati-

sche Poststraße im Rahmen der Verfahrensautomation Justiz beliefen sich im 
Jahr 1999 auf rund 190 Millionen Schilling, die Druck und Papierkosten auf 
rund 30 Millionen Schilling, weshalb in diesem Bereich für Zustellungen ‚auf 
Papier’ rund 220 Millionen Schilling aufgewendet wurden.“ 
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Mit 01.01.2005 können die Parteien eines zivilgerichtlichen und eines 

strafgerichtlichen Verfahrens in die nach den Bestimmungen der § 219 Abs 1 

ZPO,1370 §§ 45 Abs 2 StPO,1371 46 Abs 2 StPO1372 und 47 Abs 2 Z 2 StPO1373 zu-

gänglichen, ihre Sache betreffende Daten, „nach Maßgabe der technischen 

Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf eine einfache und sparsame Ver-

waltung und eine ausreichende Sicherung vor Missbrauch durch dritte Perso-

nen“ elektronisch Einsicht nehmen. Die elektronische Einsicht ist derzeit 

freilich noch auf die Registereintragungen und die sonstigen Geschäftsbe-

helfe beschränkt, da die Gerichtsakten selbst noch nicht elektronisch ge-

führt werden.  

 

 

4. Der elektronische Rechtsverkehr 
der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts  

 

Die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, der Verwaltungsgerichtshof und 

der Verfassungsgerichtshof, sind „Gerichte“ im Sinne der Bundesverfassung. 

Ihre richterlichen Aufgaben ergeben sich aus den Art 130 ff und 137 ff 

B-VG. Die Justizverwaltung des Verwaltungsgerichtshofs obliegt gemäß § 9 

Abs 1 VwGG dem Präsidenten, die „Führung der Geschäfte“ ist dabei nach § 19 

und § 10 Abs 2 Z 3 VwGG einer Geschäftsordnung der Vollversammlung aller 

Mitglieder des Gerichtshofes übertragen. Die Justizverwaltung des Verfas-

sungsgerichtshofs führt gemäß § 3 Abs 1 VfGG gleichfalls der Präsident, die 

Geschäftsordnung ist auch hier dem Kollegium der Verfassungsrichter vorbe-

halten (§ 14 VfGG). Die Justizverwaltung der Gerichtshöfe des öffentlichen 

Rechts verantwortet gemäß Teil 2 Z 3 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 

der Bundeskanzler, die Geschäftsordnungen sind als kollegiale Angelegenheit 

im Sinne Art 87 Abs 2 B-VG, der gemäß Art 134 Abs 6 und Art 147 Abs 6 B-VG 

                         
1370 § 219 Abs 1 ZPO: „Die Parteien können in sämtliche ihre Rechtssache betref-

fenden, bei Gericht befindlichen Akten (Prozessakten), mit Ausnahme der Ent-
würfe zu Urteilen und Beschlüssen, der Protokolle über Beratungen und Ab-
stimmungen des Gerichtes und solcher Schriftstücke, welche Disziplinarverfü-
gungen enthalten, Einsicht nehmen und sich davon auf ihre Kosten Abschriften 
(Kopien) und Auszüge (Ausdrucke) erteilen lassen.“ 

1371 § 45 Abs 2 StPO: „Der Untersuchungsrichter hat dem Verteidiger auf Verlangen 
zu gestatten, in den Amtsräumen des Gerichtes in die Strafakten, mit Ausnah-
me der Beratungsprotokolle, Einsicht zu nehmen und von ihnen Abschriften 
herzustellen; …“ 

1372 § 46 Abs 2 StPO: „Der Privatankläger ist berechtigt, während der Vorerhebun-
gen und der Voruntersuchung dem Gericht alles an die Hand zu geben, was sei-
ne Anklage unterstützen kann, in die Akten Einsicht zu nehmen und zur Gel-
tendmachung seiner Anklage alle Schritte bei Gericht einzuleiten, zu denen 
sonst der Staatsanwalt berechtigt ist.“ 

1373 Nach § 47 Abs 2 Z 2 StPO kann der „Privatbeteiligte in die Akten, und zwar, 
falls nicht besondere Gründe entgegenstehen, schon während der Vorerhebungen 
und der Voruntersuchung Einsicht nehmen.“ 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 306 

auch auf die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts Anwendung findet, vom 

Weisungsrecht des Bundeskanzlers ausgeschlossen.  

 

Die Einführung und der Einsatz der neuen Informations- und Kommunikations-

technologien bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts sind Angelegen-

heiten der inneren Organisation der Gerichtshöfe und Sache der kollegialen 

Beschlussfassung der Vollversammlungen des Verwaltungsgerichtshofs und des 

Verfassungsgerichtshofs. Eine Bindung durch den Bundesgesetzgeber ist denk-

bar, im Sinne der obigen Ausführungen1374 aber nicht notwendig. Die Ge-

schäftsordnungen könnten etwa entscheiden, ob die Gerichtshöfe elektronisch 

geführte Aktenbearbeitungs- und –verwaltungssysteme, einen „GerichtsELAK“, 

einführen. Bisher sind solche Maßnahmen nicht erfolgt.  

 

§ 46 Abs 1 Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofs übernimmt aller-

dings die für die ordentliche Gerichtsbarkeit geltenden internen Vorschrif-

ten bezüglich „der Behandlung der Akten, … wie überhaupt der inneren Ge-

schäftsbehandlung“ sinngemäß, „insoweit nicht in der besonders zu erlassen-

den Kanzleiordnung etwas anderes festgesetzt wird“1375 Soweit im inneren Be-

trieb der ordentlichen Gerichtsbarkeit E-Government verwirklicht ist, gel-

ten die zugrunde liegenden Vorschriften auch als Teil der Geschäftsordnung 

des Verfassungsgerichtshofs. Nach dem Sinn der Regelung kann es sich dabei 

nur um Vorschriften handeln, die einheitlich für die ordentliche Gerichts-

barkeit vom Bundesminister für Justiz erlassen wurden.1376 

 

Obwohl beim Verwaltungsgerichtshof kein „GerichtsELAK“ im Sinne eines 

durchgehend elektronisch geführten Aktenbearbeitungs- und 

-verwaltungssystems geführt wird, bei dem insbesondere Papierausdrucke (nur 

noch) als Kopien gelten und der elektronische Akt das Original darstellt, 

finden die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Geschäfts-

betrieb des Gerichtshofs doch Verwendung. Der Verwaltungsgerichtshof führt 

– parallel zum alleine authentischen Papierakt – einen „elektronischen 

Akt“1377. Dazu werden alle beim Gerichtshof einlangenden Geschäftsstücke in 

einer elektronischen Datenbank erfasst, der gesamte Verlauf der verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren in dieser Datenbank dokumentiert und letztlich 

                         
1374 Vgl III. Kapitel 3. 
1375 Eine besondere Kanzleiordnung, deren Erlassung nach § 46 Abs 2 Geschäftsord-

nung des Verfassungsgerichtshofs dem Präsidenten nach Anhörung des Vizeprä-
sidenten und der ständigen Referenten obliegt, wurde bislang nicht erlassen. 

1376 Vgl etwa das VJ(Verfahrensautomation Justiz)-Online-Handbuch der Justiz, das 
Form und Einrichtung der Register und Geschäftsbehelfe regelt und das über 
die Intranethomepage der Justiz abrufbar ist (§ 80 Gerichtsorganisationsge-
setz idF der Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl I 128). 

1377 In der Kanzleiordnung des Verwaltungsgerichtshofs ist allerdings noch der 
Führung von „Zettelkatalogen“ die Rede. An eine grundlegende Neufassung der 
Kanzleiordnung ist gedacht.  
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die Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs in die Datenbank aufgenom-

men. Die Datenbank ist unmittelbar mit dem Evidenzbüro verbunden, was die 

Aufbereitung der Entscheidungen etwa für die Sammlung der Erkenntnisse und 

Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofs1378 wesentlich erleichtert. Die Auf-

gabe des Papieraktes und die Realisierung eines „echten“ Elektronischen Ak-

tes beim Verwaltungsgerichtshof wird erst für einen Zeitpunkt angestrebt, 

zu dem alle Behörden tatsächlich in der Lage sind, die Akten elektronisch 

vorzulegen und die Rechtsordnung die elektronische Einbringung von Be-

schwerden beim Gerichtshof zulässt.1379 

 

Ähnlich wie der Verwaltungsgerichtshof führt auch der Verfassungsgerichts-

hof im Gerichtsbetrieb – parallel zum alleine authentischen Papierakt –

einen „elektronischen Akt“. Dazu werden die beim Gerichtshof einlangenden 

Schriftstücke (jeweils ohne die beigegebenen umfangreichen Beilagen), wie 

Beschwerden, Anträge und Gegenschriften, eingescannt. Die Akten stehen den 

Mitarbeitern des Verfassungsgerichtshofs damit auch in elektronischer Form 

zur Verfügung. Die Realisierung eines „GerichtsELAK“ beim Verfassungsge-

richtshof im Sinne eines durchgehend elektronisch geführten Aktenbearbei-

tungs- und -verwaltungssystems, bei dem Papierausdrucke (nur noch) als Ko-

pien gelten, ist in naher Zukunft aber nicht zu erwarten. Im Bereich der 

Justizverwaltung des Verfassungsgerichtshofs kommt jedoch bereits der E-

lektronische Akt zum Einsatz.1380 

 

Ob ein elektronischer Rechtsverkehr der Gerichtshöfe des öffentlichen 

Rechts mit den Parteien stattfindet, entscheidet auf der Kompetenzgrundlage 

Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG („Verfassungsgerichtsbarkeit“) und Art 10 Abs 1 Z 6 

B-VG („Verwaltungsgerichtsbarkeit“) der Bundesgesetzgeber. Das Verwaltungs-

gerichtshofgesetz (VwGG), BGBl 1985/10 idgF, und das VfGG BGBl 1953/85 idgF 

kennen bisher den elektronischen Rechtsverkehr nicht. Es ist allerdings zu 

beachten, dass das VwGG in § 62 Abs 1 das AVG, das VfGG in § 35 die ZPO und 

das EGZPO subsidiär anwendbar erklären, soweit das VwGG oder das VfGG keine 

spezifischen Regelungen enthalten.  

 

Für den elektronischen Rechtsverkehr des Verfassungsgerichtshofs lässt sich 

aus der subsidiären Geltung der ZPO und der EGZPO nichts gewinnen. Beide 

Gesetze kennen keinen elektronischen Rechtsverkehr, das in §§ 244 ff ZPO 

geregelte Mahnverfahren1381 stellt eine Besonderheit dar, die auf das ver-

fassungsgerichtliche Verfahren nicht übertragen werden kann. Die subsidiäre 

                         
1378 § 17 Abs 3 VwGG und Art 7 Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofs. 
1379 Vor diesem Zeitpunkt müssten Papierakten eingescannt werden, was aus Wirt-

schaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsgründen nicht sinnvoll erscheint. 
1380 Es handelt sich dabei um eine (Software-)Version des ELAK im Bund. 
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Anwendung des für die ordentlichen Gerichte im Gerichtsorganisationsgesetz 

geregelten elektronischen Rechtsverkehrs auf den Verfassungsgerichtshof 

scheitert am Text des § 35 VfGG, der nur auf die ZPO und die EGZPO, nicht 

aber auf das GOG verweist. Grundsätzlich wäre ein in der ZPO geregelter 

Rechtsverkehr auch auf den Verfassungsgerichtshof anwendbar, weil das VfGG 

weder für Anträge noch für Erkenntnisse die Schriftlichkeit auf Papier oder 

eigenhändige Unterschriften vorsieht. § 15 Abs 1 VfGG verlangt zwar die 

„Schriftlichkeit“ von Eingaben, längst wird „Schriftlichkeit“ in den Ver-

fahrensgesetzen aber als Begriff, der auch die elektronische Schriftlich-

keit umfasst, verstanden.1382 Klagen (nach § 37), Anträge (nach §§ 46, 48, 

50, 57, 62 und 66) und Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof sind nach 

§ 17 Abs 2 VfGG grundsätzlich von einem Rechtsanwalt einzubringen, sie müs-

sen also grundsätzlich von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein.1383 Unbe-

schadet des § 17 Abs 2 VfGG können Parteien ihre Sache vor dem Verfassungs-

gerichtshof selbst führen, Eingaben sind diesfalls von der betreffenden 

Partei zu unterfertigen.1384 Das Unterschriftserfordernis könnte bei elekt-

ronisch eingebrachten Schriftsätzen durch eine sichere elektronische Signa-

tur erfüllt werden. Insbesondere § 17 Abs 1 VfGG zeigt aber, dass das VfGG 

offensichtlich (noch) von papierenen „Klagen“, „Anträgen“ und „Beschwerden“ 

ausgeht, wenn er die Beigabe einer bestimmten Anzahl von Ausfertigungen der 

Eingabe verlangt. Und auch hinsichtlich der Erledigungen stellt das VfGG 

auf die Papierform ab: „Die schriftlichen Ausfertigungen der Erkenntnisse, 

Beschlüsse und sonstigen Erledigungen des Verfassungsgerichtshofes werden 

unter Wiedergabe der auf der Urschrift beigesetzten Fertigung von der Kanz-

lei mit dem Vermerk ‚Für die Richtigkeit der Ausfertigung’ beglaubigt“ 

(§ 20 Abs 6 VfGG). 

 

Das für das verwaltungsgerichtliche Verfahren subsidiär anzuwendende AVG 

enthält alle erforderlichen Rechtsgrundlagen für den elektronischen Rechts-

verkehr. Das VwGG schließt die subsidiäre Anwendung der bezüglichen Bestim-

mungen für Beschwerden, Anträge auf Wiederaufnahme und Anträge auf Wieder-

                                                                             
1381 Vgl III. Kapitel 3.c. 
1382 Nach § 13 Abs 1 AVG etwa kann ein Antrag schriftlich „in jeder technischen 

Form“ eingebracht werden, „die die Behörde zu empfangen in der Lage ist“. AA 
Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 118, der davon ausgeht, 
dass schon die Formulierung „schriftlich zu stellen“ in § 15 Abs 1 VfGG eine 
elektronische Antragstellung beim Verfassungsgerichtshof ausschließt.. 

1383 § 17 Abs 2 VfGG iVm § 75 Z 3 ZPO. Vgl etwa VfGH 08.06.2004, V 24/04 (Zurück-
weisung eines Individualantrages ua wegen des nicht behobenen Mangels der 
fehlenden Unterschrift des einschreitenden Rechtsanwalts). 

1384 Vgl etwa VfGH 29.09.1997, B 1953/97 (Zurückweisung einer per Telefax einge-
brachten selbstverfassten Eingabe wegen nicht behobenen Mangels des formel-
len Erfordernisses der eigenhändigen Unterfertigung der Eingabe). 
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einsetzung aber aus.1385 Es sieht in § 24 Abs 2 VwGG für die genannten Ein-

gaben die Unterschrift eines Rechtsanwaltes vor, spricht in § 24 Abs 1 VwGG 

von der Beigabe gleich lautender Ausfertigungen des Schriftsatzes1386 und 

gibt damit zu erkennen, dass es von einem Schriftverkehr auf Papier aus-

geht.1387 Gleiches gilt für § 43 Abs 3 VwGG, wonach die Urschrift eines Er-

kenntnisses vom Vorsitzenden des Senates und vom Schriftführer zu unterfer-

tigen ist und schriftliche Ausfertigungen der Erkenntnisse und Beschlüsse 

mit dem Vermerk „Für die Richtigkeit der Ausfertigung“ von der Kanzlei zu 

beglaubigen sind.1388 

 

Im Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts haben Verwal-

tungsbehörden, auch Gerichte, Akten vorzulegen. Diese Vorlage erfolgt durch 

Übersendung des auf Papier gefassten geschriebenen Originalaktes.1389 Even-

tuelle elektronische Vorlagen von Akten bedürfen einer gesetzlichen Rege-

lung.1390 Gestützt auf die Verfahrenskompetenzen der Bundesverfassung, die 

ausschließlich dem Bund zukommen,1391 kann der Bundesgesetzgeber entspre-

chende Regelungen erlassen.1392 In § 21 Abs 1 E-GovG ist das geschehen: „So-

weit von einer Behörde Akten an eine andere Behörde vorgelegt werden müs-

sen, und diese Akten elektronisch erzeugt und elektronisch genehmigt wur-

den, bezieht sich die Vorlagepflicht auf dieses elektronische Original.1393 

                         
1385 Die – fristwahrende und verbesserungsfähige – Einbringung einer Beschwerde 

beim Verwaltungsgerichtshof im Wege des Telefax bleibt damit zulässig (VwGH 
09.09.1998, 98/04/0126).  

1386 Eine „gleichlautende Ausfertigung“ ist nur eine Ausfertigung, welche die 
Unterschrift des Rechtsanwalts – zumindest in Ablichtung – aufweist (VwSlg 
9689 A/1978 – verst Sen; VwGH 27.07.1994, 93/13/0271; 27.09.1995, 
95/16/0157). Teilweise verlangt die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs, 
dass die Unterschrift des Rechtsanwalts auf sämtlichen Ausfertigungen ange-
bracht sein muss (VwGH 20.12.1993, 93/02/0251; VwGH 14.10.1994, 94/02/0179).  

1387 Für andere als die genannten Schriftsätze bestimmt das VwGG keinen Vertre-
tungszwang und keine Formerfordernisse, sodass diese „in jeder technischen 
Form“ beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht werden können, die der Ge-
richtshof zu empfangen in der Lage ist (vgl Feik, EDV/ADV und Verwaltungs-
recht, in Jahnel/Schramm/Staudegger [Hrsg], Informatikrecht 230; Mayer, B-VG 
691). 

1388 AA Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 118, der (uneinge-
schränkt) sowohl elektronische Anbringen als auch elektronische Erledigungen 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren für zulässig hält. 

1389 § 36 Abs 1 VwGG bzw § 20 Abs 2 VfGG. 
1390 Zur Frage der Vorlage elektronischer Akten an die Gerichtshöfe des öffentli-

chen Rechts vor In-Kraft-Treten des E-Government-Gesetzes vgl Martschin, 
Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 751, 754. 

1391 Vgl III. Kapitel 3.b. 
1392 Thienel regte in seiner Stellungnahme zum Entwurf des E-GovG (4/SN-69/ME 22. 

GP) an, die verfahrensrechtliche Regelung der elektronischen Aktenvorlage in 
den jeweiligen Verfahrensgesetzen zu treffen, insbesondere „die elektroni-
sche Aktenvorlage an den VwGH und den VfGH, die richtigerweise im VwGG und 
im VfGG zu regeln wären.“ 

1393 Zur Frage, ob ein „Ausdruck“ auf Papier eines elektronischen Akts als „Ori-
ginal“ vorgelegt werden kann, vgl Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, 
JRP 2002, 124; und Heuberger/Steiner, E-Government, ZfV 2002, 14 (FN 114). 
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Dies gilt insbesondere für Akten aus einem durchgehend elektronisch geführ-

ten Aktenbearbeitungs- und –verwaltungssystem. Die Vorlage muss in einem 

Standardformat erfolgen.“ Dass § 21 Abs 1 E-GovG unter „Behörde“ sowohl 

Verwaltungsbehörden als auch Gerichtsbehörden versteht,1394 ergibt sich ins-

besondere aus den Erläuterungen des Ministerialentwurfs1395, die von der An-

wendbarkeit der Bestimmung auch auf die Gerichte, und insbesondere auch auf 

die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ausgehen.1396 Zudem stützen die Er-

läuterungen1397 das E-Government-Gesetz (auch) auf die Kompetenztatbestände 

der Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG („Verfassungsgerichtsbarkeit“) und Art 10 Abs 1 

Z 6 B-VG („Verwaltungsgerichtsbarkeit“).1398 Der seit 01.03.2004 geltende 

§ 21 Abs 1 E-GovG geht jedenfalls insoweit dem § 46 Abs 1 Geschäftsordnung 

des Verfassungsgerichtshofs vor, der hinsichtlich des Verkehrs mit Behörden 

auf die für die ordentlichen Gerichte geltenden Vorschriften verweist.1399  

 

 

5. Authentizität in Verfahren 
 

a. Amtssignatur 
 

                         
1394 Das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung regte in seiner Stellung-

nahme (32/SN-69/ME 22. GP) zum Entwurf des E-GovG die Klarstellung im Geset-
zestext an, „dass damit auch die Fälle der Vorlage vor den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts mitgeregelt werden.“ 

1395 Ministerialentwurf eines E-Government-Gesetzes (GZ 810.287/004-V/3/2003) 28: 
„Die Aktenvorlage … bietet sich …an, um eine größtmögliche Flexibilität in 
der Kommunikation zwischen Behörden (einschließlich der Gerichtshöfe des öf-
fentlichen Rechts) zu erreichen.“ 

1396 In einer Stellungnahme zum Entwurf des E-Government-Gesetzes führte der Ver-
fassungsgerichtshof aus (3/SN-69/ME 22. GP): „Unabhängig von dieser gesetz-
lichen Regelung sollte jedenfalls auch die Möglichkeit bestehen, dass der 
Verfassungsgerichtshof und die vorlegende Behörde im Sinne von Zweckmäßig-
keit und Sparsamkeit einvernehmlich eine andere technische Form der Vorlage 
elektronischer Akten wählen.“ Und der Verwaltungsgerichtshof (6/SN-69/ME 22. 
GP) bemerkte dazu, dass „die Verwaltungsakten der belangten Behörden beim 
Verwaltungsgerichtshof nicht etwa im Rahmen eines mit entsprechenden Ratio-
nalisierungs- und Beschleunigungseffekten verbundenen workflows ‚bearbei-
tet’, sondern lediglich (in der Regel einmal) eingesehen werden“ und der 
Verwaltungsgerichtshof sich daher aus der Vorlage elektronischer Verwal-
tungsakten „eher Erschwerungen der richterlichen Tätigkeit als Erleichterun-
gen“ erwartet. 

1397 RV 252 BlgNR 22. GP 5. 
1398 Vgl Martschin, Elektronischer Verwaltungsakt, ZfV 2001, 751, 754, der einge-

hend darlegt, dass die Kompetenztatbestände „Verfassungsgerichtsbarkeit“ und 
„Verwaltungsgerichtsbarkeit“ jeweils die Kompetenz des Bundes zur gesetzli-
chen Regelung der Aktenvorlage einschließen. 

1399 Der Verfassungsgerichtshof jedoch verlangt – auch nach In-Kraft-Treten des 
E-Government-Gesetzes – von den Behörden eine Aktenvorlage in Papierform. 
Elektronisch vorgelegte Akten behandelt der Gerichtshof wie nicht vorgelegte 
Akten. Nach entsprechender Aufforderung zur papierenen Vorlage der Akten 
entscheidet er aufgrund der Behauptungen des Antragstellers bzw Beschwerde-
führers (§ 20 Abs 2 letzter Satz VfGG). Vgl FN 1393. 
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Im elektronischen Rechtsverkehr stellt sich die Frage der elektronischen 

Unterschrift nicht nur auf Seiten der Parteien, sondern auch auf Seiten der 

Behörden. Wie Private müssen auch Behörden elektronisch signieren können. 

Auf herkömmlichen Dokumenten findet sich eine Unterschrift, der zur Doku-

mentation, von welchem Amt oder von welcher Behörde das Dokument stammt, 

ein Amtssiegel beigestempelt wird. Die elektronische Signatur der Behörden 

samt elektronischem Siegel nennt das E-Government-Gesetz „Amtssignatur“. 

„Die Amtssignatur ist eine elektronische Signatur im Sinne des Signaturge-

setzes, deren Besonderheit durch ein entsprechendes Attribut im Signatur-

zertifikat ausgewiesen wird“ (§ 19 Abs 1 E-GovG).1400 „Die Amtssignatur 

dient der erleichterten Erkennbarkeit der Herkunft eines Dokuments von ei-

ner Behörde. Sie darf daher ausschließlich von Behörden bei der elektroni-

schen Unterzeichnung und bei der Ausfertigung der von ihnen erzeugten Doku-

mente verwendet werden“ (§ 19 Abs 2 E-GovG).1401 Die Erläuterungen1402 stellen 

klar, dass die Amtssignatur, welche bloß den Anforderungen einer einfachen 

Signatur genügt, „jedenfalls den Effekt der Herkunftsbezeichnung ‚von einer 

Behörde’ besitzt“; die Amtssignatur in Form einer sicheren elektronischen 

Signatur im Sinne des Signaturgesetzes aber auch die genehmigende eigenhän-

dige Unterschrift ersetzt. 

 

„Die Darstellung der Amtssignatur in Ansichten elektronischer Dokumente ge-

schieht durch eine Bildmarke, die die Behörde im Internet als die ihre ge-

sichert veröffentlicht hat. Neben der Bildmarke sind in der Ansicht zumin-

dest die Seriennummer sowie der Name und das Herkunftsland des Zertifizie-

rungdiensteanbieters und der eigentliche Signaturwert anzugeben. Die Signa-

turprüfung muss über die Rückführung der Ansicht des gesamten Dokuments in 

eine Form, die die Signaturprüfung zulässt, möglich sein. Jene zusätzlichen 

Informationen, die für die Wiederherstellung des elektronischen Dokuments 

aus der Ansicht notwendig sind, hat der Aussteller des Dokuments ebenfalls 

im Internet gesichert zu veröffentlichen“ (§ 19 Abs 3 E-GovG). 

 

                         
1400 Bundeskanzleramt (IKT-Stabstelle), Amtssignatur – FAQ 3: „Für die Amtssigna-

tur ist es … – wie für jede elektronische Signatur – notwendig, dass das für 
die Signatur verwendete Zertifikat einer natürlichen Person zugeordnet ist 
und nicht einer Organisation.“ 

1401 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 10 f: „Die Verwendung elektronischer Datenverarbei-
tung hat in manchen Aspekten zu einer verminderten Erkennbarkeit des amtli-
chen Charakters von Dokumenten geführt: Infolge der ursprünglichen Unmög-
lichkeit, elektronische Dokumente ‚unterschreiben’ zu können, wurde vielfach 
bestimmt, dass auf eine derartige Kennzeichnung der Herkunft eines Dokuments 
verzichtet werden könne. Diese für die Rechtssicherheit nicht wünschenswerte 
Entwicklung bedarf nunmehr einer Korrektur, da die technischen Mittel zum 
Unterschriftsersatz in Form der elektronischen Signatur zur Verfügung ste-
hen.“ Vgl Dohr/Pollirer/Weiss, E-Government-Gesetz 31. 

1402 RV 252 BlgNR 22. GP 11. 
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Die Amtssignatur findet jedenfalls in verwaltungsbehördlichen und gericht-

lichen Verfahren Verwendung. Die Amtssignatur für solche Verfahren zu re-

geln, steht dem Bundesgesetzgeber auf der Grundlage seiner Verfahrenskompe-

tenzen1403 verfassungsgesetzlich zu. § 19 E-GovG verpflichtet die Behörden 

allerdings nicht, in Verfahren eine Amtssignatur zu verwenden. Es bleibt 

den Behörden überlassen, für sich zu entscheiden, ob sie Amtssignaturen 

gebrauchen. Die Gestaltung der Bildmarke bleibt im Rahmen der inneren Orga-

nisation den Verwaltungen jedenfalls vorbehalten.1404 Die einheitliche Ges-

taltung der Bildmarke könnte der Bundesgesetzgeber nur den Bundesbehörden, 

den anderen Behörden nur für die Verwendung in behördlichen Verfahren ver-

pflichtend vorschreiben. 

 

Die Zulässigkeit der Verwendung von Amtssignaturen durch mit öffentlichem 

Glauben versehene Personen und verwandte Berufsgruppen ist nicht Gegenstand 

des § 19 E-GovG. § 19 E-GovG enthält des Weiteren keine Aussagen über die 

Frage, ob und wann elektronische Dokumente als öffentliche Urkunden gelten. 

Gesetzliche Regelungen – nach dem Vorbild der Amtssignatur des § 19 E-GovG 

– über „Berufssignaturen“ für Notare und verwandte Berufe sowie gesetzliche 

Bestimmungen über elektronische Dokumente als öffentliche Urkunden sind für 

das Jahr 2005 geplant.1405 

 

b. Ausdrucke als echte öffentliche Urkunden 
 

Die Behörden können Amtssignaturen für Dokumente auch außerhalb von behörd-

lichen Verfahren verwenden. Hier hat die Amtssignatur keine andere rechtli-

che Wirkung als eine elektronische Signatur. Bedeutung kommt der Amtssigna-

tur auf Dokumenten außerhalb von behördlichen Verfahren dann zu, wenn Aus-

drucke dieser Dokumente auf Papier in irgendwelchen behördlichen Verfahren 

als Beweismittel vorliegen. Sie sind dann sowohl in Verwaltungsverfahren 

als auch in gerichtlichen Verfahren den papierenen öffentlichen Urkunden 

gleichgestellt. Öffentliche Urkunden gelten – widerlegbar – als echt. Nach 

§ 310 Abs 1 ZPO etwa haben öffentliche Urkunden „die Vermutung der Echtheit 

für sich.“ 

                         
1403 RV 252 BlgNR 22. GP 11. 
1404 Vgl III. Kapitel 3. und Bundeskanzleramt (IKT-Stabstelle), Amtssignatur – 

FAQ 1: „Die nähere Ausgestaltung der Visualisierung der Amtssignatur fällt 
an sich in die Organisationsgewalt der Behörde, durch deren Organwalter sig-
niert wird. Doch sollte angesichts des Zwecks der Amtssignatur, die Herkunft 
eines Dokuments von einer Behörde leicht erkennbar zu machen, einer einheit-
lichen Erscheinungsform unbedingt der Vorzug gegeben werden. Deshalb wird 
empfohlen, das vom IKT-Board des Bundes in Abstimmung mit den anderen Ge-
bietskörperschaften entwickelte Muster für die Darstellung der Amtssignatur 
zu verwenden.“ 

1405 Das Bundeskanzleramt (IKT-Stabstelle), Amtssignatur – FAQ 11, verweist dies-
bezüglich auf einen entsprechenden Ministerratsbeschluss aus 2003. 
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§ 20 E-GovG dehnt die Echtheitsvermutung der Verfahrensgesetze auch auf 

Ausdrucke von elektronischen Dokumenten, die mit einer Amtssignatur verse-

hen sind, aus: „Auf Papier ausgedruckte elektronische Dokumente von Behör-

den haben die Vermutung der Echtheit für sich, wenn das Dokument mit einer 

Amtssignatur signiert ist und die Überprüfbarkeit der Signatur auch in der 

ausgedruckten Form durch Rückführbarkeit in das elektronische Dokument ge-

geben ist. Das Dokument muss zu diesem Zweck die Eigenschaft der Rückführ-

barkeit angeben und einen Hinweis auf die Fundstelle im Internet enthalten, 

wo das Verfahren der Rückführung des Ausdrucks in das elektronische Doku-

ment und die anwendbaren Prüfmechanismen dargestellt sind.“  

 

Öffentliche Urkunden dienen in den Verfahren als Beweismittel. Sie gelten 

nicht nur als echt, sondern beweisen – widerlegbar – die von ihnen beschei-

nigten Tatsachen voll.1406 § 292 ZPO etwa lautet: „(1) Urkunden, welche im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes von einer öffentlichen Behörde innerhalb 

der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben 

versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der 

vorgeschriebenen Form errichtet sind (öffentliche Urkunden), begründen vol-

len Beweis dessen, was darin von der Behörde amtlich verfügt oder erklärt, 

oder von der Behörde oder der Urkundsperson bezeugt wird. … (2) Der Beweis 

der Unrichtigkeit des bezeugten Vorganges oder der bezeugten Tatsache oder 

der unrichtigen Beurkundung ist zulässig.“1407 Diese Beweiskraft kommt auch 

den mit Amtssignatur versehenen Ausdrucken behördlicher Dokumente zu. 

 

Weil die Beweiskraft von auf Papier ausgedruckten elektronisch Dokumenten 

von Behörden nur in behördlichen Verfahren von Bedeutung ist, ist § 20 

E-GovG durch die Verfahrenszuständigkeiten des Bundesgesetzgebers kompe-

tenzrechtlich gedeckt.  

                         
1406 Vgl 10/SN-69/ME 22. GP 11 (Stellungnahme der Österreichischen Notariatskam-

mer zum Entwurf eines E-Government-Gesetzes). 
1407 Nach § 47 AVG ist die Beweiskraft von öffentlichen Urkunden und Privaturkun-

den „nach den §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 ZPO zu beurteilen.“ 
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6. Das Zustellrecht 
 

a. Das Zustellgesetz 
 
Der Bund hat für alle verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen Verfahren 

die Gesetzgebungskompetenz, für die Verwaltungsverfahren im Sinne des 

Art 11 Abs 2 B-VG eine Bedarfskompetenz.1408 1982 entschloss sich der Bun-

desgesetzgeber,1409 Bestimmungen über die Zustellung aus den verwaltungsbe-

hördlichen1410 und gerichtlichen Verfahrensgesetzen zu entfernen1411 und im 

Bundesgesetz vom 1. April 1982 über die Zustellung behördlicher Schriftstü-

cke (Zustellgesetz), BGBl 1982/200, für alle Verfahren weitgehend1412 zu 

vereinheitlichen.1413 

 

Mit der Novelle BGBl 1990/357 begann in Anpassung an die neu geschaffenen 

Regelungen des AVG1414 die Einarbeitung elektronischer Zustellungen ins Zu-

stellgesetz.1415 Die Novelle BGBl I 1998/158 änderte die Regelungen betref-

fend die technische Übermittlung von Schriftstücken neuerlich ab. Die No-

velle BGBl I 2001/137 (Verwaltungsverfahrensnovelle 2001) brachte Klarstel-

                         
1408 Vgl III. Kapitel 4. 
1409 In der Lehre war die Vereinheitlichung des Zustellrechts schon lange gefor-

dert worden. Vgl etwa Barfuß, Gesetzestechnische Bemerkungen, ÖJZ 1965, 340; 
Fasching, in Verfahrensgrundsätze 62; Walter, Erneuerung, in Bundesministe-
rium für Justiz (Hrsg), 55; Walter, Gesetzestechnik, ÖJZ 1963, 87. 

1410 Vgl etwa Mayer, Zustellung, ÖJZ 1973, 173, der das unterschiedliche Zustell-
regime nach dem AVG einerseits und nach der BAO anderseits darstellt. 

1411 Vgl dazu den Bericht des Verfassungsausschusses (AB 1050 BlgNR 15. GP 1): 
„Durch die vorgeschlagene Regelung soll eine Vereinfachung des Zustellvor-
gangs und des Zustellwesens erreicht und damit ein Beitrag zur Verwaltungs-
reform durch eine ökonomischere Vorgangsweise geleistet werden. Durch eine 
Vereinheitlichung der Zustellvorschriften sollen auch Zustellmängel und da-
mit allenfalls verbundene Amtshaftungsverfahren vermieden werden.“ 

1412 Trotz des Zieles einer Vereinheitlichung des Zustellrechts verbleiben Son-
derregelungen für Zustellungen auch nach In-Kraft-Teten des Zustellgesetzes 
und des Zustellrechtsanpassungsgesetzes (BGBl 1982/201) bestehen. Vgl dazu 
etwa Achatz, Zustellrecht, NZ 1983, 113; und Walter/Mayer, Verwaltungsver-
fahrensrecht4 Rz 199. 

1413 Die Erläuterungen (RV 162 BlgNR 15. GP 8) weisen ausdrücklich auf die äu-
ßerst unübersichtliche Rechtslage hin, sodass Abhilfe dringend nötig sei. 
Das Zustellrechtsanpassungsgesetz, BGBl 1982/201, hob die dem – nunmehr im 
Zustellgesetz verankerten – einheitlichen Zustellrecht entgegenstehenden Be-
stimmungen in der Jurisdiktionsnorm, in der Zivilprozessordnung, in der 
Strafprozessordnung, im Strafvollzugsgesetz, in der Bundesabgabenordnung, im 
Finanzstrafgesetz, im Dienstrechtsverfahrensgesetz und im Patentgesetz auf 
bzw reduzierte diese und erklärte das Zustellgesetz für anwendbar. 

1414 VI. Kapitel 2.b. 
1415 Der neu eingefügte § 1a erster Satz ZustG lautete: ,,Wenn die Mitteilung 

behördlicher Erledigungen telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automati-
onsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch möglichen 
Weise an den Empfänger erfolgt, so gilt dies als Zustellung.“ § 26 Abs 2 
zweiter Satz ZustG bestimmte, dass die Zustellung „in den Fällen der Mittei-
lung des Inhalts von Erledigungen im Wege automationsunterstützter Daten-
übertragung oder in einer anderen technisch möglichen Weise (…) im Zeitpunkt 
der Mitteilung als bewirkt (gilt)“. 
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lungen. Die Novelle BGBl I 2002/65 (Verwaltungsreformgesetz 2001) ergänzte 

schließlich die elektronischen Zustellungen mit der Möglichkeit einer 

elektronischen Hinterlegung (§ 17a).1416 

 

Das Zustellgesetz, das nun „Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher 

Dokumente (Zustellgesetz – ZustG)“ heißt,1417 erhielt im Zusammenhang mit 

dem E-Government-Gesetz, BGBl I 2004/10, zum 01.03.20041418 seine tiefgrei-

fend geänderte geltende Fassung. Das Zustellgesetz setzt im Sinne des 

E-Government die elektronische Zustellung den herkömmlichen Übermittlungen 

gleich und regelt allgemein die Zustellung von – papierenen und elektroni-

schen – „Dokumenten“ durch die hoheitlich handelnden Verwaltungsbehörden 

und durch die Gerichte. 

 

Anwendungsbereich 

 
Das Zustellgesetz will die Zustellungen in allen verwaltungsbehördlichen 

und gerichtlichen Verfahren möglichst einheitlich gestalten. Seit dem E-

Government-Gesetz gilt dies insbesondere für elektronische Zustellungen. 

Das Gesetz führte dazu insbesondere die oben dargestellten elektronischen 

Zustelldienste1419 ein.  

 

Der Anwendungsbereich des Zustellgesetzes ist wie folgt festgelegt: 

 
– Das Zustellgesetz regelt die „Zustellung behördlicher Dokumente“. Als 

„Dokument“ (= „Sendung“) gilt „eine Aufzeichnung, unabhängig von ihrer 

technischen Form, insbesondere eine behördliche schriftliche Erledigung“ 

(§ 2 Z 2 ZustG). Dokumente sind insbesondere Bescheide und Urteile. „Be-

hördlich“ ist ein Dokument, das von Gerichten oder von Verwaltungsbehör-

den in Hoheitsverwaltung („in Vollziehung der Gesetze“) stammt (§ 1 

ZustG). Das Zustellgesetz gilt auch für die Zustellung von Dokumenten und 

ausländischer Behörden durch österreichische Gerichte oder Verwaltungsbe-

hörden (§ 1 ZustG). Das Zustellgesetz gilt nicht für die Zustellungen der 

                         
1416 Vgl RV 772 BlgNR 21. GP 45: „Dem Problem, dass es bei elektronischen Über-

mittlungen weder rechtlich noch praktisch einen verlässlichen Zustellnach-
weis gibt, soll durch die Möglichkeit einer elektronischen Hinterlegung be-
gegnet werden.“ 

1417 „Der Gegenstand der Zustellung soll in Hinkunft angesichts der neuen techni-
schen Kommunikationsmedien mit ‚Dokument’ anstelle von ‚Schriftstück’ be-
zeichnet werden“ (RV 252 BlgNR 22. GP 14). Dies fand auch im Titel des Ge-
setzes seinen Niederschlag. 

1418 Nach der Übergangsregelung des § 40 Abs 5 Zustellgesetz dürfen von den Be-
hörden jene Verfahren der elektronischen Zustellung, die am 29. Februar 2004 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften angewendet wurden, bis zum 31. Dezember 
2007 weitergeführt werden.  

1419 Vgl V. Kapitel 3.c. 
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nichthoheitlichen Verwaltung. Hier gelten die Zugangsregeln des bürgerli-

chen Rechts1420. 

 

– Die Regelungen des Zustellgesetzes über die Zustellung von behördlichen 

Dokumenten gelten nur subsidiär, „soweit die für das Verfahren geltenden 

Vorschriften nicht anderes bestimmen“ (§ 37 erster Satz ZustG). Solche 

Sonderregelungen über die elektronische Zustellung finden sich etwa in 

der Bundesabgabenordnung.1421 In der BAO gilt § 97 Abs 3, der die telegra-

phische oder fernschriftliche Mitteilung behördlicher Erledigungen er-

laubt und den Bundesminister für Finanzen ermächtigt, die Mitteilung des 

Inhalts von Erledigungen durch Verordnung auch im Wege automationsunter-

stützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 

vorzusehen.1422 Gleiches gilt etwa nach § 74 Abs 2 Bgld Landesabgabenord-

nung, LGBl 1963/2 idgF. Das AVG kennt keine solche Sonderregelung, § 18 

Abs 3 AVG1423 trat am 01.03.2004 außer Kraft.1424 

 

– Soweit Verwaltungsbehörden Verfahren für die elektronische Zustellung auf 

den bis 29.02.2004 geltenden gesetzlichen Grundlagen eingerichtet haben, 

lässt das Zustellgesetz diese Verfahren für eine Übergangszeit bis zum 

31.12.2007 (§ 40 Abs 5 ZustG)1425 weiter zu.1426 Das bedeutet konkret für 

                         
1420 Vgl VI. Kapitel 6.b. 
1421 § 98 BAO: „Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind 

Zustellungen nach dem Zustellgesetz … vorzunehmen.“ 
1422 Nach § 56 Abs 3 erster Satz Finanzstrafgesetz, BGBl 1958/129 idgF, gelten 

„für Zustellungen (...) das Zustellgesetz ... und sinngemäß die Bestimmungen 
des 3. Abschnittes der Bundesabgabenordnung“, damit ist § 97 Abs 3 BAO sinn-
gemäß auch im Finanzstrafverfahren anzuwenden. 

1423 § 18 Abs 3 AVG idF vor der Novelle BGBl I 2004/10 lautete: „… Schriftliche 
Erledigungen können zugestellt oder telegraphisch, fernschriftlich oder mit 
Telefax übermittelt werden. Im Wege automationsunterstützter Datenübertra-
gung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise können schriftliche Er-
ledigungen dann übermittelt werden, wenn die Partei dieser Übermittlungsart 
ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn sie Anbringen in derselben Weise ein-
gebracht und dieser Übermittlungsart nicht gegenüber der Behörde ausdrück-
lich widersprochen hat.“ 

1424 § 82 Abs 13 AVG idF BGBl I 2004/10. 
1425 Die Erläuterungen (RV 252 BlgNR 22. GP 19) führen zur Begründung dieser 

Übergangszeit aus: „Um eine problemlose Umstellung auf das neue Instrumenta-
rium der elektronischen Zustellung zu ermöglichen und auch bestehende Syste-
me noch für ihre Lebensdauer nutzbar zu machen, wird eine Übergangsfrist bis 
zum 1.1.2008 festgesetzt. Erst ab diesem Zeitpunkt gelten für behördliche 
Zustelldienste dieselben Anforderungen wie für zugelassene Zustelldienste.“ 

1426 Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 235, nimmt an, dass die elekt-
ronische Zustellung bis 31.12.2007 (auch) nach dem Zustellgesetz idF BGBl I 
2002/65, insbesondere nach folgenden Regelungen erfolgen kann: So galten 
nach § 1 Abs 2 erster Satz ZustG (idF BGBl I 2002/65), „soweit die Verfah-
rensvorschriften vorsehen, dass Erledigungen auch telegraphisch, fern-
schriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung 
oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelt werden können, … 
solche Übermittlungen als Zustellung“ (vgl Walter/Thienel, Verwaltungsver-
fahrensnovellen 1998, 207). Nach § 26a erster Satz ZustG galten im Wege au-
tomationsunterstützter Datenübertragung oder in einer anderen technisch mög-
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das AVG, dass alle Behörden im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, die 

technische Zustelleinrichtungen nach den zum 01.03.2004 geltenden Bestim-

mungen (§ 18 Abs 3 AVG idF BGBl I 2002/117) in Betrieb hatten, diese noch 

bis 31.12.2007 anwenden dürfen. 

 

– Aus dem Anwendungsbereich des Zustellgesetzes ausgenommen ist die elekt-

ronische Zustellung der Gerichte. Für sie gelten die §§ 89a ff Gerichts-

organisationsgesetz.1427 Sofern der Gesetzgeber nicht noch andere Regelun-

gen schafft, soll dieser Sonderstatus der Gerichte auch nach dem 

31.12.2007 aufrecht bleiben. Die Erläuterungen1428 führen dazu aus, dass 

die neuen zustellrechtlichen Regelungen zwar „wieder eine größere Verein-

heitlichung bestehender Zustellvorschriften, insbesondere in der Verwal-

tung und der Gerichtsbarkeit“ anstreben, jedoch „anerkannt werden (muss), 

dass, nicht zuletzt im Hinblick auf die internationale Verflechtung des 

gerichtlichen Zustellrechts, eine vollkommene Angleichung nicht möglich 

sein wird. … Derzeit sollen … generell die für die Zustellung im Rahmen 

des elektronischen Rechtsverkehrs in der Gerichtsbarkeit gemäß §§ 89a ff 

GOG geltenden Regelungen als leges speciales zur Gänze aufrechterhalten 

werden.“1429 

 

Herkömmliche und elektronische Zustellung 

 
Das Zustellgesetz versucht, die elektronische Zustellung mit der herkömmli-

chen Zustellung möglichst gleich zu stellen. Das Zustellgesetz kreiert den 

Begriff „Dokument“ (= Sendung) und versteht darunter jede Aufzeichnung, 

„unabhängig von ihrer technischen Form“ (§ 2 Z 2 ZustG). Jede elektronisch 

erfasste Aufzeichnung ist ein „Dokument“ im Sinne des Zustellgesetzes. Die-

se Definition ist die Voraussetzung dafür, dass aus elektronischen Verwal-

tungsakten elektronische Zustellungen vorgenommen werden können. Unter „Ad-

resse“ versteht das Zustellgesetz „die für die Erreichbarkeit des Empfän-

gers in einer bestimmten Kommunikationsform notwendigen Angaben“ (§ 2 Z 3 

                                                                             

lichen Weise übermittelte Sendungen „als zugestellt, sobald ihre Daten in 
den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers gelangt sind“ (vgl Wal-
ter/Thienel, Verwaltungsverfahrensnovellen 1998, 214). Der mit der Novelle 
BGBl I 2002/65 eingefügte § 17a Abs 1 Zustellgesetz kannte eine elektroni-
sche Hinterlegung in Form der elektronischen Bereithaltung eines Schrift-
stücks am Server einer Behörde (vgl Connert, Rechtsgrundlagen für das elekt-
ronische Verfahren, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 90; und Thie-
nel, Verwaltungsverfahrensnovellen 2001, 78). 

1427 Vgl VI. Kapitel 3.b. 
1428 RV 252 BlgNR 22. GP 14. 
1429 RV 252 BlgNR 22. GP 14. Die Einführung „gleichartiger Techniken bei der 

elektronischen Zustellung“ auch für die Zustellung von Dokumenten der Ge-
richte stellen die Erläuterungen für die nächste „Zukunft im Rahmen beab-
sichtigter Änderungen im elektronischen Rechtsverkehr (§§ 89a ff GOG)“ in 
Aussicht. 
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ZustG). Die „bestimmte Kommunikationsform“ schließt die Kommunikation in 

elektronischer Form ein. Als „Zustelladresse“ gilt sowohl die „Abgabestel-

le“ – unverändert für herkömmliche Zustellungen – als auch die „elektroni-

sche Zustelladresse“ (§ 2 Z 4 ZustG). Als „elektronische Zustelladresse“ 

definiert das Zustellgesetz „eine vom Empfänger einem elektronischen Zu-

stelldienst benannte oder vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in 

einem laufenden Verfahren angegebene andere elektronische Adresse“ (§ 2 Z 6 

ZustG). „Zustelldienste“ für die herkömmliche Zustellung sind nach dem Zu-

stellgesetz „die Post und andere Universaldienstebetreiber“ nach dem Post-

gesetz 1997, für die „elektronische Zustellung“ die neu eingeführten 

„elektronischen Zustelldienste“ (§ 2 Z 9 ZustG).  

 

Für die elektronische Zustellung behördlicher Dokumente gelten im Einzelnen 

folgende Regelungen: 

 

1. Die Zustellung ist Teil eines verwaltungsbehördlichen oder eines ge-

richtlichen Verfahrens. Die herkömmliche Zustellung erfolgt nach Wahl der 

Behörde durch eigene Bedienstete der Behörde, durch die Post, durch einen 

anderen Zustelldienst oder durch die Gemeinde (§ 3 Abs 1 ZustG). Soweit die 

Behörde selbst zustellt, handelt sie hoheitlich, soweit sie sich anderer 

Zusteller bedient, handeln diese hinsichtlich der Wahrung der Gesetzmäßig-

keit der Zustellung für die Behörde (§ 3 Abs 2 ZustG).1430 Wie bei der her-

kömmlichen Zustellung hat auch bei der elektronischen Zustellung die Behör-

de die Möglichkeit, ihr elektronisches Dokument entweder selbst zuzustellen 

oder mit der Zustellung einen elektronischen Zustelldienst zu beauftragen. 

 

– [Einfache elektronische Zustellung, § 4 Abs 1 ZustG]. Hat der Empfänger 

der Behörde für die Zustellung in einem konkreten laufenden Verfahren ei-

ne elektronische Adresse bekannt gegeben, so kann die Behörde die elekt-

ronische Zustellung an diese Adresse verfügen (§ 2 Z 6, § 5 ZustG). 

Elektronische Adressen können für jedes technisch mögliche Verfahren be-

kannt gegeben werden, in der Regel werden Telefax und E-Mail in Frage 

kommen, andere technische Verfahren sind entweder nicht mehr gebräuchlich 

– beispielsweise der Fernschreiber – oder noch nicht umfassend einsetzbar 

– beispielsweise SMS. Eine elektronische Zustellung durch die Behörde ist 

nur möglich, wenn sie über das der elektronischen Adresse korrespondie-

rende Verfahren tatsächlich verfügt. Ob und wann eine solche Zustellung 

den Empfänger rechtswirksam erreicht hat, bleibt eine Frage der Beweise 

                         
1430 Vgl Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 210; und Thienel, Verwal-

tungsverfahrensrecht 338. 
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und der Beweiswürdigung.1431 Aus diesem Grund untersagt der Gesetzgeber 

ausdrücklich, eine Zustellung für die ein Zustellnachweis gesetzlich ge-

fordert ist, als „einfache“ elektronische Zustellung vorzunehmen (§ 4 

Abs 1 ZustG). Die Erläuterungen führen dazu aus, dass zwar einem „beson-

deren Adress-Wunsch des Empfängers möglichst Rechnung zu tragen ist“, 

dass aber bei einer Zustellung mit Zustellnachweis eine Zustellung jeden-

falls nur an eine „nachweisfähige“ Adresse in Betracht kommt. Eine 

E-Mail-Adresse oder eine Fax-Adresse sind nicht „nachweisfähig“ und kom-

men daher für eine Zustellung mit Zustellnachweis nicht in Frage.1432 

 

– [Zustellung im Rahmen des behördlichen Zustelldienstes, § 29 Abs 1 

ZustG]. Die „Behörde“, die ihre Dokumente „selbst“ zustellt, hat die Mög-

lichkeit, über die einfache elektronische Zustellung hinaus für die Zu-

stellung der eigenen Dokumente als „behördlicher Zustelldienst“ tätig zu 

sein (§ 29 Abs 1 ZustG). Wenn sie als behördlicher Zustelldienst tätig 

sein will, muss sie technisch und organisatorisch in der Lage sein, alle 

Aufgaben eines elektronischen Zustelldienstes nach § 28 Abs 1 ZustG zu 

erfüllen. Sie erhält die Berechtigung für die elektronische Übermittlung 

der eigenen Dokumente als behördlicher Zustelldienst tätig zu sein, indem 

sie dem Bundeskanzler „bekannt gibt“, die Zustellung der eigenen Dokumen-

te als behördlicher Zustelldienst vornehmen zu wollen.  

 

Hat die Behörde dem Bundeskanzler bekannt gegeben, als behördlicher Zu-

stelldienst tätig sein zu wollen, so hat dies im Vergleich zur einfachen 

elektronischen Zustellung, zu der die Behörde jedenfalls befugt ist, zwei 

praktische Folgen: 

 
– Empfänger behördlicher Dokumente können - wie bei (privaten) elektro-

nischen Zustelldiensten - der Behörde allgemein und ohne Bezug auf ein 

konkret bei dieser Behörde laufendes Verfahren elektronische Zustell-

adressen bekannt geben. Das hat insbesondere für die beruflichen Par-

teienvertreter Bedeutung. Die Behörde kann im Bedarfsfall nach den für 

elektronische Zustelldienste allgemein geltenden Regeln an diese Zu-

stelladressen ihre elektronischen Dokumente übermitteln.  

 

– Die Behörde kann an die in ihrer Funktion als behördlicher Zustell-
dienst von Empfängern angemeldeten Zustelladressen auch elektronische 

                         
1431 Zu Fragen des Zeitpunkts der Zustellung nach § 26a ZustG (idF vor der Novel-

le BGBl I 2004/10), der auf das „Einlangen im elektronischen Verfügungsbe-
reich“ abgestellt hatte, vgl etwa Handstanger, Rechts- und Grundrechtsprob-
leme, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte 231. 

1432 RV 252 BlgNR 22 GP 15. 
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Zustellungen mit Zustellnachweis vornehmen (§ 34 f ZustG). Dabei muss 

sie insbesondere die nicht-elektronische Verständigung nach § 34 Abs 3 

ZustG beachten und Protokoll über die elektronische Abholung führen 

(§ 35 Abs 3 ZustG). 

 

2. Die Tätigkeit als behördlicher Zustelldienst setzt voraus, dass die Be-

hörde über die technische und organisatorische Leistungsfähigkeit für alle 

Aufgaben nach § 28 Abs 1 Z 1 bis 10 ZustG verfügt. Anders als beim (priva-

ten) elektronischen Zustelldienst reicht die Bekanntgabe der Tätigkeit als 

behördlicher Zustelldienst aus, eine förmliche Zulassung durch Bescheid des 

Bundeskanzlers ist nicht vorgesehen. Das ist sachlich darin gerechtfertigt, 

weil die Behörde als behördlicher Zustelldienst nur eigene Dokumente elekt-

ronisch zustellt, die Zustellung hoheitlich im Rahmen verwaltungsbehördli-

cher und gerichtlicher Verfahren erfolgt und für die gesetzmäßige Wahrneh-

mung hoheitlicher Aufgaben von Behörden die Rechtsordnung durch die Dienst- 

und die Fachaufsicht und andere Einrichtungen der Rechtmäßigkeitskontrolle 

ohnedies hinreichend vorsorgt. Die behördlichen Zustelldienste unterliegen 

aus diesen Gründen auch nicht wie die zugelassenen (privaten) elektroni-

schen Zustelldienste der besonderen Aufsicht des Bundeskanzlers (§ 31 Abs 1 

ZustG).  

Nach den Darlegungen kann eine elektronische Zustellung aus der Sicht der 

Behörde in dreierlei Weise erfolgen: Die Behörde kann an eine ihr in einem 

laufenden Verfahren bekannt gegebene Zustelladresse elektronisch zustellen. 

Die Behörde kann ihre Funktion als behördlicher Zustelldienst dem Bundes-

kanzler bekannt geben und in der Folge an eine ihr – allgemein ohne Bezug 

auf ein laufendes Verfahren – bekannt gegebene Zustelladresse nach den für 

Zustelldienste allgemein geltenden Regelungen mit oder ohne Zustellnachweis 

elektronisch zustellen. Und schließlich ist denkbar, dass die Gebietskör-

perschaft, welcher die Behörde angehört, in Privatwirtschaftsverwaltung als 

(privater) elektronischer Zustelldienst bescheidmäßig vom Bundeskanzler zu-

gelassen wurde. Dann kann die Behörde über diesen elektronischen Zustell-

dienst wie über jeden anderen elektronischen Zustelldienst an die Kunden 

des jeweiligen Zustelldienstes elektronisch zustellen lassen.  

 

Die Texte des Zustellgesetzes sind nicht eindeutig. Die dargelegte Dreitei-

lung der elektronischen Zustellung entspricht dem Willen des Gesetzgebers 

am ehesten. Der Ministerialentwurf sah ursprünglich nur die elektronischen 

Zustelldienste vor, über die alle elektronischen Zustellungen – zumindest 

die Zustellungen mit Zustellnachweis – hätten erfolgen sollen. Weil nicht 

plausibel war, warum die Behörden ihre selbstverständliche Möglichkeit, ei-

gene Dokumente zu übermitteln, verlieren sollten, findet sich in der Regie-

rungsvorlage der Zusatz in § 29 Abs 1 ZustG, der neben den elektronischen 
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Zustelldiensten auch die elektronische Zustellung durch die „Behörde 

selbst“ zulässt, diese Zustellfunktion als „behördlichen Zustelldienst“ be-

zeichnet und von der Bekanntgabe an den Bundeskanzler abhängig macht. Thie-

nel1433 versteht den Gesetzestext so, als wäre der „behördliche Zustell-

dienst“ ein (privater) elektronischer Zustelldienst, den die Behörde in 

Privatwirtschaftsverwaltung führt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Pri-

vilegierung des behördlichen Zustelldienstes durch bloße Bekanntgabe an-

stelle von Zulassung unsachlich wäre, und dass die gesetzlichen Zulassungs-

voraussetzungen auch für die behördlichen Zustelldienste gelten müssten.  

 

Seit 06.05.2004 existiert der behördliche Zustelldienst des Bundeskanzler-

amtes (<https://www.zustellung.gv.at>). Will man diesen elektronischen Zu-

stelldienst in die obigen Kategorien einordnen, so handelt es sich um einen 

vom Bund betriebenen (privaten) Zustelldienst, weil die Zustellungen nicht 

auf die eigenen Zustellungen des Bundeskanzleramts beschränkt sind. Ein 

solcher Zustelldienst wäre nur zulässig, wenn dafür die bescheidmäßige Zu-

lassung durch den Bundeskanzler nach Prüfung aller technischen, organisato-

rischen und rechtlichen Voraussetzungen vorliegt.  

 

3. Eine elektronische Zustellung über einen (privaten) Zustelldienst wird 

folgendermaßen durchgeführt:  

 

– Die elektronische Zustellung kann über einen elektronischen Zustelldienst 

erfolgen, wenn der Empfänger einer solchen Zustellung freiwillig dadurch 

zugestimmt hat, dass er sich bei einem Zustelldienst als „Kunde“ ohne Be-

zug auf ein konkretes Verfahren angemeldet hat.1434 Die elektronische Zu-

stellung darf nur über einen elektronischen Zustelldienst erfolgen, wenn 

eine „Zustellung mit Zustellnachweis“ erfolgen soll (§ 4 Abs 1 letzter 

Satz ZustG). Ein Empfänger kann sich bei mehreren elektronischen Zustell-

diensten anmelden. Diesfalls kann die Behörde frei nach den Regeln des 

Ermessens wählen, welcher Zustelldienst mit der Zustellung des Dokuments 

beauftragt wird. Zustelldiensten, bei welchen Angaben zur inhaltlichen 

Verschlüsselung gemacht wurden, ist der Vorzug zu geben (§ 33 Abs 3 

ZustG).  

 

– Die Behörde fragt beim Zustelldienst mit Verteilerleistung an, „ob und 

bei welchem elektronischen Zustelldienst der Empfänger angemeldet ist“ 

(§ 33 Abs 1 ZustG).1435 Ermittelt der Zustelldienst mit Verteilerfunkti-

                         
1433 Verwaltungsverfahrensrecht3 362. 
1434 Vgl FN 907. 
1435 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 17: „Bei einem Konzept der elektronischen Zustel-

lung, das von der Existenz mehrerer Zustelldienste ausgeht, muss der erste 
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on1436 einen Zustelldienst, bei dem der Empfänger Kunde ist, teilt der Zu-

stelldienst mit Verteilerleistung der Behörde die elektronische Zustell-

adresse oder die elektronischen Zustelladressen mit, worauf die Behörde 

die elektronische Zustellung in der Zustellverfügung unter Angabe der 

konkreten Zustelladresse (§ 5 Z 2 ZustG) und „die Art oder das technische 

Verfahren, in dem zuzustellen ist, sofern sich dies nicht schon allein 

aus der Zustelladresse ergibt“ (§ 5 Z 6 ZustG) anordnen kann. Aufgrund 

dieser Anordnung übermittelt der Zustelldienst mit Verteilerleistung das 

behördliche Dokument an den Zustelldienst, bei dem der Empfänger Kunde 

ist. Dieser Zustelldienst stellt dann das behördliche Dokument dem Emp-

fänger zu. Die Abfrage des Zustelldienstes mit Verteilerleistung an die 

anderen Zustelldienste zur Feststellung von elektronischen Zustelladres-

sen darf „ausschließlich für Zwecke der Verteilerleistung erfolgen und 

hat sich auf das Aufsuchen von namentlich und allenfalls durch ihr Perso-

nenkennzeichen bezeichneten Angemeldeten zu beschränken. Es ist insbeson-

dere unzulässig, Querschnittsabfragen nach allen Angemeldeten, die ein 

oder mehrere bestimmte Merkmale erfüllen, durchzuführen“ (§ 33 Abs 2 

ZustG). 

 

– Die Auswahl der Zustellungsart und die Auswahl der Zustelladresse, insbe-

sondere die Entscheidung über die elektronische Zustellung, folgen den 

Regeln des Ermessens. Neben den Zwecken des Verfahrens und den konkreten 

Umständen ist „darauf Bedacht zu nehmen, dass bei der Zustellung von be-

hördlichen Erledigungen aus einem elektronischen Aktensystem der elektro-

nischen Zustellung der Vorzug zu geben ist“ (§ 4 Abs 2 ZustG). 

 

4. Das Entgelt für eine elektronische Zustellung bezahlt die Behörde, die 

ein Dokument zustellen lässt (§ 30 Abs 1 Z 3 ZustG). Die Preise sind werden 

vom Zustelldienst frei festgesetzt bzw mit den Behörden vereinbart. Der Re-

gierungsvorlage schwebte noch ein einheitlicher Preis vor, der über die 

Ausschreibung der Verteilerleistung zu bewirken wäre.1437 Ein solches Vorge-

                                                                             

Schritt der Zustellung das Aufsuchen des ‚richtigen’ Zustelldienstes sein. 
Nur wenn eine Anmeldung gefunden wird, wird die elektronische Zustellschiene 
beschritten werden können. Die Aufgabe des Aufsuchens des Zustelldienstes 
wird mit Hilfe jenes Zustelldienstes erfüllt, der Zuschlagsempfänger der 
Ausschreibung ist, in der die sog ‚Verteilerleistung’ eigens als Leistung 
enthalten ist.“ 

1436 Zum elektronischen Zustelldienst mit Verteilerleistung vgl V. Kapitel 3.c. 
1437 RV 252 BlgNR 22. GP 16: „Besonderer Wert wurde auf ein Konzept gelegt, das 

Marktkonformität durch Konkurrenz und marktorientierte Preisgestaltung ver-
wirklicht. Durch einen speziellen – bereits im Gesetz vorgezeichneten – In-
halt der Ausschreibung soll gesichert werden, dass es mehrere Zustelldienste 
auf dem Markt geben kann und dennoch für die Behörden ein einheitlicher Zu-
stellpreis besteht, obwohl sie nicht Vertragspartner aller dieser Zustell-
dienste sind – dies ist vielmehr der Bürger, der sich bei einem – ‚seinem’ – 
Zustelldienst anmeldet.“ 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 323 

hen würde den gewollten Wettbewerb der Zustelldienste1438 gerade aufheben 

und wäre im Gesetz nicht gedeckt. Im Wege der Ausschreibung nach § 30 Abs 1 

ZustG kann nach dem klaren Wortlaut des Gesetzestextes nur auf das Entgelt 

für die Verteilerleistung, nicht aber auf die Tarife der einzelnen Zustell-

dienste Einfluss genommen werden. Eine Ausschreibung für die Entgelte der 

Zustellung durch die Zustelldienste erfolgt nach § 30 Abs 1 ZustG nicht.  

 

Eine andere Frage ist, ob die Behörden, die (private) elektronische Zu-

stelldienste für Zustellungen in Anspruch nehmen wollen, für den Einkauf 

dieser Dienstleistungen ein Ausschreibeverfahren nach dem für sie jeweils 

geltenden Vergabegesetz des Bundes oder Vergabegesetz des Landes durchfüh-

ren müssen.1439 Eine solche Rechtspflicht besteht nicht, weil die einzelnen 

Zustellungen nicht auf eine Gesamtmenge zusammengefasst werden können. Die 

Anzahl der erforderlichen Zustellungen einer Behörde steht nicht wirklich 

fest. Der elektronische Zustelldienst könnte nur für seine eigenen Kunden 

anbieten, wobei nicht feststeht, ob und welche Kunden er überhaupt haben 

wird. Unangemessen hohen Entgeltforderungen der Zustelldienste kann die Be-

hörde jedenfalls dadurch entgegentreten, dass sie einen behördlichen Zu-

stelldienst organisiert.  

 

Sollte sich ein Markt von elektronischen Zustelldiensten nicht entwickeln, 

wären gegebenenfalls die Regeln des Monopolprivatrechts1440 zu berücksichti-

gen. Grundsätzlich ist es den Zustelldiensten nicht verwehrt, nicht nur von 

den Behörden für die Zustellung, sondern auch von ihren angemeldeten Kunden 

für die Anmeldung ein Entgelt zu verlangen.1441 Weil ein Zustelldienst ohne 

Kunden aber auch keine Entgelte für die Zustellung erhalten kann, ist nicht 

anzunehmen, dass derartige Entgelte verlangt oder in prohibitiver Höhe 

festgesetzt werden.1442 Der elektronische behördliche Zustelldienst des Bun-

deskanzleramtes (<https://www.zustellung.gv.at>) bietet seine Zustelldiens-

te seit 06.05.2004 grundsätzlich kostenlos an.1443 

                         
1438 AB 382 BlgNR 22. GP 3: „Im Gesetzentwurf ist eine Form der Ausschreibung 

vorgesehen, die sicherstellt, dass Konkurrenz auf dem Markt und daher ein 
realistischer Zustellpreis existiert, dessen Nutzung allen Gebietskörper-
schaften gleichermaßen zugänglich ist.“  

1439 Vgl dazu die Überlegungen bei Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 364. 
1440 Binder, Wirtschaftsrecht Rz 1072. 
1441 Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung, in Plöckinger et al (Hrsg), Internet-

Recht 322, nehmen an, dass eine Anmeldung bei einem elektronischen Zustell-
dienst mit finanziellen Aufwendungen für den Kunden verbunden sein wird. 

1442 Thienel, Stellungnahme zum Entwurf eines E-Government-Gesetzes (4/SN-69/ME 
22. GP) hat gegen die Regelungen des Zustellgesetzes, wonach elektronische 
Zustellungen die Anmeldung bei einem elektronischen Zustelldienst vorausset-
zen, im Hinblick auf den Gleichheitssatz Bedenken geäußert, weil „derartige 
Entgelte nicht (leicht) leistbar“ seien. 

1443 Dieser Zustelldienst soll aber nur bis zu dem Zeitpunkt verfügbar sein, zu 
dem der Umfang der elektronischen Zustellung abgeschätzt werden und die Aus-
schreibung nach dem Zustellgesetz durchgeführt werden kann. 
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5. Die bei herkömmlichen Zustellungen bestehenden Regeln der Heilung von 

Zustellungsmängeln gelten in gleicher Weise auch für elektronische Zustel-

lungen. „Unterlaufen im Verfahren der Zustellung Mängel, so gilt die Zu-

stellung als in dem Zeitpunkt dennoch bewirkt, in dem das Dokument dem Emp-

fänger tatsächlich zugekommen ist“ (§ 7 Abs 1 ZustG). Der Zustellung liegt 

die Idee zugrunde, dass der Empfänger ein für ihn bestimmtes authentisches 

Dokument erhält.1444 Handelt es sich um ein elektronisches Dokument, so 

heilt der Zustellmangel, wenn es auf falschem Weg – beispielsweise durch 

E-Mail statt durch einen elektronischen Zustelldienst – dem Empfänger tat-

sächlich zugekommen ist.1445 Handelt es sich um ein papierenes Dokument, 

tritt Heilung nur ein, wenn eben das für den Empfänger bestimmte papierene 

Dokument auf irgendeinem Weg tatsächlich zugekommen ist. Gefaxte oder ges-

cannte (und dann per E-Mail übermittelte) papierene Dokumente beseitigen 

den Zustellmangel nicht.1446 Wird ein elektronisches Dokument auf falschem 

Weg durch Fax zugestellt, so tritt die Heilung des Zustellmangels nicht 

schon mit dem Einlangen des Dokuments im Empfangsgerät des Empfängers ein, 

sondern erst mit dem Zeitpunkt, zu dem das Dokument tatsächlich vom Emp-

fangsgerät ausgedruckt wird. Wird ein elektronisches Dokument auf falschem 

Weg durch E-Mail zugestellt, so tritt die Heilung des Zustellmangels nicht 

schon mit dem Einlangen in der Mailbox des Empfängers ein, sondern erst mit 

dem tatsächlichen Zugriff auf das Dokument ein, weil erst dann vom „tat-

sächlichen Zukommen“ iSd § 7 Abs 1 ZustG gesprochen werden kann, insofern 

kommt es also auf die „tatsächliche Kenntnisnahme“ an.1447 

 

6. Die Übergabe von Dokumenten durch die Behörde an den Empfänger im „onli-

ne-Dialogverkehr“ ist zulässig, „wenn der Empfänger vor der elektronischen 

Entgegennahme des Dokuments der Behörde seine Identität und die Authentizi-

                         
1444 Vgl etwa VwGH 31.03.2004, 2004/18/0013: „Die bloße Kenntnisnahme eines Be-

scheides durch Akteneinsicht ist einem tatsächlichen Zukommen nach § 7 ZustG 
nicht gleichzusetzen.“ Vgl dazu auch Hengstschläger, Verwaltungsverfahrens-
recht Rz 242. 

1445 Vgl VwSlg 13.760 A/1992: „Die Vorschriften über die Zustellung … sollen … 
Garantie dafür bieten, dass das zuzustellende Schriftstück dem Empfänger 
auch tatsächlich zukommt. Die Nichteinhaltung von Zustellvorschriften … ist 
immer dann unschädlich, wenn der Zweck der Zustellung trotz aufgetretener 
Zustellmängel, … auf welchem Wege immer, erreicht worden ist.“ Vgl auch VwGH 
27.01.1995, 94/02/0414; 27.01.1995, 94/02/0414; 05.04.1995, 92/18/0469; 
27.09.2002, 99/09/0084; 10.04.2003, 2003/18/0078; 31.03.2004, 2002/06/0212. 

1446 In diesem Sinn hat der OGH (31.03.2004, 9 ObA 29/04m) für die im Zivilpro-
zess unzulässigen Fax-Übermittlungen (BGBl 1995/559; vgl FN 1356) ausgespro-
chen, dass eine Zustellung per Telefax – auch wenn „die Telekopie dem Emp-
fänger tatsächlich zukommt“ – nicht gemäß § 7 ZustG geheilt wird. Vgl auch 
VwGH 12.09.2002, 2002/15/0090; 22.05.2003, 2003/17/0021: „In der Übermitt-
lung einer Fotokopie per Fax ist kein ‚tatsächliches Zukommen’ gelegen.“ 

1447 In diesem Sinn Parschalk e-Mail, in IT-LAW.AT (Hrsg), E-Mail 179 f; Thienel, 
Verwaltungsverfahrensrecht3 337; und Wessely, Tücken der Technik, ÖJZ 2000, 
706. 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 325 

tät der Kommunikation in geeigneter Form nachgewiesen hat“ (§ 4 Abs 5 

ZustG). Die Erläuterungen betonen, dass „auch die Übergabe eines elektroni-

schen Dokuments an einen virtuell ‚anwesenden’ Empfänger“ nach § 4 Abs 5 

ZustG „in Gestalt des Abholens von einem Server, also identifiziert, au-

thentifiziert und dokumentiert“ erfolgt.1448 

 

Elektronische Zustellung mit und ohne Zustellnachweis 

 
1. Für die herkömmliche Zustellung kennt das Zustellgesetz die Zustellung 

an den Empfänger mit und ohne Zustellnachweis, die Zustellung kann auch an 

Ersatzempfänger erfolgen (Rsb), wenn nicht die „Zustellung zu eigenen Han-

den“ (Rsa) ausdrücklich angeordnet ist (§ 21 ZustG). Die elektronische Zu-

stellung kennt nur eine „Zustellung mit Zustellnachweis“ und eine „Zustel-

lung ohne Zustellnachweis“. Die Normierung einer elektronischen Zustellung 

zu eigenen Handen unterblieb, weil bei der elektronischen Zustellung unter 

Verwendung der „Bürgerkarten-Funktion“ der Zustellnachweis „immer die Qua-

lität eines RSa-Rückscheins“1449 hat.1450  

 

Für beide Formen der elektronischen Zustellung gilt in gleicher Weise:  

 

– Der Zustelldienst übergibt das ihm zugekommene Dokument dem bei ihm als 

Kunde angemeldeten Empfänger durch Benachrichtigung an dessen elektroni-

sche Zustelladresse. Benachrichtigungsadresse ist immer die elektronische 

Zustelladresse. 

 

– Die Benachrichtigung enthält die Verständigung, „dass für ihn ein Doku-

ment zur Abholung von der technischen Einrichtung bereit liegt“ (§ 34 

Abs 1 erster Satz ZustG).1451 Die elektronische Verständigung hat zu ent-

halten: 1. „das Datum der Absendung der elektronischen Verständigung“, 2. 

„die elektronische Adresse, unter der das zuzustellende Schriftstück zur 

                         
1448 RV 252 BlgNR 22. GP 17. Vgl Rauchenschwandtner, E-Government, ÖGZ 3/2004, 

20; und Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3, 366. 
1449 RV 252 BlgNR 22. GP 19. Eine elektronische Zustellung war nach der bisheri-

gen Rechtslage, soweit ein Zustellnachweis (Rsa- oder Rsb-Zustellung) erfor-
derlich war, unzulässig. Vgl Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 
2002, 121; und Hattenberger, E-Government, in Wimmer (Hrsg), Impulse für 
e-Government 118; Heuberger/Steiner, E-Government, ZfV 2002, 19, hielten ei-
ne elektronische Zustellung mit Nachweis durch die elektronische Hinterle-
gung nach § 17a ZustG (idF vor der Novelle BGBl I 2004/10) für zulässig. 

1450 Die Erläuterungen (RV 252 BlgNR 22. GP 16, 19) halten dazu fest, dass „die 
besondere Anordnung einer ‚Zustellung zu eigenen Handen’ (…) bei der elekt-
ronischen Zustellung nicht relevant (ist), da jede elektronische Zustellung 
… durch das Erfordernis der Abholung mit Hilfe der Bürgerkarte eine Zustel-
lung ‚zu eigenen Handen’ ist.“ Vgl Hengstschläger/Leeb, AVG § 22 Rz 4; Thie-
nel, Verwaltungsverfahrensrecht3 334. 
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Abholung bereit liegt“, 3. „das Ende der Abholfrist“, 4. „das Erfordernis 

einer Signierung bei der Abholung zum Zweck des Nachweises der Zustel-

lung“ und 5. „einen Hinweis auf den Zeitpunkt des Eintritts der Wirkungen 

der Zustellung, insbesondere hinsichtlich des Beginns des Laufes von 

Rechtsmittelfristen“ (§ 34 Abs 2 ZustG). Die Bundesregierung regelt die 

näheren „Anforderungen an die elektronischen Verständigungsformulare“ 

(§ 34 Abs 2 ZustG). Die Bundesregierung hat dafür die Zustellformularver-

ordnung 1982 in BGBl II 2004/235 abgeändert und ergänzt. 

 

– Im Fall der Versendung der Benachrichtigung an mehrere Adressen, ist „für 

den Eintritt der Zustellwirkungen … der Zeitpunkt der erstmaligen Versen-

dung einer Verständigung“ ausschlaggebend (§ 34 Abs 1 ZustG). Die elekt-

ronische Abholung des Dokuments muss der Empfänger selbst vornehmen. Die 

Zustellwirkungen treten mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Versendung ei-

ner Verständigung ein.1452 

 

2. Die elektronische Zustellung unterscheidet für „Zustellungen mit Zu-

stellnachweis“ und für „Zustellungen ohne Zustellnachweis“ in den Folgen, 

wenn der Empfänger das für ihn bestimmte Dokument nicht abholt. Die Abho-

lung erfolgt elektronisch. Die Abholung ist nur mit der Bürgerkarte1453 zu-

lässig (§ 35 Abs 1 ZustG). Der Empfänger bestätigt die Übernahme des Doku-

ments durch seine elektronische Signatur (§ 35 Abs 2 ZustG). „An die Stelle 

der sicheren elektronischen Signatur darf aufgrund besonderer Vereinbarung 

mit dem Zustelldienst eine an die Verwendung sicherer Technik gebundene au-

tomatisiert ausgelöste Signatur treten. Der Zugriff auf das in der techni-

schen Einrichtung hinterlegte Dokument ist dem Betroffenen erst nach Ein-

langen dieses Nachweises beim Zustelldienst zu ermöglichen“ (§ 35 Abs 2 

ZustG). 

 

Für die Zustellung mit Zustellnachweis gilt:  

 

– Hat die Behörde die Zustellung des Dokuments „mit Zustellnachweis“ ange-

ordnet, so gilt die elektronische Signatur des Empfängers als Zustell-

nachweis (§ 35 Abs 2 ZustG). „Der Zustelldienst hat die eingegangenen Zu-

stellnachweise zu protokollieren und die Information über die erfolgrei-

che Zustellung an die Auftrag gebende Behörde weiterzuleiten“ (§ 35 Abs 3 

ZustG). 

                                                                             
1451 Als Adressen für die Verständigung kommen nach den Erläuterungen (RV 252 

BlgNR 22. GP 18) etwa E-Mail, SMS, Telefon, Voice-mail oder Fax in Frage. 
1452 Vgl VwGH 24.01.1995, 94/20/0610. 
1453 Vgl V. Kapitel 2.f. 
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– „Verzeichnet die technische Einrichtung des Zustelldienstes keine Abho-

lung des Dokumentes innerhalb der auf die Versendung der Verständigung 

folgenden beiden Tage, so wird die elektronische Verständigung wieder-

holt“ (§ 34 Abs 3 erster Satz ZustG). „Wird das Dokument auch innerhalb 

der nächsten 24 Stunden nicht abgeholt, so wird dem Adressaten an die dem 

Zustelldienst bekannt gegebene Abgabestelle eine Verständigung … auf 

nicht-elektronischem Wege übersandt. Die Verständigung an diese Abgabe-

stelle kann sofort erfolgen, wenn sich schon die Durchführung der ersten 

elektronischen Verständigung als nicht möglich erweist“ (§ 34 Abs 3 

ZustG). Die Verständigung auf nicht-elektronischem Weg wird zur Vermei-

dung von Beweisschwierigkeiten mittels eingeschriebenen Briefes des Zu-

stelldienstes erfolgen müssen.  

 

– Erfolgt eine Verständigung auf nicht-elektronischem Weg, so hat dies Fol-

gen für die Rechtswirkungen (Fristen). Grundsätzlich treten die Rechts-

wirkungen der Zustellung im Zeitpunkt der erstmaligen (elektronischen) 

Versendung einer Verständigung ein (§ 34 Abs 1 ZustG). Im Falle der zu-

sätzlichen (nicht-elektronischem) Verständigung verschiebt sich der Zeit-

punkt des Eintritts der Rechtswirkungen bis zum Tag der tatsächlichen Ab-

holung, längstens jedoch eine Woche nach dem Tag der Versendung der ers-

ten elektronischen Verständigung (§ 34 Abs 4 ZustG).  

 

– „Falls der Empfänger das zuzustellende Dokument innerhalb offener Frist 

nicht abgeholt hat, ist die Behörde hievon unverzüglich nach Ablauf der 

Frist zu verständigen. Das bereitgehaltene Dokument ist im Fall der Abho-

lung oder auch des erfolglosen Ablaufs der Abholfrist durch zwei weitere 

Wochen hindurch in der technischen Einrichtung zu speichern, worauf es zu 

löschen ist“ (§ 34 Abs 5 ZustG).  

 

Für die Zustellung ohne Zustellnachweis gelten die Regelungen für die Zu-

stellung mit Zustellnachweis entsprechend, jedoch mit zwei Ausnahmen:  

 

– Für die Zustellung mit Zustellnachweis ist in § 34 Abs 3 ZustG vorgese-

hen, dass eine zusätzliche nicht-elektronische Verständigung erfolgt, 

wenn der Empfänger das Dokument innerhalb von zwei Tagen nach elektroni-

scher Verständigung nicht abgeholt hat. Diese nicht-elektronische Ver-

ständigung entfällt bei der Zustellung ohne Zustellnachweis (§ 36 Z 1 

ZustG). Nur wenn „sich eine elektronische Verständigung als nicht möglich 

erwiesen hat“, erfolgt auch bei der Zustellung ohne Zustellnachweis eine 

weitere nicht-elektronische Verständigung (§ 36 Z 1 ZustG). 
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– Bestehen Zweifel daran, dass „die Verständigung von der Bereithaltung des 

Dokuments auf der technischen Einrichtung in den Verfügungsbereich des 

Empfängers gelangt ist“, hat die Behörde die Tatsachen und den Zeitpunkt 

der Zustellung von Amts wegen festzustellen (§ 36 Z 2 ZustG). 

 

3. Bei der herkömmlichen Zustellung ist die Zustellung an einer Abgabestel-

le unwirksam, wenn der Empfänger durch längere Zeit hindurch dauernd abwe-

send ist. Für die elektronische Zustellung schuf das Gesetz vergleichbare 

Regelungen:  

 

– Die Behörde darf eine elektronische Zustelladresse nicht verwenden, „an 

welcher der Empfänger durch längere Zeit hindurch nicht erreichbar ist“ 

(§ 4 Abs 3 erster Satz ZustG). Allerdings muss der Empfänger dies bei der 

Behörde oder beim Zustelldienst rechtzeitig bekannt geben. In einem sol-

chen Fall hat die Behörde von Amts wegen Zustellungen an diese Zustellad-

resse zu unterlassen, „außer in Fällen offensichtlichen Missbrauchs“ (§ 4 

Abs 3 zweiter Satz ZustG).1454 

 

– Erhält der Empfänger eine zusätzliche Verständigung auf nicht-

elektronischem Weg vom Eingang eines behördlichen Dokuments beim elektro-

nischen Zustelldienst, so ist seine Situation einem Empfänger im herkömm-

lichen Zustellweg gleich. Entsprechend regelt das Zustellgesetz wie für 

herkömmliche Zustellungen (§ 4 Abs 3 ZustG) auch für nicht-elektronische 

Verständigungen im Zusammenhang mit elektronischen Zustellungen: „Stellt 

sich nachträglich heraus, dass die Verständigung an die dem Zustelldienst 

bezeichnete Abgabestelle wegen länger dauernder Abwesenheit des Empfän-

gers nicht erfolgreich war, so wird die Zustellung erst an dem der Rück-

kehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam“ (§ 34 Abs 4 ZustG).1455 

 

                         
1454 Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), 

Internet-Recht 319, nehmen an, dass mit der Bekanntgabe der Nichterreichbar-
keit an einer elektronischen Zustelladresse nach § 4 Abs 3 ZustG die elekt-
ronische Zustellung jedenfalls ausgeschlossen werden kann, ohne dass tat-
sächlich eine Nichterreichbarkeit vorliegen müsste. Thienel, Verwaltungsver-
fahrensrecht3, 347, geht zu recht von einer – tatsächlichen – Unerreichbar-
keit aus, die „über eine bloß berufsbedingte Abwesenheit unter Tags“ hinaus-
geht. 

1455 Vgl etwa Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung, in Plöckinger/Duursma/Mayr-
hofer (Hrsg), Internet-Recht 319. 
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b. Die nichthoheitliche Verwaltung 
 

Für die Verwaltung, die mit den Bürgern im Bereich nichthoheitlicher Ver-

waltung (Privatwirtschaftsverwaltung, privatrechtliche Verwaltung) verkehrt 

– und umgekehrt für die Bürger, die mit der Verwaltung in diesem Bereich 

umgehen –, gilt das Zustellgesetz nicht. Im nichthoheitlichen Bereich exis-

tieren dieselben Regeln wie allgemein für natürliche und juristische Perso-

nen. Es gilt der Grundsatz der Technologiefreiheit im oben beschriebenen 

Sinn.1456 In nichthoheitlicher Verwaltung kommuniziert die Gebietskörper-

schaft Bund, Land oder Gemeinde als Rechtsperson durch ihre zuständigen Or-

gane.  

 

Soweit sich an Erklärungen der nichthoheitlichen Verwaltung gegenüber dem 

Bürger oder an Erklärungen der Bürger gegenüber der Verwaltung Rechtsfolgen 

knüpfen, gelten dafür die Regeln des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs 

über Wissens- und Willenserklärungen1457. Sie werden nach der in § 862a ers-

ter Satz ABGB1458 statuierten „Empfangstheorie“ oder auch „Zugangstheorie“1459 

nur wirksam, wenn sie dem Adressaten zugekommen sind. Der „Zugang“ („zuge-

kommen“ in § 862a ABGB) einer Erklärung wird angenommen, wenn sie „in den 

Machtbereich des Adressaten gelangt ist, selbst wenn sie dieser persönlich 

nicht erhalten hat. Es genügt, dass er die Möglichkeit hatte, die Erklärung 

zur Kenntnis zu nehmen.“1460 Für den „Zugang“ einer Erklärung ist die tat-

sächliche Kenntnisnahme durch den Adressaten somit nicht erforderlich, es 

ist ausreichend, dass mit einer solchen unter normalen Umständen gerechnet 

werden kann und Störungen, die der Kenntnisnahme entgegenstehen sollten, 

nur mehr in der Sphäre des Adressaten – nicht im Bereich des Absenders oder 

Übermittlers – möglich sind.1461 Der konkrete Zeitpunkt des Zugehens wird – 

nach Einlangen einer Erklärung im Machtbereich des Empfängers – danach be-

                         
1456 Vgl IV. Kapitel 1.a. 
1457 Vgl Apathy in Schwimann, ABGB V § 862a Rz 1: „Die Empfangstheorie gilt für 

alle empfangsbedürftigen Erklärungen, also ausdrückliche und konkludente (…) 
Willenserklärungen (…), Willensmitteilungen (…), Wissenserklärungen.“ Vgl 
auch Brenn in Brenn, E-Commerce-Gesetz 18. 

1458 § 862a erster Satz ABGB: „Als rechtzeitig gilt die Annahme, wenn die Erklä-
rung innerhalb der Annahmefrist dem Antragsteller zugekommen ist.“ 

1459 Apathy in Schwimann, ABGB V § 862a Rz 1; Brox, BGB Rz 144. Vgl OGH 
14.02.1980, 7 Ob 8/80 SZ 53/28; OGH 26.08.1976, 6 Ob 643/76 = EvBl 1977/81. 

1460 OGH 14.02.1980, 7 Ob 8/80 SZ 53/28. So schon OGH 22.05.1968, 3 Ob 53/68 SZ 
41/64. 

1461 Vgl OGH 31.10.1980, 1 Ob 675/80: „Nach der Empfangstheorie ist eine Erklä-
rung dem Adressaten dann zugekommen, wenn sie in eine solche Situation ge-
bracht wurde, dass die Kenntnisnahme durch den Adressaten unter normalen Um-
ständen erwartet werden kann und Störungen, die sich ihr entgegenstellen 
sollten, nur mehr im Lebensbereich des Adressaten möglich sind.“ Ebenso OGH 
21.11.1989, 5 Ob 111/89 (= WoBl 1992, 61). Vgl auch Apathy in Schwimann, 
ABGB V § 862a Rz 3; Bydlinski/Koziol, JBl 1967, 153; und Rummel in Rummel, 
ABGB I § 862a Rz 2. 
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stimmt, „wann unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme gerechnet werden 

kann“1462 bzw mit der früheren tatsächlichen Kenntnisnahme. 

 

Mündliche Erklärungen gehen sofort zu, sofern der Empfänger „in der Lage 

war, sie zu vernehmen“1463. Wer das Risiko des richtigen Verstehens einer 

(objektiv) verständlichen und akustisch deutlichen Erklärung zu tragen hat, 

ist strittig. Ein Teil der Lehre1464 auferlegt – in Anwendung der Empfangs-

theorie1465 – grundsätzlich dem Empfänger das Risiko des Missverstehens ei-

ner Erklärung.1466 Nach einem anderen Teil der Lehre1467 hingegen liegt das 

Risiko des richtigen Verstehens – nach der so genannten „abgeschwächten 

Vernehmungstheorie“1468 – grundsätzlich beim Erklärenden; sofern allerdings 

die Umstände des „Nicht-Verstehens“ im Bereich des Empfängers nicht zu er-

kennen waren (wie etwa bei Schwerhörigkeit oder Lärm bei einem Telefonat) 

trifft das Risiko den Empfänger.1469 

 

Bei Übersendung schriftlicher Erklärungen durch die Post hatten Judika-

tur1470 und herrschende Lehre1471 den zivilrechtlichen Zugang der Erklärung im 

Zeitpunkt der – entsprechend den postrechtlichen Bestimmungen – vor-

schriftsmäßigen Zustellung angenommen. Diese Auffassung wurde im Jahr 1995 

revidiert. Judikatur und Lehre1472 stellen nun auch bei postalischer Über-

mittlung von schriftlichen Erklärungen darauf ab, ob die Erklärung in den 

Machtbereich des Adressaten gelangt ist.1473 So gelangen Briefe grundsätz-

lich mit der Übergabe an Hausgenossen1474, mit dem Einwurf in den Hausbrief-

                         
1462 Rummel in Rummel, ABGB I § 862a Rz 2a.  
1463 OGH 22.06.1995, 8 Ob A 223/95 (= RdA 1996, 224 Anm Dullinger).  
1464 Insb Apathy in Schwimann, ABGB V § 862a Rz 4. 
1465 Vgl zur Vernehmungstheorie insbesondere Brinkmann, Willenserklärungen 85. 
1466 Den Erklärenden trifft das Risiko, dass seine Erklärung nicht oder falsch 

verstanden wird, nur „wenn er erkennen konnte, dass der Empfänger die Erklä-
rung nicht richtig aufnimmt“ (Apathy in Schwimann, ABGB V § 862a Rz 4). 

1467 Insb Rummel in Rummel, ABGB I § 862a Rz 3. 
1468 Vgl zur Anwendung der Empfangstheorie auf „unverkörperte Willenserklärungen“ 

insbesondere Brinkmann, Willenserklärungen 86. 
1469 Rummel in Rummel, ABGB I § 862a Rz 3. 
1470 OGH 15.09.1965, 7 Ob 240/65 (=  EvBl 1966/54 = JBl 1967, 151 Anm Bydlinski 

und Koziol = SZ 38/136). 
1471 Rummel in Rummel, ABGB I2 § 862a Rz 2a. 
1472 Vgl Rummel in Rummel, ABGB I3 § 862a Rz 2a. 
1473 OGH 26.04.1995, 9 Ob A 55/95 SZ 68/85 (= JBl 1996, 128 Anm Dullinger): „Mit 

dem Zeitpunkt der Übernahme eines Briefes durch die Anstaltsleitung [Nerven-
klinik] ist das Poststück noch keineswegs in den Machtbereich des Empfängers 
gelangt. Es gilt in diesen Fällen nur dann als zugegangen, wenn es nach Wei-
terleitung durch die Anstaltsverwaltung [Nervenklinik] so in den Machtbe-
reich des Empfängers gelangt, dass unter gewöhnlichen Umständen mit seiner 
Kenntnis gerechnet werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Sendung dem 
Empfänger ausgehändigt oder auf andere Art so für ihn zurückgelassen wird, 
dass er die Möglichkeit hat, davon Kenntnis zu nehmen.“ 

1474 „Ein Brief geht jedenfalls zu, wenn er in die Wohnung des Empfängers ge-
bracht wird und dort diesem oder einer sich mit dessen Willen in der Wohnung 
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kasten1475 oder in das Postschließfach1476 in den Machtbereich des Adressaten 

und sind daher mit diesem Zeitpunkt zivilrechtlich zugegangen, sofern der 

Einwurf zu einer Zeit erfolgt, zu der mit Kenntnisnahme gerechnet werden 

kann1477.1478 Eingeschriebene Postsendungen gehen dem zum Zeitpunkt des Zu-

stellversuchs abwesenden Empfänger nicht bereits mit der Hinterlassung des 

Benachrichtigungszettels zu, sondern es kommt für den Zugang „auf den Be-

ginn der Abholungsmöglichkeit beim Hinterlegungspostamt an.“1479 Judikatur 

und Lehre wenden die Empfangstheorie des § 862a ABGB auch auf die Übertra-

gung von Nachrichten durch die neuen Informations- und Kommunikationstech-

nologien an.1480 Eine mittels Telefax übermittelte Erklärung ist danach 

grundsätzlich mit dem Signaleingang beim Empfangsgerät zugegangen, sofern 

nach regelmäßigen Umständen mit der Kenntnisnahme gerechnet werden kann.1481 

 

Eine spezielle gesetzliche Regelung betreffend den Zugang elektronischer 

Erklärungen enthält nun § 12 erster Satz E-Commerce-Gesetz: „Elektronische 

Vertragserklärungen, andere rechtlich erhebliche elektronische Erklärungen 

und elektronische Empfangsbestätigungen gelten als zugegangen, wenn sie die 

Partei, für die sie bestimmt sind, unter gewöhnlichen Umständen abrufen 

kann.“1482 Wie oben dargestellt1483 übernimmt das E-Commerce-Gesetz mit dieser 

Formulierung die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze der herrschenden 

                                                                             

aufhaltenden Person übergeben wird“ (OGH 18.10.1983, 4 Ob 583/83 = JBl 1984, 
487), sofern es sich im Hinblick auf das Alter und das Verhältnis zum Adres-
saten um eine „nach der Verkehrsauffassung geeignete Person“ (Rummel in Rum-
mel, ABGB I3 § 862a Rz 3) handelt. 

1475 OGH 27.08.1969, 7 Ob 123/69. 
1476 OGH 07.03.1961, 3 Ob 101/61 SZ 34/33 (= VersR 1962, 171 Anm Wahle = EvBl 

1961/201 = ZVR 1961/139). 
1477 Bei einem an einem Sonn- oder Feiertag oder während der Nachtstunden in den 

Briefkasten eingeworfenen Brief kann nicht mit der Kenntnisnahme gerechnet 
werden; der Brief gilt daher nicht schon mit dem Einwurf als zugegangen. 

1478 Vgl dazu etwa Dörner, Rechtsgeschäfte, AcP 202, 365. 
1479 OGH 26.06.2002, 9 Ob A 144/02w: „Steht der Abholung kein (objektives) Hin-

dernis entgegen, kann der Empfänger den Zugang der eingeschriebenen 
Briefsendung daher nicht dadurch verhindern, dass er sich noch vor dem ers-
ten möglichen Abholtermin von seinem Wohnort entfernt.“  

1480 Ebenso die – insoweit vergleichbare (§ 130 Abs 1 erster Satz BGB: „Eine Wil-
lenserklärung … wird … in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie … zugeht.“) 
– herrschende deutsche Lehre und Rechtsprechung; vgl dazu Burgard, Willens-
erklärungen AcP 195, 83. 

1481 Erfolgt der Signaleingang während der Nacht oder am Wochenende, so ist die 
Erklärung mit (Betriebs-)Beginn des nächsten (Werk-)Tages zugegangen. Vgl 
Koziol, Bürgerliches Recht I, 102; Rummel in Rummel, ABGB I3 § 862a Rz 3; 
Wilhelm, Telefax, ecolex 1990, 209. AA Burgard (Willenserklärungen AcP 195, 
108) zur deutschen Rechtslage, der diese Meinung ablehnt, weil der Erklä-
rungsabsender diesfalls auch noch nach dem vollständigen „Gelangen der Er-
klärung in den Bereich des Adressaten“ das Risiko für „von ihm nicht be-
herrschbare“ und „aus der Sphäre des Empfängers stammende Gefahren für die 
Wirksamkeit der Erklärung“ zu tragen hätte.  

1482 Diese Bestimmung kann nach § 12 zweiter Satz E-Commerce-Gesetz „nicht zum 
Nachteil von Verbrauchern abbedungen werden“. 

1483 V. Kapitel 1. 
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Lehre für den Zugang von Erklärungen. Der Zugang von elektronischen Erklä-

rungen im Sinne des § 12 ECG ist daher – wie auch der Zugang von per Post 

oder Telefax1484 übermittelten Erklärungen – nach der zivilrechtlichen Emp-

fangstheorie zu beurteilen.1485 

 

Der Zugang einer (elektronischen oder nichtelektronischen) Erklärung setzt 

nach der Empfangstheorie – wie oben ausgeführt – zweierlei voraus: Erstens 

das „Gelangen der Erklärung in den Machtbereich des Empfängers“ und zwei-

tens die „Möglichkeit der Kenntnisnahme unter gewöhnlichen Umständen“ durch 

den Empfänger. Zum „Macht- oder Herrschaftsbereich“1486 gehören die vom Emp-

fänger „zur Entgegennahme von Erklärungen bereitgehaltenen Einrichtun-

gen“1487, wie etwa ein Briefkasten, ein Telefaxgerät, ein E-Mail-Account. 

Besteht aber eine Verpflichtung des Erklärungsempfängers, bestimmte Emp-

fangseinrichtungen bereit zu halten1488 bzw steht es dem Erklärenden frei, 

welche von mehreren vorhandenen Empfangseinrichtungen er nutzt ?1489 Die 

Antwort hängt vom Einzelfall, insbesondere von den konkreten (Ver-

trags-)Beziehungen der Beteiligten, ab. Während ein Erklärender von einem 

angebrachten Briefkasten zweifellos annehmen kann, dass dieser dem Empfang 

von Willenserklärungen dient,1490 sind E-Mail-Boxen „nicht eo ipso dem Emp-

fang von Willenserklärungen gewidmet“1491. Die Zulässigkeit der Nutzung be-

stimmter Formen elektronischer Erklärungen setzt also die – ausdrücklich 

oder stillschweigend1492 erklärte – Zustimmung des Erklärungsempfängers vor-

                         
1484 Für Übermittlungen mittels Telefax oder Telex ist die Bestimmung des § 12 

ECG nicht anzuwenden. Vgl V. Kapitel 1. FN 702. 
1485 Galla, E-Mail-Verkehr, in IT-LAW.AT, 36; Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 169, 

171.  
1486 Burgard, Willenserklärungen AcP 195, 108, spricht vom „Aufnahmebereich des 

Empfängers“. 
1487 Brenn in Brenn, E-Commerce-Gesetz 18. 
1488 Muss ein etwa vorhandenes Telefax-Gerät auch während der Nachtstunden in 

Betrieb sein oder darf es während der Nacht oder am Wochenende ausgeschaltet 
bleiben ? 

1489 Darf der Absender, obwohl beim Erklärungsempfänger ein Briefkasten und ein 
Telefaxgerät vorhanden sind, seine Erklärung auch per E-Mail übermitteln ? 

1490 Vgl etwa Burgstaller/Minichmayr, E-Commerce-Gesetz 101: „Ein Briefkasten 
(beim Hauseingang) ist fraglos auch dem Empfang von Willenserklärungen ge-
widmet, eine Mailbox nicht unbedingt.“ 

1491 Fallenböck/Haberler, Verbrauchergeschäfte im Internet, RdW 1999, 506. So 
auch Dörner, Rechtsgeschäfte, AcP 202, 367. 

1492 Die Widmung einer Mailbox für den Empfang von Erklärungen ist nach Burgstal-
ler/Minichmayr, E-Commerce-Gesetz 101, erst dann anzunehmen, wenn der Inha-
ber einer Mailbox mit seiner E-Mail-Adresse im allgemeinen Rechts- und Ge-
schäftsverkehr auftritt.“ Blume/Hammerl, E-Commerce-Gesetz 107, stellen dar-
auf ab, ob beide Kommunikationspartner mit dem Abruf der Nachrichten einer 
Mailbox durch den jeweils anderen rechnen müssen. „Wird etwa bereits das An-
gebot per e-mail übermittelt, so wird auch mit der Annahme des Angebotes auf 
diesem Weg gerechnet werden müssen.“ In diesem Sinn etwa auch Zankl, 
E-Commerce-Gesetz Rz 176 (so schon Zankl, Rechtsqualität, ecolex 2001, 345). 
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aus.1493 Hat der Empfänger eine Einrichtung eröffnet, also etwa einen Haus-

briefkasten angebracht oder eine Telefaxnummer oder eine E-Mail-Adresse auf 

seinem Briefkopf aufgedruckt1494, darf ein Erklärender auf die Funktions-

tüchtigkeit dieser Einrichtungen (während der Geschäftszeiten) und damit 

auf ungehinderten Zugang vertrauen.1495 Korrespondierend dazu ist auf Seiten 

des Erklärungsempfängers eine Verpflichtung anzunehmen, den ungehinderten 

Zugang von Erklärungen zu ermöglichen, wobei das Ausmaß dieser Verpflich-

tung umso größer ist, je „eher er mit der Möglichkeit des Einlangens 

rechtserheblicher Erklärungen“ – in einer bestimmten Empfangseinrichtung – 

„rechnen musste“1496. 

 

Stellt sich beim Zugehen eines Briefes die Frage von technischen Mängeln 

kaum,1497 so ist die Frage technischer Störungen bei Telefax sowie bei Über-

mittlung elektronischer Erklärungen bedeutend. Die zu übermittelnde Erklä-

rung kann aufgrund eines Defekts des Telefaxgerätes des Absenders, wegen 

                         
1493 Der „Ministerialentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem bestimmte 

rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs geregelt 
werden (E-Commerce-Gesetz – ECG)“, 232/ME 21. GP, hatte diesbezüglich in 
§ 13 Abs 1 folgende Regelung vorgesehen: „Vertragserklärungen und andere 
rechtlich erhebliche Erklärungen können im Wege der elektronischen Post oder 
eines damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmit-
tels abgegeben werden, wenn der Erklärende das Einverständnis der anderen 
Partei erwarten kann. Vereinbarungen über die Verwendung dieser Kommunikati-
onsmittel sind im Verhältnis zwischen Unternehmern und Verbrauchern wirksam, 
sofern sie im Einzelnen ausgehandelt worden sind.“ Der Ministerialentwurf 
(232/ME 21. GP 62) begründete dies damit, dass „die elektronische Post oder 
andere vergleichbare Kommunikationsmittel (…) im privatrechtlichen Verkehr 
einem Vertragspartner nicht aufgezwungen werden können“. Diese Bestimmung 
des Gesetzesentwurfs ausdrücklich ablehnend Tichy, Zugang, RdW 2001, 519, 
521; und Zankl, E-Commerce-Gesetz, AnwBl 2001, 460. 

1494 Vgl etwa Blume/Hammerl, E-Commerce-Gesetz 108. Bei Verbrauchern sieht Brenn 
in Brenn, E-Commerce-Gesetz 26, die Übergabe einer Visitenkarte mit aufge-
druckter E-Mail-Adresse hingegen nicht als ausreichende Zustimmung zur 
elektronischen Kommunikation an, weil „einem Verbraucher das Bewusstsein, 
damit die elektronische Kommunikation für zulässig zu erklären, in der Regel 
nicht zu unterstellen sein wird“. AA Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 176 (und 
Zankl, Rechtsqualität, ecolex 2001, 345), der betont, dass eine ausdrückli-
che diesbezügliche Erklärung – auch bei Verbrauchern – nicht erforderlich 
ist.  

1495 Burgard, Willenserklärungen AcP 195, 112. OGH 16.10.2003, 8 Ob A92/03t: „Hat 
der Dienstgeber dem Dienstnehmer seine Dienst-Mobilnummer angegeben und eine 
Einschränkung dahin, dass dort nur Telefonanrufe entgegengenommen werden, 
nicht vorgenommen, kann sich der Dienstnehmer dieses Kommunikationsmittels 
in allen seinen Formen (Anruf; Nachricht auf Mailbox; SMS) bedienen.“ OGH 
30.06.1998, 1 Ob 273/97x (= JBl 1999, 252): „Die mangelnde (oder mangelhaf-
te) Bereitschaft zur Entgegennahme eines Telefax hat“ der Empfänger zu ver-
treten, weil er damit rechnen musste, „dass … Mängelrügen auch am Wochenende 
zu erwarten waren bzw entsprechend darauf zu reagieren war.“ 

1496 Rummel in Rummel, ABGB I § 862a Rz 5; ebenso Blume/Hammerl, E-Commerce-
Gesetz 108; und die Judikatur: OGH 19.05.1994, 8 Ob 254/94 (= EvBl 1995/43); 
OGH 13.11.1997, 8 Ob A 192/97m SZ 70/238; OGH 18.04.2002, 6 Ob 310/01h. 

1497 Burgard (Willenserklärungen AcP 195, 108 FN 210) und John (Wirksamwerden, 
AcP 184, 385) nennen den Fall einer abends in den Briefkasten des Empfängers 
eingeworfenen Erklärung, die nachts dadurch zerstört wird, dass jemand Feu-
erwerkskörper in den Briefkasten wirft. 
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eines Defekts der Empfangsanlage oder aber aufgrund einer Unterbrechung 

oder Störung im öffentlichen Netz nicht oder unvollständig beim Empfänger 

ankommen. Die Empfangstheorie des § 862a ABGB dient vor allem einer mög-

lichst gerechten Verteilung des Übermittlungsrisikos zwischen dem Erklären-

den und dem Erklärungsempfänger,1498 jeder hat die in seiner Sphäre liegen-

den Mängel selbst zu tragen.1499 Der Absender einer per Telefax übermittel-

ten Erklärung hat daher das Risiko von technischen Mängeln seines Faxgerä-

tes und das Übertragungsrisiko, also auch das Risiko eines Datenverlustes 

aufgrund von Störungen im öffentlichen Netz, zu tragen.1500 Den Empfänger 

hingegen trifft das Kenntnisnahmerisiko sowie das Risiko der Speicherung 

und des Abrufes.1501 Eine Erklärung geht somit mit dem Signaleingang beim 

Empfangsgerät grundsätzlich zu, auch wenn der Empfänger aufgrund techni-

scher Probleme – etwa wegen eines Papierstaus – die Erklärung nicht ausdru-

cken kann.1502 Entsprechendes hat auch für den Zugang elektronischer Erklä-

rungen per E-Mail zu gelten. Der Absender hat das Übermittlungsrisiko bis 

zum Mailserver1503 des Empfängers zu tragen,1504 Probleme beim Abrufen der 

E-Mail treffen hingegen den Empfänger.1505 

 

                         
1498 Bydlinski/Koziol, JBl 1967, 153. 
1499 Vgl etwa Laga/Sehrschön, E-Commerce-Gesetz 57. Vgl Burgstaller/Minichmayr, 

E-Commerce-Gesetz 100: „Die Entscheidung nach der ‚Sphärentheorie’ bei der 
Abgrenzung der Verantwortung hat sich daher in Zukunft auch mit dem techni-
schen Umfeld und der Fehleranfälligkeit der Systeme zu befassen.“ 

1500 Borns, Übermittlungsrisiko, RdW 1995, 131. 
1501 Borns, Übermittlungsrisiko, RdW 1995, 132. Vgl auch Wilhelm, Telefax, ecolex 

1990, 209, der den Fall beschreibt, dass das eingegangene Fax von der „Putz-
frau“ oder als „unerbetene Telefaxwerbung“ „in den Papierkorb befördert“ 
wird. Eine auf dem automatischen Anrufbeantworter gespeicherte telefonische 
Nachricht ist zugegangen, auch wenn der Empfänger das Band löscht, ohne es 
abgehört zu haben; vgl John, Wirksamwerden, AcP 184, 388.  

1502 OGH 30.06.1998, 1 Ob 273/97x = RdW 1998, 736 = JBl 1999, 252: „Wurde das 
Telefax mit der Mängelrüge fristgerecht abgesandt und lag es im Bereich des 
Erklärungsempfängers, dass das Telefax nicht oder nicht fristgerecht bei ihm 
einlangte, dann ist die Mängelrüge als rechtzeitig anzusehen.“ 

1503 Vgl etwa Köhler/Arndt, Internet 66: Für den Eingang in den Machtbereich ist 
„der Eingang der Erklärung in der Mailbox des Users selbst dann ausreichend, 
wenn diese bei einem Provider eingerichtet ist und der User die Nachricht 
von dort erst ‚abholen’ muss.“ In diesem Sinn auch Dörner, Rechtsgeschäfte, 
AcP 202, 366 f: „In den Machtbereich gelangt eine elektronische Willenser-
klärung dann, wenn sie für den Empfänger abrufbar gespeichert wurde, sei es 
in seiner eigenen Datenverarbeitungsanlage, sei es in einem ‚elektronischen 
Briefkasten’, den der Empfänger bei einem ‚Mailserver’ unterhält.“ 

1504 Vgl Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 172: „Bis eine Erklärung in den Machtbereich 
des Empfängers gelangt, gehen technische, aber auch sonstige Beeinflussun-
gen, zB durch Hacker, auf Risiko des Absenders.“ 

1505 Laga/Sehrschön, E-Commerce-Gesetz 57. Vgl auch Mottl, Vertragsabschluss im 
Internet, in Gruber/Mader 23: „Das Risiko der technischen Abrufbarkeit der 
empfangenen Nachrichten trägt hingegen der jeweilige Empfänger“. In diesem 
Sinn schon Bydlinski/Koziol, JBl 1967, 153: Nach der Empfangstheorie „können 
Organisationsmängel auf Seiten des Empfängers niemals dem Absender zum 
Nachteile gereichen.“ Vgl auch Zankl, E-Commerce-Gesetz Rz 173: „Nach Ein-
tritt einer Erklärung in den Machtbereich des Empfängers, gehen technische 
oder sonstige Störungen auf sein Risiko.“ 
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Der Sachverhalt des Zugehens ist nach den allgemeinen Beweislastregeln zu 

beurteilen. Der Absender trägt die Beweislast, dass die Erklärung dem Ad-

ressaten tatsächlich zugekommen ist. „Wer sich im Prozess auf den Zugang 

einer empfangsbedürftigen einseitigen Willenserklärung beruft, hat den Zu-

gang dieser Erklärung zu behaupten und zu beweisen.“1506. „Die Tatsache der 

Abgabe einer gewöhnlichen Sendung an die Post“ bewirkt nach der Judikatur 

„keine Beweislastumkehr“1507. Wird eine Erklärung hingegen mittels einge-

schriebenen Briefes aufgegeben, liegt es am Adressaten zu beweisen, dass 

ihm der Brief nicht zugegangen ist.1508 Die Beweislast für das Zugehen eines 

Faxes trägt der Absender.1509 

 

Das bürgerliche Recht geht vom Grundsatz der Formfreiheit aus: „Ein Vertrag 

kann mündlich oder schriftlich; vor Gerichte oder außerhalb desselben; mit 

oder ohne Zeugen errichtet werden. Diese Verschiedenheit der Form macht, 

außer den im Gesetze bestimmten Fällen, in Ansehung der Verbindlichkeit 

keinen Unterschied“ (§ 883 ABGB). Der österreichische Gesetzgeber nahm da-

her an, dass Art 9 E-Commerce-Richtlinie1510 keiner Umsetzung in das öster-

reichische Recht bedurfte.1511 Privatrechtliche Rechtsgeschäfte sind an kei-

                         
1506 OGH 18.10.1983, 4 Ob 583/83 (= JBl 1984, 487): „Der dem Absender obliegende 

Beweis des Zugangs einer Erklärung kann (…) nicht prima facie durch den Be-
weis der Aufgabe bei der Post geführt werden“, weil es keinen Erfahrungssatz 
gibt, „dass nicht eingeschriebene, von der österreichischen Post beförderte 
Briefe immer ankommen“. 

1507 OGH 01.07.2003, 10 ObS 188/02y. OGH 18.10.1983, 4 Ob 583/83 (= JBl 1984, 
487): „Der dem Absender obliegende Beweis des Zugangs einer Erklärung kann 
(…) nicht prima facie durch den Beweis der Aufgabe bei der Post geführt wer-
den“, weil es keinen Erfahrungssatz gibt, „dass nicht eingeschriebene, von 
der österreichischen Post beförderte Briefe immer ankommen“. Vgl auch OGH 
23.11.1994, 7 Ob 38/94 (= VersR 1995, 859 = VR 1996/393 = ecolex 1995, 476): 
„Es bestehen keine Erfahrungssätze, dass Postsendungen den Empfänger errei-
chen. Der Adressat kann sich auf das einfache Bestreiten des Zuganges be-
schränken.“ Ebenso OGH 21. 2. 1996, 7 Ob 5/96 (= VersR 1997, 475 = VR 
1997/431 = ZVR 1997/3). 

1508 OGH 28.09.1989, 7 Ob 675/89 (= WBl 1990, 26 = ecolex 1990, 154 = AnwBl 1990, 
389 = RdW 1990, 79): „Wird ein Brief eingeschrieben aufgegeben, so führt 
dies zu einer Art des Zustellvorganges, die eine weit größere Gewähr für den 
Zugang bietet, als die gewöhnliche Beförderung einer Briefsendung. In einem 
solchen Fall ist es Sache des Adressaten zu beweisen, dass er nicht in den 
Besitz der Sendung gelangt ist.“ 

1509 Vgl Rummel (Anm zu OGH 27.03.1995, 1 Ob 515/95 = ÖBA 1996/524): „Insbesonde-
re wird man Fälle, bei denen der Absender die Abgabe einer wirksamen, insbe-
sondere rechtzeitigen Erklärung behauptet und nur eine Fax-Bestätigung vor-
legen kann, besonders kritisch prüfen müssen; insofern ‚geschieht ihm 
recht’, wenn er das Risiko der Beweisbarkeit seiner Erklärung trägt. Das ist 
nicht anders als beim nicht eingeschriebenen Brief.“ 

1510 Art 9 Abs 1 E-Commerce-Richtlinie: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ihr Rechtssystem den Abschluss von Verträgen auf elektronischem Wege ermög-
licht. Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass ihre für den 
Vertragsabschluss geltenden Rechtsvorschriften weder Hindernisse für die 
Verwendung elektronischer Verträge bilden noch dazu führen, dass diese Ver-
träge aufgrund des Umstandes, dass sie auf elektronischem Wege zustande ge-
kommen sind, keine rechtliche Wirksamkeit oder Gültigkeit haben.“ 

1511 Vgl RV 817 BlgNR 21. GP 27; und V. Kapitel 1. 
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ne besondere Form gebunden, „sie können auch elektronisch getätigt werden, 

sei es im Weg der elektronischen Post, sei es über die Website eines Anbie-

ters, sei es sowohl über eine Website als auch per E-Mail, sei es elektro-

nisch auf anderen Wegen (etwa in einem Chat-Forum).“1512 Gesetzliche Sonder-

regelungen und Parteienvereinbarungen können aber eine bestimmte Vertrags-

form, etwa Schriftlichkeit oder einen Notariatsakt, vorsehen. „Ein Vertrag, 

für den Gesetz oder Parteiwille Schriftlichkeit bestimmt, kommt durch die 

Unterschrift der Parteien … zustande“ (§ 886 erster Satz ABGB). Der Ver-

tragstext kann hiebei handschriftlich, maschinschriftlich oder gedruckt 

sein, die Unterfertigung muss jedoch grundsätzlich eigenhändig erfolgen.1513 

Bei der Übermittlung von Vertragstexten auf Grundlage der neuen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien stellt sich die Frage, ob bzw wie das 

Erfordernis der eigenhändigen Unterschrift erfüllt werden kann.  

 

§ 4 Abs 1 Signaturgesetz normiert die grundsätzliche Gleichstellung der si-

cheren elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift,1514 die 

Schriftlichkeit des § 886 ABGB wird sohin durch eine sichere elektronische 

Signatur grundsätzlich1515 erfüllt. § 4 Abs 3 SigG erklärt außerdem die Be-

stimmung des § 294 ZPO über die Vermutung der Echtheit einer unterschriebe-

nen Privaturkunde ausdrücklich auf elektronische Dokumente für anwendbar, 

die mit einer sicheren elektronischen Signatur versehen sind.1516 Wieweit 

die Übermittlung eines Dokuments mit der Originalunterschrift per Telefax 

einem gesetzlichen Schriftlichkeitsgebot genügt, wird in der Lehre nicht 

einheitlich beantwortet. Insbesondere Wilhelm1517 nimmt an, dass das 

Schriftlichkeitsgebot durch ein Telefax nicht erfüllt werden kann, Kozi-

ol1518 und Rummel1519 hingegen differenzieren nach dem Schutzzweck der Form-

vorschrift. § 886 letzter Satz ABGB lässt „eine Nachbildung der eigenhändi-

gen Unterschrift auf mechanischem Wege“ dort genügen, „wo sie im Geschäfts-

verkehr üblich ist“. Telefaxübermittlungen werden aber nicht generell als 

verkehrsüblich angesehen, sie genügen daher der Schriftform nicht in jedem 

Fall, es ist auf den konkreten Geschäftstypus abzustellen.1520 

 

                         
1512 RV 817 BlgNR 21. GP 27 (zum E-Commerce-Gesetz). 
1513 Vgl etwa Koziol, Grundriss I, 167. 
1514 Vgl V. Kapitel 2.b; und Brenn, Signaturgesetz, ÖJZ 1999, 590. 
1515 § 4 Abs 2 SigG normiert für bestimmte Rechtsgeschäfte Ausnahmen. Vgl Rummel 

in Rummel ABGB I3 § 886 Rz 1a; und Sonntag, Elektronische Signaturen, in 
Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Internet-Recht, 151. 

1516 Vgl Jud/Högler-Pracher, Gleichsetzung, ecolex 1999, 610; Rummel in Rummel 
ABGB I3 § 886 Rz 1a. 

1517 Telefax, ecolex 1990, 209; Anmerkung zu OGH 1 Ob 620/95, ecolex 1996, 447. 
1518 Grundriss I, 167. 
1519 in Rummel ABGB I3 § 886 Rz 1. 
1520 Rummel in Rummel ABGB I3 § 886 Rz 6. 
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7. Die öffentlichen Bücher und Datenbanken der Justiz 
 

a. Grundstücksdatenbank und  
European Land Information Service 

 

Das von den Bezirksgerichten geführte Grundbuch ist ein öffentliches Regis-

ter, in das Grundstücke und die an ihnen bestehenden dinglichen Rechte ein-

getragen sind. Der von den Vermessungsbehörden geführte Kataster ist eine 

öffentliche Einrichtung zur Ersichtlichmachung bestimmter tatsächlicher 

Grundstücksverhältnisse und – soweit bereits der Grenzkataster angelegt 

worden ist – zum verbindlichen Nachweis der Grundstücksgrenzen. In der von 

den Bundesministerien für Justiz bzw für Wirtschaft und Arbeit betreuten 

Grundstücksdatenbank sind sowohl die Daten des Grundbuchs als auch des Ka-

tasters enthalten. Die Grundstücksdatenbank ist bei der Bundesrechenzentrum GmbH eingerichtet 

und über das Internet (<http://www.justiz.gv.at>) öffentlich zugänglich. Ab-

fragen aus der Grundstücksdatenbank sind gebührenpflichtig.  

 

Rechtsgrundlagen für das automationsunterstützte Grundbuch sind insbesondere  
 
– das Bundesgesetz vom 27. November 1980 über die Umstellung des 

Grundbuchs auf automationsunterstützte Datenverarbeitung und die 
Änderung des Grundbuchsgesetzes und des Gerichtskommissärsgesetzes 
(Grundbuchsumstellungsgesetz – GUG), BGBl 1980/550 idF BGBl I 
2004/128; 

– die Verordnungen des Bundesministers für Justiz gemäß § 1 Grundbuchsum-
stellungsgesetz, BGBl 1981/81; BGBl 1981/82; BGBl 1982/537; BGBl 1984/3; 
BGBl 1985/159; BGBl 1986/286; und BGBl 1993/137 (Eisenbahnbücher); 

– das Vermessungsgesetz – VermG, BGBl 1968/306 idF BGBl I 2004/9. 
– die Grundstücksdatenbankverordnung 1999, BGBl II 1999/177 idF 

2002/48;  
– die Verordnung des Bundesministers für Justiz, mit der die Bundesrechen-

zentrum GmbH mit den Aufgaben einer Übermittlungs- und Verrechnungsstelle 
für elektronische Abfragen von Gebietskörperschaften aus der Grundbuchs- 
und Firmenbuchdatenbank betraut wird, BGBl II 2002/317; und  

– Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ GmbH), BGBl 1996/757 
idF BGBl I 2003/71 (§ 2 Abs 3 Z 2). 

 
Das Grundbuch besteht aus dem Hauptbuch und der Urkundensammlung,1521 seit 

dem automationsunterstützt geführten Grundbuch überdies aus einem Verzeich-

nis der gelöschten Eintragungen1522.1523 In das Hauptbuch werden grundsätzlich 

                         
1521 § 1 Bundesgesetz vom 2. Feber 1955 über die Grundbücher (Allgemeines Grund-

buchsgesetz 1955 – GBG 1955), BGBl 39 idgF.  
1522 § 3 Abs 1 GUG: „Zu jedem Hauptbuch ist ein Verzeichnis der gelöschten Ein-

tragung zu führen; es steht rechtlich dem Hauptbuch gleich.“ 
1523 Vgl Auer, Elektronische öffentliche Bücher, in Mayer-Schönberger/Schneider-

Manns-Au (Hrsg), Info-Highway 87. 
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alle Liegenschaften1524 und die an ihnen bestehenden dinglichen Rechte ein-

getragen,1525 die Urkundensammlung enthält die bezüglichen Urkunden.1526 Zu 

jedem Hauptbuch ist eine Mappe („Grundbuchsmappe“) zu führen, die „ledig-

lich zur Veranschaulichung der Lage der Liegenschaften bestimmt ist“.1527 

Diese Grundbuchsmappe stellte einen (bloßen) Abdruck der von den Vermes-

sungsbehörden verfassten Katastralmappe1528 dar, die einen Bestandteil des 

Grenzkatasters1529 bildet.1530 Das Vermessungsgesetz1531 (§ 9) bestimmt, dass 

der Grenzkataster (soweit technisch möglich) automationsunterstützt als 

Grundstücksdatenbank zu führen und sein Grundstücksverzeichnis (im auf au-

tomationsunterstützte Datenverarbeitung umgestellten Grundbuch) mit dem 

Hauptbuch des Grundbuches zu verknüpfen (§ 45 Abs 1 zweiter Satz) ist. Ent-

sprechend ordnet § 2 Abs 1 Grundbuchsumstellungsgesetz an, dass das − nur 

durch Speicherung der Eintragungen in einer Datenbank zu führende − Haupt-

buch mit dem Grundstücksverzeichnis des Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu 

verknüpfen (Grundstücksdatenbank) ist.  

 

Obwohl die Grundbücher von den Gerichten, die Kataster hingegen von den 

Vermessungsbehörden geführt werden, wurden Grundbuch und Grenzkataster also 

in einem einheitlichen EDV-System zu einer einheitlichen Datenbank zusam-

mengefasst.1532 Durch die Speicherung der Grundbuchseintragungen und der 

Eintragungen des Katasters in einer gemeinsamen Grundstücksdatenbank, „auf 

deren Daten Grundbuchsgerichte und Vermessungsbehörden – selbstverständlich 

unter Wahrung der bestehenden Zuständigkeiten zur Änderung der Daten – un-

                         
1524 Grundstücke, die den Gegenstand eines Eisenbahnbuches oder Bergbuches bil-

den, sind nach § 1 Abs 1 Allgemeines Grundbuchsanlegungsgesetz, BGBl 1930/2 
idgF, nicht in das Grundbuch aufzunehmen. Vgl auch § 1 Abs 2 Allgemeines 
Grundbuchsanlegungsgesetz 

1525 Vgl § 2 GBG 1955: „(1) Das Hauptbuch wird aus den Grundbuchseinlagen gebil-
det. (2) Die Grundbuchseinlagen sind bestimmt zur Eintragung: 1. der Grund-
buchskörper und ihrer Änderungen; 2. der sich auf die Grundbuchskörper be-
ziehenden dinglichen Rechte und ihrer Änderungen.“ 

1526 § 6 GBG 1955: „(1) Von jeder Urkunde, auf Grund deren eine bücherliche Ein-
tragung vorgenommen wird, ist bei dem Grundbuch eine beglaubigte Abschrift 
zurückzubehalten. (2) Diese Abschriften bilden die Urkundensammlung.“ 

1527 § 3 Allgemeines Grundbuchsanlegungsgesetz. 
1528 Die Katastralmappe wird elektronisch gespeichert, ihr Inhalt ist elektro-

nisch abfragbar (digitale Katastralmappe). 
1529 Der Grenzkataster besteht nach § 9 Vermessungsgesetz aus dem technischen 

Operat (technische Unterlagen, Katastralmappe etc), dem Grundstücksverzeich-
nis (Grundstücksnummer, Benützungsarten, Gesamtflächenausmaß und Flächenaus-
maß der einzelnen Benützungsabschnitte, sonstige Angaben zur leichteren 
Kenntlichmachung und die Eintragungen) und dem Adressregister (enthält alle 
von der örtlich zuständigen Gemeinde vergebenen geocodierten [raumbezogenen] 
Adressen von Grundstücken und Gebäuden). 

1530 Vgl dazu Auer, Das neue österreichische Grundbuch, in Hofmeister/Auer, 
Grundbuch 92. 

1531 BGBl 1968/306 idF BGBl 1980/480. 
1532 Vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 27. 
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mittelbar greifen können“1533, wurde die doppelte Führung (bei den Grund-

buchgerichten und den Vermessungsbehörden) aufgegeben. Ende der 80er Jahre 

des 20. Jahrhunderts wurden damit öffentliche Informationsbestände elektro-

nisch einer breiten Öffentlichkeit bzw bestimmten Zielgruppen zur Verfügung 

gestellt. Die vom Bundesminister für Justiz betreute „Grundstücksdatenbank“ 

setzte sich mit der Verbreitung des Internet allgemein durch und wurde all-

gemein zu einem „Motor für E-Government-Überlegungen“1534. Das Grundbuch ist 

als öffentliches Register eine nicht-meldepflichtige Datenanwendung im Sin-

ne von § 17 Abs 2 Z 2 Datenschutzgesetz 2000.1535 

 

Die Urkundensammlung des Grundbuchs ist bisher (noch) nicht elektronisch1536 

erfasst,1537 zumindest die technischen Fragen sollten aber bis Ende 2005 ge-

klärt sein. In einem Pilotprojekt am Bezirksgericht St. Pölten werden Ur-

kunden einerseits durch Einscannen elektronisch verfügbar gemacht und an-

derseits aus dem Urkundenarchiv der Notare (CyberDoc1538) und aus dem Elekt-

ronischen Rechtsverkehr (ERV) übernommen. Die noch erforderlichen Gesetzes-

änderungen, insbesondere bezüglich der Anerkennung von elektronischen öf-

fentlichen Urkunden und einer Amtssignatur für Notare und verwandte Berufs-

gruppen („Berufssignatur“) sollten bis Herbst 2004 – zumindest im Entwurf – 

vorliegen,1539 ein Entwurf kam bislang allerdings nicht zustande.  

 

Über das Internet kann jedermann Abfragen von Eintragungen des Grundbuchs 

und der Hilfsverzeichnisse1540 mit Ausnahme des Personenverzeichnisses aus 

der Grundstücksdatenbank tätigen.1541 Gleiches gilt für den Kataster, ein-

                         
1533 Feil, Umstellung des Grundbuchs, NZ 1981, 2. 
1534 Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 13. 
1535 Vgl Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz § 17 Rz 5. 
1536 Die Rechtsgrundlage für eine elektronische Urkundensammlung des Grundbuchs 

schuf die Novelle BGBl 2003/94 (vgl FN 1593).  
1537 Auer, Elektronisches Grundbuch und Firmenbuch, in Schriftenreihe Rechtsin-

formatik Band 7, 297. 
1538 Die Österreichische Notariatskammer führt ein elektronisches Urkundenarchiv 

(„cyberDOC“), in dem seit 01.01.2000 alle von österreichischen Notaren er-
richteten Urkunden gespeichert sind. Vgl dazu Brunner, Urkundenarchiv, in 
Jochum (Hrsg), Elektronik und Urkunde 58; und Weißmann, Notariat, in Ober-
hammer-FS 189. 

1539 Vgl Bundeskanzleramt (IKT-Stabstelle), Amtssignatur – FAQ 11, das auf einen 
entsprechenden Ministerratsbeschluss aus 2003 verweist. 

1540 Hilfsverzeichnisse sind das Grundstücksverzeichnis, ein Anschriftenverzeich-
nis und das Personen- oder Namensverzeichnis. Vgl Auer, Elektronische öf-
fentliche Bücher, in Mayer-Schönberger/Schneider-Manns-Au (Hrsg), Info-
Highway 87. 

1541 Zu den Einzelheiten der Grundbuchsabfrage vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bü-
cher 30 ff. Der Zugang zur Grundstücksdatenbank über das Internet ist seit 
1999/2000 möglich, zuvor bestanden BTX-Verbindungen zur Grundstücksdaten-
bank; vgl Limberger, Umstellung des Grundbuchs, in Schriftenreihe Rechtsin-
formatik Band 7, 320. 
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schließlich der Digitalen Katastralmappe.1542 Konkret erfolgen derartige Ab-

fragen seit 01.07.1999 im Internet und ausschließlich über so genannte Ver-

rechnungsstellen.1543 Geplant sind einfachere Zugänge mittels Smart Cards, 

etwa der Bürgerkarte, und eine Abrechnung über Kreditkarten. Mit Verordnung 

des Bundesministers für Justiz, mit der die Bundesrechenzentrum GmbH mit 

den Aufgaben einer Übermittlungs- und Verrechnungsstelle für elektronische 

Abfragen von Gebietskörperschaften aus der Grundbuchs- und Firmenbuchdaten-

bank betraut wird, BGBl II 2002/317, wurde im Einvernehmen mit dem Bundes-

minister für Finanzen die Bundesrechenzentrum GmbH zur Übermittlungs- und 

Verrechnungsstelle für elektronische Abfragen von Gebietskörperschaften 

(Bund, Länder und Gemeinden) aus der Grundbuchs- und Firmenbuchdatenbank 

bestimmt; alle anderen Nutzer der Grundstücksdatenbank können unter den auf 

der Internetseite des Bundesministeriums für Justiz veröffentlichten Ver-

rechnungsstellen wählen.1544 Diesen Übermittlungs- und Verrechungsstellen 

obliegt auch die Gebührenverrechnung. Die aufgrund § 47 Vermessungsgesetz 

und § 29 Abs 2 Grundbuchsumstellungsgesetz im Einvernehmen mit dem Bundes-

minister für Finanzen und dem Bundesminister für Justiz ergangene Verord-

nung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Ge-

bühren der Grundbuchsabfrage und der unmittelbaren Einsichtnahme in den 

Grenzkataster (Grundstücksdatenbankverordnung 1999 – GDBV), BGBl II 

1999/177 idF 2002/48, legt die Höhe der für die Datenbankabfrage an den 

Bund zu entrichtenden Gebühren fest. Die Übermittlungs- und Verrechnungs-

stellen können nach der Grundstücksdatenbankverordnung 1999 (§ 1 Abs 3) den 

Endnutzern für die eigene Tätigkeit „einen vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit genehmigten angemessenen Zuschlag … in Rechnung stellen.“ 

 

Die Einrichtung eines automationsunterstützten Grundbuchs in Österreich 

hatte das Grundbuchsumstellungsgesetz (GUG), BGBl 1980/5501545 ermöglicht.1546 

§ 1 Abs 1 erster Satz GUG ermächtigte den Bundesminister für Justiz im Ein-

                         
1542 Zur Digitalen Katastralmappe vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 21. 
1543 Seit 01.04.2002 stehen für Abfragen aus dem Grundbuch aus dem Firmenbuch 

folgende Vermittlungsstellen zur Verfügung: Telekom Austria GmbH inklusive 
Subunternehmer (<http://dataweb.telekom.at>; <http://www.rdb.at>; 
<http://www.ausschreibung.at>), EDV-Technik Dipl.-Ing. Went GmbH inklusive 
Subunternehmer (<http://www.bundesdienste.at>, <https://public.eunet-ag. 
at>), HF Data Datenverarbeitungs GmbH (<http://www.firmenbuchgrundbuch.at>), 
IMD GmbH (<http://www.imd.at>), JUSLINE Österreich GmbH (<http://www. jusli-
ne.at>) und die ÖGIZIN – Österreichische Gesellschaft für Information und 
Zusammenarbeit im Notariat GmbH (<http://www.verrechnungs-stelle.at>). 

1544 URL: <http://www.bmj.gv.at/datenbankzugang/index.html>. Vgl FN 1544. 
1545 Das Grundbuchsumstellungsgesetz – GUG, BGBl 1980/550, trat mit 01.01.1981 in 

Kraft (§ 30 Abs 1 GUG idgF). 
1546 Vgl etwa Bundesministerium für Justiz, Erfahrungsbericht, NZ 1982, 51; Ditt-

rich/Angst/Auer, Grundbuchsumstellungsgesetz 5; Feil, Umstellung des Grund-
buchs, NZ 1981, 2; Hofmeister, Rechtliche Aspekte, in Kralik/Rechberger 
(Hrsg) 3; Rechberger/Bittner, Grundbuchsrecht Rz 59; Stefan, Erfahrungen, in 
Kralik/Rechberger (Hrsg) 129. 
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vernehmen mit dem Bundesminister für Bauten und Technik, „die Umstellung 

des Grundbuchs auf automationsunterstützte Datenverarbeitung nach Maßgabe 

der technischen und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachnahme auf 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit für bestimmte Gerichte mit Verordnung 

anzuordnen.“ Für die Landtafel und für das Eisenbahnbuch konnte diese An-

ordnung gesondert getroffen werden (§ 1 Abs 1 zweiter Satz GUG).1547 Bis zur 

Umstellung des Grundbuchs wurden die Grundbücher durch handschriftliche 

Eintragungen in gebundenen Büchern geführt. Diese Art der Grundbuchsführung 

– so die Erläuterungen1548 – „wird den heutigen Anforderungen an das Grund-

buch nicht mehr gerecht“ und habe überdies zu „ernsten Mängeln“ geführt. 

Insbesondere die „beträchtliche Unübersichtlichkeit der Eintragungen“,1549 

wodurch der aktuelle Grundbuchstand oft nur mehr schwer zu eruieren sei, 

das „ständige Anwachsen der Anzahl der Grundbuchsbände“, sodass die Grund-

buchsgerichte bei der ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Bände zunehmend an 

ihre räumlichen Grenzen stoßen,1550 und den Personalmangel, der bereits zu 

Verzögerungen im Grundbuchsverfahren geführt hätte, nennen die Erläuterun-

gen als Hauptprobleme der gehandhabten Art der Grundbuchsführung. Die Er-

läuterungen gehen sogar soweit, anzunehmen, dass das Grundbuch „mit großer 

Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit seine Funktion überhaupt nicht mehr 

wird erfüllen können, wenn nicht eine grundlegende Reform“,1551 die sinn-

vollerweise nur im Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung 

bestehen könne.1552 

 

Das Grundbuchsumstellungsgesetz ging nun davon aus, dass anstelle der hand-

schriftlichen Eintragungen in Grund„büchern“, die Speicherung der Grund-

buchseintragungen in einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage tritt. 

Der Einsatz der automationsunterstützten Datenverarbeitung war auf das 

Hauptbuch beschränkt,1553 es sollte mit dem Grundstücksverzeichnis des 

Grundsteuer- oder Grenzkatasters zu einer einheitlichen Grundstücksdaten-

                         
1547 Die Landtafeln wurden mit Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 14. 

Mai 1986 gemäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl 1986/286, auf automati-
onsunterstützte Datenverarbeitung umgestellt; die Umstellung des Grundbuchs 
auf automationsunterstützte Datenverarbeitung für alle Eisenbahnbücher wurde 
mit Verordnung des Bundesministers für Justiz gemäß § 1 Grundbuchsumstel-
lungsgesetz, BGBl 1993/137, angeordnet. 

1548 RV 334 BlgNR 15. GP 6. 
1549 Wobei der Grad der Unübersichtlichkeit durch schwer lesbare Handschriften 

noch verstärkt werden kann.  
1550 Die Erläuterungen (RV 334 BlgNR 15. GP 6) gehen davon aus, dass im Jahr 1980 

bei einem Drittel der Grundbuchsgerichte nicht mehr alle Grundbuchsbände 
ordnungsgemäß aufbewahrt werden können.  

1551 RV 334 BlgNR 15. GP 6. 
1552 Zu den Gründen der Grundbuchsreform vgl auch Auer, Das neue Grundbuch, in 

Hofmeister/Auer, Grundbuch 108; und Winter, Automationsunterstützte Verfah-
ren, in Oberhammer-FS 201. 
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bank verknüpft werden (§ 2 Abs 1 GUG). Zu den in § 1 GBG 19551554 genannten 

Bestandteilen des Grundbuchs, dem Hauptbuch1555 und der (nicht automations-

unterstützt geführten) Urkundensammlung, trat im automationsunterstützt ge-

führten Grundbuch noch das Verzeichnis der gelöschten Eintragungen hin-

zu.1556 § 3 Abs 1 GUG: „Zu jedem Hauptbuch ist ein Verzeichnis der gelösch-

ten Eintragung zu führen; es steht rechtlich dem Hauptbuch gleich.“ 

 

Schon vor Erlassung des Grundbuchsumstellungsgesetzes konnte jedermann das 

öffentliche Grundbuch vor Ort einsehen und Abschriften oder Auszüge1557 dar-

aus erheben.1558 Für das automationsunterstützte Grundbuch bestimmte § 5 

Abs 1 GUG, dass anstelle von Grundbuchsauszügen Abschriften auszufertigen 

sind. Die Einsicht in das Grundbuch bei Gericht erfolgte durch die Ausfer-

tigung von Abschriften.1559 „Diese Form der Einsicht“ sei für die Partei 

„einfacher als die Einsicht am Bildschirmgerät“. „Bei Gewährung der Grund-

buchseinsicht am Bildschirmgerät selbst könnten überdies längere Wartezei-

ten für nachkommende einsichtnehmende Parteien sowie Verzögerungen im Ar-

beitsablauf in der Grundbuchsabteilung nicht vermieden werden.“1560  

 

Über diese Grundbuchseinsicht bei Gericht hinaus, ermöglichte das automati-

onsunterstützte Grundbuch erstmals auch eine ortsunabhängige Einsicht in 

das Grundbuch: die Grundbuchsabfrage. Nutzer des Grundbuchs konnten an die 

Datenbank angeschlossen werden („Datenendgerät“1561) und so Daten aus der 

Grundstückesdatenbank abfragen.1562 

 

Das GUG (BGBl 1980/550) berechtigte Notare1563 zur Grundbuchsabfrage bzw 

verpflichtete sie, die technischen Voraussetzungen für die Abfrage aus der 

Grundstücksdatenbank mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung zu 

schaffen. Der Bundesminister für Justiz hatte nach § 6 Abs 2 GUG für die 

einzelnen Amtsstellen mit Bescheid jeweils den konkreten Zeitpunkt festzu-

                                                                             
1553 Die Urkundensammlung blieb nach dem GUG (idF BGBl 1980/550) in der herkömm-

lichen Form bestehen. Vgl Feil, Umstellung des Grundbuchs, NZ 1981, 2. 
1554 Vgl FN 1522.  
1555 § 2 Allgemeines Grundbuchsanlegungsgesetz: „Die Grundbuchseinlagen je einer 

Katastralgemeinde bilden zusammen ein Hauptbuch.“ 
1556 Vgl Rechberger/Bittner Rz 60 zu den Vorteilen der Herauslösung der gelösch-

ten Eintragungen aus dem Hauptbuch. 
1557 Der Grundbuchsauszug gab den Inhalt einer Grundbuchseinlage in übersichtli-

cher Form, insbesondere ohne gelöschte Eintragungen, wieder. 
1558 § 7 GBG 1955. 
1559 Zur ADV-Grundbuchsabschrift vgl Rechberger/Bittner, Grundbuchsrecht Rz 61. 
1560 RV 334 BlgNR 15. GP 12. 
1561 Zu den Datenendgeräten vgl Stefan, Erfahrungen, in Kralik/Rechberger (Hrsg) 

129. 
1562 Vgl Hofmeister, Rechtliche Aspekte, in Kralik/Rechberger (Hrsg) 24. 
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setzen, zu dem die technischen Voraussetzungen geschaffen sein mussten, die 

Notare sollten zur Anschaffung eines entsprechenden Datenendgerätes zur 

Grundbuchsabfrage erst verpflichtet werden, nachdem das Grundbuch in ihrem 

Sprengel auch tatsächlich umgestellt war.1564 Ab diesem Zeitpunkt stand dem 

Notar die Befugnis zur Grundbuchsabfrage „in dem durch § 2a des Bundesge-

setzes vom 11. November 1970, BGBl. Nr. 343, über die Tätigkeit der Notare 

als Beauftrage des Gerichtes (Gerichtskommissäre) im Verfahren außer 

Streitsachen bestimmten Umfang zu“ (§ 6 Abs 2 zweiter Satz GUG). 

 

Rechtsanwälten konnte der Bundesminister für Justiz nach § 7 Abs 1 GUG auf 

deren Antrag „unter Bedachtnahme auf die technischen Gegebenheiten“ die Be-

fugnis zum Anschluss an die Grundstücksdatenbank – mit Ausnahme des Perso-

nenverzeichnisses – und damit zur Grundbuchsabfrage bescheidmäßig erteilen.  

 

Allen anderen Personen konnte der Bundesminister für Justiz nach § 8 Abs 1 

GUG auf deren Antrag die Befugnis zur Grundbuchsabfrage (das Personenver-

zeichnis ausgenommen) nach Durchführung einer Bedarfsprüfung erteilen. Das 

Grundbuchsumstellungsgesetz schloss danach die Erteilung der Befugnis zur 

Grundbuchsabfrage insbesondere dann aus, wenn der Bedarf zur Grundbuchsein-

sicht „durch die bestehenden Einsichtsmöglichkeiten in zumutbarer Weise be-

friedigt werden“ konnte.1565 

 

§ 27 GUG dehnte die im Amtshaftungsgesetz normierte Verschuldenshaftung auf 

eine „den neuen Sonderhaftpflichtgesetzen angeglichene Gefährdungshaf-

tung“1566 aus. Danach haftete der Bund für durch den Einsatz der automati-

onsunterstützten Datenverarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern bei der 

Grundbuchsführung.1567 Zum Ausschluss der Anwendbarkeit von Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes (§§ 11, 12, 25, 32 bis 34 und 47 Abs 4 zweiter und 

                                                                             
1563 Zu Grundbuchsabschriften und Grundbuchseinsicht aus Sicht des Notariats vgl 

Bittner, Erfahrungen, in Kralik/Rechberger 58.  
1564 Vgl dazu etwa Feil, Umstellung des Grundbuchs, NZ 1981, 2. 
1565 Nach den Erläuterungen (RV 334 BlgNR 15. GP 14) ist die Zumutbarkeit auch 

nach quantitativen Kriterien zu beurteilen. Der Bedarf zur Einsichtnahme in 
das Grundbuch kann daher durch die bestehenden Einsichtsmöglichkeiten dann 
nicht in zumutbarer Weise befriedigt werden, wenn „mit einer entsprechend 
großen Häufigkeit von Grundbuchseinsichten gerechnet werden kann. Das bedeu-
tet, dass etwa für Kreditinstitute mit entsprechendem Geschäftsumfang ein 
anspruchsbegründender Bedarf ohne weiteres angenommen werden kann.“ Vgl Hof-
meister, Rechtliche Aspekte, in Kralik/Rechberger (Hrsg) 25. 

1566 RV 334 BlgNR 15. GP 20. 
1567 § 27 GUG wurde durch die Zivilverfahrens-Novelle 2004 (BGBl I 128) aufgeho-

ben. Stattdessen wurde mit § 89e GOG eine einheitliche Haftungsregelung für 
den IT-Einsatz in der Gerichtsbarkeit erlassen. Vgl dazu IV. Kapitel 5. 
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dritter Satz Datenschutzgesetz, BGBl 1978/565) durch § 28 GUG1568 bemerkten 

die Erläuterungen1569, dass diese den „Besonderheiten des Grundbuchs nicht 

gerecht“ werden. Aufgrund der Öffentlichkeit des Grundbuchs könne „wohl 

kein berechtigtes Interesse des Betroffenen“ an der Erteilung einer Aus-

kunft bestehen (vgl § 11 DSG). Anträge auf Richtigstellung bzw Löschung von 

Daten (vgl § 12 DSG) seien mit der „Rechtskraft der den Eintragungen 

zugrunde liegenden Beschlüsse, der rechtsbegründenden Wirkung der Eintra-

gungen … und dem Schutz des Vertrauens auf den Grundbuchsstand unverein-

bar.“1570 

 

Die Umstellung des Grund„buchs“ auf eine Grundstücks„datenbank“ sollte – 

zumindest bei den größeren Gerichten – in acht bis zehn Jahren abgeschlos-

sen sein.1571 Aufgrund der technischen und personellen Möglichkeiten sowie 

Fragen der Wirtschaftlichkeit wurde die Umstellung bei größeren Gerichten 

begonnen.1572 Konkret war die Grundbuchsumstellung für die einzelnen Gerich-

te durch Verordnung des Bundesministers für Justiz (im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Bauten und Technik1573) anzuordnen. Das Bundesministerium 

für Justiz konstatierte 1982 ein planmäßiges Voranschreiten der Umstellung 

und eine überwiegend positive Einstellung der Betroffenen zur Umstellung 

des Grundbuchs.1574 Mit den Verordnungen des Bundesministers für Justiz ge-

mäß § 1 Grundbuchsumstellungsgesetz der Jahre 1981 bis 19931575 waren 

schließlich alle Grundbücher auf automationsunterstützte Datenverarbeitung 

umgestellt.1576 Aus dem Bundesministerium für Justiz heißt es zur erfolgrei-

chen Umstellung des Grundbuchs auf ein modernes Datenbanksystem: „Wir kön-

nen ohne Übertreibung sagen, dass Österreichs Justiz damit ein modernes, 

                         
1568 § 28 GUG wurde durch die Zivilverfahrens-Novelle 2004 (BGBl I 128) aufgeho-

ben und der „Datenschutz in Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit“ in den 
§§ 83 bis 85 GOG vereinheitlicht. Vgl dazu VII. Kapitel 2.b. 

1569 RV 334 BlgNR 15. GP 20. 
1570 RV 334 BlgNR 15. GP 21.  
1571 Vgl RV 334 BlgNR 15. GP 8. 
1572 Vgl RV 334 BlgNR 15. GP 8: „Die Umstellung sollte sich daher in einer ersten 

Phase auf die nach diesen Überlegungen als ‚umstellungswürdig’ beurteilten 
Gerichte beschränken. Nach vorläufigen Untersuchungen sind dies 95 Gerichte 
(auf die etwa 1,65 Millionen Grundbuchseinlagen entfallen.)“  

1573 Die entsprechenden Kompetenzen des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
fielen seit der Bundesministeriengesetz-Novelle BGBl 1984/439 in den Zustän-
digkeitsbereich des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Ver-
kehr. 

1574 Bundesministerium für Justiz, Erfahrungsbericht, NZ 1982, 51. Vgl auch Bitt-
ner, Erfahrungen, in Kralik/Rechberger 43; und Hofmeister, Rechtliche Aspek-
te, in Kralik/Rechberger (Hrsg) 3. 

1575 BGBl 1981/81, BGBl 1981/82, BGBl 1982/537, BGBl 1984/3, BGBl 1985/159, BGBl 
1986/286, BGBl 1993/137. Die „letzte“ Verordnung zur Grundbuchsumstellung 
aus dem Jahre 1993 (BGBl 1993/137) hatte (bloß) die Umstellung der Eisen-
bahnbücher auf automationsunterstützte Datenverarbeitung betroffen. 
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über die eigenen Grenzen hinaus anerkanntes System der Grundbuchsführung 

vorzeigen kann.“1577 

                                                                             
1576 Zum Umstellungsprocedere vgl Auer, Das neue Grundbuch, in Hofmeister/Auer, 

Grundbuch 113; und Limberger, Umstellung des Grundbuchs, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7, 319. 

1577 Oberhammer, Firmenbuch, AnwBl 1995, 8. Vgl auch Auer, Grundstücksdatenbank 
im Echtbetrieb, EDVuR 1987, 32; Auer/Kopsa, Grundstücksdatenbank, in Wiener 
IT-Kongress 37; Bundesministerium für Justiz, Erneuerung des Justizbetriebs, 
Band 71, 28; und Hofmeister, Aktuelle Probleme des ADV-Grundbuchs, AnwBl 
1986, 23. 
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Der durch die Novelle BGBl I 1997/301578 eingefügte § 2 Abs 3 GUG idF BGBl I 

1997/30 ermächtigte den Bundesminister für Justiz durch Verordnung anzuord-

nen, dass „weitere Eintragungen des Grundsteuer- oder Grenzkatasters mit 

den Eintragungen des Hauptbuchs wiedergegeben werden, soweit ein berechtig-

tes Interesse an einer solchen zusätzlichen Information bei der Grund-

buchseinsicht besteht und die Führung der Grundstücksdatenbank dadurch 

nicht unangemessen erschwert wird.“ Gedacht war dabei konkret an die Ein-

tragung, ob ein Grundstück im Grenzkataster oder noch im Grundsteuerkatas-

ter1579 enthalten ist.1580 Mit der mit 01.05.1998 in Kraft getretenen Verord-

nung gemäß § 2 Abs 3 Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl II 1998/139, legte 

der Bundesminister für Justiz fest, dass mit den Eintragungen des Haupt-

buchs auch die Eintragungen des Grundsteuer- oder Grenzkatasters wieder-

zugeben sind, aus denen sich ergibt, ob ein Grundstück in den Grenzkataster 

eingetragen ist und ob die Fläche auf Grund von numerischen Angaben (Koor-

dinaten, Maßzahlen) berechnet wurde. 

 

Überdies glich die Novelle BGBl I 1997/30 die Befugnis zur (automationsun-

terstützten) Grundbuchsabfrage an die Abfrage des Firmenbuchs an.1581 § 6 

Abs 1 GUG lautete: „Nach Maßgabe der technischen und personellen Möglich-

keiten ist jedermann zur Abfrage von Eintragungen des Grundbuchs und der 

Hilfsverzeichnisse mit Ausnahme des Personenverzeichnisses aus der Grund-

stücksdatenbank mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung (Grund-

buchsabfrage) befugt.“ Gemäß den §§ 6 bis 9 GUG (BGBl 1980/550) hatte die 

Einsicht in die Grundstücksdatenbank eines eigenen Datenendgerätes und 

teilweise einer bescheidmäßig erteilten Abfragebefugnis bedurft. Zudem wa-

ren die Voraussetzungen für die Erteilung dieser Abfragebefugnis je nach 

                         
1578 Bundesgesetz, mit dem das ABGB, das Grundbuchsumstellungsgesetz, das Ge-

richtskommissärsgesetz und das Vermessungsgesetz geändert werden und das Ge-
setz vom 24. Februar 1905 RGBl. Nr. 33 aufgehoben wird (Grundbuchsnovelle 
1997 – GBNov. 1997), BGBl I 1997/30, trat (hinsichtlich des Grundbuchsum-
stellungsgesetzes) mit 01.04.1997 in Kraft. 

1579 Nach dem Vermessungsgesetz, BGBl 1968/306 idF BGBl 1980/480, ist der 
Grundsteuerkataster auf den Grenzkataster umzustellen, wobei aber „die über-
wiegende Zahl der Grundstücke (…) derzeit [1999] noch nicht dem Grenzkatas-
ter einverleibt (ist); die Umwandlung der Grundstücke vom Grundsteuerkatas-
ter in den Grenzkataster wird vor allem wegen der hohen Kosten der Landver-
messung noch lange Zeit in Anspruch nehmen“ (Rechberger/Bittner, Grundbuchs-
recht Rz 25.) 

1580 Dass dies nicht unmittelbar in den Gesetzestext aufgenommen wurde, sondern 
eine entsprechende allgemeine Verordnungsermächtigung eingefügt wurde, be-
gründen die Erläuterungen (RV 561 BlgNR 20. GP 8) damit, dass auf diese Wei-
se, „sollte sich künftig der Bedarf nach der Wiedergabe weiterer Eintragun-
gen des Katasters im Grundbuch ergeben, (…) hiefür nicht neuerlich das 
Grundbuchsumstellungsgesetz geändert werden (muss).“ 

1581 Vgl etwa Bydlinski, Neuerungen, immolex 1997, 125: „Die für die Praxis si-
cherlich wichtigste Neuerung ist die – durch die Novellierung des § 6 GUG 
erfolgte – Angleichung der Grundbuchsabfrage an die nun schon seit Jahren 
bewährte Firmenbuchabfrage.“ 
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Benutzergruppe (Notare, Rechtsanwälte und andere Personen) jeweils ver-

schiedene, für „andere Personen“ war sogar das Vorliegen eines Bedarfs ge-

fordert. Der Gesetzgeber des Jahres 1980 war davon ausgegangen, „dass die 

technischen Möglichkeiten beschränkt sein würden, sodass es nicht möglich 

sein werde, jedem, der den Anschluss an die Grundstücksdatenbank haben 

will, die Befugnis zur Grundbuchsabfrage zu erteilen.“1582 Diese Überlegun-

gen schienen dem Gesetzgeber im Jahr 1997 aber „durch die technische Ent-

wicklung längst überholt.“1583 § 6 Abs 1 GUG idF BGBl I 1997/30 gewährt – 

nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten – nun jedermann 

ex lege die Befugnis, Eintragungen des Grundbuchs und der Hilfsverzeichnis-

se mit Ausnahme des Personenverzeichnisses aus der Grundstücksdatenbank 

mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung abzufragen. Die Erläute-

rungen zur Grundbuchsnovelle 1997 begründen die Änderung vor allem mit der 

Parallele zum Firmenbuchgesetz, das jedermann formlos die Befugnis zur au-

tomationsunterstützten Abfrage einräumt.1584 Die Novelle BGBl I 1997/30 

machte den Weg frei für Online-Abfragen aus der Grundstücksdatenbank. Tat-

sächlich konnten Abfragen über das Internet ab 1999/2000 vorgenommen wer-

den.1585  

 

Zu Abfragen aus dem Personenverzeichnis waren ursprünglich (1980) nur Nota-

re berechtigt, Sonderbestimmungen räumten später auch anderen Berechtigten 

dieses Recht ein.1586 Nach § 6 Abs 2 Z 2 GUG idF BGBl I 1997/30 durften Ab-

fragen aus dem Personenverzeichnis neben den Notaren auch „die Dienststel-

len des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie die Sozialversicherungs-

träger und der Hauptverband der Sozialversicherungsträger, soweit dies zur 

Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben notwendig ist,“ vornehmen. Die 

Erläuterungen betonen diesbezüglich, dass „die Abfrage des Personenver-

zeichnisses (…) weiterhin nur in einer geschlossenen Benutzergruppe und 

nicht anonym möglich sein (wird), da naturgemäß nur so die Abfrageberechti-

gung geprüft werden kann.“1587 Die Verpflichtung der Notare, in ihrer Amts-

                         
1582 RV 561 BlgNR 20. GP 8. 
1583 RV 561 BlgNR 20. GP 8. 
1584 RV 561 BlgNR 20. GP 8: „Während die Grundbuchsabfrage derzeit nur über BTX 

(A-Online) vorgenommen werden kann, stehen für die Firmenbuchabfrage auch 
andere technische Möglichkeiten zur Verfügung (Radio Austria und ein 
IBM-Datennetz). Dem Bundesministerium für Justiz ist im Sinne des ‚Dienstes 
am Kunden’ daran gelegen, dass die technischen Möglichkeiten für die Grund-
buchsabfrage denen der Firmenbuchabfrage angeglichen werden.“ 

1585 Vgl Limberger, Umstellung des Grundbuchs, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 7, 320 f. 

1586 Vgl § 360 ASVG idF BGBl 1993/335 (Sozialversicherungsträger bzw Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger) und § 158 Abs 4 BAO idF BGBl 1993/818 (Abga-
benbehörden des Bundes). 

1587 RV 561 BlgNR 20. GP 9: „Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist dies nur 
über BTX (A-Online) und das Bundesnetz möglich. Zur Aufnahme in die ge-
schlossene Benutzergruppe … genügt eine formlose schriftliche Mitteilung an 
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kanzlei für die zur Grundbuchsabfrage notwendigen technischen Voraussetzun-

gen zu sorgen, blieb aufrecht; die Pflicht der Notare, jedermann Grund-

buchseinsicht zu gewähren, wurde aus dem Gerichtskommissärsgesetz in das 

GUG (§ 7) übernommen. Die Sonderregelungen betreffend Rechtsanwälte hob die 

Grundbuchsnovelle 1997 auf.1588 

 

Die Novelle BGBl I 2002/761589 erstreckte die Abfragebefugnis der Rechtsan-

wälte durch Einfügung des § 6 Abs 2 1a GUG auf das Personenverzeichnis:1590 

„Auch zur Abfrage des Personenverzeichnisses sind jedoch befugt: 1. Notare, 

um als Gerichtskommissär in Verlassenschaftssachen oder als Erbenmachthaber 

verbücherte Rechte des Erblassers zu ermitteln ...; 1a. Rechtsanwälte, um 

als Erbenmachthaber verbücherte Rechte des Erblassers zu ermitteln und um 

Personen, die im Personenverzeichnis eingetragen sind, Abschriften und Mit-

teilungen über die sie betreffenden Eintragungen zu erteilen.“ Notare waren 

schon vor der Novelle BGBl I 2002/76 in ihrer Funktion als Gerichtskommis-

sär in Verlassenschaftssachen berechtigt gewesen, verbücherte Rechte des 

Erblassers durch Abfragen aus dem Personenverzeichnis zu ermitteln. Die No-

velle BGBl I 2002/76 räumte den Rechtsanwälten eine entsprechende Berechti-

gung ein und dehnte die Befugnis der Notare auf eine Tätigkeit als Erben-

machthaber aus (§ 6 Abs 2 Z 1 GUG). 

Mit der Novelle BGBl I 2003/941591 wurde entsprechend dem Regierungspro-

gramm1592 der elektronische Rechtsverkehr der Justiz auf das Grundbuch er-

                                                                             

dieses Ministerium durch eine nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Abfrage 
des Personenverzeichnisses grundsätzlich berechtigte Stelle, dass sie diese 
Abfragemöglichkeit in Anspruch nehmen will.“ 

1588 Die Erläuterungen (RV 561 BlgNR 20. GP 9) begründen dies damit, dass diese 
Sonderbestimmung entbehrlich ist. Dies gelte auch für die in § 7 Abs 2 GUG 
(idF BGBl 1980/550) „vorgesehene Verpflichtung der Rechtsanwälte, denen die 
Befugnis zur Grundbuchsabfrage erteilt worden ist, jedermann Grundbuchsein-
sicht zu gewähren, da diese Verpflichtung kaum praktische Bedeutung erlangt 
hat.“ 

1589 Die Zivilverfahrens-Novelle 2002, BGBl I 76, trat mit 01.01.2003 in Kraft. 
1590 „Die Änderung des Grundbuchsumstellungsgesetzes trägt einem Anliegen der 

Rechtsanwaltschaft Rechnung, als berufliche Parteienvertreter einen Zugang 
zum Personenverzeichnis in einem vergleichbaren Umfang zu erhalten wie das 
Notariat“ (RV 962 BlgNR 21. GP 51). 

1591 Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Umstellung des Grund-
buchs auf automationsgestützte Datenverarbeitung und die Änderung des Grund-
buchsgesetzes und des Gerichtskommissärsgesetzes (Grundbuchsumstellungsge-
setz – GUG) geändert wird (GUG-Novelle 2003), BGBl I 2003/94, trat mit 
29.10.2003 in Kraft. 

1592 Vgl AB 214 BlgNR 22. GP 1: „Im Regierungsprogramm ist vorgesehen, den Elekt-
ronischen Rechtsverkehr der Justiz (ERV) auf die Bereiche des Grundbuchs und 
des Firmenbuchs auszuweiten. ... Während für das Firmenbuch die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine elektronische Urkundensammlung bereits im Firmen-
buchgesetz vorgesehen wurden, fehlen sie für den Grundbuchsbereich und sind 
daher mit einer Novelle zum Grundbuchsumstellungsgesetz (GUG) zu schaffen.“ 
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streckt und die dafür unerlässliche elektronische Urkundensammlung1593 ein-

geführt: „Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die Umstellung der Urkun-

densammlung auf automationsunterstützte Datenverarbeitung … nach Maßgabe 

der technischen und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit mit Verordnung anzuordnen“ (§ 1 Abs 3 

erster Satz erster Halbsatz GUG). 

 
Dem Verordnungsgeber ist es auch überlassen, den „räumlichen, zeitlichen 

und sachlichen Anwendungsbereich der Umstellung“ sowie die „Art der Erfas-

sung und Speicherung der Urkunden“ zu bestimmen. Zeitpunkt, Art und Umfang 

der Umstellung der Urkundensammlung auf automationsunterstützte Datenverar-

beitung bleiben sohin der erst zu erlassenden Verordnung überlassen. Der 

Justizausschuss1594 nahm an, dass „durch eine elektronische Urkundensammlung 

(…) ab 2004 Online-Abfragen auf die Urkunden des Grundbuchs und des Firmen-

buchs ermöglicht (werden).“1595 Bislang ist jedoch noch keine entsprechende 

Verordnung ergangen, weil noch nicht alle technischen und rechtlichen Fra-

gen einer elektronischen Urkundensammlung geklärt sind.1596  

 

Die Umstellung der Urkundensammlung durch die Novelle BGBl I 2003/94 sei 

„ein erster legislativer Schritt zur Errichtung eines umfassenden elektro-

nischen Urkundenarchivs der Justiz …, das auch die Urkunden des Firmenbuchs 

einschließen soll.“1597 Zu den Kosten der Umstellung der Urkundensammlung 

auf automationsunterstützte Datenverarbeitung führen die Erläuterungen aus, 

dass eine kurzfristige Amortisierung (insbesondere der Investitionskosten) 

erwartet und mittelfristig mit deutlichen Einnahmensteigerungen gerechnet 

wird.1598 Der Elektronische Rechtsverkehr in der Verfahrensautomation Justiz 

habe gezeigt, dass durch die Zustellung elektronischer Erledigungen Porto-

                         
1593 Die Umstellung des Grundbuchs auf automationsunterstützte Datenverarbeitung 

durch das GUG (BGBl 1980/550) hatte nur das Hauptbuch und die Hilfsverzeich-
nisse betroffen. Vgl FN 1554.  

1594 AB 214 BlgNR 22. GP 1. 
1595 Die Urkundensammlungen sowohl des Grundbuchs als auch des Firmenbuchs sind 

bislang allerdings nicht elektronisch erfasst. Beide Dokumentensammlungen 
werden im Zusammenhang mit dem Aufbau eines elektronischen Urkundenarchivs 
auf automationsunterstützte Datenverarbeitung umgestellt. Vgl Auer, Elektro-
nisches Grundbuch und Firmenbuch, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 
297 f. 

1596 Vgl FN 1538 bis 1540.  
1597 RV 193 BlgNR 22. GP 2. 
1598 RV 193 BlgNR 22. GP 2: „Bei 2 Euro Abfragegebühr pro Urkunde (wie derzeit 

für die Jahresabschlüsse im Firmenbuch vorgesehen) würden 1,1 Mio Abfragen 
ausreichen, um den zu erwartenden Investitionsaufwand hereinzuspielen. Zur 
Illustration sei angemerkt, dass derzeit allein beim Hauptbuch des Grund-
buchs rund 8 Mio externe Abfragen jährlich getätigt werden, was Gebührenein-
nahmen von 11,8 Mio Euro bewirkt; im Firmenbuch (selbst) werden jährlich 1,8 
Mio externe Abfragen um rund 3,6 Mio Euro getätigt.“ 
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kosten gespart werden können. „Dies ist auch für den Bereich des Grundbuchs 

mit Sicherheit zu erwarten.“1599 

 

Die (umgestellte) Urkundensammlung ist ausschließlich nach § 2 Abs 4 GUG 

„nur durch Speicherung der Urkunden in einer Urkundendatenbank zu führen; 

die Zurückbehaltung von Abschriften (§ 6 Abs 1 GBG) hat zu unterbleiben.“ 

Sobald und soweit die Urkundensammlung auf automationsunterstützte Führung 

umgestellt ist, entfällt die weitere „papierbezogene“ Führung der Urkunden-

sammlung. Die Bestimmungen betreffend die Ausfertigung von Abschriften und 

die Einsicht (§ 5 Abs 2 erster Satz, § 5 Abs 3 und Abs 5 GUG idF BGBl I 

2003/94) wurden an die elektronisch geführte Urkundensammlung angepasst. 

„Nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten“ ist – im voll-

ständig umgestellten Grundbuch – jedermann nicht nur zur Abfrage des Grund-

buchs und der Hilfsverzeichnisse (mit Ausnahme des Personenverzeichnisses), 

sondern auch zur Abfrage der Urkundensammlung aus der Grundstücksdatenbank 

und der Urkundendatenbank mittels automationsunterstützter Datenverarbei-

tung befugt (§ 6 Abs 1 GUG). 

 

European Land Information Service - EULIS 

 
Im Rahmen der Europäischen Union wird ein Dienst entwickelt, der – wie das 

European Business Register1600 hinsichtlich der Firmenbuchdaten - einen ge-

sicherten Zugang zu den offiziellen Grundbüchern und Katastern aller Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union bieten soll, das European Land Informa-

tion Service – EULIS.1601 Das EULIS-Projekt, an dem Finnland, Großbritannien 

(England, Wales), Litauen, die Niederlande, Norwegen, Österreich und Schwe-

den beteiligt sind, wurde im Juni 2004 abgeschlossen,1602 ein Probebetrieb 

zeigt, wie ein künftiges EULIS funktionieren könnte. Die Aufnahme des Echt-

betriebes wird für das Jahr 2005 erwartet.  

 

                         
1599 RV 193 BlgNR 22. GP 2. 
1600 Vgl VI. Kapitel 7.b. 
1601 URL: <http://www.eulis.org>. 
1602 Vgl Drewniak, EULIS - Final report. 
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b. Firmenbuchdatenbank und European Business Register 
 

Die Landes- bzw Handelsgerichte führen das Firmenbuch als öffentliches Re-

gister, das der „Verzeichnung und Offenlegung von Tatsachen, die nach die-

sem Bundesgesetz oder nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften einzutragen 

sind“ (§ 1 Abs 1 FBG), dient. Firmendaten, wie Name, Geschäftsführer, Pro-

kura, Kapital von Gesellschaften, Sitz, Firmenbuchnummer ua werden elektro-

nisch in einer „Firmenbuchdatenbank“ erfasst. Die Firmenbuchdatenbank ist 

bei der Bundesrechenzentrum GmbH eingerichtet, sie wird vom Bundesministe-

rium für Justiz betreut und ist über das Internet (<http://www.justiz.gv. 

at>) öffentlich zugänglich. Abfragen aus der Firmenbuchdatenbank sind ge-

bührenpflichtig. 

 

Rechtsgrundlagen der Firmenbuchdatenbank sind  
 
– die Richtlinie 2003/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Juli 2003 zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des Rates in Bezug 
auf die Offenlegungspflichten von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, 
ABl L 221/13 vom 04.09.2003; 

– das Firmenbuchgesetz (FBG), BGBl 1991/10 idF BGBl I 2004/67; 
– die Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Gebühren der Fir-

menbuchabfrage (Firmenbuchdatenbankverordnung), BGBl II 1999/240 idF 
2003/325;1603 

– die Verordnungen des Bundesministers für Justiz gemäß § 28 Firmenbuchge-
setz über die Umstellung des Firmenbuchs auf ADV, BGBl 1991/351a; BGBl 
1993/236; und BGBl 1993/760; 

– die Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Elektronischen 
Rechtsverkehr (ERV 1995), BGBl 1995/559 idF BGBl II 2002/331 (§ 8a); und  

– die Verordnung des Bundesministers für Justiz, mit der die Bundesrechen-
zentrum GmbH mit den Aufgaben einer Übermittlungs- und Verrechnungsstelle 
für elektronische Abfragen von Gebietskörperschaften aus der Grundbuchs- 
und Firmenbuchdatenbank betraut wird, BGBl II 2002/317. 

 

Das Firmenbuch besteht aus dem Hauptbuch und der Urkundensammlung. In das 

Hauptbuch werden folgende Rechtsträger eingetragen: Einzelkaufleute, offene 

Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, offene Erwerbsgesellschaf-

ten, Kommandit-Erwerbsgesellschaften, Aktiengesellschaften, Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Versi-

cherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Sparkassen, Privatstiftungen, Europäi-

sche wirtschaftliche Interessenvereinigungen, und sonstige Rechtsträger, 

deren Eintragung gesetzlich vorgesehen ist. 

 

Von allen in das Firmenbuch einzutragenden Rechtsträgern sind jedenfalls 

folgende Daten einzutragen: Die Firmenbuchnummer, die Firma die Rechtsform, 

                         
1603 Für Ende 2004 ist eine Änderung der Firmenbuchdatenbankverordnung geplant 

(vgl den Entwurf unter <http://www.justiz.gv.at/gesetzes/download/Firmen-
buchdatenbankverordnung-Novelle2004.pdf>). 
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der Sitz und die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift, eine kur-

ze Bezeichnung des Geschäftszweigs, Zweigniederlassungen mit ihrem Ort, der 

Tag der Feststellung der Satzung bzw des Abschlusses des Gesellschaftsver-

trags, Name und Geburtsdatum des Einzelkaufmanns, bei anderen Rechtsträgern 

ihrer vertretungsbefugten Personen sowie der Beginn und die Art ihrer Ver-

tretungsbefugnis, bei Prokuristen deren Name und Geburtsdatum sowie der Be-

ginn und die Art ihrer Vertretungsbefugnis ua (§ 3 FBG). Für einzelne 

Rechtsträger sind in den §§ 4 ff FBG weitere in das Firmenbuch einzutragen-

den Daten festgelegt. Die den Firmenbucheintragungen zugrunde liegenden be-

züglichen Urkunden werden in die Urkundensammlung aufgenommen (§ 12 FBG). 

 

§ 28 FBG ermächtigte den Bundesminister für Justiz, die Umstellung des Fir-

menbuchs auf automationsunterstützte Datenverarbeitung (ADV) „nach Maßgabe 

der technischen und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit“ anzuordnen. Mit Verordnungen des Bun-

desministers für Justiz, BGBl 1991/351a, BGBl 1993/236 und BGBl 1993/760 

war die Umstellung des Firmenbuchs auf automationsunterstützte Datenverar-

beitung im Jahre 1993 abgeschlossen. Im umgestellten Firmenbuch ist das 

Hauptbuch nach § 29 Abs 1 FBG „durch Speicherung der Eintragungen in einer 

Datenbank zu führen (Datenbank des Firmenbuchs).“ „Die Urkundensammlung ist 

nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten als Teil der Datenbank des Fir-

menbuchs zu speichern“ (§ 29 Abs 2 FBG). 

 

Die Eintragungen des Hauptbuches werden also in einer zentralen Datenbank, 

der Firmenbuchdatenbank, gespeichert. Jeder in das Firmenbuch eingetragene 

Rechtsträger wird nach § 30 FBG in der Firmenbuchdatenbank unter einer 

fortlaufenden Nummer, der Firmenbuchnummer,1604 geführt. Da das neue Firmen-

buch als zentral geführte Datenbank konzipiert ist, konnte eine „für ganz 

Österreich einheitliche Firmenbuchnummer (§ 30 FBG) geschaffen werden, die 

einen einzutragenden von der ‚Geburt’ (Firmenanfall) bis zum ‚Ableben’ (Lö-

schung) unverändert begleitet und damit identifiziert“1605. Das Firmenbuch 

ist als öffentliches Register eine nicht-meldepflichtige Datenanwendung im 

Sinne von § 17 Abs 2 Z 2 Datenschutzgesetz 2000.1606 

 

Die elektronische Speicherung der Urkundensammlung in der Firmenbuchdaten-

bank ermöglichte zwar schon die Stammfassung des Firmenbuchgesetzes (§ 29 

Abs 2), die Umsetzung ist wegen ungeklärter technischer und rechtlicher 

Fragen bislang aber noch nicht erfolgt. Zur Klärung technischer Fragen wer-

                         
1604 Zur Bedeutung der Firmenbuchnummer für die Bürgerkartenfunktion vgl V. Kapi-

tel 2.g. 
1605 AB 23 BlgNR 18. GP 4. 
1606 Vgl Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz § 17 Rz 5. 
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den in einem Pilotprojekt am Landesgericht St. Pölten Urkunden für das Fir-

menbuch einerseits durch Einscannen elektronisch verfügbar gemacht und an-

derseits aus dem Urkundenarchiv der Notare (CyberDoc1607) und aus dem Elekt-

ronischen Rechtsverkehr (ERV) übernommen. Die noch erforderlichen rechtli-

chen Änderungen,1608 insbesondere bezüglich der Anerkennung elektronischer 

Dokumente als öffentliche Urkunden sowie betreffend „Berufssignaturen“ für 

Notare, die der Amtssignatur nach § 19 E-GovG nachgebildet werden sollen, 

werden für Anfang 2005 erwartet.1609 

 

§ 34 Abs 1 FBG ermächtigt jedermann „nach Maßgabe der technischen und per-

sonellen Möglichkeiten“ zur Einzelabfrage aus dem Firmenbuch „mittels auto-

mationsunterstützter Datenübermittlung“. Sammelabfragen1610 nach § 34 Abs 2 

FBG können „nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten 

durch Übermittlung eines Sammelauszugs auf einem besonderen Datenträger er-

ledigt werden.“ Für Sammelabfragen aus dem Firmenbuch normiert § 34 Abs 2 

FBG aus Gründen des Datenschutzes folgende Besonderheiten:1611 Sammelabfra-

gen werden ausschließlich durch Übermittlung eines Sammelauszugs auf einem 

besonderen Datenträger (etwa einer Diskette) erledigt; die Sammelabfrage 

muss bei einem Firmenbuchgericht schriftlich eingebracht werden; und der 

Zeitpunkt bzw der Zeitraum, für den der Firmenbuchstand abgefragt werden 

soll, muss genau angegeben werden.  

 

Das Hauptbuch des Firmenbuchs steht über das Internet jedermann für Einzel-

abfragen offen.1612 Bis Mitte 2005 soll auch die Urkundensammlung bei den 

Firmenbuchgerichten auf ein elektronisches Urkundenarchiv umgestellt sein. 

Dann können auch Urkunden aus der Urkundensammlung online über das Internet 

abgefragt werden, zurzeit kann die Urkundensammlung nur bei dem Firmenbuch-

gericht eingesehen werden, das örtlich für das jeweilige Firmenbuch zustän-

dig ist. Konkret erfolgen diese über Verrechnungsstellen.1613 Nach der Ver-

ordnung des Bundesministers für Justiz, mit der die Bundesrechenzentrum 

GmbH mit den Aufgaben einer Übermittlungs- und Verrechnungsstelle für e-

lektronische Abfragen von Gebietskörperschaften aus der Grundbuchs- und 

                         
1607 Vgl FN 1539.  
1608 Vgl Auer, Elektronisches Grundbuch und Firmenbuch, in Schriftenreihe Rechts-

informatik Band 7, 298. 
1609 Vgl Bundeskanzleramt (IKT-Stabstelle), Amtssignatur – FAQ 11, das auf einen 

entsprechenden Ministerratsbeschluss aus 2003 verweist. 
1610 Unter einer „Sammelabfrage“ versteht das Firmenbuchgesetz (§ 34 Abs 2 erster 

Satz) „Firmenbuchabfragen, die sich auf sämtliche Eintragungen aller Firmen-
buchgerichte oder zumindest eines Firmenbuchgerichtes beziehen“. 

1611 Der Ausschussbericht (AB 23 BlgNR 18. GP 12) betont, dass „mit Sammelabfra-
gen (…) keine über Einzelabfragen hinausgehende Datenverknüpfungen erreicht 
werden (können).“ 

1612 Zu den Abfragemodalitäten im Detail vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 47. 
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Firmenbuchdatenbank betraut wird, BGBl II 2002/317, ist die Bundesrechen-

zentrum GmbH die Übermittlungs- und Verrechnungsstelle für elektronische 

Abfragen von Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) aus der 

Firmenbuchdatenbank. Allen anderen Nutzern der Firmenbuchdatenbank stehen 

die auf der Internetseite des Bundesministeriums für Justiz veröffentlich-

ten Verrechnungsstellen zur Wahl.1614 

 

Die Abfrage des Firmenbuches ist kostenpflichtig. Die Verrechnung der Ge-

bühren erfolgt (hinsichtlich der Einzelabfragen) über die vom Bundesminis-

terium für Justiz beauftragten Verrechnungsstellen. Wie für den Zugang zur 

Grundstücksdatenbank, werden auch was den Zugang und die Gebührenabrechnung 

beim Firmenbuch anlangt, Alternativen überlegt (etwa Zugang mittels der 

Bürgerkarte, Abrechnung über Kreditkarte). Die aufgrund § 4 Abs 1 letzter 

Satz und Anmerkung 17 zur Tarifpost 10 im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

ter für Finanzen ergangene Verordnung des Bundesministers für Justiz über 

die Gebühren der Firmenbuchabfrage (Firmenbuchdatenbankverordnung), BGBl II 

1999/240 idF 2003/325,1615 legt die Höhe der für die Datenbankabfrage an den 

Bund zu entrichtenden Gebühren fest. Die Gebühren für Einzelabfragen werden 

dem Datenbanknutzer von der Übermittlungs- oder Verrechnungsstelle – ge-

meinsam mit deren Kosten – in Rechnung gestellt (§ 2 Firmenbuchdatenbank-

verordnung). Die Gerichtsgebühr für Sammelabfragen nach § 34 Abs 2 FBG be-

trägt 0,90 Euro je Rechtsträger zuzüglich einer Grundgebühr von 725 Euro je 

Sammelabfrage. Diese Gebühr wird dem Nutzer vom Bundesministerium für Fi-

nanzen als Dienstleister der Gerichte vorgeschrieben, erst nachdem die Ge-

richtsgebühr entrichtet wurde, wird dem Antragsteller der besondere Daten-

träger mit den abgefragten Daten ausgefolgt (§ 3 Firmenbuchdatenbankverord-

nung). 

 

Im Jahr 1991 hatte das Firmenbuchgesetz (FBG), BGBl 1991/10,1616 das Han-

delsregister und das Genossenschaftsregister zusammengefasst und es weite-

ren Registrierungen geöffnet.1617 Eine Neuorganisation der „Unternehmensre-

gister“1618 wie des Handels- und Genossenschaftsregisters schien Ende der 

                                                                             
1613 Vgl FN 1544. 
1614 URL: <http://www.bmj.gv.at/datenbankzugang/index.html>. Vgl FN 1544.  
1615 Vgl FN 1604.  
1616 BGBl 1991/10, in Kraft mit 01.01.1991. 
1617 Vgl Danzl, Firmenbuch 9; Eiselsberg, „Firmenbuch“, SWK 1991, B III 1; Graff, 

Firmenbuch, RdW 1991, 2; Oberhammer, Firmenbuch, AnwBl 1995, 7; Schenk, Fir-
menbuch, FJ 1991, 41, 68; Schenk, Firmenbuch, NZ 1992, 41. 

1618 Dass das neue Register nicht „Unternehmerbuch“ wie im zugrunde liegenden 
Ministerialentwurf heißt, erläutert Graff, Firmenbuch, RdW 1991, 3, folgen-
dermaßen: „Der Begriff ‚Unternehmerbuch’ wäre zu eng und zu weit: zu weit, 
weil es Unternehmer gibt, die nicht eingetragen sind, so die kleinen und 
mittleren Gewerbetreibenden bis hin zu den Minderkaufleuten; zu eng, weil 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 355 

80er Jahre des 20. Jahrhunderts dringend geboten.1619 Die Beschwerden insbe-

sondere über die Gestaltung des Handelsregisters mehrten sich.1620 Die Re-

formbedürftigkeit der bestehenden Register,1621 das Bestreben nach einer Ef-

fizienzsteigerung im bezüglichen Gerichtsbetrieb und die positiven Erfah-

rungen mit dem automationsunterstützt geführten Grundbuch und dem automati-

onsunterstützten Mahnverfahren mündeten schließlich im Firmenbuchgesetz.1622 

Der Justizausschuss erwartete sich von der Umstellung des Firmenbuchs auf 

automationsunterstützte Datenverarbeitung eine „wesentliche Erleichterung 

und Entlastung sowohl für das einsichtnehmende Publikum als auch für die 

Richter und Justizbediensteten“ und damit einen rationelleren Personalein-

satz und „– wie beim Grundbuch – erhebliche Mehreinnahmen aus dem ADV-

Firmenbuchbetrieb.“1623 

 

Wie bei dem zehn Jahre zuvor in Kraft getretenen Grundbuchsumstellungsge-

setz, überließ der Gesetzgeber auch bei der Umstellung des Firmenbuchs auf 

automationsunterstützte Datenverarbeitung die Festlegung der einzelnen 

Etappen und des konkreten Zeitpunkts der Umstellung dem Bundesminister für 

Justiz. Dieser sollte die diesbezüglichen Anordnungen „nach Maßgabe der 

technischen und personellen Möglichkeiten“ sowie „unter Bedachtnahme auf 

die wirtschaftliche Vertretbarkeit“ treffen (§ 28 FBG). Mit einer ersten 

Verordnung zur Umstellung des Firmenbuchs aus 19911624 ordnete der Bundesmi-

nister für Justiz die Umstellung hinsichtlich der im Firmenbuch eingetrage-

nen Einzelkaufleute, offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaf-

ten, offenen Erwerbsgesellschaften und Kommandit-Erwerbsgesellschaften (§ 2 

Z 1 bis 5 FBG) an. Mit einer Verordnung aus 19931625 wurde die Firmenbuchum-

stellung bei den mit Handelssachen betrauten Gerichtshöfen erster Instanz 

auch hinsichtlich Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungsvereinen 

auf Gegenseitigkeit, Sparkassen und sonstigen Rechtsträger, deren Eintra-

gung gesetzlich vorgesehen ist (§ 2 Z 6 bis 11 FBG), bestimmt. Und schließ-

lich ordnete der Bundesminister für Justiz noch die Umstellung des Firmen-

buchs hinsichtlich der (seit der Novelle BGBl 1993/694) neu in das Firmen-

                                                                             

nicht alle eingetragenen Rechtsträger ein Unternehmen betreiben müssen, so 
etwa nicht unbedingt die eingetragenen Erwerbsgesellschaften.“ 

1619 Vgl Winter, Automationsunterstützte Verfahren, in Oberhammer-FS 209. 
1620 Vgl AB 23 BlgNR 18. GP 2; und Wagner, EDV-geführtes Handelsregister, NZ 

1987, 113. 
1621 Vgl Traunmüller, Rechtsinformatik, in Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 

Band 17, 14. 
1622 Vgl dazu Auer, Firmenbuch, in Zib/Auer, Firmenbuch 88. 
1623 AB 23 BlgNR 18. GP 5. 
1624 Verordnung des Bundesministers für Justiz gemäß § 28 Firmenbuchgesetz über 

die Umstellung des Firmenbuchs auf ADV, BGBl 1991/351A. 
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buch einzutragenden Privatstiftungen (§ 2 Z 11 FBG) an.1626 Mit 01.09.1993 

war das Firmenbuch somit vollständig auf Automationsunterstützung umge-

stellt.1627 Die Erläuterungen zur Novelle BGBl 1996/3041628 stellen fest, dass 

Österreich die Umstellung des bisherigen Handelsregisters auf ADV in pio-

nierhafter Weise vollzogen (hat).“1629 

 

Das Hauptbuch ist nach § 29 FBG ausschließlich durch Speicherung der Ein-

tragungen in einer Datenbank zu führen (Datenbank des Firmenbuchs)1630 und 

die Urkundensammlung – „nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten“ – als 

Teil der Datenbank des Firmenbuchs zu speichern. Beabsichtigt war also 

nicht nur die Speicherung des Hauptbuches, sondern auch der Urkundensamm-

lung. Bei Erlassung des Firmenbuchgesetzes schien die technische Entwick-

lung aber noch nicht ausgereift genug, um Urkunden in jedem Fall vollstän-

dig elektronisch erfassen zu können. Vorerst beschränkte man sich daher auf 

die Speicherung der elektronisch (etwa aus einem der Firmenbucheintragung 

vorangegangenen elektronischen Rechtsverkehr) vorhandenen Urkunden im Fir-

menbuch.  

 

Einsicht in das Hauptbuch des neuen Firmenbuchs wurde nach § 33 FBG durch 

Ausdruck eines „Firmenbuchauszuges“ gewährt. Darüber hinaus konnten die in 

die Urkundensammlung aufgenommenen Urkunden eingesehen werden und – sofern 

die Urkunden in der Datenbank des Firmenbuchs gespeichert sind – Ausdrucke 

angefertigt werden. Während beim Hauptbuch die Einsichtnahme ausschließlich 

durch Anfertigung des Firmenbuchauszugs möglich ist, schuf das Firmenbuch-

gesetz für die Einsichtnahme in die Urkundensammlung bezüglich elektronisch 

erfasster Urkunden zwei alternative Wege: Einsicht in die Urkundensammlung 

durch Herstellung eines Ausdrucks der Urkunde oder durch „persönliche Nach-

schau“ bei Gericht. Die „physische“ Einsichtnahme sollte trotz elektroni-

scher Speicherung einer Urkunde im Firmenbuch „vollumfänglich gewahrt blei-

ben“.1631 Einsicht nehmen kann jedermann bei den mit Handelssachen betrauten 

                                                                             
1625 Verordnung des Bundesministers für Justiz gemäß § 28 Firmenbuchgesetz über 

die Umstellung des Firmenbuchs auf ADV, BGBl 1993/236. 
1626 Verordnung des Bundesministers für Justiz gemäß § 28 Firmenbuchgesetz über 

die Umstellung des Firmenbuches auf ADV, BGBl 1993/760. 
1627 Auer, Elektronische öffentliche Bücher, in Mayer-Schönberger/Schneider-

Manns-Au (Hrsg), Info-Highway 89. 
1628 RV 32 BlgNR 20. GP 54. 
1629 Zur Umstellung des Firmenbuchs vgl insbesondere Auer, Firmenbuch, in 

Zib/Auer, Firmenbuch 91; und Bundesministerium für Justiz, Erneuerung des 
Justizbetriebs, Band 71, 32. 

1630 Vgl AB 23 BlgNR 18. GP 18: „Ebenso wie im ADV-Grundbuch, in dem das händisch 
geführte Hauptbuch durch die Grundstücksdatenbank ersetzt worden ist, sollen 
im ADV-Firmenbuch die Eintragungen des nunmehrigen Hauptbuchs in der Daten-
bank des Firmenbuchs aufgehen.“ 

1631 AB 23 BlgNR 18. GP 19. Der Justizausschuss hält dazu fest: „Eine – wie im 
umgestellten Hauptbuch – ausschließliche Einsichtsgewährung bloß mittels 
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Gerichtshöfen erster Instanz und „nach Maßgabe der technischen Möglichkei-

ten“ bei den Bezirksgerichten1632 sowie nach Schaffung der entsprechenden 

technischen Voraussetzungen für die Firmenbuchabfrage mittels automations-

unterstützter Datenübermittlung überdies in Notariaten1633 (§ 35 FBG).  

 

Auch außerhalb der Gerichte stand das (umgestellte) Firmenbuch für Einzel-

abfragen1634 mittels automationsunterstützter Datenübermittlung jedermann 

offen (§ 34): „Nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten 

ist jedermann zur Einzelabfrage aus dem Firmenbuch mittels automationsun-

terstützter Datenübermittlung befugt.“ Eine Differenzierung der Abfragebe-

rechtigung nach verschiedenen Benutzerkreisen (Notare, Rechtsanwälte und 

andere Personen), wie es das Grundbuchsumstellungsgesetz (BGBl 1980/550) 

vorgesehen hatte, kannte das Firmenbuchgesetz nicht. Ebensowenig sah das 

Firmenbuchgesetz ein Verfahren zur bescheidmäßigen Erteilung der Abfragebe-

rechtigung vor, wie es im Grundbuchsumstellungsgesetz enthalten war (§§ 6 

bis 8 GUG BGBl 1980/550).1635 Konkret war die Firmenbuchabfrage außerhalb 

der Gerichte ab Dezember 1993 über den Postdienst BTX, die Radio Austria AG 

und das Information-Network von IBM möglich.1636 Die Einschränkung der Ab-

frageberechtigung auf „Einzelabfragen“ folgte datenschutzrechtlichen Über-

legungen,1637 für die durch den Einsatz der automationsunterstützten Daten-

                                                                             

Ausfertigung entsprechender ADV-Ausdrucke würde zu einer unzumutbaren Kos-
tenbelastung in jenen Fällen führen, in denen eine Partei bloß eine kurze 
Information oder einen Ausschnitt einer längeren ... Urkunde benötigt, die 
konkrete Textstelle jedoch nicht kennt.“ 

1632 Konkret bei jenen bereits an das ADV-Netzwerk Justiz angeschlossenen Be-
zirksgerichten mit entsprechenden Abfragestellen. Nach Art XXIII Abs 10 BGBl 
1991/10 ist die Tatsache, dass die technischen Möglichkeiten zur elektroni-
schen Einsichtnahme in das Firmenbuch gegeben sind, von den Bezirksgerichten 
mit Edikt bekanntzumachen. 

1633 Vgl Art XXIII Abs 16 BGBl 1991/10: „Der Bundesminister für Justiz hat nach 
Anhörung der Österreichischen Notariatskammer unter Bedachtnahme auf den 
Fortschritt der Umstellung des Firmenbuchs auf automationsunterstützte Da-
tenverarbeitung und die technischen Möglichkeiten für die einzelnen Amts-
stellen von Amts wegen mit Bescheid den Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem 
die technischen Voraussetzungen für die Firmenbuchabfrage in der Amtsstelle 
geschaffen werden müssen.“ 

1634 Vgl Duschanek, Firmenbuch, ecolex 1991, 212: „Auch ohne Legaldefinition die-
ses Begriffes ist zweifelsfrei davon auszugehen, dass damit – entsprechend 
dem Umfang der bei den Gerichten gewährten Einsicht – ebenfalls nur die ei-
nen bestimmten Rechtsträger betreffenden Eintragungen gemeint sind.“ 

1635 Der Justizausschuss (AB 23 BlgNR 18. GP 19) stellt diesbezüglich fest, dass 
„die Erfahrungen mit der BTX-Abfrage des Grundbuchs (…) es sinnvoll erschei-
nen (lassen), dass kein besonderes, zusätzlichen Verwaltungsaufwand hervor-
rufendes Zulassungsverfahren gestaltet wird.“ 

1636 Vgl Oberhammer, Firmenbuch, AnwBl 1995, 11. 
1637 Vgl AB 23 BlgNR 18. GP 5: „Der Justizausschuss ist … der Meinung, dass eine 

Einschränkung – wie im § 29 Ministerialentwurf vorgesehen (Totalabfragever-
bot für gewerbliche Zwecke) – dem Wesen des Firmenbuchs … widerspräche. … 
Den vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geäußerten datenschutzrechtlichen 
Bedenken hat der Justizausschuss dadurch entsprochen, dass die Abfragemög-
lichkeit für jedermann … auf Einzelabfragen eingeschränkt wurde.“ Vgl zur 
Datenschutzproblematik Duschanek, Firmenbuch, ecolex 1991, 211. 
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verarbeitung verursachte Schäden aus Fehlern bei der Führung des Firmen-

buchs normiert § 89e GOG eine Gefährdungshaftung.1638  

 

Die aus Datenschutzgründen normierte Einschränkung der Firmenbuchabfragen 

auf Einzelabfragen wurde durch die Novelle BGBl 1993/4581639 aufgegeben, da 

„bei einem besonderen Kreis von Abfragenden (…) ein erhebliches Interesse 

an einer gebündelten Vielzahl von Firmenbuchdaten“1640 bestand. Mit einem 

angefügten Abs 2 in § 34 wurde die Möglichkeit von Sammelabfragen einge-

führt.1641 

 

Der durch die Novelle BGBl 1993/458 angefügte § 38 FBG schloss die Anwend-

barkeit von Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BGBl 1978/565) auf das 

Firmenbuch aus.1642 Der Justizausschuss begründete dies damit, dass Grund-

buch wie Firmenbuch „vom Prinzip der Offenheit und Öffentlichkeit be-

herrscht“ sind. Gemäß diesen Prinzipien „dient das Firmenbuch dazu, wichti-

ge Tatsachen und Rechtsverhältnisse von Kaufleuten im Interesse der der 

Allgemeinheit und im eigenen Interesse der eingetragenen Rechtsträger zu 

offenbaren. Die Öffentlichkeit des Firmenbuchs ist demgemäß ein diesem In-

stitut immanentes, schon seit Jahrhunderten innewohnendes Prinzip. Daraus 

folgt, dass kein berechtigtes Interesse eines Betroffenen an einer Aus-

kunft“ nach dem § 11 DSG bestehen kann.“1643 Duschanek1644 bemerkt zur Stamm-

fassung des Firmenbuchgesetzes, dass „offenbar versehentlich vergessen 

(wurde), eine dem § 28 GUG entsprechende Ausnahme von einzelnen Bestimmun-

gen des DSG auch in das FBG aufzunehmen.“1645 

 

Mit dem durch die Novelle BGBl 1996/3041646 in das FBG eingefügten § 35a 

Abs 1 sollten Notare und Rechtsanwälte unmittelbar in das Verfahren bezüg-

lich Firmenbucheintragungen eingebunden werden: „Rechtsanwälte haben über 

                         
1638 § 37 FBG, der die Haftung des Bundes geregelt hatte, wurde durch die Zivil-

verfahrens-Novelle 2004, BGBl I 128, behoben. Vgl IV. Kapitel 5. 
1639 Das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 1993 – GesRÄG 1993, BGBl 458, trat 

mit 01.07.1993 in Kraft. 
1640 AB 23 BlgNR 18. GP 11. 
1641 Vgl FN 1611.  
1642 Vgl FN 1640.  
1643 AB 23 BlgNR 18. GP 12. Anträge auf Berichtigung des Firmenbuchs nach dem 

Datenschutzgesetz seien nicht erforderlich, weil „das Recht auf Richtigstel-
lung oder Löschung durch die Richtigstellungs- und Löschungsbestimmungen des 
FBG sichergestellt ist.“ 

1644 Firmenbuch, ecolex 1991, 213. 
1645 Wie § 28 GUG wurde auch § 38 FBG (mit 01.01.2005) durch die Zivilverfahrens-

Novelle 2004 (BGBl I 128) aufgehoben; der „Datenschutz in Angelegenheiten 
der Gerichtsbarkeit“ wurde in den §§ 83 bis 85 GOG vereinheitlicht. Vgl dazu 
VII. Kapitel 2.b. 

1646 Das EU-Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz – EU-GesRÄG, BGBl 1996/304, trat 
am 01.07.1996 in Kraft. 
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die technischen Voraussetzungen für die elektronische Anbringung von Anmel-

dungen zur Eintragung in das Firmenbuch zu verfügen (§ 9 Abs 1a RAO).“ 

§ 35a Abs 1 FBG verpflichtete Rechtsanwälte zur Schaffung der technischen 

Voraussetzungen für elektronische Anmeldungen zur Firmenbucheintragung. Die 

Übermittlung einer Anmeldung zur Eintragung in das Firmenbuch sollten die 

Rechtsanwälte mittels des elektronischen Rechtsverkehrs durchführen.1647 Die 

Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Elektronischen Rechts-

verkehr (ERV 1995)1648 erlaubte allerdings die elektronische Übermittlung 

hinsichtlich sonstiger Schriftsätze und Eingaben nur soweit keine Beilagen 

anzuschließen sind, die nicht elektronisch1649 übermittelt werden können. 

Damit blieben Firmenbucheingaben über den elektronischen Rechtsverkehr de 

facto ausgeschlossen.1650 

 

Der eingefügte § 35a Abs 2 FBG verpflichtete Notare „in ihrer Amtskanzlei 

die technischen Voraussetzungen zur elektronischen Weiterleitung von Anmel-

dungen zur Eintragung in das Firmenbuch zu schaffen.“ Notare wurden nach 

§ 35a Abs 2 FBG überdies gegenüber jedermann „zur Entgegennahme schriftli-

cher Anmeldungen an Stelle des Gerichts“ und „zur Weiterleitung der Anmel-

dungen“ verpflichtet. Der Notar sollte nach dieser Bestimmung eine Anmel-

dung zur Eintragung in das Firmenbuch unmittelbar in das Datensystem des 

Firmenbuchs eingeben („elektronische Weiterleitung“), wobei die Entschei-

dung über die Firmenbucheintragung dem Firmenbuchgericht vorbehalten blie-

be. Mit dieser Novellierung des Firmenbuchsgesetzes sollte im Interesse ei-

ner „Verbesserung der Kommunikation zwischen Notar und Gericht“ und der 

                         
1647 Vgl dazu den AB 133 BlgNR 20. GP 5: „Die nähere Ausgestaltung dieser Ver-

pflichtung – einschließlich der Festlegung des Zeitpunkts ihres Wirksamwer-
dens – soll entsprechenden, vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag zu 
erlassenden Richtlinien gemäß § 37 Z 6 RAO (…) vorbehalten bleiben, wobei 
der Österreichische Rechtsanwaltskammertag einerseits auf die allgemein be-
stehenden technischen und organisatorischen Möglichkeiten – etwa auch die 
Kapazität der für die Bereitstellung derartiger Einrichtungen geeigneten Un-
ternehmen – und andererseits auf die Erfordernisse einer geordneten Rechts-
pflege Bedacht zu nehmen hat. Dies gilt auch für die in der Spezialregelung 
des § 35a Abs 1 FBG geregelte Pflicht zur Vorsorge für die technischen Vor-
aussetzungen für das elektronische Anbringen von Anmeldungen zur Eintragung 
in das Firmenbuch, was durch eine Verweisung auf die allgemeine Regelung des 
§ 9 Abs 1a RAO klargestellt wird.“ 

1648 BGBl 1995/559. 
1649 Die Fax-Übertragung – auch von Beilagen – ist ausdrücklich ausgeschlossen 

(§ 2 ERV 1995). 
1650 Vgl dazu den Justizausschuss (AB 133 BlgNR 20. GP 4): „Die auf § 89b GOG 

gegründete Verordnung (zuletzt ERV 1995 BGBl. Nr. 559) wird dahin zu modifi-
zieren sein, dass Firmenbucheingaben nicht weiter vom ERV ausgeschlossen 
bleiben, weil sie persönlich (unvertretbar) oder beglaubigt zu unterfertigen 
sind oder Beilagen, die nicht elektronisch übermittelt werden können (insbe-
sondere Originale, aber auch Bilddarstellungen), angeschlossen sind; durch 
die Verordnung wird die getrennte Übermittlung solcher Eingaben bzw Beilagen 
vorzusehen und festzulegen sein, dass das Einlangen der getrennt übermittel-
ten Schriftstücke Voraussetzung für die wirksame Anbringung der Eingabe 
ist.“ 
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„Rationalisierung“ beider Bereiche, „die Grundlage dafür geschaffen werden, 

dass die heutigen Möglichkeiten einer ADV-Vernetzung für die Anmeldungen 

zum Firmenbuch so ausgenützt werden können, dass bereits der Notar und 

nicht erst das Gericht diese Anmeldung für das ADV-System des Firmenbuchs 

erfasst.“1651 Dem Bundesminister für Justiz überließ der Gesetzgeber (§ 35a 

Abs 2 zweiter Satz FBG) die Festlegung des Zeitpunkts, zu dem die genannten 

technischen Voraussetzungen geschaffen sein müssen, sowie die Details der 

Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen zur Eintragung in das Fir-

menbuch: „Der Bundesminister für Justiz hat nach Anhörung der Österreichi-

schen Notariatskammer unter Bedachtnahme auf die technischen Möglichkeiten 

des Firmenbuchs und die technischen Möglichkeiten der notariellen Amtsstel-

len sowie die Erfordernisse einer geordneten Rechtspflege mit Verordnung 

den Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem die technischen Voraussetzungen für 

die Weiterleitung von Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch geschaf-

fen werden müssen, sowie die näheren Umstände der Entgegennahme und Weiter-

leitung zu regeln.“1652 

Die Novelle BGBl I 1997/101653 steht mit den umfassenden Änderungen der Be-

stimmungen betreffend das Zentrale Gewerberegister in Zusammenhang. Schon 

nach der Stammfassung des § 13 Abs 2 FBG hatten die Gewerbebehörden be-

stimmte Daten gewerberechtlicher Art bezüglich der im Firmenbuch eingetra-

genen Rechtsträger den Gerichten mitzuteilen. Dieser Mitteilungspflicht 

konnte nach der Errichtung des Zentralen Gewerberegisters1654 durch Verknüp-

fung der Daten des Zentralen Gewerberegisters mit der Datenbank des Firmen-

buchs entsprochen werden (§ 13 Abs 2 letzter Satz FBG idF BGBl I 1997/10). 

Die Daten gewerberechtlicher Art werden zu diesem Zweck bei Bedarf aus dem 

Zentralen Gewerberegister abgerufen, sie werden aber nicht permanent in der 

Datenbank des Firmenbuchs gespeichert.1655 Derartige Mitteilungen der Gewer-

bebehörden an die Firmenbuchgerichte wurden vor der Novelle BGBl I 1997/10 

in die Urkundensammlung aufgenommen und konnten daher bei Gericht eingese-

hen werden. Mit der Neufassung des § 13 Abs 2 FBG entfiel diese Möglichkeit 

                         
1651 RV 32 BlgNR 20. GP 122. 
1652 Vgl RV 32 BlgNR 20. GP 122: „Abs 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Ein-

führung der … vorgesehenen ADV-Zusammenarbeit zwischen Notar und Gericht von 
erst durchzuführenden technischen Maßnahmen abhängt. Außerdem können die nä-
heren Umstände dieser technischen Zusammenarbeit erst im Zuge der Realisie-
rung festgelegt werden.“ 

1653 Das Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 und das Firmenbuchgesetz 
geändert werden (Gewerberechtsnovelle 1996), BGBl I 1997/10, trat mit 
01.07.1996 in Kraft. § 13 Abs 2 FBG idF BGBl I 1997/10 ist erst nach Errich-
tung des Zentralen Gewerberegisters anzuwenden. 

1654 BGBl 1993/29. 
1655 Vgl RV 47 BlgNR 20. GP 25: „Mit der Errichtung des zentralen Gewerberegis-

ters soll analog der ähnlichen Bestimmung im Grundbuchsumstellungsgesetz ü-
ber die Verknüpfung der Daten aus dem Vermessungsbereich mit den Daten des 
Grundbuchs die Übermittlung der Daten auf Papier durch den elektronischen 
Weg ersetzt werden.“ 
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mangels einer Urkunde. Stattdessen können die in § 13 Abs 2 FBG angeführten 

Daten aus dem Zentralen Gewerberegister seit der Novelle BGBl I 1997/10 – 

auf Verlangen1656 – im Firmenbuchauszug wiedergegeben werden (§ 33 Abs 5 

FBG). 

 

Benachrichtigungen der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-

schaft von bestimmten Firmenbucheintragungen sind seit der Novelle BGBl I 

1997/10 „nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auf automationsunter-

stütztem Weg“ durchzuführen (§ 22 Abs 3 FBG). „Die Einschränkung auf die 

technischen Möglichkeiten“ ist nach den Erläuterungen1657 „erforderlich, um 

Benachrichtigungen auf Papier dann durchführen zu können, wenn der automa-

tionsunterstützte Weg noch nicht hergestellt werden konnte, was voraus-

sichtlich hinsichtlich einzelner Gewerbebehörden im Jahre 1996 der Fall 

sein dürfte. 

 

Mit der Novelle BGBl I 1997/1271658 wurde der Bundesminister für Justiz 

durch § 22 Abs 1 letzter Satz FBG ermächtigt, ,,nach Maßgabe der techni-

schen und personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die wirt-

schaftliche Vertretbarkeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi-

nanzen anzuordnen“, dass die Benachrichtigungen des Finanzamts für Gebühren 

und Verkehrsteuern bzw in Vorarlberg des Finanzamts Feldkirch von Firmen-

bucheintragungen „auf elektronischem Wege erfolgen.“ Zur Vereinfachung von 

Verwaltungsabläufen wurde der Bundesminister für Justiz überdies ermäch-

tigt, die Benachrichtigungspflicht auf bestimmte Daten zu beschränken und 

zu bestimmen, „an welche Organisationseinheiten diese Daten zu übermitteln 

sind.“ 

 

Publizitätsrichtlinie 

 
Die Richtlinie 2003/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 

Juli 2003 zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des Rates in Bezug auf die 

Offenlegungspflichten von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen1659 ver-

pflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ab 01.01.2007 zur Füh-

rung eines elektronischen Handelsregisters.1660 Die „Publizitätsrichtli-

                         
1656 RV 47 BlgNR 20. GP 26: „Aus Kostengründen soll wie bei den gelöschten Ein-

tragungen des Firmenbuchs (…) eine Wiedergabe im Firmenbuchauszug nur auf 
ausdrückliches Verlangen erfolgen.“ 

1657 RV 47 BlgNR 20. GP 26. 
1658 Genossenschaftsrevisionsrechtsänderungsgesetz 1997 – GenRevRÄG 1997, BGBl I 

127. 
1659 ABl L 221/13 vom 04.09.2003. 
1660 Vgl Szöky, In- und ausländische juristische Personen, NZ 2003, 84. 
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nie“1661 sieht für alle Kapitalgesellschaften eine Offenlegungspflicht von 

bestimmten unternehmensrelevanten Daten (etwa Satzung, Kapital, Bilanz, die 

Gewinn- und Verlustrechnung, Sitzverlegung usw) vor.1662 Diese Publizität 

hat auf dreifache Weise zu erfolgen: Durch Eintragung jeder Gesellschaft in 

ein amtliches Register; durch Bekanntmachung in einem Amtsblatt des Mit-

gliedstaates; und durch Angabe der Rechtsform, des Sitzes, des Eintragungs-

registers und der Nummer der Eintragung der Gesellschaft in den Geschäfts-

papieren der Gesellschaft. Die Änderung der Publizitätsrichtlinie will „den 

Zugang der betroffenen Parteien zu Unternehmensinformationen erleichtern 

und beschleunigen und die Offenlegungspflichten der Gesellschaften erheb-

lich vereinfachen (Erwägungsgrund 3). Die Gesellschaften sollen berechtigt 

werden, die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in vollem 

Umfang einzusetzen, und insbesondere „die Möglichkeit haben, die erforder-

lichen Urkunden und Angaben auf Papier oder in elektronischer Form einzu-

reichen“ (Erwägungsgrund 6). 

 

In diesem Sinn dürfen „Gesellschaften und sonstige anmelde- oder mitwir-

kungspflichtige Personen und Stellen“ nach Art 3 Abs 2 der Richtlinie spä-

testens zum 01.01.2007 „alle Urkunden und Angaben, die der Offenlegung … 

unterliegen, …  in elektronischer Form einreichen.“ Die Mitgliedstaaten 

können Gesellschaften aller oder bestimmter Rechtsformen die Einreichung 

aller oder eines Teils der betreffenden Urkunden und Angaben in elektroni-

scher Form aber auch vorschreiben. Alle Urkunden und Angaben, die ab dem 

01.01.2007 eingereicht werden, gleichgültig ob „auf Papier“ oder „in elekt-

ronischer Form“, sind in das Handelsregister jedenfalls in elektronischer 

Form einzutragen, das heißt etwa auf Papier eingebrachte Anmeldungen zum 

Firmenbuch oder Urkunden sind in eine elektronische Form überzuführen.  

 

Selbst die Gebühren einer Kopie eines Dokuments aus dem Handelsregister 

sind Gegenstand der Richtlinie (Art 3 Abs 3): „Die Gebühren für die Aus-

stellung einer vollständigen oder auszugsweisen Kopie der in Artikel 2 be-

zeichneten Urkunden oder Angaben auf Papier oder in elektronischer Form 

dürfen die Verwaltungskosten nicht übersteigen.“ In „elektronischer Form“ 

definiert die Richtlinie in Art 3 Abs 8 dahingehend, „dass die Information 

mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digita-

ler Kompression) und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am 

Endpunkt empfangen wird und sie vollständig über Draht, über Funk, auf op-

                         
1661 ABl L 65/8 vom 14.03.1968 idF ABl L 221/13 vom 04.09.2003. Vgl dazu Tro-

berg/Tiedje, in Groeben/Schwarze (Hrsg), EU-/EG-Vertrag, Art 44 Rz 31. 
1662 Zu den Offenlegungspflichten, die schon die Stammfassung der Publizitäts-

richtlinie (ABl L 65/8 vom 14.03.1968) kannte, vgl Zib, Grundsatzfragen, in 
Zib/Auer, Firmenbuch 8. 
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tischem oder anderem elektromagnetischen Wege in der von den Mitgliedstaa-

ten bestimmten Art und Weise gesendet, weitergeleitet und empfangen wird.“ 

Für die Beglaubigung einer elektronischen Kopie verlangt die Publizitäts-

richtlinie die Sicherstellung „sowohl die Echtheit ihrer Herkunft als auch 

die Unversehrtheit ihres Inhalts“ durch Einsatz zumindest einer fortge-

schrittenen elektronischen Signatur im Sinne Signaturrichtlinie.1663 Die Um-

setzung der Publizitätsrichtlinie, die bis 31.12.2006 zu erfolgen hat, wird 

Änderungen in der österreichischen Rechtsordnung erforderlich machen. 

 

European Business Register – EBR 

 
Das „Europäische Firmenbuch“ (European Business Register – EBR)1664 ist 

technisch keine Datenbank, sondern ein Datenbankverbund,1665 ihm gehören 

zurzeit die Register von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Norwegen, Österreich, 

Rumänien (Sonderstatus), Schweden und Spanien (Großbritannien plant die 

Teilnahme) an. In Österreich ging der europäische Firmenbuchverbund – nach 

einer Testphase seit 01.04.1998 – mit 01.04.1999 in Betrieb.1666 Das Europe-

an Business Register umfasst zurzeit Daten von über 18 Millionen europäi-

schen Unternehmen der am EBR teilnehmenden Staaten. Der Dataweb-Dienst1667 

der Telekom-Austria AG bietet Zugang zum European Business Register, der 

Nutzer erhält damit Einsicht in andere nationale Handelsregister. 

 

c. Ediktsdatei/Insolvenzdatei 
 

Die Ediktsdatei enthält öffentliche Bekanntmachungen in bestimmten gericht-

lichen Verfahren. Gerichtliche Bekanntmachungen, die früher an der An-

schlagtafel des Gerichts oder im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu finden wa-

ren, werden heute in der Ediktsdatei öffentlich gemacht. Die Insolvenzda-

tei, die Bestandteil der Ediktsdatei ist, enthält auf Insolvenzen bezugha-

bende öffentliche Bekanntmachungen. Das Bundesministerium für Justiz führt 

die Ediktsdatei und die Insolvenzdatei, die unter derselben Internetadresse 

<http://www.edikte.justiz.gv.at/> über das Internet für jedermann erreich-

bar sind. Abfragen aus der Ediktsdatei sind gebührenfrei.1668 

                         
1663 Vgl V. Kapitel 2.b. FN 749. 
1664 Vgl FN 197; und Jahnel/Mader, Rechtsinformatik II 59; und Szöky, In- und 

ausländische juristische Personen, NZ 2003, 84. 
1665 Vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 73. 
1666 Zu den Hintergründen des EBR und zum Aufbau in Österreich vgl Tischler, Eu-

ropean Business Register – ein Projektbericht, in Wiener IT-Kongress 1996 
Band II 905. 

1667 Vgl FN 1281. 
1668 § 6a Abs 2 Gerichtsgebührengesetz. Für Ausdrucke aus der Ediktsdatei hinge-

gen, die im Weg der automationsunterstützten Datenverarbeitung bei Gericht 
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Rechtsgrundlagen für die Ediktsdatei einschließlich der Insolvenzdatei sind 
 
– das Gesetz vom 27. November 1896, womit Vorschriften über die Besetzung, 

innere Einrichtung und Geschäftsordnung der Gerichte erlassen werden (Ge-
richtsorganisationsgesetz – GOG), RGBl 1896/21 idF BGBl I 2004/128 
(§ 89j, § 89k);  

– das Insolvenzrechtseinführungsgesetz – IEG, RGBl 1914/337 idF 2003/36 
(§§ 14 f); 

– die Konkursordnung (KO), RGBl 1914/337 idF BGBl I 2003/92; 
– die Ausgleichsordnung (AO), BGBl II 1934/221 idF BGBl I 2003/92; 
– die Gesetz vom 27. Mai 1896, über das Exekutions- und Sicherungsverfahren 

(Exekutionsordnung), RGBl 1896/79 idF BGBl I 2004/128 (§§ 71, 71a, 170, 
170b, 171, 172, 174, 176, 184, 196, 199, 209, 230, 272);  

– das Bankwesenwesengesetz, BGBl 1993/532 idF BGBl I 2004/70 (§ 82, 85, 
911669); 

– das Firmenbuchgesetz (FBG), BGBl 1991/10 idF BGBl I 2004/128 (§ 41); 
– das Bundesgesetz vom 27. November 1984 über die Gerichts- und Justizver-

waltungsgebühren (Gerichtsgebührengesetz – GGG), BGBl 1984/501 idF BGBl I 
2004/128 (§§ 6a, 32);  

– die Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl 194 idF BGBl I 2004/53 (§ 13).  
– das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, dRGBl 1897/219 idF BGBl I 2004/14 

(§ 10),  
– die Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl 1975/631 idF BGBl I 2004/15 

(§ 376); 
 

Die gesetzlichen Grundlagen der Ediktsdatei wurden 1997 insbesondere durch 

Novellen zur Konkursordnung, zur Ausgleichsordnung, zum Insolvenzrechtsein-

führungsgesetz und zum Gerichtsorganisationsgesetz geschaffen.1670 Die Er-

läuterungen betonen, dass „durch die Schaffung einer Ediktsdatei (…) die 

Modernisierung des Justizbetriebes durch Einsatz der heutigen Informations-

technik weitergeführt werden (soll).“ Dadurch soll „eine wesentliche Er-

leichterung und Entlastung sowohl für die Bevölkerung als auch für die Ge-

richte und damit im Ergebnis ein rationellerer Personaleinsatz erzielt wer-

den.“1671 Die nach verschiedenen Rechtsvorschriften vorzunehmenden gericht-

lichen Bekanntmachungen werden danach durch Aufnahme in eine allgemein zu-

gängliche Datenbank, die Ediktsdatei, öffentlich gemacht. Auf herkömmliche 

Formen gerichtlicher Bekanntmachungen, wie insbesondere den Anschlag an der 

                                                                             

hergestellt werden, betragen die Gerichtsgebühren nach § 32 Gerichtsgebüh-
rengesetz 8 Euro. 

1669 § 91 BWG: „Für die öffentlichen Bekanntmachungen gelten die Vorschriften der 
Konkursordnung.“ 

1670 Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1997 – IRÄG 1997, BGBl I 114, trat mit 
01.10.1997 in Kraft. 

1671 RV 734 BlgNR 20. GP 70. Zur Entwicklung der Ediktsdatei in der Bundesrechen-
zentrum GmbH vgl Hörmann, Ediktsdatei im Internet, in Schriftenreihe Rechts-
informatik Band 6, 112. 
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Amtstafel des Gerichts, sollte vollständig verzichtet werden:1672 „(1) Der 

Bundesminister für Justiz hat eine allgemein zugängliche Datenbank (Edikts-

datei) einzurichten, in die von den Gerichten die Daten jener gerichtlichen 

Bekanntmachungen aufzunehmen sind, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften 

durch die Aufnahme in die Ediktsdatei bekanntzumachen sind. Wird eine sol-

che Bekanntmachung angeordnet, so treten ihre Wirkungen mit der Aufnahme 

ihrer Daten in die Ediktsdatei ein“ (§ 89j Abs 1 GOG). Vorausgesetzt, dass 

das entsprechende Materiengesetz dies anordnet, stellt einzig die Aufnahme 

der bezüglichen Daten in die Ediktsdatei den rechtswirksamen Akt der Be-

kanntmachung dar. Zunächst war das nach § 14 Insolvenzrechtseinführungsge-

setz nur für die nach den Insolvenzgesetzen angeordneten gerichtlichen Be-

kanntmachungen vorgesehen, die Ediktsdatei war somit ursprünglich eine blo-

ße „Insolvenzdatei“:1673 „In die Ediktsdatei sind die Daten aufzunehmen, die 

nach den Insolvenzgesetzen öffentlich bekanntzumachen sind (Insolvenzda-

tei).“ 

 

Insbesondere die Eröffnung eines Konkurses bzw die Eröffnung eines Aus-

gleichsverfahrens wird danach durch Edikt öffentlich bekannt gemacht, das 

heißt die Aufnahme in die Insolvenzdatei ist die ausschließliche und 

rechtsverbindliche Kundmachungsform. Die Rechtswirkungen der Konkurseröff-

nung bzw der Eröffnung eines Ausgleichsverfahrens „treten mit Beginn des 

Tages ein, der der öffentlichen Bekanntmachung des Inhalts des (Kon-

kurs-)Edikts folgt.“1674 Bezüglich der Bekanntmachung der Konkurseröffnung 

sind nach § 74 Abs 2 Konkursordnung, bezüglich der Bekanntmachung der Er-

öffnung eines Ausgleichsverfahrens sind nach § 4 Abs 2 Ausgleichsordnung 

insbesondere folgende Daten in das Edikt aufzunehmen: Die Bezeichnung des 

Gerichts; Namen (Firma) und Wohnort des (Gemein-)Schuldners sowie Sitz des 

Unternehmens, gegebenenfalls die Firmenbuchnummer und das Geburtsdatum; Na-

men, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Masse- 

bzw Ausgleichsverwalters; Ort, Zeit und Zweck der ersten Gläubigerversamm-

lung bzw Ausgleichstagsatzung; Aufforderung an die Gläubiger, ihre Forde-

rungen innerhalb einer bestimmten Frist anzumelden; und eine kurze Beleh-

rung über die Folgen einer Versäumung der Anmeldungsfrist oder der Bestel-

                         
1672 Vgl RV 734 BlgNR 20. GP 71: „Es ist in Aussicht genommen, gerichtliche Be-

kanntmachungen künftig möglichst nur noch durch Aufnahme in die Ediktsdatei 
vorzunehmen.“ 

1673 Zu den bezüglichen Problembereichen vgl eingehend Konecny, Insolvenzdatei, 
ÖJZ 2002, 492; und zu bereits eingetragenen Insolvenzverfahren, die vorzei-
tig (irrtümlich) wieder aus der Insolvenzdatei entfernt wurden vgl Konecny, 
Neuaufnahme, ZIK 2003/59. 

1674 § 2 Abs 1 Konkursordnung, § 7 Abs 1 Ausgleichsordnung. Selbst auf die Zu-
stellung des Gerichtsbeschlusses betreffend die Konkurseröffnung bzw Eröff-
nung eines Ausgleichsverfahrens kommt es (für die Auslösung des Fristenlau-
fes) nicht an. Vgl dazu OGH ZIK 2001/113 und Duursma/Duursma-Kepplinger, In-
solvenzdatenbanken 218. 
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lung eines Zustellungsbevollmächtigten. Aufnahme in die Insolvenzdatei fin-

den aber auch die anderen öffentlichen Bekanntmachungen im Zuge eines In-

solvenzverfahrens,1675 etwa die rechtskräftige Abweisung des Konkursantrages 

mangels kostendeckenden Vermögens, die Annahme des Zwangsausgleichsantrags, 

die Fortsetzung des Konkursverfahrens, die Annahme des Ausgleichsantrags 

ua.1676 

 

Neben den Insolvenzgesetzen sehen mittlerweile schon mehrere Gesetze diese 

Art der öffentlichen Bekanntmachung vor, sodass die Ediktsdatei folgende 

Bekanntmachungen enthält: 

 
– Seit 01.01.2000 alle öffentlichen Bekanntmachungen aus dem Insolvenzver-

fahren (Insolvenzdatei); 

– seit 01.01.2002 Veröffentlichungen der Bezirksgerichte im Zusammenhang 

mit gerichtlichen Exekutionen, so betreffend Versteigerungen von Liegen-

schaften, Eigentumswohnungen, Baurechten und Superädifikaten,1677 Verstei-

gerungen von beweglichen Sachen und Bestellung von Kuratoren; 

– seit 01.01.2002 Eintragungen in das Firmenbuch sowie Beschlüsse über die 

Verhängung einer Zwangsstrafe;1678 

– seit 01.07.2002 öffentliche Bekanntmachungen des Masseverwalters1679 über 

eine beabsichtigte Veräußerung oder Verpachtung von Vermögen des Gemein-

schuldners;1680 und 

– seit 01.01.2003 Bekanntmachungen aus Strafverfahren (Beschreibung von 

Gegenständen, die im Rahmen eines gerichtlichen Strafverfahrens bei einem 

Beschuldigten aufgefunden wurden und deren rechtmäßiger Eigentümer nicht 

bekannt ist [„fremdes Gut“]).1681 

 

Trotz des Ziels, letztlich alle gerichtlichen Bekanntmachungen nur noch 

durch Aufnahme in die Ediktsdatei öffentlich zu machen, gibt es nach wie 

vor eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen in den Materiengesetzen, die 

(noch) auf herkömmliche Bekanntmachungen in Papierform abstellen. Für diese 

kennt § 89j GOG in Abs 2 eine zweite Variante1682 der Aufnahme in die 

Ediktsdatei: „Die Daten gerichtlicher Bekanntmachungen, die nicht durch die 

Aufnahme in die Ediktsdatei bekanntzumachen sind, können zur Erleichterung 

                         
1675 Vgl § 173a Konkursordnung: „Die öffentliche Bekanntmachung von Schriftstü-

cken und Beschlüssen erfolgt durch Aufnahme in die Insolvenzdatei (§ 14 
IEG).“ 

1676 Vgl dazu Duursma/Duursma-Kepplinger, Insolvenzdatenbanken 219. 
1677 Vgl etwa §§ 71 f Exekutionsordnung. 
1678 Vgl auch §§ 24 und 41 Firmenbuchgesetz. 
1679 Vgl dazu etwa Riel/Schuster, Bekanntmachungen, ZIK 2002/108. 
1680 Vgl § 117 Abs 2 Konkursordnung. 
1681 Vgl § 376 Strafprozessordnung 1975. 
1682 Vgl etwa Schneider et al, Elektronischer Rechtsverkehr 15. 
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ihrer Kenntnisnahme nach Maßgabe des Abs 3 Z 4 in die Ediktsdatei aufgenom-

men werden; einer solchen Aufnahme in die Ediktsdatei kommt die Wirkung ei-

ner gerichtlichen Bekanntmachung jedoch nicht zu.“ 

Solange die Materiengesetzgeber keine Anordnungen betreffend eine (rechts-

wirksame) Kundmachung in der Ediktsdatei treffen, sollte als Alternative 

die „Möglichkeit eröffnet werden, die herkömmlichen gerichtlichen Bekannt-

machungen aufgrund einer entsprechenden Verordnung des Bundesministers für 

Justiz überdies in die Ediktsdatei aufzunehmen und so die Bevölkerung mit 

dem neuen Medium vertraut zu machen.“1683 Voraussetzung dieser zweiten Vari-

ante des § 89j GOG ist, dass der Bundesminister für Justiz von seiner Ver-

ordnungsermächtigung (§ 89j Abs 3 Z 4 GOG) Gebrauch macht und bestimmt, 

welche Daten konkret von den Gerichten in die Ediktsdatei aufgenommen wer-

den können; die Kundmachung in der Ediktsdatei ist nach dieser Variante zu-

dem ohne Rechtswirkungen, die allein rechtswirksame Bekanntmachung bleibt 

die herkömmliche Form der öffentlichen Bekanntmachung (§ 89j Abs 2 GOG).  

 

Falsche Daten in der Ediktsdatei und fehlerhafte Abfragemöglichkeiten sind 

nach § 89j Abs 4 GOG „auf Antrag oder von Amts wegen von dem Gericht zu be-

richtigen, das für jenes Verfahren zuständig ist, in dem die Bekanntmachung 

vorgenommen worden ist. Der Antrag kann von jedem gestellt werden, der von 

einem Fehler der Dateneingabe oder ihrer Abfragbarkeit betroffen ist.“ 

 

§ 89k Abs 1 GOG berechtigt jedermann zur Einsicht in die Ediktsdatei „durch 

eine Abfrage mittels automationsunterstützter Datenübermittlung“. Die Ab-

fragemöglichkeit aus der Ediktsdatei soll nach den Erläuterungen „grund-

sätzlich alle Eintragungen umfassen … und so auf dem kürzesten Wege eine 

aktuelle und individuell abrufbare Informationsweitergabe sowohl an das 

Publikum als auch die Gerichte gewährleisten.“1684 Die Formulierung des 

§ 89k Abs 1 GOG lässt – sofern der Bundesminister für Justiz in einer Ver-

ordnung (§ 89j Abs 3 GOG) nicht Anderes anordnet1685 – eine Abfrage von Da-

ten aus der Ediktsdatei über das Internet zu.1686 Einsicht in die Ediktsda-

tei kann im Internet auf der Website des Bundesministeriums für Justiz1687 – 

ohne Zwischenschaltung von Übermittlungsstellen – genommen werden. 

 

                         
1683 RV 734 BlgNR 20. GP 71. 
1684 RV 734 BlgNR 20. GP 70. 
1685 § 89j Abs 3 GOG ermächtigt den Bundesminister für Justiz unter anderem, 

„nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten sowie unter Be-
dachtnahme auf eine einfache und sparsame Verwaltung und eine Sicherung vor 
Missbrauch“ festzulegen, ob und welche Übermittlungsstellen für die Abfrage 
aus der Ediktsdatei einzurichten sind. 

1686 Vgl RV 734 BlgNR 20. GP 73. 
1687 URL: <http://www.edikte.justiz.gv.at/>. 
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Nach § 89e Abs 1 GOG haftet der Bund für die durch den Einsatz der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien verursachten Schäden aus Fehlern bei 

der Führung der Ediktsdatei. Die Haftung ist nur dann ausgeschlossen, wenn 

der Schaden durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf 

einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Mittel der 

automationsunterstützten Datenverarbeitung1688 beruht.1689 

 

d. Insolvenzverwalterliste 
 

Im Zusammenhang mit den Insolvenzverfahren wird nach § 15 Insolvenz-

rechtseinführungsgesetz1690 als „allgemein zugängliche Datenbank“ vom Ober-

landesgericht Linz für ganz Österreich eine über das Internet abrufbare 

„Insolvenzverwalterliste“ geführt. In diese Liste können sich an der Masse- 

bzw Ausgleichsverwaltung interessierte Personen selbst eintragen1691 und ih-

re Daten auch selbst wieder ändern. Diese Liste dient insbesondere den Ge-

richten als Informationsquelle,1692 Einsicht kann seit 01.07.2002 aber je-

dermann ohne jedwede Beschränkung über das Internet – über die Website des 

Bundesministeriums für Justiz (<http://www.justiz.gv.at/>) – nehmen. Die 

Abfrage ist kostenfrei.1693 

 

§ 15 Abs 4 Insolvenzrechtseinführungsgesetz erklärt ausdrücklich die beson-

dere Haftungsregel des § 89j Abs 5 GOG für anwendbar, die jedoch mit 

01.01.2005 behoben wurde. Eine einheitliche Haftungsregelung für Schäden 

aus dem IT-Einsatz in der Gerichtsbarkeit enthält nun § 89e GOG.1694 Die 

Haftung des Bundes für die durch den Einsatz der Informations- und Kommuni-

kationstechnologien verursachten Schäden aus Fehlern bei Führung der Insol-

venzverwalterliste bestimmt sich daher ab 01.01.2005 nach § 89e GOG. 

                         
1688 Vom Begriff „Mittel der automationsunterstützten Datenverarbeitung“ werden 

„nur technische Funktionen, nicht aber menschliche Tätigkeiten erfasst“ (RV 
734 BlgNR 20. GP 72). 

1689 Bis 31.12.2004 war eine entsprechende Haftungsregel in § 89j Abs 5 GOG ent-
halten (vgl IV. Kapitel 5.). Vgl Starl, Verfahrensautomation, in Jah-
nel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatikrecht 174. 

1690 IdF BGBl I 2002/75. 
1691 URL: <http://www.iv.justiz.gv.at>. 
1692 Bei Auswahl eines Masseverwalters bzw eines Ausgleichsverwalters für die 

Durchführung eines Konkursverfahrens bzw eines Ausgleichsverfahrens hat sich 
das Konkurs- bzw Ausgleichsgericht an dieser Liste zu orientieren. Wenn kei-
ne der in die Insolvenzverwalterliste aufgenommenen Personen die Anforderun-
gen erfüllt oder keine bereit ist, die Insolvenzverwaltung zu übernehmen, 
oder eine besser geeignete nicht eingetragene Person zur Übernahme bereit, 
darf das Gericht nach § 80a Abs 3 Konkursordnung bzw § 29a Ausgleichsordnung 
eine „nicht in die Insolvenzverwalterliste eingetragene Person auswählen.“ 

1693 Die Eintragungen in die Insolvenzverwalterliste der an der Masse- bzw Aus-
gleichsverwaltung interessierten Personen sind aber gebührenpflichtig (§ 2 
Z 7a und § 32 Gerichtsgebührengesetz). 

1694 Vgl dazu IV. Kapitel 5. 
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e. Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste 
 

Der Bundesminister für Justiz hat nach § 3b Bundesgesetz über die allgemein 

beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und Dolmetscher 

(SDG)1695 eine allgemein zugängliche Datenbank (Gerichtssachverständigen- 

und Gerichtsdolmetscherliste) einzurichten. Die allgemein beeideten und ge-

richtlich zertifizierten Sachverständigen und die allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Dolmetscher sind von den Präsidenten der Landes-

gerichte als Zertifizierungsstellen in die elektronische Gerichtssachver-

ständigen- und Gerichtsdolmetscherliste einzutragen (§ 2 Abs 1, § 14 SDG). 

Die in die Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste eingetra-

genen Personen können bestimmte Daten nach § 3a Abs 5 SDG selbst elektro-

nisch in die Liste eintragen (Zusatzeintragungen).1696 Die Datenbank für je-

dermann ohne jedwede Beschränkung über das Internet zugänglich 

(<http://www.sdgliste.justiz.gv.at/>).1697 Die Einsicht ist für jedermann 

kostenfrei.1698 

 

Der Bund haftet grundsätzlich nach § 3b Abs 2 SDG für die durch den Einsatz 

der automationsunterstützten Datenverarbeitung verursachten Schäden aus 

Fehlern bei der Führung der Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmet-

scherliste1699, ausgeschlossen ist die Haftung des Bundes aber jedenfalls 

für Inhalte, welche die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Sachverständigen in die Liste eingetragen haben (§ 3b Abs 3 SDG). Fehler 

von Dateneingaben in die Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscher-

liste und fehlerhafte Abfragemöglichkeiten sind nach § 3b Abs 1 SDG „auf 

Antrag oder von Amts wegen von dem zuständigen Präsidenten1700 zu berichti-

gen. Der Antrag kann von jedem gestellt werden, der von einem Fehler der 

Dateneingabe oder ihrer Abfragbarkeit betroffen ist.“ 

                         
1695 BGBl 1975/137 idF BGBl I 2003/115. 
1696 § 3a Abs 6 SDG: „Die … vorzunehmenden Eintragungen haben elektronisch unter 

Verwendung eines geeigneten Zertifikats (§ 2 Z (SigG) zu erfolgen.“ 
1697 § 7 Abs 1 SDG bestimmt ausdrücklich, dass die Gerichtssachverständigen- und 

Gerichtsdolmetscherliste im Internet unter der auf der Homepage der Justiz 
ersichtlichen Internetadresse allgemein zugänglich zu veröffentlichen und 
laufend zu aktualisieren ist. 

1698 Die Eintragungen in die Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscher-
liste sind aber gebührenpflichtig (§ 2 Z 7b, § 4 Abs 6a und § 32 Gerichtsge-
bührengesetz). 

1699 Mit § 89e Abs 1 GOG, der am 01.01.2005 in Kraft trat, wurde für eine ein-
heitliche Haftungsregelung für den IT-Einsatz in der Gerichtsbarkeit ge-
schaffen. Die förmliche Aufhebung von § 3 Abs 2 SDG unterblieb. Vgl dazu IV. 
Kapitel 3. 

1700 Die Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste ist nach § 3 
Abs 1 SDG von den Präsidenten der Landesgerichte für diejenigen Sachverstän-
digen zu führen, für die sich ihre Zuständigkeit aus § 3 Abs 2 bis 4 SDG er-
gibt. 
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f. Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens 
 

Für das Exekutionsverfahren sieht § 73a EO eine „elektronische Einsicht in 

Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens“ vor.1701 Danach hat der Bundesmi-

nister für Justiz „nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten sowie unter 

Bedachtnahme auf eine einfache und sparsame Verwaltung und eine Sicherung 

vor Missbrauch“ jene Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens, insbesonde-

re die Namensverzeichnisse, die Register über Pfändungen und die Listen der 

Vermögensverzeichnisse, zu bestimmen, in welche Rechtsanwälte, Notare und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts mittels automationsunterstützter Da-

tenübermittlung Einsicht nehmen dürfen. Die elektronische Akteneinsicht 

nach § 73a EO steht also nur Rechtsanwälten, Notaren und Körperschaften des 

öffentlichen Rechts offen und ist zudem seit der Novelle BGBl 1996/2011702 

nur zulässig, wenn die genannten Personen die auf diese Weise erlangten Da-

ten zur Einleitung eines Rechtsstreites oder einer Exekution, zur Geltend-

machung von Einwendungen gegen eine bereits eingeleitete Exekution oder 

sonst zur Führung eines gerichtlichen Verfahrens benötigen. Die Erläuterun-

gen1703 stellen zu dieser Beschränkung des Einsichtsrechts fest, dass „mit 

der in Aussicht genommene Änderung (…) den gegen die bisherige Regelung we-

gen der Unbeschränktheit der Einsicht geäußerten Bedenken Rechnung getragen 

werden soll.“ Je nach den technischen Möglichkeiten ist die elektronische 

Einsicht nur für einzelne Bezirksgerichtssprengel, Landesgerichtssprengel 

oder bundesweit zu gestatten. Die Einzelheiten hat der Bundesminister für 

Justiz zu regeln.  

 

Die Verordnung des Bundesministers für Justiz über die elektronische Ein-

sicht in Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens, BGBl 1996/498,1704 die 

mit 01.01.1997 in Kraft getreten ist, nennt in § 1 Abs 1 jene Geschäftsbe-

helfe, in die elektronische Einsicht genommen werden kann: In die „Namens-

verzeichnisse der verpflichteten Parteien“ (Z 1), die „Listen der abgegebe-

nen Vermögensverzeichnisse“ (Z 2), die „Listen der ergebnislosen Vollzugs-

versuche“ (Z 3) und in die „Pfändungsregister“ (Z 4). 

Die genannten Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens bilden „eine Samm-

lung von Informationen, die im Rahmen eines Exekutionsverfahrens von den 

Gerichten gesammelt und gespeichert werden“1705 und können in diesem Sinne 

                         
1701 Vgl Jahnel, Datenschutzrecht 61; Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 61; und 

Starl, Verfahrensautomation, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informa-
tikrecht 169 f. 

1702 Art 76 Strukturanpassungsgesetz 1996, BGBl 201. 
1703 RV 72 BlgNR 20. GP 306. 
1704 BGBl 1996/498 idF BGBl II 2002/257, 2003/290 (VfGH), 2003/590. 
1705 Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 61. 
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auch als „Datenbank Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens“ bezeichnet 

werden.1706 Die Abfrage hat über eine der vom Bundesminister für Justiz be-

auftragten Übermittlungsstellen zu erfolgen (§ 3).1707 Die Einsicht in die 

Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens ist gebührenpflichtig.1708 Die 

Übermittlungsstellen werden in der Verordnung selbst nun nicht mehr be-

stimmt, die Stammfassung der Verordnung hatte noch die Radio Austria AG1709 

als Übermittlungsstelle festgelegt. Die Körperschaften öffentlichen Rechts 

können die Abfrage, „soweit dies der einfachen und sparsamen Verwaltung 

dient“, auch unter Nutzung eines bestehenden Leitungsverbunds unmittelbar 

bei der Bundesrechenzentrum GmbH durchführen. Rechtsanwälte und Notare 

brauchen für die elektronische Abfrage eine Abfrageberechtigung, die sie – 

entsprechend dem Anschriftcode nach § 7 ERV 1995 – von der jeweils zustän-

digen Kammer erhalten (§ 5). Die Übermittlungsstellen haben zu jeder durch-

geführten Abfrage Abfrager, Zeitpunkt der Abfrage, Suchbegriff und Art des 

abgefragten Geschäftsbehelfs zu protokollieren. Das Bundesministerium für 

Justiz, die Gerichte, die zuständige Rechtsanwaltskammer und die zuständige 

Notariatskammer dürfen Einsicht in die Protokolle der Übermittlungsstellen 

nehmen. § 6 Abs 2 Verordnung über die elektronische Einsicht in Geschäfts-

behelfe des Exekutionsverfahrens bestimmt, dass „die zuständige Rechtsan-

waltskammer, die zuständige Notariatskammer oder die Organe der Dienstauf-

sicht“ durch „geeignete Maßnahmen sicherzustellen“ haben, „dass die Abfra-

gen nur zur Einleitung eines Rechtsstreits oder einer Exekution, zur Gel-

tendmachung von Einwendungen gegen eine bereits eingeleitete Exekution oder 

sonst zur Führung eines gerichtlichen Verfahrens durchgeführt werden.“  

 

§ 7 der genannten Verordnung schließt die elektronische Einsicht aus bzw 

gewährt diese nur mit auf den Verfahrensausgang hinweisenden Ergänzungen, 

wenn sich „der Aussagewert der Daten nachträglich in relevanter Weise ver-

ändert hat“, so etwa bei Abweisung des Exekutionsantrags, bei Einstellung 

des Exekutionsverfahrens oder bei Feststellung, dass der Anspruch schon zum 

Zeitpunkt der Exekutionsbewilligung erloschen war. Der Ausschluss von der 

elektronischen Einsicht ist auf Antrag oder amtswegig wahrzunehmen. Eine 

Ergänzung personenbezogener Daten kann auch eine mit dem Verpflichteten na-

mensgleiche Person beantragen (§ 7 Abs 2 VO). Diese Bestimmung des § 7 der 

Verordnung über den Ausschluss von der elektronischen Einsicht in die Ge-

                         
1706 In diesem Sinn Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 62. 
1707 Zu den Einzelheiten der Abfrage der Datenbank „Geschäftsbehelfe des Exekuti-

onsverfahrens“ vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 64. 
1708 Nach § 6a Abs 1 Gerichtsgebührengesetz ist für die elektronische Einsicht 

eine Justizverwaltungsgebühr von 0,04 Cent pro übermitteltem Zeichen zu ent-
richten. 

1709 Vgl FN 1279.  
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schäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens trat mit 01.01.2004 in Kraft1710 und 

stellt die Reaktion des Verordnungsgebers auf das Erkenntnis des Verfas-

sungsgerichtshofs Slg 16.774/2002 dar.1711 Der Verfassungsgerichtshof hatte 

§ 1 Abs 1 Z 1 und Abs 2 Z 1 der Verordnung des Bundesministers für Justiz 

über die elektronische Einsicht in Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfah-

rens, BGBl 498/1996, wegen Widerspruchs zum Tatbestand „unter Bedachtnahme 

auf ... eine Sicherung vor Missbrauch“ in § 73a Abs 1 EO als gesetzwidrig 

aufgehoben. Die genannte Verordnung hatte eine – unveränderte – Einsichtge-

währung in der Dauer von mindestens vierzehn Monaten vorgesehen, eine Rich-

tigstellung oder Ergänzung personenbezogener Daten konnte ein Betroffener 

nicht erwirken, eben so wenig einen Ausschluss der Einsicht. 

 

Mit der Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl I 2004/128, wurde eine eigene 

Strafbestimmung betreffend die Einsicht in Geschäftsbehelfe des Exekutions-

verfahrens in die Exekutionsordnung (§ 403) eingefügt: „Wer gegen § 73a 

verstößt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-

digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-

tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1.500 Euro zu bestra-

fen. Neben der Verhängung einer Geldstrafe kann auch über den Entzug der 

Abfrageberechtigung erkannt werden, wenn dies erforderlich erscheint, um 

den Betroffenen von weiteren gleichartigen Verwaltungsübertretungen abzu-

halten.“1712 Die Erläuterungen1713 halten dazu fest: „Bei Anpassung der die 

Justiz betreffenden Gesetze an die Vorgaben des Datenschutzgesetzes 20001714 

erschien es geboten, zum Schutz vor Missbrauch Sanktionen bei einem Verstoß 

gegen zweckwidrige Abfragen vorzusehen. Es muss gewährleistet sein, dass 

die Daten nur abgefragt werden, wenn sie zur Einleitung eines Rechtsstrei-

tes oder einer Exekution, zur Geltendmachung von Einwendungen gegen eine 

bereits eingeleitete Exekution oder sonst zur Führung eines gerichtlichen 

Verfahrens benötigt werden.“ 

 

g. Gerichtsregister 
 

Bei jedem Gericht sind „Register und sonstige Geschäftsbehelfe“ zu führen 

(§ 80 Abs 1 GOG). Zweck dieser Einrichtungen ist es, einen „Überblick über 

die Gesamtheit der angefallenen Sachen, deren Auffindbarkeit und den Stand 

der einzelnen Angelegenheiten zu bieten, die für die Erledigung der einzel-

nen Rechtssache nötige Übersicht zu erhalten und zugleich die unentbehrli-

                         
1710 BGBl II 2003/590. 
1711 Jahnel, Datenschutzrecht 61 f. 
1712 § 403 Exekutionsordnung idF der Zivilverfahrens-Novelle 2004 (BGBl I 128) 

tritt gemäß § 407 EO am 01.01.2005 in Kraft.  
1713 RV 613 BlgNR 22. GP 16 f. 
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chen Anhaltspunkte für die Überwachung des gesamten Geschäftsganges und der 

Vollziehung der einzelnen gerichtlichen Verfügungen und Aufträge zu si-

chern“ (§ 80 Abs 1 GOG). Die Führung der Register und die Führung der sons-

tigen Geschäftsbehelfe sowie die „Speicherung des Inhalts gerichtlicher Ak-

ten“ sollen „nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten“ 

grundsätzlich automationsunterstützt erfolgen. (§ 80 Abs 2 GOG). Nur bei 

automationsunterstützter Führung der Register und gerichtlichen Geschäfts-

behelfe können die Parteien des Verfahrens auch tatsächlich von ihrem Recht 

auf elektronische Akteneinsicht nach § 89i Abs 2 GOG Gebrauch machen.  

 

Die Einzelheiten für diese Einrichtungen legt der Bundesminister für Justiz 

durch Verordnung fest. Form und Einrichtung sind im 

VJ(Verfahrensautomation)-Online-Handbuch oder in sonstigen Erlässen zu re-

geln. Das VJ-Online-Handbuch ist in der Intranet-Homepage der Justiz abruf-

bar, die bezüglichen sonstigen Erlässe sind dort verlautbart.  

 

 

8. Die öffentlichen Bücher und Datenbanken 
der Bundesverwaltung 

 

a. Zentrales Melderegister 
 

Das Zentrale Melderegister (ZMR) ist eine vom Bundesministerium für Inneres 

geführte Datenbank und hinsichtlich des Hauptwohnsitzes ein öffentliches 

Register. Es enthält die Datenbestände der Meldebehörden und damit Daten 

aller Menschen, die sich ständig in Österreich aufhalten. Das Zentrale Mel-

deregister wird als Informationsverbundsystem geführt, das Bundesministeri-

um für Inneres ist dabei sowohl Betreiber als auch Dienstleister. Die im 

Zentralen Melderegister eingetragenen Personen erhalten „zur Sicherung der 

Unverwechselbarkeit“ eine Melderegisterzahl (ZMR-Zahl) zugeordnet, die im 

E-Government als zentrales Identifikationselement eingesetzt werden kann. 

Der Zugang zum Zentralen Melderegister ist nur nach Erteilung einer Abfra-

geberechtigung über das Internet möglich.1715 

 
Rechtsgrundlagen für das Zentrale Melderegister sind insbesondere 
 
– das Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1991 – 

MeldeG), BGBl 1992/9 idF BGBl I 2004/10; und  
– die Meldegesetz-Durchführungsverordnung, BGBl II 2002/66 idF 2004/247.  
 

                                                                             
1714 Vgl VII. Kapitel 2.b. 
1715 Zu den Abfragemodalitäten im Detail vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 55. 
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Schon die Novelle 1985/427 zum Meldegesetz 19721716 hatte Bestimmungen über 

ein Zentrales Melderegister enthalten1717, die Realisierung misslang jedoch. 

Das Meldegesetz 1991, BGBl 1992/9, strebte die Aufnahme des Betriebs mit 

01.07.1993 an, mit der Novelle BGBl 1993/520 wurde das Datum des In-Kraft-

Tretens der Bestimmungen über das Zentrale Melderegister auf 01.01.1994 

verschoben, nach der Novelle BGBl 1994/505 sollte das Zentrale Melderegis-

ter mit 01.01.1998 in Echtbetrieb gehen. „Infolge technischer und organisa-

torischer Gegebenheiten (EDV-Kapazitäten) konnten diese Termine jedoch fak-

tisch nicht realisiert werden.“1718 Das Zentrale Melderegister ist nun seit 

01.03.2002 in Betrieb.1719 

 

Das Meldegesetz 1991, BGBl 1992/9 idF BGBl I 2004/10, regelt die Erfassung 

aller sich ständig in Österreich aufhaltenden Personen in lokalen Meldere-

gistern (der Meldebehörden erster Instanz) und im Zentralen Melderegister 

(des Bundesministers für Inneres) und Möglichkeiten und Umfang der Ein-

sichtnahme in diese Register. 

 

Die Bürgermeister haben nach § 14 Abs 1 erster Satz MeldeG als Meldebehör-

den „die Meldedaten aller bei ihnen angemeldeten Menschen einschließlich 

der zugehörigen Abmeldungen evident zu halten (lokales Melderegister); sie 

sind ermächtigt, mit den Daten eines angemeldeten Menschen Hinweise auf 

Verwaltungsverfahren (Behörde, Aktenzeichen, Datum der Speicherung) zu ver-

arbeiten.“ Die Meldebehörden können ihr lokales Melderegister gemäß nach 

§ 14 Abs 1a MeldeG auch „im Rahmen des ZMR führen.“ Die Meldebehörden dür-

fen nach § 14 Abs 3 MeldeG die Meldedaten „zum Zwecke der Aktualisierung 

des Melderegisters oder zum Zwecke der Erstellung eines automationsunter-

stützt geführten Melderegisters“ aus Datenverarbeitungen ermitteln, die von 

Organen der Gemeinde geführt werden. Die im Melderegister evident gehalte-

nen Meldedaten sind von der Meldebehörde nach Ablauf von 30 Jahren ab der 

Abmeldung zu löschen (§ 14 Abs 4 MeldeG).1720 

 

Der Bundesminister für Inneres führt das Zentrale Melderegister nach § 16 

Abs 2 MeldeG als Informationsverbundsystem (§ 4 Z 13 DSG 2000)1721, daten-

                         
1716 Vgl FN 1745. 
1717 § 11a Abs 3 Meldegesetz 1972 idF BGBl 1985/427, in Kraft mit 01.06.1987. 
1718 Grosinger/Szirba, Melderecht 69. 
1719 § 16 Meldegesetz-Durchführungsverordnung, BGBl II 2002/66 idF 2004/247. Vgl 

dazu Vallant/Kaser, Zentrales Melderegister, ÖGZ 2/2002, 44. 
1720 § 16a Abs 10 MeldeG: „Meldedaten, die im Zentralen Melderegister verarbeitet 

werden, sind nach Ablauf von 30 Jahren ab der Abmeldung zu löschen.“ 
1721 Kessler, Zentrales Melderegister, VerwaltungInnov@tiv 2/2002, 16, betont, 

dass mit dem Zentralen Melderegister „erstmals in Österreich ein Datenver-
bundsystem gemäß § 50 DSG geschaffen (wurde), wodurch ein Eingriff in die 
Datenhoheit anderer Behörden ermöglicht wird.“ 
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verantwortliche Auftraggeber des Zentralen Melderegisters sind die Meldebe-

hörden. Unter „Informationsverbundsystem“ versteht das Datenschutzgesetz 

2000 in § 4 Z 13 „die gemeinsame Verarbeitung von Daten in einer Datenan-

wendung durch mehrere Auftraggeber und die gemeinsame Benützung der Daten 

in der Art, dass jeder Auftraggeber auch auf jene Daten im System Zugriff 

hat, die von den anderen Auftraggebern dem System zur Verfügung gestellt 

wurden.“1722 § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000 definiert „Auftraggeber“ als 

„natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder Organe 

einer Gebietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher Or-

gane, wenn sie allein oder gemeinsam mit anderen die Entscheidung getroffen 

haben, Daten für einen bestimmten Zweck zu verarbeiten (Z 9), und zwar un-

abhängig davon, ob sie die Verarbeitung selbst durchführen oder hiezu einen 

anderen heranziehen. Als Auftraggeber gelten die genannten Personen, Perso-

nengemeinschaften und Einrichtungen auch dann, wenn sie einem anderen Daten 

zur Herstellung eines von ihnen aufgetragenen Werkes überlassen und der 

Auftragnehmer die Entscheidung trifft, diese Daten zu verarbeiten.“ 

 
Dem Bundesminister für Inneres kommt bei Führung des Melderegisters sowohl 

die Funktion des Betreibers gemäß § 50 DSG 20001723 als auch die eines 

Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 DSG 2000 für die Datenanwendung zu. § 4 

Z 5 Datenschutzgesetz 2000 versteht unter einem „Dienstleister“ „natürliche 

oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder Organe einer Ge-

bietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher Organe, 

wenn sie Daten, die ihnen zur Herstellung eines aufgetragenen Werkes über-

lassen wurden, verwenden.“ Der Bundesminister für Inneres verwendet in die-

sem Sinn die ihm von den Meldebehörden überlassenen Daten zur Herstellung 

des Zentralen Melderegisters. 

 

Der Bundesminister für Inneres gibt bei Führung des Zentralen Melderegis-

ters für die Meldebehörden gemäß § 16 Abs 4 MeldeG „zur Sicherung der Un-

verwechselbarkeit der An- und Abgemeldeten“ jeder eingetragenen Person eine 

„nicht sprechende“, dh keine Informationen über den Betroffenen enthaltende 

                         
1722 Die Datenschutzrichtlinie kennt den Begriff des „Informationsverbundsystems“ 

nicht. Die Erläuterungen zur Datenschutzkonvention des Europarats (BGBl 
1988/317) führen zur Definition des Begriffs „automatisierte Da-
tei/Datensammlung“ in Art 2 lit b („automatisierte Datei/Datensammlung“ be-
deutet „jede zur automatischen Verarbeitung erfasste Gesamtheit von Informa-
tionen“), aus, dass diese Definition „nicht nur Dateien/Datensammlungen, die 
aus zentral geführten Gesamtheiten von Informationen bestehen (umfasst), 
sondern auch solche Gesamtheiten, die räumlich verteilt sind und über ein 
automatisiertes Verbundsystem zu Verarbeitungszwecken zusammengeführt wer-
den“ (<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/108.htm>). 

1723 § 50 Abs 1 erster Satz DSG 2000: „Die Auftraggeber eines Informationsver-
bundsystems haben, soweit dies nicht bereits durch Gesetz geregelt ist, ei-
nen geeigneten Betreiber für das System zu bestellen.“ 
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Melderegisterzahl (ZMR-Zahl) bei. Das Zentrale Melderegister mit der ZMR-

Zahl ist für die Entwicklung des E-Government von grundlegender Bedeutung, 

weil es als zentrales Identifikationselement eingesetzt werden kann. In 

diesem Sinn spricht sich auch das Regierungsprogramm 20031724 dafür aus, das 

„ZMR als Drehpunkt von E-Government festzulegen“. Die Personenbindung der 

Bürgerkarte, die bereichsspezifische Verfahrenskennung, die Errichtung von 

Personenstands- und Urkundenregister knüpfen am Zentralen Melderegister an. 

 

Das Zentrale Melderegister enthält die „Meldedaten“ aller in Österreich ge-

meldeten Personen. Die Gesamtheit der Meldedaten eines bestimmten Menschen 

bildet den „Gesamtdatensatz“ (§ 16a Abs 2 zweiter Satz MeldeG). Dieser be-

steht im Wesentlichen aus  

 
– Identitätsdaten (§ 1 Abs 5a MeldeG), das sind die Namen, das Geschlecht, 

die Geburtsdaten (Ort, Datum, Bundesland, wenn im Inland gelegen, und 

Staat, wenn im Ausland gelegen), die Melderegisterzahl (ZMR-Zahl) und die 

Staatsangehörigkeit, bei Fremden überdies Art, Nummer, Ausstellungsbehör-

de und Ausstellungsdatum sowie der Staat der Ausstellung ihres Reisedoku-

mentes; und 

 
– Wohnsitzdaten (§ 1 Abs 5a MeldeG), wie Adresse, Ortsgemeinde/Bundesland, 

Datum der An- bzw Abmeldung, Name des Unterkunftgebers; bei Obdachlosen 

Angabe der Kontaktstelle und die Angabe, ob es sich dabei um eine Zu-

stelladresse gemäß dem Zustellgesetz handelt; Angaben betreffend das Re-

ligionsbekenntnis werden in das Zentrale Melderegister nicht übernom-

men.1725 

 

 Das Zentrale Melderegister ist gemäß § 16 Abs 1 MeldeG „insofern ein öf-

fentliches Register, als der Hauptwohnsitz eines Menschen oder jener 

Wohnsitz, an dem dieser Mensch zuletzt mit Hauptwohnsitz gemeldet war, 

abgefragt werden kann.“ Voraussetzung für eine Abfrage aus dem Zentralen 

Melderegister ist, dass der Anfragende die betreffende Person durch Vor- 

und Familiennamen und wenigstens ein weiteres Merkmal (wie etwa das wirt-

schaftsbereichsspezifische Personenkennzeichen1726 nach § 14 E-GovG, Ge-

burtsdatum, Geburtsort oder einen bisherigen Wohnsitz) „im Hinblick auf 

                         
1724 Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzgebungsperiode (28.02.2003) 36. 
1725 Die Meldebehörden haben dem Bundesminister für die Zwecke des Zentralen Mel-

deregisters ihre Meldedaten nach § 16 Abs 2 MeldeG – „mit Ausnahme der Anga-
ben zum Religionsbekenntnis“ – samt allenfalls bestehenden Auskunftssperren 
sowie zugehörigen Abmeldungen zu überlassen. 

1726 Gibt der Anfragende ein wirtschaftsbereichsspezifisches Personenkennzeichen 
zur Identifizierung des Betroffenen an, so muss er nach § 16 Abs 1 zweiter 
Satz MeldeG  zur Überprüfung der Richtigkeit des wbPK seine eigene Stammzahl 
zur Verfügung stellen. 
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alle im ZMR verarbeiteten Gesamtdatensätze eindeutig“1727 bezeichnen kann. 

Auskünfte über andere gemeldete Wohnsitze einer Person setzen darüber 

hinaus den „Nachweis eines berechtigten Interesses“ voraus. Als öffentli-

ches Register fällt das Zentrale Melderegister in den Anwendungsbereich 

des § 17 Abs 2 Z 2 Datenschutzgesetz 2000. Nach § 17 Abs 2 Z 2 Daten-

schutzgesetz 2000 sind Datenanwendungen, welche die Führung von Registern 

oder Verzeichnissen zum Inhalt haben, die von Gesetzes wegen öffentlich 

einsehbar sind, sei es auch nur bei Nachweis eines berechtigten Interes-

ses, nicht meldepflichtig.1728  

 

Eine Online-Abfrageberechtigung im Zentralen Melderegister (ZMR) kann der 

Bundesminister für Inneres einräumen (Abfrageberechtigte):  

 

– Abfrageberechtigte Stellen (im Sinne von § 1 Z 3 MeldeV): § 16a Abs 4 

MeldeG ermächtigt den Bundesminister für Inneres, „Organe von Gebietskör-

perschaften“, „Gemeindeverbände“, „Gerichtskommissäre im Sinne des Ge-

richtskommissärsgesetzes“1729 und „Sozialversicherungsträger“ auf deren 

Verlangen zu Online-Abfragen aus dem Zentralen Melderegister zu berechti-

gen, soweit dies „zur Besorgung einer gesetzlich übertragenen Aufgabe er-

forderlich ist“.1730 Ein nach dieser Bestimmung eingeräumtes Abfragerecht 

umfasst auch jene Daten, die einer Auskunftssperre unterliegen, weil „re-

gelmäßig davon ausgegangen werden kann, dass die Erfüllung der hoheitli-

chen Aufgabe regelmäßig höher zu bewerten ist, als das Interesse eines 

Betroffenen, seinen Aufenthaltsort geheim zu halten.1731 Für jede Online-

Auskunft aus dem Zentralen Melderegister haben die abfrageberechtigten 

                         
1727 Mit der Novellierung des § 16 Abs 1 MeldeG durch die Novelle BGBl I 2004/10 

entsprach der Gesetzgeber einer Empfehlung der Datenschutzkommission. Vor 
Änderung des § 16 MeldeG erhielt ein Abfrager, der Vor- und Familienname so-
wie ein sonstiges Merkmal des Betroffenen angab, eine Liste mit Personen, 
auf welche die angegebenen Merkmale zutrafen, samt deren Geburtsdaten, an 
Hand derer die gesuchte Person ausgewählt werden konnte. Vgl dazu RV 252 
BlgNR 22. GP 20. 

1728 RV 424 BlgNR 21. GP 23: „Das ZMR ist ein öffentliches Register im Sinne des 
DSG 2000.“ Vgl Grosinger/Szirba, Melderecht 138, 143. Grosinger/Szirba neh-
men daher an, dass das Zentrale Melderegister hinsichtlich seines ganzen In-
halts ein öffentliches Register im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 ist. 

1729 Die Gerichtskommissäre wurden durch die Novelle BGBl I 2004/10 in § 16a 
Abs 4 MeldeG eingefügt. Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 20: „In Österreich werden 
von den Notaren in ihrer Eigenschaft als Gerichtskommissäre jährlich ca. 
80.000 Verlassenschaften abgewickelt. Daraus ergeben sich 20.000 bis 30.000 
schriftliche Anfragen der Notare an die Meldebehörden. Über Anregung der Ös-
terreichischen Notariatskammer soll nunmehr auch Gerichtskommissären ein di-
rekter Zugriff auf das ZMR ermöglicht werden. Als direkte Auswirkungen die-
ser Online-Abfrageberechtigung dürfen sowohl eine wesentliche Entlastung der 
Notare und Gerichte als auch eine Verfahrensbeschleunigung erwartet werden.“ 

1730 Vgl § 19 Abs 2 VerG. 
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Stellen gemäß § 15 Abs 1 MeldeV eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von 1 

Euro zu entrichten, sofern es sich nicht um die Erfüllung der sich aus 

§ 16a Abs 9 MeldeG1732 ergebenden Verpflichtungen handelt.1733 Sicherheits-

behörden und Organe der Gemeinden sind von der Entrichtung der Verwal-

tungsabgabe befreit (§ 16a Abs 8 MeldeG). 

 

– Sonstige Abfrageberechtigte (im Sinne von § 1 Z 4 MeldeV): Anderen Perso-

nen kann der Bundesminister für Inneres nach § 16a Abs 5 MeldeG „im Rah-

men des § 16 Abs 1“ auf Antrag eine Online-Abfrageberechtigung „auf die 

im Zentralen Melderegister verarbeiteten Daten, für die keine Auskunfts-

sperre besteht,“ einräumen, wenn glaubhaft ist, dass diese Personen „re-

gelmäßig Meldeauskünfte zur erwerbsmäßigen Geltendmachung oder Durchset-

zung von Rechten oder Ansprüchen benötigen.“ § 16a Abs 5a MeldeG be-

stimmt, dass eine solche Abfrageberechtigung in jedem konkreten Fall tat-

sächlich nur für die glaubhaft gemachten eigenen Zwecke in Anspruch ge-

nommen werden darf und die bloße Weitergabe von ermittelten Meldedaten an 

Dritte keinen eigenen Zweck darstellt.1734 Die sonstigen Abfrageberechtig-

ten müssen die abgefragte Person zumindest durch einen Vornamen, den Fa-

miliennamen sowie ein weiteres Merkmal im Hinblick auf alle im ZMR ge-

speicherten Gesamtdatensätze eindeutig bestimmen können,1735 sonst wird 

keine Meldeauskunft erteilt. Dem Betreiber, dem Bundesminister für Inne-

res, ist für die Eröffnung der Abfrageberechtigung jährlich ein pauscha-

ler Kostenersatz in der Höhe von 1.000 Euro zu leisten.1736 Für jede Onli-

ne-Auskunft aus dem Zentralen Melderegister haben die sonstigen Abfrage-

berechtigten eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von 3 Euro zu entrich-

                                                                             
1731 RV 424 BlgNR 21. GP 24 (Novelle BGBl I 2001/28): „Diese weit reichende Ab-

frageberechtigung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Nutznießer die-
ser Regelung allesamt dem Amtsgeheimnis unterliegen.“ 

1732 Soweit abfrageberechtigte Stellen Bundesgesetze vollziehen, für die im Rah-
men eines Verfahrens der Hauptwohnsitz eines Menschen maßgeblich ist, haben 
sie sich nach § 16a Abs 9 MeldeG in jedem Fall, in dem sie sich von Amts we-
gen oder auf Antrag mit dieser Sache des Betroffenen befassen, von der sach-
lichen Richtigkeit ihrer Wohnsitzanknüpfung durch Ermittlung des Gesamtda-
tensatzes des Betroffenen zu überzeugen. 

1733 Sind die abfrageberechtigten Stellen Organe der Länder, kann das jeweilige 
Land – anstatt der Entrichtung der genannten Verwaltungsabgabe – (bis 2006) 
einen jährlichen Pauschalbetrag an den Betreiber entrichten (§ 15 Abs 5  
MeldeV). 

1734 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 20: „Eine Verwendung von ZMR-Daten durch sonstige 
Abfrageberechtigte für Zwecke Dritter ist vom Gesetz untersagt. … Die bei 
‚öffentlichen Daten’ grundsätzlich bestehende Zulässigkeit der Weiterverwen-
dung der Daten für jeden erlaubten Zweck ist hier durch das Gesetz auf ganz 
bestimmte Weise beschränkt.“ 

1735 § 16 Abs 1 MeldeG und § 6a Meldegesetz-Durchführungsverordnung. 
1736 § 14 Abs 1 MeldeV. Dieser Kostenersatz entfällt allerdings nach § 14 Abs 2 

MeldeV im Falle der Inanspruchnahme eines Dienstleisters (§ 3 Abs 2 MeldeV), 
wenn dieser in der Lage ist, diese Dienstleistung für mindestens 100 Auf-
traggeber gleichzeitig zu erbringen. 
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ten.1737 Die eröffnete Abfrageberechtigung im Zentralen Melderegister hat 

der Bundesminister für Inneres aus bestimmten in § 16a Abs 7 Z 1 bis 4 

MeldeG genannten Gründen zu „unterbinden“. 

 

Die Meldebehörden haben nach § 18 Abs 1 MeldeG jedermann – sowohl österrei-

chischen Staatsbürgern als auch Fremden – auf Verlangen gegen Nachweis der 

Identität Auskunft zu erteilen, ob und zutreffendenfalls wo innerhalb des 

Bundesgebietes ein „eindeutig bestimmbarer“ Mensch angemeldet ist (Melde-

auskunft). Zuständig zur Erteilung der Meldeauskunft ist jene Meldebehörde, 

wo der Antragsteller seinen Wohnsitz (Sitz) oder Aufenthalt hat. Entspre-

chen die angegebenen Daten keiner im Melderegister eingetragenen Person 

oder besteht eine Auskunftssperre, so hat die Auskunft der Meldebehörde zu 

lauten: „Es liegen über den/die Gesuchte(n) keine Daten für eine Meldeaus-

kunft vor.“1738 Können die angegebenen Daten mehreren im Melderegister ein-

getragenen Personen zugeordnet werden, lautet die Auskunft der Meldebehör-

de: „Auf Grund der Angaben zur Identität ist der Gesuchte nicht eindeutig 

bestimmbar; es kann keine Auskunft erteilt werden.“ Kann eine im Meldere-

gister eingetragene Person ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhal-

tung ihrer Daten1739 glaubhaft machen, kann nach § 18 Abs 2 MeldeG auf An-

trag – oder wenn ein solches Interesse offenkundig ist von Amts wegen – für 

die Dauer von höchstens zwei Jahren eine Auskunftssperre verfügt werden. 

Fällt der Grund für die Erlassung der Auskunftssperre weg oder wollte sich 

der Antragsteller durch die Auskunftssperre rechtlichen Verpflichtungen 

entziehen, ist die Auskunftssperre zu widerrufen (§ 18 Abs 4 MeldeG). Eine 

Meldeauskunft trotz aufrechter Auskunftssperre ist dann zu erteilen, wenn 

der Antragsteller nachweist, dass er eine rechtliche Verpflichtung des Be-

troffenen geltend machen kann. Diesfalls hat die Meldebehörde dem Betroffe-

nen vor Erteilung der Meldeauskunft aber Gelegenheit zur Äußerung zu ge-

ben.1740 Da die Meldebehörden die im Zentralen Melderegister verarbeiteten 

Daten gemäß § 16a Abs 1 MeldeG „gemeinsam benützen und Auskünfte daraus er-

teilen“ dürfen, kann die Meldeauskunft auch aus dem Zentralen Melderegister 

erteilt werden. Für Meldeauskünfte aus dem Zentralen Melderegister sind 

drei Euro an Verwaltungsabgaben zu entrichten (§ 18 Abs 6 MeldeG iVm § 15 

Abs 3 MeldeV).  

 

                         
1737 § 15 Abs 2 MeldeV. Sonstigen Abfrageberechtigten, die auch zur Vollziehung 

von Gesetzen berufen sind (Beliehene), kann über Antrag an Stelle der Vor-
schreibung der Verwaltungsabgabe in jedem Einzelfall eine Gesamtsumme für 
alle Abfragen innerhalb eines Quartals vorgeschrieben werden, wobei pro Ab-
frage ein Rechenwert von 1 Euro zu veranschlagen ist. 

1738 § 18 Abs 1 und Abs 4 MeldeG. 
1739 Zu in Betracht kommenden „schutzwürdigen Interessen“ vgl Grosinger/Szirba, 

Melderecht 167. 
1740 Vgl die Bestimmung des § 17 Abs 6 VerG. 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 381 

§ 18 Abs 1a MeldeG (idF BGBl I 2004/10) öffnet „nach Maßgabe der techni-

schen Möglichkeiten“ den Weg zur Online-Meldeauskunft aus dem Zentralen 

Melderegister unter Verwendung der Bürgerkarte. Für eine Online-

Meldeauskunft ist eine Verwaltungsabgabe von drei Euro an den Betreiber zu 

entrichten (§ 18 Abs 1a zweiter Satz MeldeG iVm § 15 Abs 3 zweiter Satz 

MeldeV). 

 

Nach § 19 Abs 1 MeldeG haben die Meldebehörden aufgrund der im Melderegis-

ter enthaltenen Meldedaten auf Antrag zu bestätigen, dass, seit wann und wo 

der Antragsteller oder ein Mensch, für den ihn die Meldepflicht trifft, an-

gemeldet ist (Meldebestätigung). Für Meldebestätigungen, die unter Inan-

spruchnahme des Zentralen Melderegisters erteilt werden, sind drei Euro an 

Verwaltungsabgaben zu entrichten (§ 19 Abs 2 letzter Halbsatz MeldeG iVm 

§ 15 Abs 3 MeldeV). § 17 Abs 3 Z 2 E-GovG sieht eine mit Amtssignatur 

elektronisch signierte Meldebestätigung des Zentralen Melderegisters vor. 

In dieser elektronischen Meldebestätigung ist die „Tatsache der geprüften 

Richtigkeit bei den einzelnen Meldedaten angemerkt“. Die Meldebestätigung 

kann daher (weiterhin) in Papierform, nun aber auch elektronisch ausge-

stellt werden, sodass der Betreffende „ihren Inhalt selbst auch jederzeit 

elektronisch zur Verfügung“ hat. Die Erläuterungen1741 betonen, dass elekt-

ronisch signierten Meldebestätigungen des Zentralen Melderegisters die Be-

weiskraft einer öffentlichen Urkunde1742 zukommt.1743 

 

Ausgehend von der Absicht des Gesetzgebers, dass im Zentralen Melderegister 

(möglichst) alle sich ständig in Österreich aufhaltenden Menschen erfasst 

sind, sieht § 19a Abs 1 MeldeG eine Hauptwohnsitzbestätigung für Obdachlose 

vor. Die Meldebehörde hat eine solche Hauptwohnsitzbestätigung auszustel-

len, wenn der Obdachlose glaubhaft macht, dass er seit mindestens einem Mo-

nat den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen ausschließlich im Gebiet der 

betreffenden Gemeinde hat und in dieser eine Stelle bezeichnet, die er re-

gelmäßig aufsucht (Kontaktstelle). Die bezeichnete Kontaktstelle gilt bei 

Nachweis der Zustimmung des für diese Stelle Verfügungsberechtigten als Ab-

gabestelle im Sinne des Zustellgesetzes (§ 19a Abs 2 MeldeG). 

 

                         
1741 RV 252 BlgNR 22. GP 10 (zum E-GovG, BGBl I 2004/10). 
1742 Vgl § 292 ZPO. 
1743 Für eine mit Amtssignatur elektronisch signierte Meldebestätigung sind nach 

§ 15 Abs 3a MeldeV drei Euro Verwaltungsabgabe von an den Betreiber zu ent-
richten. § 15 Abs 3a MeldeV tritt gemäß § 17 Abs 4 MeldeV mit 01.01.2005 in 
Kraft. 
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Die Novelle BGBl 1985/4271744 führte erstmals den automationsunterstützten 

Datenverkehr in das Meldewesen ein. Nach dem in das Meldegesetz 1972 einge-

fügten § 11a konnten die Meldebehörden „Organen der Gebietskörperschaften“ 

Meldedaten auch „mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Wege der 

Datenfernverarbeitung“ übermitteln. § 11a Abs 1 Meldegesetz 1972 ermächtig-

te damit die Meldebehörden, ihrer Verpflichtung zur Leistung von Amtshilfe 

auch im Wege eines Datenträgeraustausches (etwa durch Übermittlung von Da-

tenbändern oder Disketten) oder im Weg der Datenfernverarbeitung nachzukom-

men.1745 § 11a Abs 2 Meldegesetz 1972 erlaubte den Meldebehörden „zum Zweck 

der Erstellung eines automationsunterstützten Melderegisters“ die Ermitt-

lung von Meldedaten unter „Zuhilfenahme“ der Wählerevidenzen und der Perso-

nenstands- und Betriebsaufnahmen (§§ 117 und 118 BAO). Die Umstellung von 

händisch geführten Registern zu einem automationsunterstützt geführten Mel-

deregister sollte dadurch erleichtert werden.1746 Und mit Abs 3 des § 11a 

Abs 3 erster Satz Meldegesetz 1972 schließlich sollte der stufenweise Auf-

bau eines zentralen Melderegisters beim Bundesministerium für Inneres er-

möglicht werden1747: „Sofern Meldebehörden die Melderegister automationsun-

terstützt führen oder bei Dienstleistungen im Datenverkehr andere Rechts-

träger in Anspruch nehmen, haben sie die Meldedaten mittels maschinell les-

barer Datenträger oder im Wege der Datenfernverarbeitung dem Bundesministe-

rium für Inneres zur Speicherung und Auskunftserteilung für Zwecke der 

Strafrechtspflege an inländische Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienst-

stellen zu übermitteln.“ 

 

Mit dem am 01.07.1993 in Kraft getretenen Meldegesetz 1991 (MeldeG), BGBl 

1992/9, wurde erneut versucht, beim Bundesministerium für Inneres ein Zent-

rales Melderegister aufzubauen.1748 § 16 MeldeG betreffend das „Zentrale 

Melderegister“ war annähernd gleich lautend mit der Bestimmung des § 11a 

Abs 3 Meldegesetz 1972. Die Erläuterungen zum Meldegesetz 19911749 führen 

diesbezüglich aus: „Faktum ist, dass es … nicht gelungen ist, das Zentrale 

Melderegister in dem Umfang, in dem Meldebehörden das Melderegister automa-

tionsunterstützt führen, einzurichten. Die Ursache hiefür ist vermutlich 

darin zu sehen, dass der Umfang mit automationsunterstützter Datenverarbei-

tung bei den als Meldebehörden fungierenden Gemeinden in der zweiten Hälfte 

                         
1744 Die Meldegesetznovelle 1985, BGBl 427 (zum Meldegesetz 1972), trat mit 

01.06.1986 in Kraft, § 11a Abs 3 Meldegesetz 1972 (idF BGBl 1985/427) jedoch 
erst mit 01.06.1987. 

1745 Czeppan/Petrik, Melderecht2, 114. 
1746 Czeppan/Petrik, Melderecht2, 114. 
1747 Czeppan/Petrik, Melderecht2, 115. 
1748 Vgl Czeppan/Petrik/Szirba, Melderecht 110 f; Fialka/Aichlreiter, Entwurf, 

AnwBl 1992, 105; und Slovak, Meldegesetz, ÖGZ 4/1992, 9. 
1749 RV 279 BlgNR 18. GP. 
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des vorigen Jahrzehnts noch vielfach auf Schwierigkeiten gestoßen ist, so-

dass die ersten Versuche einer Umsetzung auf Widerstände stießen, die als-

bald Entmutigung eintreten ließen. Damit ergibt sich heute – mehr als vier 

Jahre nach In-Kraft-Treten der Gesetzesbestimmung – die Tatsache, dass ein 

Zentrales Melderegister nicht besteht.“ 

 

Die Novelle BGBl 1994/5051750 ermächtigte die Meldebehörden in § 14 Abs 3 

MeldeG, „die Meldedaten zum Zwecke der Aktualisierung des Melderegisters 

oder zum Zwecke der Erstellung eines automationsunterstützt geführten Mel-

deregisters aus Datenverarbeitungen zu ermitteln, die von Organen der Ge-

meinde geführt werden.“ Die Erläuterungen1751 halten dazu fest, dass es „mit 

zunehmendem Einsatz automationsunterstützter Datenverarbeitung (…) als not-

wendig erweist, dass Meldebehörde und Gemeinde einander wechselweise unter-

stützen. Da der Bürgermeister regelmäßig über sämtliche Meldedaten verfügt 

(…) und meist auch automationsunterstützte Datenverarbeitung einsetzt, ist 

es nur konsequent der Meldebehörde die Möglichkeit des Rückgriffes auf die-

se Material einzuräumen.“  

 

§ 16 MeldeG betreffend das Zentrale Melderegister wurde neu gefasst1752: 

„(1) Der Bundesminister für Inneres führt das Zentrale Melderegister. So-

fern Meldebehörden ihr Melderegister automationsunterstützt führen oder bei 

Dienstleistungen im Datenverkehr andere Rechtsträger in Anspruch nehmen, 

haben sie die Meldedaten mit Ausnahme der Angaben zum Religionsbekenntnis 

samt allenfalls bestehenden Auskunftsstellen sowie zugehörige Abmeldungen 

durch Austausch maschinell lesbarer Datenträger oder im Wege der Datenfern-

übertragung dem Bundesminister für Inneres zu übermitteln. Dieser hat die 

Daten zu verarbeiten und deren Auswählbarkeit aus der gesamten Menge nach 

den Namen der an- und abgemeldeten Menschen vorzusehen;“ Die Neufassung des 

§ 16 MeldeG „erweitert das bisherige Konzept des Zentralen Melderegisters 

und macht es zu einem Instrument, das Bürger und Verwaltung umfassend in 

Anspruch nehmen können.“1753 § 16 trat erst mit 01.01.1998 in Kraft, „da es 

sich bei dem Zentralen Melderegister in dieser Konzeption um ein technisch 

besonderes anspruchsvolles Projekt handelt, dessen Verwirklichung mehrere 

Jahre in Anspruch nehmen wird.“1754 

 

                         
1750 Das Hauptwohnsitzgesetz, BGBl 1994/505, trat mit 01.01.1995 in Kraft, die 

Bestimmungen der §§ 16 und 18 Abs 6 traten gemäß § 23 Abs 2 MeldeG idF BGBl 
1994/505 am 01.01.1998 in Kraft. 

1751 RV 1334 BlgNR 18. GP (zu BGBl 1994/505). 
1752 Vgl dazu etwa Czeppan/Szirba, Melderecht4, 132; Kurnik, Hauptwohnsitz, ÖGZ 

8/1994, 7; und Kurnik/Szymansky, Änderungen im Melderecht, ÖGZ 1/1995, 2. 
1753 RV 1334 BlgNR 18. GP 14. 
1754 RV 1334 BlgNR 18. GP 14. 
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Das BGBl I 2001/281755 enthält zwei umfassende Novellierungen des Meldege-

setzes 1991. Die in Art I BGBl I 2001/28 enthaltene Novelle trat mit 

01.04.2001 in Kraft.1756 Im Zentrum der Novelle stand – einmal mehr – die 

Realisierung des Zentralen Melderegisters. War die Novelle BGBl 1994/505 

von einer Umsetzung bis spätestens Anfang 1998 ausgegangen, wurde nun Ende 

2001 für die Aufnahme des Echtbetriebes des Zentralen Melderegisters ange-

strebt. Die Konzeption des Zentralen Melderegisters wurde in mehreren Punk-

ten geändert, die im Wesentlichen der derzeit geltenden entspricht: Alle 

sich ständig in Österreich aufhaltenden Personen sollten in der Datenbank 

„Zentrales Melderegister“ erfasst sein, neben Inhaftierten auch Obdachlose. 

Es wurde daher die Möglichkeit einer Hauptwohnsitzbestätigung für Obdachlo-

se eingeführt (§ 19a MeldeG idgF).  

 

Ein (einziger) Datensatz eines Menschen im Zentralen Melderegister sollte 

sowohl dessen Hauptwohnsitz als auch – bundesweit – etwaige weitere Wohn-

sitze enthalten, Mehrfacheintragungen in verschiedenen Lokalen Melderegis-

ters sollten entfallen. Welcher von mehreren gemeldeten Hauptwohnsitzen 

tatsächlich als der einzige verfassungsgesetzlich vorgesehene Hauptwohnsitz 

(Art 6 Abs 2 und 3 B-VG) zu gelten hatte, wurde im Zuge der Volkszählung 

2001 ermittelt, wobei der „Zählwohnsitz“ als „Hauptwohnsitz“ angenommen 

wurde.1757 „Zur Sicherung der Unverwechselbarkeit der An- und Abgemeldeten“ 

wurde die ZMR-Zahl (§ 16 Abs 4 MeldeG idgF) bestimmt,1758 weil „ein alphabe-

tischer Vergleich von Datensätzen in überaus großem Ausmaß zu keinem ein-

deutigen Ergebnis gelangt. Ein alphabetischer Vergleich von Datensätzen 

muss zur Gewinnung verlässlich richtiger Ergebnisse immer auch ähnliche Da-

tensätze berücksichtigen. … Die Berücksichtigung ähnlicher Datensätze 

bringt aber mit sich, dass einerseits oft ‚händisch’ und damit verwaltungs-

aufwendig die erforderlichen Identifizierungen vorgenommen werden müssen 

und andererseits Datensätze von Menschen von Verarbeitungsschritten betrof-

fen werden, die mit einem aktuellen Vorgang nichts zu tun haben. Es ist da-

her neben dem systemimmanenten Bedarf auch im Sinne des Schutzes der Daten 

                         
1755 Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991, das Volkszählungsgesetz 1980 und 

das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden, BGBl I 2001/28. 
1756 § 23 Abs 4 idF Art I BGBl I 2001/28. 
1757 Art I BGBl I 2001/28 ist vor dem Hintergrund der Durchführung der Volkszäh-

lung 2001 zu sehen. Aufgrund der Ergebnisse der Volkzählung 2001 konnten die 
lokalen Melderegister überprüft und berichtigt werden, indem insbesondere 
Mehrfachmeldungen und „Karteileichen“ ausgeschieden wurden. Für künftige re-
gistergestützte Zählungen der Wohnbevölkerung konnte auf diese Weise die 
notwendige Datenqualität sichergestellt werden. Vgl dazu RV 424 BlgNR 21. GP 
19 f. 

1758 Kessler, Zentrales Melderegister, VerwaltungInnov@tiv 2/2002, 16, hebt her-
vor, „dass mit dem Datenverbundsystem ZMR die Infrastruktur für e-Government 
geschaffen wurde.“ 
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Unbeteiligter geboten, jedem Personendatensatz zusätzlich eine numerische 

Kennung beizufügen.“1759 

 

Zwischen den Daten des Zentralen Melderegisters und den Daten des Hauptver-

bandes der Sozialversicherungsträger wurden – zu statistischen Erhebungen – 

Verbindungen geschaffen.1760 Behörden auf allen Ebenen wurde die Möglichkeit 

„zu einem umfassenden und leicht zu handhabenden Online-Zugriff“ eröffnet 

(§ 16a Abs 4 MeldeG1761). Die meldebehördlichen Kompetenzen wurden, auch in 

Gemeinden, in denen Bundespolizeidirektionen bestehen, auf die Bürgermeis-

ter übertragen (§ 13 Abs 1 MeldeG idgF). 

 

Unter derselben BGBl I 2001/28 wurde das Meldegesetz 1991 unter Art II er-

neut abgeändert. Diese Änderungen traten mit der Aufnahme des Echtbetriebes 

des Zentralen Melderegisters in Kraft.1762 § 16 Meldegesetz-Durchführungs-

verordnung (MeldeV), BGBl II 2002/66, legte die Aufnahme des Echtbetriebes 

mit 01.03.2002 fest, zu diesem Zeitpunkt sind daher die Bestimmungen der 

Novelle BGBl I 2001/28 (Art II) in Kraft getreten. Art II BGBl I 2001/28 

passte das Meldegesetz 1991 an den Echtbetrieb an und hob insbesondere jene 

Regelungen auf, die der Errichtung des Zentralen Melderegisters gedient 

hatten. 

 

Die Novelle BGBl I 2004/101763 änderte das MeldeG im Zusammenhang mit dem 

E-Government-Gesetz zur geltenden Fassung. 

 

b. Zentrales Vereinsregister 
 

                         
1759 RV 424 BlgNR 21. GP 23. 
1760 Vgl dazu etwa Grosinger/Szirba, Melderecht6, 149 f. 
1761 Die Bestimmung des § 16a Abs 4 idF BGBl I 2001/28 (Art I) – abgesehen von 

den Gerichtskommissären, die erst mit der Novelle BGBl I 2004/10 eingefügt 
wurden – der geltenden Regelung.  

1762 Die Festlegung des Zeitpunkts der Aufnahme des Echtbetriebs überließ der 
Gesetzgeber einer Verordnung des Bundesministers für Inneres (§ 16b Abs 4 
MeldeG idF Art I BGBl I 2001/28). 

1763 Art 5 Bundesgesetz, mit dem ein E-Government-Gesetz erlassen wird sowie das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Gebüh-
rengesetz 1957, das Meldegesetz 1991 und das Vereinsgesetz 2002 geändert 
werden, BGBl I 2004/10. Die Bestimmungen der §§ 16 Abs 1 (Zentrales Meldere-
gister: wirtschaftsbereichsspezifisches Personenkennzeichen gemäß § 14 
E-GovG), 16a Abs 4 (Online-Abfrageberechtigung auch für Gerichtskommissäre), 
16a Abs 5 und 5a (ausdrückliche Normierung, dass Abfrageberechtigungen nur 
zu eigenen glaubhaft gemachten Zwecken eingesetzt werden dürfen) und 16a 
Abs 7 (rechtskräftiger Entzug der Abfrageberechtigung als Grund für die Un-
terbindung der Abfrageberechtigung durch den Bundesminister für Inneres), 18 
Abs 1 (Meldeauskünfte nur für „eindeutig“ bestimmbare Personen), 18 Abs 1a 
(Online-Meldeauskunft) sowie 22 Abs 1 (Verwaltungsstraftatbestand der Ver-
letzung der Meldepflicht nach § 17 Abs 4) traten mit 01.03.2004 in Kraft; 
jene der §§ 3 Abs 5, 11 Abs 1 und 1a sowie 22 Abs 2 Z 2 (vgl VI. Kapitel 
8.e.) mit 01.01.2005 (§ 23 Abs 7 MeldeG idgF). 
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Der Bundesminister für Inneres führt als Informationsverbundsystem die Da-

tenbank „Zentrales Vereinsregister“ (ZVR), ein öffentliches Register. Die 

Vereinsbehörden erster Instanz (Bezirksverwaltungsbehörde bzw Bundespoli-

zeidirektion) sind für die im Zentralen Vereinsregister eingetragenen Ver-

einsdaten verantwortlich. „Zur Sicherung der Unverwechselbarkeit der er-

fassten Vereine“ erhalten die eingetragenen Vereine eine fortlaufende Zahl 

(ZVR-Zahl), die ihrer Identifizierung im elektronischen Rechtsverkehr dient 

und aus der die Stammzahl für die Bürgerkarte gebildet wird. Abfragen über 

das Internet werden gebührenfrei möglich sein.1764 Das Zentrale Vereinsre-

gister ist noch nicht in Echtbetrieb. 

 

Rechtsgrundlagen für das Zentrale Vereinsregister sind 
 
– das Bundesgesetz über Vereine (Vereinsgesetz 2002 – VerG), BGBl I 2002/66 

idF 2004/10; und  
– die Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Verwendung der 

Vereinsdaten zum Aufbau und Betrieb des Zentralen Vereinsregisters (Ver-
einsdatensicherheitsmaßnahmen-Verordnung – VereinsDS-VO), BGBl II 
2003/443. 

 

Die gesetzlichen Grundlagen des Zentralen Vereinsregisters wurden durch das 

neue Vereinsgesetz 20021765 geschaffen. Die „Vereinfachung und Beschleunigung 

der Vereinsgründung und der Verwaltungsabläufe“ sowie die „Verbesserung des 

Bürgerservice bei gleichzeitiger Reduktion des Verwaltungsaufwands durch 

Ausbau der elektronischen Vereinsverwaltung, insbesondere durch Schaffung 

der Grundlagen für ein automationsunterstützt geführtes Zentrales Vereins-

register unter besonderer Bedachtnahme auf den Datenschutz“ zählt die Re-

gierungsvorlage1766 zu den Hauptanliegen des neuen Vereinsgesetzes. Die Re-

gelungen betreffend lokale Vereinsregister (der Vereinsbehörden erster In-

stanz) und des Zentralen Vereinsregisters (des Bundesministers für Inneres) 

und die Bestimmungen über den Umfang der Einsichtsrechte in diese Register 

stellten „die Offenlegung der für die Teilnahme der Vereine am Rechts- bzw 

Geschäftsverkehr bedeutsamen Tatsachen wie insbesondere ihre rechtliche 

Existenz, ihre Vertretungsverhältnisse und ihre Anschrift sowie den Zugang 

zu diesen Informationen auf eine neue Grundlage.“1767 

 

Die Vereinsbehörden erster Instanz (Bezirksverwaltungsbehörde bzw Bundespo-

lizeidirektion) führen ein Lokales Vereinsregister, in dem sie die in § 16 

Abs 1 Vereinsgesetz 2002 ausdrücklich genannten Daten („Registerdaten“) der 

                         
1764 Vgl Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher 71. 
1765 Das Vereinsgesetz ist mit 01.07.2002 in Kraft getreten (§ 33 Abs 1 Vereins-

gesetz). 
1766 RV 990 BlgNR 21. GP 14. 
1767 RV 990 BlgNR 21. GP 31. 
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in ihrem Wirkungsbereich ansässigen Vereine evident zu halten haben. Auf 

welche Weise – in herkömmlicher Karteiform oder elektronisch – sie die Evi-

denz führen, überlässt der Gesetzgeber vorerst1768 der jeweiligen Vereinsbe-

hörde.  

 

Das VerG (§ 15) ermächtigt die Vereinsbehörden zur Verwendung der in § 16 

Abs 1 VerG genannten personenbezogenen Vereinsdaten „im Interesse der Of-

fenlegung der für den Rechtsverkehr bedeutsamen Tatsachen sowie im Interes-

se der Ausschließlichkeit der Vereinsnamen“, und zwar auch dann, „wenn es 

sich im Hinblick auf den aus seinem Namen erschließbaren Zweck eines Ver-

eins (§ 4 Abs 1) um besonders schutzwürdige Daten im Sinne von § 4 Z 2 DSG 

2000 … handelt.“ Zur Wahrung der in § 15 VerG genannten (wichtigen1769) öf-

fentlichen Interessen darf die Vereinsbehörde daher (die in § 16 Abs 1 VerG 

genannten) Daten verarbeiten, soweit dadurch die schutzwürdigen Geheimhal-

tungsinteressen der Betroffenen nicht verletzt werden und der dadurch ver-

ursachte Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz verhältnismäßig ist.1770 

 

Diesen grundrechtlichen Vorgaben entsprechend lässt das Vereinsgesetz 2000 

die Abfrage von Vereinsdaten je nach ihrer Schutzwürdigkeit „unbeschränkt“ 

(öffentliche Registerdaten), „beschränkt“ oder überhaupt „nicht“ zu. Auch 

die alleinige Zulässigkeit von Einzelabfragen unter Beschränkung der Abfra-

gekriterien auf den Vereinsnamen und die ZVR-Zahl bzw der Ausschluss von 

Sammel- und Verknüpfungsabfragen (§§ 17 Abs 1 und 9, § 18 Abs 3, 19 Abs 1 

bis 3 VerG) sowie die Möglichkeit von Auskunftssperren (§ 17 Abs 4 bis 6 

VerG)1771 dienen dem Schutz berechtigter Geheimhaltungsinteressen. Auskünfte 

betreffend Vereinsdaten ergehen nach § 17 Abs 3 VerG mündlich oder in Form 

eines Vereinsregisterauszugs. Wer eine Auskunft einholt darf nach § 17 

Abs 8 VerG „darauf vertrauen, dass sie richtig ist, es sei denn, er kennt 

die Unrichtigkeit oder muss sie kennen.“1772 

 

                         
1768 RV 990 BlgNR 21. GP 32: § 16 Abs 1 VerG „sagt … bewusst nicht, auf welche 

Art bzw auf welchem Medium die ‚Registerdaten’ gemäß Z 1 bis 17 evident zu 
halten sind. Es soll im Hinblick auf die vorgesehene Einrichtung eines auto-
mationsunterstützt geführten Zentralen Vereinsregisters (ZVR; § 18 f) bis 
auf weiteres möglich sein, das lokale Register als Gesamtmenge von Daten in 
den Vereinsakten einer Vereinsbehörde, als konventionelle Kartei oder als 
elektronische Datei zu führen.“ Vgl dazu Krejci et al, Vereinsgesetz § 16 
Rz 4 bis 6. 

1769 Nur „zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen“ dürfen Gesetze, die 
gleichzeitig „angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinte-
ressen der Betroffenen“ festzulegen haben, nach § 1 Abs 2 zweiter Satz Da-
tenschutzgesetz 2000 die Verwendung sensibler Daten vorsehen. 

1770 Vgl §§ 1 und 7 Datenschutzgesetz 2000; Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzge-
setz § 7 Rz 5, 6, 11; und Krejci et al, Vereinsgesetz § 15 Rz 1 ff. 

1771 Krejci et al, Vereinsgesetz § 15 Rz 7. 
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Über (in § 17 Abs 1 VerG) bestimmte Daten des Lokalen Vereinsregisters ha-

ben die Vereinsbehörden erster Instanz, sofern keine Auskunftssperre vor-

liegt, jedermann Auskunft zu erteilen. Voraussetzung der Auskunftserteilung 

ist, dass der Auskunftbegehrende den Verein nach seinem Namen oder seiner 

ZVR-Zahl bezeichnen kann (Einzelabfrage).1773 Das Lokale Vereinsregister ist 

insoweit ein öffentliches Register im Sinne von § 17 Abs 2 Z 2 Datenschutz-

gesetz 2000, als das Vereinsgesetz 2002 für die nachstehenden Registerdaten 

in § 17 Abs 1 einen unbeschränkten Zugang normiert (öffentliche Registerda-

ten): 

– Name der örtlich zuständigen Vereinsbehörde erster Instanz (Z 1); 
– Name des Vereins (Z 2); 
– ZVR-Zahl des Vereins gemäß § 18 Abs 3 (Z 3); 
– Datum des Entstehens des Vereins (Z 4); 
– Sitz und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift des Vereins (Z 5); 
– statutenmäßige Regelung der Vertretung des Vereins (Z 6); 
– Funktion und Name der organschaftlichen Vertreter des Vereins, bis zu 

ihrer ersten Bekanntgabe der Name der die Errichtung des Vereins anzei-
genden Gründer (Z 7); 

– Beginn der Vertretungsbefugnis der organschaftlichen Vertreter des Ver-
eins und die statutenmäßige Dauer ihrer Funktionsperiode (Z 10); 

– Mitteilung des Abschlussprüfers im Sinne des § 22 Abs 5 erster Satz 
(Z 11); 

– freiwillige Auflösung und rechtskräftige behördliche Auflösung des Ver-
eins (Z 12); 

– Abwicklung oder Nachabwicklung sowie der Name des Abwicklers und der Be-
ginn seiner Vertretungsbefugnis (Z 13) und 

– Beendigung der Abwicklung oder Nachabwicklung (Z 16). 
 

Über (in § 17 Abs 2 VerG) bestimmte Daten des Lokalen Vereinsregisters so-

wie über historische Daten eines Vereins (§ 16 Abs 2)1774, sofern keine Aus-

kunftssperre vorliegt, haben die Vereinsbehörden erster Instanz jedermann 

auf ausdrückliches Verlangen und bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 

Interesses, an Private überdies nur bei Nachweis ihrer Identität Auskunft 

zu erteilen.1775 Das Lokale Vereinsregister ist insofern kein öffentliches 

                                                                             
1772 Zur Vertrauensschutzregel des § 17 Abs 8 VerG vgl Brändle/Schnetzer, Ver-

einsrecht 127; und Krejci et al, Vereinsgesetz § 17 Rz 36 ff. 
1773 Vgl § 19 Abs 1 VerG zum Zentralen Vereinsregister und RV 990 BlgNR 21. GP 

34: „Die grundsätzliche Beschränkung auf den Vereinsnamen und die ZVR-Zahl 
als Auswahlkriterien für eine Einzelabfrage korrespondiert mit § 17 Abs 1 
und 9.“ 

1774 „Historische Daten“ sind „ersetzte oder gelöschte Eintragungen“, die nach 
§ 16 Abs 2 VerG als solche zu kennzeichnen sind, aber lesbar und abfragbar 
bleiben müssen. Erst nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Ende der Rechtsfä-
higkeit eines Vereins hat die Vereinsbehörde alle im Vereinsregister verar-
beiteten Daten endgültig zu löschen (§ 16 Abs 3 VerG). Vgl dazu Bränd-
le/Schnetzer, Vereinsrecht 123. 

1775 Dem Verein selbst ist auf sein Verlangen aber jedenfalls Auskunft zu ertei-
len. „Die Bestimmungen des § 26 DSG 2000 und die Bestimmungen der §§ 17 und 
17a AVG über die Akteneinsicht bleiben unberührt“ (§ 17 Abs 2 letzter Satz 
VerG). 
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Register im Sinne von § 17 Abs 2 Z 2 Datenschutzgesetz 2000 als das Ver-

einsgesetz 2002 für die nachstehenden Registerdaten in § 17 Abs 2 einen be-

schränkten Zugang normiert: 

 
– Geburtsdatum, Geburtsort und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift 

der organschaftlichen Vertreter des Vereins, bis zu ihrer ersten Bekannt-
gabe das Geburtsdatum, der Geburtsort und die für Zustellungen maßgebli-
che Anschrift der die Errichtung des Vereins anzeigenden Gründer (Z 8); 
und 

– Geburtsdatum, Geburtsort und die für Zustellungen maßgebliche Anschrift 
des Abwicklers (Z 14); 

 

Die weiteren nach § 16 Abs 1 VerG im Lokalen Vereinsregister enthaltenen 

Registerdaten,1776 und zwar 

 
– die für den Bereich des Vereinswesens erstellte verwaltungsbereichsspezi-

fische Personenkennzeichnung der organschaftlichen Vertreter des Vereins, 
bis zu ihrer ersten Bekanntgabe die Personenkennzeichnung der die Errich-
tung des Vereins anzeigenden Gründer (Z 9) und 

– die für den Bereich des Vereinswesens erstellte verwaltungsbereichsspezi-
fische Personenkennzeichnung des Abwicklers (Z 15) und  

– das Bestehen einer Auskunftssperre“ (Z 17)1777 
 

sind von der Auskunft ausgeschlossen.1778 Ausgeschlossen sind darüber hinaus 

Sammelabfragen, also Auskünfte, die sich auf die Registerdaten aller oder 

mehrerer nach anderen gemeinsamen Kriterien als ihrem Namen bestimmter Ver-

eine beziehen (§ 17 Abs 9 VerG)1779. Sofern die Behörden das Register auto-

mationsunterstützt führen, darf nicht vorgesehen werden, dass die Gesamt-

menge der gespeicherten Daten nach anderen gemeinsamen Auswahlkriterien als 

dem Vereinsnamen geordnet werden kann. Insbesondere darf die Auswählbarkeit 

der Vereinsdaten aus der Gesamtmenge nach dem Namen einer physischen Person 

nicht vorgesehen werden (Verknüpfungsabfragen).1780 § 17 Abs 4 VerG erlaubt 

                         
1776 Zu allen 17 Registerdaten nach § 16 VerG im Detail vgl Krejci et al, Ver-

einsgesetz § 16 Rz 12 ff. 
1777 Die Auskunft der Vereinsbehörde hat im Fall, dass ein Verein nicht im Ver-

einsregister aufscheint (§ 17 Abs 3 VerG) ebenso wie bei Bestehen einer Aus-
kunftssperre gleich zu lauten (§ 17 Abs 6 VerG): „Es liegen über den gesuch-
ten Verein keine Daten für eine Vereinsregisterauskunft vor.“ Für den Aus-
kunftsbegehrenden ist sohin nicht erkennbar, ob der abgefragte Verein im 
Vereinsregister nicht eingetragen ist oder ob eine Auskunftssperre vorliegt. 

1778 Vgl RV 990 BlgNR 21. GP 33: „Auskünfte gegenüber Dritten zu § 16 Abs 1 Z 9 
und 15 (verwaltungsbereichspezifische Personenkennzeichnung natürlicher, zur 
Vertretung des Vereins befugter Personen für Zwecke des elektronischen Ver-
kehrs mit der Behörde) kommen im Hinblick auf ihre spezielle, nur verwal-
tungsinterne Relevanz nicht in Betracht.“ 

1779 Vartian, Vereinsrecht 63. 
1780 Vgl RV 990 BlgNR 21. GP 34: „Die Möglichkeit von ‚Sammelabfragen’ (vgl § 34 

Abs 2 FBG) wird in [§ 17] Abs 9 aus grundsätzlichen Erwägungen im schutzwür-
digen Interesse einer wohlverstandenen Vereinsfreiheit der Vereine und der 
zu ihrer Vertretung Befugten nicht eröffnet. Dem Bedarf des Rechtsverkehrs 
an Informationen über für das Außenverhältnis bedeutsame Tatsachen wird mit 
den vorgesehenen Auskünften und mit dem im Wege eines künftigen Zentralen 
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einem eingetragenen Verein „im Fall einer außergewöhnlichen Gefährdung, 

insbesondere bei Vorliegen sensibler Daten (§ 15)“, bei der Vereinsbehörde 

eine Auskunftssperre der ihn betreffenden Daten zu beantragen.1781 Trotz 

Vorliegens einer Auskunftssperre sind Auskünfte aus dem Vereinsregister 

nach § 17 Abs 6 VerG zu erteilen, „wenn der Auskunftswerber eine rechtliche 

Verpflichtung des Betroffenen geltend machen kann.“1782 Auskünfte aus den 

Vereinsstatuten sind durch Einsichtgewährung oder nach Maßgabe der tech-

nisch-organisatorischen Möglichkeiten und gegen Kostenersatz durch Herstel-

lung von Ablichtungen oder Ausdrucken bei der zuständigen Vereinsbehörde zu 

erteilen. Die Vereinsstatuten zählen nicht zu den Registerdaten, sie werden 

– von Einzelregelungen abgesehen – nicht in das Vereinsregister aufgenommen 

(vgl § 16 Abs 1 VerG).  

 

Der Bundesminister für Inneres führt nach § 18 Abs 1 VerG ein automations-

unterstütztes Zentrales Vereinsregister (ZVR)1783 als Informationsverbund-

system im Sinne des § 4 Z 13 DSG 2000.1784 Dem Bundesminister für Inneres 

kommt dabei – wie beim Zentralen Melderegister1785 – sowohl die Funktion des 

Betreibers gemäß § 50 DSG 2000 als auch die eines Dienstleisters im Sinne 

des § 4 Z 5 DSG 2000 für diese Datenanwendung zu. Datenverantwortliche Auf-

traggeber des ZVR sind die Vereinsbehörden erster Instanz, diese können die 

von ihnen eingetragenen Daten abändern.1786 Das Zentrale Vereinsregister 

setzt sich aus dem Datenbestand aller Lokalen Vereinsregister zusammen. In 

diesem Sinn bestimmt § 18 Abs 2 VerG, dass „die Vereinsbehörden erster In-

stanz (…) dem Bundesminister für Inneres für die Zwecke des ZVR ihre Ver-

einsdaten gemäß § 16 Abs 1 Z 1 bis 17 im Weg der Datenfernübertragung zu 

überlassen haben.“ Nach der aufgrund § 18 Abs 2 VerG ergangenen Verordnung 

                                                                             

Vereinsregisters auch österreichweit erhältlichen bzw über Internet abrufba-
ren Vereinsregisterauszug angemessen Rechnung getragen.“ 

1781 RV 990 BlgNR 21. GP 32: In § 17 „Abs 4 bis 6 sieht der Entwurf als weitere 
Maßnahme zum Schutz nicht nur sensibler Daten in Anlehnung an § 18 Abs 2 ff 
Meldegesetz das Instrument der Auskunftssperre auf Verlangen eines Vereins 
vor. Damit soll besonders schutzwürdigen Interessen unter besonderen Umstän-
den (Gefährdung) Rechnung getragen werden. Um einem solchen Antrag statt-
zugeben, bedarf es nicht der Erlassung eines Bescheids; es genügt die Umset-
zung der Verfügung durch Eintragung im Vereinsregister.“ Vgl dazu Bränd-
le/Schnetzer, Vereinsrecht 125 f. 

1782 Vgl Brändle/Schnetzer, Vereinsrecht 126. 
1783 Vgl Brändle/Schnetzer, Vereinsrecht 128; Fessler/Keller, VerG 145; 

Liehr/Tolar, Verein 34; Krejci et al, Vereinsgesetz § 18 Rz 1; Vartian, Ver-
einsrecht 63. 

1784 Zum Informationsverbundsystem im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 vgl Kny-
rim, Datenschutzrecht 21. 

1785 Vgl Krejci et al, Vereinsgesetz § 18 Rz 5. 
1786 „Schreibfehler oder diesen gleichzuhaltende, offenbar auf einem Versehen 

oder offenbar ausschließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb einer auto-
mationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende Unrichtigkeiten ei-
ner Eintragung“ hat die Vereinsbehörde nach § 16 Abs 4 VerG „auf Antrag oder 
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des Bundesministers für Inneres über die Verwendung der Vereinsdaten zum 

Aufbau und Betrieb des Zentralen Vereinsregisters (Vereinsdatensicherheits-

maßnahmen-Verordnung – VereinsDS-VO), BGBl II 2003/443, haben die Vereins-

behörden erster Instanz ihre Vereinsregisterdaten dem Bundesminister für 

Inneres ab 01.10.2003 zu überlassen. 

 

Jedem im Zentralen Vereinsregister eingetragenen Verein ist „zur Sicherung 

der Unverwechselbarkeit der erfassten Vereine“ eine fortlaufende, „nicht 

sprechende“ („die keine Informationen über den Betroffenen enthält“) Regis-

terzahl (ZVR-Zahl) beizugeben. Die ZVR-Zahl ist von den Vereinen gemäß § 18 

Abs 3 letzter Satz VerG idF BGBl I 2004/10 im Rechtsverkehr nach außen zu 

führen. Diese Bestimmung tritt drei Monate nach Aufnahme des Echtbetriebes 

des Zentralen Vereinsregisters in Kraft,1787 die entsprechende Verordnung 

des Bundesministers für Inneres gemäß § 19 Abs 4 VerG, mit der dieser Zeit-

punkt festzulegen ist, ist bislang noch nicht erlassen worden. Die Erläute-

rungen1788 führen zur verpflichtenden Verwendung der ZVR-Zahl im Rechtsver-

kehr aus, dass „diesem Publizitätsprinzip (…) neben wirtschaftlichen Über-

legungen auch Überlegungen zum E-Government-Gesetz zugrunde(liegen). Es 

soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei Vereinen anhand der ZVR-Zahl 

die Stammzahl (§ 6 E-GovG) zu bilden. Die ZVR-Zahl wird im Hinblick auf das 

Zentrale Vereinsregister ein wesentliches Abfragekriterium darstellen, des-

sen Kenntnis eine nicht unbedeutende Verwaltungsvereinfachung mit sich 

bringen wird.“ 

 

Nach Aufnahme des Echtbetriebes dürfen die Vereinsbehörden nach § 19 Abs 1a 

VerG die im Zentralen Vereinsregister verarbeiteten Daten gemeinsam benüt-

zen und Auskünfte daraus erteilen, wobei für die Erteilung von Auskünften 

aus dem Zentralen Vereinsregister, also auch bezüglich der Frage zu welchen 

Vereinsdaten unbeschränkter Zugang und zu welchen Daten nur ein beschränk-

ter oder überhaupt keine Zugang besteht, die oben dargelegten Bestimmungen 

des § 17 VerG gelten. Im Unterschied zu Auskünften aus den lokalen Vereins-

registern sind die Vereinsbehörden bei der Auskunftserteilung aus dem Zent-

ralen Vereinsregister nicht an den Sitz eines Vereins gebunden.  

 

Der durch die Novelle BGBl I 2004/10 neu gefasste § 19 Abs 2 VerG ermäch-

tigt den Bundesminister für Inneres, „Organen von Gebietskörperschaften auf 

Verlangen sowie Körperschaften öffentlichen Rechts auf deren Antrag“ eine 

Online-Abfrageberechtigung im Zentralen Vereinsregister einzuräumen, soweit 

                                                                             

von Amts wegen zu berichtigen.“ Vgl dazu Brändle/Schnetzer, Vereinsrecht 
123. 

1787 § 33 Abs 5 VerG. 
1788 RV 252 BlgNR 22. GP 20 f (zur Novelle BGBl I 2004/10). 
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dies „zur Besorgung einer gesetzlich übertragenen Aufgabe erforderlich 

ist“, und zwar in Bezug auf alle im Zentralen Vereinsregister gespeicherten 

Registerdaten mit Ausnahme der für den Bereich des Vereinswesens erstellten 

verwaltungsbereichsspezifischen Personenkennzeichen (§ 16 Abs 1 Z 9 und 

Z 15 VerG). Nach § 19 Abs 5 VerG hat der Bundesminister eine „auf Antrag 

eröffnete Abfrageberechtigung im Zentralen Vereinsregister“ aus bestimmten 

Gründen wiederum zu unterbinden.1789 

 

§ 19 Abs 2 VerG ermächtigt den Bundesminister für Inneres darüber hinaus, 

eine gebührenfreie Online-Einzelabfrage der im Zentralen Vereinsregister 

verarbeiteten öffentlichen Registerdaten1790 vorzusehen. Voraussetzung einer 

Online-Abfrage ist wie bei einer Einzelabfrage auf herkömmliche Art, dass 

der abgefragte Verein nach seinem Namen oder seiner ZVR-Zahl bezeichnet 

werden kann und dass für den betreffenden Verein keine Auskunftssperre ge-

mäß § 17 Abs 4 VerG vorliegt. Obschon das Vereinsgesetz 2002 den Bundesmi-

nister für Inneres zur Errichtung einer gebührenfreien Online-Einzelabfrage 

bloß ermächtigt, gehen die Erläuterungen zum Vereinsgesetz 2002 klar von 

dieser Option aus. Sie zählen die gebührenfreien Vereinsregisterauszüge aus 

dem Zentralen Vereinsregister mittels Online-Einzelabfrage sogar zu den 

„Hauptgesichtspunkten“ des neuen Vereinsgesetzes.1791 Und: „Um die Vereins-

tätigkeit hinsichtlich der Teilnahme am Rechtsverkehr auch durch Herabset-

zung der damit verbundenen Kosten zu erleichtern, schlägt der Entwurf in 

[§ 19] Abs 3 außerdem die Gebührenfreiheit der Online-Einzelabfrage vor. 

Dem Abfragenden bleibt damit ein angesichts der nach Art des Mediums wohl 

eher geringen Gebühren im Einzelfall unverhältnismäßiger Abwicklungsaufwand 

erspart. Die öffentliche Hand erspart sich ihrerseits die Kosten für Er-

richtung und Betrieb eines entsprechenden Zahlungs- und Verrechnungssys-

tems.1792 

 

c. Zentrales Gewerberegister 
 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit führt elektronisch als Daten-

bank ein „Zentrales Gewerberegister“, in dem die wichtigsten unternehmens-

bezogenen Daten sämtlicher in Österreich niedergelassener Gewerbebetriebe 

nach der Gewerbeordnung 1994 erfasst sind. Im Zentralen Gewerberegister 

sind die von den Bezirksverwaltungsbehörden in die dezentralen Gewerbere-

                         
1789 Die Bestimmung des § 19 Abs 5 VerG entspricht weitgehend § 16a Abs 7 Melde-

gesetz. 
1790 Eine gebührenfreie Online-Einzelabfrage kann somit hinsichtlich jener Ver-

einsdaten normiert werden, für die § 17 Abs 1 VerG einen unbeschränkten Zu-
gang zum Vereinsregister normiert hat. 

1791 RV 990 BlgNR 21. GP 16 f. 
1792 RV 990 BlgNR 21. GP 35. 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 393 

gister einzutragenden Daten zusammengefasst. Das Zentrale Gewerberegister 

ist seit 01.08.2003 auch im Internet über Verrechungsstellen zugänglich. 

Abfragen aus dem Zentralen Gewerberegister sind kostenpflichtig.  

 

Rechtsgrundlage für das Zentrale Gewerberegister ist die Gewerbeordnung 

1994 – GewO 1994, BGBl 194 idF BGBl I 2004/118 (§§ 365 ff). 

 

Die Konzeption der Gewerberegister beruht einerseits auf den dezentralen 

Gewerberegistern der Gewerbebehörden (Bezirkshauptmannschaften bzw Bürger-

meister der Statutarstädte) und anderseits dem Zentralen Gewerberegister 

des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 

 

Die Bezirksverwaltungsbehörden haben nach § 365 GewO 1994 ein Verzeichnis 

zu führen, in das sie bestimmte Daten von natürlichen Personen und anderen 

Rechtsträgern als natürlichen Personen eintragen (Dezentrale Gewerberegis-

ter).  

 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit führt nach § 365c GewO 1994 

ein Zentrales Gewerberegister, das die Daten aller dezentralen Gewerbere-

gister enthält. Dazu haben die Bezirksverwaltungsbehörden Änderungen in ih-

ren Gewerberegistern unverzüglich dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit automationsunterstützt zu übermitteln. Sowohl die dezentralen Gewer-

beregister nach § 365 GewO 1994 als auch das Zentrale Gewerberegister nach 

§ 365c GewO 1994 dürfen von den Gewerbebehörden automationsunterstützt ge-

führt werden (§ 365d GewO 1994). 

 

Über die in die Gewerberegister einzutragenden natürlichen Personen, so Ge-

werbeinhaber, Fortbetriebsberechtigte, (Filial-)Geschäftsführer und befä-

higte Arbeitnehmer gemäß § 37 Abs 1 GewO 1994, werden nach § 365a Abs 1 Ge-

wO 1994 folgende Daten eingetragen,1793 über welche die Gewerbebehörden ers-

ter Instanz nach § 365e Abs 1 erster Satz GewO 1994 jedermann Auskunft aus 

dem Zentralen Gewerberegister zu erteilen haben (unbeschränkte Auskunft): 

 
– die Funktion, in der die natürliche Person tätig wird, 
– Familienname und Vorname, 
– akademische Grade, akademische Berufsbezeichnungen sowie Standesbezeich-

nungen, 
– Geburtsdatum, 
– die genaue Bezeichnung des Gewerbes, 
– der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte weiterer Betriebs-

stätten und die Betriebsstätten integrierter Betriebe, 
                         
1793 Daten über strafgerichtliche Verurteilungen sind von einer Eintragung in die 

Gewerberegister ausdrücklich ausgeschlossen (§ 365a Abs 3 GewO 1994). 
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– das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung, des 
Rechtes zur Führung eines integrierten Betriebes und des Beginns und der 
Einstellung der Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte, 

– die Angabe, durch wen die Bestellung des Geschäftsführers, des Filialge-
schäftsführers oder des befähigten Arbeitnehmers gemäß § 37 Abs 1 GewO 
1994 vorgenommen wurde, 

– Beginn und Ende der Funktion als Geschäftsführer, Filialgeschäftsführer 
oder befähigter Arbeitnehmer gemäß § 37 Abs 1 GewO 1994, 

– die Art des Fortbetriebes und 
– die Firma und die Firmenbuchnummer. 

 
Über die in die Gewerberegister einzutragenden anderen Rechtsträger als na-

türliche Personen, die ein Gewerbe in der Funktion als Gewerbeinhaber oder 

Fortbetriebsberechtigte ausüben, werden nach § 365b Abs 1 GewO 1994 folgen-

de Daten in die Gewerberegister aufgenommen, über welche die Gewerbebehör-

den erster Instanz nach § 365e Abs 1 erster Satz GewO 1994 jedermann Aus-

kunft aus dem Zentralen Gewerberegister zu erteilen haben (unbeschränkte 

Auskunft): 

 
– die Funktion, in der der Rechtsträger das Gewerbe ausübt, 
– die genaue Bezeichnung des Gewerbes, 
– der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte weiterer Betriebs-

stätten und die Betriebsstätten integrierter Betriebe, 
– der Sitz und die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift, 
– das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung, des 

Rechtes zur Führung eines integrierten Betriebes und des Beginns und der 
Einstellung der Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte, 

– die Art des Fortbetriebes, 
– die Rechtsform und 
– die Firma und die Firmenbuchnummer. 
 

Über die Art der Einbringung eines Auskunftsbegehrens bestimmt § 365e Abs 3 

GewO 1994, dass dieses „mündlich, telefonisch, telegrafisch, schriftlich, 

fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenüber-

tragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise“ eingebracht werden 

kann. Das Auskunftsbegehren muss auf die Bekanntgabe von Daten über eine 

einzelne Person oder einen einzelnen Betrieb gerichtet sein (Einzelabfra-

ge), Sammelabfragen sind nicht zulässig.  

 

Die genannten Daten (nach den §§ 365a Abs 1 und 365b Abs 1 GewO 1994) des 

Zentralen Gewerberegisters sind nach § 365e Abs 4 GewO 1994 sind „durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Internet zur Abfrage gegen 

Entrichtung eines privatrechtlichen Entgelts bereitzustellen.“ Die Online-

Abfragemöglichkeit von Daten aus dem Zentralen Gewerberegister erstreckt 

sich sohin ausschließlich auf jene Daten, die der unbeschränkten Auskunft 

unterliegen. Das Zentrale Gewerberegister ist seit 01.08.2003 in Echtbe-

trieb online. Abfragen aus dem Zentralen Gewerberegister sind über sechs 
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Verrechnungsstellen möglich,1794 Körperschaften öffentlichen Rechts steht 

als Alternative ein Zugang über die Bundesrechenzentrum GmbH offen. 

 

Neben den genannten Daten des Gewerberegisters, über die unbeschränkt Aus-

kunft erteilt wird und die über das Internet abgefragt werden können, wer-

den über einzutragende natürliche Personen (Gewerbeinhaber, Fortbetriebsbe-

rechtigte, (Filial-)Geschäftsführer und befähigte Arbeitnehmer gemäß § 37 

Abs 1 GewO 1994) nach § 365a Abs 2 GewO 1994 folgende Daten in die Gewerbe-

register eingetragen: der „Familienname vor der Eheschließung“ (Z 1), das 

„Geschlecht“ (Z 2), der „Geburtsort“ (Z 3), die „Wohnanschrift“ (Z 4), die 

„Staatsangehörigkeit“ (Z 5), die „Sozialversicherungsnummer … Dienstgeber-

kontonummer“ (Z 6), „Nachsichtsvermerke und Vermerke über die Feststellung 

der individuellen Befähigung gemäß § 19“ GewO 1994 (Z 7), und „Anerkennun-

gen gemäß § 373c und Gleichhaltungen gemäß §§ 373d und 373e“ GewO 1994“ 

(Z 8). 

 

Und betreffend andere Rechtsträger als natürliche Personen, die ein Gewerbe 

in der Funktion als Gewerbeinhaber oder Fortbetriebsberechtigte ausüben, 

werden nach § 365b Abs 2 GewO 1994 überdies Nachsichtsvermerke in die Ge-

werberegister aufgenommen. Über diese Daten (nach den §§ 365a Abs 2 Z 1 bis 

8 und 365b Abs 2 Z 1 GewO 1994) erteilen die Gewerbebehörden erster Instanz 

nach § 365e Abs 1 zweiter Satz GewO 1994 nur nach Glaubhaftmachung eines 

berechtigten Interesses Auskunft (beschränkte Auskunft). 

 

Über die weiteren in den Gewerberegistern enthaltenen Daten (§ 365a Abs 2 

Z 9 und § 365b Abs 2 Z 2 GewO 1994) darf keine Auskunft erteilt werden, und 

zwar über die „Gründe für die Endigung der Gewerbeberechtigung“ (sowohl 

hinsichtlich natürlicher Personen als auch anderer Rechtsträger) und den 

„Widerruf der Bestellung zum Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer.“ 

 

Der Wirtschaftskammer Österreich und den Empfängern von gemäß § 365f Abs 4 

GewO 19941795 zu übermittelnden Daten ist gemäß § 365e Abs 2 GewO 1994 unbe-

schränkt Auskunft über die Daten des Zentralen Gewerberegisters zu ertei-

                         
1794 EDV-Technik DI Went (<http://www.bundesdienste.at>), HF Data Datenverarbei-

tungsgesmbH (<http://www.firmenbuchgrundbuch.at>), IMD GmbH (<http://www. 
imd.at>), JUSLINE Österreich Gmbh (<http://www.jusline.at>), ÖGIZIN GmbH – 
Österreichische Gesellschaft für Information und Zusammenarbeit im Notariat 
(<http://www.verrechnungsstelle.at>) und die Telekom Austria AG 
(<http://dataweb.telekom.at>). 

1795 § 365f Abs 4 erster Satz GewO 1994: „Trifft die Gewerbebehörde auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften eine Verständigungs-
pflicht über in das Gewerberegister einzutragende Daten, so kommt die Gewer-
bebehörde der Verständigungspflicht auch durch die automationsunterstützte 
Übermittlung der betreffenden Daten aus dem zentralen Gewerberegister nach.“ 
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len, soweit dies „zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufga-

ben eine wesentliche Voraussetzung“ bildet. Auch den Sicherheitsbehörden 

ist „zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Sicherheitsverwaltung und 

der Tätigkeit im Dienste der Strafrechtspflege“ unbeschränkt Auskunft über 

Daten des Zentralen Gewerberegisters zu erteilen. 

 

§ 365a Abs 5 GewO 1994 ermächtigt die Gewerbebehörden zur Abfrage folgender 

Daten mittels automationsunterstützter Datenübermittlung, soweit das Erfas-

sen der Daten zur Vollziehung gewerberechtlicher Vorschriften erforderlich 

ist: 

 
– aus dem Zentralen Melderegister: „Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit“ (Z 1), 
– aus dem Strafregister: „Daten über strafgerichtliche Verurteilungen“ 

(Z 2), 
– aus den beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

gespeicherten Versicherungsdaten: „Angaben über Dienstverhältnisse des 
laufenden und letzten Kalenderjahres“ (Z 3)1796 und 

– aus der Finanzstrafkartei: „Daten über Finanzvergehen gemäß § 13 Abs 2“ 
GewO 1994 (Z 4)1797. 

 

Mit der Novelle BGBl 1993/291798 wurde ein erstmals Zentrales Gewerberegis-

ter vorgesehen. § 365 Abs 3 Gewerbeordnung 1973 bestimmte, dass beim Bun-

desministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten1799 „ein zentrales Gewer-

beregister einzurichten“ ist und die Bezirksverwaltungsbehörden die „Ände-

rungen in ihren Gewerberegistern unverzüglich dem Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten mitzuteilen“ haben. Das auf „EDV-Basis zu 

führende“ zentrale Gewerberegister sollte der „besseren Transparenz über 

gewerberechtliche Vorgänge dienen.“1800 § 365 Abs 3 Gewerberodnung 1973 trat 

allerdings erst mit 01.02.1996 in Kraft1801 und stand daher nur fünf Monate 

in Geltung.1802 Die Gerichte hatten den Gewerbebehörden nach § 365 Abs 6 Ge-

werbeordnung 1973 „Abfragen aus dem Firmenbuch mittels automationsunter-

                         
1796 Vgl RV 1117 BlgNR 21. GP 90 (BGBl I 2002/111): „Die Bestimmung des § 365a 

Abs 5 wurde … so abgeändert, dass die Gewerbebehörde berechtigt ist, vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Angaben über 
Dienstverhältnisse des laufenden und letzten Kalenderjahres abzurufen. Durch 
diese Möglichkeit erübrigt sich der Weg zum Sozialversicherungsträger und 
wird die Verfahrensdauer reduziert.“ 

1797 Vgl RV 1117 BlgNR 21. GP 91 (BGBl I 2002/111): „Ebenso soll zur Beschleuni-
gung des Verfahrens eine Berechtigung eingeräumt werden, allfällige Vormer-
kungen gemäß § 13 Abs 2 GewO 1994 bei der zentralen Finanzstrafkartei elekt-
ronisch abzufragen.“ 

1798 Gewerberechtsnovelle 1992, BGBl 1993/29. § 365 Abs 3 Gewerbeordnung 1973, 
BGBl 1974/50 idF BGBl 1993/29, trat gemäß Artikel IV Abs 7 (BGBl 1993/29) 
drei Jahre nach dem seiner Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.  

1799 Nunmehr Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
1800 RV 635 BlgNR 18. GP 76. 
1801 Vgl FN 1799.  
1802 Vgl FN 1804. 
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stützter Datenverarbeitung zu ermöglichen und alle für die Bearbeitung des 

Gewerberegisters erforderlichen Daten zu übermitteln.“ 

 

Die Novelle BGBl I 1997/101803 regelte insbesondere die Eintragungen in die 

Gewerberegister und die Einsichtnahme in die Register neu und umfassend. 

Die Notwendigkeit zur Änderung der Bestimmungen über das Zentrale Gewerbe-

register wurde in der Regierungsvorlage damit begründet, dass mit der No-

velle BGBl 1993/29 zwar Regelungen betreffend die Einrichtung eines Zentra-

len Gewerberegisters geschaffen wurden, aber nicht näher festgelegt worden 

war, „welche Daten zum Zwecke der automationsunterstützten Führung der de-

zentral bei den Bezirksverwaltungsbehörden geführten Gewerberegister und 

des zentralen Gewerberegisters ermittelt und verarbeitet werden dürfen.“1804 

Und dass Auskünfte aus dem Gewerberegister (hinsichtlich sämtlicher Daten 

des Gewerberegisters) nur nach Glaubhaftmachen eines berechtigten Interes-

ses durch den Auskunftswerber erteilt wurden. 

 

Die in die Gewerberegister einzutragenden Daten wurden in den §§ 365a 

(betreffend natürliche Personen) und 365b (betreffend andere Rechtsträger 

als natürliche Personen) aufgezählt. Diese Auflistung der in die Gewerbere-

gister einzutragenden Daten entspricht weitgehend geltendem Recht. Das Aus-

kunftsrecht aus den Gewerberegistern wurde in 365e GewO 1994 umfassend ge-

regelt. Für bestimmte Daten (§§ 365a Abs 1 und 365b Abs 1) wurde Auskunft 

aus dem Gewerberegister nicht mehr an die Glaubhaftmachung eines berechtig-

ten Interesses gebunden, dh Auskünfte bezüglich dieser Daten waren jeder-

mann zu erteilen (unbeschränktes Auskunftsrecht).1805 Für bestimmte Daten 

(§§ 365a Abs 2 Z 1 bis 7 und 365b Abs 2 Z 1) blieb die Voraussetzung der 

Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses aufrecht und für eine dritte 

Kategorie von Daten (§§ 365a Abs 2 Z 8 und 9 und 365b Abs 2 Z 2 und 3) 

schließlich das Auskunftsrecht zur Gänze ausgeschlossen. Nach 365e Abs 3 

GewO 1994 konnten Auskunftsbegehren „mündlich, telefonisch, telegraphisch, 

schriftlich oder fernschriftlich angebracht werden.“ Das Auskunftsbegehren 

konnte sich nur auf die „Bekanntgabe von Daten über eine einzelne Person 

oder einen einzelnen Betrieb“ beziehen.1806 

                         
1803 Art I Gewerberechtsnovelle 1996, BGBl I 1997/10, trat mit 01.07.1996 in 

Kraft. 
1804 RV 47 BlgNR 20. GP 14. 
1805 Die Erläuterungen (RV 47 BlgNR 20. GP 21) stellen dazu fest: „In einer 

marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung tritt der Unternehmer in 
Kontakt zu zahlreichen Interessenten, mit denen er oft auch in vertragliche 
Beziehungen tritt. Dazu gehören vor allem Lieferanten, gewerbliche Kunden, 
Konsumenten und Mitbewerber. Er könnte sein Gewerbe daher gar nicht ausüben, 
wenn er bestimmte personenbezogene Daten geheimhalten würde.“ 

1806 Vgl RV 47 BlgNR 20. GP 23: „Es soll nicht möglich sein, dass ein Auskunfts-
werber sein Auskunftsersuchen auf die Bekanntgabe einer Gruppe von Gewerbe-
treibenden ausrichtet, die nach bestimmten Gattungsmerkmalen bestimmt werden 
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Der eingefügte § 365c GewO 1994 betreffend das Zentrale Gewerberegister 

lautete: „Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 

ein zentrales Gewerberegister einzurichten, in dem die in die dezentralen 

Gewerberegister einzutragenden Daten zusammengeführt werden. Die Bezirks-

verwaltungsbehörden haben die Änderungen in ihren Gewerberegistern unver-

züglich dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten automati-

onsunterstützt zu übermitteln.“ 

 

§ 365f GewO 1994 normierte, an welche Stellen in welchem Umfang Daten aus 

dem Zentralen Gewerberegister übermittelt werden mussten, etwa an die Wirt-

schaftskammer Österreich oder an die Bundespolizeidirektionen. § 365g Abs 1 

GewO 1994 hatten die Gerichte „den Gewerbebehörden Abfragen aus dem Firmen-

buch mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung zu ermöglichen“. 

Die zur Bearbeitung des Gewerberegisters erforderlichen Daten der Firmen-

buchdatenbank waren „dem Zentralen Gewerberegister auf automationsunter-

stütztem Weg zur Verfügung zu stellen.“ In den Fällen, in denen ein 

Einschreiter seinem Anbringen bei der Gewerbebehörde einen Firmenbuchauszug 

anzuschließen hatte, konnte die zuständige Gewerbebehörde nach § 365g Abs 2 

GewO 1994 den Firmenbuchauszug beschaffen.1807 Und schließlich schloss 

§ 365h GewO 1994 die Anwendbarkeit einzelner Bestimmungen des Datenschutz-

gesetzes 1978 (§§ 8 Abs 5, 11 Abs 1 letzter Satz und 32 bis 34) aus.1808 

 

Zu den Regelungsschwerpunkten der Novelle BGBl I 2002/1111809 zählen die Er-

läuterungen „die einheitliche Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) in Verbindung 

mit dem Ausbau des E-Governments.“1810 Die Änderungen sind geltendes Recht 

                                                                             

(zB alle Tischler des Verwaltungsbezirkes). Das Auskunftsersuchen muss daher 
so weit konkretisiert werden, dass die Auskunft stets eine einzelne Person 
oder einen einzelnen Betrieb betrifft.“ 

1807 Vgl RV 47 BlgNR 20. GP 24: „Die Gewerbebehörde bietet in solchen Fällen in 
Hinkunft eine besondere Serviceleistung an, da sie dem Einschreiter in Hin-
kunft den Firmenbuchauszug gegen Entrichtung von Gebühren zur Verfügung zu 
stellen hat.“ 

1808 Die Erläuterungen (RV 47 BlgNR 20. GP 24) begründen dies wie folgt: „Der 
Betroffene hat nach § 11 Abs 1 des Datenschutzgesetzes ein Recht, vom Auf-
traggeber zu erfahren, welche Daten über ihn ermittelt, verarbeitet, benutzt 
und übermittelt werden. Nach § 11 Abs 1 letzter Satz des Datenschutzgesetzes 
kann der Betroffene auch Auskunft über den Empfänger verlangen, wenn Daten 
übermittelt werden. Es würde jedoch bei der hohen Anzahl von Auskunftsbegeh-
ren, die österreichweit schon derzeit gestellt werden, zu einem übermäßigen 
Verwaltungsaufwand führen, wenn bei jedem Auskunftsersuchen der Empfänger 
protokolliert werden müsste. Die §§ 8 Abs 5 und 32 bis 34 des Datenschutzge-
setzes werden im Übrigen auch durch § 28 des Grundbuchsumstellungsgesetzes 
und durch § 38 des Firmenbuchgesetzes für nicht anwendbar erklärt.“ 

1809 Art I Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Berufsausbildungs-
gesetz, das Konsumentenschutzgesetz, das Neugründungs-Förderungsgesetz und 
das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz geändert werden, BGBl I 2002/111, trat 
am 01.08.2002 in Kraft. 

1810 RV 1117 BlgNR 21. GP 65. 
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und werden daher an dieser Stelle nicht dargestellt. Die Bestimmung des 

§ 365h GewO 1994, mit dem die Anwendbarkeit von Regelungen des Datenschutz-

gesetzes ausdrücklich ausgeschlossen wurde, hob die Novelle BGBl I 2002/111 

ersatzlos auf, weil „mit dem Datenschutzgesetz 2000 das Auslangen gefunden 

werden kann“.1811 

 

d. Datenverarbeitungsregister 
 

Die Datenschutzkommission führt zum Zweck der Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit 

und zum Zweck der Information der Betroffenen ein öffentliches Register der 

Datenanwendungen (Datenverarbeitungsregister). Die Publizität der Datenan-

wendungen ist grundlegende Voraussetzung der Durchsetzung der Rechte auf 

Auskunft, Richtigstellung und Löschung der von einer Datenanwendung Betrof-

fenen. Jedem im Datenverarbeitungsregister registrierten Auftraggeber wird 

eine Datenverarbeitungsregisternummer (DVR) zugeteilt, die er im Falle mel-

depflichtiger Datenanwendungen auch zu führen hat. Jedermann kann gebühren-

frei in das Datenverarbeitungsregister Einsicht nehmen. Abfragen über das 

Internet sind geplant, Online-Abfragen aus dem Datenverarbeitungsregister 

werden unentgeltlich sein. 

                         
1811 RV 1117 BlgNR 21. GP 91. 
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Rechtsgrundlagen sind  
 
– das Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzge-

setz 2000 – DSG 2000) BGBl I 1999/165 idF BGBl I 2001/136; 
– die Verordnung des Bundeskanzlers über das bei der Datenschutzkommission 

eingerichtete Datenverarbeitungsregister (Datenverarbeitungsregister-
Verordnung 2002 – DVRV 2002), BGBl II 2002/24; 

– Verordnung des Bundeskanzlers über Standard- und Musteranwendungen nach 
dem Datenschutzgesetz 2000 (Standard- und Muster-Verordnung 2004 – StMV 
2004), BGBl II 2004/312. 

 

Das Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) legt in seinem vierten Abschnitt 

„Publizität der Datenanwendungen“ in § 16 Abs 1 fest, dass „bei der Daten-

schutzkommission1812 (…) ein Register der Datenanwendungen zum Zweck der 

Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit und zum Zweck der Information der Betroffenen 

eingerichtet (ist).“ Das Verfahren zur Registrierung von Datenanwendungen 

im Datenverarbeitungsregister, die Einrichtung und Führung des Registers 

sowie die Einsichtnahme in das Register sind in der aufgrund des DSG 2000 

(§§ 16 bis 23) ergangenen Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2002 (DVRV 

2002) des Bundeskanzlers geregelt.1813 

 

§ 17 DSG 2000 normiert eine Meldepflicht des Auftraggebers für Datenanwen-

dungen. „Auftraggeber“ sind nach § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000  

 
– natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder Organe 

einer Gebietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher 

Organe, 

– wenn sie allein oder gemeinsam mit anderen die Entscheidung getroffen 

haben, Daten für einen bestimmten Zweck zu verarbeiten,  

– und zwar unabhängig davon, ob sie die Verarbeitung selbst durchführen 

oder hiezu einen anderen heranziehen.  

 

Als Auftraggeber gelten die genannten Personen, Personengemeinschaften und 

Einrichtungen auch dann, wenn sie einem anderen Daten zur Herstellung eines 

von ihnen aufgetragenen Werkes überlassen und der Auftragnehmer die Ent-

scheidung trifft, diese Daten zu verarbeiten.1814 Nach § 17 DSG 2000 hat je-

                         
1812 Nach Art 21 Abs 2 Datenschutzrichtlinie obliegt die Führung eines Registers 

gemeldeter Datenverarbeitungen einer unabhängigen „Kontrollstelle“. Daher 
wurde im Datenschutzgesetz 2000 statt des Österreichischen Statistischen 
Zentralamts (vgl § 47 DSG 1978) die Datenschutzkommission mit der Führung 
des Datenverarbeitungsregisters betraut. Zur Notwendigkeit einer institutio-
nellen Modernisierung im Datenschutzrecht (vor Erlassung des Datenschutzge-
setzes 2000) vgl Mayer-Schönberger/Zeger/Kronegger, Auf dem Weg nach Europa, 
ÖJZ 1998, 244. 

1813 Jahnel, Datenschutzrecht, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatik-
recht 257, 259. 

1814 Vgl Knyrim, Datenschutzrecht 18. 
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der Auftraggeber grundsätzlich1815 vor Aufnahme einer Datenanwendung dies 

der Datenschutzkommission zum Zweck der Registrierung im Datenverarbei-

tungsregister zu melden. Die Meldung einer Datenanwendung hat nach § 19 DSG 

20001816 folgende Daten zu enthalten:1817 

 
– den Namen (die sonstige Bezeichnung) und die Anschrift des Auftraggebers 

sowie eines allfälligen Vertreters gemäß § 6 Abs 3 oder eines Betreibers 
gemäß § 50 Abs 1 DSG 2000, weiters die Registernummer des Auftraggebers, 
sofern ihm eine solche bereits zugeteilt wurde; 

– den Nachweis der gesetzlichen Zuständigkeit oder der rechtlichen Befugnis 
für die erlaubte Ausübung der Tätigkeit des Auftraggebers, soweit dies 
erforderlich ist; 

– den Zweck der zu registrierenden Datenanwendung und ihre Rechtsgrundla-
gen, soweit sich diese nicht bereits aus den Angaben nach Z 2 ergeben; 

– die Kreise der von der Datenanwendung Betroffenen und die über sie verar-
beiteten Datenarten, 

– die Kreise der von beabsichtigten Übermittlungen Betroffenen, die zu 
übermittelnden Datenarten und die zugehörigen Empfängerkreise – ein-
schließlich allfälliger ausländischer Empfängerstaaten – sowie die 
Rechtsgrundlagen der Übermittlung, 

– soweit eine Genehmigung der Datenschutzkommission notwendig ist – die 
Geschäftszahl der Genehmigung durch die Datenschutzkommission; sowie 

– allgemeine Angaben über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen im Sin-
ne des § 14 DSG 2000, die eine vorläufige Beurteilung der Angemessenheit 
der Sicherheitsvorkehrungen erlauben. 

 

§ 16 Abs 3 letzter Satz DSG 2000 normiert, dass die Meldung einer Datenan-

wendung an die Datenschutzkommission (auch) auf automationsunterstützten 

Wegen möglich sein muss. § 5 Abs 1 DVRV 2002 legt dazu fest, dass die von 

der Datenschutzkommission „zur Erleichterung und Vereinheitlichung der Mel-

dungen“ aufgelegten Formblätter auch in elektronischer Form, insbesondere 

abrufbar über Internet, zur Verfügung stehen müssen. Die Formblätter müssen 

grundsätzlich für Meldungen an die Datenschutzkommission verwendet werden 

(§ 5 Abs 2 DVRV 2002). Nach § 5 Abs 6 DVRV 2002 sind Meldungen „nach Maßga-

be technischer und organisatorischer Möglichkeiten des Auftraggebers“ im 

Wege der automationsunterstützten Datenübertragung einzubringen. Elektroni-

sche Meldungen gelten als erstattet, wenn sie an der von der Datenschutz-

kommission im elektronischen Formblatt hiefür angegebenen E-Mail-Adresse 

eingegangen sind. Den Auftraggebern wird das Einlangen ihrer elektronischen 

Meldung mittels E-Mail bestätigt. Weist eine Meldung keine eigenhändige und 

urschriftliche Unterschrift auf, so kann die Datenschutzkommission nach § 5 

Abs 7 DVRV 2002 bei Zweifeln, ob die Meldung tatsächlich von dem genannten 

Auftraggeber stammt, eine Bestätigung durch ein schriftliches Anbringen mit 

                         
1815 Vgl zu den Ausnahmen von der Meldepflicht § 17 Abs 2 und 3 DSG 2000. 
1816 Vgl dazu Jahnel, Datenschutzrecht, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), In-

formatikrecht 258. 
1817 Vgl Art 19 Datenschutzrichtlinie, der einen Mindestinhalt der Meldung fest-

legt. 
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eigenhändiger und urschriftlicher Unterschrift auftragen. Diesem Auftrag 

kann ausdrücklich auch durch elektronische Bestätigung mit sicherer elekt-

ronischer Signatur im Sinne des § 4 Abs 1 Signaturgesetz entsprochen wer-

den. Eine Online-Registrierung ist angestrebt.1818  

 

Die Datenschutzkommission teilt jedem registrierten Auftraggeber nach § 9 

DVRV 2002 eine (einzige) Datenverarbeitungsregisternummer (DVR) zu. Bei 

meldepflichtigen Datenanwendungen hat der Auftraggeber seine Registernum-

mer, eine siebenstellige Zahl mit der näheren Kennzeichnung „DVR“ zu führen 

ist (§ 25 DSG 2000, § 9 Abs 2 DVRV 2002).1819 

 

Das bei der Datenschutzkommission eingerichtete Datenverarbeitungsregister 

besteht aus drei Teilen, den registrierten Meldungen über Auftraggeber und 

Datenanwendungen, einem gesonderten Verzeichnis der Informationsverbundsys-

teme1820 sowie aus den Registrierungsakten (§ 3 DVRV 2002). 

 

Das Datenverarbeitungsregister ist ein öffentliches Register, nach § 16 

Abs 2 DSG 2000 kann jedermann in das Datenverarbeitungsregister Einsicht 

nehmen.1821 In den Registrierungsakt einschließlich darin allenfalls enthal-

tener Genehmigungsbescheide allerdings nur, wenn der Einsichtswerber glaub-

haft macht, dass er Betroffener ist, und soweit nicht überwiegende schutz-

würdige Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers oder anderer Personen 

entgegenstehen.1822 Der Teil des Datenverarbeitungsregisters betreffend re-

gistrierte Meldungen über Auftraggeber und Datenanwendungen sowie das ge-

sonderte Verzeichnis der Informationsverbundsysteme unterliegen daher der 

unbeschränkten Einsicht (§ 14 Abs 1 DVRV 2002), der die Registrierungsakten 

enthaltende Teil des Datenverarbeitungsregisters nur einer beschränkten 

Einsicht. Angaben über Datensicherheitsmaßnahmen1823 sind von jeglicher Ein-

sicht ausgeschlossen (§ 14 Abs 2 DVRV 2002). Die Einsicht in das Datenver-

arbeitungsregister ist nach § 14 Abs 3 DVRV 2002 gebührenfrei, für Ab-

schriften aus dem Datenverarbeitungsregister, die ein Betroffener zur Ver-

folgung seiner Rechte benötigt, ist nach § 53 Abs 2 DSG 2000 kein Kostener-

satz zu verlangen. 

 

                         
1818 Vgl Knyrim, Datenschutzrecht 26. 
1819 Vgl Knyrim, Datenschutzrecht 77. 
1820 Vgl Knyrim, Datenschutzrecht 21. 
1821 Vgl Art 21 Abs 2 letzter Satz Datenschutzrichtlinie: „Das Register kann von 

jedermann eingesehen werden.“ 
1822 Vgl Jahnel, Datenschutzrecht 35. 
1823 Zu den Datensicherheitsmaßnahmen im Detail vgl Jahnel, Datenschutzrecht 47. 
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Die der unbeschränkten Einsicht unterliegenden Registerinhalte (registrier-

te Meldungen und Verzeichnis der Informationsverbundsysteme) sind der Öf-

fentlichkeit „nach Maßgabe technischer und organisatorischer Möglichkeiten“ 

auch über das Internet zur Einsicht bereitzustellen. Registrierte Meldungen 

über Auftraggeber und Datenanwendungen können nur durch Eingabe von Name 

(bzw Bezeichnung) und/oder Registernummer des Auftraggebers abgefragt wer-

den, Informationsverbundsysteme können durch Eingabe von Name (bzw Bezeich-

nung) des Betreibers und/oder Name (bzw Bezeichnungen) der Auftraggeber im 

Internet abgefragt werden (Einzelabfragen). Auch Online-Abfragen aus dem 

Datenverarbeitungsregister sind unentgeltlich (§ 14 Abs 4 letzter Satz DVRV 

2002). 

 

Von der Meldepflicht an die Datenschutzkommission ausgenommen sind nach 

§ 17 Abs 2 und 3 DSG 2000 Datenanwendungen,1824 die 

– „ausschließlich veröffentlichte Daten enthalten“, weil an (zulässigerwei-
se) veröffentlichten Daten kein Geheimhaltungsanspruch besteht;1825 

– „die Führung von Registern oder Verzeichnissen zum Inhalt haben, die von 
Gesetzes wegen öffentlich einsehbar sind, sei es auch nur bei Nachweis 
eines berechtigten Interesses“;1826 

– „nur indirekt personenbezogene Daten“ (anonymisierte Daten) enthalten, 
weil an diesen nach § 1 Abs 1 DSG 2000 kein Geheimhaltungsanspruch be-
steht; 

– „von natürlichen Personen ausschließlich für persönliche oder familiäre 
Tätigkeiten1827 vorgenommen werden“;1828 

– „für publizistische Tätigkeit“ gemäß § 48 DSG 20001829 vorgenommen wer-
den1830 oder 

                         
1824 Vgl Jahnel, Datenschutzrecht, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informa-

tikrecht 257. 
1825 Vgl RV 1613 BlgNR 20. GP 43: „Es sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass diese Ausnahme nicht anwendbar ist, wenn neben veröffentlichten Daten 
auch andere personenbezogene Daten in einer Datenanwendung verarbeitet wer-
den, insbesondere Bewertungen, Analysen, Verknüpfungen, usw von veröffent-
lichten Daten. Diese Ausnahme ist angesichts ihrer Grundrechtsrelevanz re-
striktiv zu interpretieren.“ 

1826 Vgl Art 21 Abs 3 zweiter Untersabsatz Datenschutzrichtlinie: „Die Mitglied-
staaten können vorsehen, dass diese Bestimmungen keine Anwendung auf Verar-
beitungen findet, deren einziger Zweck das Führen von Registern ist, die ge-
mäß den Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Information der Öffentlich-
keit bestimmt sind und die entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen 
Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnah-
me offenstehen.“ Derartige öffentliche Register sind etwa das Grundbuch und 
das Firmenbuch (vgl VI, Kapitel 7.a. und 7.b.). 

1827 Vgl § 45 DSG 2000 und Jahnel, Datenschutzrecht in Jahnel/Schramm/Staudegger 
(Hrsg), Informatikrecht 266. 

1828 Die Datenschutzrichtlinie findet nach Art 3 Abs 2 keine Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, „die von einer natürlichen Person zur 
Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten vorgenommen 
wird.“ 

1829 Vgl dazu Jahnel, Datenschutzrecht in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), In-
formatikrecht 267. 

1830 Diese Ausnahme entspricht dem Medienprivileg des Art 9 Datenschutzrichtli-
nie, wonach für die Verarbeitung personenbezogener Daten, „die allein zu 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 404 

– „einer Standardanwendung entsprechen“; sowie  
– Datenanwendungen für Zwecke des „Schutzes der verfassungsmäßigen Einrich-

tungen der Republik Österreich“, der „Sicherung der Einsatzbereitschaft 
des Bundesheeres“, der „Sicherstellung der Interessen der umfassenden 
Landesverteidigung“, des „Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirt-
schaftlicher oder finanzieller Interessen der Republik Österreich oder 
der Europäischen Union“ oder der „Vorbeugung, Verhinderung oder Verfol-
gung von Straftaten, soweit dies zur Verwirklichung des Zweckes der Da-
tenanwendung notwendig ist“.1831 

 

Die im Ausnahmekatalog genannten „Standardanwendungen” (§ 17 Abs 2 Z 6 DSG 

2000)1832 sind nach den Erläuterungen1833 „Datenanwendungen, die in einem be-

stimmten Kontext üblicherweise vorgenommen werden und gleichzeitig inhalt-

lich die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen voraussichtlich nicht ge-

fährden, also zB insbesondere keine sensiblen Daten betreffen.1834 Da die 

Vornahme solcher Anwendungen von jedermann in einer bestimmten Situation 

vorausgesetzt werden muss (zB Führung einer automationsunterstützten Buch-

haltung), bedarf es keiner eigenen Meldung, um den Betroffenen auf die E-

xistenz derartiger Datenanwendungen aufmerksam zu machen.“ § 17 Abs 2 Z 6 

DSG 2000 ermächtigt den Bundeskanzler, durch Verordnung Typen von Datenan-

wendungen und Übermittlungen aus diesen zu Standardanwendungen zu erklären, 

„wenn sie von einer großen Anzahl von Auftraggebern in gleichartiger Weise 

vorgenommen werden und angesichts des Verwendungszwecks und der verarbeite-

ten Datenarten die Gefährdung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen der 

Betroffenen unwahrscheinlich ist.“ In der Verordnung sind für jede Stan-

dardanwendung die zulässigen Datenarten, die Betroffenen- und Empfänger-

kreise und die Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung festzulegen. 

 

Anderseits ermächtigt § 19 Abs 2 DSG 2000 den Bundeskanzler, für von einer 

größeren Anzahl von Auftraggebern durchgeführte gleichartige Datenanwendun-

gen, welche die Voraussetzungen für die Erklärung zur Standardanwendung – 

wegen ihres Zwecks oder aufgrund der verarbeiteten Datenarten – nicht er-

füllen, durch Verordnung Musteranwendungen festlegen.1835 Durch die Verord-

                                                                             

journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, Abwei-
chungen und Ausnahmen“ vorgesehen werden dürfen. 

1831 Diese in § 17 Abs 3 Z 1 bis Z 5 DSG 2000 vorgesehenen Ausnahmen von der Mel-
depflicht betreffen sämtliche außerhalb des Geltungsbereiches der Daten-
schutzrichtlinie (Art 3 Abs 2) gelegenen Fälle. Die Datenanwendungen der 
§ 17 Abs 3 Z 1 bis Z 5 DSG 2000 sind aber nur dann und nur soweit von der 
Meldepflicht ausgenommen, als „die Nichtmeldung aufgrund der konkreten 
Zweckbestimmung der einzelnen Datenanwendung notwendig ist“ (RV 1613 BlgNR 
20. GP 43). 

1832 Vgl Art 18 Abs 2 Datenschutzrichtlinie; Jahnel, Datenschutzgesetz, wbl 2000, 
49; Jahnel, Datenschutzrecht 36; und Knyrim, Datenschutzrecht 32. 

1833 RV 1613 BlgNR 20. GP 43. 
1834 Vgl Duschanek/Rosenmayr-Klemenz, Datenschutzgesetz 76. 
1835 Vgl Duschanek/Rosenmayr-Klemenz, Datenschutzgesetz 76, 82; und Jahnel, Da-

tenschutzgesetz, wbl 2000, 49. 
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nung wird der maximal zulässige Inhalt einer bestimmten Datenanwendungstype 

festgelegt. Meldungen über Datenanwendungen, die inhaltlich einer Musteran-

wendung entsprechen, müssen nach § 19 Abs 2 DSG 2000 die Bezeichnung der 

Datenanwendung gemäß der Musterverordnung, die Bezeichnung und Anschrift 

des Auftraggebers sowie den Nachweis seiner gesetzlichen Zuständigkeit oder 

seiner rechtlichen Befugnis, soweit dies erforderlich ist, und die Regis-

ternummer des Auftraggebers, sofern ihm eine solche bereits zugeteilt wur-

de, enthalten. 

 

Die aufgrund der §§ 17 Abs 2 Z 6, 19 Abs 2 DSG 2000 und § 9 Abs 2 E-GovG 

(Abgrenzung der staatlichen Tätigkeitsbereiche ist für Zwecke der Bildung 

von bereichsspezifischen Personenkennzeichen) ergangene Verordnung des Bun-

deskanzlers über Standard- und Musteranwendungen nach dem Datenschutzgesetz 

2000 (Standard- und Muster-Verordnung 2004 – StMV 2004), BGBl II 2004/312, 

ist mit 01.08.2004 in Kraft getreten. Sie legt in Anlage 1 jene Datenanwen-

dungen fest, die als nicht meldepflichtige Standardanwendungen im Sinne des 

§ 17 Abs 2 Z 6 DSG 2000 gelten und bestimmt in Anlage 2 die vereinfacht zu 

meldenden Musteranwendungen gemäß § 19 Abs 2 DSG 2000. In Anlage 3 der 

Standard- und Muster-Verordnung 2004 wird ein Teil der vor dem 01.08.2004 

als Musteranwendungen registrierten Datenanwendungen als Standardanwendun-

gen übergeleitet. Die übrigen Musteranwendungen gelten nach § 4 Standard- 

und Muster-Verordnung 2004 weiterhin als registrierte Musteranwendungen. 

 

Nicht meldepflichtige Standardanwendungen im Sinne des § 17 Abs 2 Z 6 DSG 

2000 sind nach Anlage 1 Standard- und Muster-Verordnung 2004 etwa die Ge-

schworenen- und Schöffenverzeichnisse, die Personenstandsbücher, die 

Staatsbürgerschaftsevidenz, die lokalen Melderegister und das Zentrale Mel-

deregister, die Wählerevidenz, Wählerverzeichnisse und Stimmlisten, die Eu-

ropa-Wählerevidenz und Wählerverzeichnisse, die KFZ-Zulassung durch Behör-

den (Teilnahme an der „Kraftfahrzeug-Zulassungsevidenz“),1836 die Evidenzen 

der Schüler sowie Evidenz über den Aufwand für Bildungseinrichtungen, die 

Aktenverwaltung (Büroautomation), die Öffentlichkeitsarbeit und Informati-

onstätigkeit durch öffentliche Funktionsträger und deren Geschäftsapparate 

und die lokalen Vereinsregister und das Zentrale Vereinsregister. 

 

                         
1836 Die Teilnahme am Informationsverbundsystem „Kraftfahrzeug-Zulassungsevidenz“ 

durch beliehene Unternehmen ist hingegen eine Musteranwendung nach § 19 
Abs 2 DSG 2000. 
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Schon das Datenschutzgesetz 19781837 kannte ein Datenverarbeitungsregis-

ter.1838 § 47 Abs 1 DSG bestimmte: „Beim Österreichischen Statistischen 

Zentralamt ist ein Register der automationsunterstützten Verarbeitung von 

Daten (Datenverarbeitungsregister) einzurichten. Die Führung des Datenver-

arbeitungsregisters obliegt dem Österreichischen Statistischen Zentralamt 

nach den Anordnungen des Bundeskanzleramtes.“ § 47 Abs 2 DSG berechtigte 

jedermann, in das Datenverarbeitungsregister Einsicht zu nehmen, aus ihm 

Abschriften anzufertigen oder Auszüge gegen Ersatz der tatsächlich notwen-

digen Kosten zu verlangen. In den Erläuterungen1839 heißt es dazu: „Das Da-

tenverarbeitungsregister ist öffentlich zu führen. Da seine Führung mittels 

automationsunterstützter Datenverarbeitung wahrscheinlich ist, sollen auch 

Vorkehrungen getroffen werden, um eine dezentrale Einsichtnahme (etwa in 

den Landeshauptstädten) zu ermöglichen.“ Duschanek1840 weist darauf hin, 

dass das Datenverarbeitungsregister Datenverarbeitungen im privaten und im 

öffentlichen Bereich erfasst. „Die Verpflichtung zur Anführung der Regis-

ternummer gilt daher nicht nur für private Rechtsträger, sondern gleicher-

maßen für die der Meldepflicht gemäß § 81841 unterliegenden öffentlichen 

Dienststellen und Behörden.“1842 

 

Der Bundeskanzler war nach § 47 Abs 3 DSG ermächtigt, nach Anhörung des Da-

tenschutzrates die näheren Bestimmungen über die Registrierung und die Füh-

rung des Registers durch Verordnung zu erlassen. Dabei sollte „auf die Ü-

bersichtlichkeit der Eintragungen, auf die Vergabe einer Registernummer, 

auf die Einfachheit der Einsichtnahme in das Register sowie bei Eintragung 

gerichtlicher Entscheidungen auf die Anonymisierung von Daten Bedacht“ ge-

nommen werden. § 47 Abs 4 erster Satz DSG kannte bereits eine Datenverar-

beitungsregisternummer: „Für jeden Auftraggeber ist eine Registernummer zu 

vergeben.“ „Die in Abs 4 vorgesehene Registernummer, die für je einen Auf-

traggeber dieselbe ist, auch wenn er Daten zu unterschiedlichen Zwecken und 

auf Grund mehrerer Registrierungen verarbeitet, hat den Zweck, jedes auto-

mationsunterstützt verarbeitete Datum bei der Übermittlung mit der Informa-

                         
1837 Das Bundesgesetz vom 18. Oktober 1978 über den Schutz personenbezogener Da-

ten (Datenschutzgesetz – DSG), BGBl 1978/565, trat – mit zahlreichen Ausnah-
men (§ 58 Abs 2 -12 DSG) – grundsätzlich am 01.01.1980 in Kraft (§ 58 Abs 1 
DSG). 

1838 Vgl Duschanek, Datenschutzgesetz 71; Schauer, EDV-Buchhaltung und Daten-
schutz, SWK 1979, C 72; und Stadler, Datenschutzgesetz, JBl 1979, 358. 

1839 RV 1024 BlgNR 14. GP 6. 
1840 Datenschutzgesetz 71. 
1841 Nach § 8 DSG hatte jeder Auftraggeber vor der „Aufnahme einer Echtverarbei-

tung von Daten“ dem Datenverarbeitungsregister eine schriftliche Meldung zu 
erstatten, in der die Rechtsgrundlage, der Zweck der Ermittlung, der Verar-
beitung und der Übermittlung der Daten, die Art der Daten und der Kreis der 
Betroffenen anzugeben war. 

1842 Duschanek, Datenschutzgesetz 71. 
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tion auszustatten, von welchem Auftraggeber es stammt. Es soll sicherge-

stellt werden, dass die Herkunft der Daten feststellbar ist.“1843 § 47 Abs 8 

DSG erlaubte ausdrücklich die Führung des Datenverarbeitungsregisters mit 

automationsunterstützter Datenverarbeitung. Unter Verwendung automationsun-

terstützter Datenverarbeitung erstellte Ausfertigungen bedurften nach § 47 

Abs 8 zweiter Satz DSG „weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung“. 

Sie mussten aber „den Namen des die Eingabe genehmigenden Organs“ enthal-

ten. 

 

Die Novelle BGBl 1986/3701844 fasste § 47 betreffend das Datenverarbeitungs-

register zur Gänze neu.1845 § 47 Abs 1 DSG lautete: „Beim Österreichischen 

Statistischen Zentralamt ist ein Datenverarbeitungsregister einzurichten. 

Das Register ist nach den Anordnungen des Bundeskanzlers zu führen.“ Die 

Einsicht in das Datenverarbeitungsregister wurde hinsichtlich der im Re-

gistrierungsakt befindlichen Genehmigungsbescheide der Datenschutzkommissi-

on über internationalen Datenverkehr nur Personen gewährt, die glaubhaft 

machen konnten, dass sie Betroffener der genehmigten Übermittlung oder Ü-

berlassung sind und nur soweit nicht überwiegende schutzwürdige Geheimhal-

tungsinteressen des Auftraggebers oder anderer Personen der Einsichtnahme 

entgegenstanden (§ 47 Abs 2 DSG). Für Abschriften aus dem Register, „die 

der Verfolgung der Rechte als Betroffener dienen“, wurde der Kostenersatz 

aufgegeben (§ 47 Abs 3 DSG). Die „näheren Bestimmungen über die Führung des 

Registers“ überließ § 47 Abs 4 DSG einer Verordnung des Bundeskanzlers, die 

Abs 5 bis 8 des § 47 DSG entfielen. Mit dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG 

2000),1846 das in Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr1847 

erging,1848 erhielt das Datenverarbeitungsregister seine geltende Regelung. 

 

e. „Standarddokumentenregister“ 
 

                         
1843 RV 1024 BlgNR 14. GP 6. 
1844 Die Datenschutzgesetz-Novelle 1986, BGBl 370, trat mit 01.07.1987 in Kraft.  
1845 Vgl Connert, Standortbestimmung, EDVuR 1994, 73. 
1846 Das Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 

2000 – DSG 2000), BGBl I 1999/165, trat mit 01.01.2000 in Kraft (§ 60 Abs 1 
und 2 DSG 2000). 

1847 ABl L 281/31 vom 23.11.1995. 
1848 Nach Art 32 Abs 1 Datenschutzrichtlinie hätte die Richtlinie bis spätestens 

24.10.1998 umgesetzt sein müssen. „Für Österreich besteht daher insofern 
akuter Umsetzungsbedarf, als einige inhaltliche Erfordernisse der Richtlinie 
95/46/EG im geltenden DSG … nicht vollständig oder in etwas anderer Ausprä-
gung enthalten sind“ (RV 1613 BlgNR 20. GP 28). 
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Ein „Standarddokumentenregister“ ist bloß ein virtuelles Register1849, das 

den Nachweis besonders häufig benötigter Daten, wie insbesondere Personen-

stands- und Staatsbürgerschaftsdaten, durch Vorlage entsprechender papiere-

ner Urkunden überflüssig machen soll. Stattdessen soll der Nachweis der Da-

ten elektronisch unter Einsatz der Bürgerkarte erfolgen.1850 Die Erläuterun-

gen1851 halten dazu fest, dass „die Möglichkeit, die Vorlage bestimmter im-

mer wieder gebrauchter Dokumente wie Geburtsurkunde, Staatsbürgerschafts-

nachweis, Gewerbeschein et. dadurch überflüssig zu machen, dass die beur-

kundeten Daten – auf Verlangen des Betroffenen – von der verfahrensleiten-

den Behörde innerhalb der Verwaltung elektronisch überprüft werden können, 

(…) einem seit langem immer wieder geäußerter Wunsch maßgeblicher Stellen 

innerhalb und außerhalb der Verwaltung (entspricht).“ 

 

Der elektronische Datennachweis für Daten über selbständige wirtschaftliche 

Tätigkeiten kann „durch Inanspruchnahme des Dokumentationsregisters nach 

§ 114 Abs 2 BAO“1852 geführt werden (§ 16 Abs 1 E-GovG). „Soweit der Nach-

weis der in Abs 1 bezeichneten Daten in Verfahren vor einem Auftraggeber 

des öffentlichen Bereichs notwendig ist, kann er vom Betroffenen selbst 

durch Vorlage der vom Dokumentationsregister elektronisch signierten Aus-

kunft erbracht oder auf Ersuchen des Betroffenen durch den Auftraggeber im 

Wege der elektronischen Einsicht in das Register beschafft werden. Die 

amtswegige Beschaffung des Nachweises ist bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen für diese Datenermittlung zulässig“ (§ 16 Abs 2 E-GovG). 

 

Der elektronische Datennachweis für Personenstands- und Staatsbürger-

schaftsdaten kann durch „Zugriff“ auf die Daten des Zentralen Melderegis-

ters erfolgen: „Soweit die Richtigkeit der im Zentralen Melderegister ge-

speicherten Daten zum Personenstand und zur Staatszugehörigkeit von den 

Meldebehörden durch Einsicht in die entsprechenden Dokumente (Standarddoku-

mente) geprüft wurde, haben sie dies dem Zentralen Melderegister mitzutei-

len, worauf die erfolgte Prüfung im Zentralen Melderegister in geeigneter 

Weise elektronisch lesbar anzumerken ist. Diese Anmerkung kann vom Betrof-

fenen auch außerhalb eines Meldevorgangs verlangt werden, wenn er der Mel-

debehörde die Richtigkeit eines Meldedatums durch Vorlage der entsprechen-

                         
1849 Vgl RV 252 BlgNR 22. GP 10: Beim Standarddokumentenregister handelt es sich 

„nicht um ein eigenes Register, sondern nur darum, dass zB im Zentralen Mel-
deregister elektronisch lesbar angemerkt wird, welche Meldedaten durch Ein-
sicht der lokalen Meldebehörde in die Originalurkunden überprüft wurden und 
daher als richtig anzusehen sind.“ 

1850 Kotschy, E-Government-Gesetz, ÖGZ 3/2004, 7. 
1851 RV 252 BlgNR 22. GP 10. 
1852 Nach § 114 Abs 2 BAO wird ein „Dokumentationsregister“ angelegt, das „insbe-

sondere Daten betreffend die Identität des Abgabepflichtigen und die Klassi-
fizierung seiner Tätigkeit“ umfasst. 
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den Dokumente nachweist“ (§ 17 Abs 1 E-GovG).1853 Betroffene können von den 

elektronisch verfügbaren Meldedaten auf zweierlei Weise Gebrauch machen. 

Erstens können sie in Verfahren, in denen die Vorlage von Standarddokumen-

ten erforderlich ist, „der Beschaffung der benötigten Daten aus dem Zentra-

len Melderegister zustimmen“ (§ 17 Abs 3 Z 1 E-GovG). Und zweitens können 

sie eine mit Amtssignatur elektronisch signierte Meldebestätigung des Zent-

ralen Melderegisters anfordern, „in der die Tatsache der geprüften Richtig-

keit bei den einzelnen Meldedaten angemerkt ist“ (§ 17 Abs 3 Z 2 E-GovG). 

 

Für einen elektronischen Datennachweis für sonstige Daten bestimmt (§ 18 

E-GovG: „Inwieweit Behörden oder mit öffentlichem Glauben versehene Perso-

nen bereit sind, elektronische Nachweise über von ihnen in ihrem Zuständig-

keits- bzw. Geschäftsbereich gespeicherte Informationen auszustellen, ist 

von ihnen im Internet zu veröffentlichen. Nachweise, die personenbezogene 

Daten enthalten, dürfen nur dem Betroffenen selbst ausgestellt werden bzw. 

Dritten nur im Auftrag des Betroffenen, es sei denn dass eine gesetzliche 

Ermächtigung zur amtswegigen Datenermittlung vorliegt.“ 

 

Im Zusammenhang mit der Regelung eines Standarddokumentenregisters und „den 

Bemühungen des E-Government-Gesetzes, eine effiziente und gleichzeitig auch 

ökonomische Verwaltungsstruktur zu schaffen“,1854 wurde auch das Meldegesetz 

1991 abgeändert.1855 Nach § 3 Abs 5 MeldeG kann „anlässlich der Anzeige der 

Geburt gem § 18 Personenstandsgesetz – PStG … unter Anschluss eines ent-

sprechend vollständig ausgefüllten Meldezettels das Kind im Wege der Perso-

nenstandsbehörde und bereits vor Unterkunftnahme angemeldet werden. Die 

Personenstandsbehörde hat diesfalls für die für den Wohnsitz zuständige 

Meldebehörde die Meldedaten dem Bundesminister für Inneres im Wege eines 

Änderungszugriffes auf das ZMR zu überlassen. Absatz 4 sowie § 4a gelten 

sinngemäß, wobei an die Stelle des Anmeldevermerks Amtssiegel und Unter-

schrift des Standesbeamten treten.“ Durch diese Möglichkeit der Anmeldung 

eines Kindes über die Personenstandsbehörde „tritt eine wesentliche Verwal-

tungsvereinfachung ein. Die Personenstandsbehörde wird im Sinne des ‚one-

stop-shop–Prinzips’ gegenüber dem Bürger stellvertretend, d.h. als 

Dienstleister für die Meldebehörde tätig und nimmt auch – anstelle der lo-

kalen Meldebehörde – die Weiterleitung der Meldedaten an das Zentrale Mel-

                         
1853 „Soweit andere Behörden die Richtigkeit eines Personenstands- oder Staatszu-

gehörigkeitsdatums, das auch Meldedatum ist, in einem Verfahren als Vorfrage 
zu beurteilen haben, dürfen sie, wenn die Zustimmung des Betroffenen zur Da-
tenbeschaffung oder eine gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen Datener-
mittlung vorliegt, an das Zentrale Melderegister eine diesbezügliche elekt-
ronische Anfrage richten, die im Wege des § 16a Abs. 4 des Meldegesetzes 
1991 zu behandeln ist“ (§ 17 Abs 2 E-GovG). 

1854 RV 252 BlgNR 22. GP 19. 
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deregister vor. Durch diese Vorgangsweise werden die Meldedaten dort gene-

riert, wo sie originär entstehen.“1856 

 

Nach § 11 Abs 1 MeldeG haben „Evidenzstellen … Änderungen hinsichtlich der 

Staatsbürgerschaft von Menschen, die im Bundesgebiet gemeldet sind, dem 

Bundesminister für Inneres im Wege eines Änderungszugriffes auf das ZMR zu 

übermitteln.“ Und gemäß § 11 Abs 1a MeldeG haben „Personenstandsbehörden im 

Sinne des PStG (…) Änderungen hinsichtlich des Namens oder des Geschlechts 

von Menschen, die im Bundesgebiet angemeldet sind, dem Bundesminister für 

Inneres im Wege eines Änderungszugriffes auf das ZMR zu übermitteln.“ Die 

Staatsbürgerschaftsbehörden (Evidenzstellen) nach dem Staatsbürgerschafts-

gesetz 19851857, die ein ständiges Verzeichnis der Staatsbürger (Staatsbür-

gerschaftsevidenz) führen,1858 haben Änderungen aller im Bundesgebiet ange-

meldeten Menschen hinsichtlich der Staatsbürgerschaft online an das Zentra-

le Melderegister zu übermitteln. In gleicher Weise haben die Personen-

standsbehörden Änderungen hinsichtlich des Namens oder des Geschlechts al-

ler im Bundesgebiet angemeldeten Menschen unmittelbar an das Zentrale Mel-

deregister zu übermitteln, was eine Mitteilung nach § 38 PStG1859 überflüs-

sig macht.  

 

Dass die Staatsbürgerschaftsbehörden gemäß § 11 Abs 1 MeldeG Staatsbürger-

schaftsdaten und die Personenstandsbehörden nach § 11 Abs 1a MeldeG Perso-

nenstandsdaten von im Inland gemeldeten oder gleichzeitig anzumeldenden 

Personen dem Bundesminister für Inneres im Wege des Datenfernverkehrs für 

das Zentrale Melderegister zu überlassen haben, „stellt einen wesentlichen 

Schritt in Richtung serviceorientierter Verwaltungsstrukturen für die Bür-

gerinnen und Bürger dar. Die durch den Einsatz moderner Kommunikationsmit-

tel zu erwartenden Synergieeffekte dürften nicht unbeträchtlich sein. Bei 

Anmeldung der Geburt eines Kindes soll die elektronische Möglichkeit eröff-

net werden, auch die Erfüllung der Meldepflicht zu bewirken. Personen-

standsbehörden sollen Änderungen des Namens, Staatsbürgerschaftsbehörden 

(Evidenzstellen) Änderungen der Staatsbürgerschaft im Datenfernverkehr dem 

ZMR übermitteln können. Sofern die Daten der dahinter stehenden Urkunden 

                                                                             
1855 BGBl I 2004/10, in Kraft mit 01.01.2005 (§ 23 Abs 7 MeldeG idgF). 
1856 RV 252 BlgNR 22. GP 19. 
1857 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (StbG), BGBl 1985/311 idgF. 
1858 Nach § 49 Abs 1 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 haben die Gemeinden (Gemein-

deverbände) ein ständiges Verzeichnis der Staatsbürger (Staatsbürgerschafts-
evidenz) zu führen. 

1859 Nach § 38 Abs 1 Personenstandsgesetz (PStG), BGBl 1983/60 idgF, haben die 
Personenstandsbehörden Vorgänge, deren Kenntnis für andere Verwaltungsbehör-
den oder für Gerichte zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen Auf-
gaben eine wesentliche Voraussetzung bildet, diesen Behörden schriftlich 
mitzuteilen. 
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(Nr. der Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis) in einem entsprechen-

den Feld eingetragen sind, wird das ZMR hinsichtlich der Richtigkeit der 

solcherart gespeicherten Daten hohen Qualitätsanforderungen gerecht. Der 

Bürger wird durch eine solcherart serviceorientierte, bürgernahe Verwaltung 

vom wiederkehrenden Nachweis der entsprechenden Dokumente befreit (vgl § 17 

E-GovG).“1860 

                         
1860 RV 252 BlgNR 22. GP 20. 
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9. E-Government-Dienstleistungen der Verwaltung 
 

Die staatlichen Verwaltungen erbringen dem Einzelnen und der Allgemeinheit 

verschiedene Dienstleistungen. Dazu zählen Informationsdienste, wie Infor-

mationen zu Lebenssachverhalten oder Amtswegen, Ämterverzeichnisse oder 

Rechtstexte. Weiters bieten sie Kommunikationsdienste, wie Auskunfts- und 

Beschwerdestellen. Und schließlich auch Transaktionsdienste, wie Einlauf-

stellen und Telefonzentralen.1861 Diese Dienste werden von der staatlichen 

Verwaltung – eingeschlossen die Justizverwaltung und die Parlamentsverwal-

tung – erbracht. Nicht jede Information, die gegeben wird, nicht jede Kom-

munikationsmöglichkeit, die geboten wird, und auch nicht jede Transaktions-

einrichtung, die zur Verfügung steht, ist als „...-dienst“ zu betrachten. 

Information, Kommunikation und Transaktion sind mit jeder staatlichen Tä-

tigkeit untrennbar verbunden und finden je nach Zuordnung und gesetzlicher 

Grundlage sowohl hoheitlich als auch nichthoheitlich statt. Von einem 

„...-dienst“ ist erst die Rede, wenn im Rahmen staatlicher Organisation und 

Vorkehrungen besondere Einrichtungen geschaffen werden, die die Informati-

on, die Kommunikation oder die Transaktion als ihre Hauptaufgabe haben. In-

formations-, Kommunikations- oder Transaktionsdienste bieten ihre Leistun-

gen nichthoheitlich und in der Regel unentgeltlich an. Informations-, Kom-

munikations- und Transaktionsdienste stehen weiters in der Regel der Allge-

meinheit offen, besondere Zugangsrechte brauchen eine besondere gesetzliche 

Grundlage. Wie die staatlichen Verwaltungen bieten auch die gesetzlichen 

Selbstverwaltungen, wie die Sozialversicherungsträger1862 und die Universi-

täten, derartige Dienste an.  

 

Nach den für die nichthoheitliche Verwaltung geltenden Regeln entscheiden 

die Verwaltungen, ob sie Dienste einrichten und anbieten. Im Hinblick auf 

die verdünnte Legalität1863 der Privatwirtschaftsverwaltung benötigen die 

Verwaltungen dafür keine besonderen gesetzlichen Grundlagen. Das schließt 

nicht aus, dass der Gesetzgeber besondere gesetzliche Grundlagen für solche 

nichthoheitlichen Tätigkeiten der Verwaltungen schafft, insbesondere die 

                         
1861 Nach Aichholzer/Schmutzer, E-Government, WiPolB 1999, 457, finden die drei 

Arten elektronischer Dienste jeweils in drei Bereichen Anwendung: „zur Un-
terstützung der alltäglichen Lebensgestaltung, zur Abwicklung von Verwal-
tungsangelegenheiten und im Rahmen politischer Prozesse der Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung.“ 

1862 Vgl etwa die Dokumentation des österreichischen Sozialversicherungsrechts 
SOZDOK; URL: <http://www.sozdok.at>.Vgl etwa Souhrada, SOZDOK NEU, in 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3, 131; Zinner, SOZDOK, EDVuR 2/1988, 
54; Zinner, Dokumentation, in Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung 19. 

1863 Vgl etwa Binder, Wirtschaftsrecht Rz 760 f; und Wimmer/Arnold, Wirtschafts-
recht 143. 



VI. Verwirklichtes E-Government 
 
 

 413 

Verwaltung zur Bereitstellung solcher Dienste verpflichtet und der Allge-

meinheit subjektive Zugangsrechte einräumt.  
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Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind für Informati-

ons-, Kommunikations- und Transaktionsdiensten der Verwaltungen besonders 

geeignet. Als Beispiele lassen sich anführen: „Das virtuelle Fundamt“ 

(<http://www.fundamt.gv.at>), ein von den Städten und Gemeinden betriebenes 

Service für das österreichische Fundwesen; das „FUNDinfo“ (<http://www. 

fundinfo.at>), die österreichische Plattform für das Fundamt; das „Parla-

mentsinformationssystem“ (<http://www.parlament.gv.at>), betrieben von der 

Parlamentsdirektion, „FinanzOnline“ (<http://www.bmf.gv.at/egov/fonline>), 

betreut vom Bundesministerium für Finanzen; und „Gerichtsformulare“ 

(<http://www.justiz.gv.at/buergerservice/formulare.html>), betreut vom Bun-

desministerium für Justiz. 

 

Besondere Bedeutung haben das Rechtsinformationssystem des Bundes und das 

Bürgerinformationssystem HELP erlangt.  

  

a. Das Rechtsinformationssystem des Bundes  
 

Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) steht seit 01.01.2000 jeder-

mann im Internet (<http://www.ris.bka.gv.at>) zur Verfügung.1864 Abfragen 

sind unentgeltlich.1865 Der Zweck des RIS sollte die „aktuelle, umfassende, 

kostengünstige und elektronische Information über das österreichische Recht 

und zwar für die Staatsorgane und für die Öffentlichkeit, … und ein Beitrag 

zur Rationalisierung der Verwaltung und Gerichtsbarkeit sein.“1866 Rechts-

grundlagen des Rechtsinformationssystems des Bundes sind das Bundesgesetz-

blattgesetz – BGBlG, BGBl I 2003/100, und das Bundesministeriengesetz 1986 

– BMG, BGBl 76 idF BGBl I 2004/73. 

 

Das Rechtsinformationssystem des Bundes ist nach § 6 BGBlG „eine vom Bun-

deskanzler betriebene elektronische Datenbank“, die einerseits der „Kundma-

chung der im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechtsvorschriften“ und 

anderseits der „Information über das Recht der Republik Österreich“ dient. 

Kompetenzgrundlage der Bestimmungen betreffend das Rechtsinformationssystem 

des Bundes ist hinsichtlich der Kundmachung der im Bundesgesetzblatt zu 

                         
1864 Insbesondere für die Dienststellen des Bundes und der Länder und für Univer-

sitäten sind Intranetzugänge eingerichtet: <http://ris.bka.intra.gv.at> und 
<http://ris.aco.net>. 

1865 Das Rechtsinformationssystem des Bundes ist nach Zankl (E-Commerce-Gesetz 
Rz 72) dennoch ein „entgeltlicher Dienst“ im Sinne der Bestimmungen des 
E-Commerce-Gesetzes, „weil der Nutzer für die Inanspruchnahme zwar keine 
konkrete Gegenleistung zu erbringen hat, der Dienst aber mit Werbeeinschal-
tungen versehen ist“. Zum Begriff „in der Regel gegen Entgelt“ des § 3 Z 1 
ECG vgl V. Kapitel 1. 

1866 Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem des Bundes 1. 
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verlautbarenden Rechtsnormen Art 49 Abs 4 B-VG, ansonsten Art 17 B-VG.1867 

Das Rechtsinformationssystem des Bundes enthält somit einerseits die „Kund-

machungen“ des Bundesgesetzblattes, also die amtliche Veröffentlichung „au-

thentischer und als solche verbindlicher Texte in einem rechtlich bestimm-

ten Verfahren durch von Rechts wegen ausdrücklich hiezu berufene Organe“1868 

und anderseits – unter derselben Internetadresse – auch die Bereitstellung 

von „Daten, die nur der Information über das Recht der Republik Österreich 

(Bund, Länder und Gemeinden) dienen“ (§ 13 erster Satz BGBlG).1869 § 13 

zweiter Satz BGBlG stellt diesbezüglich klar, dass für die „Richtigkeit und 

Vollständigkeit dieser nicht authentischen Daten“ nicht gehaftet wird.1870 

 

Das Bundesministeriengesetz weist dem Bundeskanzler als Aufgaben „Kundma-

chungswesen“ und das „Rechtsinformationssystem des Bundes“ (Teil 2 lit A 

Z 3 Anlage zu § 2 BMG) zu. Das Bundeskanzleramt richtete dazu unter dem Ti-

tel „Rechtsinformationssystem des Bundes“ eine über das Internet abrufbare 

(<http://www.ris.bka.gv.at>) Datenbank mit über vierzig Teildatenbanken 

ein. Die Daten der einzelnen Teildatenbanken werden dem Bundeskanzleramt 

von den jeweils zuständigen Stellen – in der vom Bundeskanzleramt vorgege-

benen Datenstruktur – übermittelt. Für den Inhalt der einzelnen Teildaten-

banken ist daher die jeweilige dateneinbringende Stelle verantwortlich. 

Zurzeit umfasst das Rechtsinformationssystem des Bundes1871 folgende Appli-

kationen: „Bundesgesetzblätter (HTML) 1983 – 2003“, „Bundesgesetzblätter 

(PDF) 1999 – 2003“, „Bundesgesetzblätter authentisch (ab 2004)“, „Bundes-

recht“ „Begutachtungsentwürfe, Regierungsvorlagen bis 18.12.2003“, „Begut-

achtungsentwürfe, Regierungsvorlagen ab 19.12.2003“, „Landesrecht“ (Landes-

normendokumentation der Bundesländer), „Landesgesetzblätter“, „Gemeinde-

recht“, „EU-Recht (CELEX)“, „Verfassungsgerichtshof (VfGH)“, „Verwaltungs-

gerichtshof (VwGH)“, „Judikatur Justiz (OGH, OLG, LG, BG)“, „Normenliste 

(VwGH)“, „Erlässe des Bundesministeriums für Justiz“, „Erlässe der Bundes-

                         
1867 RV 93 BlgNR 22. GP 2. 
1868 Thiele, Publikation, RZ 1999, 215. In diesem Sinn auch Holzinger, Kundma-

chung, in Schäffer (Hrsg), Rechtssetzung 313. 
1869 Schwartz, Öffentlicher E-Content, ecolex 2001, 709, nimmt an, dass die im 

Rechtsinformationssystem des Bundes „öffentlich zugänglich gemachten Daten“ 
dem Grundrecht auf Informationsfreiheit (Art 10 EMRK) unterliegen und dem 
Einzelnen daher ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Zugang 
zu den einzelnen Datenbanken des RIS im Sinne einer Abfrageberechtigung zu-
kommt. Eine unmittelbare Verpflichtung des Staates zur Bereitstellung von 
Informationen hat der Verfassungsgerichtshof (Slg 11.297/1987) jedoch ver-
neint. 

1870 Vgl RV 93 BlgNR 22. GP 11: „Zwischen den in [§ 6] Z 1 und Z 2 genannten Zwe-
cken des Rechtsinformationssystems des Bundes ist streng zu unterscheiden. 
Während die Kundmachung der im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechts-
vorschriften (§ 7) in Vollziehung der Gesetze erfolgt (Art 23 B-VG), handelt 
es sich bei der Information über das Recht der Republik (§ 12) um eine Ser-
viceleistung des Bundes in Form der sog ‚Privatwirtschaftsverwaltung’.“ 
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ministerien“, „Unabhängige Verwaltungssenate (UVS)“, „Unabhängiger Bundes-

asylsenat (UBAS)“, „Umweltsenat“, „Vergabekontrollbehörden“, „Datenschutz-

kommission“, „Bundeskommunikationssenat“, „Berufungskommission, Diszipli-

naroberkommission“, „Personalvertretungs-Aufsichtskommission“, „Austrian 

laws“ und die „Gesamtabfrage“. 

 

Die ersten Überlegungen zum Aufbau einer Normendokumentation als Grundlage 

einer umfassenden Rechtsbereinigung1872 gab es bereits in den 60er Jahren 

des letzten Jahrhunderts. Ein Abgeordneter zum Niederösterreichischen Land-

tag formulierte die Ausgangslage folgendermaßen: „Eine Unsumme von Arbeit, 

Mühe, Zeit und Geld muss heute bei allen Behörden, in allen Rechtsberater-

kanzleien … usw aufgewendet werden, um im Einzelfall die anzuwendende 

Rechtsvorschrift festzustellen, ihr Gültigkeit zu prüfen und die gerade 

geltende Fassung zu ermitteln. Ja, es ist vielfach mehr zeitraubend und 

schwieriger geworden, die maßgebende Rechtsnorm aufzufinden, als sie auszu-

legen und anzuwenden.“1873 Die ersten Versuche einer Rechtsbereinigung des 

Bundesrechts in den Jahren 1966 bis 1970 scheiterten, Bestrebungen nach 

Herausgabe des Bundesrechts als Loseblattsammlung in den Jahren 1975 bis 

1978 wurden ebenso wenig umgesetzt.  

 

Der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sollte eine 

automationsunterstützte Rechtsdokumentation ermöglichen.1874 Den ersten be-

deutenden diesbezüglichen Ansatz stellt das in den Jahren 1971 und 1972 vom 

Bundeskanzleramt und IBM-Österreich betriebene „EDV-Versuchsprojekt-

Verfassungsrecht“ dar.1875 Das Projekt gab für die Dokumentation anderer 

Rechtsbereiche wichtige Impulse, sein System wurde (modifiziert) ab 1977 

zur Dokumentation des Sozialversicherungsrechts (SOZDOK) verwendet.1876 Als 

                                                                             
1871 Vgl Lachmayer/Stöger, Online-Recherchen, in Mayer-Schönberger/Schneider-

Manns-Au (Hrsg), Info-Highway 63. 
1872 Die Anliegen der Rechtsbereinigung sind nach wie vor aktuell; vgl Lachmay-

er/Stöger, Rechtsdokumentation, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereini-
gung 67. 

1873 Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung 7. Vgl auch Herzog, Rechtsinfor-
mationssystem, NZ 1982, 161: „Die durch § 2 ABGB … aufgestellte Forderung an 
den Normunterworfenen, sich gehörig über das Recht zu informieren, mag zu 
den Zeiten Zeillers – zumindest für den juristisch Gebildeten – noch eini-
germaßen realistisch gewesen sein, erscheint jedoch heute vollkommen uto-
pisch.“ Schönherr, Private Gesetzesausgaben, ÖJZ 1982, 225, spricht davon, 
dass § 2 ABGB „längst nicht mehr wörtlich verstanden (wird)“. 

1874 Vgl Svoboda/Manak/Weinguny (Hrsg), Elektronische Rechtsinformation 15, 29. 
1875 Vgl dazu Herzog, Rechtsinformationssystem, NZ 1982, 161; Svoboda, Rechtsda-

tenbanken in Österreich, EDVuR 3/1986, 18; und Svoboda/Manak/Weinguny 
(Hrsg), Elektronische Rechtsinformation 15. 

1876 Die Dokumentation des österreichischen Sozialversicherungsrechts 
(<http://www.sozdok.at>) enthält Übersichten und Texte zu Rechtsvorschriften 
mit sozialversicherungsrechtlichem Bezug (Gemeinschaftsrecht, österreichi-
sches Bundes- und Landesrecht sowie Entscheidungen, Erlässe, Hinweise auf 
Gesetzesmaterialien und stenografische Protokolle. Vgl dazu Jahnel/Mader, 
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„Geburtsstunde“ des Rechtsinformationssystem des Bundes könnte der 

23.03.1983 bezeichnet werden, an dem im Bundeskanzleramt eine Enquete zum 

Thema „Rechtsbereinigung durch automationsunterstützte Rechtsdokumentation“ 

stattfand. Dabei wurden Überlegungen angestellt, wie aus einzelnen Initia-

tiven, „ein möglichst umfassenden Rechtsinformationssystem entwickelt wer-

den könnte.“1877 Für die Entwicklung eines österreichischen Rechtsinformati-

onssystems wurden dabei die folgenden drei Grundsätze als entscheidend an-

gesehen: Erstens keine Zentralisierung, dh jeweils jene Stelle, bei der die 

Information entsteht, soll auch für jenen Teil des Rechtsinformationssys-

tems verantwortlich sein. Zweitens Koordinierung der einzelnen Informati-

onsanbieter, damit insbesondere gleiche organisatorische oder technische 

Entwicklungsarbeit nicht mehrfach und parallel betrieben wird. Und drittens 

Einbeziehung möglichst vieler – auch außerhalb des staatlichen Bereichs 

stehender – Informationsanbieter.1878 Um einen Überblick über die geltenden 

Bestimmungen des Bundesrechts zu gewinnen, wurde vorerst ein Index des Bun-

desrechts1879 erstellt, der seit dem Jahr 1985 in gedruckter Form herausge-

geben wird1880 und den Ausgangspunkt der Bundesnormendokumentation bildet.  

 

In einem Vortrag an den Ministerrat vom 07.10.1986 wurde der Aufbau eines 

Rechtsinformationssystem durch das Bundeskanzleramt mit folgenden Zielen 

gefordert: „Das Rechtsinformationssystem soll einen Beitrag zur Rationali-

sierung der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit sein, aber auch durch einfa-

che und kostengünstige Abfragemöglichkeiten den Zugang des Bürgers zum 

Recht erleichtern.“1881 Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) nahm 

seinen Betrieb Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts mit einer Test-

phase auf,1882 der Echtbetrieb begann 1990 mit der Bundesnormendokumentation 

                                                                             

Rechtsinformatik I, 72; Svoboda, Rechtsdatenbanken in Österreich, EDVuR 
3/1986, 18; Zinner, SOZDOK, EDVuR 2/1988, 54; Zinner, Dokumentation des ös-
terreichischen Sozialversicherungsrechts, in Schriftenreihe zur Verwaltungs-
reform 7, 19. 

1877 Löschnak, Verbesserte Rechtsinformation, in Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechts-
bereinigung 11. 

1878 Vgl dazu Löschnak, Verbesserte Rechtsinformation, in Bundeskanzleramt 
(Hrsg), Rechtsbereinigung 11-13; und Holzinger, Rechtsinformationssystem, in 
Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung 44. 

1879 Vgl Svoboda, Rechtsdatenbanken in Österreich, EDVuR 3/1986, 18. 
1880 Vgl die nunmehr 20. Auflage: Bundeskanzleramt, Index 2004: Systematisches 

Verzeichnis des Bundesrechts.  
1881 Vgl Schwehla/Weichsel, Entwicklung der Landesrechtsdokumentationen, in Buß-

jäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 89. 
1882 Vgl Jahnel, Rechtsdatenbanken, ÖJZ 1988, 301. Holzinger, Kundmachung, in 

Schäffer (Hrsg), Rechtssetzung 339, hatte (im Jahr 1998) Überlegungen zum 
Aufbau eines umfassenden Rechtsinformationssystems angestellt, das neben dem 
Bundesrecht auch eine Dokumentation der parlamentarischen Materialien, der 
Judikatur, des Landesrechts und der juristischen Literatur enthalten sollte. 
Er kam aber zum Ergebnis, dass „solche Vorstellungen gegenwärtig visionär 
und daher unrealistisch sind.“ 
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und der Judikaturdokumentation der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts. Ab 

dem Jahr 1991 folgten stufenweise die Landesrechtsdokumentationen, 1992 kam 

die Judikaturdokumentation der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Län-

dern hinzu, 1993 die Judikaturdokumentation der Justiz.1883 Der Zugang zum 

Rechtsinformationssystem des Bundes war für Dienststellen des Bundes und 

der Länder kostenlos, andere Benutzer konnten das RIS über die Radio 

Austria AG und die RDB1884 nutzen. Jeder einzelne Nutzer musste zuvor beim 

Bundeskanzleramt eine Benutzerberechtigung beantragen, es wurden individu-

elle Berechtigungen mit Passworten für den RIS-Zugang vergeben.  

 

Das mit 01.01.1997 in Kraft getretene Bundesgesetz über das Bundesgesetz-

blatt 1996 (BGBlG), BGBl 660, erlaubte in § 7 Abs 2, dass die für das Bun-

desgesetzblatt erstellten Daten „nach Maßgabe der technischen und dokumen-

talistischen Möglichkeiten“ dem Rechtsinformationssystem des Bundes zur 

Verfügung gestellt werden. § 7 Abs 2 zweiter Satz BGBlG stellte klar, dass 

– im Gegensatz zur Kundmachung im Bundesgesetzblatt – „das Rechtsinformati-

onssystem des Bundes keine authentischen Daten“ enthält. Die Erläuterungen 

betonen, dass es „im Interesse der Zweckmäßigkeit Einfachheit und Sparsam-

keit“ liegt, die für die Produktion des Bundesgesetzblattes erstellten Da-

ten dem Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) zu überlassen. „Es soll 

damit vermieden werden, dass für das Rechtsinformationssystem des Bundes 

die schon erstellten Daten noch einmal erstellt werden müssen und damit 

insbesondere Kosten und Fehlerquellen vermieden werden.“1885 Ein erster Pro-

bebetrieb eines Rechtsinformationssystems im Internet wurde Ende 1996 mit 

den durch das Strukturanpassungsgesetz 19961886 geänderten bzw neu erlasse-

nen Gesetzen aufgenommen. Diese Internet-Version des RIS wurde Anfang 1997 

durch das Salzburger Landesrecht ergänzt. Mit 6. Juni 1997 wurden – wesent-

liche – Applikationen1887 des Rechtsinformationssystem des Bundes vom Bun-

                         
1883 Vgl Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem des Bundes 2; und Jah-

nel/Mader, Rechtsinformatik I, 34. 
1884 Die Rechtsdatenbank RDB (<http://www.rdb.at>) ist ein privates Unternehmen, 

das mit dem MANZ-Verlag als größtem Gesellschafter seit Mitte der 80er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts Fachzeitschriften, Indizes und Entscheidungs-
sammlungen österreichischer Fachverlage im Volltext anbietet. Vgl dazu Her-
zog, Realisierung eines Rechtsinformationssystems, ÖJZ 1984, 179; Jahnel, 
Rechtsdatenbanken, ÖJZ 1988, 301; Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I, 49; 
Schneider-Manns-Au, Rechtsdatenbank RDB, in Mayer-Schönberger/Schneider-
Manns-Au (Hrsg), Info-Highway 57; und Svoboda, Rechtsdatenbanken in Öster-
reich, EDVuR 3/1986, 18. 

1885 RV 93 BlgNR 20. GP 7. 
1886 Mit dem Strukturanpassungsgesetz 1996, BGBl 201, wurden 98 Gesetze novel-

liert bzw neu erlassen. 
1887 Nicht im Internet zur Verfügung stand etwa die Judikaturdokumentation der 

Justiz. 
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deskanzleramt jedermann im Internet unentgeltlich zur Verfügung ge-

stellt.1888 

 

Die Novelle BGBl I 1998/1581889 änderte § 7 Abs 2 BGBlG erneut ab: „Die für 

das Bundesgesetzblatt erstellten Daten sind nach Maßgabe der technischen 

und dokumentalistischen Möglichkeiten dem Rechtsinformationssystem des Bun-

des (RIS) zur Verfügung zu stellen. Die konsolidierte Fassung der Bundes-

normendokumentation im RIS und der Inhalt des Bundesgesetzblattes sind un-

entgeltlich im Internet bereitzustellen. Im Gegensatz zur gedruckten Kund-

machung im Bundesgesetzblatt enthalten das RIS sowie der im Internet be-

reitgestellte Inhalt des Bundesgesetzblattes keine authentischen Daten.“ 

Damit waren sowohl ein kostenloser Online-Zugriff auf ein konsolidiertes 

Bundesrecht als auch auf die Bundesgesetzblätter normiert. Begründet wurde 

die unentgeltliche Bereitstellung mit der hohen Akzeptanz der Internet-

Version des RIS,1890 mit dem internationalen Trend zur kostenlosen Rechtsin-

formation und der Verbesserung der Zugänglichkeit des Bundesrechts: „In Zu-

kunft soll daher das Bundesgesetzblatt auch im Internet bereitgestellt wer-

den. Dies bewirkt eine entscheidende Verbesserung der Zugänglichkeit des 

Rechts; jede Person, die über einen Zugang zum Internet verfügt, wird künf-

tig sowohl den Inhalt des Bundesgesetzblattes als auch die jeweils geltende 

Fassung des Bundesrechts via Bildschirm abrufen können. Das amtliche Kund-

machungswesen wird damit auf den weltweit modernsten Stand gehoben.“1891 

 

Ende 19991892 wurde das ursprüngliche „Großrechner-RIS“ eingestellt, sodass 

seit 01.01.2000 das Rechtsinformationssystem des Bundes mit sämtlichen Ap-

plikationen jedermann über das Internet bzw Intranet1893 unentgeltlich zur 

Verfügung steht.  

 

Mit der Novelle BGBl I 2001/471894 wurde die erst mit BGBl I 1998/158 in § 7 

Abs 2 zweiter Satz BGBlG ausdrücklich normierte Unentgeltlichkeit der Onli-

                         
1888 Vgl Schwehla/Weichsel, Entwicklung der Landesrechtsdokumentationen, in Buß-

jäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 90. 
1889 Die Bundesgesetzblattgesetz-Novelle BGBl I 1998/158 trat mit 01.01.1999 in 

Kraft. 
1890 Zu den monatlichen Abfragezeiten der Gebietskörperschaften über das traditi-

onelle „Großrechner-RIS” von etwa 17.000 Stunden und 5.500 aktiven Nutzern 
trat eine Internet-Nachfrage von 71.532 Zugriffen im Jänner 1998, 83.386 im 
Feburar 1998 und 92.660 Zugriffen im März 1998 (vgl AB 1167 BlgNR 20. GP). 

1891 AB 1167 BlgNR 20. GP. 
1892 Vgl zum Umfang des RIS im Jahr 1999 auch Aichholzer/Schmutzer, E-Government, 

101. 
1893 Die Intranet-Versionen des Rechtsinformationssystem des Bundes enthalten 

zusätzlich noch die Möglichkeit der Abfragen aus der Rechtsdatenbank RDB. 
1894 Budgetbegleitgesetz 2002, BGBl I 2001/47. Die Novelle des BGBlG trat mit 

01.07.2001 in Kraft. 
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ne-Bereitstellung der Bundesnormendokumentation und der Bundesgesetzblätter 

wieder beseitigt. § 7 Abs 2 zweiter Satz BGBlG lautete: „Die vom Bund er-

stellten Daten des RIS und der Inhalt des Bundesgesetzblattes sind im In-

ternet bereitzustellen.“  

 

Nach der Regierungsvorlage1895 sollte darüber hinaus folgender § 7 Abs 3 

BGBlG angefügt werden: „Der Bundeskanzler kann nach Anhörung des Bundesmi-

nisters für Justiz durch Verordnung ein Entgelt für die Datenabfrage fest-

setzen, das einem angemessenen Beitrag zu den Betriebskosten entspricht.“ 

Hatte der Verfassungsausschuss bei Einführung der Unentgeltlichkeit (BGBl I 

1998/158) noch betont, dass dem Bund zwar „Kosten von etwa fünf Millionen 

Schilling jährlich“ entstehen, dass dies aber „im Hinblick auf die Verbes-

serung der Zugänglichkeit des Bundesrechts vertretbar“1896 sei, stellten die 

Erläuterungen1897 zum geplanten § 7 Abs 3 BGBlG lapidar fest, dass „für Ab-

fragen aus dem Rechtsinformationssystem des Bundes (…) durch Verordnung ein 

Entgelt festgesetzt werden können (soll)“. Die Widerstände gegen ein ent-

geltliches Rechtsinformationssystem des Bundes1898 verhinderten allerdings 

die parlamentarische Beschlussfassung des geplanten § 7 Abs 3 BGBlG. 

 

BGBl und Bundesrecht 

 
Die Datenbank „Bundesgesetzblätter (HTML) 1983 – 2003“ enthält die – recht-

lich unverbindlichen – Bundesgesetzblätter der Jahrgänge 1983 bis inklusive 

2003 im HTML-Format, die Datenbank „Bundesgesetzblätter (PDF) 1999 – 2003“ 

die – rechtlich unverbindlichen – Bundesgesetzblätter der Jahrgänge 1999 

bis inklusive 2003 im Dateiformat PDF1899. Die Bundesgesetzblätter der Jahre 

1999 bis 2003 stehen somit sowohl in HTML-Format als auch in PDF-Format zur 

Verfügung. 

 

Die Datenbank „Bundesgesetzblätter authentisch (ab 2004)“ enthält insbeson-

dere die rechtlich verbindliche Kundmachung der nach Art 49 B-VG kundzuma-

chenden Bundesgesetze und der Art 49a Abs 1 B-VG kundzumachenden Wiederver-

lautbarungen eines Bundesgesetzes (Bundesgesetzblatt I – § 3 BGBlG), der 

allgemeinen Entschließungen des Bundespräsidenten und der Verordnungen der 

Bundesregierung und der Bundesminister (Bundesgesetzblatt II – § 4 BGBlG) 

                         
1895 RV 499 BlgNR 21. GP (zu BGBl I 2001/47). 
1896 AB 1167 BlgNR 20. GP. 
1897 RV 499 BlgNR 21. GP (zu BGBl I 2001/47). 
1898 Das Grundrecht auf Informationsfreiheit nach Art 10 EMRK stünde einer Ent-

geltlichkeit des Rechtsinformationssystem des Bundes nicht entgegen (vgl 
Schwartz, Öffentlicher E-Content, ecolex 2001, 709). 

1899 Portable Document Format ist ein Dateiformat zum Austausch von formatierten 
Dokumenten, PDF-Dokumente behalten ihr Layout auch beim Öffnen in anderen 
Betriebssystemen. 
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sowie der gemäß Art 50 Abs 1 B-VG genehmigten Staatsverträge (Bundesgesetz-

blatt III – § 5 BGBlG).  

 

Nach § 7 Abs 1 erster Satz BGBlG sind die im Bundesgesetzblatt zu verlaut-

barenden Rechtsvorschriften im Internet unter der Adresse 

<www.ris.bka.gv.at> zur Abfrage bereit zu halten. Die rechtsverbindliche 

Kundmachung der im Bundesgesetzblatt kundzumachenden Rechtsvorschriften er-

folgt ausschließlich durch die „Freigabe zur Abfrage“ unter der genannten 

Internetadresse. Die Dokumente, die eine zu verlautbarende Rechtsvorschrift 

enthalten, müssen nach § 8 Abs 1 BGBlG ein Format haben, das die Aufwärts-

kompatibilität gewährleistet, sie müssen in einem zuverlässigen Prozess er-

zeugt worden und mit einer elektronischen Signatur versehen sein. Die Doku-

mente dürfen nach § 8 Abs 2 BGBlG nach Erstellung der Signatur nicht mehr 

geändert und, sobald sie zur Abfrage freigegeben worden sind, auch nicht 

mehr gelöscht werden. Als Dateiformat, das § 8 Abs 1 BGBlG entspricht, wur-

de XML gewählt,1900 nur die XML-Dokumente werden signiert und stellen damit 

die allein rechtlich verbindliche Kundmachung der jeweiligen Rechtsvor-

schrift dar. In der Datenbank „Bundesgesetzblätter authentisch (ab 2004)“ 

werden die Rechtsvorschriften aber nicht nur im XML-Format zur Verfügung 

gestellt, sondern darüber hinaus auch in HTML-Format, in PDF-Format und in 

RTF-Format. Diese Fassungen der Rechtsvorschriften stellen aber – mangels 

Signatur – keine rechtsverbindliche Kundmachung dar.  

 

In der Datenbank „Bundesrecht“1901 ist das österreichische Bundesrecht zu 

etwa 99 Prozent erfasst. Änderungen der Gesetze, Verordnungen und Staats-

verträge werden nach ihrer Kundmachung eingearbeitet, so dass jeweils eine 

geltende Fassung eines Bundesgesetzes, einer Bundesverordnung oder eines 

Staatsvertrages des Bundes verfügbar ist. Der Bund haftet für die Richtig-

keit und Vollständigkeit des konsolidierten Bundesrechts nicht (§ 13 

BGBlG).1902 Bei einem Teil des Bundesrechts besteht überdies die Möglichkeit, 

nicht nur die aktuelle Fassung abzufragen, sondern auch in historische Fas-

sungen eines bestimmten Zeitpunkts Einsicht zu nehmen.  

                         
1900 Zum Dateiformat XML vgl Schefbeck, E-Recht, in Schriftenreihe Rechtsinforma-

tik Band 7, 236. 
1901 Zum „Bundesrecht“ vgl Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I, 36; und Staudegger, 

Recht online 21. 
1902 Vgl RV 93 BlgNR 22. GP 12: „Eine ‚Authentizität’ der ‚konsolidierten Fas-

sung’ des Bundesrechts kommt schon deswegen nicht in Frage, weil die Beant-
wortung der Frage, was geltende Rechtslage ist, im Gegensatz zu der mit rein 
technischen Mitteln bewältigbaren Abbildung von (Rechts-)Texten immer auch 
von methodischen Prämissen abhängt, über deren Richtigkeit jedoch in der 
Rechtswissenschaft keine einhellige Auffassung besteht. So können beispiels-
weise erheblich Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, ob eine Bestim-
mung noch in Geltung steht bzw. in welchem Umfang (materielle) Derogation 
eingetreten ist.“ 
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Die RIS-Applikation „Begutachtungsentwürfe, Regierungsvorlagen bis 

18.12.2003“ bzw „Begutachtungsentwürfe, Regierungsvorlagen ab 19.12.2003“ 

erlaubt die Einsicht in Ministerialentwürfe von Rechtsnormen (Begutach-

tungsentwürfe) und Regierungsvorlagen ab dem Jahr 2002. Die Applikation ist 

mit Stichtag 19.12.2003 geteilt, sodass die Dokumente bis 18.12.2003 und 

jene ab 19.12.2003 jeweils in einer gesonderten Datenbank zur Verfügung 

stehen. Grund für die Aufspaltung dieser Anwendung sind technische Notwen-

digkeiten im Zusammenhang mit dem E-Recht. Während die Dokumente vor dem 

Stichtag in „Text“-Formaten vorliegen, kommen die Dokumente nach dem ge-

nannten Stichtag aus dem elektronischen Rechtserzeugungsprozess und liegen 

im XML-Format1903 vor. Konkret soll die Datenbank „Begutachtungsentwürfe, 

Regierungsvorlagen“ die Entwürfe einschließlich der Materialien (Vorblatt, 

Erläuterungen und Textgegenüberstellungen) und der zu den Begutachtungsent-

würfen abgegebenen Stellungnahmen zu Bundesgesetzen, Verordnungen, Kundma-

chungen und Staatsverträgen des Bundes zur Einsicht bereithalten. Die Ver-

öffentlichung der Materialien (Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüber-

stellungen) hinsichtlich Verordnungen und Kundmachungen und die im Rahmen 

eines Begutachtungsverfahrens an ein Bundesministerium übermittelten Stel-

lungnahmen bezüglich Bundesgesetze, Verordnungen, Kundmachungen und Staats-

verträge des Bundes erfolgt allerdings freiwillig, dh die Veröffentlichung 

dieser Dokumente im Rechtsinformationssystem wird vom jeweils zuständigen 

Bundesministerium im jeweiligen Einzelfall entschieden. Bislang ist die Da-

tenbank mit nur wenigen Dokumenten bestückt, bei den aufgerufenen Dokumen-

ten sind zudem weder eine Geschäftszahl noch etwa die Nummer der Beilagen 

zu den stenografischen Protokollen angegeben, sodass zwar Informationen zum 

Entstehungsprozess einer Rechtsnorm zur Verfügung stehen, die Urheber der 

Informationen aber unbekannt bleiben. Darüber hinaus leidet die Praktikabi-

lität dieser Datenbank an der Aufspaltung auf zwei getrennt aufzurufende 

Applikationen. Im Übrigen stehen – abgesehen von den Materialien zu Verord-

nungen und Staatsverträgen, die keiner parlamentarischen Genehmigung unter-

liegen – die unter „Regierungsvorlagen und Begutachtungsentwürfe“ angebote-

nen Materialien (mit Beginn der 20. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates 

am 15.01.1996) ohnehin auf der Website des Parlaments 

<http://www.parlament.gv.at> zur freien Einsicht bereit.1904 Die Applikatio-

nen „Regierungsvorlagen und Begutachtungsentwürfe“ sind zum derzeitigen 

Stand alles andere als nutzerfreundlich, sie sind freilich erst im Aufbau 

begriffen.  

                         
1903 Vgl Schefbeck, E-Recht, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 236. 
1904 Die Datenbanken „Bundesrecht“, „Bundesgesetzblätter ab 1983 (HTML)“ und 

„Bundgesetzblätter ab 1994 (PDF)“ und die beiden Datenbanken „Begutachtungs-
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Die Datenbank „Erlässe des Bundesministeriums für Justiz“ enthält ausge-

wählte Erlässe des Bundesministeriums für Justiz, die Datenbank „Erlässe 

der Bundesministerien“ ausgewählte Erlässe anderer Bundesministerien. Seit 

Juli 2003 werden auch die im Amtsblatt der österreichischen Justizverwal-

tung veröffentlichten Erlässe des Bundesministeriums für Justiz in die 

Teildatenbank „Erlässe des Bundesministeriums für Justiz“ des Rechtsinfor-

mationssystems integriert, womit nunmehr die Erlässe zurückreichend bis 

1995 sowohl im Internet als auch im Intranet des Bundes verfügbar sind.  

 

LGBl und Landesrecht 

 
Die Datenbank „Landesrecht“ beinhaltet die Landesnormendokumentation aller 

Länder.1905 Das heißt das jeweils geltende Landesrecht der einzelnen Bundes-

länder kann in dieser Datenbank abgefragt werden, die Aufbereitung und der 

Grad der Erfassung variieren aber. Mit der Burgenländischen Landesrechtsdo-

kumentation wurde 1990 begonnen, mit der Salzburger 1992, mit der Tiroler 

1993, die Dokumentationen des Kärntner und des Vorarlberger Landesrechts im 

RIS wurden 1995 begonnen, das Oberösterreichische Landesrecht wird seit 

1996, das Steiermärkische und das Wiener Landesrecht werden seit 1997 für 

das RIS aufbereitet und die Dokumentation des Niederösterreichischen Lan-

desrechts wurde schließlich im Jahr 1998 aufgenommen.1906 Die die Landes-

rechtsnormen enthaltenden Dokumente werden von den Ämtern der Landesregie-

rungen aufbereitet und dem Bundeskanzleramt übermittelt. Während das Bur-

genländische, Kärntner1907, Oberösterreichische, Salzburger1908 und Tiroler1909 

Landesrecht so aufbereitet ist wie das Bundesrecht (dh ein Paragraph, ein 

Artikel oder eine Anlage bildet jeweils ein Dokument, das gesondert abge-

fragt werden kann), wird beim Steiermärkischen,1910 Niederösterreichi-

                                                                             

entwürfe“ enthalten jeweils den Link „Parlamentarische Materialien“, der zur 
genannten Website führt. 

1905 Vgl Schwehla/Weichsel, Entwicklung der Landesrechtsdokumentationen, in Buß-
jäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 89. 

1906 Vgl Schwehla/Weichsel, Entwicklung der Landesrechtsdokumentationen, in Buß-
jäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 91. 

1907 § 17 Kärntner Kundmachungsgesetz, LGBl 1986/25 idF 2002/57, enthält die Ver-
pflichtung zur „Herausgabe einer Kärntner Landesrechtssammlung“. In welcher 
Form – in Papierform oder in elektronischer Form – die Landesrechtssammlung 
herauszugeben ist, bestimmt das Gesetz nicht. Vgl Korenjak, Rechtsdokumenta-
tion in Kärnten, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 100, 102. 

1908 Zum Aufbau der Salzburger Landesnormendokumentation vgl Reisp, Salzburger 
Rechtsinformationssystem, ÖJZ 1994, 491. 

1909 Zu Entwicklung und Aufbau der Tiroler Landesrechtsdokumentation vgl Brand-
mayr, Tiroler Landesrechtsdokumentation, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), 
Rechtsbereinigung 27. 

1910 § 12 Steiermärkisches Kundmachungsgesetz, LGBl 1999/25 idF 1999/49, ver-
pflichtet den Landeshauptmann zur Bereitstellung einer konsolidierten Fas-
sung aller Landesgesetze und Verordnungen der Landesregierung im Internet.  
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schen,1911 Vorarlberger und Wiener1912 Landesrecht die gesamte Rechtsnorm in 

der geltenden Fassung in einem einzigen Dokument erfasst. Einzelne Paragra-

phen eines Landesgesetzes können bei der zweitgenannten Variante nicht ab-

gefragt werden, bei der Suche nach bestimmten Begriffen wird jeweils die 

Rechtsvorschrift zur Gänze angezeigt, in der der gesuchte Begriff – in ir-

gendeinem Paragraphen – enthalten ist. Die Suche nach dem konkreten Para-

grafen, in welchem der gesuchte Begriff vorkommt, nimmt diese Art der Auf-

bereitung des Landesrechts dem Nutzer somit nicht ab. Historische Fassungen 

der einzelnen Landesrechtsnormen sind nicht von allen Bundesländern verfüg-

bar. Im Burgenländischen, Oberösterreichischen, Salzburger und Vorarlberger 

Landesrecht sind auch historische Fassungen der Rechtsvorschriften enthal-

ten, im Landesrecht der übrigen Länder kann jeweils nur die aktuelle Fas-

sung einer Landesrechtsnorm abgerufen werden.  

 

Alle neun Landesrechtsdatenbanken enthalten einen Link auf die Website des 

Amtes der jeweiligen Landesregierung. Mit Ausnahme des Wiener Landesrechts, 

das auf das Wiener RIS (WIR) verlinkt, ist von allen Landesrechten ein In-

dex verfügbar. Die Oberösterreichische, Vorarlberger und die Wiener Landes-

rechtsdatenbank enthält auch einen Link zu Dokumenten betreffend die Geset-

zesbegutachtung bzw zu den Gesetzesmaterialien. Besonders nutzerfreundlich 

ist das Oberösterreichische Landesrecht, bei dem die einzelnen Landesge-

setzblattnummern (Stammfassungen und Novellierungen) der Landesgesetze (mit 

Beginn der 25. Gesetzgebungsperiode des Oberösterreichischen Landtages am 

31.10.1997) mit den jeweiligen Gesetzesmaterialien direkt verlinkt sind. 

Die Salzburger Landesrechtsdatenbank ist verlinkt mit dem „Landespoliti-

schen Info-System“ und die Steiermärkische Landesrechtsdatenbank mit der 

„Plattform Landesrecht Steiermark“, die ebenfalls Gesetzesmaterialien zur 

Verfügung stellen. Eine direkte Einbindung der Gesetzesmaterialien in die 

jeweilige im RIS bereitgestellte Landesrechtsdatenbank wäre freilich – dem 

Vorbild Oberösterreichs entsprechend – wesentlich nutzerfreundlicher. Dem 

Betrieb eines eigenen landesrechtlichen „Rechtsinformationssystems“ würde 

das nicht entgegenstehen. So enthalten auch die Vorarlberger und die Wiener 

Landesrechtsdatenbank jeweils einen Link zum „Vorarlberger RIS (VORIS)“1913 

bzw zum „Wiener RIS (WIR)“, obwohl auf die Gesetzesmaterialien des Vorarl-

berger bzw Wiener Landesrechts auch vom Rechtsinformationssystem des Bundes 

aus zugegriffen werden kann. 

 

                         
1911 Vgl Staudigl, Niederösterreichisches System der Publikation, in Bußjä-

ger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 49. 
1912 § 138 Abs 8 Wiener Stadtverfassung, LGBl 1968/28 idF 2003/22, erlaubt die 

Bereitstellung konsolidierter Fassungen des Landesrechts im Internet. 
1913 Vgl Bußjäger, E-Government in Vorarlberg, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 

Band 6, 52. 
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Unter „Landesgesetzblätter“ sind die Landesgesetzblätter folgender Bundes-

länder verfügbar: Burgenland (ab dem Jahrgang 2000), Kärnten (ab dem Jahr-

gang 2000), Oberösterreich (ab dem Jahrgang 1998)1914, Salzburg (ab dem 

Jahrgang 2001), Steiermark (ab dem Jahrgang 2000), Tirol (ab dem Jahrgang 

1995) und Vorarlberg (ab dem Jahrgang 2001). Die Landesgesetzblätter 

Wiens1915 sind nicht in das Rechtsinformationssystem des Bundes integriert, 

sondern nur durch Verlinkung abrufbar. Ursprünglich standen die Wiener Lan-

desgesetzblätter ab dem Jahrgang 2001 zur Verfügung, inzwischen wurden die 

Gesetzblätter bis zum Jahr 1976 rückerfasst. Die Kundmachung des niederös-

terreichischen Landesrechts als (konsolidierte) Loseblattausgabe kennt kei-

ne gesonderten Landesgesetzblätter.1916 

 

Gemeinderecht 

 
Unter der RIS-Applikation „Gemeinderecht“ stehen ausgewählte Verordnungen 

von Gemeinden folgender Bundesländer zur Verfügung: Kärnten, Niederöster-

reich, Salzburg, Steiermark und Wien. Geplant ist die vollständige Dokumen-

tation des Gemeinderechts. Die Suchergebnisse enthalten jeweils einen Link 

zur Homepage des Amtes der jeweiligen Landesregierung und einen Link zur 

Homepage der Gemeinde, deren Verordnung abgefragt wurde. „Gemeinderecht“ 

ist erst im Aufbau begriffen, die Datenbank geht auf eine Initiative der 

Kärntner Verwaltungsakademie1917 zurück. Die Kärntner Gemeinden, die mitt-

lerweile alle mit ausgewählten Verordnungen im Rechtsinformationssystem des 

Bundes vertreten sind, übermitteln ihre Verordnungen an die Kärntner Ver-

waltungsakademie, die diese dann dem Bundeskanzleramt weiterleitet.1918 Von 

den Gemeinden der anderen genannten Bundesländer stehen bislang nur einige 

                         
1914 § 3 Abs 2 zweiter Satz Oö Kundmachungsgesetz, LGBl 1998/55, können die für 

das Landesgesetzblatt erstellten Daten „nach Maßgabe der technischen Mög-
lichkeiten Dritten zur Verfügung gestellt“ werden. Damit sollten der beste-
hende Datenaustausch zum Rechtsinformationssystem des Bundes und die Zurver-
fügungstellung der Daten des Landesgesetzblattes an Private auf eine gesetz-
liche Grundlage gestellt werden (AB 178 BlgLT 25. GP). 

1915 Nach § 138 Abs 8 Wiener Stadtverfassung, LGBl 1968/28 idF 2003/22, kann der 
Inhalt des Landesgesetzblattes – nicht-rechtsverbindlich – im „Internet be-
reitgestellt werden“. 

1916 Das Niederösterreichische Landesgesetzblatt besteht nach § 1 Abs 2 NÖ Ver-
lautbarungsgesetz, LGBl 0700-3, aus auswechselbaren Blättern, aus denen der 
„für einen bestimmten Zeitpunkt maßgebliche Rechtszustand ermittelt werden 
kann.“ Das Landesgesetzblatt enthält somit jeweils die konsolidierten Fas-
sungen der Rechtsnormen. Vgl Staudigl, Niederösterreichisches System der 
Publikation, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 46, 48. 

1917 Die Kärntner Verwaltungsakademie hat nach §§ 2 Abs 5 und 25 Kärntner Verwal-
tungsakademie-Gesetz, LGBl 1998/65, die Daten für die automationsunterstütz-
te Landesrechtsdokumentation zu erstellen. Vgl dazu Korenjak, Rechtsdokumen-
tation in Kärnten, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung 103 f. 

1918 Korenjak/Weichsel, Zugang zum Recht aller Gemeinden, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7, 347. 
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wenige Verordnungen zur Verfügung, die dem Bundeskanzleramt von den einzel-

nen Gemeinden direkt übermittelt wurden. 

 

Gemeinschaftsrecht 

 
Die Datenbank „EU-Recht (CELEX)“ enthält das dem Bundeskanzleramt vom Amt 

für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zur Verfü-

gung gestellte CELEX (Communitatis Europeae LEX). Grundverträge, Abkommen, 

Abgeleitetes Recht, Komplementärrecht, Vorarbeiten, EuGH-Entscheidungen, 

Nationale Umsetzungen, Parlamentarische Anfragen, Konsolidierte Texte (die 

derzeit allerdings keine Dokumente enthalten), Sonstiges im ABl C und EFTA 

Dokumente können gesondert oder in beliebiger Kombination abgefragt werden. 

Mit dem CELEX stehen sowohl der Inhalt des Amtsblatts der Europäischen Uni-

on und als auch jener der Sammlung der Rechtsprechung mit über 250.000 Do-

kumentationseinheiten zur Verfügung. Die CELEX-Daten waren bis zum Jahr 

2004 nur über die Intranet-Versionen des Rechtsinformationssystem des Bun-

des (<http://ris.bka.intra.gv.at> und <http://ris.aco.net>) zugänglich, ei-

ne Vereinbarung des Bundeskanzleramtes mit dem Amt für amtliche Veröffent-

lichungen der Europäischen Union hatte die Bereitstellung der CELEX-Daten 

für den verwaltungsinternen Bereich ermöglicht. Auch Abfragen der Original 

CELEX-Datenbank über die Website der Europäischen Union 

(<http://europa.eu.int/celex>) waren kostenpflichtig.1919 Seit 01.07.2004 

sind diese Abfragen kostenlos möglich.1920 Mit Genehmigung des Amtes für 

amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union dürfen die CELEX-Daten 

auch über die Internet-Version des Rechtsinformationssystems des Bundes be-

reit gestellt werden, seit Ende August 2004 steht die CELEX-Datenbank im 

RIS jedermann für kostenlose Abfragen zur Verfügung. 

 

Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts 

 
In den Judikaturdokumentationen des Rechtsinformationssystems „Verfassungs-

gerichtshof (VfGH)“1921 und „Verwaltungsgerichtshof (VwGH)“1922 ist die Judi-

                         
1919 Zur „Original“-CELEX-Datenbank der Europäischen Union in der (noch) kosten-

pflichtigen Version vgl Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I, 78; und Schweigho-
fer, Wege zum elektronischen CELEX-Kommentar, in Schriftenreihe Rechtsinfor-
matik Band 7, 372. 

1920 Mit Juli 2004 wurden die CELEX-Datenbank und die EUR-Lex zu einem neuen In-
formationsdienst verbunden, der die offiziellen Dokumente der Europäischen 
Union, wie insbesondere den Inhalt des Amtsblatts der Europäischen Union und 
die Urteile des EuGH, in 20 Sprachen anbietet bzw anbieten wird (in den neun 
neuen Sprachen sind die Dokumente der Datenbank zum überwiegenden Teil noch 
nicht verfügbar). 

1921 Zu den Abfragemethoden aus der Judikaturdatenbank „Verfassungsgerichtshof“ 
vgl Staudegger, Recht online 39. 
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katur des Verfassungsgerichtshofs seit 1980 bzw die Judikatur des Verwal-

tungsgerichtshofes seit 1990 fast lückenlos enthalten. Die Ablehnung der 

Behandlung von Beschwerden und Verfahrenseinstellungen werden grundsätzlich 

nicht in das Rechtsinformationssystem aufgenommen. Die Rückwärtsdokumenta-

tion älterer Entscheidungen wird beim Verwaltungsgerichtshof intensiv be-

trieben, die Rechtssatzkartei wird – vorerst – bis zum Jahr 1963 rücker-

fasst.1923 Das Abgabenrecht des Bundes, der Länder und Selbstverwaltungskör-

per ist bereits zur Gänze erfasst.1924 Derzeit enthält die Datenbank „Ver-

waltungsgerichtshof“ etwa 40.000 Entscheidungen und 120.000 aus den Ent-

scheidungen entnommene Rechtssätze.  

 

Eine eigene Datenbank „Normenliste (VwGH)“ soll die Eingabe „richtiger“, dh 

der vom Verwaltungsgerichtshof verwendeten, standardisierten Normzitate bei 

der Judikaturrecherche ermöglichen. Die vom Verwaltungsgerichthof erstellte 

Normenliste1925 enthält die präzise Schreibweise der Normen und die vom Ver-

waltungsgerichtshof gewählten Abkürzungen. Der Verfassungsgerichtshof1926 

und der Oberste Gerichtshof verwenden die in der Normenliste des Verwal-

tungsgerichtshofs vorgeschlagenen Abkürzungen und Bezeichnungen teilweise 

ebenfalls. Auf abweichende Normbezeichnungen der beiden genannten Höchstge-

richte wird in der Normenliste aber nur in Ausnahmefällen hingewiesen. Die 

Normenliste des Verwaltungsgerichtshofs enthält nicht Normzitate des gesam-

ten Bundes- und Landesrechts (oder auch des Gemeinschaftsrechts), Aufnahme 

in die Normenliste findet eine Norm erst und nur dann, wenn diese in einem 

beim Verwaltungsgerichtshof anhängigen Verfahren angewendet wird.  

 

Judikatur der ordentlichen Gerichte 

 

                                                                             
1922 Vgl Paschinger, Judikaturdokumentation des VwGH, in Wiener IT-Kongress 70. 

Zu den Abfragemethoden aus der Judikaturdatenbank „Verwaltungsgerichtshof“ 
vgl Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I, 45; und Staudegger, Recht online 42.  

1923 Vgl Paschinger, Rechtssprechung des VwGH im RIS, in Schriftenreihe Rechtsin-
formatik Band 6, 214. 

1924 Vgl Paschinger, Rechtssprechung des VwGH im RIS, in Schriftenreihe Rechtsin-
formatik Band 6, 213. 

1925 Zu den Gründen für die Erstellung der Normenliste des VwGH vgl Paschinger, 
Konkurrierende Rechtsvorschriften-Abkürzungen, in Schriftenreihe Rechtsin-
formatik Band 1, 169. 

1926 Der Verfassungsgerichtshof kennt allerdings auch eine eigene Normenliste. 
Diese ist allerdings keine eigene Applikation im RIS, sondern in der Daten-
bank „Verfassungsgerichtshof“ enthalten. Die Normenliste des Verfassungsge-
richtshofs enthält zu den im RIS veröffentlichten Entscheidungen die von Ge-
richtshof verwendeten Bezeichnungen der Normen und ihre Abkürzungen in al-
phabetischer Reihenfolge. Gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen und Verord-
nungen werden nur ausnahmsweise in die Liste aufgenommen. 
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Die Datenbank „Judikatur Justiz (OGH, OLG, LG, BG)“1927 umfasst die Ent-

scheidungen des OGH im Volltext und in Form der vom Evidenzbüro formulier-

ten Rechtssätze sowie ausgewählte bedeutende Entscheidungen der Oberlan-

des-, Landes- sowie Bezirksgerichte. Die Rechtssätze des OGH sind bereits 

zur Gänze erfasst, Textdokumente der OGH-Entscheidungen stehen ab 1991 zur 

Verfügung.  

 

Das Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof, BGBl 1968/328 idF BGBl I 

2001/951928 bestimmt in § 14 Abs 2, dass die Erfassung und Aufbereitung der 

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes sowie der für den Obersten Ge-

richtshof allenfalls bedeutsamen Entscheidungen anderer Gerichte „im Rahmen 

einer allgemein zugänglichen Datenbank (Entscheidungsdokumentation Justiz-

JUDOK1929) zu erfolgen“ hat. § 15 Abs 1 OGH-Gesetz verpflichtet den Bundes-

minister für Justiz zur Einrichtung der „Entscheidungsdokumentation Jus-

tiz“, § 15 Abs 3 OGH-Gesetz ermächtigt ihn, die näheren Festlegungen 

betreffend die Abfragemodalitäten und den sicheren Betrieb der Entschei-

dungsdokumentation Justiz zu treffen. Im Interesse des Persönlichkeits-

schutzes der Parteien, Zeugen und sonstigen Beteiligten ist die Sicherstel-

lung einer entsprechenden Anonymisierung der Entscheidungen normiert (§ 15 

Abs 2, Abs 4 und Abs 5 OGH-Gesetz).1930 § 15 Abs 6 OGH-Gesetz regelte die 

Haftung des Bundes für die durch den Einsatz der automationsunterstützten 

Datenverarbeitung verursachten Schäden aus Fehlern bei der Führung der Ent-

scheidungsdokumentation Justiz. Die Zivilverfahrens-Novelle BGBl I 2004/128 

schuf eine einheitliche Haftungsregel für den IT-Einsatz in der Gerichts-

barkeit (§ 89e GOG), § 15 Abs 6 OGH-Gesetz ist demnach derogiert.1931 

 

                         
1927 Zur Datenbank „Judikatur Justiz“ vgl Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I, 43; 

und Staudegger, Recht online 44. 
1928 Die Novelle BGBl I 2001/95 trat mit 01.09.2001 in Kraft (§ 24 Abs 4 OGH-

Gesetz idgF, § 98 Abs 9 GOG idgF). Vgl RV 525 BlgNR 21. GP 7 (zur Novelle 
BGBl I 2001/95): „Das Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof stammt aus 
dem Jahr 1968 und ist in weiten Bereichen nicht mehr zeitgemäß. … Der Ein-
satz von Informationstechnik und deren Nutzung bedarf einer gesetzlichen Re-
gelung.“ 

1929 Mit dem Aufbau einer Entscheidungsdokumentation des Obersten Gerichtshofes 
(JUDOK) war schon im Anschluss an das EDV-Versuchsprojekt Verfassungsrecht 
(vgl FN 1876) begonnen worden, die Fortschritte waren aber gering geblieben. 
Vgl dazu Svoboda, Rechtsdatenbanken in Österreich, EDVuR 3/1986, 18. 

1930 Vgl RV 525 BlgNR 21. GP 11 (zur Novelle BGBl I 2001/95): „Die Bestimmung, 
durch die eine ausreichende Unkenntlichmachung sichergestellt werden soll, 
erlaubt es aber auch, dass die Anonymisierung durch Abkürzung des Familien-
namens sowie Entfall der Berufsbezeichnung und der gesamten Anschrift er-
folgt. Ist es im Einzelfall erforderlich, weiterreichende Schritte zur Ano-
nymisierung zu ergreifen, sind die sonstigen Orts- und Gebietsbezeichnungen 
aus der Entscheidung zu entfernen und wenn nötig auch die Namen der betrof-
fenen Personen gänzlich unkenntlich zu machen (dies kann zB durch Ersetzen 
des Namens durch beliebige Buchstaben oder Ziffern geschehen).“ 

1931 Vgl IV. Kapitel 5. 
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§ 15a OGH-Gesetz ordnet die Bereitstellung der Daten der Entscheidungsdoku-

mentation Justiz „nach Maßgabe der technischen und dokumentalistischen Mög-

lichkeiten“ im Internet an. Die Bestimmungen über die Entscheidungsdokumen-

tation Justiz und die allgemeine Zugänglichkeit von Entscheidungen sind 

auch auf rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte erster und zweiter In-

stanz anzuwenden, soweit sie von allgemeinem, über den Einzelfall hinausge-

hendem Interesse sind.1932 

§ 15 Abs 2 Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof, BGBl 1968/328 idF 

1990/542, hatte Einsicht in die nicht amtlich veröffentlichten Entscheidun-

gen des Obersten Gerichtshofes nur bestimmten Professoren gewährt.1933 Der 

Verfassungsgerichtshof hob diese Bestimmung mit Erkenntnis Slg 12.409/1990 

wegen Widerspruchs zum rechtsstaatlichen Prinzip auf.1934 Dem rechtsstaatli-

chen Prinzip sei immanent, „dass die unabdingbar geforderten Rechtsschutz-

einrichtungen ihrer Zweckbestimmung nach ein bestimmtes Maß an Effizienz 

für den Rechtsschutzwerber aufweisen müssen.“ Als oberster Instanz in Zi-

vil- und Strafrechtssachen komme der Rechtsprechung des Obersten Gerichts-

hofes für die Auslegung der Normen des Zivil- und des Strafrechts eine be-

sondere Bedeutung zu. Zudem hängt die Zulässigkeit der Erhebung von Rechts-

mitteln nach verschiedenen Regelungen davon ab, ob die Entscheidung des er-

kennenden Gerichts „von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ab-

weicht“ oder „eine solche Rechtsprechung fehlt“ oder die „Rechtsprechung 

uneinheitlich“ ist.1935 Es liege auf der Hand, so der Gerichtshof,1936 „dass 

in Fällen dieser Art eine verlässliche Beurteilung der Zulässigkeit des in 

Betracht kommenden Rechtsmittels nur bei Möglichkeit der Kenntnisnahme der 

Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (und zwar nicht allein der amt-

                         
1932 § 48a Abs  1 GOG: „Nach Maßgabe der personellen und technischen Vorausset-

zungen sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Obersten Gerichts-
hof ... über die Entscheidungsdokumentation Justiz und die allgemeine Zu-
gänglichkeit von Entscheidungen auch auf rechtskräftige Entscheidungen der 
Gerichte erster und zweiter Instanz, soweit sie von allgemeinem, über den 
Einzelfall hinausgehenden Interesse sind, sinngemäß anzuwenden.“ § 48b GOG: 
„Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, nach Maßgabe der technischen 
Ausstattungen und Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die wirtschaft-
liche Vertretbarkeit die Speicherung des Wortlauts rechtskräftiger gericht-
licher Entscheidungen und ihrer Aufbereitung im Sinne des § 14 Abs 2 des 
Bundesgesetzes über den Obersten Gerichtshof ... mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung im Rahmen der Entscheidungsdokumentation Justiz – 
JUDOK (§ 15 des Bundesgesetzes über den Obersten Gerichtshof ...) anzuord-
nen.“ 

1933 § 15 Abs 2 Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof lautete: „Den Profes-
soren, die an inländischen Hochschulen Rechtsfächer lehren, ist auf ihr Ver-
langen zu wissenschaftlichen Zwecken Einsicht in die Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofes zu gewähren. Ort und Zeit der Einsichtnahme wird in 
der Geschäftsordnung geregelt.“ 

1934 Vgl dazu Thiele, Publikation von Gerichtsentscheidungen, RZ 1999, 215. 
1935 Vgl etwa § 14 Abs 1 Außerstreitgesetz, RGBl 1854/208 idgF; § 502 Abs 1 ZPO, 

§ 528 Abs 1 ZPO, RGBl 1895/113 idgF. 
1936 VfSlg 12.409/1990. 
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lich veröffentlichten) besteht. Die rechtliche Sicherung dieser Möglichkeit 

ist daher im Interesse der durch das Rechtsstaatsprinzip geforderten Effi-

zienz des Rechtsschutzes verfassungsrechtlich geboten.“ 

 

Mit der Novelle BGBl 1991/201937 trug der Gesetzgeber den vom Verfassungsge-

richtshof genannten Grundsätzen Rechnung, indem er in § 15a OGH-Gesetz eine 

allgemeine Zugänglichkeit zu Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs nor-

mierte:1938 „Jedermann hat Anspruch darauf, von bestimmt bezeichneten Ent-

scheidungen des Obersten Gerichtshofes gegen Kostenersatz Abdrucke zu er-

halten.“ Außerdem wurde das Evidenzbüro des Obersten Gerichtshofs der auto-

mationsunterstützten Datenverarbeitung geöffnet. War in § 14 Abs 2 OGH-

Gesetz (BGBl 1968/328) von der „karteimäßigen Registrierung“ der Entschei-

dungen des Obersten Gerichtshofs die Rede gewesen, so oblag dem Evidenzbüro 

nach der Neufassung des § 14 Abs 2 OGH-Gesetz die „Erfassung und Aufberei-

tung“ der Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes. Der Justizausschuss1939 

spricht davon, dass diese Gesetzesstelle „im Hinblick auf eine mögliche Um-

stellung des Evidenzbüros des OGH auf ADV“ neu gefasst wurde.  

 

Die Novelle BGBl 1991/20 schuf darüber hinaus durch Einfügung des § 48a Ge-

richtsorganisationsgesetz die Grundlage für eine allgemeine Zugänglichkeit 

auch zu Entscheidungen unterer Instanzen: „Nach Maßgabe der personellen und 

technischen Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über 

den Obersten Gerichtshof … über die allgemeine Zugänglichkeit von Entschei-

dungen auch bei den Gerichten zweiter Instanz sinngemäß anzuwenden.“ § 48b 

Gerichtsorganisationsgesetz ermächtigte den Bundesminister für Justiz, 

„nach Maßgabe der technischen Ausstattungen und Möglichkeiten sowie unter 

Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit“, „die Speicherung des 

Wortlauts rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen und ihrer Aufberei-

tung“, insbesondere auch in Rechtssätzen, „mittels automationsunterstützter 

Datenverarbeitung anzuordnen und den Zugang zu diesen Daten zu regeln“.1940 

 

Sonstige Entscheidungsdokumentationen 

 

                         
1937 Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Obersten Gerichtshof, 

das Gerichtsorganisationsgesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert wer-
den, BGBl 1991/20, trat mit 01.01.1991 in Kraft. 

1938 Vgl AB 24 BlgNR 18. GP 2: „Nach den Grundsätzen der Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes wird nunmehr jedermann ein Anspruch darauf eingeräumt, 
von Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes gegen Kostenersatz Abdrucke zu 
erhalten.“ 

1939 AB 24 BlgNR 18. GP 2. 
1940 Vgl AB 24 BlgNR 18. GP 3: „Diese Bestimmung wird auch herangezogen werden 

können, wenn das Evidenzbüro des Obersten Gerichtshofes auf ADV umgestellt 
wird.“ 
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Von den Entscheidungsdokumentationen enthält die seit 01.01.1991 verfügbare 

Datenbank „Unabhängige Verwaltungssenate (UVS)“ ausgewählte Entscheidungen 

der neun unabhängigen Verwaltungssenate, die seit 1998 bestehende Datenbank 

„Unabhängiger Bundesasylsenat (UBAS)“ ausgewählte Entscheidungen des unab-

hängigen Bundesasylsenates,1941 und die Datenbank „Umweltsenat“ ausgewählte 

Entscheidungen des Umweltsenates1942 seit 1994. In der Datenbank „Vergabe-

kontrollbehörden“ sind seit 1994 ausgewählte Entscheidungen des Bundesver-

gabeamtes und der Bundes-Vergabekontrollkommission sowie seit 2003 auch der 

Vergabekontrollsenate Salzburg und Wien abrufbar.1943 Die Applikation „Da-

tenschutzkommission“ enthält ausgewählte wichtige Entscheidungen der Daten-

schutzkommission seit In-Kraft-Treten des DSG 2000 und einzelne ältere Ent-

scheidungen, unter „Bundeskommunikationssenat“ sind seit dem Jahr 2000 aus-

gewählte Entscheidungen des Bundeskommunikationssenates1944 zu finden. Die 

Datenbank „Berufungskommission, Disziplinaroberkommission“ erlaubt seit 

1999 die Abfrage ausgewählter Entscheidungen der Berufungskommission sowie 

der Disziplinaroberkommission,1945 ausgewählte Entscheidungen (Rechtssatzdo-

kumente) der im Bundeskanzleramt errichteten Personalvertretungs-

Aufsichtskommission1946 können seit 1999 in der Datenbank „Personalvertre-

tungs-Aufsichtskommission“ eingesehen werden. 

 

Austrian laws 

 
Die RIS-Anwendung „Austrian laws“ bietet einige wenige österreichische 

Rechtsnormen in englischer Sprache an, so das Bundes-Verfassungsgesetz, das 

Staatsgrundgesetz 1867, aber etwa auch das Datenschutzgesetz 2000, das Sig-

naturgesetz, das E-Commerce-Gesetz und das E-Government-Gesetz. 

 

                         
1941 Der Unabhängige Bundesasylsenat wurde durch die B-VG-Novelle BGBl I 1997/87 

eingerichtet (Art 129c B-VG). 
1942 Der Umweltsenat ist gemäß § 1 Bundesgesetz über den Umweltsenat (USG 2000), 

BGBl I 2000/114, beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft eingerichtet. Der Umweltsenat ist nach § 40 Abs 1 
UVP-G 2000, BGBl 1993/697 idgF, Berufungsbehörde in Angelegenheiten des ers-
ten und zweiten Abschnittes des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000. 

1943 In den anderen Bundesländern sind keine Vergabekontrollsenate eingerichtet. 
1944 § 1 Abs 2 Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde 

Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-
Gesetz – KOG), BGBl I 2001/32 idgF: „Zur Kontrolle der Verwaltung in Angele-
genheiten der Rundfunkregulierung und zur Rechtsaufsicht über den Österrei-
chischen Rundfunk wird der Bundeskommunikationssenat eingerichtet.“ Der Bun-
deskommunikationssenat ist beim Bundeskanzleramt eingerichtet (§ 11 Kom-
mAustria-Gesetz). 

1945 Berufungskommission und Disziplinaroberkommission sind gemäß § 41a Abs 1 und 
§ 99 Abs 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl 333 idgF, beim Bundeskanz-
leramt eingerichtet (vgl Teil 2 lit A Z 6 Anlage zu § 2 Bundesministerienge-
setz). 
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Gesamtabfrage 

 
Und die Applikation „Gesamtabfrage“ schließlich erlaubt die gleichzeitige 

Recherche in mehreren oder allen Datenbanken des Rechtsinformationssystem 

des Bundes. 

 

                                                                             
1946 § 39 Abs 1 Bundes-Personalvertretungsgesetz (PVG), BGBl 1967/133 idgF iVm 

Teil 2 lit A Z 6 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz. 
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b. HELP <help.gv.at> 
 

HELP ist gleichermaßen eine zentrale behördenübergreifende Bürgerinformati-

ons- wie eine Bürgerserviceplattform im Internet. Auf der HELP-Plattform 

werden Information, Kommunikation und Interaktion1947 gebündelt.1948 

 

– HELP ist eine Informationsplattform, es bietet Informationen zu den Amts-

wegen wichtiger Lebenssituationen und den dazugehörigen Verfahren.  

 

– HELP ist ein Kommunikationsportal, in „Fragen und Antworten“ können indi-

viduelle Anfragen zu Amtswegen gestellt werden,1949 es hält ein umfassen-

des Wörterbuch mit Begriffen und Phrasen aus der „Behördenwelt“ („Amts-

deutsch“) bereit und führt Erhebungen der Benutzer-Zufriedenheit durch.  

 

– HELP ist eine Transaktionsplattform, Amtswege können österreichweit 

elektronisch über HELP abgewickelt werden.  

 

Das Internet-Portal HELP (<http://www.help.gv.at>), auch als „Amtshelfer“ 

bezeichnet, ist seit Dezember 1997 online. Die „Bereitstellung eines res-

sortübergreifenden elektronischen Bürgerinformationssystems“ obliegt seit 

01.05.20031950 dem Bundeskanzleramt. HELP kennt neben dem „allgemeinen“ 

HELP-Amtshelfer, der zu 64 Lebenssituationen Informationen über die Amtswe-

ge zur Verfügung stellt, (seit März 2001) ein besonderes „HELP für Unter-

nehmerInnen“, das zu weiteren 51 unternehmensbezogenen Lebenssituationen 

Informationen enthält, und (seit Dezember 2002) ein eigenes „HELP für Be-

hinderung“, das Informationen zu 17 behindertenbezogenen Lebenssachverhal-

ten bietet; und ein „HELP for foreign citizens“, das sich in Englisch an 

Fremde richtet, die in Österreich wohnen und arbeiten bzw einen Umzug nach 

Österreich planen. HELP for foreign citizens beschreibt die Amtswege zu 18 

Lebenslagen (von „Authorities“, über „Birth“, „Driving Licence“ bis zu 

„Housing“, „Marriage“ und „Working“) beschreibt und enthält einen Glossar. 

 

Ein „HELP für EU-Nachbarn“ bietet schließlich Informationen in tschechisch, 

ungarisch, slowakisch und slowenisch. Das HELP für EU-Nachbarn ist auf der 

                         
1947 Zu den Interaktionsstufen von E-Government vgl Wimmer, Dynamische Verwal-

tungslehre 362. 
1948 Vgl Reinermann, Der öffentliche Sektor im Internet 17; und Reinermann, Por-

tale, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 1, 3. 
1949 Die Kommunikationsplattform „Fragen und Antworten“ wird von den Bürgern auch 

genutzt, sie wies im Jahr 2003 4.200 Einträge auf. 
1950 Mit 01.05.2003 trat die Bundesministeriengesetz-Novelle 2003, BGBl I 17, in 

Kraft. Seither liegt der HELP-Amtshelfer gemäß Teil 2 lit A Z 5 lit f Anlage 
zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986, BGBl 76 idgF, im Verantwortungsbereich 
des Bundeskanzleramts.  
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Startseite des HELP grafisch nicht den anderen „besonderen“ Amtshelfern zu-

geordnet, sondern steht im Zentrum der Startseite und füllt diese zu zwei 

Drittel aus. Bezogen auf die Bedeutung des HELP für tschechisch, slowa-

kisch, ungarisch oder slowenisch sprechende Menschen ist diese grafische 

Hervorhebung nicht nur unangebracht, sie beeinträchtigt auch die Übersicht-

lichkeit der Startseite und die Orientierung auf dieser erheblich. Offen-

sichtlich erfolgte diese Art der Darstellung mehr im Hinblick auf die (in-

ternationale) HELP-Werbekampagne1951 als im Hinblick auf die Funktionalität 

von HELP. Zudem könnte man sich die Frage stellen, warum dieses HELP für 

EU-Nachbarn nicht in das „HELP for foreign citizens“ eingebunden wurde. 

Durch die Aufspaltung des HELP in den „allgemeinen“ HELP-Amtshelfer, ein 

HELP für UnternehmerInnen, ein HELP für Behinderung, ein HELP for foreign 

citizens und ein HELP für EU-Nachbarn einerseits und durch die Überbetonung 

der fremdsprachigen Informationen auf der HELP-Homepage anderseits scheint 

man von der Grundidee des Projekts, nämlich der Wahl eines ansprechenden, 

übersichtlichen und möglichst selbsterklärenden Designs,1952 immer weiter 

abzurücken. Dies obwohl HELP nach dem Ministerratsvortrag vom 14.05.20031953 

„mit einem Relaunch 2003 zum generellen Transaktionsportal mit noch besse-

rer Verlinkung und einer noch benutzerfreundlicheren Oberfläche“ ausgebaut, 

also zum „zentralen Portal für Bürger und Wirtschaft“ werden sollte. 

 

Als Behördenwegweiser bietet HELP – ausgehend von einer bestimmten Lebens-

situation – 24 Stunden und sieben Tage in der Woche1954 Informationen über 

die in der betreffenden Lebenssituation erforderlichen oder auch nur sinn-

vollen Amtswege. Das österreichweite ressort- und gebietskörperschaftsüber-

greifende Bürgerportal HELP wird insbesondere technisch zentral betreut 

(Bundesrechenzentrum GmbH) und verwaltet (Bundeskanzleramt), inhaltlich 

wird es jedoch dezentral gewartet,1955 die spezifischen Inhalte und die Ab-

wicklung der einzelnen Amtswege bleiben also im Verantwortungsbereich der 

jeweiligen lokalen Verwaltungseinheit.1956 

 

HELP ermöglicht den Bürgern einen Zugang zur öffentlichen Verwaltung, der 

keinerlei Kenntnisse über örtliche und sachliche Behördenzuständigkeiten 

                         
1951 Bei der Verleihung des eEurope Award for eGovernment 2003 etwa wurden die 

fremdsprachigen Inhalte des HELP besonders betont. 
1952 Vgl Winter, @mtshelfer online, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 65; Win-

ter, www.help.gv.at, in Reinermann (Hrsg), Regieren 175. 
1953 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich 85. 
1954 Das Bereitstellen der Informationen rund um die Uhr wird tatsächlich aber 

kaum genutzt. Die häufigsten Zugriffe erfolgen nach Aichholzer/Schmutzer 
(E-Government 109) an den Wochentagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, und 
zwar jeweils während der Arbeitszeit. 

1955 Dearing, Help.gv.at, ÖGZ 11/2000, 17. 
1956 Zum „lokalen“ Portal „Wien Online“ vgl Sattelberger-Sochor, Electronic-

Government in der Stadt Wien, ÖGZ 11/2000, 22. 
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erfordert. HELP sollte als zentrales Portal der öffentlichen Verwaltung als 

(möglichst) einzige Anlaufstelle (Single-Window1957) Zugang zu tatsächlich 

allen Verwaltungswegen eröffnen, sodass die Bürger zur Abwicklung mehrerer 

Amtswege nicht mehrere unterschiedliche Portale oder Websites von verschie-

denen Dienststellen benützen müssen und damit HELP im Sinne des Minister-

ratsvortrages vom 14.05.20031958 tatsächlich zum „generellen Transaktions-

portal für Bürger und Wirtschaft“ wird. Wimmer1959 bezeichnet die Schaffung 

eines Portals zu recht als „Angelpunkt bei der Realisierung von 

E-Government.“ 

 

HELP sollte letztlich aber nicht nur das Tor zur öffentlichen Verwaltung 

(bzw das Single-Window1960) sein, das einerseits den Zugang zu sämtlichen in 

einer Lebenssituation erforderlichen Amtswege schafft, und anderseits die 

Online-Abwicklung dieser Amtswege ermöglicht; HELP sollte – schon nach dem 

Projekt-Plan des Bundesministeriums für Finanzen – darüber hinaus in letz-

ter Konsequenz zu einem (echten) One Stop Service werden, bei dem ein (aus 

Sicht des Bürgers einziges) „Anliegen“, das verschiedene Amtswege (auch un-

terschiedlicher Behörden) erfordert, mit nur (mehr) einem einzigen elektro-

nischen Antrag initiiert werden muss.1961 Die Abwicklung der verschiedenen 

Amtswege erfolgt beim One Stop Service (aus Sicht des Bürgers) bei einer 

einzigen „Anlaufstelle“, er kommuniziert nur mit dieser einen Stelle.1962 

 
Zur Abwicklung der Amtswege hält HELP zurzeit über 500 Formulare bereit, 

welche entweder nur einen Ausdruck ermöglichen, oder die online ausgefüllt 

und dann ausgedruckt werden können oder aber solche, die bereits eine voll-

ständige Online-Abwicklung erlauben. Die Anzahl der Zugriffe auf HELP-

Dateien ist von durchschnittlich 4,3 Millionen monatlich im Jahr 2002 auf 

durchschnittlich 5,5 Millionen Zugriffe pro Monat (im Jahr 2003) gestiegen. 

Im August 2004 waren es bereits mehr als 7 Millionen Zugriffe.1963 Die An-

                         
1957 Ein Single-Window, ein einziges geöffnetes Fenster der Verwaltung, ermög-

licht den Zugang zu allen (in einer bestimmten Situation) erforderlichen 
Amtswegen. Vgl Lenk/Traunmüller, Electronic Government, Computer kommunika-
tiv 4/2001, 15; Lenk, Fenster zu allen Verwaltungs- und Dienstleistungen, in 
Gora/Bauer (Hrsg), Virtuelle Organisationen 349. 

1958 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich 85. 
1959 Dynamische Verwaltungslehre 366. 
1960 Vgl Lenk/Traunmüller, Electronic Government, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), 

Electronic Government 4: „A One-Stop Government or ‚Single Window Service’ 
will alleviate many burdens, for individuals and business alike. At the same 
time, it will make public administration more transparent.“ 

1961 Winter, @mtshelfer online, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 67; und Win-
ter, www.help.gv.at, in Reinermann (Hrsg), Regieren 177. 

1962 Vgl Aichholzer/Schmutzer, E-Government 22. Vgl zum One-Stop-Shop-Prinzip 
allgemein IV. Kapitel 4. 

1963 Mitte Juli 1999 lag die durchschnittliche Zugriffszahl bei 500.000 pro Monat 
(Aichholzer/Schmutzer, E-Government 109); im Juli 2000 verzeichnete HELP be-
reits 2,1 Millionen Zugriffe (Dearing, Help.gv.at, ÖGZ 11/2000, 18). 
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zahl der Sitzungen pro Monat ist von 19.778 im Jänner 1999 auf 262.000 

HELP-Sitzungen im Jänner 2004 gestiegen.1964 

 

HELP hat – neben verschiedenen anderen Auszeichnungen1965 – auf der 

E-Government Conference 2003 der Europäischen Union1966 in der Kategorie „A 

better life for European citizens“ den eEurope Award for eGovernment 2003 

erhalten.1967 Die behördenübergreifenden Inhalte von HELP, seine Benutzer-

freundlichkeit sowie die fremdsprachigen Informationen zu bestimmten Le-

benssituationen waren mit ausschlaggebend.  

 

Bei der im Auftrag der Europäischen Kommission von Cap Gemini Ernst & Young 

durchgeführten Untersuchung des elektronischen Service-Angebots des öffent-

lichen Sektors in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom April 

20021968 hatte Österreich nur den 13. Platz (von 18 untersuchten Staaten) 

belegt, sogar „überholt“ von Island und Griechenland. Cap Gemini Ernst & 

Young1969 machten dafür zwei Gründe verantwortlich. Erstens sei in Öster-

reich keine nationale Strategie erkennbar, man habe sich zu sehr auf die 

Einführung des Elektronischen Aktes konzentriert und dabei die Kommunikati-

on mit dem Bürger vernachlässigt. Und zweitens fehle ein „zentrales, res-

sortübergreifendes Portal“. Tatsächlich bestand zu diesem Zeitpunkt mit 

HELP bereits ein zentrales Portal, das allerdings über ein Informations- 

und Kommunikationsportal (noch) nicht hinausgekommen war.  

 

Die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in der 

Verwaltung begann – weltweit – mit (bloßen) Informationsdiensten. Wie Aich-

holzer/Schmutzer1970 gezeigt haben, liegt dies an der unterschiedlichen Kom-

plexität der Informationsdienste einerseits und der Kommunikations- und 

Transaktionsdienste anderseits.1971 Einzelne Bundesministerien und deren 

nachgeordnete Dienststellen, einzelne Ämter der Landesregierung, Bezirks-

                         
1964 Zu den Anwendungen, die über das Portal HELP mit einer elektronischen Signa-

tur abgewickelt werden können, vgl Rupp, bürger@service, OCG Journal 1/2004, 
19. 

1965 Beim e-Media Award 2003 wurde HELP als beste Website Österreichs in der Ka-
tegorie „Information“ ausgezeichnet. Ebenfalls 2003 ging HELP als beste Web-
site der öffentlichen Hand mit juristischem Inhalt hervor. Beim 4. Speyerer 
Qualitätswettbewerb (der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) im 
Jahr 1998 wurde HELP einen „Projekt-Preis“ verliehen. 

1966 European eGovernment Conference 2003 (Lago di Como), 07./08.07.2003; vgl die 
„Ministerial Declaration“ (<http://www.e-govconference2003.org/doc/Mini-
terialDeclaration.doc>). 

1967 URL: <http://www.e-europeawards.org>. 
1968 Cap Gemini Ernst & Young, Webbasierte Untersuchung (April 2002) 6. 
1969 Vgl Nosko, Österreich fällt zurück, WZOnline 2002.  
1970 E-Government 12 (vgl II. Kapitel bei FN 329). 
1971 Vgl auch Aichholzer/Schmutzer, E-Government in Österreich, in Schriftenreihe 

Rechtsinformatik Band 1, 80. 
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hauptmannschaften und einzelne Gemeinden organisierten nach und nach ihren 

„Internet-Auftritt“, das heißt sie richteten – jeweils mit spezifischen In-

halten – eine Website1972 ein. Die ersten Websites der öffentlichen Verwal-

tung dienten meist ausschließlich der Selbstdarstellung1973, Organisation, 

Zuständigkeiten, Mitarbeiter, gegebenenfalls Presseaussendungen und 

-berichte der betreffenden Dienststelle wurden – oft reich bebildert und 

wenig strukturiert – dargestellt. Informationen zu Behördenkontakten, wie 

Post- und/oder E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Dienststellenmitar-

beiter oder Amtsstunden des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs traten hinzu. 

Noch 1997 zählten Verwaltungsverzeichnisse, Tourismusinformationen und Ver-

anstaltungskalender zu den häufigsten Inhalten der kommunalen Informations-

dienste in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.1974 

 

Es bestanden letztlich eine große Zahl von – voneinander unabhängigen –

Websites einzelner Dienststellen mit unterschiedlichsten Informationen. Das 

Auffinden der gesuchten Information war in dieser Vielfalt von Websites 

quer über alle Verwaltungsorganisationen nicht einfach und wurde zusätzlich 

durch die nicht-koordinierte Wahl des Domain-Namens erschwert. Mittlerweile 

wurden zwar Richtlinien zur Domainverwaltung in den obersten Bundesbehörden 

aufgestellt, welche Autorität und Verantwortung für die Namensgebung in der 

Internet-Domaine <gv.at> regeln,1975 insgesamt ist das Bild aber nach wie 

vor uneinheitlich, manche Gemeindeorganisation ist überhaupt nur über Tou-

rismusportale im Internet präsent. Zudem stehen häufig wechselnde Internet-

Adressen der leichten Auffindbarkeit von Informationen der öffentlichen 

Verwaltung im Wege. Selbst die Websites der Ämter der Landesregierungen 

verwenden keine einheitlichen für die Bürger nachvollziehbaren Internet-

Adressen. Nur jene des Burgenlands, Salzburgs, Tirols und Wiens sind unter 

<Land.gv.at>1976 zu finden.1977  

                         
1972 Eine Website beschreibt den Inhalt eines Servers im World Wide Web. Lucke 

(Portal, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 8 FN 4) weist darauf hin, dass 
die „Website“ nicht mit einer (einzelnen) Webseite (= Webpage) gleichzuset-
zen ist. 

1973 Vgl Aichholzer/Schmutzer, E-Government 24. 
1974 Aichholzer/Schmutzer, E-Government 25. 
1975 Im Interesse der Bürger sind daher nach einer Empfehlung vom 11.03.2003 die 

Anwendungen und Angebote der Verwaltung im Internet generell über die Domai-
ne gv.at anzubieten. In der Domaine gv.at dürfen nur die Einheiten des Bun-
des sowie die Verwaltungseinheiten der Länder und Gemeinden registrieren. 

1976 <www.burgenland.gv.at>, <www.salzburg.gv.at>, <www.tirol.gv.at>, <www.wien. 
gv.at>. 

1977 Kärnten (<www.ktn.gv.at>), Oberösterreich (<ooe.gv.at>) und Niederösterreich 
(<noel.gv.at>) verwenden in ihrer Internet-Adresse Abkürzungen, das Amt der 
Vorarlberger Landesregierung (<www.vorarlberg.at>) und das Amt der Steier-
märkischen Landesregierung (<www.verwaltung.steiermark.at>) sind ohne das 
<gv> im Internet präsent. Nach den erwähnten Richtlinien zur Verwendung der 
Domaine <gv.at> sollen Anwendungen und Angebote der öffentlichen Verwaltung 
ausschließlich über <gv.at> im Internet angeboten werden, um den Bürgern zu 
signalisieren, dass es um eine staatliche Website handelt. 
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Dennoch stellten die Websites einzelner Dienststellen der öffentlichen Ver-

waltung zweifellos einen wichtigen ersten Schritt zur Einführung von 

E-Government dar. Soll E-Government aber tatsächlich zu einer Verbesserung 

der Effizienz und der Effektivität der öffentlichen Verwaltung und zu einer 

Vereinfachung der Verwaltungswege und -verfahren im Sinne einer verstärkten 

Bürgerorientierung und eines vereinfachten Zugangs zur öffentlichen Verwal-

tung beitragen, darf die unstrukturierte Bereitstellung von Informationen 

auf einer Vielzahl von Websites im Internet nicht der letzte Schritt sein. 

Ein „einfacher“ Zugang zu Behörden und Verwaltungswegen umfasst im Informa-

tionszeitalter – jedenfalls auch – die Bereithaltung präziser und umfassen-

der Informationen über unterschiedlichste Verwaltungswege verschiedenster 

Behörden quer über alle Verwaltungsorganisationen auf einer (einzigen) 

„einfach zu findenden“ Website im Internet. Der rechtsunkundige Bürger soll 

ohne jedwede Kenntnis über Verwaltungsorganisationen, sachliche oder örtli-

che Zuständigkeiten auf einer (einzigen) zentralen Website die gesuchten 

Informationen übersichtlich aufbereitet und in klarer Sprache1978 finden.  

 

Eine zentrale Website soll das „Tor des Wissens“1979 zur öffentlichen Ver-

waltung bilden. Solche „Tore1980 zur Welt des Wissens“ werden Portale ge-

nannt. Lucke1981 unterscheidet bei den Portalen der öffentlichen Verwaltung 

zwischen solchen der Gebietskörperschaften (Governmental Portal), einzelner 

Dienststellen (Departmental Portal) und solchen, die sich bestimmten Le-

benssituationen1982 widmen (Life-Event Portal).  

 
Als „Tor des Wissens“ zur österreichischen öffentlichen Verwaltung wurde im 

Zusammenhang mit dem VerwaltungsInnovationsProgramm der Österreichischen 

Bundesregierung,1983 das den „Umbau vom Ordnungs- zum Dienstleistungsstaat“ 

anstrebte, 1997 das Portal HELP <help.gv.at>1984 im Internet eingerichtet. 

                         
1978 Traunmüller, e-Government: Verwaltungsprozesse, in Schriftenreihe Rechtsin-

formatik Band 7, 80, spricht von einer „erheblichen Übersetzungsarbeit“, die 
oft zu leisten ist, und zwar „von dem rechtlich-administrativen Jargon in 
die Alltagssituation und umgekehrt.“ 

1979 Reinermann, Portale, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 1. 
1980 Lenk/Traunmüller, Electronic Government, Computer kommunikativ 4/2001, 15, 

verwenden stattdessen den Begriff des Fensters, das die Verwaltung durch ein 
Portal öffnet. 

1981 Lucke, Portal, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 13. 
1982 Zu nach Lebenslagen strukturierten Portalen und den damit zusammenhängenden 

Geschäftsprozessen in der Verwaltung vgl Wimmer/Traunmüller, Geschäftspro-
zessmodellierung, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 21. 

1983 Vgl FN 315. 
1984 Der Name „HELP“ sollte einerseits verdeutlichen, dass Hilfestellungen (auf 

dem Weg durch Österreichs Behörden und Ämter) angeboten werden, der Name 
sollte vor allem aber einfach zu merken sein. Die Bezeichnung „HELP“ wird 
beiden Anforderungen wohl gerecht. Vgl etwa das Memorandum Electronic Go-
vernment (Fachausschuss Verwaltungsinformatik 12), das von einer „einprägsa-
men“ Webadresse spricht. 
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Im Sinne des VerwaltungsInnovationsProgramms sollte die öffentliche Verwal-

tung dem Bürger durch Errichtung eines – den Wünschen und Bedürfnissen der 

Bürger entsprechenden – Bürgerinformationssystems geöffnet werden.1985 Die 

von der IT-Sektion des Bundesministeriums für Finanzen erarbeitete und von 

der Bundesrechenzentrum GmbH technisch betreute behördenübergreifende HELP-

Plattform hielt die Informationen für die Bürger bereit. HELP sollte aber 

nicht nur den Zugang zu Behördenleistungen erleichtern, sondern – im Sinne 

des angestrebten Dienstleistungsstaates – auch den Mitarbeitern der öffent-

lichen Verwaltung ein „serviceorientiertes Arbeitsumfeld“ bieten.1986 Auf 

der Startseite des HELP war zu lesen „Österreich bekommt jetzt die moderns-

te Verwaltung Europas“. Die Realisierung von HELP sollte in drei Ausbaustu-

fen erfolgen:1987  

 
– Stufe 1: Bereitstellung von Informationen zu wichtigen Lebenssituationen: 

@mtshelfer online 
 
– Stufe 2: Elektronisches Ausfüllen und Versenden von Formularen: @ntrag 

online 
 
– Stufe 3: Elektronische Abwicklung von Amtswegen im Sinne eines One Stop 

Services: @mtsweg online 
 
Der @mtshelfer online im Internet war ein bloßes Bürgerinformationssys-

tem1988, aufgebaut nach dem System eines Life-Event Portals1989, also nach 

Lebenssachverhalten. Das Bürgerinformationssystem stellte zu Beginn zu 15, 

am Ende der ersten Ausbaustufe zu etwa 40 Lebenssituationen (von Adressen 

über Alleinerziehung, Arbeit, Aufenthalt, Auslandsösterreicher, Auto, Be-

hinderung, Behörden, Beihilfen Betriebsgründung, Eheschließung, Euro bis zu 

Umzug, Verein, Wahlen, Wehrdienst, Wohnen, Zivildienst und Zivilschutz) In-

formationen bereit.1990 Ein „ansprechendes und übersichtliches Design, das 

dem Internetbenutzer selbsterklärend weiterhilft“ und die Aufbereitung der 

Texte in „einer allgemein verständlichen Sprache“1991 waren Anliegen des 

HELP. Die Wiedergabe des Gesetzestextes in HELP wurde bewusst vermieden, 

weil diese ohnehin im Rechtsinformationssystem des Bundes zur Verfügung 

                         
1985 Vgl Aichholzer/Schmutzer/Sepp, 2000, One-Stop-Government in Austria, in Ha-

gen/Kubicek (Hrsg), One-Stop-Government 40, 74. 
1986 Winter, @mtshelfer online, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 59; und Win-

ter, www.help.gv.at, in Reinermann (Hrsg), Regieren 170. 
1987 Winter, @mtshelfer online, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 66; und Win-

ter, www.help.gv.at, in Reinermann (Hrsg), Regieren 176. 
1988 Zu Bürgerinformationssystemen vgl Fachausschuss Verwaltungsinformatik, Memo-

randum Electronic Government 24. 
1989 Vgl Lucke, Portal, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 15. 
1990 Zur ersten Ausbaustufe von HELP vgl etwa Moser, @mshelfer online, in Schrif-

tenreihe Rechtsinformatik Band 1, 109. 
1991 Winter, @mtshelfer online, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 65; und Win-

ter, www.help.gv.at, in Reinermann (Hrsg), Regieren 175. 
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standen. Tatsächlich waren die Lebenssituationen, zu denen HELP Informatio-

nen bereithielt, in alphabetischer Reihenfolge schon auf der Startseite 

aufgelistet mit dem Hinweis, dass man durch Auswahl eines Begriffs Informa-

tionen über die jeweiligen Behördenwege erhalten würde. Daneben enthielt 

die Startseite auch eine Volltextsuche. Die Orientierung in HELP war also 

tatsächlich einfach, der Bürger musste weder über Behördenzuständigkeiten 

Bescheid wissen noch musste ihm bekannt sein, welche Behördenwege er in 

seiner Lebenssituation überhaupt zu tätigen hatte. Der Bürger musste sich 

auch nicht identifizieren, da die bereitgestellten Informationen allgemei-

ner Natur waren. Nach Auswahl einer Lebenssituation erhielt der Bürger In-

formationen über die in dieser Lebenssituation zu tätigenden Amtswege und 

darüber, ob diese Amtswege gesetzlich vorgeschrieben sind, ob diese in ei-

ner bestimmten Reihenfolge zu tätigen und welche Behörden zuständig sind, 

welche Formulare zu verwenden, welche notwendigen Dokumente beizubringen, 

welche Fristen einzuhalten und welche Gebühren zu zahlen sind und allgemei-

ne Tipps zur einer möglichst effizienten Abwicklung der Amtswege. Das „Me-

morandum Electronic Government“1992 beschreibt den @mtshelfer online als 

„wegweisende Entwicklung“, die „unter der einprägsamen Webadresse 

www.help.gv.at“ zu erreichen ist und „leicht zugängliche Bürgerinformatio-

nen … zur Verfügung hält“. 

 

In der zweiten Ausbaustufe wurde der @mtshelfer online zu einem @ntrag on-

line ausgebaut.1993 Als österreichweites behördenübergreifendes Portal waren 

in der zweiten Stufe vor allem die lokalen Behörden in das System einzube-

ziehen. Aufgrund der Eingabe des Hauptwohnsitzes erfolgte (durch Verlin-

kung) die Weiterleitung zur sachlich und örtlich zuständigen Behörde. Das 

Angebot an den online zum Download bereitgestellten Formularen wurde erwei-

tert und einzelne Formulare konnten bereits online ausgefüllt und abge-

schickt werden. Zum ganz überwiegenden Teil beschränkten sich die Dienste 

aber (noch) auf den Download von Formularen, die Einbringung selbst blieb 

meist noch den herkömmlichen Wegen vorbehalten.1994 Die zweite Ausbaustufe 

des Projekts HELP sollte Ende 2000 abgeschlossen sein, verzögerte sich je-

doch, da die Einbindung in die HELP-Plattform die entsprechenden (techni-

schen) Voraussetzungen bei den einzubindenden Behörden und deren Kooperati-

on voraussetzte.1995 Mit In-Kraft-Treten der Bundesministeriengesetz-Novelle 

BGBl I 2000/16 am 01.04.2000 wechselte das für HELP verantwortliche Bundes-

                         
1992 Fachausschuss Verwaltungsinformatik, Memorandum Electronic Government 12.  
1993 Vgl Moser, @mshelfer online, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1, 110. 
1994 Vgl Aichholzer/Schmutzer E-Government 18. 
1995 Vgl Aichholzer/Schmutzer E-Government 109: „Der Erfolg dieser Initiative 

hängt v. a. von der Kooperationsbereitschaft und dem Engagement der einzel-
nen Verwaltungseinrichtungen ab, da dieses System nur eine Vermittlungs-
plattform darstellt und selbst keine Verwaltungsdienste anbietet.“ 
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ministerium. Anstelle des Bundesministeriums für Finanzen war nun das Bun-

desministerium für öffentliche Leistung und Sport für das Bürgerinformati-

onssystem HELP zuständig.1996 

 

Mit der abschließenden dritten Ausbaustufe von HELP, die bis Ende 2005 ab-

geschlossen sein soll, tritt zum @mtshelfer online und zum @ntrag online 

die elektronische Abwicklung von Amtswegen, also der @mtsweg online. Das 

HELP-Portal sollte auch in der dritten Ausbaustufe ohne Identifikation frei 

zugänglich, weil – soweit Amtswege elektronisch abgewickelt werden – HELP 

nur zu der entsprechenden Anwendung führt und erst dort die Identifizierung 

mittels Bürgerkarte oder Passwort und PIN vorzunehmen ist.1997 Die ersten 

Online-Verfahren, die über HELP abgewickelt werden konnten, waren die Mel-

deauskunft, die Grabverlängerung, die Hundeanmeldung, die Kommunalsteuerer-

klärung, die Verlustmeldung und die Veranstaltungsanmeldung. Die Gewerbean-

meldung und die elektronische Strafregisterbescheinigung folgten 2002.1998 

 

                         
1996 Teil 2 lit I Z 2 Anlage zu § 2 Bundesministeriengesetz 1986 idF BGBl I 

2000/16 trat am 01.04.2000 in Kraft. 
1997 Winter, @mtshelfer online, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale 68; und Win-

ter, www.help.gv.at, in Reinermann (Hrsg), Regieren 177 f. 
1998 Vgl Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, Umsetzungsbericht 

eGovernment in Österreich; Vortrag an den Ministerrat (08.03.2002).  
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VII. E-Government und Grundrechte 
 

 

1. Grundrecht auf Technologiefreiheit 
 

Der Bundesverfassung liegt ein Grundsatz der Technologiefreiheit zugrunde, 

wie oben dargelegt wurde1999. Grundsätzlich sind weder der Staat noch die 

Bürger im öffentlichen oder im privaten Bereich gebunden, eine bestimmte 

Technologie der Information und der Kommunikation zu verwenden. Vorteile 

und Risiken wägen der Staat und die Bürger jeweils für sich selbst ab. Alle 

verfügbaren Technologien stehen ihnen offen, soweit die einfache Gesetzge-

bung nicht Regelungen und Einschränkungen trifft. Allgemeine Regelungen 

trifft die bürgerliche Gesetzgebung.  

 

Soweit die Bürger bestimmte Technologien der Information und der Kommunika-

tion verwenden, stellt sich die Frage, ob ihre Technologiefreiheit verfas-

sungsgesetzlich gesichert als Grundrecht eingerichtet ist. Die Frage stellt 

sich auf drei Ebenen:  

 

– Haben die Bürger gegenüber dem Staat das verfassungsgesetzlich gewähr-

leistete Recht, dass ihnen der Staat die Verwendung einer bestimmten ver-

fügbaren Technologie der Information und der Kommunikation in Wirtschaft 

und Gesellschaft nicht einschränkt und nicht untersagt ? Ist die Techno-

logiefreiheit ein Abwehrrecht bzw ein Freiheitsrecht ? 

 

– Haben die Bürger das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht, dass der 

Staat die Wirksamkeit und Sicherheit des Einsatzes verfügbarer Technolo-

gien der Information und der Kommunikation in Wirtschaft und Gesellschaft 

sowie im Rechtsverkehr der Bürger mit dem Staat sichert ? Beinhaltet die 

Technologiefreiheit Schutzpflichten des Staates ? 

 

– Haben die Bürger das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht, dass der 

Staat verfügbare Technologien der Information und der Kommunikation dem 

Rechtsverkehr mit den Bürgern zugrunde legt und den Bürgern den Einsatz 

dieser Technologien im Rechtsverkehr gestattet und ermöglicht ? Ver-

pflichtet die Technologiefreiheit den Staat zum Einsatz einer Technolo-

gievielfalt im Rechtsverkehr ? 

 

                         
1999 III. Kapitel 1. und IV. Kapitel 1.a. 
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a. Technologiefreiheit als Abwehrrecht 
 

Der Einsatz der neuen Medien ist Phänomen der freien Gesellschaft und damit 

jedenfalls auf einfachgesetzlicher Basis durch den die Gesellschaft vom 

Staat abgrenzenden Negativstatus2000 gesichert. Ob die Verfassung ein Grund-

recht auf Abwehr staatlicher Eingriffe in die Technologiefreiheit gewährt, 

ist anhand der konkreten Verfassungsgesetze zu klären.  

 

Ein wörtlich als „Technologiefreiheit“ bezeichnetes Recht kennen die Ver-

fassungsgesetze nicht. Grundrechte können sich aber auch ungeschrieben aus 

der Verfassung ergeben, wenn ihr Schutzbereich durch andere Grundrechte 

mitgeschützt und damit von diesen ableitbar ist. In Lehre und Rechtsspre-

chung unbestritten wird für das österreichische Bundesverfassungsrecht etwa 

ein Grundrecht auf „körperliche Unversehrtheit“ behauptet, obwohl der Ver-

fassungstext ein solches Grundrecht nicht eigens formuliert hat. Es gilt 

durch die Grundrechte auf „Leben“ nach Art 2 EMRK und auf „Sicherheit“ nach 

Art 5 EMRK mitgeschützt. Das deutsche Bundesverfassungsgericht2001 entwi-

ckelte ein in der Verfassung nicht formuliertes – in Österreich durchaus 

anerkanntes2002 – „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ insbesondere 

aus dem Grundrecht auf „Würde des Menschen“ (Art I und II Bonner Grundge-

setz).2003 

 

Auf diese Weise lässt sich erkennen, dass der Bundesverfassung ein Recht 

auf Technologiefreiheit zugrunde liegt, das die neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien einschließt. Die Meinungsäußerungsfreiheit des 

Art 10 EMRK, die im Sinne einer Kommunikationsfreiheit2004 auch das Recht 

auf ungehinderte Mitteilung und ungehinderten Empfang von Nachrichten ent-

                         
2000 Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I § 32 Rz 16 beschreibt den nega-

tiven Status „als den Inbegriff aller potentiellen Abwehrrechte der Zi-
vilpersonen gegen den Staat zum Schutz gegen rechtswidrige Eingriffe in 
die Individualsphäre der Person.“ Grundrechte mit Negativstatus gewähren 
dem Einzelnen ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf „Un-
terlassen“ (Berka, Grundrechte Rz 64).  

2001 BVerfG 15.12.1983, BVerfGE 65, 1. 
2002 Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzrecht § 1 Rz 2; Grabenwarter, in Öster-

reichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte 51, 63, 67; Höhne, in 
Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte 87; Leyrer, Per-
sönlichkeitsrecht der ePerson ? in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
6, 401; Tichy/Peissl, Privatsphäre, in Österreichische Juristenkommissi-
on (Hrsg), Grundrechte 40. 

2003 Art I Abs 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar …“ Art II Abs 1 
GG: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 

2004 In Slg 11.297/1987 spricht der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich von 
einer durch Art 10 EMRK garantierten „Kommunikationsfreiheit“. 
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hält,2005 schließt Kommunikation mit allen technisch verfügbaren Medien 

ein.2006 Radio, Fernsehen und Kino sind im Verfassungstext selbst angespro-

chen. Die Meinungsfreiheit des Art 13 StGG2007 spricht von „Wort“, 

„Schrift“, „Druck“, „bildliche Darstellung“ und „Presse“. Die Freiheit der 

Information und Kommunikation liegt auch dem Grundrecht auf Schutz des 

Briefgeheimnisses nach Art 10 StGG, dem Grundrecht auf Schutz des Fernmel-

degeheimnisses nach Art 10a StGG, dem Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit 

nach Art 17 StGG und dem Grundrecht auf „Vermittlung von Kunst“ nach 

Art 17a StGG zugrunde.2008  

 

Die Technologiefreiheit gibt jedermann das Recht, jede technisch mögliche 

Kommunikation für sich, insbesondere zur Information zu nutzen. Dem einfa-

chen Gesetzgeber ist es untersagt, der Gesellschaft oder der Wirtschaft ir-

gendwelche Informations- und Kommunikationstechnologien zu verbieten. Das 

Grundrecht auf Technologiefreiheit ist aber wie die Kommunikationsfreiheit 

des Art 10 EMRK nicht absolut geschützt, sondern steht unter Gesetzesvorbe-

halt. Der einfache Gesetzgeber kann die Kommunikationsfreiheit der Bürger 

im öffentlichen Interesse einschränken. Überlagert von den Grundrechten auf 

Schutz des Briefgeheimnisses, auf Schutz des Fernmeldegeheimnisses, auf 

Wissenschaftsfreiheit und auf Vermittlung von Kunst wird die Reichweite des 

Gesetzvorbehalts unterschiedlich sein, im Bereich der Kunst ist dem Gesetz-

geber überhaupt nur die Konkretisierung verfassungsimmanenter Schranken 

möglich.  

 

                         
2005 Vgl Berka, Kommunikationsfreiheit, in Machacek (Hrsg), Grund- und Frei-

heitsrechte II 413, 419, der die „Äußerungsfreiheit“ und die „Informati-
onsfreiheit“ unterscheidet. 

2006 Vgl Berka, Kommunikationsfreiheit, in Machacek (Hrsg), Grund- und Frei-
heitsrechte II 418, der festhält, dass Art 10 EMRK jede Verbreitungsform 
einschließt und damit auch das Recht, „sich jedes denkbaren Verständi-
gungsmittels eigener Wahl zu bedienen“. 

2007 Vgl das Erkenntnis Slg 10.393/1985, in dem der Verfassungsgerichtshof 
davon ausgeht, dass der Schutzumfang des Art 10 EMRK weiter ist als je-
ner des Art 13 StGG: „Nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH ist un-
ter ‚Meinung’ iS des Art 13 Abs 1 StGG die gedankliche, ein Werturteil 
enthaltende Stellungnahme zu irgendwelchen Fragen … zu verstehen, mag 
die Stellungnahme neu sein oder nur die von anderen bereits geäußerten 
Ansichten wiedergeben (VfSlg 7498/1975).“ Die verfahrensgegenständliche 
Überlassung von Daten in das Ausland stelle aber „keine Meinungsäußerun-
gen iS des Art 13 StGG dar, sondern nur eine Wiedergabe von Sachverhal-
ten. Im Art 10 Abs 1 MRK dagegen schließt der Anspruch auf freie Mei-
nungsäußerung ausdrücklich auch die Freiheit zur Mitteilung von Nach-
richten ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Lan-
desgrenzen ein.“ 

2008 In diesem Sinn auch Berka, Kommunikationsfreiheit, in Machacek (Hrsg), 
Grund- und Freiheitsrechte II 405: „Allen diesen Grundrechten gemeinsam 
ist der Schutz bestimmter Kommunikationsprozesse.“ 
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b. Technologiefreiheit ein Schutzrecht ? 
 

Die Kommunikation der Menschen untereinander und damit der Einsatz der In-

formations- und Kommunikationstechnologien erfolgt auf der Grundlage des 

Bürgerlichen Rechts. Dass der Gesetzgeber die Beziehungen der Bürger unter-

einander grundrechtskonform zu gestalten hat, ist anerkannt.2009 Wie weit 

diese Verpflichtung zur grundrechtskonformen Ausgestaltung der Rechtsbezie-

hung der Menschen untereinander geht, ob insbesondere der Staat verpflich-

tet ist, zur Verwirklichung eines Grundrechts Schutzgesetze zu erlassen, 

lässt sich nicht allgemein sagen, sondern muss für jedes Grundrecht und in-

nerhalb eines Grundrechts für dessen verschiedene Anwendungsbereiche diffe-

renziert überlegt werden. Die Bedeutung der Informations- und Kommunikati-

onstechnologien für das Funktionieren einer modernen Gesellschaft ist un-

bestritten, die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien 

für die demokratische Ordnung besonders wichtig. Niemand bezweifelt mehr, 

dass die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien die Qualität 

der Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten der Menschen untereinan-

der erheblich verändert haben und weiter verändern werden. Schon heute ist 

etwa die E-Mail aus einer funktionierenden Wirtschaft nicht mehr wegzuden-

ken. Würden die Informations- und Kommunikationstechnologien, besonders die 

neuen Medien, nicht zuverlässig sein, wären wichtige gesellschaftliche Be-

dingungen gefährdet. Im Hinblick darauf lässt sich aus dem Grundrecht der 

Technologiefreiheit die Schutzpflicht des Staates begründen, durch Gesetze 

den effizienten und sicheren Einsatz (neuer und alter) Medien durch Schutz-

gesetze zu sichern. Dass Freiheitsrechte über ihre Abwehrfunktion hinaus 

Schutzpflichten enthalten können, ist im Grundsatz von der Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofs anerkannt.2010 Diese auf nationaler Ebene aus der 

Bundesverfassung sich ergebende Verpflichtung des Gesetzgebers wird durch 

das Gemeinschaftsrecht ergänzt. Die Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rah-

menbedingungen für elektronische Signaturen2011 verpflichtet den nationalen 

Gesetzgeber, den elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehr der papierenen 

Kommunikation gleichzustellen und Regelungen zum Schutz von Effizienz und 

Sicherheit zu erlassen.  

 

In diesem Sinn ist das Grundrecht auf Technologiefreiheit nicht bloß ein 

liberales Abwehrrecht sondern darüber hinaus auch ein Schutzrecht. Das 

Grundrecht verbietet dem Staat nicht nur, den Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologien zu stören, sondern verpflichtet ihn auch, die 

                         
2009 EGMR 13.06.1979, EuGRZ 1979, 454. 
2010 VfSlg 12.501/1990. 
2011 ABl L 013/12 vom 19.01.2000. 
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Effizienz und Sicherheit des Einsatzes relevanter Informations- und Kommu-

nikationstechnologien durch Gesetze zu schützen.2012 

 

c. Technologiefreiheit im Rechtsverkehr 
 

Dem Grundrecht auf Technologiefreiheit lässt sich nicht entnehmen, dass der 

Staat selbst in seinem Rechtsverkehr mit den Bürgern eine bestimmte Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie einsetzen, insbesondere die neuen 

Medien für Information und Kommunikation bereitstellen muss. Es gibt aller-

dings die aus dem Rechtsstaatsgebot folgende Verfassungspflicht, dass der 

Staat mit seinen Bürgern kommunizieren muss. Diese Informations- und Kommu-

nikationspflicht war herkömmlich auf das Papier bezogen, weil es über Jahr-

hunderte dazu keine Alternativen gab.2013 Mit dem Auftreten technischer Al-

ternativen bekam der Staat die Möglichkeit, die papierene Kommunikation 

durch andere Techniken zu ergänzen. Die neuen Medien eröffneten schließlich 

die Perspektive, das Papier durch elektronische Kommunikation überhaupt zu 

ersetzen. Ob und welche der neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien der Staat einsetzt, entscheidet er frei in Orientierung an die verfas-

sungsgesetzlichen Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.   

 

Eine Grundrechtspflicht, eine bestimmte Informations- und Kommunikations-

technologie im Rechtsverkehr einzusetzen, oder eine bestimmte Technologie 

im Rechtsverkehr nicht auszuschließen, könnte sich aus dem Gleichheitssatz 

des Art 7 B-VG und Art 2 StGG ergeben. Lässt der Gesetzgeber eine bestimmte 

elektronische Technologie im Rechtsverkehr zu, so darf er in Technik und 

Anwendbarkeit vergleichbare Technologien nur ausschließen, wenn dafür über-

zeugende sachliche Gründe vorhanden sind. Papier und E-Mail etwa sind in 

Technik und Anwendbarkeit nicht vergleichbar. Der Umstand, dass die Gesetze 

im Rechtsverkehr die Schriftlichkeit mit Papier vorsehen, kann den Gesetz-

geber nicht verpflichten, auch den E-Mail-Verkehr zuzulassen. Telefax und 

E-Mail, wohl die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien insge-

samt, sind in Technik und Anwendbarkeit vergleichbar. Wenn der Gesetzgeber 

in diesem Bereich eine Auswahl trifft, und nur eine oder mehrere bestimmte 

Technologien zulässt, andere damit ausschließt, muss er seine Entscheidung 

nach den Regeln des Gleichheitssatzes rechtfertigen. Es bedarf der sachli-

chen Begründung, warum der Gesetzgeber bei vergleichbaren Technologien nur 

                         
2012 Vgl etwa Menzel, Zusätzliche Normen für e-Government ? in Schriftenreihe 

Rechtsinformatik Band 7, 104, der annimmt, dass die Rechtsordnung „an 
die durch den Einsatz neuer Technologien (Fax, Internet, Handys) hervor-
gerufenen faktischen Veränderungen der Informationsgesellschaft ange-
passt werden (muss).“ 

2013 Vgl IV. Kapitel 1. 
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einzelne bestimmte Technologien im Rechtsverkehr zulässt oder einzelne be-

stimmte Technologien im Rechtsverkehr ausschließt.  

Der Gesetzgeber lässt in den Verwaltungsverfahren alle elektronischen Tech-

nologien zu. Für die gerichtlichen Verfahren spricht § 89a Abs 1 GOG allge-

mein von „elektronischen Eingaben“, was alle elektronischen Technologien 

ermöglichen würde. § 89b Abs 2 GOG ermächtigt den Verordnungsgeber zur nä-

heren Regelung der elektronischen Übermittlungen und zur Bestimmung einer 

Übermittlungsstelle. Die Verordnung des Bundesministers für Justiz über den 

Elektronischen Rechtsverkehr (ERV 1995), BGBl 1995/559 idgF, engt die mög-

lichen Technologien im elektronischen Rechtsverkehr mit den ordentlichen 

Gerichten ein. Sie schließt das Telefax ausdrücklich aus (§ 2 Abs 1 ERV 

1995), E-Mail ist nicht möglich, die Einbringung von Eingaben muss über ei-

ne Telefonverbindung an die für die Abwicklung des elektronischen Rechts-

verkehrs bestimmte Telekom Austria erfolgen (§ 3 Abs 1 ERV 1995). Die sach-

liche Rechtfertigung für diese Einschränkung ist gerade im Hinblick auf die 

offenen Regelungen im Verwaltungsverfahren fraglich. Sie mag für eine Über-

gangszeit darin gelegen sein, dass die historischen Entwicklungen und Ein-

richtungen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des § 89a ff GOG am 

01.08.1989 einen technischen Standard hatten, der sich nicht von heute auf 

morgen verändern lässt. Für den elektronischen Rechtsverkehr der ordentli-

chen Gerichte muss es aber aus den dargelegten Gründen das Ziel bleiben, 

alsbald eine den Verwaltungsverfahren vergleichbare Technologiefreiheit zu 

ermöglichen.  

 

Die Rechtsvorschriften zeigen die Tendenz, den Parteien den elektronischen 

Rechtsverkehr zur Pflicht zu machen und damit den papierenen Verkehr auszu-

schließen. So ordnet § 1 Verordnung des Bundesministers für Finanzen über 

die elektronische Übermittlung von Umsatz-, Einkommen- und Körperschafts-

teuererklärungen, BGBl II 2004/192, an, dass Steuerpflichtige bzw deren be-

rufsmäßige Parteienvertreter die Umsatzsteuervoranmeldung, die Zusammenfas-

sende Meldung, sowie die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuererklä-

rung im Verfahren FinanzOnline elektronisch übermitteln müssen, sofern sie 

über einen Internet-Anschluss verfügen. Auch diese Technologiewahl bedarf 

der sachlichen Rechtfertigung. Sie liegt wohl in der Effizienz des elektro-

nischen Rechtsverkehrs.   

 

 

2. Datenschutz 
 

Der Datenschutz ist national durch das Grundrecht auf Datenschutz nach § 1 

Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) und das Grundrecht auf Privatsphäre nach 



VII. E-Government und Grundrechte 
 
 

 448 

Art 8 EMRK gewährleistet. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

durch einfachgesetzliche Bestimmungen des DSG 2000 gesichert.  

Das Gemeinschaftsrecht schützt „personenbezogene Daten“ in Art 8 Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union.2014 Weiters kennt das Gemeinschaftsrecht 

die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten und zum freien Datenverkehr“ (Datenschutzrichtlinie),2015 

die „Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation“ (Datenschutzrichtli-

nie für elektronische Kommunikation),2016 die Verordnung (EG) 45/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz na-

türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr2017 

und die Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentli-

chen Sektors2018. 

 

Häufig wird die Meinung vertreten, der Datenschutz sei „technologieneut-

ral“.2019 Soweit damit auch gemeint ist, dass eine Anpassung des Datenschut-

zes in der Rechtsordnung aus Anlass des E-Government daher nicht notwendig 

sei, trifft diese Auffassung nicht zu. Die eigentliche rechtsstaatliche 

Herausforderung des E-Government liegt im Datenschutz. Der Einsatz elektro-

nischer Datenbanken in der staatlichen Verwaltung bringt dem Staat einen 

Machtzuwachs, weil er vermehrtes und vernetztes Wissen für einen effizien-

teren Einsatz der Staatsgewalt anhäuft. E-Government verschiebt die Macht-

balance zwischen Staat und Bürger – unbeschadet der administrativen Vortei-

le für den Bürger – zugunsten des Staates. Für den Bürger besteht auch die 

Gefahr, dass Unbefugte rechtswidrig Zugang zu Daten aus den umfassenden 

staatlichen Datenbanken erhalten.  

 

Wohl mangels bisher fehlender praktischer Erfahrungen mit E-Government sind 

die Initiativen und Vorstellungen zur Weiterentwicklung der bestehenden Da-

                         
2014 ABl C 364/1 vom 18.12.2000. 
2015 ABl L 281/31 vom 23.11.1995. 
2016 ABl L 201/37 vom 31.07.2002. 
2017 ABl L 008/1 vom 12.01.2001 (in Kraft mit 01.02.2001). 
2018 ABl L 345/90 vom 31.12.2003. 
2019 Jahnel, Internet und Grundrechte, in Pauger (Hrsg), Neue Medien 225: Die 

Bestimmungen gelten „für jede Art von Datenverarbeitung, ebenso für ma-
nuell wie für automationsunterstützt geführte Dateien, für EDV-
Anwendungen offline ebenso wie online.“ 
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tenschutzordnung gering. Das E-Government-Gesetz bemüht sich, vereinzelte 

für E-Government unerlässliche Datenschutzregeln aufzustellen.  

 

a. Allgemeiner Datenschutz 
 

Datenschutzrichtlinie 

 
Die Datenschutzrichtlinie zielt insbesondere auf die Angleichung der ein-

zelstaatlichen Rechtsvorschriften hinsichtlich des Schutzes der Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen bei Verarbeitung personenbezogener Daten2020 

ab. Die Mitgliedstaaten gewährleisten nach Art 1 Abs 1 Datenschutzrichtli-

nie den „Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere den 

Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten“, wobei sie den freien Verkehr personenbezogener Daten zwi-

schen ihnen aus den Gründen des gemäß Absatz 1 gewährleisteten Schutzes 

nicht beschränken oder untersagen dürfen (Art 1 Abs 2 Datenschutzrichtli-

nie). Die Richtlinie gilt „für die ganz oder teilweise automatisierte Ver-

arbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte Verar-

beitung personenbezogener Daten, die in einer Datei2021 gespeichert sind 

oder gespeichert werden sollen“ (Art 3 Abs 1). Keine Anwendung findet die 

Richtlinie (Art 3 Abs 2) auf die Verarbeitung von Daten, die von einer na-

türlichen Person in Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 

Tätigkeiten vorgenommen wird; die für die Ausübung von Tätigkeiten erfolgt, 

die nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen (etwa die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Polizeiliche und Justi-

tielle Zusammenarbeit in Strafsachen); und auf Verarbeitungen betreffend 

die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die Staatssicherheit 

oder Tätigkeiten des Staates im strafrechtlichen Bereich. Die Datenschutz-

richtlinie legt Grundsätze für eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezo-

gener Daten fest. So Grundsätze betreffend die Qualität der Daten (Art 6), 

                         
2020 Im Sinne der Richtlinie (Art 2 lit b) ist unter „Verarbeitung“ personen-

bezogener Daten jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren aus-
geführte Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbe-
zogenen Daten zu verstehen, wie „das Erheben, das Speichern, die Organi-
sation, die Aufbewahrung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Benutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder jede andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder die 
Verknüpfung sowie das Sperren, Löschen oder Vernichten“. „Personenbezo-
gene Daten“ definiert die Datenschutzrichtlinie (Art 2 lit a) als „alle 
Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person 
(‚betroffene Person’)“.  

2021 Unter einer „Datei mit personenbezogenen Daten“ bzw einer „Datei“ ver-
steht die Datenschutzrichtlinie (Art 2 lit c) „jede strukturierte Samm-
lung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich 
sind, gleichgültig ob diese Sammlung zentral, dezentralisiert oder nach 
funktionalen oder geographischen Gesichtspunkten aufgeteilt geführt 
wird“. 
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die Zulässigkeit der Verarbeitung von Daten (Art 7), besonderer Kategorien 

der Verarbeitung (Art 8 f), die Information der von der Datenverarbeitung 

betroffenen Person (Art 10 f), das Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(Art 12), zulässiger Ausnahmen und Einschränkungen (Art 13)2022, das Wider-

spruchsrecht der betroffenen Person (Art 14 f), die Vertraulichkeit und Si-

cherheit der Verarbeitung (Art 16 f) und betreffend die Meldepflicht der 

Verarbeitungen bei einer Kontrollstelle (Art 18 bis 21).2023  

 

Datenschutzverordnung  

 
Dem Datenschutz bei Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gemein-

schaftsorgane ist eine eigene Verordnung gewidmet. Die „Organe und Einrich-

tungen der Gemeinschaft“ haben den Schutz der Grundrechte und Grundfreihei-

ten und insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der „Verordnung (EG) 45/2001 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr“ zu 

gewährleisten. Die Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen dürfen den freien 

Verkehr personenbezogener Daten untereinander oder mit Empfängern, die dem 

in Anwendung der Datenschutzrichtlinie erlassenen einzelstaatlichen Recht 

der Mitgliedstaaten unterliegen, weder beschränken noch untersagen. Zur Ü-

berprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung wurde eine un-

abhängige Kontrollbehörde, der „Europäische Datenschutzbeauftragte“, einge-

richtet.  

Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

 
Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (2002/58/EG) 

dient nach ihrem Art 1 Abs 1 „der Harmonisierung der Vorschriften der Mit-

gliedstaaten, die erforderlich sind, um einen gleichwertigen Schutz der 

Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Privatsphäre, 

in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elekt-

ronischen Kommunikation sowie den freien Verkehr dieser Daten und von 

elektronischen Kommunikationsgeräten und –diensten in der Gemeinschaft zu 

gewährleisten“. Die Bestimmungen dieser Richtlinie treten zu den Bestimmun-

gen der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG hinzu und ergänzen diese hinsicht-

lich der elektronischen Kommunikation. Darüber hinaus regelt sie den Schutz 

berechtigter Interessen von juristischen Personen (Art 1 Abs 2). Die Richt-

linie gilt nach Art 3 Abs 1 „für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

in Verbindung mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

                         
2022 Vgl bei FN 2029.  
2023 Vgl Jahnel, Internet und Grundrechte, in Pauger (Hrsg), Neue Medien 228. 
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Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen der Gemein-

schaft“ („betroffene Dienste“). Die Begriffe „elektronische Kommunikations-

dienste“ und „öffentliches Kommunikationsnetz“ werden in der Richtlinie 

2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 

einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und 

-dienste (Rahmenrichtlinie)2024 definiert.2025 Unter „elektronischen Kommuni-

kationsdiensten“ versteht die Rahmenrichtlinie (Art 2 lit c) „gewöhnlich 

gegen Entgelt erbrachte Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertra-

gung von Signalen über elektronische Kommunikationsnetze bestehen, ein-

schließlich Telekommunikations- und Übertragungsdienste in Rundfunknetzen, 

jedoch ausgenommen Dienste, die Inhalte über elektronische Kommunikations-

netze und -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kontrolle über sie aus-

üben“.2026 „Öffentliches Kommunikationsnetz“ definiert die Rahmenrichtlinie 

(Art 2 lit d) als „ein elektronisches Kommunikationsnetz2027, das ganz oder 

überwiegend zur Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kom-

munikationsdienste dient“. Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kom-

munikation fordert die Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus 

in den öffentlichen Kommunikationsnetzen, die Betreiber öffentlich zugäng-

licher elektronischer Kommunikationsdienste müssen die diesbezüglichen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen (Art 4). In Art 5 

legt die Richtlinie den Grundsatz der Vertraulichkeit der Kommunikation 

fest, die Mitgliedstaaten haben die Vertraulichkeit der mit Hilfe öffentli-

cher Kommunikationsnetze und öffentlich zugänglicher Kommunikationsdienste 

übertragenen Nachrichten durch innerstaatliche Vorschriften sicherzustel-

len. Sie müssen insbesondere das Mithören, Abhören und Speichern von Nach-

richten durch andere Personen als die Nutzer untersagen, wenn keine Einwil-

ligung der betroffenen Nutzer vorliegt. Zur Frage von Datenaufzeichnungen 

bestimmt die Richtlinie (Art 15 Abs 1), dass der Datenschutz nur einge-

schränkt bzw aufgehoben werden darf, wenn eine solche Beschränkung nach der 

                         
2024 ABl L 108/33 vom 24.04.2002. 
2025 Art 2 Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation legt fest, 

dass die Begriffsbestimmungen der Datenschutzrichtlinie und der Rahmen-
richtlinie grundsätzlich zu gelten haben. 

2026 Nicht zu den elektronischen Kommunikationsdiensten gehören die „Dienste 
der Informationsgesellschaft im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 
98/34/EG, die nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signa-
len über elektronische Kommunikationsnetze bestehen“. 

2027 „Elektronische Kommunikationsnetze“ sind im Sinne der Rahmenrichtlinie 
(Art 2 lit a) „Übertragungssysteme und gegebenenfalls Vermittlungs- und 
Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die Übertragung 
von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische 
Einrichtungen ermöglichen, einschließlich Satellitennetze, feste (lei-
tungs- und paketvermittelte, einschließlich Internet) und mobile ter-
restrische Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalübertragung 
genutzt werden, Netze für Hör- und Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetze, 
unabhängig von der Art der übertragenen Informationen“. 
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Datenschutzrichtlinie2028 für die „nationale Sicherheit“, „die Landesvertei-

digung, die öffentliche Sicherheit sowie die Verhütung, Ermittlung, Fest-

stellung und Verfolgung von Straftaten oder des unzulässigen Gebrauchs von 

elektronischen Kommunikationssystemen in einer demokratischen Gesellschaft 

notwendig, angemessen und verhältnismäßig ist“. Die Datenschutzrichtlinie 

für elektronische Kommunikation enthält des Weiteren Regelungen über „öf-

fentliche Teilnehmerverzeichnisse“ (Art 12), in die personenbezogenen Daten 

(etwa Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Wohnanschrift) nur nach vorheriger 

Zustimmung der Teilnehmer aufgenommen werden dürfen; sowie über „unerbetene 

elektronische Nachrichten“ („spamming“) und erklärt diese grundsätzlich nur 

nach vorheriger Einwilligung der Teilnehmer für zulässig (Art 13). 

 

Datenschutzgesetz 2000 

 
National regelte der Bundesgesetzgeber erstmals auf der Grundlage der ei-

gens eingerichteten Verfassungskompetenz2029 den Schutz personenbezogener 

Daten mit spezifischen Rechtsvorschriften im Datenschutzgesetz 19782030. Die 

Datenschutzrichtlinie 95/46/EG erforderte umfassende Änderungen. 1999 wurde 

das Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 

2000 – DSG 2000)2031 erlassen. Art I Datenschutzgesetz 2000 steht in Verfas-

sungsrang. Darin garantiert das Gesetz das Grundrecht auf Datenschutz2032 in 

mehreren spezifischen Ausformungen.  

 

§ 1 Abs 1 DSG 2000 gewährt jedermann, „insbesondere auch im Hinblick auf 

die Achtung seines Privat- und Familienlebens“, einen „Anspruch auf Geheim-

haltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwür-

diges Interesse daran besteht“. Dieses Recht auf Geheimhaltung personenbe-

zogener Daten umfasst sowohl den Schutz vor Ermittlung personenbezogener 

Daten als auch den Schutz vor Weitergabe ermittelter personenbezogener Da-

ten.2033 Kein „schutzwürdiges“ Geheimhaltungsinteresse besteht, „wenn Daten 

                         
2028 Art 13 Abs 1 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG. 
2029 III. Kapitel 4.a. 
2030 BGBl 1978/565. 
2031 BGBl I 1999/165 idF 2001/136. 
2032 VfSlg 12.194/1989: „Das durch § 1 DSG verfassungsgesetzlich gewährleis-

tete ‚Grundrecht auf Datenschutz’ (so die Überschrift zu diesem Paragra-
phen) schließt außer dem subjektiven Recht auf Geheimhaltung personenbe-
zogener Daten (Abs 1) die subjektiven Rechte auf Auskunft (…) sowie auf 
Richtigstellung und auf Löschung (…) in sich.“ 

2033 Auf die Art der Datenmanipulation stellt das Grundrecht auf Geheimhal-
tung nicht ab. Es unterscheidet „nicht zwischen elektronisch verarbeite-
ten Daten und manuellen Daten“ (Dohr et al, Datenschutzgesetz § 1 Rz 6). 
Dohr et al, Datenschutzgesetz § 1 Rz 6, betonen, dass „auch manuelle 
personenbezogene Daten – also eine bestimmte Person betreffenden Infor-
mationen – (…), selbst wenn sie sich nicht in einer strukturierten Samm-
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infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rück-

führbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugäng-

lich sind.“ Ausnahmen vom Geheimhaltungsschutz normiert das Datenschutzge-

setz 2000 für die Verwendung von personenbezogenen Daten im lebenswichtigen 

Interesse des Betroffenen und für die Verwendung von personenbezogenen Da-

ten mit Zustimmung des Betroffenen. Davon abgesehen sind Beschränkungen des 

Grundrechts auf Geheimhaltung nach § 1 Abs 2 Datenschutzgesetz 2000 nur 

„zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen2034 eines anderen“ zuläs-

sig, die Interessen eines anderen müssen somit die Geheimhaltungsinteressen 

des Betroffenen überwiegen,2035 damit ein Grundrechtseingriff zulässig ist. 

Eine Konkretisierung der „überwiegenden Interessenlage“ bei einem Grund-

rechtseingriff durch Private, enthält das Datenschutzgesetz 2000 – selbst 

hinsichtlich sensibler Daten2036 – nicht.2037 Präziser sind die Voraussetzun-

gen hingegen bei Grundrechtseingriffen durch den hoheitlich handelnden 

Staat umschrieben. „Eingriffe einer staatlichen Behörde“2038 dürfen nur „zur 

Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen“ und überdies 

nur auf Grund von Gesetzen erfolgen, „die in einer demokratischen Gesell-

schaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 

wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Ver-

hinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Mo-

ral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig“2039 sind.2040 

 

Bezüglich „sensibler Daten”2041 ist im Datenschutzgesetz 2000 in § 1 Abs 2 

zweiter Satz (in Übereinstimmung mit Art 8 Abs 1 Datenschutzrichtlinie) 

                                                                             

lung befinden, vom Grundrecht auf Geheimhaltung einschließlich dem Recht 
auf Ermittlungsschutz erfasst (sind).“  

2034 „Berechtigt“ sind Interessen nur dann, wenn sie „aus dem Recht bzw der 
Gesamtrechtsordnung abgeleitet werden können“ (Dohr/Pollirer/Weiss, Da-
tenschutzgesetz § 1 Rz 13). Wirtschaftliche Interessen sind in diesem 
Sinn nur dann „berechtigt“, wenn sie „von der Rechtsordnung zu berech-
tigten erhoben werden“ (Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz § 1 
Rz 13). 

2035 Vgl Drobesch/Grosinger, Datenschutzgesetz 99. 
2036 Vgl FN 2042.  
2037 Vgl Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz § 1 Rz 10. 
2038 Mit dem Ausdruck „Eingriffe einer staatlichen Behörde“ ist nach Dro-

besch/Grosinger, Datenschutzgesetz 100, der Bereich hoheitlichen Staats-
handelns (die Hoheitsverwaltung und die Gerichtsbarkeit) gemeint. 

2039 § 1 Abs 2 Datenschutzgesetz 2000 iVm Art 8 Abs 2 EMRK. 
2040 Vgl dazu Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz § 1 Rz 10 und18. 
2041 „Sensible Daten“ („besonders schutzwürdige Daten“) sind nach der Defini-

tion des Datenschutzgesetzes 2000 (§ 4 Z 2) „Daten natürlicher Personen 
über ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesund-
heit oder ihr Sexualleben.“ 



VII. E-Government und Grundrechte 
 
 

 454 

verfassungsgesetzlich ein grundsätzliches Verarbeitungsverbot2042 normiert. 

Nur „zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen“ dürfen Gesetze, die 

gleichzeitig „angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinte-

ressen der Betroffenen“ festzulegen haben, die Verwendung sensibler Daten 

vorsehen. § 1 Abs 3 DSG 2000 gewährt jedermann „nach Maßgabe gesetzlicher 

Bestimmungen“2043 ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes subjektives 

Recht auf Auskunft, auf Richtigstellung und auf Löschung der ihn betreffen-

den personenbezogenen Daten, soweit diese zur automationsunterstützten Ver-

arbeitung oder zur Verarbeitung in manuell geführten Dateien bestimmt sind.  

 

§ 1 Abs 5 DSG 2000 ordnet für das Grundrecht auf Datenschutz, also sowohl 

für das Grundrecht auf Geheimhaltung nach § 1 Abs 1 als auch für die Grund-

rechte auf Auskunft, auf Richtigstellung und auf Löschung personenbezogener 

Daten nach § 1 Abs 3 DSG 2000 unmittelbare Drittwirkung an.2044 

 

Die einfachgesetzlichen Bestimmungen des DSG 2000 befassen sich mit Proble-

men der automationsunterstützten Verarbeitung personenbezogener Daten so-

wohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Sie führen Grundsätze 

über die Verwendung von Daten aus, verlangen Datensicherheit, sorgen durch 

ein Datenverarbeitungsregister für die Publizität der Datenverarbeitungen, 

geben den Betroffenen subjektive Rechte und Prozesswege an die Datenschutz-

kommission. Als Kontrollorgane sind die Datenschutzkommission und der Da-

tenschutzrat eingerichtet. Justiz- und Verwaltungsstrafbestimmungen sichern 

den Datenschutz ab.  

 

Signaturgesetz 

 

                         
2042 § 9 Datenschutzgesetz 2000 enthält einen – dem Art 8 Abs 2 und 3 Daten-

schutzrichtlinie nachgebildeten – Katalog spezieller Ausnahmetatbestän-
de. 

2043 Die Grundrechte auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung stehen unter 
Ausführungsvorbehalt, die Ausgestaltung enthalten insbesondere die 
§§ 26 f Datenschutzgesetz 2000. Vgl etwa Dohr/Pollirer/Weiss, Daten-
schutzgesetz § 1 Rz 23. Gleichwohl führt nicht jede Verletzung einfach-
gesetzlicher Ausführungsbestimmungen zur Verletzung des Grundrechts nach 
§ 1 Abs 3 Datenschutzgesetz 2000. Vgl VfSlg: „Zwar scheint § 1 Abs 3 DSG 
dadurch, dass er die Auskunft ‚nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen’ 
verfassungsgesetzlich garantiert, jede Verletzung einschlägiger Bestim-
mungen zur Verfassungsverletzung zu machen. Diesem Hinweis auf die ge-
setzlichen Bestimmungen kommt aber nicht dieselbe Bedeutung zu, wie sie 
der Verfassungsgerichtshof einer ähnlichen Formulierung im Art 12 StGG 
1867 für die Vereins- und Versammlungsfreiheit entnimmt. Sie ist nämlich 
nur die Folge der Notwendigkeit, die nähere Ausgestaltung des Auskunfts-
rechtes dem einfachen Gesetzgeber aufzutragen.“ 

2044 Vgl dazu etwa Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzgesetz § 1 Rz 29; Dro-
besch/Grosinger, Datenschutzgesetz 102. 
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Das Signaturgesetz kennt spezifische Datenschutzregelungen für Zertifizie-

rungsdiensteanbieter. § 22 Abs 1 erster Satz SigG beschränkt die Erhebung 

personenbezogener Daten: „Ein Zertifizierungsdiensteanbieter darf nur jene 

personenbezogenen Daten verwenden, die er zur Durchführung der erbrachten 

Dienste benötigt.“ Und nach § 22 Abs 1 zweiter Satz SigG darf der Zertifi-

zierungsdiensteanbieter personenbezogene Daten grundsätzlich nur unmittel-

bar beim Betroffenen selbst bzw mit dessen ausdrücklicher Zustimmung bei 

einem Dritten erheben. Bei Verwendung eines Pseudonyms im Zertifikat2045 

verpflichtet § 22 Abs 2 erster Satz SigG den Zertifizierungsdiensteanbieter 

zur Bekanntgabe der Daten über die Identität des Signators, sofern an der 

Feststellung der Identität ein überwiegendes berechtigtes Interesse im Sin-

ne des § 8 Abs 1 Z 4 und Abs 3 DSG glaubhaft gemacht wird.“2046 Die Ver-

pflichtung zur Bekanntgabe der Identitätsdaten des Signators gilt nach den 

Erläuterungen2047 insbesondere „auch für das Auskunftsrecht … oder das Recht 

auf Richtigstellung oder Löschung … von Daten.“ Die Auskunfts- und Mitwir-

kungspflichten des Zertifizierungsdiensteanbieters gegenüber Gerichten und 

anderen Behörden bleiben nach § 22 Abs 3 SigG „unberührt“. 

 

b. E-Government-Datenschutz 
 

Das E-Government-Gesetz strebt eine weite Verbreitung der Bürgerkarte an. 

Damit stellen sich massive Datenschutzprobleme. Das Gesetz versucht durch 

eigene Bestimmungen, den Datenschutz zu gewährleisten:  

 

– Öffentliche Stellen dürfen eine Identifikation von Betroffenen im elekt-

ronischen Verkehr nur verlangen, wenn „dies aus einem überwiegenden be-

rechtigten Interesse des Auftraggebers geboten ist, insbesondere weil 

dies eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer ihm gesetz-

lich übertragenen Aufgabe ist“ (§ 3 Abs 2 E-GovG).  

 

                         
2045 § 8 Abs 4 SigG: „Ein Zertifizierungsdiensteanbieter kann nach Maßgabe 

des Zertifizierungskonzepts auf Verlangen des Zertifikatswerbers im Zer-
tifikat anstatt des Namens des Signators ein Pseudonym angeben. Das 
Pseudonym darf weder anstößig noch offensichtlich zur Verwechslung mit 
Namen oder Kennzeichen geeignet sein.“ 

2046 Vgl RV 1999 20. GP 42: „Verhält sich ein unter einem Pseudonym handeln-
der Vertragspartner aber nicht vertrags- oder gesetzeskonform, so muss 
die Aufdeckung des Pseudonyms möglich sein. Die Voraussetzungen der Auf-
deckung des Pseudonyms und damit der Preisgabe der wahren Identität des 
Signators, etwa zur Wahrung gesetzlicher Aufgaben (zB Aufklärung und 
Verfolgung von Straftaten) oder zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen, 
richten sich gemäß § 22 Abs 2 nach den einschlägigen Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes.“ 

2047 Vgl RV 1999 20. GP 42. 
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– Unter dem Titel „Identität und Authentizität“ dürfen im elektronischen 

Verkehr mit öffentlichen Stellen Zugriffsrechte auf personenbezogene Da-

ten, an welchen ein schützwürdiges Geheimhaltungsinteresse besteht, „nur 

eingeräumt werden, wenn die eindeutige Identität desjenigen, der zugrei-

fen will, und die Authentizität seines Ersuchens nachgewiesen sind. Die-

ser Nachweis muss in elektronisch prüfbarer Form erbracht werden. Ist nur 

der Nachweis der Wiederholungsidentität möglich, darf Zugriff nur auf je-

ne personenbezogenen Daten des Einschreiters gewährt werden, die er 

selbst unter dieser Identität zur Verfügung gestellt hat“ (§ 3 Abs 1 

E-GovG).  

 

– Öffentliche Stellen dürfen „eine im Rahmen des Bürgerkartenkonzepts er-

folgende Identifikation von Betroffenen im Hinblick auf natürliche Perso-

nen nur in Form des bereichsspezifischen Personenkennzeichens“ (§ 8 

E-GovG) darstellen. Die Stammzahl natürlicher Personen darf nicht gespei-

chert werden.  

 

– Bei bereichsspezifischen Personenkennzeichen ist „die Abgrenzung der 

staatlichen Tätigkeitsbereiche ist für Zwecke der Bildung von bereichs-

spezifischen Personenkennzeichen so vorzunehmen, dass zusammengehörige 

Lebenssachverhalte in ein- und demselben Bereich zusammengefasst werden 

und miteinander unvereinbare Datenverwendungen (…) innerhalb desselben 

Bereichs nicht vorgesehen sind“ (§ 9 Abs 2 E-GovG). 

 

– „Die Erzeugung von bereichsspezifischen Personenkennzeichen ohne Einsatz 

der Bürgerkarte ist nur der Stammzahlenregisterbehörde erlaubt und nur 

zulässig, falls eine eindeutige Identifikation mit Hilfe des bPK im Rah-

men von Datenanwendungen von Auftraggebern des öffentlichen Bereichs not-

wendig ist, weil personenbezogene Daten in einer dem DSG 2000 entspre-

chenden Art und Weise verarbeitet oder übermittelt werden sollen. Solche 

Fälle sind insbesondere auch die Amtshilfe, die Datenermittlung im Auf-

trag des Betroffenen oder das Einschreiten eines berufsmäßigen Parteien-

vertreters vor einer Behörde. Bei der Anforderung von bPKs aus einem Be-

reich, in dem der Anfordernde nicht zur Vollziehung berufen ist (Fremd-

bPKs), dürfen nur Personenkennzeichen zur Verfügung gestellt werden, die 

… verschlüsselt sind“ (§ 10 Abs 2 E-GovG). 

 

– „Ist es zum Zweck der eindeutigen Identifikation eines Betroffenen … zu-

lässig, von der Stammzahlenregisterbehörde ein bereichsspezifisches Per-

sonenkennzeichen anzufordern, ist dieses, sofern es sich um ein Fremd-bPK 

handelt – das ist ein bPK aus einem Bereich, in dem der Anfordernde nicht 
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zur Vollziehung berufen ist – von der Stammzahlenregisterbehörde nur ver-

schlüsselt zur Verfügung zu stellen. Die Verschlüsselung ist so zu ges-

talten, dass 1. nur derjenige entschlüsseln kann, in dessen Datenanwen-

dung das bPK in entschlüsselter Form zulässigerweise verwendet werden 

darf (Abs. 3), und 2. durch Einbeziehung von zusätzlichen, dem Anfordern-

den nicht bekannten variablen Angaben in die Verschlüsselungsbasis das 

bPK auch in verschlüsselter Form keinen personenbezogenen Hinweis lie-

fert“ (§ 13 Abs 2 E-GovG). 

– „Bereichsspezifische Personenkennzeichen dürfen unverschlüsselt in einer 

Datenanwendung nur dann gespeichert werden, wenn zur Bildung des bPK die 

Kennung jenes Bereichs verwendet wurde, der die Datenanwendung … zuzu-

rechnen ist“ (§ 13 Abs 3 E-GovG). 

 

– „Die Verwendung der Stammzahl zur Ermittlung eines bereichsspezifischen 

Personenkennzeichens darf nur erfolgen: 1. unter Mitwirkung des Betroffe-

nen durch Einsatz seiner Bürgerkarte, wobei der Betroffene über das e-

lektronische Auslösen der Bürgerkartenfunktionen jeweils entsprechend un-

terrichtet sein muss, oder 2. ohne Mitwirkung des Betroffenen durch die 

Stammzahlenregisterbehörde nach den näheren Bestimmungen der §§ 10 und 13 

Abs 2“ (§ 12 Abs 2 E-GovG). 

 

– Die Vertraulichkeit der Stammzahlen, soweit sie keine öffentlichen Daten, 

wie etwa die Firmenbuchnummer oder die ZVR-Zahl sind, unterliegt besonde-

ren Schutz: „Eine dauernde Speicherung der als Stammzahl natürlicher Per-

sonen verwendeten Ableitung aus der ZMR-Zahl darf nur in der Bürgerkarte 

erfolgen und zwar nur im Rahmen der Personenbindung oder zur Darstellung 

eines Vollmachtsverhältnisses“ (§ 12 Abs 1 Z 1 E-GovG); „im Stammzahlen-

register werden Stammzahlen natürlicher Personen nur im Bedarfsfall er-

zeugt, aber nicht dauernd gespeichert“ (§ 12 Abs 1 Z 2 E-GovG); die Ver-

wendung der Stammzahl natürlicher Personen im Errechnungsvorgang für das 

bPK darf zu keiner Speicherung der Stammzahl außerhalb des Errechnungs-

vorgangs führen“ (§ 12 Abs 1 Z 3 E-GovG); „für die Errechnung eines wbPK 

(§ 14) darf der Vorgang der Errechnung aus der Stammzahl nicht beim Auf-

traggeber des privaten Bereichs durchgeführt werden“ (§ 12 Abs 1 Z 4 

E-GovG). 

 

– „Bereichsspezifische Personenkennzeichen sind durch nicht-umkehrbare Ab-

leitungen aus der Stammzahl zu bilden. Dies gilt im Interesse der Nach-

vollziehbarkeit staatlichen Handelns nicht für bereichsspezifische Perso-

nenkennzeichen, die ausschließlich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ei-

ner Person als Organwalter verwendet werden“ (§ 13 Abs 1 E-GovG). 
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– Private dürfen ein wirtschaftsbereichsspezifisches Personenkennzeichen 

ausschließlich unter Mitwirkung des Betroffenen mit Hilfe der Bürgerkarte 

bilden (§ 15 Abs 1 E-GovG).  

 

– Die Stammzahl des Betroffenen darf einem Privaten „der Bürgerkartenfunk-

tion in keiner Phase des Errechnungsvorgangs für das wbPK zur Verfügung 

gestellt werden“ (§ 15 Abs 2 erster Satz E-GovG). 

– Soweit Behörden die „Richtigkeit eines Personenstands- oder Staatszugehö-

rigkeitsdatums, das auch Meldedatum ist, in einem Verfahren als Vorfrage 

zu beurteilen haben, dürfen sie, wenn die Zustimmung des Betroffenen zur 

Datenbeschaffung oder eine gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen Da-

tenermittlung vorliegt, an das Zentrale Melderegister eine diesbezügliche 

elektronische Anfrage richten ...“ (§ 17 Abs 2 E-GovG). 

 

– „Nachweise, die personenbezogene Daten enthalten, dürfen nur dem Betrof-

fenen selbst ausgestellt werden bzw Dritten nur im Auftrag des Betroffe-

nen, es sei denn dass eine gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen Da-

tenermittlung vorliegt“ (§ 18 zweiter Satz E-GovG). 

 

c. Datenschutz in der Gerichtsbarkeit 
 

Die gesetzlichen Regelungen über öffentliche Bücher und Datenbanken der 

Justiz2048 und über den elektronischen Rechtsverkehr2049 enthielten vereinzelt 

auch datenschutzrechtliche Bestimmungen, meist hoben sie die Geltung des 

DSG 2000 spezifisch auf. § 28 Abs 1 Grundbuchsumstellungsgesetz (GUG) etwa 

schloss die Anwendung der „§§ 11, 12, 25, 32 bis 34 und 47 Abs 4 zweiter 

und dritter Satz“ Datenschutzgesetz 1978, BGBl 565, auf das Grundbuch aus-

drücklich aus. § 38 FBG erklärte die „§§ 8 Abs 5, 11, 12, 25 und 32 bis 34“ 

Datenschutzgesetz 1978 bezüglich des Firmenbuchs für nicht anwendbar. § 251 

Z 4 ZPO und § 54a Abs 3 Z 4 EO schlossen die Anwendung der §§ 26 (Aus-

kunftsrecht), 27 (Recht auf Richtigstellung oder Löschung) und 28 (Wider-

spruchsrecht) des Datenschutzgesetzes 2000 auf automationsunterstützt ge-

führte Mahn- und Exekutuionsverfahren aus. Und nach § 89e Abs 1 GOG waren 

die „§§ 11 und 12“ Datenschutzgesetz 1978 auf den elektronischen Rechtsver-

kehr nicht anzuwenden.  

 

                         
2048 VI. Kapitel 7. 
2049 VI. Kapitel 3. 
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Die Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl I 128 bemüht sich um Vereinheitli-

chung und hob § 28 Abs 1 GUG, § 38 FBG, § 251 Z 4 ZPO2050 und § 89e Abs 1 

GOG auf. Die Regierungsvorlage2051 begründet dies damit, dass die Geltendma-

chung der Rechte auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung nach dem DSG 

2000 im Bereich der Gerichtsbarkeit „teilweise ungeregelt“ ist bzw einzelne 

Bestimmungen noch auf das Datenschutzgesetz aus 1978 verweisen. Mit der Zi-

vilverfahrens-Novelle 2004 „sollen nun die die Justiz betreffenden Gesetze 

an die Vorgaben des Datenschutzgesetzes 2000 angepasst und ein Rechtsbehelf 

gegen die Verletzung des Grundrechts auf Geheimhaltung durch Organe der Ge-

richtsbarkeit geschaffen werden.“2052 Das Datenschutzgesetz 2000 gewährt 

Rechtsschutz bei behaupteten Verletzungen des Grundrechts auf Geheimhaltung 

nach § 1 DSG 2000 sowie der Rechte auf Auskunft, Richtigstellung oder Lö-

schung von Daten nach § 1 Abs 3 DSG 2000, indem es die Beschwerde an die 

Datenschutzkommission eröffnet. „Akte der Gesetzgebung und der Gerichtsbar-

keit“ sind jedoch ausdrücklich ausgenommen. „Zur Entscheidung über behaup-

tete Verletzungen der Rechte eines Betroffenen auf Geheimhaltung, auf Rich-

tigstellung oder auf Löschung nach diesem Bundesgesetz ist die Datenschutz-

kommission dann zuständig, wenn der Betroffene seine Beschwerde gegen einen 

Auftraggeber des öffentlichen Bereichs richtet, der nicht als Organ der Ge-

setzgebung oder der Gerichtsbarkeit tätig ist“ (§ 31 Abs 2 DSG 2000).2053 

„Da die vom DSG 2000 gewährten Rechte unzweifelhaft auch für den Bereich 

der Gerichtsbarkeit gelten“, bestand „ein Bedarf nach einem entsprechenden 

Rechtsschutzinstrumentarium“ im Bereich der Gerichtsbarkeit.2054  

 

Für den Datenschutz in allen Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit2055 gilt 

nunmehr das Datenschutzgesetz 2000 mit den Besonderheiten des GOG: 

 

– Die Geltendmachung der im DSG 2000 geregelten Rechte erfolgt nach den 

Vorschriften des GOG und den jeweiligen Verfahrensgesetzen (§ 83 GOG). 

                         
2050 § 54a Abs 3 Z 4 EO erklärt den nunmehr behobenen § 251 Z 4 ZPO für an-

wendbar. 
2051 RV 613 BlgNR 22. GP 1. 
2052 RV 613 BlgNR 22. GP 1. 
2053 § 31 Abs 1 DSG 2000: „Die Datenschutzkommission erkennt auf Antrag des 

Betroffenen über behauptete Verletzungen des Rechtes auf Auskunft gemäß 
§ 26 durch den Auftraggeber einer Datenanwendung, soweit sich das Aus-
kunftsbegehren nicht auf die Verwendung von Daten für Akte der Gesetzge-
bung oder der Gerichtsbarkeit bezieht.“ 

2054 RV 613 BlgNR 22. GP 18. Vgl dazu etwa VfSlg 16.774/2002 (VI. Kapitel 
7.f).  

2055 RV 613 BlgNR 22. GP 18: „Durch die Formulierung ‚in Angelegenheiten der 
Gerichtsbarkeit’ soll deutlich gemacht werden, dass Anwendungsbereich 
dieser Regelung nicht nur die gerichtliche Entscheidungstätigkeit als 
Kernbereich der unabhängigen Rechtsprechung, sondern auch die in Senaten 
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– „Das Recht des Betroffenen auf Auskunft2056 darüber, welche ihn betreffen-

den Daten verarbeitet werden, sowie das Recht des Betroffenen auf Rich-

tigstellung und Löschung unrichtiger oder unzulässigerweise verarbeiteter 

personenbezogener Daten ist vor dem Gericht, das für die Eintragung der 

Daten zuständig ist, … geltend zu machen“ (§ 84 erster Satz GOG). Auf die 

öffentlichen Bücher (Grundbuch, Firmenbuch und Ediktsdatei) findet § 84 

erster Satz GOG keine Anwendung, die Regelungen der §§ 26 Abs 8 und 27 

Abs 9 DSG 2000 gehen diesbezüglich vor. Das zuständige Gericht „hat bei 

Vorliegen der Voraussetzungen die Auskunft binnen acht Wochen zu erteilen 

sowie unrichtige oder unzulässigerweise verarbeitete personenbezogene Da-

ten richtig zu stellen oder zu löschen“ (§ 84 zweiter Satz GOG). Die Er-

hebung eines ordentlichen Rechtsmittels gegen die Abweisung eines Antra-

ges auf Auskunft, Richtigstellung oder Löschung2057 schließt § 84 letzter 

Satz GOG ausdrücklich aus.  

 

– „Wer durch ein Organ der Gerichtsbarkeit in Ausübung dessen Tätigkeit in 

seinen in § 83 bezeichneten Rechten verletzt wurde, kann dem Bund gegen-

über die Feststellung dieser Verletzung begehren“ (§ 85 Abs 1 GOG). In 

bürgerlichen Rechtssachen ist „das im Instanzenzug übergeordnete Ge-

richt“, in Strafrechtssachen der „Gerichtshof zweiter Instanz“ zur Ent-

scheidung über derartige Beschwerden zuständig,2058 für Beschwerden 

betreffend Rechtsverletzungen „durch ein Organ des Obersten Gerichtshofs“ 

ist der Oberste Gerichtshof zuständig (§ 85 Abs 2 GOG).2059 Die Beschwerde 

                                                                             

ausgeübte Justizverwaltung, die ebenfalls zur unabhängigen Rechtspre-
chung zählt.“ 

2056 RV 613 BlgNR 22. GP 19: „Das Recht auf Auskunft nach dem DSG 2000 war 
bislang von den Betroffenen mangels ausdrücklicher Regelung, vor welcher 
Stelle und nach welchen Verfahrensbestimmungen dieses geltend zu machen 
ist, nur schwer wahrnehmbar. Diese Rechtsschutzlücke soll nun dadurch 
geschlossen werden, dass hinsichtlich der Dateien, welche die Justiz 
führt, nämlich der Register und sonstigen Geschäftsbehelfe, das Aus-
kunftsrecht vor den die Eintragung in diese verfügenden Gerichten durch-
setzbar wird. Dies betrifft nicht nur die von der Gerichtsbarkeit zur 
Verwaltung ihrer Akten angelegten Register und sonstigen Geschäftsbehel-
fe, die automationsunterstützt geführt werden, sondern auch jene hän-
disch geführten Register und sonstigen Geschäftsbehelfe, die eine Datei 
im Sinne des § 1 Abs 3 DSG 2000 darstellen.“ 

2057 „Die Entscheidung ergeht in bürgerlichen Rechtssachen im Verfahren außer 
Streitsachen, in Strafsachen nach den Bestimmungen der StPO“ (§ 84 drit-
ter Satz GOG). 

2058 „Das Gericht entscheidet in bürgerlichen Rechtssachen im Verfahren außer 
Streitsachen, in Strafsachen nach den Bestimmungen der StPO, soweit im 
Folgenden nicht anderes bestimmt ist“ (§ 85 Abs 2 letzter Satz GOG). 

2059 RV 613 BlgNR 22. GP 20: „Bei behaupteten Verletzungen des Rechtes auf 
Geheimhaltung sowie der Rechte auf Auskunft, Richtigstellung und Lö-
schung ist es zweckmäßig, nicht jenes Gericht, welches nach Ansicht des 
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hat die behauptete Rechtsverletzung zu begründen, die beschwerdegegen-

ständliche Entscheidung des Gerichtsorgans bzw den beschwerdegegenständ-

lichen Vorgang „genau zu bezeichnen“ und den Tag, „an dem der Betroffene 

von der Entscheidung oder dem Vorgang Kenntnis erlangt hat,“ anzugeben 

(§ 85 Abs 3 GOG). Die Beschwerde kann binnen einem Jahr ab Kenntnisnahme 

der Entscheidung bzw des Vorgangs durch den Betroffenen erhoben werden, 

allerdings nur innerhalb von drei Jahren ab der Entscheidung bzw dem Vor-

gang (§ 85 Abs 4 GOG).2060 Die Beschwerde ist bei dem im Instanzenzug ü-

bergeordneten Gericht einzubringen.2061 Das Gericht hat auszusprechen, „ob 

die behauptete Rechtsverletzung stattgefunden hat, und gegebenenfalls dem 

zuständigen Gericht die erforderlichen Aufträge zu erteilen“ (§ 85 Abs 5 

erster Satz GOG). Gegen die Entscheidung kann ein Rechtsmittel, das von 

einem Rechtsanwalt unterschrieben sein muss, an den Obersten Gerichtshof 

erhoben werden, sofern die Entscheidung nicht von ihm selbst gefällt wur-

de und die Entscheidung „von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der 

zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung 

erhebliche Bedeutung zukommt“ (§ 85 Abs 5 zweiter Satz GOG). 

 

Für die Gerichtsregister2062 erlaubt § 80 Abs 2 GOG idF BGBl I 2004/128 nur 

die Eintragung solcher Daten, die erforderlich sind, um den Zweck des Re-

gisters oder Geschäftsbehelfs zu erfüllen. … Die Daten der Register und 

sonstigen Geschäftsbehelfe dürfen vom Akteninhalt nicht abweichen.“2063 

 

 

                                                                             

Betroffenen sein Recht verletzt hat, in erster Instanz entscheiden zu 
lassen, sondern eine auch abstrakt unbefangene Instanz zu berufen.“ 

2060 Diese absolute Frist für die Beschwerdeerhebung begründen die Erläute-
rungen (RV 613 BlgNR 22. GP 20) wie folgt: „Weil in Fragen der Verlet-
zungen des Rechtes auf Geheimhaltung regelmäßig schwierige Fragen der 
Beweisführung aufgeworfen werden, ist es notwendig, nicht nur eine sub-
jektive Frist für die Beschwerde einzuführen, sondern auch durch eine 
absolute Frist sicherzustellen, dass sich die durch Zeitablauf stellen-
den Fragen der Beweisführung noch in einem vertretbaren Rahmen halten, 
weil andernfalls vielfach die Verteilung der Beweislast bereits eine 
Verteilung des Prozessrisikos, wenn nicht gar des Prozesserfolges dar-
stellen würde.“ 

2061 Bei der Erhebung der Beschwerde ist ausschließlich die Vertretung durch 
einen Rechtsanwalt zulässig (§ 85 Abs 4 erster Satz GOG). 

2062 VI. Kapitel 7.g. 
2063 Die Erläuterungen (RV 613 BlgNR 22. GP 17) halten fest, dass „unter Be-

rücksichtigung datenschutzrechtlicher Erwägungen“ festgelegt wurde, 
„dass in die Register und sonstigen Geschäftsbehelfe nur solche Daten 
eingetragen werden dürfen, die auf Grund des Zweckes des Registers oder 
sonstigen Geschäftsbehelfs erforderlich sind.“ 
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3. Faires Verfahren 
 

E-Government bedeutet den Einsatz von elektronischen Datenbanken und die 

Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in Verwaltung, Gerichtsbarkeit 

und Gesetzgebung. Weil E-Government das beschriebene Papier durch die neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien ersetzen will, zielt es auf 

die schriftlichen Tätigkeiten und Erledigungen ab. Die neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien können aber nicht nur Geschriebenes, sondern 

auch Bilder und Gespräche erfassen, aufzeichnen und übertragen. Anstelle 

einer Niederschrift über eine Amtshandlung könnte die Amtshandlung selbst 

authentisch in Bild und Ton erfasst werden. Eine mündliche Verhandlung in 

verwaltungsbehördlichen und gerichtlichen Verfahren wäre nicht nur authen-

tisch in Bild und Ton erfasst, die Teilnehmer müssten sich nicht mehr an 

Ort und Stelle persönlich zusammenfinden, sie könnten sich überall aufhal-

ten und technisch zur gemeinsamen Verhandlung „zusammengespielt“ werden. 

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien machen ein zur Gänze 

virtuelles Cyber-Verfahren denkbar, ohne Papier, ohne Anreisen, ohne kon-

krete Verhandlungsorte. Ob das wirklich wünschenswert ist, muss dahinge-

stellt bleiben. Der Rechtsstaat könnte an Präzision gewinnen, wenn die für 

Entscheidungen gleichermaßen bedeutsamen wie fragwürdigen „Gespräche außer 

Protokoll“ wegfallen und jede Kommunikation in Bild und Wort authentisch 

dokumentiert ist. Er könnte aber auch die positiven psychologischen Wirkun-

gen und Erkenntniswerte des „Zusammensitzens“ verlieren, die Handlungsfä-

higkeit von Verwaltung und Gerichtsbarkeit wegen persönlicher Ängste der 

Menschen auf Seiten des Staaten und auf Seiten der Parteien vor totaler Au-

thentizität hemmen. Das negative Erscheinungsbild eines anonymen Machtappa-

rats würden virtuelle Verfahren jedenfalls verstärken. 

 

Die Antwort auf die Frage, ob verfassungsrechtlich ein virtuelles Cyber-

Verfahren bei Verwaltungsbehörden und Gerichten erlaubt wäre, ist in der 

Beurteilung des Grundsatzes der Mündlichkeit in den Verfahrensordnungen zu 

finden. Nach Art 90 Abs 1 erster Satz B-VG sind „die Verhandlungen in Zi-

vil- und Strafrechtssachen vor dem erkennenden Gericht mündlich und öffent-

lich.“ Art 6 Abs 1 EMRK verlangt für Verfahren über zivilrechtliche Ansprü-

che und strafrechtliche Anklagen ein faires öffentliches Verfahren, wobei 

die Mündlichkeit des Verfahrens Teil des fairen Verfahrens ist. Während 

Art 90 Abs 1 zweiter Satz B-VG Ausnahmen aus den Grundsätzen der Mündlich-

keit und Öffentlichkeit durch das Gesetz zulässt, kennt Art 6 Abs 1 EMRK 

solche Ausnahmen für die Mündlichkeit nicht,2064 für die Öffentlichkeit nur 

                         
2064 Auch wenn der Wortlaut des Art 6 EMRK keine Ausnahmen von der Mündlich-

keit zulässt, anerkennt der EGMR einen Verzicht auf Durchführung einer 
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eingeschränkt „wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung 

oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, 

wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der 

Prozessparteien es verlangen oder – soweit das Gericht es für unbedingt er-

forderlich hält – wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhand-

lung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.“  

 

Um einen Ausschluss der Öffentlichkeit über die nach Art 6 Abs 1 EMRK ab-

schließend geregelten Fälle zu ermöglichen,2065 ratifizierte Österreich die 

EMRK im Jahr 19582066 unter dem Vorbehalt,2067 dass die „Bestimmungen des Ar-

tikels 6 der Konvention mit der Maßgabe angewendet werden, dass die in Ar-

tikel 90 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 festgeleg-

ten Grundsätze über die Öffentlichkeit im gerichtlichen Verfahren in keiner 

Weise beeinträchtigt werden“.2068 Mit Urteil vom 03.10.2000 im Fall Eisen-

stecken2069 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Vorbe-

halt Österreichs zu Art 6 EMRK für ungültig erklärt. Art 57 Abs 1 letzter 

Satz EMRK schließt „Vorbehalte allgemeiner Art“ ausdrücklich aus, und nach 

Art 57 Abs 2 EMRK muss jeder Vorbehalt „mit einer kurzen Inhaltsangabe des 

betreffenden Gesetzes verbunden sein.“ Diesen Vorgaben entspricht der ös-

terreichische Vorbehalt nicht. 

 

Beide Verfassungstexte verstehen unter „Mündlichkeit“ das persönliche Zu-

sammensein und das persönliche Gespräch im selben Raum, unter „Öffentlich-

keit“ die Anwesenheit unbeteiligter Interessenten in diesem Raum. Dass die 

Verfassungstexte auch von einem virtuellen Zusammensein und einer virtuel-

len Anwesenheit der Öffentlichkeit ausgegangen wären, ist schon im Hinblick 

auf das Alter der Texte, die aus den Jahren 1920 und 1950 stammen, ausge-

schlossen. Eine dynamische Auslegung der Begriffe „Mündlichkeit“ und „Öf-

                                                                             

mündlichen Verhandlung durch die Berechtigten. Vgl dazu Grabenwarter, 
EMRK 371; Meyer-Ladewig, EMRK Art 6 Rz 63. 

2065 Vgl Thienel, Vorbehalt zu Art 6 MRK, AnwBl 2001, 22. 
2066 Österreich ist der Europäischen Menschenrechtskonvention 1958 (BGBl 

1958/210) beigetreten, die Europäische Menschenrechtskonvention wurde 
mit Bundesverfassungsgesetz BGBl 1964/59 in Verfassungsrang gehoben.  

2067 Vgl zu diesem Vorbehalt etwa die Entscheidung des Verfassungsgerichtsho-
fes Slg 7208/1973, in der der Gerichtshof noch davon ausging, dass wegen 
des österreichischen Vorbehalts in Verwaltungsangelegenheiten keine öf-
fentliche Verhandlung durchgeführt werden müsse. Vgl auch VfSlg 
11.855/1988, 13.432/1993, 14.210/195, 15.081/1988; und EGMR 16.07.1971 – 
Ringeisen, Serie A 13; EGMR 23.04.1987 – Ettl, ÖJZ 1988/2. 

2068 Barfuß, Verrechtlichung des Verwaltungsstrafverfahrens, AnwBl 1998, 218, 
stellte dazu fest, dass sich der hinsichtlich der Öffentlichkeit des 
Verfahrens zu Art 6 EMRK abgegebene Vorbehalt Österreichs „jedenfalls 
nicht auf die Mündlichkeit“ bezieht.  

2069 ÖJZ 2001/7. Vgl dazu Grabenwarter, in Österreichische Juristenkommission 
(Hrsg), Grundrechte 54; undVfSlg 16.402/2001. 
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fentlichkeit“ unter Einbindung neuer technologischer Entwicklungen schei-

tert, weil das virtuelle Zusammensein und die virtuelle Anwesenheit Sinn 

und Zweck der Verfassungsgrundsätze beeinträchtigen. Die Mündlichkeit will 

ein persönliches Zusammensein und ein persönliches Gespräch, damit Förm-

lichkeiten des Schriftlichen überwunden werden, ein unmittelbares auch in-

teraktives Gespräch das Verständnis fördert, und – vor allem – das Gericht 

einen unmittelbaren persönlichen Eindruck von den Parteien, Zeugen und an-

deren Beteiligten bekommt, was insbesondere bei der freien Beweiswürdigung 

von entscheidender Bedeutung ist. Ein über Bildschirm geführtes Gespräch 

wird – insbesondere für Beteiligte, die an dieses Medium nicht gewöhnt sind 

– einem persönlichen Gespräch nicht gleichwertig sein. Die Befangenheit ge-

genüber dem elektronischen Medium schränkt die gewünschte Offenheit der Äu-

ßerungen ein. Auch der für die Beweiswürdigung entscheidende Eindruck von 

der Person wird durch das elektronische Medium verändert und abgeschwächt.  

 

Die Öffentlichkeit will, dass unbeteiligte Interessenten sich einen persön-

lichen Eindruck von der seriösen Führung des Verfahrens verschaffen können. 

Ein virtueller Zugang könnte der Öffentlichkeit die Teilnahme an Gerichts-

verfahren erleichtern. Die grundsätzliche Manipulierbarkeit elektronischer 

Bilder lässt jedoch zweifeln, ob die virtuelle Anwesenheit die Sicherheit 

vermittelt, dass alles so wie im Bild gezeigt abläuft. Zudem ist das Anlie-

gen der Öffentlichkeit des Verfahrens auf den persönlichen Eindruck der An-

wesenden von der seriösen Führung des Verfahrens beschränkt. Öffentlichkeit 

bedeutet nicht das Recht, den Verfahrensablauf auf Bild- und Tonträgern 

festzuhalten und diese Informationen auf Dauer für nicht kontrollierbare 

Zwecke zu verwenden. Eine virtuelle Beiziehung der Öffentlichkeit zu ge-

richtlichen Verfahren würde jeden Prozess der vollständigen Bild- und Ton-

dokumentation für jedermann und für nicht weiter kontrollierbare Zwecke 

preisgeben.  

 

Virtuelle Mündlichkeit und virtuelle Öffentlichkeit entsprechen damit nicht 

den Vorstellungen, die Art 90 Abs 1 B-VG von diesen Verfahrensgrundsätzen 

hat. Den Nachteilen virtueller Mündlichkeit und virtueller Öffentlichkeit 

stehen allerdings auch Vorteile des vereinfachten, schnelleren und kosten-

günstigeren Verfahrens gegenüber. Diese Vorteile mögen höher eingeschätzt 

werden als die Nachteile. Ein Abweichen von den Grundsätzen der Mündlich-

keit und Öffentlichkeit durch die einfache Gesetzgebung ist verfassungsge-

setzlich zulässig, weil Art 90 Abs 1 B-VG gesetzliche Ausnahmen zu den 

Grundsätzen der Mündlichkeit und der Öffentlichkeit ausdrücklich zulässt. 

Abgesehen von der erforderlichen sachlichen Begründung verbietet der Beg-

riff „Ausnahmen“, dass der Gesetzgeber generell von den Grundsätzen der 

Mündlichkeit und der Öffentlichkeit im zivil- und strafgerichtlichen Ver-
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fahren abweicht. Die Einführung der virtuellen Mündlichkeit und der virtu-

ellen Öffentlichkeit in Gerichtsverfahren ist mit besonderer sachlicher 

Rechtfertigung daher nur in einzelnen Bereichen des Verfahrens zulässig. 

Die generelle Einführung der virtuellen Mündlichkeit und der virtuellen Öf-

fentlichkeit wäre verfassungsgesetzlich verboten.  

 

Novellierungen der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl 631, und des Ge-

richtsorganisationsgesetzes wollen in diesem Sinn punktuell den virtuellen 

Prozess zulassen. Die Novelle BGBl 1993/526 führte die „Videokonferenz“ in 

die Strafprozessordnung 1975 (StPO) ein. § 247a Abs 1 StPO erlaubt eine 

Vernehmung von Zeugen für die Hauptverhandlung, die nicht in der Lage sind 

(Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit ua), vor Gericht zu erscheinen, „unter 

Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung“. Eben-

falls im Wege der Videokonferenztechnologie können sich im Ausland aufhal-

tende Zeugen vernommen werden, „sofern die zuständige ausländische Behörde 

Rechtshilfe leistet“ (§ 247a Abs 2 StPO). Die Novelle BGBl I 2002/134 dehn-

te die Einsatzmöglichkeiten der Videotechnologie im Strafverfahren aus. Die 

Erläuterungen2070 begründen dies damit, dass „die moderne Technik der ‚Vi-

deokonferenz’ (…) eine Übertragung von Bildern und Tönen in ausgezeichneter 

Qualität (erlaubt) und (...) daher für Umstände genutzt werden (soll), in 

denen die Verpflichtung, den festgenommenen Beschuldigten innerhalb einer 

Frist von – längstens – 72 Stunden in die Justizanstalt des zuständigen Ge-

richts einzuliefern, entweder überhaupt nicht oder nur durch hohen Aufwand 

bewerkstelligt werden konnte.“ § 179a Abs 1 StPO lässt in diesem Sinn in 

bestimmten Fällen die Vernehmung des Beschuldigten durch den Untersuchungs-

richter und die Verkündung des Beschlusses über die Untersuchungshaft unter 

Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung zu. Die 

im Entwurf vorliegende Strafprozessnovelle 2005 will den Einsatz der Video-

technologie im Strafverfahren neuerlich erweitern. 

 

In das zivilgerichtliche Verfahren fand die Videotechnologie mit der Zivil-

verfahrens-Novelle 2004, BGBl I 128, Eingang. § 91a Gerichtsorganisations-

gesetz erlaubt ab 01.01.2005 die Verwendung technischer Einrichtungen zur 

Wort- und Bildübertragung bei der Beweisaufnahme: „Das Gericht kann in zi-

vilgerichtlichen Verfahren nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten und 

unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie statt der Einvernahme durch 

einen ersuchten Richter eine unmittelbare Beweisaufnahme unter Verwendung 

technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchführen.“ Ob 

ein Richter in einem zivilgerichtlichen Verfahren eine Partei, einen Zeugen 

oder einen Sachverständigen mittels Videokonferenztechnologie oder auf her-

                         
2070 RV 1166 BlgNR 21. GP 55. 
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kömmlichem Weg einvernimmt, liegt in seinem Ermessen. Wie die Erläuterungen 

betonen, muss er sich dabei „am Grundsatz der Verfahrensökonomie“ orientie-

ren, er hat bei seiner Entscheidung aber auch zu beachten, „dass die Rich-

tigkeit und Vollständigkeit des festzustellenden Sachverhalts nicht lei-

det.“2071 Die Beweisaufnahme mittels Videokonferenztechnologie kann tatsäch-

lich aber nur durchgeführt werden, wenn das jeweilige Gericht auch tech-

nisch dazu in Lage ist. Nach den Erläuterungen2072 ist vorerst eine entspre-

chende technische Ausstattung der größeren Gerichte geplant, letztlich sol-

len aber alle Gerichte über eine Videotechnologie verfügen.  

 

Auch wenn die punktuelle Einführung des virtuellen Prozesses in das zivil- 

und strafgerichtliche Verfahren durch Gesetz bei besonderer sachlicher 

Rechtfertigung nach Art 90 Abs 1 B-VG verfassungsrechtlich zulässig ist, 

bleibt die verfassungsrechtliche Problematik auch für diese punktuellen Be-

reiche bestehen. Art 6 Abs 1 EMRK erlaubt – anders als Art 90 Abs 1 B-VG – 

Abweichungen von den umfassend für das zivil- und strafgerichtliche Verfah-

ren geltenden Grundsätzen der Mündlichkeit nicht2073 bzw der Öffentlichkeit 

nur in den engen Grenzen des Art 6 Abs 1 zweiter Satz EMRK. Die Einführung 

virtueller Prozessteile im Zivil- und Strafprozess durch die einfache Ge-

setzgebung ist nach Art 6 Abs 1 EMRK daher zulässig, wenn die im Prozess 

verbleibenden nichtvirtuellen Verfahrensteile in ihrem Umfang und in ihrer 

Bedeutung den Erfordernissen des herkömmlichen Verständnisses von Mündlich-

keit und Öffentlichkeit dennoch entsprechen. Die Einführung der virtuellen 

Mündlichkeit und der virtuellen Öffentlichkeit im Zivil- und Strafprozess 

ist in diesem Sinn nach Art 6 Abs 1 EMRK nur für „Nebensächliches“ zuläs-

sig.  

 

 

                         
2071 RV 613 BlgNR 22. GP 21. 
2072 RV 613 BlgNR 22. GP 21. 
2073 Vgl FN 2065.  
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VIII. E-Government und E-Democracy 
 

E-Government hat den Schwerpunkt in Verwaltung und Gerichtsbarkeit, für die 

Parlamente und die Gesetzgebung stellen sich vergleichbare Fragen.2074 So-

weit E-Government im Bereich der Parlamente stattfindet, spricht man von 

„E-Democracy“2075 (Elektronische Demokratie2076). Themen sind die elektroni-

sche Organisation der Parlamentsarbeit, elektronische Abstimmungen in den 

Parlamenten, eine elektronische Kommunikation mit den Bürgern, die Informa-

tion der Öffentlichkeit über die Parlamentsarbeit2077 sowie unter der Be-

zeichnung „E-Voting“ elektronische Wahlverfahren und elektronische Stimmab-

gaben der Bürger. Die Umsetzung von E-Democracy ist – sieht man vom Parla-

mentsinformationssystem2078 und der Kundmachung der Bundesgesetze im Bundes-

gesetzblatt ab – über Pläne und grundsätzliche Überlegungen bisher nicht 

hinausgekommen. Aichholzer/Schmutzer2079 hielten (noch) im Jahr 2000 die 

Durchführung elektronischer Wahlen von zu Hause aus in naher Zukunft und 

ein „elektronisches Parlament“ überhaupt für unrealistisch. Für die den 

Parlamenten zugeordneten Rechnungshöfe und Volksanwaltschaften hätte die 

Einführung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien gleich-

falls Bedeutung.  

 

                         
2074 Vgl etwa Caldow, e-Democracy 11: „Government entities invest in information 

technology infrastructures for a variety of purposes. E-democracy should be 
one of those driving forces. Most leaders recognize technology infrastruc-
ture is the enabling foundation for internal government transformation and a 
vehicle to provide government services to citizens. The very same technolo-
gies can support sweeping changes in e-democracy.“ 

2075 Zum Begriff „Electronic Democracy“ vgl etwa Heindl, Elektronische Demokra-
tie, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 175; und Wimmer, E-Government, 
in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3, 251. Manche verwenden stattdessen 
den Begriff der „Cyberdemokratie“ (vgl etwa Poier, E-Voting und Briefwahl, 
JRP 2004, 86). 

2076 Nach Lenk, E-Demokratie, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon 105, umfasst die 
Elektronische Demokratie „verschiedene Formen der Unterstützung des demokra-
tischen Willensbildungsprozesses, von der Bereitstellung demokratischer Ba-
sisinformation über die Unterstützung von Debatten und Kommunikation zwi-
schen Bürgern, Mitsprache in öffentlichen Angelegenheiten bis hin zur elekt-
ronischen Abstimmung.“ Schefbeck Elektronische Demokratie, in Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 1, 91, beschreibt „elektronische Demokratie“ als Ein-
satz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien „zur Erfüllung 
von Systemfunktionen des demokratisch politischen Systems“. 

2077 Zum Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in den 
Parlamenten auf europäischer Ebene vgl Schefbeck, E-Demokratie, in Schrif-
tenreihe Rechtsinformatik Band 3, 295. 

2078 <http://www.parlament.gv.at>. 
2079 Aichholzer/Schmutzer, E-Government in Österreich, in Schriftenreihe Rechts-

informatik Band 1, 83. Sie stützten sich dabei auf die Aussagen von Experten 
der deutschen Delphi-Studie (Studie zur globalen Entwicklung von Wissen-
schaft und Technik [Delphi '98] des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik 
und Innovationsforschung). 

Formatiert: Schriftart: Nicht
Kursiv
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Wie allgemein im Bereich des E-Government ist der Begriff E-Democracy va-

ge.2080 Im Rahmen des Programms PRISMA (PRoviding Innovative Service Models 

and Assessment)2081 der Europäischen Union wurde E-Democracy wie folgt 

beschrieben: „We define e-democracy … as the use of ICTs (mainly the Inter-

net, and mobile technologies) and CMC (computer mediated communication) to 

enhance active participation of citizens and to support the collaboration 

between actors for policy-making purposes without the limits of time, space 

and other physical conditions in democratic communication, whether acting 

as citizens, their elected representatives, or on behalf of administra-

tions, parliaments or associations (ie. lobby groups, interest groups, NGO’ 

s) within the political processes of all stages of governance. … Electronic 

democracy consists of three components2082: information provision, delibera-

tion, and participation in decision-making.“2083 

 

Der Europarat,2084 der die Bereiche des E-Government (Einsatz von elektroni-

schen Datenbanken und elektronischem Rechtsverkehr) und der E-Democracy un-

ter dem Begriff E-Governance2085 zusammenfasst, versteht unter E-Democracy 

„the use of electronic technologies in the functioning of public authori-

ties at all stages of the democratic process.”2086 Gemäß den E-Governance-

Empfehlungen sollen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

in demokratischen Prozessen im Sinne von „strengthening citizens’ partici-

pation, initiative, and engagement in national, regional and local public 

life [and removing physical and cultural obstacles to participation]; im-

proving the transparency of democratic decision-making and the accountabil-

ity of democratic institutions; improving the responsiveness of public au-

thorities; reinforcing public deliberation and the scrutiny of decision-

making“ eingesetzt werden. 

 

                         
2080 „Electronic or digital democracy are rather recent terms for which a general 

agreed definition is not yet found“ (Kubicek et al, eDemocracy; Prisma Stra-
tegic Guideline 9, 2). 

2081 PRISMA (PRoviding Innovative Service Models and Assessment) ist ein Projekt 
innerhalb des Information Societies Technologies (IST) Programms der Europä-
ischen Union, das Trends und Good Practice im Bereich des E-Government un-
tersucht. 

2082 Eine ähnliche Unterscheidung kennt auch die OECD (Promise and Problems of E-
Democracy 32): Information (a one-way relation in which government produces 
and delivers information for use by citizens); consultation (a two-way rela-
tion in which citizens provide feedback to government); and active partici-
pation (a relation based on partnership with government, in which citizens 
actively engage in the policy-making process). 

2083 Kubicek et al, eDemocracy; Prisma Strategic Guideline 9, 2. 
2084 Vgl auch die E-Governance-Empfehlungen des Europarates aus dem Jahr 2004: 

Draft Recommendation of the Committee of Ministers to member states on elec-
tronic governance („e-governance”). Vgl FN 174. 

2085 Vgl I. Kapitel 3. (FN 70).  
2086 URL: <http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/E-voting/definition.asp>. 
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De Vel beschreibt die durch die Einsatzmöglichkeiten der neuen Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien bedingten Entwicklungen demokratischer 

Prozesse wie folgt: „The democracy has changed during the past two decades. 

The pace of change is accelerating, however transforming democracy through 

the use of new information technologies has just scratched the surface. 

Over the next few decades democracy might evolve for the better and new 

ways that will allow people to improve their lives will appear. People may 

communicate with each other and with the authorities more freely, to asso-

ciate into groups of interest more easily; they will soon be able to vote 

online and to actively participate in all the stages of the decision-making 

by the authorities: evaluation of needs, gathering of information, decision 

taking, evaluation and correction of action ...“2087 Der verstärkte Einsatz 

neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere die 

Nutzung des Internet, ist nach Arterton2088 in mehrfacher Hinsicht für die 

Demokratie von Nutzen: „Informed citizenry, public accountability, lateral 

communications between citizens, two-way communications between political 

leaders, mechanisms for a citizen influence, political equality and sense 

of Community.” 

 

Die E-Government-Offensive 2003 der Bundesregierung macht E-Democracy auch 

in Österreich zum Programm:2089 „Neue Medien sollen auch verstärkt dazu ein-

gesetzt werden, einen offenen Dialog zwischen Regierung, politischen Ent-

scheidungsträgern, den Bürgerinnen und Bürgern und den Akteuren der Wirt-

schaft zu fördern. Modernes Regieren schließt e-Government und den Einsatz 

neuer Technologien als erklärtes Ziel mit ein. e-Governance Angebote, die 

den Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Beteiligung an demokratischen Ent-

scheidungsprozessen ermöglichen, sind schrittweise zu entwickeln. Die Um-

setzung von Diskussionsplattformen aber auch die Entwicklung elektronischer 

Verfahren für Bürgerbeteiligungsverfahren, bis hin zu den Mechanismen der 

direkten Demokratie soll forciert werden.“ Nach den Überlegungen der öster-

reichischen Bundesregierung im Weißbuch der Informationsgesellschaft2090 aus 

dem Jahr 1997 spielte die E-Democracy nur eine untergeordnete Rolle. Bloß 

die Verbesserung des Zugangs des Bürgers zu politisch relevanten Informati-

onen des politischen Meinungsbildungsprozesses durch Parlamentsinformati-

onssysteme schien realisierbar. 

 

                         
2087 de Vel, The Council of Europe in the New Information Era. Guy de Vel ist 

„Director General of Legal Affairs” des Europarats. 
2088 The State of Online Politics, in Filzmaier (Hrsg), Internet und Demokratie 17. 
2089 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich, Ministerratsvortrag 

(13.05.2003) 89. 
2090 Bundeskanzleramt, Informationsgesellschaft. Vgl II. Kapitel 3. 
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Dass sich E-Democracy in Österreich noch im Jahr 2003 auf einzelne Möglich-

keiten zu Gästebucheintragungen, E-Mail-Reaktionen, Umfragen und Konsulta-

tionen zu Gesetzgebungsprozessen beschränkte,2091 kommt im Bericht des Bun-

deskanzleramtes2092 zum Ausdruck. Ein „strukturierter und organisierter Aus-

bau von Mitwirkungssystemen“2093 zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 

Politik, Verwaltung und Gesellschaft wird in den nächsten Jahren für not-

wendig erachtet.2094 Der E-Participation Index 2003 der Vereinten Natio-

nen,2095 der die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger mittels moderner In-

formations- und Kommunikationstechnologien in den 191 UN-Mitgliedstaaten 

misst, konstatiert Österreich in diesem Bereich tatsächlich einen großen 

Nachholbedarf, liegen immerhin 60 UN-Staaten vor Österreich.  

 

 

1. „ELAK” im Parlament 
 

Wie die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit könnte auch die Arbeit der Par-

lamente in einem durchgehend elektronisch Aktenbearbeitungs- und –

verwaltungssystem organisiert werden, was einen „elektronischen Akt (ELAK)“ 

auch für die Parlamentsarbeit bedeutet. Über die Einführung entscheiden auf 

der Grundlage der Bundesverfassung die Parlamente selbst. Der Nationalrat 

müsste die Rechtsgrundlagen gemäß Art 30 Abs 2 B-VG im Geschäftsordnungsge-

setz zum Nationalrat (Geschäftsordnungsgesetz 1975, BGBl 410 idgF), der 

Bundesrat gemäß Art 37 Abs 2 B-VG in der Geschäftsordnung zum Bundesrat 

(Geschäftsordnung des Bundesrates, BGBl 1988/361 idgF) schaffen. Die Land-

tage entscheiden auf der Grundlage ihrer Landesverfassung in den Geschäfts-

ordnungen der Landtage. 

 

Das Geschäftsordnungsgesetz 1975 erlaubt etwa in § 31b Abs 2 „Vorlagen, Do-

kumente, Berichte, Informationen und Mitteilungen“ zu Vorhaben im Rahmen 

der Europäischen Union gemäß Art 23e Abs 1 B-VG in zwei Exemplaren oder „in 

gleichwertiger Weise auf elektronischem Weg“ an die Klubs zu verteilen. Ei-

ne rechtliche Grundlage für elektronische Abstimmungen im Parlament wurde 

durch die Novelle BGBl 1996/438 geschaffen. § 66 Abs 1 Geschäftsordnungsge-

setz 1975 lässt eine elektronische Abstimmung in Nationalrat ausdrücklich 

zu, „sofern eine elektronische Abstimmungsanlage zur Verfügung steht.“  

                         
2091 Zu den ersten internationalen Ansätzen einer Beteiligung der Bürger an der 

politischen Willensbildung auf Grundlage moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien vgl Lenk, „Electronic Democracy“, in Kubicek et al 
(Hrsg), Multimedia@Verwaltung 248. 

2092 Bundeskanzleramt (Hrsg), e-Government in Österreich 64. 
2093 Vgl zum Begriff der E-Participation etwa Heindl, Elektronische Demokratie, 

in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 184. 
2094 Bundeskanzleramt (Hrsg), e-Government in Österreich 64. 
2095 Vgl VI. Kapitel (FN 924). 
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Alle Abgeordneten zum Nationalrat wurden mit einem Notebook ausgestattet. 

Welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben könnten, beschäftigte 

auch den Verfassungsgerichtshof. Aus Anlass des konkret zur Entscheidung 

vorliegenden Falls war es aus der Sicht des Gerichtshofes allerdings „ent-

behrlich (…) zu prüfen, ob eine Verletzung des § 44 GOG NR stattgefunden 

hat, ob die von den antragstellenden Abgeordneten und vom Präsidenten des 

Nationalrates übereinstimmend dargestellten Vorgänge der Verteilung des 

Ausschussberichtes teils in Papierform, teils mittels e-mail an einen Klub 

sowie durch Bereitstellung im Internet … als rechtzeitige Verteilung im 

Sinne des § 44 Abs 1 GOG NR zu beurteilen ist ...“2096 

 

Mit Ministerratsbeschluss vom 06.06.2001 wurde das Projekt „E-Recht“ vorge-

legt, das den gesamten Rechtserzeugungsprozess des Bundes unter Einbezie-

hung der Mitwirkung der am Gesetzgebungsprozess beteiligten Bundesregie-

rung, des Bundeskanzlers und des Bundespräsidenten auf eine abgestimmte e-

lektronische Basis (elektronisches „Workflow-System“) stellen will.2097 Ziel 

ist eine wesentliche Beschleunigung der Abläufe. Über den Versuch einver-

nehmlicher Abstimmungen der getrennten Regierungs- und Parlamentssysteme 

mit gemeinsamen Schnittstellen hinaus ist bisher rechtlich nur die Kundma-

chung der Bundesgesetze im elektronischen Bundesgesetzblatt seit 

01.01.20042098 verwirklicht. Der gesamte Prozess der „Rechtserzeugung“ soll-

te mit dem Projekt „E-Recht“ elektronisch abgewickelt werden. In der Parla-

mentsarbeit etwa könnten Verhandlungsgegenstände nur noch elektronisch ver-

teilt werden, Regierungsvorlagen ausschließlich elektronisch eingebracht 

werden, Ausschussberichte elektronisch erstellt, Beschlüsse des National-

rats und Bundesrates elektronisch signiert werden.  

 

Verwirklicht hat die Parlamentsdirektion das Parlamentsinformationssystem, 

das unter der Adresse <http://www.parlament.gv.at> im Internet öffentlich 

zugänglich ist. Das österreichische Parlament richtete seine Website 1996 

ein. Es beinhaltet eine umfassende und aktuelle Dokumentation der laufenden 

Arbeit des Nationalrates und des Bundesrates. Diese umfasst insbesondere 

die parlamentarischen Materialen (Gesetzesvorschläge, Anträge, Berichte, 

Anfragen, Petitionen, stenographische Protokolle, etc.) und die Parlaments-

korrespondenz sowie Sitzungstermine und Tagesordnungen.  

 

 

                         
2096 VfGH 13.03.2004, G 211/03. 
2097 Vgl etwa Bachmann, e-Legislation ? JRP 2003, 69; Sander, eRecht, JRP 2003, 

73; und Weichsel, e-Recht, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 191. 
2098 Vgl IV. Kapitel 3. 
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2. E-Voting 
 

Besondere Bedeutung für die Vereinfachung, Beschleunigung und Präzisierung 

von Abläufen könnten die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

für die Stimmabgabe der Bürger bei Wahlen und Abstimmungen haben. Die Be-

rührungsängste weiter Bevölkerungskreise mit der Handhabung der neuen Me-

dien sind mit ins Kalkül zu ziehen. Der Schutz der Wahlrechtsgrundsätze be-

darf E-Voting besonderer technischer Anstrengungen.  

 

Der Europarat definiert E-Voting als „an e-election or e-referendum that 

involves the use of electronic means in at least the casting of the 

vote.”2099 Er erarbeitete 2004 im Rahmen des „Council of Europe e-Voting 

Project“2100 E-Voting-Empfehlungen (Recommendation Rec2004/11 of the Commit-

tee of Ministers to member states on legal, operational and technical stan-

dards for e-voting), die gemeinsame Standards und rechtliche Rahmenbedin-

gungen für die Mitgliedstaaten darlegen.2101 Im Zentrum steht die „Forde-

rung“, dass beim E-Voting sämtliche Prinzipien demokratischer Wahlen und 

Abstimmungen zu beachten sind und E-Voting ebenso zuverlässig und sicher 

sein muss wie Wahlen und Abstimmungen ohne Verwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Innerhalb von zwei Jahren nach Annahme der Emp-

fehlungen durch den Ministerrat2102 sollen die Mitgliederstaaten dem Europa-

rat über ihre Erfahrungen mit dem E-Voting berichten, damit der Europarat 

auf dieser Grundlage weitere Aktivitäten im Bereich des E-Voting setzen 

kann.  

 

Die Europäische Kommission sieht in ihrem eDemocracy-Bericht2103 zwar zahl-

reiche Vorteile im E-Voting (etwa finanzielle Einsparungen, steigende Wahl-

beteiligung und höherer Grad an demokratischer Legitimierung sowie alterna-

tive Abstimmungsmöglichkeiten als Maßnahme gegen den Digital Divide), hat 

bezüglich der Umsetzung aber (noch) Vorbehalte: „Differences of opinion on 

the veracity and reliability of online voting techniques are common both 

within governments, academia and among the general public. The reliability 

of voting machines, authentication difficulties and the disappearance of a 

verifiable paper trail all were highlighted as being yet unresolved. Mali-

                         
2099 Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to member states on 

legal, operational and technical standards for e-voting. 
2100 URL: <http://www.coe.int/democracy>. 
2101 An der Ausarbeitung der E-Voting-Empfehlungen waren auch österreichische 

Vertreter beteiligt, etwa das Zentrum für sichere Informationstechnologie A-
SIT; vgl Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy 135. 

2102 Die E-Voting-Empfehlungen wurden am 30.09.2004 vom Ministerrat angenommen. 
2103 Europäische Kommission (eGovernment Unit), eDemocracy; Seminar Report 

(2004). 
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cious attacks by hackers against eVoting software could corrupt results and 

compromise the identity of voters and results of elections.”2104 

 

Die E-Government-Offensive 2003 der Bundesregierung macht zwar E-Democracy 

zum Programm2105 und spricht von der „Entwicklung elektronischer Verfahren“ 

auch für „Mechanismen der direkten Demokratie“, der Begriff E-Voting findet 

sich allerdings nur in der Beilage unter den E-Government-Projekten des 

Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten2106 mit dem Zusatz „pro-

jektiert“. Ein geplanter Passus, wonach E-Voting in Österreich bis zum Jahr 

2010 flächendeckend hätte eingeführt werden sollen, wurde nicht in den Vor-

trag an den Ministerrat aufgenommen.2107 Dass mittlerweile aber selbst der 

österreichische Gesetzgeber die Möglichkeit einer elektronischen Stimmabga-

be – nicht nur bei Wahlen zu gesetzlichen Interessenvertretungen – für ein 

denkbares Szenario hält, zeigen die Erläuterungen zum E-Government-

Gesetz:2108 „Der Umstand, dass auch nicht-meldepflichtige Personen in die 

eindeutige elektronische Identifikation mittels Bürgerkarte im Wege des Er-

gänzungsregisters für natürliche Personen miteinbezogen werden können, ist 

ein erster Schritt hin zu einem Instrumentarium, mit dessen Hilfe auch Aus-

landsösterreichern in weiterer Zukunft zB die elektronische Abgabe ihrer 

Stimmen bei österreichischen Wahlen ermöglicht werden könnte.“ 

 

Konkrete Überlegungen zum E-Voting (im Sinne von elektronischen Distanzwah-

len) sind relativ jung, noch die 1998 von Leggewie2109 ausgelöste breite 

Diskussion fand auf einer theoretischen und abstrakten Ebene statt.2110 

Aichholzer/Schmutzer2111 führten noch im Jahr 2000 zum Wählen via Internet 

aus, dass dafür neben einer „ausreichenden Sicherheitsinfrastruktur“ va 

auch „die politische Bereitschaft“ fehlt. Es werde daher noch länger dau-

ern, „bis elektronische Wahlen von zu Hause aus durchgeführt werden“. Der 

Grund liegt darin, dass die Internetpenetration und die Fähigkeit damit um-

zugehen erst in den letzten Jahren ein entsprechendes Niveau erreicht ha-

ben, und insbesondere die zur Abwicklung von elektronischen Abstimmungen 

                         
2104 Europäische Kommission (eGovernment Unit), eDemocracy; Seminar Report (2004) 

11. 
2105 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 89. 
2106 Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie, Ministerratsvortrag (13.05.2003) 96. 
2107 Parycek/Seböck, Elektronische Demokratie, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-

Democracy 35. 
2108 RV 252 BlgNR 22. GP 7. 
2109 Demokratie auf der Datenautobahn, in Leggewie/Maar (Hrsg), Internet & Poli-

tik 45. 
2110 Parycek/Seböck, Elektronische Demokratie, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-

Democracy 25; vgl auch Otten, Modernisierung der Präsenzwahl, in Buch-
stein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 71. 

2111 E-Government in Österreich, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1, 83. 
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und Wahlen erforderlichen kryptografischen Verfahren noch nicht ausgereift 

waren.2112 

 

Im Jahr 2000 fanden – weltweit2113 – die ersten rechtsgültigen Wahlen über 

das Internet an der Universität Osnabrück statt.2114 Etwa 500 Studierende, 

die sich als „Testwähler“ zur Verfügung gestellt hatten,2115 wurden mit 

Chipkarte und Lesegerät ausgestattet und konnten bei der Wahl der Studie-

rendenvertretung an der Universität Osnabrück am 02.02.2000 online von zu 

Hause aus oder vom Wahl-PC im Wahllokal wählen.2116 In der Folge begannen 

auch andere Staaten damit, E-Voting versuchsweise einzuführen.2117 In der 

Schweiz soll E-Voting flächendeckend 2010, in Großbritannien 2008 zur Ver-

fügung stehen, in Schweden denkt man an eine Einführung ab 2010,2118 auch in 

den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in osteuropäischen 

Staaten wächst das Interesse an E-Voting-Systemen.2119  

 

                         
2112 Vgl Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-

Democracy 134. 
2113 Die ersten US-amerikanischen Internet-Wahlen, die Vorwahlen der Demokraten 

in Arizona zur US-Präsidentenwahl 2000, fanden (erst) vier Wochen später 
statt. Vgl Kubicek/Wind, Wie „modernisiere“ ich Wahlen ? in Filzmaier 
(Hrsg), Internet und Demokratie 109; und Lange, Click’n Vote, in Buch-
stein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 129. 

2114 Vgl Elsas, E-Government in Deutschland, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 1, 124; Kubicek/Wind, Wie „modernisiere“ ich Wahlen ? in Filzmaier 
(Hrsg), Internet und Demokratie 109; Lange, Click’n Vote, in Buch-
stein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 131; Otten, Modernisierung der Präsenz-
wahl, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 71; Poier, E-Government 
und Online-Voting, in Pauger (Hrsg), Neue Medien 247; Schefbeck, Elektroni-
sche Demokratie, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1, 94. 

2115 Von 500 „Testwählern“ meldeten sich 412 zur elektronischen Wahl an, 76 Pro-
zent davon gaben ihre Stimme tatsächlich online ab. Vgl dazu Forschungsgrup-
pe Internetwahlen, Projekt „Strategische Initiative: Wahlen im Internet“. 

2116 156 Studierenden gaben tatsächlich ihre Stimme online ab. Lange, Click’n 
Vote, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 132, berichtet von erheb-
lichen Problemen bei Durchführung der Wahl: Die Inbetriebnahme der Kartenle-
segeräte etwa war für manche der Stimmberechtigten zu kompliziert, die Lese-
geräte waren teilweise inkompatibel, auch die Software war kompliziert zu 
bedienen, Wahlserver fielen für längere Zeiträume aus, bei gescheiterten 
Wählversuchen entstanden temporäre Dateien, welche die Wahlentscheidung zu 
erkennen gaben. 

2117 Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 
134 FN 2, nennt die Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Irland und Mexiko. 
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2004 konnten die in den Niederlan-
den Stimmberechtigten ihre Stimme im Ausland auch elektronisch abgeben.  

2118 Zu Vorhaben in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien vgl Buchs-
baum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 137. 

2119 Estland kennt bereits ein E-Voting-Gesetz, konkrete Projekte existieren etwa 
in Ungarn und Slowenien; Rumänien, Tschechien und Russland planen E-Voting-
Testwahlen in den Jahren 2004 bis 2006. 
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a. Poll Site Voting, Kiosk Voting und Remote Voting 
 

Grundsätzlich werden drei2120 Arten von E-Voting unterschieden:2121 

 

[Elektronische Präsenzwahl in Wahllokalen (Poll Site Internet Voting2122)]. 

Dabei finden Wahlen und Abstimmungen zwar auf herkömmliche Weise in Wahllo-

kalen und unter Aufsicht von Wahlbehörden statt, doch die Stimmabgabe 

selbst erfolgt durch Einsatz eines in der Wahlzelle befindlichen elektroni-

schen Wahlterminals und die Ermittlung des Wahlergebnisses geht automati-

onsunterstützt vonstatten. Vorteil dieser Art des E-Voting ist, dass die 

verfassungsgesetzlichen Wahlrechtsgrundsätze, insbesondere das persönliche 

und das geheime Wahlrecht, wie bei herkömmlichen Wahlen Beachtung finden 

können,2123 der kostenintensive Prozess der Stimmenauszählung aber dennoch 

automatisiert ist.2124 Sind die einzelnen Wahlterminals überdies miteinander 

verbunden, entfällt für den Stimmberechtigten überdies die Bindung an ein 

bestimmtes Wahllokal. Derartige Formen des E-Voting wurden in den Nieder-

landen und Brasilien schon vor einigen Jahren eingeführt. Belgien, Irland, 

Peru, Portugal und Mexiko werden folgen, die französischen, italienischen 

und ungarischen Testwahlen zeigen ebenfalls in diese Richtung.2125 In 

Deutschland soll diese Form des E-Voting bei der Bundestagswahl 2006 flä-

chendeckend zum Einsatz kommen. Die gesetzliche Grundlage dafür ist § 35 

Bundeswahlgesetz, der die „Stimmabgabe mit Wahlgeräten“ erlaubt.2126 

 

                         
2120 Neymanns, Wahl der Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 26, 

unterscheidet folgende vier Arten von Online-Wahlen: @community (dabei er-
folgt die Stimmabgabe über im Wahllokal aufgestellte Computer, die das Wahl-
ergebnis an einen zentralen Rechner übermitteln); @kiosk (Stimmabgabe über 
an öffentlichen Orten aufgestellte Rechner); @home (Stimmabgabe am Rechner 
zu Hause); und „on the run“ (Stimmabgabe über mobile Kommunikationsgeräte). 

2121 Vgl Parycek/Seböck, Elektronische Demokratie, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy 33; Poier, Grundrechte und E-Voting, in Österreichische Juristen-
kommission (Hrsg), Grundrechte 105; und Schinagl/Kilches, Online-Wahlen, in 
Pauger (Hrsg), Neue Medien 299. 

2122 Internet Policy Institute, Report on Internet Voting 6. Neymanns, Wahl der 
Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 26, nennt diese Art der 
Wahl @community, sofern die einzelnen Wahlterminals mit einem zentralen 
Rechner – online – verbunden sind (vgl FN 2121).  

2123 Vgl etwa Poier, Grundrechte und E-Voting, in Österreichische Juristenkommis-
sion (Hrsg), Grundrechte 116, der die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von 
elektronischen Wahlen „mittels Wahlmaschinen in einer Wahlzelle“ annimmt. 

2124 Vgl etwa Leitold, E-Voting, JRP 2004, 78 f: „Die Prozedur unterscheidet sich 
also kaum vom konventionellen Verfahren, es gestaltet sich die Auszählung 
bei komplexen Wahlsystemen jedoch effizienter.“ Vgl auch Neymanns, Wahl der 
Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 27. 

2125 Vgl Buchsbaum, E-Voting in Europa, JRP 2004, 110. 
2126 Die Verordnung des Bundesministers des Innern über die näheren Bestimmungen 

betreffend Zulassung und Verwendung von Wahlgeräten erlaubt den Einsatz 
rechnergestützter Geräte. Zu den Einzelheiten vgl Kubicek/Wind, Bundestags-
wahl per Computer ? in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 98. 
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[Elektronische Präsenzwahl außerhalb von Wahllokalen (Kiosk Voting2127)]. 

Dabei finden Wahlen und Abstimmungen mittels mobiler Computerterminals un-

ter Aufsicht von Wahlbehörden statt. Diese Form des E-Voting könnte von 

„fliegenden Wahlkommissionen“ etwa in Krankenhäusern oder zur Ermöglichung 

der Stimmabgabe durch gehbehinderte Personen eingesetzt werden. Zu Vortei-

len und der verfassungsgesetzlichen Zulässigkeit gilt das zum Poll Site In-

ternet Voting Gesagte. Soweit solche mobilen Wahlterminals allerdings an 

öffentlich zugänglichen Plätzen ohne Aufsicht von Wahlbehörden aufgestellt 

würden, wären die rechtlichen Bedenken mit jenen des Remote Internet Voting 

vergleichbar. Konkrete Überlegungen zu Kiosk Voting-Systemen an öffentlich 

zugänglichen Orten gibt es in Großbritannien.2128  

 

[Elektronische Distanzwahl (Remote Internet Voting2129)]. Die elektronische 

Distanzwahl erlaubt die Stimmabgabe – ohne örtliche Bindung an ein Wahllo-

kal und ohne Anwesenheit einer Wahlbehörde – wo immer der Stimmberechtigte 

einen Computer, ein Mobiltelefon oder ein anderes mobiles Endgerät2130 mit 

Zugang zum Internet zur Verfügung hat. Die elektronische Distanzwahl ist 

jene, die üblicherweise mit dem Begriff E-Voting verbunden wird, wobei der 

gesamte Wahlvorgang mittels moderner Informations- und Kommunikationstech-

nologien abgewickelt wird:2131 Die Überprüfung der Identität der Stimmbe-

rechtigten und die Stimmabgabe selbst finden über eine Internet-Applikation 

statt, die Auszählung der Stimmen erfolgt automationsunterstützt.2132 Die 

elektronische Distanzwahl muss freilich nicht zwingend über das Internet 

abgewickelt werden, auch andere „elektronische“ Formen sind denkbar, etwa 

eine Stimmabgabe über das Telefon.2133 Aus diesem Grund wird in der Litera-

tur zum Teil2134 für die elektronische Distanzwahl mittels Internet ein ei-

                         
2127 Internet Policy Institute, Report on Internet Voting 6 f. Neymanns, Wahl der 

Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 26, nennt diese Form 
der elektronischen Wahl @kiosk. 

2128 Vgl Buchsbaum, E-Voting in Europa, JRP 2004, 110 FN 31. 
2129 Internet Policy Institute, Report on Internet Voting 6. Der Begriff des Re-

mote Internet Voting ist gegenüber dem Begriff der elektronischen Distanz-
wahl enger, weil neben der Stimmabgabe über das Internet auch andere elekt-
ronische Formen der Stimmabgabe denkbar sind. 

2130 Neymanns, Wahl der Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 26, 
verwendet für die Stimmabgabe über mobile Kommunikationsgeräte, etwa über 
Mobiltelefone, den Begriff der „Online-Wahl on the run“. 

2131 Zu den einzelnen Prozessschritten der elektronischen Distanzwahl vgl Pros-
ser/Kofler/Krimmer/Unger, Kritische Erfolgsfaktoren, in Prosser/Krimmer 
(Hrsg), e-Democracy 212.  

2132 Vgl Uhrmann, Potential von E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 
163. 

2133 Vgl zur Testwahl in Großbritannien, bei der die Stimmen per Telefon abgege-
ben werden konnten, VIII. Kapitel 2.b. 

2134 Buchsbaum, E-Voting in Europa, JRP 2004, 106; Schreiner, Wahlen per Maus-
klick, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3, 259. 
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gener Begriff, und zwar der des „I-Voting“ (Internet-Voting) verwendet.2135 

Verbindliche elektronische Distanzwahlen wurden bislang in nur einigen we-

nigen Staaten – und jeweils nur einen begrenzten Kreis von Stimmberechtig-

ten betreffend – durchgeführt, so in Deutschland und Dänemark (jeweils bei 

nicht-politischen Wahlen), in Großbritannien (Lokalwahlen), in den Nieder-

landen (Wahl zum Europäischen Parlament aus dem Ausland), in Frankreich 

(Wahl zum Conseil supérieur des Français de l’Étranger in den USA), in Spa-

nien (Madrider Referendum 2004) und in der Schweiz (Kantone Genf, Neuenburg 

und Zürich).2136 Darüber hinaus führten einige Staaten unverbindliche E-

Voting-Tests durch, etwa Spanien bei den Parlamentswahlen 2004 oder Öster-

reich bei den Hochschülerschaftswahlen 2003. 

 

In der Diskussion wird mit der Stimmabgabe am PC, also von zu Hause2137 oder 

vom Büro aus, vor dem Hintergrund stetig sinkender Wahlbeteiligungen und 

steigendem Desinteresse der Bürger an Politik2138 allgemein die Hoffnung an 

höheren Wahlbeteiligungen2139 und der Belebung des Interesses an der Politik 

verbunden.2140 Pilotprojekte elektronischer Abstimmungen zeigten allerdings 

in jenen Fällen, in denen (ohnehin) die briefliche Stimmabgabe zulässig 

war,2141 keine oder eine nur geringe Steigerung der Wahlbeteiligung.2142 Mehr 

zur Steigerung der Wahlbeteiligung beitragen werden E-Voting-Systeme bei 

Wahlen, bei denen die Briefwahl unzulässig oder nur unter besonderen Vor-

aussetzungen zulässig ist, weil dann eine ortsungebundene Stimmabgabe (nur) 

                         
2135 Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 

141 FN 51, versteht I-Voting als „elektronische Form der postalischen Pa-
pier-Briefwahl“.  

2136 Vgl Buchsbaum, E-Voting in Europa, JRP 2004, 110. 
2137 Neymanns, Wahl der Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 

26 f, nennt diese Form elektronischer Stimmabgaben die „@home-Wahl“; Buch-
stein, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 54, 
spricht vom „Home-Online-Voting“. 

2138 Die „Partei der Nicht-Wähler“, so Schnider, E-Voting, JRP 2004, 124, 
„scheint immer mehr zur stärksten Fraktion zu werden.“ 

2139 Vgl etwa Rittler, Einfluss von E-Voting auf die Wahlbeteiligung, in Pros-
ser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 193. 

2140 Vgl Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy 134; Pecival, Der überforderte Wähler, in Prosser/Krimmer (Hrsg), 
e-Democracy 57; Rüß, Online-Voting, in Filzmaier (Hrsg), Internet und Demo-
kratie 130; Rüß, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 
41; Tauss, E-Vote, in Kubicek et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung 286; Uhr-
mann, Potential von E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 165. Zu 
möglichen parteipolitischen Auswirkungen der Einführung von E-Voting vgl 
Poier, E-Voting und Briefwahl, JRP 2004, 87. 

2141 So insbesondere in der Schweiz. Vgl FN 2166 und Brücher, E-Voting in der 
Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 122, sieht „dennoch gute 
Gründe, die elektronische Stimmabgabe zu befürworten.“ 

2142 Poier, E-Government und Online-Voting, in Pauger (Hrsg), Neue Medien 249, 
weist darauf hin, dass gesteigerte Wahlbeteiligungen mitunter nur kurzfris-
tig sein werden und – zumindest auch – auf die Stimmabgabe durch „Technik-
Freaks“ zurückzuführen sein werden. 
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durch die elektronische Stimmabgabe möglich ist. Neymanns2143 nennt als 

Gründe für die Einführung elektronischer Wahlen die Fehleranfälligkeit von 

Papierwahlen,2144 die hohen Kosten herkömmlicher Wahlverfahren2145, die zuneh-

mende Flexibilität der Menschen, die eine ortsungebundene Stimmabgabe er-

fordere, und den Trend zur Modernisierung.2146  

 

Die elektronische Distanzwahl bedeutet also einerseits für die öffentliche 

Verwaltung eine Vereinfachung und Kostenreduktion der Wahl- oder Abstim-

mungsverfahren und anderseits für die Stimmberechtigten den Vorteil, dass 

sie ihre Stimme ortsungebunden – an ihrem jeweiligen Aufenthaltsort – abge-

ben können und sich nicht in ein bestimmtes Wahllokal begeben müssen. In 

Österreich wird die Einführung elektronischer Distanzwahlen vor allem von 

den Auslandsösterreichern, die ihre Stimm- und Wahlrechte ohne das Procede-

re der „Briefwahl“ unkomplizierter ausüben könnten, gefordert. Gegen die 

elektronische Distanzwahl bestehen allerdings massive technische2147 und 

rechtliche Bedenken.2148 Kubicek/Wind2149 fassen die widersprüchlichen Auffas-

sungen zu E-Voting wie folgt zusammen: „Auf der einen Seite werden hohe Er-

wartung etwa im Hinblick auf eine Erhöhung der Wahlbeteiligung, Überwindung 

von Politikverdrossenheit und die Ermöglichung informierter Wahlentschei-

dungen gehegt. Auf der anderen Seite wird auf technische Sicherheitsrisiken 

hingewiesen, vor einer anhaltenden Abkehr von der klassischen Wahl per Ur-

nengang gewarnt und die mögliche Benachteiligung bestimmter Bevölkerungs-

gruppen betont.“ 

 

                         
2143 Wahl der Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 30. 
2144 Versehentliches Ankreuzen auf Papier-Stimmzetteln und nachfolgende Korrektur 

etwa führt häufig zu einer ungültigen Stimmabgabe, wenn der „wahre Wähler-
wille“ nicht mehr erkennbar ist. Wähler bringen teilweise auch Zeichen oder 
sonstige Kommentare auf Papier-Stimmzetteln an, aus denen der Wählerwille 
nicht unzweideutig hervorgeht. Der elektronische Stimmzettel schließt diese 
Fehlerquellen aus. Versehentliches Ankreuzen kann hier korrigiert werden, 
das Anbringen sonstiger Zeichen oder Kommentare kann technisch ausgeschlos-
sen werden. Vgl auch Rüß, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Onli-
ne-Wahlen 42. 

2145 Nach Rüß, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 41, 
sind in Deutschland für jede per Briefwahl abgegebene Stimme 5 Euro aufzu-
wenden.  

2146 Otten, Modernisierung der Präsenzwahl, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-
Wahlen 73, führt des Weiteren organisatorische Problemfelder herkömmlicher 
Wahlverfahren, wie die hohe Fehleranfälligkeit bei der Auszählung, die man-
gelhafte Verifizierbarkeit der Fehler, sowie Zugangsprobleme für Behinderte 
oder Blinde für E-Voting ins Treffen. 

2147 Vgl etwa Lange, Click’n Vote, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 
127. 

2148 Brücher, E-Voting in der Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 
124, weist darauf hin, dass ein erfolgreiches E-Voting auch die Überzeugung 
der stimmberechtigten Bürger, dass ihr Abstimmungsverhalten über das Inter-
net nicht eingesehen werden und manipuliert werden kann, voraussetzt.  
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Wie elektronische Distanzwahlen „von zu Hause aus“ aussehen könnten, zeigen 

unter anderem Versuche aus Großbritannien, Frankreich und der Schweiz sowie 

eine Testwahl bei den österreichischen Hochschülerschaftswahlen. 

 

b. E-Voting-Versuche 
 

[Großbritannien]. In Großbritannien etwa hatten zirka 15.000 Bürger aus 30 

Gemeinden bei den Kommunalwahlen 2002 die Wahl, ihre Stimme auf herkömmli-

che Form abzugeben oder aber im Internet, über Festnetz- oder Mobiltelefo-

ne. Zweck dieses britischen E-Voting-Versuchs war es, einerseits unter-

schiedliche Varianten der elektronischen Stimmabgabe zu testen, anderseits 

aber auch die Wahlbeteiligung zu erhöhen.2150 Etwa ein Viertel der Wähler, 

vor allem junge Wähler, nutzte die Möglichkeit der elektronischen Stimmab-

gabe, eine Steigerung der Wahlbeteiligung konnte allerdings nicht nachge-

wiesen werden.2151 

 

[Frankreich]. Im Jahr 2003 wurde E-Voting bei der Wahl zum Conseil supérie-

ur des Français de l’Étranger (CSFE), einem Vertretungsorgan der Auslands-

franzosen, aus dem letztlich auch zwölf Mitglieder des französischen Senats 

hervorgehen, eingesetzt.2152 Die 61.000 in den Vereinigten Staaten von Ame-

rika lebenden Stimmberechtigten konnten ihre Stimme elektronisch über das 

Internet, per Kiosk Voting in den französischen Konsulaten oder per Brief-

wahl abgeben.2153 Dazu wurde den in den Vereinigten Staaten lebenden Stimm-

berechtigen postalisch jeweils ein PIN und ein Passwort übermittelt. Die 

Stimmabgabe über das Internet bei der Wahl zum Conseil supérieur des Fran-

çais de l’Étranger in den USA führte zu einem starken Rückgang der Stimmab-

gabe in den Konsulaten und insgesamt zu einer Steigerung der Wahlbeteili-

gung.2154 Wenig erfolgreich war hingegen eine E-Voting-Wahl in der französi-

schen Gemeinde Issy-les-Moulineaux,2155 bei der die Ladezeit der Verbindung 

zum Wahlserver mitunter 45 Minuten dauerte und manche Firewalls den Zugang 

verhinderten.2156 

                                                                             
2149 Wie „modernisiere“ ich Wahlen ? in Filzmaier (Hrsg), Internet und Demokratie 

108. 
2150 Vgl Pecival, Der überforderte Wähler, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 

60. 
2151 Vgl Pecival, Der überforderte Wähler, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 

60. 
2152 Zu den entsprechenden Änderungen der Wahlbestimmungen vgl Muselier, Expéri-

mentation du vote par Internet 22. 
2153 Vgl dazu Muselier, Expérimentation du vote par Internet. 
2154 Vgl Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-

Democracy 137. 
2155 Vgl URL: <http://www.e-voting.at/main.php?ID=81>. 
2156 Zur Position Frankreichs zu E-Voting vgl Le Forum des droits sur l’internet, 

Le vote électronique en France. 



VIII. E-Government und E-Democracy 
 
 

 480 

 

[Schweiz]. In der Schweiz werden Pilotprojekte zu E-Voting („Vote électro-

nique“) durchgeführt, um Lösungsmöglichkeiten für die mit elektronischen 

Abstimmungs- und Wahlverfahren verbundenen technischen, organisatorischen 

und rechtlichen Fragen aufzuzeigen und anhand der praktischen Umsetzung zu 

evaluieren.2157 Nach entsprechenden – mit 01.01.2003 in Kraft getretenen – 

Änderungen der Schweizer Wahlrechtsbestimmungen (Bundesgesetz über die Po-

litischen Rechte und Verordnung über die Politischen Rechte)2158 dürfen die 

Schweizer Kantone E-Voting („Vote électronique“) bei Abstimmungen und Wah-

len versuchsweise einsetzen.2159 Die Kantone Genf, Neuenburg und Zürich 

machten von dieser Ermächtigung Gebrauch.2160 Da in der Schweiz wesentlich 

häufiger Abstimmungen und Wahlen stattfinden als in anderen Demokratien,2161 

ist das Interesse, die Abstimmungen effizienter und einfacher zu gestalten, 

entsprechend groß.2162 

 

Die (Schweizer) Bundesverfassung2163 kennt – ebenso wie die österreichische 

– das geheime Stimmrecht oder Stimmgeheimnis. Während jedoch nach österrei-

chischem Bundesverfassungsrecht die Briefwahl als unzulässig gilt,2164 wurde 

die briefliche Stimmabgabe 1994 in der Schweiz generell erlaubt. Die Stimm-

bürger können danach frei entscheiden, ob sie ihre Stimme bei Wahlen und 

Abstimmungen per Brief oder in einem Wahllokal abgeben wollen.2165 Diese ge-

nerelle verfassungsgesetzliche Zulässigkeit der Briefwahl erleichtert die 

Einführung von elektronischen Abstimmungen und Wahlen. Wenn das Stimmge-

heimnis beim Ausfüllen eines papierenen Stimmzettels zu Hause bei der 

Briefwahl als ausreichend geschützt angesehen wird, dann bietet der private 

                         
2157 URL: <http://www.admin.ch/ch/d/egov/ve/projekte/projekte.html>. 
2158 Vgl Braun, e-Voting in der Schweiz, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 

7, 265. 
2159 Zum Vote électronique vgl Schweizerischer Bundesrat, Bericht über den Vote 

électronique; und Linder, Gutachten. 
2160 Braun, Schweizerische Erfahrungen, JRP 2004, 100. 
2161 Neben den alle vier Jahre stattfindenden Parlamentswahlen finden etwa vier 

Mal im Jahr auf Bundesebene Abstimmungen statt. Hinzu kommen noch Abstimmun-
gen auf kantonaler und kommunaler Ebene, die allerdings in der Regel gemein-
sam mit den Abstimmungen auf Bundesebene durchgeführt werden. 

2162 Brücher, E-Voting in der Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 
122, betont vor allem den „enormen administrativen Aufwand, der anfällt, um 
den im Ausland wohnhaften Schweizern das Wählen und Abstimmen zu ermögli-
chen“, der durch E-Voting reduziert werden könnte. 

2163 Art 34 Abs 2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft lautet: 
„Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und 
die unverfälschte Stimmabgabe.“ (URL: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101>). 

2164 Vgl VfSlg 10.412/1985; Nowak/Strejcek, Wahl- und Stimmrecht, in Machacek 
(Hrsg), Grund- und Freiheitsrechte Band III 20; und VIII. Kapitel 2.c. 

2165 In Städten wie Bern oder Genf werden bei Wahlen und Abstimmungen inzwischen 
über 90 Prozent der Stimmen per Brief abgegeben. Vgl Braun, e-Voting in der 
Schweiz, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 267; Braun, Rechtliche 
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Bereich auch beim Ausfüllen eines elektronischen Stimmzettels im Internet 

ausreichenden Schutz vor Verletzungen des Stimmgeheimnisses.2166 

 

Im Kanton Genf fanden die ersten vier offiziellen E-Voting-Abstimmungen im 

Jänner und November 2003 sowie im April und Juni 2004 statt. Der erste Ver-

such mit Vote électronique auf Bundesebene (Abstimmung betreffend Bundes-

vorlagen) fand am 26.09.2004 in vier Gemeinden des Kantons Genf2167 statt. 

Die Stimmberechtigten konnten dabei ihre Stimme wahlweise online oder auf 

konventionellem Weg abgeben.2168 Bei herkömmlichen Stimmabgaben in einem 

Wahllokal überprüfen die Wahlbehörden in der Schweiz Identität und Stimmbe-

rechtigung anhand eines Stimmrechtsausweises. Für die elektronischen Ab-

stimmungen in Genf wurden diese Ausweise mit einer unter einem Rubbelfeld 

verborgenen Stimmausweisnummer ausgestattet, die den Zugang zur Abstim-

mungsplattform im Internet nur ein einziges Mal erlauben und somit mehrfa-

che Online-Stimmabgaben ausschließen. Um auszuschließen, dass ein Stimmbe-

rechtigter sowohl online als auch im Wahllokal seine Stimme abgibt, ist der 

Stimmrechtsausweis bei der herkömmlichen Wahl vorzuweisen.2169 Das Genfer E-

Voting-Projekt wird derzeit nur für elektronische Abstimmungen, nicht für 

Wahlen, eingesetzt. Die Neuenburger2170 und Züricher2171 Pilotprojekte wollen 

E-Voting sowohl bei Abstimmungen als auch bei Wahlen einführen.  

 

[Hochschülerschaftswahl 2003]. Die Novelle BGBl I 2001/18 zum Hochschüler-

schaftsgesetz 1998 (HSG 1998), BGBl I 1999/22, erklärte die Durchführung 

elektronischer Hochschülerschaftswahlen für zulässig. Nach den Vorstellun-

gen der Regierungsvorlage2172 sollte „bei der nächsten Hochschülerschafts-

wahl an einzelnen Bildungseinrichtungen eine elektronische Durchführung (e-

voting) versuchsweise vorgenommen werden“, um eine „sichere Umsetzung“ der 

bezüglichen Bestimmungen zu ermöglichen, „wobei hohes Augenmerk auf Daten-

sicherheit und Datenauthentizität zu legen ist.“ Aufgrund der Erfahrungen 

sollte festgestellt werden, „ob in Hinkunft die Wahl zur Vertretung der 

                                                                             

Aspekte des E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 111; und Brü-
cher, E-Voting in der Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 122. 

2166 Vgl Braun, Rechtliche Aspekte des E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy 112. 

2167 Anières, Cologny, Carouge und Meyrin. 
2168 Bundeskanzlei, Vote électronique Newsletter Nr 1. 
2169 Sofern die (für die elektronische Stimmabgabe erforderliche) Stimmausweis-

nummer auf dem Stimmrechtsausweis frei gerubbelt wurde, wird die Stimmbe-
rechtigung im Wahllokal nochmals gesondert überprüft. Da die Stimmabgabe im 
Internet wie auch die briefliche Stimmabgabe nur jeweils einen Tag vor der 
Abstimmung im Wahllokal zulässig sind, ist eine Online-Stimmabgabe nach er-
folgter Stimmabgabe im Wahllokal ausgeschlossen. 

2170 URL: <http://www.admin.ch/ch/d/egov/ve/projekte/projekte_neuenburg.html>. 
2171 URL: <http://www.admin.ch/ch/d/egov/ve/projekte/projekte_zuerich.html>. 
2172 RV 394 BlgNR 21. GP (zu BGBl I 2001/18). 
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Studierenden generell (österreichweit) auf elektronischem Weg ermöglicht 

werden kann.“2173 

In diesem Sinn wurde im Rahmen des Projekts E-Voting.at die Hochschüler-

schaftswahl 2003 an der Wirtschaftsuniversität Wien – als „Schattenwahl“ 

für 978 Studierende2174 – auch elektronisch organisiert.2175 Die elektronische 

Hochschülerschaftswahl wurde der Briefwahl nachempfunden. Die 978 stimmbe-

rechtigten (und an der elektronischen Testwahl teilnahmeberechtigten) Stu-

dierenden konnten unter Verwendung einer elektronischen Signatur eine e-

lektronische Wahlkarte beantragen und auf einer Chipkarte abspeichern.2176 

Von den 978 potentiellen „Testwählern“ beantragten 412 eine elektronische 

Wahlkarte, 355 gaben tatsächlich ihre Stimme elektronisch über das Internet 

ab.2177 Die Wahlbeteiligung bei dieser unverbindlichen Testwahl lag mit 36,3 

Prozent deutlich über der Wahlbeteiligung der „Echtwahl“ mit 25,9 Prozent. 

Eine derartige Steigerung der Wahlbeteiligung kann freilich bei verbindli-

chen elektronischen Hochschülerschaftswahlen nicht erwartet werden.  

 

Die eindeutige Identifizierung der Stimmberechtigten zum Nachweis der 

Stimmberechtigung und zur Verhinderung von Mehrfachabstimmungen2178 wurde 

mittels der elektronischen Wahlkarte vorgenommen. Die Anonymität der Stimm-

entscheidung2179 wurde durch die strikte Trennung des Identifizierungsvor-

gangs einerseits vom Abstimmungsvorgang2180 anderseits sichergestellt.2181 Bei 

künftigen elektronischen „Echtwahlen“ könnten die Studierenden als solche 

Karte Studierendenausweise verwenden. Der Ausweis der Studierenden der Jo-

hannes Kepler Universität Linz – die KeplerCard – ist dafür aber etwa nicht 

                         
2173 RV 394 BlgNR 21. GP. 
2174 In die Test-Wahl wurden die 978 Studierenden der Spezialisierungsprogramme 

des Instituts für Informationsverarbeitung und – wirtschaft einbezogen. 
2175 Vgl Dickinger/Prosser/Krimmer, Studierende und elektronische Wahlen, in 

Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 145; Macintosh (Hrsg), E-Forum E-
Democracy 6; Prosser/Krimmer, in Wimmer (Hrsg), e-Gov Days 210. 

2176 Krimmer, e-Voting, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 275, 277. 
2177 Vgl Dickinger/Prosser/Krimmer, Studierende und elektronische Wahlen, in 

Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 149. 
2178 Menzel/Stöger, Potential von E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-

Democracy 159, zeigen auf, dass nach dem herkömmlichen Verfahren bei den 
Hochschülerschaftswahlen Mehrfachabstimmungen nicht zuverlässig verhindert 
werden. 

2179 Menzel/Stöger, Potential von E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy 161, weisen auf das Problem der Rückverfolgbarkeit einzelner Stim-
men bei sehr kleinen Studienrichtungsvertretungen hin, das durch E-Voting 
noch verschärft werden könnte. 

2180 Der Abstimmungsvorgang erfolgte anonym, die Übermittlung der Stimmentschei-
dung verschlüsselt. Zu verschiedenen Varianten, wie die zu trennenden Berei-
che der „Identifizierung“ und der „Abstimmung“ technisch abgewickelt werden 
können, vgl Prosser/Kofler/Krimmer, e-Voting.at, in Schriftenreihe Rechtsin-
formatik Band 6, 136. 

2181 Vgl Dickinger/Prosser/Krimmer, Studierende und elektronische Wahlen, in 
Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 146; und Menzel, Elektronische Wahl, in 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 130. 
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geeignet, weil darauf keine qualifizierten Zertifikate gespeichert werden 

können und daher mit der KeplerCard keine sichere elektronische Signatur im 

Sinne des Signaturgesetzes erzeugt werden kann2182 wie es § 34 HSG 1998 ver-

langt. 

 

c. Wahlrechtsgrundsätze 
 

Die Rechtsgrundlage für E-Voting bei Wahlen und Abstimmungen des Bundes 

(Nationalratswahl, Bundespräsidentenwahl, Wahlen zum Europäischen Parla-

ment, Volksabstimmung) müsste der einfache Bundesgesetzgeber auf der Grund-

lage des Art 26 B-VG in der Nationalratswahlordnung, auf der Grundlage des 

Art 60 B-VG im Bundespräsidentenwahlgesetz, auf der Grundlage des Art 23a 

B-VG in der Europawahlordnung und auf der Grundlage des Art 46 B-VG im 

Volksabstimmungsgesetz schaffen. Auch im Volksbefragungsgesetz und im 

Volksbegehrengesetz könnte der Bundesgesetzgeber auf der Grundlage der 

Art 46 Abs 1 B-VG bzw Art 49b B-VG E-Voting schaffen. Die Rechtsgrundlage 

für E-Voting bei den Wahlen und Abstimmungen der Länder und Gemeinden 

(Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen, Bürgermeisterwahlen) müsste der Lan-

desgesetzgeber auf der Grundlage des Art 95 B-VG in den Landtagswahlordnun-

gen, auf der Grundlage des Art 117 Abs 2 B-VG in den Gemeinderatswahlord-

nungen und auf der Grundlage des Art 117 Abs 6 B-VG in den Gemeindewahl- 

bzw Bürgermeisterwahlordnungen schaffen.  

 

Ob E-Voting verfassungsgesetzlich zulässig ist, hängt davon ab, ob die 

Wahlrechtsgrundsätze der Bundesverfassung eingehalten werden können. Die 

bundesverfassungsgesetzlichen Grundlagen (Art 23a Abs 1, 26 Abs 1, 60 

Abs 1, 95 Abs 1, 117 Abs 1 B-VG) der genannten Bundes- und Landeswahlen 

normieren ein allgemeines, gleiches, unmittelbares, geheimes, persönliches 

und freies Wahlrecht.2183 Die vom Bundesverfassungsgesetzgeber in den 

Art 23a Abs 1, 26 Abs 1, 60 Abs 1, 95 Abs 1 und 117 Abs 12184 B-VG statuier-

                         
2182 Vgl Reichstädter, Elektronischer Studentenausweis, in Schriftenreihe Rechts-

informatik Band 3, 40. 
2183 Obwohl das B-VG den Begriff des freien Wahlrechts nicht ausdrücklich nennt – 

Art 8 StV Wien und Art 3 1. ZPEMRK garantieren es ausdrücklich (vgl Graben-
warter, Briefwahl und E-Voting, JRP 2004, 74) – ist das freie Wahlrecht all-
gemein als Wahlrechtsgrundsatz der Bundesverfassung anerkannt (VfSlg 
3000/1956, 13.839/1994; vgl Schreiner, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesver-
fassungsrecht Art 26 B-VG Rz 43). Es gibt Überlegungen des Österreich-
Konvents, das freie Wahlrecht in den Text des B-VG aufzunehmen (vgl den Be-
richt des Ausschusses 3 „Staatliche Institutionen“ (09.02.2004) 6: „Einig-
keit besteht darüber, dass … der derzeit nicht ausdrücklich genannte Grund-
satz der freien Wahl in den Text des Art 26 B-VG aufgenommen werden soll.“). 

2184 In Art 117 Abs 6 B-VG sind die Wahlrechtsgrundsätze für die Direktwahl des 
Bürgermeister nicht ausdrücklich festgeschrieben, in Homogenität zu den 
Wahlrechtsgrundsätzen der Bundesverfassung ist aber davon auszugehen, dass 
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ten Wahlrechtsgrundsätze, nach denen der einfache Bundesgesetzgeber bzw die 

Landesgesetzgeber das Wahlrecht zu gestalten haben, stimmen inhaltlich 

überein2185 auch wenn die Grundsätze teilweise nur in Art 26 B-VG näher um-

schrieben sind. Die Bundesverfassung kennt in diesem Sinn ein wahlrechtli-

ches Homogenitätsprinzip sowohl für die allgemeinen Vertretungskörper2186 

als auch für die vom Volk unmittelbar gewählten Einzelorgane.2187 Aus Art 26 

Abs 6 B-VG leitet der Verfassungsgerichtshof2188 die Geltung der genannten 

Wahlrechtsgrundsätze auch für die Abstimmungsverfahren betreffend Volksab-

stimmungen ab. Für Volksbegehren2189 und Volksbefragungen gelten die Wahl-

rechtsgrundsätze der Bundesverfassung nicht,2190 doch müssen die gesetzli-

chen Verfahrensregeln unter Sachlichkeitsgesichtspunkten insbesondere der 

demokratischen Fairness entsprechen.2191 

 

Diese bundesverfassungsgesetzlichen Grundsätze des allgemeinen, gleichen, 

unmittelbaren, geheimen, persönlichen und freien Wahlrechts müssen der ein-

fache Bundesgesetzgeber und die Landesgesetzgeber bei Einführung des E-

Voting beachten: 

 

– Das allgemeine Wahlrecht gewährt sowohl das aktive Wahlrecht als auch die 

Wählbarkeit prinzipiell allen Staatsbürgern (bzw Unionsbürgern) nach Er-

reichen des wahlfähigen Alters; sachlich gerechtfertigte Wahlausschlie-

ßungsgründe gelten für alle Wahlberechtigten in gleicher Weise.2192 Beim 

E-Voting müssen technische Lösungen gefunden werden, die sicherstellen, 

dass tatsächlich alle Wahlberechtigten wählen können und andererseits 

Nichtwahlberechtigte vom Zugang zu Wahlsystemen ausgeschlossen bleiben. 

Das allgemeine Wahlrecht verlangt außerdem, dass im Hinblick auf den Di-

                                                                             

auch die Bürgermeister aufgrund des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren, 
geheimen, persönlichen und freien Wahlrechts zu wählen sind.  

2185 Winkler in Oberndorfer/Pernthaler/Winkler, Verhältniswahlrecht 107. 
2186 Der Verfassungsgerichthof geht in ständiger Rechtsprechung (VfSlg 3426/1958, 

3560/1959, 6106/1969, 8321/1978) davon aus, dass „der Verfassungsgesetzgeber 
für alle Wahlen zu allgemeinen Vertretungskörpern in Österreich ein in den 
Grundzügen einheitliches Wahlrecht schaffen wollte.“ 

2187 Mangels einer für eine bestimmte Wahl getroffenen näheren – von Art 26 Abs 1 
B-VG abweichenden – Determinierung ist den Wahlrechtsgrundsätzen derselbe 
Inhalt beizumessen wie im Art 26 Abs 1 B-VG (vgl VfSlg 8321/1978). VfSlg 
6864/1972: „... dass der Begriff ‚geheimes Wahlrecht’ im Art 117 Abs. 2 B-VG 
einen anderen Inhalt hat als im Art. 26 Abs 1 B-VG erscheint ausgeschlos-
sen.“ 

2188 VfSlg 13.839/1994. 
2189 Ob Volksbegehren und Volksbefragungen dem Begriff E-Voting zugezählt werden, 

wird diskutiert. Vgl Buchsbaum, E-Voting in Europa, JRP 2004, 106 FN 2. 
2190 So Bußjäger, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht Art 41 B-VG 

Rz 55, ausdrücklich hinsichtlich des geheimen und unmittelbaren Wahlrechts-
grundsatzes bei Volksbegehren. 

2191 Nach Auffassung der Europäischen Menschenrechtskommission (15.06.1996, ÖJZ 
1996, 836) ist auch das freie Wahlrecht nach Art 3 1. ZPEMRK auf Volksbegeh-
ren und Volksabstimmungen nicht anzuwenden. 
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gital Divide bei Einführung von E-Voting die Möglichkeit der Stimmabgabe 

auf herkömmlichem Weg gewahrt bleibt.2193 

 

– Gleiches Wahlrecht bedeutet, dass jeder Wähler grundsätzlich mit der von 

ihm abgegebenen Stimme den gleichen Einfluss auf das Wahlresultat hat. 

Konkret verlangt das bundesverfassungsgesetzlich artikulierte gleiche 

Wahlrecht, dass jeder Wahlberechtigte das Recht auf Abgabe einer einzigen 

Stimme besitzt und alle gültig abgegebenen Stimmen gleich gezählt und ge-

wertet werden.2194 Bei herkömmlichen Wahlen dürfen die Wahlberechtigten 

ihre Stimme grundsätzlich nur in einem bestimmten Wahllokal abgeben, die 

Erfassung der Wahlberechtigten, die ihre Stimme bereits abgegeben haben, 

ist mittels der Wählerlisten ohne technischen Aufwand möglich. Bei elekt-

ronischen Stimmabgaben muss zweierlei bedacht werden. Erstens muss durch 

entsprechende Vorkehrungen verhindert werden, dass ein Wahlberechtigter 

mehr als eine Stimme elektronisch abgeben kann,2195 etwa durch mehrfachen 

Zugriff auf einen Abstimmungsserver über PC oder Mobiltelefon. Anderseits 

muss aber auch sichergestellt sein, dass ein Wahlberechtigter seine Stim-

me nicht sowohl elektronisch als auch auf herkömmlichem Weg abgeben kann. 

Das Genfer E-Voting-Projekt hat hier eine mögliche Lösung aufgezeigt.2196  

 

– Das unmittelbare Wahlrecht stellt für E-Voting keine Herausforderung dar. 

Der Wahlberechtigte kann jene Personen, die er wählen möchte – ohne Zwi-

schenschaltung von Wahlmännern – bei einem herkömmlichen Wahlprocedere 

ebenso wie bei einer elektronischen Abstimmung unmittelbar bestimmen.  

 

– Das geheime Wahlrecht schützt die Abstimmungsfreiheit des Wählers. Nur 

wenn der Wähler sicher sein kann, dass Dritten unbekannt bleibt, wie er 

gewählt hat,2197 kann er sein Wahlrecht im Sinne des geheimen Wahlrechts-

grundsatzes „unkontrollierbar“, „frei“ und „unbeeinflusst“ ausüben.2198 

Der Grundsatz der geheimen Wahl wird etwa verletzt, wenn der Wähler beim 

Wahlakt beobachtet werden kann2199 oder wenn die Mitglieder der Wahlbehör-

de oder andere Personen den Wahlentscheid eines namentlich identifizier-

                                                                             
2192 Vgl etwa VfSlg 12.023/1989. 
2193 Vgl Schreiner, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht Art 26 B-VG 

Rz 57; Schreiner, Wahlen per Mausklick, in Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 3, 264. 

2194 VfSlg 1381/1931, 3653/1959, 6207/1970, 10.690/1985. 
2195 Vgl etwa Heindl, e-voting, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 282. 
2196 Vgl VIII. Kapitel 2.b. 
2197 Vgl VfSlg 10.217/1984, 10.412/1985. Vgl dazu Nowak/Strejcek, Wahl- und 

Stimmrecht, in Machacek (Hrsg), Grund- und Freiheitsrechte Band III 20. 
2198 VfSlg 3843/1960. 
2199 VfSlg 391/1925. 
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baren Wählers eruieren können.2200 Die für die verfassungsgesetzliche Zu-

lässigkeit einer herkömmlichen Distanzwahl („Briefwahl“) wie einer elekt-

ronischen Distanzwahl ausschlaggebende Frage ist, wieweit die sich aus 

dem geheimen Wahlrecht ergebenden Verpflichtungen des Staates reichen bzw 

wieweit die Wahrung des geheimen Wahlrechts dem stimmberechtigten Bürger 

selbst überantwortet werden darf. Ob der Stimmberechtigte zu Hause einen 

Stimmzettel auf Papier ausfüllt oder zu Hause einen elektronischen Stimm-

zettel am PC ausfüllt, macht aufs Erste keinen Unterschied.2201 Buch-

stein2202 hält (zur deutschen Rechtslage) fest, dass die von zu Hause 

durchgeführte Online-Wahl „gegenüber dem bestehenden Wahlrecht eine gera-

dezu revolutionäre Veränderung (bedeutet)“, die vor allem das geheime 

Wahlrecht betrifft und die letztlich „den Grundsatz der geheimen Stimmab-

gabe aufhebt.“ 

 

 Das Schweizer Bundesgericht2203 und das Deutsche Bundesverfassungsge-

richt2204 verstehen den Schutz des geheimen Wahlrechts dahin, dass es auch 

am Stimmberechtigten selbst liegt, dafür zu sorgen, dass die Wahl (Stimm-

abgabe) unbeeinflusst und unbeobachtet (geheim) vor sich geht. Formen der 

Briefwahl sind daher (in der Schweiz generell, in Deutschland unter be-

stimmten Voraussetzungen2205) zulässig. In Staaten, in denen das geheime 

Wahlrecht in diesem Sinne verstanden wird, das geheime Wahlrecht einer 

Briefwahl also nicht entgegen steht, wie insbesondere in der Schweiz,2206 

aber – unter bestimmten Voraussetzungen – etwa auch in Deutschland,2207 

                         
2200 VfSlg 7730/1975, 10.908/1986, 11.738/1988. 
2201 Vgl etwa Heindl, e-voting, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 283. 

Fragen der sicheren (geheimen) Übermittlung der elektronischen Stimmzettel 
an die Wahlbehörden treten bei der elektronischen Distanzwahl freilich noch 
hinzu. 

2202 Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 54. 
2203 Vgl dazu Braun, Rechtliche Aspekte des E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), 

e-Democracy 111. 
2204 BVerfGE 21, 200; und BVerfGE 59, 119. Vgl Buchsbaum, E-Voting aus dem Aus-

land, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 140; Buchsbaum, E-Voting in Eu-
ropa, JRP 2004, 112; Buchstein, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), 
Online-Wahlen 57; und Grabenwarter, Briefwahl und E-Voting, JRP 2004, 73. 

2205 Vgl Tauss, E-Vote, in Kubicek et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung 289: „Bei 
der ständigen Zunahme des Anteils der Briefwahl wird es jedoch nur eine Fra-
ge der Zeit sein, wann die Debatte um ihre Verfassungsverträglichkeit erneut 
auf der Tagesordnung steht, war diese Möglichkeit doch explizit als Ausnah-
mefall konzipiert.“ 

2206 In der Schweiz wurde die Briefwahl 1994 eingeführt. Die Stimmabgabe in Form 
der Briefwahl ist ohne Bindung an irgendwelche Voraussetzungen (Abwesenheit 
vom Heimatort oÄ) zulässig, in größeren Städten werden die Stimmen bereits 
zu über 90 Prozent „per Brief“ abgegeben. 

2207 In Deutschland ist die Briefwahl „nicht unbeschränkt und unbedingt zugelas-
sen, sondern nur in den Fällen gestattet, in denen der Stimmberechtigte 
glaubhaft macht, dass er sein Wahlrecht nicht durch persönliche Stimmabgabe 
ausüben kann“ (BVerfGE 21, 200). Der Wähler ist überdies etwa nach § 36 Bun-
deswahlgesetz „verpflichtet“, auf dem Wahlschein an Eides statt zu versi-
chern, dass der Stimmzettel persönlich gekennzeichnet worden ist. Vgl Buch-
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Irland, Großbritannien und Spanien ist die Einführung elektronischer Dis-

tanzwahlen – unter denselben Voraussetzungen – und bei Erfüllung entspre-

chender technischer Anforderungen verfassungsgesetzlich zulässig. Die 

verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Briefwahl für Ausnahmefälle kann 

aber nicht als Begründung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der ge-

nerellen Einführung des E-Voting herangezogen werden.2208 

 

 Die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zum geheimen Wahlrecht schließt 

die herkömmliche Distanzwahl (Briefwahl) ebenso wie die Einführung von 

elektronischen Distanzwahlen ohne Änderung der Bundesverfassung jedoch 

aus. Der Gerichtshof nimmt eine Pflicht des Staates an, für eine unbeein-

flusste und unbeobachtete Stimmabgabe zu sorgen.2209 Der Staat muss Si-

cherheitsvorkehrungen treffen, die dem Wahlberechtigten eine geheime Aus-

füllung des Stimmzettels garantieren,2210 so durch die Verwendung von 

Stimmzetteln2211 in undurchsichtigen Wahlkuverts und die Stimmabgabe in 

einer Wahlzelle2212. Die Stimmabgabe in Form einer Briefwahl (oder einer 

elektronischen Distanzwahl), bei der nur der Wähler selbst der Einfluss-

nahme durch Dritte begegnen kann, bei der daher die Aufgabe des Gesetzge-

bers, dafür Sorge zu tragen, dass die Wahl geheim vor sich geht, auf den 

Wähler „abgewälzt“ wird, wird dem Recht auf geheime Wahl nach Auffassung 

des Verfassungsgerichtshofs2213 nicht gerecht. Sowohl die Einführung einer 

herkömmlichen Briefwahl2214 als auch die Einführung von elektronischen 

Distanzwahlen bedarf daher in Österreich Änderung der Bundesverfassung. 

 

– Persönliches Wahlrecht bedeutet, dass die Wahlentscheidung „höchstpersön-

licher Natur“ ist, die Stimmabgabe daher durch den Wahlberechtigten 

selbst erfolgen muss.2215 Ein Teil der Lehre und der Verfassungsgerichts-

hof2216 sehen diesen Grundsatz nur durch persönliche Anwesenheit des 

Stimmberechtigten bei der Stimmabgabe im Wahllokal verwirklicht.2217 Das 

                                                                             

stein, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 60, 62, 
der den Ausnahmecharakter der zulässigen Briefwahl betont. Vgl FN 2206.  

2208 Vgl Buchstein, Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 
55 f: „Für die flächendeckende Einführung von Online-Wahlen per PC oder Han-
dy … kann der für die Briefwahl eingeräumte Ausnahmecharakter nicht rekla-
miert werden.“ 

2209 VfSlg 10.412/1985; Nowak, Wahl- und Stimmrecht, EuGRZ 1983, 99. 
2210 VfSlg 10.412/1985. 
2211 Vgl etwa VfSlg 5229/1966, 6864/1972, 7730/1975, 14.282/1995. 
2212 Vgl auch VfSlg 3843/1960. 
2213 VfSlg 10.412/1985. 
2214 Für die Stimmabgabe im Ausland hat der Bundesverfassungsgesetzgeber eine Art 

„Briefwahl“ zugelassen. Vgl FN 2224. 
2215 Vgl VfSlg 5166/1965; 12.489/1990. 
2216 VfSlg 10.412/1985. 
2217 Ermacora, Handbuch 574; Klecatsky/Morscher, Bundesverfassungsrecht 315; 

Schambeck, Wahlrecht 339; Walter, Bundesverfassungsrecht 237; Widder, Ge-
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persönliche Wahlrecht verlangt nach Auffassung des Verfassungsgerichts-

hofs „die Schaffung von Wahlordnungen, die zwingend sicherstellen, dass 

alle zu zählenden Stimmen wirklich von jenen Personen stammen, die sie 

abgaben.“ Und dies bedeute, dass das persönliche Wahlrecht „das persönli-

che Erscheinen“ also „die physische Präsenz des Wählers, sei es im Stimm-

lokal, sei es vor einer sog ‚fliegenden’ Wahlkommission oder sonst ... 

amtierenden Wahlkommission oder einem die Aufgaben einer solchen Kommis-

sion adäquat besorgenden Staatsorgan zur Teilnahme an der Wahl notwendig 

voraussetzt“2218. Dieses Verständnis des persönlichen Wahlrechts schließt 

nicht nur Formen der Briefwahl, sondern auch jede Art von elektronischen 

Distanzwahlen aus, weil dabei die Stimmabgabe nicht vor einer staatlichen 

Behörde erfolgt. Elektronische Präsenzwahlen können der Bundesgesetzgeber 

und die Landesgesetzgeber aber einführen, weil bei diesen die Stimme vor 

einer Wahlbehörde abgegeben wird.  

 

– Die Freiheit der Stimmabgabe und die Freiheit der Wahlwerbung werden 

durch das freie Wahlrecht garantiert.2219 Für die Stimmabgabe fordert der 

Grundsatz der freien Wahl das Treffen einer freien Wahlentscheidung,2220 

was insbesondere durch einen geheimen Abstimmungsvorgang sicherzustellen 

ist.2221 Für eine Einführung von elektronischen Distanzwahlen ist somit 

auf das zum geheimen Wahlrecht Ausgeführte zu verweisen.2222 

 

Nach geltendem Bundesverfassungsrecht ist eine elektronische Distanzwahl 

(„Remote Internet Voting“) bei der Nationalratswahl, der Bundespräsidenten-

wahl, den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei Volksabstimmungen des 

Bundes sowie bei Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen 

unzulässig. Einer elektronischen Stimmabgabe außerhalb behördlich einge-

richteter und überwachter Wahllokale und Stimmzellen „von zu Hause aus“ 

stehen die Wahlrechtsgrundsätze der persönlichen und der geheimen Wahl ent-

gegen. Wie die – verfassungsgesetzlich bisher nicht generell zugelassene – 

Briefwahl bedürfte auch E-Voting „von zu Hause aus“ einer bundesverfas-

sungsgesetzlichen Grundlage. Eine besondere bundesverfassungsgesetzliche 

Grundlage für eine Art „Briefwahl“ besteht bisher nur für die Stimmabgabe 

im Ausland bei Wahlen zum Nationalrat,2223 der Wahl des Bundespräsidenten2224 

                                                                             

setzgebung, in Schambeck 383; aA M. Nowak, EuGRZ 1983, 98; ders, Grundrechte 
357 ff; Pfeifer, JBl 1970, 456 und Schäffer, Briefwahl 54 ff . 

2218 VfSlg 10.412/1985. 
2219 Vgl VfSlg 2037/1950, 14.371/1995. 
2220 Vgl VfSlg 3567/1959. 
2221 Vgl VfSlg 3843/1960.  
2222 Vgl Schreiner, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht Art 26 B-VG 

Rz 57. 
2223 Vgl § 60 NRWO, BGBl 1992/471 idgF; und Heindl, Elektronische Demokratie, in 

Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 181. 
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und bei Volksabstimmungen2225 (Art 26 Abs 6 vorletzter Satz B-VG) sowie bei 

der Wahl zum Europäischen Parlament2226 (Art 23a Abs 5 zweiter Satz B-VG). 

Die näheren Bestimmungen über die Stimmabgabe im Ausland sind der einfachen 

Bundesgesetzgebung überlassen, wobei gemäß Art 26 Abs 6 letzter Satz B-VG 

bzw Art 23a Abs 5 letzter Satz B-VG allerdings die für Bundesverfassungsge-

setze geltenden Beschlussfassungserfordernisse im Nationalrat einzuhalten 

sind. Nach Art 26 Abs 6 vorletzter Satz B-VG muss die Stimmabgabe im Aus-

land „nicht vor einer Wahlbehörde“ erfolgen.  

 

Für Volksbefragungen und Volksbegehren des Bundes,2227 für welche die Wahl-

rechtsgrundsätze der Bundesverfassung nicht gelten, kann der einfache Bun-

desgesetzgeber unter Berücksichtigung der Grundsätze demokratischer Fair-

ness E-Voting einführen. Verfassungsrechtlich unbedenklich ist E-Voting als 

elektronische Präsenzwahl („Poll Site Internet Voting“ und „Kiosk Voting“), 

die unter Aufsicht von Wahlbehörden stattfindet. 

 

d. Wahlen der gesetzlichen Interessenvertretungen 
 

Die Rechtsgrundlage für E-Voting bei anderen als den genannten Wahlen und 

Abstimmungen, insbesondere bei Wahlen zu Organen der gesetzlichen Interes-

senvertretungen (Wahl der Vollversammlungen der Kammern für Arbeiter und 

Angestellte, Wahl der Fachgruppenausschüsse und der Fachvertreter der Kam-

mern der gewerblichen Wirtschaft, Wahl der Vollversammlungen der Landwirt-

schaftskammern, Wahl der Vollversammlungen der Landarbeiterkammern, Wahl 

der Organe der Vertretung der Studierenden) müssten der einfache Bundesge-

setzgeber und die einfachen Landesgesetzgeber auf der Grundlage des Art 10 

Abs 1 Z 11 B-VG im Arbeiterkammergesetz, auf der Grundlage des Art 10 Abs 1 

Z 8 B-VG im Wirtschaftskammergesetz 1998, auf der Grundlage des Art 15 

Abs 1 B-VG in den Landwirtschaftskammergesetzen, auf der Grundlage des 

Art 15 Abs 1 B-VG in den Landarbeiterkammergesetzen und auf der Grundlage 

des Art 14 B-VG im Hochschülerschaftsgesetz schaffen. 

 

Für diese Wahlen kennt die Bundesverfassung keine Wahlrechtsgrundsätze.2228 

Die einfachgesetzlichen Rechtsgrundlagen kennen das gleiche, unmittelbare 

und geheime Wahlrecht (so § 19 Arbeiterkammergesetz 1992, BGBl 1991/626 

                                                                             
2224 § 10 Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBl 57 idgF. 
2225 § 8 Volksabstimmungsgesetz 1972, BGBl 1973/79 idgF. 
2226 § 46 Europawahlordnung, BGBl 1996/ 117 idgF. 
2227 Vgl Heindl, e-voting, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 286. 
2228 Vgl VfSlg 14.440/1996: „Die Bundesverfassung schreibt die persönliche Wahl 

nur für bestimmte Wahlen vor (Art 26, Art 95, Art 117 B-VG; VfSlg 
10412/1985). Wahlen zu den Berufsvertretungen zählen nicht dazu (VfSlg 
8590/1979).“ 
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idgF), das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht (so § 73 Abs 1 Wirt-

schaftskammergesetz 1998, § 31 Oö Landwirtschaftskammergesetz 1967, LGBl 55 

idgF, und § 1 Landwirtschaftskammerwahlordnung 1973, LGBl 43 idgF), das 

allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime Wahlrecht (§ 25 Abs 1 Oö 

Landarbeiterkammergesetz 1996, BGBl 1997/13, und § 1 Oö Landarbeiterkammer-

wahlordnung 1997, LGBl 1997/37) und das allgemeine, gleiche, geheime und 

persönliche Wahlrecht (§ 34 Abs 1 Hochschülerschaftsgesetz 1998, BGBl I 

1999/22 idgF). 

 

Für diese einfachgesetzlich normierten Wahlrechtsgrundsätze gilt das wahl-

rechtliche Homogenitätsprinzip der Bundesverfassung jedoch nicht, das heißt 

der konkrete Inhalt der einfachgesetzlich normierten Wahlrechtsgrundsätze 

ist bundesverfassungsgesetzlich nicht determiniert. Schließen das geheime 

und das persönliche Wahlrecht nach Art 26 B-VG eine Briefwahl und damit 

auch eine elektronische Distanzwahl bei Wahlen zum Nationalrat aus, so be-

deutet dies nicht auch den Ausschluss der Briefwahl und elektronischer Dis-

tanzwahlen bei Wahlen in Organe der gesetzlichen Interessenvertretungen, 

und zwar selbst dann nicht, wenn der einfache Gesetzgeber das geheime und 

das persönliche Wahlrecht für die betreffende Wahl normiert. Für die Wahlen 

in Organe der gesetzlichen Interessenvertretungen (Wahl der Vollversammlun-

gen der Kammern für Arbeiter und Angestellte, Wahl der Fachgruppenausschüs-

se und der Fachvertreter der Kammern der gewerblichen Wirtschaft, Wahl der 

Vollversammlungen der Landwirtschaftskammern, Wahl der Vollversammlungen 

der Landarbeiterkammern, Wahl der Organe der Vertretung der Studierenden) 

dürfen – in Übereinstimmung mit der Judikatur des Verfassungsgerichts-

hofs2229 – der einfache Bundesgesetzgeber bzw die einfachen Landesgesetzge-

ber die herkömmliche Briefwahl normieren.2230 Damit ist auch die Einführung 

von elektronischen Distanzwahlen bundesverfassungsgesetzlich zulässig.  

 

Elektronische Distanzwahlen kennen bereits das Wirtschaftskammergesetz 1998 

und das Hochschülerschaftsgesetz 1998, in beiden Fällen fehlen jedoch 

(noch) die Durchführungsverordnungen.  

 

                         
2229 VfSlg 8.590/1979 (zur Steiermärkischen Landarbeiterkammerwahl), 14.440/1996. 
2230 In § 19 Arbeiterkammergesetz 1992 und § 25 Abs 2 Oö Landarbeiterkammergesetz 

1996 normierte der Gesetzgeber etwa eine briefliche Stimmabgabe. Die Brief-
wahl sehen darüber hinaus auch das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBl 
1967/133 idgF, iVm §§ 11 und 22 Bundes-Personalvertretungs-Wahlordnung, BGBl 
1967/215 idgF, für die Wahl der Mitglieder der Dienststellenausschüsse vor. 
Ebenso erlaubt etwa das Oö Gemeinde-Personalvertretungsgesetz, LGBl 1991/86, 
iVm § 10, 21 Oö Gemeinde-Personalvertretungs-Wahlordnung, LGBl 1994/9, eine 
briefliche Stimmabgabe bei den Wahlen der Dienststellenausschüsse. Für die 
genannten Wahlen ist sowohl die Normierung einer Briefwahl als auch einer 
elektronischen Distanzwahl bundesverfassungsgesetzlich zulässig. 
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Nach § 73 letzter Satz Wirtschaftskammergesetz 1998, BGBl I 103 idgF, kön-

nen die Urwahlen (als Urwahlen werden die Wahlen der Fachgruppenausschüsse 

und der Fachvertreter abgehalten) „auch auf elektronischem Weg (e-voting) 

durchgeführt werden“. Die näheren Bestimmungen der Durchführung der Wahl 

auf elektronischem Weg hat die Wahlordnung festzulegen. Die Einhaltung des 

allgemeinen, gleichen und geheimen Verhältniswahlrechtes und des Daten-

schutzgesetzes 2000 sind dabei sicherzustellen. Das zum Einsatz kommende 

Wahlsystem muss den Sicherheitsanforderungen sicherer elektronischer Signa-

turen gemäß dem Signaturgesetz entsprechen und gewährleisten, dass die Auf-

gaben der Hauptwahlkommission und der Wahlkommissionen auch bei der elekt-

ronischen Wahl erfüllt werden können. Die näheren in § 74 Abs 3 Wirt-

schaftskammergesetz 1998 normierten Anforderungen an das bei einer elektro-

nischen Wahl eingesetzte System entsprechen weitgehend jenen der elektroni-

schen Hochschülerschaftswahl. Die Durchführung der Wirtschaftskammerwahlen 

2005 – auch – als elektronische Distanzwahlen ist geplant.2231 

 

Die Novelle BGBl I 2001/18 führte E-Voting in das Hochschülerschaftsgesetz 

19982232 ein.2233 Die „Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Hochschü-

lerschaftswahlen in Hinkunft auch per elektronischer Datenübermittlung (e-

voting) durchzuführen“2234, erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch der Österrei-

chischen Hochschülerschaft.2235 Wie bei anderen Wahlen waren auch hier die 

Beweggründe eine Erhöhung der Wahlbeteiligung und damit verbunden eine 

Stärkung der demokratischen Legitimation der gewählten Vertretung durch 

Vereinfachung der Stimmabgabe, insbesondere durch Aufhebung der örtlichen 

Bindung an ein Wahllokal. 

 

§ 34 Abs 4 erster Satz HSG 1998 lautet: „… bei der Durchführung der Wahlen 

auf elektronischem Weg (ist) die Abgabe der Stimme den Wahlberechtigten auf 

elektronischem Weg zu ermöglichen.“ Die Wahlen in die Organe der Österrei-

chischen Hochschülerschaft finden auf Grund des allgemeinen, gleichen, ge-

heimen und persönlichen Wahlrechts statt (§ 34 Abs 1 HSG 1998). Diese Wahl-

rechtsgrundsätze müssen auch bei der elektronischen Wahl gewährleistet sein 

(§ 34 Abs 4 zweiter Satz HSG 1998). Das zum Einsatz kommende System muss 

nach § 34 Abs 4 zweiter Satz HSG 1998 „den Sicherheitsanforderungen siche-

                         
2231 Vgl Krimmer, e-Voting, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 276. 
2232 Bundesgesetz über die Vertretung der Studierenden (Hochschülerschaftsgesetz 

1998 – HSG 1998), BGBl I 1999/22 idF 1999/95, 2001/18. 
2233 Vgl Hattenberger, Virtueller Behördenweg, DuD 2001, 544. 
2234 RV 394 BlgNR 21. GP (Vorblatt). 
2235 Zur Entstehungsgeschichte vgl Menzel, Elektronische Wahl, in Schriftenreihe 

Rechtsinformatik Band 6, 125. 
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rer elektronischer Signaturen gemäß dem Signaturgesetz2236 entsprechen und 

unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutzgesetzes 2000 an 

die Datensicherheit so ausgestaltet sein, dass die Einhaltung aller in 

Abs. 1 aufgezählten Grundlagen und die Erfüllung der … festgelegten Aufga-

ben der Wahlkommission auch bei der elektronischen Wahl gewährleistet ist.“ 

Die Anordnung einer elektronischen Hochschülerschaftswahl behält der Ge-

setzgeber aber einer Verordnung des/der Bundesministers/in für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur vor (§ 48 Abs 2 erster Satz HSG 1998). 

 

Der Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze im elektronischen Wahlverfahren 

dienen insbesondere die in § 34 Abs 5 Z 1 bis 6 HSG 1998 normierten Bestim-

mungen. Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen technische Methoden zur An-

wendung kommen, die garantieren, dass die ausgefüllten Wahlformulare anony-

misiert und nicht rückverfolgbar bei den Wahlkommissionen zur Auszählung 

gelangen. Eine Verknüpfung der Identität der Wähler mit ihrem jeweiligen 

Wahlverhalten darf zu keinem Zeitpunkt durch die Wahlkommission oder durch 

Dritte möglich sein. Während der Übertragung der Wahldaten zur Wahlkommis-

sion müssen diese verschlüsselt werden. Die Unverfälschtheit des ausgefüll-

ten Stimmzettels ist durch Einsatz sicherer elektronischer Signaturen zu 

gewährleisten. Der Nachweis der Identität der Stimmberechtigten muss zuver-

lässig erbracht werden, damit Nichtstimmberechtigte und die mehrfache 

Stimmabgabe durch einen Stimmberechtigten ausgeschlossen sind. Auch das e-

lektronische Wahlverfahren muss einen – der herkömmlichen Stimmabgabe ent-

sprechenden – Übereilungsschutz für die Wähler vorsehen.2237 Die Ausgestal-

tung des elektronischen Wahlverfahrens muss der Wahlkommission die Wahrneh-

mung aller ihr in diesem Gesetz übertragenen Aufgaben auch hinsichtlich ei-

ner elektronischen Stimmabgabe erlauben. Und schließlich müssen „alle an 

Wahlzellen gestellten Anforderungen auch durch die in universitären Räum-

lichkeiten aufgestellten technischen Komponenten zur Abgabe der Stimme und 

die Verpflichtung der Wahlberechtigten durch die Wahlordnung zum unbeobach-

teten, unbeeinflussten und persönlichen Ausfüllen der Wahlformulare“ er-

füllt werden. 

 

Nach § 34 Abs 6 HSG 1998 müssen die bei der Wahlkommission und die unmit-

telbar zur Stimmabgabe und zur Verifikation der Identität eingesetzten 

technischen Komponenten nach dem Stand der Technik „hinreichend und laufend 

geprüft sein“. Die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen ist vom Zentrum 

für sichere Informationstechnologie – Austria (A-SIT), der Bestätigungs-

                         
2236 Vgl Menzel, Elektronische Wahl, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 

129. 
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stelle2238 gemäß § 19 Signaturgesetz, zu bescheinigen. Auch die anderen 

technischen Komponenten, die zur Abgabe der Stimme eingesetzt werden, wer-

den von A-SIT vorgeschlagen.  

 

§ 34 Abs 7 iVm § 48 Abs 1 und 2 HSG 1998 ermächtigt den/die Bundesminis-

ter/in für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die näheren Bestimmungen über 

die Durchführung elektronischer Wahlen in der Hochschülerschaftswahlordnung 

zu treffen und die elektronische Stimmabgabe bei Hochschülerschaftswahlen – 

nach Anhörung des Datenschutzrates – anzuordnen. Die Teilnahme an der Wahl 

mittels elektronischer Stimmabgabe ist freiwillig, eine Stimmabgabe in her-

kömmlicher Form muss jedenfalls weiterhin möglich sein (§ 48 Abs 2 HSG 

1998). Eine Verordnung nach § 48 Abs 2 HSG 1998 wurde bislang nicht erlas-

sen, die Hochschülerschaftswahlen 2003 wurden daher auf herkömmlichem Weg 

durchgeführt.2239 Nach der Testwahl an der Wirtschaftsuniversität Wien bei 

der Hochschülerschaftswahl 2003 wird die Durchführung der Hochschüler-

schaftswahlen 2005 – auch – als elektronische Distanzwahlen – ange-

strebt.2240 

 

Die Positionen im Österreich-Konvent zu E-Voting sind divergent. Während 

eine Position die Briefwahl als mit der Stimmabgabe vor einer Wahlbehörde 

gleichwertige Form der Stimmabgabe normieren und die „Einführung von E-

Voting bei Beachtung der Wahlrechtsgrundsätze“ nicht ausschließen will,2241 

soll nach der Gegenposition jede Form einer nicht vor einer Wahlbehörde 

stattfindenden Stimmabgabe jedenfalls „stets nur den Ausnahmefall bil-

den“.2242 Mit Neymanns2243 ist – auch für Österreich – davon auszugehen, dass 

                                                                             
2237 Vgl Menzel, Elektronische Wahl, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6, 

131. 
2238 Vgl V. Kapitel 3.b. 
2239 Der Ausschuss für Wissenschaft und Forschung (AB 414 BlgNR 21. GP 2) be-

schloss zur Hochschülerschaftsgesetz-Novelle BGBl I 2001/18 nachstehende 
Feststellung: „Der Wissenschaftsausschuss geht davon aus, dass spätestens 
mit der Hochschülerschaftswahl 2003 die Durchführung der Wahlen auf miss-
brauchssicherem elektronischem Weg (e-voting) an allen Universitäten möglich 
sein wird.“ 

2240 Vgl Macintosh (Hrsg), E-Forum E-Democracy 7: „WU’s Student Union plans to 
use the system as a real voting media in the next upcoming elections in 
2005, hence the test election received extensive coverage in the Student Un-
ion newsletters. The institute sent a mailing to every eligible student with 
information and a detailed user description.“ Vgl auch Schinagl/Kilches, On-
line-Wahlen, in Pauger (Hrsg), Neue Medien 302. 

2241 Bericht des Ausschusses 3 („Staatliche Institutionen“) des Österreich-
Konvents (09.02.2004) 6 und 20 (bezüglich Landeswahlen). Vgl etwa auch Drex-
ler, Briefwahl, JRP 2004, 123, der vom Österreich-Konvent die bundesverfas-
sungsrechtliche Einführung der Briefwahl und anderer Möglichkeiten der Dis-
tanzwahl erhofft; und Vogl, Briefwahl, JRP 2004, 119. 

2242 Bericht des Ausschusses 3 („Staatliche Institutionen“) des Österreich-
Konvents (09.02.2004) 7. 

2243 Wahl der Symbole, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen 23. 
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„die Einrichtung von Online-Wahlen zu politischen Organen (…) nur noch eine 

Frage der Zeit (ist).“ 

 

Im Fall der bundesverfassungsgesetzlichen Zulässigkeit von E-Voting-

Systemen sind aber die hohen technischen Anforderungen bei der Abwicklung 

elektronischer Wahlverfahren zu beachten. Brücher2244 nennt ein 30-Punkte-

Sicherheitskonzept, das in einem E-Voting-Verfahren einzuhalten ist. Zur 

Sicherstellung eines ungehinderten Zugangs zum elektronischen Wahlsystem 

und einer unbehinderten Abgabe der Stimme auf elektronischem Weg müssen 

Maßnahmen getroffen werden, die ein reibungsloses Funktionieren des Wahl-

systems auch bei Spitzenbelastungen2245 garantieren, die vor Angriffen auf 

das Wahlsystem (Viren, Würmer, trojanische Pferde) Schutz bieten und die 

auch für Fälle erfolgreicher Angriffe auf das Wahlsystem („Alarmpläne“, Si-

cherheitsmechanismen)2246 vorsorgen. Zur Überprüfung der Stimmberechtigung 

und der Vermeidung von Mehrfachabstimmungen müssen technische Verfahren ge-

wählt werden, die eine eindeutige Identifizierung des Stimmberechtigten er-

lauben und die mehrfache Abstimmungen (auch per Brief oder an der Urne) 

verhindern;2247 und die dem Stimmberechtigten das Einlangen seiner Stimme in 

der elektronischen Urne bestätigen. Zur unverfälschten Übermittlung der ab-

gegebenen Stimmen müssen sichere technische Verfahren eingesetzt werden,2248 

die insbesondere verhindern, dass der Stimmberechtigte mit anderen Servern 

verbunden wird, die sich als Wahlserver ausgeben,2249 oder dass die abgege-

benen Stimmen umgeleitet und dann – verfälscht – dem Wahlserver zugeleitet 

werden2250.2251 Abgesehen von der Frage der geheimen Stimmabgabe müssen Vor-

                         
2244 E-Voting in der Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 125. 
2245 Brücher, E-Voting in der Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 

125, nennt „Distributed Denial of Service (DDOS)“ und „Denial of Serivce-
Angriffe (DOS)“, bei denen Server durch eine große Anzahl von computergene-
rierten Anfragen lahmgelegt werden. 

2246 Zum Schutz gegen Ausfälle des Wahlsystems vgl Prosser, E-Voting, in Schrif-
tenreihe Rechtsinformatik Band 7, 251. 

2247 Wie oben zum Vote électronique und zur Hochschülerschaftstestwahl 2003 be-
reits ausgeführt, zählt die eindeutige Identifizierung der Stimmberechtigten 
zum Nachweis der Stimmberechtigung und zur Verhinderung von Mehrfachabstim-
mungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Anonymität der Stimmentschei-
dung zu den schwierigsten Problemen, die es bei elektronischen Wahlverfahren 
zu lösen gilt. Vgl dazu auch Leitold, E-Voting, JRP 2004, 78. 

2248 Nach Uhrmann, Potential von E-Voting, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 
166, ist die Übertragung der Stimmen bei E-Voting sicherer ist als die Über-
mittlung auf dem Postweg. Er nennt als Beispiel die Abschaffung der Brief-
wahl in Frankreich in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, weil die 
(überwiegend kommunistisch organisierten) Postbediensteten als Sicherheits-
risiko eingeschätzt wurden.  

2249 Dies wird als „Spoofings“ bezeichnet. Rüß, Online-Voting, in Filzmaier 
(Hrsg), Internet und Demokratie 134, nennt etwa als Beispiel das System der 
deutschen Elektronischen Steuererklärung, bei dem Daten an einen unbefugten 
Server geleitet wurden. 

2250 So genannte „Man in the Middle-Angriffe“. 
2251 Vgl auch Prosser, E-Voting, in Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7, 253. 
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kehrungen zur geheimen Übermittlung der abgegebenen Stimmen an die Wahlbe-

hörden getroffen werden, die die Anonymität der Abstimmenden wahrt und die 

Stimmentscheidung weder durch die Wahlbehörde noch durch Dritte einem be-

stimmten Stimmberechtigten zuordnen lässt. Und schließlich müssen techni-

sche Maßnahmen zur sicheren Verwahrung der abgegebenen Stimmen getroffen 

werden, die den Wahlserver sowohl vor physischen als auch nicht-

physischen2252 Angriffen schützen, die Datenverluste verhindern und die eine 

zuverlässige Archivierung der abgegebenen Stimmen für etwaige Wahlanfech-

tungen erlauben. 

 

Damit im Sinne der E-Voting-Empfehlungen des Europarates elektronische Wah-

len und elektronische Abstimmungen gleich zuverlässig und sicher sind wie 

herkömmliche Wahlen und Abstimmungen und sämtliche Grundsätze demokrati-

scher Wahlen und Abstimmungen auch bei elektronischen Wahlen und elektroni-

sche Abstimmungen in gleichem Maße gewährleistet werden können, sind – wie 

dargestellt – hohe Sicherheitsanforderungen an die technischen Verfahren zu 

stellen.2253 Das Konzept Bürgerkarte kann ihren Beitrag zu sicheren elektro-

nischen Wahl- und Abstimmungsverfahren leisten. Auf der Bürgerkarte kann 

eine elektronische Wahlkarte gespeichert werden, mit der Bürgerkarte können 

die Stimmberechtigten eindeutig identifiziert und die Bürgerkarte kann zur 

inhaltlichen Verschlüsselung herangezogen werden.2254 

 

                         
2252 Brücher, E-Voting in der Schweiz, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy 

128, schlägt diesbezüglich etwa die Verteilung der Zugriffsdaten für den 
Wahlserver auf verschiedene Personen vor.  

2253 Rüß, Online-Voting, in Filzmaier (Hrsg), Internet und Demokratie 131, etwa 
geht davon aus, dass die Anforderungen an die Technik „mit vertretbarem Auf-
wand realisierbar“ sind. 

2254 Vgl Leitold, E-Voting, JRP 2004, 83. 
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IX. Zusammenfassung 
 

1. „E-Government“ ist ein moderner internationaler und interdisziplinärer 

Begriff, der im Umfeld der neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien (Fax, Handy, E-Mail, Internet) entstand. Die verschiedenen Fächer der 

Verwaltungswissenschaften, von der Politik über die Betriebswirtschaftsleh-

re bis hin zu den Staats- und Rechtswissenschaften, verwenden ihn unein-

heitlich global in allen Erdteilen und Kulturkreisen mit jeweils nationalem 

und regionalem Verständnis. Eine präzise allgemein anerkannte Bedeutung hat 

der Begriff noch nicht gefunden. Im Kern geht es beim E-Government um den 

Einsatz der neuen Medien in Staat und öffentlicher Verwaltung. Die Schnell-

lebigkeit modischer Sprachschöpfungen lässt offen, ob der Begriff auf Dauer 

Bestand haben wird. 

 

Mit dem E-Government-Gesetz, BGBl I 2004/10, das zum 01.03. 2004 in Kraft 

trat, wurde „E-Government“ für die österreichische Rechtsordnung zum 

Rechtsbegriff. Allerdings nur in der Überschrift des Gesetzes, eine Defini-

tion wagte der Gesetzgeber nicht. In Betrachtung der zu den neuen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien erlassenen Rechtsvorschriften lässt 

sich „E-Government“ als Einsatz elektronischer Datenbanken in Staat und öf-

fentlicher Verwaltung und als elektronischer Rechtsverkehr mit den Bürgern 

in Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung beschreiben. 

 

2. Die Politik will den Einsatz der neuen Informations- und Kommunikations-

technologien in Wirtschaft und Gesellschaft. Das gilt in gleicher Weise für 

die internationale, die europäische und die österreichische Politik. Sie 

verspricht sich von den neuen Medien rationellere gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Vorgänge und damit eine Stimulierung des Wirtschaftswachs-

tums. Die politischen Programme begannen 1993 in den Vereinigten Staaten 

von Amerika mit der Initiative „National Information Infrastructure – Agen-

da for Action“, die Europäische Gemeinschaft zog 1994 mit „Europas Weg in 

die Informationsgesellschaft“ nach. Nicht allgemein mit den neuen Medien, 

sondern konkret mit E-Government befasst sich die Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit ihrem E-Government-

Projekt. Die Vereinten Nationen organisierten einen Public Sector Report 

über den Fortgang des Einsatzes der neuen Kommunikations- und Informations-

technologien in den öffentlichen Verwaltungen aller Mitgliedstaaten, der 

Europarat arbeitete E-Governance-Empfehlungen und Empfehlungen betreffend 

electronic voting aus. Die politischen Programme zum E-Government zielen 

auf einen effizienteren und „besseren“ Staat, auf Einsparungen im Staats-

budget und auf einen erleichterten Rechtsverkehr mit den Bürgern.  
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In Österreich befasste sich 1997 der Bericht der österreichischen Bundesre-

gierung „Informationsgesellschaft“ erstmals umfassend mit den neuen Medien 

in der Gesellschaft. Zuvor hatte sich schon 1989 das Projekt der Bundesre-

gierung „Verwaltungsmanagement“ mit der Einführung der neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien in die öffentliche Verwaltung auseinanderge-

setzt. Es folgten insbesondere im Umfeld von Regierungserklärungen 1998 die 

Informationstechnik-Offensive „Electronic Government – Schlanker Staat und 

Innovation im Dienste des Bürgers“; 1998 das „VerwaltungsInnovationsPro-

gramm“; 1999 „E-Government – Elektronische Informationsdienste auf Bundes-

ebene in Österreich“; 2000 „eAustria in eEurope“; das „VerwaltungsInnovati-

onsProgramm − VIP 2001“; das „VerwaltungsInnovationsProgramm – VIP 2003“ 

und die „E-Government-Offensive 2003“.  

 

3. In der Gesellschaft und in der Wirtschaft gilt Technologiefreiheit, je-

der darf jede vorhandene Technologie der Information und Kommunikation ein-

setzen und verwenden. Im Rechtsstaat ist der Gesetzgeber gefordert, in Um-

setzung der politischen Programme zum E-Government durch Gesetze die recht-

lichen Grundlagen für einen wirksamen und sicheren Einsatz der neuen Medien 

zu schaffen. Im Bundesstaat ist die Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund 

und Ländern aufgeteilt. Die Regelungen des Einsatzes und der Verwendung 

neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und Ge-

sellschaft stehen nach der Kompetenzverteilung der Bundesverfassung dem 

Bundesgesetzgeber zu. Er stützt sich dabei auf die Kompetenzen des  Art 10 

Abs 1 Z 6 B-VG („Zivilrechtswesen“, „Strafrechtswesen“), Art 10 Abs 1 Z 9 

B-VG („Post- und Fernmeldewesen“), Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG („Notare … und 

verwandte Berufe“), Art 10 Abs 1 Z 8 („unlauterer Wettbewerb“), § 2 Daten-

schutzgesetz 2000 („Schutz personenbezogener Daten im automationsunter-

stützten Datenverkehr“), Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG („Einrichtung der Bundesbe-

hörden und sonstigen Bundesämter“). 

 

E-Government hingegen ist eine Querschnittsmaterie, die Zuständigkeit der 

Gesetzgebung ist auf Bund und Länder verteilt. E-Government ist eine neue 

Materie, die 1925 bei In-Kraft-Treten der Kompetenzverteilung der Bundes-

verfassung noch nicht bekannt war, und bedarf der intrasystematischen Zu-

ordnung zu ähnlichen schon bekannt gewesenen Materien. Die Bundesgesetzge-

bung zum E-Government stützt sich auf Art 10 Abs 1 Z 16 B-VG („Einrichtung 

der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter“), Art 10 Abs 1 Z 6 B-VG (ge-

richtliche Verfahren), Art 11 Abs 2 B-VG (Bedarfskompetenz Verwaltungsver-

fahren) und § 2 Datenschutzgesetz 2000 („Schutz personenbezogener Daten im 

automationsunterstützten Datenverkehr“). Die Landesgesetzgebung zum 
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E-Government fußt auf Art 15 Abs 1 B-VG (Einrichtung der Landesbehörden und 

sonstiger Landesämter). Aus dem Charakter der E-Government-Kompetenz als 

Querschnittsmaterie folgt ein wechselseitiges Berücksichtigungsgebot für 

beide Gesetzgeber. 

 

Die Kompetenzverteilung der Bundesverfassung erschwert eine wirksame Ge-

setzgebung zum E-Government. Sie orientiert sich an zufälligen historischen 

Verfassungsstrukturen und verhindert einheitliche Regelungen und umfassende 

Systembildungen. Den Ländern vorbehalten sind erstens in Gesetzgebung und 

Vollziehung die Entscheidung über den verwaltungsinternen Einsatz neuer In-

formations- und Kommunikationstechnologien („innere Verwaltungsorganisati-

on“); zweitens in Gesetzgebung und Vollziehung der nach außen wirkende Ein-

satz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in den Materien des 

Landes („äußere Verwaltungsorganisation“), soweit es sich nicht um das Ver-

waltungsverfahren handelt; und drittens in Gesetzgebung und Verwaltung der 

Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in der nichtho-

heitlichen Verwaltung des Landes und seiner Gemeinden auf den Grundlagen 

des bürgerlichen Rechts. 

 

Der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien in der Büro-

organisation einer Verwaltung ist Sache der „inneren Behördenorganisation“. 

Die Verwaltungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden entscheiden ei-

genständig, welche Technologien sie jeweils in ihrem inneren Betrieb ein-

setzen. Die Gesetzgeber des Bundes und der Länder können dazu für ihren je-

weiligen Bereich gesetzliche Regelungen schaffen, müssen das aber nicht. 

Für die innere Behördenorganisation gilt das Legalitätsprinzip der Bundes-

verfassung nicht.  

 

Die Gesetzgeber sind an die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts gebunden. Das 

Gemeinschaftsrecht schuf im Zusammenhang mit den neuen Medien insbesondere 

Richtlinien und Verordnungen zum Datenschutz, zu den elektronischen Signa-

turen, zum E-Commerce und zur Telekommunikation. 

 

4. Die Kompetenzen sind eine wichtige, aber nicht die einzige Verfassungs-

frage, die sich im Zusammenhang mit E-Government stellt. Der Rechtsstaat 

beruht auf beschriebenem Papier. Die Ergänzung oder gar der Ersatz von Pa-

pier durch elektronische Medien ist nach der Bundesverfassung erlaubt, wie 

insbesondere die B-VG-Novelle BGBl I 2003/100, die die elektronische Beur-

kundung des verfassungsmäßigen Zustandekommens der Bundesgesetze durch den 

Bundespräsidenten ermöglicht, zeigt. Allerdings geht die Erlaubnis nur so-

weit, als die Informations- und Kommunikationstechnologien, die das Papier 
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ersetzen sollen, dem Papier an Bestandsicherheit, Authentizität und Zu-

greifbarkeit gleichwertig sind. 

 

Bei der Kundmachung von Gesetzen gestattet die Bundesverfassung in den mit 

BGBl I 2003/100 neu gefassten Art 49 und 97 B-VG, die papierenen Gesetz-

blätter des Bundes und der Länder durch eine – ausschließlich – elektroni-

sche Kundmachung zu ersetzen. Das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 

(BGBlG) machte in der Novelle BGBl I 2003/100 von dieser Ermächtigung 

Gebrauch und sieht ab 01.01.2004 nur mehr ein elektronisches Bundesge-

setz„blatt“ im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) unter der Inter-

net-Adresse <www.ris.bka.gv.at> vor. 

 

Jede Verwaltung kann bezüglich des Einsatzes der neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien eigene Wege gehen, sodass sich in der Gesamtbe-

trachtung der Staatsorganisation Technologiebrüche ergeben. In der Folge 

können Verwaltungen nicht oder nicht reibungslos miteinander kommunizieren. 

Nach dem Berücksichtigungsgebot der Kompetenzverteilung gilt zwischen den 

Kompetenzträgern die „Pflicht zur Berücksichtigung des technischen Stan-

dards des anderen“. Soweit die Verwaltungseinheit einer Gebietskörperschaft 

eine gebräuchliche Technologie einführt, muss die Technologie in der Lage 

sein, für die Kommunikation nach außen ein gängiges Standardformat bereit-

zustellen. Soweit die Verwaltungseinheit einer Gebietskörperschaft mit ei-

ner Verwaltungseinheit einer anderen Gebietskörperschaft kommuniziert, die 

nicht in der Lage ist, das Standardformat zu lesen, muss ein als echt be-

glaubigter vollständiger und flüssig lesbarer Ausdruck auf Papier bereitge-

stellt werden. Die letztgenannte Verpflichtung ist obsolet, wenn die neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien so weit eingeführt sind, dass 

alle Verwaltungseinheiten gängige Standardformate lesen können. § 21 Abs 1 

E-GovG legt die Verpflichtung aller (Verwaltungs- und Gerichts-)Behörden 

zum Standardformat bei der „Vorlage elektronischer Akten“ fest. 

 

Bedeutung hat E-Government für die Verwaltungsorganisation, die verfas-

sungsgemäß räumlich nach Verwaltungssprengel und hierarchisch nach Instan-

zen eingerichtet ist. E-Government macht eine „flache“ Verwaltung denkbar. 

Organisatorische Änderungen plant die Politik allerdings nicht. Die Verwal-

tungsvielfalt und -hierarchie soll für den Bürger vielmehr in den Hinter-

grund treten. Der Bürger soll sich mit allen seinen Anliegen an ein – ein-

ziges – „front office“ wenden können, die Erledigung erfolgt im Hintergrund 

von den „back offices“. In einem „One-Stop-Shop“ soll die Kommunikation mit 

allen Verwaltungen in allen Anliegen 24 Stunden am Tag sieben Tage die Wo-

che möglich sein, ohne dass der Bürger die Vielzahl und organisatorische 
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Zersplitterung der Verwaltungen beachten oder auch nur begreifen muss. Die 

Einfügung einer solchen Einrichtung in die Organisationsstrukturen der Bun-

desverfassung ist schwierig. § 5 Abs 3 E-GovG unternimmt einen Versuch. Ge-

meinden oder Bezirksverwaltungsbehörden können eine Dienstleistung einrich-

ten, unabhängig von ihrer sachlichen und organisatorischen Zuständigkeit 

für Bürger auf deren Verlangen Anträge in Verfahren zu stellen. Dies soll 

allerdings nur für „bürgerkartentaugliche“ Verfahren möglich sein. 

 

Wird E-Government in der Hoheitsverwaltung oder in der Gerichtsbarkeit ein-

gesetzt, unterliegt das staatliche Handeln der verfassungsgemäß vorgesehe-

nen Amtshaftung. Der Gesetzgeber sieht den Einsatz elektronischer Medien 

allerdings nicht als Fall der Verschuldens- sondern der Gefährdungshaftung 

und legt in § 89e Gerichtsorganisationsgesetz (BGBl I 2004/128) eine ver-

schuldensfreie Gefährdungshaftung für den „IT-Einsatz“ der Justiz fest. Für 

die Verwaltung fehlt eine vergleichbare gesetzliche Regelung. Das ist im 

Hinblick auf den Gleichheitssatz verfassungswidrig, wenn man im Sinne ver-

fassungskonformer Interpretation nicht auch auf der Grundlage des Amtshaf-

tungsgesetzes eine verschuldensfreie Haftung für den IT-Einsatz in der Ver-

waltung annehmen will. 

 

5. Die Bundesgesetzgebung regelt die mit den neuen Medien in Wirtschaft und 

Gesellschaft auftretenden Fragen. Regelungsbedarf bestand für Geschäfts- 

und Rechtsbeziehungen zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und 

Kunden, die man unter dem Begriff „E-Commerce“ zusammenfasst. Auf der 

Grundlage der gemeinschaftsrechtlichen E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahre 

2000 erließ der Bundesgesetzgeber das E-Commerce-Gesetz, BGBl I 2001/152. 

Es regelt insbesondere die Geschäfte des Online-Vertriebs von Waren und 

Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, Online-Werbung, elektroni-

sche Suchmaschinen. 

 

Im elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehr stellt sich die Frage der 

Authentizität (Echtheit) und Integrität (Unverfälschtheit) von schriftli-

chen Erklärungen und Mitteilungen. Gefragt ist eine elektronische „Unter-

schrift“, eine „elektronische Signatur“. Auf der Grundlage der gemein-

schaftsrechtlichen Signaturrichtlinie aus dem Jahre 1999 erließ der Bundes-

gesetzgeber das Signaturgesetz, BGBl I 1999/190 idgF. Es regelt die elekt-

ronische Signatur und stellt sie rechtlich weitgehend der eigenhändigen Un-

terschrift gleich. Das Gesetz unterscheidet „einfache elektronische Signa-

turen“ und „sichere elektronische Signaturen“. Die technischen Vorausset-

zungen für solche Signaturen erlangen Interessenten über „Zertifizierungs-

diensteanbieter“.  
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Das E-Government-Gesetz entwickelte die elektronischen Signaturen zur „Bür-

gerkarte“ weiter. Die Bürgerkarte verbessert die elektronische Signatur und 

stellt durch eine „Personenbindung“ eine „eindeutige Identität“ fest. Dazu 

benötigt das Gesetz die Datenschutzkommission als Stammzahlenregisterbehör-

de. Sie leitet für natürliche Personen und sonstige Betroffene Stammzahlen 

vom Zentralen Melderegister, vom Firmenbuch, vom Zentralen Vereinsregister 

und von einem „Ergänzungsregister“ ab. Aus der Stammzahl leitet die Behörde 

dann aus Datenschutzgründen als eine Art Verfahrensnummer das „bereichsspe-

zifische Personenkennzeichen“ ab. 

 

Mit den neuen Medien sind auch neue Berufe entstanden, für die der Bundes-

gesetzgeber entsprechende Berufsrechte schuf. Es sind dies insbesondere die 

durch das Signaturgesetz eingeführten „Zertifizierungsdiensteanbieter“, die 

die elektronischen Signaturen herstellen und handhaben, und „Bestätigungs-

stellen“, die die Komponenten und Verfahren zur Erstellung der elektroni-

schen Signatur auf den Stand der Sicherheitstechnik überprüfen. Weiters die 

durch das Zustellgesetz eingeführten „elektronischen Zustelldienste“, die 

als elektronische Post für elektronische Zustellungen fungieren. 

 

6. Die gesetzlichen Regelungen zu Fragen der neuen Medien in Wirtschaft und 

Gesellschaft zählen mangels Staatsbezogenheit nicht zum E-Government. Man-

che Einrichtungen – etwa die elektronischen Signaturen – haben auch für den 

staatlichen Bereich Bedeutung oder finden dort Anwendung, sodass sie bei 

Erörterungen zum E-Government mitbedacht werden müssen. Konkretes 

E-Government-Recht verwirklichte die Gesetzgebung in folgenden Punkten: 

 

- Der „Elektronische Akt (ELAK)“ ist – wie das E-Government Gesetz defi-

niert – ein „durchgehend elektronisch geführtes Aktenbearbeitungs- und -

verwaltungssystem“. Die Bundesverwaltung will den ELAK umfassend bis zum 

31.12.2004 in den Zentralstellen verwirklichen. 

 

- Der elektronische Rechtsverkehr der Abgabenbehörden ist in der Bundesab-

gabenordnung (BAO) verwirklicht (Bescheide ohne Unterschrift, § 96 BAO; 

Übermittlung behördlicher Erledigungen [§ 97 Abs 3 BAO]; Anbringen [§ 86a 

BAO]; Akteneinsicht [§90a BAO]; Einsicht der Abgabenbehörden in öffentli-

che Bücher [§ 158 Abs 4 BAO]; Lohnzettel [§ 84 Abs 1 EStG 1988]; Finanz-

Online [FinanzOnlineVerordnung 2002]). 

 

- Der elektronische Rechtsverkehr von Verwaltungsbehörden ist im Allgemei-

nen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) verwirklicht (Bescheide ohne Unter-



IX. Zusammenfassung 
 
 

 502 

schrift [§§ 58 Abs 3, 18 Abs 4]; Anbringen [§ 13 Abs 1, Abs 4 und Abs 5 

AVG]; Akteneinsicht [§ 17 Abs 1 AVG]; Niederschrift [§ 14 Abs 5 AVG]; Ak-

tenvermerk [§§ 16 Abs 2 und 18 Abs 2 AVG]). 

 

- Der elektronische Rechtsverkehr der Verwaltungsstrafbehörden ist im Ver-

waltungsstrafgesetz (VStG) verwirklicht (Elektronische Strafverfügungen; 

Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen; Schutz der Anonymität bei 

Anonymverfügungen). 

 

- Der elektronische Rechtsverkehr der ordentlichen Gerichte ist im Ge-

richtsorganisationsgesetz (GOG), in der Zivilprozessordnung (ZPO) und in 

der Exekutionsordnung (EO) verwirklicht (Elektronische Eingaben [§ 89a ff 

GOG); Elektronische Erledigungen [§ 89a ff GOG); Mahnverfahren (ZPO); E-

xekutionsverfahren [EO]; Elektronische Akteneinsicht [§ 89i GOG]). 

 

- Die elektronische Signatur ersetzt die eigenhändige Unterschrift des Be-

amten. Die Amtssignatur (§ 19 E-GovG) ersetzt auch das Amtssiegel durch 

eine Bildmarke. Sie dient der erleichterten Erkennbarkeit der Herkunft 

eines Dokuments von einer Behörde. 

 

- Das Zustellgesetz (ZustG) bildet die Regeln der herkömmlichen Zustellung 

von papierenen Dokumenten für die elektronische Zustellung nach. Anstelle 

der herkömmlichen Post werden „elektronische Zustelldienste“ als elektro-

nische Post tätig. 

 

- Die öffentlichen Bücher und Datenbanken der Justiz sind elektronisch ein-

gerichtet (Grundstücksdatenbank und European Land Information System; 

Firmenbuchdatenbank und European Business Register; Ediktsda-

tei/Insolvenzdatei; Insolvenzverwalterliste; Gerichtssachverständigen- 

und Gerichtsdolmetscherliste; Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens; 

Gerichtsregister). 

 

- Die öffentlichen Bücher und Datenbanken der Bundesverwaltung sind elekt-

ronisch eingerichtet [(Zentrales Melderegister; Zentrales Vereinsregis-

ter; Zentrales Gewerberegister; Datenverarbeitungsregister; Standarddoku-

mentenregister). 

 

- Die Verwaltungen bieten in nichthoheitlicher Verwaltung der Allgemeinheit 

online über das Internet Informationsdienste, Kommunikationsdienste und 

Transaktionsdienste an: 
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Das „Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)“ <www.ris.bka.gv.at> dient 

als Bundesgesetzblatt, erlaubt Einsicht in das Bundesrecht und in die Ge-

setzesmaterialien, Einsicht in die Landesrechte, in Landesgesetzblätter, 

in Gemeinderechte, in die Datenbank EU-Recht (CELEX), in die Judikatur 

des Verfassungsgerichtshofs, in die Judikatur des Verwaltungsgerichts-

hofs, in die Judikatur der ordentlichen Gerichte, in die Erlässe der Bun-

desministerien, in die Judikatur der Unabhängigen Verwaltungssenate 

(UVS), in die Judikatur des Unabhängigen Bundesasylsenats (UBAS), in die 

Datenbank des Umweltsenats, in die Datenbank der Vergabekontrollbehörden, 

in die Datenbank der Datenschutzkommission, in die Entscheidungen des 

Bundeskommunikationssenats, in die Entscheidungen der Berufungskommission 

und der Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt sowie in die Da-

tenbank der Personalvertretungs-Aufsichtskommission.  

 

Die Plattform HELP <www.help.gv.at> ist ein zentraler behördenübergrei-

fender Bürgerinformationsdienst und Bürgersevicedienst, der auch „Amts-

helfer“ (HELP allgemein, HELP für UnternehmerInnen, HELP für Behinderung, 

HELP for foreign citizens, HELP für EU-Nachbarn) bezeichnet wird. 

 

7. In der Gesellschaft und in der Wirtschaft gilt Technologiefreiheit, je-

der darf jede vorhandene Technologie der Information und der Kommunikation 

einsetzen und verwenden. Diese Freiheit besteht nicht nur als subjektives 

Recht auf einfach-gesetzlicher Grundlage, sie ist auch auf verfassungsge-

setzlicher Grundlage als Abwehr- und Freiheitsrecht gegenüber dem Staat ge-

währleistet. Die Technologiefreiheit ist ein Grundrecht. Das Grundrecht er-

gibt sich mittelbar aus der Zusammenschau mehrerer normierter Grundrechte, 

wie der Meinungsäußerungsfreiheit des Art 10 EMRK, der Meinungsfreiheit des 

Art 13 StGG, dem Schutz des Briefgeheimnisses nach Art 10 StGG, dem Schutz 

des Fernmeldegeheimnisses nach Art 10a StGG, dem Grundrecht auf Wissen-

schaftsfreiheit nach Art 17 StGG und dem Grundrecht auf Vermittlung von 

Kunst nach Art 17a StGG. 

 

Das Grundrecht auf Technologiefreiheit ist auch ein Schutzrecht. Es verbie-

tet dem Staat nicht nur, den freien Einsatz von Informations- und Kommuni-

kationstechnologien zu stören, sondern verpflichtet ihn auch, die Effizienz 

und Sicherheit  des Einsatzes relevanter Informations- und Kommunikations-

technologien durch Gesetz zu schützen. 

 

Das Grundrecht auf Technologiefreiheit verlangt nicht vom Staat, elektroni-

sche Informations- und Kommunikationstechnologien im Rechtsverkehr mit den 

Bürgern einzusetzen. Der Staat entscheidet diese Frage frei unter Orientie-
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rung an den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit. Wenn 

er aber solche Technologien verwendet, muss er dies nach den Regeln des 

Gleichheitssatzes tun. Es darf einzelne elektronische Technologien nicht 

ohne sachliche Rechtfertigung vom Rechtsverkehr ausschließen. 

 

Auf der Grundlage der gemeinschaftsrechtlichen Datenschutzrichtlinie aus 

dem Jahre 1995 erließ der Bundesgesetzgeber 1999 das Datenschutzgesetz 2000 

(DSG 2000). Das Datenschutzgesetz 2000 garantiert ein Grundrecht auf Daten-

schutz in mehreren spezifischen Ausformungen. Der Datenschutz ist national 

auch durch das Grundrecht auf Privatsphäre nach Art 8 EMRK gewährleistet.  

 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz der Bürgerkarte im elektronischen Verkehr 

mit Behörden normierte der Bundesgesetzgeber spezifische datenschutzrecht-

liche Regelungen im E-Government-Gesetz, im Zusammenhang mit den öffentli-

chen Büchern und Datenbanken der Justiz und dem elektronischen Rechtsver-

kehr der Justiz mit den §§ 83 bis 85 Gerichtsorganisationsgesetz spezifi-

sche Regelungen über den Datenschutz in Angelegenheiten der Gerichtsbar-

keit.  

 

Die Strafprozessordnung 1975 (StPO) und das Gerichtsorganisationsgesetz 

lassen in Form der Videokonferenz-Technologie punktuell einen „virtuellen 

Prozess“ zu. Die virtuelle Mündlichkeit und die virtuelle Öffentlichkeit 

entsprechen nicht den Vorstellungen, die Art 90 Abs 1 B-VG und Art 6 Abs 1 

EMRK von der „Mündlichkeit“ und von der „Öffentlichkeit“ haben. Der Einfüh-

rung eines virtuellen Zivilprozesses oder Strafprozesses in wesentlichen 

Teilen stehen Art 90 Abs 1 B-VG und Art 6 Abs 1 EMRK entgegen. 

 

8. E-Government ist auch für die Parlamentsarbeit von Bedeutung. Besonders 

diskutiert wird im Bereich der Parlamente unter der Bezeichnung „E-Voting“ 

die Durchführung elektronischer Wahlen. Der Europarat erarbeitete 2004 

E-Voting-Empfehlungen, die Europäische Kommission gab einen eDemocracy-

Bericht. Die E-Government-Offensive 2003 der Bundesregierung macht 

E-Democracy zum Programm.  

 

E-Voting-Fragen stellen sich auf drei Ebenen: bei einer elektronischen Prä-

senzwahl in Wahllokalen, in einer elektronischen Präsenzwahl außerhalb von 

Wahllokalen und bei einer elektronischen Distanzwahl.  

 

Nach geltendem Bundesverfassungsrecht ist eine elektronische Distanzwahl 

bei der Nationalratswahl, der Bundespräsidentenwahl, der Wahl zum Europäi-

schen Parlament und bei Volksabstimmungen des Bundes sowie bei Landtagswah-
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len, Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen unzulässig, weil einer e-

lektronischen Stimmabgabe außerhalb behördlich eingerichteter und überwach-

ter Wahllokale und Stimmzellen „von zu Hause aus“ die bundesverfassungsge-

setzlichen Wahlrechtsgrundsätze der persönlichen und der geheimen Wahl ent-

gegenstehen. Elektronische Präsenzwahlen wären mit den Wahlrechtsgrundsät-

zen der Bundesverfassung hingegen grundsätzlich vereinbar. 

 

Bei Wahlen zu Organen der gesetzlichen Interessenvertretungen, für die die 

Bundesverfassung keine Wahlrechtsgrundsätze kennt, sind elektronische Dis-

tanzwahlen bundesverfassungsgesetzlich zulässig. Im Hochschülerschaftsge-

setz 1998 und im Wirtschaftskammergesetz 1998 sind elektronische Distanz-

wahlen bereits vorgesehen.  

 

 

 



Literaturverzeichnis 
 

 

 506 

Achatz, Das neue Zustellrecht, NZ 1983, 113. 

Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches Staatsrecht I (Wien 1997). 

Adamovich, Was bedeutet Verwaltungsreform ? in Bundeskanzleramt (Hrsg), 
Bürgernahe Verwaltung; Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 4 (Wien 
1980) 11. 

Aichholzer/Schmutzer/Sepp, 2000, One-Stop-Government in Austria, in Ha-
gen/Kubicek (Hrsg), One-Stop-Government in Europe: Results from 11 na-
tional surveys (Bremen 2000) 37. 

Aichholzer/Schmutzer, Bringing Administration Closer to the Citizens; Back-
ground Paper to the Conference of the Information Society Forum of the 
European Commission; organised by the Centre for Social Innovation on 
behalf of the Information Society Forum/Work Group 5/Public Admini-
stration (November 1998); URL: <http://www.oeaw.ac.at/ 
ita/ebene5/isbacc98.pdf>. 

Aichholzer/Schmutzer, E-Government – Elektronische Informationsdienste auf 
Bundesebene in Österreich; Institut für Technikfolgen-Abschätzung 
(Wien 1999).  

Aichholzer/Schmutzer, E-Government in Österreich, in Schweighofer/Menzel 
(Hrsg), E-Commerce und E-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinfor-
matik; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 2000) 79. 

Aichholzer/Schmutzer, E-Government: Informations- und Transaktionsdienste 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung, WiPolB 1999, 456. 

Aichlreiter, Österreichisches Verordnungsrecht Band 1 (Wien 1988). 

Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3 (Wien 1996). 

Apathy in Schwimann, ABGB V2 (Wien 1997). 

Apathy, Fragen der Haftung nach dem EKHG, JBl 1993, 69. 

Arterton, The State of Online Politics, in Filzmaier (Hrsg), Internet und 
Demokratie: The State of Online Politics (Innsbruck 2001) 11. 

Auer/Kopsa, Grundstücksdatenbank (GDB): Ein gelungener ADV-Einsatz, in ADV 
Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (Hrsg), Informations- und 
Kommunikationstechnologie für das neue Europa: Der Wiener IT-Kongress 
1993 Band I (Wien 1993) 36. 

Auer, Grundstücksdatenbank im Echtbetrieb, EDVuR 1987, 32. 

Auer, Das neue österreichische Grundbuch als Beispiel eines gelungenen ADV-
Einsatzes, in Hofmeister/Auer, Das moderne Grundbuch: Eine rechtsver-
gleichende Studie unter besonderer Berücksichtigung des österreichi-
schen Beispiels; Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz 58 
(Wien 1992) 85. 

Auer, Die Automationsunterstützung im österreichischen Firmenbuch, in 
Zib/Auer, Vom Handelsregister zum Firmenbuch: Eine rechtsvergleichende 
Studie unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes der Automati-
onsunterstützung in Österreich; Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Justiz 63 (Wien 1993) 85. 

Auer, Elektronische öffentliche Bücher – Die österreichische Justiz als In-
formationsprovider, in Mayer-Schönberger/Schneider-Manns-Au (Hrsg), 
Der Jurist am Info-Highway: Über die Zukunft eines Berufsstandes (Wien 
1997) 86. 

Auer, Zur Modernisierung des Elektronischen Grundbuchs und Firmenbuchs, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie 
und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schrif-
tenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 295. 

Bachmann, e-Legislation ? JRP 2003, 69. 

Bahr, Signaturgesetze in Österreich, Deutschland und Italien, NetV 1999, 
71. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 507 

Bangemann et al, Europe and the global information society; Recommendations 
to the European Council – „The Bangemann-Report” (Mai 1994); URL: 
<http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html>. 

Barfuß, Gesetzestechnische Bemerkungen zum Entwurf eines Postzustellgeset-
zes, ÖJZ 1965, 340. 

Barfuß, Verrechtlichung des Verwaltungsstrafverfahrens, AnwBl 1998, 218. 

Bell, Die Coming of Post-Industrial Society (New York 1973); deutsche Aus-
gabe: Die nachindustrielle Gesellschaft (Frankfurt 1975). 

Benn-Ibler, Änderungen im Elektronischen Rechtsverkehr, AnwBl 2000, 376. 

Benn-Ibler, Die Einführung des automationsunterstützten Datenaustausches 
mit den Gerichten – eine Chance für die Anwaltschaft, AnwBl 1989, 59. 

Benn-Ibler, Zum automationsunterstützten Mahnverfahren: Stand der Einfüh-
rung, AnwBl 1985, 223. 

Berchtold, Der Bundespräsident: Eine Untersuchung zur Verfassungstheorie 
und zum österreichischen Verfassungsrecht (Wien 1969). 

Berka, Die Kommunikationsfreiheit: Informationsfreiheit, Freiheit der Mei-
nungsäußerung, Pressefreiheit und Zensurverbot, in Macha-
cek/Pahr/Stadler (Hrsg), 40 Jahre EMRK: Grund- und Freiheitsrechte in 
Österreich Band II: Wesen und Werte (Kehl am Rhein 1992) 393. 

Berka, Lehrbuch Grundrechte (Wien 2000). 

Berlinsky, Biometric in Governments – Present and Future; URL: 
<http://www.ica-it.org/studygroups/index.html#one>. 

URL: <http://www.ica-it.org/studygroups/index.html#one>. 

Bernhardt/Ruhmann, Revolution von oben – Der Weg in die Informationsgesell-
schaft, in Jörg Tauss/Johannes Kollbeck/Jan Mönikes (Hrsg), Deutsch-
lands Weg in die Informationsgesellschaft (Baden-Baden 1996) 114. 

Bertsch, Digitale Signaturen (Berlin 2001).  

Bedicek, Automationsunterstützte Übermittlung von Daten an die Abgabenver-
waltung des Bundes, EDVuR 1994, 188. 

Biser, Das Signaturgesetz – die digitale Signatur im europäischen und in-
ternationalen Kontext, in Reinermann (Hrsg), Regieren und Verwalten im 
Informationszeitalter: Unterwegs zur virtuellen Verwaltung; Schriften-
reihe Verwaltungsinformatik 22 (Heidelberg 2000) 217. 

Binder, Der Staat als Träger von Privatrechten (Wien 1980). 

Binder, Wirtschaftsrecht: Systematische Darstellung2 (Wien 1999). 

Binder/Enzenhofer/Strehl/Leitl, Studie zur Berechnung und Abschätzung der 
Folgekosten von Gesetzen in Österreich (Linz 1999).  

Bittner, Erfahrungen des Notariats mit der Grundbuchsumstellung, in Kra-
lik/Rechberger (Hrsg), Aktuelle Probleme des Grundbuchsrechtes I, 2. 
Halbband (Wien 1984) 41. 

Bitzer/Brisch, Digitale Signatur: Grundlagen, Funktion und Einsatz (Berlin 
1999). 

Biwald, Verwaltungsreform im Bundesstaat – Stand und Entwicklungsperspekti-
ven; URL: 
<http://www.kdz.or.at/kdz/bhtagung/tagungsunterlagen/biwald.pdf>. 

Blume/Hammerl, E-Commerce-Gesetz: Kommentar (Wien 2002). 

Böhret/Konzendorf, Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (GFA): Gesetze, Ver-
ordnungen, Verwaltungsvorschriften (Baden-Baden 2001).  

Böhret, Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) – Einordnung, Absichten, Methodik: 
ein Überblick mit Beispielen; Speyerer Arbeitshefte 110 (Speyer 1997). 

Borns, Übermittlungsrisiko beim Telefax, RdW 1995, 131. 

Brändle/Schnetzer, Das österreichische Vereinsrecht3 (Wien 2002). 



Literaturverzeichnis 
 

 

 508 

Brandmayr, Der Beitrag der elektronischen Tiroler Landesrechtsdokumentation 
für die (legistische) Praxis, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbe-
reinigung und Landesrechtsdokumentation; Schriftenreihe des Instituts 
für Föderalismus 82 (Wien 2001) 25 

Braun, e-Voting in der Schweiz, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald 
(Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der 
Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 
2003) 263. 

Braun, Rechtliche Aspekte des E-Voting in der Schweiz, in Prosser/ Krimmer 
(Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-
Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 109. 

Braun, Schweizerische Erfahrungen mit brieflicher Stimmabgabe und E-Voting, 
JRP 2004, 96. 

Brenn/Posch, Signaturverordnung (Wien 2000). 

Brenn, Das österreichische Signaturgesetz – Unterschriftenersatz in elekt-
ronischen Netzwerken, ÖJZ 1999, 587. 

Brenn, Das Signaturgesetz, in Schweighofer/Menzel (Hrsg), E-Commerce und E-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 1 (Wien 2000) 43. 

Brenn, Elektronische Willenserklärungen und Vertragsabschluss im Internet, 
in Brenn, E-Commerce-Gesetz (ECG): Kurzkommentar 15. 

Brenn, Signaturgesetz (Wien 1999). 

Brenn, Zivilrechtliche Rahmenbedingungen für den rechtsgeschäftlichen Ver-
kehr im Internet, ÖJZ 1997, 641. 

Brinkmann, Der Zugang von Willenserklärungen (Berlin 1984). 

Brockhausen, Zur österreichischen Verwaltungsreform (Wien 1916).  

Brox, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs20 (Köln 1996). 

Brücher, E-Voting in der Schweiz: Auswirkungen der Sicherheit und Benutzer-
freundlichkeit auf die Akzeptanz elektronischer Wahl- und Abstimmungs-
verfahren, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht 
und Politik; OCG-Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 121. 

Brunner, Das Urkundenarchiv des österreichischen Notariats als Beitrag zur 
Rechtssicherheit, in Jochum (Hrsg), Elektronik und Urkunde: Elektroni-
sches Dokument und Rechtssicherheit; Schriftenreihe des österreichi-
schen Notariats 14 (Wien 2000) 57. 

Buchsbaum, Aktuelle Entwicklungen zu E-Voting in Europa, JRP 2004, 106. 

Buchsbaum, E-Voting aus dem Ausland, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-Schriftenreihe 
books@ocg.at 174 (Wien 2003) 133. 

Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen (Opladen 2002). 

Buchstein, Online-Wahlen und das Wahlgeheimnis, in Buchstein/ Neymanns 
(Hrsg), Online-Wahlen (Opladen 2002) 51. 

Buczolich, Persönliche Identifikationssysteme im Internet, insbesondere die 
elektronische Signatur, in Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechts-
fragen des Internets; Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann-Instituts 
für Europäisches und Internationales Technologierecht Band 1 (Wien 
2001) 163. 

Bund, Einführung in die Rechtsinformatik (Berlin 1991). 

Schweizerische Bundeskanzlei, Vote électronique Newsletter Nr 1 (2004); 
URL: <http://www.admin.ch/ch/d/egov/ve/aktuell/NewsletterNr1.pdf>. 

Bundeskanzleramt (Hrsg), Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen zur 
Verwaltungsreform in den Jahren 1975 bis 1980 – Verwaltungsreformbe-
richt 1980 (Wien 1980). 



Literaturverzeichnis 
 

 

 509 

Bundeskanzleramt (Hrsg), Bürgernahe Verwaltung; Schriftenreihe zur Verwal-
tungsreform 4 (Wien 1980). 

Bundeskanzleramt (Hrsg), Büroautomation in der öffentlichen Verwaltung; 
Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 9 (Wien 1980). 

Bundeskanzleramt (Hrsg), e-Government in Österreich (Wien 2003); URL: 
<http://www.cio.gv.at/service/brochures/e-Gov_Broschuere.pdf>. 

Bundeskanzleramt (Hrsg), Informationsmanagement in der öffentlichen Verwal-
tung; Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 13 (Wien 1988). 

Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung durch automationsunterstützte 
Rechtsdokumentation; Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 7 (Wien 
1983). 

Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem des Bundes: Eine kurze Einfüh-
rung2 (Wien 1994). 

Bundeskanzleramt (Bundespressedienst), Bundeskanzler Mag. Viktor Klima: Er-
klärung der Bundesregierung vor dem Nationalrat am 29. Jänner 1997 
(Wien 1997). 

Bundeskanzleramt (Bundespressedienst), Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky: 
Erklärung der Bundesregierung vor dem Nationalrat am 13. März 1996 
(Wien 1996). 

Bundeskanzleramt (Bundespressedienst), Informationsgesellschaft; Bericht 
der Arbeitsgruppe der österreichischen Bundesregierung; bearbeitet von 
Enno Grossendorfer und Norbert G. Knoll (Wien 1997). 

Bundeskanzleramt (IKT-Stabstelle), Amtssignatur – FAQ (08.10.2004). 

Bundeskanzleramt (IT-Koordinationsstelle), Informationstechnik-Offensive 
der Bundesverwaltung; Vortrag (Viktor Klima) an den Ministerrat vom 
03.03.1998; URL: <http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/oe98.pdf>. 

Bundeskanzleramt (IT-Koordinationsstelle), IT-Kooperation zwischen Bund und 
Ländern; Vortrag (Viktor Klima) an den Ministerrat vom 18.08.1998; 
URL: <http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/itoe98.pdf>. 

Bundeskanzleramt (Stabstelle IKT-Strategie des Bundes), Behörden im Netz: 
Das österreichische E-Government ABC; URL: <http://www.cio.gv.at/  
egovernment/umbrella>. 

Bundeskanzleramt, E-Government-Strategie für Österreich; Vortrag (Wolfgang 
Schüssel) an den Ministerrat vom 13.05.2003; URL: <http://www.cio.gv. 
at/service/brochures/e-Gov_Broschuere.pdf>. 

Bundeskanzleramt, VerwaltungsInnovationsProgramm (VIP); Vortrag an den Mi-
nisterrat vom 08.07.2003; URL: <http://193.170.251.81/ verwaltungsre-
form/vip.htm>. 

Bundesministerium für Finanzen, Durchführung der verpflichtenden elektroni-
schen Übermittlung von Voranmeldungen, SWK 2003, S 477. 

Bundesministerium für Finanzen, Steuererklärungen nicht per Telefax: Auch 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen können nicht „durchs Telefon“ übermittelt 
werden, SWK 1991, T 56. 

Bundesministerium für Justiz (Hrsg), Gesamtreform der Justiz: Plan einer 
Neugestaltung der Organisation der Gerichtsbarkeit und ihrer Stellung 
im Verfassungsgefüge (Wien 1969).  

Bundesministerium für Justiz, Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) – FAQ 
(Jänner 2004); URL: <http://www.justiz.gv.at/broschueren/download/ 
erv_faq.pdf>. 

Bundesministerium für Justiz, Erneuerung des Justizbetriebs – Rationalisie-
rung durch IT-Einsatz: Projektstand III; Schriftenreihe des Bundesmi-
nisteriums für Justiz 92 (Wien 1997). 

Bundesministerium für Justiz, Erneuerung des Justizbetriebs – Rationalisie-
rung durch IT-Einsatz: Projektstand – Perspektive; Schriftenreihe des 
Bundesministeriums für Justiz 71 (Wien 1995). 



Literaturverzeichnis 
 

 

 510 

Bundesministerium für Justiz, Erfahrungsbericht über die Umstellung des 
Grundbuchs auf automationsunterstützte Datenverarbeitung, NZ 1982, 51. 

Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, Umsetzungsbericht e-
Government in Österreich; Vortrag (Susanne Riess-Passer) an den Minis-
terrat vom 08.03.2002; URL: <http://www.cio.gv.at/news/MRV_eGov.html>. 

Bundesministerium für öffentliche Leistungen und Sport/Zentrum für sichere 
Informationstechnologie – A-IST (Reinhard Posch/Gregor Karlin-
ger/Daniel Konrad/Alexander Leiningen-Westerburg/Thomas Menzel), Weiß-
buch Bürgerkarte (Mai 2002). 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Breitbandstrate-
gie für Österreich, Vortrag (Hubert Gorbach) an den Ministerrat 
(07.04.2004), GZ: 17016/2-CS3/04; URL: 
<http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/downloads/mrvortra
g.pdf>. 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Die österreichi-
sche Breitbandstrategie 
<http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/breitband/downloads/strategi
e.pdf>. 

Burgard, Das Wirksamwerden empfangsbedürftiger Willenserklärungen im Zeit-
alter moderner Telekommunikation AcP 195 (1995) 75. 

Burgstaller/Minichmayr, E-Commerce-Gesetz: Praxiskommentar (Wien 2002). 

Bußjäger, Art 41 B-VG, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht; 
Kommentar (Wien 2001). 

Bußjäger, Digitaler Schriftverkehr als Problem der Verwaltungsorganisation 
– ein rechts- und verwaltungswissenschaftlicher Beitrag unter besonde-
rer Berücksichtigung der Gemeindeverwaltung, ÖGZ 2/2002, 21. 

Bußjäger, E-Government in Vorarlberg – Entwicklungsstand und Ausblick, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle 
Fragen der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
6 (Wien 2002) 51. 

Bußjäger, Unter welchen Voraussetzungen hat die Verwaltungsreform Zukunft ? 
in Institut für Föderalismus (Hrsg), Neue Wege der Verwaltungsreform ? 
Föderalismusdokumente 12 (Innsbruck 2001) 1. 

Bußjäger, Verfassungsrechtliche Fragen der Anwendung des Naturschutzrechtes 
der Länder auf Verkehrsprojekte, RdU 2000, 83. 

Bydlinksi, Welche Neuerungen bringt die Grundbuchsnovelle 1997 ? immolex 
1997, 125. 

Bydlinski/Koziol, Anmerkung zu OGH 15.09.1965, 7 Ob 240/65, JBl 1967, 152. 

Caldow, e-Democracy: Putting Down Global Roots; Institute for Electronic 
Government, IBM (Jänner 2004); URL: <http://www-
1.ibm.com/industries/government/ieg/pdf/e-democracy putting down 
roots.pdf>.  

Capgemini, Web based Survey on Electronic Public Service (Oktober 2003); 
URL: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/high-
lights/whats_new/capgemini4.pdf>; = Webbasierte Untersuchung des elekt-
ronischen Service-Angebots der Öffentlichen Hand; URL: 
<http://www.at.capgemini.com/servlet/PB/show/1264208>. 

Capgemini, Webbasierte Untersuchung des elektronischen Service-Angebots der 
Öffentlichen Hand (Oktober 2001); URL: <http://www.de.capgemini.com/ 
servlet/PB/show/1002171>. 

Capgemini, Webbasierte Untersuchung des elektronischen Service-Angebots der 
Öffentlichen Hand (April 2002); URL: <http://www.de. capgemi-
ni.com/servlet/PB/show/1004586>. 

Capgemini, Webbasierte Untersuchung des elektronischen Service-Angebots der 
Öffentlichen Hand (Oktober 2002); URL: <http://www. 
de.capgemini.com/servlet/PB/show/1005708>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 511 

Capgemini, Online-Verfügbarkeit der Dienstleistungen der Öffentlichen Hand 
(Oktober 2004); URL: <http://www.at.capgemini.com/servlet/PB/show/ 
1566999/Gapgemini_eEurope_2005.pdf>. 

Choo, IT 2000: Singapore’s Vision of an Intelligent Island; URL: 
<http://choo.fis.utoronto.ca/FIS/ResPub/IT2000.html>. 

Clinton, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on 
Electronic Government (Dezember 1999); URL: <http://www. gsa. gov/ Por-
tal/gsa/ep/contentView.do?contentId=8802&contentType=GSA_BASIC>; 
<http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/memos/elecgovrnmnt. 
html>. 

Connert/Schwamberger, Verfahrensrecht und Telekommunikation, EDVuR 1991, 
184. 

Connert, Das „E-Government-Gesetz“ – ein Überblick, ÖGZ 3/2004, 9. 

Connert, Die Rechtsgrundlagen für eGovernment, ÖGZ 2/2002, 9. 

Connert, Rechtsgrundlagen für das elektronische Verfahren und den ELAK: 
Standortbestimmung 2003, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/ Liebwald 
(Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der 
Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 
2003) 87. 

Connert, Standortbestimmung im Datenschutz, EDVuR 1994, 73. 

Council for Excellence in Government, e-Government: The Next American Revo-
lution; Blueprint for e-Government (Jänner 2001); URL: <http://www. 
excelgov.org/usermedia/images/uploads/PDFs/bpnt4c.pdf>. 

Council of Europe (Committee of Ministers), Recommendation Rec(2004)11 of 
the Committee of Ministers to member states on legal, operational and 
technical standards for e-voting; URL: <https://wcm.coe.int/View-
Doc.jsp?id=778189&Lang=en>. 

Council of Europe, Additional Protocol to the Convention for the Protection 
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data 
regarding supervisory authorities and transborder data flows (Zusatz-
protokoll zum Europäischen Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei 
der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten bezüglich Kon-
trollstellen und grenzüberschreitendem Datenverkehr), SEV (ETS) Nr 
181; URL: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/181. htm>. 

Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on cybercrime, 
concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic na-
ture committed through computer systems (Zusatzprotokoll zur Cyber-
crime-Konvention), SEV (ETS) Nr 189; URL: <http://conventions. coe. 
int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm>. 

Council of Europe, Amendements to Convention 108 allowing the European Com-
munities to accede (Änderungen der Europaratskonvention 108/81, die 
den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft ermöglichen); URL: 
<http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-
operation/Data_protection>. 

Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard 
to Automatic Processing of Personal Data (Europaratskonvention zum 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten), SEV (ETS) Nr 108; URL: <http://conventions.coe.int/Trea-
ty/EN/Treaties/Html/108.htm>. 

Council of Europe, Convention on Cybercrime (Cybercrime-Konvention), SEV 
(ETS) Nr 185; URL: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Trea-
ties/Html/185.htm>. 

Council of Europe, Convention on Information and Legal Co-operation con-
cerning „Information Society Services“, SEV (ETS) Nr 180; URL: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/180.htm>. 

Czeppan/Petrik/Szirba, Das österreichische Melderecht; Kurzkommentar (Wien 
1992). 

Czeppan/Petrik, Das österreichische Melderecht2; Kurzkommentar (Wien 1986). 



Literaturverzeichnis 
 

 

 512 

Czeppan/Szirba, Das österreichische Melderecht4; Kurzkommentar (Wien 1995). 

Danzl, Das neue Firmenbuch (Wien 1991). 

Davy, Zur Bedeutung des bundesstaatlichen Rücksichtnahmegebotes für Normen-
konflikte, ÖJZ 1986, 225, 298. 

Dearing, Das Projekt „Verwaltungsmanagement“ – Bilanz nach vier Jahren Re-
formarbeit, VOP 5/1994, 316. 

Dearing, Help.gv.at – eine Innovationslokomotive für Städte und Gemeinden, 
ÖGZ 11/2000, 16. 

Dearing, News from the OECD-Public Governance Committee PGC, VerwaltungIn-
nov@tiv Juni/2004, 9; URL: <http://verwaltungheute. wienerzei-
tung.at/vi13.pdf>. 

Dearing, Verwaltungsinnovation mit VIP, VerwaltungInnov@tiv 2/2002, 5; URL: 
<http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/vi01.pdf>. 

Dearing, Verwaltungs-Innovations-Programm des Bundes – V.I.P Wollen auch 
Sie dazu gehören ? Verwaltung Heute 12/1998, 15. 

Dearing, Verwaltungsreform in der Bundesverwaltung, in Neisser/Hammerschmid 
(Hrsg), Die innovative Verwaltung: Perspektiven des New Public Manage-
ment in Österreich (Wien 1998) 437.  

Demmelbauer, Neuerungen im Verwaltungsverfahren, OÖGZ 1998, 299. 

Dickinger/Prosser/Krimmer, Studierende und elektronische Wahlen: Eine Ana-
lyse, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und 
Politik; OCG-Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 145. 

Dittrich/Angst/Auer, Grundbuchsumstellungsgesetz (Wien 1981). 

Dohr/Pollirer/Weiss, Datenschutzrecht: Kommentar2 (Wien 2002). 

Dohr/Pollirer/Weiss, E-Government-Gesetz (Wien 2004). 

Dörner, Rechtsgeschäfte im Internet, AcP 202 (2002) 363. 

Drewniak, EULIS - Final report (2004); URL: <http://www.eulis. 
org/pdf/public_final_report.pdf>. 

Drexler, Briefwahl, JRP 2004, 122. 

Drobesch/Grosinger, Das neue österreichische Datenschutzgesetz (Wien 2000). 

Duschanek/Rosenmayr-Klemenz, Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000 (Wien 2000). 

Duschanek, Datenschutzgesetz – DSG (Wien 1978). 

Duschanek, Firmenbuch und Datenschutz, ecolex 1991, 211. 

Duschel, Rechtswirksamkeit von Computerstrafverfügungen, ZVR 1986, 289. 

Duursma/Duursma-Kepplinger, Insolvenzdatenbanken im Internet, in Plöckin-
ger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht (Wien 2004) 217. 

Eberhard, e-Verwaltungsverfahrensrecht, JRP 2002, 110. 

Eberhard, Gerüstet für E-Government ? Verwaltungsrechtliche Aspekte des 
elektronischen Behördenverkehrs, Computer kommunikativ 3/2001, 28; 
URL: <http://www.ocg.at/activities/comp-kommunikativ/>. 

Ehrenberger/Görtz, Verwaltung auf dem Prüfstand: Mystery Shopping in der 
österreichischen Bundesverwaltung: Aufbau der Studie und Ergebnisse, 
VerwaltungInnov@tiv 2/2004, 1; URL: <http://verwaltung heu-
te.wienerzeitung.at/vi11.pdf>. 

Eiselberg, Neues „Firmenbuch“ ersetzt das Handelsregister: Meldepflichten 
statt Anteilbuch – „Jännerliste“ letztmals in diesem Jahr, SWK 1991, B 
III 1. 

Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, Bundesabgabenordnung3 I (Wien 2002). 

Elsas, E-Government in Deutschland, in Schweighofer/Menzel (Hrsg), E-
Commerce und E-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik; 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 2000) 121. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 513 

Europäische Kommission (eGovernment Unit), eDemocracy; Seminar Report 
(Brussels 12./13.02.2004); URL: <http://europa.eu.int/ informa-
tion_society/programmes/ egov_rd/doc/edemocracy_report.pdf>. 

Europäische Kommission, Aktionsplan eEurope 2005: Aktualisierung (Mittei-
lung an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen), 
17.05.2004, KOM/2004/380 endgültig; URL: <http://europa.eu.int/infor-
mation_society/eeurope/2005/doc/all_about/com_eeurope_de.doc>. 

Europäische Kommission, Benchmarking-Bericht – Follow-up zur Mitteilung 
„Strategien für Beschäftigung in der Informationsgesellschaft“ (Febru-
ar 2001), SEK2001/222; URL: <http://europa.eu.int/comm/employment 
_social/soc-dial/info_soc/esdis/bench_de.pdf>. 

Europäische Kommission, Die Rolle elektronischer Behördendienste 
(E-Government) für die Zukunft Europas (Mitteilung an den Rat, das Eu-
ropäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen), 26.09.2003, KOM/2003/567 endg; URL: 
<http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/e
gov_communication_de.pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope 2002 – Aktueller Stand (Vorlage für die Ta-
gung des Europäischen Rates am 7./8. Dezember 2000 in Nizza), 
KOM/2000/0783 endg; URL: 
<http://www.europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_librar
y/pdf_files/update_de.pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope 2002 – Auswirkungen und Prioritäten (Mit-
teilung an die Frühjahrstagung des Europäischen Rates in Stockholm am 
23./24. März 2001), KOM/2001/0140 endg; URL: <http://www.europa. 
eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/pdf_files/communi
cation_de.pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope 2002 – Eine Informationsgesellschaft für 
alle (Entwurf eines Aktionsplans zur Vorlage auf der Tagung des Euro-
päischen Rates am 19./20. Juni 2000 in Feira), KOM/2000/0330 endg; 
URL: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/action_ 
plan/pdf/actionplan_de.pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope 2002 Benchmarking-Bericht (Mitteilung an 
den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen), Februar 2002, 
KOM/2002/0062 endg; URL: <http://www.europa.eu.int/information_society/ 
eeurope/2002/news_library/new_documents/benchmarking/benchmarking_de. 
pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope 2005 – Eine Informationsgesellschaft für 
alle (Mai 2002), KOM/2002/0263 endg; URL: <http://europa.eu.int/ in-
formation_society/newsroom/library/referencedoc/doc_de.pdf>; 
<http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24226.htm>. 

Europäische Kommission, eEurope 2005 – Halbzeitbilanz (Mitteilung an den 
Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss und den Ausschuss der Regionen), 18.02.2004, 
KOM/2004/108 endgültig; URL: <http://europa.eu.int/ informati-
on_society/eeurope/2005/doc/all_about/acte_de_version_finale.pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope 2005 – Indikatoren für den Leistungsver-
gleich (Mitteilung an den Rat und das Europäische Parlament), 
21.11.2002, KOM/2002/655 endg; URL: <http://europa.eu.int/ informati-
on_society/eeurope/2002/news_library/documents/benchmarking05_de.pdf>. 

Europäische Kommission, eEurope Initiative – Eine Informationsgesellschaft 
für alle (Mitteilung über eine Initiative für den Europäischen Sonder-
gipfel von Lissabon am 23. und 24. März 2000), KOM/99/0687 endg; URL: 
<http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/pd
f_files/initiative_de.pdf; 
<http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24221.htm>. 

Europäische Kommission, Europe’s Way to the Information Society – An Action 
Plan (Mitteilung an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-



Literaturverzeichnis 
 

 

 514 

nen), COM/94/347 final (19.07.1994); URL: <http://europa.eu.int/ 
ISPO/docs/htmlgenerated/i_COM(94)347final.html>. 

Europäische Kommission, Europe’s Way to the Information Society; Update of 
the Action Plan (April 1996); URL: <http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/ 
legreg/dede.html>. 

Europäische Kommission, European Governance – A white paper (Europäisches 
regieren – Ein Weißbuch), ABl C 287/1 vom 12.10.2001 (KOM/2001/428 
endgültig). 

Europäische Kommission, Fakten und Zahlen zur Europäischen Union; Reihe Eu-
ropäische Dokumentation; Amt für amtliche Veröffentlichungen der Euro-
päischen Gemeinschaften (Luxemburg2004). 

Europäische Kommission, Green Paper on Public Sector Information in the In-
formation Society; COM/98/585 final, (Jänner 1999); URL: <http://eu-
ropa.eu.int/ISPO/docs/policy/docs/COM(98)585>.  

Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa: Natio-
nale Breitbandstrategien (Mitteilung an den Rat, das Europäische Par-
lament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen), 12.05.2004, KOM/2004/369 endgültig; URL: 
<http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/b
roadband/com_broadband_de.doc>. 

Europäische Kommission, Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa: Neue 
Entwicklungen in der elektronischen Kommunikation (Mitteilung an den 
Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss und den Ausschuss der Regionen), 03.02.2004, KOM/2004/61 
endgültig; URL: <http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2004/com2004_ 
0061de01.pdf>. 

Europäische Kommission, Mitteilung an das Europäische Parlament gemäß Arti-
kel 251 Absatz 2 Unterabsatz 2 EG-Vertrag betreffend den Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass eines Beschlusses des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität euro-
paweiter elektronischer Behördendienste (eGovernment-Dienste) für öf-
fentliche Verwaltungen, Unternehmen und Bürger – IDABC (12.01.2004); 
KOM/2004/13 endgültig; URL: <http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/ 
pdf/2004/com2004_0013de01.pdf>. 

Europäische Kommission, Mitteilung der Europäischen Kommission zur Einfüh-
rung der europäischen Krankenversicherungskarte, KOM/2003/73 endgültig 
(17.02.2003); URL : <http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/cnc/2003/ 
com2003_0073de01.pdf>. 

Europäische Kommission, Schaffung einer sichereren Informationsgesellschaft 
durch Verbesserung der Sicherheit von Informationsinfrastrukturen und 
Bekämpfung der Computerkriminalität (Mitteilung der Europäischen Kom-
mission vom 22.01.2001 an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen; 
KOM/2000/890 endgültig; URL: <http://europa.eu.int/ISPO/eif/ Internet-
PoliciesSite/Crime/CrimeComDE.pdf>. 

Europäische Kommission, Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm 
(2005 – 2008) zur Förderung der sichereren Nutzung des Internet und 
neuer Online-Technologien, KOM/2004/91 (12.03.2004), endgültig; URL: 
<http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/docs/pdf/si_p
lus/acte_de.pdf>. 

Europäische Kommission, Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Interoperabilität europaweiter elektro-
nischer Behördendienste (eGovernment-Dienste) für öffentliche Verwal-
tungen, Unternehmen und Bürger – IDABC (08.07.2003), KOM/2003/406 end-
gültig; URL: <http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2003/com2003_ 
0406de01.pdf>. 

Europäische Kommission, Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über 
Angriffe auf Informationssysteme 19.04.2002; KOM/2002/173 endgültig; 
URL: <http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2002/ com2002_0173de01. 
pdf>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 515 

Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Barcelona, 16.03.2002); 
URL: <http://ue.eu.int/de/info/eurocouncil/>. 

Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Brüssel, 16. und 
17.10.2003); URL: <http://ue.eu.int/de/info/eurocouncil/>. 

Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Lissabon, 24.03.2000); 
URL: <http://ue.eu.int/de/info/eurocouncil/>. 

Europäisches Parlament/Europäischer Rat, Entscheidung Nr. 2256/2003/EG vom 
17. November 2003 zur Annahme eines Mehrjahresprogramms (2003-2005) 
zur Verfolgung der Umsetzung des Aktionsplans eEurope 2005, zur 
Verbreitung empfehlenswerter Verfahren und zur Verbesserung der Netz- 
und Informationssicherheit (MODINIS), ABl L 336/1 vom 23.12.2003. 

Committee of Ministers, Draft Recommendation to member states on electronic 
governance („e-governance”), IP1 (2004) 21 fin; URL: <http://www. 
coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/02_Activities/01_e-
governance/default.asp#TopOfPage>. 

Committee of Ministers, Recommendation to member states for the Protection 
of Privacy on the Internet (Empfehlung des Europarates betreffend den 
Datenschutz im Internet), No. R (1999) 5; URL: <https://wcm.coe.int/ 
rsi/CM/index.jsp>. 

European eGovernment Conference 2003 (Como, 7.-8. Juli 2003); Ministerial 
Declaration; URL: <http://www.e-govconference2003.org/doc/Ministerial 
Declaration.doc>; <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ 
egovconf/doc/ministerial_declaration.pdf>. 

Executive Office of the President/Office of Management and Budget (OMB), E-
Government Strategy – Implementing the President’s Management Agenda 
for E-Government (Feburar 2002); URL: <http://www.whitehouse. 
gov/omb/inforeg/egovstrategy.pdf>. 

Executive Office of the President/Office of Management and Budget (OMB), 
The President’s Management Agenda – PMA (2001); URL: <http://www. 
whitehouse.gov/omb/budget/fy2002/mgmt.pdf>. 

Executive Office of the President/Office of Management and Budget (OMB), E-
Government Strategy – Implementing the President’s Management Agenda 
for E-Government (April 2003); URL: <http://www.whitehouse.gov/omb/ 
egov/downloads/2003egov_strat.pdf>. 

Fachausschuss Verwaltungsinformatik der Gesellschaft für Informatik und des 
Fachbereichs 1 der Informationstechnischen Gesellschaft, Electronic 
Government als Schlüssel zur Modernisierung von Staat und Verwaltung; 
Memorandum (2000). 

Fallenböck, Aktuelle Rechtsfragen des Mobile Business, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 429. 

Fallenböck/Haberler, Rechtsfragen bei Verbrauchergeschäften im Internet 
(Online-Retailing), RdW 1999, 505. 

Fallenböck/Schwab, Zu der Charakteristik und den Rechtswirkungen elektroni-
scher Signaturen: Regelungsmodelle in den USA und Europa, MR 1999, 
370. 

Fasching, Prozessprinzipien und Reform des Zivilprozesses, in Deutsche Sek-
tion der Internationalen Juristen-Kommission (Hrsg), Verfahrensgrund-
sätze – Verfahrensreformen im österreichischen Recht (Heidelberg 1980) 
53. 

Feik, EDV/ADV und Verwaltungsrecht – ausgewählte Probleme, in Jah-
nel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatikrecht2 (Wien 2003) 223. 

Feik, Transparenz, Governance und „gutes Regieren“, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 121. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 516 

Feil, Die Umstellung des Grundbuchs auf automationsunterstützte Datenverar-
beitung (GUG), NZ 1981, 2. 

Fessler/Keller, VerG: Kommentar zum Vereinsgesetz 2002 (Wien 2004). 

Fialka/Aichlreiter, Zum Entwurf eines Bundesgesetzes über das polizeiliche 
Meldewesen (Meldegesetz 1991), AnwBl 1992, 105. 

Fiedler, Rechtsinformatik als Integrationsdisziplin, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 33. 

Fiedler, Rechtsinformatik und juristische Tradition, in Welzel-FS (Berlin 
1974) 167. 

Filzmaier, Die Online-Präsenz von Parlamenten im internationalen Vergleich, 
in Filzmaier (Hrsg), Internet und Demokratie: The State of Online Po-
litics (Innsbruck 2001) 41. 

Forgó/Feldner/Witzmann/Dieplinger (Hrsg), Probleme des Informationsrechts 
(Wien 2003). 

Forgó, Königsweg Verwaltungssignatur ? Einige Bemerkungen zur signatur-
rechtlichen Fragen des E-Government, RFG 3/2004 110. 

Forgó, Sicher ist sicher ? – Das Signaturgesetz, ecolex 1999, 607. 

Forgó, Was sind und wozu dienen digitale Signaturen ? ecolex 1999, 235. 

Forschungsgruppe Internetwahlen, Zweiter Zwischenbericht zum Projekt „Stra-
tegische Initiative: Wahlen im Internet“ nach Abschluss der Wahlen zum 
Studierendenparlament der UOS am 2. Februar 2000; URL: 
<http://www.wahlkreis300.net/fgiw/uploader/data/stupa.pdf>. 

Le Forum des droits sur l’internet, Quel avenir pour le vote électronique 
en France ? Recommandation (September 2003). 

Friedrichs/Hart/Schmidt: Stefan (Hrsg), E-Government: Effizient verwalten – 
demokratisch regieren (2002).  

Fröhler/Oberndorfer, Österreichisches Raumordnungsrecht I (Linz 1975). 

Funk, Das System der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung im Lichte der 
Verfassungsrechtsprechung; Schriftenreihe des Instituts für Föderalis-
musforschung 17 (Wien 1980). 

Funk, Die grundlegenden Ordnungsprobleme im System der bundesstaatlichen 
Kompetenzverteilung, JBl 1976, 449. 

G8 Charta von Okinawa über die Globale Informationsgesellschaft; 2000; URL: 
<http://www.bundesregierung.de/top/dokumente/Artikel/ix_14593.htm?>. 

Galla, Vertragsrechtliche Aspekte des e-Mail-Verkehrs unter besonderer Be-
rücksichtigung des ECG, in IT-LAW.AT (Hrsg), e-Mail – elektronische 
Post im Recht (Wien 2003) 29. 

Gassner, E-Readiness in Schweden, Finnland und Österreich, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 143. 

Bush (Executive Office of the President), A Blueprint For New Beginnings: A 
Responsible Budget for America’s Priorities (Februar 2001); URL: 
<http://www.whitehouse.gov/news/usbudget/blueprint/blueprint.pdf>. 

Göber, Der elektronische Rechtsverkehr (ERV), in Mayer-Schönberger/ Schnei-
der-Manns-Au (Hrsg), Der Jurist am Info-Highway: Über die Zukunft ei-
nes Berufsstandes (Wien 1997) 141. 

Al Gore/Ronald H. Brown, The Global Information Infrastructure, Agenda for 
Cooperation (Februar 1995); URL: <http://www.ntia.doc.gov/reports/  
giiagend.html>. 

Al Gore, Remarks on the National Information Infrastructure (Dezember 
1993); URL: <http://www.ibiblio.org/nii/goremarks.html>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 517 

Al Gore, Remarks prepared for delivery by U.S. Vice President Al Gore; 
World Telecommunication Development Conference, Buenos Aires (21. März 
1994); URL: <http://www.itu.int/itudoc/itu-d/wtdc/wtdc1994/speech/ go-
re.html>.  

Grabenwarter, Briefwahl und E-Voting: Rechtsvergleichende Aspekte und euro-
parechtliche Rahmenbedingungen, JRP 2004, 70. 

Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention (München 2003). 

Grabenwarter, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte in 
der Informationsgesellschaft (Wien 2001) 48.  

Graff, Das neue Firmenbuch, RdW 1991, 2. 

Grosinger/Szirba, Das österreichische Melderecht6; Kurzkommentar (Wien 
2002).  

Gruber/Mader (Hrsg), Privatrechtsfragen des e-commerce (Wien 2003). 

Gruber, Haftung für fremde Inhalte im Internet, in Studiengesellschaft für 
Wirtschaft und Recht (Hrsg), Internet und Recht: Rechtsfragen von E-
Commerce und E-Government (Wien 2002) 135. 

Hackl, Verantwortlichkeit nach dem E-Commerce-Gesetz, in Plöckin-
ger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht (Wien 2004) 87. 

Handstanger, Rechts- und Grundrechtsprobleme des elektronischen Verwal-
tungsverfahrens, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grund-
rechte in der Informationsgesellschaft (Wien 2001) 225.  

Handstanger, Die neuen Medien im Verwaltungsverfahren, in Pauger (Hrsg), 
Neue Medien; 3. Fakultätstag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
(Graz 2000) 257. 

Hart/Teeter (for the Council for Excellence in Government), The New 
E-Government Equation: Ease, Engagement, Privacy and Protection (April 
2003); URL: <http://www.excelgov.org/usermedia/images/  
uploads/PDFs/egovpoll2003.pdf>; <http://www.cio.gov/documents/ 
egovpoll2003.pdf>. 

Hart/Teeter (for the Council for Excellence in Government), e-Government: 
The Next American Revolution (September 2000); URL: 
<http://www.excelgov.org/displayContent.asp?Keyword=ppp092800>. 

Hart/Teeter (for the Council for Excellence in Government), e-Government: 
The Next American Revolution (Jänner 2001); URL: 
<http://www.excelgov.org/displayContent.asp?Keyword=ppp010101>. 

Hattenberger, Ausgewählte rechtliche Fragen des „e-Government“ – elektroni-
sches Verwaltungsverfahren, in Wimmer (Hrsg), Impulse für e-
Government: Internationale Entwicklungen, Organisation, Recht, Tech-
nik, Best Practices; books@ocg.at 158, Österreichische Computergesell-
schaft (Wien 2002) 110. 

Hattenberer, Der virtuelle Behördenweg: Einzelne rechtliche Aspekte des e-
government – dargestellt auf der Grundlage der österreichischen 
Rechtsordnung, DuD 25 (2001) 539. 

Hattenberger, Rechtliche Rahmenbedingungen des e-government, in Po-
tacs/Rondo-Brovetto (Hrsg), Beiträge zur Reform der Kärntner Landes-
verwaltung (Wien 2001) 119. 

Hauer, Einige Anmerkungen zum E-Commerce-Gesetz aus Sicht des öffentlichen 
Rechts, in Plöckinger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht (Wien 
2004) 323. 

Heindl, Elektronische Demokratie – „Dienstleistungen“ des Staates: E-
Voting, E-Legislation, E-Participation, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-Schriftenreihe 
books@ocg.at 174 (Wien 2003) 175. 

Heindl, e-voting und e-democracy aus verfassungsrechtlicher Sicht, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie 



Literaturverzeichnis 
 

 

 518 

und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schrif-
tenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 279. 

Hengstschläger/Leeb, Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 
I (Wien 2004). 

Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht2 (Wien 2004).  

Herzog, Die Realisierung eines Rechtsinformationssystems für Österreich, 
ÖJZ 1984, 179. 

Herzog, Ein Rechtsinformationssystem für Österreich ! NZ 1982, 161. 

Heuberger/Steiner, E-Government: Die elektronische Verfahrensführung in der 
öffentlichen Verwaltung, ZfV 2002, 2. 

Hiebel, Kleine Medienchronik: Von den ersten Schriftzeichen zum Mikrochip 
(München 1997). 

Hill, Merkmale von Good Governance, VerwaltungInnov@tiv Juni 2002, 8; URL: 
<http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/vi02.pdf>. 

Hofmeister/Auer, Das moderne Grundbuch: Eine rechtsvergleichende Studie un-
ter besonderer Berücksichtigung des österreichischen Beispiels; 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz 58 (Wien 1992). 

Hofmeister, Aktuelle Probleme des ADV-gestützten Grundbuchs, AnwBl 1986, 
23. 

Hofmeister, Rechtliche Aspekte der Grundbuchsumstellung, in Kra-
lik/Rechberger (Hrsg), Aktuelle Probleme des Grundbuchsrechtes I, 1. 
Halbband (Wien 1982) 1. 

Höhne/Rami/Zöchbauer, Der Entwurf einer Mediengesetz-Novelle 2004 (Teil I), 
MR 2004, 227. 

Höhne, In Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte in der In-
formationsgesellschaft (Wien 2001) 87.  

Höllinger, Moderne Telekommunikation im Verwaltungsverfahren, in Stephan 
Schwarzer, Das neue Anlagenverfahrensrecht (Wien 1999) 128.  

Holzinger, Bürgernähe als Forderung an die Verwaltung, in Bundeskanzleramt 
(Hrsg), Bürgernahe Verwaltung; Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 4 
(Wien 1980) 22. 

Holzinger, Der „Computerbescheid“ in der Judikatur der Gerichtshöfe des öf-
fentlichen Rechts, in Rosenzweig-FS (Wien 1988) 193. 

Holzinger, Die Kundmachung von Rechtsvorschriften in Österreich, in Schäf-
fer (Hrsg), Theorie der Rechtssetzung (Wien 1988) 303. 

Holzinger, Leitlinien der Verwaltungsreform: Analyse und Ausblick, ZfV 
1982, 125. 

Holzinger, Überlegungen zu einem dezentralisierten Rechtsinformationssystem 
für Österreich, in Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung durch 
automationsunterstützte Rechtsdokumentation; Schriftenreihe zur Ver-
waltungsreform 7 (Wien 1983) 39. 

Hörmann, Die Ediktsdatei im Internet, in Schweighofer/Menzel/ Kreuzbauer 
(Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 
2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 (Wien 2002) 111. 

Hörtenhuber/Steiner, Normsetzung und qualitative Deregulierung: Das oberös-
terreichische Modell zur Qualitätssicherung, JRP 2002, 7. 

Huber, Reglement für den elektronischen Verkehr mit öffentlichen Stellen: 
Neue Kommunikationstechnologien durch das E-Government-Gesetz, RFG 
2004/20. 

Information and Communications Technologies (ICT) and the Structures of ICA 
Member National Governments; ICA Study Group Report (Jänner 2001); 
URL: <www.ica-it.org/study/issue73.pdf>. 

IDA, IDA and the EU’s e-government policy; IDA Report No. 20 (Dezember 
2003); URL: 



Literaturverzeichnis 
 

 

 519 

<http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&
documentID=1919&parent=chapter&preChapterID=0-140-196-299-544>. 

IKT-Stabstelle des Bundes/Chief Information Office (Gregor Karlinger), An-
forderungen an die Bürgerkarten-Umgebung nach dem Konzept Bürgerkarte 
(12. 04. 2002). 

Inquart, Das „Modulare Verfahren“ beim Magistrat der Landeshauptstadt Linz: 
Ein Amt auf dem Weg von der Hoheitsverwaltung zur service- und bera-
tungsorientierten Verwaltungseinheit, bbl 2000, 222. 

Internet Policy Institute, Report of the National Workshop on Internet Vot-
ing: Issues and Research Agenda (March 2001); URL: 
<http://news.findlaw.com/cnn/docs/voting/nsfe-voterprt.pdf>. 

IT-LAW.AT (Hrsg), e-Mail – elektronische Post im Recht (Wien 2003). 

Jabloner, Die rechtstechnische Reform des Sozialversicherungsrechts, in 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hrsg), ASVG – 
Neue Wege für die Rechtsetzung; Juristische Schriftenreihe 138 (Wien 
1999) 7.  

Jacumeit, Administration 2000 – Networking Municipal Front and Back Offices 
for One –Stop Government, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), Electronic Gov-
ernment; First International Conference EGOV 2002 (Berlin 2002) 157. 

Jäggi, Amtlich verordnete Magersucht – New Public Management: Ein Modebeg-
riff und seine Folgen, Weltwoche 51/1996 [URL: <http://www.ivb.ch/ 
8extraseiten/noochrichte/48_97_NPM.html>]. 

Jahnel/Mader, Rechtsinformatik I: Einführung – Rechtsdatenbanken – Juristi-
sche Informations- und Expertensystem4 (Wien 2003). 

Jahnel/Mader, Rechtsinformatik II: Internet für Juristen – Elektronische 
juristische Texte – EDV-Einsatz in der Justiz – Software für Rechtsan-
wälte und Notare – Juristische Lern- und Ausbildungsprogramme2 (Wien 
2003). 

Jahnel, Das Datenschutzgesetz 2000: Wichtige Neuerungen, wbl 2000, 49. 

Jahnel, Datenschutzrecht in der Praxis: Grundbegriffe, Zulässigkeit, Melde-
pflicht, Datensicherung, Rechtsschutz und Spamming; Schriftenreihe Ar-
beitsmaterialien zur Kanzleiorganisation V(Graz 2004). 

Jahnel, Datenschutzrecht, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatik-
recht2 (Wien 2003) 241. 

Jahnel, Internet und Grundrechte am Beispiel von Datenschutz, Brief- und 
Fernmeldegeheimnis, in Pauger (Hrsg), Neue Medien, 3. Fakultätstag der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät (Graz 2000) 221.  

Jahnel, Möglichkeiten der Publikation des Sozialversicherungsrechts, in 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hrsg), ASVG – 
Neue Wege für die Rechtsetzung; Juristische Schriftenreihe 138 (Wien 
1999) 251.  

Jahnel, Rechtsdatenbanken für Wissenschaft und Praxis, ÖJZ 1988, 301. 

Jochum (Hrsg), Elektronik und Urkunde: Elektronisches Dokument und Rechts-
sicherheit; Schriftenreihe des österreichischen Notariats 14 (Wien 
2000). 

John, Grundsätzliches zum Wirksamwerden empfangsbedürftiger Willenserklä-
rungen, AcP 184 (1984) 385. 

Jud/Högler-Pracher, Die Gleichsetzung elektronischer Signaturen mit der ei-
genhändigen Unterschrift, ecolex 1999, 610. 

Kalmus, Das Mahnverfahren ab 1. 1. 1986, ÖJZ 1985, 705. 

Kalmus, Das Mahnverfahren nach der ZVN 1983, WR 1983 H 7, 8. 

Kaufmann, Die Ahnen des Computers: Von der phönizischen Schrift zur Daten-
verarbeitung (Düsseldorf 1974). 

Keppert, Aktuelles aus der Steuerpraxis: 1. Resümee der Arbeitsgruppe eFi-
nanz im BMF, SWK 2002, T 193. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 520 

Kessler, Zentrales Melderegister: Höherer Sicherheitsstandard – Zurückdrän-
gen der Papierflut, VerwaltungInnov@tiv Juni/2002, 16; URL: 
<http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/vi02.pdf>. 

Kickert (Hrsg), Public Management and Administrative Reform in Western Eu-
rope (Cheltenham 1997). 

Kind/Menzel (Hrsg), Rechtsinformatik (Wien 2000).  

Klaus, Informationsmanagement. Ein brauchbares Konzept für die öffentliche 
Verwaltung ? Überblick des Konzeptes in den USA, in Bundeskanzleramt 
(Hrsg), Informationsmanagement in der öffentlichen Verwaltung (Wien 
1988) 9. 

Klaushofer, Gedanken zur Verordnungskundmachung im Internet, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 243. 

Klaushofer, Verfassungsrechtliche Aspekte einer Verordnungskundmachung im 
Internet, JRP 2003, 238. 

Klecatsky, Die Kundmachung von Gesetzen und Verordnungen nach österreichi-
schem Recht, in Heinl/Loebenstein/Verosta (Hrsg), FS anlässlich des 
zwanzigjährigen Bestehens des Sammelwerkes „Das österreichische Recht“ 
(Wien 1968) 8. 

Klecatsky, Für eine moderne Gerichtsorganisation, ÖJZ 1968, 435. 

Klecatsky, Über die Notwendigkeit und das Ziel einer umfassenden Reform der 
österreichischen Gerichtsbarkeit, in Schima-FS (Wien 1969) 17. 

Klee-Kruse/Lenk, BürgerBüros als innovative kommunale Serviceagenturen: 
Qualitätssteigerung öffentlicher und kommerzieller Dienste durch mul-
timediale Telekooperation; Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 12 
(Heidelberg 1995). 

Klötzl, Gesetz- und Verfassungswidrigkeiten im automationsunterstützten 
Mahnverfahren, ÖJZ 1986, 433. 

Klumpp, From Websites to e-Government in Germany, in Traunmüller/ Lenk 
(Hrsg), Electronic Government; First International Conference EGOV 
2002 (Berlin 2002) 18. 

Kneihs, Wann ist eine per Telefax eingebrachte Berufung rechtzeitig ? ZfV 
2000, 869. 

Knyrim, Datenschutzrecht: Leitfaden für richtiges Registrieren, Verarbei-
ten, Übermitteln, Zustimmen, Outsourcen, Werben uvm (Wien 2003). 

Koch/Zoubek, Öffentliche Bücher und Datenbanken des Bundes; Schriftenreihe 
Arbeitsmaterialien zur Kanzleiorganisation I (Graz 2003). 

Köhler/Arndt, Recht des Internet4 (Heidelberg 2003). 

Kolacny, Verordnung betreffend die elektronische Übermittlung von Voranmel-
dungen: Zwingende Übermittlung der UVA über FinanzOnline, SWK 2003, S 
376. 

Kolonovits/Zeleny, Die Reform des Bundesgesetzblattes, ÖJZ 1997, 730. 

Konecny, Automationsunterstützte Datenverarbeitung im Exekutionsverfahren, 
in Bundesministerium für Justiz (Hrsg), ADV-Exekutionsverfahren (ADV-
E): Projekt zur Einführung einer vereinfachten, automationsgestützten 
Exekutionsbewilligung und des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im 
Zwangsvollstreckungsverfahren; Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Justiz 68 (Wien 1995) 65. 

Konecny, Insolvenzdatei: Neue/auffallende Rechtsprobleme, ÖJZ 2002, 492. 

Konecny, Andreas Konecny, Neuaufnahme von alten Verfahren in die Insolvenz-
datei, ZIK 2003/59. 

Konecny, Schriftsatzrecht und Kommunikationsmittel – Oder: Von Feder, Blei- 
und Tintenstift zum elektronischen Rechtsverkehr, in Sprung-FS (Wien 
2001) 217. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 521 

Korenjak/Weichsel, Der Zugang zum Recht aller Gemeinden über das RIS, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie 
und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schrif-
tenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 347. 

Korenjak, Rechtsbereinigung und Rechtsdokumentation als Beispiel zur Ver-
waltungsreform in Kärnten, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsberei-
nigung und Landesrechtsdokumentation; Schriftenreihe des Instituts für 
Föderalismus Band 82 (Wien 2001) 97. 

Korinek, Art 47 B-VG, in Korinek/Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bundes-
verfassungsrecht II/1 (Wien, Loseblatt). 

Kotschy, Vertrauen durch Bürgerkarte: Das neue E-Government-Gesetz schafft 
einen universell einsetzbaren elektronischen Identitätsnachweis, Ver-
waltungInnov@tiv 2/2004; URL: <http://verwaltungheute.wie-
nerzeitung.at/vi11.pdf>. 

Kotschy, Was bringt das neue E-Government-Gesetz ? ÖGZ 3/2004, 5. 

Koziol, Grundriss des bürgerlichen Rechts I12 (Wien 2002).  

Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht II2 (Wien 1984).  

Krabina, Prozessmodellierung im EU-Projekt eGOV, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 207. 

Krassnigg, Bankrechtliche Erfordernisse für Mobilfunkbetreiber beim M-
Payment, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen 
Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 
2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 585. 

Krejci/Bydlinkski/Rauscher/Weber-Schallauer, Vereinsgesetz 2002; Kommentar 
(Wien 2002). 

Krenner, Reflections on the Requirements Gathering in an One-Stop Govern-
ment Project, in Traunmüller/Lenk (Hrsg), Electronic Government; First 
International Conference EGOV 2002 (Berlin 2002) 124. 

Krimmer, e-Voting in Österreich, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald 
(Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der 
Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 
2003) 271. 

Kubicek/Hagen, One Stop Government in Europa: Stand, Probleme, Perspektiven 
(2001), URL: <http://www.ifib.de/publikationsdateien/ 
osg_survey_ger.pdf>. 

Kubicek/Hagen, One-Stop-Government in Europe: An Overview, in Hagen/Kubicek 
(Hrsg), One-Stop-Government in Europe: Results from 11 national sur-
veys (Bremen 2000) 1. 

Kubicek/Westholm/Winkler, eDemocracy; Prisma Strategic Guideline 9; pre-
pared for the Prisma team by University of Bremen, Technologie-Zentrum 
Informatik/Austrian Academy of Sciences, Institute of Technology As-
sessment (April 2003). 

Kubicek/Wind, Bundestagswahl per Computer ? in Buchstein/Neymanns (Hrsg), 
Online-Wahlen (Opladen 2002) 91. 

Kubicek/Wind, Wie „modernisiere“ ich Wahlen ? Der lange Weg vom Pilotpro-
jekt zum Online Voting bei einer Bundestagswahl, in Filzmaier (Hrsg), 
Internet und Demokratie: The State of Online Politics (Innsbruck 2001) 
107. 

Kurnik/Szymansky, Fragen zu den Änderungen im Melderecht, ÖGZ 1/1995, 2. 

Kurnik, Der Hauptwohnsitz als Bezugspunkt und Ordnungsfaktor, ÖGZ 8/1994, 
2. 

Lachmayer/Stöger, Die Rechtsdokumentation als moderne Form der Rechtsberei-
nigung, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung und Landes-



Literaturverzeichnis 
 

 

 522 

rechtsdokumentation; Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus 
Band 82 (Wien 2001) 67. 

Lachmayer/Stöger, Juristische Online-Recherchen in Österreich – Problemlage 
und Trends, in Mayer-Schönberger/Schneider-Manns-Au (Hrsg), Der Jurist 
am Info-Highway: Über die Zukunft eines Berufsstandes (Wien 1997) 63. 

Laga/Sehrschön, E-Commerce-Gesetz: Praxiskommentar (Wien 2002). 

Lange, Click’n Vote – Erste Erfahrungen mit Online-Wahlen, in Buch-
stein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen (Opladen 2002) 127. 

Langenbach/Ulrich (Hrsg), Elektronische Signaturen: Kulturelle Rahmenbedin-
gungen einer technischen Entwicklung (Berlin 2002). 

Larry Caffrey (ed), Security-Policy, Technological and Operational Aspects; 
ICA Study Group Report (2003); URL: <www.ica-it.org/studygroups/ 
ICA_Issue_76_July_2003_all.pdf>. 

Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen des Internets: E-Governance 
– E-Mail – E-Commerce und Elektronische Signatur (Wien 2001). 

Laurer, Neues vom Bundesgesetzblatt – Oder: ein Blatt, in dem man nicht 
blättern kann, ÖJZ 2004, 521.  

Ledinger, ELAK – Der elektronische Akt: Motor für E-Government und Mittel 
für die Effizienzsteigerung der Bundesverwaltung, VerwaltungInnov@tiv 
10/2003, 10; URL: <http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/ vi10.pdf>. 

Leggewie, Demokratie auf der Datenautobahn, in Leggewie/Maar (Hrsg), Inter-
net & Politik: Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie ? (Köln 
1998) 15. 

Lehner, M-Business, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon Electronic Business 
(München 2003) 208. 

Lehofer, Internet und Verwaltungsrecht oder: Das e-Tüpfelchen auf dem Impe-
rium ? in Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), Inter-
net und Recht: Rechtsfragen von E-Commerce und E-Government (Wien 
2002) 23. 

Leitl/Mayrhofer/Steiner, Kundmachung von Rechtsvorschriften und Zustellung 
von individuellen Rechtsakten im Internet, in Plöckin-
ger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht (Wien 2004) 299. 

Leitold, Technische Aspekte des E-Voting, JRP 2004, 77. 

Lenk/Traunmüller (Hrsg), Öffentliche Verwaltung und Informationstechnik: 
Perspektiven einer radikalen Neugestaltung der öffentlichen Verwaltung 
mit Informationstechnik; Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 20 (Hei-
delberg 1999). 

Lenk/Traunmüller, Electronic Government – ein Wegweiser, Computer kommuni-
kativ 4/2001, 15. 

Lenk/Traunmüller, Electronic Government: Where Are We Heading ? in Traun-
müller/Lenk (Hrsg), Electronic Government; First International Confer-
ence EGOV 2002 (Berlin 2002) 1. 

Lenk/Traunmüller, Electronic Government – Ein Wegweiser, Computer kommuni-
kativ 4/2001, 15.  

Lenk, „Electronic Democracy“ – Beteiligung an der kommunalen Willensbil-
dung, in Kubicek et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung; Jahrbuch Tele-
kommunikation und Gesellschaft 1999 (Heidelberg 1999) 248. 

Lenk, Das eine Fenster zu allen Verwaltungs- und Dienstleistungen: Alte und 
neue Wege und Formen der Interaktion zwischen Bürger und Verwaltung, 
in Gora/Bauer (Hrsg), Virtuelle Organisationen im Zeitalter von E-
Business und E-Government: Einblicke und Ausblicke (Berlin 2001) 349. 

Lenk, E-Demokratie, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon Electronic Business 
(München 2003) 105. 

Lenk, Electronic Government als Schlüssel zur Innovation der öffentlichen 
Verwaltung, in Lenk/Traunmüller (Hrsg), Öffentliche Verwaltung und In-



Literaturverzeichnis 
 

 

 523 

formationstechnik; Schriftenreihe Verwaltungsinformatik 20 (Heidelberg 
1999) 123. 

Lenk, Multifunktionale Serviceläden und Televerwaltung als Vorboten einer 
kooperativen und „virtuellen“ Verwaltung, Verwaltung und Management, 
6/1997, 330. 

Lenstra/Verheul, Selecting Cryptographic Key Sizes, DuD 2000, 166. 

Lettmayr (Hrsg), Gesetzesfolgenabschätzung – Modellentwicklung und interna-
tionaler Vergleich (Wien 1999).  

Leyrer, Persönlichkeitsrecht der ePerson ? in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 
(Wien 2002) 399. 

Liehr/Tolar, Der Verein4 (Wien 2002). 

Lienbacher, Die Kundmachung gesetzesrangiger europarechtlicher Vorschriften 
in Österreich, in Jahnel (Hrsg), Zugang zu Recht und Wirtschaftsdaten 
in der Europäischen Union (Wien 1994) 41. 

Limberger, Die Umstellung des Grundbuchs auf ADV – Pionierarbeit der 
eJustiz, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen 
Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 
2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 315. 

Linder, Gutachten zum e-Voting (Bern 2001); URL: 
<http://www.admin.ch/ch/d/egov/ve/dokumente/dokumente_beilagen/e_linde
r.pdf>. 

Löschnak, Verbesserte Rechtsinformation durch Einsatz von ADV, in Bundes-
kanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung durch automationsunterstützte 
Rechtsdokumentation; Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 7 (Wien 
1983) 7. 

Lucke/Reinermann, E-Government – Gründe und Ziele, in Reinermann/von Lucke 
(Hrsg), Electronic Government in Deutschland: Ziele – Stand – Barrie-
ren – Beispiele – Umsetzung; Speyerer Forschungsberichte 226 (Speyer 
2002) 1. 

Lucke, Portal für die öffentliche Verwaltung: Governmental Portal, Depart-
mental Portal und Life-Event Portal, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Por-
tale in der öffentlichen Verwaltung: Internet – Call Center – Bürger-
büro; Speyerer Forschungsberichte 205 (Speyer 2000) 7. 

MacHenry/Goetz (Hrsg), The New Encyclopædia Britannica15 (1986). 

Macintosh (Hrsg), E-Forum E-Democracy Work Group 4; Initial Results (2003); 
URL: <http://www.eu-forum.org/summit/docs/WG4e-democracy-FINAL RE-
SULTS.doc>. 

Mader, Willenserklärung und Vertragsabschluss im Internet im Licht von E-
Commerce-Richtlinie und E-Commerce-Gesetz, in Studiengesellschaft für 
Wirtschaft und Recht (Hrsg), Internet und Recht: Rechtsfragen von E-
Commerce und E-Government (Wien 2002) 173. 

Makolm, Der Weg zu Best Practice in e-Government – ein evolutionärer An-
satz, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen 
Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 
2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 157. 

Mandl, SV-Chipkarte, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grund-
rechte in der Informationsgesellschaft (Wien 2001) 211.  

Mann, Europa und die Informationsgesellschaft, in Jörg Tauss/Johannes Koll-
beck/Jan Mönikes (Hrsg), Deutschlands Weg in die Informationsgesell-
schaft (Baden-Baden 1996) 824. 

Martschin, Rechtsprobleme der Einführung des elektronischen Verwaltungsak-
tes, ZfV 2001, 746. 

Mayer, Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht; Kurzkommentar (Wien 
2002).  



Literaturverzeichnis 
 

 

 524 

Mayer, Das Recht der Zustellung im AVG und in der BAO – eine interne Pro-
zessrechtsvergleichung, ÖJZ 1973, 173. 

Mayer, Jenseits des Rechtsstaates: Zur rechtlichen Pathologie des Semme-
ring-Basistunnels, JRP 2000, 248. 

Mayer, Neue Wege der Kompetenzinterpretation ? ÖJZ 1986, 513. 

Mayer-Schönberger/Brandl, Datenschutzgesetz 2000 (Wien 1999). 

Mayer-Schönberger/Pilz/Reiser/Schmölzer, Signaturgesetz: Praxiskommentar 
(Wien 1999). 

Mayer-Schönberger/Zeger/Kronegger, Auf dem Weg nach Europa: Zur Novellie-
rung des Datenschutzgesetzes, ÖJZ 1998, 244. 

Mayr, Gedanken zur Reform der österreichischen Gerichtsorganisation, in Je-
linek-FS (Wien 2002) 173. 

Mehlich, Electronic Government: Die elektronische Verwaltungsreform (Wies-
baden 2002). 

Menzel/Reichstädter, Die Rolle der Bürgerkarten im E-Government, in Wimmer 
(Hrsg), Impulse für e-Government: Internationale Entwicklungen, Orga-
nisation, Recht, Technik, Best Practices; books@ocg.at 158, Österrei-
chische Computergesellschaft (Wien 2001) 139. 

Menzel/Reichstädter, The Role of Citizen Cards in e-Government, in Traun-
müller/Lenk (Hrsg), Electronic Government; First International Confer-
ence EGOV 2002 (Berlin 2002) 446. 

Menzel/Schweighofer, Das österreichische Signaturgesetz: Umsetzung des EG-
Richtlinienvorschlages in einem österreichischen Signaturgesetz, DuD 
23 (1999) 503. 

Menzel/Stöger, Potential von E-Voting für zukünftige ÖH-Wahlen, in Pros-
ser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-
Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 157. 

Menzel, Elektronische Signaturen im Geschäftsverkehr, JAP 2000/2001, 181. 

Menzel, Rechtsgrundlage zur elektronischen Wahl, in Schweighofer/ Men-
zel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fragen der 
Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 (Wien 
2002) 125. 

Menzel, Rechtsrahmen des E-Government, JAP 2001/2002, 250. 

Menzel, Zusätzliche Normen für e-Government ? in Schweighofer/ 
Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und 
e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenrei-
he Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 103. 

Messiner, Die Anonymverfügung, ZVR 1988, 15; 

Meyer-Ladewig, EMRK – Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten; Handkommentar (Baden-Baden 2003). 

Mikus, SV-Chipkarte – Auf dem Weg zur elektronischen Verwaltung, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktu-
elle Fragen der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 3 (Wien 2001) 35. 

Mitterlehner/Kyrer, New Public Management: Effizientes Verwaltungsmanage-
ment zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Wien 1997). 

Morscher, Wechselseitige Rücksichtnahmepflicht Bund – Länder, JBl 1985, 
479. 

Moser, @mshelfer online – www.help.gv.at, in Schweighofer/Menzel (Hrsg), E-
Commerce und E-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik; 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 2000) 107. 

Mottl, Vertragsrechtliche Rahmenbedingungen für den Electronic Commerce im 
Internet, in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatikrecht2 (Wien 
2003) 21. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 525 

Mottl, Zur Praxis des Vertragsabschlusses im Internet, in Gruber/Mader 
(Hrsg), Privatrechtsfragen des e-commerce (Wien 2003) 1. 

Muselier, Expérimentation du vote par Internet lors du renoevellement pa-
riel du Conseil supérieur des Français de l’étranger (Mai 2003). 

Naschold, Ergebnissteuerung, Wettbewerb, Qualitätspolitik: Entwicklungspfa-
de des öffentlichen Sektors in Europa (Berlin 1995). 

Neisser/Hammerschmid (Hrsg), Die innovative Verwaltung: Perspektiven des 
New Public Management in Österreich (Wien 1998).  

Neisser, Die politischen und institutionellen Rahmenbedingungen der Verwal-
tungsreform, in Neisser/Hammerschmid (Hrsg), Die innovative Verwal-
tung: Perspektiven des New Public Management in Österreich (Wien 1998) 
297.  

Neisser, New Public Management – eine neue Strategie der Verwaltungsreform, 
in Mitterlehner/Kyrer, New Public Management: Effizientes Verwaltungs-
management zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Wien 
1997) 189. 

Neymanns, Die Wahl der Symbole: Politische und demokratiepolitische Fragen 
zu Online-Wahlen, in Buchstein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen (Opladen 
2002) 23. 

Nosko, Österreich fällt zurück bei elektronischer Verwaltung; WZOnline 
2002; URL: <http://www.wienerzeitung.at/Aktuell/2002/07/10/ por-
tal.htm>. 

Nowak/Strejcek, Das Wahl- und Stimmrecht, in Machacek/Pahr/Stadler (Hrsg), 
50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Grund- und Frei-
heitsrechte in Österreich Band III: Wesen und Werte (Kehl am Rhein 
1997) 1. 

Nowak, Das Wahl- und Stimmrecht als Grundrecht in Österreich, EuGRZ 1983, 
89. 

Oakley, Highway to democr@cy – The Council of Europe and the information 
society (Straßburg 2003). 

Oberhammer, Das neue Firmenbuch – Meilenstein der Erneuerung des Justizbe-
triebs, AnwBl 1995, 7. 

Obermair, New Public Sector Management und die Verwaltungsreform in Öster-
reich, wifo 3/1999, 218. 

Oberndorfer, Bürgernahe Verwaltung in Fröhler-FS (Berlin 1980) 183. 

Oberndorfer, Die Verwaltung im politisch-gesellschaftlichen Umfeld, in Hol-
zinger/Oberndorfer/Raschauer, Österreichische Verwaltungslehre (Wien 
2001) 29. 

Oberndorfer, Handlungsformen der Verwaltung und Rechtsschutz (aus österrei-
chischer Sicht), in Ress (Hrsg), Entwicklungstendenzen im Verwaltungs-
verfahrensrecht und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit: rechtsverglei-
chende Analysen zum österreichischen und deutschen Recht (Wien 1990) 
39. 

OECD (Committee for Information, Computer and Communications Policy – 
ICCP), Global Information Infrastructure – Global Information Society 
(GII-GIS): Policy requirements (1997); URL: <http://www.oecd.org/ 
dataoecd/50/7/1912224.pdf>. 

OECD (Committee for Information, Computer and Communications Policy – 
ICCP), Global Information Infrastructure – Global Information Society 
(GII-GIS): Policy Recommendations for action (1997); URL: <http://www. 
oecd.org/dataoecd/50/8/1912232.pdf>.  

OECD (Committee for Information, Computer and Communications Policy – 
ICCP), Bridging the „Digital Divide”: Issues and Policies in OECD 
Countries (Juli 2001); URL: <http://www.olis.oecd.org/olis/ 
2001doc.nsf/LinkTo/DSTI-ICCP(2001)9-final>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 526 

OECD (Committee for Information, Computer and Communications Policy – 
ICCP), ICCP Broadband Update (Oktober 2003); URL: <http://www.oecd. 
org/dataoecd/18/9/18464850.pdf>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), Background Pa-
per for the OECD Workshop on Spam (22.01.2004); URL: <http:// 
www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/LinkTo/dsti-iccp(2003)10-final>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), Ministerial 
Declaration on the Protection of Privacy on Global Networks (Ottawa 
1998); URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/39/13/1840065.pdf>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), Summary of Re-
sponses to the Survey of Legal and Policy Frameworks for Electronic 
Authentication Services and E-Signatures in OECD Member Countries (Au-
gust 2004); URL: <http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/LinkTo/ 
dsti-iccp-reg(2003)9-final>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), Summary of Re-
sponses to the Survey on the Implementation of the OECD Guidelines for 
the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of 
Security (Juni 2004); URL: <http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc. 
nsf/LinkTo/dsti-iccp-reg(2003)8-final>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), Biometric-based 
Technologies (Juni 2004); URL: <http://appli1.oecd.org/olis/2003doc. 
nsf/linkto/dsti-iccp-reg(2003)2-final>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), Benchmarking 
Broadband Prices in the OECD (Juni 2004); URL: <http://www.oecd.org/ 
dataoecd/58/17/32143101.pdf>. 

OECD (Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for In-
formation, Computer and Communications Policy – ICCP), The Development 
of Broadband Access in Rural and Remote Areas (Mai 2004); URL: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/38/40/31718094.pdf>. 

OECD (Joint WPTISP/WPIE Workshop), The Digital Divide: Enhancing Access to 
ICT’s (Dezember 2000); URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/37/54/ 
1887829.pdf>. 

OECD (Public Management Committee – PUMA), Project on the Impact of 
E-Government (Dezember 2001); URL: <http://www.olis.oecd.org/olis/ 
2001doc.nsf/LinkTo/PUMA(2001)10-REV2>. 

OECD (Public Management Committee – PUMA), The Hidden Threat to E-
Government – Avoiding large government IT failures; PUMA Policy Brief 
No. 8 (März 2001); URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/ 
19/12/1901677.pdf>. 

OECD, Checklist for e-Government Leaders; OECD Policy Brief (September 
2003); URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/62/58/11923037.pdf>. 

OECD, Governance in the 21st Century (Paris 2001). 

OECD, Kryptographiepolitik: Leitlinien und aktuelle Problematik (Paris 
1998); [= Cryptography Policy: The Guidelines and the Issues (Paris 
1998)]. 

OECD, Maximising Broadband to Boost Economic and Social Development 
(09.10.2003); URL: 
<http://www.oecd.org/LongAbstract/0,2546,en_2649_201185_16267796_1_1_1
_1,00.html>. 

OECD, OECD Communications Outlook 2003; URL: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/15/56/15568326.pdf> (deutsche Kurzfas-
sung). 



Literaturverzeichnis 
 

 

 527 

OECD, OECD Grundsätze der Corporate Governance (Paris 1999); URL: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/50/13/19820911.pdf>. 

OECD, OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: 
Towards a Culture of Security (2002); URL: <http://www.oecd.org/ data-
oecd/16/22/15582260.pdf>. 

OECD, OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data (1980); URL: <http://www.oecd.org/document/ 
18/0,2340,en_2649_33703_1815186_1_1_1_1,00.html>.  

OECD, OECD Information Technology Outlook 2002 – Highlights (2002); URL: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/63/60/1933354.pdf>. 

OECD, OECD Richtlinien für die Sicherheit von Informationssystemen und -
netzen: Auf dem Weg zu einer Sicherheitskultur (Paris 2003) [= OECD 
Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: To-
wards a Culture of Security (Paris 2002); URL: <http://www.oecd.org/ 
dataoecd/16/22/15582260.pdf>. 

OECD, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard; URL: <http://www1. 
oecd.org/publications/e-book/92-2003-04-1-7294>. 

OECD, OECD-Richtlinien über Datenschutz und grenzüberschreitende Ströme 
personenbezogener Daten (deutsche Kurzfassung der OECD Guidelines on 
the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 
2003); URL: <http://www1.oecd.org/publications/e-book/9302015E5.PDF>. 

OECD, Privacy Online: OECD Guidance on Policy and Practice (Paris 2003). 

OECD, Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen En-
gagement (Paris 2004). 

OECD, Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the 
Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (1980); 
URL: <http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_33703_1815186_1_ 
1_1_1,00.html>. 

OECD, Science and Technology Statistical Compendium 2004; Meeting of the 
OECD Committee for Scientific and Technological Policy at ministerial 
level (Jänner 2004); URL: <www.oecd.org/dataoecd/17/34/23652608.pdf>. 

OECD, The e-Government Imperative; OECD e-Government Studies (2003). 

OECD, Understanding the Digital Divide (2001); URL: <http://www.oecd.org/ 
dataoecd/38/57/1888451.pdf>. 

Office of Management and Budget – OMB, US E-Government Experience: Creating 
a Government that Delivers Results (Februar 2004); URL: <http:// eu-
ropa.eu.int/information_society/eeurope/egovconf/doc/forman.ppt>. 

Office of Management and Budget (OMB), Enterprise Architecture; URL: 
<http://www.cio.gov/Enterprise Architecture>. 

Office of Management and Budget (OMB), Memorandum for Chief Information Of-
ficers: Achieving Electronic Government: Instruction for Plans to Im-
plement Government Paperwork Elimination Act (Juli 2000); URL: 
<http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/GPEAmemo.pdf>. 

Office of Management and Budget (OMB), Memorandum for the Chief Information 
Officers: Progress Report on Implementing the Government Paperwork 
Elimination Act (GPEA) (Mai 2003); URL: <http://www.whitehouse.gov/ 
omb/inforeg/gpea_progress_rpt2003.pdf>. 

Office of Management and Budget (OMB), Memorandum for the Heads of Execu-
tive Departments and Agencies: Guidance on Implementing the Electronic 
Signatures in Global and National Commerce Act – „E-Sign“, (September 
2000); URL: (<http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/esign-guidance. 
pdf>). 

Office of Management and Budget (OMB), Memorandum for the Heads of Execu-
tive Departments and Agencies: Citizen-Centered E-Government – Devel-
oping the Action Plan (Juli 2001); URL: <http://www.whitehouse.gov/ 
omb/memoranda/m01-28.html>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 528 

Office of Management and Budget (OMB), Memorandum to all Department and 
Agency Heads: Implementation Guidance for the E-Government Act of 2002 
(August 2003); URL: <http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/m03-
18.pdf>. 

Office of Management and Budget (OMB), The E-Authentication Initiative; 
URL: <http://www.whitehouse.gov/omb/egov/ea.htm>; <http://www.cio.gov/ 
eauthentication/>. 

Öhlberger, Die elektronische Signatur im österreichischen Recht: ein Über-
blick, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePer-
son: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechts-
informatik Band 3 (Wien 2001) 381. 

Öhlinger, Verfassungsrecht5 (Wien 2003). 

Österreichische Bundesregierung, Aktionsplan zu eEurope 2002 (Maßnahmenka-
talog); URL: <http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/eeuropeaustria 
01.pdf>. 

Österreichische Bundesregierung, Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel: Er-
klärung der Bundesregierung vor dem Nationalrat am 06.03.2003; URL: 
<http://www.bka.gv.at/2004/4/7/Regierungserklär6.3.03.pdf>.  

Österreichische Bundesregierung, Regierungsprogramm für die XXI. Gesetzge-
bungsperiode (04.02.2000); URL: <http://www.bka.gv.at/2004/4/7/ 
Regprogr.pdf>. 

Österreichische Bundesregierung, Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzge-
bungsperiode (28.02.2003); URL:<http://www.bka.gv.at/2004/4/7/  
Regierprogr 28.2.03.pdf>. 

Österreich-Konvent (Ausschuss 3 – Staatliche Institutionen), Bericht vom 
09.02.2004; URL: <http://www.konvent.gv.at/pls/portal/docs/page/K/DE/ 
AUB-K/ AUB-K_00002/fname_016145.pdf>.  

Österreich-Konvent (Ausschuss 6 – Reform der Verwaltung), Bericht vom 
23.03.2004; URL: <http://www.konvent.gv.at/pls/portal/docs/page/K/DE/ 
AUB-K/AUB-K_00006/fname_017366.pdf>.  

Österreich-Konvent (Ausschuss 6 – Reform der Verwaltung), Modernisierung 
der Behörden (29.03.2004), Pressedienst des Österreich-Konvents/01/ 
29.03.2004/Nr. 14; URL: <http://www.konvent.gv.at>. 

Österreich-Konvent (Gründungskomitee), Die Grundsätze des Österreich-
Konvents zur Staatsreform; Beschluss des Gründungskomitees vom 
02.05.2003; URL: <http://www.konvent.gv.at/pls/portal/docs/PAGE/K/zd/ 
grundsaetze.pdf>. 

Otten, Modernisierung der Präsenzwahl durch das Internet, in Buch-
stein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen (Opladen 2002) 71. 

Parschalk, Die e-Mail im Verwaltungsverfahren, IT-LAW.AT (Hrsg), e-Mail – 
elektronische Post im Recht (Wien 2003). 

Parycek/Seböck, Elektronische Demokratie – Chancen und Risiken für Gemein-
den, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und 
Politik; OCG-Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 25. 

Paschinger, Änderung der Rechtssprechung des VwGH im RIS, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 
(Wien 2002) 209. 

Paschinger, Die Judikaturdokumentation des VwGH, in ADV Arbeitsgemeinschaft 
für Datenverarbeitung (Hrsg), Informations- und Kommunikationstechno-
logie für das neue Europa: Der Wiener IT-Kongress 1993 Band I (Wien 
1993) 70. 

Paschinger, Konkurrierende Rechtsvorschriften-Abkürzungen, in Schweigho-
fer/Menzel (Hrsg), E-Commerce und E-Government: Aktuelle Fragen der 
Rechtsinformatik; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 2000) 
169. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 529 

Pauger (Hrsg), Neue Medien, 3. Fakultätstag der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät (Graz 2000).  

Pecival, Der überforderte Wähler: Welche Anforderungen stellt internetüber-
mittelte politische Beteiligung an die Benutzer ? in Prosser/Krimmer 
(Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-
Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 57. 

Pernthaler, Entscheidungsbesprechung (VfSlg 10.292/1984), ÖZW 1985, 91. 

Pernthaler, Kompetenzverteilung in der Krise: Voraussetzungen und Grenzen 
der Kompetenzinterpretation in Österreich, Schriftenreihe des Insti-
tuts für Föderalismusforschung 46 (Wien 1989). 

Pernthaler, Raumordnung und Verfassung Band 1: Raumordnung als Funktion und 
Schranke der Gebietshoheit (Wien 1975). 

Pesendorfer, Der innere Dienstbetrieb im Amt der Landesregierung; Schrif-
tenreihe des Instituts für Föderalismusforschung 22 (Wien 1981). 

Pesendorfer/Gruber, Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV 2015) – Die lang-
fristige Unternehmensausrichtung des Landes Oberösterreich, Verwaltun-
gInnov@tiv 11/2003, 1; URL: <http://verwaltungheute. wienerzei-
tung.at/vi10.pdf>. 

Pesendorfer, „Wirkungsorientierte Verwaltung“; URL: <http://www.  
ibgu.uni-linz.ac.at/verans/Gastvortraege/pesendorfer.htm>. 

Pesendorfer, Bezirksverwaltungsbehörde Neu: Reformstand, ausgewählte Bei-
spiele; URL: <http://www.kdz.or.at/kdz/bhtagung/tagungsunterlagen/ pe-
sendorfer.pdf>. 

Pesendorfer, Die Änderung der Bundesverfassung: Zwischenergebnisse aus den 
Ausschüssen des Österreich-Konvents, VerwaltungInnov@tiv 6/2004, 1; 
URL: <http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/vi13.pdf>. 

Pesendorfer, Art 97 B-VG, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht; 
Kommentar (Wien 2001). 

Reichstädter, Der elektronische Studentenausweis, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3 
(Wien 2001) 39. 

Pichler, Bürgernähe durch Organisationsmaßnahmen, in Oberndorfer (Hrsg), 
Bürger und Verwaltung (Linz 1981) 186.  

Podovsovnik/Neubauer/Toch, Der Vertragsabschluss im Internet, in Lattenmay-
er/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen des Internets: E-Governance – E-
Mail – E-Commerce und Elektronische Signatur (Wien 2001) 69. 

Poier, E-Government und Online-Voting – die Cyberdemokratie als paradiesi-
sche Vision ? in Pauger (Hrsg), Neue Medien, 3. Fakultätstag der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät (Graz 2000) 239.  

Poier, Grundrechte und E-Voting, in Österreichische Juristenkommission 
(Hrsg), Grundrechte in der Informationsgesellschaft (Wien 2001) 102.  

Poier, Politikwissenschaftliche Aspekte von E-Voting und Briefwahl: „Cyber-
demokratie“ - parteipolitische Auswirkungen - Einstellung der Öster-
reicherinnen und Österreicher, JRP 2004, 85. 

Posch/Holzbach, 5 Jahre A-SIT (Zentrum für sichere Informationstechnologie 
– Austria) VerwaltungInnov@tiv 6/2004, 9; URL: 
<http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/vi13.pdf>. 

Posch/Payer, Automatische Authentifizierung mittels Bürgerkarte, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle 
Fragen der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
6 (Wien 2002) 29. 

Posch, Bürgerkarte – Infrastruktur für E-Government, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3 
(Wien 2001) 25. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 530 

Posch, Bürgerkarte light - Handysignatur; E-Government Konferenz 2003 
(Graz). 

Posch, Bürgerkarte und elektronische Signatur, in Österreichische Juristen-
kommission (Hrsg), Grundrechte in der Informationsgesellschaft (Wien 
2001) 213.  

Posch, eGovernment und elektronische Signatur aus Bundessicht, ÖGZ 2/2002, 
27. 

Posch, IKT-Stabstelle: Strategie & Praxis: Konzepte und Lösungen für e-
Government in der Bundesverwaltung, VerwaltungInnov@tiv 6/2002, 12; 
URL: <http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/vi02.pdf>. 

President’s Information Technology Advisory Committee (PITAC), Information 
Technology Research: Investing in Our Future (Februar 1999); URL: 
<http://www.itrd.gov/pitac/report/>. 

President’s Information Technology Advisory Committee (PITAC), Transforming 
Access to Government through Information Technology (September 2000); 
URL: <http://www.itrd.gov/pubs/pitac/pres-transgov-11sep00.pdf>).  

Prosser/Kofler/Krimmer/Unger, Kritische Erfolgsfaktoren für die Stimmabgabe 
über das Internet, in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technolo-
gie, Recht und Politik; OCG-Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 
2003) 211. 

Prosser/Kofler/Krimmer, e-Voting.at – Vom e-Government zur elektronischen 
Demokratie, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und 
Staat: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 6 (Wien 2002) 135. 

Prosser/Krimmer, in Wimmer (Hrsg), e-Gov Days: State-of-the-art 2004; OCG-
Schriftenreihe books@ocg.at 177 (Wien 2004) 207. 

Prosser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-
Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003). 

Prosser, E-Voting – kritische Erfolgsfaktoren, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 249. 

Raschauer, Aufgabenrevision – Staat und Verwaltung, in Institut für Födera-
lismus (Hrsg), Neue Wege der Verwaltungsreform ? Föderalismusdokumente 
12 (Innsbruck 2001) 15. 

Raschauer, Entscheidungsbesprechung (VfSlg 11.393/1987), ÖZW 1988, 27. 

Rat der Europäischen Union, Entschließung vom 18. Februar 2003 über die Um-
setzung des Aktionsplans eEurope 2005, ABl C 48/02 vom 28.02.2003. 

Rat der Europäischen Union, Liste von eEurope Benchmarking-Indikatoren (De-
zember 2000); URL: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ 
2002/news_library/pdf_files/indicdoc_de.pdf>. 

Rauchenschwandtner, Beispiel aus der Praxis der Stadt Salzburg, ÖGZ 
11/2000, 20. 

Rauchenschwandtner, E-Government in der Praxis, ÖGZ 3/2004, 17. 

Rebhahn, Staatshaftung wegen mangelnder Gefahrenabwehr: Eine Studie insbe-
sondere zur österreichischen Amtshaftung mit einem Beitrag zum Kausal-
zusammenhang im Schadenersatzrecht (Wien 1997). 

Rechberger/Bittner, Grundbuchsrecht (Wien 1999). 

Redlich, Zustand und Reform der österreichischen Verwaltung (Wien 1911).  

Reinermann/von Lucke (Hrsg), Portale in der öffentlichen Verwaltung: Inter-
net – Call Center – Bürgerbüro; Speyerer Forschungsberichte 205 (Spey-
er 2000). 

Reinermann/von Lucke, Speyerer Definition von Electronic Governance2 (Irvi-
ne und Speyer 2002); URL: <http://foev.dhv-speyer.de/ ruvii/SP-
EGvce.pdf>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 531 

Reinermann/von Lucke, Speyerer Definition von Electronic Governance, in 
Reinermann/von Lucke (Hrsg), Electronic Government in Deutschland: 
Ziele – Stand – Barrieren – Beispiele – Umsetzung; Speyerer For-
schungsberichte 226 (Speyer 2002) 9. 

Reinermann, Der öffentliche Sektor im Internet – Veränderungen der Muster 
öffentlicher Verwaltungen; Speyerer Forschungsberichte 206 (Speyer 
2000). 

Reinermann, E-Governance, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon Electronic Busi-
ness (München 2003) 109. 

Reinermann, Portale – Tore zur Welt des Wissens, in Reinermann/Lucke 
(Hrsg), Portale in der öffentlichen Verwaltung: Internet – Call Center 
– Bürgerbüro; Speyerer Forschungsberichte 205 (Speyer 2000) 1. 

Reinermann, Verwaltungsreform und technische Innovation – ein schwieriges 
Dauerverhältnis, in Kubicek et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung; Jahr-
buch Telekommunikation und Gesellschaft 1999 (Heidelberg 1999) 11. 

Reischauer, § 1306, in Rummel, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuch Band 22 (Wien 1992). 

Reisp, Das Salzburger Rechtsinformationssystem – SARIS: Voraussetzung für 
einen „Zugang zum Recht“ und Grundlage für eine Rechtsbereinigung, ÖJZ 
1994, 491. 

Riel/Schuster, Bekanntmachungen der Masseverwalter in der Ediktsdatei: 
Technische Voraussetzungen und Möglichkeiten, ZIK 2002/108. 

Riener-Hofer, E-Government  – Europas Verwaltung im Netz, ecolex 2003, 963. 

Rill, Art 18 B-VG, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht; Kommen-
tar (Wien 2001). 

Rill, Gliedstaatsverträge: Eine Untersuchung nach österreichischen und 
deutschem Recht (Wien 1972). 

Ringhofer, Die österreichische Bundesverfassung (Wien 1977). 

Rittler, Der zu vermutende Einfluss von E-Voting auf die Wahlbeteiligung 
und das Wahlergebnis bei österreichischen Nationalratswahlen, in Pros-
ser/Krimmer (Hrsg), e-Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-
Schriftenreihe books@ocg.at 174 (Wien 2003) 189. 

Ritz, BAO-Handbuch (Wien 2002). 

Ritz, Bundesabgabenordnung: Kommentar2 (Wien 1999). 

Rambold, Anbringen via Internet unzulässig – Hinkt die Verwaltung der tech-
nischen Entwicklung hinterher ? SWK 2000, S 325. 

Roßnagel, Der elektronische Ausweis: Notwendige und mögliche Identifizie-
rung im E-Government, DuD 26 (2002) 281. 

Roßnagel, Die digitale Signatur in der öffentlichen Verwaltung, in Kubicek 
et al (Hrsg), Multimedia@Verwaltung; Jahrbuch Telekommunikation und 
Gesellschaft 1999 (Heidelberg 1999) 158. 

Roth/Schneider, Elektronischer Rechtsverkehr, in ADV Arbeitsgemeinschaft 
für Datenverarbeitung (Hrsg), Informations- und Kommunikationstechno-
logie für das neue Europa: Der Wiener IT-Kongress 1993 Band I (Wien 
1993) 60. 

Ruhle/Freund/Kronegger/Schwarz, Das österreichische Telekommunikations- und 
Rundfunkrecht (Wien 2004). 

Rummel, in Rummel ABGB I2 (Wien 1990). 

Rummel, in Rummel ABGB I3 (Wien 2000). 

Rummel, Anmerkung zu OGH 27.03.1995, 1 Ob 515/95, ÖBA 1996/524.  

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, 4 Jahre Signaturgesetz; Schriften-
reihe der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), Band 1/ 
2004; URL: <http://www.signatur.rtr.at/repository/rtr-report-20040116-
de.pdf>. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 532 

Rupp, bürger@service: die e-Government-Offensive – eine aktuelle Leistungs-
schau, OCG Journal 1/2004, 18. 

Rupp, E-Government in Austria: Keeping up with and anticipating socio-
technical developments; ICA Information No. 82: General Issue (2004); 
URL: <http://www.ica-it.org/docs/issue82/ICA_Issue_82_2004_01. pdf>. 

Rupp, Status und Ziel von E-Government in Österreich, RFG 2004/27. 

Rüß, Rechtliche Implikationen und politische Intentionen des Online-Votings 
– Ein Widerspruch ? in Filzmaier (Hrsg), Internet und Demokratie: The 
State of Online Politics (Innsbruck 2001) 130. 

Rüß, Rechtliche Voraussetzungen und Grenzen von Online-Wahlen, in Buch-
stein/Neymanns (Hrsg), Online-Wahlen (Opladen 2002) 39. 

Sander, eRecht – Das Gesetz im Internet, JRP 2003, 73. 

Sattelberger-Sochor, Electronic-Government in der Stadt Wien, ÖGZ 11/2000, 
22. 

Schäffer, Kompetenzverteilung und Rücksichtnahmepflicht im Bundesstaat, ZfV 
1985, 357.  

Schauer, EDV-Buchhaltung und Datenschutz, SWK 1979, C 72. 

Schedler/Summermatter/Schmidt, Electronic Government einführen und entwi-
ckeln (Bern 2003).  

Schedler, eGovernment und neue Servicequalität der Verwaltung ? in Gis-
ler/Spahni (Hrsg), eGovernment: eine Standortbestimmung2 (Bern 2001) 
33. 

Schedler, Geht nicht, gibt’s nicht, Verwaltung Heute 37/2000, 3; URL: 
<http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/37.pdf>. 

Schefbeck, Aktuelle Trends in der E-Demokratie, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3 
(Wien 2001) 293. 

Schefbeck, Elektronische Demokratie, in Schweighofer/Menzel (Hrsg), E-
Commerce und E-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik; 
Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 2000) 89. 

Schefbeck, E-Recht: Auf dem Weg von der Workfloworganisation zum elektroni-
schen Gesetz, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwi-
schen Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinfor-
matik 2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 231. 

Schenk, Das neue Firmenbuch, FJ 1991, 41, 68. 

Schenk, Das neue österreichische Firmenbuch, NZ 1992, 41. 

Schildhauer (Hrsg), Lexikon Electronic Business (München 2003). 

Schinagl/Kilches, Online-Wahlen und E-Voting: Entwicklungstendenzen zu 
elektronischen Wirtschaftskammer-Wahlen im Jahr 2005, in Pauger 
(Hrsg), Neue Medien, 3. Fakultätstag der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät (Graz 2000) 291. 

Schindler/Rammer/Ohler/Polt, Governance in der österreichischen Politik im 
Politikfeld Informationsgesellschaft, Endbericht der Technopolis For-
schungs- und Beratungsgesellschaft mbH und des Instituts für Technolo-
gie- und Regionalpolitik im Auftrag der Bundesministerien für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur; für Verkehr, Innovation und Technologie; und 
für Wirtschaft und Arbeit, März 2004 URL: 
<http://www.bmwa.gv.at/BMWA/Themen/Unternehmen/Technologie/Publikation
en/governancestudie_infoges.htm>. 

Schlechter, Ein gemeinschaftlicher Rahmen für elektronische Signaturen, in 
Schweighofer/Menzel (Hrsg), E-Commerce und E-Government: Aktuelle Fra-
gen der Rechtsinformatik; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 
2000) 35. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 533 

Schlussfolgerungen des G7-Gipfels „Konferenz über die Informationsgesell-
schaft“; URL: <http://europa.eu.int/ISPO/docs/services/docs/1997/doc_ 
95_2_de.pdf>. 

Schnedl, Der Mann mit dem Hut geht um: Anonyme Qualitätstests bei Behörden 
und Ämtern, VerwaltungHeute 4/1999, 5; URL: 
<http://verwaltungheute.wienerzeitung.at/22.pdf>. 

Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der Elektronische Rechtsverkehr 
mit den Gerichten (ERV): Handbuch für die Praxis, mit Formulareingaben 
im Mahn- und Exekutionsverfahren (Wien 1999). 

Schneider, Elektronischer Rechtsverkehr – Missverständnisse in der Anwalt-
schaft? AnwBl 1990, 539. 

Schneider, Elektronischer Rechtsverkehr aufgrund der Erweiterten Wertgren-
zen-Novelle 1989, AnwBl 1989, 451. 

Schneider, Neun Monate ADV-Mahnverfahren: ADV-Drittschuldnerfrage ab 1. 9. 
1986, AnwBl 1986, 561. 

Schneider, Neusignatur – Anforderungen und Praxis, DuD 27 (2003) 91. 

Schneider-Manns-Au, Die Rechtsdatenbank RDB – eine Initiative österreichi-
scher Fachverlage, in Mayer-Schönberger/Schneider-Manns-Au (Hrsg), Der 
Jurist am Info-Highway: Über die Zukunft eines Berufsstandes (Wien 
1997) 57. 

Schnider, E-Voting ... ein demokratisches Anliegen, JRP 2004, 124. 

Schoch, Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen einer Informationsordnung, 
VVDStRL 57 (Berlin 1998) 158. 

Schönherr, Private Gesetzesausgaben und Rechtssicherheit, ÖJZ 1982, 225. 

Schreiner, Art 26 B-VG, in Rill/Schäffer (Hrsg), Bundesverfassungsrecht; 
Kommentar (Wien 2001). 

Schreiner, Wahlen per Mausklick – rechtliche Überlegungen zum I-Voting, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktu-
elle Fragen der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik 
Band 3 (Wien 2001) 259. 

Schwartz, Öffentlicher E-Content und Verfassungsrecht, ecolex 2001, 709. 

Schwehla/Weichsel, Die Entwicklung der Landesrechtsdokumentationen im 
Rechtsinformationssystem (RIS), in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechts-
bereinigung und Landesrechtsdokumentation; Schriftenreihe des Insti-
tuts für Föderalismus Band 82 (Wien 2001) 89. 

Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fra-
gen der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 
(Wien 2002). 

Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktuelle 
Fragen der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
3 (Wien 2001). 

Schweighofer/Menzel (Hrsg), E-Commerce und E-Government: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 1 (Wien 
2000). 

Schweighofer, Wege zum elektronischen CELEX-Kommentar, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-
Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 371. 

Schweizerischer Bundesrat, Bericht über den Vote électronique: Chancen, Ri-
siken und Machbarkeit elektronischer Ausübung politischer Rechte 
(2002); URL: <http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/645.pdf>. 

Silber, Projekt e-Government (elektronische Steuererklärungen - Stand der 
Dinge), VWT 2003 H 2, 20. 

Slovak, Das Meldegesetz 1991 – eine versäumte Gelegenheit zur Verwaltungs-
vereinfachung, ÖGZ 4/1992, 9. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 534 

Sonntag, Cyber-Crime-Konvention: Störung der Funktionsfähigkeit und wider-
rechtlicher Zugriff, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald 
(Hrsg), Zwischen Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der 
Rechtsinformatik 2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 
2003) 437. 

Sonntag, Elektronische Signaturen, in Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Aktu-
elle Entwicklungen im Internet-Recht: Beiträge zur zivil-, straf- und 
verwaltungsrechtlichen Diskussion (Wien 2002) 143. 

Souhrada, Authentische Kundmachung im Internet – Erfahrungen im ersten Jahr 
2002, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen 
Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 
2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 223. 

Souhrada, E-Government und Sozialversicherung – das Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz 2004, SozSi 2004, 129. 

Souhrada, Rechtsverbindliche Kundmachung im Internet – www.avsv.at, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle 
Fragen der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
6 (Wien 2002) 175. 

Souhrada, SOZDOK NEU – Dokumentation des Sozialversicherungsrechts im In-
ternet, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur 
ePerson: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe 
Rechtsinformatik Band 3 (Wien 2001) 131. 

Souhrada, www.avsv.at: Amtliche Verlautbarungen der Sozialversicherung im 
Internet (Teil II), SozSi 2002, 18. 

Souhrada, www.avsv.at: Amtliche Verlautbarungen der Sozialversicherung im 
Internet (Teil I), SozSi 2002, 6. 

Souhrada-Kirchmayer, Die Bürgerkarte im Lichte der Informationsgesell-
schaft, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte in 
der Informationsgesellschaft (Wien 2001) 218.  

Spanner, Landesbericht Österreich, in Max-Planck-Institut für Ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht (Hrsg), Die Haftung des Staates für 
rechtswidriges Verhalten seiner Organe; Beiträge zum ausländischen öf-
fentlichen Recht und Völkerrecht 44 (Heidelberg 1967). 

Stadler, Das österreichische Datenschutzgesetz als Markstein der Verfas-
sungspolitik und des Informationsrechts, JBl 1979, 358. 

Starl/Lin, Elektronischer Rechtsverkehr – Ein internationaler Vergleich, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen Rechtstheorie 
und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2003; Schrif-
tenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 287. 

Starl, Der elektronische Rechtsverkehr; Schriftenreihe Arbeitsmaterialien 
zur Kanzleiorganisation II (Graz 2003). 

Starl, Verfahrensautomation in der Justiz und Elektronischer Rechtsverkehr 
(ERV), in Jahnel/Schramm/Staudegger (Hrsg), Informatikrecht2 (Wien 
2003) 159. 

Statistik Austria, IKT-Einsatz in Haushalten: Ergebnisse der europäischen 
Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechno-
logien in Haushalten 2003 (Wien 2004). 

Staudegger, Recht online gratis - RIS/EUR-Lex: Unentgeltliche juristische 
Datenbanken im Internet (Wien 2003). 

Staudigl, Das Niederösterreichische System der Publikation von Rechtsvor-
schriften, in Bußjäger/Lachmayer (Hrsg), Rechtsbereinigung und Landes-
rechtsdokumentation; Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus 
Band 82 (Wien 2001) 45. 

Stefan, Erfahrungen des Notariats mit der Grundbuchsumstellung, in Kra-
lik/Rechberger (Hrsg), Aktuelle Probleme des Grundbuchsrechtes I, 1. 
Halbband (Wien 1982) 125. 

Steiger, Finanzverwaltung goes Online, FJ 1997, 251.  



Literaturverzeichnis 
 

 

 535 

Steiner, Die elektronische Verfahrensführung nach dem AVG – Rechtslage und 
erste Erfahrungen, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/ Liebwald (Hrsg), 
Zwischen Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsin-
formatik 2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 95. 

Steiner, Die elektronische Verfahrensführung nach dem AVG – Rechtsfragen 
und praktische Probleme, in Plöckinger/Duursma/Helm (Hrsg), Aktuelle 
Entwicklungen im Internet-Recht: Beiträge zur zivil-, straf- und ver-
waltungsrechtlichen Diskussion (Wien 2002) 125. 

Steiner, Die elektronische Verfahrensführung nach dem AVG, in Plöckin-
ger/Duursma/Mayrhofer (Hrsg), Internet-Recht (Wien 2004) 279. 

Steiner, E-Government-Gesetz – Änderung der Rechtsgrundlagen für die elekt-
ronische Verfahrensführung nach dem AVG, in Wimmer (Hrsg), e-Gov Days: 
State-of-the-art 2004; OCG-Schriftenreihe books@ocg.at 177 (Wien 2004) 
159. 

Steinmassl, M-Business: Vertragsgestaltung, Datenschutz, geistiges Eigen-
tum, Steuern; Electronic Commerce und Recht 9 (Berlin 2004). 

Stomper, Das österreichische Bundesgesetz über elektronische Signaturen, in 
Lattenmayer/Behm (Hrsg), Aktuelle Rechtsfragen des Internets; Schrif-
tenreihe des Ludwig Boltzmann-Instituts für Europäisches und Interna-
tionales Technologierecht Band 1 (Wien 2001) 129. 

Strehl/Promberger, Verwaltungsreform – Eine unendliche Geschichte, VOP 
6/1991, 347. 

Strehl, Administrative Reforms in Austria: Project Verwaltungsmanagement, 
in Kickert (Hrsg), Public Management and Administrative Reform in Wes-
tern Europe (Cheltenham 1997) 101. 

Strehl, New Public Management – Wirkungsorientierte Verwaltung, in Hochgat-
terer-FS (Linz 1998) 39. 

Strehl, Verwaltungsmanagement, in Jay M. Shafritz (ed), International Ency-
clopedia of Public Policy and Administration, Vol. 4/1998, 330. 

Strejcek, Verfassungsrechtliche Aspekte des ADV-unterstützten, vereinfach-
ten Bewilligungsverfahren im Exekutionsrecht, in Bundesministerium für 
Justiz (Hrsg), ADV-Exekutionsverfahren (ADV-E): Projekt zur Einführung 
einer vereinfachten, automationsgestützten Exekutionsbewilligung und 
des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) im Zwangsvollstreckungsverfah-
ren; Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz 68 (Wien 1995) 
301. 

Svoboda/Manak/Weinguny (Hrsg), Elektronische Rechtsinformation in Öster-
reich: Alle juristischen Datenbanken im Überblick; OCG-Schriftenreihe 
71 (Wien 1994) 15. 

Svoboda, Rechtsdatenbanken in Österreich, EDVuR 3/1986, 18. 

Szöky, In- und ausländische juristische Personen – Bescheinigung der Ver-
tretungsbefugnis, NZ 2003, 84. 

Szymanski, Computerstrafverfügungen – Maschinenjustiz oder angemessenes 
Hilfsmittel zur Bewältigung der Verfahrensmassen, ZVR 1986, 361. 

Tauss/Kollbeck/Mönikes, Einführung: Wege in die Informationsgesellschaft, 
in Jörg Tauss/Johannes Kollbeck/Jan Mönikes (Hrsg), Deutschlands Weg 
in die Informationsgesellschaft (Baden-Baden 1996). 

Tauss, E-Vote: Die elektronische Briefwahl als ein Beitrag zur Verbesserung 
der Partizipationsmöglichkeiten, in Kubicek et al (Hrsg), Multime-
dia@Verwaltung; Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1999 (Hei-
delberg 1999) 285. 

Thanner, Ansätze des NPM auf Länder- und Kommunalebene – Überblick über ge-
genwärtige Verwaltungsreformbestrebungen in Österreich, in Neis-
ser/Hammerschmid (Hrsg), Die innovative Verwaltung: Perspektiven des 
New Public Management in Österreich (Wien 1998) 457. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 536 

The Information Society Conference – Theme Paper; Brüssel (27. Jänner 
1995); URL: <http://europa.eu.int/ISPO/docs/intcoop/g8/is_conf_95_ 
theme_paper.pdf>. 

Thiele, Die Publikation von Gerichtsentscheidungen im Internet, RZ 1999, 
215. 

Thienel, „One-stop-shop“ und Zuständigkeitskonkurrenzen: Erläutert am Bei-
spiel gewerberechtlicher Betriebsanlagenverfahren, wbl 2002, 249. 

Thienel, Art 48, 49 B-VG, in Korinek/Holoubek (Hrsg), Österreichisches Bun-
desverfassungsrecht II/1 (Wien, Loseblatt). 

Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 2001 (Wien 2002).  

Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht (Wien 2000). 

Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3 (Wien 2004). 

Thienel, Vorbehalt zu Art 6 MRK ungültig, AnwBl 2001, 22. 

Thome, M-Government, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon Electronic Business 
(München 2003) 212. 

Thome, One-Stop Government, in Schildhauer (Hrsg), Lexikon Electronic Busi-
ness (München 2003) 225. 

Tichy/Peissl, Beeinträchtigung der Privatsphäre in der Informationsgesell-
schaft, in Österreichische Juristenkommission (Hrsg), Grundrechte in 
der Informationsgesellschaft (Wien 2001).  

Tichy, Zugang elektronischer Willenserklärungen, Verbraucherschutz und E-
Commerce-Gesetz, RdW 2001, 518. 

Tischler, European Business Register – ein Projektbericht, in ADV Arbeits-
gemeinschaft für Datenverarbeitung (Hrsg), Informations- und Kommuni-
kationstechnologie für das neue Europa: Der Wiener IT-Kongress 1996 
Band II (Wien 1996) 905. 

Touraine, La societé post-industrielle (Paris 1969); deutsche Ausgabe: Die 
postindustrielle Gesellschaft (Frankfurt 1972). 

Traunmüller, e-Government: Verwaltungsprozesse im Fokus der Rechtsinforma-
tik, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer/Liebwald (Hrsg), Zwischen 
Rechtstheorie und e-Government: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 
2003; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 7 (Wien 2003) 79. 

Traunmüller/Wimmer, Daten – Information – Wissen - Handeln: Management des 
Wissens, in Reinermann (Hrsg), Regieren und Verwalten im Informations-
zeitalter: Unterwegs zur virtuellen Verwaltung; Schriftenreihe Verwal-
tungsinformatik 22 (Heidelberg 2000) 482. 

Traunmüller, Rechtsinformatik auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt, in 
Lenk/Reinermann/Traunmüller (Hrsg), Informatik in Recht und Verwal-
tung: Entwicklung, Stand, Perspektiven; Schriftenreihe Verwaltungsin-
formatik 17 (Heidelberg 1997) 3. 

Troberg/Tiedje, in Groeben/Schwarze (Hrsg), Kommentar zum Vertrag über die 
Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Band 
16 (Baden-Baden 2003).  

Trost/Hummer, IDA Interchange of Data between Administrations, Verwaltung 
Heute 44/2001, 11; URL: <http://verwaltungheute.wie-
nerzeitung.at/44.pdf>. 

Trost, „e-Austria in e-Europe“: Das Informations- und Kommunikationstechno-
logie-Projekt der Bundesregierung, ÖGZ 11/2000, 13. 

Uhrmann, Das Potential von E-Voting: Welchen Beitrag können Online-Wahlen 
zur Qualität der Demokratie leisten ? in Prosser/Krimmer (Hrsg), e-
Democracy: Technologie, Recht und Politik; OCG-Schriftenreihe 
books@ocg.at 174 (Wien 2003) 163. 

UN, United Nations Guidelines concerning computerized personal data files 
(1990); URL: 



Literaturverzeichnis 
 

 

 537 

<http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/instruments/un_en.h
tm>. 

UN, World Public Sector Report: E-Government at the Crossroads (2003); URL: 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan012733.
pdf>. 

Uncitral, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 
(1996); URL: <http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ecomm. 
htm>. 

Uncitral, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enact-
ment 2001; URL: <http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-
elecsig-e.pdf>. 

Urbanek: Max Urbanek, ADV-Mahnverfahren und Datenschutz (oder: Das Jahr 
1984 und die Justizverwaltung oder: „Drei Auto bum, bum!“), AnwBl 
1985, 19. 

US General Services Administration (GSA), Access Certificates for Elec-
tronic Services; URL: 
<http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/channelView.do?pageTypeId=8199&chann
elId=-13479>. 

US Regierung, Access America: Reengineering Through Information Technology 
– Report of the National Performance Review and the Government Infor-
mation Technology Services Board (Februar 1997); URL: 
<http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/announc/access/acessrpt.ht
ml>; 
<http://govinfo.library.unt.edu/accessamerica/docs/services.html>. 

US Regierung, National Information Infrastructure – Agenda for Action 
(1993); URL: <http://www.ibiblio.org/nii/>. 

Vallant/Kaser, Zentrales Melderegister und neues Melderecht – zusätzliches 
Service für Bürger und Gemeinden, ÖGZ 2/2002, 44. 

Vartian, Vereinsrecht; Kommentar zum Vereinsgesetz (Wien 2002). 

Vel, The Council of Europe in the New Information Era; URL: 
<http://www.coe.int/T/e/integrated%5Fprojects/democracy/02%5FActivitie
s/01%5Fe%2Dgovernance/87_IT-deVel.asp#TopOfPage>. 

Vogl, Briefwahl und E-Voting auf Bundesebene, JRP 2004, 119. 

Vrba/Zechner, Kommentar zum Amtshaftungsrecht (Wien 1983). 

Wagner, Zum Vorschlag der Einführung eines EDV-geführtes Handelsregisters, 
NZ 1987, 113. 

Waldecker, Klarstellungen zur elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuer-
voranmeldung über FinanzOnline, SWK 2003, S 393. 

Walter/Mayer, Grundriss des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts4 
(Wien 1987). 

Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze13 (Wien 
1998). 

Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze I2 (Wien 
1998). 

Walter/Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1995 (Wien 1995).  

Walter/Thienel, Die Verwaltungsverfahrensnovellen 1998 (Wien 1999).  

Walter, Die Lehre von der Gesetzestechnik, ÖJZ 1963, 85. 

Walter, Die Verwaltungsstrafgesetznovelle 1987: Ein kritischer Überblick, 
ÖJZ 1988, 321, 361. 

Walter, in Bundesministerium für Justiz (Hrsg), Zur Erneuerung der Struktur 
der Rechtsordnung: Gespräch über Wege zur Vermeidung der Zersplitte-
rung des Privatrechts und zur Überwindung des Dualismus von öffentli-
chem Recht und Privatrecht (Wien 1969), 49. 

Walter, Österreichisches Bundesverfassungsrecht: System (Wien 1972). 



Literaturverzeichnis 
 

 

 538 

Weichsel, Der elektronische Rechtserzeugungsprozess (e-Recht), in Schweig-
hofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 
(Wien 2002) 191. 

Weißmann, Das Notariat auf dem Weg ins dritte Jahrtausend, in Oberhammer-FS 
(Wien 1999) 185. 

Welan, Das österreichische Staatsoberhaupt: Aufwertung oder Abwertung ?3 
(Wien 1997). 

Welan, Der Bundespräsident: Kein Kaiser in der Republik (Wien 1992).  

Weninger, FinanzOnline im Echtbetrieb: Elektronische Anbringen – elektroni-
sche Akteneinsicht – elektronische Erledigungen, ÖStZ 1998, 162. 

Weninger, FinanzOnline im Internet: Die Neuerungen im Überblick, SWK 2003, 
T 11. 

Weninger, FINANZOnline in der zweiten Ausbaustufe: Elektronische Anbringen 
und Erledigungen rücken näher, ÖStZ 2000, 337. 

Went, Österreichisches e-government 2002 an Beispielen, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 6 
(Wien 2002) 105. 

Wessely, Die Tücken der Technik – Zum „maschinellen“ Verkehr zwischen Bür-
ger und Behörde, ÖJZ 2000, 701. 

Wiederin, Die Kundmachung von Rechtsvorschriften im Internet ? in Gruber 
(Hrsg), Die rechtliche Dimension des Internet (Wien 2001) 25. 

Wiederin, E-Government und Verwaltungsverfahrensrecht, in Studiengesell-
schaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg), Internet und Recht: Rechtsfra-
gen von E-Commerce und E-Government (Wien 2002) 43. 

Wilhelm, Anmerkung zu OGH 05.12.1995, 1 Ob 620/95, ecolex 1996, 447. 

Wilhelm, Telefax: Zugang, Übermittlungsfehler und Formfragen, ecolex 1990, 
208. 

Wimmer/Traunmüller, Geschäftsprozessmodellierung im Bereich E-Government: 
eine Zwischenbilanz, in Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in 
Recht und Staat: Aktuelle Fragen der Rechtsinformatik 2002; Schriften-
reihe Rechtsinformatik Band 6 (Wien 2002) 19. 

Wimmer, E-Government im Trend der Verwaltungsinformatik, in Schweigho-
fer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), Auf dem Weg zur ePerson: Aktuelle Fragen 
der Rechtsinformatik 2001; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 3 
(Wien 2001) 249. 

Wimmer, Online Services für one-stop Government: Prozessmodellierung, in 
Schweighofer/Menzel/Kreuzbauer (Hrsg), IT in Recht und Staat: Aktuelle 
Fragen der Rechtsinformatik 2002; Schriftenreihe Rechtsinformatik Band 
6 (Wien 2002) 57. 

Wimmer, Das Einmaleins der Verwaltungsreform: Ein Leitfaden für die Praxis 
(Berlin 1977). 

Wimmer, Dynamische Verwaltungslehre: Ein Handbuch der Verwaltungslehre 
(Wien 2004). 

Wimmer/Arnold, Wirtschaftsrecht in Österreich2 (Wien 1998). 

Wind, Technisierte Behörden: Verwaltungsinformatisierung und –forschung im 
Zeitalter der Computernetze (Wiesbaden 1999). 

Winkler, Stellungnahme zur geplanten Novellierung der burgenländischen 
Landtagswahlordnung, in Oberndorfer/Pernthaler/Winkler, Verhältnis-
wahlrecht als Verfassungsgrundsatz (1976) 103. 

Winter, @mtshelfer online – www.help.gv.at: Das Portal zur öffentlichen 
Verwaltung, in Reinermann/Lucke (Hrsg), Portale in der öffentlichen 
Verwaltung: Internet – Call Center – Bürgerbüro; Speyerer Forschungs-
berichte 205 (Speyer 2000) 59. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 539 

Winter, Automationsunterstützte Verfahren im Justizressort, in Oberhammer-
FS (Wien 1999) 199. 

Winter, Informationsgrundrechte und e-government, in Österreichische Juris-
tenkommission (Hrsg), Grundrechte in der Informationsgesellschaft 
(Wien 2001) 204.  

Winter, www.help.gv.at – Die österreichische Verwaltung im Internet, in 
Reinermann (Hrsg), Regieren und Verwalten im Informationszeitalter: 
Unterwegs zur virtuellen Verwaltung; Schriftenreihe Verwaltungsinfor-
matik 22 (Heidelberg 2000) 170. 

Wittmann, Die Datenschutzkonvention des Europarates, EDVuR 1989, 96. 

Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I10 (München 1994). 

Wordelmann, Gesetzesfolgenabschätzung: Zum Entwurf eines Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt; Speyerer Forschungsbe-
richte 227 (Speyer 2002). 

World Summit on the Information Society – WSIS, Declaration of Principles: 
Building the Information Society – a global challenge in the new Mil-
lennium (Dezember 2003); URL: <http://www.itu.int/wsis/documents/ 
doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160>. 

World Summit on the Information Society – WSIS, Plan of Action (Dezember 
2003); URL: <http://www.itu.int/wsis/ documents/doc_multi.asp?lang 
=en&id=1161|1160>. 

Wutscher, Stand der Arbeit im Österreich-Konvent: Der Ausschuss 6 beschäf-
tigt sich mit der „Reform der Verwaltung“ – Einblicke und Ausblicke, 
VerwaltungInnov@tiv 6/2004, 3; URL: <http://verwaltungheute. wiener-
zeitung.at/vi13.pdf>. 

Zach, Elektronische Kundmachung von Normtexten (am Beispiel bestimmter Ver-
ordnungen im Sozialversicherungsrecht), in Forgó/Feldner/Witz-
mann/Dieplinger (Hrsg), Probleme des Informationsrechts (Wien 2003) 
439. 

Zankl, E-Commerce-Gesetz in Sicht, AnwBl 2001, 459. 

Zankl, E-Commerce-Gesetz: Kommentar und Handbuch (Wien 2002). 

Zankl, Rechtsqualität und Zugang von Erklärungen im Internet, ecolex 2001, 
344. 

Zankl, Zur Umsetzung vertragsrechtlicher Bestimmungen der E-Commerce-
Richtlinie, NZ 2001, 288. 

Zeleny, Bedeutung der Büroautomation für die öffentliche Verwaltung: Aus-
wirkungen für die Verwaltungsorganisation, in Bundeskanzleramt (Hrsg), 
Büroautomation in der öffentlichen Verwaltung; Schriftenreihe zur Ver-
waltungsreform 9 (Wien 1980) 7. 

Zemanek, Geschichte und Wesen der Informationstechnik im Lichte der kommu-
nalen Dienste, ÖGZ 2/2002, 39. 

Zib/Auer, Vom Handelsregister zum Firmenbuch: Eine rechtsvergleichende Stu-
die unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes der Automationsun-
terstützung in Österreich; Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Justiz 63 (Wien 1993). 

Zib, Materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Grundsatzfragen, in 
Zib/Auer, Vom Handelsregister zum Firmenbuch: Eine rechtsvergleichende 
Studie unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes der Automati-
onsunterstützung in Österreich; Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Justiz 63 (Wien 1993) 1. 

Zinner, Die Dokumentation des österreichischen Sozialversicherungsrechts, 
in Bundeskanzleramt (Hrsg), Rechtsbereinigung durch automationsunter-
stützte Rechtsdokumentation; Schriftenreihe zur Verwaltungsreform 7 
(Wien 1983) 19. 

Zinner, SOZDOK – Das Informationssystem des Sozialversicherungsrechtes, ED-
VuR 2/1988, 54. 



Literaturverzeichnis 
 

 

 540 

Zuleeg, in Groeben/Schwarze (Hrsg), Kommentar zum Vertrag über die Europäi-
sche Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Band 16 (Ba-
den-Baden 2003). 


